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ChronologischeÜbersicht

Gesetze, Verordnungen usw.

Nr.Datum Ausgegeben Nr.
des Gesetzes zu In h alt. des Seiten.
usw. Berlin. Stückes.] usw.

1903. 1907. ·
15.Aug.18.Nov. Staatsvertrag zwischendemDeutschenReich und 47. 3388. 1745-752

Belgien wegenHerstellung von Eisenbahn=
verbindungen zwischenVöwen und Nachen
sowiezwischenMalmedy und Stavelot.

3. Dez. 1. Sept. Internationale Ubereinkunft, betreffend7. 3364.25-543
MaßregelngegenPest, Cholera und Gelb=
fieber.

1904.
21. Dez. 118. — Abkommenüber die Lazarettschiffe. 42. 3376.722-729

1906.
18. Mal.29. Jan. Vereinbarung zwischendemDeutschenReich und 5. 3289. 23-24

den Niederlanden zur Regelung des Ver=
kehrs mit Branntwein und Spirituosen
an derdeutsch niederländischenGrenze.

26. — 16.Sept. Weltpostvertrag. 41. 3369.593-635.

26. — 16. — übereinkommen, betreffend den Austausch von 41. 3370.636-655.
Briefen und Kästchen mit Wertangabe.

26. — 16. — Übereinkommen,betreffenddenDostanweisungs= 41. 3371.656-672.
dienst.

26. — 16. — Vertrag, betreffendden Austauschvon Post., 41. 3372.672-699.
paketen.

Reichs=Gesetzbl.1907. 1

721— —

539567



II
r

Datum
desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1906.
26. Mai.

26. —

6. Juli.

11. —

17. Nov.

29. Dez.

1907.
16.Sept.

16. —

8. Juni.

12.März.

11. Nov.

9. Jan.

29. —

Ubereinkommen,betreffenddenPostauftrags=
dienst.

bereinkommen,betreffenddenPostbezug von
Zeitungen und Zeitschriften.

Abkommenzur VerbesserungdesLosesder Ver=
wundeten undKranken bei denim Felde
stehendenHeeren.

Abkommenzwischendem DeutschenReich und
demGroßherzogtumeLuxemburg wegenBe=
gründungeinerGemeinschaftderZigaretten=
steuer.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnung
derJahre 1905 und 1906 als Kriegsjahre
aus Anlaß von GefechtenundKriegszügenim
Deutsch.Ostafrika und Kamerun.

Verordnung, betreffendAbänderung der Aus=
führungsbestimmungenzu demGesetzüber die
Kriegsleistungen.

Verordnung, betreffenddie UÜberweisungvon
Geldstrafen an diedeutschenNiederlassungs=
gemeindenin Tientsin und Hankau.

Gesetz,betreffenddieAbänderungder Gewerbe=
ordnung.

Gesetz,betreffenddas Urheberrecht anWerken
der bildenden Künste und der Photo=
graphie.

Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation
der GeneralaktederInternationalenKonferenz
von Algeciras vom 7. April 1906 und die
Hinterlegung der Ratifikationsurkun=
den sowiedievon denVereinigten Staaten
von Amerika bei der Unterzeichnungund
der Ratifikation gemachtenVorbehalte.

Bekanntmachung,betreffenddie demInternatio=
nalenUbereinkommenüberdenEisenbahn
frachtverkehr beigefügteListe.

41.

41.

26.

11.

46.

3373.

3374.

3337.

3300.

3387.

3286.

3284.

3285.

3287.

3288.

3290.

700710.

710-719.

279-303.

67-68.

742-743.

5-6.

3.5.

7—18.

19-21.

24.



Datum

desGesetzes
usw.

ChronologischeAbersichtdesJahrgangs1907.

ausgegeben r.
zu Inhalt. des

Berlin. Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1907.
30.Jan.

4. Febr.

7. —

12. —

14. —

16. —

17. —

21. —

21. —

22. —

27. —

2.März.

1907.
23. Febr. AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes 8.

Jahres 1905 als Kriegsjahr aus Anlaß
desAufstandes in Deutsch=Ostafrika.

5. — Verordnung, betreffenddie Einberufung des 6.
Reichstags.

20. — Verordnung,betreffendLotsensignalordnung.

20. — Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von
Weinbaubezirken.

23. Juli. Vertrag zwischendemDeutschenReich und der 33.
Schweiz über die Beglaubigung öffent—
licher Urkunden.

27. Febr. JBekanntmachung,betreffendeine neueAusgabe 9.
der dem Internationalen Ubereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten
Liste.

20. — Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung 7.
und den Betrieb der zur Anfertigungvon
Zigarren bestimmtenAnlagen.

1. März. Verordnung, betreffenddie Ausdehnung der 10.
§§ 135bis 139b der Gewerbeordnung auf
Werkstättender Tabakindustrie.

12. — Bekanntmachung, betreffenddie Gestattung des 11.
Umlaufs der Scheidemünzen österreichi=
scher Währung innerhalb badischer
Grenzbezirke. .

1.— Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von 10.
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

1. — Bekanntmachung, betreffend die Ausführungs= 10.
bestimmungen des Bundesrats über die Be=
schäftigung von jugendlichen Arbeitern
und von Arbeiterinnen in Werkstätten
mit Motorbetrieb.

4. Mai. Vertrag zwischendem DeutschenReich und dem 18.
Großherzogtume Luxremburg, betreffend den
Beitritt des GroßherzogtumsLuxemburg
zur norddeutschen Brausteuergemein=
schaft.

3295.

3291.

3292.

3293.

3355.

3296.

3294.

3297.

3301.

3299.

3298.

3321.

1“

39.

25.

2728.

28-34.

411-•415.

41-64.

34-38.

65.

68.

66.

66.

149-150.



IV ChronologischeUbersichtdesJahrgangs1907.

Datum Ausgegeben Nr. 5.
desGesetzes zu Inhalt. des Eesetes Seiten.
usw. Berlin. Stückes.! usw.

1907. 1907.
7. März. 1. Mai. ZusatzvertragzwischendemDeutschenReich und22 3334. 239-212.

Norwegen zu demam 19. Jannar 1878 ab=
geschlossenenAuslieferungsvertrage.

9. — 15. April.Bekanntmachung, betreffend Abänderung und 15. 3317. 92.
Ergänzung der Eichordnung und Eich=

7 gebührentaxe.

3. Sept. Auslieferungsvertrag zwischenDeutschland3 3365.545-557.
27. Febr. und Griechenland.

16.März.20. März. Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach. 3302.6970
trags zumReichshaushalts-Etat für 1906.

16. — 20. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach 12. 3303. 701.
trags zumHaushalts-Etat für dieSchutz=
gebiete auf das Rechnungsjahr1906.

16. — 20. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeineszweiten 12. 3304.71·-72.
Nachtrags zum Reichshaushalts=Etat
für 1906.

16. — 20. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeineszweiten 12. 3305.72-73
Nachtrags zum Haushalts=Etat für die
Schutzgebiete auf dasRechnungsjahr1906.

16. — 20. — Gesetz,betreffenddie Gewährung eines Dar= 12. 3306.4
lehns an dasSüdwestafrikanische Schutz=
gebiet.

21. — 27. — Bekanntmachung,betreffenddieHinterlegungder. 3309.84-85
Ratifikationsurkunde Portugals zu
demam 12.Juni 1902imHaagabgeschlossenen
Abkommenüberdasinternationale Privat=
recht.

22. —27.— Bekanntmachung,betreffenddieErweiterungderZ3 3310. 85.
Rayons für die Festung Cöln.

22. — 27. — Bekanntmachung, betreffendErgänzung der An= 13. 3311. 85.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

23. — 28. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der An— 14. 3313. 88.
lageB zur Eisenbahn-Verkehrsordnung.

25. — 27. — Gesetz, betreffenddie vorläufige Regelung 13. 3307.583
desReichshaushalts für dieMonateApril
und Mai 1907.



Datum
desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Jnbutt.

Nr. Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1907.
25.März.

11.

12.

12.

18.

2. Mai.

1907.
27.März.

28

15.April.

15.

E

10. Aug.

26.April.

18.

15.Mai

26.

10. Juni.

Gesetz,betreffenddie vorläufige Regelung
desHaushalts der Schutzgebiete für die
Monate April und Mai 1907.

Gesetz,betreffenddie VornahmeeinerBerufs=
und Betriebszählung im Jahre 1907.

Bekanntmachung, betreffend Abänderung der
Ausführungsbestimmungenzu demGesetzüber
dieBekämpfunggemeingefährlicher Krank.
heiten.

Gesetz,betreffenddenHinterbliebenen=Ver=
sicherungsfonds und den Reichs=In=
validenfonds.

Gesetz, betreffenddie Bemessungdes Kon=
tingentsfußes für landwirtschaftlicheBren=
nereien.

lbereinkunft zwischenDeutschland und Frank=
reich, betreffenddenSchutz an Werkender
Literatur und Kunst und an Photo=
graphien.

Bekanntmachung,
anweisungen
Krankheiten.

Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung
von Arbeiterinnen auf Steinkohlen=
bergwerken, Jink. und Bleierzberg=
werken im RegierungsbezirkOppeln.

AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes
Jahres 1907 als Kriegsjahr aus Anlaß
der Aufstände im Südwestafrikanischen
Schutzgebiete.

Gesetz,betreffenddie Kontrolle desReichs=
haushalts, des Landeshaushalts von
Elsaß=Lothringen und des Haushalts
der Schutzgebiete.

Handelsabkommen zwischendem Deutschen
Reich und denVereinigten Staaten von
Amerika.

betreffendDesinfektions=.
für gemeingefährliche

15.

35.

16.

19.

17.

26.

3308.

3312.

3316.

3314.

3315.

3360.

3320.

3318.

3324.

3319.

3339.

83-81.

87.88.

91.92.

89-90.

91.

119-422.

95-148.

93.

154.

95.

305-365.



VI ChronologischeAbersichtdesJahrgangs 1907.

Datum Ausgegeben Nr. 6s*ç
des Gesetzes zu J n h 4 l aesseges Seiten.

usw. Berlin. Stückes. usw.

1907. 1907.
25. April. 26. Juni. ZusatzübereinkunftzumHandels- und Schiff?s. 3342.71-374.

Fs zwischen dem Deutschen
Reichund der Türkeivom26. August1890
nebsteinemVollziehungsprotokolle.

1. Mai. 4. Mai. Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 18. 3322. 151.
Mflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

8. — 15. — Gesetz,betreffenddenGebührentarif für den 19. 3323. 153.
Kaiser=Wilhelm=Kanal.

11. — 15. — Bekanntmachung, betreffend den Schutz von 19. 3325. 154.
Erfindungen usw. auf der 1907 in Berlin
stattfindendenAusstellung von Erfindungen
der Kleinin dustrie.

16. — 24. — Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung 21. 3331. 233-237.
und den Betrieb von Anlagen zur Her=
stellungvon Alkali=Chromaten.

17. — 22. — Gesetz, betreffend die Feststellung des Reichs20. 3326.55-1883
haushalts-Etats für 1907.

17. — 22. — Gesetz,betreffenddieFeststellungdes Haus halts= 20. 3327.188-199.
Etats für die Schutzgebiete auf dasRech=
nungsjahr1907.

17. — 24. — Gesetz,betreffendAnderungen des Reichs5. 3328.1-208
beamtengesetzesvom 31.März 1873.

17. — 24. — Beamtenhinterbliebenengesetz. 21. 3329.08-214.

17. — 24. — Militärhinterbliebenengesetz. 21. 3330.4-233.

17. 31.— Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Errichtung 22. 3333. 239.
des Reichs=Kolonialamts.

18. — 24. — Bekanntmachung,betreffendden Schutz von 21. 3332. 237.
Erfindungen usw. auf der Wanderaus=
stellung der DeutschenLandwirtschafts=
Gesellschaftin Düsseldorf 1907.

18. — 7. Juni.BBekanntmachung, betreffenddie Fassung des4. 3336.45-278
Reichsbeamtengesetzes.



Datum
des Gesetzes

usw.
zu

Berlin.
1

Nr.
des

Stückes.
Seiten.

1907.
29. Mai.

2. Juni.

11.

14.

20.

24.

24.

28.

1907.
8. Juni.

20.

20.

Bekanntmachung, betreffend den Beitritt des
Reichs zur Genfer Konvention vom
22. August 1864 und die Ratifikation des
am 6. Juli 1906 in Genf unterzeichnetenAb=
kommenszur Verbesserungdes Loses der
Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehenden Heeren.

Bekanntmachung, betreffendEinfuhrbeschrän=
kungen wegenGefahr der Einschleppungder
San=José=Schildlaus.

Verordnung zur Ausführung des Gesetzesvom
15. Februar 1900, betreffend die Freund.
schaftsverträge mit Tonga und Samoa
und denFreundschafts=,Handels- und Schiff=
fahrtsvertrag mit Janzibar.

Bekanntmachung,betreffendden Notenwechsel
zwischendemFürstlich Bulgarischen Minister
der Auswärtigen Angelegenheiten und dem
Kaiserlichen Generalkonsul in Sofia vom
14./23.Mai 1907 über die zollfreie Ein=
fuhr von gebrauchtem Umzugsgute.

Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzgegen
den verbrecherischenund gemeingefährlichen
Gebrauchvon Sprengstoffen.

Bekanntmachung,betreffenddie Eisenbahn=
Signalordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der
Eisenbahn=-Bau- und Betriebsordnung
vom 4. November1904.

Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung
erleichternder Vorschriften für den
wechselseitigenVerkehr zwischenden Eisen=
bahnen Deutschlandsund Luxemburgs.

Bekanntmachung,betreffenddie Außerkurs=
setzung der Eintalerstücke deutschenGe=
präges.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An=
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

26.

23.

27.

27.

28.

29.

29.

29.

30.

30.

3335.

3340.

3341.

3343.

3344.

3346.

3346.

3347.

3348.

303-304.

243.

367.

368.370.

377.394.

394-400.

400.

401.

402-403.



VIII

Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1907.
28. Juni.

1.Juli.

12.

15.

16.

17.

19.

1907.
5. Juli.

16.

16.

23.

16.

17.Aug.

23. Juli.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An—
lagenV und VI zur Militär-Transport=
Ordnung.

Bekanntmachung, betreffenddieBeschäftigung
von Kindern bei der Reinigung von
Dampfkesseln.

Bekanntmachung,betreffenddieEinrichtungund
den Betrieb der Buchdruckereien und
Schriftgießereien.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffendden Schutz von
Erfindungen usw. auf der Hygiene=
Ausstellung in Berlin 1907.

Verordnung,betreffenddie AufhebungdesVer.
bots derAusfuhr vonWaffen undSchieß=
bedarfnachAthiopien.

Bekanntmachung, betreffenddas Außerkrafttreten
der zwischendem Reich und den Vereinigten
Staaten von Brasilien durchNotenwechsel

30. November1997 ·
vomlz Fazarws getroffenenVereinbarung
über die Mitwirkung der beiderseitigenkon=
sularischenVertreter bei der Regelung von
Nachlässen ihrer Staatsangehörigen.

AllerhöchsterErlaß, betreffend Umtsbezeichnung
und Rangverleihung für in Stellen für
Unterdirektoren beiPost-, Telegraphen=
oder Fernsprechämtern verwendeteBeamte

Bekanntmachung,betreffenddieRatifikation des
überdie Beglaubigung öffentlicher Ur=
kunden am 14.Februar1907 zwischendem
Deutschen Reich und der Schweiz unter=
zeichnetenVertrags und die Auswechselung
derRatifikationsurkundensowiedieAnderung
desdemVertragebeigefügtenVerzeichnisses
von oberstenundhöheren Verwaltungs=
behörden.

30.

30.

31.

32.

33.

32.

36.

33.

3349.

3350.

3351.

3353.

3357.

3354.

3361.

3356.

403.404.

404.

405.

107-408.

408.

416.

409.

423.

415-416.



Datum
desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.

IX

Inhalt.
Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1907.
29.Juli.

6. Aug.

27. —

28 —

29. —

1907.
10. Aug.

10. —

17. —

17. —

3. Sept.

11.Dez.

18. Sept

Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit
Arzneimitteln.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Abänderung
der Verordnungvom 13. Juli 1898zur Aus=
führung des Gesetzesüber die Natural=
leistungen für die bewaffnete Macht im
Frieden.

Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der
Militär-Transport=Ordnung.

Bekanntmachung,betreffendden internationalen
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

Bekanntmachung, betreffend die Ratifikation
desAuslieferungsvertrags zwischendem
Deutschen Reich und Griechenland vom
12. März 1907 und den Austausch der Rati=
fikationsurkundensowieeine in Ansehungder
Bestimmungendes Artikels 2 des Vertrags
durch Schriftwechsel vom 30. Mai 1907 ge=
troffeneVerständigung.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalenUbereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteSiste.

Vertrag zwischendemDeutschenReich und den
Niederlanden über Unfallversicherung.

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt des
Deutschen Reichs für dieDeutschenSchutz=
gebiete zu demin Paris am 18.Mai 1904
unterzeichnetenAbkommenüber Verwaltungs=
maßregelnzur Gewährung wirksamenSchutzes
gegendenMädchenhandel.

Bekanntmachung,betreffendVorschriften über
die gesundheitliche Behandlung der
Seeschiffe in den deutschen Häfen nebst
Desinfektionsanweisung.

34.

34.

36.

36.

38.

39.

50.

40.

3359.

3358.

3362.

3363.

3366.

3367.

3368.

418.

417.

423-424.

424.

558-660.

561.562.

563-592.



X

Datum
desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

Inhalt.
Nr.
des

Stückes.

des
Gesetzes
usw.

Seiten.

1907.
9.Sept.

11. —

16. —

18. —

28. —

4. Okt.

4. Nov.

12. —

1907.
18.Sept.

18. —

24. —

24. —

22.Okt.

22. —

22. Nov.

22.Okt.

11. Nov.

= 1# l

Bekanntmachung, betreffenddie Ratifikation
des am 21. Dezember1904 im Haag unter=
zeichnetenAbkommens über die LVazarett=
schiffe und dieHinterlegung der Ratifikations=
urkunden sowie den Vorbehalt, mit dem das
Abkommenvom Reich unterzeichnetund rati=
fiziert wordenist.

Bekanntmachung,betreffenddie Ein fuhr von
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

Bekanntmachung,betreffendAnderungderNr. VII
Abs. (2) in AnlageB zur Eisenbahn=Ver=
kehrsordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalenUbereinkommenüberdenEisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Verordnung, betreffend das Gericht zweiter
Instanz für das SchutzgebietKiautschon.

Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse
der Landespolizei in Deutsch-Südwest=
afrika.

Verordnung, betreffendAbänderung der Ver=
ordnung über die Führung der Reichs=
dienstflagge vom 8. November1892.

Bekanntmachung, betreffend Anderung der
Militär-Transport=Ordnung.

Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

Verordnung,betreffenddieUbertragungkobur.
gischer Rechtssachen auf das Reichsgericht.

Verordnung, betreffend die Pensionen und
die Fürsorge für die Hinterbliebenen
der Reichsbankbeamten.

Bekanntmachung, betreffend die dem Inter=
nationalenUbereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

4.

42.

43.

43.

44.

44.

48.

4.

46.

46.

46.

48.

3377.

3378.

3379.

3380.

3381.

3382.

3389.

3383.

3384.

3385.

3386.

3390.

730.

731.

733.

733.

735.

736-738.

753.

738.

739.

741.

742.

754-755



ChronologischeUbersichtdesJahrgangs 1907. XI

Datum Ausgegeben Nr. Nr.

desGesetzsn Inhalt. des geschesSeiten.
usw. Berlin. Stückes usfw.

1907. 1907.
21. Nov.29. Nov. Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 9 3391. 757.

Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

23.Nov.. Dez. Verordnung,betreffenddieÜbertragunglandes0. 3392.759-762.
herrlicher Befugnisse auf den Statt=
halter in Elsaß-Lothringen.

29. — 11. — Bekanntmachung,betreffenddieRatifizierung 50. 3393. 762.
derin Paris am19.März 1902unterzeichneten
Ubereinkunft zum Schutze der für die
Landwirtschaft nützlichen Vögel durch
Portugal.

30. — 11. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderbeson.. 3394. 763.
derenBestimmung(13) zu Abschnitt1 des
Militärtarifs für Eisenbahnen.

1.Dez. 11. — Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation 50. 3396. 769.
des am 27. August 1907 unterzeichneten
VertragszwischendemDeutschenReichundden
Niederlanden über Unfallversicherung.

4. — 120. — Verordnung, betreffend die Beaufsichtigung 51. 3399. 772.
bremischer privater Versicherungs=
unternehmungen.

16. — 20. — Gesetz, betreffenddie Handelsbeziehungen51. 3397. 771.
zumBritischen Reiche.

16. — 20. — Ausführungsbestimmungen zu dem am 651. 3400.773-774.
27. August 1907 abgeschlossenenVertrage
zwischendemDeutschenReich und denNieder=
landen überUnfallversicherung.

17. — 20. — Bekanntmachung,betreffenddenVerkehr mit 5l. 3401. 774.
Arzneimitteln.

19. — 20. — Bekanntmachung,betreffenddie Handelsbe.S1. 3398. 772.
ziehungen zum Britischen Reiche.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
I.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie ÜUberweisungvonGeldstrafenan dieDeutschenNiederlassungsgemeinden
in Tientsin und Hankau. S. 1.

(Nr.3284.) Verordnung, betreffenddie Uberweisungvon Geldstrafenan die Deutschen
Niederlassungsgemeindenin TientsinundHankau. Vom 30.Dezember1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des§ 24 Abs.2 desGesetzesüberdieKonsulargerichtsbarkeit
vom7. April 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 213), im NamendesReichs,was folgt:

1.
Geldstrafen,diewegenZuwiderhandlunggegendie für diedeutscheNieder=

lassungin TientsineingeführtenpolizeilichenVorschriftenverhängtwerden,fallen
derDeutschenNiederlassungsgemeindein Tientsinzu.

5 2.
Geldstrafen,die wegenZuwiderhandlunggegendie für diedeutscheNieder=

lassungin HankaueingeführtenpolizeilichenVorschriftenverhängtwerden,fallen
derDeutschenNiederlassungsgemeindein Hankauzu.

83.
DieseVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den30. Dezember1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1907. 1

Ausgegebenzu Berlin den5. Januar 1907.
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Reichs-Gesetzblatt.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnung. S. 3. — Verordnung, betreffendAb—
änderung der Ausführungsbestimmmungenzu dem Gesetzüber die Kriegsleistungen. S. 5.

(Nr. 3285.) Gesetz,betreffenddieAbänderungderGewerbeordnung.Vom 7. Januar 1907.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.

Im 9 35 der Gewerbeordnungwird folgenderneuer Abs. 5 eingefügt:
Der Betrieb des Gewerbesals Bauunternehmerund Bauleiter sowieder

Betrieb einzelnerZweigedes Baugewerbesist zu untersagen,wenn Tatsachen
vorliegen,welchedie UnzuverlässigkeitdesGewerbetreibendenin bezugauf diesen
Gewerbebetriebdartun. Der Untersagungmuß nachnähererBestimmungder
Landes=ZentralbehördedieAnhörung von Sachverständigenvorangehen,welchezur
Abgabe von GutachtendieserArt nach Bedarf im voraus von der höherenVer=
waltungsbehördeernannt sind. Sovweites sichum die Begutachtungfür hand=
werksmäßigeGewerbebetriebehandelt,erfolgtdie ErnennungnachAnhörungder
Handwerkskammer(6 103) desBezirkes.

Artikel 2.
Hinter § 35 der Gewerbeordnungwird der folgendeneueParagraph

eingefügt:
# 35a.

Mangel an theoretischerVorbildungkannals eineTatsacheim Sinne des
35 Abs. 5 gegenüberBauunternehmern,Bauleitern oderPersonen, die einzelne

Zweige des Baugewerbesbetreiben,nicht geltendgemachtwerden, wenn sie das
Reichs-=Gesetzbl.1907. 2

Ausgegebenzu Berlin den9. Januar 1907.
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Zeugnis über die Ablegung einer Prüfung für den höherenoder mittleren bau—
technischenStaatsdienstoder das Prüfungs- oderReifezeugniseiner staatlichen
odervon der zuständigenLandesbehördegleichgestelltenbaugewerklichenFachschule
besitzenoderwenn sie Diplomingenieuresind.

Mangel an theoretischeroderpraktischerVorbildung kann als eineTat—
sacheim Sinne des§ 35 Abs.5 nichtgeltendgemachtwerdengegenüberBau=
unternehmernund Bauleitern, wenn sie gemäß §9133 die Meisterprüfung im
Maurer=,Zimmerer=oder Steinmetzgewerbebestandenhaben, sowiegegenüber
Personen,die einzelneZweigedesBaugewerbesbetreiben,wennsiegemäß§ 133
dieMeisterprüfungin demvon ihnenausgelbtenGewerbebestandenhaben.

Die Landes=Sczuelüremn sindbefugt,zu bestimmen,welchePrüfungen
und Zeugnisseden im Abs.1 bezeichnetengleichzustellensind.

Artikel 3.
Hinter § 53 wird der folgendeneueParagraph eingeschaltet:

53a.
Die unterenVerwaltungsbehördenkönnenbei solchenBauten, zu deren

sachgemäßerAusführung nach dem Ermessender Behörde ein höhererGrad
praktischerErfahrung oder technischerVorbildung erforderlichist, im Einzelfalle
die Ausführung oder Leitung des Baues durch bestimmtePersonen untersagen,
wenn Tatsachenvorliegen, aus denen sich ergibt, daß diesePersonen wegen
Unzuverlässigkeitzur Ausführung oder Leitung des beabsichtigtenBaues un=
geeignetsind.

LandesrechtlicheVVorschriften, welcheden Baupolizeibehördenweitergehende
Befugnisseeinräumen,bleibenunberührt.

Artikel 4.
§ 54 erhält folgendenzweitenAbsatz:
GegendieUntersagungderAusführungoderLeitungeinesBaues (§ ö3a)

findet innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der Zustellung derEinspruch
bei der unteren Verwaltungsbehördestatt, dessenErhebung keineaufschiebende
Wirkung hat. Die Erteilung desBescheidsauf denEinspruch, welcherdie An=
hörung von Sachverständigengemäß9 35 Abs. 5 vorangehenmuß, soll späte=
stens innerhalb drei Wochennach der Erhebung des Einspruchs erfolgen. Der
Bescheid,der dieUntersagungder AusführungoderLeitungeinesBaues gegen=
überdemerhobenenEinspruchaufrechterhält, kann imWegedesRekursesgemäß
§&20, 21 angefochtenwerden. Die Landesregierungenkönnenbestimmen,daß
die Anfechtungim Verwaltungsstreitverfahrenzu erfolgenhat. Die Einlegung
von Rechtsmittelnhat keineaufschiebendeWirkung.

Oriqinal from
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Artikel 5.
Dieses Gesetztritt am 1. April 1907 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den7. Januar 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 3286.) Verordnung,betreffendAbänderungderAusführungsbestimmungenzu demGesetz
über die Kriegsleistungen.Vom 29. Dezember1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2e.

verordnenin Ausführung desGesetzesüberdieKriegsleistungenvom 13.Juni 1873
(Reichs=Gesetzbl.S. 129) im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des
Bundesrats, was folgt:

ArtikelI, I lb der Verordnungvom 14. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.
S. 142) wird aufgehoben;im AbschnittI der Verordnungvom 1. April 1876
(Reichs=Gesetzbl.S. 137), betreffenddie AusführungdesGesetzesvom 13. Juni
1873 über dieKriegsleistungen,werdendieFestsetzungenunterZiffer 3,2 zu §.10
des Gesetzesdurch folgendeBestimmungenersetzt:

Die Vergütung für Naturalverpflegung erfolgt — sowohl für Offizere,
Sanitätsoffiziere und obereBeamte, als auch für Mannschaften und Unter=
beamte nach § 9 Nr. 2 Abs.1 desGesetzesüber die Naturalleistungenfür
die bewaffneteMacht im Frieden in derFassung desGesetzesvom 9. Juni 1906.

Danach beträgt die Vergütung für Naturalverpflegung für den Kopf
und Tag:

mit Brot ohne Brot
a) für die volle Tageskost 1,20Mark, 1,) Mark,
b) MTMittagskost .. 60 Pfennig, 55 Mennig,

WMbendfest. 59 2 456 r
Wrorgenkest. 25 20

Oriqinal from
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Bei außergewöhnlicherHöhederPreise derLebensmittelkannderBundesrat
die Vergütungssätzezeitweisefür das ganzeBundesgebietoder für Teile davon
angemessenerhöhen.

Eine Erhöhung der Vergütungssätzewird vom Reichskanzlerdurch den
Reichsanzeigerund durch das Zentralblatt für das DeutscheReich zur öffentlichen
Kenntnisgebracht.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den29. Dezember1906.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
Ae3.

Inhalt: Gesetz, betreffenddas Urheberrechtan Werken der bildenden Künste und der Photographie S. 7.

(Nr.3287.) Gesetz,betreffenddas Urheberrechtan Werkender bildendenKünste und der
Photographie. Vom 9. Januar 1907.—

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
unddes Reichstags,was folgte

Erster Abschnitt.

Voraussetzungendes Schutzes.
SI.

Die Urhebervon Werkender bildendenKünste und der Photographie
werdennach Maßgabe diesesGesetzesgeschützt.

82.
Die ErzeugnissedesKunstgewerbesgehörenzu denWerkender bildenden

Künste. Das Gleiche gilt von Bauwerken, soweitsiekünstlerischeZweckeverfolgen.
Als Werkeder bildendenKünstegeltenauchEntwürfefür Erzeugnissedes

Kunstgewerbessowiefür Bauwerkeder im Abs.1 bezeichnetenAärt.

83.
Als Werke der Photographie geltenauch solcheWerke, welchedurch ein

derPhotographieähnlichesVerfahrenhergestelltwerden.

84.
Soweit Entwürfe als Werke der bildendenKünste anzusehensind, findet

das Gesetz,betreffenddas Urheberrechtan Werkender Literatur und derTon—
kunst,vom 19. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 227) auf siekeineAnwendung.
Reichs-Gesetzbl.1907. 3

Ausgegebenzu Berlin den 12. Jannar 1907.
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85.
JuristischePersonendesöffentlichenRechtes,die als HerausgebereinWerk

erscheinenlassen,das den Namen desUrhebersnicht angibt, werden,wenn nicht
ein anderesvereinbart ist, als Urheber des Werkes angesehen.

86.
Bestehtein Werk aus den getrenntenBeiträgenmehrerer(Sammelwerk),

so wird für das Werk als Ganzes derHerausgeberals Urheber angesehen.Ist
ein solchernichtgenannt,so gilt der Verlegerals Herausgeber.

* 7.
Wird ein Werk der bildendenKünstemit einemWerkeder Photographie

verbunden,so gilt für jedesdieserWerkedessenUrheberauchnachder Verbin=
dung als Urheber. Das Gleichegilt, wenneinWerk der bildendenKünsteoder
ein Werk der Photographiemit einemWerkeder Literatur oderder Tonkunst
oder mit einemgeschütztenMuster verbundenwird.

88.
Habenbei einemWerkemehrerein derWeisezusammengewirkt,daß ihre

Arbeiten sichnicht trennen lassen, so bestehtunter ihnen als Urheberneine Ge=
meinschaftnachBruchteilenim Sinne desBürgerlichenGesetzbuchs.

89.
Ist auf einemWerke der Name einesUrhebersangegebenoderdurch

kenntlicheZeichenausgedrückt,so wird vermutet,daß dieserder Urheberdes
Werkes sei.

Bei Werken,die unter einemanderenals demwahrenNamendesUr—
hebersoder ohne denNamen einesUrheberserschienensind, ist derHerausgeber,
falls aberein solchernichtangegebenist, der Verlegerberechtigt,die Rechtedes
Urheberswahrzunehmen.

10.
Das RechtdesUrhebersgehtauf die Erben über.
Ist der Fiskus oder eine anderejuristischePerson gesetzlicherErbe, so er=

lischtdas Recht,soweites demErblasserzusteht,mit dessenTode.
Das Recht kann beschränktoder unbeschränktauf andereübertragenwerden;

die o kann auchmit der Begrenzungauf ein bestimmtesGebietge=
schehen.

Die UberlassungdesEigentumsan einemWerkeschließt,soweitnichtein
anderesvereinbartist, die UbertragungdesRechtesdesUrhebersnicht in sich.

** Original from
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11.
UbereinenBeitrag, der für eineZeitung, eineZeitschriftoderein sonstiges

periodischesSammelwerkzur Veröffentlichungangenommenwird, darf der Ur=
heberanderweitverfügen, sofernnicht aus denUmständenzu entnehmenist, daß
derVerlegerdas ausschließlicheRechtzur Vervielfältigungund Verbreitunger=
haltensoll.

Über einenBeitrag, für welchenderVerleger das ausschließlicheRecht zur
Vervielfältigungund Verbreitungerhaltenhat, darf, soweitnicht ein anderes
vereinbartist, der Urheberanderweitverfügen,wenn seit demAblaufe des
Kalenderjahrs,in welchemder Beitrag erschienenist, ein Jahr verstrichenist.

Auf Beiträgezu einemnicht periodischenSammelwerkefindendieseVor=
schrifteninsoweitAmwendung,als demUrhebereinAnspruchauf Vergütungfür
denBeitrag nichtzusteht.

12.
Im Falle der Ubertragungdes Urheberrechtshat der Erwerber, soweit

nichtein anderesvereinbartist, nicht das Recht,bei der AusübungseinerBe=
fugnissean dem Werke selbst, an dessenBezeichnungoder an der Bezeichnung
"v=UrhebersAnderungenvorzunehmen.

Zulässig sindAnderungen, für die der BerechtigteseineEinwilligung nach
Treu und Glauben nicht versagenkann.

13.
Der Name oderder NamenszugdesUrhebersdarf auf demWerkevon

Suzt anderenals demUrheberselbstnur mit dessenEinwilligung angebracht
werden.

14.
Die Zwangsvollstreckungin das Recht des Urhebers findet gegen den

Urheberselbst ohne dessenEinwilligung nicht statt; die Einwilligung kann nicht
durchden gesetzlichenVertreter erteilt werden.

Gegen den Erben des Urhebers ist ohne seineEinwilligung die Zwangs=
vollstreckungnur zulässig, wenn das Werk oder eine Vervielfältigungdavon
erschienenist.

Die gleichenVorschriftengelten für die Zwangsvollstreckungin solche
Formen,Mlatten, Steine odersonstigeVorrichtungen,welcheausschließlichzur
VervielfältigungdesWerkesbestimmtsind.

Sweiter Abschnitt.

Befugnisse des Urhebers.
15.

Der Urheber hat die ausschließlicheBefugnis, das Werk zu vervielfältigen,
gewerbsmäßigzu verbreitenund gewerbsmäßigmittels mechanischeroder optischer

3*
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Einrichtungenvorzuführen;die ausschließlicheBefugnis erstrecktsichnicht auf das
Verleihen. Als Vervielfältigunggilt auchdie Nachbildung,beiBauwerkenund
Entwürfen für Bauwerke auch das Nachbauen.

AuchwerdurchNachbildungeinesbereitsvorhandenenWerkesein anderes
Werk der bildendenKünste oderderPhotographiehervorbringt,hat die imAbs.1
bezeichnetenBefugnisse; jedochdarf er dieseBefugnisse, sofern der Urheberdes
OriginalwerkesgleichfallsSchutzgenießt,nur mit dessenEinwilligung ausüben.

16.
Die freieBenutzungeinesWerkesist zulässig,wenndadurcheineeigen=

tumlicheSchöpfunghervorgebrachtwird.

1½
Eine VervielfältigungohneEinwilligung desBerechtigtenist gus

gleichviel durch welchesVerfahren sie bewirkt wird; auch begründetes keinen
Unterschied,ob das Werk in einemren in mehrerenExemplarenvervielfältigtwird.

18.
Eine Vervielfältigungzum eigenenGebrauchist mit AusnahmedesNach=

bauenszulässig,wennsieunentgeltlichbewirktwird.
Bei Bildnissen einer Person ist demBesteller und seinemRechtsnachfolger

gestattet,soweitnicht ein anderesvereinbartist, das Werk zu vervielfältigen. Ist
das Bildnis ein Werk der bildendenKünste, so darf, solangeder Urheber lebt,
unbeschadetder Vorschrift des Abs.1 die Vervielfältigungnur im Wege der
Photographieerfolgen.

Verbotenist es, denNamen odereinesonstigeBezeichnungdesUrhebers
desWerkes in einerWeiseauf der Vervielfältigunganzubringen,die zu Ver=
wechselungenAnlaß gebenkann.

19.
Zulässig ist die Vervielfältigungund Verbreitung,wenn einzelneWerke

in eine selbständigewissenschaftlicheArbeit oder in ein für den Schul= oder
UnterrichtsgebrauchbestimmtesSchriftwerk ausschließlichzur Erläuterung des
Inhalts aufgenommenwerden. Auf Werke, die wedererschienennoch bleibend
öffentlichausgestelltsind, erstrecktsichdieseBefugnis nicht.

Wer ein fremdesWerk in dieserWeisebenutzt,hat dieQuelle, sofernsie
auf demWerkegenanntist, deutlichanzugeben.

8 20.
Zulässig ist die Vervielfältigung von Werken, die sich bleibend an öffent—

lichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, durch malende oder zeichnende
Kunst oderdurchPhotographie. Die Vervielfältigungdarf nichtan einemBau=
werkerfolgen.

Origqinel from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



»- 11 —

Bei Bauwerken erstrecktsich die Befugnis zur Vervielfältigung nur auf
dieäußereAnsicht.

Soweit ein Werk hiernachvervielfältigtwerdendarf, ist auchdie Ver—
breitungund Vorführung zulässig.

21.
Eine Vervielfältigungauf Grund der 9§ 19, 20 ist nur zulässig,wenn

an demwiedergegebenenWerkekeineAnderungvorgenommenwird. Jedochsind
ÜbertragungendesWerkesin eineandereGrößeund solcheAnderungengestattet,
welchedas für die VervielfältigungangewendeteVerfahrenmit sichbringt.

**

Bildnissedürfennur mit Einwilligung des Abgebildetenverbreitetoder
öffentlichzur Schau gestelltwerden. Die Einwilligung gilt im Zweifelals erteilt,
wennderAbgebildetedafür, daß er sichabbildenließ, eineEntlohnungerhielt.
Nachdem Tode des Abgebildetenbedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren
derEinwilligung derAngehörigendesAbgebildeten. Angehörige im Sinne dieses
Gesetzessind der überlebendeEhegatteund die Kinder des Abgebildeten,und
wennwedereinEhegattenochKindervorhandensind, dieElterndesAbgebildeten.

* 23.
Ohne die nach§ 22 erforderlicheEinwilligung dürfenverbreitetund zur

Schaugestelltwerden:
1. Bildnisseaus demBereichederZeitgeschichte;
2. Bilder, auf denendiePersonennur als BeiwerknebeneinerLandschaft
odersonstigenOrtlichkeiterscheinen;

3. Bilder von Versammlungen,Aufzügenund ähnlichenVorgängen,an
denendie dargestelltenPersonenteilgenommenhaben;

4. Bildnisse,die nichtauf Bestellungangefertigtsind, soferndie Ver=
breitung oder Schaustellung einemhöherenInteresseder Kunst dient.

Die Befugnis erstrecktsich jedochnicht auf eine Verbreitung und Schau=
stellung,durchdie ein berechtigtesInteressedes Abgebildetenoder, falls dieser
verstorbenist, seinerAngehörigenverletztwird.

8 24.
Für Zweckeder Rechtspflegeund der öffentlichenSicherheitdürfen von

denBehörden Bildnisse ohne Einwilligung des Berechtigtensowie des Abgebil—
detenoderseinerAngehörigenvervielfältigt,verbreitetund öffentlichzur Schau
gestelltwerden.

Oriqinal from
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Dritter Abschnitt.

Dauer des Schutzes.
*d5.

Der SchutzdesUrheberrechtsan einemWerkederbildendenKünsteendigt,
wennseitdemTode desUrhebersdreißigJahre abgelaufensind.

Steht einerjuristischenPerson nach §#5) 6 das Urheberrechtzu) so endigt
derSchutzmit demAblaufe von dreißigJahren seitdemErscheinendesWerkes.
Jedoch endigt der Schutz mit dem Ablaufe der im Abs. 1 bestimmtenFrist,
wenn das Werk erst nach demTode dessjenigenerscheint,welcheres hervor=
gebrachthat.

g 26.
Der Schutz des Urheberrechtsan einemWerke der Photographie endigt

mit demAblaufe von zehnJahren seit dem Erscheinendes Werkes. Jedoch
endigtder Schutzmit demAblaufe von zehnJahren seit dem Tode des Ur—
hebers,wennbis zu dessenTode das Werk nochnichterschienenwar.

827.
Steht das Urheberrechtan einemWerkemehrerengemeinschaftlichzu, so

bestimmtsich,soweitder ZeitpunktdesTodes für dieSchutzfristmaßgebendist,
derenAblauf nachdemTode desLetztlebenden.

28.
Bei Werken, die aus mehrerenin ZwischenräumenveröffentlichtenAb—

teilungenbestehen,sowiebei fortlaufendenBlättern oderHeftenwird jedeAb—
teilung, jedesBlatt oderHeft für die Berechnungder Schutzfristenals ein be—
sonderesWerk angesehen.

Bei den in Lieferungen veröffentlichtenWerken wird die Schutzrist erst
von der Veröffentlichungder letztenLieferung an berechnet.

(29.
Die Schutzfristenbeginnenmit demAblaufedesKalenderjahrs,inwelchem

der Urhebergestorbenoderdas Werk erschienenist.

30.
Soweit der in diesemGesetzegewährteSchutz davon abhängt, ob ein

Werk erschienenist, kommtnur ein Erscheinenin Betracht,das der Berechtigte
bewirkthat.

Originel from
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Vierter Abschnitt.

Rechtsverletzungen.
831.

Wer vorsätzlichoder fahrlässig unter Verletzung der ausschließlichenBe=
fugnisdesUrheberseinWerkvervielfältigt,gewerbsmäßigverbreitetodergewerbs—
mäßigmittels mechanischeroder optischerEinrichtungenvorführt, ist demBe—
rechtigtenzum Ersatzedes daraus entstehendenSchadensverpflichtet.

832.
Wer in anderenals dengesetzlichzugelassenenFällen vorsätzlichohneEin—

willigungdes Berechtigtenein Werk vervielfältigt,gewerbsmäßigverbreitetoder
gewerbsmäßigmittels mechanischeroder optischerEinrichtungenvorführt, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausendMark bestraft.

War die Einwilligung des Berechtigtennur deshalberforderlich,weil an
demWerkeselbst,an dessenBezeichnungoderan derBezeichnungdesUrhebers
Anderungenvorgenommensind, so tritt Geldstrafebis zu dreihundertMark ein.

Soll einenicht beizutreibendeGeldstrafein Gefängnisstrafeumgewandelt
werden,so darf derenDauer in denFällen desAbs. 1 sechsMonate, in den
Fällendes Abs.2 einenMonat nichtübersteigen.

33.
Mit Geldstrafebis zu eintausendMark wird bestraft:
1. wer der Vorschriftdes § 18 Abs.3 zuwidervorsätzlichden Namen
odereinesonstigeBezeichnungdesUrhebersdesWerkesauf der Ver=
vielfältigunganbringt)

2. wer den Vorschriftender §§ 22, 23 zuwidervorsätzlichein Bildnis
verbreitetoder öffentlichzur Schau stellt.

Soll eine nicht beizutreibendeGeldstrafe in Gefängnisstrafe umgewandelt
werden,so darf derenDauer zweiMonate nichtübersteigen.

34.
Wer der Vorschrift des § 13 zuwider vorsätzlichauf dem Werke den

Namen oder denNamenszugdesUrhebersanbringt, wird mit Geldstrafebis
zudreihundertMark bestraft.

Soll eine nicht beizutreibendeGeldstrafe in Gefängnisstrafeumgewandelt
werden,so darf derenDauer einenMonat nicht übersteigen.

35.
Auf VerlangendesVerletztenkannnebender Strafe auf einean ihn zu

erlegendeBuße bis zum Betragevon sechstausendMark erkanntwerden. Die
zu dieserBuße Verurteiltenhaftenals Gesamtschuldner.

Oriqinal from
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Eine erkannteBuße schließtdie GeltendmachungeinesweiterenAnspruchs
auf Schadensersatzaus.

9 36.
Die in den 31, 32 bezeichnetenHandlungensind auchdann rechts=

widrig, wenndas Werk nur zu einemTeile vervielfältigt,verbreitetodervor=
geführt wird.

&7.
Die widerrechtlichhergestellten,verbreitetenodervorgeführtenExremplareund

die zurwiderrechtlichenVervielfältigung oderVorführung ausschließlichbestimmten
Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, unterliegen der Vernichtung.
Das Gleiche gilt von den widerrechtlichverbreitetenoder öffentlichzur Schau
gestelltenBildnissen und den zu derenVervielfältigung ausschließlichbestimmten
Vorrichtungen. Ist nur ein Teil des Werkes widerrechtlichhergestellt,verbreitet
oder vorgeführt, so ist auf Vernichtung diesesTeiles und der entsprechenden
Vorrichtungenzu erkennen.

Gegenstand der Vernichtung sind alle Eremplare und Vorrichtungen,
welchesich im Eigentume der an der Herstellung, der Verbreitung, der Vor=
führung oder der Schaustellung Beteiligten sowie der Erben dieserPersonen
befinden.
! Auf die Vernichtungist auchdann zuerkennen,wenndieHerstellung,die
Verbreitung,die VorführungoderdieSchaustellungwedervorsätzlichnochfahr=
lässigerfolgt. Das Gleichegilt, wenndie Herstellungnochnichtvollendetist.

Die Vernichtunghat zu erfolgen,nachdemdemEigentümergegenüber
rechtskräftigdarauf erkanntist. Soweit die Eremplareoderdie Vorrichtungen
in andererWeise als durchVernichtung unschädlichgemachtwerdenkönnen, hat
dies zu geschehen,falls der Eigentümerdie Kostenübernimmt.

VorstehendeBestimmungenfindenauf BauwerkekeineAnwendung.

g 38.
Der Verletztekann stattder Vernichtungverlangen,daß ihm das Recht

zuerkanntwird, die ExemplareundVorrichtungenganzoderteilweisegegeneine
angemessene,höchstensdemBetragederHerstellungskostengleichkommendeVer=
gütungzu übernehmen.

39.
Unterliegtauf Grund des§ 37 Abs.1 einSammelwerkodereinesonstige,

aus mehrerenverbundenenWerken bestehendeSammlung nur zum Teil der
Vernichtung,so kannderEigentümervon Exemplaren,dieGegenstandderVer=
nichtungseinwürden, beantragen,daß ihm die Befugnis zugesprochenwerde,
die Vernichtung durch Zahlung einer Vergütung an den Verletztenabzuwenden
und die Eremplare gewerbsmäßigzu verbreiten. Der Antrag ist unzulässig,
wennder Eigentümerdie ausschließlicheBefugnis desUrhebersvorsätzlichoder
fahrlässigverletzthat.
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Das Gericht kann dem Antrag entsprechen,sofern durch die Vernichtung
demEigentümerein unverhältnismäßigerSchadenentstehenwürde. Den Betrag
der Vergütung bestimmtdas Gericht nach billigem Ermessen.

Auf die Vernichtung eines den Vorschriften der 9§ 22, 23 zuwider ver=
breitetenoderzur Schau gestelltenBildnissesfindendieseVorschriftenkeineAn=
wendung.

§ 40.
Wer der Vorschriftdes § 19 Abs.2 zuwiderunterläßt,die benutzteQuelle

anzugeben,wird mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark bestraft.

41.
Die Strafverfolgung in den Fällen der 99 32, 33, 40 tritt nur auf

Antragein. Die ZJurücknahmedesAntrags ist zulässig.

* 42.
Die Vernichtungder Eremplareund der Vorrichtungenkann im Wege

des bürgerlichenRechtsstreitsoder im Strafverfahren verfolgt werden.

643.
Auf die Vernichtung von Exemplaren oder Vorrichtungen kann auch im

Strafverfahren nur auf besonderenAntrag des Verletztenerkannt werden. Die
Zurücknahmedes Antrags ist bis zur erfolgtenVernichtung zulässig.

Der Verletztekann die Vernichtungvon ErxemplarenoderVorrichtungen
selbständigverfolgen. In diesemFalle finden die §§ 477 bis 479 der Straf=
prozeßordnungmit der Maßgabe Anwendung,daß der Verletzteals Privat=
klägerauftretenkann.

8 44.
Die §8 42, 43 findenauf die Verfolgung des im §38 bezeichnetenRechtes

entsprechendeAnwendung.
45.

Der im 9 39 bezeichneteAntrag ist, falls ein auf dieVernichtung gerichtetes
Verfahrenbereitsanhängigist, in diesemVerfahrenzu stellen. Ist ein Ver=
fahrennochnichtanhängig,so kannderAntrag nur im Wegedesbürgerlichen
Rechtsstreitsbei demGerichtangebrachtwerden,das für denAntrag auf Ver=
nichtungder Exemplarezuständigr

eemEigentümerkann im Wege einer einstweiligenAnordnunggestattet
werden,dieVernichtung durch Sichethelsleistung abzuwendenund dieExemplare
gewerbsmäßigzu verbreiten;soll dieAnordnungim WegedesbürgerlichenRechts—
streitsgetroffenwerden,so findendie Vorschriftenüber die einstweiligenVer—
fügungenAnwendung.
Reichs=Gesetzbl.1907. 4
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Wird demEigentümernicht die Befugnis zugesprochen,die Vernichtung
durchZahlung einerVergütungan denVerletztenabzuwendenund dieExemplare
gewerbsmäßigzu verbreiten,so hat er, soweitauf Grund der einstweiligenAn=
ordnungExemplarevon ihm verbreitetwordensind, demVerletzteneineVer=
gütungzu gewähren.Den Betrag derVergütung bestimmtdas Gerichtnach
billigemErmessen.

46.
Für sämtliche Bundesstaaten sollen Sachverständigenkammernbestehen,

die verpflichtetsind, auf Erfordern der Gerichteund der Staatsanwaltschaften
Gutachtenüber die an sie gerichtetenFragen abzugeben.

Die Sachverständigenkammernsind befugt, auf Anrufen der Beteiligten
überSchadensersatzansprüche,überdie Vernichtungvon EremplarenoderVor=
richtungensowieüber die Zuerkennungdes im § 38 bezeichnetenRechtesals
Schiedsrichterzu verhandelnund zu entscheiden.

Der Reichskanzlererläßt die Bestimmungenüber die Zusammensetzung
und den Geschäftsbetriebder Sachverständigenkammern.

Die einzelnenMitglieder der Sachverständigenkammernsollennicht ohne
ihre Zustimmung und nicht ohne Genehmigung des Vorsitzendenvon den Ge=
richtenals Sachverständigevernommenwerden.

&47.
Der Anspruchauf Schadensersatzund die Strafverfolgungwegenwider=

rechtlicherVervielfältigungverjährenin drei Jahren.
Die Verjährungbeginntmit demTage, an welchemdieVervielfältigung

vollendetist. Ist die VervielfältigungzumZweckeder Verbreitungbewirkt,so
beginntdie Verjährungerstmit demTage, an welchemeineVerbreitungstatt=
gefundenhat.

48.
Der Anspruchauf Schadensersatzund die Strafverfolgungwegenwider=

rechtlicherVerbreitungoderVorführung einesWerkessowiedieStrafverfolgung
wegenwiderrechtlicherVerbreitung oder Schaustellung eines Bildnisses verjähren
in drei Jahren.

Die Verjährungbeginntmit dem Tage, an welchemdie widerrechtliche
Handlung zuletztstattgefundenhat.

49.
Die Verjährungder nach § 40 strafbarenHandlung beginnt mit dem

Tage, an welchemdie ersteVerbreitungstattgefundenhat.

/ 50.
Der Antrag auf Vernichtungder Exemplareund der Vorrichtungenist

so langezulässig,als solcheExemplareoderVorrichtungenvorhandensind.
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Fünfter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

51.
Den Schutzdes Urhebersgenießendie Reichsangehörigenfür alle ihre

Werke, gleichvielob dieseerschienensind odernicht.
Wer nichtReichsangehörigerist, genießtdenSchutzfür jedesseinerWerke,

das im Inland erscheint,soferner nichtdas Werk an einemfrüherenTage im
Auslande hat erscheinenlassen.

52.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurch Klage oder Wider=

klage ein Anspruch auf Grund der Vorschriften diesesGesetzesgeltend gemacht
ist, wird dieVerhandlung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des&8 des
Einführungsgesetzeszum GerichtsverfassungsgesetzedemReichsgerichtezugewiesen.

53.
Die ausschließlichenBefugnissedes Urhebers einesWerkes, das zur Zeit

des InkrafttretensdiesesGesetzesgeschütztist, bestimmensichnach dessenVor=
schriften. Auf ein Werk der Photographie, das bei dem Inkrafttreten des Ge=
setzesnochnichterschienenwar, findendessenVorschriftenauchdannAnwendung,
wenn die bisherigeSchutzfristabgelaufenist.

Wer in seinem Geschäftsbetriebevor dem Inkrafttreten des Gesetzes
erlaubterweiseein Werk zur Bezeichnung,AusstattungoderAnkündigungvon
Waren benutzthat, darf das Werk auchfernerzu diesemZweckebenutzen.

Ist ein erschienenesWerk bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzesge=
werbsmäßigmittelsmechanischeroderoptischerEinrichtungenvorgeführtworden,
so genießtes denSchutzgegenunerlaubteVorführung nicht.

(541.
Soweit eineVervielfältigung,die nach demInkrafttretendiesesGesetzes

unzulässig ist, bisher erlaubt war, dürfen die vorhandenenVorrichtungen, wie
Formen, Platten, Steine, nochbis zumAblaufevondreiJahren benutztwerden.
Vorrichtungen,derenHerstellungbegonnenwar, dürfen fertiggestelltund bis
zu demselbenZeitpunktebenutztwerden. Die Verbreitungder gemäßdieserVor=
schriftenhergestelltensowieder bereitsvor demInkrafttretendesGesetzesvollen=
detenExemplareist zulässig.
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8 55.
Das Gesetztritt mit dem 1. Juli 1907 in Kraft.
Mit demselbenTage tretenaußer Kraft die §§ 1 bis 16, 20, 21 des

Gesetzes,betreffenddas Urheberrechtan Werken der bildendenKünste, vom
9. Januar 1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 4) sowiedas Gesetz,betreffendden Schutz
derPhotographiengegenunbefugteNachbildung,vom 10. Januar 1876 (Reichs=
Gesetzbl.S. 8). «
« UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 9. Januar 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs=Gesetzblatt.
&4.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ratifikation der Generalakte der Internationalen Konferenz von
Algeciras vom7. April 1906 ufw. S. 19.

(Nr. 3288.) Bekanntmachung,betreffend dieRatifikation derGeneralaktederInternationalen
Konferenzvon Algeciras vom 7. April 1906 und die Hinterlegungder
Ratifikationsurkundensowiedie von denVereinigtenStaaten vonAmerika
bei der Unterzeichnungund der NatifikationgemachtenVorbehalte. Vom
9. Jannar 1907.

D. GeneralaktederInternationalenKonferenzvonAlgecirasvom7.April 1906
nebstZusatzprotokollvom selbenTage, die in Nr. 52 des Reichs=Gesetzblatts
vomJahre 1906 Seite 891ff. als Anlage des Gesetzesvom 21. Dezember1906
zur Ausführung derGeneralakte(Reichs=Gesetzbl.S. 889) abgedruckist, ist von
den Se derenVertreter sie unterzeichnethaben, ratifiziert worden.

Die RatifikationsurkundendieserStaaten sindin Madrid hinterlegtworden.
Das Protokoll über die Hinterlegung ist am 31. Dezember1906 aufgenommen
*5 Der im ZusatzprotokollevorgeseheneBeitritt Marokkoszu der General==
akte ist am 18. Juni 1906 erfolgt.

DOerVorbehalt, mit dem die GeneralaktenebstZusatzprotokollvon den
Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnetund ratifiziert worden ist, sowie
lrPsl in dieRatifikationsurkundederVereinigtenStaaten aufgenommeneResolution
des AmerikanischenSenats vom 12. Dezember1906 sind mit deutscherUber=
setzungnachstehendabgedruckt.

Berlin, den9. Jannar 1907.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

Reichs. Gesetzbl. 1907. 5

Ausgegebenzu Berlin den 16.Januar 1907.
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Le GouvernementdesEtats-Unis
d'Amérique n’ayant pas Tiintéréts
politiques au Maroc et n’ayant éẽté,
eenprenant part à cette Conférence,
animé de deésirset intentions autres
due de contribuer à assurer à toutes
lesnationsTPégalitéla plus étendueau
Maroc en matière de commerce, de
traitement et de prérogative et y fa=
ciliter Pintroduction de reformes dont
le rSultat seraitun bien-étregénéral
basé sur une cordialité complèteen
relations extérieures et une stabilit
administrative intérieure, déclare:
qu'en s'associant aux Reglements
et Déclarationsde la Conférencepar
la signature de IActe Général, sous
réserve de ratification en conformitc
avec les lois constitutionnelles, ainsi
due du Protocole additionnel et en
acceptant leur application aux ci=
toyens et aux intérétsaméricainsau
Maroc, ilne prend sur lui aucune
obligation ou responsabilité par
rapport aufkxmesures dui pourraient
Eétrenécessaires Dour la mise à exé=
cution des dits Réglements et Dé=
clarations.

(llbersetzung.)

Da die Regierungder Vereinigten
Staaten von Amerikakeine politischen
Interessenin Marokkohatundbeiihrer
Beteiligung an dieserKonferenzvon
keinenanderenWünschenundAbsichten
geleitetwar, als in Marokkozur Siche=
rung der umfassendstenGleichheit auf
den Gebietendes Handels, der Be=
handlung und der Vorzugsrechtefür
alle Nationen mitzuwirkenund die
Einführung von Reformen zur Er=
reichungallgemeinerWohlfahrt auf der
GrundlagevollkommenerHerzlichkeitder
auswärtigenBeziehungenund wohl=
geordneterinnererVerwaltung zu er=
leichtern,so gibt siedie Erklärungab,
daß sie zwar durchUnterzeichnungder
Generalakte,die unterdemVorbehalte
derRatifikation gemäßdenVerfassungs=
gesetzenerfolgt, sowiedesZusatzprotokolls
sich den Reglementsund Erklärungen
der Konferenzanschließtund ihre An=
wendungauf die amerikanischenBürger
und Interessenin Marokko gutheißt,
daß sie aber damit keineVerpflichtung
oderVerantwortungin Ansehungder
Maßregeln übernimmt,die zur Aus=
führung der erwähntenReglementsund
Erklärungen erforderlich sein könnten.
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genommeneResolution, womit der der VereinigtenStaaten am

lautetwie folgt:

Resolved as a part of this act
ofratificationthat the Senateunder=
stands that the participation of the
United States in the Algeciras-con=
ferenceand in the formulation and
adoption of the general act and pro=
tocolwhich resulted therefrom,was
with the sole purpose of preserving
and increasing its commerce in Mo=-
rocco, the protection as to life, li=
berty and property of its citizens
residing or travelling therein, and
ol aiding by its friendly oflices and
effortsin removing friction and con=
troversy which seemed to menace
thepeace between powers, signatory
with the United States to the treaty=

which are on terms of amity with
this government, and without pur=
Poseto depart from the traditional
American (oreign policy which
forbids participation by the United
States in the settlement of political
(duestionswhich are entirely Eu=
ropean in their scope.

(Ubersetzung.)

Folgende Resolution wird als Teil
dieses Ratifikationsakts gefaßt: Der
Senat betrachtetes als selbstverständlich,
daß die Beteiligung der Vereinigten
Staaten an derAlgeciraskonferenzsowie
bei der Formulierung und Annahme
der daraus hervorgegangenenGeneral=
aktenebstProtokoll zu demalleinigen
Zweckeerfolgtist, um ihrenHandel in
Marokkozu erhaltenund zu vermehren,
umLeben,FreiheitundEigentumihrer
dort wohnendenoder reisendenBürger
zu schützenund um durch ihre freund=
schaftlichenDienste und Bemühungen
zur Beseitigungvon Reibungenund
Meinungsverschiedenheitenbehilflich zu
sein, die denFrieden zwischenMächten,
welchemit denVereinigtenStaaten den
Vertrag von 1880 unterzeichnethaben
und sämtlichauf freundschaftlichemFuße
mit dieserRegierungstehen,zu bedrohen
schienen,daß es aber nicht der Zweck
war, von der überliefertenauswärtigen
Politik Amerikasabzuweichen,die eine
Beteiligung der VereinigtenStaaten
bei derRegelungpolitischerFragenvon
lediglicheuropäischerBedeutungverbietet.
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Inhalt:
S. 23. — Bekannt=

beigefügteListe. S. 24.

ländischenGrenze.

Un denVerkehrmit Branntweinund
Spirituosen an der Grenze zwischen
Deutschlandund den Niederlandenzu
regeln,habendie Unterzeichneten,der
Staatssekretärdes AuswärtigenAmts
desDeutschenReichs und der außer=
ordentlicheGesandteundbevollmächtigte
MinisterIhrer Majestät der Königin
derNiederlande, unter Vorbehalt der
Genehmigungihrer Regierungen,die
nachstehendeVereinbarung getroffen:

Artikel 1.
Steuerfreiheit bei der Ausfuhr von

Branntweinund Spirituosenüber die
zuständigenJollämter an der deutsch=
niederländischenGrenzewird nur unter
derBedingung gewährt,daß derAus=
führendedemAusgangsamteine Be=
scheinigungvorlegt, aus der erhellt,
daßdieWare beiderZollbehördedesEin=
fuhrlandesordnungsgemäßzurzollamt=
lichenAbfertigungangemeldetwordenist.

Artikel 2.
Die Bestimmung des Artikel 1

sindetkeineAnwendungauf alkohol=
Reichs. Gesetzbl. 1907.

1## einde den in-, uit- en doorvoer
Van gedistilleerd over de grens
tusschenDuitschland en Nederland
te regelen, zisn de ondergeteekenden,
de Staatssccretaris bis het Departe=
ment van Buitenlandsche Zaken van
het Duitsche Keizerriik en de Buiten=
gewoon Gezant en Gervolmachtigd
Minister van llare Majesteit de Ko=
hingin der Nederlanden, behoudens
nadere goedkeuring van hunne we=
derzijdsche Regeeringen, overeenge=
komen als volgt:

Artike 1 1.
Alfschrif#ving of teruggaaf van

accijus bis nitvoer van gedistilleerd
lungs de daarvoor aungeween ol
alsnog aan te wiszen kantoren aan
de grens tusschen Nederland en
Duitschland wordt slechts dan ver=
leend, wanncer de uitvoerder ann
het Kantoor, waarlangs de uitwoer
heeft plaats gehad, een bewiss over=
legt, waaruit Dliskt, dat de aan=
gifte ten in- of doorvoer in het aan=
gGrenzendRijik behoorliik is geschied.

. Artikel 2.
Het bepaalde bij artikel 1 is niet

Van toepassing op alkoholhoudende
6
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haltigeflüssigeParfiiiiiericn,Kopf-,1-eulc-,t0ilet-,dank-,tand-enmon(1-
Zahn=und Mundwasser,die mit der waters, in geval van verzendingper
Post in das Ausland versandtwerden. post.

Artikel 3. Artikel 3.
DerRegierungjedesderbeidenLänder Elk der beideRegeeringenheeit.

stehtesfrei,jederzeitvondergegenwärti=het recht detegen woordige over=
gen Vereinbarung zurückzutreten. ecenkomstte allen tijde op te zeggen.

Geschehenzu Berlin in doppelter Gedaan in duhbel te Berliju,
Ausfertigung,am 18.Mai 1906. den 18mei 1906.

von Tschirschky. Cevers.

NachdemderBundesrat zu demvorstehendenAbkommenseineZustimmung
erteilt hat, ist dasselbevon den beiderseitigenRegierungengenehmigtworden.
Die Auswechselungder Genehmigungserklärungenhat stattgefunden.

— —

(Nr. 3290.) Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 23. Januar 1907.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet (Ausgabevom Januar 1906,
Reichs=Gesetzbl.1906 S. 403ff.), ist, wie folgt, berichtigtworden: .

I. Unter„Österreichund Ungarn. I. A.“:
a) Die inzwischenverstaatlichteKaiserFerdinands=Nordbahn(Ziffer10)
ist gestrichen.

b) = Ziffer 14 lautet:
14. NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus denLinien:

Gänserndorf-Mistelbach;GmündLitschau Heidenreichsteinund
Gmund-Groß=Gerungs)Korneuburg-HohenauundSt. Pölten—
Mariazell nebstAbzweigungOber=Grafendorf-Ruprechtshofen.

JP)Zwischenden Ziffern 19 und 20 ist eingeschaltet:
Steyrtalbahn.

Die Anderungunterc tritt erstam 16. Februard. J. in Wirksamkeit.
II. Unter „Rußland. C. I.“ ist hinterZiffer 38 eingeschaltet:
38à. bei Szezypiornobis Kalisch. ,

Infolgedessenist unter„Deutschland.“ in derAnmerkungam Schlusse
bei „Rußland.“ hinterZiffer38 nachgetragen:„38a“.

Berlin, den23. Januar 1907.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
2½“

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Einberufungdes Reichstags. S. 25.

(Nr.3291.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags. Vom 4. Februar1907.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen 2c.

verordnenauf Grund des Artikel12 der Verfassung,im Namen des Reichs,
was folgt:

Der Reichstag wird berufen,am 19. Februar d. J. in Berlin zusammen=
zutreten,und beauftragenWir den Reichskanzlermit den zu diesemZwecke
nötigenVorbereitungen.

Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den1. Februar 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zu richten.

Reichs.Gesetzbl.1907. 7

Ausgegebenzu Berlin den5. Februar 1907.
Oriqinal from
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Reichs=Gesetzblatt.
Inhalt: Verordnung, betreffend Lotsensignalordnung. S. 27. — Bekanntmachung, betreffend die

Bildung von Weinbaubezirken. S. 28. — Bekanntmachung, betreffenddie Einrichtung und den
Betrieb der zur Anfertigungvon Zigarren bestimmtenAnlagen. S. 31.

(Nr. 3292.) Verordnung,betreffend Lotsensignalordnung.Vom 7. Februar 1907.
–— . 1 ---Wir Wilhelm), vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König

von Preußen2c.
verordnenim Namen des Reichs auf Grund des § 145 des Strafgesetzbuchs
(Reichs.Gesetzbl.1876 S. 40), was folgt:

SI.
Die nachstehendenVorschriften gelten für alle Fahrzeuge auf See und

auf den mit der See in Zusammenhangstehenden,von Seeschiffenbefahrenen
Gewässern.

* *
Lotsensignaleim Sinne dieserVorschriftensindSignale, durchwelcheaus=

gedrücktwird, daß auf den signalisierendenFahrzeugenLotsen verlangt werden.
Als Lotsensignalegelten:
a) bei Tage:

1. die am Vormastegeheißte,mit einemweißenStreifen von ½
derFlaggenbreiteumgebeneReichsflagge(Lotsenflagge);oder
. das Signal „P’'U/“ desInternationalenSignalbuchs;oder
. dieInternationaleFlagge„S/“ mit oderohnedenInternationalen
Signalbuchwimpeldarüber;oder

4. das Fernsignal,bestehendaus einemKegel mit der Spitzenach
obengeheißtund mit zweiBällen oderballähnlichenGegenständen
darüber.

b) bei Nacht:
1. Blaufeuer,)welchealle 15Minuten abgebranntwerden;oder
2. ein unmittelbar über der Verschanzungin Zwischenräumenvon
kurzerDauer gezeigteshellesweißesLicht, welchesjedesmalun=
gefähr eineMinute lang sichtbarist.

Reichs=Gesetzbl.1907. 8
Ausgegebenzu Berlin den20. Februar 1907.

b



§3.
Die Lotsensignaledürfenauf denFahrzeugennur dann zur Anwendung

gelangen,wennauf ihnenLotsenverlangtwerden.Auch dürfenauf denFahr—
zeugenandere,als die im 9 2 bezeichnetenSignale als Lotsensignalenichtbenutzt
werden.

84.
Der bishernochin Kraft geweseneTeil der Not- undLotsensignalordnung

für Schiffe auf See und auf denKüstengewässernvom 14. August 1876 (Reichs=
Gesetzbl.S. 187) ist aufgehoben.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den7. Februar 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3293.) Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken. Vom
12.Februar 1907.

Go § 3 Abs. 1 desGesetzes,betreffenddieBekämpfungderReblaus, vom
6.Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 261) wird nachstehendeineUbersichtderEinteilung
der amWeinbaubeteiligtenGebietedesReichsin Weinbaubezirkebekanntgemacht.

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

I. Dreußen. Unverändert.
VergleicheBekanntmachung,betreffenddieBildung

"]“*“s von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
III. Königreich Sachsen. (Reichs=Gesetzbl.S. 449).

IV. Württemberg. Unverändert bis zum 31. August 1907.
Vergleiche Bekanntmachung, betreffenddie Bildung

von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
(Reichs=Gesetzbl.S. 449).

Oriqinel from
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Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

Vom 1. September 1907 ab:
Schwarzwald- undDonaukreis,Die Oberamtsbezirke:Kirchheim,Nürtingen, Reut.Oberes Neckartal.

Neckar=-,Jagst- und Schwarz=
waldkkreis.

Neckar- und Schwarzwaldkreis.

Jagstkreis.

7

Donarukreis.

V. Baden.

WVI.Hessen.
Brovinz Starkenburg.

Kreis Heppenheim.
Vrovinz Oberhessen.
Vrovinz Rheinhessen:
Kreis Mainz.

* 7

„: Bingen.

*

» Oppenheim.

* *!

* v

□u

lingen, Rottenburg,Tübingen,Urach.
Die Oberamtsbezirke:Backnang,Böblingen,Calw,
Cannstatt, Eßlingen, Herrenberg, Leonberg, Lud=
wigsburg, Neuenbürg,Schorndorf, Stuttgart=
Stadt, Stuttgart=Amt, Waiblingen,Welzheim.

Die Oberamtsbezirke:Besigheim,Brackenheim,Heil=
bronn, Marbach,Maulbronn, Neckarsulm,Vai=
hingen, Weinsberg.

Die Oberamtsbezirke:Gaildorf, Hall, Künzelsau,
Ohringen.

Die Oberamtsbezirke:GerabronnundMergentheim.
Die Oberamtsbezirke:Ravensburg und Tettnang.

Unverändert.
VergleicheBekanntmachung, betreffenddie Bildung
vonWeinbaubezirken,vom27.März 1906(Reichs=
Gesetzbl.S. 449).

Provinz Starkenburgmit Ausnahmeder Gemar=
kungender EnklaveWimpfen.

Gemarkungender EnklaveWimpfen.
Provinz Oberhessen.

GemarkungenKastel und Kostheim.
Kreis Mainz mit Ausnahmeder zu denWeinbau=
bezirkenKostheim, Hahnheim und Bodenheim
(laufendeNr. 4, 11und12) gehörigenGemarkungen.

Gemarkungen Aspisheim, Bingen, Büdesheim,
Dietersheim, Dromersheim) Gensingen, Grols=
heim,Horrweiler, Kemptenund Sponsheim.

Kreis Bingen mit Ausnahme der zumWeinbaubezirke
Bingen (laufendeNr. 6) gehörigenGemarkungen.

GemarkungenSchimsheim,Wallertheimund Gau=
weinheim.

GemarkungSulzheim.
GemarkungenEichloch,VendersheimundWörrstadt.

8“

Mittleres Neckar.
tal.

Unteres Neckartal.

Kocher-und Jagst=
tal.

Taubergrund.
Bodenseegegend.

Starkenburg.

Wimpfen.
Oberhessen.

Kostheim.
Mainz.

Bingen.

Ingelheim.

Schimsheim.

Sulzheim.
Wörrstadt.



Bundesstaat Lau— Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

KreiseOppenheimund 1I.Gemarkungen Hahnheim, Selzen, Mommenheim,Fahnheim.
Mainz. Sörgenlochund Jornheim.

KreiseOppenheimund 12.Gemarkungen Nieder-Olm, Ebersheim,Harrheim,Bodenheim.
Mainz. Gaubischofsheim,Lörzweiler, Bodenheim,Lauben=

heim undWeisenau.

Kreis Oppenheim. 13.GemarkungenNackenheim,Nierstein undSchwabsburg.Nierstein.
» 14.Gemarkungen Köngernheim,Undenheim,Schorns- Undenheim.

heimund Udenheim.
? » 15. Kreis Oppenheimmit Ausnahme der Essakteunt Oppenheim.

Oberhilbersheimund der zu denWeinbaubezirken
Schimsheim, Sulzheim, Wörrstadt, Gaubickel=
heim, Hahnheim, Bodenheim, Nierstein und
Undenheim(laufendeNr. 8 bis 14 und 16) ge=
hörigenGemarkungen.

KreiseOppenheimundAlzey.16.Gemarkungen Armsheim und Gaubickelheimim Gaubickelheim.
KreiseOppenheimund Gumbsheimim KreiseAlzey.

" * 1 17. Kreis Alzey mit Ausnahmeder zu denWeinbau-Alzey.
bezirkenGaubickelheimund Bosenheim (laufende
Nr. 16 und 18) gehörigenGemarkungen, ferner
GemarkungOberhilbersheimim KreiseOppenheim.

Kreis Alzey. 18.Gemarkungen Ippesheim, Biebelsheim, Planig,Bosenheim.
Pfaffenschwabenheim,Bosenheim, Hackenheim,
Freilaubersheimund Volxheim.

* Worms. 19. Kreis Worms. Worms.

VII. GroßherzogtumSachsen. " Unverändert.
Vergleiche Bekanntmachung,betreffenddieBildung

von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
VIII. Sachsen=Meiningen. (Reichs=Gesetzbl.S. 449).

IX. Elsaß-LCotbringen. I1.Der StadtkreisStraßburgunddieKantoneBrumath Straßburg=
undSchiltigheimmitAusnahmederGemarkungen" Brumath=
Ittenheimund Breuschwickersheim. Schiltigheim.

2.DDer Kanton Hochfelden. Hochfelden.
3.Der Kanton Truchtersheim sowie die Gemeinden Truchtersheim.

Ittenheim und Breuschwickersheimdes Kantons
Schiltigheim.

Oriqinel from



Bundesstaat Lau— Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. « Weinbaubezirkes.

(Roch: IX. Elsaß=Lothringen.). Der Kreis Ersteinmit Ausnahmeder GemarkungenErstein.
Bernhardsweiler und Oberehnheim, die Gemar=
kungenBischofsheimund Griesheim desKreises
Molsheim und Heiligensteinund Gertweilerdes
KreisesSchlettstadt.

5.Der Kreis Hagenau. Bischweiler=
HagenauNieder.
bronn.

6. Die Gemarkung Dorlisheim. Dorlisheim.
7. Die GemarkungenRosheim und Rosenweiler. Rosheim.
8. Die GemarkungenBarr, Bernhardsweiler,Börsch Barr.

und Oberehnheim. .
9.DerKantouMolsheimmitsAusnahmederGcsMolsl)cint-Mutzig.

markungDorlisheim.
10.DOie KantoneSaales und Schirmecksowiedie Ge. Saales=Schirmeck.

** markungenGrendelbruch,MollkirchundMühlbach,
. Ottrott und St. Nabor desKantonsRosheim.
11. Der Kanton Wasselnheim. Wasselnheim.
12. Die GemarkungenEichhofen,Epfig, St. Peter und Epfig.

Stotzheim.
13. Die GemarkungenAndlau,Bernhardsweiler,Bliensch-Nothalten.

weiler, Hochwald,Ittersweiler, Mittelbergheim,
Nothaltenund Reichsfeld.

14.DOer Kanton Markolsheim. Markolsheim.
15. Die GemarkungenDambach, Diefenthal, Ebersheim, Schlettstadt.

Ebersmünster,Kestenholz,Kinzheim,Scherweiler,
Schlettstadtund Orschweiler.

16.Der Kanton Weiler. Weiler.
17. Oer Kanton Weißenburg. Weißenburg.
18.|Die KantoneLauterburg,Selz,Sulz u. W.undWörth.]Wörth=Lauterburg.
19.NDie Kantone Buchsweiler, Drulingen, LützelsteinBuchsweiler=Saar=

und Saarunion. union.
20. Die Kantone Maursmünster und Jabern. —88

Zabern.
21.Der Kreis Altkirch mit Ausnahme der Gemarkungen Altkirch.

Fröningen, Hochstattund Illfurt.
22.D Der Kanton Neubreisachsowie der Kanton Andols= Andolsheim=Neu=

heim mit Ausnahme der Gemarkung Hausen. breisach.
23.Die GemarkungenColmar, Hausen,Heiligkreuz. Colmar.
24.] Die GemarkungWettolsheim. Wettolsheim.



weiler.

Oriqinealfrom

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:IX. Elsaß-Lothringen.).Der Kanton Münster. Münster.
26. Die GemarkungenHattstatt, Obermorschweierund Vöklinshofen.

Vöklinshofen.
27.]Die GemarkungenEgisheim,HäusernundHerlisheim.Egisheim.
28. Die GemarkungenIngersheim,Niedermorschweier,Türkheim.

Türkheim,Walbach,WinzenheimundJimmerbach.
29. DOieGemarkungBollweiler. Bollweiler.
30. Der KantonSulz mit AusnahmederGemarkungenSulz.

Bollweiler und Isenheim.
31.Der Kanton Ensisheim sowie die Gemarkungennsisheim.

Baldersheim,Banzenheim,Battenheim,Eichwald,
Homburg, Illzach, Kingersheim,Klein=Landau,
(Niffer, Ottmarsheim, Reichweiler, Rülisheim,
Sausheim und WittenheimdesKreisesMülhausen.

32. Der KantonGebweilerunddieGemarkungIsenheimGebweiler.
desKantons Sulz sowiedieGemarkungenSulz=
matt und Osenbachdes Kantons Rufach.

33. Die GemarkungenGundolsheim,RufachundWest=Rufach.
halten.

34. Die Gemarkungen Geberschweierund Pfaffenheim. Geberschweier.
35. Die GemarkungenBrubach, Brunstatt, Dietweiler,Mülhausen.

Eschenzweiler,Habsheim,Illfurt, Landser,Lutter=
bach,Mülhausen,Pfastatt,Riedisheim,Rixheim,
Sillisheim und Jimmersheim.

36. Die GemarkungenHäsingenund Hegenheim. Hegenheim.
37. Die Gemarkung Flachslanden, der Kanton Landser Hüningen.

mit Ausnahmeder GemarkungenDietweilerund
Landsersowieder Kanton Hüningenmit Aus=
schlußderGemarkungenHäsingenundHegenheim.

38. Die Gemarkungen Ammerschweier, Kaysersberg, Kaysersberg=
Katzenthal, Kienzheim, Sigolsheim sowie derchnierlach.
Kanton Schnierlach.

39. Die GemarkungenBebelnheim,Bennweier,Bergheim,Rappoltsweiler.
Gemar, Hunaweier, Illhäusern, Mittelweier,
Ostheim,Rappoltsweiler,Reichenweier,Nodern,
ichrsuersseh St. Pilt, Tannenkirchund Zellen=
erg.

40. Der Kanton Markirch. Markirch.
41. Die GemarkungenSteinbach,Uffholz und Watt.Uffholz.



Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

NRoch:IX. Elsaß=Lothringen.)2.Die GemarkungenAlt-Thann und Thann. Thann.
43. Die Kantone Masmünster und St. Amarin, der St. Amarin—

Kanton Sennheim mit Ausnahme der GemarSennheim.

44.

45.

46.

47.

kungenSteinbach, Uffholz und Wattweiler sowie
der Kanton Thann mit Ausnahme der Gemar=
kungenThann und Alt-=Thann. Außerdem die
GemarkungenDidenheim, Dornach, Galfingen,
Heimsbrunn, Niedermorschweiler,Reiningen des
KreisesMülhausensowieHochstattundFröningen
desKreisesAltkirch.

DOerKanton Gorze, die GemarkungMetz sowie
die Gemarkungen Amanweiler, Augny, Ban
St. Martin, Borny, Chieulles,Devantles Ponts,
Longeville, Lorry bei Metz, Mare, Mey, Mon=
tigny, Moulins, Norroy=le=Veneur, Vlantieres,
Plappeville, Plesnois, Sablon, St. Julien,
Saulny, Sey, Vallières, Vantoux, Vany und
Woippy des Kantons Metz, sowie die Gemar=
kungenCheminot,Chesny,Coin a.d.Seille, Coin
bei CouKvry,Coupry, Féy, Fleury, Lorry=Mar=
digny, Louvigny, Magny, Marieulles, Marly,
VBeltre, Vommerieux, Pouilly, Vournoy#la=
Chétive,Sillegny undVerny desKantonsVerny
und Antilly, Argancy, Chailly, Charly, Failly,
Malroy, Noisseville,Nouilly, St. Barbe,Sanry,
Servigny und Vrémy desKantons Vigy.

Die GemarkungenBronvaux, Feves, Hagendingen,
Hauconcourt, Maizières bei Metz, Malancourt,
Marange- Silvange, Montois-la=Montagne,
Vierrevillers, Rombach,Roncourt, Ste. Marie=
aux-Chenes,St. Privat, Semecourt,Stahlheim
und Talingen.

Die Kantone Delme und Chäteau=Salinssowie
derKanton Pange nebstdenGemarkungenAchätel,
Buchy, Chérisey,Foville, Goin, Jury, Lichon,
Mecleuves,Moncheux,Orny, Vagny, Vontoy,
Pournoy=la=Grasse, Sailly, St. Jure, Secourt,
Silly=en=Saulnois, Solgne, Vigny und Vul=
mont desKantons Verny sowiederKantonVie
mit Ausnahmeder GemarkungVie.

Die GemarkungenAy, Brittendorf, Charleville,
Emery, Flevy, Glatigny, Haiß, Tennschen,
Tremery, Vigy, Villers=Bettnachund Vry.

Das Verseuchungs=
gebiet bei Metz.

Marange=
Silvange.

ChäteauSalins.

Vigh.



Bundesstaat Lau— Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:IX. Elsaß=Lothringen.)Die GemarkungReimeringen. Reimeringen.
19.Der Kreis Bolchen ausschließlichReimeringen. Bolchen.
50. Die GemarkungMontdidier. Montdidier.
51. Der Kanton Albesdorf — ausschließlichMontdidier — Albesdorf=Dieuze.

und der Kanton Dienze.
52. Die GemarkungVic. Vie.
53. Der Kreis Diedenhofen=Ost mit Ausschluß derDiedenhofen Ost.

GemarkungenApach,Kemplich,Mallingen, Nieder=
kontz,Oberkontz,Rettel, Rüsdorf und Sierck.

54.Oie Gemarkung Kemplich. Kemplich.
55. Die GemarkungenMallingen und Rettel. Mallingen.
56. Die GemarkungenApach, Niederkontz,Oberkontz,Sierck.

Rüsdorf und Sierck.
57.DDer Kreis Diedenhofen=West. Diedenhofen=West.
58. Der Kreis Forbach. Forbach.
59. Der Kreis Saarburg. Saarburg.
60.DDer Kreis Saargemündmit AusnahmederGemar Saargemünd.

kungSaareinsmingen.
61.Die GemarkungSaareinsmingen. Saareinsmingen.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquières.

81
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forderlicheVerrichtungenvorgenommenoder Zigarren sortiertwerden, sofern in
denAnlagen nicht ausschließlichzur Familie des ArbeitgebersgehörigePersonen
beschäftigtwerden.

82.
Die Arbeits=,Lager=oderTrockenräumedürfen nicht als Wohn=, Schlaf=,

Koch=oderVorratsräumebenutztwerden. Die Zugängevon denArbeits=,Lager=
oderTrockenräumenzu benachbartenWohn=, Schlaf=,Koch=oderVorratsräumen
sowiedie Zugänge von denArbeitsräumen zu benachbartenLager- oderTrocken—
räumenmüssenmit selbstschließendendichtenTüren versehensein, welchewährend
derArbeitszeitgeschlossensein müssen.

83.
Räume, in welchendas Abrippenvon Tabak, das Wickeln,Rollen oder

SortierenvonZigarrenvorgenommenwird, müssendenfolgendenAnforderungen
entsprechen:

1. Sie dürfen mit ihrem Fußboden höchstenseinen halbenMeter unter
demihn umgebendenErdboden liegenund müssen,wennsieunmittelbar
unter dem Dache liegen, verputztoder verschaltsein
sie müssenmindestensdrei Meter hochsein;
sie müssenmit festenund dichtenFußbödenversehensein;
sie müssenmit unmittelbar ins Freie führendenFensternversehensein,
welchenach Zahl und Größe genügen,um für alle ArbeitsstellenLuft
und Licht in ausreichendemMaße zu gewähren. Die Fenstermüssen
so eingerichtetsein, daß sie wenigstensfür die Hälfte ihres Flächen=
raums geöffnetwerdenkönnen;
in den Räumen müssenauf jede beschäftigtePerson mindestenszehn
KubikmeterLuftraumentfallen.

84.
Im übrigengeltenfür dieim F3 bezeichnetenRäumefolgendeVorschriften:
1. In den Räumen darf Tabak nicht anders als in angefeuchtetemZu=
standegemischtund nicht getrocknetwerden.

Tabak oder Halbfabrikatedürfen nur in der durchschnittlichfür
eine Tagesarbeit erforderlichenMenge gelagert werden. Auch dürfen
daselbstnicht mehr Zigarren vorhanden sein, als durchschnittlichan
einemTage angefertigtwerden. In Anlagen, in welchennichtmehr
als fünf Arbeiter beschäftigtwerden, ist es gestattet,in den Räumen
Tabak und Halbfabrikate in der durchschnittlichfür eineWochenarbeit
erforderlichenMenge und soviel Zigarren, als durchschnittlichin einer
Woche angefertigtwerden, aufzubewahren,sofern die Aufbewahrung
in dicht geschlossenenBehältnissenerfolgt.

Reichs=Gesetzbl.1907. 9
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2. Die RäumemüssentäglichmindestensdreimaleinehalbeStunde lang,
und zwar jedenfalls morgens vor Beginn der Arbeit, während der
Mittagspauseund nachBeendigung Arbeitszeit,durchvollständiges
Offnen der Fenster und der nicht in Wohn=, Schlaf=,Koch=oder
Vorratsräume führendenTüren gelüftetwerden. Während dieserZeit
darf den Arbeitern der Aufenthalt in den Räumen nicht gestattet
werden.

3. Die Räume und deren Einrichtungen,insbesondereauch Wände,
Decken,Gesimse,Regalesindmindestenszweimalim Jahre gründlich
zu reinigen.

Von denFußbödenund Arbeitstischenist täglichmindestenseinmal
durch Abwaschenoder feuchtesAbreiben der Staub zu entfernen.

4. In den Räumen sind mit Wasser gefüllte und täglich zu reinigende
Spucknäpfe,und zwar mindestenseiner für je fünf Personen,auf=
zustellen.

5. In den Räumen oder in derenunmittelbarerNähe sind für dieZahl
der darin beschäftigtenArbeiter ausreichendeWascheinrichtungenmit
Handtüchernund Seife anzubringen.

85.
Kleidungsstücke,welchewährendderArbeitszeitabgelegtwerden,sindaußer—

halb derArbeits=,Lager=oderTrockenräumemfubewahren. Innerhalb dieser
Räume ist dieAufbewahrungnur dann gestattet,wenn sie in ausschließlichdazu
bestimmtenverschließbarenSchränken erfolgt. Die letzterenmüssenwährend der
Arbeitszeitgeschlossensein.

86.
In Anlagen, in welchenzehnodermehrArbeiterbeschäftigtwerden,müssen

für Arbeiterund ArbeiterinnengetrennteAbortemit besonderenEingängenund,
sofernvor Beginn und nachBeendigungder Arbeit ein Wechselnder Kleider
stattfindet,getrennteAus=und Ankleideräumevorhandensein.

§ 7.
Arbeiterinnenund jugendlicheArbeiterdürfennur dannbeschäftigtwerden,

wenn sie im unmittelbarenArbeitsverhältnissezum Betriebsunternehmerstehen.
Das Annehmenund Ablohnen dieserPersonen durch andereArbeiter oder für
derenRechnungist nichtgestattet.DieseVorschriftfindetauf Arbeiter, die zu
einanderin demVerhältnissevon EhegattenoderGeschwisternstehenodermit
einanderin geraderLinie verwandtoderverschwägertsind, keineAnwendung.

88.
Die höherenVerwaltungsbehördensind befugt, auf Antrag Ausnahmen

von den Vorschriftendes § 3 Ziffer 2, Ziffer 4 Satz 2, Zisfer 5 und des § 4
Ziffer2 zuzulassen,wenndie Arbeitsräumemit einerwirksamenEinrichtungzur



Herbeiführungeines ausreichendenLuftwechselsversehensin. Im Falle der
Bewilligungvon Ausnahmen von der Vorschrift des § 3 Ziffer 5 müssenjedoch
für jedebeschäftigtePerson mindestenssiebenKubikmeterLuftraum verbleiben.

Die höherenVerwaltungsbehördenkönnenferner auf Antrag Ausnahmen
vonderVorschrift des § 3 Ziffer 2 für solcheRäume zulassen,in denenauf die
darin beschäftigtenPersonen ein größerer als der im § 3 Jiffer 5 bezeichnete
Luftraumentfällt. Auch könnenfür dieArbeitsräume in Shedbauten sowie für
solcheRäume, welchemit einer besondersgroßen Fensterflächeausgestattetsind,
Ausnahmenvon der Vorschrift des § 3 Ziffer 4 Satz 2 nachgelassenwerden.

Die höherenVerwaltungsbehördensind befugt, für Anlagen, in denen
nichtmehr als fünf Arbeiter beschäftigtwerden, in Abweichungvon den Vor=
schriftendes § 2 und des§ 4 Ziffer 1 Abs. 1 aufAntrag zugestatten,daß das
Trocknendes Tabaks in der Küche oder im Arbeitsraume vorgenommenwird,
soferndurch geeigneteEinrichtungenausreichendeFürsorge gegenhiervondrohende
Gesundheitsschädigungengetroffenist.

#.
Unberührtbleibt die Befugnis der zuständigenBehörden,im Wege der

Verfügungfür einzelneAnlagen (§ 1204 der Gewerbeordnung)oderdurchall=
gemeineAnordnungfür alle Anlagen ihres Bezirkes(J 120e Abs.2 ag.a.O.):

1. Die Anbringung besondererEinrichtungenzur Herbeiführungeinesaus=
reichendenLuftwechselsin denArbeitsräumenvorzuschreiben;

2. die für die Instandhaltungund Reinhaltungder Deckenund Wände
erforderlichenBestimmungenzu treffen;

3. AnordnungenüberdieEinrichtungderArbeitstischeundsitzezuerlassen;
4. Maßnahmenzur Vermeidungvon Staubbelästigungbei der Verwen=
dungvon Maschinenanzuordnen.

10.
Der Arbeitgeber hat für die Arbeiter verbindlicheBestimmungen über

folgendeGegenständezu erlassen:
1. Die Arbeiter dürfen nicht auf den Fußboden ausspucken.
2. Die ArbeiterdürfenZigarren nichtmit demMunde bearbeitenund
die Zigarrenmessernichtmit Speichelbefeuchten.

In den zu erlassendenVorschriften ist vorzusehen,daß Arbeiter, welche
trotzwiederholterWarnung den vorstehendbezeichnetenBestimmungenzuwider=
handeln,vor Ablauf der vertragsmäßigenZeit und ohneAufkündigungentlassen
werdenkönnen.

Ist für denBetrieb eineArbeitsordnungerlassen(§ 134a der Gewerbe=
ordnung),so sind die vorstehendbezeichnetenBestimmungenin die Arbeits=
ordnungaufzunehmen.
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SII.
In den Arbeitsräumen, in denendas Abrippen von Tabak, das Wickeln,

Rollen oderSortieren von Zigarren vorgenommenwird, muß an derEingangs=
tür ein von der OrtspolizeibehördeunterzeichneterAushang befestigtsein, aus
welchemersichtlichsind:

1. die Länge, Breite und Höhe des Arbeitsraums;
2. der Inhalt desLuftraums in Kubikmeter;
3. dieZahl derPersonen, welchedemnachin demArbeitsraumebeschäftigt
werdendürfen;

4. die von der höherenVerwaltungsbehördegemäß § 8 für den Arbeits=
raum etwa zugelassenenAusnahmen.

In jedemArbeitsraumemuß ferner eineAbschrift oder ein Abdruck dieser
Vorschriftensowieder gemäß§ 10 vom ArbeitgebererlassenenBestimmungen
an einerin die Augen fallendenStelle aushängen.

12.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Mai 1907 in Kraft und an

dieStelle derdurch dieBekanntmachungendesReichskanzlersvom 8S.Juli 1893
(Reichs=Gesetzbl.S. 218) und vom 9. April 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 236) ver=
kündetenVorschriftenüber dieEinrichtung und denBetrieb der zur Anfertigung
von Zigarren bestimmtenAnlagen. Jedoch bewendetes für die beim Erlasse
dieserBestimmungenbereits im Betriebe stehendenr DinsichtlichderGröße
des jedemArbeiterzu gewährendenLuftraumsbis zum1. Januar 1913 bei den
Vorschriften des § 5 der Bekanntmachung vom 8. Juli 193.

Berlin, den17. Februar 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin VV.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzbuch
MS

Inhalt: Allerhöchste Order, l 538.437Anrechnungdes 1905 alsK#sesan aus nnh desAuf.
standes in Deutsch=.ÖOstafrika. 36

(Nr. 3295.) AllerhöchsteOrder, betreffendAurechnung des Jahres 1905 als Kriegsjahr aus
Anlaß des Aufstandes in Deutsch-Ostafrika. Vom 30. Jannar 1907.

* Kisan
1. Der Anfang August 1905 ausgebrocheneAufstandin Deutsch=Ost=
afrika gilt im Sinne des § 16 des Gesetzesüber die Pensionierung
der OffiziereeinschließlichSanitätsoffizieredesReichsheeres,derKaiser=
lichenMarine und der KaiserlichenSchutztruppenvom 31. Mai 1906
und des § 6 desGesetzesüberdieVersorgung derPersonen derUnter=
klassendes Reichsheeres,der KaiserlichenMarine und der Kaiserlichen
Schutztruppenvom 31. Mai 1906, der 9§ 23 und 60 des Gesetzes
vom 27. Juni 1871, betreffenddie Pensionierung und Versorgung
der Militärpersonen des Reichsheeresund der Kaiserlichen Marine
sowiedie Bewilligungen für die HinterbliebenensolcherPersonen, des
§# desGesetzesvom31.Mai 1901, betreffendVersorgungderKriegs=
invalidenund der Krecgshinterbliebenen,sowiedes § 49 des Reichs=
beamtengesetzesvom 31. März 1873 als Krieg beziehungsweiseFeldzug.

2. Für dieBeteiligungan derNiederwerfungdesvorgenanntenAufstandes
im Jahre 1905 ist, sofern sie mindestenseinenMonat betragenhat
oderdie Teilnahmean einemGefechtevorliegt, den dabeizur Ver=
wendunggelangtenDeutschendas Jahr 1905 als Kriegsjahranzu=
rechnen.

3. Eine Bestimmung hinsichtlichderBeendigungdesAufstandesim Sinne
des§ 14/2 desGesetzesvom 31. Mai 1901 wird seinerzeitfolgen.

Berlin, den30.Januar 1907.
Wilhelm.

Fürst von Bülow.
An denReichskanzler(Oberkommandoder Schutztruppen).

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Neichs-Gesetzbl.1907. 10

Ausgegebenzu Berlin den23. Februar 1907.
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Reichs=
32 9.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeine neue— der dem Internationalen Übereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. S. 41.

(Nr.3296.) Bekanntmachung, betreffendeine neue Ausgabe der dem Internationalen llber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten Liste. Vom
16. Februar 1907.

D. dem InternationalenUbereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehrvom
141.Oktober 1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf die diesesUber=-
einkommenAnwendung findet (Ausgabe von 1906, Reichs=Gesetzbl.von 1906
S. 403), ist unter Berücksichtigungder inzwischeneiingetretenenAnderungen in
dernachstehenden,vom Zentralamte für den internationalenEisenbahntransport
mitgeteiltenFassungneu aufgestelltworden:

ListederEisenbahnstrechen,
auf welche

das Internationale Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet.

AusgabevomJanuar 1907.

Deutschland.
X. Don deutschenVerwaltungen betriebeneBahnen und Bahnstrecken.

I. Staats= und unter Staatsverwaltung stebendeEisenbahnen.
1. Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen.
2. Militäreisenbahn.
3. Königlich PreußischeStaatseisenbahnen—einschließlichdergemeinschaftlich
mit ihnen betriebenenGroßherzoglichHessischenStaatseisenbahnen— sowie
die unter preußischerStaatsverwaltung stehendenPrivatbahnen, mit
Ausschluß:
derOberschlesischenschmalspurigenZweigbahnen.

Reichs=Gesetzbl.1907. 11
Ausgegebenzu Berlin den27. Februar 1907.
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LokalbahnenAugsburg—Haunstetten,Lam—KötztingundRöthenbachb.L.—
Weiler, jedochmit Ausschlußder Lokalbahnen:
a) Augsburg—Göggingen— Pferseez;
b) AugsburgerLokalbahn.

Königlich WürttembergischeStaatseisenbahnen.

tung stehendenPrivatbahnen.
GroßherzoglichMecklenburgischeStaatseisenbahnen,einschließlichderDampf=
fährenverbindungüber die OstseezwischenWarnemündeund Gjedser,
wegendieserDampffährenverbindungsieheB. VI. 133.
GroßherzoglichOldenburgischeStaatseisenbahnen.

II. Privateisenbahnenunter eigenerVerwaltung.

Achern—OttenhöfenerNebenbahn.
Altona KaltenkirchenerEisenbahn.
Die von den badischenLokaleisenbahnen(Aktiengesellschaft)betriebenen
Nebenbahnen:

Hilsbacha) Bruchsal—Ubstadt— -
Menzinqu

)Bul)l—Oberbuhle1thal

(Albtalbahn),

d) Nekarbischofsheim.-Süßenhürdt,
e) Wiebloch Meckesheim

Waldangelloch.
Die bayerischenvon der Lokalbahn-Aktiengesellschaftin München be—
triebenenLokalbahnen:
a) Bad Aibling—Feilnbach;
b) Fürth—Zirndorf—Cadolzburg;
c) Markt Oberdorf-Füssen;
d) München—Wolfratshausen.Bichl)
) Murnau—Garmisch=Partenkirchen;
1) Murnau—Oberammergau;
8) Sonthofen—Oberstdorf
5 Stadtamhof—Donaustauf-Wörth;
)ürkheim—Wörishofen.

VentheimerKreisbahn.
Biberach—OberharmersbacherNebenbahn.

J) Karlsruhe—Ettlingen—
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BrandenburgischeStädtebahn.
BraunschweigischeLandeseisenbahn.
Braunschweig-SchöningerEisenbahn.
Bröltaler Eisenbahn.
Brohltal=Eisenbahn.
Butzbach-Licher Eisenbahn.
Cöln—Bonner Kreisbahnen.
CrefelderEisenbahn.
CronbergerEisenbahn.
Dahme--UckroerEisenbahn.
Deggendorf—MettenerLokalbahn.
Dessau—-WörlitzerEisenbahn.
Diedenhofen—MondorferEisenbahn.
Eisern—Siegener Eisenbahn.
Eutin—LübeckerEisenbahn.
Frankfurter Verbindungsbahn(Frankfurt am Main).
Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
Gera—-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn.
Gernrode—HarzgeroderEisenbahn.
Gotteszell—ViechtacherLokalbahn.
Greifswald —-GrimmenerEisenbahn.
Halberstadt-BlankenburgerEisenbahn.
Haltingen-KandernerNebenbahn.
Hildesheim=Peiner Kreiseisenbahn.
Hoyger Eisenbahn(Hoya-GEystruy).
Kahl-Schoellkrippener Lokalbahn.
KaysersbergerTalbahn, einschließlichder Bahn Colmar—-Winzenheim.
Kerkerbachbahn.
Königsberg—CranzerEisenbahn.
Kreis AltenaerSchmalspurbahn.
KreisbahnEckernförde-Kappeln.
Kreis BergheimerNebenbahnen.
Kremmen—Neu=Ruppin-WittstockerEisenbahn.
Krozingen—Staufen—SulzburgerNebenbahn.
LahrerStraßenbahn.
LausitzerEisenbahn(Rauscha-FreiwaldaufMuskau-Teuplitz=Sommerfeld;
Hansdorf—Priebus).
Liegnitz-RawitscherEisenbahn.
Lübeck—BüchenerEisenbahn.
Ludwigs=Eisenbahn(Nürnberg-Fürth).
Meckenbeuren—TettnangerNebenbahn.
MecklenburgischeFriedrichWilhelm=Eisenbahn.
Meppen—HaselünnerEisenbahn.

11-
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58. MöckmühlDörzbacher Nebenbahn.
59. Mödrath-—Liblar-Brühler Eisenbahn.
60. Mosbach-Mudauer Eisenbahn.
61. Mühlhausen—EbelebenerEisenbahn.
62. Nauendorf—GerlebogkerEisenbahn.
63. Neubrandenburg—FriedländerEisenbabn.
64. NeuhaldenslebenerEisenbahn.
65. Neustadt—GogolinerEisenbahn.
66. NiederlausitzerEisenbahn.
67. Nordhausen—WernigeroderEisenbahn.
68.Oschersleben—Schöninger Eisenbahn.
69. Osterwieck-WasserlebenerEisenbahn.
70. Paulinenaue Neu=RuppinerEisenbahn.
71. Peine—IlsederEisenbahn.
72. MälzischeEisenbahnen.
73. Brignitzer Eisenbahn.
74. Reinickendorf—-Liebenwalde-Groß=SchönebeckerEisenbahn.
75. Rhein-EttenheimmünstererLokalbahn.
6. Rhene—Diemeltal=Eisenbahn(Bredelar-Martenberg).
7. Rinteln—StadthagenerEisenbahn.
8. Rosheim- St. Naborer Nebenbahn.
79. Ruppiner Kreisbahn.
§0.Schaftlach Gmund=TegernseerLokalbahn.
81.Stendal- TangermünderEisenbahn.
82. Stralsund Tribseer Eisenbahn.
83. Straßburger Straßenbahnen.
814.Die von derSüddeutschenEisenbahngesellschaftbetriebenenNebenbahnen:

a) Frei=Weinheim=Jugenheim—Partenheim (Selztalbahn)
hbb)Hetzbach-Beerfelden;
J) Hüfingen—Furtwangen (Bregtalbahn)
)Mannheim— Weinheim—Heidelberg--Mannheim)
e) Ostbofen—Westhofen;
1)Reinheim—Reichelsheim;

Breisach »g) Riegel Geituhen (Kaiserstuhlbahn);

h)Sprendlingen—Fürfeld;
i) Worms—Offsteinund
k) Zell—Todtnau.

85. Südharz=Eisenbahn.
86. TeutoburgerWald=Eisenbahn.

Oriqinel from
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a) Arnstadt—Ichtershausen;
) Greußen—Ebeleben—Keula)
) Hohenebra-Ebeleben;
4)JIlmenau Großbreitenbachund
e) Wutha-Ruhla.

Vorwohle--Emmerthaler Eisenbahn.
WestfälischeLandeseisenbahn.
Wittenberge-PerlebergerEisenbahn.
Die von der Direktion der WürttembergischenEisenbahngesellschaftbe—
triebenenNebenbahnen:
a) Amstetten—sansttee
b) Amstetten—Laichingen;
Jc)Ebingen—Onstmettingen;
) Gaildorf—Untergröningen;
0) Nürtingen—Neuffenund
t) Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.

Nebenbahnen:
a) Aalen -Ballmertshofen;
5) Ballmertshofen Dillingen;
J0)Reutlingen—Gönningen.

Die WürttembergischenNebenbahnen:
a) Filderbahn;
b) Korntal-Weissach (Strohgäubahn).

Oschipkau—FinsterwalderEisenbahn.

. deutscherEisenbahnverwaltungen befinden.

I. RussischerVerwaltungen.

Grenze bei Eydtkuhnenbis Enydtkuhnen.

Grenze bei Prostken bis Prostken.

Grenze bei Illowo bis Illowo.

russisch=deutschenGrenze bei Skalmierzycebis Skalmierzyce.
Die von der Herby -CzenstochauerEisenbahn betriebeneStrecke von der
russisch=deutschenGrenze bei Herby bis PreußischHerby.



100

II. ÖsterreichischerVerwaltungen.

Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

beiMyslowitz bis Myslowitz.
ei Hennersdorf bis Jiegenhals.
bei Niklasdorfbis Jiegenhals.
bei Heinersdorf bis Heinersdorf (in Oberschlesien).
bei Johanngeorgenstadtbis Johanngeorgenstadt.
bei Adorf bis Adorf.
bei Furth i. W. bis Furth i. W.
bei Passau bis Passau.
bei Braunau bis Simbach.
bei Lochaubis Lindau.

Die von der OsterreichischenNordwestbahnbetriebeneStrecke von
der österreichisch=deutschenGrenze:

beiWichstadtlbis Mittelwalde.
Die von der Österreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaft
betriebeneStreckevon der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Mittelsteinebis Mittelsteine.
Die vonderSüdnorddeutschenVerbindungsbahnbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

beiLiebaubis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.

Die von der BöhmischenNordbahn betriebenenStrecken von der
österreichisch=deutschenGrenze: "

bei Ebersbachbis Ebersbach.
bei Sebnitz bis Sebnitz.

Die von der BuschtehraderEisenbahn betriebenenStreckenvon der
österreichisch-deutschenGrenze:

bei Reitzenhainbis Reitzenhain.
beiKlingenthalbis Klingenthal.

III. SchweizerischerVerwaltungen.

Die von den schweizerischenBundesbahnenbetriebenenStreckenvon
der schweizerisch-deutschenGrenze:

bei Konstanzbis Konstanz.
bei Rielasingen bis Singen.
bei Waldshut bis Waldshut.
beiLottstettenbis zurdeutsch-schweizerischenGrenzebeiAltenburg-Rheinau.



IV. FranzösischerVerwaltungen.

Die den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringengehörigen,von der
FranzösischenOstbahn mitbetriebenenStreckenvon der französisch=
deutschenGrenze:

V. NiederländischerVerwaltungen.

niederländisch=deutschenGrenze bei Gennep bis Wesel.
Die von der Gesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisen=
bahnenbetriebenenStreckenvon der niederländisch=deutschenGrenze:
a) bei Elten bis Welle;
b) bei Herzogenrathbis Herzogenrath;
J) bei Aachen bis Aachen!)
) bei Dalheim bis Dalheim)
e) bei Gronau bis Gronaut).

Die von derGesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisen=
bahnen betriebeneund von der HolländischenEisenbahngesellschaftmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenze bei Elten bis
Emmerich.
Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betriebeneStrecke von der niederländisch=deutschenGrenze bei Gildehaus
bis Salzbergen.

der niederländisch=deutschenGrenze bei Alstätte bis Ahaus.

* Original from
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VI. DänischerVerwaltungen.
133. Die von denDänischenStaatsbahnenin Gemeinschaftmit denGroß—

herzoglichMecklenburgischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren—
verbindungWarnemünde-Gijedser.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon deutschenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 29 bis und mit 52.
Dänemark,Ziffer 3, 4.
Frankreich,Ziffer 10, 20, 21, 22, 23, 24.
Luxemburg, Jiffer 2, 3.
Niederlande,Jiffer 5, 6, 7, 8, 9P,10.
Rußland, Siffer 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Schweiz,Jiffer 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Osterreich und Ungarn (nebst Bosnien=Herzegovina).

I. Im KeichsrateverkreteneKönigreicheundLänder(einschließlich
Liechtenstein).

A. Sämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Babnver=
waltungenundGesellschaftenmit demSitze in Ssterreichoder in

Angarn betrieben werden.
1. K. K. OsterreichischeStaatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich
LiechtensteinschemGebietegelegenenStreckederLinieFeldkirch-Buchs;—
dagegenmit Ausschluß:
a) folgenderdalmatinischenLinien derK. K. OsterreichischenStaatsbahnen:

4) Spalato—Siverie- Knin,
5) Perkovié=Slivno—Sebenico,
5) Spalato—Sini,

b) der schmalspurigenLokalbahnUnzmarkt—-Mauterndorf (Murtalbahn).
Lokalbahn Aujezd=Luhatschowitz=Luhatschowitz.
Außig—TeplitzerEisenbahn.
BöhmischeKommerzialbahnen.
BöhmischeNordbahn.
LokalbahnBrünn=ösch.
BuschtèhraderEisenbahn.
Friedländer Bezirksbahnen,bestehendaus den Lokalbahnen:
Friedland -ReichsgrenzenächstHermsdorf;
Friedland -Reichsgrenzenächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=
dorf a. T.) und

Nastehm-Wesba.

—
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9. Gallonzer elektrischeBahnen.
10. Kaschau-OderbergerBahn (auf österreichischemGebietebetriebeneLinien).
11. Mährisch=SchlesischeLokalbahn=Aktiengesellschaft Hruschau=

Polnisch=Ostrau). «
12. Neutitscheiner
13. NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus den Linien:

Gänserndorf—Mistelbach;
GmündLitschau- Heidenreichsteinund Gmünd =Groß=Gerungs;
Korneuburg—Hohenauund St. Pölten—Mariazell nebstAbzweigung
Ober=Grafendorf-Ruprechtshofen.

14. OsterreichischeNordwestbahn.
15. Osterreichisch=UngarischeStaatseisenbahngesellschaft.
16. Mivoz=Mähr.Ostrau-WitkowitzerLokalbahn.
17. Salzburger Eisenbahn=und Tramway=Gesellschaft.
18. Salzkammergut=Lokalbahn.
19. Steyrtalbahn.)
20. Südbahngesellschaft(auf österreichischemGebiete betriebeneLinien), mit

Ausschluß der Lokalbahnen:
Jc)Grobelno-Rohitsch(RohitscherLokalbahn))
4) Kapfenberg-Seebach-Au
ee)Kühnsdorf—Eisenkappel;
) Mödling—HinterbrühlnächstWien (mit elektrischemBetriebe);
8) Pöltschach-Gonobitz;
h) Preding=Wieselsdorf—Stainz;
3)Uberetscherbahn(Lokalbahn Bozen—Kaltern und die elektrischbe=
triebeneKleinbahnKaltern-Mendel [Mendelbahn))

. SüdnorddeutscheVerbindungsbahn.
2. Stauding—StrambergerLokalbahn.
Eisenbahn Wien—Aspang, mit Ausschluß:

k) der ZahnradstreckePuchberg—Hochschneebergder Schneebergbahn.
Die von denKöniglich UngarischenStaatseisenbahnenbetriebenenStrecken
der K. K. OsterreichischenStaatsbahnen von Lawocznebis zur ungarischen
Landesgrenze,von Fehring bis zur ungarischenLandesgrenzeund von
Sianki bis zur ungarischenLandes renze,sowiederOsterreichisch=Angarischen
Staatseisenbahngesellschaftvon Marchegg bis zur ungarischenLandes=
grenze,endlichdie von der Györ Sopron Ebenfurter Eisenbahngesell=
schaftbetriebeneStreckeder im Betriebe derSüdbahngesellschaftstehenden
Wien— Pottendorf—Wiener=NeustädterBahn von Ebenfurt bis zur
ungarischenLandesgrenze.

##PresS1—

1 r.

!) Mit Wirkung vom 16.Februar 1907. O
Reichs=Gesetzbl.1907. 12
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wärtiger Verwaltungen befinden.
I. ItalienischerVerwaltungen.

Die durch die Generaldirektionder italienischenStaatsbahnen
betriebenenStreckenvon der italienisch=österreichischenGrenze:

bei Cormonsbis Cormons.
bei Pontebba bis Pontafel in der Richtung aus JItalien.
bei Peri bis Ala.

Die durchdie italienischeEisenbahngesellschaft„Societä Veneta per
costruzioneed eserciziodi ferrovie secondarieitaliane“ betriebene
Streckevon deritalienisch österreichischenGrenze:

bei Cervignanobis Cervignano.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die durch die Königlich BayerischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
bei Salzburg bis Salzburg.
beiWaldsassenbis Eger.
bei Schirndingbis Eger.
bei Aschbis Eger.

Die durch die Königlich SächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschösterreichischenGrenze:

bei Brambachbis Eger.
bei Bärenstein bis Weipert.
bei Markersdorf bis Hermsdorf i. B.
beiMoldau bis Moldau.
bei Schönabis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.
bei Neusalza=Sprembergbis zur österreichisch=deutschenEumze beiTauben==
heim.
bei Alt= und Neu=Gersdorf bis zur österreichisch=deutschenGrenze bei
Ebersbach. -
bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.
bei Groß=Schönau bis Warnsdorf.
bei Zittau bis Reichenberg.



Die durch die Königlich PreußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschösterreichischenGrenze:

45 bei Heinersdorf a. T. bis Heinersdorfa. T.
46. beiGrünthal bis Grünthal.
4v. beiNeusorgebis Halbstadt.
48. bei Jägerndorfbis Jägerndorf.
49. bei Troppaubis Troppau.
50. bei Oderbergbis Oderberg.
51. bei Goczalkowitzbis Dzieditz.
—52. bei Neuberunbis Oswiecim.

III. RussischerVerwaltungen.

Die durch die Verwaltung der russischenSüdwestbahnen in der
Richtung aus Rußland betriebenenStreckenvon der russisch=
österreichischenGrenze:

53. bei Radziwilöwbis Brody.
54. bei Woloczyskbis Podwoloczyska.
55. bis Osterreichisch=Nowosielitza.

IV. RumänischerVerwaltungen.
Die durch die Königlich RumänischenStaatseisenbahnenin der
Richtungaus Rumänien betriebeneStreckevon der rumänisch=
österreichischenGrenze:

56. bei Itzkanybis Itzkany.r##S.

C. Bahnstrecken, welche sich im Betriebe der Bosnisch=Herzego=
vinischen Staatsbahnen besfinden.

57. Gravosa(Gruz)-Landesgrenzebei Uskoplje.
58. Landesgrenzebei Glavska-LandesgrenzebeiNagumanac.
59. Landesgrenzebei Igalo—Zelenika.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon österreichischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Jiffer 100 bis und mit 117.
Italien, Ziffer 7.
Rußland, iffer 41, 42, 43, 44. "
Schweiz,Ziffer 22, 23.

12°
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II. Angarn.

i

–—J2

oder in Ssterreich betrieben werden.

Königlich UngarischeStaatseisenbahnenund die im Betriebe derfelben
stehendenLokalbahnenund Linien andererBahnen, mit Ausnahme:

der schmalspurigenLinie Garam=Berzencze-Selmeczbänya,
der normalspurigenLokalbahnSoroksär—Szt. Lörinczund
der schmalspurigenLokalbahnim Taracztal.

im BetriebederselbenstehendenLokalbahnen.
Kaschau—OderbergerBahn (auf ungarischemGebiete betriebeneLinien)
und die im Betriebe derselbenstehendenLokalbahnenund Linien anderer
Bahnen, mit Ausnahme:

derschmalspurigenStreckeGölniczbänya-Szomolnokder Lokalbahn
im Gölnicztal,

dernormalspurigenFlügelbahnTarpatak—Tätra=Lomniczund
der ZahnradbahnCsorba-Csorbatö.

derselbenstehendeLokalbahn Fertövidék.

der schmalspurigenLokalbahnBorossebes—Menyha#zaund derErsten
Alfölder schmalspurigenlandwirtschaftlichenEisenbahn.

Eisenbahnim Szamostal und die im Betriebe derselbenstehendeLokal=
bahn Isibo-Nagybänya.
EisenbahnMohäcs—Pécs.
SchmalspurigeLokalbahnNagy=Käroly—Somkutt.
SlavonischeDrautalbahn. -
SchmalspurigeLokalbahnSegesvar—Szentcigota.
LokalbahnSzattnar—Ekdöd.
BudapesterLokalbahnenund die im BetriebederselbenstehendeLinie
Haraszti—-Räczkeve.
Die von denK. K. OÖsterreichischenStaatsbahnen betriebenenStreckender
Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Mezö=Laborczbis zur
österreichischenLandesgrenze, von Körösmezö bis zur österreichischen
Landesgrenze,die der Kaschau—-OderbergerBahn von Orlé bis zur
österreichischenLandesgrenze,die der Holics- Gödinger Lokalbahn von
Holics bis zur österreichischenLandesgrenzeund die der im übrigen im
Betriebeder KöniglichUngarischenStaatsbahnenstehendenungarischen
Nordwest-Lokalbahnvon Kutti bis zur österreichischenLandesgrenze.
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14. Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebenenStreckenderKöniglichUngarischenStaatseisenbahnenvon Tepla=
Trencsen=Tepliczbis zur österreichischenLandesgrenzeam Vlärapaß, von
Bruck=Kirälyhidabis zur österreichischenLandesgrenzeundvonSzakolcza
bis zur österreichischenLandesgrenze.

III.Bosnien-Herzegovina.
1. K. und K. Militärbahn Banjaluka—Doberlin.
Bosisch=Herzegovinische Staatsbahnen, einschließlichder von denselbenbe=
triebenenelektrischenStadtbahn in Sarajevo.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon den Bosnisch=Herze=
govinischenStaatsbahnenin Osterreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer57,58,59.

1#

Belgien.
A. Don belgischenVerwaltungen betriebeneBahnen und Bahnstrecken.

BelgischeStaatsbahnverwaltung.
BelgischeNordbahn.
Gent—Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.
WestflandrischeEisenbahn.
Eisenbahnvon Chimay.
Termonde—St. Nicolas.

Hasselt-Maeseyck.

B. Bahnstrecken,welchesichim Betrieb oderMitbetrieb auswärtiger
Derwaltungen befinden.
I. FranzösischerVerwaltungen.

Die von der französischenNordbahn betriebenenStreckenvon der
belgisch=französischenGrenze:

9. bei Comines bis Comines.
10. bei Halluin bis Menin.

II. LuxemburgischerVerwaltungen.
11. Die von der luxemburgischenPrinz Heinrich=Bahn betriebeneStrecke

von der belgisch=luxemburgischenGrenzebei Rodangebis Athus.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon belgischenVerwaltungen

im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Frankreich, Jiffer 15, 16, I7, 18.
Niederlande,Ziffer 11, 12.

—.————
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Däuemark.

A. Von dänischenDerwaltungen betriebeneStrecken.

1. Die dänischenStaatsbahnen, einschließlichder von denselbenbetriebenen
Dampffährenverbindungen:
a) ÜüberdenLimfjord(OddesundNord-OddesundSyd und Nykjebing
Morse—Glyngere);

b) über den Kleinen llille! Belt (Fredericia—Strib)#t
T) überdenGroßenlstore]Belt (Nyborg—Korser)
d) über den Oresund(LHelsinger—Helsingborg und Kopenhagen
[Kiebenhavn]-Malme)

e) überdenMasnedsund(Masnede—Orehoved)
1) zwischenGjedserund Warnemünde— wegendieserDampffähren=
verbindungsieheunter B. I. 4;

aber mit Ausschluß:
dervon derSüdfünenschenEisenbahngesellschaftbetriebenenStaats=
bahnstreckeNyborg—Faaborg und

der DampfschiffstreckeKorser—Kiel.
2. FolgendeunterStaatsverwaltung stehendePrivateisenbahnstrecken:

a) Orehoved-Gjedser,
b) Aalestrup—-Viborg,
c) SoreVedde.

1

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Eisenbabnverwaltungenbefinden.

I. DeutscherVerwaltungen.

3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckeon
der deutsch=dänischenGrenze bei Farris bis Vamdrup.

4. Die in Gemeinschaftmit denGroßherzoglichMecklenburgischenStaats=
bahnenbetriebeneDampffährenverbindungGjedser-Warnemünde.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevondänischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 133.
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Frankreich.

1#—

strecken.

Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

Linien von MontherménachMonthermé,Vrigne=MeusenachVrigne=
aur=Bois, Carignan nach Messempré,Charmes nach Rambervillers,
Avricourt nach Blamont und Cirey, Saint=Dizier nachVassp.
Der Westbahn.

KonzessionärebetriebenenLinie des alten Hafens in Marseille und der=
jenigenvon Arles nachSaint=Louis.

Indre=et=LoirebetriebenenLokalbahnvon Ligré=Rivieèrenach Richelieu.

von Valenton nach Massy=Palaiseau.
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.

Grenze.

Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Von Marlieux nach Chätillon=fur=Chalaronne.
Von CastelnaunachMargaux und von Pauillac nachPort desPilotes
(Gesellschaftdes Médoch.

Derwaltungen besfinden.

I. BelgischerVerwaltungen.

Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltungbetriebeneStreckevon
der belgisch=französischenGrenzebei Doischebis Givet.
Die von der BelgischenNordbahn betriebeneStreckevon der französisch=
belgischenGrenzebei Heer=Agimontbis Giret.

* Oriqinealfrom ·
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Die von der WestflandrischenEisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der französisch=belgischenGrenzebei Abeelebis Hazebrouck.
Die von der Eisenbahngesellschaftvon Chimay betriebeneStrecke von
der französisch=belgischenGrenze bei Momignies bis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.

Die der französischenOstbahn gehörigen,von denReichseisenbahnen
in Elsaß=LothringenmitbetriebenenStreckenvon der deutsch=
französischenGrenze:

bei Altmünsterolbis Petit=Croix.
bei Deutsch=Avricourtbis Igney=Avricourt.
bei Chambreybis Moncel.
beiNovéantbis Pagny=fur=Moselle.
bei Amanweiler bis Batillv.
bei Fentschbis Audun=le=Roman.

III. SchweizerischerVerwaltungen.

Die von den schweizerischenBundesbahnen betriebenenStrecken
von derfranzösisch=schweizerischenGrenze:

beiDelle bis Delle.
bei Vallorbe bis Pontarlier.
beiLes Verrières=Suissebis Pontarlier.
bei Crassierbis Divonne=les=Bains.

IV. ItalienischerVerwaltungen.

Die von der Generaldirektionder italienischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevon der italienisch=französischenGrenze bei Modane bis Modane.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon französischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen: "

Deutschland,Ziffer 122, 123, 124, 125, 126, 127.
Belgien, Ziffer 9, 10.
Italien, Ziffer 4.
Schweiz,Ziffer 30, 31, 32, 33.



Italien.
A. Von italienischenVerwaltungen betriebeneBahnen

und Bahnstrecken.
1. Die sämtlichenvonderGeneraldirektionderStaatsbahnenbetriebenenLinien.
2. Die von der Societa Veneta per costruzioneed eserciziodi ferrovie

secondarieitaliane betriebenenLinien:
a) Cividale—Portogruaro,
b) Parma-Sugzara,
Jc)Bologna S. V.-Portomaggiore,
d) Budrio—Massalombarda,
e) Arezzo—PratovecchioStia,
) Conegliano—Vittorio,
8) S. Giorgio di Nogaro bis zuritalienisch österreichischenGrenze bei
Cervignanound

h) Ferrara—Copparo.
3. Die Nord=Milano=Eisenbahnenin Mailand, nämlich:

i) Milano —Bovisa- Seveso S. Pietro —MeronePontenuovo (Gemein=
schaftsbahnhofderLinie Como—-LeccoderStaatsbahnen) -Incino=Erba,
mit Abzweigungenvon Bovisa nachMilano Librera (Staatsbahnen)
und von Seveso S. Pietro nach Camnago (Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen),

k) Milano—Bovisa-Saronno, «
1)SaronnoMalnateVauseNoIdLavenokadHnttClb zweigungen
von Varese Nord nach Varese und von Laveno Nord nach Laveno
Mombello(Staatsbahnen),

m) Saronno—-Grandate,
Mn)ComoLagoNord—Camerlata-Grandate-Malnate,mit Abzweigung
von CamerlatanachAlbate Camerlata(Staatsbahnen),

0) Novara Nord—Busto Arsizio Nord —Saronno—Seregno (Gemein=
schaftsbahnhofder Linie Chiasso -Milano der Staatsbahnen), mit
Abzweigungen von Novara Nord nach Novara (Staatsbahnen)
und von Busto Arsizio Nord nach Busto Arsizio Etaeebahnen

D) Castellanza—LonateCeppinoin Val d'Olona.

B. Bahnstrecken,welchesich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
4. Die von der Paris—Lyon=Mittelmeerbahn betriebeneStrecke von der

italienisch=französischenGrenze bei Ventimiglia bis Ventimiglia.
Reichs.Gesetzbl.1907. 13
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II. SchweizerischerVerwaltungen.

5. Die von der Gotthardbahn betriebeneStreckevon der italienisch-schweize—
rischenGrenze bei Pino bis Luino.

6. Die von den schweizerischenBundesbahnen betriebeneStrecke von der
italienischschweizerischenGrenze bei Iselle bis Domodossola.))

III. OsterreichischerVerwaltungen.

7. Die von den K. K. OsterreichischenStaatsbahnen in der Richtung nach
Italien mitbetriebeneStreckevon der italienisch=österreichischenGrenze bei
Pontafel bis Pontebba.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken, welche von italienischen Ver=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Siffer 25, 26, 27, 28.
Frankreich, Jiffer 29.
Schweiz,Iiffer 34.

Luxemburg.
A. Von luxremburgischen Herwalkungen betriebene Babnen und

Babustrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Derwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.

2. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringenbetriebenensämt=
lichenLinien der Wilhelm=Luremburg=Eisenbahn.

3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckevon
der deutsch=luxemburgischenGrenzebeiUlflingenbis Ulflingen.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon luxemburgischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Belgien, Jiffer 11.

1!)Die schweizerischenBundesbahnen besorgenab Iselle transit den Jugdienst (Zug=
förderung und IJugbegleitung)auf NRechnungder italienischenStaatsbahnen) der Stations=
dienstwird von den letzterenselbstbesorgt.
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Niederlande.
A. Von niederländischenVerwaltungen betriebene Bahnen und

Bahnstrecken.
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnen.
HolländischeEisenbahngesellschaft.
NiederländischeZentral-Eisenbahngesellschaft.
Nord=Brabant=DeutscheEisenbahngesellschaft.—

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mibetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
5. Die von den GroßherzoglichOldenburgischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevonderdeutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanzbisNeuschanz.

Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=niederlandischenGrenze:

6. bei Borkenbis Winterswyk.
7. bei Bocholtbis Winterswyk.
S. bei Straelen bis Venlo.
9. bei Kaldenkirchenbis Venlo.
10. beiDalheim bis Vlodrop.

II. BelgischerVerwaltungen.
11. Die von der Mecheln—Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke

von derbelgisch niederländischenGrenze bei La Clinge bis Terneuzen.
12. Die von der Gent-Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke

von der belgisch=niederländischenGrenze bei Selzaete bis Terneuzen.
Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon niederländischenVer=

waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Siffer 128, 129, 130, 131, 132.

Rumänien.
Königlich RumänischeStaatseisenbahnen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon der rumänischenVer=
waltung im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Jiffer 56.

13“
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Rußland.

A. Dom Staate betriebene Bahnen und Bahnstrecken.

Nowotorshokund Rshew—Wijasma)unter Ausschluß der Sektion nach
Borowitschi.
Nord=West=Bahnen.
Moskau-BresterEisenbahn.
Moskau-Kursk, Moskau—-Nishninowgorodund Muromer Eisenbahnen.
Sysran—Wiasma=Eisenbahn.
Catherine=Eisenbahn.
Riga—Orel=Eisenbahn(mit der Riga-Tuckumer Eisenbahn).
Libau-Romny=Eisenbahn.
Weichselbahnen.
Südbahnen.

MittelasiatischeBahn, mit den Linien:
Krasnowodsk—Andishan,
Merw-Kuschka,
Tschernjajewo—Taschkent,und
Gortschakowo—Margelan.

B. Vvon Hrivatverwaltungen betriebene Bahnen und
Babustrecken.

Warschau—Wien=Eisenbahn.
WladikaukaserEisenbahn.
Lodser Eisenbahn.
Moskau-Kiew Woronesch=Eisenbahn.



24.Moskau-Kahn-Eisenbahn.
2:·).Moskau—Windau—RybinskerEisenbahn.
26. Rjasan—Uralsk=Eisenbahn.
27. Südostbahnen.
28. Belgorod-Ssumy=Eisenbahn.
29. Die Lokalbahnender I. Gesellschaftfür Lokalbahnenin Rußland:

Pernau—-Reval,mit denLinien:
Walk—-Pernau,
Meoisekull—-Fellin,
Fellin—Reval=Hafen,
Allenkull—Weißenstein

Swientziany)
Südbahnen,mit denLinien:
Rudniza—-Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad-Berschad=Fabrik,
Shitomir—Gaiworon,
Cholonewskaja—Ssemka,
Woronowizy-Winniza.

30. Die Lokalbahn Nowosybkow.
31. Herby—CzenstochauerEisenbahn. «
32.LivländischeLokalbahn(Walk—Marienburg-Stocktnannshof).

C. Grenzstrecken,welche sich im Mitbetrieb auswärtiger
Derwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.

Die vondenKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von derdeutschrussischenGrenze:

33. bei Eydtkuhnenbis Wirballen,
34. beiOttlotschinbis Alexandrowo,
35. beiSchoppinitzbis Sosnowice(LiniederfrüherenRechteOder=Ufer=Eisenbahn),
36. beiSchoppinitzbisSosnowice(Linie der früherenOberschlesischenEisenbahn),
37. bei Prostken bis Grajewo,
38. bei Illowo bis Mlawa,
39. bei Szczypiornobis Kalisch,
40. bei Herby bis Russisch=Herby.
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II. OsterreichischerVerwaltungen.

Die von denK. K. ÖOsterreichischenStaatsbahnenbetriebeneStrecke
von der österreichisch=russischenGrenze:

41. bei Szczakowabis Granica und
die in der Richtung nachRußland betriebenenStreckenvon der
österreichisch=russischenGrenze:

42. bei Brody bis Radziwilöw,
43. bei Podwoloczyskabis Woloczysk,
44. bei Nowosielitzabis Nowosielitza.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon russischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer 95, 96, 97, 98, 99.
Osterreich,Jiffer 53, 54, 2

Schweiz.

A. Von schweizerischenVerwaltungen betriebene Babnen und
Bahnstrecken.

1. SchweizerischeBundesbahnen, ausschließlichder von ihnen betriebenen
Seilbahn CossonayBahnhof S. B. B.—Cossonay Stadt.
Gotthardbahn.
NeuenburgerJurabahn.
Emmentalbahn.
Langenthal—Huttwilbahn.
Tößtalbahn.
SchweizerischeSeetalbahn.
SchweizerischeSüdostbahn.

9. Rorschach-Heidenbahn.
10. Sihltalbahn.

I1. Thunerseebahn.
12. Onsingen—Balsthalbahn.
13. Bern—Neuenburgbahn(direkteLinie).
14. Freiburg- Murten—Insbahn.

i
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15.LePont-Vrassnsbahn.
16. RegionalbahnSaignelégier -Glovelier.
17. Urikon—Baumabahn.
18. SchmalspurigeEisenbahn YDverdon—Ste. Croix.
19. SchmalspurigeRhätischeBahn.
20. SchmalspurigeStraßenbahn Aarau—Schöftland.
21. SchmalspurigeWynentalbahn.

B. Babistrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=schweizerischenGrenze:

bei Buchs bis Buchs,
bei St. Margrethenbis St. Margrethen.###□I#

II. DeutscherVerwaltungen.
Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschschweizerischenGrenze:

24. beiGottmadingenbis zur schweizerisch=deutschenGrenzebei Wilchingen,
25. bei Stetten bis Basel badischeBahn,
26. bei Leopoldshöhebis Basel badischeBahn,
27. bei Grenzachbis Basel badischeBahn.
28. Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenmitbetriebene

VerbindungsbahnzwischenBasel badischeBahn und Basel schweizerische
Bundesbahn.

29. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=LothringenbetriebeneStrecke
von derdeutsch=schweizerischenGrenzebeiSt. Ludwig bis Basel schweizerische
Bundesbahn.

III. FranzösischerVerwaltungen.

Die von derGesellschaftder Paris Lyon=Mittelmeerbahn betriebenen
Streckenvon der französisch=schweizerischenGrenze:

30. bei St. Gingolphbis Bouveret,
31. bei Chene=Bourgbis Genf=Eaux=Vives,
32. bei La Maine bis Genf-Cornavin,
33. bei Col=des=Rochesbis Le Locle.

Oriqinel from
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IV. ItalienischerVerwaltungen.
34. Die von der Generaldirektionder italienischenStaatsbahnen betriebene

Streckevon der italienisch=schweizerischenGrenze bei Chiassobis Chiasso.
Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welche von schweizerischenVer=

waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer 118, 119, 120, 121.
Frankreich,Jiffer 25, 26, 27, 28.
Italien, Ziffer 5, 6.

Berlin, den 16.Februar 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
—ie

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Ausdehnungder §§ 135bis 139b der Gewerbeordnungauf Werk.
stätten der Tabakindustrie. S. öö. — Bekanntmachung, betreffenddie Ausführungsbestimmungen
des Bundesrats über die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in
Werkstättenmit Motorbetrieb. S. ö. — Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen
und sonstigenGegenständendes Gartenbaues. S. 66.

(Nr.3297.) Verordnung, betreffenddie Ausdehnungder §§ 135 bis 139b der Gewerbe=
ordnungauf WerkstättenderTabakindustrie.Vom 21. Februar 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,
auf Grund des § 154 Abs.4 der Gewerbeordnungund des Artikel 9 Abs.1
desGesetzes,betreffenddieAbänderungderGewerbeordnung,vom I. Juni 1891
(Reichs=Gesetzbl.S. 261) unter Hinweis auf § 146 Abs. 1 Ziffer 2, § 149
Abs.1 Ziffer7 derGewerbeordnung,was folgt:

* 1.
Auf Werkstätten,in denenzur Herstellungvon Zigarren, Zigaretten,

Rauch=,Kau= oder SchnupftabakerforderlicheVerrichtungenvorgenommenoder
fertigeTabakwarensortiertwerden,findendieBestimmungender99 135 bis 139b
derGewerbeordnungAnwendung. Dies gilt für Werkstättenmit Motorbetrieb,
auchwenn in ihnen in der Regel weniger als zehnArbeiter beschäftigtwerden.

AusgenommenbleibensolcheWerkstätten,in denenausschließlichzur Familie
desArbeitgebersgehörigePersonenbeschäftigtwerden.

82.
DieseVerordnungtritt mit dem1. April 1907 in Kreft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenWilhelmshaven,an Bord M. S. „Deutschland“)den21.Februar1907.

(I. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1907. 14
Ausgegebenzu Berlin den 1.März 1907.
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(Nr. 3298.) Bekanntmachung,betreffenddieAusführungsbestimmungendesBundesratsüber
die Beschäftigungvon jugendlichenArbeitern und von Arbeiterinnenin
Werkstättenmit Motorbetrieb. Vom 27. Februar 1907.

A## Grunddes9 154Abs.3 derGewerbeordnunghatderBundesratbeschlossen:
Die vom Bundesratefür die Beschäftigungvon jugendlichenArbeitern

und von Arbeiterinnenin Werkstättenmit MotorbetriebzugelassenenAusnahmen
von derAnwendungder9§ 135ff. derGewerbeordnung(Bekanntmachungvom
13. Juli 1900, Reichs=Gesetzbl.S. 565) finden auf solcheWerkstättenmit
MotorbetriebkeineAnwendung,in welchenzurHerstellungvonZigarren,Zigaretten,
Rauch=,Kau=oderSchnupftabakerforderlicheVerrichtungenvorgenommenoder
fertigeTabakwarensortiertwerden. 1

Berlin, den27. Februar 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 3299.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Planzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues.Vom22.Febkuar1907.

A## Grund der Vorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich folgendes: «

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien, welcheaus Pflanzschulen, Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über
das KöniglichSächsischeNebenzollamtJ. Klingenthal erfolgen.

Berlin, den22. Februar 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Kautz.

— —

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
lI.

Inhalt: Abkommen zwischendemDeutschenReicheund demGroßherzogtumeLuxemburgwegenBegründung
einer Gemeinschaftder Jigarettensteuer. S. 67. — Bekanntmachung, betreffenddie Gestattung
des Umlaufs der ScheidemünzenösterreichischerWährung innerhalb badischerGrenzbezirke. S. 68.

(Nr. 3300.) Abkommenzwischendem DeutschenReiche und demGroßherzogtumeLuxemburg
D. wegenBegründung einerGemeinschaftder Jigarettensteuer. Vom 11.Juli 1906.

ieUnterzeichneten,derKaiserlicheaußerordentlicheGesandteund bevollmächtigte
Ministerin Luxemburg,LegationsratGraf vonPückler,und derStaatsminister,
Präsidentder GroßherzoglichLuxemburgischenRegierung, Dr. Paul Cyschen,
habenunter VorbehaltderGenehmigungihrerRegierungenfolgendesAbkommen
eschlossen:gescloft Artikel1.

Im GroßherzogtumeLuxemburg wird am 1. Juli 1906 ein Gesetzüber
dieBesteuerung von Zigarettentabak,Sigarettenund Zigarettenhüllen(Zigaretten=
steuer)in Kraft treten,das mit demim DeutschenReichean demgleichenTage
in Kraft tretendenGesetzüberdenselbenGegenstandinhaltlichübereinstimmt.Mit
Rücksichthierauf soll vom 1. Juli 1906 an zwischendem DeutschenReicheund
demGroßherzogtumeLuxemburgeineGemeinschaftderZigarettensteuereintreten.

Artikel 2.
Für der SigarettensteuerunterliegendeWaren, die ordnungsmäßig mit

demvorzeschriebenenSteuerzeichenversehensind, wird zwischendem Deutschen
Reicheund LuxemburgvölligeFreiheitdesVerkehrsbestehen.

Die Versendung von solchenWaren aus dem DeutschenReiche in den
freienVerkehr Luxemburgs und umgekehrtgilt nicht als Ausfuhr. Für die so
versandtenWaren derbezeichnetenArt darf im VersendungslandeSteuerbefreiung
nichtgewährtwerden.

Artikel 3.
Der Ertrag der in dieGemeinschaftfallendenZigarettensteuerwird zwischen

demDeutschenReicheund dem GroßherzogtumeLuxemburg nach dem Verhält=
nisseder Bevölkerung ihrer, der gemeinschaftlichenGesetzgebungunterworfenen
Gebieteverteilt.

Dieser Ertrag bestehtaus der gesamtenEinnahme aus der Zigaretten=
steuer,nachAbzug

1. der auf Gesetzenoder allgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
SteuervergütungenundErmäwigungen,

2. der Rückerstattungenaus unrichtigenErhebungen,
Reichs,Gesetzbl.1907. 15

Ausgegebenzu Berlin den 12.März 1907.
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3. der Erhebungs=und Verwaltungskosten,die für das Großherzogtum
Luxemburgnachden gleichenGrundsätzenzu bemessensind wie für
die Bundesstaatendes DeutschenReichs.

Artikel 4.
Dem DeutschenReichebleibtunbenommen,wegender an seinZoll= und

SteuersystemangeschlossenenösterreichischenGemeinden mit Österreich in eine
Gemeinschaftder Zigarettensteuerzu treten. In diesemFalle wird bei der Ab=
rechnungmit LuxemburgdieBevölkerungder betreffendenösterreichischenGebiets=
teileder BevölkerungdesDeutschenReichs(Artikel3 Abs. 1) hinzugerechnet.

Artikel 5.
Die Verwaltung und Erhebungder Zigarettensteuerim Großherzogtume

Luxemburgwird denluxemburgischenJollbehördenübertragen,und es findenin
bezugauf dieselbediejenigenVereinbarungen,die hinsichtlichder Verwaltung
und Erhebungder Zölle getroffensind, entsprechendeAnwendung.

Artikel 6.
Das vorstehendeAbkommengilt für die Dauer desAnschlussesdesGroß=

herzogtumsLuxemburgan das deutscheZollsystem.
Jeder Teil ist jedochbefugt, diesesAbkommenmit einjähriger Frist für

den 1. April jedesJahres zu kündigen.
Im Falle einerAnderungder im DeutschenReicheoder in Luxemburg

bestehendenZigarettensteuergesetzgebungkanndieKündigungauchfür einenanderen
Termin mit halbjährlicherFrist erfolgen.

Geschehenzu Luxemburgin doppelterAusfertigungam 11. Juli 1906.
(L. S.) C. Pückler. (L. S.) Eyschen.

Nachdemder Bundesrat dem vorstehendenAbkommendie Zustimmung
erteilt hat, ist es von den beiderseitigenRegierungengenehmigtworden. Die
AuswechselungderGenehmigungserklärungenhat stattgefunden.

— —

(Nr. 3301.) Bekanntmachung,betreffenddieGestattungdesUmlaufs derScheidemünzenöster=
reichischerWährung innerhalbbadischerGrenzbezirke.Vom 21. Februar1907.

imAnschlußan das Verbot des Umlaufs fremder Scheidemünzen— Bekannt=
machungvom 16.April 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 149)— hat derBundesrat
genehmigt,daß die ScheidemünzenIserrechsscherWährung innerhalbdesZoll=
grenzbezirkesderGroßherzoglichBadischenHauptsteuerämterSiegen undKonstanz
in Zahlung gegebenund genommenwerdendürfen.

Berlin) den21.Februar1907.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Freiherrvon Stengel.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
.MÆ 12.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat für das Rechnungs=
jahr 1906. S. 69. — Geseß, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalts-Etat
für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1906. S. 70. — Gesetz, betreffenddie Feststellung
eines zweitenNachtrags zumReichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr 1906. S. 71. — Gesetz,
betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags zumHaushalts- Etat für die Schutzgebieteauf das
Rechnungsjahr 1906. S. 72. — Gesetz, betreffenddie Gewährung eines Darlehns an das Süd=
westafrikanischeSchutzgebiet. S. 73. — Druckfehler=Berichtigung. S. 74.

(Nr.3302.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushaltsEtat für
das Rechnungsjahr1906. Vom 16. März 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddes Reichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzumReichshaushalts-

Etat für das Rechnungsjahr1906 tritt demReichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1906 hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=

ordentlicherAusgabendie Summe von 29220 000 Mark im WegedesKredits
flüssigzu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den16.März 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1907. 16

Ausgegebenzu Berlin den20. März 1907.
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Nachtrag
zumReichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1906.
*# *„ Für das

.
“ Ausgabe und Einnahme. ze

.. tretenhinzu
S *!sB Mark.

B. AußerordentlicherEtat.
Ausgabe.

9. IX. Aus Anlaß der Expedition in das
SüdwestafrikanischeSchutzgebiet.

2.NAX. AuswärtigesAmt, Kolonialabteilunnng . . .. 29220 000

Einnahme.
8. VIII. Aus der Anleihe.

1. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderGesamtheit
aller Bundesstaaten. . ... . ... . . . . ... . .. . . ... 29220 000

— — — —

von Preußen2c.



.

Nachtrag
zumHaushalts=Etat der Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1906.

Für das f
Rechnunstahr

Ausgabe und Einnahme. 50
Kapitel.

— hinzu
Mark.Titel.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.
2. 10. Ausgabenaus Anlaß desEingeborenenaufstandees 29220 000

2. Einnahme.
!# S S*W SS—p SS □ ................................ 29220000

Summe derAusgabe.. . . 29220 000
Summe der Einnahme 29220 000

Berlin im Schloß,den16.März 1907.
(I. S.) Wilhelm.

Fürst von Bülow.
— —

(Nr. 3304.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszumReichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1906. Vom 16. März 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser)König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

& 1.

Rechnungsjahr1906 hinzu.
2.

DerReichskanzlerwirdermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußerordentlicher
AusgabendieSummevon8900 000Mark imWegedesKreditsflüssigzumachen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 16. März 1907.
(L. S.) Wilhelm.

Fürst von Bülow.
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ZweiterNachtrag
zumReichshaushalts-Etatfür das Rechnungsjahr1906.

Für
* Rechnungsjahr
Z Ausgabe und Einnahme. 1906
3S tretenhinzu

* Mark.

B. AußerordentlicherEtat.
Ausgabe.

9. IX. Aus Anlaß der Expedition in das
Südwestafrikanische Schutzgebiet.

2. A. Auswärtiges Amt, Kolonialabteilung .. 8 900 000

Einnahme.
8. VIII. Aus der Anleihe.

1. Zu einmaligenAusgabenfür Rechnungder.Gesamt=
heit aller Bundesstaatnen . .. 8 900 000

Berlin im Schloß, den16.März 1907.

(I. S) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

— —

(Nr. 3305.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszumHaushalts=Etat
für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1906. Vom 16.März 1907.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2#.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und des Reichstags, was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzum Etat der Schutz=
—— gebieteauf das Rechnungsjahr1906 wird in Einnahmeund Ausgabe

für dasSüdwestafrikanischeSchutzgebietauf 8 900000Mark festgestellt
und tritt demEtat der Schutzgebietefür 1906 hinzu.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den16.März 1907.
(L. S.) Wilhelm.

Fürst von Bülow.

Goccgle
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ZweiterNachtrag
zumHaushalts—Etat der Schutzgebieteauf das Rechnungssahr1906.

— *=5 Für das
« Rechnungsjahr

—** Ausgabe und Einnahme. 1906
— tretenhinzu
* Mark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.
· II. Einmalige Ausgaben.

2. 10. Ausgabenaus Anlaß desEingeborenenaufstandse8 900000

2. Einnahme.
2.BReichz uscht : 8 900000

Summe der Ausgabe.900 000
5 Summe der Einnahme 9000000
Berlin im Schloß, den 16. März 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

—.

(Nr.3306). Gesetz,betreffenddie Gewährungeines Darlehns an das Südwestafrikanische
Schutzgebiet.Vom 16.März 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddes Reichstags,was folgt:

1.
Die demSüdwestafrikanischenSchutzgebietezumBaue einerEisenbahnvon

Lüderitzbuchtnach Keetmanshoopreichsseitigdurch denEtat gewährtenoder noch
zu gewährendenBeträge sind seitens des Schutzgebietsvom 1. April 1911 ab
mit 3½ vom Hundert jährlich zu verzinsenund vom 1. April 1912 ab, nach
einemvom ReichskanzleraufzustellendenTilgungsplane,mit vom Hundert
jährlich unter Eiet der erspartenZinsen nach Maßgabe der Be=
stimmungim § 2 Abs.2 zu tilgen.

Die zur Verzinsung erforderlichenBeträge sind alljährlich in denEtat des
SüdwestafrikanischenSchutzgebietsaufzunehmenund zur Verfallzeit aus den
bereitestenMitteln an das Reichabzuführen.
Relchs.Gesebl. 1907. 17
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In gleicherWeise ist mit der Tilgung zu verfahren, sobalddas Schutz=
gebiet eines Zuschussesaus Reichsmittelnnicht bedarf. Erreichendie aus den
eigenenEinnahmendesSchutzgebietszur VerfügungstehendenBeträgenichtdie
zur DeckungderplanmäßigenTilgungsratenerforderlicheHöhe, so sind siezu=
rückzubehaltenund einemFonds zuzuführen,aus welchemkünftigeFehlbeträge
am Soll des Tilgungsbedarfs zu deckensind. Uber denStand diesesFonds ist
dengesetzgebendenKörperschaftenalljährlichin der Etatsvorlagefür das Süd=
westafrikanischeSchutzgebietMitteilung zu machen.

83.
Im Verkehrsbezirkeder im §1 genanntenEisenbahnsinddieGrundeigen=

tümerzu einerihrenInteressenan der Bahn entsprechendenLeistungzuGunsten
desSchutzgebietsheranzuziehen.Es kannverlangtwerden,daß dieLeistungin
Form von Landabtretungerfolgt, sofern das Grundstückdurch die Abtretung
nichtderartzerstückeltwird, daß das RestgrundstücknachseinerbisherigenBe—
stimmungnichtmehrzweckmäßigbenutztwerdenkann. MangelseinerEinigung
überdie Höheder LeistungsowieüberGrößeundLage derabzutretendenFlächen
entscheideteinevom Reichskanzlerzu bestellendebesondereKommissionvon drei
Mitgliedernendgültig.

Als VorsitzenderderKommissionist derOberrichterdes Schutzgebietszu
berufen. Die Beisitzerwerdenauf Vorschlagdes Gouvernementsratsernannt.

Die Kommissionhat das Recht,die Grundeigentümervorzuladen,Zeugen
und Sachverständigeeidlichzu hören, eidesstattlicheVersicherungenentgegenzu=
nehmen sowie Gerichte und Verwaltungsbehördenum Rechtshilfe zu ersuchen.
Die Entscheidungender Kommissionsind schriftlichabzufassenund mit Ent=
scheidungsgründenzu versehen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den16.März 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Druckfehler=Berichtigung.
In der Bekanntmachungvom 27. Februard. J. — Reichs=Gesetzl.

S. 66 — muß es hinsichtlichder angezogenenBekanntmachungvom 13.Juli
1900 heißen„Reichs=Gesetzbl.S. 566« stattS. 565.

— —

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei. .

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9 zurichten.
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Reichs
13.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie — Regelung des— F für die Monate April und Mai
1907. S. 75. — Gesetz, betreffenddie vorläufige Regelung des Haushalts der Schutzgebietefür
die Monate April und Mai 1907. S. 83. — Bekanntmachung, betreffenddie Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde Portugals zu den am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenenAbkommenüber
das internationale Privatrecht. S. 31. — Bekanntmachung, betreffend die Erweiterung der
Rayons für dieFestungCöln. S. 85. —Bekanntmachung, betreffendErgänzungderNr. XXXII3
der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. s5.

(Nr.3307.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelung* — — für dieMonate
April und Mai 1907. Vom 25. März1

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
unddesReichstags,was folgt:

* 1.
Bis zur gesetzlichenFeststellung des Reichshaushalts=Etats für das

Rechnungsjahr1907 und vorbehaltlichder Anderungen, welchesichdurch diese
Feststellungergeben,wird über den Reichshaushalt für die Monate April und
Mai 1907 folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenReichshaushalts=Etattfür dasRechnungsjahr1906
(Reichs=Gesetzbl.S. 477) festgestelltenSummen und von denNach=
bewilligungenkönnen
a) bei den fortdauerndenAusgabeninnerhalbder Grenzender bei
deneinzelnenKapitelnund Titeln bewilligtenBeträge,

b) bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichensowie bei den
Ausgabendes außerordentlichenEtats, insoweitdieseAusgaben
für Zweckebestimmtsind, die in dem der Beratung des Reichs=
tags unterliegendenEntwurfe des Reichshaushalts=Etatsfür das
Rechnungsjahr1907 unterdeneinmaligenAusgabendesordent=
lichen Etats und den Ausgaben des außerordentlichenEtats
wiedererscheinen,

für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglichder=
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der auf
einen längerenZeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitenerforder=
lich sind.

ReichsGesetzbl.1907. 18

Ausgegebenzu Berlin den27. März 1907.
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Ausgenommenhiervonsind
in dem Etat für die Verwaltung des Reichsheeres:
a) die bei Kapitel18 der fortdauerndenAusgaben„Militär=Justiz=
verwaltung“für 1906bewilligtenBeträge, für welcheBedürfnisse
im §2 besondereBestimmung getroffenist;

h) die bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichenEtats
— Kapitel 5 — für 1906 bewilligtenBeträgefür:
1. Beschaffungvon Handwaffen,Beschaffungund Umänderung
vonHandwaffenzubehör)Reinigungsgeräten,Büchsenmacher=
kasten, Büchsenmachergerätenund Handwaffenmunition
—1907 Titel104,188,218—,

2. Schaffung einer Reserve an Feldartilleriematerial— 1907
Titel 109, 190, 219 —,

3. weitereBeschaffungenfür Zweckeder Fußartillerie (schwere
Artillerie desFeldheeresund Belagerungsartillerie— früher
auchKüstenartillerie—) — 1907 Titel 115, 191 —,

von denen, abweichendvon der vorstehendenFestsetzung,je ein
Sechstel für die Monate April und Mai 1907 zur Ausgabe
gelangendarf;

c) die im Etat 1906 bei den einmaligen Ausgaben enthaltenen
Bewilligungen für solcheMaßnahmen, bezüglichderen der 9 2
besondereBestimmung enthält.

Für UbungenderMannschaftendesBeurlaubtenstandes
sowie zum Ankaufe, Transport und zur Unterhaltung der
RemontenkanndieMilitärverwaltungdenGesamtbetragder
in demJahres=Etat für 1906 in AnsatzgebrachtenSummen
verwenden.

in dem Etat für die Verwaltung der KaiserlichenMarine:
die bei Kapitel 57 Titel 6 der fortdauerndenAusgaben und bei
Kapitel4 Titel 38 der Ausgabendes außerordentlichenEtats
für 1906 bewilligtenBeträge, für welcheBedürfnisseim 92
besondereBestimmung getroffenist.

Die Ausgabe nach dem Etat für das Reichsschatzamtfür das
Rechnungsjahr 1906 an die Bundesstaatenund an Elsaß=Lothringen
zur Gewährung von Beihilfen an bilfsbedürftige Kriegsteilnehmer
unter Kapitel 68 Titel 8 der fortdauerndenAusgaben für die Monate
April und Mai 1907 ist von einerSumme von 19 300000 Mark
zu berechnen.Dem Verteilungsmaßstabist der 1. März 1907 zu
Grundezu legen.

2. Die Matrikularbeiträgesind bis je zum zwölftenTeile derdurchden
Reichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1906 festgestelltenSummen,
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insoweitnicht derenStundung erfolgt ist, von den Bundesstaaten
einzuzahlen.

3. Die nach den vorstehendenBestimmungenfür die Monate April und
Mai 1907 sichergebendenEinnahmenund Ausgabenwerdenbei den
einzelnenKapiteln und Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Haushalts-Etats für das Rechnungsjahr1907 verrechnet.

2,
Ferner könnenvon den durch denEntwurf desReichshaushalts=Etatsfür

das Rechnungsjahr1907 angefordertenSummen verausgabtwerden:
1. bei den fortdauerndenAusgaben des Reichsamts des Innern an
Besoldungenund Wohnungsgeldzuschüssenfür 2 Mitglieder der Be=
schwerdeabteilungensowiefür 6 Mitglieder im Hauptamte beimPatent=
amte— Kapitel13 Titel 1 —,
bei den einmaligenAusgabendesordentlichenEtats des Reichsamts
des Innern zu den laufenden Betriebskostender Drachenstationam
Bodenseefür die Erforschung der oberenLuftschichtensowie zu den
KosteneinesMotorboots Kapitel 3 Titel 20 und zurFörderung
von Versuchenauf demGebietederMotorluftschiffahrt— Kapitel3
Titel 33 Ergänzungs=Etat

für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglich
derjenigenMehrbeträge,welchezur Erfüllung der auf einen
längerenZeitraum im voraus fälligenVerbindlichkeitenerforder=
lich sind;

3. bei den fortdauerndenAusgaben der Verwaltung desReichsheeresfür
die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel der bei Kapitel18
„Militär=Justizverwaltung“eingestelltenBeträgeunterZugrundelegung
der daselbstvorgesehenenAnderungen)

4. bei den einmaligenAusgabendes ordentlichenEtats für die Ver=
waltungdesReichsheeres— Kapitel5 —, Preußen:
a) der angefordertevolle Betrag: für den Neubau und die Aus=
stattungsergänzungdesBekleidungsamts8. Armeekorpsin Coblenz
Titel 12 —, für denNeubau einerKasernefür ein Bataillon
Infanterie in Allenstein— Titel 21 =, für denNeubaueiner
Kasernefür ein Bataillon Infanterie in Sensburg —Titel 25
für dieNeuanlagevon 7 Schießständenfür denStandort Gleiwitz
Teitel 31 —, für denNeubaueinerKasernefür einMionier=
Bataillon in Mainz — Titel 46 für dieAnlage vonSchieß=
ständenfür die 1907 neu zu errichtendenund für die nach neuen
Standortenzu verlegendenTruppen— Titel 62 —, für den
Neubau und die AusstattungsergänzungeinesGarnisonlazaretts

18“
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sowieErsatzbeschaffungeinesExerzierplatzesinCoblenz— Titel66—,
für die Erweiterungund Ausstattungsergänzungdes Garnison—
lazarettsin Altona — Titel 69 —, für die Einführung eines
neuenKavalleriebrückengeräts— Titel 88 —, für dieBeschaffung
desMaterials zur Ausstattungder Armeemit Fernsprechtrupps
Teitel 134 —,für die Beschaffungvon Funkentelegraphen=
gerät— Titel 18.— b, für die Beschaffungvon Fahrzeugen,
Geschirrenund Ausrüstungender Reit=, Zug= und Packpferde
für Feldsignalabteilungen. Titel 136 —) für den Neubau
einer Kasernefür zwei Bataillone Infanterie nebstRegiments=
stab sowie einer Regiments=Offizierspeiseanstaltin Neubreisach
Teitel 149 —, für denNeubauvon Wachtbarackenfür eine
Kompagnie Fußartillerie in Diedenhofen— Titel 151 —, für
den Neubau einerKaserne für ein Regiment Fußartillerie mit
Bespannungsabteilungin Metz— Titel 153 —,für denNeu=
bau von Wachtbarackenfür eineKompagnie Infanterie und ein
Fußartilleriekommandoin Metz—Titel 154 —,

b) ein Betrag von 2 841 600 Mark für dieVersucheim Waffenwesen
— Titel 106 —,

c) ein Betrag von 100000 Mark für die Beschaffungund Unter=
bringung von Fußartilleriematerialinfolge Neugestaltungund
ErweiterungderUbungendesBeurlaubtenstandesderFußartillerie
— Titel 119 —,

4) für die Monate April und Mai 1907 je ein Achtelder ange=
fordertenBeträge: für die Beschaffungvon Feldartilleriematerial
nebstMunition für leichteMunitionskolonnen— Titel 111 —,
für HerstellungvonUnterbringungsräumenfür dasvorbezeichnete
Feldartilleriematerial(PreußenundElsaß=Lothringen)— Titel 112,
159—,

e) für die Monate April und Mai 1907 je ein Sechsteldesan=
gefordertenBetrags für die BeschaffungdesFeldgeräts,Schanz=
zeugsund Ubungsmaterialsfür das 1907 neu zu errichtende
Pionier=Bataillon — Titel 126 —,

) für die Monate April und Mai 10 je ein Zwölftel des an=
inturit Betrags für die Erwerbung und Einrichtung von
bungsplätzenin Cöln für das 1908 neu zu errichtendePionier=
Bataillon — Titel 127 —

5. bei denAusgabendesSsehsihe Etats für dieVerwaltungdes
Reichsheeres— Kapitel 3 —, Preußen:
a) für die Monate April und Mai 1907 je ein Sechsteldes an=
gefordertenBetrags für dieKüstenartillerie— Titel 2 —,
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—

b) für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel des an—
gefordertenBetrags für ErsatzbautenundBeschaffungenaller Art
für Cöln infolgeAufgabederUmwallung— Titel 5 —.
Die vorstehendzu 44 bis f und 5ö#undb bewilligtenSummen

dürfen um dieBeträge überschrittenwerden,welchezur Erfüllung der
auf einen längerenZeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitener=
forderlichsind;

waltungdesReichsheeres— Kapitel5 —, Sachsen:
a) für den Ausbau der elektrischenAnlage desBekleidungsamtsdes
19. Armeekorpsin Leipzig zu einerelektrischenZentralefür die
Betriebeder Garnison— Titel 165 —,

b) für die Erwerbungund EinrichtungeinesTruppenübungsplatzes
für das 12. Armeekorps(Königsbrück)— Titel 173 —,

J) für die ErweiterungdesGarnisonlazarettszu Freiberg(1. Bau=
rate)— Titel 176 —

der angefordertevolle Betrag;
4) für die Herstellungvon Unterbringungsräumenfür das hinzu=
tretendeFeldartilleriematerialnebstMunition für leichteMunitions==
kolonnen— Titel 193 — für dieMonateApril und Mai 1907
ein Betrag von 30000 Mark

Marine für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel der
bei Kapitel57 Titel 6 und bei Kapitel59 Titel 5a eingestelltenBe=
trägeunterZugrundelegungderdaselbstvorgesehenenAnderungenund
Ergänzungen

waltungder KaiserlichenMarine Kapitel 6 —:
a) zur EinrichtungdesHafenschiffs„König Wilhelm“ als Schiffs=
jungenschiff— Titel 22 =,

b) zurGrundreparaturund zubaulichenAnderungenan demGroßen
Kreuzer„Hansa“ — Titel 24 —,

J) zur Herrichtung eines alten Panzerschiffszu Schießversuchenund
zurAusführungder letzterensowiezurAbhaltungvonVergleichs=
schießengegenPanzerplatten— Titel 106 —,

d) zum Erwerbe von Schießstandsgeländefür die Garnison Cux=
haven— Titel 124 —

der angefordertevolle Betrag;
e) zumBaue weitererUferschutzmauernauf Helgoland— Titel 103
für die Monate April und Mai 1907 ein Betrag von
50000Mark,
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OzurAusarbeitungvonBauentwürfenundzusonstigenVor-
bereitungsarbeitenfür Garnisonbauten,die in späterenRechnungs=
jahren bei den einmaligenAusgabenneu vorzusehensind —
Titel 129 —, für die Monate April und Mai 1907 je ein
Zwölftel des angefordertenBetrags;

die erstenRaten
8) zumBaue desLinienschiffs„ErsatzWürttemberg“— Titel 17—,
h) zum Baue des Linienschiffs„Ersatz Baden“ Teitel 18 —,
i) zum Baue desGroßenKreuzersF. Titel 19 —,
k) zum Baue desKleinenKreuzers„ErsatzGrei“ — Titel 20 —,
|) zum Baue desKleinenKreuzers„ErsatzJagd“ — Titel 21 —,
m) zum Baue einerTorpedobootsflottille— Titel 27 —,
) zur artilleristischenArmierung des Linienschiffs„Ersatz Württem=
berg“— Titel 48 —,

I0)zur artilleristischenArmierung desLinienschiffs„Ersatz Baden"!—
Titel 49 —

D) zur artilleristischenArmierung des Großen KreuzersF —
Titel 50 —,

d) zur artilleristischenArmierungdesKleinenKreuzers„ErsatzGreif“
— Titel 51 —,

r) zur artilleristischenArmierung des Kleinen Kreuzers „Ersatz
Jagd“] — Titel 52 —,

5) zur artilleristischenArmierung einer Torpedobootsflottille—
Titel53—,

t) zur TorpedoarmierungdesLinienschiffs„ErsatzWürttemberg“—
Titel 71 —,

u) zur Torpedoarmierungdes Linienschiffs„Ersatz Baden“ —
Titel 72 —),

V) zur Torpedoarmierungdes GroßenKreuzersF — Titel 73 —,
W) zur Torpedoarmierungdes KleinenKreuzers„ErsatzGrei““ —
Titel74—,

X) zur Torpedoarmierungdes Kleinen Kreuzers„ErsatzJagd“ —
Titel 75 —,

V) zur TorpedoarmierungeinerTorpedobootsflottille— Titel 76 —,
im angefordertenvollen Betrage;

9. bei den Ausgabendes außerordentlichenEtats für die Verwaltung
der KaiserlichenMarine — Kapitel 4 —:

a) zur Verbesserungder Befestigungan der Elbe Titel 18 —
für die Monate April und Mai 1907 ein Betrag von
100000Mark
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b) zumweiterenAusbauderArtillerieschuleinSonderburg— Titel29
—unter Zugrundelegungder daselbstvorgesehenenAnderungen,

Jc)zum Baue einesErerzierhausesin Mürwik, einschließlichEin=
ebnungdesGeländesfür einenErerzierplatz— Titel 38 —,

) zur Beschaffung fiskalischerMiets= und Dienstwohnungen in
Sonderburg, einschließlichGrunderwerb — Titel 40 —

e) zur Erweiterungdes Marinelazarettsin Curhaven,einschließlich
GrunderwerbundErgänzungderGeräteausstattungTitel 11

l) zum Baue einesMarinelazarettsin Sonderburg, einschlielich
Grunderwerbund Geräteausstattung— Titel 42 —

der angefordertevolle Betrag;

schatzamtszur Erweiterung der Diensträume des Reichsschatzamts,
zweiteRate (Grundstückserwerbund ersteBaurate) — Kapitel7 Titel 2 —
der angefordertevolle Betrag;

bei den fortdauerndenAusgabender Reichs=Post=und Telegraphen=
verwaltung für die Posthaus=Um-=und Erweiterungsbautenin
Markneukirchenund Wittenberge(Bezirk Potsdam) — Kapitel 85
Titel 61 — und
bei den einmaligenAusgaben des ordentlichenEtats der Reichs=Post=
und Telegraphenverwaltung— Kapitel 4 — für einenUm- und
Erweiterungsbauauf dem PostgrundstückeKöniggrätzerstraße20 in
Berlin — Titel 41 —, für einen Posthausneubau am Potsdamer
Bahnhof in Berlin — Titel 43 —, für die VergrößerungdesPost=
grundstücksin der Poststraßein Chemnitzund zu einemUm- und
Erweiterungsbau auf diesemGrundstücke— Titel 46 —, für einen
Posthausneubau in Eibenstock— Titel 50 —, für einen Um- und
Erweiterungsbauauf dem Postgrundstückin Groß=Lichterfelde—
Titel 52 —, für einenPosthausneubauin Herbesthal— Titel 54—,
für den Kauf einesBauplatzesund für die ErrichtungeinesPost=
gebäudesin Höchst (Main) — Titel 55 —,für die Errichtung eines
neuen Ober=Postdirektionsgebäudesin Posen und zu baulichen
Anderungenim altenPostgebäude an derWilhelm=und Friedrichstraße
daselbst— Titel 57 —, für die Erwerbung einesBauplatzesund für
den Neubau eines Dienstgebäudesin Wilmersdorf bei Berlin —
Titel 62 —, für denAnkaufeinesGrundstücksin Auerbach(Vogtland)
und zu einemUm=und Erweiterungsbauauf diesemGrundstücke—
Titel 63 —,für dieErwerbung einesGrundstücksin derFranzösischen
Straße in Berlin Titel 65 für die Vergrößerung des Post=
grundstücksin der Berlinerstraße in Charlottenburg—Teitel 68 —,
für dieErwerbungeinesPostbauplatzesin Gelsenkirchen— Titel 72 —,
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für den Ankauf einesPostbauplatzes in Langfuhr —Titel 73 —
und für die ErwerbungeinesGrundstücksin Mühlhausen(Thüringen)
— Titel 75 —
der angefordertevolle Betrag;

13. bei den einmaligenAusgaben des ordentlichenEtats für die Ver=
waltung der Reichseisenbahnenzur Beseitigungeines Straßenüber=
ganges in Schienenhöheauf dem Bahnhof Erstein— Kapitel10
Titel 17 — für dieMonate April und Mai 1907 je ein Zwölftel;

14. bei den Ausgaben des außerordentlichenEtats für die Verwaltung
der Reichseisenbahnenzur AusführunggenauerVorarbeitenfür eine
vollspurigeNebenbahnvon Bettsdorf über Endorf und Waldwiese
nachMerzig — Kapitel 7 Titel 22 — für die Monate April und
Mai 1907 je ein Jwölftel;

15. gleichfalls bei den Ausgaben des außerordentlichenEtats für die Ver=
waltungderReichseisenbahnenzur ErweiterungdesBahnhofsColmar
— Kapitel7 Titel 5 — ein Betrag von 185000 Mark für Gelände=
erwerb

16. bei Kapitel 3 Titel 7 des außerordentlichenEtats für die Vervoll=
ständigung des deutschenEisenbahnnetzesim Interesse der Landes=
verteidigung,und zwarzurVerstärkungdesOberbauesauf derStrecke
Esseni. O.— Löningen, zur Herstellungeiner Bahn von Kaisers=
lautern nach Waldfischbachnebst Ergänzung der StreckeWaldfisch=
bach—Biebermühle, zur Herstellungeiner Bahn von Kaltenbach
nach Bundenthal und von Dümpelfeld nach LissendorfnebstAnschluß
nachGerolstein sowie zur VerbesserungderLeistungsfähigkeitderStrecke
Remagen—Dümpelfeld, zum Baue einerVerbindungskurvezwischen
denStreckenVölklingen—Lebachund Wemmetsweiler—Primsweiler
sowiezur HerstellungörtlicherErgänzungsanlagen— Ziffer6 bis 11
der Erläuterungen—

für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglich
derjenigenMehrbeträge,die zurErfüllung der auf einenlängeren
Zeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitenerforderlichsind.

3.
Die Militärverwaltung ist befugt, die aus Anlaß der Ablösungeines

Teiles des OstasiatischenDetachementsentstehendenAusgaben zu leistenund bei
den Ausgabendes außerordentlichenEtats für 1907 für die Exrpeditionnach
Ostasienin Anrechnungzu bringen.

84.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußerordent—

licherAusgabendie Mittel bis zum Betragevon 150000000 Mark im Wege
desKredits flüssigzu machen.
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85.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, zur vorübergehendenVerstärkung der

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf, jedochnicht über
denBetrag von 350000000 Mark hinaus, Schatzanweisungenauszugeben.

86.
Der Besoldungs=Etat für das Reichsbankdirektoriumauf dasRechnungs=

jahr 1906 gilt mit der im § 1 Ziffer Ia bezeichnetenMaßgabe auch für die
MonateApril und Mai 1907.

Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den25. März 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr.3308.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelungdesHaushalts der Schutzgebietefür
die Monate April und Mai 1907. Vom 25. März 1907.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und des Reichstags,was folgt:

1.
Bis zur gesetzlichenFeststellungdesHaushalts=EtatsderSchutzgebietefür

dasRechnungsjahr1907 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesichdurch
dieseFeststellungergeben,wird folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenHaushalts=EtatderSchutzgebieteaufdasRechnungs=
jahr1906 festgestelltenSummenundvondenNachbewilligungenkönnen
a) bei den fortdauerndenAusgabeninnerhalbder Grenzender bei
deneinzelnenKapitelnund Titeln bewilligtenBeträge,

b) bei deneinmaligenAusgaben,insoweitletzterefür Zweckebestimmt
sind, die in dem derBeratung desReichstagsunterliegendenEnt=
wurfe des Haushalts=Etats derSchutzgebietefür das Rechnungs=
jahr 1907 unterdeneinmaligenAusgabenwiedererscheinen,

Reichs.Gesetzbl.1907. 19
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für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglichder—
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der auf
einen längeren Zeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitener=
forderlichsind.
Die für dieMonateApril und Mai 1907 sichergebendenEinnahmen
und Ausgabenwerdenbei den einzelnenKapitelnund Titeln auf die
Einnahmenund AusgabendesHaushalts=Etatsfür das Rechnungs=
jahr 1907 verrechnet.

1

§&2.
Ferner könnenvon den durch den Entwurf des Haushalts=Etats für die

Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1907 angefordertenSummen verausgabt
werden:

Bei den einmaligenAusgabendesOstafrikanischenSchutzgebiets
für eine Erpedition zur Feststellungder deutsch=portugiesischenGrenze
am Nyassasee,für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel
zuzüglichderjenigenMehrbeträge,die zur Erfüllung der auf einen
längerenZeitraumim voraus fälligenVerbindlichkeitenerforderlichsind.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den25. März 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3309.) Bekanntmachung,betreffenddie Hinterlegung der Ratifikationsurkunde Portugals
zu den am 12.Juni 1902 im Haag abgeschlossenenAbkommenüber das
internationalePrivatrecht. Vom 21. März 1907.

— iie am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenendrei Abkommen über das
internationale Privatrecht (Reichs=Gesetzbl.1904 S. 221, S. 231, S. 240)
nämlich:

1. Abkommenzur Regelungdes Geltungsbereichsder Gesetzeauf dem
Gebieteder Eheschließung,

2. Abkommenzur Regelungdes Geltungsbereichsder Gesetzeund der
Gerichtsbarkeitauf dem Gebiete der Ehescheidungund der Trennung
von Tischund Bett,

3. Abkommenzur Regelungder VormundschaftüberMinderjährige,
von denendie zu 1 und 2 bezeichnetenvon den in der Bekanntmachungvom
24. Juni 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 249) und in der Bekanntmachungvom
9. August 1905 (Reichs-Gesetzbl.S. 716) aufgeführtenStaaten ratifiziert worden
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sind, und das zu 3 bezeichneteAbkommen außer von diesenStaaten laut
Bekanntmachungvom17.Juli 1904(Reichs=Gesetzbl.S. 307)auchvonSpanien
ratifiziertworden ist, sind sämtlichauch von Portugal ratifiziert worden. Die
Hinterlegungder Ratifikationsurkundeist am 2. März 1907 im Haag erfolgt.

Berlin, den21. März 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.

(Nr. 3310.) Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterungder Rayons für dieFestungCöln.
Vom 22.März 1907.

A.# Grund des§ 35 desGesetzes,betreffenddie BeschränkungendesGrund=
eigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekannt gemacht, daß für die Festung Cöln eine Er=
weiterungihrer Rayons infolgeNeuanlagevon Befestigungenin Aussichtge=
nommen ist.

Berlin, den22.März 1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

— —

(Nr. 3311) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Nr. XXXII der AnlageB zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 22.März 1907.

D. durch Bekanntmachungvom 19. März 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 431)
festgesetzteFrist für die versuchsweiseBeförderungungereinigter Knochen in
bedecktenPrivatgüterwagen im VerkehrezwischenEidelstedtund Rendsburg wird
bis zum 31. März 1908 verlängert.

Berlin, den22. März 1907.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblatts sindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zu richten.
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—87.—

ReichsGesetzblatt.
MÆIA.

Jnhalt: Gesetz, betreffenddie Vornahme einer Berufs- und Betriebszählung im Jahre 1907. S. 87. —
Bekanntmachung, betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. ss.

(Nr. 3312.) Gesetz,betreffenddie VornahmeeinerBerufs- und Betriebszählungim Jahre
1907. Vom 25.März 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddes Reichstags,was folgt:

SI.
Im Jahre 1907 wird für den Umfang des Reichs eine Berufs= und

Betriebszählungund in Verbindungdamit eineZählung der Personen,für die
zuder reichsgesetzlichenInvalidenversicherungBeiträgeentrichtetwerden,derjenigen
Personen,)welcheauf Grund der ReichsgesetzeUnfall= oder Invalidenrenten be=
ziehen,und derWitwen und Waisenvorgenommen.

82.
Die statistischenAufnahmen werden von den Landesregierungenbewirkt.

Die Lieferung der erforderlichenErhebungsformulareund die Verarbeitung des
Urmaterialserfolgt, soweitdies nicht von denLandesregierungenübernommen
wird, von Reichswegen. Die denLandesregierungendurchdie Lieferungder
erforderlichenErhebungsformulareund durchdie Bearbeitungdes Urmaterials
erwachsendenKostenwerdenvomReichenacheinemvomBundesratefestzustellenden
Satzevergütet.

83.
Die vorzulegendenFragen dürfen sich, abgesehenvon demPersonen- und

Familienstand und der Religion, nur auf die Berufsverhältnisse,und zwar bei
WaisenunterachtzehnJahren undWitwen auchauf diejenigendesverstorbenen
Vaters beziehungsweiseEhemanns, und auf die sonstigeregelmäßigeErwerbs=
tätigkeitsowieauf die reichsgesetzlicheInvaliden=undUnfallversicherungbeziehen.
Jedes Eindringen in die Vermögens= und Einkommensverhältnisseist aus=
geschlossen.
Reichs=Gesetzbl.1907. 20

Ausgegebenzu Berlin den28.März 1907.
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§4
Der Bundesrat bestimmtdenTag der statistischenAufnahmen und erläßt

die zur AusführungdiesesGesetzeserforderlichenVorschriften.

85.
Wer die auf Grund diesesGesetzesan ihn gerichtetenFragen wissentlich

wahrheitswidrigbeantwortetoder diejenigenAngaben zu machenverweigert,
welcheihm nach diesemGesetzund den zur Ausführung desselbenerlassenenund
bekanntgemachtenVorschriften(§4) obliegen,wird mit Geldstrafebis zu dreißig
Mark bestraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den25.März 1907.

(I. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

— —

Gr. 3313.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 23.März 1907.

Aw#=Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
Anderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

1. In Nr. XX Abs. () wird am Ende nachgetragen:
mit Ausnahme von Schmierölen, die im Pensky=Martensschen
Apparat erst bei einerWärme von mindestens1000 Celsius
entzündlicheDämpfe geben,

2. In Nr. XXXVe wird vor demmit „Dahmenit“ beginnendenAbsatz
eingeschaltet:

Chromammonit (Gemengevon Ammonsalpeter,Kalisalpeter,
ChromammoniakalaunoderChromalaun, Vaseline und höchstens
19),ProzentTrinitrotoluoloderhöchstens15ProzentKollodium=
wolle (Schießwolle),

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den23.März 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichsGesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzbiatt.
15.

Inhalt: Gesetz, betreffendden Hinterbliebenen. —— — und denReichs=Invalidenfonds. S. 8o.
— Gesetz, betreffend die Bemessung des Kontingentsfußes für landwirtschaftliche Brennereien.
S. 91. — Bekanntmachung, betreffendAbänderung der Ausführungsbestimmungenzu demGesetz
über die Bekämpfung gemeingefährlicherKrankheiten. S. 99. — Bekanntmachung, betreffend
Abänderung und Ergänzung derEichordnung und der Eichgebührentaxe. S. o2.

(Nr. 3314.) Gesetz, betreffenddenHinterbliebenen=Versicherungsfondsund den Reichs=
Invalidenfonds. Vom 8. April 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König.
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Die im 9 15 des Zolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 vorgesehene

AnsammlungvonZollerträgenzurErleichterungderDurchführungeinerWitwen=
und Waisenversorgunggeschiehtzu einembesonderenFonds unter dem Namen

„Hinterbliebenen=Versicherungsfonds““.

a#.
Die zinsbareAnlegungund die Verwaltungdes Fonds erfolgenunter

der oberenLeitungdesReichskanzlersund unterderAufsichtderReichsschulden=
kommissiondurchdie VerwaltungdesReichs=Invalidenfondsnachdenfür diesen
geltendenVorschriftenmit folgendenMaßgaben:

1. Die BeständedesHinterbliebenen=Versicherungsfondswerdengetrennt
von denBeständenandererderVerwaltung desReichs=Invalidenfonds
unterstehenderFonds aufbewahrt. Die Anlegung durch Eintragung
in das Schuldbuch des Reichs oder eines Bundesstaats ist zulässig.

2. Die bis zumInkrafttreteneinesGesetzesüberdieWitwen=undWaisen=
versorgung, jedochlängstensbis zum 1. Januar 1910 aufkommenden
Zinsendes Hinterbliebenen=Versicherungsfondssind in gleicherWeise
wie dieKapitalaufkommenzinsbaranzulegenund tretendemKapital=
bestandehinzu.

Reichs.Gesetzbl.1907. 21
Ausgegebenzu Berlin den 15.April 1907.

Oriqinealfrom
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3. Die Erwerbung von Schuldverschreibungenfür den Hinterbliebenen=
Versicherungsfondsaus den Beständendes Reichs-Invalidenfonds
geschiehtohne Vermittelung von Bankhäusern.

4. Eine Außerkurssetzungder für den Hinterbliebenen=Versicherungsfonds
erworbenenSchuldverschreibungenfindet nicht statt.
Während der Dauer der gemeinschaftlichenVerwaltung werdenVer=
waltungskostenaus dem Hinterbliebenen=Versicherungsfondsnur inso=
weit bestritten,als bareAuslagen durchden Erwerb von Schuld=
verschreibungenfür ihn oder durch Veräußerungvon Schuldver=
schreibungenaus seinenBeständenentstandensind.

□

83.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die aus den Beständendes Reichs—

Invalidenfonds notwendigwerdendenVeräußerungenvon Schuldverschreibungen
auchüberdenSchluß einesRechnungsjahrshinaus auszusetzenUnd die erforder=
lichenBeträge aus Reichsmittelnvorzuschießen.

84.
Die im § 11 Abs. 1 des Gesetzesüber den Reichs=Invalidenfondsvom

23. Mai 1873 über den VorsitzendenenthaltenenBestimmungen werden dahin
geändert,daß die Stelle desVorsitzendenaucheinemBeamtenim Nebenamt
und unter dem Vorbehalte des Widerrufs übertragenwerdendarf.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, denS8.April 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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(Nr. 3315.) Gesetz,betreffenddie Bemessungdes Kontingentsfußesfür landwirtschaftliche
Brennereien. Vom 8. April 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Im erstenAbsatzederZiffer2 desArtikelI desGesetzesvom7. Juli 1902
(Reichs=Gesetzbl.S. 243), betreffenddieAbänderungdesBranntweinsteuergesetzes

. i 7
e=5 wird unterd die Zahl „80 000“ durch50 0007 ersetzt.

Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den8. April 1907.

— Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

vom

(Nr. 3316.) Bekanntmachung, betreffendAbänderung der Ausführungsbestimmungenzu dem
GesetzüberdieBekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten.Vom5.April 1907.

De Bundesrat hat in seinerSitzung vom 21. März 1907 auf Grund des
§22 desGesetzes,betreffenddieBekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten,vom
30.Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) beschlossen,dieAusführungsbestimmungen
— Bekanntmachungvom 21. Februar 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 67) — zu
ändern,wie folgt:

I. Bekämpfung der Cholera.
UnterNr. 2 tritt an StellevonAbs.1 und 2 dasFolgende:

Ju #§14,18. An derCholeraerkrankteoderkrankheitsverdächtige
Personensind ohne Verzug unter Beobachtungder Bestimmungen
im 9 14 Abs. 2 und 3 des Gesetzesabzusondern. Als krankheits=
verdächtigsind, solangenicht wenigstenszwei in eintägigemZwischen=
raum angestelltebakteriologischeUntersuchungenden Choleraverdacht
beseitigthaben,solchePersonenzu betrachten,welcheunterErscheinungen
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erkranktsind, die den Ausbruch der Cholera befürchtenlassen. Eine
mindestensdreimaligeUntersuchungist namentlichin denjenigenFällen
erforderlich, in denen das klinischeBild den schwerenVerdacht der
Cholera weiterbestehenläßt, trotzdemdie vorgenommenenzweibakterio=
logischenUntersuchungennegativausgefallensind. Anscheinendgesunde
Personen,in derenAusleerungenbeiderbakteriologischenUntersuchung
Choleraerregergefundenwurden,sindwie Krankezu behandeln.

Berlin, den5. April 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

(Nr.3317.)D. gegenwärtigenNummer des Reichs=Gesetzblattsist als be=
sondereBeilage

die Bekanntmachung,betreffendAbänderungund Ergänzungder
Eichordnungund der Eichgebührentaxe,vom 9. März 1907

— beigefügt.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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BesondereBeilagezn.Jli’:15dcsReichs-Gesetzblatts.

Bekanntmachung,
betreffend

AbänderungundErgänzungderEichordnungund derEichgebührentaxe.
Vom 9. März 1907.

Auf Grund des Artikel 18 der Maß- und Gewichtsordnungerläßt die
Normal=EichungskommissionfolgendeVorschriften.

Artikel 1.
BetreffendEichungvon Flüssigkeitsmaßen.

Die Vorschrift im & 10 derEichordnung unter 5 erhält folgendenZusatz:
DerartigeVerstärkungendesRandes sindentbehrlichbei denaus

einemStückegetriebenenRandmaßenvon 1 Liter Inhalt undweniger,
sofernderenBlechstärkemindestens1 Millimeter beträgt.

Artikel 2.
BetreffendEichungvon Fässern.

Die Vorschriften im § 20 der Eichordnung über die Stempelung von
Fässernwerden,wie folgt, abgeändertund ergänzt:

Bei Fässernaus Holz ist nebenderBrennstempelungauchMetall=
stempelungzulässig,wenn dieFässermit einerzweckentsprechendenVor=
richtung versehensind und die etwa erforderlichenbesonderenStempel
und Gerätschaften— vom Eichzeichenabgesehen— von denBeteiligten
zur Verfügunggestelltwerden.

Von der Innehaltung der Bestimmungüber die Stellung des
Eichstempelskann in diesemFalle abgesehenwerden, wenn für die
Literzahlgrößere— undzwarmindestens15Millimeterhohe— Typen
Verwendung finden als für die Jahreszahl.

Die Stempelplattemuß aus einemgegenäußereBeschädigungen
genügendwiderstandsfähigenMateriale bestehen,welcheseine deutliche
AusprägungderStempelgestattet.Das Stempelbilddarf aberauch
— vom Eichzeichenabgesehen— aus fertigenmetallenenZiffern und
Buchstabenzusammengesetztwerden.

Die Matte oder dieZeichenmüssendurch geeigneteVorrichtungen
gegenunbefugteAuswechselungohnegleichzeitigeVernichtungmindestens
desEichzeichensvollständiggesichertsein.

Reichs=Gesetzbl. 1907. a
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Artikel 3.
BetreffendZulassungneuerGattungenvon Handelswagen.

1. Als weitereGattungenvon Handelswagenwerdennebenden im
§ 56 der Eichordnung aufgeführtenzur Eichung zugelassen:

a) Gleicharmige oberschalige oder Tafelwagen, derenLastseiteals
oberschalige,derenGewichtsseiteals Balkenwagemit hängenderGewichts=
schaleausgeführt ist.

b) Gleicharmige Brückenwagen, diefür einegrößtezulässigeLast von
nicht weniger als 20 Kilogramm bestimmtsind.

Die Wagenunterb habenallenAnforderungenzugenügen,diean ungleich=
armige Brückenwagengestelltsind. Sie sind daher auchmit einer Regulator=
vorrichtung(§ 58) zu versehen.

2. Bis auf weiteresgelten als zugelassennur solcheWagen der beiden
angeführtenGattungen, derenKonstruktionin denMitteilungender Normal=
Eichungskommissionveröffentlichtworden ist.

3. Bereits geeichtegleicharmigeBrückenwagen,die für einegrößtezulässige
Last von wenigerals 20 Kilogramm bestimmtsind, werdenbis auf weiteres
nochzur Wiederholungder Eichungzugelassen.

Artikel 4.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

An die Stelle der Zusatzbestimmungenzu VI. A. Handelswagen,erster
Absatz,tretendie folgenden:

Für Wagen mit einer größtenzulässigenLast von mehr als
10 000 Kilogrammtritt eineGebührenermäßigungein, wennvon den
Beteiligteneine 25 Gewichtsgerätschaftoderein beglaubigtes
Hebelsystem,sowie Normallastim Betrage von mindestensdemzehnten
Teile der größtenzulässigenLast der zu prüfendenWage bereitgestellt
sind. Es sinddann zu erheben:

beiWagenfür einegrößtezulässigeLastvon mehrals
10000Kilogrammbiseinschließlich11000Kilogramm75°Mark,

für jedevolle oderangefangeneStufe von1.000Kilo=
grammmehrweitere 0,20 —
bis zur vollen Ausnutzungsfähigkeitder Gewichts=
gerätschaftoderdesHebelsystems;
darüber hinaus

für jedevolleoderangefangeneStufe von1.000Kilo=
grammmehrWeiter.......... . 1,00

Artikel 5.
Betreffenddie Eichungdes Getreideproberszu 20 Liter.

Im Anschlußan dieBekanntmachungvom 14.Mai 1891(Reichs=Gesetzbl.
1891,BeilagezuNr. 16)wird unterderBenennung„Getreideproberzu 20Liter“
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Ill

eineVorrichtungzur BestimmungdesQualitätsgewichtsvon Weizen,Roggen,
HaferundGerstenachMaßgabederfolgendenVorschriftenzurEichungzugelassen:

J.
Die Bestimmungdes Qualitätsgewichtserfolgt mittels Wägung eines

mit GetreidegefülltenHohlmaßes von 20 Liter Raumgehalt. Die Füllung des
Maßes erfolgt durch einen mit dem zu erprobendenGetreidegefülltenTrichter,
dessenVerschlußklappemit derEinrichtungfür dieBewegungdesMaßes gekoppelt
ist und erst geöffnetwerdenkann, wenn das Maß in der für die Füllung ge=
eignetenLage unter dem Trichterfestgestelltist. Beim AbstreichendesMaßes
wird zur Bewegungder Abstreichvorrichtungdie Kraft einessinkendenGewichts
verwendet.

II.
DieserGetreideprobermuß folgendenBestimmungengenügen:

SI.
Die wesentlichenTeile, nämlichdas Maß, die Einrichtungfür die Be=

wegungdes Maßes, der Fülltrichter,die Abstreichvorrichtungund die Wage,
müssenaus Metall in der ihrer BeanspruchungangemessenenStärke ausgeführt
und, außerdemMaße, zusammenauf einer en Grundplatteangebrachtsein.

82.
Das Maß soll aus mindestens3 Millimeter starkemBleche wasserdicht

hergestelltsein, es muß am oberenund unteren Rande außen Verstärkungen
habenund mit zweiHandgriffenversehensein. Der obereRand muß eben
abgeschliffensein. Der HohlraumdesMaßes darf vonderIylinderformmerklich
nicht abweichen,er muß von einem ebenen, der oberenRandebeneparallelen
Boden begrenztseinund soll bis zumRande gemesseneinenInhalt von20 Liter
haben. Die AbmessungendesMaßes sollenin derRegel gemäßder Vorschrift
im 923 derEichordnunggewähltsein. Zulässigist indesaucheinMaß, dessen
Durchmesserder Höhe gleichist.

3.
1. Die zur Bewegungdes Maßes dienende— (auf Rollen

beweglichePlattform oder ähnliches)muß so angeordnetsein, daßdiesesauf
unveränderlicherBahn leicht und ohne andereTeile merklichzu erschütternin
die für die Füllung geeigneteStellung (Füllstellung)sowie unter das eine
SeitengehängederWage geschobenwerdenkann.

2. Durch Anbringung eines Anschlags und Riegels oder ähnlicher
Einrichtungenmuß dafür gesorgtsein,daß dasMaß mit Sicherheitstetsin die
gleicheFüllstellung gebracht und darin während der Füllung unveränderlich
sestgehaltenwerdenkann.

Das Maß muß in der Füllstellung horizontal ausgerichtetsein.

Oriqinealfrom
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84.
1. Der Fülltrichter soll im allgemeinendie Form eines abgestumpften

Kegels von kreisförmigemQuerschnittehaben. An seinemoberenEnde soll er
mit einemzylindrischenRande, am unterenmit einemzylindrischenAuslaufstutzen
versehensein.

2. Der Fülltrichtermuß von einem in die Grundplatte eingelassenen
eisernenUnterbau in unveränderlicher,für die Füllung des Maßes geeigneter
Lage gehaltenwerden, seineAchse soll senkrechtstehen. Die Innenwand des
Trichtersmuß ohneVorsprüngeund glatt verlaufen. Sein Fassungsraummuß
mindestens24 Liter betragen.

85.
1. Das untereEnde des Trichters muß mit einer beweglichenVerschluß=

klappeversehensein, die beimLösen desVerschlussesdieTrichteröffnungfrei gibt.
2. Die Klappe muß mit einer Hemmvorrichtungverbundensein, durch

die sie sofort nach Freigabe der Trichteröffnung in einer Lage außerhalb des
Bereichs des ausfließendenGetreidesfestgehaltenwird.

3. Die Einrichtung zum Offnen des Klappenverschlussesmuß mit der
Sicherung der Füllstellung des Maßes (vergleiche§ 3 Nr. 2) derartig gekoppelt
sein,daß dieFeststellungdesMaßes sowiedieFreigabe derTrichteröffnungdurch
BetätigungeineseinzigenHandgriffsvor sichgeht.

4. Das SchließenderKlappe soll durcheineVorrichtungerfolgen,die
bei der BewegungdesAbstreichers(vergleiche§ 7)in Wirksamkeittritt. -

5. Gegen Eingriffe von außen, welchedas Offnen und Verschließender
Trichterklappein andererals in derdurchdieordnungsmäßigeFüllung bedingten
Handhabung des Probers herbeiführenkönnten, muß die Verschlußeinrichtung
desTrichtershinreichendgesichertsein.

96.
Zu dem Zwecke,die Ausflußgeschwindigkeitder Körner zu regeln, ist es

zulässig,mit demTrichter einenvon obenin denInnenraum hineinragenden
Körper von regelmäßiger,nachuntenverbreiterterForm (Zerstreuer)zu verbinden.
Der Zerstreuermuß aus hartem, der abschleifendenWirkung des Getreides
widerstehendemMateriale gefertigtund nach Form und Größe so bemessensein,
daß durch ihn unregelmäßigeStauungen des Getreidesbeim Entleerennicht
entstehenkönnen. Er muß mit dem Trichter fest verbunden und gegen
VeränderungenseinerLage gesichertsein.

87.
1. Die Abstreichvorrichtungmuß mit demUnterbauedesTrichtersin fester

Verbindungsein.
2. Das Abstreichenmuß entwedermittels einesdenQuerschnittdesMaßes

ausfüllenden,schieberartigenMesserserfolgen,durchwelchesdie überschüssige
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IX

Bei Aräometern ohneThermometermuß sich das Beschwerungsmaterial
stetsin einemallseitig geschlossenenGefäße befinden. In allen Fällen soll das
Gefäß, wenn zur BeschwerungSchrot verwandtwird, so bemessensein, daß es
durchdie Beschwerungskörpermöglichstausgefülltwird.

84.
Bezeichnung.

1. Die Aufschriftensollen in derRegel auf denSkalen angebrachtsein.
Die Aufschrift der Aräometerskalesoll die Art des Instruments und seinerAn=
wendungunzweideutigkennzeichnen,insbesonderesoll sie, falls der Name des
Aräometers dies nicht schonkenntlichmacht, angeben,für welcheFlüssigkeitdas
Aräometer bestimmtist, ebensobei welcherTemperatur (Normaltemperatur)es
richtig anzeigensoll. Bei denAngabensind unzweideutigeAbkürzungenzulässig.
Ist das Aräometerfür undurchsichtigeFlüssigkeitenbestimmt,sodaß die Ablesung
nur an der oberenBegrenzungdesFlüssigkeitswulsteserfolgenkann, so soll die
Aufschrift einen entsprechendenHinweis enthalten, z. B. „Ablesung am Murlst.
rande“) „Ablesungoben“)obere Ablesung“oderähnlich. Bei Aräometernohne
Thermometer ist es auch zulässig, die Aufschrift auf einembesonderenPapier=
streifen,der sichim Innern desGlaskörpersbefindet,anzubringen.

2. Die ThermometerskalemußdieBezeichnungtragen:„Grade deshundert=
teiligenThermometers“oder„Grade C.“ oderähnlich.

3. Jedes Aräometer soll mit einer Geschäftsnummerversehensein, auch
darf Name und Sitz eines Geschäfts sowie Jahr und Tag der Anfertigung
angegebensein(vergleicheZiffer1).

85.
Fehlergrenzen.

1. Die Abweichungender Angabenvon der Richtigkeitdürfen an der
Aräometerskalehöchstensbetragen:

a) bei den Prozent- und Grad=Aräometern,)je nachdemdie Aräometer=
skaleeingeteiltist in

Janze ste ....................... 0,4 ngäent

harre;ngszsts;..........·.........·..0,2533;§gs»t
sünfteijYJZZJUET..................·....o,15k3jsge"t
seh-steckFFJJM;..........·...·...·...·0,-ng;k;gs;st

b) bei den Dichte-Aräometern:in der Regel denWert eines kleinsten
Teilabschnitts,soweitnichtdie besonderenVorschriftenabweichendeBe—
stimmungenenthalten.

b
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V

Körnermengedicht über der Ebene des Maßrandes durchschnittenund abgehoben
wird, oder mittels eines Armes, durch welchendie überschüssigenKörner all=
mählichüberdenMaßrand fortgestrichenwerden.

3. Der Abstreichermuß aus gehärtetemStahle hergestelltund so stark
sein, daß er bei ordnungsmäßigemGebrauchekeineFormveränderungenerleidet.
Seine Bewegung muß so geführt sein, daß er nur parallel mit der Randebene
des in der Füllstellung befindlichenMaßes hin und her bewegtwerden kann.
SchädlicheStoßwirkungen gegendas Maß bei Beginn oder während des Ab=
streichensmüssendurchdieKonstruktionder Abstreicheinrichtungvermiedensein.

4. Der Abstreichermuß mit einer durch Gewichte gespanntenZugvor=
richtung verbundensein, derenZug stark genug ist, um den Abstreicheraus der
Anfangslage in ununterbrochenerBewegungüber das abzustreichendeMaß zu
führen. In seinerAnfangslage muß derAbstreicherdurcheineSperrvorrichtung
festgehaltenwerden.

88.
1.Die Wage muß an einer in die GrundplatteeingelassenenSäule aus

Gußeisen angebrachtsein. Ihre Einrichtung hat im allgemeinen den Be—
stimmungen über Präzisionswagen für eine Höchstbelastungmit 50 Kilogramm
(vergleiche9 61 der Eichordnung) zu entsprechen.Sie muß mit einer Abstell=
vorrichtungversehensein.

2. Der Zeiger der Wage soll eine Länge von mindestens40 Zentimeter
haben und vor einer eingeteiltenSkale spielen,auf der rechtsund links von der
Nullage je 10 Teilstrichein Zwischenräumenvon mindestens3 Millimeter auf—
gebrachtsind. Jeiger und Skale müssenaus einiger Entfernung noch deutlich
erkennbarsein)siedürfennichtdurchhervorragendeTeile desApparatsverdeckt
werden.

3. An derWagensäulemuß ein Lot angebrachtsein, das längerist als
der ZeigerderWage.

4. Die Pfannen derGehängesollengegenHerabgleitenvon denSchneiden
gesichertseein.

5. Die Gehängesollenso austariertsein, daß dieWage nachAnbringen
des leerenMaßes ohneZulagevon Gewichtenauf Null einspielt.

§9.
Als Hilfseinrichtung* zum Getreideproberzu 20 Liter ein Satz von

geeichtenGewichtenzu 19 5,2, 2) 1 und0, Kilogrammund 200, 200, 100,
50, 20, 20, 10 und5 Gramm.

*10.
Das Maß muß die Bezeichnung„201“ tragen.
Die Nummer des Mparats muß angebrachtsein auf demWagebalken,

auf dem Maße, auf der Gewichtsschale,auf dem Abstreicherund auf dem
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Trichter. Die Jahreszahl der Eichung muß angebrachtsein an dem rechten
Arme desWagebalkensauf einemeingelegtenweichenMetallplättchenund auf
dem Abstreicher.

Die Firma des Verfertigers muß auf dem Trichter angebrachtsein.
WeitereBezeichnungensind, außerauf demTrichter,nichtzulässig.

* 11.
Für denInhalt desMaßes ist eineAbweichungvom Sollwerte bis zu

20 Kubikzentimeterzulässig.
Bei demWagebalkenmuß die GleichheitdesHebelverhältnissesinnerhalb

der für Präzisionswagen von 50 Kilogramm HochstbelastunggeltendenFehler=
grenzen(vergleiche§ 62 der Eichordnung)erreichtund die Empfindlichkeitso
bemessensein,daß beiderBelastungvon 50 Kilogramm eineZulage von 5 Gramm
eineBewegungdesZeigersum mindestens1 Teilstrichbewirkt.

Bei EinhaltungdieserFehlergrenzenkann die EichungeinesZwanzigliter=
probersjedochersterfolgen,wenn die nachfolgendenBedingungenerfüllt sind:

1. Bei fünfmaligerWiederholungder ordnungsmäßigausgeführtenBe=
stimmungdesQualitätsgewichtseinerProbe dürfendieEinzelangaben
nichtum mehrals 25 GrammvonderDurchschnittsangabeabweichen.

2. Der Durchschnittvon zwei ordnungsmäßigausgeführtenQualitäts=
bestimmungendarf bei AnwendungschwererSorten in gereinigtem
Zustandevon denuntergleichenBedingungenerhaltenenAngabendes
Normal=Getreideproberszu20 Literhöchstensabweichenfür Weizenund
Roggenum 0/5 Prozent des Gewichts,für Hafer und Gersteum
0)5ProzentdesGewichts.

12.
Bei der Stempelung ist der Präzisionsstempelanzubringen: am Wage=

balkenauf dessenlinkemArme, auf demMaße überder Bezeichnung,auf der
Gewichtsschaleund auf dem Abstreicher. Falls ein Zerstreuervorhanden ist,
muß diesergegenLageveränderungendurchStempelunggesichertwerden.

13.
Die Eichungder Getreideproberzu 20 Liter erfolgt durchdie Normal=

Eichungskommission.

III.
An Gebührensindzu erheben:
1. Für die Eichung:

a) für dieallgemeineUntersuchungund diePrüfung der
GenauigkeitderAngabeneinschließlichderStempelung12/00Mark,

.
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5üäir bie.Wa. ——mmest 2,00Mark,
ch füt das MW..472742 1/00
4) für die Gewichtedie Gebührenfür Handelsgewichte.

Außerdem für Berichtigungdes Zerstreuers500
2. Für Prüfung ohne Stempelung:

a) für die allgemeineUntersuchungund die Prüfung
derGenauigkeitder Angahen 900Mark,
n W.—u# 1869 t

c für des gefaz.2eu 4 loo
d) für die Gewichtedie Gebührenfür Handelsgewichte.

Artikel 6.
Eichvorschriftenfür Aräometer.

An dieStelle derbisherigenVorschriftenüber dieEichung von Aräometern
(Alkoholometern,Saccharimetern, Aräometern für Mineralöle, Aräometern für
Schwefelsäure,Aräometernnach Baumé usw.) tretendie nachstehendenVor=
schriften. .

Allgemeine Vorschriften.
1.

Zulässige Ardometer.

ZulässigsindAräometer,welcheangeben:
a) die Dichte einer Flüssigkeit,bezogenauf WassergrößterDichte als
Einheit

b) denProzentgehalt
oder

die GrädigkeiteinerFlüssigkeitin GradeneinerwillkürlichenSkale.

2,
Material.

Als Material ist nur durchsichtigesGlas zulässig.

¾3.
Gestaltund Einrichtung.

1. Zulässig sind Aräometermit und ohne Thermometer, soweit nicht die
besonderenVorschriftenfür gewißeArten von AräometerneinschränkendeBe=
stimmungen enthalten.

2. Die Glasflächensollen einengleichmäßigen,zur Achsesymmetrischen
Verlauf haben. Zulässig sind Stengel mit kreisförmigemund auch solchemit
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flachemQuerschnitte,falls nicht die besonderenVorschriftenden flachenQuer—
schnittausschließen.Beim Eintauchensoll sichdasAräometerlotrechteinstellen.

3. Die Stengelkuppesoll gleichmäßig gerundet sein und darf keine der
StempelunghinderlichenErhöhungenoderVertiefungenzeigen.

4. Die Skalen sollen unveränderlichbefestigtsein. Die Teilstrichesollen
in Ebenen liegen, welchezur Achsedes Aräometers senkrechtstehen.

5. Die Länge des kleinstenTeilabschnitts soll in der Regel mindestens
1Millimeterbetragen,sofernnichtdiebesonderenVorschriftenandereBestimmungen
enthalten. Sie darf unter besonderenUmständenbei der aräometrischenSkale
auch unter diesenletzterenBetrag, nicht aber unter 0)6Millimeter hinabgehen.
Die Teilstricheder aräometrischenSkale sollen sich über mindestensein Viertel
des Stengelumfangeserstrecken.Durch geeigneteAnordnungder Strichlängen
soll für eine hinreichendeUbersichtlichkeit*!t Einteilung Fürsorge getroffensein.
Letzteresgilt auch für die thermometrischeSkale. Auf diesersollen die Striche
zu beidenSeiten der Kapillare mindestensje 1 Millimeter hervortreten.

6. Der obereRand derAräometerskalesoll mindestens10 Millimeter, der
obersteTeilstrich aber mindestens15 Millimeter von der Stengelkuppeentfernt
sein. Der untersteTeilstrich soll mindestens3 Millimeter über derjenigenStelle
liegen, an welcherder Stengel in den Glaskörper überzugehenbeginnt.

7. Der obereRand der Thermometerskalesoll mindestens15 Millimeter
unterhalbderjenigenStelle liegen,an welcherdie VerjüngungdesGlaskörpers
nach oben zu beginnt. Teilstrichedarf sie nach unten nur bis 3 Millimeter vor
Beginn der Biegung derKapillare tragen.

8. Die Aräometerskaledarf bei
a) Dichte=Aräometernnur in 0001) Oooos)0)0002und O)/0001Einheiten
der Dichte,

b) Prozent=und Grad=Aräometernnur in ganze,halbe, fünftel oder
zehntelProzenteoderGrade

eingeteiltsein.
Für die Thermometerskalesind nur Einteilungen nach ganzen, halben,

fünftel oder zehntelGraden der hundertteiligenSkale (C.) zulässig.
. 9. NebenteilungenirgendwelcherArt sindwederauf der aräometrischen
noch auf der thermometrischenSkale zulässig.

10. Die Bezifferungder Skalen muß eindeutigund klar sein.
11. Die für die Einstellung erforderlicheBeschwerungist bei Thermo=

Aräometern im allgemeinendurch das Gefäß des Thermometers zu bewirken.
Die letzteAusgleichungdarf durchbesondereBeschwerungsmittelerfolgen,die jedoch
unveränderlichauf der Innenseiteder Skalen anzubringensind.

Zulässig ist es, zumZweckederBeschwerungund ihrer letztenAusgleichung
außer dem Thermometergefäßenoch ein zweites,allseitiggeschlossenesGefäß an=
zubringen,welchesBeschwerungsmaterialenthält. Die Anordnungist dabeiso
zu treffen,daß nicht zwischenbeidenGefäßen eine Einschnürung entsteht,welche
einerReinigungder Spindel hinderlichseinkönnte.
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2. An der Thermometerskaledürfendie AbweichungenderAngabenvon
der Richtigkeithöchstensbetragen,je nachdemdieseSkale eingeteiltist in

ganzeGraͤde /1 Grad,
halbeoderfünftelGrade .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grad,
rntel Gresutuiee 0#Grad.

3. Die Einteilung beiderSkalen darf keineaugenfälligenTeilungsfehler
aufweisen.

86.
Stempelung.

1. Die Stempelungerfolgt bei Thermo=Aräometernauf dem Körper
oberhalbderThermometerskale,beiAräometern ohneThermometerauf der Mitte
des Körpers oder oberhalbdes die AufschrifttragendenStreifens. Außerdem
erhält jedesInstrumenteinenStempel auf der KuppedesStengels.

2. Ferner wird auf dem Glaskörper eine Nummer und das Gewicht des
Instruments auf 5 Milligramm abgerundetangegebenund auf demStengel un=
mittelbar über dem oberstenund unter dem unterstenTeilstricheder Aräometer==
skaleje ein Strich aufgeätzt,der sichmindestensüber die Hälfte des Stengel=
uNmfangeserstrecktund mit seinerdembetreffendenTeilstrichezugekehrtenGrenz=
linie in dessenEbene fällt.

3. Der Jahresstempelwird dem Bandstempel auf dem Körper beigefügt.
Zulässigist es, auf demKörper desAräometersdieBezeichnungenC# (luter=
national Congress)oderGC# (CongresInternational)hinzuzufügen.

#r7.

Besondere Vorschriften.
I. Alkoholometer.

1. Zulässig sind nur Thermo=Alkoholometer,welchebei der Temperatur
15Grad denAlkoholgehaltweingeistigerFlüssigkeiten,einschließlichdesdenaturierten
Branntweins,in Gewichtsprozentenangeben.

2. Die Länge einesganzenProzentsauf der Alkoholometerskalemuß bei
einerEinteilungin halbeProzentemindestens2 Millimeter, beieinerEinteilung
in ganzeoder fünftel Prozente mindestens4 Millimeter und bei einerEinteilung
in zehntelProzente mindestens6 Millimeter betragen.

3. Zulässigsindnur Thermo=Alkoholometer,derenStengel kreisförmigen
Querschnitthaben.

II. Saccharimeter.
1. Zulässig sind Saccharimeter,welchebei zuckerhaltigenLösungenden

Gehalt an reinemZuckerin Gewichtsprozentenangeben.
2. Die Länge eines ganzenProzents auf der Sachharimeterskalemuß bei

einer Teilung in ganze, halbe oder fünftel Prozente mindestens4 Millimeter,
bei einerTeilung in zehntelProzentemindestens6 Millimeter betragen.
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III. Aräometer für Mineralöle.
1. Zulässig sind Aräometerfür Mineralöle, welchebei 15 Grad die

Dichte angeben.
2. Die Aräometerskaledarf keineDichteangabenunter 0/61und keine

über 0//6enthalten.
3. Die Stengel der Aräometer müssenkreisförmigenQuerschnitthaben.
4. Die Abweichungenvon der Richtigkeit dürfen an der Aräometerskale

in dem Dichtebereiche0/83 bis 0/09 höchstenseine ganze Einheit des kleinsten
Teilabschnitts,in demDichtebereiche061 bis 0/829höchstenseinehalbeEinheit
des kleinstenTeilabschnitts, jedochbeiTeilungen in O000 und Ozoooneineganze
Einheit betragen.

IV. Aräometer für Schwefelsäure.
Zulässig sind Aräometer) welchein schwefelsäurehaltigenFlüssigkeitenden

Gehalt an reinerSchwefelsäurein Gewichtsprozenten,und zwar innerhalbdes
Bereichsvon 0 bis 97 Prozent,angeben.

V. Aräometer nach Dichte.
Zulässig sind Aräometer nach Dichte für
a) Schwefelsture innerhalb Dichtebeicht von 1)00bis 1,ss,
b) Salpetersäure 1,00 %,
c) Salzsäure... . . . . .. 1,oo l,
4) Natronlauge .. —
e) Glyzerin.. . . . . . ... —
1) Kochsalzlösung I10#. 1,
2) Ammonick .. l0,6. l9
b) Seewasserr. l0o 1%,
i) Milch (nur für obere
Ablesung).. . . . . .. . - ⸗ . L#%%ii1%

k) Rosmarinöb - - - -0,89-0,93,
1)Brainitivein....... - - - -0,79-1,oo.

VI. Aräometer nach Baumé=Graden.
1. Zulässig sind Aräometer, welche bei der Temperatur 15 Grad die

Baumé=Gradeangebenvon
a) Schwefelsäuer innerhalbdesBereichsvon 0 bis 70 Grad,
b) Salpetersäuer " . . 50 .1
Salzsänree-. " " ⸗ * 0 236 23?27½
)) Farb=und Gerbstoffaus=
zügen(nurfür obereAb=
Lesdinaz. - - - -0-30-,

e)Kochsalzlösuiig..·....· - · - -0-30-
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2. Die Grade Baumeésollenmit der zugehörigenDichte bei 15 Grad,
bezogenauf Wasservon 15 Grad, durchdie Formel verbundensein:

n — 144,8— —
1/1

wo n die Grade Baumé, §su#die zugehörigeDichtebezeichnet.

88.
Eichgebühren.

An Gebührensindzu erheben:
1. Für die Eichung:

bei Aräometern,die vorschriftsmäßigan mindestens5 Punktender
Aräometerskalegeprüftwerden:
Thermo=Mriometer. ..... 2,00Mark,
AräometerohneThermometer 1,20 53

bei Aräometern,die vorschriftsmäßigan nichtmehrals 3 Punkten
der Aräometerskalegeprüftwerden:
Dherino=Mimeter. 1/50Mark,
AräometerohneThermometer 0/#ro=

2. Für Prüfung ohne Stempelung:
die Hälfte der Gebührenunter 1.

SO.
Die EichungderAlkoholometer,Saccharimeter,derAräometerfür Mineral—

öle und für Schwefelsäureerfolgt durch die dazu befugten Eichämter. Die
Eichungder anderenArten vonAräometernerfolgtdurchdieKaiserlicheNormal—
Eichungskommissionoder unter ihrer unmittelbarenAufsicht durch Eichämter, die
hierzu im Einvernehmenmit derNormal=Eichungskommissionermächtigtwerden.

Berlin=Charlottenburg,den9. März 1907.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
von Sydow.

Berlin, gerucktin der Reichsbruckeurt.
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Reichs-Gesetzblatt.
16.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen auf Steinkohlenbergwerken,
Zink- und Bleierzbergwerken im Regierungsbezirk Oppeln. S. o3.

(Nr. 3318.) Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen auf Stein=
kohlenbergwerken,Jink- undBleierzbergwerkenim RegierungsbezirkOppeln.
Vom 12.April 1907.

A# Grund des § 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesrat die nach=
stehendeBestimmung erlassen:

Die Beschäftigungvon Arbeiterinnenauf Steinkohlenbergwerken,Zink=
und Bleierzbergwerkenim RegierungsbezirkOppeln in Gemäßheit der Ziffer II
und III der

Bestimmungenüber die Beschäftigungvon Arbeiterinnenauf Stein=
kohlenbergwerken,Zink=und Bleierzbergwerkenund auf Kokereienim
RegierungsbezirkOppeln (Bekanntmachungvom 24. März 1892,
Reichs=Gesetzbl.S. 331), und in Gemäßheitder hierzu ergangenen
Bestimmungen, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen auf
Steinkohlenbergwerken,Zink=und Bleierzbergwerkenim Regierungs=
bezirk Oppeln (Bekanntmachung vom 20. März 1902, Reichs=
Eesetzel. S. 77),

wird unter den daselbstbezeichnetenBedingungen und mit der Maßgabe, daß
die Beschäftigungder Arbeiterinnenin Hans der Ziffer III erst von 5 Uhr
morgens an stattfindendarf, weiter bis zum 1. April 1912 nachgelassen.

Berlin, den12. April 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Neichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten

Reichs.Gesetzbl.1907. 22

Ausgegebenzu Berlin den 18.April 1907.
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Reichs=*“ att.
)9I717.

Juhalt: Gesetz, betreffend die Kontrolle des Ssstsnszeah des Landeshaushalts von Elsaß.Ss
und des Haushalts der Schutzgebiete. S. vs. Bekanntmachung, betreffend Desinfektions.
anweisungen für gemeingefährlicheKrankheiten. S. 95.

(Nr. 3319.) Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=LothringenunddesHaushaltsderSchutzgebiete.Vom 18.April 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die KontrolledesSht Reichshaushalts,desL ztengtasn vonElsaß=
Lothringen und des Haushalts derSchutzgebietefür das Rechnungsjahr1906
wird von derPreußischenOber=RechnungskammerunterderBenennung„Rechnungs=
hof desDeutschenReichs«nachMaßgabeder im Gesetzevom 11. Februar1875
(Reichs=Gesetzbl.S )betreffend die Kontrolle des Reichshaushalts und des
Landeshaushalts“ A= Lothringenfür das Jahr 1874, enthaltenenVor=
schriftengeführt.

Ebenso hat die Preußische Ober=Rechnungskammerin bezug auf die
RechnungenderReichsbankfür das Jahr 1906 die gemäß§ 29 desBankgesetzes
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) demMirchmunzshofedesDeutschen
Reichs S#prih Geschäftewahrzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHomburgv. d. H.) den18. April 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr.3320.) Bekanntmachung,betreffendDesinfektionsanweisungenfür gemeingefährliche
D Krankheiten. Vom 11.April 1907.

er Bundesrat hat in seinerSitzung vom 21. März d.J. auf Grund des
*22 des Gesetzes,betreffenddie BekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten,
vom 30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) den nachstehendenDruemt
Reichs=Gesetzbl.1907.

Ausgegebenzu Berlin den26. April *
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anweisungendie Zustimmung erteilt. Die Desinfektionsanweisungenbei Pest,
Aussatz, Cholera, Fleckfieberund Pockentretenan Stelle der den Bekannt—
machungenvom 6. Oktober1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 849) und 21. Februar 1904
(Reichs=Gesetzbl.S. 67) beigefügtenDesinfektionsamweisungen.

Berlin, den11. April 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

AllgemeineDesinfektionsanweisung.

I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser(2)6prozentig).Zur Herstellungwerdenent=

weder50KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli saponatusdesArznei=
buchsfür das DeutscheReich)oder½Liter Kresolwasser(Aqua cresolica des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssig=
keit aufgefüllt und gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung(etwa3prozentig).30 Kubikzentimeterverflüssigte
Karbolsäure (Acicum carbolicum liquelactum desArzneibuchsfür das Deutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut
durchgemischt.

3. Sublimatlösung(/0 prozentig).Zur Herstellungwerdenvondenkäuf=
lichen, rosa gefärbtenSublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder
2 Pastillenzu je ½Gramm in 1ILiter Wasseraufgelöst.

4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalk wird unzerkleinertin eingeräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMengedesKalkes)gleichmäßig
besprengt)er zerfällthierbeiunter starkerErwärmung und unterAufblähenzu
Kalkpulver.

Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1Liter Kalkpulver allmählich
unterstetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetztwerden.

Falls frischgebrannterKalk nichtzur Verfügungsteht,kanndieKalkmilch
auchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschtenKalkes,wie er in einerKalkgrube
vorhandenist, mit 3 Liter Wasser bereitetwerden. Jedoch ist darauf zu achten,
daß in diesenFällen die oberste,durch den Einfluß der Luft veränderteKalk=
schichtvorherbeseitigtwird.

Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschüttelnoderumzurühren.
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5.ChlorkalkmilchwirdausChlorkalk(CalcariachlokatadesArzneibuchs
für das DeutscheReich), der in dicht geschlossenenGefäßen vor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechendenChlorgeruchbesitzensoll, in derWeise hergestellt,
daß zu je 1 Liter Chlorkalk allmählich unter stetemRühren 5 Liter Wasser hin=
zugesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrischzubereiten.

6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechendriechendes,auf dieSchleim=
häuteder Luftwege,derNase und derAugen reizendwirkendesGas, das in
etwa35prozentigerwässerigerLösung(FormaldehydumsolutumdesArzneibuchs
für das DeutscheReich) käuflich ist. Die Formaldehydlösungist gut verschlossen
und vor Licht geschütztaufzubewahren.Formaldehydlösung,in welchersicheine
weiße,weiche,flockigeMasse, die sichbei vorsichtigemErwärmennicht auflöst
(Paraformaldehyd),abgeschiedenhat, istwenigerwirksam,unterUmständensogar
vollkommenunwirksamund daherfür Desinfektionszweckenichtmehrzubenutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfform zudiesemZweckewirddiekäuflicheFormaldehyd=
lösungin geeignetenApparatenmitWasserverdampftoderzerstäubtoder
dasFormaldehydgasdurchein andereserprobtesVerfahrenentwickelt;

b) oder in wässerigerLösung (etwa 1prozentig). Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeterder käuflichenFormaldehydlösungmit Wasserzu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefüllt und gut durchgemischt.

7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdieTemperaturdes
siedendenWassers haben. Zur Desinfektion mit Wasserdampfsind nur solche
Apparatezu verwenden,welchesowohlbei der Aufstellungals auchspäterin
regelmäßigenJwischenräumenvonSachverständigengeprüftundgeeignetbefunden
worden sind.

NebenApparaten,welchemit strömendemWasserdampfevonAtmosphären=
druckarbeiten,sindauchsolche,die mäßig gespanntenDampf verwerten,ver=
wendbar. UberhitzungdesDampfes ist zu vermeiden.

Die Prüfung der Apparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf=
entwickelung,die Anordnungder Dampfzu=und ableitung, denSchutzder zu
desinfizierendenGegenständegegenTropfwasserund gegenRostflecke,die Hand=
habungsweiseund die für eine ausreichendeDesinfektion erforderlicheDauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seine Handhabung aufzustellenund neben dem Apparat an offensichtlicher
Stelle zu befestigen.

Die Bedienungder Apparateist, wennirgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen.Es empfiehltsich,tunlichstbei jederDesinfektion
durcheinengeeignetenKontrollapparatfestzustellen,obdievorschriftsmäßigeDurch=
hitzungerfolgt ist.

8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetztwerdenkann. Die Flüssig=
keitmuß kalt aufgesetztwerden,die Gegenständevollständigbedeckenund vom
AugenblickedesKochensabmindestenseineViertelstundelang im Sieden gehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

23°
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9. Verbrennen, anwendbarbei leicht brennbarenGegenständenvon
geringemWerte.

Anmerkung. Unter den angeführten Desinfektionsmitteln ist die Auswahl nach
Lage des Falles zu treffen. Auch dürfen unter Umständenandere, in bezugauf ihre des=
infizierendeWirksamkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobteMittel angewendetwerden, je=
dochmüssenihre Mischungs- und Lösungsverhältnissesowieihre Verwendungsweiseso gewählt
werden, daß nach dem Gutachten des beamtetenArztes der Erfolg ihrer Anwendung einer
Desinfektion mit den unter 1 bis 9 bezeichnetenMitteln nicht nachsteht.

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.

Die Desinfektion soll nicht nur ausgeführt werden, nachdemder Kranke
genesen,in ein Krankenhausoder in einen anderenUnterkunftsraumübergeführt
oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufend auch während
der ganzenDauer der Krankheit stattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die DesinfektionamKrankenbettist von ganzbesondererWichtigkeit. Es
ist deshalb in jedemFalle anzuordnenund sorgfältig darüber zu wachen, daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungendesKrankenund die von ihm benutztenGegenstände,soweitanzu=
nehmenist, daß sie mit demKrankheitserregerbehaftetsind, fortlaufenddes=
infiziertwerden. HierbeikommenhauptsächlichdienachstehendunterZiffer 1 bis
6, 9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch sollen
diemit derWartung und MflegedesKrankenbeschäftigtenPersonenihrenKörper,
ihreWäscheundKleidungnachnähererAnweisungdesArztesregelmäßigdesinfizieren.

Bei derSchlußdesinfektionkommenalle von demKranken benutztenRäume
und Gegenständein Betracht, soweitanzunehmenist, daß sie mit demKrankheits=
erregerbehaftetsindund soweitihre Desinfektionnichtschonwährendder Er=
krankungerfolgtist.

Genesenesollenvor Wiedereintrittin den freienVerkehr ihren Körper
gründlich reinigen und womöglichein Vollbad nehmen.

Auch sollen die Personen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder
dieLeicheeingesargthaben,ihrenKörper, ihreWäscheund KleidungeinerDes=
infektionunterwerfen.

1. Ausscheidungendes Kranken.
a) Auswurf, Rachenschleimund Gurgelwassersind in Gefäßenauf=
zufangen)welchebis zur Hälfte gefüllt sind
4) entwedermit verdünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösung; in diesemFalle dürfen die Gemische
erstnachmindestenszweistündigemStehen beseitigtwerden,
am bestendurch Ausgießen in den Abort;

6) oder mit Wasser, welchemSoda zugesetztwerdenkann; in
diesemFalle müssendie Gefäßemit Inhalt ausgekochtoder
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in geeignetenDesinfektionsapparatenmit Wasserdampfbe—
handeltwerden.
Auch läßt sich der Auswurf in brennbaremMaterial auf—

fangen und mit diesemverbrennen.
b) Erbrochenes,Stuhlgang undHarn sindin Nachtgeschirren,Steck=
beckenoderdergleichenaufzufangenund alsdann sofortmit der
eent, Menge von Kalkmilch, verdünntemKresolwasseroder
arbolsäurelösungzu übergießen. Die Gemischedürfen erst nach

mindestenszweistündigemStehen in denAbort geschüttetwerden.
J) Blut, blutige, eitrige und wässerigeWund=und Geschwür=
ausscheidungen,Nasenschleimsowiedie beiSterbendenaus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeitsind in Watte=
bäuschen)Leinen=oderMulläppchenoderdergleichenaufzufangen.
Diese sind sofort zu verbrennenoder, wenn dies nicht angängig
ist, in Gefäße zu legen, welchemit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gefüllt sind; sie müssen
von der Flüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach
zweiStundenbeseitigtwerden.

d) Hautabgänge (Schorfe, Schuppen und dergleichen)sind zu ver=
brennenoder, wenndiesnichtangängigist, in der unterc be=
zeichnetenWeisezu desinfizieren.

Verbandgegenstände,Vorlagen von Wöchnerinnenund dergleichensind
nach der unter Ziffer l gegebenenVorschrift zu behandeln.

von der Chlorkalkmilchist so viel hinzuzusetzen,daß das Gemischstark
nachChlor riecht, von der Kalkmilch so viel, daß das Gemischkräftig
rotgefärbtesLackmuspapierdeutlichund dauerndblau färbt) in allen
Fällen darf die Flüssigkeit erst zwei Stunden nach Zusatz des Des=
infektionsmittelsbeseitigtwerden.

Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durchAbsetzenoderAbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

und dergleichensindnachDesinfektiondesInhalts (BLiffer1, 3 und4)
gründlich mit verdünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösung oder
Sublimatlösung auszuscheuernund dann mit Wasser auszuspülen.
Bei nichtemailliertenMetallgefäßenist dieVerwendungvon Sublimat
zu vermeiden.
Eß= und Trinkgeschirre,Tee=und Eßlöffel und dergleichensind fünf=
zehnMinutenlang in nnastertdemSoda — etwa2 Prozent— zu=
gesetztwerdenkann,auszukochenunddanngründlichzuspülen. Messer,
Gabeln und sonstige Geräte,welchedas Auskochennicht vertragen,
sindeineStundelang in I prozentigeFormaldehydlösungzu legenund
dann gründlichtrockenzu reiben.
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LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWerte sindzu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sindgründlichmit Lappen
abzureiben,welchemit 1prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtetsind,
und dann zu trocknen.
Bücher,auchAkten,Bilderbogenund dergleichensind, soweitsienicht
verbranntwerden,mit Formaldehydgas,Wasserdampfoder trockener
Hitzezu desinfizieren.
Bett=und Leibwäsche,zur Reinigung der KrankenbenutzteTücher,
waschbareKleidungsstückeund dergleichensind in Gefäße mit ver=
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösungzu legen. Sie müssen
von dieserFlüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach
zweiStundenweitergereinigtwerden. Das dabei ablaufendeWasser
kannals unverdächtigbehandeltwerden.
Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Federbetten,wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
Tischdeckenund dergleichensind in Dampfapparaten oder mit Form=
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt vonStrohsäcken,soweit
sie nicht verbranntwerden.
Die nachden Desinfektionsanstaltenoder apparatenzu schaffenden
Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösungangefeuchtetsind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gutschließenden,innen mit Blech ausgeschlagenen
KastenoderWagenzubefördern.Ein Ausklopfender zurDesinfektion
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben. Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seineHände in der unter
Ziffer14 angegebenenWeisedesinfizieren.
Gegenständeaus LederoderGummi (Stiefel, Gummischuheund der=
gleichen)werden sorgfältig und wiederholt mit Lappen abgerieben,
welchemit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=
lösungbefeuchtetsind. GegenständedieserArt dürfennichtmit Dampf
desinfiziertwerden.
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung oder Iprozentiger Formaldehydlösung
durchfeuchtet,feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängtundwomöglich
gesonnt. Pelzwerk darf nicht mit Dampf desinfiziertwerden.
Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal, wennsiemit infizierten
Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzterWäscheusw.)
in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung, verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösunggründlich abgebürstetund nach
etwafünfMinuten mit warmemWasserundSeife gewaschenwerden.
Zu diesemZweckemuß in dem Krankenzimmerstets eine Schale mit
Desinfektionsflüssigkeitbereitstehen.
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Haar=, Nagel=und Kleiderbürstenwerdenzwei Stunden lang in
1prozentigeFormaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschenund
getrocknet.
Ist der Fußboden des Krankenzimmers,die Bettstelle, der Nachttisch
oderdieWand in derNähe desBettesmit AusscheidungendesKranken
beschmutztworden,so ist die betreffendeStelle sofortmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gründlich abzu=
waschen;im übrigen ist derFußboden täglich mindestenseinmal feucht
aufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroderKarbol=
säurelösung.
Kehrichtist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenichtmöglich,so
ist er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu durchtränkenund erstnachzweistündigemStehen
zu beseitigen.
Gegenständevon geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappen einschließlichder bei derDesinfektion verwendeten,abgetragene
Kleidungsstücke,Lumpenund dergleichen)sindzu verbrennen.
Leichensind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung getränkt sind, und alsdann
in dichteSärge zu legen,welcheamBodenmit einerreichlichenSchicht
Sägemehl,Torfmull oderanderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.
Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichengestanden
haben,sind zunächstdieLagerstellen,Gerätschaftenunddergleichen,ferner
die Wände mindestensbis zu 2 Meter Höhe, die Türen, die Fenster
und der Fußboden mittels Lappen, die mit verdünntemKresolwasser
oder Karbolsäurelösunggetränktsind, gründlich abzuwaschenoder auf
andereWeisemit dengenanntenLösungenausreichendzu befeuchten;
dabeiist besondersdaraufzuachten,daßdieLösungenin alleSpalten,
Risseund Fugen eindringen.

Die LagerstellenvonKrankenodervonVerstorbenenunddiein der
Umgebungauf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerät=
schaften,Wand= und Fußbodenflächensind bei dieser Desinfektion
besonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einerausreichendenMenge
heißenSeifenwasserszu spülen und gründlich zu lüften. Getünchte
Wände sind mit einem frischenKalkanstriche zu versehen,Fußböden
aus Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
Zur Desinfektiongeschlosseneroder allseitig gut abschließbarerRäume
empfiehltsichauch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet
sichzur Vernichtung von Krankheitskeimen,diean freiliegendenFlächen
oberflächlichoder nur in geringer Tiefe haften. Vor Beginn der
DesinfektionsindalleUndichtigkeitenderFenster,Türen, Ventilations=
öffnungenund dergleichengenauzu verklebenoder zu verkitten. Es
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ist überhauptdiegrößteSorgfalt auf dieDichtungdesRaumeszu
verwenden,da hiervonderErfolg derDesinfektionwesentlichabhängt.
Auch ist durcheinegeeigneteAufstellung,Ausbreitungoder sonstige
Anordnung der in dem Raume befindlichenGegenständedafür zu
sorgen,daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnungtrifft.

Für je 1 KubikmeterLuftraum müssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgasoder 15 KubikzentimeterFormaldehydlösung(orm=
aldehydum solutum des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)und
gleichzeitigetva 30 KubikzentimeterWasserverdampftwerden. Die
OffnungderdesinfiziertenRäumedarf frühestensnachvier Stunden,
soll aberwomöglichspäterund in besonderenFällen (überfüllteRäume)
erstnachsiebenStunden geschehen.Der überschüssigeFormaldehydist
vor demBetretendesRaumesdurchEinleitenvonAmmoniakgaszu
beseitigen.

Die Desinfektionmittels Formaldehydssoll tunlichstnur von
geprüftenDesinfektorennachbewährtenVerfahrenausgeführtwerden.

Nach der DesinfektionmittelsFormaldehydskönnendieWände,
dieZimmerdeckeund die freienOberflächender Gerätschaftenals des=
infiziertgelten.Augenscheinlichmit AusscheidungendesKrankenbe=
schmutzteStellen des Fußbodens,derWändeusw. find jedochgemäß
denVorschriftenunterZiffer20 nochbesonderszu desinfzieren.
Holz=undMetallteilevonBettstellen,NachttischenundanderenMöbeln
sowieähnlicheGegenständewerdensorgfältigundwiederholtmit Lappen
abgerieben,diemit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung
befeuchtetsind. Bei Holzteilenist auchSublimatlösungverwendbar.
HabensichGegenständedieserArt in einemRaumebefunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist, so erübrigtsichdie
vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdenmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösung,1prozentigerFormaldehydlösungoder
Sublimatlösungdurchfeuchtet,feuchtgebürstetundmehrereTagehinter=
einandergelüftet.HabensichGegenständedieserArt in einemRaume
befunden,währenddieser mit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist,
so erübrigtsichdie vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Aborte.Die Tür,besondersdieKlinke,dieInnenwändebiszu2 Meter
Höhe, die Sitzbretterund der FußbodensindmittelsLappen,die mit
verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösungge=
tränktsind, gründlichabzuwaschenoderauf andereWeiseausreichend
zu befeuchten)in jedeSitzöffnungsindmindestens2 Liter verdünntes
Kresolwasser,KarbolsäurelösungoderKalkmilchzu gießen.

Der Inhalt der Abortgrubenist reichlichmit Kalkmilchzu über=
gießen. Das AusleerenderGrube ist währendderDauer derKrank.
heitsgefahrtunlichstzu vermeiden.
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Der Inhalt von Tonnen, Kübeln und dergleichenist mit etwa
der gleichenMenge Kalkmilch zu versetzenund nicht vor Ablauf von
vierundzwanzigStunden nach Zusatz des Desinfektionsmittelszu
entleeren;die Tonnen, Kübel und dergleichensind nachdemEntleeren
außenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.

Pissoiresindmit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung
zu desinfizieren.

25. Düngerstätten, Rinnsteine und Kanäle sind mit reichlichenMengen
von ChlorkalkmilchoderKalkmilchzu desinfizieren.Das Gleichegilt
von infiziertenStellen auf Höfen, Straßen und Plätzen.

26. Krankenwagen,Krankentragen,Räderfahrbahrenund dergleichen.Die
Holz=undMetallteilederDecke,der Innen=undAußenwände,Tritt=
bretter,Fenster,Räder usw. sowiedie Lederüberzügeder Sitze und
Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,die
mit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung
befeuchtetsind. Bei Metallteilen ist die Verwendung von Sublimat=
lösungtunlichstzuvermeiden.KissenundPolster, soweitsienichtmit
Lederüberzogensind,Teppiche,Deckenusw.werdenmit Wasserdampf
odernachZiffer 23 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösungoder Sublimatlösung getränktsind, aufgescheuert.

AnderePersonenfahrzeuge(Droschken,Straßenbahnwagen,Boote
usw.)sind in gleicherWeisezu desinfizieren.

27. Die DesinfektionderEisenbahn=Personen=undGüterwagenerfolgtnach
denGrundsätzenin Ziffer 20, 21 und 26, soweithierübernichtbesondere
Vorschriftenergehen.

28. Brunnen. Röhrenbrunnen lassensich am bestendurch Einleiten von
strömendemWasserdampf,unterUmständenauchmit Karbolsäurelösung,
Kesselbrunnendurch Eingießen von Kalkmilch oder Chlorkalkmilchund
Bestreichender innerenWände mit einemdieserMittel desinfizieren.

29. Das RohrnetzeinerWasserleitungläßt sichdurchBehandlungmit ver=
dünnterSchwefelsäuredesinfizieren,dochdarf dies in jedemFalle nur
mit Genehmigung der höherenVerwaltungsbehördeund nur durch
einenbesonderenSachverständigengeschehen.

Anmerkung. Abweichungenvon den Vorschriftenunter Ziffer1 bis 29 sind zu=
lässig, soweit nach demGutachtendes beamtetenArztes dieWirkung der Desinfektionge=
sichertist.

Reichs=Gesetzbl.1907. 24
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Anhang.
BesondereVorschriften für die Desinfektion auf Schiffen

und Flößen.

Auf SchiffenundFlößenist dieDesinfektionnachdenvorstehendenBe=
stimmungenmit folgendenMaßgabenauszuführen:

1. Schiffe. .-
a)SolldieDesinfektionvonRäumlichkeitenwegenderzubefürchtendenBe-
schädigungenoderwegendes längereZeit haftenbleibendenGeruchs
des DesinfektionsmittelsnichtnachdenBestimmungenin Ziffer 20
und 21 stattfinden,so hat sie in nachbezeichneterWeisezu geschehen:

Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächender Wände und
Fußbödenwerdenmit Kalkmilchangetüncht,dieserAnstrichist nach
dreiStunden zuwiederholen. Erst nach demTrocknendes zweitenAn=
strichsdarf wiederfeuchtabgescheuertwerden.

Wändemit Plüsch=oderähnlichenBezügenkönnennachMaß=
gabederVorschriftenin Ziffer23 desinfiziertwerden.

Die mit OlfarbegestrichenenFlächender Wände und Fußböden
werdenfrischgestrichen,jedochdarf zuvorder alteAnstrichnichtdurch
Abkratzenoderdergleichenbeseitigtwerden.

b) Trink., Gebrauchs=und Ballastwasserist mit Kalkmilchoder mit
Chlorkalkmilchzu desinfizieren.Von derKalkmilchsind2 Liter zu je
100 Liter desWasserszuzusetzen;es ist einemindestenseinstündige
Einwirkungdes Desinfektionsmittelserforderlich.Chlorkalkmilchist
demWasserim Verhältnissevon 1 zu 10000 zuzusetzen;es ist eine
mindestenshalbstündigeEinwirkung der Chlorkalkmilcherforderlich.
Kalkmilch und Chlorkalkmilchsind mit dem Wasser sorgfältig durch
wiederholtesUmrührenzu vermischen.UnterUmständenkannTrink=
d Obrau hewasserauchdurchEinleitenvonWasserdampfdesinfiziert
werden.

LiegenWasserbehälterim DoppelbodendesSchiffes,so wird es
sichin derRegelempfehlen,dasWasseraus ihnennachund nachin
denMaschinenbilgeraumüberpumpenzu lassenund hier mit Kalkmilch
oder Chlorkalkmilchzu desinfizieren. " ·

Handeltes sichum stehendeWasserbehälterin denLaderäumen,
so kannman unterUmständendieKalkmilchunmittelbarin siehin=
einschüttenund kräftigumrührenlassen. Zu diesenMaßnahmenist
der Schiffsmaschinisthinzuzuziehen.
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e) Die Desinfektiondes Bilgeraums mit seinemInhalte geschiehtdurch
Kalkmilch,diemit 9 TeilenWasserverdünntist (Kalkbrühe),in fol=
genderWeise:

In diejenigenTeiledesBilgeraums,welcheleichtdurchAbheben
der Garnierungenund der Flurplattenzugänglichgemachtwerden
können(Maschinen=undKesselraum,leereLaderäume),ist an möglichst
vielenStellen Kalkbrüheeimerweisehineinzugießen.Durch Umrühren
mit Besenmuß die Kalkbrühekräftig mit demBilgewasservermischt
und überall, auchan dieWände desBilgeraums, angetünchtwerden.
Zur Desinfektionder Maschinenbilgekannan Stelle der Kalkbrühe
verdünntesKresolwasserin gleicherWeiseangewendetwerden.

Überall da, wo der Bilgeraumnichtfrei zugänglichist, wird
durchdie von DeckherunterführendenPumpen(Notpumpen)und Peil=
rohreso viel Kalkbrüheeingegossen,bis sieden Bilgeraum, ohnedie
Ladungzu berühren,anfüllt. NachzwölfStundenkanndieBilge
wiederentleertwerden.Im einzelnenwird folgendermaßenverfahren:
Da)Der Wasserstandin den Peilrohren wird gemessen. ·
B)100bis200LiterKalkbrühe-jenachderGrößedesSchiffes-
oderdereinzelnenAbteilungen— werdeneingefüllt.

V Der Wasserstandin denPeilrohrenwird wiedergemessen.Zeigt
sichjetztschonein erheblichesAnsteigendesWasserstandes,so ist
anzunehmen,daßsichirgendwodieVerbindungsloͤcherdereinzelnen
Abschnittedes Bilgeraumsverstopfthaben,so daß keinefreie
Zirkulation desWassersstattfindet.In solchenFällenmußwegen
derGefahr desUberlaufensderKalkbrüheund derdadurchbe=
dingtenBeschädigungder Ladung das Einfüllen unterbrochen
werden,die Desinfektiondes Bilgeraumskanndann erst bei
leerem Schiffestattfinden.
Steigt das Wassernur langsam,so ist, währendvon Zeit zu
Zeit derWasserstandgemessenwird, sovielKalkbrüheeinzufüllen,
als der Bilgeraum ohne Schaden für die Ladung aufnehmen
kann. —
Ass Anhaltspunktdiene,daßauf 1 MeterSchiffslängeerforderlich

sind: bei Holzschiffen40 bis 60 Liter, bei eisernenSchiffen60 bis
120 Liter Kalkbrühe.

Auf manchenSchiffensindRohrleitungenvorhanden,welchenicht
wie die Pumpen und Peilrohre in die hinterstenTeile des Schiffs=
bodensoderder einzelnenAbteilungen,sondernin die vorderen,höher
gelegenenTeile führen. Diese find dann vorzugsweisezu benutzen,
weil dadurchdieVermischungdesDesinfektionsmittelsmit demBilge=
wassererleichtertund bessergesichertwird.

Auf Schiffenmit getrenntenAbteilungenmuß jedeAbteilungfür
sichin derangegebenenWeisebehandeltwerden.

24°
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2. Flöße.
Die vonKrankenoderKrankheitsverdächtigenbenutztenHüttenwerden,so—

weit sie nicht nach Liffer 20 desinfiziertwerdenkönnen, ebensowie das Lager=
stroh verbrannt. Die Umgebung der Hütten und diejenigenStellen, welche
augenscheinlichmit Ausscheidungenbeschmutztsind, werdendurchreichlichesUber=
gießenmit KalkmilchoderChlorkalkmilchdesinfiziert.

Deeinfektionsanweisung bei Aussatz (Lepra).

I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser(2) prozentig). Zur Herstellungwerdenent=

weder50 KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli saponatusbesArznei=
buchsfür das DeutscheReich)oder½Liter Kresolwasser(Aqua cresolica des
Arzneibuchsfür dasDeutscheReich)mitWasserzu 1 LiterDesinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung(etwa3prozentig).30 Kubikzentimeterverflüssigte
Karbolsäure(Acickumcarbolicumliquelactum desAkzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut
durchgemischt.

3. Sublimatlösung(½/oprozentig). Zur Herstellungwerdenvon den
käuflichen,rosa gefärbtenSublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder
2 Mastillenzu je ½ Gramm in 1 Liter Wasseraufgelöst.

4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalk wirdunzerkleinertin ein geräumiges
Gefäßgelegtund mit Wasser(etwaderhalbenMenge desKalkes)gleichmäßig
besprengt er zerfällthierbeiunter starkerErwärmungund unterAufblähenzu
kalkpulver. «

Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverallmählich
unter stetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetztwerden. «-

FallsfrischgebrannterKalknichtzurVerfiigungsteht,kanndieKalk-
milch auch durchAnrühren von je 1 Liter gelöschtenKalkes, wie er in einer
Kalkgrubevorhandenist, mit 3 LiterWasserbereitetwerden. Jedochist darauf
zu achten, daß in diesenFällen die oberste,durch den Einfluß der Luft ver=
änderteKalkschichtvorherbeseitigtwird. ·

Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschüttelnoderumzurühren.
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5. Chlorkalkmilchwird ausChlorkalk(Calcaria chlorata desArzneibuchs
für das DeutscheReich),der in dichtgeschlossenenGefäßenvor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechendenChlorgeruchbesitzensoll, in derWeisehergestellt,
daß zu je 1 Liter Chlorkalkallmählichunter stetemRühren 5 Liter Wasser
binzugesettwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrischzu
ereiten.

6. Formaldehyd.Formaldehydisteinstechendriechendes,auf dieSchleim=
häutederLuftwege,derNase und derAugen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35prozentigerwässerigerLösung(Formaldehydumsolutum des Arznei=
buchs für das Deutsche Reich)käuflich ist. Die Formaldehydlösungist gut
verschlossenund vor Lichtgeschütztaufzubewahren.Formaldehydlösung,in welcher
sicheineweiße,weiche,flockigeMasse, die sichbeivorsichtigemErwärmennicht
auflöst(Paraformaldehyd),abgeschiedenhat, ist wenigerwirksam,unterUm=
ständensogarvollkommenunwirksamund daher für Desinfektionszweckenicht
mehrzu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfform;zu diesemZweckewirddiekäuflicheForm=
aldehydlösungin geeignetenApparatenmitWasserverdampftoder zer=
stäubtoder das Formaldehydgasdurchein andereserprobtes Ver.
fahrenentwickelt;

b) oderin wässerigerLösung(etwa1prozentig). Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeterder Ruflicen Formaldehydlösungmit Wasserzu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

7. Wasserdampf.Der WasserdampfmußmindestensdieTemperaturdes
siedendenWassershaben. Zur Desinfektionmit Wasserdampfsind nur solche
Apparatezu verwenden)welchesowohlbei derAufstellungals auchspäterin
regelmäßigenZwischenräumenvon Sachperständigengeprüftund geeignetbe=
fundenwordensind.

NebenApparaten, welchemit strömendemWasserdampfevon Atmosphären=
druckarbeiten,sindauchsolche,die mäßig gespanntenDampf verwerten,ver=
wendbar. UberhitzungdesDampfesist zu vermeiden.

Die Prüfung derApparatehat sichnamentlichauf dieArt derDampf.
entwickelung,dieAnordnungderDampfzu=und ableitung, denSchut derzu
desinfizierendenGegenständegegenTropfwasserund gegenRostflecke,dieHand=
habungsweiseund die für eineausreichendeDesinfektionerforderlicheDauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparateinegenaueAnweisung
für seineHandhabung aufzustellenund nebendem Apparat an offensichtlicher
Stelle zu befestigen.

Die BedienungderApparateist, wenn irgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen.Es empfiehltsich,tunlichstbei jederDesinfektion
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durcheinengeeignetenKontrollapparatfestzustellen,ob die vorschriftsmäßige
Durchhitzungerfolgtist. — «

8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetztwerdenkann. Die Flüssig=
keitmuß kalt aufgesetztwerden,dieGegenständevollständigbedeckenundvom
AugenblickedesKochensab mindestenseineViertelstundelang im Siedengehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leicht brennbarenGegenständenvon
geringemWerte.

Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach
Lage desFalles zu treffen. Auch dürfenunterUmständenandere,in bezugauf ihre des=
infizierendeWirksamkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobteMittel angewendetwerden,
jedochmüssenihre Mischungs=und Lösungsverhältnissesowie ihre Verwendungsweiseso
gewähltwerden,daß nach demGutachtendes beamtetenArztes der Erfolg ihrer Anwendung
einer Desinfektionmit den unter 1 bis 9 bezeichnetenMitteln nicht nachsteht.

II. Ausführung der Desinfektion.
—

Vorbemerkung. «
Die Desinfektionsoll nichtnur ausgeführtwerden,nachdemderKranke

genesen,in einKrankenhausoderin einenanderenUnterlunftsraumübergeführt
odergestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsiesoll fortlaufendauchwährend
der ganzenDauer der Krankheitstattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die DesinfektionamKrankenbettist von ganz besondererWichtigkeit. Es
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältig darüberzu wachen, daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungendesKrankenund dievon ihm benutztenGegenstände,soweitanzu=
nehmenist, daß siemit demKrankheitserregerbehaftetsind, fortlaufenddes=
infiziertwerden. Hierbeikommenhauptsächlichdie nachstehendunterLiffer 1 bis
6, 9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch sollen
die mit der Wartung und Pflege desKrankenbeschäftigtenPersonenihren
Körper, ihre Wäscheund Kleidung nach nähererAnweisungdes Arztes regel=
mäßig desinftzieren. «

Bei derSchlußdesinfektionkommenalle von demKrankenbenutztenRäume
und Gegenständein Betracht, soweitanzunehmenist, daß siemit demKrank=
heitserregerbehaftetsind und soweit ihre Desinfektionnicht schonwährendder
Erkrankungerfolgtist.

Genesenesollenvor Wiedereintrittin den freienVerkehrihren Körper
gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen. -

AuchsollendiePersonen,welchedieSchlußdesinfektionausgeführtoder
die Leicheeingesargthaben,ihrenKörper,ihreWäscheundKleidungeinerDes=
infektionunterwerfen. - ·
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1. AusscheidungendesKranken.

a) Auswurf, Rachenschleimund Gurgelwassersind in Gefäßenauf—
zufangen,welchebis zur Hälfte gefüllt sind
) entwedermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oderSublimatlösung; in diesemFalle dürfendie Gemische
erstnachmindestenszweistündigemStehen beseitigtwerden,
am bestendurchAusgießenin denAbort; -

6) odermit Wasser,welchemSoda zugesetztwerdenkann;in
diesemFalle müssendie Gefäßemit Inhalt ausgekochtoder
in geeignetenDesinfektionsapparatenmit Wasserdampfbe=
handeltwerden., ·
Auch läßt sichder Auswurf in brennbaremMaterial auf=

fangenundmit diesemverbrennen.
b) Blut, blutige,eitrigeund wässerigeWund- und Geschwüraus=
scheidungen,Nasenschleimsowie die bei Sterbendenaus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeitsind in Watte=
bäuschen,Leinen-oderMulläppchenoderdergleichenaufzufangen.
Diese sind sofortzu verbrennenoder, wenn dies nichtangängig
ist, in Gefäßezu legen,welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggefülltsind;siemüssen
vonderFlüssigkeitvollständigbedecktseinunddürfenerstnach
zweiStundenbeseitigtwerden.

e) Hautabgänge(Schorfe,Schuppenund dergleichen)find zu ver=
brennenoder, wenn dies nicht angängig ist, in der unter b
bezeichnetenWeisezu desinfizieren.

2. Verbemdgegenständeund dergleichensindnachderunterLiffer1b ge
gebenen Vorschriftzu behandeln.

3. Schmutzwässersindmit ChlorkalkmilchoderKalkmilchzu desinfizieren;
von der Chlorkalkmilchist soviel hinzuzusetzen,daß das Gemischstark
nachChlor riecht,von derKalkmilchsoviel, daß dasGemischkräftig
rotgefärbtesLackmuspapierdeutlichund dauerndblau färbt) in allen
Fällen darf die Flüssigkeiterst zwei Stunden nach Zusatzdes Des=
infektionsmittelsbeseitigtwerden.

4. Badewässervon Krankensindwie Schmutzwässerzu behandeln.Mit
Rücksichtauf Ventileund Ableitungsrohreempfiehltes sich,hier eine
durchAbsetzenoderAbseihen geklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

5. Waschbecken,Spuckgefäße,Pachtgeschire, Steckbecken,Badewannen
und dergleichensind nach Desinfektiondes Inhalts (Ziffer1, 3 und
4) gründlich mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungauszuscheuernund dann mit Wasserauszuspülen.
Bei nichtemailliertenMetallgefäßenist dieVerwendungvonSublimat
zu vermeiden.
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Eß= und Trinkgeschirre,Tee=und Eßlöffel und dergleichensind
fünfzehnMinuten lang in Wasser,demSoda — etwa2 Prozent—
zugesetztwerdenkann, auszukochenund dann gründlichzu spülen.
Messer,Gabeln und sonstigeGeräte, welchedas Auskochennichtver=
tragen, sind eineStunde lang in 1prozentigeFormaldehydlösungzu
legenund dann gründlichtrockenzu reiben.
LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWertesind zu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmitLappen
abzureiben,welchemit 1prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtetsind,
und dann zu trocknen.
Bücher,auchAkten,Bilderbogenunddergleichensind,soweitsienichtver=
branntwerden,mitFormaldehydgas,WasserdampfodertrockenerHitzezu
desinfizieren.
Bett=und Leibwäsche,zur Reinigung der KrankenbenutzteTücher,
waschbareKleidungsstückeund dergleichensind in Gefäßemit ver=
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösungzu legen. Sie müssen
von dieserFlüssigkeitvollständigbedecktsein und dürfenerst nach
zweiStundenweitergereinigtwerden. Das dabeiablaufendeWasser

Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Federbetten,wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
Tischdeckenund dergleichensindin Dampfapparatenodermit Form=
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt vonStrohsäcken,soweit
sienichtverbranntwerden.
Die nachden Desinfektionsanstaltenoder apparaten zu schaffenden
Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösungangefeuchtetsind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gutschließenden,innenmit Blech ausgeschlagenen
KastenoderWagen zubefördern.Ein Ausklopfenderzur Desinfektion
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektionangefaßthat, soll seineHände in der unter
Liffer 14 angegebenenWeisedesinfizieren.
Gegenständeaus LederoderGummi (Stiefel, Gummischuheund der=
gleichen)werdensorgfältig und wiederholtmit Lappen abgerieben,
welchemit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=
lösungbefeuchtetsind. GegenständedieserArt dürfennichtmit Dampf
desinfiziertwerden.
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung oder 1prozentigerFormaldehydlösung
durchfeuchtet,feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängtund womög=
lich gesonnt. Pelzwerkdarf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.

fizierten Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzter
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Wäscheusw.)in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung, ver=
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösunggründlichabgebürstetund
nach etwa fünf Minuten mit warmemWasserund Seife gewaschen
werden.Zu diesemZweckemußin demKrankenzimmerstetseineSchale
mit Desinfektionsflüssigkeitbereitstehen.
Haar-, Nagel- und Kleiderbürstenwerdenzwei Stunden lang in
1prolenige Formaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschenund
etrocknet. ·
derFußbodendesKrankenzimmers,dieBettstelle,derNachttisch

oder die Wand in der Nähe des Bettesmit Ausscheidungendes
Kranken beschmutztworden, so ist die betreffendeStelle sofort mit
verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung
gründlichabzuwaschen;im übrigenist derFußbodentäglichmindestens
einmalfeuchtaufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasser
oderKarbolsäurelösung.
Kehrichtist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenichtmöglich,so“
ist er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu durchtränkenund erstnachzweistündigemStehen
zu beseitigen.
Gegenständevon geringemWerte(Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappeneinschließlichderbei derDesinfektionverwendeten,abgetragene
Kleidungsstücke,Lumpenund dergleichen)sindzu verbrennen.
Leichensindin Tücherzu hüllen,welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggetränktsind,und alsdannin
dichteSärge zu legen,welcheam Bodenmit einerreichlichenSchicht
Sägemehl),Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen bedecktfind.
Zur Desinfektioninfizierteroder der InfektionverdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichenge=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaftenund der=
gleichen,fernerdie PKänd=mindestensbis zu 2 Meter Höhe, die
Türen, die Fensterund der Fußbodenmittels Lappen, die mit ver=
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösunggetränktsind, gründlich
abzuwaschenoderauf andereWeisemit dengenanntenLösungenaus=
reichendzu befeuchten;dabei ist besondersdarauf zu achten,daß die
Lösungenin alle Spalten, Risseund Fugeneindringen.

Die Lagerstellenvon Krankenodervon Verstorbenenund die in
derUmgebungauf wenigstens2 MeterEntfernungbefindlichenGerät=

sonderszu berücksichtigen. -
Alsdann sind dieRäumlichkeitenmit einerausreichendenMenge
heißenSeifenwasserszu spülen und gründlichzu lüften. Getünchte
Wändesindmit einemfrischenKalkanstrichezu versehen,Fußböden
aus Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
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Zur Desinfektiongeschlosseneroderallseitiggut abschließbarerRäume
empfiehltsich auch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet
sichzurVernichtungvonKrankheitskeimen,diean freiliegendenFlächen
oberflächlichodernur in geringerTiefe haften. Vor Beginn derDes=
infektion sind alle Undichtigkeitender Fenster, Türen, Ventilations==
öffnungenund dergleichengenauzu verklebenoderzu verkitten.Es
ist überhauptdie größteSorgfalt auf die DichtungdesRaumeszu
verwenden,da hiervon derErfolg derDesinfektionwesentlichabhängt.
Auch ist durch eine geeigneteAufstellung, Ausbreitung oder sonstige
Anordnung der in demRaume befindlichenGegenständedafür zu
sorgen, daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnungtrifft.

Für je 1 KubikmeterLuftraum müssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgasoder 15 KubikzentimeterFormaldehydlösung(Form=
aldehydum solutum desArzneibuchsfür das DeutscheReich)und
icheeiig etwa 30 KubikzentimeterWasserverdampftwerden. Die
ffnungder desinfiziertenRäumedarf frühestensnachvier Stunden,
soll aberwomöglichspäterundin besonderenFällen (überfüllteRäume)
erstnachsiebenStundengeschehen.Der überschüssigeFormaldehydist
vor demBetretendesRaumesdurchEinleitenvon Ammoniakgaszu
beseitigen.

Die DesinfektionmittelsFormaldehydssoll tunlichstnur von ge=
prüftenDesinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführtwerden.

Nach der Desinfektionmittels Formaldehydskönnendie Wände,
die Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals des=
infiziertgelten. Augenscheinlichmit AusscheidungendesKrankenbe=
schmutzteStellen desFußbodens,derWändeusw.sind jedochgemäß
denVorschriftenunterZiffer20 nochbesonderszu desinfizieren.
Holz=undMetallteilevonBettstellen,Nachttischenund anderenMöbeln
sowieähnlicheGegenständewerdensorgfältigundwiederholtmit Lappen
abgerieben,die mit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung
befeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.
HabensichGegenständedieserArt in einemRaumebefunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist, so erübrigtsichdie
vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdenmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösung)1prozentigerFormaldehydlösungoder
Sublimatlösung durchfeuchtet,feuchtgebürstetund mehrereTage usbe¾
einandergelüftet. Haben sichGegenständedieserArt in einemRaume
befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist,
so erübrigt sichdie vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 MeterHöhe, dieSitzbretterund derFußbodensindmittelsLappen,



diemit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=
lösunggetränktsind,gründlichabzuwaschenoderaufandereWeiseaus=
reichendzu befeuchten;in jedeSitzöffnungsindmindestens2 Liter ver=
dünntesKresolwasser,KarbolsäurelösungoderKalkmilchzugießen.

25. Krankenwagen,Krankentragen,Räderfahrbahrenund dergleichen.Die
Holz. undMetallteilederDecke,derInnen- und Außenwände,Tritt=
bretter,Fenster,Räder usw.sowiedieLederüberzügederSitzeund Bänke
werdensorfälltg undwiederholtmit Lappenabgerieben,diemit ver=
dünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösungbe=
feuchtetsind. Bei Metallteilenistdie Verwendungvon Sublimatlösung
tunlichstzu vermeiden.Kissenund Polster,soweitsienichtmit Leder
überzogensind,Teppiche,Deckenusw.werbenmit Wasserdampfoder
nach Ziffer23 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappenund
Schrubber,welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäure=
lösungoderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.

Ader Personenfahrzeuge(Droschken,Straßenbahnwagen,Boote
usw.)sindin gleicherWeisezu desinfizieren.

26. Die DesinfektionderEisenbahn=Personen=undGüterwagenerfolgtnach
denGrundsätzenin Hiffer 20, 21 und 25, soweithierübernichtbe=
sondereVorschriftenergehen.

Anmerkung. Abweichungenvon denVorschriftenunterLiffer 1 bis 26 find zulässig,
soweitnachdemGutachtendesbeamtetenArztes dieWirkung derDesinfektiongesichertist.

Anhang.
BesondereVorschriftenfür dieDeoinfektionauf Schiffen

« - und Flößen.
—

Auf Schiffenund Flößen ist dieDesinfektionnachdenvorstehendenBe=
stimmungenmit folgendenMaßgabenauszuführen:

. ’1.Schiffe.
Soll dieDesinfektionvonRäumlichkeitenwegenderzu befürchtendenBe=

schädigungenoderwegendeslängereZeit haftenbleibendenGeruchsdes Des=
infektionsmittelsnichtnach den Bestimmungenin Ziffer 20 und 21 stattfinden,
so hat sie in nachbezeichneterWeise zu geschehen:

Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden
werdenmit Kalkmilchangtänchtf dieserAnstrichist nachdreiStunden zu wieder=
* Erst nachdem Trocknendes zweitenAnstrichsdarf wiederfeuchtabge=
cheuertwerden. AU

##“
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Wändemit Plüsch- oder ähnlichenBezügenkönnennachMaßgabe der
Vorschriftenin Ziffer 23 desinfiziertwerden.

Die mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden werden
frischgestrichen,jedochdarf zuvor der alte Anstrich nicht durch Abkratzenoder
dergleichenbeseitigtwerden.

2. Flöße.
Die von KrankenoderKrankheitsverdächtigenbenutztenHütten werden,

soweitsienichtnachZiffer20 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie dasLager—
strohverbrannt.

Desinfektionsanweisung bei Cholera.

I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser(2)5prozentig).Zur Herstellungwerdenent=

weder 50 KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli saponatus des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich)oder½Liter Kresolwasser(Aqua cresolica
desArzneibuchsfür das DeutscheReich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektions=
flüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung(etwa3prozentig). 30 Kubikzentimeterverflüssigte
Karbolsäure(Aciaum carbolicumliquefactumdesArzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut
durchgemischt.

3. Sublimatlösung(o prozentig).Zur Herstellungwerdenvon denkäuf=
lichen, rosa gefärbtenSublimatpastillen (Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder
2 Pastillen zu je ½Gramm in 1 Liter Wasseraufgelöst.

4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalkwirdunzerkleinertin ein geräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMengedesKalkes)gleichmäßig
beswengt) er zerfällt hierbeiunterstarkerErwärmungund unterAufblähenzu
alkpulver.
"l Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverallmählich

unter stetemRühren 3 Liter Wasser hinzugesetztwerden.
Falls frischgebrannterKalk nichtzurVerfügungsteht,kanndieKalkmilch

auchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschtenKalkes,wie er in einerKalkgrube
vorhandenist, mit 3 LiterWasserbereitetwerden. Jedochist daraufzu achten,
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daß in diesenFällen die oberste,durch den Einfluß der Luft veränderteKalk—
schichtvorherbeseitigtwird.

Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschüttelnoderumzurühren.
5. Chlorkalkmilchwird ausChlorkalk(CalcariachloratadesArzneibuchs

für das DeutscheReich),der in dichtgeschlossenenGefäßenvor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechendenChlorgeruchbesitzensoll, in derWeisehergestellt,
daß zu je 1 Liter Chlorkalkallmählichunter stetemRühren 5 Liter Wasser
hinzugesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrischzu
bereiten.

6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechendriechendes,auf dieSchleim=
häute der Luftwege,derNase und der Augen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35prozentigerwässerigerLösung (Formaldehydum solutum des Arznei=
buchs für das DeutscheReich) käuflich ist. Die Formaldehydlösungist gut ver=
schlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren. Formaldehydlösung,in welcher
sich eine weiße, weiche,flockigeMasse, die sichbei vorsichtigemErwärmen nicht
auflöst(Paraformaldehyd),abgeschiedenhat, ist wenigerwirksam,unter Um=
ständen sogar vollkommenunwirksam und daher für Desinfektionszweckenicht
mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfform) zu diesemZweckewird die käuflicheForm=
aldehydlösungin geeignetenApparatenmit Wasserverdampftoderzer=
stäubtoderdasFormaldehydgasdurchein andereserprobtesVerfahren
entwickelt

b) oderin wässerigerLösung(etwaI prozentig).Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeterder käuflichenFormaldehydlösungmit Wasserzu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

7. Wasserdampf.Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur
des siedendenWassershaben. Zur Desinfektionmit Wasserdampfsind nur
solcheApparatezu verwenden,welchesowohlbei derAufstellungals auchspäter
in regelmäßigenZwischenräumenvon Sachverständigengeprüft und geeignet
befundenwordensind.

NebenApparaten,welchemit strömendemWasserdampfevonAtmosphären=
druck arbeiten, sind auch solche,die mäßig gespanntenDampf verwerten,ver=
wendbar. UlberhitzungdesDampfes ist zu vermeiden.

Die Prüfung derApparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf=
entwickelung,die AnordnungderDampfzu=und ableitung, denSchutzder zu
desinfizierendenGegenständegegenTropfwasserund gegenRostflecke,dieHand=
habungsweiseund die für eine ausreichendeDesinfektion erforderlicheDauer der
n zu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seineHandhabung aufzustellenund nebendem Apparat an offensichtlicher
Stelle zu befestigen.

Oriqinal from
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Die BedienungderApparateist, wenn irgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen. Es empfiehltsich, tunlichstbei jederDesinfektion
durch einen geeigneten Kontrollapparatfestzustellen,ob die vorschriftsmäßige
Durchhitzungerfolgtist.

8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetztwerdenkann. Die Flüssig=
keitmuß kalt aufgesetztwerden,die Gegenständevollständigbedeckenund vom
AugenblickedesKochensab mindestenseineViertelstundelang im Siedengehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leicht brennbarenGegenständenvon
geringemWerte.

Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach
Lage des Falles zu treffen. Auch dürfen unter Umständenandere,in bezugauf ihre des=
infizierendeWirksamkeitund praktischeBrauchbarkeiterprobteMittel angewendetwerden,
jedochmüssen ihre Mischungs=und Lösungsverhältnissesowie ihre Verwendungsweiseso
gewähltwerden,daß nachdemGutachtendesbeamtetenArztes der Erfolg ihrer Anwendung
einerDesinfektionmit denunter 1 bis 9 bezeichnetenMitteln nichtnachsteht.

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.

Die Desinfektionsoll nichtnur ausgeführtwerden,nachdemderKranke
genesen,in ein Krankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraumübergeführt
odergestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsiesoll fortlaufendauchwährend
der ganzenDauer der Krankheit stattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die DesinfektionamKrankenbettistvon ganzbesondererWichtigkeit. Es
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungendesKranken(Erbrochenes,Stuhlgang, Harn) und die von ihm be=
nutztenGegenstände,soweit anzunehmenist, daß sie mit dem Krankheitserreger
behaftetsind, fortlaufenddesinfiziertwerden. Hierbeikommenhauptsächlichdie
nachstehendunter Ziffer 1 bis 5, 7, 12 bis 16 und 22 aufgeführtenGegen=
ständein Betracht. Auch sollen die mit der Wartung und Pflege desKranken
beschäftigtenPersonenihren Körper, ihre Wäscheund Kleidung nach näherer
AnweisungdesArztesregelmäßigdesinfizieren.

Bei derSchlußdesinfektionkommenalle von demKrankenbenutztenRäume
und Gegenständein Betracht,soweitanzunehmenist, daßsiemit demKrankheits=
erregerbehaftetsindund soweitihre Desinfektionnicht schonwährendder Er=
krankungerfolgtist.

Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freienVerkehr ihren Körper
gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen.

inn Gocgle
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Auch sollendie Personen,welchedie Schlußdesinfektionausgeführtoder
dieLeicheeingesargthaben,ihrenKörper, ihreWäscheund KleidungeinerDes=
infektionunterwerfen.

1. Ausscheidungendes Kranken (Erbrochenes,Stuhlgang und Harn)
sind in Nachtgeschirren,Steckbeckenoder dergleichenaufzufangenund
alsdann sofort mit der gleichenMenge von Kalkmilch, verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösungzu übergießen.Die Gemische
dürfen erstnach mindestenszweistündigemStehen in den Abort ge=
schüttetwerden. ·

2. Schmutwässer sind mit Chlorkalkmilchoder Kalkmilch zu desinfizieren;
von derChlorkalkmilchist so viel hinzuzusetzen,daß dasGemischstark
nachChlor riecht, von derKalkmilch so viel, daß das Gemischkräftig
rotgefärbtesLackmuspapierdeutlichund dauerndblau färbt) in allen
Fällen darf die Flüssigkeiterst zwei Stunden nach Zusatz des Des=
infektionsmittelsbeseitigtwerden.

3. Badewässervon Krankensindwie Schmutzwässerzu behandeln.Mit
Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durchAbsetzenoderAbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

4. Waschbecken,Spuckgefäße,Nachtgeschirre,Steckbecken,Badewannen
unddergleichensindnachDesinfektiondesInhalts (Ziffer1, 2 und3)
gründlichmitverdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=
lösung auszuscheuernund dann mit Wasser auszuspülen. Bei nicht
emailliertenMetallgefäßenist die Verwendungvon Sublimat zu
vermeiden.

5. Eß- und Trinkgeschirre,Tee=und Eßlöffelund dergleichensindfünf=
zehnMinuten lang in Wasser,demSoda — etwa2 Prozent— zu=
gesetztwerdenkann, auszukochenunddanngründlichzuspülen.Messer,
Gabeln und sonstigeGeräte, welchedas Auskochennicht vertragen,
sindeineStunde lang in 1prozentigeFormaldehydlösungzu legenund
danngründlichtrockenzu reiben.

6. LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWerte sindzu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappen
abzureiben,welchemit 1prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtetsind,
und dann zu trocknen. "

7. Bett=und Leibwäsche,zur Reinigung der KrankenbenutzteTücher,
waschbareKleidungsstückeund dergleichensind in Gefäße mit ver=
dünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösungzu legen. Sie müssen
von dieserFlüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach
zweiStundenweitergereinigtwerden. Das dabeiablaufendeWasser
kannals unverdächtigbehandeltwerden.

8. Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Federbetten,wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
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Tischdeckenund dergleichensind in Dampfapparatenodermit Form=
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt vonStrohsäcken,soweit
sie nicht verbranntwerden.

Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösung angefeuchtetsind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gutschließenden,innen mit Blech ausgeschlagenen
KastenoderWagenzubefördern.Ein AusklopfenderzurDesinsektion.
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben. Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seineHände in der unter
Ziffer 12 angegebenenWeise desinfizieren.
Gegenständeaus LederoderGummi (Stiefel,Gummischuheund der=
gleichen)werdensorgfältigundwiederholtmit Lappenabgerieben,welche
mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung
befeuchtetsind. GegenständedieserArt dürfennichtmit Dampf des=
infiziertwerden.
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung oder 1prozentigerFormaldehydlösun
durchfeuchtet,feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängtundwomöglich
gesonnt. Pelzwerk darf nicht mit Dampf desinfiziertwerden.
Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wennsiemit infizierten
Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzterWäscheusw.)
in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung, verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösunggründlichabgebürstetund nach
etwa fünf Minuten mit warmemWasser und Seife gewaschenwerden.
Zu diesemZweckemuß in demKrankenzimmerstetseineSchalemit
Desinfektionsflüssigkeitbereitstehen.
Haar=,Nagel- undKleiderbürstenwerdenzweiStundenlang in 1pro=
zentigeFormaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschenund getrocknet.
Ist der Fußbodendes Krankenzimmers,die Bettstelle,der Nachttisch
oder die Wand in der Nähe des Bettes mit Ausscheidungendes
Kranken beschmutztworden, so ist die betreffendeStelle sofortmit ver=
dünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung gründ=
lich abzuwaschen;im übrigen ist der Fußbodentäglichmindestens
einmalfeuchtaufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasser
oderKarbolsäurelösung.
Kehricht ist zu verbrennen;ist diesausnahmsweisenichtmöglich, so ist
er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu durchtränkenund erstnachzweistündigemStehen
zu beseitigen.
Gegenständevon geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappen einschließlichder bei der Desinfektionverwendeten,abgetragene
Kleidungsstücke,Lumpenund dergleichen)sindzu verbrennen.
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17. Leichensind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggetränktsind, undalsdannin
dichteSärge zu legen,welcheam Bodenmit einerreichlichenSchicht
Sägemehl, Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.

18. Zur Desinfektioninfizierteroder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher, in denenKranke sichaufgehaltenoder Leichenge=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaftenund der=
gleichen,fernerdieWändemindestensbis zu2MeterHöhe, dieTüren,
die Fenster und der Fußboden mittels Lappen, die mit verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösung getränkt sind, gründlich abzu=
waschenoder auf andereWeise mit den genanntenLösungen aus=
reichendzu befeuchten;dabeiist besondersdaraufzu achten,daß die
Lösungenin alle Spalten, Risseund Fugen eindringen.

Die Lagerstellenvon Kranken oder von Verstorbenenund die in
derUmgebungauf wenigstens2 Meter EntfernungbefindlichenGerät=
schaften,Wand= und Fußbodenflächensind bei dieserDesinfektionbe=
sonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichendenMenge
heißenSeifenwasserszu spülen und gründlichzu lüften. Getünchte
Wände sind mit einemfrischenKalkanstrichezu versehen,Fußbödenaus
Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilch zu bestreichen.

19. Zur Desinfektiongeschlosseneroder allseitig gut abschließbarerRäume
empfiehltsichauchdie AnwendungdesFormaldehydgases;sieeignet
sichzur Vernichtung von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen
oberflächlichoder nur in geringerTiefe haften. Vor Beginn derDes=
infektionsind alle Undichtigkeitender Fenster,Türen, Ventilations=
öffnungenund dergleichengenauzu verklebenoder zu verkitten.Es
ist überhauptdie größteSorgfalt auf die Dichtung desRaumeszu
verwenden,da hiervonder Erfolg derDesinfektionwesentlichabhängt.
Auch ist durcheinegeeigneteAufstellung,Ausbreitungoder sonstige
Anordnung der in demRaume befindlichenGegenständedafür zu
sorgen, daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnung trifft.

Für je 1 KubikmeterLuftraum müssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgasoder 15 KubikzentimeterFormaldehydlösung([Form=
aldehydum solutum des Arzneibuchsfür das DeutscheReich) und
Leihzeuuh etwa 30 KubikzentimeterWasser verdampft werden. Die
ffnung derdesinfiziertenRäume darf frühestensnachvier Stunden, soll

aber womöglich später und in besonderenFällen (ÜüberfüllteRäume)
erstnachsiebenStundengeschehen.Der überschüssigeFormaldehydistvor
demBetretendesRaumes durchEinleitenvon Ammoniakgaszu be=
seitigen.

MReichs=Gesetzbl.1907. 26
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Die Desinfektion mittels Formaldehyds soll tunlichst nur von
geprüftenDesinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführtwerden.

Nach derDesinfektionmittelsFormaldehpdskönnendieWände,die
Zimmerdeckeund die freienOberflächenderGerätschaftenals desinfiziert
gelten. Augenscheinlichmit Ausscheidungendes Krankenbeschmutzte
Stellen des Fußbodens, der Wände usw. sind jedochgemäßdenVor=
schriftenunter Ziffer 18 noch besonderszu desinfizieren.
Holz= und Metallteile von Bettstellen,Nachttischenund anderen
Möbeln sowie ähnlicheGegenständewerden sorgfältig und wiederholt
mit Lappenabgerieben,diemit verdünntemKresolwasseroderKarbol=
säurelösungbefeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung
verwendbar. Haben sichGegenständedieserArt in einemRaume be=
funden, währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist)
so erübrigt sichdie vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdenmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösung,1prozentigerFormaldehydlösungoder
Sublimatlösung durchfeuchtet,feuchtgebürstetund mehrereTage hinter=
einandergelüftet. Habensih GegenständedieserArt in einemRaume
befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist)
soerübrigt sich die vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwände bis zu
2Meter Höhe, die Sitzbretterund derFußbodensindmittelsLappen,
die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=
lösunggetränktsind, gründlichabzuwaschenoderauf andereWeiseaus=
reichendzu befeuchten;in jedeSitzöffnung sindmindestens2 Liter ver=
dünntesKresolwasser,KarbolsäurelösungoderKalkmilchzu gießen.

Der Inhalt derAbortgrubenist reichlichmit Kalkmilchzu über=
ießen. Das Ausleerender Grube ist währendderDauer derKrank.
Reisgefahrtunlichstzu vermeiden.

Der Inhalt von Tonnen,Kübeln und dergleichenist mit etwa
der gleichenMengeKalkmilchzu versetzenund nicht vor Ablauf von
vierundzwanzigStunden nachZusatzdesDesinfektionsmittelszu ent=
leeren;die Tonnen,Kübel und dergleichensind nachdemEntleeren
außenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.

Pissoiresindmit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung
zu desinfizieren.
Düngerstätten,RinnsteineundKanäle sindmit reichlichenMengenvon
ChlorkalkmilchoderKalkmilchzu desinfizieren.

Das Gleichegilt von infiziertenStellenaufHöfen,Straßenund
ätzen.

Krankenwagen,Krankentragen,Räderfahrbahrenunddergleichen.Die
Holz=und Metallteile der Decke,derInnen=und Außenwände,Tritt=
bretter,Fenster,Räderusw. sowiedie Lederüberzügeder Sitze und
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Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,die
mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung
befeuchtetsind. Bei Metallteilen ist die Verwendung von Sublimat—
lösung tunlichstzu vermeiden. Kissenund Polster, soweitsienichtmit
Lederüberzogensind, Teppiche,Deckenusw.werdenmit Wasserdampf
odernachZiffer21 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösungoderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.

Andere Personenfahrzeuge(Droschken, Straßenbahnwagen,
Booteusw.)sind in gleicher Weisezu desinfizieren.

25. Die DesinfektionderEisenbahn=Personen=undGüterwagenerfolgtnach
denGrundsätzenin Ziffer 18, 19 und 24, soweithierübernichtbe=
sondereVorschriftenergehen.

26. Brunnen. Röhrenbrunnenlassensicham bestendurchEinleitenvon
strömendemWasserdampf,unterUmständenauchmitKarbolsäurelösung,
KesselbrunnendurchEingießenvon KalkmilchoderChlorkalkmilchund
Bestreichender innerenWände mit einemdieserMittel desinfizieren.

27. Das RohrnetzeinerWasserleitungläßt sichdurchBehandlungmit
verdünnterSchwefelsäuredesinfizieren,dochdarf diesin ds Falle
nur mit Genehmigungder höherenVerwaltungsbehördeundnur durch
einenbesonderenSachpverständigengeschehen.

Anmerkung. Abweichungenvon denVorschriftenunter Hiffer 1 bis 27 find zu=
lässig, soweit nachdemGutachtendes beamtetenArztes die Wirkung der Desinfektionge=
sichertist.

Auhang.
Besondere Vorschriften für die Desinfektion auf Schiffen

und Flößen.

Auf Schiffenund Flößen ist die DesinfektionnachdenvorstehendenBe=
stimmungenmit folgendenMaßgaben auszuführen:

. 1. Schiffe.
a) Soll die Desinfektionvon Räumlichkeitenwegender zu befürchtenden
Beschädigungenoderwegendes längereZeit haftenbleibendenGeruchs
desDesinfeklionsmittelsnichtnachdenBestimmungenin Ziffer20 und
21 stattfinden,so hat sie in nachbezeichneterWeisezu geschehen:

26“
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Die nichtmit Olfarbe gestrichenenFlächenderWändeundFuß=
bödenwerdenmit Kalkmilch angetüncht;dieserAnstrich ist nach
drei Stunden zu wiederholen.Erst nachdemTrocknendes zweiten
Anstrichsdarf wiederfeuchtabgescheuertwerden.

Wände mit Plüsch=oderähnlichenBezügenkönnennachMaß=
gabe der Vorschriftenin Ziffer 21 desinfiziertwerden.

Die mit OlfarbegestrichenenFlüächenderWände und Fußböden
werdenfrischgestrichen,jedochdarf zuvorder alteAnstrichnichtdurch
Abkratzenoderdergleichenbeseitigtwerden.

b) Trink., Gebrauchs=und Ballastwasser ist mit Kalkmilch oder mit
Chlorkalkmilchzu desinfizieren.Von derKalkmilchsind2 Liter zu je
100 Liter des Wassers zuzusetzen;es ist eine mindestenseinstündige
Einwirkung des Desinfektionsmittelserforderlich.Chlorkalkmilchist
demWasser im Verhältnissevon 1 zu 10 000 zuzusetzen;es ist eine
mindestenshalbstündigeEinwirkung der Chlorkalkmilcherforderlich.
Kalkmilch und Chlorkalkmilch sind mit dem Wasser sorgfältig durch
wiederholtesUmrühren zu vermischen. Unter Umständenkann Trink=
und GebrauchswasserauchdurchEinleitenvon Wasserdampfdesinfi=
ziertwerden. -

LiegenWasserbehälterim DoppelbodendesSchiffes, so wird es
sich in der Regel empfehlen,das Wasser aus ihnen nach und nach
in denMaschinenbilgeraumüberpumpenzu lassenund hier mit Kalk=
milch oderChlorkalkmilchzu desinfizieren.

Handeltes sichum stehendeWasserbehälterin denLaderäumen,
so kannman unterUmständendieKalkmilchunmittelbarin siehinein=
schüttenund kräftigumrührenlassen. Zu diesenMaßnahmenist der
Schiffsmaschinisthinzuzuziehen. .

c)DieDesinfektiondesBilgeraumsmitseinemJnhaltegeschiehtdurch
Kalkmilch,die mit 9 TeilenWasserverdünntist (Kalkbrühe),in fol=
genderWeise:

In diejenigenTeile des Bilgeraums, welcheleichtdurchAbheben
der Garnierungenund der Flurplatten zugänglichgemachtwerden
können(Maschinen=und Kesselraum,leereLaderäume),ist an möglichst
vielen Stellen Kalkbrühe eimerweisehineinzugießen.Durch Umrühren
mit Besen muß die Kalkbrühe kräftig mit dem Bilgewasser vermischt
und überall, auchan dieWändedesBilgeraums angetünchtwerden.
Zur Desinfektionder Maschinenbilgekann an Stelle der Kalkbrühe
verdünntesKresolwasserin gleicherWeiseangewendetwerden.

Überall da, wo der Bilgeraum nicht frei zugänglichist, wird
durch die von Deck herunterführendenPumpen (Notpumpen)und
Peilrohre sovielKalkbrüheeingegossen,bis sie denBilgeraum, ohne
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dieLadungzu berühren,anfüllt. NachzwölfStundenkanndieBilge
wiederentleertwerden. Im einzelnenwird folgendermaßenverfahren:
##)Der Wasserstandin den Peilrohren wird gemessen.
6) 100 bis 200 Liter Kalkbrühe— je nachder Größe desSchiffes
oderder einzelnenAbteilungen— werdeneingefüllt.

5) Der Waseserstandin denPeilrohrenwird wiedergemessen.
Zeigt sich jetztschonein erheblichesAnsteigendesWaseer=

standes,so ist anzunehmen,daß sichirgendwo die Verbindungs=
löcher der einzelnenAbschnittedes Bilgeraums verstopfthaben,
so daß keinefreieZirkulation desWassers stattfindet. In solchen
Fällen muß wegender Gefahr des Uberlaufensder Kalkbrühe
und der dadurchbedingtenBeschädigungder Ladung das Ein=
füllen unterbrochenwerden, die Desinfektion des Bilgeraums
kanndann erstbei leeremSchiffestattfinden.

) Steigt das Wasser nur langsam, so ist, währendvon Zeit zu
Zeit derWasserstandgemessenwird t soviel Kalkbrühe einzufüllen,
als derBilgeraumohneSchadenfür dieLadungaufnehmenkann.
Als Anhaltspunkt diene,daß auf 1Meter Schiffslängeerforderlich

sind: bei Holzschiffen40 bis 60 Liter, bei eisernenSchiffen60 bis
120Liter Kalkbrühe.

Auf manchenSchiffensindRohrleitungenvorhanden,welchenicht
wie die Pumpen und Peilrohre in die hinterstenTeile des Schiffs=
bodensoder der einzelnenAbteilungen, sondernin dievorderen, höher
gelegenenTeile führen. Diese sind dann vorzugsweisezu benutzen,
weil dadurchdieVermischungdesDesinfektionsmittelsmit demBilge=
wassererleichtertund bessergesichertwird.

Auf Schiffenmit getrenntenAbteilungenmuß jedeAbteilungfür
sichin der angegebenenWeisebehandeltwerden.

2. Flöße.
Die von denKrankenoderKrankheitsverdächtigenbenutztenHüttenwerden,

soweit sie nicht nach Ziffer 18 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie das Lager=
strohverbrannt. Die Umgebungder Hütten und diejenigenStellen, welche
augenscheinlichmit Ausscheidungenbeschmutztsind, werdendurch reichlichesUber=
gießenmit KalkmilchoderChlorkalkmilchdesinfiziert.
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Desinfektionsanweisung bei Fleckfieber
(Elecktpphus).

I. Desinfektionsmittel.
1. Verdünntes Kresolwasser(2 prozentig). Zur Herstellungwerdenent=

weder50KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli saponatusdesArznei=
buchs für das DeutscheReich) oder ½Liter Kresolwasser(Aqua eresolica des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssig=
keitaufgefülltund gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung(etwa3prozentig). 30 Kubikzentimeterverflüssigte
Karbolsäure(Acidum carbolicumliquelactum desArzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)werdenmit Wasser zu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefüllt und gut
durchgemischt.

3. Sublimatlösung(/ prozentig).Zur Herstellungwerdenvon denkäuf=
lichen, rosa gefärbtenSublimatpastillen (Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich)entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder
2 Pastillen zu je ½Gramm in1 LiterWasseraufgelöst. «

4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalk wird unzerkleinertin eingeräumigesGe⸗
fäßgelegtundmitWasser(etwaderhalbenMengedesKalkes)gleichmäßigbesprengt;
er zerfällthierbeiunterstarkerErwärmungund unterAufblähenzu Kalkpulver.

Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverallmählich
unterstetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetztwerden.

Falls frischgebrannterKalk nicht zurVerfügungsteht,kanndieKalkmilch
auchdurchAnrührenvon je 1 Liter giieschtenKalkes,wie er in einerKalkgrube
vorhandenist, mit 3 Liter Wasserbereitetwerden.Jedochist daraufzu achten,
daß in diesenFällen die oberste,durchden Einfluß derLuft veränderteKalk=
schichtvorherbeseitigtwird.
Diie Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschüttelnoderumzurühren.

5. Chlorkalkmilchwird aus Chlorkalk (Calcaria chlorata des Arzneibuchs
für das DeutscheReich),der in dichtgeschlossenenGefäßenvor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechendenChlorgeruchbesitzensoll, in derWeisehergestellt,
daßzu je1 LiterChlorkalkallmählichunterstetemRühren5LiterWasserhinzu=
gesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrisch zu bereiten.

6. Formaldehyd.Formaldehydist einstechendriechendes,auf dieSchleim=
häuteder Luftwege,der Nase und derAugen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35prozentigerwässerigerLösung (Formaldehydum solutum des Arznei=
buchsfür das DeutscheReich)käuflichist. Die Formaldehydlösungist gut ver=
schlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren.Formaldehydlösung,in welcher
sicheineweiße,weiche,flockigeMasse, die sichbei vorsichtigemErwärmennicht

GCocgle



—125—

auflöst (Paraformaldehvd), abgeschiedenhat, ist weniger wirksam, unter Um=
ständensogarvollkommenunwirksamund daher für Desinfektionszweckenicht
mehr zu benutzen.

Formaldehyd kommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfform; zu diesemZweckewird die käuflicheForm=
aldehydlösungin geeignetenApparatenmit Wasserverdampftoderzer=
stäubtoderdasFormaldehydgasdurchein andereserprobtesVerfahren
entwickelt

b) oder in wässerigerLösung (etwa 1prozentig). Zur Herstellungwerden
30KubikzentimeterderkäuflichenFormaldehydlösungmit Wasserzu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperaturdes
siedendenWassers haben. Zur Desinfektion mit Wasserdampfsind nur solche
Apparatezu verwenden,welchesowohlbei derAufstellungals auchspäterin
tegelmäßigenZwischenräumenvonSachverständigengeprüftund geeignetbefunden
worden sind.

NebenApparaten, welchemit strömendemWasserdampfevon Atmosphären=
druck arbeiten, sind auch solche,die mäßig gespanntenDampf verwerten,ver=
wendbar. UberhitzungdesDampfesist zu vermeiden.

Die Prüfung derApparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf=
entwickelung,die AnordnungderDampfzu=und ableitung, denSchutzder zu
desinfizierendenGegenständegegenTropfwasserund gegenRostflecke,die Hand=
habungsweiseund die für eineausreichendeDesinfektionerforderlicheDauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seineHandhabungaufzustellenund nebendemApparat an offensichtlicher
Stelle zubefestigen.

ie Bedienungder Apparateist, wenn irgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen.Es empfiehltsich,tunlichstbei jederDesinfektion
durcheinengeeignetenKontrollapparatfestzustellen,obdievorschriftsmäßigeDurch=
hitzungerfolgtist.

8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetztwerdenkann. Die Flüssigkeit
muß kalt aufgesetztwerden,dieGegenständevollständigbedeckenundvomAugen=
blickedes Kochensab mindestenseineViertelstundelang im Sieden gehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leichtbrennbarenGegenständenvon ge=
ringemWerte. «

Anmerkung. UnterdenangeführtenDesinfektionsmittelnist dieAuswahlnach
desFalles zu treffen. AuchdürfenunterUmständenandere,in bezugauf ihredesinfizierende
Wirksamkeitund praktischeBrauchbarkeiterprobteMittel angewendetwerden,jedochmüssen
ihre Mischungs-und Lösungsverhältnissesowie ihre Verwendungsweiseso gewähltwerden,
daß nachdemGutachtendesbeamtetenArztes derErfolg ihrerAnwendungeinerDesinfektion
mit denunter 1 bis 9 bezeichnetenMitteln nichtnachsteht.
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II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.

Die Desinfektionsoll nichtnur ausgeführtwerden,nachdemderKranke
genesen,in einKrankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraumübergeführt
oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufend auchwährend
der ganzenDauer der Krankheit stattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die DesinfektionamKrankenbettist von ganzbesondererWichtigkeit.Es
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungendes Kranken und die von ihm benutztenGegenstände,soweit an=
zunehmenist, daß sie mit dem Krankheitserregerbehaftetsind, fortlaufend des=
infiziertwerden.HierbeikommenhauptsächlichdienachstehendunterLiffer 1 bis 6,
9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch sollendie
mit der Wartung und Pfflegedes Kranken beschäftigtenPersonen ihren Körper,
ihre Wäscheund KleidungnachnähererAnweisungdesArztesregelmäßigdes=
infizieren.

Bei derSchlußdesinfektionkommenalle von demKrankenbenutztenRäume
und Gegenständein Betracht, soweitanzunehmenist, daß siemit demKrankheits=
erregerbehaftetsind und soweit ihre Desinfektionnicht schonwährend der Er=
krankungerfolgtist.

Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freienVerkehr ihren Körper
gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen.

Auch sollen die Personen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder
die Leicheeingesargthaben,ihrenKörper, ihreWäscheund KleidungeinerDes=
infektionunterwerfen.

1. AusscheidungendesKranken.
a) Auswurf, RachenschleimundGurgelwassersind in Gefäßenauf=
zufangen,welchebis zur Hälfte gefüllt sind
a) entwedermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösung; in diesemFalle dürfen die Gemische
erst nachmindestenszweistündigemStehen beseitigtwerden,
am bestendurchAusgießen in den Abort;

6) odermit Wasser,welchemSoda zugesetztwerdenkann;in
diesemFalle müssendieGefäße mit Inhalt ausgekochtoder
in geeignetenDesinfektionsapparatenmit Wasserdampfbe=
handeltwerden.
Auch läßt sich der Auswurf in brennbaremMaterial auf=

fangenund mit diesemverbrennen.
b) Erbrochenes,StuhlgangundHarn sind in Nachtgeschirren,Steck=
beckenoder dergleichenaufzufangenund alsdannsofortmit der
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gleichenMenge von Kalkmilch, verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösung zu übergießen. Die Gemische dürfen erst nach
mindestenszweistündigemStehenin denAbort geschüttetwerden.

e) Blut, blutige, eitrigeund wässerigeWund- und Geschwüraus—
scheidungen, Nasenschleim sowie die bei Sterbenden aus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeit sind in Watte=
bäuschen,Leinen=oderMulläppchen oder dergleichenaufzufangen.
Diesesindsofortzu verbrennenoder,wenndiesnichtangängig
ist, in Gefäße zu legen, welchemit verdunntemKresolwasser,
Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gefüllt sind; sie müssen
von der Flüssigkeitvollständig bedecktsein und dürfen erst nach
zweiStunden beseitigtwerden.

2. Verbandgegenstande,VorlagenvonWöchnerinnenund dergleichensind
nach der unter Ziffer le gegebenenVorschrift zu behandeln.

3. Schmutzwässersind mit ChlorkalkmilchoderKalkmilch zu desinfizieren;
von derChlorkalkmilchistsoviel hinzuzusetzen,daß dasGemischstarknach
Cylor riecht, von derKalkmilch so viel, daß das Gemischkräftig rot=
gefarbtes Lackmuspapier deutlich und dauernd blau färbt; in allen
Fällen darf die FlüssigkeiterstzweiStunden nachZusatzdesDes=
insekttonsmittelsbeseitigtwerden.

4. Budewässervon Kranken sind wie Schmutzwässerzu behandeln. Mit
Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durch Absetzenoder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

5. Waschbecken,Spu#gefäße, Nachtgeschirre,Steckbecken,Badewannen
und dergleichensindnachDesinfektiondesInhalts (Ziffer 1, 3 und 4)
gründlich mit verdunntemRresolwasser,KarbolsäurelösungoderSubli=
matlosungauszuscheuernunddannmitWasserauszuspülen.Bei nicht
emallliertenMetallgefäßenist die Verwendung von Sublimat zu ver=
meiden.

6. Eß- und Trinkgeschirre,Tee=und Eßlöffelund dergleichensindfünf=
zehnMinuten lang in Wasser, demSoda — etwa 2 Prozent — zu=
gesetztwerdenkann, auszukochenund dann gründlichzu spülen.
Messer, Gabeln und sonstigeGeräte, welche das Auskochennicht
vertragen,sindeineStunde lang in 1prozentigeFormaldehydlösungzu
legenund dann gründlich trockenzu reiben.

7. LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWerte sindzu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappen
abzureiben,welchemit 1prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtetsind,
und dannzu trocknen.

8. Bücher, auch Akten, Bilderbogen und dergleichensind, soweit sie
nicht verbrannt werden, mit Formaldehydgas, Wasserdampf oder
trockenerHitzezu desinfizieren.

Reichs=Gesetzbl.1907. 27
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Bett, und Leibwäsche,zur Reinigungder KrankenbenutzteTücher,
waschbareKleidungsstückeund dergleichensind in Gefäße mit ver=
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösungzu legen. Sie müssen
von dieser Flüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach
zweiStundenweitergereinigtwerden. Das dabeiablaufendeWasser
kannals unverdächtigbehandeltwerden.
Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Federbetten,wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
Tischdeckenund dergleichensind in Dampfapparatenodermit Form=
aldehydgaszudesinfizieren.Das Gleichegilt vonStrohsäcken,soweit
sie nicht verbranntwerden.
Die nach den Desinfektionsanstaltenoder apparaten zu schaffenden
Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösung angefeuchtetsind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gutschließenden,innenmit Blech cd
KastenoderWagenzu befördern.Ein Ausklopfenderzur Desinfektion
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektionangefaßthat, soll seineHände in der unter
Ziffer14 angegebenenWeisedesinfizieren.
Gegenständeaus Leder oder Gummi (Stiefel, Gummischuheund
dergleichen)werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,
welchemit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=
lösungbefeuchtetsind. GegenständedieserArt dürfennichtmit Dampf
desinfiziertwerden.
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösung, Sublimatlösung oder 1prozentiger Formaldehydlösung
durchfeuchtet,feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängtundwomöglich
gesonnt. Pelzwerk darf nicht mit Dampf desinfiziertwerden.
Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wenn sie mit
infiziertenGegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzter
Wäscheufw.) in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung,
verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösunggründlich abgebürstet
undnachetwafünfMinutenmit warmemWasserundSeife gewaschen
werden. Zu diesemZweckemuß in dem Krankenzimmerstets eine
Schale mit Desinfektionsflüssigkeitbereitstehen.
Haar-=,Nagel- und Kleiderbürstenwerdenzwei Stunden lang in
IprozentigeFormaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschenund
etro-nez.
st der Fußboden des Krankenzimmers,die Bettstelle, der Nachttisch
oderdieWand in derNähedesBettesmit AusscheidungendesKranken
beschmutztworden, so ist die betreffendeStelle sofortmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösunggründlichab=
zuwaschen;im übrigenist der Fußbodentäglichmindestenseinmal
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feuchtaufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösung.
Kehrichtist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenicht möglich,
so ist er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu durchtränkenund erstnachzweistündigemStehen
zu beseitigen.
Gegenständevon geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappen einschließlichder bei der Desinfektionverwendeten,abgetragene
Kleidungsstücke,Lumpenund dergleichen)sindzu verbrennen.
Leichensindin Tücherzu hüllen,welchemit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösungoder— getränktsind, und alsdann
in dichteSärge zu legen,welcheamBodenmit einerreichlichenSchicht
Sägemehl,Torfmull oderanderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.
Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichenge=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaftenund
dergleichen,fernerdie Wändemindestensbis zu 2 Meter Höhe, die
Türen, die Fenster und der Fußboden mittels Lappen, die mit ver=
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösunggetränktsind,gründlich
abzuwaschenoderauf andereWeisemit dengenanntenLösungenaus=
reichendzu befeuchten;dabei ist besondersdarauf zu achten, daß die
Lösungenin alle Spalten, Risseund Fugen eindringen.

Die Lagerstellenvon Krankenodervon Verstorbenenund die in
derUmgebungauf wenigstens2 MeterEntfernungbefindlichenGerät=
schaften,Wand- und Zuzbodenslächensind bei dieserDesinfektion
besonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einerausreichendenMenge
heißenSeifenwasserszu spülenund gründlichzu lüften. Getünchte
Wände sind mit einem frischenKalkanstriche4 versehen,Fußböden
aus Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
Zur Desinfektiongeschlosseneroderallseitiggut abschließbarerRäume
empfiehltsich auch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet
sichzurVernichtungvonKrankheitskeimen,diean freiliegendenFlächen
oberflächlichoder nur in geringer Tiefe haften. Vor Beginn der
DesinfektionsindalleUndichtigkeitenderFenster,Türen,Ventilations=
öffnungenund dergleichengenau zu verklebenoder zu verkitten. Es
ist überhauptdie größteSorgfalt auf die DichtungdesRaumeszu
verwenden,da hiervonderErfolg derDesinfektionwesentlichabhängt.
Auch ist durch eine geeigneteAufstellung, Ausbreitung oder sonstige
Anordnung der in demRaunte befindlichenGegenständedafür zu
sorgen,daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnungtrifft.

27-
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Für je 1 KubikmeterLuftraum muͤssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgasoder 15 KubikzentimeterFormaldehydlösung(Form-
aldehydum solutum des Arzneibuchs für das DeutscheReich) und
Leicheiig etwa 30 KubikzentimeterWasserverdampftwerden. Die
ffnung der desinfiziertenRäume darf frühestensnach vier Stunden,

soll aber womöglichspäterund in besonderenFällen (überfüllteRäume)
erstnachsiebenStunden geschehen.Der überschüssigeFormaldehyd ist
vor demBetretendesRaumesdurchEinleitenvon Ammoniakgaszu
beseitigen.

Dee zur Entwickelung des Formaldehyds dienendenApparate
werdenentwederin demzu desinfizierendenRaume oder außerhalb
desselbenaufgestellt. In letzteremFalle wird das Formaldehydgas
von außen her in Verbindung mit WasserdampfdurchSchlüssellöcher,
durchkleine,in dieTür gebohrteOffnungenund dergleichenin denzu
desinfizierendenRaum geleitet. Bestehteine besonderehoheInfektions=
gefahr, so empfiehltes sich, die Desinfektionmittels Formaldehyds
auszuführen,ohnedenRaum vorherzu betreten.Da in diesemFalle
derRaum vorher nicht völlig abgedichtetwerdenkann, ist Formaldehyd
in wenigstensder vierfachenMenge, als siefür dieDesinfektionnach
geschehenerAbdichtungangegebenist, einzuleiten.

Die Desinfektion mittels Formaldehyds soll tunlichst nur von
geprüftenDesinfektorennach bewährtemVerfahren ausgeführtwerden.

Nach derDesinfektionmittelsFormaldehydskönnendieWände,
die Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals
desinfiziertgelten. Augenscheinlichmit Ausscheidungendes Kranken
beschmutzteStellen desFußbodens,derWändeusw.sindjedochgemäß
denVorschriftenunterZiffer20 nochbesonderszu desinfizieren.

22. Holz. und Metallteilevon Bettstellen,Nachttischenund anderen
Möbeln sowie ähnlicheGegenständewerdensorgfältig und wiederholt
mit Lappenabgerieben,diemit verdünntemKresolwasseroderKarbol==
säurelösungbefeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung
verwendbar. Haben sich GegenständedieserArt in einem Raume
befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist)
so erübrigtsichdie vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.

23. Sammet=, Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdenmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösung,1prozentigerFormaldehydlösungoder
Sublimatlösung durchfeuchtet,feuchtgebürstetund mehrereTage
hintereinandergelüftet. Haben sichGegenständedieserArt in einem
Raume befunden, während dieser mit Formaldehydgas desinfiziert
worden ist, so erübrigt sich die vorstehendangegebenebesondere
Desinfektion.

24. Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 MeterHöhe, dieSitzbretterund derFußbodensindmittelsLappen,
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die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=
lösung getränktsind, gründlichabzuwaschenoder auf andereWeise
ausreichendzu befeuchten;in jedeSitzöffnung sind mindestens2 Liter
verdünntesKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Kalkmilch zu gießen.

Der Inhalt der Abortgruben ist reichlichmit Kalkmilch zu über=
gießen. Das Ausleerender Grube ist währendder Dauer der
Krankheitsgefahrtunlichstzu vermeiden.

25. Krankenwagen,Krankentragen,Räderfahrbahrenund dergleichen.Die
Holz= und Metallteile der Decke, der Innen= und Außenwände,
Trittbketter,Fenster,Räder usw. sowie die Lederüberzügeder Sitze
und Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,
die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=
lösung befeuchtetsind. Bei Metallteilen ist die Verwendung von
Sublimatlösung tunlichstzu vermeiden. Kissenund Polster, soweitsie
nichtmit Lederüberzogensind,Teppiche,Deckenusw.werdenmitWasser=
dampfodernachZiffer 23 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösungoderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.

AnderePersonenfahrzeuge(Droschken,Straßenbahnwagen,Boote
usw.) sind in gleicherWeise zu desinfizieren.

26. Die DesinfektionderEisenbahn=Personen=und Güterwagenerfolgtnach
den Grundsätzen in Ziffer 20, 21 und 25, soweit hierüber nicht
besondereVorschriftenergehen.

Anmerkung. Abweichungenvon denVorschriften unter Ziffer 1 bis 26 sind zulässig,
soweitnach demGutachtendesbeamtetenArztes dieWirkung der Desinfektiongesichertist.

Anuhang.
BesondereVorschriften für die Deeinfektion auf Schiffen

und Flößen.

Auf Schiffenund Flößen ist die DesinfektionnachdenvorstehendenBe=
stimmungenmit folgendenMaßgabenauszuführen:

1. Schiffe.
Soll die Desinfektion von Räumlichkeitenwegen der zu befürchtenden

Beschädigungenoderwegendes längereZeit haften bleibendenGeruchs des Des=
infektionsmittelsnicht nachdenBestimmungenin Ziffer20 und 21 stattfinden,
so hat siein nachbezeichneterWeisezu geschehen:

Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden
werdenmit Kalkmilchangetüncht)dieserAnstrichist nachdreiStundenzu wieder=
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holen. Erst nach demTrocknendes zweitenAnstrichsdarf wiederfeuchtab.
gescheuertwerden.

Wände mit Plüsch=oderähnlichenBezügenkönnennachMaßgabeder
Vorschriftenin Ziffer23 desinfiziertwerden.

Die mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden werden
frischgestrichen,jedochdarf zuvor der alte Anstrichnicht durchAbkratzenoder
dergleichenbeseitigtwerden.

2. Flöße.
Die von KrankenoderKrankheitsverdächtigenbenutztenHüttenwerden,

soweitsie nicht nach Liffer 20 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie das Lager=
strohverbrannt.

Desinfektionsanweisungbei Dest.

I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser(2/6prozentig).Zur Herstellungwerdenent=

weder50KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli saponatusbesArznei=
buchs für das DeutscheReich) oder ½ LiterKresolwasser(Aqua cresolica des
Arzneibuchsfür dasDeutscheReich)mitWasserzu 1 LiterDesinfektionsflüssigkeit
ausgefüll und gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung(etwa3 prozentig).30 Kubikzentimeterverflüssigte
Karbolsäure (Acicum carbolicumliquelactumdesArzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut
durchgemischt.

3. Sublimatlösung(#/0prozentig).Zur Herstellungwerdenvondenkäuf=
lichen,rosa gefärbtenSublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchs für das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder
2 Pastillen zu je ½Gramm in 1 Liter Wasseraufgelöst.

4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalk wird unzerkleinertin eingeräumiges
Gefäßgelegtund mit Wasser(etwaderhalbenMengedesKalkes)gleichmäßig
besprengt)er zerfällthierbeiunter starkerErwärmungund unterAufblähenzu

ulver.
Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverallmählich

unterstetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetztwerden
Falls frischgebrannterKalk nichtzurVerfütung steht,kanndieKalkmilch

auchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschten f wie er in einerKalkgrube
vorhandenist, mit 3 LiterWasserbereitetwerden. Jedochist daraufzu achten,
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daß in diesenFällen die oberste,durchdenEinfluß der Luft veränderteKalk=
schichtvorher beseitigtwird. «

Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschüttelnoderumzurühren.
5. Chlorkalkmilchwird aus Chlorkalk (Calcaria chlorata desArzneibuchs

für das DeutscheReich), der in dicht geschlossenenGefäßen vor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechendenChlorgeruchbesitzensoll, in derWeisehergestellt,
daß zu je 1 Liter ChlorkalkallmählichunterstetemRühren5 LiterWasserhinzu=
gesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrischzubereiten.

6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechendriechendes,auf die Schleim=
häute der Luftwege,derNase und der Augen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35prozentigerwässerigerLösung(Formaldehydum solutum des Arznei=
buchs für das DeutscheReich) käuflichist. Die Formaldehydlösungist gut ver=
schlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren. Formaldehydlösung,in welcher
sicheineweiße,weiche,flockigeMasse,die sichbei vorsichtigemErwärmennicht
auflöst (Paraformaldehyd), abgeschiedenhat, ist weniger wirksam, unter Um=
ständensogar vollkommenunwirksamund daherfür Desinfektionszweckenicht
mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfformj zu diesemZweckewird die käuflicheForm=
aldehydlösungin geeignetenApparatenmitWasserverdampftoder zer=
stäubtoder das Formaldehydgasdurchein andereserprobtesVer.
fahrenentwickelt;

b) oderin wässerigerLösung(etwa1prozentig). Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeterder käuflichenFormaldehydlösungmit 4 zu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur des
siedendenWassershaben. Zur Desinfektionmit Wasserdampfsind nur solche
Apparate zu verwenden,welchesowohl bei der Aufstellung als auch späterin
regelmäßigenZwischenräumenvonSachverständigengepruftundgeeignetbefunden
worden sind.

NebenApparaten,welchemit strömendemWasserdampfevon Atmosphären=
druckarbeiten,sind auchsolche, die mäßiggespanntenDampf verwerten,ver=
wendbar. UberhitzungdesDampfesist zu vermeiden.

Die Prüfung derApparatehat sichnamentlichauf die Art derDampf=
entwickelung,die AnordnungderDampfzu=und ableitung, denSchutzderzu
desinfizierendenGegenständegegenTropfwasserund gegenRostflecke,die Hand=
habungsweiseund die für eineausreichendeDesinfektionerforderlicheDauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seineHandhabungaufzustellenund nebendemApparat an offensichtlicher
Stelle zu befestigen.
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Die BedienungderApparateist, wennirgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen. Es empfiehltsich, tunlichst bei jederDesinfektion
durcheinengeeignetenKontrollapparatfestzustellen,obdievorschriftsmäßigeDurch=
hitzungerfolgtist. «

8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetztwerdenkann. Die Flüssigkeit
muß kaltaufgesetztwerden,dieGegenständevollständigbedeckenundvomAugen—
blickedes Kochensab mindestenseineViertelstundelang im Sieden gehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leichtbrennbarenGegenständenvon ge—
ringemWerte.

Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach
Lage des Falles zu treffen. Auch dürfen unter Umständenandere, in bezugauf ihre des=
infizierendeWirksamkeitund praktischeBrauchbarkeiterprobteMittel angewendetwerden,
jedochmüssenihre Mischungs-und Lösungsverhältnissesowie ihre Verwendungsweiseso ge=
wählt werden,daß nachdemGutachtendes beamtetenArztes der Erfolg ihrer Anwendung
einerDesinfektionmit denunter 1 bis 9 bezeichnetenMitteln nichtnachsteht.

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.

Die Desinfektionsoll nicht nur ausgeführtwerden,nachdemder Kranke
genesen,in ein Krankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraumübergeführt
oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufend auchwährend
der ganzenDauer derKrankheitstattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die Desinfektionam Krankenbettist von ganz besondererWichtigkeit. Es
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungendesKrankenund die von ihm benutztenGegenstände,soweitanzu=
nehmenist, daß sie mit demKrankheitserregerbehaftetsind, fortlaufenddes=
infiziert werden. Hierbei kommen hauptsächlichdie nachstehendunter Ziffer 1
bis 6, 9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch
sollen die mit der Wartung und Pflege desKranken beschäftigtenPersonenihren
Körper, ihreWäscheund Kleidung nachnähererAnweisungdes Arztes regel=
mäßigdesinfizieren.

Bei derSchlußdesinfektionkommenalle vondemKrankenbenutztenRäume
und Gegenständein Betracht, soweit anzunehmenist, daß sie mit dem Krank=
heitserregerbehaftetsind und soweit ihre Desinfektion nicht schonwährend der
Erkrankungerfolgtist.

Genesenesollenvor Wiedereintrittin den freienVerkehr ihren Körper
gründlich reinigenund womöglichein Vollbad nehmen.

Wenn Pest unter Tieren (Ratten und dergleichen)festgestelltist, sind alle
nachdemErmessendesbeamtetenArztesals pestinfiziertzuerachtendenRäumlich=
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keitenund Gegenständezu desinfizieren.BesondereSorgfalt ist auchderDes=
infektiondesLehrichs zuzuwenden.

Die Personen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder die Leiche
eingesargthaben,sollen ihrenKörper,ihreWäscheundKleidungeinerDesinfektion
unterwerfen.

1. Ausscheidungendes Kranken.
a) Auswurf, Rachenschleimund Gurgelwassersindin Gefäßenauf=
zufangen)welchebis zur Hälfte gefüllt sind
a) entwedermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oderSublimatlösung;in diesemFalle dürfendie Gemische
erstnachmindestenszweistündigemStehen beseitigtwerden,
am bestendurchAusgießen in den Abort;

6) odermit Wasser,welchemSoda zugesetztwerdenkann; in
diesemFalle müssendie Gefäße mit Inhalt ausgekochtoder
in geeignetenDesinfektionsapparatenmit Wasserdampfbe=
handeltwerden.
Auch läßt sichder Auswurf in brennbaremMaterial auf=

fangenund mit diesemverbrennen.
b) Erbrochenes,StuhlgangundHarn sindin Nachtgeschirren,Steck=
beckenoder dergleichenaufzufangenund alsdann sofort mit der
gleichenMenge von Kalkmilch, verdünntem Kresolwasseroder
Karbolsäurelösungzu übergießen. Die Gemischedürfen erst nach
mindestenszweistündigemStehenin denAbort geschüttetwerden.

J) Blut, blutige, eitrigeund wässerigeWund=und Geschwüraus=
scheidungen,Nasenschleimsowie die bei Sterbenden aus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeitsind in Watte=
bäuschen,Leinen=oderMulläppchenoderdergleichenaufzufangen.
Diesesindsofortzu verbrennenoder, wenn dies nichtangängig
ist, in Gefäße zu legen, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggefüllt sind; siemüssen
von der Flüssigkeitvollständig bedecktsein und dürfen erstnach
zweiStunden beseitigtwerden.

2. Verbandgegenständeund dergleichensindnachder unterZiffer le ge=
gebenenVorschriftzu behandeln.

3. Schmutzwässersind mit ChlorkalkmilchoderKalkmilch zu desinfizieren;
von der Chlorkalkmilchist so viel hinzuzusetzen,daß das Gemischstark
nachChlor riecht,von derKalkmilchso viel, daß das Gemischkräftig
rotgefärbtesLackmuspapierdeutlichund dauernd blau färbt) in allen
Fällen darf die Flüssigkeiterst zwei Stunden nach Zusatz des Des=
infektionsmittelsbeseitigtwerden.

Reichs-Cesebl. 1007. 28
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Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durch Absetzenoder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

und n sind nach Desinfektion des Inhalts (Ziffer 1, 3 und
4 gründlich mit verdünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösung oder
Sublimatlösung auszuscheuernund dann mit Wasser auszuspülen.
Bei nicht emailliertenMetallgefäßenist dieVerwendungvon Sublimat
zu vermeiden.

zehnMinuten lang in Wasser,demSoda — etwa2 Prozent— zu=
esetztwerden kann, auszukochenund dann gründlich zu spülen.
esser,Gabeln und sonstigeGeräte, welchedas Auskochennicht ver=

tragen, sindeineStunde lang in IprozentigeFormaldehydlösungzu
legenund danngründlichtrockenzu reiben.

andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappen
irn f welchemit 1 prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtetfind,
und dann zu trocknen.
Bücher, auchAkten,Bilderbogenund dergleichensind, soweitsienicht
verbranntwerden,mit Formaldehydgas,Wasserdampfodertrockener
Hitzezu desinfizieren.

waschbareKleidungsstückeund dergleichensind in Gefäßemit ver=
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösungzu legen. Sie müssen
von dieserFlüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach
zweiStundenweitergereinigtwerden. Das dabeiablaufendeWasser
kannals unverdächtigbehandeltwerden.
Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Federbetten,wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen)Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
Tischdeckenund dergleichensind in Dampfapparatenodermit Form=
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt vonStrohsäcken,soweit
sie nicht verbranntwerden.
Die nach den Desinfektionsanstaltenoder apparaten zu schaffenden
Gegenständesind in Tücher) welchemit verdünntem Kresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösungangefeuchtetsind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gutschließenden,innen mit Blech ausgeschlagenen
Kasten oderWagen zu befördern. Ein AusklopfenderzurDerzinsskon
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seine Hände in der unter
Ziffer14 angegebenenWeisedesinfizieren.

gleichen)werdensorgfältigund wiederholtmit Lappen abgerieben,
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welchemit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=
lösungbefeuchtetfind. GegenständedieserArt dürfennichtmitDampf
desinfiziertwerden.

13. Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung oder IpprozentigerFormaldehydlösung
durchfeuchtet,feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängtundwomöglich
gesonnt. Pelzwerkdarf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.

14. Händeund sonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wenn siemit infi=
ierten Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzter
dscheusw.) in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung,

verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösunggründlich abgebürstet
und nachetwafünfMinutenmit warmemWasserundSeife gewaschen
werden. Zu diesemZweckemuß in dem Krankenzimmerstets eine
Schalemit Desinfektionsflüssigkeitbereitstehen.

Bei Berührung mit infiziertenDingen, Pestkranken,Pestleichen,
bei Desinfektionenvon Häusernusw. könnendie Hände vor dem Ein=
dringen von Krankheitskeimendurch gründlichesEinreibenmit Ol,
Paraffinsalbe und dergleichengeschutztwerden.

15. Haar-=,Nagel- und Kleiderbürstenwerdenzwei Stunden lang in
1 8 Formaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschenund
etrocknet.

16. Istder Fußbodendes Krankenzimmers,die Bettstelle,der Nachttisch
oderdieWand in derNähedesBettesmit AusscheidungendesKranken
beschmutztworden,so ist die betreffendeStelle sofortmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösunggründlichab=
zuwaschen;im übrigen ist der Fußboden täglich mindestenseinmal
feuchtaufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösung. ·

17. Kehricht ist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenicht möglich, so
ist er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu durchtränkenund erstnachzweistündigemVechen
zu beseitigen.

18. Gegenständevon geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappeneinschließlichder bei derDesinfektionverwendeten,abgetragene
Kleidungsstücke,Lumpenund dergleichen)sindzu verbrennen.

19. Leichensind in Tücherzu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösungoder Sublimatlösunggetränktsind, und alsdann
in dichteSärge zu legen, welcheam Boden mit einer reichlichen
Schicht Sägemehl, Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen
bedecktsind.

20. Zur Desinfektioninfizierteroder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichenge=
standenhaben,sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaftenund der=

28
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gleichen,fernerdieWändemindestensbis zu2 MeterHöhe, dieTüren,
die Fenster und der Fußboden mittels Lappen, die mit verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösunggetränktsind, gründlich abzu=
waschenoder auf andere Weise mit den genanntenLösungen aus=
reichendzu befeuchten;dabeiist besondersdaraufzu achten,daß die
Lösungen in alle Spalten, Risse und Fugen eindringen.

Die Lagerstellenvon Krankenodervon Verstorbenenund die in
derUmgebungauf wenigstens2 MeterEntfernungbefindlichenGerät=
schaften,Wand=und Fußbodenflächensindbei dieserDesiyfektionbe=
sonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichendenMenge
heißenSeifenwasserszu spülenund gründlichzu lüften. Getünchte
Wände sind mit einemfrischenKalkanstrichzuversehen,Fußböden
aus Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.

21. Zur Desinfektion geschlosseneroder allseitig gut abschließbarerRäume
empfiehltsichauchdie AnwendungdesFormaldehydgases;sieeignet
sichzurVernichtungvonKrankheitskeimen,diean freiliegendenFlächen
oberflächlichoder nur in geringer Tiefe haften. Vor Beginn der
DesinfektionsindalleUndichtigkeitenderFenster,Türen, Ventilations=
öffnungenund dergleichengenauzu verklebenoderzu verkitten. Es
ist überhauptdie größteSorgfalt auf dieDichtungdesRaumes zu
verwenden,da hiervonder Erfolg derDesinfektionwesentlichabhängt.
Auch ist durch eine geeigneteAufstellung, Ausbreitung oder sonstige
Anordnung der in dem Raume befindlichenGegenständedafür zu
sorgen,daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnungtrifft.

Für je 1 KubikmeterLuftraum müssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgasoder 15 KubikzentimeterFormaldehydlösung(Form=
aldehydum solutum desArzneibuchsfür dasDeutscheReich)und gleich=
zeitigetwa30KubikzentimeterWasserverdampftwerden.Die Offnung
der desinfiziertenRäume darf frühestensnach vier Stunden, soll aber
womöglichspäterund in besonderenFällen (ÜüberfüllteRäume) erst
nach siebenStunden geschehen.Der überschüssigeFormaldehyd ist vor
demBetretendesRaumes durchEinleitenvon Ammoniakgaszu be=
seitigen.

Die zur Entwickelungdes FormaldehydsdienendenApparate
werdenentwederin demzu desinfizierendenRaume oderaußerhalb
desselbenaufgestellt.In letzteremFalle wird dasFormaldehydgasvon
außenherin VerbindungmitWasserdampfdurchSchlüssellöcher,durch
kleine,in die Tür gebohrteOffnungenund dergleichenin denzu des=
infizierendenRaum geleitet. Besteht eine besondershoheInfektions=
gefahr, so empfiehltes sich, die Desinfektionmittels Formaldehyds
auszuführen,ohnedenRaum vorherzu betreten.Do in diesemFalle
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derRaum vorhernicht völlig abgedichtetwerdenkann, ist Form=
aldehydin wenigstensdervierfachenMenge, als siefür dieDesinfektion
nachgeschehenerAbdichtungangegebenist) einzuleiten.

Die Desinfektionmittels Formaldehyds soll tunlichstnur von ge=
prüften Desinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführt werden.

Nach der Desinfektionmittels Formaldehydskönnendie Wände,
die Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals des=
infiziertgelten. Augenscheinlichmit AusscheidungendesKrankenbe=
schmutzteStellen desFußbodens,derWändeusw. sindjedochgemäß

Holz=und Metallteile von Bettstellen,Nachttischenund anderenMöbeln
sowieähnlicheGegenständewerdensorgfältigundwiederholtmit Lappen
abgerieben,die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung
befeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.
HabensichGegenständedieserArt in einemRaumebefunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist, so erübrigtsichdie
vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdenmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösung)1prozentigerFormaldehydlösungoder
Sublimatlösung durchfeuchtet,feuchtgebürstetund mehrereTage
hintereinandergelüftet. Haben sichGegenständedieserArt in einem
Raume befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziert
wordenist, so erübrigtsichdie vorstehendangegebenebesondereDes=
infektion.
Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 MeterHöhe, dieSitzbretterund derFußbodensindmittelsLappen,
die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=
lösunggetränktsind, gründlichabzuwaschenoder auf andereWeise
ausreichendzubefeuchten;in jedeSitzöffnung sind mindestens2 Liter
verdünntesKesokwaster, KarbolsäurelösungoderKalkmilchzu gießen.
Krankenwagen,Krankentragen,Räderfahrbahrenund dergleichen.Die
Holz=und MetallteilederDecke,derInnen=und Außenwände,Tritt=
bretter, Fenster, Räder usw. sowie die Lederüberzügeder Sitze und
Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,die
mit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung
befeuchtetfind. Bei Metallteilenist dieVerwendungvon Sublimat=
lösung tunlichst zu vermeiden. Kissen und Polster, soweit sie nicht
mit Lederüberzogensind, Teppiche,Deckenusw.werdenmit Wasser=
dampf oder nach Ziffer 23 desinfiziert. Der Wagenbodenwird mit
Lappen und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.

AnderePersonenfahrzeuge(Droschken,Straßenbahnwagen,Boote
usw.)sind in gleicherWeisezu desinfizieren.
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26. Die DesinfektionderEisenbahn=Personen=und Güterwagenerfolgtnach
den Grundsätzenin Liffer 20, 21 und 25) soweithierübernicht be=
sondereVorschriftenergehen.

27. Die DesinfektionvonWaren ist je nachihrerBeschaffenheitmit einem
der in Abschnitt1IbezeichnetenDesinfektionsmittelvorzunehmen.Viel=
fach wird es genügen,nur die Umhüllungender Waren zu des=
infizjieren. Lose Waren), z. B. Getreide, und Waren mit schadhaften
Umhüllungenkönnen,wenndie DesinfektionohneBeschädigungder
Waren oderihrerUmhüllungnichtausführbarist, durchLagerungin
einemvor Ratten sicherenRaume bis zurDauer von höchstenszwei
Wochenvon demAnsteckungsstoffeder Pestbefreitwerden.

28. Etwa aufgefundeneTierkadaversind in feuchte,mit verdünntem
Kresolwasser)— oderSublimatlösunggetränkteLappen
einzuschlagen,ohne daß sie dabeimit den bloßenFingern berührt
werden; alsdann sind sie durch gründlichesAuskochenunschädlichzu
machen oder bessersofort zu verbrennen oder, wenn beides nicht
durchführbarist, in einermindestens1 MetertiefenGrubezuvergraben.
Der Platz, auf welchemdie Tierkadavergefundenwurden,ist durch
Ubergießenmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu desinfizieren.

Anmerkung. Abweichungenvon denVorschriftenunterZiffer 1 bis 28 sindzulässig,
sowettnach demGutachtendesbeamtetenArztes die Wirkung der Desinfektiongesicherti

Anhang.
BesondereVorschriften für die Desinfektion auf Schiffen

und Flößen.

Auf Schiffen und Flößen ist die Desinfektionnach den vorstehenden
Bestimmungenmit folgendenMaßgabenauszuführen:

1. Schiffe.
Soll die Desinfektionvon Räumlichkeitenwegender zu befürchtendenBe=

schädigungenoder wegen des längereZeit haften bleibendenGeruchs des Des=
infektionsmittelsnicht nach den Bestimmungenin Ziffer 20 und 21 stattfinden,
so hat siein nachbezeichneterWeisezu geschehen:

Die nicht mit OlfarbegestrichenenFlächen der Wände und Fußböden
werdenmit Kalkmilchangetüncht;)dieserAnstrichist nachdreiStundenzuwieder=
holen. Erst nach dem Trocknendes zweitenAnstrichsdarf wiederfeuchtab=
gescheuertwerden.
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Wändemit Plüsch=oderähnlichenBezügenkönnennachMaßgabeder
Vorschriftenin Ziffer23 desinfiziertwerden.

Die mit Olfarbe gestrichenenFlächenderWändeund Fußbödenwerden
frischgestrichen;jedochdarf zuvor der alte AnstrichnichtdurchAbkratzenoder
dergleichenbeseitigtwerden.

2. Flöße.
Die von Kranken oderKrankheitsverdächtigenbenutztenHütten werden,

soweitsie nicht nach Ziffer 20 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie das Lager=
strohverbrannt.

DesinfektionsanweisungbeiHocken(Blattern).

I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser(2/5prozentig).Zur Herstellungwerdenentweder

50KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli saponatusdesArzneibuchs
für das DeutscheReich)oder½Liter Kresolwasser(Aqua cresolica desArznei=
buchsfür das DeutscheReich) mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung (etwa 3prozentig). 30 Kubikzentimeterverflüssigte
Karbolsäure(Acidum carbolicumliquefactum desArzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut
durchgemischt.

3. Sublimatlösung (Vloprozentig).ZJur Herstellungwerden von den
käuflichen,rosa gefärbtenSublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchs für das DeutscheReich) entweder 1 Pastille zu 1 Gramm oder
2Pastillenzu je½Grammin 1 LiterWasseraufgelöst.

4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalk wird unzerkleinertin eingeräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMengedesKalkes)glechmähig
besprengt;er zerfällt hierbeiunterstarkerErwärmungund unterAufblähenzu
Kalkpulver.

Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverallmählich
unter stetemRühren 3 Liter Wasser hinzugesetztwerden.

Falls frisch gebrannterKalk nicht zur Verfügung steht,kanndieKalkmilch
auchdurchAnrühren von je 1 Liter gelöschtenKalkes, wie er in einerKalkgrube
vorhandenist, mit 3 Liter Wasser bereitetwerden. Jedoch ist darauf zu achten,
daß in diesenFällen die oberste,durchdenEinfluß derLuft veränderteKalk=
schichtvorherbeseitigtwird.
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Die Kalkmilch ist vor dem Gebrauchumzuschüttelnoder umzurühren.
5. Chlorkalkmilchwird aus Chlorkalk(Calcaria chlorata desArzneibuchs

für das DeutscheReich), der in dicht geschlossenenGefäßen vor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechendenChlorgeruchbesitzensoll, in derWeisehergestellt,
daß zu je 1 LiterChlorkalkallmählichunterstetemRühren5 LiterWasserhinzu=
gesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrisch zu bereiten.

6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechendriechendes,auf dieSchleim=
häuteder Luftwege,der Nase und derAugen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35prozentigerwässerigerLösung(Formaldehydum solutum des Arznei=
buchs für das DeutscheReich) käuflichist. Die Formaldehydlösungist gut ver=
schlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren. Formaldehydlösung,in welcher
sicheineweiße, weiche, flockigeMasse, die sichbei vorsichtigemErwärmen nicht
auflöst (Paraformaldehyd),abgeschiedenhat, ist wenigerwirksam,unter Um=
ständensogar vollkommenunwirksamund daher für Desinfektionszweckenicht
mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfform; zu diesemZweckewird die käuflicheForm=
aldehydlösungin geeignetenApparatenmitWasserverdampftoderzer=
n oderdasFormaldehydgasdurcheinandereserprobtesVerfahren

entwickelt;
b) oderin wässerigerLösung(etwa1prozentig).Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeterder käuflichenFormaldehydlösungmit Wasserzu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdieTemperatur des
siedendenWassershaben. Zur Desinfektionmit Wasserdampfsind nur solche
Apparate zu verwenden,welchesowohl bei der Aufstellung als auch später in
regelmäßigenZwischenräumenvonSachverständigengeprüftundgeeignetbefunden
worden sind.

NebenApparaten,welchemit strömendemWasserdampfevonAtmosphären=
druckarbeiten,sind auchsolche,diemäßig gespanntenDampf verwerten,ver=
wendbar. r desDampfesist zu vermeiden.

Die Prüfung derApparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf==
entwickelung,die AnordnungderDampfzu=und ableitung, denSchutzder zu
desinfizierendenGegenständegegenTropfwasserund gegenRostflecke,die Hand=
habungsweiseund die für eineausreichendeDesinfektionerforderlicheDauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist.für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seineHandhabungaufzustellenund nebendemApparat an offensichtlicher
Stelle zubefestigen. «

ie BedienungderApparateist, wenn irgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen.Es empfiehltsich, tunlichstbei jederDesinfektion
durch einen geeignetenKontrollapparatfestzustellen,ob die vorschriftsmäßige
Durchhitzungerfolgtist.
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8. Auskochenin Wasser, demSoda zugesetztwerdenkann. Die Flüssigkeit
muß kalt aufgesetztwerden,dieGegenständevollständigbedeckenund vom Augen—
blickedes Kochens ab mindestenseine Viertelstundelang im Sieden gehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leichtbrennbarenGegenständenvon ge—
ringemWerte.

Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach
LagedesFalles zu treffen. Auch dürfenunterUmständenandere,in bezugauf ihre desin=
fizierendeWirksamkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobteMittel angewendetwerden, jedoch
müssenihre Mischungs=und Lösungsverhältnisse sowie ihre Verwendungsweise so gewählt
werden,daß nachdemGutachtendes beamtetenArztes der Erfolg ihrer Anwendungeiner
Desinfektionmit denunter 1 bis 9 bezeichnetenMitteln nichtnachsteht.

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.

Die Desinfektion soll nicht nur ausgeführt werden,nachdemder Kranke
genesen,in einKrankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraumübergeführt
odergestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufendauchwährend
derganzenDauer derKrankheitstattfinden(DesinfektionamKrankenbette).

Die DesinfektionamKrankenbettist von ganzbesondererWichtigkeit.Es
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungendes Kranken und die von ihm benutztenGegenstände,)soweit an=
zunehmenist, daß sie mit demKrankheitserregerbehaftetsind, fortlaufenddes=
infiziertwerden. HierbeikommenhauptsächlichdienachstehendunterZiffer 1 bis 6,
9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch sollen die
mit derWartung und Pflege desKrankenbeschäftigtenPersonenihrenKörper,
ihreWäscheund Kleidung nachnähererAnweisungdesArztesregelmäßigdes=
infizieren.
. Bei der Schlußdesinfektionkommen alle von dem Kranken benutzten

Räume und Gegenständein Betracht,soweitanzunehmenist, daß siemit dem
Krankheitserregerbehaftetsindund soweitihre Desinfektionnichtschonwährend
der Erkrankungerfolgtist.

Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freienVerkehr ihren Körper
gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen.

Auch follen die Perfonen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder
die Leicheeingesargthaben, ihren Körper, ihre Wäscheund Kleidung einer
Desinfektionunterwerfen.

1. AusscheidungendesKranken.
a) Auswurf, Rachenschleimund Gurgelwassersind in Gefäßenauf=
zufangen,welchebis zur Hälfte gefüllt find
e) entwedermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oderSublimatlojung)in diesemFalle dürfendie Gemische
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erst nach mindestenszweistündigemStehen beseitigtwerden,
am bestendurchAusgießenin denAbort;

6) odermit Wasser, welchemSoda zugesetztwerdenkann; in
diesemFalle müssendie Gefäßemit Inhalt ausgekochtoder
in geeignetenDesinfektionsapparatenmit Wasserdampf be=
handeltwerden.
Auch läßt sichderAuswurf in brennbaremMaterial auffangen

und mit diesemverbrennen.
b) Erbrochenes,Stuhlgang und Harn sindin Nachtgeschirren,Steck=
beckenoder dergleichenaufzufangenund alsdann sofort mit der
gleichenMenge von Kalkmilch, verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösungzu übergießen.Die Gemischedürfen erst nach
mindestenszweistündigemStehenin denAbort geschüttetwerden.

) Blut, blutige,eitrigeund wässerigeWund=und Geschwüraus=
scheidungen,Nasenschleimsowie die bei Sterbenden aus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeit sind in Watte=
bäuschen,Leinen=oderMulläppchenoderdergleichenaufzufangen.
Diesesindsofortzu verbrennenoder)wenndiesnichtangängig
ist, in Gefäße zu legen, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggefüllt sind; sie müssen
von der Flüssigkeitvollständigbedecktsein und dürfenerstnach
zweiStundenbeseitigtwerden.

4) Hautabgänge(Schorfe, Schuppen und dergleichen)sind zu ver=
brennenoder,wenndiesnichtangängigist, in der unterc be=
zeichnetenWeisezu desinfizieren.

2. Verbandgegenstände„Vorlagen von Wöchnerinnenund dergleichensind
nach der unter Ziffer le gegebenenVorschrift zu behandeln.

3. Schmutzwässersind mit ChlorkalkmilchoderKalkmilch zu desinfizieren;
von derChlorkalkmilchist soviel hinzuzusetzen,daß das Gemischstark
nach Chlor riecht, von der Kalkmilch soviel, daß das Gemischkräftig
rotgefärbtesLackmuspapierdeutlichund dauerndblau färbt; in allen
Fällen darf die Flüssigkeiterst zwei Stunden nachZusatz des Des=
infektionsmittelsbeseitigtwerden.

4. Badewässervon Kranken sind wie Schmutzwässerzu behandeln. Mit
Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durch Absetzenoder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

5. Waschbecken,Spuckgefäße,Nachtgeschirre,Steckbecken,Badewannenund
dergleichensindnachDesinfektiondesIuhiue (Ziffer1, 3 und4) gründ=
lich mit verdünntemKresolwasser,Krrbolsäurelösung oder Sublimat=
lösung auszuscheuernund dann mit Wasser auszuspülen. Bei nicht
emailliertenMetallgefäßenistdieVerwendungvonSublimat zuvermeiden.

6. Eß. und Trinkgeschirre,Tee= und Eßlöffel und dergleichen sind
fünfzehnMinuten lang in Wasser,demSoda — etwa2 Prozent—
zugesetztwerdenkann,auszukochenunddanngründlichzuspülen. Messer,
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Gabeln und sonstigeGeräte, welchedas Auskochennichtvertragen, sind
eineStunde lang in I prozentigeFormaldehydlösungzu legenund dann
gründlich trockenzu reiben.

andereSpielsachenvon Holz oder Metall sind gründlich mit Lappen
abzureiben,welchemit 1prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtetsind,
und dann zu trocknen.
Bücher, auchAkten, Bilderbogen und dergleichensind, soweitsie nicht
verbrannt werden, mit Formaldehydgas,Wasserdampfoder trockener
Hitze zu desinfizieren.
Bett=und Leibwäsche,zur Reinigung der KrankenbenutzteTücher,
waschbareKleidungsstückeund dergleichensindin Gefäßemit verdünntem
KresolwasseroderKarbolsäurelösungzu legen. Sie müssenvon dieser
Flüssigkeitvollständigbedecktseinund dürfenerstnachzweiStunden weiter
gereinigtwerden.Das dabeiablaufendeWasserkannals unverdächtig
behandeltwerden.
Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Federbetten,wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
Tischdeckenund dergleichensind in Dampfapparaten oder mit Form=
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt vonStrohsäcken,soweit
sie nicht verbranntwerden.
Die nach den Desinfektionsanstaltenoder zapparatenzu schaffenden
Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntem Kresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösungangefeuchtetsind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gut schließenden,innen mit Blech ausgeschlagenen
Kasten oderWagen zu befördern. Ein Ausklopfenderzur Desinfektion
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seine Hände in der unter
Ziffer 14 angegebenenWeisedesinfizieren.
GegenständeausLederoderGummi (Stiefel,Gummischuheunddergleichen)
werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,welchemit ver=
dünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderFitsicheicse befeuchtet
sind. GegenständedieserArt dürfennichtmit Dampfdesinfiziertwerden.
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung oder IprozentigerFormaldehydlösung
durchfeuchtet,feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängtundwomöglich
gesonnt. Pelzwerkdarf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.
Hände und sonstigeKörperteile müssenjedesmal, wenn sie mit infi=
zierten Gegenständen (Ausscheidungen der Kranken, beschmutzter
Wäscheusw.) in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung,
verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösunggründlichabgebürstet
und nachetwafünf Minuten mit warmemWasser und Seife gewaschen
werden. Zu diesemZweckemuß in dem Krankenzimmer stets eine
Schale mit Desinfektionsflüssigkeitbereitstehen.
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IprozentigeFormaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschenund
getrocknet.
Ist der Fußboden des Krankenzimmers,die Bettstelle, der Nachttisch
oderdieWand in derNähe desBettes mit AusscheidungendesKranken
beschmutztworden, so ist die betreffendeStelle sofort mit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gründlich ab=
zuwaschen;im übrigen ist der Fußboden täglich mindestenseinmal
feuchtaufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösung.

ist er reichlichmit verdunntemKresolwasser, Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu durchtränkenund erstnachzweistündigemStehen
zu beseitigen.
Gegenständevon geringemWerte(Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappeneinschließlichder beiderDesinfektionverwendeten,abgetragene
Kleidungsstücke,Lumpenund dergleichen)sindzu verbrennen.
Leichensind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggetränktsind, und alsdannin
dichteSärge zu legen,welcheam Bodenmit einerreichlichenSchicht
Sägemehl, Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.
Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKranke sichaufgehaltenoder Leichen ge=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaftenund der=
gleichen,ferner dieWände mindestensbis zu 2 Meter Höhe, dieTüren,
die Fensterund der Fußbodenmittels Lappen, die mit verdünntem
KresolwasseroderKarbolsäurelösunggetränktsind, gründlichabzu=
waschenoderauf andereWeise mit den genanntenLösungenaus=
reichendzu befeuchten;dabei ist besondersdarauf zu achten, daß die
Lösungenin alle Spalten, Risse und Fugen eindringen.

Die Lagerstellenvon Krankenodervon Verstorbenenund die in
derUmgebungauf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerät=
schaften,Wand=und Fußbodenflächensindbei dieserDesinfektionbe=
sonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichendenMenge
heißenSeifenwasserszu spülen und gründlich zu lüften. Getünchte
Wände sindmit einemfrischenKalkanstrichezu versehen,Fußbödenaus
Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilch zu bestreichen.
Zur Desinfektion geschlosseneroder allseitig gut abschließbarerRäume
eimpfiehltsich auch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet
sichzur Vernichtungvon Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen
oberflächlichodernur in geringerTiefe haften. Vor Beginn derDes=
infektion sind alle Undichtigkeitender Fenster, Türen, Ventilations=
öffnungenund dergleichengenauzu verklebenoderzu verkitten.Es
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istüberhauptdiegrößteSorgfalt auf dieDichtungdesRaumeszuver⸗
wenden,dahiervonderErfolg derDesinfektionwesentlichabhängt.Auch
ist durcheinegeeigneteAufstellung,AusbreitungodersonstigeAnordnung
derin demRaume befindlichenGegenständedafür zu sorgen,daß der
Formaldehyd ihre Oberflächenin möglichstgroßerAusdehnung trifft.

Für je 1 Kubikmeter Luftraum müssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgas oder 15 KubikzentimeterFormaldehydlösung(Form=
aldehydum solutum des Arzneibuchs für das DeutscheReich) und
Seichzeiig etwa 30 KubikzentimeterWasser verdampft werden. Die
ffnung der desinfiziertenRäume darf frühestensnach vier Stunden,

soll aberwomöglichspäterund in besonderenFällen (überfüllteRäume)herst
nachsiebenStundengeschehen.Der überschüssigeFormaldehydistvor dem
Betretendes Raumes durchEinleiten von Ammoniakgas zu beseitigen.

Die Desinfektionmittels Formaldehyds soll tunlichst nur von
geprüftenDesinfektorennachbewährtenVerfahrenausgeführtwerden.

Nach der Desinfektionmittels Formaldehydskönnendie Wände,
die Zimmerdeckeund die freienOberflächender Gerätschaftenals des.
infiziertgelten. Augenscheinlichmit Ausscheidungendes Krankenbe=
schmutzteStellen des Fußbodens, der Wände usw. sind jedochgemäß
den Vorschriftenunter Ziffer 20 noch besonderszu desinfizieren.

22. Holz=undMetallteilevonBettstellen,Nachttischenund anderenMöbeln
sowieähnlicheGegenständewerdensorgfältigundwiederholtmitLappen
abgerieben,die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung
befeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.
Haben sichGegenständedieserArt in einemRaume befunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertworden ist, so erübrigt sichdie
vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.

23. Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdenmit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösung,1prozentigerFormaldehydlösungoder
Sublimatlösung durchfeuchtet,feuchtgebürstetund mehrereTage hinter=
einandergelüftet. HabensichGegenständedieserArt in einemRaume
befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist,
so erübrigt sichdie vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.

24. Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 Meter Höhe,die Sitzbretterund derFußbodensindmittelsLappen,
die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=
lösung getränktsind, gründlichabzuwaschenoderauf andereWeise
ausreichendzubefeuchten;in jedeSitzöffnungsindmindestens2 Liter
verdünntesKr=sokvasser,Karbolsäurelösungoder Kalkmilch zu gießen.

25. Krankenwagen,Krankentragen,Räderfahrbahrenund dergleichen.Die
Holz=und Metallteileder Decke,derInnen=undAußenwände,Tritt=
bretter, Fenster, Räder usw. sowie die Lederüberzügeder Sitze und
Bänke werdensorgfältig und wiederholtmit Lappen abgerieben,die
mit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung

Reichs=Gesezbl.1907. 30
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befeuchtetsind. Bei Metallteilenist die Verwendungvon Sublimat—
lösung tunlichstzu vermeiden. Kissenund Polster, soweitsienichtmit
Lederüberzogensind,Teppiche,Deckenusw.werdenmit Wasserdampf
odernachZiffer23 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösungoderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.

AnderePersonenfahrzeuge(Droschken,Straßenbahnwagen,Boote
usw.)sind in gleicherWeisezu desinfizieren.

26. Die Desinfektionder Eisenbahn=Personen=und Güterwagenerfolgt
nach den Grundsätzenin Ziffer 20, 21 und 25, soweithierübernicht
besondereVorschriftenergehen.

Anmerkung. Abweichungenvon den Vorschriftenunter Ziffer 1 bis 26 sind
zulässig,soweitnachdemGutachtendesbeamtetenArztes dieWirkung der Desinfektionge=
sichertist.

Anhang.
Besondere Vorschriften für die Desinfektion auf Schiffen

und Flößen.

Auf Schiffen und Flößen ist die Desinfektion nach den vorstehendenBe=
stimmungenmit folgendenMaßgaben auszuführen:

1. Schiffe.
Soll die Desinfektionvon Räumlichkeitenwegender zu befürchtendenBe=

schädigungenoderwegendes längereZeit haftenbleibendenGeruchsdesDes=
infektionsmittelsnicht nach den Bestimmungen in Ziffer 20 und 21 stattfinden,
so hat sie in nachbezeichneterWeise zu geschehen:

Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden
werdenmit Kalkmilch angetüncht;dieserAnstrich ist nachdrei Stunden zu wieder=
holen. Erst nach dem Trocknendes zweitenAnstrichs darf wieder feucht ab=
gescheuertwerden.

Wände mit Plüsch=oder ähnlichenBezügen könnennach Maßgabe der
Vorschriftenin Ziffer 23 desinfiziertwerden.

Die mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußbödenwerden
frisch gestrichen,jedochdarf zuvor der alte Anstrich nicht durch Abkratzenoder
dergleichenbeseitigtwerden.

2. Flöße.
Die von Kranken oder KrankheitsverdächtigenbenutztenHütten werden,

soweitsie nicht nach Ziffer 20 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie das Lager=
stroh verbrannt.

— — —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedruckt in derNeichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssind an dasKaiserliche Postzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
s =

Inhalt: Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und dem Großherzogtume Luxemburg, betreffendden
Beitritt des Großherzogtums Luxemburg zur norddeutschenBrausteuergemeinschaft. S. 140. —
Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Garten=
baues. S. 151.— Druckfehler=Berichtigung. S. 151.

(Nr.3321.) Vertrag zwischendemDeutschenReicheund demGroßherzogtumeLuxemburg,
betreffendden Beitritt desGroßherzogtumsLuxemburgzur norddeutschen
Brausteuergemeinschaft.Vom 2. März 1907.

N im GroßherzogtumeLuxemburgdurchGesetzvom27.Juni 1906 eine
mit dem deutschenBrausteuergesetzevom 3. Juni 1906 im wesentlichenüberein=
stimmendeBesteuerung der Braustoffe eingeführt worden ist, haben Seine
Majestätder DeutscheKaiser, König von Preußen, im NamendesDeutschen
Reichs,einerseits,und Seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Luxemburg,
anderseits,beschlossen,einen Vertrag wegen Beitritts des Großherzogtums
Luremburgzur norddeutschenBrausteuergemeinschaftabzuschließen,und zu diesem
Zweckezu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren außerordentlichenGesandten und bevollmächtigten
Minister in Luxemburg,LegationsratGrafen Carl von Pückler,

und
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg:

AllerhöchstihrenStaatsminister,PräsidentenderRegierung,Dr. Paul
Eyschen,

welche,nach gegenseitigerMitteilung ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,übernachstehendeArtikel übereingekommensind:

Artikel 1.
Vom 1. April 1907 an soll zwischenden zur norddeutschenBrausteuer=

gemeinschaftgehörigenStaaten und demGroßherzogtumeLuremburg,außerder
bereitsbestehendenGemeinschaftder Ubergangsabgabevon Bier, auch eine
Gemeinschaftder Brausteuereintreten.
Reichs,Gesetzbl.1907. 31

Ausgegebenzu Berlin den4. Mai 1907.

Original from
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Artikel 2.
Der Ertrag der Brausteuerund der Ubergangsabgabevon Bier wird

zwischender norddeutschenBrausteuergemeinschaftund dem Großherzogtume
Luxemburg nach dem Verhältnisseder Bevölkerung ihrer der gemeinschaftlichen
GesetzgebungunterworfenenGebietegeteilt.

Dieser Ertrag bestehtaus der gesamtenaus den bezeichnetenAbgaben
aufkommendenEinnahmenachAbzug:

1. der auf GesetzenoderallgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
Steuervergütungenund Ermäßigungen;

2. der Rückerstattungenaus unrichtigenErhebungen)
3. der Erhebungs=und Verwaltungskosten,die für das Großherzogtum
Luxemburgnachden gleichenGrundsätzenzu bemessensind, wie für
die zur norddeutschenBrausteuergemeinschaftgehörigenStaaten.

Artikel 3.
Die Verwaltungund Erhebungder Brausteuerwird im Großherzogtume

Luremburgwie bisherdurchdie Landesbehördenbewirkt.

Artikel 4.
Der vorstehendeVertrag gilt für die Dauer des Anschlussesdes Groß=

herzogtumsLuxremburgan das deutscheZollsystem.
Jeder Teil ist jedochbefugt, diesesAbkommenmit einjährigerFrist für

den 1. April jedesJahres zu kündigen.
Im Falle einer Anderung der in Luxremburgoder imDeutschen Reiche

bestehendenBrausteuergesetzgebungkann die Kündigung auch für einen anderen
Termin mit halbjährigerFrist erfolgen.

Artikel 5.
Der gegenwärtigeVertrag soll ratifiziertund die Ratifikationsurkunden

sollen sobald als möglich ausgewechseltwerden.
Zu Urkund dessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtenden gegen=

wärtigenVertrag in doppelterAusfertigungunterzeichnetund mit ihremSiegel
versehen.

Geschehenzu Luremburg,am 2. März 1907.

(L. S.) C. Pückler. (L. S.) Eyschen.

Der vorstehendeVertrag ist ratifiziert worden und der Austausch der
Ratifikationsurkundenhat stattgefunden.

–— S
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(Nr.3322.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues. Vom 1.Mai 1907.

A# Grund der Vorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nichtgehörigenSEtäsine
Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die GrenzendesReichsdarf fortan auchüber
dasKöniglichPreußischeNebenzollamtI. Schwanenhaus erfolgen.

Die demKöniglichPreußischenHauptzollamteKaldenkirchenbisher zu=
stehendeBefugnis zur Pflanzenabfertigung(Bekanntmachungvom 23.Januar 1884
— Reichs=Gesetzbl.S. 10 —) fällt fort. Die Abfertigungsbefugnisder Zoll=
abfertigungsstelleam Bahnhofedortselbstbleibtunberührt.

Berlin, den1. Mai 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Druckfehler=Berichtigung.
In der ptrechhe vom 21. Februar d. J. — Reichs=Gesetzbl.

S. 68 — muß esPeißen« HauptsteuerämterSingen usw.“ statt„Hauptsteuer—
ämterSiegen usw.“.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-=Gesetzblatt.
Jnhalt: Gesetz, betreffenddenGebührentariffür denKaiserWilhelm=Kanal. S. 1533.— Allerhöchste

Order, betreffendAnrechnung des Jahres 1907 als Kriegsjahr aus Anlaß der Aufstände im
SüdwestafrikanischenSchutzgebiete.S. 154. — Bekanntmachung, betreffendden Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der 1907 in Berlin stattfindendenAusstellung von
ErfindungenderKleinindustrie.S. 154.

(Nr. 3323.) Gesetz,betreffendden Gebührentariffür den Kaiser Wilhelm-Kanal. Vom
8. Mai 1907.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die nachdemGesetzevom 20. Mai 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 167) mit
dem 30. September1907 ablaufendeFrist, binnen welcherdie Festsetzungdes
Gebührentarifsfür denKaiser Wilhelm=KanaldemKaiser im Einvernehmen
mit demBundesratüberlassenbleibt,wird bis zum30. September1912erstreckt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKarlsruhe, den8. Mai 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1907. 32

Ausgegebenzu Berlin den 15.Mai 1907.
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(Nr. 3324.) AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes Jahres 1907 als Kriegsjahr
aus Anlaß der Aufständeim SüdwestafrikanischenSchutzgebiete.Vom
12.April 1907.

ch bestimmeim Anschluß an Meine Orders vom 12. Oktober1905 und
27. Februar 1906:

Den im Jahre 1907, bis zur BeendigungdesKriegszustandes,an der
Bekämpfungder Eingeborenenaufständein Südwestafrikabeteiligtgewesenen
Deutschenwird das Jahr 1907 als Kriegsjahr angerechnet,sofernin diesem
Jahre die BeteiligungmindestenseinenMonat betragenhat oderdieTeilnahme
an einemGefechtevorliegt.

Im übrigenfindetMeine Order vom 12.Oktober1905 sinngemäßeAn=
wendung.

Berlin, den12. April 1907.
Wilhelm.

Fürst von Bülow.

An den Reichskanzler(Oberkommandoder Schutztruppen).

—.• — —

(Nr. 3325.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf der 1907 in Berlin stattfindendenAusstellungvon Erfindungen
der Kleinindustrie. Vom 11. Mai 1907.

Da durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.1904 S. 141)
vorgeseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenfindet auf die
AllgemeineAusstellungvon Erfindungender Kleinindustriein Berlin 1907
Anwendung.

Berlin, den11.Mai 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
20.

Inhalt: Geset, betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts-Etats für dasRechnungsjahr1907. S. 155.—
Gesetz, betreffenddie FeststellungdesHaushalts=Etats für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr
1907. S. 188.

(Nr. 3326.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts=Etats für das Rechnungs=
jahr 1907. Vom 17. Mai 1907.

Wir Wilhelmf vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags, was folgt:

& I.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts=Etatfür das

Rechnungsjahrvom 1. April 1907 bis 31.März 1908 wird in Ausgabeund
Einnahme auf 2596 391 629 Mark festgestellt,und zwar:

im ordentlichen Etat
auf 2 026 628 607 Mark an fortdauerndenund
auf 312262012 Mark an einmaligenAusgabensowie
auf 2338890 619 Mark an Einnahmen,

im außerordentlichen Etat
auf 257501010 Mark an Ausgabenund
auf 257501 010 Mark an Einnahmen.

#2.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, zur Bestreitung einmaliger außer=

ordentlicherAusgabendieSumme von 253890309 Mark im WegedesKredits
flüssigzu machen.

83.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf, jedochnicht über
den Betrag von dreihundertfünfzigMillionen Mark hinaus, Schatzanweisungen
auszugeben.
Reichs Gesetzbl. 1907. 33

Ausgegebenzu Berlin den 22.Mai 1907.
lslbnOriqinel from
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84.
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteBesoldungs-Etatfür das

Reichsbankdirektoriumfür das Rechnungsjahr 1907 wird auf 195019 Mark
festgestellt.

85.
Diejenigen Stellen des Landheeres, der Marine und des Reichsmilitär=

gerichts,welcheunter Al bis 8 des durchdas Gesetz,betreffendden Servistarif
und dieKlasseneinteilungderOrte, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 272)
festgestelltenServistarifs fallen, sind aus der dritten Anlage ersichtlich.

86.
Von dem nach China entsandtenOstasiatischenExpeditionskorpsverbleibt

ein aus Militärpersonen des Friedens- und desBeurlaubtenstandesder einzelnen
HeereskontingentebestehenderTeil, das OstasiatischeDetachement,nochin Ostasien,
ist aber, sobald es seineAufgabe erfüllt haben wird, aufzulösen. Die Ver—
waltung wird durch den Bundesstaat Preußen geführt.

Die nachDeutschlandzurückkehrendenOffiziere, Unteroffiziere,Kapitulanten,
Mannschaftenund Beamten des Detachementswerden, soweit sie nicht sofort
in offeneetatsmäßigeStellungen einrückenkönnen, zunächstüberetatsmäßigver=
pflegt und rückenbeim FreiwerdenetatsmäßigerStellen in solcheein.

87T.
Soweit diezurGewährungaußerordentlichereinmaligerBeihilfen(Kapitel11

Titel 1 bis 16 der einmaligenAusgabendes ordentlichenEtats) erforderlichen
MatrikularbeiträgenachderRechnungdesRechnungsjahrs1907 keineDeckung
finden, treten sie den ordentlichenAusgaben im Etat für das Rechnungs=
jahr 1909 binzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den 17.Mai 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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Betrag
* für das
r’–Dei Ausgabe. Rechnungs=

5 jahr1907.
Mark.

A. OrdentlicherStat.
àa.FortdauerndeAusgaben.

1. I. Bundesrat.
Die erforderlichenAusgaben werden für jetzt aus den unter
Kapitel7 ausgesetztenFonds mitbestritten.

2. 1/13. meichelag —— 2044430
3. 1|/10. III. ReichshanzlerundReichskanzlll. 302730

IV. AuswärtigesAmt.
4. 112. XusnWhees tttttt.ut 2 798 780
5. 1/166.]Gesandtschaftenund Konsulastbtee . . . . 10 517 100
6.120 MllgermeineJoneeee——s= 35585602

Summe VV16874 482
V. ReichsamtdesInnern.

7. 112. ARschsamtdesIner. unismer- 1546 295
Ta.t. Allgemeimends— 60 450 615
7b. 17. Reichstommissariate 75 700
vc. 1/2.]Bundesamt für das Heimatwesen 30400
7d. 1½ Schiffsvermessungsamtßß 67 894
8. EntscheidendeDißziplinarbehöden 6 000
9. 1/3.Behörden für die Untersuchungvon Seeunfällen 37500
10. 18 StatistischesAm ç 1823500
11. 1/7.Normal=Eichungskommission 237790
12. 1.Wesinheite t1ttt. 694 560
12a. 1/7..Biologische Anstalt für Land=und Forstwirtschaft 209214

1 8. Watententt.dt##hO 4238 720
13. 1/11. Reichs=Versicherungsttntt 2140 280
135. 1½9.Physikalisch=TechnischeReichsanstalllt . . . . . . . . .. 452 500
MWn ssertg“ P 2779777
134. 1|9. Aufsichtsamtfür Privatversicheng .. 442 320

DT
Summe V ... 75 233 065
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Kapitel.

Preußen
usw.

Mark.

Sachsen.

Mark.

Württem=
berg.

Mark.

Überhaupt
für das
Rechnungs=
jahr1907

Mark.

WFVehelr

8

s

Ausgabe.

VI. VerwaltungdesReichsheeres.

1/12.Kriegsministerim
1/5. Militärkassenwesen
1,9 Militärintendanturen .

1/5. Militärgeistlichkeit... . . . . . ..
1.5. Militärjustizverwaltung
I1/2.HöhereTruppenbefehlshaber

1/3. Gouverneure, Kommandanten
und Matzmajore . .

1/3. Adjutanturoffiziereund Offiziere
in besonderenStellungensowie
Beamte bei denselbben

1/24. Generalstabund Landesvermes=
sungswesen

1/3. Ingenieur=und Pionieroffiziere
1/23.|Geldverpflegungder Truppen
I/7.Naturalverpflegung ..
1 (11.Bekleidung und Ausrüstungder

Truppen
1/22. Garnisonverwaltungs- und Ser—

viswesen
1,6. Militärbauwesen
I/I8. Militärmedizinalwesen
1/6. VerwaltungderTraindepotsund

InstandhaltungderFeldgeräte

Seite

2 883 383

3 154 849

1 188 212

2 055 161

3 100935

695 567

1152210

3915100

2 135 997
132 052 822
139 082 506

31 844 198

49 198 135

1871 003

10302 998

1535 066

420 132

75 690

367 665

83 738

163 924

317493

32 011

162228

291 375

143 844
12 464 340
13235 842

3524 076

4812 682

180 630

968922

201 .599

284 527

13 170

180 76

26 812

106677

165 465

23 716

117 496

106 459

58 182

6 757 703

7131 924

1737634

2025831
108244
605' 365

3 588 042

185 100

1003290

1268 762

2 325 762

1 431931

4312934

2 338 023

151 274 865

159 450 272

37105 008

56 036 648

2 159 877

11877285

1 838 946

387104 382 37 446 191 444 132 835
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Uberhaupt
. Preußen Sachsen. Württem= für das
z Ausgabe. usw. berg. Rechnungs=

ẽ 5 jahr 1907.
Mark. Mark. Mark. Mark.

Übertrag. 387 104 382| 37 446 191119 582 262 444 132 835
31. 1/2.Ersatz- und Reservemannschaf=

tenushhßhßßß 3 706 648 181 095 101 3444989 085
32. 1/6.|Mierdebeschaffung . . . 11984888111833711 688354 13856613
33. 1/3. VerwaltungderRemontedepotsg!10333 51620|%4
34. 1/2. Reisegebührnisse,Umzugskosten,

Vorspann=undTransportkosten 10 221 43165772120 50] 11299658
35. 160.Militär=Erziehungs=und Bil=

dungswesen. . . . . . . . . . . . .. 8218 132 665.262 73 411 956825
36. 1/6. Militärgefängniswesen 703 885 76 105 35 999 815 989
37. 1/16. Artillerie- und Waffenwesen. 45 470 676 134 985329 42
38. 1/6.TechnischeInstitutt 21098781 381 1152292 40
39. 1/20.|Festungen,Ingenieur=,Pionier=

und Verkehrswesen . 7493 3500 171 642 774181 7742410
40. Wohnungsgeldzuschüsse 110879449 333 65421662 891489
41. 1/6. Unterstützungenan Militärs des

aktivenundBeurlaubtenstandes,
für die an anderenStellen
Unterstützungsfondsnicht an=
gesetztsind.Unterstützungenund
außerordentlicheVergütungen
für aktive Beamte mit Aus=
nahme derjenigendes Kriegs=
ministerinisss . . . . . .. 1206 4981 115008 60 4181 1381924

42. Zuschußzur Militärwitwenkasse/ 2939 0001 3000001 142000) 3381000
43. 1/8. VerschiedeneAusgaben . 2 613 946 118 122 28 499 2 760 567

Summe Kapitel 14 bis 433197974 681|415896 429/23 708 968|567 580 078

Seite für sich
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Betrag
—- , für das
— Ausgabee. Rechnungs=
2.5 jahr 19071T ·

Mark.

Ubertrag.. . . 567580078
Mark.

144. Militärverwaltung von Bahen 92 779 748

Ab:
der auf die fortdauerndenAusgaben Wart.
Kapitel 44a (Reichsmilitärgericht)mit 28 012
Kapitel 74 (Allgemeiner Pensionsfonds)
mit......................... 10 302 110
Kapitel75 (Reichsmilitärgericht)mit. 349

I Kapitel79(desgleichen)mit....... 5 851
Kapitel81 (desgleichen)mit 10660

I Kapitelss(desgleichen)mit....... 286
undauf die einmaligenAusgabendes
ordentlichenEtats— Kapitel5— mit 11589695
Kaͤpitelrui mit. 159719

entfallende,unterKapitel 44a Titel 14, 74, 75, 70,
81, 88 und bei Kapitel 5 unter Titel 227 sowie
bei Kapitel11 angesetzteTeil obigerOuote 22 126 712

bleitbenr 65306
Außerdem kann an Bayern im Laufe des Rechnungsjahrsein
Vorschuß bis zu 9 936 695 Mark gewährtwerden.

Summe VV. 438 233 114

44a. 1|13. VIa. Reichsmilitärgericht.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 515419
1. 1M#Istühe t7—öss## 28 042

Summe Vla

OigitizedbyOorn gle

573 161



162

Betrag
S für das
— Ausgabe. Rechnungs=

55 jahr 1907.
Mark.

VII. VerwaltungderKaiferlichenMarine.
45. 1/I4. Reichs=Marineamtund Marinekabintt . . . . .. 1898 540
46 15. Admiralstab der Marinn 309 335
47. 1/5. Seewarteund Obserhnates 3 366534
48 1 Inendanturren ç mm 617958

4I NN=R==.— /-’—353 170320
50. 1/3.Seelsorge und Garnisonschulwesen .. 139 815
51. 1/36. Geldverpflegungder Marineteile . . . . ... 29 030 675
52 14. Shdiensthelterrettttt. = 31 197160
53 15Naturalverpflegngg 2176374
54 14 Belleidungsgs g 440 283
565 15 Gernisen#versllttt.— —stnrsse 962 390
558-1Garnissbmshesen—II . 669 334
56. 1/3. Servis und Wohnungsgeldzusccbtss . . . . .. 2 557 057
57.] 1½9. Sanitätswefeen..s ......... 2317738
58.1-3.Reise-,Marsch-undFrachtkosten....·............·..·.·· 3411000
59 17 Billdungsesen 492 557
60. 1/10.] Instandhaltungder Flotte und derWerften 29 .578470
61. 1/23. Waffenwesenund Befestigungen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 11193698
62. 1/5. JKassen-und Rechnungswesen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 920667
63. 1/11.]Küsten= und Vermessungswesen 730 980
5# 111Verschiedene Ausgaben 1561 381

Summe Marineverwaltaung0 742266

Hierzu:
64a. 1/4. JZentralverwaltungfür das SchutzgebietKiautschou.. . . . . . . .. 103915

SummeVII. 120846 181

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
65. 1|12. Reichs=Justinttt , 389630
66. 1/15. Reichsgericht 2 4 2 028 060

Summe VIIIL. . .

Original from
PRINCETON UNIVERSITY

2417690



für das
51. Ausgabe. Rechnungs=

— " jahr 1907.
Mark.

IX. Reichsschatzamt.
6G.) 19. Reichssebatzent.ssts 834 710
68. 1|11. eh .—————————— 27328323
68. 1/2.Eberweisungen an die Bundesstatten 202361 170
685. 1. ZBurKapitalsansammlung behufsErleichterungderDurchführung

einerWitwen- und Waisenversorgung... . . . . . . . . . . . . . .. 48 000000
69. 1/14. UnmittelbareAusgabendesReichsfür dieVerwaltungderSölle,

Stenernund Gebhen . . .. 2 682520
SummeIX . . 281206 723

Ka. Reichs-Kolonialamt.
6##à.126. Srikerslt.te’ss 1220240
69b. 1/9. JMilitärverwaltung........ .. ... . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . ... 428788

SummeLXa . . ./ 1649028
70.1|3. X. Reichs-Eisenbahnuaut . .. .. . . .. 430300

XI. Reichsschuld.
N. 183. Bernstgsgg. —=uut—s½ö! 802 500
2.1 148BeDfnnnnn. —— 135792000

SummeXII . I136594500
73. 1/11a. XII. Mechnungsbet.. 1019382

XIII. AllgemeinerPensionsfonds.
74. 1/10.Verwaltung des Reichsheeres:

Mseen mf... 4sitigg=
b) Sachsen
c) Württemberg

Ö H#222

Ö. . é 29

Ö H# 6 645 654) an Bayern

Seite für sich.

73 280 980
5 812 130
3 667275

10 302 110

34
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Summe XIII .. .

Original from
PRINCETON UNIVERSITY

Betrag
* . für das

* Ausgabe. Rechnungs=
E jahr 1907.

Mark.

Übertrag93 062495
75. 1/6. ReichsmilitärgerichtA und B. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 958

C. an Bayern. . . . .. ,......·.................... 349

— 27307

76.1/8.Verwaltung derKaiserlichenMarieen . . . . . . .. 7269354
3. u15. OWitderaltnz.= 2 632 170

78. Ehrenzulagean die Inhaber desEisernenKreuzesvon 1870/71
(Gesetzvom 2. Juni 1878):
5 Prünhen n“##: 19800
Sechon. s Walt#tsssen=n 864

) Wurltemberg 180
Bahern 216

— 21 060
79. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.

1. Bensionen für ehemaligefranzösischeMilitärpersonen und deren
Angehörige........................·..·........... 47000

2.AnBayern..................................·...... 5 851

— 52851
80.1 1.Sonstige Bewiltignmnsgscstt:ttt.. 220000
81. 1/11.Invalideninstitute:

Prenßenut..—ttm———— 317832
b5Sahnnnn.—hs- —
c)Württemberg................................. 8803
chanBayern.................................. 40660

- 367295



Betrag
für das

Z Ausgabe. Rechnungs=
5 jahr1907.

Mark.

XIV. Reichs-Invalidenfonds.
82. 1/9.Verwaltung des Reichs=Invalidenfods . . . . .. 72500
83. 1/4. Invalidenpensionenusw. infolge des Krieges von 1870/71 im

Bereicheder
Verwaltung des Reichsheeres:
a) Preußen usio ç 255579000
b)Sachsen..................................... 2 076500
Wirttembeerrrnng — 901000
Bahern 8017000

—136573500
84. 1/4. JInvalidenpensionenusw. infolge des Krieges von 1870/71 im

Bereicheder
Verwaltung der Kaiserlichen Marine . . . . . . . . . . . . 16792

SummeXIV . . . 36662792

85. XV. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung.
1/16a. Zentralverwaltung 3371 480
17/66. Betriebsverwaltung... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 508707186

SummeKWW . 512078666
86. 114. xVIReichsdrukkerci.............................. 6293315
87. XVII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.

1/12. Zentralverwaltungg 123000
13/23. Betriebsreraltuttzt. 885537D00

SummeXVUI8 676790

88. XVIII. Zu Gehaltsaufbesserunggen. 1839426
Anmerkung.

Zu Kapitel 1 bis 88. Ersparnisse,welchebeidenFonds
zuBesoldungenund zu sonstigenDiensteinkünftenetatsmäßiger
Beamten, Offiziereund Arzte dadurchentstehen,daß Stellen
zeitweilig nicht besetztsind oder von ihren Inhabern nicht
versehenwerdenkönnen,sind der Reichskassezuzuführen.

347

Oriqinealfrom
OigitizedbyOorn gle



Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs⸗
jahr 1907.
Mark.

Wiederholungder fortdauerndenAusgaben.

Summe1.Bundesrat................................... —
II.Reichstag.................................... 2 044430
III. Reichskanzlerund Reichskanzlei.. . . . . . .... . . . . . . ... 302730
IN. AMuiswärtigeslt.. , 16874482
V,. HeichsatntdesI####trin 75 233065
VI. VerwaltungdesReichsheeres... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 638233114
VlIa Reichsmilitärgerichtftftf 573461
MVI. VerwaltungderKaiserlichenMarien . . . .. 120846181
VIII. Reichs-Justizverwaltung... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2417690

. Reichsschatzamtkssss#s 281206723
IXa. Reichs-Kolonialamt..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 649028
X. Reichs-Eisenbahnamt.. .. .... . ... .. . . . .. . . . . . . .. 430 300
W. Sricshf.. 3—R—#2—5 136594500
XII. Reschnimgehoos 1 019382
NXIII. Allgemeiner Pensionsfonds.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103 652 532
XIV. Reichs-Invalidenfonds... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 36 662792
DTXV.Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung . . .. 512078666
Mi Sccsr. #5.—————— " 6 293 315
TXVVII.Reichs=Eisenbahnverwaltnng . .. 88 676790

XVIII. Zu Gehaltsaufbesserungen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1839426

Summe der fortdauernden

OigitizedbyOo gle

Ausgaben.



" —167

Betrag
7v„ für das
*1nn Ausgabec. Rechnungs=

jahr 1907.
Mark.

b. EinmaligeAusgaben.

1. LReichstag................................. 197600

8 1,8. II. AuswürtigesAmt ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 770350

1½4. III. Reichsamtdes Innen. 5 335100

1/77. IV. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung 16070229

1. 7a. Reichsdrurkeeii . . . . . . .. 87084

V. VerwaltungdesReichsheeres.
1/143. Wreien ußßßßß. lsh#s 79 639 886
160/197. b)Sachsen................................... 10596687
198/225. Werttembernrn. 2 867420

Summe A . . . ./ 93103993
Preußen usw.

144/159.Garnisonbautenin Elsaß-Lothringen. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 862000
226.Zu Erstattungenauf einzelneaus Landesmitteln aufgewendete

Kasernenbaukostenusw.
1. an KönigreichSachsen 174346Mark
2. an Württemberg.. . . . . . . . . . . . . . .. 138244=
3. au Bueen.—3 9981
4. u Hessenn. 2 325
5. an Mecklenburg-Schwerin.. . . . . . .. 6687 —

— 421 413

Summe B . 4 283413

227. Quote an Bayern von den Ausgaben Summe K 11589 695

Summe W.11

Oriqinealfrom
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNIVERSITY
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Betrag
für das

* Ausgabe. Rechnungs=
& 5 jahr 1907.

Mark.

3. 1. Va. Reichsmilitärgerichtt . . . . . . . . . . .. 892320

6. 1/148. VI. VerwaltungderKaiserlichenMarint..... . . . .. . .. 136311450
Davon ab:

Zuschußdes außerordentlichenEtattss . .. . . ... 36080000

bleibenn100 231 450

Ga. Zuschußzur Bestreitungder Verwaltungsausgabenim Schutz=
gebieteKinutschon 11735 500

Summe W.1119 950

7. 1|4 VII. Prichsschatit 1589700

7a. 1/14.]Fkeichs-Nolonialaattt . . . .. ... 35988457

8. VIII. eittssibnt.3s 852000

9. NK. Bihinungshoo.ô —-

10.1,-23. X.Reichs-Eisenbahnncrwaltung................... 6 384120

11. 416 XI. Zur GewährungaußerordentlichereinmaligerBeihilfen
analleetatsmäßigenunddiätarischbeschäftigtenUnter=
beamtensowiean alle etatsmäßigenund diätarisch
beschäftigtenmittlerenGeamten,derentatsüchliches
GehaltdenBetragvonjährlich4200 X nichtüber=
Mit. ".........·........ 23151001

Oriqinal from



für das
Ausgabe. Rechnungs⸗

jahr 1907.

Warl.

WiederholungdereinmaligenAusgaben.

Summe1.Reichstag........................·.............. 197600
- II.AuswärtigesAmt............................... 770 350

* II. Pelchs##tdes.Irnmeetttzt. Êc 5 335 100

[IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltng 16070229

-IVa.Reichsdruckerei................................... 87 084

⸗ V. VerwaltungdesReichsheersss. 108977 101

Va. Reichsmilitärgericht... ... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 892 320

MV..Verwaltungder KaiserlichenMarin 111966950

* JII. Reschöscheamttt.s 1589 700

VIIa. Reichs-Kolonialamt...... ... . . 7““ 35988457

VIII. Reichsschuld. .. . . . . . . . . . . . . . .. ....·......... 852 000

** W. Rechmiimabbe.. — s=

X. Reichs⸗Eisenbahnverwaltung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 384120

Summe der einmaligenAusgaben

HierzuSumme der fortdauerndenAusgaben

Summe der Ausgabedes ordentlichenEtats

Oigitizedby COeor gle

312 262 012

2 338 890 619



Oriqinal from

Betrag
E für das
1 Einnahme. Rechnungs=
E 8 jahr 1907.

Mark.

I. Zölle,Steuernund Gebühren.

1. .. eminsrsamuusse 600 365000
2. atbitsteiter.—tis 11 197000

igarellensleuerrr 11473 000
4.Zuckersteuer....................................... 138566000
5.Salzsteuer.......................................· 55 320000
6 Branntweinsteuer:

Merischbottichstner 14549000
b) Verbrauchsabgabeund Zuschlg . . . 102334000
SBienrsteter..sst

hnnsstese..#ssts 4 933000
8.Brausteuer und Ubergangsabgabevon Blierr ... 51744 000
9.Sielkartenstetnsee.us 1 694770
10.Wechselstempelsteuer I........................... 14418000
11. Reichsstempelabgaben:

I. Uberweisungssteuern:
A. von Aktien,Kuxen,Renten=undSchuldverschreibungen

28299 460 Mark
B. vonKauf=undsonstigenAnschaffungs=

geschften ——419 602 0600
C. von Lotterielosen:

a) für Staatslotterin 32 390 000
b) für Privatlottertten 6 534150

zusammen I. 86 825670
Seite für sich.



—l71—

Betrag
: für das

g Einnahme. Rechnungs=
“ jahr 1907.

Mark.

(1) (11) Ubertrag 86 825 670
II. Reichseigene Steuern:

A. von Frachturkunden 13720 000 Mark
B. von Personenfahrkarten 30 380 000
C. von Erlaubniskarten für Kraft=
sahrseues .. 2 940000.

D. von Vergütungenan Mitglieder
vonAufsichtsräten 9800000

zusammenIIL.. . 56840 000

ZusammenTitel 1.1443 665 670

12. 1##ö#haftsste#e.. 4e- 36000000
13.Statistische Gebt 42 1 329000

Summe 11 187ö88440

2 II. Abfindungen(Abersa)für ZölleundSteuernvonden
außerhalbdes Zoll- und Brausteuergebietsbelegenen
Gebietsteilender zur Zoll- oderBrausteuergemein—
schaftgehörigenBundesstaaten.

1. JAbfindungen,an denen sämtlicheBundesstaaten teilnehmen
(Zölle,Tabaksteuer,Zigarettensteuer,Zuckersteuer,Salzsteuer
und Schaumweinstenecrn) . . . . . . . . . .. 83 940

2. Abfindungen,an denenBayern, Württemberg,Baden und
Elsaß=LothringenkeinenTeil haben(Brausteuerund Uber=
gangsabgabevon BierJß 8740

SummeII. .. 92 680

3. III. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung 610157740

OigitizedbyOo le

35



Betrag
— 7 für das

S Einna h m e. Rechnungs=
5 jahr 1907.

Mark.

za. 1/3. Reiarnerei 9732000

4. 16. V. Reichs-Eisenbahnverwalktung... . . . . . . . . . . . . . . .. 117875000

5. VI. Bankwesen.
1. Anteil des Reichs an dem Reingewinneder ReichsbankGeset

vom 7. Juni 1899 — Reichs=Gesetzbl.S. 311 —). 19 900000
2. Steuer von dendurch entsprechendenBarvorrat nicht gosher

Banknotennach99 desBankgesetzesvom 14.März 1875
Reichs=Gesetbl.n 174) 2 715000

SummeVI. 22 615000

VII. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen.
56. 1 . teeeeeee.uonns 211750
Ga.Reichskanzler und Reichskanzlll . . . . . . . . . .. 1313
7. 5 MuswãrligesAimnt e 1181730
7b. 1. Aus Anlaß der Expeditionnach Ostassn 10 794 614
8. 1/146.RerlehsansitdesI###ern. e3siis 12432989
9. 1/5.Einnahmen derMilitärverwaltungfür RechnungderBundes=

staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Preußen usn..tic#es 6 311 259
Sachsen.................·................. 342995
Wirtiemiben.—#. 187480

9a. 1/5. Einnahmender Militärverwaltungfür Rechnungder Gesamt=
heitaller Bundesstaaten:

Preußenuso ç 445 384
Sachsen ...................................
Wäirttebenn.: –

9b. 1. PReichsmisittgercht...... 100

Seite 31909614
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Betrag
E für das

. Einnahme. Rechnungs=
5 jahr1907.

S *i
Mark.

Übertrag31 909614
10.1/11. VerwaltungderKaiserlichenMarine... .. . . . . . . . . . . . . . .. 581424
1.] 1/5, Reichs=Iunstindetzwaltiinnnng.—s 803 755
12 18. Seissscheaeannt.47474 44143 6685095
1238. 13. Riichs=Kolonglant.4 263 335
18.] 12. Reichs=Eifenbahnntt.#mss 756
14. 12. Meichssehlrr.3 335450
15. 1. LRechnung##sos...tt ut= 85
16. Allgemeiner Pensionssods . . . . . . . .. 10 776
17. BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu denAusgaben

für das Reichsschaunt. 3150 Mark
für denRechnungshof.............. 44213 47 363

SummeVII . . ./ 40637 653

18. 13. VIII. Aus demKeichs-Invalidenfonds.. . . . . . . . . . . . . . 39828797

19. IX. UberschüsseausfrüherenJahren.
1. Einnahmenund Ausgabenaus der Prüfung der Rechnungen

für1905...................................... 426300

20. X. Zum Zusgleichefür die nichtallen VLundesstaaten
gemeinsamenEinnahmen.

1. Für die Brausteuer:
vonBayern...—.........................·... 4229678
den Württembrrgzz.— —— 1 485 770
Hic ehet. ##i.#s 1279 263
pon Eifeß=Lothreimoastttt. 1 177580

zusammen(Titel1) 8172 291



— 174 —

Betrag
S für das
* Einnahme. Rechnungs=

##“ jahr1907.
Mark.

(20.) 2.Für denUberschußderReichs=Post=undTelegraphenverwaltung:
« vonBayern................................ 7643335

vonWürttcmberg............................ 2 697015
zusammen(Titel 210 340350

3.,[Für die eigenenEinnahmenderVerwaltungdesReichsheeres:
vonBayern.·.............................. 826143

Summex...19338784
Anmerkung. Die Ausgleichungsbeträgezu Titel 2

und 3 unterliegender Berichtigungnachdemwirklichen
Ergebnisseder aufkommendenEinnahmen.

21. XI. Matrikularbeiträge.
1.Preußen...·..................................... 179915 180
2.Bayern.......................................... 29872217
Z.Sacl)sen.......................................... 21744 135
4.Württcmbcrg...................................... 10763668
5.Vaden............................·.............. 9700254
(3.Hessen........................................... 5 833438
7. Mecklenburg=Schwettit—si. 3 015173
8. Sachsen=Weinimmm..: 542 1872262
9. Mecklenburg=Strelllttttztz. 499 023
19. Mienbunrts.“—us. 2117.237
11. Brrlistsschwein.#se 411—/#—m— 2344 294
12. Sachsen=Meeiinegng....== 1297 320
13. SSachsen=Mienbreennnng.. 996228
14. JSachsen⸗Coburgund Gotha.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1169 526
15.Anhalt..........·..........·.................... 1582 413
16. Schwarzburg=Sondershauusen 410783

Oriqinal from

273 133 151



Betrag
für das

AE— Einnahme. Rechnungsjahr
Ia. 1907.S

Mark.

(21.) Ubertrag273 133151
17.SSchto#nzburg=Rudolstat. 467134
18.Waldeck.............................·............ 285223
19. Reuß altererLinietisesés#: 340587
20. Renß jürgerer eii...4 697474
21, Schanmburg=ieeeee.— s 217044
Wtfs)aa.. 702275
23. Lübek. ——— —— 510 699
24./Bireriten. 3 —mss 1 271075
W. 1abrr. s...... 4221031
26. Elsaß⸗ Lothringen 8752532

Summe XIL.

Wiederholungder Einnahmen.
Zölle, Steuernund Gebühren.. . . . . . . . . . ...

II. Abfindungen
III. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung
IV. Reichsdruckerei
V. Reichs-Eisenbahnverwaltung.. . .. . . . . . . . . . ..
VI Bantwesen
VII. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen
VIII. Aus dem Reichs=Invalidenfondsdsgs . . ..

Uberschüsseaus früherenJahren
Ausgleichungsbeträge

.Matrikularbeiträge
Summe der EinnahmedesordentlichenEtats
Die AusgabedesordentlichenEtats beträgt

22 9

**„

.IX.
X. Ausgleichungsbeträge .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
XI . . 22

1187 588 440
92 680

610 157 740
9 732 000

117 875 000
22 615 000
40 637 653
39 828 797
426 300

19 338 784
290 598225

2 338 890 619



Betrag
—- für das
3 Ausgabe. Rechnungs=

5 jahr 1907.
Mark.

B. AußerordentlicherEtat.

1 EITIIIIIIIIII 4 —-

2.1. II. Reichsamtdes Innern
a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten . .. 1 647000
b) für dieBundesstaatenmit AusschlußvonBayern und
Börtteinherrt. isl###chrn= 2 353000

— 4 000 000
2. Zur ErweiterungdesKaiserWilhelm=Kanals,ersteRatet 00 000

Summe I.19000 000
3. III. VerwaltungdesReichsheeres.

1 a) Preußenusw.. ... . . . . . . . .. .................. 500000
b)Sachsen«................................. —
c)Württemberg............................... —

SummeA.-. 500000
Preußen usw.

26 KEstunge.sstistin 460 644400

7. Für die Vervollständigung des deutschenEisenbahnnetzesim
Interesstder Landesverieibigunngg= 10396800

Summe B. 51 041200

8. Quote an Bayern von den Ausgaben Summe K# 62241

SummeIIlII1 603441

Oriqinealfrom



Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs=
——. jahr1907.S &e 1

Mark.

4. 1/42. IV. VerwaltungderKaiserlichenMarin 21290260
43. Zuschußzu den einmaligenAusgaben im ordentlichenEtat6 080 000

SummeW17370260

5. W Fiitheschrtanttnss

6 1. VI. Reichs-Post-undCelegraphenverwaltung. .. 41835000

7. 1/26. VII. Reichs-Eisenbahnverwaltunn 37638500

8. VIII. Aus Anlaßder ExpeditionnachOstasien.
1/30. A. VerwaltungdesReichsheeres 4764 409
1|4. B. Verwaltungder KaiserlichenMarin 1584000
1/5. C. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltunng 184500
1 D. Reichsamtdes Innern .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 000

SummeVIII . 6534 909

9. IX. Aus AnlaßderExpeditionin dasSüdwestafrikanische
Schutzgebiet.

1/. A. Rechs=Koelonigliimitsê 40 125900
3. B. VerwaltungdesReichsheerens ... 43 000
4. C. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltuung . .. 350000

Summe I0 518900
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs.
jahr 1907.
Mart.

Wiederholungder Ausgaben.
Summe I. Auswärtigesntt. —

II. ReichsamtdesInnern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 000000
U. VerwaltungdesReichsßerre 51 603441
H[V.Verwaltungder KaiserlichenMarin . . . . .. 57 370260
N. Beithöscheeett##sset —
VI. Reichs=Post=undTelegraphenverwaltng 44 835 000
VII. Reichs=Eisenbahnverwaltttttnng . . . . . . . . . . .. 37638500

VlII. Aus Anlaß der ExpeditionnachOstassn 6534 909
LX. Aus Anlaß der Expeditionin das SüdwestafrikanischeSchutz=

gebiet.......................................... 40 518900

Summe derAusgabedes außerordentlichenEStatts.257501 010

Original from
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Betrag
für das

.n Einnahme. Rechnungs=
jahr 1907.

Mark.

1#i I. RüchzahlungenundTilgungsratenausderVerwendung
desFondszur FörderungderHerstellunggeeigneter
Klleinwohnungenfür Arbeiterund geringbesoldete
Beamtein BetriebenundVerwaltungendes kReichs
(Kapitel2 Titel1 derAusgabedesaußerordentlichen
Etats):
a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten 85 150

# b) für dieBundesstaatenmit AusschlußvonBayern
und Württembrrrgrggg 121 650

Summe Kapitel 1 206 800

2. 16. II. ErlöseausdemVerkaufevonfreiwerdendenFestungs=
grundstüchenundFestungsbaulichkeittn... 1251578

3. 18 III. Aus Anlaßder ExpeditionnachOstasen 756112

244 IV. Rücherstattungenauf die aus demReichs-Festungs-
1 baufondsgeleistetenVorschüstete 51761

5. V. Kaufpreis für die an den Staat Gremenverkaufte
l Hatteriesrinlmmahofhdritteundschlufzrate 500000

6. VI. VondemSchutzgebieteTogozurTilgungdesReichs=
dBariehes,#itteiiis. ... 162000

*1 VII. Tilgungsrateder Verwaltungder Reichseifenbahnen 358370

16rw W.100. 36



Betrag
S 33 für das
S Einnahme. Rechnungs=
"öb . jahr 1907.

*
1 Mark.

8. VIII. VonderNorwegischenCelegraphenverwaltuung 324080

IX. Aus der Anleihe.

1. JZu einmaligen Ausgaben für Rechnungder Gesamtheitaller
Bsseiesstäter “““23“““*3=“3 207148 039

2. Zu einmaligenAusgaben für Rechnungder Bundesstgatenmit
Ausschlüßvon Badern 8sss rs —

33. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit
Ausschlußvon Bayern und Württemberg... . . . . . . . . . .. 46742270

Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitels9 über=
tragen sich innerhalbder einzelnenTitel mit den noch
offenenKrediten aus früherenAnleihebewilligungen.Die
solchergestaltsichergebendenGesamtkreditewerdenum den
Betrag der bei den entsprechendenAusgabefondsetwa

6& eintretendenErsparnissegekürzt.
Summe Kapitel9. ..

Original from
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Einnahme.

Wiederholungder Einnahmen.
Aus der Verwendung der Fonds für Kleinwohnungen
Für Festungsgrundstügdge
Aus Anlaß der Expedition nachOstasien
Rückerstattungenauf die aus dem Reichs=Festungsbaufonds
geleistetenVorschüsse.. . . . . . ....
Kaufpreisfür die BatterieBrinkamahofJ. . . . . . . . . . . ..
Von dei SchirtachieteTosdô.s
Von der Verwaltungder Reichseisenbahnen
Von derNorwegischenTelegraphenverwaltung.
Ai der inteitittt.—

Summe der Einnahmedes außerordentlichenEtats
Die Ausgabedes außerordentlichenEtats beträgt.

Abschluß.

d. Ss)

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr 1907.

Mark.

206 S00
1251 578
756 112

51 761
500 000
162 000
358 370
321 080

501 010257
257501 010

2 5906391 629
2 596 391 629

OicitizedbhCeo= gle

36“
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ZweiteAulagezumEtatsgesetze.

Besoldungs⸗Etat
für das

Reichsbankdirektoriumauf das Rechnungsjahr1907.

Betrag
für das

Titel. Ausgabe. Rechnungsjahr
1907.

Mark.

Besoldungen.
1.Der Präsident, einschließlich10 000 Mark Repräsentationskosten 40 000

(Außerdemfreie Wohnung mit Geräteausstattungim Bank=
gebäude,Lichtund Heizung.)

2. Ein Vizepräsident18000Mark, siebenMitgliedermit 9000 Mark
15090 Mbrrk.slikss 111 000

Summe Titel 1 und 2 151000

3. Mietsentschädigung (Wohnungsgeldzuschuß)je 1 500 Mark für
die BeamtenzinterTitel22. s 12 000

4.ZU nichtpensionsfähigenZulagen an den Wizepräsidentenund die
Mitglieder bis zum Betrage von je 3.000 Mark jährlich .. 18 000

5. Ju. Pensinen——t—iHtt173555715 14019

Summe . 195 019

*. Oriqinel from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY
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Dritte AulagezumEtatsgesetze.

Verzeichnis
derjenigenStellendesLandheeres,derMarine und desReichsmilitär—

gerichts,welcheunter A 1 bis 8 des Servistarifs fallen.

A1. Generale.

Landheer: General der Infanterie oderKavallerie,Kriegsminister,kom=
mandierenderGeneral, Generalinspekteurder Kavallerie,
Generalinspekteurder Fußartillerie, Chef des Ingenieur=
und Pionierkorps usw., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsident des Reichsmilitärgerichts.

Marine: Admiral.

Landheer: Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizierim Range
desselben,Departementsdirektorim Kriegsministerium, Feld=
zeugmeister,InspekteurderFeldartillerie, Kavallerieinspekteur,

b. Fußartillerieinspekteur,Inspekteurder Verkehrstruppen.
Marine: Vigzeadmiral,Kontreadmiralals Stationschef,als Departements=

direktorim Reichs-Marineamtoder als Chef desMarine—
kabinetts.

Landheer: Generalmajor,BrigadekommandeurundOffizierim Rangedes—
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieur—
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses des Ingenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,Inspekteur der
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteur der TechnischenInstitute, Inspekteur der Feld—
telegraphie,Traininspekteur,Artilleriedepotinspekteur,General—
stabsarztder Armee, Sanitätsinspekteur,Feldpropst,Senats=
präsident des Reichsmilitärgerichts,Obermilitäranwalt beim
Reichsmilitärgerichte.

Marine: Kontreadmiral,Inspekteurder Marineinfanterieals General==
major oder mit dem Range eines Brigadekommandeurs,
GeneralstabsarztderMarine.

Oriqinealfrom
OigitizedbyCeo= gle PRINCETONUNIVERSITY



— 184 —

A 2. Stabsoffiziere.

Abteilungschefim Kriegsministerium, im Großen General=
staboderin derFeldzeugmeisterei,Chef derZentralabteilung
dessächsischenGeneralstabsals Oberst,Chef desGeneralstabs
bei einemGeneralkommandooderin einerFestung, Vorstand
derAbteilungfür LandesaufnahmedessächsischenGeneralstabs,
ChefdesStabes derGeneralinspektionderFußartilleriesowie
der Generalinspektiondes Ingenieurkorps usw., Festungs=
inspekteur,Kommandeurder Pioniere eines Armeekorps,
Kommandeur der Pioniere bei demsächsischenMilitärkontin=
gent,Inspekteurder Telegraphentruppen,Artilleriedepot=oder
Traindirektor, Generalarzt, Intendant, Oberintendanturrat,
Reichsmilitärgerichtsrat,Militäranwalt beim Reichsmilitär=
gericht,Oberkriegsgerichtsrat,Militäroberpfarrer.

Marine: Kapitän zur See, Inspekteurder Marineinfanterie mit dem
Range eines Regimentskommandeurs,Marinegeneralarzt,
wiederangestellter,als Kapitän zurSee pensionierterOffizier,
Intendant, Werftverwaltungsdirektor, Oberintendanturrat,
Oberkriegsgerichtsrat,Oberpfarrer, Ressortdirektorfür Schiff=
bau oder Maschinenbau.

Landheer: Major, Bataillons= und Abteilungskommandeur,aggregierter
Oberst,Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt, Intendanturrat, Kriegsgerichtsrat als Rat
vierterKlasse,BetriebsdirektorII.KlasseimKriegsministerium,
Oberstabsapothekerim Kriegsministerium.

Marine: Fregatten=oder Korvettenkapitän, Kommandeur eines See=
bataillons,Chefingenieur,Oberstabsingenieur,Generaloberarzt)
Oberstabsarzt,wiederangestellter,als Fregatten=oder Kor=
vettenkapitänpensionierterOffizier, Intendanturrat, Kriegs=
gerichtsratals Rat vierterKlasse, Betriebsdirektorfür Schiff=
bau oder Maschinenbau,Baurat für Schiffbau oder
Maschinenbau.

A3. Die übrigen Offiziere.
Landheer: HauptmannoderRittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder

Batteriechef,Bezirksoffizjier,Stabsarzt, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat,Divisions= und Garnisonpfarrer, Armee=
musikinspizient,Obersekretär(Militärgerichtsschreiber)beim
Reichsmilitärgerichte,Korpsstabsapotheker,Stabsapotheker
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mit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittelchemiker,
Korpsstabsveterinär,Oberingenieur(Elektrotechniker)imKriegs=
ministerium, Bureauvorsteherbeim Generalstabe.

Marine: Kapitänleutnant,Hauptmann, Stabsingenieur, Stabsarzt,
Feuerwerks=oder Zeugkapitänleutnant, Torpederkapitän=
leutnant, Torpedostabsingenieur,wieder angestellter, als
KapitänleutnantpensionierterOffizier, wiederangestellter,als
Stabsingenieurpensionierterhäsne Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat,Pfarrer, Marinestabsapotheker,Mgrine=
apothekermit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittel=
chemiker, Baumeister für Schiffbau oder Maschinenbau,
Stabszahlmeister,Lotsenkommandeur.

Landheer: Oberleutnant, Leutnant, Oberjäger und Feldjäger im Dienste
desReitendenFeldjägerkorps,Oberarzt,Assistenzarzt,Inten=
dantursekretariats=und Registraturbeamter,Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwartund Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart,Militärgerichtsschreiber,Stabsveterinär,
Oberveterinär,StabsapothekerohnedenBefähigungsausweis
für Nahrungsmittelchemiker,Lehrerfür Militärmusikan der
AkademischenHochschulefür Musik.

Marine: Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
nant, wieder angestellter,als Oberleutnant oder Leutnant
pensionierterOffizier,Oberingenieur,Ingenieur,Oberassistenz=
arzt, Assistenzarzt,Feuerwerksleutnant,Torpederleutnant,
Torpedooberingenieur,Torpedoingenieur,wiederangestellter,
als Oberingenieuroder Ingenieur pensionierterIngenieur,
Intendantursekretär,Intendanturregistrator,Militärgerichts=
schreiber,Marineapotheker,welchenicht geprüfteNahrungs=
mittelchemikersind, Oberzahlmeister,Zahlmeister,Oberlotse,
Schiffsführer beim Lotsen=und Seezeichenwesen.

A 4. Feldwebel.
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiber bei den

Armeeinspektionen,etatsmäßigerSchreiberund Registrator
bei den Generalkommandos, dem Generalinspekteurder
Kavallerie, denGeneralinspektionenderFußartillerie und des
Ingenieurkorpsund der Festungen,derInspektionderFeld=
artillerie,etatsmäßigerSchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
komitee, etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiber bei den Gouvernements,
den größerenKommandanturen(Kommandantenmit den
GebührnisseneinesGeneralmajors),der Feldzeugmeisterei,

Oriqinel from
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den Divisions=und Brigadekommandos,denFußartillerie=,
Ingenieur= und Mionierinspektionen,der Inspektion der
Verkehrstruppen,der Inspektion der Jäger und Schützen,
demReitendenFeldjägerkorps,denInspektionenderInfan=
terie=und derKriegsschulen,bei denKavallerieinspekteuren,
dem Millitärreitinstitute, beim Traininspekteur, bei der
Artillerieprüfungskommission,beimLandwehrinspekteur,beim
Stabe der Feldartillerieschießschule,bei der Militärtechnischen
Akademie,etatsmäßigerRegistrator,Zeichnerund Schreiber
bei der Eisenbahnbrigade,Unterzahlmeister,etatsmäßiger
Schreiber bei den Sanitätsinspektionen, Proviantamtsaspi=
rant, Bekleidungsamtsaspirant,Garnisonverwaltungsaspirant,
Lazarettverwaltungsaspirant,Wallmeister, Wallmeister als
Schirrmeister bei den Mionierbataillonen, Zeugfeldwebel,
Unterarzt, Unterapotheker,Unterveterinär,Stabshoboist,
Stabshornist, Stabstrompeter,Sanitätsunteroffiziereusw.bei
demKriegsministerium,SanitätsfeldwebelbeigrößerenGar=
nisonlazaretten.

Marine: Oberdeckoffiziere,Deckoffiziere,Feldwebel,Wachtmeister,Unterarzt,
Stabshoboisten, etatsmäßigeSchreiber, und zwar 28 bei
denStationskommandos,4 beidenMarineinspektionen,6 bei
derInspektiondesBildungswesens, 3 bei der Inspektiondes
Torpedowesens,1 bei derMarineakademie,2 bei der Kom=
mandanturvonWilhelmshavenund 2 (Sanitätsunteroffiziere)
bei derMedizinglabteilungdesReichs=Marineamts.

A5. Fähuriche.
Landheer: Bizefeldwebelund Vizewachtmeister,Feuerwerker,Sanitäts=

vizefeldwebel,etatsmäßigerRegiments=,Bataillons= und
Abteilungsschreiber,etatsmäßigerSchreiberbei denFestungs=
inspektionen,etatsmäßiger Schreiber und Zeichner bei der
Inspektion der Telegraphentruppen,etatsmäßigerSchreiber
beimKommandeurder Pioniere einesArmeekorps,beim
Kommandeur der Pioniere bei dem sächsischenMilitär=
kontingent, beim Bezirkskommando,bei dem Luftschiffer=
bataillon, der Oberfeuerwerkerschule,der Gewehrprüfungs=
kommission,den Artilleriedepot=und Traindirektoren,der
Inspektion der Militärischen Strafanstalten, der Inspektion
des Militärveterinärwesens, den Inspizientendes Artillerie=
materialsund derWaffen, demInspizientendesTruppen=
und Trainfeldgeräts, der Direktion der Artillerie= und
Ingenieurschule, den Kriegsschulen, der Infanterieschieß=
schuleund den Artillerieschießschulen,der Offizierreitschule,

* Oriqinal from
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den Unteroffizierschulen,den Unteroffiziervorschulen,den
Sanitätsämtern, den Dijvisionsärzten,dem Garnison—
repräsentantenvon Berlin, demKontingentsältestenin Ulm,
den kleinerenKommandanturen(Kommandantenmit den
GebührnisseneinesRegiments=oderBataillonskommandeurs),
den Schießplatzverwaltungenund den Eisenbahnlinienkom=
missaren, Postenschreiberund Festungsterrainaufnehmerbei
denFortifikationen,etatsmäßigerZeichnerbeidenEisenbahn=
regimentern,etatsmäßigerKammerunteroffizierund Quartier=
meister,Furier, Schießunteroffizier,Schirrmeisterund etats=
mäßigerSchreiberderTraindepots,etatsmäßigerSchreiber
derBekleidungsämter,BeständeverwalterbeiderKavallerie=
telegraphenschuleund bei der Festungsbauschule,Zahlmeister=
aspirant im Sergeantenrange, Zeugsergeant,Lazarettrech=
nungsführer, Beständeverwalterder Telegraphenbataillone.

Marine: Bizefeldwebel,Fähnrich zur See, Kammerunteroffizier,Furier,
Schießunteroffizier,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 40 bei
den Matrosendivisionenund ihren Abteilungen, 32 bei
den Werftdivisionen und ihren Abteilungen, 2 bei der
Schiffsjungendivision, 16 bei den Torpedodivisionenund
ihren Abteilungen,8 bei denMatrosenartillerieabteilungen
(einschließlich4 Verwaltungsschreiber),3 bei der Minen=
abteilung, 4 bei den Seebataillonen (einschließlich2 Ver=
waltungsschreiber),1 beiderInspektionderMarineinfanterie,
4 bei derInspektiondesTorpedowesens,5 beidenArtillerie=
inspektionen,3 bei der Marinedepotinspektion,5 bei der
Marineakademie(einschließlichBibliothek desBildungswesens)
und der Marineschule, 5 bei den Kommandanturen,1Ibei
der Schiffsprüfungskommission,1 bei demTorpedoversuchs=
kommando, 1 bei der Schiffsbesichtigungskommission,4 bei
denBekleidungsämtern,6 beidenStationskassen,6 beiden
Abwickelungsbureaus,6 beidenKüstenbezirksämtern,12 bei
den Marinegerichtenin Kiel und Wilhelmshaven, 2 bei der
Deckoffizierschule,1 beidemHafenkapitänvonKiel, 6 (Sanitäts=
unteroffiziere)beidenSanitätsämtern,geprüfterZahlmeister=
applikant,Depotvizefeldwebel,Zeugobermaat.

Aß. Unteroffiziere.
Landheer: Sergeant, Oberjäger, Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Re=

giments= und Bataillonstambour, Sanitätssergeant und
Sanitätsunteroffizier, etatsmäßiger Hoboist, Hornist und
Trompeter, Oberbäcker,sächsischeObermüller.

Marine: ÜlberzähligerPortepeeunteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.
Reichs=Gesetzbl.1907. 37

Oriqinealfrom
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A7. Gemeine.

Landheer: Obergefreiter,Gefreiter,überzähliger(Hilfs-) Hoboist,Hornist
und Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter,Sanitäts=
soldat, Okonomiehandwerker,Militärkrankenwärter,Militär=
bäcker,sächsischeMilitärmüller.

Marine: Gemeinemit Obermatrosen=und Matrosenrang.

As. Militärküster, Büchsenmacher, Sattler.

Landheer: Divisions= und Garnisonküster,Büchsenmacher,Waffenmeister,
Sattler, Zeughausbüchsenmacher,Botenmeister und Bote
beimReichsmilitärgerichte,Militärgerichtsbote.

Marine: Marinegerichtsbote, Küster, Büchsenmacher, Steuermann,
Maschinist, Lotse I. Klasse, Hafenlotse,Lotse II. Klasse,
Untersteuermann,Materialienverwalter beim Lotsen=und
Seezeichenwesen,Vorsteherdes Brieftaubenwesens.

S.2224

(Nr. 3327.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Haushalts=Etatsfür die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr 1907. Vom 17. Mai 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts=Etatder Schutz=
— gebieteauf das Rechnungsjahr 1907 wird in Einnahme und Ausgabe auf

104245009 Mark festgesetzt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenWiesbaden,den17.Mai 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

** Oriqinal from
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Gaushalts-Etat der Schutzgebicte
auf das Rechnungsjahr

1907.

Goccgle
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Betrag
für das

S Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
ä jahr1907.F

Mark.

I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 109. silseroll..###tbltzisisckres: 4948 533
2 Millltberwaltinggßgßß 3 083590
rl/3,. sts#. 514 371
4. 1/6.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFondddss . .. 654 306
5.1j3.Eisenbahnen........................................ 78850
6.—-Hafcnanlagen.......·............................... 20000
7.1X2.Auföffcntlich-oderprivatrechtlicherVerpflichtungberuhendealls

gemeineLasten.................................... 609362
SummeI. FortdauerndeAusgaben9909 012

II. Einmalige Ausgaben.
1. 119, Für gesschiedeieSWeen.—5O0 1396 .500

SummeII. EinmaligeAusgaben 1 396500

III. Reservefonds.
1.— Summe III. Reservefonds . 14 262

Summe der Ausgabe 1 319774

» 2. Einnahme.
1. 1⅛/8.Eigene Einnahmen des Schutzgebeets . . . .. 5 458 930
2 AHMiei#hersehhzz.—- 7-425 5 860844

Summe der Einnahme. 319774

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt

Oriqinal from
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---------------------------------------

— — für das

— * Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
— 5 jahr 1907.

Mark.

II. Schutzgebiet Kamerun.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 18 ,FN—..s .·...... 2113106
. 14: itgre#sn 1817114

Z.1X3.Flottille..........................·................. 569030
4. 1/9. Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds . .. 720 600
5. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

geineineLastenn..lttbs –

SummeI. FortdauerndeAusgaben.5219 850

II. EinmaligeAusgaben.
1. 18. SummeII. EinmaligeAusgaben . 928 150

III. Reservefonds.
11 10— SummeIII. Reservefonds 10 054

Summe der Ausgabe 6 158054

2. Einnahme.
1.1|... EigeneEinnahmendes Schutzgebettts 3.53 700
2 – 2 904 354Reichszuschuß

Summe der Einnahme

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt .

OigitizedbyOorn gle

6 158 054

6 158 054
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Betrag
* für das
— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs⸗

ö jahr1907.5 F
Mark.

III. Schutzgebiet Togo.

i 1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1 Ssrmeroflteggg..2zzz- 881 585
2. 1/4. JMilitärverwaltung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106500
3. 1|9. Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFond 290 200
44. — Hafenanlagenund Eisenbanhen .. 125000
5. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

SimeiueLister. 4 “ 3“"" 424.55
SummeI. FortdauerndeAussaben 827540

II. Einmalige Ausgaben.
1. 144. Pür verschicheneLwe#e. ####sb 234000

SummeII. EinmaligeAusgaben 234000

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 11 800

Summe derAusgabe. 2 073340

2. Einnahme.
1. 1/4. EigeneEinnahmendes Schutzgebeetesss . . . . . . . . 2073340
2.—-Reichszuschuß........................................ —

SummederEinnahme...2073340

SummederAusgabe».2073340
DieEinnahmebeträgt...2073340

Oriqinealfrom
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Summe der Einnahme

Summe derAusgabe
Die Einnahmebeträgt.

Oriqinel from

S für das
Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=

S " jahr 1907.

Mark.

IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebict.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
18.) 48 SisisseWs ft.tss# 5 807810
2 WMilitarvetwaltung 1352553
3. 1/7. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds . ... 1 163960
4. Eisenbahnen 2 010 000

SGS#ennt—“—s s#bhtseln 300 000
5. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

gemeineLastenmn 91800

Summe1. FortdauerndeAusgabrern 80 131

II. Einmalige Ausgaben.
E.11 sschiedene Ien.stue 5 717000
2. 1/10. Aus Anlaß des Eingeborenenaufstandes.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 043900

SummeII. EinmaligeAusgabenn5 760900

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 27347

Summe der Ausgabe.68 687381

2. Einnahme.
1. /7. EigeneEinnahmendesSchutzgebiets . . . .. 3 616150

NSisichesf... 65 070931

68 687 381

68 687 381
68 687 381

— — —
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Betrag
E für das

Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
5 5 jahr 1907.

Mark.

V. Schutzgebiet Meuguinea.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1# ,PifssRsst.s-: 573263
2.1X3.Flottille............................................ 206000
3. 1/7. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds . . . . . . . . . .. 160512
4.— Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

Senis Kgsteo. — kinr 400 000

Summel. FortdauerndeAusgaben 1 339775

II. Einmalige Ausgaben.
1. 1/3. SummeII. EinmaligeAusgaben 171450

III. Reservefonds.
1. — Summe lII. Reservefonds 4 000

Summe der Ausgab 1515225

2. Einnahme.
1. 1/3..Eigene EinnahmendesSchutzgebits . . . .. 361300
2.. Riiichs nttt.5½ 1153925

Summe der Einnahme.515225

1 Summe derAusgabe4515225
« DieEinnahmebeträgt...1515225

Original from
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Betrag
S für das
5— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs.

jahr 1907.

Mark.
l

VI. Verwaltung der Rarolinen, Palau, Marianen und
Marschallinseln.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 15. Si#eslsssz.## 247270
2. 13. Stlllrrr e , 79 920
3. 1/7. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFond 89 900

Summel. FortdauerndeAusgaben 417 090

II. EinmaligeAusgaben.
1. 12. SummeII. EinmaligeAusgaben . 59P000

6 III. Reservefonds.

1.— SummeIII. Reservefonds 1351

Summe der Ausgabe 477441

2. Einnahme.
1. 1/4. EigeneEinnahmendesSchurzgehieett——# , 137141
2.[Meich zescht. mmmm 340 300

Summe der Einnahe:

Summe der Ausgabe 477 441
Die Einnahmebeträütet 477 441

Reichs=Gesetzbl.1907 38.

Oriqinal from
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Betrag
für das

E Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S jahr 1907.

D Mark.

VII. Schutzgebiet Samoa.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/8.Zivilverwaltingngngngngngngngng . . . . . . . . . . . . . . . . .. 432 110
*48 .———uuue 26500
3. 1/8.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFondds . .. 154500

SummeI. FortdauerndeAusgabeen 613 110

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/4. SummeII. EinmaligeAusgabben 114000

III. Reservefonds.
1.. Summe lII. Reservefonds 8 484

Summe derAusgah s 1 44

2. Einnahme.

1. 1/4.Eigene EinnahmendesSchutzgebiets..... . .. . .. . .. . . . . . .. 555 753
— Reichszusch. 179841

Summe der Einnahme5594

Summe der Ausgabe.735594
Die Einnahmebeträüüt.5 594

–ä—=5
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Betrag
— » für das
*D Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
SE jahr 1907.

Mark.

VIII. Schutzgebiet Kiautschou.

1. Ausgabe.

1. FortdauerndeAusgaben.
1. 1. 1 Stl.——u. 1246 872
2/5. — Militärwerw’altiiinnnn... .... 3 339241
6/12. — GemeinsameAusgabenfür Zivil=und Militärverwaltung . 2 426 394

SummeI. FortdauerndeAusgaben 7012 507

II. Einmalige Ausgaben.
1. 18. SummeII. EinmaligeAusgaben 6230 000

III. Reservefonds.

1.— Summe III. Reservefonds 35 693

Summe der Ausgabe3 278 200

2. Einnahme.

1. 1/4. EigeneEinnahmendes Schutzgebietts . . . .. 1542 700
2. schenht= , 11735 500

Summe der Einnahme

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt

13278200
13278 200
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Betrag
für das

Einnahme und Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1907.

Mark.

Wiederbolung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebtbkt . . . . . . . . .. 11319774
fur Kamernnnnn 6 158054

III.fürTogo......................................... 2073340
1V.fürdasSüdwestafrikanischeSchutzgebiet................. 68 687 381
V fur Neuguinenan 1515 225
VI. für die Karolinen, Palau, Marianen und Marschallinseln. 477 441
Wl für Snet. ——————— 735 594
VIII. für Kiautshn....4 ô 13278 200

zusammen
Anmerkung.

Soweit sichaus der Ubersichtder Einnahmen und Ausgaben eine
Ersparnis am Reichszuschußergibt, ist siespätestensin denEtatsentwurf
für dasjenigeRechnungsjahreinzustellen,welchesauf dasRechnungsjahr
folgt, in dem nach §#2 desGesetzesüber dieEinnahmenund Ausgaben
der Schutzgebietevom 30.März 1892 dieUbersichtvorzulegenist.

Ersparnisse,welchebei denFonds zu Besoldungenund zu sonstigen
DiensteinkünftenetatsmäßigerBeamten und Militärpersonendadurch
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetztsind oder von ihren In=
habern nicht versehenwerdenkönnen, fließen dem Reservefondszu.

Für die Aufrückungszeitenund dieAufrückungsstufenbezüglichder
Auslandsgehälter, für die Höhe der Kolonialdienstzulagensowie für
die derPensionsberechnungzuGrundezu legendenBezügederBeamten
in den afrikanischenSchutzgebietensowie in den SchutzgebietenNeu=
guinea und Samoa gelten die Bestimmungen der Denkschrift zum
Haupt=Etat der Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1900 mit der
Maßgabe, daß die Auslandsgehälterin einjährigenFristen aufsteigen
und nach fünf Jahren der Höchstbetragerreichtwird.

Den nichtetatsmäßigenBeamten der Schutzgebietein Afrika und
in derSüdsee darf nebender ihnenetwa nach § 37 desReichsbeamten=
gesetzesbewilligtenPension eine Pensionserhöhungbis auf Höheder für
die entsprechendenetatsmäßigenBeamtenzulässigenSätzegewährtwerden.

Die Hinterbliebenender nichtetatsmäßigenBeamten in Afrika
und in der Südsee könnendie volle Vergütung des Verstorbenenbis

SokteoGocrgle
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Betrag
für das

Einnahme und Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1907.

Mark.

zur Dauer von dreiMonaten nachAblauf des Sterbemonats und ferner
Versorgung in dem gleichenMaße erhalten,wie dieHinterbliebenender
etatsmäßigenSchutzgebietsbeamten.

Den nichtetatsmäßigenSchutzgebietsbeamtenin Afrika und in der
Südsee könnenin denFällen derAusreise nach demSchutzgebietebeim
Dienstantritte,der Heimreisebeim Austritt aus dem Schutzgebietsdienst
und derVersetzungnacheinemanderenSchutzgebietebeiMitnahme von
FamilienmitgliedernBeihilfen zur Deckungdersämtlichendadurchwirklich
entstandenenBeförderungskostenbewilligt werden, jedochnicht über die
für etatsmäßigeBeamtemit FamilienzulässigenBeträgehinaus. Soweit
später für die betreffendenUmzugsreisenderFamilien besondereUmzugs=
kostenzuständig werden, ist darauf die für Mitnahme der Familie
gewährteBeihilfe in Anrechnungzu bringen.

Den Militärpersonen,Beamtenund sonstigenAngestelltenderSchutz=
gebietekönnen,gleichvielob sieetatsmäßigangestelltsindoder nicht, für
ihre Familienmitgliederauch außerhalbdes Falles einesUmzugs Reise=
beihilfengewährtwerdenundzwarsowohlbeiBeurlaubungendesFamilien=
haupts als auch,wenn dieFamilienangehörigenwegenErkrankungoder
wegenanderer außerordentlicherVerhältnisseallein reisenmüssen. Die
Reisebeihilfebeträgt für alle Familienangehörigezusammendie Hälfte
derbestimmungsmäßigenUrlaubsbeihilfedesFamilienhaupts.Der Abzug,
welchendie Gouvernementsangehörigenfür denin demFahrpreisent=
haltenenAnspruch auf freie Schiffsverpflegungerleiden,ist zwecksBe=
messungderReisebeihilfenderFamilienmitgliedervon dervollenUrlaubs=
beihilfe auch dann zu machen,wenndas Familienhauptim Schutzgebiete
freieVerpflegungerhält.

Wiesbaden,den17.Mai 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1907. 39
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Reichs-Gesetzblatt.*
21.

Inhalt: Geset,, betreffendAnderungendesReichsbeamtengesetzesvom31.März 1873. S. 201.— Beamten.
hinterbliebenengesetz. S. 208. — Militärhinterbliebenengesetz. S. 214. — Be=.
kanntmachung, betreffenddie Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von
Alkali= Chromaten. S. 233. — Bekanntmachung, betreffend den Schutz von Erfindungen,
Mustern und Warenzeichen auf der Wanderausstellung der DeutschenLandwirtschafts=Gesellschaft
in Düsseldorf1907. S. 237.

(Nr. 3328.) Gesetz,betreffendAnderungendes Reichsbeamtengesetzesvom 31.März 1873.
Vom 17.Mai 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I1.
Bei den nachstehendaufgeführtenParagraphen des Reichsbeamtengesetzes

vom31.März 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 61) tretenfolgendeAnderungenein:
I. Im §7 Satz1 werdendie Worte geineWitwe oderehelicheNach=

kommen“ersetztdurchgeineWitwe oderehelicheoderlegitimierteAbkömmlinge“.
II. Im 7 tretenan die Stelle derSätze 2 bis 4 folgendeVorschriften:

Zur Besoldung im Sinne der vorstehendenBestimmunggehören
außer dem Gehalt auch die sonstigen, dem Verstorbenen aus
ReichsfondsgewährtenDiensteinkünfte. Nur die zur Bestreitungvon
DienstaufwandskostenbestimmtenEinkünfte scheidenaus und von den
zur Repräsentationbestimmtenwerdenzwanzigvom Hundert in Abzug
ebracht.

Den HinterbliebeneneinesBeamten, welchernicht mit derWahr=
nehmung einer in den Besoldungs=EtatsaufgeführtenStelle betraut
gewesenist, kann das Gnadenvierteljahrvon der vorgesetztenDienst=
behördebewilligtwerden.

Das Gnadenvierteljahrwird im voraus in einer Summe ge=
zahlt. An wen die Zahlung zu leistenist, bestimmtdie vorgesetzte
Dienstbehörde.

Das Gnadenvierteljahrist der Pfändung nichtunterworfen.
III. Im §#8werdendie Worte von „wenn derVerstorbene“bis zum

SchlussedurchfolgendeWorteersetzt:„wenn derVerstorbeneVerwandtederauf=
Neichs=Gesetbl.1907. 40

Ausgegebenzu Berlin den 24. Mai 1907.

«« Originalfrom
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steigendenLinie, Geschwister,GeschwisterkinderoderPflegekinder,derenErnährer
er ganz oder überwiegendgewesenist, in Bedürftigkeithinterläßt,oderwenn
und soweitder Nachlaß nicht ausreicht,um die Kosten der letztenKrankheitund
derBeerdigungzu decken.“

IV. 9#8erhält den Qusatz:Die obersteReichsbehördekann die Befugnis
zur Genehmigungauf andereBehördenübertragen.

V. 925 wird geändert,wie folgt:
Außer dem im #24 bezeichnetenFalle könnendurchKaiserliche

Verfügung die nachbenanntenBeamten jederzeitmit Gewährung des
gesetzlichenWartegeldeseinstweiligin den Ruhestandversetztwerden:
der Reichskanzler,die Staatssekretäre,dieUnterstaatssekretäre,Direk=
toren und Abteilungschefsin den demReichskanzkerunmittelbarunter=
stellten oberstenReichsbehörden,in der Reichskanzleiund in den
Ministerien,die vortragendenNäte und etatsmäßigenHilfsarbeiterin
derReichskanzleiund im AuswärtigenAmte, dieMilitär= und Marine=
Intendanten,dieRessortdirektorenfür Schiffhanund dieReffortdirektoren
für Maschinenbauin derKaiserlichenMarine, dieVorsteherder diplo=
matischenMissionen und derKonsulatesowiedie Legationssekretäre.

VI. 9 26 wird geändert,wie folgt:
Das Wartegeldbeträgtdrei Vierteile des bei Berechnungder

Pension zu Grunde zu legendenDiensteinkommens.
Der Jahresbetrag ist nach obenso abzurunden,daß beiTeilung

durch drei sichvolle Markbeträgeergeben.
Das Wartegeld beträgthöchstens12 000 Mark. Hat derBeamte

indessenzur Zeit seinereinstweiligenVersetzungin denRuhestandbereits
eine höherePension erdient, so erhält er ein Wartegeld in Höhe der
zu diesemZeitpunkterdientenPension.

VII. Der 9 27 chhält folgendenZusatz:
Vom Zeitpunkteder einstweiligenVersetzungin denRuhestandbis zum
BeginnederZahlung des WartegeldesstehendemBeamtendie zur
Bestreitung von DienstaufwandskostengewährtenEinkünfte nicht zu
und von den zur Bestreitungvon Repräsentationskostengewährten
kommenzwanzigvom Hundertin Abzug.

VIII. Im 9 30 werdendie Worte „im Reichs=oderStaatsdienst“ ersetzt
durch die Worte „in einer der im §57 Nr.2 bezeichnetenStellen“ und an
die Stelle des letztenSatzes tritt folgenderSatz:

Hinsichtlich des Zeitpunkts der Einziehung, Kürzung und Wieder=
gewährung des Wartegeldes finden die Vorschriften des §960 ent=
sprechendeAnwendung.

IX. 9 35 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Der Reichskanzlerund die Staatssekretärekönnenjederzeitihre

Entlassungerhaltenund fordern. Auch ohne eingetreteneDienst=

** 6 Oriqinalfrom
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unfähigkeiterhaltensiePension,wennsieentwederihr Amt mindestens
zwei Jahre bekleidetoder sichmindestenszehnJahre im Dienste be=
funden haben.

X. &41 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Die Pension beträgtbei vollendeterzehnjährigeroder kürzerer

Dienstzeit?"% und steigt nach vollendetemzehntenDienstjahre mit
jedemweiterzurückgelegtenDienstjahrebis zum vollendetendreißigsten
Dienstjahrum ½ und von da ab um ½5 desin den§§ 42 bis 41
bestimmtenDiensteinkommens.

ÜberdenBetrag von %diesesEinkommenshinaus findeteine
Steigerungnichtstatt.

In dem im §939 erwähntenFalle beträgtdie Pension höchstens
3/ des vorbezeichnetenDiensteinkommens.

Der JahresbetragderPension ist nach obenso abzurunden,daß
bei Teilung durchdrei sichvolleMarkbeträgeergeben.

XI. 9 42 Abs.1 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Der BerechnungderPensionwird das von demBeamtenzuletzt

bezogenegesamteDiensteinkommennachMaßgabederfolgendennäheren
Bestimmungenzu Grundegelegt:
1. Der Wohnungsgeldzuschußkommt nach den hierfür geltenden
gesetzlichenBestimmungenzur Anrechnung ist im Reichshaushalts=
Etat für eine freie Dienstwohnungein Wert ausdrücklichals
anrechnungsfähigbezeichnet,so kommtdieserzur Anrechnung.

2. Funktions=,Stellen=,Teuerungs=und andereZulagen kommen,
sofernimHaushalts=Etatnichtetwasanderesbestimmtist, dannzur
Anrechnung,wennsieunterdenBesoldungstitelnausgebrachtsind.

3. Weitere feststehendeBezüge, namentlich Feuerungs=und Er=
leuchtungsmaterial,Naturalbezügean Getreide,Winterfutterund
dergleichen,sowie der Ertrag von Dienstgrundstückenkommen
nur insoweitzur Anrechnung,als ihr Wert im Reichshaushalts=
Etat unter den Besoldungstitelnauf die Geldbesoldungin Rech=
nunggestelltoderzueinembestimmtenGeldbetragals anrechnungs=
fähig bezeichnetist.

4. Bezüge, die ihrer Natur nach steigendund fallend sind, werden
nur, sofern sie als pensionsfähiggewährt oder im Reichshaus=
halts=Etat bezeichnetsind, zur Anrechnunggebracht,und zwar
nach den im Reichshaushalts=Etatunter den Besoldungstiteln
oder sonstbei Verleihung desRechtesauf sie deshalbgetroffenen
Festsetzungenoder in Ermangelung solcher Festsetzungennach
ihrem durchschnittlichenBetrage während der drei letztenRech=
nungsjahre vor dem Rechnungsjahr, in welchemdie Pension
festgesetztwird.

40“

Oriqinel from
OigitizedbyCe= gle PRINCETONUNVERSTITT



—204·—
Die zur Bestreitungvon Dienstaufwands=und Repräsentations=
ke bestimmtenEinkünfte sowie die Ortszulage der Auslands=
beamtenkommennicht zur Anrechnung.

6. Bloß zufälligeDiensteinkünfte,wie widerruflicheGewinnanteile,
Auftragsgebühren, außerordentlicheRemunerationen und der=
gleichenkommennichtzur Anrechnung.

XII. Dem § 45 wird folgenderAbsatz3 angefügt:
UnberücksichtigtbleibtdiejenigeZeit, in welcherderBeamteohne

bleibendeVerleihungeineretatsmäßigenStelle nur in der im § 38
angegebenenWeise beschäftigtgewesenist. Die Zeit unentgeltlicher
Beschäftigungwird nur insoweitberücksichtigt,als die Beschäftigung
zur Erreichungeinesmit einemDiensteinkommenaus der Reichskasse
verbundenenAmtes bestimmtwar.

XIII. 9 48 Abs. 1 und 2 werdendurch folgendeVorschriftenersetzt:
Die Dienstzeit,welchevor denBeginn des achtzehntenLebens=

jahrs fällt, bleibtaußerBerechnung.
Nur im Kriegsfallewird dieMilitärdienstzeitvom Beginnedes

beimEintritt in denMilitärdienstwährenddesKriegesvom
Tage des Eintritts ab gerechnet.

XIV. 49 Abs.1 und Abs.2 Satz1 werdengeändert,wie folgt:
Für jedenKrieg, an welchemein Beamterim Reichsheer,in

der KaiserlichenMarine oder bei den KaiserlichenSchutztruppenoder
in der bewaffnetenMacht einesBundesstaatsteilgenommenhat, wird
zu der wirklichenDauer der Dienstzeitein Jahr (Kriegsjahr) hinzu=
gerechnet;jedochist für mehrerein ein Kalenderjahr fallendeKriege
die Anrechnungnur einesKriegsjahrs zulässig.

Wer als Teilnehmeran einemKriege anzusehenist, unterwelchen
Voraussetzungenbei Kriegen von längererDauer mehrereKriegsjahre
anzurechnensind, welchemilitärischeUnternehmungals ein Krieg im
Sinne diesesGesetzesanzusehenund welcheZeit als Kriegszeitzu
rechnenist, wennkeineMobilmachungoder Demobilmachungstatt=
gefundenhat, dafür ist die nach § 17 desOffizierpensionsgesetzesvom
31.Mai 1906 in jedemFalle ergehendeBestimmungdes Kaisers
maßgebend.

XV. Im 951 Abs.1 und Abs.2 werdenan Stelle der Worte „ge=
sandtschaftlichenund denbesoldetenKonsulatsbeamten“beziehungsweise„gesandt=
schaftlichenodervon besoldetenKonsulatsbeamten“gesetzt„Beamten“.

Der Absatz3 diesesParagraphen fällt fort.
XVI. Dem 952 wird folgendeNr. 4 hinzugefügt:

4. vor seinerAnstellung ununterbrochenim privatrechtlichenVer=
tragsverhältniseinesDienstverpflichtetendemReicheodereinemBundes=
staategegenunmittelbareBezahlungausderReichs=odereinerStaats=
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kasseDienste geleistethat, insoferner mit Aussicht auf dauerndeVer—
wendungständigund hauptsächlichmit den Dienstverrichtungeneines
Beamtenbetrautgewesenist und dieseBeschäftigungzu seinerAn—
stellunggeführthat.

XVIa. Im Hös ist statt„monatlich“zu setzen:„vierteljährlich“.
XVII. Im 8§57 Nr. 2 werdenfolgendeneueAbsätzehinzugefügt:

Als Reichs=oder Staatsdienst im Sinne dieserVorschrift gilt
nebendemMilitärdienste jedeAnstellung oder Beschäftigungals Be=
amter oder in der Eigenschafteines Beamten im Reichs=, Staats=
oder Kommunaldienste,bei den Versicherungsanstaltenfür die In=
validenversicherung,bei ständischenodersolchenInstituten, welcheganz
oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, einesBundesstaatsoder einer
Gemeindeunterhaltenwerden.

Bei Berechnungdes früherenund des neuenDiensteinkommens
sind diejenigenBeträge, welchefür die Bestreitungvon Dienstauf=
wands=oderRepräsentationskostensowiezur Entschädigungfür außer=
gewöhnlicheTeuerungsverhältnissegewährtwerden,und dieOrtszulagen
der Auslandsbeamtennicht in Ansatzzu bringen; die Dienstwohnung
ist mit dempensionsfähigenoder sonsthierfür festgesetztenWerte, der
Wohnungsgeldzuschußoder eine dementsprechendeZulagemit dem
pensionsfähigenBetrag oder, soferner nichtpensionsfähigist, mit dem
Durchschnittssatzanzurechnen. Ist jedochbei dem neuenDienstein=
kommender wirklicheBetrag des Wohnungsgeldzuschussesoder der
Zulagegeringer)so ist nur dieseranzurechnen.

XVIII. § 58 Abs.2 wird geändert,wie folgt:
Neben einer hiernachneu berechnetenPension ist die altePension

nur bis zur ErreichungdesjenigenPensionsbetragszu zahlen, welcher
sichfür dieGesamtdienstzeitaus dem derFestsetzungder altenPension
zu GrundegelegtenDiensteinkommenergibt.

XIX. 959 wird geändert,wie folgt:
Erdient ein Pensionär außerhalb des Reichsdienstesin einer der

im § 57 Nr. 2 bezeichnetenStellen einePension, so ist nebenihr die
Reichspensionnur bis zurErreichungdesim § 58 Abs.2 angegebenen
Betrags zu zahlen.

XX. An die Stelle des §60 tretenfolgendeVorschriften:
Die Einziehung oder Kürzung der Pension auf Grund der Be=

stimmungenin den §§ 57 bis 59 tritt mit dem Ende des Monats
ein, in welchemdas einesolcheVeränderungbedingendeEreignis sich
zugetragenhat;jtritt diesesEreignis am erstenTage einesMonats ein,
so hört dieZahlungmit demBeginnediesesMonats auf.

Oriqinel from
Digitizedby Cor gle PRINCETON UNIVERSITY



Bei vorübergehender— gagenTagegelderoder
eine andereEntschädigungbeginntdie Einzichung oder Kürzung
mit demAblaufe von sechsMonaten,vom erstenTagedesMonats
derBeschäftigungab gerechnet.

Die Wiedergewährungder Pensien hebt mit dem Beginne des
Monats an, in welchemdas einesolcheVeränderungbedingendeEr=
eignissichzugetragenhat.

XXI. An Stelle des § 69 tretenfolgendeVorschriften:
Hinterläßt ein Pensionär eineWitwe oder ehelicheoderlegitimierte

Abkömmlinge, so wird die Pension einschließlicheiner etwaigenauf
Grund desOffizierpensionsgesetzesvom 31.Mai 1906 gewährtenVer=
stümmelungszulage,KriegszulageundAlterszulage,Pensionserhöhung
undTropenzulagenoch für das auf denSterbemonatfolgendeViertel=
jahr unter Anrechnungdes vor dem Tode des Bensionärs fällig ge=
wordenenBetrags gezahlt. Die Jahlung erfolgtim voraus in einer
Summe. An wendieJahlung erfolgt,bestimmtdieobersteReichsbehörde.

Die Zahlungkannmit Genehmigungder oberstenReichsbehörde
auch dann stattsinden,wenn der VerstorbeneVerwandte der auf=
steigendenLinie, Geschwister,GeschwisterkinderoderPflegekinder,deren
Ernährerer ganzoderüberwiegendgewesenist, in Bedürftigkeithinter=
läßt oderwenn und soweitderNachlaß nichtausreicht,um dieKosten
der letztenKrankheitund der Beerdigungzu decken.

Die obersteReichsbehördekann die ihr zustehendenBefugnisseauf
andereBehördenübertragen.

Der über den Sterbemonathinaus gewährteBetrag ist der
Pfändung nicht unterworfen.

XXiI. An die Stelle des 9 152 tritt folgendeVorschrift:
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oder

Widerklage ein Anspruch auf Grund der Vorschriften diesesGesetzes
geltend gemachtist, wird die Verhandlung und Entscheidungletzter
Instanz im Sinne des § 8 des Einführungsgesetzeszum Gerichts=
verfassungsgesetzedem Reichsgerichtezugewiesen.

XXIII. An die Stelle des § 154 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Die Vorschrift des § 152 findetentsprechendeAmrendung.

Artikel 2.
Dieses Gesetztritt mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft.
Von diesemZeitpunkt ab erhaltenauchdie bereitsvorherpensioniertenBe=

amten, sofernsie an einem der von deutschenStaaten vor 1871 oder von dem
DeutschenReichegeführtenKniegeteilgenommenhaben, nachdenVorschriften
diesesGesetzesunterZugrundelegungdes vor dem Ausscheidenbezogenenund
nach dendamaligenBestiminungenanzurechnendenpensionsfähigenDienstein=
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kommensfestzustellendePensionsgebührnisse.Unter der gleichenBoraussetzung
könnendie auf Grund des § 37 zweiterHalbsatzund des § 39 bewilligtenGe=
bührnissebis zu der aus den VorschriftendiesesGesetzessichergebendenHöchst=
grenzeerhöht werden. Neben den erhöhtenGebührnissenwird die Verstüm=
melungszulageauf Grund der Militärpensionsgesetzenur in Grenzendes§ 32
Abs.8 desOffizierpensionsgesetzesvom 31.Mai 1906 gewährt.

Vem InkrafttretendiesesGesetzesab könnendenbereitsvorherpensiomierten
Beamten, welcheals frühereAngehörige der dänischen,schleswigholsteinischen
oder französischenArmee an einem Kriege teilgenommnenhaben, Beihilfen in
Grenzender durchdiesesGesetzanderenKriegsteilnehmerngewährtenErhöhung
derPensionsgebührnissebewilligtwerden.

Vom Inkrafttreten diesesGesetzesab finden die Vorschriften über Kur=
zungund WiedergewährungderPensionim Falle desErwerbesoderdesVer=
lusteseinesneuenDiensteinkommensauf alle bereitspensioniertenBeamten,die
Vorschriften über Kürzung der Pension im Falle des Erwerbes einerweiteren
Pension auf alle bereitspensionierten.Beamten, welchenach dem Inkrafttreten
diesesGesetzesausderneuenStelleausscheiden,Anwendung,desgleichendieVor=
schriftenüber die Gewährung eines Gnadenvierteljahrsauf die Hinterbliebenen
derjenigenpensioniertenBeamten, derenTod nach demInkrafttreien diesesGe=
setzeseintritt.

Vom Inkrafttreten diesesGesetzesab gilt die Vorschrift des Artikel 1
Ziffer X VIa für alle Pensionszahlungen.

Der auf Grund diesesGesetzesden bereitspensioniertenBeamten und den
AngehörigenbereitsverstorbenerBeamter zu zahlendeBetrag an Gebührnissen
darf nicht hinter demjenigenzurückbleiben,der ihnennachdenbis dahin geltenden
Bestimmungenzusteht.

Den nicht unter diesesGesetzfallendenpensioniertenBeamten kann, wenn
ihr jährlichesGesamteinkommenhinterdenihnenbeiAnwendungdiefesGefetzes
zukommendenBeträgen und hinter 3 000 Mark zurückbleibt,im Falle der Be=
dürftigkeitzu ihrer Pension eineBeihilfe in GrenzendesjenigenBetrags gewährt
werden,der erforderkichist, um ihnen einGesamteinkommenzu verschaffen,das
dernachderVorschrift des § 41 unterZugrundelegungihresvor demAusscheiden
bezogenenund nachdenbisherigenGesetzenanzurechnendenpensionsfähigenDienst=
einkommensberechnetenPension gleichkommt.

Artikel 3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denTert desGesetzes,betreffenddie

RechtsverhältnissederReichsbeamten,vom31.März 1873(Reichs=Gesetzbl.S. 61),
wie er sichaus denAnderungen,die in

dem&13 Nr. 5 desGesetzesvom 30. Jannar 1877 (Reichs=Gesetzbl.
S. 244), dem9§1 des Gefetzesvom 16. Juni 1879 (Meichs=
Gesetzbl.S. 157),
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dem Gesetzevom 21. April 1886 (Reichs=Gesetzbl.S. 80),
dem Gesetzevom 25. Mai 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 194),
demArtikel43 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuche
vom 18. August 1896 (Reichs=Gesetzbl.S. 604),

dem Gesetzevom 23. Mai 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 241),
dem Gesetzevom 22. April 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 316)

enthalten sind, sowie aus den in dem Artikel 1 diesesGesetzesvorgesehenen
Anderungenergibt,unterderUberschrift„Reichsbeamtengesetz“durchdasReichs=
Gesetzblattbekanntzu machen. Hierbei sind die zwischenzeitlichin derBehörden=
organisationeingetretenenAnderungenzu berücksichtigen.

Soweit in ReichsgesetzenoderLandesgesetzenauf VorschriftendesReichs=
beamtengesetzesverwiesenist, tretendieentsprechendenVorschriftendesvom Reichs=
kanzlerbekanntgemachtenTextesan die Stelle.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden)den17.Mai 1907.

(. §.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3329.) Beamtenhinterbliebenengesetz.Vom 17.Mai 1907.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder von Beamten,

welchenzur Zeit ihres Todes ein Anspruchauf Pension aus der Reichskasseim
Falle derVersetzungin denRuhestandzugestandenhätte, sowiedieWitwen und
die ehelichenoder legitimiertenKinder von ausgeschiedenenBeamten, welchekraft
gesetzlichenAnspruchsoder auf Grund des § 39 desReichsbeamtengesetzeslebens=
länglichePension aus derReichskassezu beziehenhatten, erhaltenWitwen=und
Waisengeld.

Keinen Anspruchauf Witwen=und Waisengeldhabendie Hinterbliebenen
derjenigenBeamten und ausgeschiedenenBeamten,)welchenur nebenamtlichim
Reichsdienstangestelltgewesensind.
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82.
Das Witwengeldbestehtin vierzigvom HundertderjenigenPension, zu

welcherder Verstorbeneberechtigtgewesenist oder berechtigtgewesensein würde,
wenn er am Todestag in den Ruhestandversetztwordenwäre.

Das Witwengeldsoll jedoch,vorbehaltlichder im § 4 verordnetenBe=
schränkungmindestens300 Mark und höchstens5 000 Mark betragen.

Bei BerechnungdesWitwengeldesbleibtdieVerstümmelungszulageund
die Alterszulage(§#11, 13, 32 des Offizierpensionsgesetzesvom 31. Mai 1900)
stets,dieKriegszulage,Pensionserhöhungund Tropenzulage(§8 12, 32; N 49,
59; §§ 66, 67) 9§.72Nr. 8 ebenda)in demFalle außerBetracht, daß dieWitwe
zu einerKriegsversorgungberechtigtist.

War derVerstorbeneals Pensionär wieder in denReichsdiensteingetreten,
so wird derBerechnungdesWitwengeldesderjenigeBetrag zu Grunde gelegt,
den derVerstorbenean neuerund alter Pension bezogenhat oder hättebeziehen
können.

War der Verstorbeneals Pensionär außerhalbdes Reichsdienstesin eine
der im 9#57 Nr. 2 des ReichsbeamtengesetzesbezeichnetenStellen eingetreten,so
wird derBerechnungdesWitwengeldesdie festgesetzteReichspensionim vollen
Betragezu Grundegelegt.

Der JahresbetragdesWitwengeldesist nachobenso abzurunden,daß bei
derTeilung durchdrei sichvolleMarkbeträgeergeben.

83.
Das Waisengeldbeträgtjährlich:
1. für jedesKind, dessenMutter nochlebtund zur Zeit desTodesdes
VerstorbenenzumBezugevonWitwengeldberechtigtwar, einFünftel
desWitwengeldes;

2. für jedesKind, dessenMutter nicht mehr lebt oder zur Zeit desTodes
desVerstorbenenzum Bezugevon Witwengeldnicht berechtigtwar,
ein Drittel desWitwengeldes.

Der JahresbetragdesWaisengeldesist nachobenso abzurunden,daß bei
Teilung durchdrei sichvolleMarkbeträgeergeben.

84.
Witwen=undWaisengelddürfenwedereinzelnnochzusammendenBetrag

der Pensionübersteigen,zu welcherder Verstorbeneberechtigtgewesenist oder
berechtigtgewesenseinwürde, wenn er am Todestag in den Ruhestandversetzt
wordenwäre.

Ergibt sich an Witwen=und Waisengeldzusammenein höhererBetrag,
so werdendie einzelnenSätze in gleichemVerhältnissegekürzt.
Meichs=Gesetzbl.1907. 41
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85.
Nach demAusscheideneinesWitwen=oderWaisengeldberechtigtenerhöht

sich das Witwen= oder Waisengeld der verbleibendenBerechtigtenvon dem
Beginne des folgendenMonats an insoweit, als sie sich noch nicht in vollem
Genusseder ihnen nach 99.2 bis 4 gebührendenBeträge befinden.

96.
War dieWitwemehrals 15 Jahre jüngerals derVerstorbene,so wird

das nachMaßgabe der §§ 2, 4 berechneteWitwengeld für jedes angefangene
Jahr des Altersunterschiedsüber 15 bis einschließlich25 Jahre um ½%gekürzt.
Nach fünfjährigerDauer derEhe wird für jedesangefangeneJahr ihrerweiteren
Dauer dem gekürztenBetrag ½0 des berechnetenWitwengeldessolangehinzu=
gesetzt,bis der volle Betrag wiedererreichtist.

Auf den nach § 3 zu berechnendenBetrag des Waisengeldesist diese
KürzungdesWitwengeldesohneEinfluß.

S 7.
LiegendieVoraussetzungeneinerKürzungsowohlnach§ 4 als auchnach

§ 6 vor, so ist zunächstdas Witwen=und Waisengeldnach§ 4 und erstdann
das Witwengeld nach § 6 zu kürzen, demnächstaber der gemäß § 6 gekürzte
Betragdes Witwengeldesdemnach§ 4 gekürztenWaisengeldebis zurErreichung
desvollenBetrags zuzusetzen.

88.
KeinenAnspruchauf Witwengeldhat dieWitwe, wenndieEhe mit dem

verstorbenenBeamten innerhalb dreier Monate vor seinemAbleben geschlossen
worden und die Eheschließungzu dem Zweckeerfolgt ist, um der Witwe den
BezugdesWitwengeldeszu verschaffen.

Keinen Anspruchauf Witwen- und WaisengeldhabendieWitwe und die
hinterbliebenenKinder eines ausgeschiedenenBeamten aus solcherEhe, welche
erst nach der Versetzungdes Beamten in den Ruhestandgeschlossenworden ist.

89.
Der Witwe und den ehelichenoder legitimiertenKinderneinesBeamten,

welchem,wenn er am Todestag in den Ruhestandversetztworden wäre, auf
Grund des § 39 des Reichsbeamtengesetzeseine lebenslänglichePension hätte
bewilligtwerdendürfen,kannWitwen=undWaisengeldbis zu der in den99.2
bis 7 angegebenenHöhedurchdenReichskanzlerbewilligtwerden.

8 10.
Der Witwe und den ehelichenoder legitimiertenKindern eines Beamten,

welcher unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellt
gewesenist, ohne eine in den Besoldungs=EtatsaufgeführteStelle bekleidetzu
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haben,kannWitwen=und WaisengelddurchdenReichskanzlerin Grenzender=
jenigenBeträgebewilligtwerden,welcheihnenzustehenwürden,wennderVer=
storbeneeine in den Besoldungs=EtatsaufgeführteStelle bekleidetgehabthätte.

Das Gleichegilt für dieWitwe und die ehelichenoderlegitimiertenKinder
einesausgeschiedenenBeamten,welchemaufGrund des§ 37 desReichsbeamten=
gesetzeseine lebenslänglichePension bewilligt wordenwar, ohne daß er eine in
den Besoldungs=EtatsaufgeführteStelle bekleidethatte.

11.
Stirbt ein Beamter,welchemim Falle seinerVersetzungin denRuhe=

stand bei Berechnung seinerPension die AnrechnunggewisserZeiten auf die in
Betracht kommendeDienstzeitnach §8 50, 52 desReichsbeamtengesetzeshätte be=
willigt werdendürfen, so kann eine solcheAnrechnungauch bei Festsetzungdes
Witwen=und Waisengeldesdurch den Reichskanzlerzugelassenwerden.

* 12.
Die Jahlung des Witwen= und Waisengeldesbeginntmit dem Ablaufe

der Zeit, für welcheGnadengebührnissegewährt sind, oder, wenn solchenicht
gewährtsind,mit demauf denSterbetagfolgendenTage, für Waisenjedoch,
die nach dem Tode ihres Vaters geborensind, nicht früher als mit demTage
ihrerGeburt.

13#.
Das Witwen=und Waisengeldwird monatlichim vorausgezahlt.
Die Festsetzungdes Witwen= und Waisengeldesund die Bestimmung

darüber, an wen die Lahlung zu leistenist, erfolgt durch die obersteReichs=
behörde,welchedieseBefugnisseauf andereBehörden übertragenkann.

814.
Das Recht auf den Bezug des Witwen=und Waisengeldeserlischt:
1. für jedenBerechtigtenmit demAblaufe desMonats, in welchemer
sichverheiratetoder stirbt;

2. für jedeWaise außerdemmit demAblaufedesMonats, in welchemsie
das 18.Lebensjahrvollendet.

15.
Das Rechtauf denBezugdesWitwen=und Waisengeldesruht:
1. solangeder Berechtigtenicht Reichsangehörigerist;
2. nebeneinerVersorgung, welcheeinemHinterbliebenenaus eineraußer=
halb des ReichsdiensteserfolgtenWiederanstellungoder Beschäftigung
desVerstorbenenin einer der im § 57 Nr. 2 desReichsveamtengesetzes
bezeichnetenStellen zusteht, insoweit das Witnven=oder Waisengeld

41°
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unterHinzurechnungjeneranderweitenVersorgungdenBetrag über—
schreitet,den derHinterbliebenenachdenVorschriftendiesesGesetzes
unterZugrundelegungdesjenigenBetragszubeziehenhätte,welcherdem
Verstorbenengemäß§ 59 des Reichsbeamtengesetzeszu zahlengewesen
ist oder zu zahlengewesenwäre;

3. beiAnstellungoderBeschäftigungals Beamteroderin derEigenschaft
einesBeamten im Reichs=oderStaatsdienstim Sinne des§ 57 Nr. 2
desReichsbeamtengesetzeswenn das Diensteinkommeneiner Witwe
2 000 Mark, das einer Waise 1 000 Mark übersteigt,und zwar in
Höhe desMehrbetrags. Bei BerechnungdesDiensteinkommensfindet
57 Nr. 2 Abs.2 desReichsbeamtengesetzesAnwendung.

S6.
Das Rechtauf denBezugdesWitwengeldesruht nebeneinerim Reichs=

oderStaatsdienstim Sinne des § 57 Nr. 2 desReichsbeamtengesetzeserdienten
Pension über 1 500 Mark in Höhe des Mehrbetrags.

§ 17.
Tritt dasRuhendesRechtesauf denBezugvonWitwen=undWaisengeld

gemäß§§ 15, 16 im Laufe einesMonats ein, so wird die Zahlung mit dem
EndedesMonats eingestellt;tritt es am erstenTage einesMonats ein, sohört
dieZahlungmit demBeginnedesMonats auf.

Bei vorübergehenderBeschäftigunggegenTagegelderoder eine andere
Entschädigungbeginntdas Ruhen desRechtesauf denBezug von Witwen=und
Waisengeldmit dem Ablaufe von sechsMonaten, vom erstenTage desMonats
der Beschäftigungan gerechnet.

Lebtdas Rechtauf denBezugvonWitwen=undWaisengeldwiederauf,
so hebtdie Zahlungmit demBeginnedesMonats an.

*18.
Ist einBeamter oderein ausgeschiedenerBeamter, dessenHinterbliebenenim

Falle seinesTodes auf Grund diesesGesetzesWitwen=oderWaisengeldzustehen
würde oder bewilligt werdenkönnte,)verschollen,so kann den Hinterbliebenen
von der oberstenReichsbehördedas Witwen= und Waisengeldauch schonvor
der Todeserklärunggewährt werden,wenn das Ableben des Verschollenenmit
hoherWahrscheinlichkeitanzunehmenist. Den Tag, mit welchemdieZahlung
des Witwen= und Waisengeldesbeginnt, bestimmtin diesemFalle die oberste
Reichsbehörde.

m19.
Für die Entscheidungüber Ansprücheaus diesemGesetzesind die Land=

gerichteohneRücksichtauf denWert desStreitgegenstandesausschließlichzuständig.
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§20.
Vom InkrafttretendiesesGesetzesab erhaltendie Witwen und die Kinder

von denjenigenbereitsverstorbenenBeamten, welchean einemder von deutschen
Staatenvor 1871 odervon demDeutschenReichegeführtenKriegeteilgenommen
hatten, sofernihnen nach den früherenGesetzenWitwen=undWaisengeldzusteht
und die Ehe schonzur Zeit desKrieges bestandenhat, Witwen=undWaisengeld
in demjenigenBetrage, der ihnen zu bewilligen gewesensein würde, wenn bei
der Berechnungder Pension des VerstorbenenArtikel 1 Nr. X des Gesetzes,be=
treffendAnderungdesReichsbeamtengesetzesvom31.März 1873,zurAnwendung
gekommenwäre.

21.
Die BezügederHinterbliebenenvon Beamten,die vor demInkrafttreten

diesesGesetzesverstorbensind, ruhen von diesemZeitpunktab nur nachdenVor=
schriftender §§ 15 bis 17 diesesGesetzes.

22.
Der den Hinterbliebenender vor demInkrafttretendiesesGesetzesver=

storbenenBeamtenzu zahlendeBetrag an Versorgungsgebührnissendarf nichthinter
demjenigenzurückbleiben,welcherihnen nach den früherenGesetzenzusteht.

ä23.
DiesesGesetztritt mit Wirkungvom 1. April 1907 in Kraft.
Außer Kraft tretenalsdann:
1. das Gesetz,betreffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen der
ReichsbeamtenderZivilverwaltung,vom 20.WMril1881,

2. das Gesetz,betreffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen von
AngehörigendesReichsheeresundderKaiserlichenMarine, vom17. Juni
1887, soweit es die Beamten des Reichsheeresund der Kaiserlichen
Marine sowiederenHinterbliebenebetrifft,

3. das Gesetz,betreffendden Erlaß der Witwen=undWaisengeldbeiträge
von Angehörigender Reichszivilverwaltung,desReichsheeresund der
KaiserlichenMarine, vom 5. März 1888, soweites die Beamten
betrifft,

4. das GesetzwegenanderweiterBemessungder Witwen=und Waisen=
geldervom17.Mai 1897, soweites dieHinterbliebenenvonBeamten
betrifft.

Die unterderHerrschaftdervorstehendaufgeführtenGesetzeerklärtenund
nichtrechtsgültigwiderrufenenVerzichteauf Witwen=und Waisengeldbehalten
auchmit bezugauf diesesGesetzihreWirksamkeit.
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Z24.
VorstehendeBestimmungenkommenin Bayern nachMaßgabedesBündnis=

vertrags vom 23. November1870 für die Hinterbliebenenvon Heeresbeamten
oderehemaligenHeeresbeamten,welchedie im § 1 angegebenenAnsprüchegegen
bayerischeMilitärfonds besessenhaben,zur Anwendung.

Dem KönigreicheBayern wird zur BestreitungderAusgaben hierfür all=
jährlich eineSumme überwiesen,die sichnach der Höhe des entsprechendentat=
sächlichenAufwandes des Reichs im Verhältnisseder Kopfstärkedes Königlich
BayerischenKontingentszu derderübrigenTeile desReichsheeresbemißt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den17.Mai 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3330.) Militärhinterbliebenengesetz.Vom 17.Mai 1907.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,wasfolgt:

ErsterTeil.
Reichsheer.

I. Allgemeine Derforgung.

A. Hinterbliebene von Offizieren einschließlichSanitätsoffizieren
des Friedensstandes.

*1
Die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder von Offizierendes

Friedensstandes,welchenzur Zeit ihres Todes ein Anspruchauf lebenslängliche
Mension aus der Reichskasseim Falle der Versetzungin den Ruhestand zu=
gestandenhätte, sowie die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder
von verabschiedetenOffizieren des Friedensstandes,welche eine lebenslängliche
PensionausderReichskassezubeziehenhatten,erhaltenWitwen=undWaisengeld.
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§2.
Das Witwengeldbestehtin vierzigvom HundertderjenigenPension, zu

welcherderVerstorbee berechtigtgewesenist oderberechtigtgewesenseinwürde,
wenn er am Todestag in den Ruhestandversetztwordenwäre.

Das Witwengeld soll jedoch, vorbehaltlichder im § 4 verordnetenBe=
schränkung,mindestens300 Mark und höchstens5000 Mark betragen.

Bei BerechnungdesWitwengeldesbleibtdie Pensionsbeihilfe,die Ver=
stümmelungszulageund die Alterszulage (§7 Abs. 1, 99 11, 13 des Offizier=
pensionsgesetzesvom 31. Mai 1906)stets, dieKriegszulage,die Pensionserhöhung
unddieTropenzulage(6912, 49, 66, 67 ebenda)in demFalle außerBetracht,
daß dieWitwe zu einerKriegsversorgungberechtigtist.

Der Jahresbetragdes Witwengeldesist nachobenso abzurunden,daß
bei Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

*)V
Das Waeisengeldbeträgtjährlich:
1. für jedesKind, dessenMutter noch lebt und zur Zeit des Todes des
VerstorbenenzumBezuge von Witwengeld berechtigtwar, ein Fünftel
desWitwengeldes

2. für jedesKind, dessenMutter nichtmehrlebtoderzurZeitdesTodes
desVerstorbenenzum Bezugevon Witwengeldnicht berechtigtwar,
ein Drittel desWitwengeldes.

Der Jahresbetragdes Waisengeldesist nach obensoabzurunden,daß bei
Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

84.
Witwen=und Waisengelddürfenwedereinzelnnochzusammenden Be=

trag der Pension übersteigen,zu welcherder Verstorbeneberechtigtgewesenist
oderberechtigtgewesenseinwürde, wenner am Todestagin den Ruhestand
versetztwordenwäre.

Ergibt sichan Witwen=und Waisengeldzusammenein höhererBetrag,
sowerdendie einzelnenSätze im gleichenVerhältnissegekürzt.

5.
Nach demAusscheideneinesWitwen=oderWaisengeldberechtigtenerhöht

sichdas Witwen=oderWaisengeldder verbleibendenBerechtigtenvon demBe=
ginne des folgendenMonats an insoweit, als sie sichnochnicht im vollen Ge=
nusseder ihnen nach9§92 bis 4 gebührendenBeträge befinden.

86.
War dieWitwe mehrals 15 Jahre jüngerals derVerstorbene,so wird

das nachMaßgabeder 99.2) 4 berechneteWitwengeldfür jedesangefangene
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JahrdesAltersunterschiedsüberIöbiseinschließlichLöJahremnVWgekürzt
Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes angefangeneJahr ihrer
weiterenDauer demgekürztenBetrag½/°desberechnetenWitwengeldessolange
hinzugesetzt,bis dervolle Betragwiedererreichtist.

Auf den nach § 3 zu berechnendenBetrag des Waeisengeldesist diese
KürzungdesWitwengeldesohneEinfluß.

§ 7.
Liegen die VoraussetzungeneinerKürzung sowohlnach § 4 als auchnach

90 vor, so ist zunächstdas Witwen=und Waisengeldnach & 4 und erst dann
das Witwengeldnach § 6 zu kürzen,demnächstaber dergemäß§ 6 gekürzteBe=
trag desWitwengeldesdemnachF 4 gekürztenWaisengeldebis zur Erreichung
desvollenBetrags zuzusetzen.

88.
Keinen Anspruchauf Witwengeldhat die Witwe, wenn dieEhe mit dem

VerstorbeneninnerhalbdreierMonate vor seinemAblebengeschlossenwordenund
die Eheschließungzu dem Zweckeerfolgt ist, um der Witwe den Bezug des
Witwengeldeszu verschaffen.

Keinen Anspruchauf Witwen=und Waisengeldhabendie Witwe und die
hinterbliebenenKinder, wenn derVerstorbenedieEhe erstnach derPensionierung
oderStellung zur Dispositionund,

a) falls er im Heereoder in der KaiserlichenMarine in einer mit Pen=
sionsberechtigungverbundenenoderin einerim Militär=oderMarine=
Etat für pensionierteOffizierevorgesehenenStelle Verwendunggefunden
hat, nachdemAusscheidenaus dieserStelle,

b) falls er mit einermit Gehalt oder DienstzulageverbundenenOffizer=
stellein einemInvalideninstitutebeliehenworden ist, nach dem Aus=
scheidenaus dieserStelle

geschlossenhat.
Eine Ehe gilt nur dann als nachderPensionierungoderStellung zur

Disposition geschlossen,wenn die Eheschließungnach dem Schlussedes Monats
stattgefundenhat, in welchemdas Ausscheidenaus demDiensteerfolgtist.

§9.
Der Witwe und den ehelichen,oder legitimiertenKindern einesOffiziers,

dem, wenn er am Todestageverabschiedetworden wäre, auf Grund des 87
Abs. 2 des Offizierpensionsgesetzeseine Pension hätte bewilligt werden können,
sowiederWitwe und denehelichenoderlegitimiertenKindern einesverabschiedeten
Offiziers, der am Todestag eine nicht lebenslänglichePension zu beziehenhatte,
kanndurchdie obersteMilitärverwaltungsbehördedesKontingentsWitwen=und
Waisengeldbis zu der in den §§82 bis 7 angegebenenHöhe bewilligt werden.
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&10.
Stirbt ein Offizier, welchemim Falle der Pensionierung bei Berechnung

der Pension die Anrechnung gewisserJeiten auf die in Betracht kommende
Dienstzeit nach 9 15 Abs. 2, 9§18 Abs. 2 des Offizierpensionsgesetzeshätte be=
willigt werdendürfen, so kann eine solcheAnrechnung auch bei Festsetzungdes
Witwen=und Waisengeldesdurchdie obersteMilitärverwaltungsbehördedesKon=
tingents zugelassenwerden.

B. Hinterbliebene von Offizieren einschließlich Sanitätsoffizieren des Beur=
laubtenstandes und von den ausgeschiedenen, zum aktiven Militärdienste vor.

übergehend wieder herangezogenen Offizieren.

11.
Der Witwe und den ehelichenoder legitimiertenKindern einesOffiziers

des Beurlaubtenstandes,dem zur Zeit seinesTodes ein Anspruch auf Pension
aus der Reichskasseim Falle der Verabschiedungzugestandenhätte, sowieder
Witwe und den ehelichenoder legitimiertenKindern eines verabschiedetenOffi=
ziers des Beurlaubtenstandes,welchereinePension aus der Reichskassezu be=
ziehenhatte, kanndurchdie obersteMilitärverwaltungsbehördedesKontingents
Witwen=undWaisengeldbis zu der in den§§2 bis 7 angegebenenHöhebe=
willigt werden.

Das Gleichegilt für die Hinterbliebenenvon Offizieren, die, ohnePension
ausgeschieden,zum aktiven Militärdienste vorübergehendwieder herangezogen
worden sind, sowiefür dieHinterbliebenenvon Offizieren, die, mit Pension aus=
geschieden,zum aktivenMilitärdienste vorübergehendwiederherangezogenworden
sind, falls die Ehe nach dem Ausscheidenaus dem Friedensstandegeschlossen
worden ist.

In den Fällen des Abs. 1 muß der Tod des Verstorbenendurch die
Dienstbeschädigungverursachtworden sein, welchezur PensionierungdesOffiziers
hätte führen könnenoder geführt hat.

C. Hinterbliebene von Militärpersonen der Unterklassen.

12.
Die Witwen und die ehelichenoderlegitimiertenKinder von Militärper=

sonen der Unterklassen,die während der Zugehörigkeitzum aktivenHeere ent=
wederinfolge einerDienstbeschädigungoder nach zehnjährigerDienstzeitgestorben
sind, erhaltenWitwen=und Waisengeld.

Das Gleichegilt für dieWitwen und die ehelichenoderlegitimiertenKinder
von ehemaligenMilitärpersonenderUnterklassen,die

1. zur Zeit ihres Todes nach Ablauf mindestensachtzehnjährigerDienst=
zeiteineRentezu beziehenhatten,oder

Reichs=Gesetzbl.1907. 42
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2. infolge einer Dienstbeschädigungvor Ablauf von sechsJahren nach
der Entlassungaus dem aktivenDienste

gestorbensind.
Die Dienstbeschädigungmuß im Falle der Nr. 2 innerhalb der Fristen

des § 2 des Mannschaftsversorgungsgesetzesfestgestelltsein.

13.
Das Witwengeldbeträgtjährlich300Mark.
Dieser Betrag erhöht sichfür die Witwen der Militärpersonender Unter=

klassenmit mehr als fünfzehnjährigerDienstzeit für jedesJahr dieserweiteren
Dienstzeitbis zum vollendetenvierzigstenDienstjahr um sechsvom Hundert.

Dem hiernachberechnetenBetrage des Witwengeldestreten für die Witwe
einer der im 9 10 Abs.1 des MannschaftsversorgungsgesetzesbezeichnetenPer=
sonen,)falls dieseals Rentenempfängerverstorbenist, vierzig vom Hundert des=
jenigenBetrags hinzu, den der Verstorbeneinfolge der im § 10 Abs. 1 ebenda
vorgeschriebenenErhöhungder Vollrente bezogenhat. Ist der Tod vor dem
Ausscheidenaus dem aktivenDienste eingetreten,so beträgt die Erhöhung des
Witwengeldes15/10der von demVerstorbenenzuletztbezogenen,im Etat als pen=
sionsfähig bezeichnetenLöhnungszuschüsseoder Zulagen und steigt bei Witwen
von Kapitulantenmit mehrals achtzehnjährigerDienstzeitfür jedesfernereDienst=
jahr um /000 bis höchstens/ dieserLöhnungszuschüsseoder Zulagen.

Sofern sichbei Anwendung derVorschriftendes Reichsbeamtengesetzesfür
die Witwe eines zur Klasse derUnteroffizieregehörendenGehaltsempfängers,mit
Einschluß der im Range der UnteroffizierestehendenVerwalter bei denKadetten=
korps ein höheresWitwengeld ergebenwürde, ist dieseszu gewähren.

Der Jahresbetrag des Witwengeldes ist nach oben so abzurunden, daß
bei Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

*14.
Die 3, 6, 8 Abs. 1 und § 10 findenmit der Maßgabe Anwendung,

daß an Stelle der im § 10 erwähntenParagraphen des Offizierpensionsgesetzes
§5 Abs.2 und § 8 Abs.2 desMannschaftsversorgungsgesetzestreten.

15.
Witwen=undWaisengelddürfenwedereinzelnnochzusammendenBetrag

der im § 9 des Mannschaftsversorgungsgesetzesfür den betreffendenDienstgrad
festgesetztenVollrente übersteigen. .

In Fällen des § 13 Abs. 3 Satz 1 erhöhtsichdieseGrenze um denjenigen
Betrag, von welchemdie ErhöhungdesWitwengeldeszu berechnenist, in den
Fällen des § 13 Abs. 3 Satz 2 um '% der von dem Verstorbenenzuletztbe=
zogenenim Etat als pensionsfähigbezeichnetenLöhnungszuschüsseoderZulagen.
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Bei den Hinterbliebenender im 9 12 Abs. 2 Nr. 1 erwähntenPersonen
dürfenWitwen=und WaisengeldwedereinzelnnochzusammendenBetrag der
vom VerstorbenenbezogenenRente übersteigen.

Ergibt sich an Witwen= und Waisengeldzusammenein höhererBetrag,
so werdendie einzelnenSätze im gleichenVerhältnissegekürzt.

Nach dem AusscheideneinesWitwen= oder Weisengeldberechtigtenerhöht
sichdas Witwen=oderWaisengeldder verbleibendenBerechtigtenvon demBe=
ginne des folgendenMonats ab insoweit, als sie sich noch nicht im vollen
Genusseder ihnen nach § 13), 14 gebührendenBeträge befinden.

Liegen die Voraussetzungeneiner Kürzung sowohl nach Abs. 1#ls
auch nach §8 6, 14 vor, so ist zunächstdas Witwen= und Waisengeld nach
Abs.1 und erstdann das Witwengeld nach §§ 6), 14 zu kürzen,demnächstaber
der gemäß§9 6, 14 gekürzteBetrag des WitwengeldesdemnachAbs.1 ge=
kürztenWaisengeldebis zur Erreichung des vollen Betrags zuzusetzen.

16.
Keinen Anspruch auf Witwen= und Waisengeld haben die Witwe und

die hinterbliebenenKinder, wenn der Verstorbenedie Ehe erst nach der Ent=
lassungaus dem aktivenMilitärdienst und,

a) falls er zum Militärdienste wieder herangezogenworden ist, nach der
Wiederentlassung,

b) falls er in einemInvalideninstitut Aufnahme gefundenhat, nachdem
Ausscheidenaus diesem

geschlossenhat.

D. Hinterbliebene von Beamten des Beurlaubtenstandes, von Personen, die
gemäß 88 34, 35 des Offizierpensionsgesetzes im Kriege als Heeresbeamte
verwendet worden sind, und von Personen der freiwilligen Krankenpflege auf

dem Kriegsschauplatze.

I7.
Der Witwe und denehelichenoderlegitimiertenKindern
1. von Heeresbeamtendes Beurlaubtenstandes, .
2. von Personen, die nicht zu denHeeresbeamtendes Beurlaubtenstandes
gehören, aber währendder Dauer einesKrieges bei dem Feld- oder
Besatzungsheerals Heeresbeamteverwendetworden sind,

kann, falls der Verstorbenezur Zeit seinesTodes auf Grund der §8§33, 34,
35 des Offizierpensionsgesetzeszu einer Pension im Falle seinesAusscheidensbe=
rechtigtgewesenseinwürdeodereinePension zu beziehenhatte, und falls der
Tod durchDienstbeschädigungverursachtworden ist, durch die obersteMilitär=
verwaltungsbehördedesKontingentsWitwen=und Waisengeldbewilligtwerden.

42°
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Diese Vorschrift findet entsprechendeAnwendung auf die Hinterbliebenen
von Personen der freiwilligen Krankenpflege,falls der Tod infolge dienstlicher
Verwendung auf dem Kriegsschauplatzevor Ablauf von sechsJahren nach dem
Friedensschlußeingetretenist. Beim Fehlen eines Friedensschlussesbeginnt der
Lauf der Frist mit demSchlussedesJahres, in welchemderKrieg beendigt
worden ist.

1
Auf die Hinterbliebenender im § 17 Abs. 1 erwähntenPersonen finden

die §§ 2 bis 8 Abs. 1, § 10, auf die Hinterbliebenenvon Personen der frei=
willigen Krankenpflegefinden§ 13 Abs. 1, § 14, § 15 Abs.1, 4 bis 6 mit
folgenderMaßgabeAnwendung:

1. Witwen=und Waisengeldkannnur gewährtwerden,wenndie Ehe
derersterenvor demAusscheidenaus demaktivenHeereund der letzteren
vor Beendigung ihrer Verwendung auf dem Kriegsschauplatzege=
schlossenist.
Das Witwengeld kann bis zu den aus vorstehendenVVorschriften sich
ergebendenSätzen gewährtwerden, in keinemFalle darf es jedochden
Betrag von 3500 Mark übersteigen.

II. Kriegsverforgung.

* 19.
Die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder der zum Feld=

heeregehörigenOffiziere,einschließlichSanitätsoffiziere,Beamtenund Militär=
personender Unterklassenmit Einschluß der in den 34, 35 des Offizier=
vensionsgesetzeserwähntenPersonenund der auf demKriegsschauplatzeverwendeten
isr der freiwilligen Krankenpflege,die

im KriegegebliebenoderinfolgeeinerKriegsverwundunggestorbensind,
1 einesonstigeKriegsdienstbeschädigungerlittenhabenund an ihrenFolgen
gestorbensind,

erhaltenKriegswitwen=und Kriegswaisengeld,in demFalle zu 2 jedochnur,
wenn der Tod vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Friedensschlußoder dem
im § 17 letzterAbsatzSatz 2 angegebenenZeitpunkteingetretenist.

* 20.
Das Kriegswitwengeldbeträgtjährlich:

a) wenn die allgemeine Versorgung zusteht:
1. für die Witwe eines Offiziers bis zum Stabsoffizier einschließlich
S#hmrett t #asinnner 1500 Mark,

2. für dieWitweeinesHauptmanns,Oberleutnants,Leutnants
oderFeldwebelleutnants. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1200 „
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3. für die Witwe eines Feldwebels, Vizefeldwebels, eines
Sergeantenmit der LöhnungeinesVizefeldwebels,eines
Zugführersder freiwilligenKriegskrankenpflegeodereines
Unterbeamtenmit einempensionsfähigenDiensteinkommen
von jährlichmehrals 1200 Marrr . . ... 300Mark,

4. für dieWitwe einesSergeanten,Unteroffiziers,Zugführer=
StellvertretersoderSektionsführersderfreiwilligenKriegs=
krankenpflegeodereinesUnterbeamtenmit einempensions=
fähigen Diensteinkommenvon jährlich 1200 Mark und
gnoets 200 „

5. für die Witwe eines Gemeinenoder einer jedenanderen
PersondesUnterpersonalsder freiwilligenKriegskranken=
pflege....................................... 100-,-

b) wenn die allgemeine Versorgung nicht zusteht:
1. für die Witwe eines Generals oder eines Offiziers in Generals—
siemno. . sßsßss“ssscs#t —. 2000Mark,

2. für dieWitwe einesStabsoffiziers 1600 ,
3. für dieWitweeinesHauptmanns,Oberleutnants,Leutnants
oderFeldwebelleutnants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1200

4. für die Witwe einesFeldwebels,Vizefeldwebels,eines
Sergeantenmit der Löhnung einesVizefeldwebels,eines
Zugführers der freiwilligenKriegskrankenpflegeoder eines
Unterbeamtenmit einempensionsfähigenDiensteinkommen
von jährlich mehr als 1200 Mark. 600 „

5. für dieWitwe einesSergeanten,Unteroffiziers,Zugführer=
StellvertretersoderSektionsführersderfreiwilligenKriegs=
krankenpflegeodereinesUnterbeamtenmit einempensions=
fähigenDiensteinkommen von jährlich 1200 Mark und
wemger...................................... 500-,

6. für die Witwe einesGemeinen oder einer jedenanderen
PersondesUnterpersonalsder freiwilligenKriegskranken—
pflege.............·..........·.............. 400

Erreicht das Jahresgesamteinkommender zu Kriegswitwengeld berech=
tigtenWitwe

1. einesGeneralsodereinesOffiziers in Generalsstellungnicht3000 Mark,
2. eines anderen Offiziers mit Ausnahme der Feldwebel=
tirchhtes nehbtt 2000

3. eines Feldwebelleutnantsnictt . . . . . . . .. 1500 —,
so kannmit GenehmigungderoberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingents
das Kriegswitwengeldbis zur ErreichungdieserSätze erhöhtwerden.
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21.

Das Kriegswaisengeldbeträgtjährlich:
a) wenn die allgemeine Versorgung zusteht:

1. für jedes vaterloseKind eines Generals oder eines Stabsoffiziers in
Generals=oderRegimentskommandeur=Stellung . . 150Mark,
LinesanderenOffities .2 200 ,
für jedeselternloseKind einesGenerals oder einesStabs=
offiziersin Generals=oderRegimentskommandeur=Stellung225 ,
einesanderenOffiziers .. .. . ... . .. . . . . . .. . . . . . .. 300 u

2. für jedes vaterloseKind einer Militärperson der Unter=
klassen,einesAngehörigender freiwilligenKriegskranken=
pflegeodereinesUnterbeamtn . . . . . . .. 108
für jedes elternloseKind einer Militärperson der Unter=
klassen,einesAngehörigender freiwilligen Kriecskranken=
pflegeodereinesUnterbeamrtn . . . . . . . .. 140

b) wenn die allgemeine Versorgung nicht zusteht:
1. für jedesvaterloseKind einesOffizirs. 200Mark,
für jedeselternloseKind einesOffizitrrs . . . .. 300
2. für jedes vaterloseKind einer Militärperson der Unter=
klassen,einesAngehörigender freiwilligen Kriegskranken=
pflegeodereinesUnterbeamtten 168 „
für jedeselternloseKind einer Militärperson der Unter=
klassen,einesAngehörigender freiwilligenKriegskranken=
Pflegeoddereines Unterbeamtn . . . . . . . . . .. 240

Dem elternlosenKinde stehtdas Kind gleich,dessenMutter zur Zeit des
TodesseinesVaters zum BezugedesKriegswitwengeldesnichtberechtigtist.

8 22.
Den Verwandtender aufsteigendenLinie der im H 19 erwähntenPersonen

kannunterdendort bestimmtenVoraussetzungenfür dieDauer derBedürftigkeit
ein Kriegselterngeldgewährtwerden,wenn der verstorbeneKriegsteilnehmer

a) vor Eintritt in das Feldheeroder
b) nachseinerEntlassungaus diesemzur Zeit seinesTodes oderbis zu
seinerletztenKrankheit

ihren Lebensunterhaltganz oder überwiegendbestrittenhat.
Das Kriegselterngeldbeträgtjährlich höchstens:
1. für denVater und jedenGroßvater,für dieMutter und jedeGroß—
miutttereinesOffztttrrt 450 Mark,

2. für den Vater und jedenGroßvater, für dieMutter und
jedeGroßmutter einerMilitärperson derUnterklassen,eines
Unterbeamtenoder eines Angehörigender freiwilligen
Kriegstrankenpfleeen. 250
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*23.
Die Höhe der Kriegsversorgungrichtetsich:
1. bei denHinterbliebenenderPersonen,die an demKriege als Personen
desSoldatenstandesteilgenommenhaben,
nach demmilitärischenDienstgrade,den der Verstorbenezuletztvor
seinemTode im aktivenHeerebekleidethatte oderdessenCharakter
ihm verliehenwar,

2. bei den Hinterbliebenender Personen, die an demKriege als Heeres=
beamteteilgenommenhabenoder als solcheverwendetworden sind,
nach dem Diensteinkommen,das bei Berechnungdes Ruhegehalts
desVerstorbenenzu Grunde gelegtworden ist oderzu Grunde zu
legengewesensein würde, falls der Verstorbeneam Todestag in
den Ruhestandversetztwordenwäre,

3. bei den Hinterbliebenender während der Dauer eines Krieges in
Stellen von HeeresbeamtenverwendetenPersonendes Soldatenstandes
nach dem letztenmilitärischenDienstgradedes Verstorbenen(Nr. 1),

4. bei den Hinterbliebenender im § 35 des Offizierpensionsgesetzes
bezeichnetenPersonen
nach demBetrage, der gemäßden vom Bundesratefestgestellten
Grundsätzenbei Berechnungdes Ruhegehaltsdes Verstorbenen
zu Grunde gelegtworden ist oderzu Grunde zu legengewesensein
würde, falls der Verstorbeneam Todestag in den Ruhestand
versetztwordenwäre. Den Hinterbliebenenvon solchenim § 35
desOffizierpensionsgesetzesgenanntenPersonen,denenkeinhöherer
militärischerRang verliehenwordenist, sinddiedenHinterbliebenen
von GemeinenzustehendenSätze zu zahlen.

24.
Das Diensteinkommenoderder zu berücksichtigendeGeldbetragder oberen

Heeresbeamtenund der im § 35 des OffizierpensionsgesetzeserwähntenPersonen
ist für die Höhe derKriegsversorgungihrer Hinterbliebenendergestaltmaßgebend,
daß, je nachdemes dem pensionsfähigenDiensteinkommeneiner der im 9§20
erwähntenOffizierdienstgradebis zumLeutnantabwärts am nächstengestandenhat,
auchdiefür HinterbliebenediesesDienstgradszustehendenSätzegewährtwerden.

Steht das pensionsfähigeDiensteinkommeneines oberenHeeresbeamten
genau in derMitte zwischendempensionsfähigenDiensteinkommenzweierOffizier=
dienstgrade,so wird die höhereVersorgunggewährt.

*25.
Keinen Anspruchauf Kriegswitwengeldhat die Witwe, wenn die Ehe bei

den Teilnehmern an den vor dem 1. April 1901 beendetenFeldzügenerst nach
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demJahre 1900, im übrigenerstnachAblauf von 15 Jahren nachdemFriedens=
schlußoder dem im §7 letzterAbsatzSatz 2 angegebenenZeitpunkt oder wenn
die erstnach demFriedensschlußoderdiesemZeitpunkteingegangeneEhe innerhalb
dreierMonate vor demAblebendes Ehegattengeschlossenund die Eheschließung
zu demZweckeerfolgtist, um der Witwe den Bezug desKriegswitwengeldes
zu verschaffen.

26.
Die Vorschriftender 98 19 bis 25 finden auf die HinterbliebenenderTeil=

nehmer an einersolchenmilitärischenUnternehmung,die gemäß§ 17 desOffizier=
pensionsgesetzesund § 7 desMannschaftsversorgungsgesetzesals ein Krieg anzu=
sehenist, entsprechendeAnwendung.

Durch die obersteMilitärverwaltungsbehördedes Kontingents kann eine
den 95 19 bis 25 entsprechendeKriegsversorgunggewährtwerden:

1. den Hinterbliebenenvon solchennicht dem FeldheerezugeteiltenAn=
gehörigendesaktivenHeeres,die in derZeit von derMobilmachung
bis zur Demobilmachung wegen des eingetretenenKrieges außer=
ordentlichenAnstrengungenoderEntbehrungenoderdem Lebenund
derGesundheitgefährlichenEinflüssenausgesetztwarenund infolgedessen
vor Ablauf einesJahres nach demFriedensschlußoder dem im § 17
letzttrAbsatzSatz 2 angegebenenZeitpunktegestorbensind,

2. denHinterbliebenenvon solchenAngehörigendesHeeres,die auf Befehl
demKriege eines ausländischenHeeresodereiner ausländischenMarine
beigewohnthabenund infolgedessenvor Ablauf einesJahres nach der
Rückkehrvom Kriegsschauplatzegestorbensind.

8 27.
Den nichtnach§ 19 versorgungsberechtigtenWitwen von solchenKriegs=

teilnehmernund von solchenim 926 Abs. 1 genanntenPersonen, die infolge
einer durch denKrieg erlittenenDienstbeschädigungpensions=oderrentenberechtigt
gewordensind oder gewordensein würden, falls sie am Todestag aus dem
aktivenDienste in denRuhestandversetztwordenwären, könnenWitwenbeihilfen
in der Art gewährtwerden,daß das Jahresgesamteinkommen:

1. für dieWitwe einesGeneralsodereinesOffiziersin Generalsstellung
"„# oder für die Witwe eines entsprechenden(§ 24) oberenHeeresbeamten

Rüchstennnnn.— 3 000 Mark,
2. für die Witwe eines anderenOffiziers mit Ausnahme
des Feldwebelleutnantsoder für die Witwe eines
anderenoberenHeeresbeamtenhöchstens . .. 2 000 „

3. für die Witwe eines Feldwebelleutnantshöchstens 1 500
4. für die Witwe einer der im § 20b Nr. 4 genannten
Personen höchstens 600 „
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5.fürdieWitweeinerderi111§20bNr.5genannten
Personenhöchstens........................... 500 Mark,

6. für dieWitwe einerder im H20b Nr. 6 genannten
Personen höchstenstku–°•i 400

beträgt.
Die Vorschrift des § 25 findet entsprechendeAnwendung.

III. Sonstige Vorschriften.

* 28.

Die FestsetzungdesWitwen=undWaisengeldessowiederKriegsversorgung
und die Bestimmungdarüber,an wendie Zahlungzu leistenist, erfolgtdurch
die obersteMilitärverwaltungsbehördedes Kontingents, dem der Verstorbenezu=
letztangehörthat, oder, wenn er einemKontingentenicht angehörthat, durch
die obersteMilitärverwaltungsbehördedesKontingents,in dessenBezirker zuletzt
gewohnthat.

Die obersteMilitärverwaltungsbehördekann dieseBefugnisseauf andere
Behördenübertragen.

§29.
1. Die Zahlung desWitwen=und Waisengeldesund derGebührnisseaus

derKriegsversorgungbeginntmit demAblaufederZeit, für dieGnadengebühr=
nisse (Gnadenvierteljahr,Gnadenmonat, Gnadenlöhnung) gewährt sind, oder,
wenn solchenicht gewährt sind, mit dem auf denSterbetagfolgendenTage, für
die nachdemTodeihresVatersgeborenenWaisennichtfrüherals mit demTage
ihrer Geburt.

2. Für die erstenzweiMonate des Bezugs von Witwen=und Waisen=
geld ist den Hinterbliebenender im aktiven Dienste gestorbenenPersonen des
Soldatenstandeszu ihren Bezügen ein Zuschuß soweit zu gewähren, daß der
Betrag desGnadenmonatsoderder Gnadenlöhnungerreichtwird.

Haben die vorbezeichnetenHinterbliebenenkeinenAnspruchauf Witwen=und
Waisengeld, so ist ihnen eine einmaligeZuwendung in Höhe des zweifachenBe=
trags der Gnadengebührnissezu gewähren.

Wenn der VerstorbeneVerwandte der aufsteigendenLinie, Geschwister,
GeschwisterkinderoderPflegekinder,derenErnährer er ganz oderüberwiegend
gewesenist, in Bedürftigkeithinterläßt,oderwennund soweitderNachlaßnicht
ausreicht,um die Kostender letztenKrankheitund der Beerdigungzu decken,
kannmit Genehmigungder oberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingents
eine einmaligeZuwendung gewährt werden, sofernGnadengebührnissebewilligt
wordensind. Die einmaligeZuwendungdarf denzweifachenBetragderGnaden=
Eeereni nicht überschreiten.Die obersteMilitärverwaltungsbehördekann ihre
efugnisseauf andereBehörden übertragen.
Reichs=Gesetzbl.1907. 43
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3. Das Witwen=und Waisengeldund die Kriegsversorgungwerden
monatlichim voraus, die in diesemParagraphen erwähntenZuschüsseund Zu=
wendungenin einerSumme im vorausgezahlt.

4. Die Gebührnisseder allgemeinenVersorgungund die derKriegsver=
sorgungwerdennebeneinandergewährt.

5. Bei Veränderung in der Höhe der bewilligtenfortdauerndenGebühr=
nisseist der veränderteBetrag vom erstenTage desMonats an zu zahlen, der
auf das die Veränderung verursachendeEreignis folgt.

30.
Das Recht auf den Bezug des Witwen=und Waisengeldesund der

Kriegsversorgungerlischte
1. für jedenBerechtigtenmit dem Ablaufe des Monats, in dem er sich
verheiratetoder stirbt

2. für jedeWaise außerdemmit dem Ablaufe des Monats) in dem sie
das 18. Lebensjahrvollendet.

* 31.
Das Recht auf den Bezug des Witwen=und Waisengeldesund der

Kriegsversorgungruht, solangeder BerechtigtenichtReichsangehörigerist.
Das Rechtauf denBezug desWitwen=und Weisengeldesruht:
1. nebeneinerVersorgung,welcheeinemHinterbliebenenauseinerWieder=
anstellung oder Beschäftigungdes Verstorbenenin einer der im 924
des Offizierpensionsgesetzesund § 36 des Mannschaftsversorgungs=
gesetzesbezeichnetenStellen desJivil= oderGendarmeriediensteszusteht,
insoweitdas Witwen=oderWaisengeldunterHinzurechnungjenerander=
weitenVersorgungdenBetrag überschreitet,denderHinterbliebenenach
denVorschriftendiesesGesetzeszu beziehenhätte,und zwar:
a) sofern es sich um den Hinterbliebeneneines Offiziers handelt,
unter ZugrundelegungdesjenigenBetrags, welcherdem Ver=
storbenengemäß§ 26 desOffizierpensionsgesetzeszu zahlengewesen
ist oder zu zahlengewesenwäre,

b) sofern es sich um den HinterbliebeneneinerMilitärperson der
Unterklassenhandelt, falls derVerstorbenedie im Jivildienstever=
brachteZeit auchim Militärdienstezurückgelegthätte.
Bei FeststellungdesruhendenBetrags ist das Einkommender=

jenigenStelle zu Grunde zu legen, die der Verstorbenezuletztim
aktivenHeerebekleidethat;

2. bei AnstellungoderBeschäftigungals Beamteroder in der Eigen=
schafteinesBeamten im Zivildiensteim Sinne des § 24 desOffiier=
pensionsgesetzesund des§ 36 desMannschaftsversorgungsgesetzes,wenn
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das Diensteinkommender Witwe 2000 Mark, das der Waise
1000 Mark übersteigt,und zwar in Höhe des Mehrbetrags.

Bei BerechnungdesDiensteinkommensfindet§ 24 Nr. 3 Abf. 3
des Offizierpensionsgesetzesund § 36 Nr. 4 Abs. 3 des Mannschafts=
versorgungsgesetzesAnwendung.

22.
Das Rechtauf denBezug desWitwengeldesruht nebeneinerim Zivil=

dienstim Sinne des § 24 des Offizierpensionsgesetzes,§ 36 des Mannschaftsver=
sorgungsgesetzeserdientenPensionüber1 500 Mark in HöhedesMehrbetrags.

33.
Tritt das Ruhen des Rechtesauf den Bezug von Witwen=undWeaisen=

geld und derKriegsversorgunggemäß§9§31, 32 im Laufe einesMonats ein,
so wird die Zahlung mit dem Ende des Monats eingestellt;tritt es am ersten
Tage einesMonats ein, so hört dieZahlung mit demBeginnedesMonats auf.

Bei vorübergehenderBeschäftigunggegenTagegelderoder eine andere
Entschädigungbeginntdas Ruhen des Rechtesauf den Bezug von Witwen=
und Waisengeldmit dem Ablaufe von sechsMonaten, vom erstenTage des
Monats der Beschäftigungan gerechnet.

Lebt das Rechtauf denBezug von Witwen=und Waisengeldund die
Kriegsversorgungwieder auf, so hebt die Zahlung mit dem Beginne des
Monats an.

34.
Ist eine Person, derenHinterbliebenenauf Grund diesesGesetzesWitwen=

und Waisengeld oder Kriegsversorgung zustehenwürde oder bewilligt werden
könnte, verschollen,so kann den Hinterbliebenenvon der oberstenMilitärver=
waltungsbehördedesKontingentsdasWitwen=undWaisengeldoderdieKriegs=
versorgungauchschonvor der Todeserklärunggewährtwerden,wenndas Ab=
lebendes Verschollenenmit hoherWahrscheinlichkeitanzunehmenist. Den Tag,
mit welchemdie Zahlung desWitwen=und Waisengeldesoder der Kriegsver=
sorgungbeginnt,bestimmtin diesemFalle die obersteMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingents.

35.
Wegen der Ansprücheaus diesemGesetzist der Rechtswegmit folgenden

Maßgabenzulässig:
Die Entscheidung der oberstenMilitärverwaltungsbehördedes

Kontingentsmuß derKlage vorhergehen;das Klagerechtgeht verloren,
wenn die Klage nicht bis zum Ablaufe von sechsMonaten nachZu=
stellung dieser Entscheidung erhoben wird.

E##gemäß§ 28 eine andereBehördeEntscheidunggetroffen,so
tritt der Verlust des Klagerechtsauch dann ein, wenngegendiese

43°
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Entscheidungvon den Beteiligtennicht bis zum Ablaufe von sechs
Monaten nach der Zustellung Einspruch bei der oberstenMilitärver—
waltungsbehördedesKontingentseingelegtist.

Auf dieFrist von sechsMonaten findendieVorschriftender99203,
206 des BürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

Die Form der Zustellung bestimmtdie obersteMilitärverwal=
tungsbehördedesKontingents.

Für die Ansprücheaus diesemGesetzesind die LandgerichteohneRücksicht
auf den Wert des Streitgegenstandesausschließlichzuständig.

36.
Für die Beurteilung der vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchesind

die Entscheidungender oberstenMilitärverwaltungsbehörde des Kontingents
darübermaßgebend:

1. ob eineGesundheitsstörungals eineDienstbeschädigunganzusehen,ob
eine Dienstbeschädigungdurch den Krieg herbeigeführtist;

2. ob derTod mit denFolgeneinerDienstbeschädigungzusammenhängt;
3. ob der Verstorbenezum Feld=oder Besatzungsheeregehört hat.
Über die in Nr. 1 bis 3 genanntenFragenentscheidetinnerhalbderobersten

Militärverwaltungsbehördedas gemäß§ 40 desOffizierpensionsgesetzesund § 43
desMannschaftsversorgungsgesetzesgebildeteKollegium des betreffendenKontin=
gentsendgültig.

837.
Sind die in diesemGesetzebezeichnetenPersonen, derenHinterbliebenen

einAnspruchauf Versorgungzusteht,auf dienstlichenSeereisenverwendetgewesen,
so finden auf die Hinterbliebenendie Vorschriftendes zweitenTeiles diesesGe—
setzes,sind sie gleich den KaiserlichenSchutztruppenin den Schutzgebietenver—
wendet gewesen,so finden auf sie die Vorschriften des dritten Teiles dieses
GesetzesentsprechendeAnwendung.

Zweiter Teil.

Kaiserliche Marine.
38.

Auf die Hinterbliebenenvon Angehörigen der KaiserlichenMarine finden
die §§ 1 bis 37 mit den nachfolgendenMaßgaben entsprechendeAnwendung.

39.
Die Befugnisse, die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=

verwaltungsbehördedesKontingents übertragensind, werdenfür denBereichder
KaiserlichenMarine von der oberstenMarineverwaltungsbehördeausgeübt.
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§40.
ImSinnediesesGesetzesstehendenOfsizierendieDeckofsiziereder

KaiserlichenMarine vorbehaltlichder Vorschriftendes § 43 gleich.

( 41.
Dem nach § 13/11berechnetenBetrage des Witwengeldestreten für die

Witwe einerder im § 56 desMannschaftsversorgungsgesetzesbezeichnetenPersonen,
falls dieseals Rentenempfängerverstorbenist, auchvierzig vom Hundertdes=
jenigenBetrags hinzu, den derVerstorbeneinfolgeder ebendavorgeschriebenen
Erhöhung der Vollrente bezogenhat. Ist der Tod vor dem Ausscheidenaus
dem aktivenDienste eingetreten,so wird das Witwengeldauch um 1/10der von
dem Verstorbenenzuletzt bezogenenDienstalters=, Seefahr= und Fachzulagen
erhöhtund steigtweiter bei Witwen von Kapitulanten mit mehr als achtzehn=
jährigerDienstzeit für jedesweitereDienstjahr auch um /10%bis höchstens5/%
der zuletztbezogenenDienstalters=,Seefahr=und Fachzulagen.

Die Kürzungsgrenzedes§ 15 Abs.2 erhöhtsichim Falle desAbs.1 Satz1
auch um denjenigenBetrag, welchervon der Dienstalters=,Seefahr=und Fach=
zulage bei der Berechnungder Erhöhung desWitwengeldesberücksichtigtist, im
Falle desAbs. 1 Satz? um /5%dervon demVerstorbenenzuletztbezogenenDienst=
alters., Seefahr=und Fachzulagen. Die durchBerücksichtigunder Dienstalters=
und Seefahrzulage eintretendeErhöhung darf auch nicht ⅛ der Vollrenten=
beträgeübersteigen.

* 42.
Der Kaiser bestimmt,welcheAngehörigeder KaiserlichenMarine denAn=

gehörigendes Feldheeresgleichstehen.

3.
Für die Hinterbliebeneneines Deckoffiziersbeträgt jährlich das Kriegs=

witwengeld 20 Mb AMP.).)..us 1200 Mark,
das Kriegswaisengeld(§21a und b)

fir sedes#aterleseKntt. 200
für jedes elternloseKind .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300

Erreichtdas Jahresgesamteinkommenderzu Kriegswitwengeldberechtigten
Witwe einesDeckoffiziersnicht 1500 Mark, so kann mit Genehmigungder
oberstenMarineverwaltungsbehördedas Kriegswitwengeldbis zur Erreichung
diesesSatzes erhöhtwerden.

Den nicht nach§19 versorgungsberechtigtenWitwen von solchenDeck=
offizieren,die infolgeeinerdurchden Krieg erlittenenDienstbeschädigungoder
infolge einer der in § 26 AbsK.1, § 44 erwähntenUrsachenpensionsberechtigtge=
worden sind oder gewordenseinwürden, falls sie am Todestag in den Ruhe=
standversetztwordenwären,könnenWitwenbeihilfenin derArt gewährtwerden,
daß das Jahresgesamteinkommen(§27) 1500 Mark beträgt.
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*44.
Die Vorschriftender 9§ 19 bis 25 finden entsprechendeAnwendung:
1. auf die Hinterbliebenender im Dienste durchSchiffbruchgetötetenoder
an den Folgen einer durch Schiffbruch erlittenenDienstbeschädigung
gestorbenenAngehörigender KaiserlichenMarine, sofernderTod vor
Ablauf von 10 Jahren nach der Rückkehrin die Heimat oder nach
der im Ausland erfolgtenEntlassungeingetretenistz;

2. auf dieHinterbliebenenderjenigenAngehörigenderKaiserlichenMarine,
welcheinfolge außerordentlicherEinflüsse des Klimas während einer
dienstlichenSeereisevor Ablauf von 10 Jahren nach der Rückkehrin
die Heimat oder nach der im Ausland erfolgtenEntlassunggestorben
sind, soferndie Ehe zur Zeit der Seereisebestandenhat.

4.
Auf die nicht nach § 44,1 versorgungsberechtigtenWitwen von solchen

Angehörigender KaiserlichenMarine, die infolgeeinerdurchSchiffbrucherlittenen
Dienstbeschädigungpensions=oder rentenberechtigtgewordensind oder geworden
sein würden, falls sie am Todestag in den Ruhestand versetztworden wären,
finden die Vorschristendes § 27 entsprechendeAnwendung.

**)“
Für die Beurteilungdervor GerichtgeltendgemachtenAnsprüchesinddie

Entscheidungender oberstenMarineverwaltungsbehördedarübermaßgebend:
1. ob eineDienstbeschädigungdurchSchiffbruchoderaußerordentlicheEin=
flüssedes Klimas herbeigeführtist;

2. ob derTod mit denFolgensolcherDienstbeschädigungzusammenhängt.
Uber die in Nr. 1 und 2 genanntenFragen entscheidetinnerhalbderobersten

Marineverwaltungsbehördedas gemäß § 40, 45 des Offizierpensionsgesetzes
und §§43, 49 desMannschaftsversorgungsgesetzesgebildeteKollegiumendgültig.

Dritter Teil.
Kaiserliche Schutztruppen in den afrikanischen

Schutzggebieten.
§ 47.

Auf die Hinterbliebenenvon Angehörigen der KaiserlichenSchutztruppen
findendie§§ 1bis 37 mit dennachfolgendenMaßgaben entsprechendeAnwendung.

4S.
Die Befugnisse, die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=

verwaltungsbehördedesKontingents übertragensind, werdenfür denBereich der
KaiserlichenSchutztruppenvon der Kolonialzentralverwaltungausgeübt.
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8 49.
Die Vorschriftender 98 19 bis 25 finden entsprechendeAnwendung auf die

HinterbliebenenderjenigenAngehörigender KaiserlichenSchutztruppen,welchein=
folge außerordentlicherEinflüsse des Klimas während eines dienstlichenAufent=
halts in denSchutzgebietenoder infolge der besonderenFährlichkeitendesDienstes
in den Schutzgebietenvor Ablauf von 10 Jahren nach der Rückkehrin die
Heimatöderder im SchutzgebieterfolgtenEntlassungaus der Schutztruppever=
storbensind.

50.
Der in einemSchutzgebietebefindlicheNachlaß eines Schutztruppenange=

hörigen kann den Hinterbliebenenkostenfreinach ihrem Wohnsitz innerhalb des
DeutschenReichs übersandtwerden.

Hinterbliebene,welchemit demSchutztruppenangehörigeneinenHausstand
bildeten,habeninnerhalbeinesJahres nach dem Tode Anspruchauf freie Rück=
beförderungin die Heimat.

51.
Für dieBeurteilung der vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchesind die

Entscheidungender Kolonialzentralverwaltungdarübermaßgebend:
1. ob eineDienstbeschädigungdurch außerordentlicheEinflüssedes Klimas
oder durch die besonderenFährlichkeitendes Oienstes in den Schutz=
gebietenherbeigeführtist, und

2. ob derTod mit denFolgen solcherDienstbeschädigungzusammenhängt.
Uber die in Nr. 1 und 2 genanntenFragen entscheidetinnerhalb der

Kolonialzentralverwaltungdas gemäß99 40, 62 des Offizierpensionsgesetzesund
43, 63 desMannschaftsversorgungsgesetzesgebildeteKollegiumendgültig.

Übergangsvorschriften.
32.

Vom InkrafttretendiesesGesetzesab erhaltendieWitwen und dieKinder
von denjenigenbereitsverstorbenenOffizieren, welchean einemder von deutschen
Staatenvor 1871odervon demDeutschenReichegeführtenKriegeteilgenommen
hatten, sofern ihnen nach den früherenGesetzenWitwen=undWaisengeldzusteht
und dieEhe schonzur Zeit desKrieges bestandenhat, Witwen=undWaisengeld
in demjenigenBetrage, der bnen zu bewilligengewesensein würde, wenn bei
der BerechnungderPension des Verstorbenender § 6 desOffizierpensionsgesetzes
zur Anwendunggekommenwäre. Unter den gleichenVoraussetzungenwird die
VersorgungderHinterbliebenenvon PersonendesSoldatenstandesvom Feldwebel
abwärts nach Maßgabe diesesGesetzesfestgesetzt.Auf die Witwen und Kinder
der bereitsverstorbenengehaltsberechtigtenUnteroffiziere,der Registratorenbei
denGeneralkommandosund der im Range derUnteroffizierestehendenVerwalter
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bei den Kadettenkorpsfindet dieVorschrift des § 20 des Beamtenhinterbliebenen=
gesetzessinngemäßeAnwendung,wenndieBerechnungdesWitwen=undWeisen=
geldesnachdenBestimmungendesReichsbeamtengesetzeserfolgtist.

533.
Die Bezüge der Hinterbliebenenvon Personen des Soldatenstandes, die

vor dem InkrafttretendiesesGesetzesverstorbensind, ruhenvon diesemZeitpunkt
ab nur nach den Vorschriftender §#31 bis 33 diesesGesetzes.

5t4.
Der den Hinterbliebenender vor dem Inkrafttreten diesesGesetzesver=

storbenenPersonenzu zahlendeBetrag an Versorgungsgebührnissendarf nicht
hinter demjenigenzurückbleiben,welcherihnen nach den früherenGesetzenzusteht.

Schlußvorschriften.
ä55.

Dieses Gesetztritt mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft.
Außer Kraft tretenalsdann die bisherigenMilitärpensionsgesetzemit Ein=

schlußderBundesgesetzevom 14. Juni 1868 und 3.März 1870 (Bundes=Gesetzbl.
für 1868 S. 335, für 1870 S. 39), desSchutztruppengesetzesvom 7./18.Juli
1896 (Reichs=Gesetzbl.S. 653), soweitdieseGesetzedie VersorgungderHinter=
bliebenenbetreffen;das Gesetz,betreffenddie Fürsorge für die Witwen und
Waisen von Angehörigendes Reichsbeeresund der KaiserlichenMarine, vom
17. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 237), soweit es diePersonen des Soldaten=
standesund ihre Hinterbliebenenbetrifft) das Gesetz,betreffendden Erlaß der
Witwen=undWaisengeldbeiträgevon Angehörigender Reichszivilverwaltung,des
Reichsheeresund der KaiserlichenMarine, vom 5. März 1888 (Reichs=Gesetzbl.
S. 65), soweit es die Personen des Soldatenstandesbetrifft) das Gesetz,be=
treffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen der Personen des Soldaten=
standesdes Reichsheeresund der KaiserlichenMarine vom Feldwebel abwärts,
vom 13. Juni 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 261);) ferner das Gesetzwegen ander=
weiterBemessungder Witwen=und C##sleer vom 17.Mai 1897 (Reichs=
Gesetzbl.S. 155), soweites dieHinterbliebenenderPersonendesSoldatenstandes
betrifft.

Die unter der Herrschaftder vorstehendaufgeführtenGesetzeerklärtenund
nicht rechtsgültig widerrufenenVerzichteauf Witwen=und Waisengeld behalten
auchmit bezugauf diesesGesetzihre Wirksamkeit.

g 56.
Die VersorgungsgebührnissederjenigenPersonen, derenBezüge nach den

bestehendenVorschriften aus den Mitteln des Reichs-Invalidenfonds zu decken
sind, werdenaus dem Reichs-Invalidenfonds bestritten.
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857.
Die BestimmungendiesesGesetzeskommenin Bayern nachMaßgabe des

Bündnisvertragsvom 23. November1870 zur Anwendung.
Dem KönigreicheBayern wird zur BestreitungderAusgabenhierfür,mit

Ausnahme der infolge des Krieges von 1870/71 erwachsenen,alljährlich eine
Summe überwiesen,die sichnachderHöhe des tatsächlichenAufwandes im Ver=
hältnisseder Kopfstärkedes Königlich BayerischenMilitärkontingents zu der der
übrigenTeile desReichsheeresbemißt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den17.Mai 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

— — —

(Nr. 3331.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur
A Herstellungvon Alkali-Chromaten.

uf Grund des § 120e derGewerbeordnunghat derBundesrat über die Ein=
richtung und den Betrieb der Anlagen, in denendie Herstellung von Alkali=
Chromaten(doppeltchromsauremKalium oderdoppeltchromsauremNatrium)oder
die Chromatregenerationstattfindet,folgendeVorschriftenerlassen:

* I.
Die ZerkleinerungundMischungderRohmaterialien(Chromeisenstein,Atz=

kalk,Soda usw.)darf nur in Apparatenerfolgen,welcheso eingerichtetsind,
daß das Eindringenvon Staub in dieArbeitsräumetunlichstverhindertwird.

82.
Alle Betriebseinrichtungen,welchegeeignetsind, chromathaltigenStaub

oderchromathaltigenDampf zuerzeugen,müssenmit gutwirkendenVorrichtungen
versehensein, durch welcheder Eintritt solchenStaubes oder Dampfes in die
Arbeitsräumetunlichstvermiedenwird.

Die Schmelzedarf außerbei denOfen nur in einemvon densonstigen
ArbeitsräumenabgesondertenRaume gelagertwerden. HeißeSchmelzedarf in be—
liebigenGefäßen,erkalteteSchmelzenur in verdecktenBehälterntransportiertwerden.

Auslauge= und Abdampfpfannen sowie alle sonstigenGefäße, welche
Lösungenmitmehrals50GradCelsiusenthalten,desgleichendieSüuerungspfannen
sind mit gut schließenden,ins Freie oderin einenSchornsteinmündendenAb=
zugsvorrichtungenzu überdecken.
Reichs=Gesetzbl.1007. 44
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83.

Die Weiterbearbeitungder festenChromate, insbesonderebeimTrocknen,
Sieben, Zerkleinern(Brechen,Mahlen) und Verpacken,muß in einemvon sonstigen
ArbeitsräumenabgesondertenRaume stattfinden.

Die Zerkleinerungder Chromatedarf nur in tunlichstdichtummantelten
Apparatenvorgenommenwerden.

4.
Die Arbeitsräumeund Höfe sindvon Verunreinigungenmit Chromaten

möglichst frei zu halten; insbesondereist auf alsbaldige Beseitigung von
ChromatenBedachtzu nehmen,welchedurchVerspritzenvonLaugenoderdurch
undichteRohrleitungenin dieArbeitsräumegelangtund eingetrocknetsind. Fuß=
böden,Wände,TreppenundGeländersindstetsin sauberemZustandezuerhalten.

Nach Bedarf, jedochmindestensvierteljährlich,ist einegründlicheReinigung
der Arbeitsräumevorzunehmen.

5.
Der Arbeitgeberhat allen im ChromatbetriebebeschäftigtenArbeiternArbeits=

anzügeund Mützen in ausreichenderZahl und zweckentsprechenderBeschaffenheit
zur Verfügungzu stellen.

86.
Solche Arbeiten, bei welchendie EntwickelungchromathaltigenStaubes

nichtvöllig vermiedenund letzterernichtsofortund vollständigabgesaugtwird,
darf derArbeitgebernur von Arbeitern ausführen lassen,welchezweckmäßigein—
gerichtete,von demArbeitgebergelieferteRespiratorenoderandereMund und
Nase schützendeVorrichtungen,wie feuchteSchwämme, Tücher usw. tragen.

Dies gilt insbesondereauch von demHerausnehmenstäubenderMasse aus
denTrockenöfen,demBeschickenderSchmelzöfenmit stäubender,aus denTrocken—
öfen entnommenerMasse, von dem Entleerender Schmelzöfenund dem Ein—
schaufelntrockenerSchmelze in die Transportbehältersowie von den Arbeiten
beimTrocknen,Siebenund Verpackender fertigenChromate.

1.
Der Arbeitgeberhat durchgeeigneteAnordnungenund Beaufsichtigung

dafür Sorge zu tragen, daß die in den§§ 5 und6 bezeichnetenArbeitskleider)
Respiratoren und sonstigenSchutzmittel regelmäßig, und zwar nur von den=
jenigenArbeitern benutztwerden,welchensiezugewiesensind, und daßdieArbeits=
kleidermindestenswöchentlich,dieRespiratoren,Mundschwämmeusw.vor jedem
Gebrauchegereinigtund währendder Jeit, wo sie sichnicht im Gebrauchebe=
finden, an demfür jedenGegenstandzu bestimmendenPlatze aufbewahrtwerden.

88.
In einemstaubfreienTeile der Anlage muß für die Arbeiter ein Wasch=

und Ankleideraumund getrenntdavonein Speiseraumvorhandensein. Beide
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Räume müssensauberund staubfreigehaltenund währendder kaltenJahreszeit
geheiztwerden.

In demWasch- und AnkleideraumemüssenWasser, Gefäße zum Zwecke
desMundspülens,zumReinigenderHändeundNägel geeigneteBürsten,Seife
und HandtüchersowieEinrichtungenzur Verwahrung derjenigenKleidungsstücke,
welchevor Beginn derArbeit abgelegtwerden, in ausreichenderMenge vor=
handensein.

Der Arbeitgeberhat seinenChromatarbeiternwenigstenszweimalwöchentlich
Gelegenheitzu geben,ein warmesBad zu nehmen.

·39
Die Verwendungvon Arbeiterinnensowievon jugendlichenArbeiternist

nur in solchenRäumenund nur zu solchenVerrichtungengestattet,welchesie
mit Chromatennichtin Berührungbringen.

10.
Der Arbeitgeberdarf zur Beschäftigungim Chromatbetriebenur solche

Personeneinstellen,welcheeineBescheinigungeinesapprobiertenArztes darüber
beibringen,daß sienicht mit Hautwunden,geschwürenoderzausschlägenbehaftet
sind. Die Bescheinigungensindzu sammeln,aufzubewahrenund demAufsichts=
beamten(§ 139b derGewerbeordnung)auf Verlangenvorzulegen.

11.
Der ArbeitgeberhatdieUberwachungdesGesundheitszustandesderChromat=

arbeitereinemdem Gewerbeaufsichtsbeamtennamhaft zu machendenapprobierten
Arztezu übertragen,welcherdieArbeitermindestenseinmalmonatlich,und zwar
namentlichauf das Vorhandenseinvon Hautgeschwürenund Erkrankungender
Nasen=und Rachenhöhle,zu untersuchenhat.

ü12.
Der Arbeitgeberhat darauf zu halten,daß die Arbeiterauf das Vor=

handenseinvon wunden Hautstellen, selbstgeringfügigerArt, insbesonderean
ihrenHänden,genauachtenund zutreffendenfallsvon demArzte odereinervon
diesemals geeignetbezeichnetenPerson mit einemSchutzverbandeversehenwerden.
Täglich vor Beginn oderwährendderArbeit sindHände, Vorderarmeund Gesicht
derArbeiterdurcheinesolchePersonzu besichtigen.

813.
Auf Anordnung des Arztes sind Arbeiter, welcheKrankheitserscheinungen

infolge von Chromateinwirkung,zum Beispiel Hautgeschwüreoder Anätzungen
der Nasenschleimhaut,zeigen, bis zur völligen Heilung, solcheArbeiter aber,
welchesich besondersempfindlichgegenüberden nachteiligenEinwirkungen des
Betriebserweisen,dauerndvonderBeschäftigungim Chromatbetriebefernzuhalten.
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814.
Der Arbeitgeberist verpflichtet,einKrankenbuchzuführenoderunterseiner

VerantwortungdurcheinenBetriebsbeamtenführenzu lassen.Er haftetfür die
VollständigkeitundRichtigkeitderEinträge,soweitsienichtvomArztebewirktsind.

Das Krankenbuchmuß enthalten:
1. den Namen dessen,welcherdas Buch führt,
2. denNamen desmit der Uberwachungdes Gesundheitszustandesder
ArbeiterbeauftragtenArztes,
den Namen der erkranktenArbeiter,
dieArt derErkrankungund der vorhergegangenenBeschäftigung,
denTag der Erkrankung,
denTag derGenesungoder)wennderErkranktenichtwiederin Arbeit
getretenist, denTag derEntlassung,

7. dieTage und Ergebnisseder im § 11 vorgeschriebenenallgemeinen
ärztlichenUntersuchungen.

185.
Der Arbeitgeberhat Vorschriftenzu erlassen,welcheaußereinerAnweisung

hinsichtlichdesGebrauchsder in den9§5 und 6 bezeichnetenGegenständefolgende
Bestimmungenenthaltenmüssen:

1. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die Arbeitsräume mit=
nehmen. Das Einnehmender Mahlzeiten ist ihnen nur außerhalbder
Arbeitsräumegestattet(vergleiche§8).

2. Jeder Arbeiter hat die ihm überwiesenenArbeitskleider,Respiratoren
und sonstigenSchutzmittel(§05 und 6) in denjenigenArbeitsräumen
und bei denjenigenArbeiten, für welchees von dem Betriebsunter=
nehmervorgeschriebenist, zu benutzen.

3. Die Arbeiter müssensich vor dem Einnehmen einerMahlzeit Hände
und Gesichtsorgfältig waschen. Am Schlusse der Arbeitsschichtund
vor dem Verlassender Fabrik müssendie Arbeiter die Arbeitskleider
ablegen,HändeundGesichtsorgfältigwaschensowieMund undNase,
und zwar ohneAnwendungvon Apparaten, ausspülen.

In den zu erlassendenVorschriftenist vorzusehen,daß Arbeiter, die trotz
wiederholterWarnungdenvorstehendbezeichnetenBestimmungenzuwiderhandeln,vor
Ablauf dervertragsmäßigenZeit und ohneAufkündigungentlassenwerdenkönnen.

Werdenin einemBetrieb in derRegel mindestenszwanzigArbeiterbe=
schäftigt,so sinddie vorstehendbezeichnetenVorschriftenin die nach § 134a der
Gewerbeordnungzu erlassendeArbeitsordnungaufzunehmen.

8

16.
In jedemArbeitsraume sowie in dem Ankleide=und dem Speiseraume

muß eineAbschrift oder ein Abdruck der 9§91 bis 15 dieserVorschriftenund
.
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der gemäß§ 15 vom ArbeitgebererlassenenVorschriftenan einer in die Augen
fallendenStelle aushängen.

817.
Die vorstehendenBestimmungentretensofort in Kraft und an die Stelle

derdurchdieBekanntmachungdes Reichskanzlersvom 2. Februar1897(Reichs=
Gesetzbl.S. 11) verkündetenVorschriftenüber die Einrichtung und den Betrieb
von Anlagenzur Herstellungvon Alkali=Chromaten.

Berlin, den16. Mai 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

— —

(Nr. 3332.) Bekanntmachung,betreffend denSchutzvonErfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf derWanderausstellungderDeutschenLandwirtschafts=Gesellschaft
in Düsseldorf1907. Vom 18.Mai 1907.

D. durch dasGesetz vom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in Düsseldorf stattfindendeWanderausstellungder Deutschen
Landwirtschafts=Gesellschaft.

Berlin, den18.Mai 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1007. 45
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Inhalt: S. 239. — Zusatz=

Auslieferungsvertrage. S. 239.

17. Mai 1907.

Wiesbaden,den17.Mai 1907.

An denReichskanzler.

(Nr. 3334.) JusatzvertragzwischendemDeut=
schenReicheundNorwegenzu dem
am 19.Januar 1878 abgeschlosse=
nenAuslieferungsvertrage. Vom
7.März 1907.

Nachdem Seine Majestät derDeutsche
Kaiser,KönigvonPreußen,im Namen
desDeutschenReichs,undSeineMajestät
der König von Norwegenbeschlossen
haben, den zwischendem Deutschen
Reicheund denKönigreichenNorwegen
und Schwedenam 19. Januar 1878
abgeschlossenenAuslieferungsvertrag,so=
weiterdieBeziehungenzwischenDeutsch=
landundNorwegenbetrifft,in einzelnen
Bestimmungenabzuändernund zu er=
gänzenund zu diesemZweckeeinenZu=
satzvertragabzuschließen,haben Aller=
höchstdieselbenzuIhren Bevollmächtigten
ernannt:
Reichs=Gesetzbl.1907.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(llbersetzung.)
(Nr.3334.)TillsegstraktatmellemdetTyske

Rige og Norge til den under
19januar 1878 afsluttedeudle=
veringstraktat. Afmarts 1907.

EsteratHansMajestætdenTyske
Keiser, Konge af Preussen, i det
Tyske Riges navn, og Hans Majestæt
Norges Konge har besluttet for=
saavidt angaar forholdet mellem
Tyskland og Norge, at zendre og
fuldstendiggjöre den mellem det
Tyske Rige og Kongerigerne Norge
og Sverige under 19 januar 1878
atsluttedeudleveringstraktat i#enkelte
bestemmelser og i dette biemed al=
Slutte en tillagstraktat, har De op=
nævnt som Sine betuldmeaegtigede:

46
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Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
denHerrnMicheletvonFrantzius,
AllerhöchstihrenWirklichen Ge—
heimenRat, Direktor im Aus—
wärtigenAmte,

Seine Majestät der König von
Norwegen:
den Herrn Thor von Ditten,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
MinisterbeiSeinerMajestätdem
DeutschenKaiser, König von
Preußen,

welchenachgegenseitigerMitteilungihrer
in guterund gehörigerForm befundenen
VollmachtenfolgendeArtikelvereinbart
haben:

Artikel 1.
Im Artikel 1 Abs.1 des zwischen

demDeutschenReicheund den König=
reichenNorwegenund Schwedenam
19. Januar 1878 abgeschlossenenAus=
lieferungsvertrags werden die Worte
„in Schweden oder Norwegenmit
schwerererals Gefängnisstrafe“ ersetzt
durch die Worte „in Norwegenmit
Gefängnisvon mehrals dreiMonaten“.

Im Artikel2 desAuslieferungsver=
trags vom 19. Januar 1878 werden
die Worte „Schwedische oder“ und
„Schwede oder“ im Artikel 3 daselbst
dieWorte „Schwedeoder“ im Artikel4
Abs. 1 und 2 daselbst die Worte
,Schwedenoder“ und „Schwedischen
oder“ gestrichen;im Artikel 8 Abs. 2
daselbstwerdendieWorte „den König=
reichenSchwedenundNorwegen“durch
dieWortedem KönigreicheNorwegen“,
ersetzt.

Artikel 2.
Im Artikel 6 Abs. 1 des Aus=

lieferungsvertragsvom19.Januar 1878

Hans Majestaet den Tyske
Keiser, Konge af Preussen:
IIerr Michelet von Frantzius,
IIans Virkelig Geheimeraad.
Directör i TUdenrigsdeparte-
mentet,

IIans Majestet Norges Konge:

IIerr Thor von Ditten, llans
Overordentlige Udsending og
befuldmargtigede Minister hos
IIans Majestat den Tyske
Keiser, Konge af Preussen,

hvilke elfter gjensidig overleverelse
af deres i god og behörig form be=
fundne fuldmagter er kommet over=
ens om fölgende artikler:

Artikel I.
Iste afsnit af artikel 1 i den

mellem det Tyske Rige og Konge=
rigerne Norge og Sverige under
19 jannar 1878 afsluttede udleve=
ringstraktat bliver ordene ##iSverige
eller Norge er belagt med strengere
straf end fengsel“ erstattetal ordene
„i Norge er belagt med f#engseli
mere end tre maaneder“.

J artikel 2 i udleveringstraktaten
al 19 jamar 1878 bliver ordene
„Svenske eller“ og „Svensk eller“,
i artikel 3 i samme traktat ordet
„Svensk“, i Lste og 2det alsnit
af artikel 4 i samme traktat ordene
„Sverige eller“ og „Svenske eller“
ströget; i 2 det afsnit af artikel 8
i Samme traktat bliwer ordene „Kon=
gerigerne Sverige og Norge“ at
%erstattemed ordene „Kongeriget
Norge“.

Artikel 2.
J 1 ste afsnit af artikel 6 i ud=

leveringstraktaten af 19jannar 1878
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tretenan die Stelle derWorte „drei
Monaten“dieWorte„einemMonate“.

Artikel 3.
Dem Artikel 9 des Auslieferungs=

vertragsvom 19.Januar 1878 wird
folgenderSatz hinzugefügt:

Unter der gleichenVoraussetzung
und unter derselbenBedingung
soll der Verfolgtein dringenden
Fällen auf unmittelbaresErsuchen
der zuständigenBehördein vor=
läufige Haft genommenwerden.

Artikel 4.
Dem Auslieferungsvertragevom

19. Januar 1878 tretendienachstehen=
denneuenArtikelhinzu:

Artikel Ia.
Die DurchlieferungeinerPerson,

die von einerdrittenRegierungan
einender vertragschließendenTeile
ausgeliefertwird, durchdasGebiet
des anderenTilles oder die Be=
förderungeinersolchenPerson auf
einem Schiffe des anderenTeiles
wird auf den im diplomatischen
Wege zu stellendenAntrag be=
willigt werden,soferndiebetreffende
Person demum dieDurchlieferung
ersuchtenTeile nicht angehörtund
die strafbareHandlung, wegen
derendieAuslieferungstattfindet,
auchzwischenden vertragschließen=
den Teilen einen Anspruch auf
Auslieferung begründenwürde.
Mit demAntrag ist ein denBe=
stimmungendes Artikel 8 ent=
sprechendesSchriftstückbeizubringen.
Die Durchlieferungerfolgtunter
Begleitungvon Beamtendesum
dieDurchlieferungersuchtenTeiles
und auf Kosten des ersuchenden
Teiles.
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trader istedetfor ordene „tre maane=
der“ ordene „én maanned“.

Artikel 3.
Til artikel indleveringstraktaten

af 19 jannar 187/8tbies fölgende nye
alsnit:

Under lige forudsatning og
under den samme betingelse
Skal den strafteretslig forfulgte
i presserendetilllelde paa direkte
lorlangende af vedkommende
myndighed belagges med fore=
lLöbig arrest.

Artikel 4.
Til udleveringstraktaten af 19ja=

nunar1878 fbies efterstaaende ye
artikler:

Artikel 1la.
Gjennemtransport af en per=

son, der udleveres fra en tredie
regsering til en af de kontra=
herende parter, over den anden
parts omraade eller befordring
af en saadan person Paa et skib
under den anden parts flag vil
Daa en ad diplomatisk vei trem=
kommet ansögning blide til=
stanct, forsaavidt vedkommende
Person ikke tilhörer den part.
hos hyem 8jennemtransport
begseres, og den strafbare
handling, for hvis skyld ud-
leveringen finder sted. ogsan
vilde begrunde kray paa udle=
vering mellem de kontraherende
Parter. Med ansögningen Skal
fölge et til bestemmelserne i
artikel 8 svarende dokument.
Giennemtransporten foregaar
underledsagelseuf#jenestemend
tilhörende den part, hos hvem
gjennemtransportener begserret,
g Paa bekostning af den part,
der har fremsat begjaringen.
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Artikel 14a.
Die vertragschließendenTeile

werden sich gegenseitigdie rechts=
kräftigenVerurteilungenvon An=
gehörigendesanderenTeileswegen
strafbarerHandlungenjederArt
mitteilen,mit Ausnahmeder in
DeutschlandergangenenVerurtei=
lungenwegenUbertretungenund
der in NorwegenergangenenVer=
urteilungenwegensolcherals„Forse=
elser“anzusehendenStraftaten, die
nicht mit Gefängnis von mehrals
dreiMonaten bedrohtsind. Diese
Mitteilung wird durch die auf
diplomatischemWegezubewirkende
ÜbersendungdesStrafurteils oder
eines die Entscheidungauszugs=
weise enthaltendenVermerkes er=
folgen.

Artikel 5.
Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll

ratifiziertwerden.
Er soll zehnTage nachAustausch

der Ratifikationsurkunden,der sobald
als möglich erfolgen wird, in Kraft
tretenund soll dieselbeGültigkeitund
Dauer haben,wie der Auslieferungs=
vertragvom 19.Januar 1878.

Zu Urkund dessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtenihn vollzogen
und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehenin Berlin in doppelter
Ausfertigungam 7. März 1907.
(L. S.) Michelet von Frantzius.
(L. S.) v. Ditten.

Artikel 14a.
De kontraherende parter skal

gjensidig give hinanden med=
delelse om retskraftige domme
over den anden parts under=
Saatter for strafbare handlinger
af enhver art med undtagelse
af de i Tyskland for „Uber=
tretungen“ asagte domme og
de i Norge asagte domme for
strafbare handlinger, der ansees
som forseelser og ikke straffes
med mere end tre maaneders
fengsel. Dennemeddelelseskal
foregan ved ad diplomatisk vei
at bevirke oversendelseaf straf=
fedommen eller al et dokument,
der i uddrag indeholder af=
gjörelsen.

Artikel 5.
Nærværende tillagstraktat skal

ratiliceres.
Den skal trade i kraft ti dage

elter ratifikationernes udvexling,
hvilken skal finde sted saasnart som
muligt, og skal have samme 9y1-
dighed og varighed som udleverings=
traktaten af 19 januar 1878.

Til bekreftelse heraf har de be=
fuldmegtigede for de to parter
undertegnet narvierende og vedfiet
sine segl.

Ud##erdigeti Berlin i to exem=
Plarer den 7 marts 1907.

(L. S.) Michelet von Frantzius.
(L. S.) v. Ditten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ23.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendEinfuhrbeschränkungenwegenGefahr der Einschleppungder San
José Schildlaus. S. 243.

(Nr. 3335.) Bekanntmachung,betreffendEinfuhrbeschränkungenwegenGefahr der Ein=
schleppungder San José Schildlaus. Vom 2. Juni 1907.

A#½#Grund des§ 3 derVerordnung,betreffendEinfuhrbeschränkungenwegen
Gefahr der Einschleppungder San José Schildlaus, vom 6. August1900
(Reichs=Gesetzbl.S. 791) bestimmeich:

Die Vorschriften des §1 der angeführtenVerordnung finden auf die
Einfuhr von Waren und Gegenständender dort bezeichnetenArt aus Australien
Anwendung.

DieseBestimmungtritt mit demTage ihrer Verkündigungin Kraft.
Berlin, den2. Juni 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesebl.1907. 47
Ausgegebenzu *8 3. dlew
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ24.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Fassung des Reichsbeamtengesetzes.S. 245.

(Nr. 3336.) Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des Reichsbeamtengesetzes.Vom
18.Mai 1907.

A Grund des Artikel 3 des Gesetzesvom 17. Mai 1907, betreffend
Anderungendes Reichsbeamtengesetzesvom 31.März 1873, wird die Fassung
des Reichsbeamtengesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den18.Mai 1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Neichsbeamtengesetz.

1.
Reichsbeamterim Sinne diesesGesetzesist jederBeamte, welcherentweder nugemeineBestim=

vomKaiser angestelltoder nach Vorschrift derReichsverfassungdenAnordnungenen
desKaisersFolge zu leistenverpflichtetist.

#2.
Soweit die Anstellung der Reichsbeamtennicht unter dem ausdrücklichen

Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung erfolgt, geltendieselbenals auf
Lebenszeitangestellt.

83.
Vor dem Dienstantritt ist jeder Reichsbeamteauf die Erfüllung aller

Obliegenheitendesihm übertragenenAmtes eidlichzu verpflichten.
Reichs.Gesetzbl.1907. 48

Ausgegebenzu Berlin den7. Juni 1907.
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84.
Jeder Reichsbeamteerhält bei seinerAnstellung eineAnstellungsurkunde.
Der Anspruch des Beamten auf Gewährung des mit demAmte verbun—

denenDiensteinkommensbeginnt in ErmangelungbesondererFestsetzungenmit
demTage desAmtsantritts,in betreffspäterbewilligterZulagenmit demTage
der Bewilligung.

85.
Die Zahlung desGehalts erfolgtmonatlichim voraus. Dem Bundes=

rate bleibt vorbehalten,diejenigenBeamten zu bestimmen,an welchedieGehalts=
zahlungvierteljährlichstattfindensoll.

Beamte, welchebis zum Erlasse diesesGesetzesihr Gehalt vierteljährlich
bezogenhaben, sollen dasselbejedenfallsbis zu ihrer Beförderung in ein höheres
Amt in gleicherWeisefortbeziehen.

Die Reichsbeamtenkönnen den auf die Zahlung von Diensteinkünften,
Wartegeldernoder Pensionenihnen zustehendenAnspruchmit rechtlicherWirkung
nur insoweitzedieren,verpfändenoder sonst übertragen,als sie der Beschlag=
nahmeunterliegen(§ 19).

87.
Hinterläßt ein Beamter, welchermit der Wahrnehmungeinerin den Be=

soldungs-Etats aufgeführtenStelle betraut ist, eine Witwe oder ehelicheoder
legitimierteAbkömmlinge,so gebührtdenHinterbliebenenfür dasauf denSterbe=
monat folgendeVierteljahr nochdie volle Besoldung des Verstorbenen(Gnaden=
vierteljahr), unbeschadetjedochweitergehenderAnsprüche, welcheihm etwa vor
Erlaß diesesGesetzesund vor Eintritt in den Reichsdienstzugestandenworden
sind. Zur Besoldung im Sinne der vorstehendenBestimmung gehörenaußer
dem Gehalt auch die sonstigen, dem Verstorbenenaus Reichsfondsgewährten
Diensteinkünfte.Nur die zur Bestreitungvon Dienstaufwandskostenbestimmten
Einkünfte scheidenaus und von den zur Repräsentationbestimmtenwerden
zwanzigvom Hundertin Abzuggebracht.

Den HinterbliebeneneinesBeamten, welchernicht mit derWahrnehmung
einer in den Besoldungs=Etats aufgeführten Stelle betraut gewesenist, kann
das Gnadenvierteljahrvon der vorgesetztenDienstbehördebewilligt werden.

Das Gnadenviertel#ahrwird im voraus in einer Summe gezahlt. An
wen die Zahlung zu leistenist, bestimmtdie vorgesetzteDienstbehörde.

Das Gnadenmvierteljahrist der Pfändung nicht unterworfen.

88.
Die Gewährung desGnadenvierteljahrskann in Ermangelung der im 97

bezeichnetenHinterbliebenenmit Genehmigung der oberstenWechskehördeauch
dann stattfinden, wenn der VerstorbeneVerwandte der aufsteigendenLinie,
Geschwister,Geschwisterkinderoder Pflegekinder, deren Ernährer er ganz oder
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überwiegendgewesenist, in Bedürftigkeit hinterläßt, oder wenn und soweitder
Nachlaß nicht ausreicht,um die Kostender letztenKrankheit und derBeerdigung
zu decken.Die obersteReichsbehördekanndieBefugnis zur Genehmigungauf
andereBehördenübertragen.

89.
In dem Genusseder von dem verstorbenenBeamten bewohntenDienst=

wohnung ist die hinterbliebeneFamilie nachAblauf desSterbemonatsnochdrei
fernereMonate zu belassen.

Hinterläßt der Beamte keineFamilie, so ist denjenigen,auf welchesein
Nachlaßübergeht,eine vom Todestagan zu rechnendedreißigtägigeFrist zur
RäumungderDienstwohnungzu gewähren.

In jedemFalle müssenArbeits=und Sessionszimmersowie sonstigefür
den amtlichenGebrauchbestimmteLokalitätensofort geräumtwerden.

&10.
Jeder Reichsbeamtehat die Verpflichtung, das ihm übertrageneAmt der

Verfassung und den Gesetzenentsprechendgewissenhaftwahrzunehmenund durch
sein Verhalten in und außer dem Amte der Achtung, die seinBeruf erfordert,
sichwürdigzu zeigen.

» ZU.
lber die vermögeseinesAmtes ihm bekanntgewordenenAngelegenheiten,

derenGeheimhaltungihrer Natur nach erforderlichoder von seinemVorgesetzten
vorgeschriebenist, hat derBeamteVerschwiegenheitzu beobachten,auchnachdem
das Dienstverhältnisaufgelöstist.

12.
Bevor ein Reichsbeamterals Sachverständigerein außergerichtlichesGut=

achtenabgibt, hat derselbedazu die GenehmigungseinervorgesetztenBehörde
einzuholen.

Ebenso habenReichsbeamte,auch wenn sie nicht mehr im Dienste sind,
ihr Zeugnis in betreff derjenigenTatsachen, auf welchedie Verpflichtung zur
Amtsverschwiegenheitsich bezieht, insoweit zu verweigern, als sie nicht dieser
Verpflichtungin dem einzelnenFalle durch die ihnen vorgesetzteoder zuletztvor=
gesetztgeweseneDienstbehördeentbundensind.

13.
Jeder Reichsbeamteist für dieGesetzmäßigkeitseineramtlichenHandlungen

verantwortlich.
*pr .

Die Vorschriften über den Urlaub der Reichsbeamtenund derenStell—
vertretungwerdenvom Kaisererlassen.

In Krankheitsfällen sowie in solchenAbwesenheitsfällen,zu denen die
Beamten eines Urlaubs nicht bedürfen(ReichsverfassungArtikel 21), findet ein
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Abzug vom Gehalte nicht statt. Die Stellvertretungskostenfallen der Reichs=
kassezur Last.

Ein Beamter, welchersichohne den vorschriftsmäßigenUrlaub von seinem
Amte entfernthält oder den erteiltenUrlaub überschreitet,ist, wenn ihm nicht
besondereEntschuldigungsgründezur Seite stehen, für die Zeit der unerlaubten
Entfernung seinesDiensteinkommensverlustig.

l15.
Die vomKaiserangestelltenBeamtendürfenTitel, Ehrenzeichen,Geschenke,

Gehaltsbezügeoder Remunerationenvon anderenRegentenoder Regierungen
nur mit GenehmigungdesKaisersannehmen.

Zur Annahme von Geschenkenoder Belohnungen in bezugauf sein Amt
bedarfjederReichsbeamteder Genehmigungder oberstenReichsbehörde.

S 16.
KeinReichsbeamterdarfohnevorgängigeGenehmigungderoberstenReichs=

behördeeinNebenamtodereineNebenbeschäftigung,mit welchereinefortlaufende
Remunerationverbundenist, übernehmenoder ein Gewerbebetreiben. Dieselbe
Genehmigungist zu demEintritt einesReichsbeamtenin denVorstand, Ver=

waltungs= oder Aufsichtsrat einer jeden auf Erwerb gerichtetenGesellschafter=
forderlich. Sie darf jedochnicht erteiltwerden, soferndie Stelle mittelbar oder
unmittelbarmit einer Remunerationverbundenist.

Die erteilteGenehmigungist jederzeitwiderruflich.
Auf Wahlkonsuln und einstweilenin den Ruhestand versetzteBeamte

findendieseBestimmungenkeineAnwendung.

17.
Titel, Rang und Uniform der Reichsbeamtenwerden durch Keiserliche

Verordnungbestimmt.
1

Die Höheder denReichsbeamtenbei dienstlicherBeschäftigungaußerhalb
ihresWohnorts zustehendenTagegelderund Fuhrkosten,imgleichender Betrag
derbeiVersetzungenderselbenzu vergütendenUmzugskostenwird durcheineim
Einvernehmenmit demBundesratezuerlassendeVerordnungdesKaisersgeregelt.

19.
Auf die Rechtsverhältnisseder aktiven und der aus dem Dienste geschie=

denenReichsbeamten,überwelchenichtdurchReichsgesetzBestimmunggetroffen
ist, finden diejenigengesetzlichenVorschriftenAmwendung,welchean ihrenWohn=
orten für die aktivenbeziehungsweisefür dieaus demDienstegeschiedenenStaats=
beamtengelten. Für diejenigenReichsbeamten,derenWohnort außerhalbder
Bundesstaatensich befindet, kommen hinsichtlichdieser Rechtsverhältnissevor
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deutschenBehörden die gesetzlichenBestimmungen ihres Heimatsstaats (§21)
und in Ermangelung eines solchendie Vorschriftendes preußischenRechteszur
Anwendung.

DiejenigenBegünstigungen,welchenach der Gesetzgebungder einzelnen
BundesstaatendenHinterbliebenender StaatsbeamtenhinsichtlichderBesteuerung
der aus Staatsfonds oder aus öffentlichenVersorgungskassendenselbengewährten
Pensionen, Unterstützungenoder sonstigenZuwendungenzustehen,finden auch
zu Gunsten der Hinterbliebenenvon Reichsbeamtenhinsichtlichder denselbenaus
Reichs=oder Staatsfonds oder aus öffentlichenVersorgungskassenzufließenden
gleichartigenBezügeAnwendung.

Imgleichenstehenbezüglich
1. derMitwirkungbei derSiegelungdesNachlasseseinesReichsbeamten,
2. des Vorzugsrechtsim Konkurse oder außerhalb desselbenwegen der
einemReichsbeamtenzur Last fallenden Defekteaus einer von dem=
selbengeführtenKassen=odersonstigenVermögensverwaltung

dem ReichebeziehungsweisedessenBehördenim Verhältnissezu den Reichs=
beamtendieselbenRechtezu, welchedie am dienstlichenWohnsitzedes Reichs=
beamtengeltendeGesetzgebungdeseinzelnenBundesstaatsdemStaate beziehungs=
weisedessenBehördendenStaatsbeamtengegenübergewährt.

21.
Reichsbeamte,derendienstlicherWohnsitzsichim Auslande befindet,behalten

den ordentlichenpersönlichenGerichtsstand,welchensie in ihrem Heimatsstaate
hatten. In Ermangelung einessolchenGerichtsstandesist ihr ordentlicherpersön=
licher Gerichtsstandin der Hauptstadt des Heimatsstaatsund in Ermangelung
einesHeimatsstaatsvor dem AmtsgerichteBerlin=Mitte beziehungsweisedem
Landgericht1 zu Berlin begründet. Ist die Hauptstadt in mehrereGerichts=
bezirkegeteilt,so wird das zuständigeGerichtim Wege der Justizverwaltung
durch allgemeineAnordnung bestimmt.

Auf Wahlkonsuln finden dieseBestimmungenkeineAnwendung.

* 22.
Befindet sichder dienstlicheWohnsitzdesBeamten (§ 21) in einemLande,

in welchemReichs=Konsulargerichtsbarkeitbesteht,so wird durchdie vorstehende
Bestimmung nicht ausgeschlossen,daß der Beamte zugleichder Reichs=Konsular=
gerichtsbarkeitnach Maßgabe des Gesetzesvom 7. April 1900 (Reichs=Gesetzbl.
S. 213) unterliegt.

§l20.

**'
Jeder Reichsbeamtemuß die Versetzungin ein anderesAmt von nicht Versetzung in ein

schriftsmäßigenUmzugskostensich gefallen lassen, wenn es das dienstlicheBe=
dürfnis erfordert.
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Als eineVerkürzungim Einkommenist es nicht anzusehen,wenn die
GelegenheitzurVerwaltungvon Nebenämternentzogenwird oderdieOrtszulage
oder endlichdie Beziehung der für DienstunkostenbesondersausgesetztenEin⸗
nahmenmit diesenUnkostenfortfällt.

24.
Jeder Reichsbeamtekann unter Bewilligung des gesetzlichenWartegeldes

einstweiligin denRuhestandversetztwerden,wenn das von ihm verwalteteAmt
infolge einer Umbildung der Reichsbehördenaufhört.

*25.
Außer dem im 9.24 bezeichnetenFalle könnendurchKaiserlicheVerfügung

dienachbenanntenBeamten jederzeitmit Gewährung des gesetzlichenWartegeldes
einstweilig in den Ruhestand versetztwerden: der Reichskanzler,die Staats=
sekretäre,die Unterstaatssekretäre,Direktorenund Abteilungschefsin den dem
Reichskanzlerunmittelbar unterstelltenoberstenReichsbehörden,in der Reichs=
kanzleiund in denMinisterien,die vortragendenRäte und etatsmäßigenHilfs=
arbeiterin derReichskanzleiundim AuswärtigenAmte,dieMilitär=undMarine=
Intendanten, die Ressortdirektorenfür Schiffbau und die Ressortdirektorenfür
Maschinenbau in der KaiserlichenMarine, die Vorsteher der diplomatischen
Missionen und der Konsulatesowiedie Legationssekretäre.

26.
Das WartegeldbeträgtdreiVierteiledesbei Berechnungder Pensionzu

Grundezu legendenDiensteinkommens.
Der Jahresbetrag ist nach oben so abzurunden,daß bei Teilung durch

drei sichvolleMarkbeträgeergeben.
Das Wartegeld beträgthöchstens12 000 Mark. Hat derBeamte indessen

zur Zeit seiner einstweiligenVersetzungin den Ruhestand bereits eine höhere
Pension erdient, so erhält er ein Wartegeld in Höhe der zu diesemZeitpunkt
erdientenPension.

§6#27.
Die Zahlung desWartegeldeserfolgtim voraus in derselbenWeise,in

welcherbis dahin die Jahlung des Gehalts stattgefundenhat. Die Gehalts=
zahlunghört auf und die Zahlung desWartegeldesbeginntmit demAblaufe
des Vierteljahrs, welchesauf den Monat folgt, in welchemdem Beamten die
Entscheidungüber seineeinstweiligeVersetzungin denRuhestand,derZeitpunkt
derselbenund die Höhe des Wartegeldesbekanntgemachtwordenist. Vom
Zeitpunkteder einstweiligenVersetzungin denRuhestandbis zum Beginneder
ZahlungdesWartegeldesstehendemBeamtendie zur Bestreitungvon Dienst=
aufwandskostengewährtenEinkünftenichtzu und von denzur Bestreitungvon
Repräsentationskostengewährtenkommenzwanzigvom Hundert in Abzug.
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§28.
Die einstweiligin den RuhestandversetztenBeamten sind bei Verlust des

Wartegeldes zur Annahme eines ihnen übertragenenReichsamts, welchesihrer
Berufsbildung entspricht,unter denselbenVoraussetzungenverpflichtet,unter denen
nach 9 23 ein Reichsbeamterdie Versetzungin ein anderes Amt sich gefallen
lassenmuß.

29.
Das Recht auf den Bezug des Wartegeldeshört auf:
1. wenn der Beamte im Reichsdienstemit einem dem früher von ihm
bezogenenDiensteinkommenmindestensgleichenDiensteinkommenwieder
angestelltwird,
wennderBeamtedas deutscheIndigenatverliert,
wenn derBeamteohneGenehmigungdesReichskanzlersseinenWohnsitz
außerhalbder Bundesstaatennimmt,

4. wenn der Beamte des Dienstes entlassenwird.

*
Das Rechtauf den Bezug des Wartegeldesruht, wenn und solange

der einstweiligin den RuhestandversetzteBeamte infolge einerWiederanstellung
oderBeschäftigungin einerder im § 57 Nr. 2 bezeichnetenStellen ein Dienst=
einkommenbezieht,insoweitals derBetrag diesesneuenDiensteinkommensunter
HinzurechnungdesWartegeldesdenBetrag desvon demBeamtenvor der einst=
weiligen Versetzungin den Ruhestand bezogenenDiensteinkommensübersteigt.
HinsichtlichdesZeitpunktsderEinziehung,Kürzung und Wiedergewährungdes
WartegeldesfindendieVorschriftendes§ 60 entsprechendeAnwendung.

/31.
Nach dem Tode eines einstweilig in den RuhestandversetztenBeamten

erfolgtdie Gewährungdes Gnadenvierteljahrsvom Wartegeldan die Hinter=
bliebenennach den in den §8 7 und 8 enthaltenenGrundsätzen.

32.

angestelltenBeamten erfolgt durchdiejenigeBehörde,)welchedie Anstellung ver=
fügt hat.

33.
Zur Wiederanstellungvon Beamten, welcheaus dem Reichsdienstefrei=

willig oder unfreiwillig ausgeschiedensind, bedarf es der Genehmigung der
oberstenReichsbehörde.

Entlassung der auf
Probe, Kündigung oder
auf Widerruf ange=
stelltenBeamten.

Wiederanstellung
ausgeschiedenerBe=
amten.



Pensionierung der
Beamten. Anspruch
auf Pension.

252 —

34.
Jeder Beamte, welchersein Diensteinkommenaus der Reichskassebezieht,

erhält aus der letztereneine lebenslänglichePension, wenn er nach einerDienst=
zeitvon wenigstenszehnJahren infolgeeineskörperlichenGebrechensoderwegen
SchwächeseinerkörperlichenodergeistigenKräfte zu derErfüllung seinerAmts=
pflichtendauerndunfähig ist und deshalb in den Ruhestandversetztwird.

§ 34.
Bei denjenigenaus dem Dienste scheidendenBeamten, welchedas fünf=

undsechzigsteLebensjahrvollendethaben, ist eingetreteneDienstunfähigkeitnicht
Vorbedingung des Anspruchsauf Pension.

35.
Der Reichskanzlerund die Staatssekretärekönnenjederzeitihre Entlassung

erhalten und fordern. Auch ohne eingetreteneDienstunfähigkeiterhalten sie
Pension, wenn sie entwederihr Amt mindestenszwei Jahre bekleidetoder sich
mindestenszehnJahre im Dienste befundenhaben.

36. "
Ist dieDienstunfähigkeit (6 34) die Folge einer Krankheit, Verwundung

odersonstigenBeschädigung,welchederBeamtebeiAusübungdesDienstesoder
aus Veranlassungdesselbenohne eigeneVerschuldungsich zugezogenhat, so tritt
die Pensionsberechtigungauchbei kürzererals zehnjährigerDüe ein.

# 37.
Die unterdemVorbehaltedesWiderrufsoderderKündigungangestellten

Beamten haben einenAnspruchauf Pension nachMaßgabe diesesGesetzesnur
dann, wenn sie eine in den Besoldungs=EtatsaufgeführteStelle bekleiden;es
kann ihnen jedoch,wenn sie eine solcheStelle nichtbekleiden,bei ihrer Versetzung
in den Ruhestandeine Pension bis auf Höhe der durch diesesGesetzbestimmten
Sätzebewilligtwerden.

∆38.
Reichsbeamtep,derenZeit und Kräfte durchdie ihnenübertragenenGeschäfte

nur nebenbeiin Anspruchgenommen,oderwelcheausdrücklichnur auf einebe=
stimmteZeit oder für ein seinerNatur nach vorübergehendesGeschäft ange=
nommenwerden, erwerbenkeinenAnspruchauf eine Pension nach den Bestim=
mungen diesesGesetzes.

Darüber, ob eineDienststellungeine solcheist, daß sie die Zeit und die
Kräfte einesBeamtennur nebenbeiin Anspruchnimmt, entscheidetbeiderDienst=
übertragungdie dem Beamten vorgesetzteDienstbehörde.
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39.
Wird außerdemim § 36 bezeichnetenFalle einBeamtervorVollendung

deszehntenDienstjahrsdienstunfähigund deshalbin denRuhestandversetzt,so
kann demselbenbei vorhandenerBedürftigkeit durch Beschluß des Bundesrats
eine Pension entwederauf bestimmteZeit oder lebenslänglichbewilligt werden.

840.
Hat der in den Ruhestand oder in den einstweiligenRuhestandversetzte

Beamte seinendienstlichenWohnsitz im Auslande, so sind demselbendie Kosten
desUmzugsnachdem innerhalbdesReichsvon ihm gewähltenWohnortezu
gewähren.

E 41.
Die Pension beträgtbei vollendeterzehnjährigeroderkürzererDienstzeit

3/ und steigtnachvollendetemzehntenDienstjahremit jedemweiterzurückgelegten
Dienstjahrebis zum vollendetendreißigstenDienstjahrum ½ und von da ab
um ½19desin den9§42 bis 44 bestimmtenDiensteinkommens.

UberdenBetragvon½%diesesEinkommenshinausfindeteineSteigerung
nicht statt.

In demim § 39 erwähntenFalle beträgtdie Pensionhöchstens/ des
vorbezeichnetenDiensteinkommens.

Der Jahresbetrag der Pension ist nach oben so abzurunden, daß bei
Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

42.
Der BerechnungderPensionwird das von demBeamtenzuletztbezogene

gesamteDiensteinkommennach Maßgabe der folgendennäherenBestimmungen
zu Grundegelegt:

1. Der Wohnungsgeldzuschußkommtnachdenhierfürgeltendengesetzlichen
Bestimmungenzur Anrechnung;ist im Reichshaushalts=Etatfür eine
freie Dienstwohnung ein Wert ausdrücklichals anrechnungsfähig
bezeichnet,so kommtdieserzur Anrechnung.

2. Funktions=,Stellen=,Teuerungs=und andereZulagen kommen,sofern
im Haushalts=Etat nicht etwas anderesbestimmtist, dann zur An=
rechnung,wenn sie unter den Besoldungstitelnausgebrachtsind.

3. WeiterefeststehendeBezüge,namentlichFeuerungs=und Erleuchtungs=
material, Naturalbezügean Getreide,Winterfutterund dergleichen,
sowiederErtrag von Dienstgrundstücken,kommennur insoweitzur An=
rechnung,als ihr Wert im Reichshaushalts=EtatunterdenBesoldungs=
titeln auf die Geldbesoldungin Rechnunggestelltoderzu einembe=
stimmtenGeldbetragals anrechnungsfähigbezeichnetist.

4. Bezüge, die ihrer Natur nach steigendund fallend sind, werdennur,
sofern sie als pensionsfähiggewährt oder im Reichshaushalts=Etat

Reichs=Gesetbl.1907. 49 «

Anspruch auf Um.
zugskosten.
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bezeichnetsind, zur Anrechnunggebracht,und zwar nachden im
Reichshaushalts=Etatunter den Besoldungstitelnoder sonst bei Ver=
leihung des Rechtes auf sie deshalb getroffenenFestsetzungenoder in
Ermangelung solcherFestsetzungennach ihremdurchschnittlichenBetrage
während der drei letztenRechnungsjahrevor dem Rechnungsjahr, in
welchemdie Pension festgesetztwird.

5. Die zur Bestreitungvon Dienstaufwands=und Repräsentationskosten
bestimmtenEinkünftesowiedieOrtszulagederAuslandsbeamtenkommen
nichtzur Anrechnung.

6. Bloß zufällige Diensteinkünfte,wie widerruflicheGewinnanteile,Auf=
tragsgebühren,außerordentlicheRemunerationenund dergleichenkommen
nichtzur Anrechnung.

Die Pension für die einstweilenin denRuhestandversetztenBeamtenwird
von demzurZeit ihrer Versetzungin denRuhestandbezogenengesamtenDienst=
einkommenberechnet.

43.
Ein Beamter, welcherfrüher ein mit einemhöherenDiensteinkommenver=

bundenesAmt bekleidetund diesesEinkommenwenigstensein Jahr bezogenhat,
erhält, sofernder Eintritt oder die Versetzungin ein Amt von geringerem
Diensteinkommennicht lediglichauf seinenim eigenenInteressegestelltenAntrag
erfolgt oder aber als Strafe auf Grund des § 75 gegenihn verhängt ist, bei
seinerVersetzungin den Ruhestand eine nach Maßgabe des früherenhöheren
Diensteinkommensunter Berücksichtigungder gesamtenDienstzeitberechnete
Pension. Jedoch soll die gesamtePension das letztepensionsberechtigteDienst=
einkommennicht übersteigen.

44.
Das mit Nebenämternoder NebengeschäftenverbundeneEinkommenbe=

gründet nur dann einenAnspruch auf Pension, wenn eine etatsmäßigeStelle
als Nebenamtbleibendverliehenist.

=
Die Dienstzeitwird vomTage der ersteneidlichenVerpflichtungfür den

Reichsdienstan gerechnet.
Kann jedochein Beamternachweisen,daß seineVereidigungerstnach

seinemEintritt in denReichsdienststattgefundenhat, sowird dieDienstzeitvon
dem letzterenZeitpunktan gerechnet.

UnberücksichtigtbleibtdiejenigeZeit, in welcherderBeamteohnebleibende
Verleihung einer etatsmäßigenStelle nur in der im 3 38 angegebenenWeise
beschäftigtgewesenist. Die Zeit unentgeltlicherBeschäftigungwird nur in=
soweitberücksichtigt,als dieBeschäftigungzur Erreichungeinesmit einemDienst=
einkommenaus der ReichskasseverbundenenAmtes bestimmtwar.
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46.
Bei BerechnungderDienstzeitkommtauchdieZeit in Anrechnung,während

welcherein Beamter
1. unterBezugvon Wartegeldim einstweiligenRuhestand,oder
2. im Dienste einesBundesstaatsoder derRegierungeineszu einem
BundesstaategehörendenGebiets sichbefundenhat, oder

3. als anstellungsberechtigteehemaligeMilitärperson nur vorläufig oder
auf Probe im Zivildienste des Reichs, einesBundesstaats, oder der
Regierungeineszu einemBundesstaategehörendenGebietsbeschäftigt
worden ist, oder

4. einepraktischeBeschäftigungaußerhalbdesDienstesdesReichsoder
einesBundesstaatsausübte, insofernund insoweitdieseBeschäftigung
vor Erlangung der Anstellungin einemReichs=oderunmittelbaren
Staatsamte behufs der technischenAusbildung in den Prüfungsvor=
schriftenausdrücklichangeordnetist.

Im Falle der Nr. 2 wird ge Dienstzeitnach den für dieBerechnungder
Dienstzeitim ReichsdienstegegebenenBestimmungenberechnet.

&47.
Der Zivildienstzeitwird die Zeit des aktivenMilitärdienstes hinzugerechnet.

# 48.
Die Dienstzeit, welchevor den Beginn des achtzehntenLebensjahrsfällt,

bleibtaußerBerechnung.
Nur im Kriegsfallewird dieMilitärdienstzeitvom BeginnedesKrieges,

beimEintritt in denMilitärdienstwährenddesKriegesvom Tage desEintritts
ab gerechnet.

Als Kriegszeitgilt in dieserBeziehungdie Zeit vom Tage einer an=
geordnetenMobilmachung,auf welcheein Krieg folgt, bis zum Tage der
Demobilmachung.

&49.
Für jedenKrieg, an welchemein Beamterim Reichsheer,in derKaiser=

lichenMarine oder bei den KaiserlichenSchutztruppenoder in der bewaffneten
Macht einesBundesstaatsteilgenommenhat, wird zu der wirklichenDauer der
Dienstzeit ein Jahr (Kriegsjahr) hinzugerechnet;jedochist für mehrerein ein
KalenderjahrfallendeKriegedieAnrechnungnur einesKriegsjahrszulässig.

Wer als Teilnehmeran einemKriegeanzusehenist, unterwelchenVoraus=
setzungenbeiKriegenvon längererDauer mehrereKriegsjahreanzurechnensind,
welchemilitärischeUnternehmungals einKrieg im Sinne diesesGesetzesanzusehen
und welcheZeit als Kriegszeitzu rechnenist, wennkeineMobilmachungoder

49
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Demobilmachungstattgefundenhat, dafür ist die nach § 17 desOffizierpensions=
gesetzesvom 31. Mai 1906 in jedemFalle ergehendeBestimmung des Kaisers
maßgebend.Für dieVergangenheitbewendetes beidenhierüberin deneinzelnen
BundesstaatengetroffenenBestimmungen.

50.
Inwieweit die Zeit eines Festungsarrestesoder einer Kriegsgefangenschaft

angerechnetwerdenkönne, ist nachden für diePensionierungderMilitärpersonen
desReichsheeresund der KaiserlichenMarine geltendengesetzlichenBestimmungen
zu bemessen.

*51.
Den Beamten,welchein außereuropäischenLänderneinelängereals ein=

jährigeVerwendunggefundenhaben,wird die daselbstzugebrachteDienstzeit
bei Verwendungin Öst=und Mittelasien,Mittel- und Südamerikabei der
Pensionierungdoppeltin Anrechnunggebracht.

Bei Verwendungvon Beamten in anderenaußereuropäischenLändern als
den vorbezeichnetenist es demBeschlussedes Bundesrats vorbehalten,demVor=
stehendenentsprechendeBestimmungenzu treffen.

52.
Mit GenehmigungdesBundesratskannnachMaßgabederBestimmungen

in den §#45 bis 49 die Zeit angerechnetwerden,währendwelcherein Beamter
1. sei es im In= oderAusland als Sachwalter oder Notar fungiert,
im Gemeinde=,Kirchen=oderSchuldienstoder im Dienste einerlandes=
herrlichenHaus= oder Hofverwaltung sichbefunden,oder

2. im Dienste eines dem Reiche nicht angehörigenStaates gestanden
hat, oder

3. außerhalb des Dienstes des Reichs oder einesBundesstaatspraktisch
beschäftigtgewesenist, insofern und insoweit dieseBeschäftigungvor
ErlangungderAnstellungin einemReichs=oderunmittelbarenStaats=
amteherkömmlichwar,

4. vor seiner Anstellung ununterbrochenim privatrechtlichenVertrags=
verhältniseinesDienstverpflichtetendemReicheoder einemBundes=
staategegenunmittelbareBezahlung aus der Reichs=oder einer
StaatskasseDienstegeleistethat, insoferner mit Aussichtauf dauernde
Verwendung ständig und hauptsächlichmit den Dienstverrichtungen
einesBeamtenbetrautgewesenist und dieseBeschäftigungzu seiner
Anstellunggeführthat.

. §53.
NachweisderDienst- Zum ErweisederDienstunfähigkeiteinesseineVersetzungin denRuhestand
unfähigkeit. nachsuchendenReichsbeamtenist die Erklärungder demselbenunmittelbarvor—

gesetztenDienstbehördeerforderlich,daß sie nach pflichtmäßigemErmessenden
Beamten für unfähig halte, seineAmtspflichtenferner zu erfüllen.



— 257 —

InwieweitandereBeweismittelzuerfordernoderderErklärungderunmittel—
bar vorgesetztenBehördeentgegenfür ausreichendzuerachtensind,hängtvondem
Ermessender über die Versetzungin den RuhestandentscheidendenBehörde ab.

(54.
Die Bestimmungdarüber, ob und zu welchemZeitpunktedemAntrag

einesBeamten auf Versetzungin den Ruhestand stattzugebenist, sowieob und
welchePension demselbenzusteht,erfolgt durch die obersteReichsbehörde,welche
dieBefugniszu solcherBestimmungauf diehöhereReichsbehördeübertragenkann.
Bei denjenigenBeamten,welcheeineKaiserlicheBestallungerhaltenhaben,ist
die Genehmigungdes Kaisers zur Versetzungin den Ruhestanderforderlich.

(55.
Die Versetzungin denRuhestandtritt, sofernnicht auf den Antrag oder

mit ausdrücklicherZustimmung des Reichsbeamtenein früherer Zeitpunkt fest=
gesetztwird, mit dem Ablaufe des Vierteljahrs ein, welchesauf den Monat
folgt, in welchemdemBeamtendie Entscheidungüber seineVersetzungin den
Ruhestand und die Höhe der ihm etwa zustehendenPension (7 54) bekannt
gemachtworden ist.

56.
Die Pensionenwerdenvierteljährlichim voraus gezahlt.

8 57.
Das Recht auf den Bezug der Pension ruht:
1. wennein Pensionärdas deutscheIndigenat verliert, bis zu etwaiger
Wiedererlangungdesselben;

2. wenn und solangeein Pensionär im Reichs=oder im Staatsdienst ein
Diensteinkommenbezieht,insoweit,als derBetrag diesesneuenDienst=
einkommensunterHinzurechnungderPensiondenBetragdesvondem
Beamten vor derPensionierungbezogenenDiensteinkommensübersteigt.

Als Reichs=oder Staatsdienst im Sinne dieserVorschrift gilt
neben dem Militärdienste jede Anstellung oder Beschäftigung als
Beamter oder in der EigenschafteinesBeamten im Reichs=,Staats=
oder Kommunaldienste,bei den Versicherungsanstaltenfür die In=
validenversicherung,bei ständischenoder solchenInstituten, welche
ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, einesBundesstaats
odereinerGemeindeunterhaltenwerden.

Bei Berechnungdes früherenund des neuenDiensteinkommens
sinddiejenigenBeträge, welchefür dieBestreitungvon Dienstaufwands=
oderRepräsentationskostensowiezurEntschädigungfür außergewöhnliche
Teuerungsverhältnissegewährtwerden,und dieOrtszulagenderAus=
landsbeamtennicht in Ansatzzu bringen; die Dienstwohnungist mit
dempensionsfähigenodersonsthierfür festgesetztenWerte,derWohnungs=

Jahlbarkeit derPen=
sionen.

Kürzung, Einziehung
und Wiedergewährung
der Pensionen.
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geldzuschußoder einedementsprechendeZulage mit dem pensionsfähigen
Betrag oder, soferner nicht pensionsfähigist, mit dem Durchschnitts=
satzanzurechnen.Ist jedochbei dem neuenDiensteinkommender wirk=
licheBetrag desWohnungsgeldzuschussesoderderZulagegeringer,so
ist nur dieseranzurechnen.

(58.
Ein Pensionär) welcherin eine an sichzur Pension berechtigendeStellung

des Reichsdiensteswiedereingetretenist (XJ57 Nr. 2), erwirbt für den Fall des
Zurücktretensin den Ruhestandden Anspruchauf Gewährung einer nachMaß=
gabeseinernunmehrigenverlängertenDienstzeitund des in derneuenStellung
bezogenenDiensteinkommensberechnetenPension nur dann, wenn die neu hinzu=
tretendeDienstzeitwenigstensein Jahr betragenhat.

Nebeneiner hiernachneu berechnetenPension ist die alte Pension nur bis
zurErreichungdesjenigenPensionsbetragszu zahlen,welchersichfür dieGesamt=
dienstzeitaus demderFestsetzungder altenPensionzuGrundegelegtenDienst=
einkommenergibt.

59.
Erdient ein Pensionär außerhalb des Reichsdienstesin einer der im

57 Nr. 2 bezeichnetenStellen eine Pension, so ist nebenihr dieReichspension
nur bis zur Erreichungdesim § 58 Abs.2 angegebenenBetrags zu zahlen.

60.
Die EinziehungoderKürzungderPensionaufGrund derBestimmungen

in den 99 57 bis 59 tritt mit demEnde desMonats ein, in welchemdas eine
solcheVeränderungbedingendeEreignis sichzugetragenhat; tritt diesesEreignis
am erstenTage einesMonats ein, so hört dieZahlung mit demBeginne dieses
Monats auf.

Bei vorübergehenderWiederbeschäftigunggegenTagegelderodereineandere
EntschädigungbeginntdieEinziehungoderKürzungmit demAblaufevon sechs
Monatenvom erstenTage desMonats derBeschäftigungab gerechnet.

Die Wiedergewährungder Pensionhebtmit demBeginnedes Monats
an, in welchemdaseinesolcheVeränderungbedingendeEreignissichzugetragenhat.

60.a.
Sucht ein Beamter, welcherdas fünfundsechzigsteLebensjahrvollendethat,

seineVersetzungin denRuhestandnichtnach, sokanndiesenachAnhörung desBe=
amtenunterBeobachtungderVorschriftender 98 53 ff. in dernämlichenWeise
verfügtwerden,wie wenn der Beamte seinePensionierungselbstbeantragthätte.

" 61.
zwangsweiseVer= Ein Reichsbeamter,welcherdurchBlindheit, Taubheit oder ein sonstiges
schungindenNußekörperlichesGebrechenoder wegenSchwächeseinerkörperlichenodergeistigen

Kräfte zu der Erfüllung seinerAmtspflichtendauernd unfähig ist, soll in den
Ruhestandversetztwerden.

Oriqinal from
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNVERSNT



— 259 —

*62.
Sucht der Beamte in einemsolchenFalle seineVersetzungin den Ruhe=

standnicht nach, so wird ihm oder seinemnötigenfalls hierzu besonderszu be=
stellendenKurator von der vorgesetztenDienstbehördeunter Angabe der Gründe
der Pensionierungund des zu gewährendenPensionsbetragseröffnet,daß der
Fall seinerVersetzungin denRuhestandvorliege.

63.
Wenn der Beamte gegendie ihm gemachteEröffnung (§ 62) innerhalb

sechsWochenkeineEinwendung erhobenhat, so wird in derselbenWeiseverfügt,
als wenn er seinePensionierungselbstnachgesuchthätte.

Die Zahlung des vollenGehalts dauertbis zumAblaufe desjenigenViertel=
jahrs, welchesauf denMonat folgt, in demihmdieVerfügungüberdieerfolgte
Versetzungin den Ruhestandmitgeteiltist.

64.
Werdenvon demBeamtengegendie Versetzungin denRuhestandEin=

wendungenerhoben,so beschließtdie obersteReichsbehörde,ob demVerfahren
Fortgangzu gebensei.

In diesemFalle hat der damit von der oberstenReichsbehördezu beauf=
tragendeBeamtedie streitigenTatsachenzu erörtern,die erforderlichenZeugen
undSachverständigeneidlichzu vernehmenund demzu pensionierendenBeamten
oderdessenKurator zu gestatten,denVernehmungenbeizuwohnen.

Zum Schlusseist der zu pensionierendeBeamteoder dessenKurator über
das Ergebnis der Ermittelungenmit seinerErklärung und seinemAntrage
zu hören.

Zu denVerhandlungenist ein vereideterProtokollführerzuzuziehen.

(5.
Die geschlossenenAktenwerdenderoberstenReichsbehördeeingereicht,welche

geeignetenFalles eineVervollständigungder Ermittelungenanordnet.
Die barenAuslagen für die durchdie Schuld des zu pensionierenden

Beamten veranlaßtenerfolglosenErmittelungenfallen demselbenzur Last.

6l 66.
Hat der Beamte eine KaiserlicheBestallung erhalten, so erfolgt die Ent=

scheidungüber die Versetzungin den Ruhestand vom Kaiser im Einvernehmen
mit dem Bundesrate.

In betreffder übrigenBeamten stehtdieEntscheidungder oberstenReichs=
behördezu. Gegen dieseEntscheidunghat der Beamtebinnen einer Frist von
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vierWochennachderenEmpfangedenRekursan denBundesrat. Des Rekurs=
rechtsungeachtetkann der Beamtevon der oberstenReichsbehördesofortder
weiterenAmtsverwaltung vorläufig enthobenwerden.

867.
Die Satung desvollenGehaltsdauertbis zumAblaufedesVierteljahrs,

das auf den Monat folgt, in welchemdem in RuhestandversetztenBeamten die
Entscheidungdes Kaisers oder der oberstenReichsbehördezugestelltworden ist.

68. "
Ist einBeamtervor demZeitpunkte,mitwelchemdiePensionsberechtigung

für ihn eingetretenseinwürde, dienstunfähiggeworden,so kann er gegenseinen
Willen nur unter BeobachtungderjenigenFormen, welchefür das förmliche
Disziplinarverfahrenvorgeschriebensind, in den Ruhestandversetztwerden.

Wird es jedochvon der oberstenReichsbehördemit Zustimmungdes
Bundesrats angemessenbefunden,dem Beamten eine Pension zu dem Betrage
zu bewilligen, welcherihm bei Erreichung des vorgedachtenZeitpunkts zustehen
würde, so kann die Pensionierungdesselbennach den Vorschriftender 9#861
bis 67 erfolgen.

69.
Bewilligungfür Hinterläßt ein Pensionär eine Witwe oder ehelicheoder legitimierteAb=
Hittrüsieisent kömmlinge, so wird die Pension einschließlicheiner etwaigenauf Grund des

Offizierpensionsgesetzesvom 31. Mai 1906 gewährtenVerstümmelungszulage,
Kriegszulageund Alterszulage,Pensionserhöhungund Tropenzulagenochfür
das auf den Sterbemonat folgendeVierteljahr unter Anrechnung des vor dem
TodedesPensionärsfällig gewordenenBetrags gezahlt. Die Zahlungerfolgt
im voraus in einerSumme. An wen dieZahlung erfolgt, bestimmtdie oberste
Reichsbehörde.

Die Zahlung kann mit Genehmigungder oberstenReichsbehördeauchdann
stattfinden,wenn derVerstorbeneVerwandte der aufsteigendenLinie, Geschwister,
Geschwisterkinderoder Pflegekinder, deren Ernährer er ganz oder überwiegend
gewesenist, in Bedürftigkeithinterläßtoder wenn und soweitder Nachlaß nicht
ausreicht,um die Kosten der letztenKrankheit und der Beerdigung zu decken.

Die obersteReichsbehördekann die ihr zustehendenBefugnisseauf andere
Behördenübertragen.

Der über den Sterbemonat hinaus gewährteBetrag ist der Pfändung
nicht unterworfen.

∆70.
TransitorischeBe⸗ Ist die nach Maßgabe diesesGesetzesbemessenePension geringerals die
stiinmunten. Pension, welchedem Beamten hättegewährtwerdenmüssen,wenn er vor dem

Erlasse diesesGesetzesnach den damals für ihn geltendenBestimmungenpen=
sioniert wordenwäre, so wird die letzterePension an Stelle der ersterenbe=
willigt.

Google
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S7I.
Insofern vor derUbernahmeeinesBeamten in denReichsdiensthinsichtlich

deraus den früherenDienstverhältnissendemselbenerwachsendenPensionsansprüche
mittels eines vor dem Erlasse diesesGesetzesabgeschlossenenStaatsvertrags be=
sondereFestsetzungengetroffensind, sollen dieseFestsetzungenauch für die Be=
rechnung der jenemBeamten bemniichstaus der Reichskassezu gewährenden
Pension maßgebendsein. Indes sollen statt der gedachtenbesonderenBestim=
mungendie im gegenwärtigenGesetzenthaltenenVorschrifteninsoweitAnwendung
finden, als sie für den Beamten günstigersind.

§ 72.
Ein Reichsbeamter,welcherdie ihm obliegendenPflichten (§ 10) verletzt,

begehtein Dienstvergehenund hat die Disziplinarbestrafungverwirkt.

8 73.
Die Disziplinarstrafenbestehenin:

1. Ordnungsstrafen,
2. W aus demAmte.

&74.
Ordnungsstrafensind:

1. Warnung,
2. Verweis,
3. Geldstrafe,
bei besoldetenBeamten bis zumBetrage des einmonatlichenDienst=
einkommens,bei unbesoldetenbis zu neunzigMark.

Geldstrafekann mit Verweis verbundenwerden.

∆(W75.
Die Entfernung aus dem Amte kann bestehen:

1. In Strafversetzung.
DieselbeerfolgtdurchVersetzungin ein anderesAmt von gleichemRange,

jedochmit Verminderung desDiensteinkommensum höchstensein Fünftel. Statt
der Verminderung des Diensteinkommenskann eineGeldstrafeverhängtwerden,
welcheein Drittel des Diensteinkommenseines Jahres nicht übersteigt.

Die Strafversetzungwird durchdie obersteReichsbehördein Ausführung
gebracht.

2. In Dienstentlassung.
Dieselbe hat den Verlust des Titels und Pensionsanspruchsvon Rechts

wegen zur Folge. Hat vor Beendigung des Disziplinarverfahrensdas Amts=
Reichs=Gesetzbl.1907. 50

Allgemeine Bestim=
mungen über Dienst=
vergehen und deren
Bestrafung.
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verhältnisbereitsaufgehört,sowird, falls nichtderAngeschuldigteunterÜber—
nahmeder Kosten freiwillig auf Titel und Pensionsanspruchverzichtet,auf deren
Verlust an Stelle der Dienstentlassungerkannt.

Gehört der Angeschuldigtezu den Beamten, welcheeinen Anspruch auf
Pension haben, und lassenbesondereUmständeeinemildereBeurteilung zu, so
ist die Disziplinarbehördeermächtigt,in ihrer Entscheidungzugleichfestzusetzen,
daß demAngeschuldigtenein Teil desgesetzlichenPensionsbetragsauf Lebenszeit
oderauf gewisseJahre zu belassensei.

8 786.
Welcheder in den 99 73 bis 75 bestimmtenStrafen anzuwendensei, ist

nach dergrößerenoder geringerenErheblichkeitdesDienstvergehensmit besonderer
Rücksichtauf die gesamteFührung desAngeschuldigtenzu ermessen.

§ 77.
Im Laufe einer gerichtlichenUntersuchungdarf gegendenAngeschuldigten

ein Dissiplinarverfahrenwegender nämlichenTatsachennichteingeleitetwerden.
Venn im Laufe eines Disziplinarverfahrenswegen der nämlichenTat=

sacheneine gerichtlicheUntersuchunggegenden Angeschuldigteneröffnetwird, so
muß das Disziplinarverfahrenbis zur Beendigung des gerichtlichenVerfahrens
ausgesetztwerden.

∆78.
Wenn von dengewöhnlichenStrafgerichtenauf Freisprechungerkanntist,

so findet wegenderjenigenTatsachen,welchein der gerichtlichenUntersuchung
zur Erörterunggekommensind,einDisziplinarverfahrennur nochinsofernstatt,
als dieselbenan sichund ohneihre Beziehungzu demgesetzlichenTatbestande
der strafbarenHandlung, welchedenGegenstandderUntersuchungbildete,ein
Dienstvergehenenthalten.

Ist in einergerichtlichenUntersuchungeineVerurteilungergangen,welche
denVerlust desAmtes nicht zur Folge gehabthat, so bleibt derjenigenBehäörde,
welcheüber die Einleitung des Disziplinarverfahrenszu verfügenhat C 84
Abs. 1), die Entscheidungdarüber vorbehalten, ob außerdemein Disziplinar=
verfahreneinzuleitenoderfortzusetzensei.

2.
Spricht das GesetzbeiDienstvergehen,welcheGegenstandeinesDisziplinar=

verfahrenswerden,die Verpflichtungzur WiedererstattungoderzumSchadens=
ersatzoder eine sonstigezivilrechtlicheVerpflichtungaus, so gehört die Klage der
Beteiligtenvor das Jivilgericht. Die Befugnis der vorgesetztenBehörde, einen
Beamten zur Erstattung eineswiderrechtlicherhobenenoder vorenthaltenenWert=
betragsanzuhalten,wird hierdurchnicht ausgeschlossen.
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g 80.
Jeder Dienstvorgesetzteist zu Warnungenund Verweisengegendie ihm

untergeordnetenReichsbeamtenbefugt.

S 8I.
Geldstrafenkönnen
1. von der oberstenReichsbehördegegenalleReichsbeamte,und zwarbis
zum höchstenzulässigenBetrage(§ 74 Nr. 3),

2. von denderselbenunmittelbaruntergeordnetenBehördenund Vorstehern
von Behördenbis zumBetragevon dreißigMark,

3. von den den letzterenuntergeordnetenBehörden und Vorstehern von
Behördenbis zumBetragevon neunMark

verhängtwerden.
82.

Vor derVerhängungeinerOrdnungsstrafeist demBeamtenGelegenheit
zu geben,sichüber die ihm zur Last gelegteVerletzungseineramtlichenPflichten
zu verantworten.

Die VerhängungderOrdnungsstrafenerfolgtunterAngabederGründe
durch.schriftlicheVerfügung oder zu Protokoll.

Ist eineGeldstrafefür denFall der Nichterledigungeiner speziellendienst=
lichenVerfügung binnen einer bestimmtenFrist angedroht,so kann nachAblauf
der Frist die Geldstrafeohneweiteresfestgesetztwerden.

s 83.
Gegendie Verhängungvon Ordnungsstrafenfindetnur Beschwerdeim

Instanzenzugestatt.
**1=4

Der Entfernung aus dem Amte muß ein förmlichesDisziplinarverfahren
vorhergehen.Die Einleitung desselbenwird von deroberstenReichsbehördeverfügt.

Das Disziplinarverfahrenbestehtin einerschriftlichenVoruntersuchungund
einermündlichenVerhandlung.

85.
Die obersteReichsbehördeernenntdenuntersuchungsführendenBeamtenund

diejenigenBeamten,)welcheim Laufe desDisziplinarverfahrensdieVerrichtungen
der Staatsanwaltschaftwahrzunehmenhaben.

Ist Gefahr im Verzuge) so kann die Verfügung der Einleitung des
Disziplinarverfahrensund die Ernennung des untersuchungsführendenBeamten
vorläufig von einer der im § 81 unter Nr. 2 bezeichnetenBehörden oder einem
der dort bezeichnetenBeamten ausgehen. Es ist alsdann die Genehmigungder
oberstenReichsbehördeeinzuholenund, soferndieseversagtwird, das Verfahren
einzustellen.

50“
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886.
Die entscheidendenDisziplinarbehörden,welcheje nachBedürfnis zusammen=

treten,sind
1. in ersterInstanz die Disziplinarkammern,
2. in zweiterInstanz der Disziplinarhof.

&S7.
An folgendenOrten:

Potsdam, Frankfurt a. O.) Königsberg,Danzig, Stettin, Köslin,
Bromberg, Posen, Magdeburg, Erfurt, Breslau, Liegnitz, Oppeln,
Münster, Arnsberg, Düsseldorf, Cöln, Trier, Darmstadt, Frank=
furt a. M., Cassel, Hannover, Schleswig, Leipzig, Karlsruhe,
Schwerin,Lübeckund Bremen

wird je eine Disziplinarkammererrichtet.
Durch Anordnung desKaisers könnenim Einvernehmenmit demBundes=

rat einzelneDisziplinarkammernauchan anderenOrtenerrichtetwerden.
Der Disziplinarhof tritt am Sitze des Reichsgerichtszusammen.

*52
Die BezirkederDisziplinarkammernwerdenvomKaiserim Einvernehmen

mit demBundesratabgegrenzt.
Zuständig im einzelnenFalle ist die Disziplinarkammer,in derenBezirke

der Angeschuldigtezur Zeit der Einleitung des förmlichenDisziplinarverfahrens
seinendienstlichenWohnsitz hat, und wenn dieserWohnsitz im Auslande sich
befindet,die Disziplinarkammerin Potsdam. «

StreitigkeitenüberdieZuständigkeitverschiedenerDisziplinarkammernwerden
vom Disziplinarhof entschieden.

9 89.
Jede Disziplinarkammerbestehtaus siebenMitgliedern. Der Präsident

und wenigstensdrei andereMitglieder müssenin richterlicherStellung in einem
Bundesstaatesein.

Die mündlicheVerhandlungundEntscheidungin deneinzelnenDisziplinar=
sachenerfolgt durch fünf Mitglieder. Der Vorsitzendeund wenigstenszwei
Beisitzermüssenzu den richterlichenMitgliedern gehören.

∆590.
Wenn auf den Antrag des Beamten der Staatsanwaltschaftoder des

Angeschuldigtender Disziplinarhof das Vorhandenseinvon Gründen anerkennt,
welchedie Unbefangenheitder zuständigenDisziplinarkammerzweifelhaftmachen,
so tritt eine andere durch den Disziplinarhof ernannte Disziplinarkammeran
derenStelle.
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(91.
Der Disziplinarhof bestehtaus 11 Mitgliedern, von denenwenigstensvier

zu den Bevollmächtigtenzum Bundesrate,der Präsidentund wenigstensfünf
zu den Mitgliedern des Reichsgerichtsgehörenmüssen.

Die mündlicheVerhandlungundEntscheidungin deneinzelnenDisziplinar=
sachenerfolgt durch siebenMitglieder. Der Vorsitzendeund wenigstensdrei
Beisitzermüssenzu den richterlichenMitgliedern gehören.

92.
Die Geschäftsordnungbei denDisziplinarbehörden,insbesonderedie Be=

fugnissedes Präsidenten und die Reihenfolge, in welcherdierichterlichenMit=
gliederan deneinzelnenSitzungen teilzunehmenhaben, wird durchein Regulativ
geordnet,welchesder Disziplinarhof zu entwerfenund dem Bundesrate zur Be=
stätigungeinzureichenhat.

93.
Die Mitglieder der Disziplinarkammernund des Disziplinarhofswerden

für die Dauer der zur Zeit ihrer Ernennungvon ihnenbekleidetenReichs=oder
Staatsämter vom Bundesrate gewählt, vom Kaiser ernannt, und für die Er=
füllung der Obliegenheitenihres Amtes verpflichtet.

94.
In der Voruntersuchungwird der Angeschuldigteunter Mitteilung der

Anschuldigungspunktevorgeladenund der Beamte der Staatsanwaltschaftzu=
gezogen. Dieselbenwerden, wenn sie erscheinen,mit ihren Erklärungen und
Anträgen gehört. Die Zeugenwerden, nach Befinden eidlich, vernommenund
die sonstigenBeweiseerhoben.Den VernehmungenderZeugendarf wederder
Beamte der Staatsanwaltschaftnoch der Angeschuldigtebeiwohnen.

Die Verhaftung, vorläufige Festnahme oder Vorführung des Ange=
schuldigtenist unzulässig.

95.
lber jedeUntersuchungshandlungist durcheinenvereidetenProtokollführer

ein Protokoll aufzunehmen. Den vernommenenPersonen ist ihre Aussage un=
mittelbarnach der Protokollierungvorzulesen,um denselbenGelegenheitzur
Berichtigungund Ergänzungzu geben.

§ 96.
Wenn der Voruntersuchungsbeamtedie Voruntersuchungfür geschlossen

erachtet,so teilt er die Akten dem Beamten der Staatsanwaltschaftmit. Hält
diesereineErgänzungder Voruntersuchungfür erforderlich,so hat er dieselbe
bei dem Voruntersuchungsbeamtenzu beantragen,welcher,wenn er entgegen=
gesetzterAnsicht ist, die Entscheidungder oberstenReichsbehördeeinzuholenhat.
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897.

Nach geschlossenerVoruntersuchungist demAngeschuldigtenderInhalt der
erhobenenBeweismittel mitzuteilen. Darauf werden die Akten an die oberste
Reichsbehördeeingesendet.

§ 98.
Die obersteReichsbehördekann mit Rücksichtauf den Ausfall der Vor=

untersuchungdas Verfahren einstellenund geeignetenFalles eineOrdnungsstrafe
verhängen.

Der AngeschuldigteerhältAusfertigungdesdaraufbezüglichen,mitGründen
zu unterstützendenBeschlusses.

8 99.
Die Wiederaufnahmedes Disziplinarverfahrenswegender nämlichenAn—

schuldigungspunkteist nur auf Grund neuerBeweise und während einesZeit—
raums von fünf Jahren, vom Tage des Einstellungsbeschlussesab, zulässig.

War eineOrdnungsstrafeverhängt (§ 98), so findet eineWiederaufnahme
des eingestelltenDisziplinarverfahrensnicht statt.

* 100.
Die EinstellungdesVerfahrensmuß erfolgen,sobaldderAngeschuldigte

seine Entlassung aus dem Reichsdienstemit Verzicht auf Titel, Gehalt und
Pensionsanspruchnachsucht,vorausgesetzt,daß er seineamtlichenGeschäftebereits
erledigtund über eine ihm etwaanvertrauteVerwaltungvon Reichsvermögen
vollständigeRechnunggelegthat.
. Die VerhängungeinerOrdnungsstrafeist in diesemFalle nichtzulässig.
Die Kostendes eingestelltenVerfahrens(X 124) fallen dem Angeschuldigten
zur Last.

101.
Beschließtdie obersteReichsbehördedie Verwelhung derSache vor die

Disziplinarkammer,so wird der AngeschuldigtenachEingang einer von dem
Beamten der StaatsanwaltschaftanzufertigendenAnschuldigungsschriftunter ab=
schriftlicherMitteilung der letzterenzu einervon demVorsitzendender Disziplinar=
kammerzu bestimmendenSitzung zur mündlichenVerhandlung vorgeladen.

Der Angeschuldigtekann sichdesBeistandeseinesRechtsanwaltsals Ver=
teidigersbedienen.Dem Letzterenist die EinsichtderVoruntersuchungsaktenzu
gestatten.

8102.
Die mündlicheVerhandlung findet statt, auch wenn der Angeschuldigte

nicht erschienenist. Derselbekann sichdurcheinenRechtsanwaltvertretenlassen.
Der Disziplinarkammerstehtes jedoch,sofern der Angeschuldigteseinendienst—
lichenWohnsitz im DeutschenReichehat, jederzeitzu, das persönlicheErscheinen
desAngeschuldigtenunterderWarnung zu verordnen,daßbeiseinemAusbleiben
ein Verteidigerzu seinerVertretungnichtwerdezugelassenwerden.
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8 103.
Die mündlicheVerhandlung ist öffentlich. Die Offentlichkeitkann aus

besonderenGründen auf den Antrag des Angeschuldigten,des Beamten der
Staatsanwaltschaftodervon Amts wegendurchBeschlußderDisziplinarkammer
ausgeschlossenoder auf bestimmtePersonen beschränktwerden. Die Gründe der
Ausschließungoder Beschränkungder Offentlichkeitmüssenaus dem Sitzungs=
protokollehervorgehen.

&104.
Bei der mündlichenVerhandlung wird der wesentlicheInhalt der An=

schuldigungsschriftvon demBeamtenderStaatsanwaltschaftmündlichvorgetragen.
Der Angeschuldigtewird vernommen. Gestehtderselbedie den Gegenstandder
Anschuldigung bildendenTatsachenein und walten gegendie Glaubwürdigkeit
seinesGeständnisseskeineBedenkenob, so beschließtdie Disziplinarkammer,daß
eine Beweisverhandlungnicht stattfinde.

Andernfalls gibt ein von dem Vorsitzendender Disziplinarkammer aus
der Zahl der Mitglieder ernannter Berichterstatterauf Grund der bisherigen
Verhandlungen eineDarstellung der Beweisaufnahme,soweitsie sichauf die in
der AnschuldigungsschriftenthaltenenAnschuldigungspunktebezieht.

Zum Schlussewird der Beamte der Staatsanwaltschaftmit seinemVor=
und Antrage und der Angeschuldigtemit seiner Verteidigung gehört. Dem
Angeschuldigtenstehtdas letzteWort zu.

* 105.
Wenn die Disziplinarkammervor oder im Laufe der mündlichenVer=

handlung auf den Antrag des Angeschuldigtenoder des Beamten der Staats=
anwaltschaftoder von Amts wegen die Vernehmung von Zeugen, sei es vor
der Disziplinarkammeroder durcheinenbeauftragtenBeamten, oder die Herbei=
schaffungandererBeweismittel für angemessenerachtet,so erläßt sie die erforder=
liche Verfügung und verlegt nötigenfalls die Fortsetzungder Verhandlung auf
einen anderenTag, welcherdemAngeschuldigtenbekanntzu machenist.

&106.
Die VernehmungdesZeugenmuß auf Antrag desBeamtender Staats=

anwaltschaftoder desAngeschuldigtenin der mündlichenVerhandlung erfolgen,
soferndie Tatsachenerheblichsind, über welchedie Vernehmungstattfindensoll,
unddieDisziplinarkammernichtdieUberzeugunggewonnenhat, daß derAntrag
nur auf Verschleppungder Sache abezielt.

8 107.
Stehen demErscheineneinesZeugenKrankheit,großeEntfernungoder

andere unabwendbareHindernisseentgegen,so ist von der Disziplinarkammer
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dessenVernehmung durch einen damit beauftragtenBeamten unter Beiladung
der Staatsanwaltschaftund des Angeschuldigtenanzuordnen.

Als großeEntfernungim Sinne diesesGesetzesist es nicht anzusehen,
wenn der Zeuge sich im Bezirke der entscheidendenDisziplinarkammeraufhält.

&108.
Bei derEntscheidunghat dieDisziplinarkammer,ohne an positiveBeweis=

regelngebundenzusein,nachihrerfreien,aus demInbegriffederVerhandlungen
und BeweisegeschöpftenUberzeugungzu beurteilen,inwieweitdieAnschuldigung
für begründetzu erachten.

Ist die Anschuldigungnicht begründet,so sprichtdie Disziplinarkammer
denAngeschuldigtenfrei. Vorläufige Freisprechung(Entbindungvon derInstanz)
ist nicht statthaft. Gegen den freigesprochenenAngeschuldigtendarf wegen der
nämlichendenGegenstandderAnschuldigungbildendenHandlungeinDisziplinar=
verfahrennichtwiedereingeleitetwerden.

Ist die Anschuldigungbegründet,so kann die Entscheidungauch auf eine
bloßeOrdnungsstrafelauten.

Die Entscheidung,welchemit Gründen versehensein muß, wird in der
Sitzung, in welcherdiemündlicheVerhandlung beendigtwordenist, und spätestens
innerhalbder darauf folgendenvierzehnTage verkündet.EineAusfertigungder
Entscheidungwird demAngeschuldigtenerteilt.

§ 109.
Uber diemündlicheVerhandlung wird ein Protokoll aufgenommen,welches

die Namen der Anwesendenund die wesentlichenMomente der Verhandlung
enthaltenmuß. Das Protokoll wird von demVorsitzendenund dem Protokoll=
führer unterzeichnet.

&110.
Gegen dieEntscheidungder Disziplinarkammerstehtdie Berufung an den

Disziplinarhof sowohldem Beamten der Staatsanwaltschaftals demAngeschul=
digten offen.

NeueTatsachen,welchedieGrundlageeineranderenBeschuldigungbilden,
dürfenin derBerufungsinstanznichtvorgebrachtwerden.

& 1II.
Die Anmeldung der Berufung geschiehtzu Protokoll oder schriftlichbei

derDisziplinarkammer,welchedie anzugreifendeEntscheidungerlassenhat. Von
seitendes Angeschuldigtenkann sie auch durcheinenBevollmächtigtengeschehen.

Die Frist zu dieserAnmeldung ist einevierwöchentliche.Sie beginnt für
den Beamten der Staatsanwaltschaftmit dem Ablaufe des Tages, an welchem
dieEntscheidungverkündet,für denAngeschuldigtenmit demAblaufe desTages,
an welchemihm dieAusfertigungder Entscheidungzugestelltwordenist.
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112.

Zur schriftlichenRechtfertigungderBerufung stehtdemjenigen,derdieselbe
rechtzeitigangemeldethat,einevierzehntägigeFrist, vomAblaufederAnmeldungs=
frist gerechnet,offen.

113.
Die Anmeldung derBerufung und dieetwa eingegangeneBerufungsschrift

wird demGegnerin Abschriftzugestellt,und falls diesderBeamtederStaats=
anwaltschaftist, in Urschriftvorgelegt.

Innerhalb vierzehnTagen nach erfolgterZustellung oderVorlegung kann
der Gegner eineBeantwortungsschrifteinreichen.

II4.
Befindet sichderAngeschuldigteim Auslande, sohat dieDisziplinarkammer

die Fristenzur Anmeldungund RechtfertigungseinerBerufung und zur Be=
antwortung der Berufung des Beamten der Staatsanwaltschaft mit Rücksicht
auf die Entfernung des dienstlichenWohnsitzesdes Angeschuldigtenvon Amts
wegenzu erweiternund die betreffendeVerfügung gleichzeitigmit dem Urteil
beziehungsweisemit derAnmeldungder Berufung desBeamten derStaats=
anwaltschaftdemAngeschuldigtenzuzustellen.

* 115.
Die Fristen zur Rechtfertigungund Beantwortung der Berufung (9#112

bis 114) könnenauf Antrag von derDisziplinarkammerverlängertwerden.

&116.
Nach Ablauf der in den §§ 113 bis 115 bestimmtenFristen werdendie

Aktenan denDissiplinarhofeingesandt.
Der Disziplinarhof kann die zur Aufklärung derSache etwa erforderlichen

Verfügungen erlassen. Er bestimmtsodann eine Sitzung zur mündlichenVer=
handlung,zu welcherderAngeschuldigtevorzuladenundderBeamtederStaats=
anwaltschaftzuzuziehenist.

In der mündlichenVerhandlung gibt zunächstein von dem Vorsitzenden
des Disziplinarhofs aus der Zahl seinerMitglieder ernannter Berichterstatter
eine Darstellung der bis dahin stattgefundenen,auf die in der Anschuldigungs=
schrift enthaltenenAnschuldigungspunktebezlglichenVerhandlungen.

Im übrigenwird nachMaßgabederin den § 101 Abs. 2, § 102, 8 103,
& 104 Abs. 2 und 3, § 105, § 106, 9 107 Abs. 1, §108 und §109 ent=
haltenenBestimmungenverfahren.

117.
Ein anderesRechtsmittelals dieBerufung, insbesondereauchdas Rechts=

mittel des Einspruchs (OppositionoderRestitution)findet im Disziplinarverfahren
nicht statt.
Reichs=Gesetzbl.1907. 51
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118.
Der Kaiser hat das Recht, die von den Disziplinarbehördenverhängten

Strafen zu erlassenoder zu mildern.

119.
Die Vorschriftender §§ 84 bis 118 geltenauch in Ansehung der einst=

weilig in denRuhestandversetztenBeamten.
Der letztedienstlicheWohnsitz derselbenist für die Zuständigkeit im

Disziplinarverfahrenentscheidend.
120.

GegenMilitärbeamte,welcheausschließlichunterMilitärbefehlshabernstehen,
verfügt der kommandierendeGeneral des Armeekorpsbeziehungsweiseder Chef
der KaiserlichenAdmiralität die Einleitung der Untersuchungund ernennt den
Voruntersuchungsbeamten.

121.
Die entscheidendeDisziplinarbehörde erster Instanz ist die Militär=

Disziplinarkommission.
Für jedesArmeekorpstritt dieMilitär=Disziplinarkommissionam Garnison=

ortedesGeneralkommandoszusammen.Oieselbewird aus einemOberstenals
Vorsitzendenund sechsanderenMitgliedern, von denendreizu denStabsoffizieren,
Hauptleutenoder Rittmeistern,die übrigen zu den oberenBeamten der Militär=
verwaltung gehörenmüssen,gebildet.

Die Militär=Disziplinarkommissionenfür die Marine habenihrenSitz an
den betreffendenMarine=Stationsortenund bestehenaus einemKapitän zur See
als Vorsitzendenund sechsanderenMitgliedern, von denendrei zu den Stabs=
offizierenderMarine oderzu denKapitänleutnants,die übrigenzu den oberen
Beamten der Marineverwaltung gehörenmüssen.

Die Mitglieder der Kommission werden von der oberstenReichsbehörde
ernannt.

122.
Die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft bei den Militär=Dicsziplinar=

kommissionenwerden von einem Oberkriegsgerichtsratewahrgenommen. Im
Behinderungsfallewird von der oberstenReichsbehördeein andererOberkriegs=
gerichtsratoder Kriegsgerichtsratmit der Stellvertretung beauftragt.

123.
Gegen Militärbeamte kommenin betreffder Verfügung von Disziplinar=

strafen,die nichtin derEntfernungaus demAmte bestehen,die auf jeneBe=
amten bezüglichenbesonderenBestimmungenzur Anwendung. Dasselbegilt von
der Amtssuspensionaller Beamten der Militärverwaltung im Falle desKrieges.
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124.
Für das Dicziplinarverfahren werden weder Gebühren noch Stempel,

sondernnur bare Auslagen in Ansatzgebracht.
Insoweit im förmlichen Disziplinarverfahren(§ 84) der Angeschuldigte

teilweisezu erstatten. Uber die Erstattungspflichtentscheidetdas Disziplinar=
erkenntnis.

5 125.
Die vorläufige Dienstenthebungeines Reichsbeamten(Suspension vom

Amte) tritt kraft des Gesetzesein:
1. wenn im gerichtlichenStrafverfahren seineVerhaftung beschlossenoder
gegen ihn ein noch nicht rechtskräftiggewordenesUrteil erlassenist,
welchesden Verlust des Amtes kraft des Gesetzesnach sichzieht;

2. wenn im DisziplinarverfahreneinenochnichtrechtskräftigeEntscheidung
ergangenist, welcheauf Dienstentlassunglautet.

∆126.
Im Falle des § 125 Nr.1 dauert die Suspension bis zum Ablaufe des

zehntenTages nachWiederaufhebungdes Verhaftungsbeschlussesoder nach ein=
getretenerRechtskraftdesjenigenUrteils höhererInstanz, durch welchesder an=
geschuldigteBeamtezu eineranderenStrafe als der bezeichnetenverurteiltwird.

Lautetdas rechtskräftigeUrteil auf Freiheitsstrafe,so dauertdieSuspension,
bis das Urteil vollstrecktist. Wird die Vollstreckungdes Urteils ohne Schuld
des Verurteilten aufgehaltenoder unterbrochen)so tritt für die Zeit des Auf=
enthalts oder der Unterbrechungeine Gehaltskürzung(X 128) nicht ein. Das=
selbegilt für die im erstenAbsatzediesesParagraphen erwähnteZeit von zehn
Tagen, wenn nicht vor Ablauf derselbendie Suspension vom Amte im Wege
des Disziplinarverfahrensbeschlossenwird.

Im Falle des§ 125 Nr. 2 dauertdieSuspensionbis zurRechtskraftder
in der DisziplinarsacheergehendenEntscheidung.

* 127.
Die obersteReichsbehördekanndieSuspension, sobaldgegendenBeamten

ein gerichtlichesStrafverfahren eingeleitetoder die Einleitung eines förmlichen
Disziplinarverfahrens(§ 81) verfügt wird, oder auch demnächstim Laufe des
einenoderanderenVerfahrensbis zur rechtskräftigenEntscheidungverfügen.

51“
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128.
Währendder SuspensiondesBeamtenwird vom Ablaufe desMonats

ab, in welchemdieselbeverfügt ist, die Hälfte seines Diensteinkommensinne=
behalten.

In Fällen der Not des Beamten ist die obersteReichsbehördeermächtigt,
die InnebehaltungdesDiensteinkommensauf denviertenTeil desselbenzu be=
schränken.

Auf die für DienstunkostenbesondersangesetztenBeträge ist beiBerechnung
des innezuhaltendenTeiles vom DiensteinkommenkeineRücksichtzu nehmen.

Der innebehalteneTeil des Diensteinkommensist zu den Kosten, welche
durchdieStellvertretungdesAngeschuldigtenverursachtwerden,deretwaigeRest
zu den Untersuchungskosten(§ 124) zu verwenden. Einen weiterenBeitrag zu
den Stellvertretungskostenzu leisten,ist der Beamte nicht verpflichtet.

¾29.
Der zu den Kosten(§ 128) nicht verwendeteTeil des Einkommenswird

demBeamten auch in demFalle nachgezahlt,wo das Verfahren dieEntfernung
aus demAmte zur Folge gehabthat.

Dem Beamtenist auf Verlangenein Nachweisüberdie Verwendungzu
erteilen.ErinnerungengegendieVerwendungkönnenim Rechtswegenichtgeltend
gemachtwerden.

130.
Wird der Beamtefreigesprochen,so muß ihm der innebehalteneTeil des

Diensteinkommensvollständignachgezahltwerden.
Wird er nur mit einerOrdnungsstrafebelegt,so ist ihm der innebehaltene

Teil insoweitnachzuzahlen,als derselbenicht zur Deckungder ihn treffenden
Untersuchungskostenund der Ordnungsstrafeerforderlichist. Ein Abzug wegen
der Stellvertretungskostenfindetnicht statt.

131,
WennGefahr im Verzug ist, kann einemBeamten auch von solchenVor=

gesetzten,die seineSuspension zu verfügennicht ermächtigtsind, die Ausübung
derAmtsverrichtungenvorläufig untersagtwerden;es ist aber darübersofort an
die obersteReichsbehördezu berichten.

DieseUntersagunghat eineKürzung desDiensteinkommensnichtzur Folge.

* 132.
Dem unter Gewährung des gesetzlichenWartegeldes einstweilenin den

RuhestandversetztenBeamtenwird ein Viertel des Wartegeldesinnebehalten,
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wenn im Disziplinarverfahreneine nochnichtrechtskräftigeEntscheidungergangen
ist, welcheauf Dienstentlassunglautet.

Wegen derNachzahlungdesinnebehaltenenTeiles vomWartegeldekommen
die Grundsätzeder 9§ 129 und 130 zur Anwendung.

133.
Alle nachdenBestimmungender§§ 61 bis 132 erfolgendenAufforderungen,

Mitteilungen,ZustellungenundVorladungensindgültig und bewirkendenLauf
der Fristen, wenn sie unter Beobachtungder für gerichtlicheInsinuation in
Strafsachen vorgeschriebenenFormen demjenigen,an den sie ergehen,zugestellt
sind. Die vereidetenVerwaltungsbeamtenhabendabeidenGlauben derGe=
richtsboten.

Hat derAngeschuldigteseinendienstlichenWohnsitzverlassen,ohnedaß seine
vorgesetzteBehördeKenntnis von seinemAufenthaltehat, so erfolgtdieInsinuation
in derletztenWohnungdesAngeschuldigtenan demdienstlichenWohnortedesselben.

134.
Die Feststellungder Defektean öffentlichemoder Privatvermögen, welche

bei Reichskassen oder anderen Reichsverwaltungen entdecktwerden, ist zunächst
von derjenigenBehörde zu bewirken, zu derenGeschäftskreisedie unmittelbare
Aufsicht über die Kasseoder andereVerwaltung gehört.

#135.
Von dieserBehörde ist zugleichfestzustellen,ob ein Reichsbeamterund

eintretendenFalles welcherBeamte nach den Vorschriften des § 141 für den
Defekt zu haften hat, und bei einemDefekt an Materialien, auf wie hochdie
zu erstattendeSumme in Gelde zu berechnenist.

*136.
Ebenso(§ 134 und 135) hat die unmittelbarvorgesetzteBehördedie

Defekte an solchemöffentlichenoder Privatvermögen festzustellen,welches;,ohne
zu einer Reichskasseoder anderenReichsverwaltunggebrachtzu sein, vermöge
besondereramtlicherAnordnung in den Gewahrsam eines Reichsbeamtenge=
kommenist.

* 137.
Uber den Betrag des Defekts, die Person des zum Ersatzeverpflichteten

Beamten und den Grund seinerVerpflichtung ist von der in den 99 134 und
135 bezeichnetenBehörde ein motivierterBeschlußabzufassen.
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138.
Nach Vefinden der Umständekann die Behörde auch mehrereBeschlüsse

abfassen,wenn ein Teil des Defekts sofort klar ist, der andereTeil aber noch
weitereErmittelungennotwendigmacht,imgleichen,wennuntermehrerenPersonen
die Verpflichtungder einen feststeht,die der anderennochzweifelhaftist.

139.
Hat die Behörde die Eigenschafteiner höherenReichsbehörde,so ist der

Beschlußnach Maßgabe der 99 143 und 144 vollstreckbar.
In allen anderenFällen unterliegt der Beschluß der Prüfung der vor=

gesetztenhöherenReichsbehördeundwird erstnachderenGenehmigungvollstreckbar.
irt dem Beschluß ist der oberstenReichsbehördeunverzüglichKenntnis

zu geben.
Der oberstenReichsbehördebleibtin allen Fällen unbenommeneinzuschreiten

und den Beschlußselbstabzufassenoder zu berichtigen.

* 140.
In dem abzufassendenBeschluß ist zugleichzu bestimmen,welcheVoll=

streckungs=oder Sicherheitsmaßregelnbehufs des Ersatzesdes Defektszu er=
greifensind.

Für dieseMaßregeln sind die Gesetzedes Bundesstaats, in welchemdie=
selbenerfolgen,entscheidend.

* 141.
Der abzufassendeBeschluß kann auf die unmittelbareVerpflichtung zum

Ersatzedes Defekts gerichtetwerden:
1. gegenjedenBeamten,welcherderUnterschlagungals Täter oderTeil=
nehmernachderUberzeugungderReichsbehördeüberführtist;

2. a) gegendiejenigenBeamten, welchendie Kasseusw. zur Verwaltung
übergebenwar, und zwar auf HöhedesganzenDefekts,

b) gegenjedenanderenBeamten, der an derEinnahmeoderAusgabe,
der Erhebung,derAblieferungoderdemTransportevon Kassen=
geldern oder anderen Gegenständenvermöge seiner dienstlichen
Stellung teilzunehmenhatte, jedochnur auf Höhe des in seinen
GewahrsamgekommenenBetrags,

sofernderDefektnachderUberzeugungderReichsbehördedurchgrobes
Versehenentstandenist.

Eben dies gilt gegendie im § 136 genanntenBeamtenin dendaselbst
bezeichnetenFällen.
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§142.
Sind Beamte, gegenwelchedie zwangsweiseEinziehung des Defektsbe—

schlossenwird, in der Verwaltung ihres Amtes, wofür sie eineWntskaution ge—
stellt haben, belassenworden, so haben dieselbenwegenErsatzesdes Defekts
anderweiteSicherheitzu leisten. Erfolgt die Sicherstellungnicht, so findetdie
Zwangsvollstreckungzunächstnicht in die Kaution, sondernin das übrige Ver=
mögen statt.

143.
Die Verwaltungsbehördeersuchtdie zuständigenGerichte, Vollstreckungs=

beamtenoder Hypothekenbehördenum Vollziehung des Beschlusses.
Diese sind, ohne auf eineBeurteilung der Rechtmäßigkeitdes Beschlusses

einzugehen,verpflichtet,wenn sonstkein Anstand obwaltet,schleunig,ohnevor=
gängiges Zahlungsmandat, die Zwangsvollstreckungauszuführen, die Beschlag=
nahme der zur Deckung des Defekts erforderlichenVermögensstückezu ver=
fügen und die in Antrag gebrachtenEintragungenim Hypothekenbuchezu ver=
anlassen.
« §144.

Gegen den Beschluß, wodurch ein Beamter zur Erstattung eines Defekts
für verpflichteterklärt wird (§I§137 und 140), stehtdemselbensowohlhinsichtlich
des Betrags, als hinsichtlichder Ersatzverbindlichkeitaußer der Beschwerdeim
Instanzenzugeder Rechtswegzu.

Die Frist zur Beschreitungdes Rechtswegsbeträgtein Jahr, ist eine
Ausschlußfrist und beginnt mit dem Tage der dem Beamten geschehenenBe=
kanntmachungdes vollstreckbarenBeschlusses, oder wenn der Beamte an seinem
Wohnorte nicht zu treffenist, mit dem Tage des abgefaßtenBeschlusses.

In dem auf die Klage des Beamten entstandenenRechtsstreitehat das
Gericht über die Wahrheit der tatsächlichenBehauptungender Parteien nach
seiner freien aus dem Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise geschöpften
Uberzeugungzu entscheiden.

Ob einer Partei über die Wahrheit oder Unwahrheit einer tatsächlichen
Behauptungnoch ein Eid aufzuerlegen,bleibt dem Ermessendes Gerichts
überlassen.

In der wegen des Defekts etwa eingeleitetenUntersuchungbleibendem
Beamten, insofofernes auf die Bestrafung ankommt, seineEinreden gegenden
abgefaßtenBeschlußauchnachAblauf desJahres, wenngleichsie im Zivilprozesse
nicht mehr geltendgemachtwerdenkönnen,vorbehalten.

145.
Das Gericht hat auf Antrag desBeamten darüberBeschlußzu fassen,ob

dieZwangsvollstreckungfortzusetzenodereinstweileneinzustellensei. Die einstweilige
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Einstellungerfolgt,wennderBeamteglaubhaftmacht,daß die Fortsetzungder
Zwangsvollstreckungfür ihn einen schwerersetzlichenNachteil zur Folge haben
würde. Das Gericht ist jedochverpflichtet,falls es die Einstellung der Zwangs=
vollstreckungverordnet, an Stelle derselbenauf Antrag der verklagtenReichs=
behördedie erforderlichenSicherheitsmaßregelnbehufs des Ersatzesdes Defekts
herbeizuführen.

* 146.
Wenn einenahe und dringendeGefahr vorhandenist, daß ein Beamter,

gegenwelchendie Zwangsvollstreckungzulässigist (§ 141), sichauf flüchtigen
Fuß setzenoder seinVermögen derVerwendungzumErsatzedesDefektsentziehen
werde, so kann die unmittelbar vorgesetzteBehörde, auch wenn sie nicht die
Eigenschafteiner höherenReichsbehördehat, oder der unmittelbar vorgesetzte
Beamte das abzugsfähigeGehalt (§ 19 Nr. 1) und nötigenfallsdas übrige
beweglicheVermögendes im Eingange bezeichnetenBeamtenvorläufig in Beschlag
nehmen.

Der vorgesetztenhöherenReichsbehördeist ungesäumtAnzeige davon zu
machenund derenGenehmigungeinzuholen.

&147.
Ist von den vorgesetztenBehörden oder Beamten gemäß §9146 eine

Beschlagnahmeerfolgt, so hat das Gericht, in dessenBezirke die Beschlagnahme
stattgefundenhat, auf Antrag des von derselbenbetroffenenBeamten anzuordnen,
daß binnen einer zu bestimmendenFrist der in den 9§8137 und 140 vorgesehene
Beschlußbeizubringensei. ·

ird dieserAnordnung nicht Folge geleistet,so ist auf weiterenAntrag
des Beamten die Beschlagnahmesofort aufzuheben;andernfalls kommen die
Bestimmungendes§ 144 zur Anwendung.

8 148.
Für das Defektenverfahrenim Verwaltungswegewerden Gebühren und

Stempelnichtberechnet.
8 149.

Über vermögensrechtlicheAnsprücheder Reichsbeamtenaus ihrem Dienst=
verhältnis, insbesondereüberAnsprücheauf Besoldung,Wartegeld oder Pension,
sowieüber die denHinterbliebenender ReichsbeamtengesetzlichgewährtenRechts=
ansprücheaufBewilligungenfindetmit folgendenMaßgabenderRechtswegstatt.

150.
Die EntscheidungderoberstenReichsbehördemuß der Klage vorhergehen

und letzteresodannbei Verlust des Klagerechtsinnerhalb sechsMonaten, nach=
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demdemBeteiligtendie EntscheidungjenerBehördebekanntgemachtworden,
angebrachtwerden.

In den Fällen, in welchengemäß § 54 die höhereReichsbehördeEnt=
scheidunggetroffenhat, tritt der Verlust des Klagerechtsauch dann ein, wenn
nicht von dem BeteiligtengegendieseEntscheidungbinnengleicherFrist die
Beschwerdean die obersteReichsbehördeerhobenist.

* 151.
Der Reichsfiskuswird durch die höhereReichsbehörde,unter welcherder

Reichsbeamtestehtoder gestandenhat, oder falls er direkt unter der obersten
Reichsbehördestehtoder gestandenhat, durch die obersteReichsbehördevertreten.

Die Klage ist bei demjenigenGericht anzubringen, in dessenBezirke die
betreffendeBehörde ihren Sitz hat.

132.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWiderklage

ein Anspruch auf Grund der Vorschriften diesesGesetzesgeltend gemachtist)
wird die Verhandlung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des § 8 des
Einführungsgesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetzedem Reichsgerichtezugewiesen.

133.
Auf die im §144 erwähntenRechtsstreitigkeitenfindendieBestimmungen

der 151 und 152 mit der Maßgabe Anwendung, daß der Reichsfiskus
durch die höhereReichsbehördevertretenwird, welcheden Defektbeschlußabge=
faßt oder für vollstreckbarerklärt hat (§ 139 Abs. 2). Ist die Abfassung
durch die obersteReichsbehördegeschehen,so übernimmtdiesedieVertretung des
Reichsfiskus.

*s154.
In Rechtsstreitigkeitenüber Vermögensansprüchegegen Reichsbeamte

wegenUberschreitungihrer amtlichenBefugnisseoder pflichtwidrigerUnterlassung
von Amtshandlungenist sowohl dasjenigeGericht zuständig,in dessenBezirkeder
Beamte zur Zeit der VerletzungseinerAmtspflicht seinenWohnsitz hatte, als
dasjenige,in dessenBezirkederselbezur Zeit der Erhebungder Klage seinen
Wohnsitzhat.

Die Vorschrift des § 152 findet entsprechendeAnwendung.

*’155.
Die Entscheidungender Disziplinar=und Verwaltungsbehördendarüber,

ob und von welchemZeitpunktab ein Reichsbeamteraus seinemAmte zu ent=
fernen,einstweiligoder definitivin den Ruhestandzu versetzenodervorläufig
Reichs.Oesebbl.1907. « 52
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seinesDienstes zu enthebensei, und über die Verhängung von Ordnungsstrafen
sind für die Beurteilungder vor demGerichtegeltendgemachtenvermögens=
rechtlichenAnsprüchemaßgebend.

* 156.
Die Reichstagsbeamtenhabendie Rechteund PflichtenderReichsbeamten.
Die Anstellungder Reichstagsbeamtenerfolgt durchden Reichstagsprä=

sidenten, welcher die vorgesetzteBehörde derselbenbildet.

&15.
Auf Personen des Soldatenstandesfindet diesesGesetznur in den N 134

bis 148 Anwendung.

* 158.
Die BestimmungendiesesGesetzesüber die Versetzungin ein anderesAmt,

überdie einstweiligeund überdiezwangsweiseVersetzungin denRuhestand,über
Dißziplinarbestrafungund über vorläufige Dienstenthebungfinden auf die Mit=
gliederdes Reichsgerichts,auf die Mitglieder des Bundesamts für das Heimat=
wesen,auf die Mitglieder des Rechnungshofsdes DeutschenReichs und auf
richterlicheMilitär=JustizbeamtekeineAnwendung.

Außerdem haben für die Mitglieder des Reichsgerichtsdie Vorschriften
diesesGesetzesüber die Pensionierung und über den Verlust der Pension keine
Geltung.

z159.
Die Ausführung diesesGesetzesregelt einevom Kaiser zu erlassendeVer=

ordnung, durchwelchenamentlichdiejenigenBehörden näher zu bezeichnensind,
welcheunter den in diesemGesetzerwähntenReichsbehördenverstandenseinsollen.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedruct inin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattsstsindaran dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.



Heeren.

Heeren. S. 303.

(Nr. 3337.) Convention pour l'améliora=
tion du sort des blessés et
malades dans les armées en
campagne. Du 6 juillet 1906.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse; Son Excellence le
PrEident dela RépubliqdueArgentine;
Sa Majeste I’Empereur d'’Autriche,
Roi de Bohéme, etc., et Roi Aposto=
lique de Hongrie; Sa Majesté le Roi
des Belges; Son Altesse Royale le
Prince de Bulgarie; Son Excellence
le Président de la République du
Chili; Sa Majeste PEmpereur de
Chine; Sa Majesté le Roi des Belges,
Souverain de D’Etat Indépendant du
Congo; Sa Majestée Empereur de
Corde; Sa Majesté le Roi de Dane=
mark; Sa Majestéle Roi d’Espagne;
Ie Président des Etats-Unis d’Amé-
rique; le Président des Etats-Unis
du Brésil; le Président des Etats=
Unis Mexicains; le Président de la
République Française; Sa Majesté
le Roi du Royaume-Uni de la Grande=
Bretagne et d’lrlande, Empereur des
Reichs=Gesetbl.1907.
Ausgegebenzu Berlin den8. Juni 1907.
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(lbersetzung.)

(Nr. 3337.) Abkommenzur Verbesserungdes
Loses der Verwundetenund
Krankenbeidenim Feldestehen=
denHeeren.Vom 6.Juli 1906.

Seine Majestät der DeutscheKeiser,
König von Preußen, Seine Erzellenz
derPräsidentderArgentinischenRepublik,
SeineMajestätderKaiservonOsterreich,
König von Böhmen usw. und Aposto=
lischerKönig von Ungarn, SeineMa=
jestät der König der Belgier, Seine
Königliche Hoheit der Fürst von Bul=
garien, Seine Erzellenzder Präsident
der RepublikChile, SeineMajestätder
Kaiser von China, Seine Majestät der
König der Belgier als Souverän des
UnabhängigenKongostaats,Seine Ma=
jestätderKaiservonKorea, SeineMa=
jestätderKönig von Dänemark, Seine
MajestätderKönig von Spanien, der
PräsidentderVereinigtenStaatenvon
Amerika, der Präsident derVereinigten
Staaten von Brasilien, der Präsident
der VereinigtenStaaten von Meriko,
derPräsidentderFranzösischenRepublik,
Seine Majestät der König des Ver=
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Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes;
le Président de la République de
Guatémala; le Président de la Ré=
publique de Honduras; Sa Majesté
le Roi A’talie; Sa MajesteIEmpereur
du lJapon; Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau:;Son Altesse Royale le Prince
de Montenegro; Sa Majesté le Roi
de Norvege; Sa Majesté la Reine
des Pays-Bas; le Président de la
République du Pérou:; Sa Majesté
Impériale le Schah de Perse; Sa
Majestéele Roi de Portugal et des
Algarves, etc.; Sa Majeste le Roi
de Roumanie; Sa Majesté Empereur
de Toutes jes Russies; Sa Majesté
le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi
de Siam:; Sa Majesté le Rei de
Suède; le Conseil Fédédral Suisse;
le Président de la République Orien=
tale de IUruguay,

Egalement animés du déeiir de
diminuer, autant qu’il dépend d’eux.
les maux inséparables de la guerre
et voulant, dans ce but, perfectionner
et compléter les dispositions con=
venues à Geneve, le 22 aoüt 1864,
Pour Pamlioration du sort des mili=
taires blesscs ou malades dans les
arméesen campagne;

Ont résolu de conclure une nou=
velle Convention à cet effet, et ont
nommépour leurs Plénipotentiaires,
Savoir:

Sa Majesté I’Empereur d’Al-
lemagne, Roi de Prusse:i
S. E. M. le chambellan et con=
seiller intime actuel A. de
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einigtenKönigreichsvonGroßbritannien
und Irland, Kaiser von Indien, Seine
MajestätderKönig der Hellenen,der
Präsident derRepublikGuatemala, der
PräsidentderRepublikHonduras, Seine
Majestät derKönig von Italien, Seine
MajestätderKaiservonJapan, Seine
KöniglicheHoheitder Großherzogvon
Luremburg, Herzog zu Nassau, Seine
KöniglicheHoheitder Fürst vonMon=
tenegro,SeineMajestätderKönig von
Norwegen, Ihre Majestät die Königin
der Niederlande,der Präsident der Re=
publikPeru, Seine KaiserlicheMajestät
derSchah von Persien, Seine Mazjestät
der König von Portugal und Algar=
vien usw., Seine Majestät der König
von Rumänien, Seine Majestät der
Kaiser aller Reußen, Seine Mozjestät
derKönig von Serbien, Seine Majestät
derKönig von Siam, SeineMajestät
derKönig von Schweden,derSchwei=
zerischeBundesrat, der Präsident des
OrientalischenFreistaatsUruguay,
gleichermaßenvon demWunschebe=

seelt,so viel an ihnen liegt, die vom
KriegeunzertrennlichenLeidenzumildern,
und in der Absicht, zu diesemZwecke
die in Genf am 22. August1864 ver=
einbartenBestimmungenzur Verbesse=
rung desLoses der verwundetenund
krankenMilitärpersonen der im Felde
stehendenHeerezu vervollkommnenund
zu ergänzen,
habenbeschlossen,zu demEnde ein

neuesAbkommenzu treffen,und haben
zu ihrenBevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
SeineExzellenzdenHerrnKammer=
herrnund WirklichenGeheimen
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Bülow, envoyé extraordi=
naire et ministre Plénipoten=
tiaire à Berne,
M. le général de brigade baron
de Manteuffel,
M. le médecin-inspecteur, mé=
decingénéralDr. Villaret (avec
rang de général de brigade),
M. le Dr. Zorn, cConseiller in=
time de justice, professeur or=
dinaire de droit à I’Universite
de Bonn, Sndic de la cou=
ronne;

Son Excellence le Président
de la République Argentine:
S. E. M. Enrique B. Moreno,
envoyé extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire à Berne,

M. Molina Salas, consul géné=
ral en Suisse;

Sa Majesté I'’Empereur d'Au=
triche, Roi de Bohéme, etc.,
et Roi Apostolidque de Hon=
grie:
S. E. M. le baron Heidler de
Egeregg et Syrgenstein,
Conseiller intime actuel, envoy
extraordinaireet ministre plé=
nipotentiaire à Berne;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. le colonel d’état-major comte
de T’serclaes, chef d’état=
major de la 4v circonscription
Militaire;

Son Altesse Royale le Prince
de Bulgarie:
M. le Dr. Marin Rousseff,
directeur du service sanitaire,

Rat A. von Bülow, außer—
ordentlichen Gesandten und be—
vollmächtigtenMinister in Bern,
Herrn Generalmajor Freiherrn
von Manteuffel,
denHerrn Sanitätsinspekteur,Ge—
neralarzt Dr. Villaret (mit dem
Range einesGeneralmajors),
HerrnDr. Zorn, GeheimenJustiz=
rat, ordentlichenProfessor der
Rechtean derUniversitätin Bonn,
Kronsyndikus,

Seine Exzellenz der Präsident
der Argentinischen Republik:
Seine ExzellenzHerrn Enrique
B. Moreno, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister in Bern,
HerrnMolina Salas, General=
konsulin derSchweiz,

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich,König von Böhmen
usw. und Apostolischer König
von Ungarn:
Seine Erzellenz Herrn Baron
Heidler von Egeregg und
Syrgenstein, WirklichenGe=
heimen Rat, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister in Bern,

Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Grafen von T serclaecs,
Oberstenim Generalstabe, Chef
desGeneralstabsdes4.Militär=
bezirkes,

Seine Königliche Hoheit der
Fürst von Bulgarien:
Herrn Dr. Marin Rousseff, Di=
rektordesSanitätsdienstes,
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M. le capitaine d’état-major
Boris Sirmanoft:

Son Excellence le Président
de la République du Chili:

M. Agustin Edwards, envoyd
extraordinaireet ministreplé=
nipotentiaire;

Sa Majesté I'’Empereur de
Chine: -

S. E. M. Lou Tseng Tsiang,
envoyẽ extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire à La
Haye;

Sa Majesté le Roi des Belges,
Souverain de I’Etat Indé=
pendant du Congo:
M. le coloneld’état-majorcomte
de T’serclaes, chef d’état=
major de la 4 eirconscription
militaire de Belgique;

Sa Majesté
Corée:

S. E. M. Kato Tsunetada,
eenvoyé extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire du Japon
à Bruxelles;

1’Empereur de

Sa Majesté le Roi de Dane=
mark:

M. Laub, médecin général, chef
du corps des médecins de
T’armée;

Sa Majesté le Roi d’Espagne:

S. E. M. Silverio de Baguer
JCorsi, comte de Baguer,
ministre résident;

Herrn Hauptmann im Generalstabe
Boris Sirmanoff,

Seine Exzellenz der Präsident
der Republik Chile:
Herrn Agustin Edwards, außer=
ordentlichenGesandtenundbevoll=
mächtigtenMinister,

Seine Majestät der Kaiser von
China:

SeineExzellenzHerrnLou Tseng
Tsiang, außerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMi=
nisterim Haag,

Seine Majestät der König der
Belgier als Souverän desUn=
abhängigen Kongostaats:
Herrn Grafen von Tüserclaes,
Oberstenim Generalstabe,Chef
desGeneralstabsdes4. belgischen
Militärbezirkes,

Seine Majestät der Kaiser von
Korea:

Seine ExzellenzHerrn Kato Tfu=
netada, außerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister von Japan in Brüseel,

Seine Majestät der König von
Dänemark:
Herrn Generalarzt Laub, Chef
desSanitätskorpsderArmee,

Seine Majestät der König von
Spanien:
Seine ErzellenzHerrn Minister=
residentenSilverio de Baguer
Corsi, Grafen von Baguer,
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Le Président des Etats-Unis
I'/Amérique:
M. William Cary Sanger, an=
ciensous-Secrétairedela guerre
des Etats-Unis d'’Amérique,

M. le contre-amiral Charles S.
Sperry, président de Técole
de guerre navale,
M. le général de brigade George=
B. Davis, avocat génédralde
Farmée,
M. le généralde brigadeRobert=
M. O’Reilly, médecin général
de Tarmée;

Le Président des Etats-Unis
du Brésil:
M. le Dr. Carlos Lemgruber=-=
Kropf, chargé Taflaires à
Berne,
M. le colonel du génie Roberto
Trompowski Leitäco d’'Al=
meida, attaché militaire à la
JIgation du Brésil à Berne;

Le Président des Etats-Unis
Mexicains:
M. le général de brigade dosé
Maria Perez;

Le Président de la Réepublique
Française:

S. E. M. Révoil, ambassadeur
à Berne,
M. Louis Renault, membre de
TInstitut de France, ministre
Plénipotentiaire, jurisconsulte
du ministeère des affaires étran=
geères, professeur à la faculté
de droit de Paris,
M. le colonel breveté d’artillerie
de réserve Olivier,
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Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:
Herrn William Cary Sanger,
ehemaligenUnter-Kriegssekretär
der VereinigtenStaaten von
Amerika,
Herrn KontreadmiralCharlesS.
Sperry, PräsidentenderKriegs=
marineschule,
Herrn Generalmajor George=
B. Davis, Generalauditeurder
Armee,
Herrn Generalmajor Nobert=
M. O'Reilly, Generalarztder
Armee,

Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Brasilien:
Herrn Dr. Carlos Lemgruber=
Kropf, Geschäftsträgerin Bern;,

Herrn Roberto Trompowski
Leitäo d’'Almeida, Oberst im
Pionierkorps,Militärattachébei
der BrasilianischenGesandtschaft
in Bern,

Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Mexiko:
Herrn GeneralmajorJosé Maria
Perez,

Der Präsident der Französischen
Republik:
Seine ExzellenzHerrn Révoil,
Botschafterin Bern,
Herrn Louis Renault, Mitglied
des Institut de France, außer=
ordentlichenGesandten,Justitiar
desMinisteriumsderauswärtigen
Angelegenheiten, Professor an
derjuristischenFakultät in Paris,
Herrn Olivier, charakterisierten
Obersten der Reserveartillerie,
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M. le médecin Principal de
2½ classe Pauzat;

SaMajestéle Roi duRoyaume-
Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande, Empereur des
Indes:
M. le major-général Sir John
Charles Ardagh, K. C. M. G.,
K. C. J. E., C. B.,
M. le professeufThomasErs=
kine Holland, K. C., D. C. L.,
Sir John Furley, C. B.),
M. le lieutenant-Tolonel William
Grant Macpherson, C. M. G.,
R. A. M. C.;

Sa Majesté le Roi des Hel=
lènes:
M. Michel Kebedgy, professeur
de droit international à I’Uni=
versité de Berne;

Le Président de la République
de Guatémala:
M. Manuel Arroyo, chargé
T’affaires à Paris,
M. Henri Wiswald, consulgé=
néral à Berne, en résidenceà
Geneve;

Le Président de la République
de Honduras:
M. Oscar Hoepfl, consul gé=
néral à Berne;

Sa Majesté le Roi d’Italie:

M. le marquis Roger Maurigi
di Castel Maurigi, colonel
dans Son armée, grand officier
de Son ordre royal des S. S.
Maurice et Lazare,
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Herrn Oberarzt2. KlassePauzat,

Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland,
Kaiser von Indien:
Herrn GeneralmajorSir John
CharlesArdagh, K. C. M. G.,
K. C. J. E., C. B.,
Herrn ProfessorThomas Erskine
Holland, K. C., D. C. L.,
Sir John Furley, C. B.,
Herrn Oberstleutnant William
Grant Macpherson, C.M.G.,
R. A. M. C.,

Seine Majestät der König der
Hellenen:
Herrn Michel Kebedgy, Pro=
fessor des Völkerrechts an der
Universitätin Bern,

Der Präsident der Republik
Guatemala:

HerrnManuelArroyo,Geschäfts=
träger in Paris,
HerrnHenryWiswald, General=
konsul in Bern mit dem Sitze
in Genf,

Der Präsident der Republik
Honduras:
Herrn Oscar Hoepfl, General—
konsulin Bern,

Seine Majestät der König von
Italien:
Herrn Marquis Roger Maurigi
di Castel Maurigi, Obersten
in AllerhöchstseinerArmee, Groß=
offizier AllerhöchstseinesKönig=
lichenSt. Mauritius=und Laza=
rusordens,
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M.lemajor-gönöralmödeoin
Giovanni Randone, inspecteur
sanitaire militaire, comman=
dant de Son ordre royal de la
Couronne dlItalie;

Sa Majesté I'’Empereur du
Japon:
S. E. M. Kato Tsunetada, en=
VoyNGextraordinaire et ministre
Plénipotentiaire à Brugelles:

Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau:
M. le coloneld’état-majorcomte
de T'’serclaes, chef d’état=
major de la 4“ circonscription
militaire de Belgique;

Son Altesse Royale le Prince
de Montenegro:
M. E. Odier, envoyé extra=
ordinaire et ministre pléni=
Potentiaire de la Confédération
Suisse en Russie,
M. le colonel Mürset, médecin
en chef de T’armée fédérale
Suisse;

Sa Majesté le Roi de Norvege:r:

M. le capitaine Daae du corps
Sanitaire de Tarmée norvé=
gienne;

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
M. le lieutenant-généralen re=
traite Jonkheer J. C. C. den
Beer Poortugael, membre
du Conseil d’Etat,
M. le colonel A. A. J. Quanjer,
ollicier de santé en chef de
17 classe;

HerrnGeneralarztGiovanniRan=
done, Inspekteur des Militär=
sanitätswesens, Kommandeur
AllerhöchstseinesKöniglichenOr=
dens der ItalienischenKrone,

Seine Majestät der Kaiser von
Japan:
Seine ExzellenzHerrnKato Tfu#=
netada, außerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten
Minister in Brüssel,

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau:
Herrn Grafen von T serclaes,
Oberstenim Generalstabe, Chef
desGeneralstabsdes4. belgischen
Militärbezirkes,

Seine Königliche Hoheit der
Fürst von Montenegro:
Herrn E. Odier, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister derSchweizerischenEid=
genossenschaftin Rußland,
Herrn OberstenMürset, Ober=
feldarztder schweizerischenArmee,

Seine Majestät der König von
Norwegen:
Herrn HauptmannDage vom
Sanitätskorpsder norwegischen
Armee,

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
den Herrn Generalleutnanta. D.
Jonkheer J. C. C. den Beer
Poortugael, Mitglied des
Staatsrats,
den Herrn Obersten A. A. J.
Quanjer, Chefarzt1. Klasse,
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Le Président de la Bépu=
blique du Pérou:
M. Gustavo de la Fuente,
Premier secrétaire de la lé-
gation du Pérou à Paris;

Sa Majesté Impériale le
Schah de Perse:
S. E. M. Samad Khan Mom=
taz -Os-Saltaneh, envoyd
extraordinaireet ministre plé=
nipotentiaire à Paris;

Sa Majesté le Roi de Portu=
gal et des Algarves, etc.:
S. E. M. Alberto d’Oliveira,
envoyẽ extraordinaire et mi=
nistreplénipotentiaireà Berne,

M. José Nicolau Raposo-Bo=
telho, colonel dl'infanterie,
ancien député, directeur du
Royal collège militaire à Lis-
bonne;

Sa Majestéle Roi deRoumanie:

M. le Dr. Sache Stephanesco,
colonel de réserve;

Sa Majesté I'Empereur de
Toutes les Russies:
S. E. M. le conseiller privé de
Martens, membre permanent
du conseil du ministère des
affaires étrangères de Russie;

Sa Majesté le Roi de Serbie:

M. Milaun St. Markovitch,
secrétaire général du ministere
de la justice,
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Der Präsident der Republik
Peru:
Herrn Gustavo de la Fuente,
erstenSekretär der Gesandtschaft
von Peru in Paris,

Seine Kaiserliche Majestät der
Schah von Persien:
Seine ExzellenzHerrn Samad
Khan Momtaz=Os=Sal=
taneh, außerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMi=
nisterin Paris,

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien usw.:
Seine ErxzellenzHerrn Alberto
dOliveira, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister in Bern,
Herrn José Nicolau Raposo=
Botelho, Oberstender Infan=
terie,ehemaligenDeputierten,Di=
rektor der KöniglichenMilitär=
schulein Lissabon,

Seine Majestät der König von
Rumänien:
Herrn Dr. Sache Stephanesco,
OberstenderReserve,

Seine Majestät derKaiser aller
Reußen:
Seine Erzellenzden Herrn Ge=
heimen Rat von Martens,
ständigesMitglied des Beirats
desKaiserlichRussischenMiniste=
riumsderauswärtigenAngelegen=
heiten,

Seine Majestät der König von
Serbien:
Herrn Milan St. Markovitch,
Generalsekretärdes Justizministe=
riums,
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M. le colonel Dr. Sonder=
mayer, chef de la division
sanitaire au ministere de la
guerre;

Sa Majesté le Roi de Siam:

M. le prince Charoon, chargée
Taffaires à Paris,
M. Corragioni d’Orelli, con=
seiller de légation à Paris;

Sa Majesté le Roi de Suede:

M. Sörensen, medecin en chef
de la 2 e division de P’armée;

Le Conseil Fédéral Suisse:
M. E. Odier, envoyé extra=
ordinaire et ministre plénipo=
tentiaire en Russie,
M. le colonel Mürset, médecin
en chef de Tarmée fédérale;

Le Président de la Répu=
blique Orientale de I'Uru=
guay:
M. Alexandre Herosa, chargé
T’affaires à Paris,

Lesquels, apres stre Communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, Sont convenus
de ce qui suit:

Chapitre premier.

Des blessés et malades.

Article premier.
Les militaires et les autres per=

sonnes officiellement attachées aux
armées, qui seront blessés ou ma=
lades, devront étre respectés et
Reichs.Gesetzbl.1907.
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Herrn Obersten Dr. Sonder=
mayer, Chef der Sanitätsab=
teilungim Kriegsministerium,

Seine Majestät der König von
Siam:
denHerrnPrinzenCharoon, Ge=
schäftsträgerin Paris,
HerrnCorragioni d'Orelli, Le=
gationsratin Paris,

Seine Majestät der König von
Schweden:
Herrn Sörensen, Chefarztder
2. Armee=Division,

Der Schweizerische Bundesrat:
HerrnE. Odier, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister in Rußland,
denHerrnOberstenMürset, Ober=
feldarztderschweizerischenArmee,

Der Präsident des Orienta=
lischen Freistaats Uruguay:

Herrn AlexanderHerosa, Ge=
schäftsträgerin Paris,

welche,nachdemsiesichihreVollmachten
mitgeteiltundsiein guterundgehöriger
Form befundenhaben,über folgendes
übereingekommensind:

ErstesKapitel.

Verwundete und Kranke.

Artikel 1.

MilitärpersonenundanderedenHeeren
dienstlichbeigegebenePersonen, die ver=
wundetoderkranksind,sollenohneUnter=
schiedderStaatsangehörigkeitvon der
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soigiläs,sansdistjnctionden-mo-
nalité, par le belligérant qui les
aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligérant, obligé

d'abandonner des malades ou des
blessés à son adversaire, laissera
avec eux, autant que les eirconstances
militaires le permettront, une partie
de son personnel et de son matériel
sanitaires pour contribuer à les
soigner.

Article 2.

Sous #réservedes scoins à leur
fournir en vertu de larticle précc-
dent, les blesses ou malades d’une
armée tombS au pouwoir de lautre
belligérant sont prisonniers de guerre
et les regles générales du droit des
gens concernant les prisonniers leur
sont applicables.
Cependant, les belligérants restent

libres de stipuler entre eux, à T’égard
des Pprisonniersblesses ou malades,
telles clausesdexception.oude faveur
Gdu’ils jugeront utiles; ils auront.
notammentla facultéede convenir:

De se remettre réciproquement.
apres un combat, les blessés
laisses sur le champ de ba=
taille;
De renvoyer dans leur pays.
apres les avoir mis en état
G’étre transportésou apres gué=
rison, les blesses ou malades
du’ils ne voudront pas garder
Prisonniers;

De remettre à un Etat. neutre,
du consentement de celui-ei, des
blessésdu malades de la partie
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Kriegspartei,in derenHändensiesich
befinden,geachtetund versorgtwerden.

IndessensolldieKriegspartei,diege—
zwungen ist, Kranke oder Verwundete
demGegnerzu überlassen,soweites die
Kriegslage gestattet,einen Teil ihres
Sanitätspersonals und ihrer Sanitäts=
ausrüstungzurücklassen,um zu deren
Versorgungbeizutragen.

Artikel 2.

Unbeschadetder nachMaßgabe des
vorstehendenArtikels zu leistendenFür=
sorgesindVerwundeteund Kranke eines
Heeres, die in die Hände der anderen
Kriegspartei gefallen sind, Kriegsge=
fangene) die allgemeinenvölkerrechtlichen
RegelnüberKriegsgefangenefindenauf
sieAnwendung.
Indessenstehtes den Kriegsparteien

frei, in Ansehungder verwundetenund
krankenGefangenensolcheAusnahme=
oder Vorzugsbestimmungenunter sich
zu vereinbaren)wie sie für zweckmäßig
erachten; sie sollen insbesonderever=
abredenkönnen:

sichnach einemKampfedie auf
dem Schlachtfelde gebliebenen
Verwundetengegenseitigzurück=
zugeben,

dieVerwundetenund Kranken, die
sie nichtals Gefangenezurück=
behalten wollen, nachdem sie
sie in beförderungsfähigenZu=
stand versetzthaben oder nach
ihrer Heilung in ihre Heimat
zurückzuschicken,

VerwundeteundKrankederGegen=
partei einem neutralen Staate
zu übergeben,wenn dieserhier=
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ach-eise,älachargeparchtat
neutre de les interner jusqu'à
la fin des hostilités.

Article 3.

Apres chaque combat. l’occupant
du chamb de bataille prendra des
mesures pour rechercher les blesse#s
et pour les faire protéger, ainsi que
les morts. contre le pillage et les
manwais traitements.
II veillera àlce due Pinhumation

ou TPincinérationdes morts scit pré=
cédée d’'un examen attentif de leurs
cadavres.

Article 4.

Chadue belligéramn enverra. des
qu'il sera possible, aux autorités de
leur pays ou de leur armée les
marquesou piècesmilitaires d'identité
trouvées sur les morts et l'état no-
minatif des blessés ou malades re—
cueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réci=
Droquementau courant des interne=
ments et des mutations. ainsi qdue
desentreesdans les höpitaux et des
déces survenus parmi les blessés et
malades en leur pouvoir. I8 re-=
cueilleront tous les objets d’un usage
Dersonnel, valeurs, lettres, etc. dqui
seront trou#rdtssur les champs de
Dataille ou ddaisses Par les blesses
On malades déeçCédésdans les Gta=
blissements et formations sanitaires.
pour les faire transmettre aux inté=
cres Par les autorit(s de leur pay’s.
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mit einverstandenist und sich
verpflichtet, sie bis zum Ende
derFeindseligkeitenzu internieren.

Artikel 3.

Nach jedem Kampfe soll die das
Schlachtfeld behauptendePartei Maß=
nahmen treffen, um die Verwundeten
aufzusuchenund sie, ebensowie dieGe=
fallenen, gegenBeraubungund schlechte
Behandlung zu schützen.
Sie soll darüber wachen, daß der

BeerdigungoderVerbrennungderGe=
fallenen eine sorgfältige Leichenschau
vorangeht.

Artikel 4.

Jede Kriegsparteisoll sobald als
möglich die bei den Gefallenen aufge=
fundenenmilitärischenErkennungsmarken
und Beweisstückeder Identität sowie
einNamensverzeichnisder von ihr auf=
genommenenVerwundetenundKranken
derenLandesbehördenoderdenDienst=
behördenihres Heeresübermitteln.
Die Kriegsparteien sollen sich über

die Unterbringungvon Kranken und
Verwundeten, die sichin ihrer Gewalt
befinden,und denWechselin derUnter=
blingung sowieüber ihre Aufnahme in
die Lazarette und die vorkommenden
Sterbefällegegenseitigauf demLaufen=
den halten. Sie sollenalle zumpersön=
lichenGebrauchebestimmtenGegenstände,
Wertsachen,Briefe usw.) die auf dem
Schlachtfeldegefundenober von den in
Sanitätsanstaltenund formationenster=
bendenVerwundetenundKrankenhinter=
lassenwerden, sammeln, um sie durch
derenLandesbehördenden Berechtigten
übermittelnzu lassen.
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Article 5.

Lautorité militaire pourra faire
appel au zele charitable des habi=
tants pour recueillir et soigner, sous
son contröle, des blessés ou malades
des armées, en accordant aux per=
sonnes ayant répondu à cet appel
une protection spéciale et certaines
immunités.

Chapitre II.

Des formations et Etablissements
sanitaires.

Article 6. ·

Les formationssanitairesmobiles
(cest-à-dire celles qui sont destinées
à accompagner les armées en cam-
Pagne) et les établissements fixes du
service de santé seront respectéset
Protégés par les belligérants.

Artiele 7.

La protection due aux formations.
et établissements sanitaires cesse s#i#
Ton en use pour commettre des
actes nuisibles à Tennemi.

Article 8.

Ne sont pas considérés comme
étant de nature à priver une for=
mation ou un établissementsanitaire
de la protection assuréepar article 6:

1•°Le fait qduele personnel de
la formation ou de D’établisse-
ment est armé et qu’il use de
ses armes pour sa propre
défense ou celle de ses ma=
lades et blessés;

Google

rtikel 5.
Die MilitärbehördekanndenWohl=

tätigkeitssinnder Einwohner anrufen,
damit sieunter ihrer(derMilitärbehörde)
AufsichtVerwundeteund Kranke der
Heereaufnehmenund versorgen,unter
GewährungbesonderenSchutzesundbe=
stimmterVergünstigungenan die Per=
sonen,die ihrem Aufrufe nachkommen.

Iweites Kapitel.

Sanitätsformationen und
Sanitätsanstalten.

Artikel 6.

Die beweglichenSanitätsformationen
(das heißt solche, die zur Begleitun
der Heereim Felde bestimmtsind) uns
stehendeAnstalten des Sanitätsdienstes
sollenvon denKriegsparteiengeachtet
und geschütztwerden.

Artikel 7.
Der den Sanitätsformationenund

zanstaltengebührendeSchutz hört auf,
wennsiedazuverwendetwerden,dem
Feinde zu schaden.

Artikel 8.

Als geeignet,um für eineSanitäts=
formation oderanstalt denVerlust des
durchArtikel 6 gewährleistetenSchutzes
zu begründen,sollennichtgelten:

1. die Tatsache,daßdasPersonal
der Formation oder derAnstalt
bewaffnet ist und sich seiner
Waffen zum Selbstschutzoder
zumSchutzeseinerKrankenund
Verwundetenbedient;



20Lefaitqu’åd6fautd’jnür—
miers armés, la formation ou
Tétablissement est gardé par
un piqduetou des sentinelles
munis d’un mandat régulier:

3°“Le lait qu’il est troné dans
la formation ou Tétablisse-
ment des armes et cartouches
retirées aux blesséset Wayant
pas encore été versées au
service compétent.

Chapitre III.
Dnupersonnel.

Artiele 9.
Le personnel exclusivement affecte

à PTenlvement, au transport et an
traitement des blessés et des malades.
ainsi qu’à T’administration des for=
mations et établissements Sanitaires,
les aumniers attachés aux armées,
seront respectéset protégésen toute
circonstance; Fils tombent entre les
mains de Pennemi, ils ne seront pas
traites comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions Fappliquent au=
Personnel de garde des formations
et EtablissementsSanitairesdans le
Cas prévu à Tarticle 8, n? 2.

Article 10.
Est assimilé au personnel visé à

Tarticle précédent le personneldes
Sociétés de secoursvolontaires du=
mentreconnueset autoriséespar leur
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92 die Tatsache, daß die Forma—
tion oder die Anstalt in Er—
mangelungbewaffnetenKranken=
pflegepersonalsvon einer mili=
tärischenAbteilung oder von
Wachtpostenbewachtwird, die
mit einemregelrechtendienstlichen
Auftrage versehensind;

die Tatsache,daß in derForma=
tion oder der Anstalt Waffen
undMunition gefundenwerden,
die denVerwundetenabgenom=
men, aber noch nicht der zu=
ständigenDienststelleabgeliefert
worden sind.

Drittes Kapitel.

Das Personal.
Artikel 9.

Das ausschließlichzur Bergung, zur
Beförderungund zur Behandlungvon
Verwundetenund Kranken sowiezur
Verwaltung von Sanitätsformationen
und anstalten bestimmtePersonal und
diedenHeerenbeigegebenenFeldprediger
sollen unter allen Umständengeachtet
und geschütztwerden;wennsiein die
Hände des Feindes fallen, dürfen sie
nicht als Kriegsgefangenebehandelt
werden.
DieseBestimmungenkommenin dem

im Artikel 8 Nr. 2 vorgesehenenFalle
auf die Wachtmannschaftder Sanitäts=
formationenund anstalten zur An=
wendung.

Artikel 10.
Dem im vorstehendenArtikelerwähn=

ten Personalewird das Personal der
von ihrerRegierungin gehörigerForm
anerkanntenundermächtigtenfreiwilligen
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Gouvernement, dui sera employé
dans les formations et établissements
Sahitaires des armées, sous la réserste
que ledit personnel sera soumis aux
lois et reglements militaires.

Chaque Etat doit notifier à ’autre.
soit des le temps de paik, scit à
Touverture ou au cours des hostili=
tes en tons cas avant tout emploi
efflectif, les noms des Socict#sdquil
autorisées à préter leur concours.

sous Sa responsabilité, au service
Sanitaire officiel de ses armées.

Article 11.
Une Socicté reconnned’un pays

neutre ne peut préter le concours
de ses personnels et formations.

Sanitaires à un belligérant qu’avec
’assentiment prénlahblede son pro=
re Gouwernement et Tautorisation
du belligérant lui-méme.
Le belligérant dui a acceptd le

sccours est tenu, avant tout, emploi.
d'’en faire la notification à son en=
nemi.

Article 12.
Les personnesdésignéesdans les

articles 9. 10 et Ill Ccontinueront.
apres du’elles seront tombées au
pDouvoirde Pennemi. à remplir leurs
fonctions sous Sa direction.
Lorsdue leur concours ne serap

plus indispensable, elles seront reu=
voxyéesà leur armée ou à leur pays
dans les délais et suivant Titinéraire
compatibles avec les nécessitesmili=
taires. "
Elles emporteront. alors, les effets.

les instruments, les armes et les

Hilfsgesellschaften,das in denSanitäts=
formationen und anstalten der Heere
verwendetwird, gleichgestelltmit dem
Vorbehalte, daß dies Personal den
militärischenGesetzenund Verordnungen
untersteht.
Jeder Staat soll dem anderenent=

weder schonin Friedenszeitenoder bei
Beginn oder im Laufe derFeindselig=
keiten, jedenfalls aber vor jeder tat=
sächlichenVerwendung die Namen der
Gesellschaftenbekanntgeben,die er er=
mächtigthat, unterseinerVerantwortung
im amtlichen Sanitätsdienste seines
Heeresmitzuwirken.

Artikel 11.
Eine anerkannteGesellschaft eines

neutralen Staates darf ihr Personal
und ihreSanitätsformationenbei einer
Kriegsparteinur mit vorgängigerEin=
willigung ihrer eigenenRegierungund
mit ErmächtigungderKriegsparteiselbst
mitwirkenlassen.
Die Kriegspartei,welchedie Hilfe

annimmt, ist verpflichtet, solchesvor
jederVerwendungdemFeindebekannt
zu machen.

Artikel 12.
Wenn die in denArtikeln9, 10, 1

bezeichnetenPersonen in dieHände des
Feindes gefallen sind, sollen sie ihre
Verrichtungenunter dessenLeitung fort=
setzen.
Sobald ihre Mitwirkung nicht mehr

unentbehrlichist, sollen sie zu ihrem
Heere oder in ihre Heimat zu solcher
Zeit und auf solchemWege, wie sich
mit denmilitärischenErfordernissenver=
einbarenläßt, zurückgeschicktwerden.
Sie dürfen in diesemFalle dieHab=

seligkeiten,Instrumente, Waffen und
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chevaux qui sont leur propriété par-
ticulière.

Article 13.
HLennemi assurera au personnel
visc Par Farticle 9. pendant quiil
sera en son pPpouvoir,les memes,
allocations et la méme solde dquau
Personnel des mémes grades de son
armee.

Chapitre IV.
Du matériel.
Article 14.

Les formations sanitaires mobiles
conserveront, si elles tombent au
pouvoir de lennemi, leur matériel.
y compris les attelages. quels que
soient les moyens de transport et
le personnel conducteur.

Toutefois, Dautorité militaire com=
Pétente aura la faculté de Fen servir
Pour les soins des blesses et malades:
la restitution du mattdriel aura lieu
dans les conditions prévues pour le
Personnel sanitaire, et. autant due
Dossible, en méme temps.

Article 15.
Les bätiments et le matériel des

Gtablissementsfixesdemeurentsoumis
and lois de la guerre, mais ne
pourront étre détournés de leur
emploi, tant duils seront nécesaires
aux blessés et aux malades.
Toutefois, les commandants des

troupes d’opérations pourront en
disposer, en cas de nécessitésmili=
taires importantes, en assurant au
Dréalable le sort des blesses et ma=
lades qui §Fy tronwent.

Oigitizedbh I17—gle

Pferde mit sichnehmen, die ihr Privat=
eigentumsind.

Artikel 13.
Der Feind sichertdem im Artikel 9

bezeichnetenPersonale,solangees sichin
seinenHänden befindet, dieselbenBe=
zügeunddieselbeLöhnungzu wie dem
Personale gleichenDienstgrads des
eigenenHeeres.

Viertes Kapitel.
Die Ausrüstung.

Artikel 14.
Die beweglichenSanitätsformationen

sollen, wenn sie in die Hand des
Feindes fallen, ihre Ausrüstung mit
Einschluß der Bespannung behalten,
ohnedaß es auf die Art der Beförde=
rungsmittel und des Begleitpersonals
ankäme.
Indessendarf die zuständigeMilitär=

behördedavon zur Versorgung derVer=
wundetenundKrankenGebrauchmachen;
die RückgabederAusrüstungsoll nach
Maßgabe der für das Sanitätspersonal
vorgesehenenRegelungund,soweitmög=
lich, zur selbenZeit erfolgen.

Artikel 15.
Die Gebäudeund die Ausrüstung

der stehendenSanitätsanstalten bleiben
den Kriegsgesetzenunterworfen, dürfen
aber ihrer Bestimmung nicht entzogen
werden, solange sie für Verwundete
und Kranke erforderlichsind.
Gleichwohl können die Befehlshaber

der Operationstruppenim Falle ge=
wichtigermilitärischerErfordernissedar=
überverfügen,wennsiezuvor denVer=
bleibderdarinuntergebrachtenVerwun=
detenund Kranken sichergestellthaben.
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Article 16.
e matériel des Sociétés de secours.

admises au bénélice de la Convention
conformément aux conditions déter=
minées Par celle-ci, est considéré
comme propriété privée et. comme
tel, respecté en toute circonstance
sauf le droit de réquisition reconnu
aux belligérants selon les lois et
usages de la guerre.

Chapitre V.
Des convois d’évachnation.

Article 17.
Les convois d’évacuation seront

traites comme les formations sani=
taires mobiles, sauf les dispositions
Spécialessuiwantes:

1%Le belligérant interceptant
un convoi Ppourra, si les né=
cessitées militaires Texigent,
le disloquer en se chargeant.
des malades et blessés du’il
contient.

2° Dans ce cas, Tobligation de
renvoyer le personnel sani=
taire, prévue à Tarticle 12,.
Sera étendue à tout le per=
sonnel militaire préposé au
transport ou à la garde du
convoi et muni à cet efflet
FTunmandat régulier.

L’obligation de rendre le matériel
Sanitaire, prévue à Tarticle 14,
s'appliquera aux trains de chemins
de fer et bateaux de la navigation
intérieure Pécialement organisés
Pour les Cvacuations, ainsi qu’au

Diqitized by Oo #

Artikel 16.
Die AusrüstungderHilfsgesellschaften,

denendie VergünstigungendiesesAb=
kommensgemäßden darin festgesetzten
Bestimmungenzukommenistals Privat=
eigentumanzusehenund muß als solches
jederzeitgeachtetwerden,unbeschadetdes
denKriegsparteiennachdenGesetzenund
Gebräuchen des Krieges anerkannter=
maßen zustehendenRechtes der In=
anspruchnahmevon Leistungen.

Fünftes Kapitel.

Räumungstransporte.
Artikel 17.

Die Räumungstransportesollenwie
diebeweglichenSanitätsformationenbe=
handeltwerden,unbeschadetderfolgenden
Sonderbestimmungen:

1. DieKriegspartei,dieeinenTrans=
port abfängt, kannihn, wenn
militärischeErfordernissees ver=
langen,auflösen,indemsiedie
Sorge für die mitgeführten
KrankenundVerwundetenselbst
übernimmt.

2. In diesemFalle erstrecktsichdie
im Artikel 12 vorgeseheneVer=
pflichtung,dasSanitätspersonal
zurückzuschicken,aufalleMilitär=
personen,die zur Leitung der
BeförderungoderderBewachung
desTransportsbestelltundmit
einem regelrechtendienstlichen
Auftrage versehensind.

Die im Artikel 14 erwähnteVer=
pflichtungzur Rückgabeder Sanitäts=
ausrüstungbeziehtsichauch auf die für
Räumungszweckebesonderseingerichteten
EisenbahnzügeundFahrzeugederBinnen=
schiffahrtsowieauf dieAusstattungder
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Inatörield’amönagementdesvoitttres,
trains et bateaux ordinaires apparte=
nant au service de santé.
Les voitures militaires, autres due

celles du service de santé, pourront
Etre capturées avec leurs attelages.
Le personnel eivil et les divers

moyens de transport Provenant de
la réquisition, V compris le matériel
de chemin de ter et les bateaux
utiliscs pour les conwois, seront
soumis aux rgles genérales du droit,
des gens.

Chapitre VI.

Du signe distinctil.

Article 18.

Par hommage pour la Suisse, le
sione héraldique de la Croix-Ronge
sur fond bhlanc. formé par inter=

maintenn comme embleme et signe
distinctift du service sanitaire des
armées.

Article 19.
Cet embleme figure sur les dra=

Peaux, les brassards, ainsi due sur
tout le matériel se rattachant au
Service sanitaire, avec la permission
de Tautorité militaire compétente.

Article 20.

Le personnel protégé en vertu des
articles 9, alinéa 1, 10 et 11 porte.
fixy au bras gauche, un brassard
avec Croix-Rouge sur fond blanc.
delirré et timbrépar lautorité mili=
taire compétente, accompagné (’un
Reichs.Gesetzbl.1907.

zumSanitätsdienstegehörendengewöhn=
lichenWagen,EisenbahnzügeundSchiffs=
fahrzeuge.
AndereMilitärfuhrwerkeals die des

Sanitätsdiensteskönnensamt ihrer Be=
spannungweggenommenwerden.
Das Zivilpersonal und die verschie=

denen, aus der Inanspruchnahmevon
KriegsleistungenherrührendenBeförde=
rungsmittelmitEinschlußvonEisenbahn=
material und Schiffen, die für die
Transporte verwendetwerden, unter=
stehendenallgemeinenRegelndesVölker=
rechts.

SechstesKapitel.
Das Abzeichen.
Artikel 18.

Zu Ehren der Schweiz wird das
heraldischeAbzeichendes Roten Kreuzes
auf weißemGrunde, das durchdieUm=
kehrungdereidgenössischenLandesfarben
gebildetist, als Wahrzeichenund Ab=
zeichendes Sanitätsdienstesder Heere
beibehalten.

Artikel 19.

Dieses Wahrzeichenwird mit Er=
laubnis der zuständigenMilitärbehörde
auf den Flaggen und Armbinden sowie
auf der gesamtenmit demSanitäts=
dienst in Verbindung stehendenAus=
rüstung angebracht.

Artikel 20.

Das gemäß Artikel 9 Abs. 1 und
Artikel10, 11 geschütztePersonalträgt
eine auf dem linken Arme befestigte
Bindemit demRotenKreuzeaufweißem
Grunde, die von derzuständigenMi=
litärbehördegeliefertund gestempeltwird
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certjücastckidentitöpourlespers
sonnesrattachesesauservjcedesantö
des armées et qui n'auraient pas
d'uniforme militaire.

Article 21.
Le drapeau distinctif de la Con=

vention ne peut étre arboré due Sur
les formationset établissementssani=
taires du'’elle ordonne de respecter
et avec le consentementde autorité
militaire. II devra étre accompagné
du drapeau national du belligérant
dont releévela formation ou T’établisse-
ment.
Toutefois, les formations sanitaires

tombées au pouwoir de lennemi
n’arboreront pas d’autre drapeau
due celui de la Croix-Rouge. aussi
longtemps du’elles se tronweront
dans cette situation.

Article 22.
Les formations sanitaires des pays

neutres qui. dans les conditions
Drévues Par TParticle11. auraient 60é
autorisces à fOurnir leurs Sservices,
doivent arborer, avec le drapean
de la Convention, le drapeau national
du belligérant dont elles reléent.
Les dispositionsdu deuxièemealinda

deTarticleprécédentleur sontappli=
cables.

Article 23.
Lembleme de la Croix-Rouge sur

fond blanc et les mots Croikx-Rouge
ou Croix de Gendve ne pourront
étre employés, soit en temps de
Paix, soit en temps de guerre, due
Ppour protéegerou désigner les for=
mations et établissements Sanitaires.
le personnel et le matériel protéges
Par la Convention.

OigitizedbyOo gle

und der für die dem Sanitätsdienste
derHeerezugeteiltenPersonen, diekeine
militärischeUniform tragen, ein Aus=
weis über ihre Person beizugebenist.

Artikel 21.
Das Flaggenabzeichendieses Ab=

kommensdarf nur bei den Sanitäts=
formationenundanstalten, derenSchutz
das Abkommenanbefiehlt,und nur mit
Zustimmung der Militärbehörde gehißt
werden.DanebensolldieLandesflagge
der Kriegspartei gesetztwerden, der die
Sanitätsformation oder anstalt unter=
steht.
Jedoch sollen die Sanitätsforma=

tionen, die in dieHände desFeindes
gefallen sind, solangesie sichin dieser
Lage befinden,keineandereFlaggeals
die desRotenKreuzeshissen.

Artikel 22.
SanitätsformationenneutralerLänder,

dieunterdenim Artikel11vorgesehenen
Voraussetzungenzur Hilfeleistung er=
mächtigtsind, müssennebenderFlagge
diesesAbkommensdieLandesflaggeder
Kriegspartei hissen, der sie unterstellt
sind.
Die Bestimmungenvon Artikel21

Abs. 2 finden auf sie Anwendung.

Artikel 23.
Das WahrzeichendesRotenKreuzes

auf weißemGrunde und die Worte
„Rotes Kreuz“ oder „Genfer Kreuz“
sollen sowohl in Friedens=als auch in
Kriegszeitennur zumSchutzeund zur
Bezeichnungvon Sanitätsformationen
und stalten, Personal und Aus=
rüstung, die durch diesesAbkommen
geschütztsind, gebrauchtwerden.
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Chapitre VII.
De l'application et de l'exécution de

la Convention.
Article 24.

Les dispositions de la présente
Convention ne sont obligatoires que
pour les Puissances contractantes,
en cas de guerre entre denx ou
plusieurs d'entre elles. Ces disposi-
tions cesseront d'étre obligatoires du
moment où l'une des Puissances
belligérantes ne serait pas signataire
de la Convention.

Article 25.
Les commandants en chel des

armées belligérantes auront à pour=
voir aux détails d’exçcution des
articles Préceédents. ainsi du’'aux cas
non prévus, VTapresles instructions
de leurs Gouvernements respectils
et contormément aux principes 84.
néraux de la présente Convention.

Article 26.
Les Couvernements SAgnataires

Drendront les mesures nécesaires
Pour instruire leurs troupes, et spé-
cialement le personnel protégé, des
dispositions de la présenteConvention
et pour les porter à la connaissance
des populations.

Chapitre VIII.
De la répression des ubus et des

infractions.

Article 27.
Les Goubernements Signataires.

dont la législation ne serait pas des
à Pprésentsullisante, Sengagent à

SiebentesKapitel.
Anwendung und Ausführung

des Abkommens.
Artikel 24.

Die Bestimmungendes gegenwär—
tigenAbkommenssindfür die vertrag=
schließendenMächte nur bindend im
Falle einesKrieges zwischenzwei oder
mehrerenvon ihnen. Oiese Bestim=
mungen hörenmit demAugenblickauf
verbindlichzu sein,woeineMacht, die
das Abkommennicht unterzeichnethat,
kriegführendeMacht wird.

Artikel 25.
Die Oberbefehlshaberderkriegführen=

den Heere haben für die Einzelheiten
der Ausführung der vorstehendenAr=
tikel und für nicht vorgeseheneFälle
gemäßdenWeisungenihrerRegierungen
und im Sinne des gegenwärtigenAb=
kommenszu sorgen.

Artikel 26.
Die an der Unterzeichnungteil=

nehmendenRegierungenwerdendie er=
forderlichenMaßnahmen treffen, um
die Bestimmungendieses Abkommens
ihrenTruppenund besondersdemdarin
geschütztenPersonalebekanntzu machen
und sie zur Kenntnis derBevölkerung
zu bringen.

Achtes Kapitel.

Unterdrückung von Mißbräuchen
und von Zuwiderhandlungen.

Artikel 27.
Die an der Unterzeichnungteil=

nehmendenRegierungen, deren Gesetz=
gebungzur Zeit nicht ausreichendsein
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prendre ou à proposer à leurs legis-
latures les mesures nécessaires pour
empécher en tout temps l'emploi,
par des particuliers ou par des so-
ciẽtés autres que celles y ayant droit
en vertu de la présenteConvention.
de lemblème ou de la dénomination
de Croix-Rouge ou Croix de Genève,
notamment, dans un but commercial.,
Par le moyen de marques de fabrique
roude commerce.
L’interdiction de Temploi de T’em=

bleme ou de la dénomination dont,
il Fagit produira son ellet à partir
de I’époque déterminde par chaque
TLgislation et, au plus tard. cind
ans apres la mise en vigueur de la=
PrésenteConvention. Des cettemise
eenvigueur, il ne sera plus licite de
Pprendreune marque de fabrique ou
de commerce contraire à Tinter=
diction.

Article 28.
Les Gouvernements Signataires

.Fengagent également à prendre ou
à proposer à leurs Iégislatures, en
cas Tinsuflisance de leurs lois b=
nales militaires, les mesures nd=
cessaires pour réprimer, en temp’#s
de guerre, les actes individuels de
Dillage et de mauwais traitements
envers des blesses et malades des
armées, ainsi due pour punir, comme
usurpation linsignes militaires,
lusage abusi!l du drapenn#et du
brassard de la Croix-Ronge par des
militaires ou des particuliers non
Drotegespar ln présenteConvention.

IIsse communiqueront. par linter-
médiaire du Conseil 1edéral #misse.
les dispositions relatives à cette r#=
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sollte,verpflichtensich, die erforderlichen
Maßnahmenzu treffenoder ihren gesetz=
gebendenKörperschaftenvorzuschlagen,
um jederzeitdenGebrauchdesWahr=
zeichensoderderWorte „RotesKreuz“
oder „Genfer Kreuz“ durch BPrivat=
personenoder von seiten anderer als
der nach diesemAbkommenberechtigten
Gesellschaften,namentlich zu Handels=
zweckenin Fabrik=oder Handelszeichen,
zu verhindern.
Das VerbotdesGebrauchsdesWahr=

zeichensoder der erwähntenWorte soll
von dem durch die einzelnenGesetz=
gebungen festgesetztenZeitpunkt an,
sätestens aber fünf Jahre nach dem
Inkrafttreten diesesAbkommens rechts=
wirksamwerden. Nach diesemInkraft=
treten ist es nicht mehr gestattet,ein
gegendas Verbot verstoßendesFabrik=
oder Handelszeichenin Gebrauchzu
nehmen.

Artikel 28.
Die an der Unterzeichnungteil=

nehmendenRegierungenverpflichtensich
gleichermaßen,die erforderlichenMaß=
nahmen zu treffen oder im Falle der
Unzulänglichkeitihrer Militärstrafgesetze
ihren gesetzgebendenKörperschaftenvor=
suschlagen, um in Kriegszeitendie von
einzelnen begangenenHandlungen der
Beraubung und der schlechtenBehand=
lung von Verwundeten und Kranken
der Heere mit Strafe zu belegensowie
um denunbefugtenGebrauchderFlagge
oderderArmbindedes Roten Kreuzes
durch die von diesemAbkommennicht
geschütztenMilitär=oderPrivatpersonen
als Anmaßung militärischer Abzeichen
zu bestrafen.
Sie werdensichdurchVermittelung

des SchweizerischenBundesrats diese
Strafbestimmungenspätestensin fünf
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pression, au plus tard dans les cin�
ans de la ratification de la présente
Convention.

Dispositions générales.

Article 29.
Ia Drésente Convention sern ra=

tilice aussitöt due Dosiible.
Les ratifications seront déposees

à Berne.
II Sera dressé du dépet de chadue

ratilicution un proc6s-verbal dont
une copie. certifice conforme, sera
remise par la voie diplomatique à
toutes les Pusances contractantes.

Artiele 30.
La Presente Convention entrera

en vigueur pour chadue Puissance
six mois apres la date du depet de
Sa ratilication.

Article 31.
La présente Convention, dument

ratilick, remplacera la Conwention
IAn 22 aont 1864 dans les rapports
entre les Etats contractants.
I Convention de 1864 reste en

vigueur dans les rapports eitre les
Parties dui Pont Signée et qui ne
ratilieraientpasECgalementla présente
(onvention.

Article 32.
La priseme Convention Dourra,

jusquan 31 décembre prochain.
étre signée Dar les Puissances re=
Drésentéesà la Conlférence qui s'est
rouverte à eneve le 11 zuin 1906.

Jahren nach derRatifikation diesesAb=
kommensgegenseitigmitteilen.

Allgemeine Bestimmungen.

Artikel 29.
Dieses Abkommen soll sobald als

möglich ratifiziert werden.
Die Ratifikationsurkundensollen in

Bern hinterlegtwerden.
Uber die Hinterlegungeiner jeden

Ratifikationsurkundesoll ein Protokoll
aufgenommenwerden)von diesemsoll
einebeglaubigteAbschriftallenVertrags=
mächtenauf diplomatischemWege mit=
geteiltwerden.

Artikel 30.
DiesesAbkommentritt für jedeMacht

sechsMonate nachdemTage derHinter=
legung ihrer Ratifikationsurkundein
Kraft.

Artikel 31.
Dieses Abkommen tritt nach seiner

Ratifikation für dieBeziehungenzwischen
denVertragsstaatenan Stelle desAb=
kommensvom 22. August 1864.
Das Abkommenvon 1864 bleibtin

Kraft für die Beziehungenzwischenden
Parteien, die es unterzeichnethaben,
die aber das vorliegendeAbkommen
nicht gleichfalls ratifizierensollten.

Artikel 32.
Dieses Abkommenkann bis zum

31. Dezemberd. J. von denMächten,
die auf derin Genf am 11.Juni 1906
eröffnetenKonferenz vertreten waren,
sowie von den Mächten unterzeichnet
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ainsi due par les Puissances non
representéeesà cette Conférence qui
ont signe la Convention de 1864.
Celles de ces Puissances qui, au

31 déeembre 1906. n’auront pas
signé la préesenteConvention, reste=
ront libres dy adhérer par la suite.
lLlles auront à faire connaitre leur
adhésion au mo#en (une notifica=
tion écrite adresséeau Conseil lGdéral
suisse et communiquée par celui-ei
à toutes les Puissances contractantes.
Les autres Puissances Pourront

demander à adhérer dans la meme
forme, mais leur demande ne pro=
duira eflet due si, dans le délai d'un
an à partir de la notification au
Conseil fédéral, celui-ci n'a recçu
d'opposition de la part d'aucune des
Puissances contractantes.

Article 33.
Chacune des Parties contractantes

aura la faculte de dénoncer la pré=
sente Convention. Cette dénoncia=
tion ne Produira ses ellets du'un an
apres la notification faite par Gerit,
au Conseil fédéral Suisse; celui-ei
communiquerna immédiatement la
notilication à toutes les autres Parties,
Contractantes.
Cette dénonciation ne vaudra du’h.

Tegard de la Puissance dui l’aura
notifiée.
En Foi de Quci. les Plenipoten=

tiaires ont signd lu présenteCon=
vention et Tont revétue de leurs
cachets.
Fait à Gendue, le six juillet mil

neut cent Sik. en un seul exemplaire.
dui restera déposé dans les archives
de la Confédération Suisse. et dont
descopies, certificesConformes,seront.
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werden, die auf dieserKonferenznicht
vertretenwaren, aber das Abkommen
von 1864 unterzeichnethaben.
Den vorbezeichnetenMächten,diebis

zum31.Dezember1906diesAbkommen
nichtunterzeichnethaben,soll der spä=
tereBeitritt dazufreistehen. Sie haben
ihrenBeitritt durcheineschriftlicheBe=
nachrichtigungbekanntzu geben,die an
denSchweizerischenBundesrat zu richten
und von diesemallen Vertragsmächten
mitzuteilenist.
AndereMächte könnensichin gleicher

Form zum Beitrittemelden,aber ihre
Meldung wird erstwirksam, wenn bei
dem SchweizerischenBundesrat inner=
halb Jahresfristvon der ihm zugegan=
genenBenachrichtigungan keinWhder.
spruch von einer der Vertragsmächte
eingegangenist.

Artikel 33.
Jede VertragsparteikanndiesesAb=

kommenkündigen. Die Kündigung
wird erst ein Jahr nach der schriftlich
an den SchweizerischenBundesrat er=
folgtenErklärungwirksamwerden;)der
Bundesrat wird die Erklärung unver=
züglich allen anderenVertragsparteien
mitteilen.

DieseKündigung soll nur in An=
sehungderMacht wirksamsein, die sie
erklärt hat.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=

mächtigtendiesesAbkommenunterzeich=
net und mit ihrenSiegeln versehen.

Geschehenin Genf, am sechstenJuli
neunzehnhundertsechsin einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der
SchweizerischenEidgenossenschafthinter=
legt bleibensoll undwovonbeglaubigte
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aux Puissances contractantes.

Pour FAlemagne:
(I.S.) #.Püloy.
(I.S.) Frhr.y.Lauleussel.
(I.S.) VIlarel.

Lom.

Pour la Républiqueärgentine:
(-I.S.) LauriqueP.Noreno.
(I. S.) FraueMolinaSalas.

Pour FAutriche-HMongrie:
(l. S.) Frr. v.Heidler.

(ad referendum)

Pour la Belgique:
(I.s.) (#*J#de’serelaes.

Pour la Bulgarie:
(I.S.) Dr.Rouseefl
I. S.) (apflaieWumanoll

Pour le Chili:
(I.S.) igustnEdwarkk.

Pour la (hine:
(I. S.) Loulsengisang.

Pour #eCongo:
(I.s.) (#J. deNerclaes.

Pour Ia Corée:
(I.S.) KaloIsunetada.

Pour le Danemark:
(I.S.) H.laub.

Pour I’Espagne:
(1.s.) (ieKleriodehaguer.

II#(arlSanger.
(I.S.) ( X Spenl.
(I.S.) eo B.Davis.
(I.S.) R N.Grellg.

Für

Für

Für

Für

Für

Deutschland:
(I. S.) v. Bülow.
(I. S.) rhr. v. Manteuffel.
(L. S.) Uillaret.

Zorn.

die ArgentinischeRepublik:
(I. S.) EnriqueB. Moreno.
(L. S.) FrankueMolina Salas.

Osterreich=Ungarn:
(L. S.) Frhr.v. heidler.

(ad referendum)
Belgien:
(L. S.) Graf J. de'serclaes
Bulgarien:
(L. S.) Hr.Rouffeff.
(L. S.) KapitänSirmanofl.

Für

Für

(I. S.) IgustinEdwards.

(I. S.) Coutsengtsiang.
den Kongostaat:
(L. S.) Graf J. deC'serclaes.
Korea:
(L. S.) KatoEsunetada.
Dänemark:
(L. S.) H.Laub.
Spanien:
(I. S.) Graf dilveriodeBaguer.

V# TaryLanger.
(L. S.) C. 5. Sperrp.
1.S.) Geo.6. Davis.
(L. S.) R.M. O'veillp.
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Possrlesijlals-l·tssisilnMissis-
(l.s.)chensgrnbersljropl

cslRolnerlokrotnliovslxjMit-Hmtl"Alnu-icla.

Wurst-sEtalssljssisAme-sinds-
(l.s.)J·)s(-..Il.l«erez.

(ad referendum)

Pour la France:
(I.S.) Konoll.
(I.S.) L.Renaull.
(I.s.) K.Olwier.
(I.S.) E.Pamal.

Pour la Crande-Bretagne et Plrlande:
Avec réserve des articles 23, 27. 28.
(I.S.) JohnC.Ardagb.
(l. s.) T.E.Hoslald.
(I.S.) JohmFurieg.
(I.S.) N##CranlNachherson.

Pour Ila Crece:
HMihelkebedg.

Pour le Cuatémala:
(I. S.) HanuelKrrozo.
(I.s.) H.WSyald.

Pour le Honduras:
OscarHoepfl

Pour F’ialie:
(1.s.) Laurigi.
(I.s.) Randone.

Pour le Japon:
(l. s.) kaloIamnelada.
Pour le Lusembourg:

(I.s.) (1 J.deT’serchaes.
Pour le Montenegro:

(I. S.) E.Oleer.
ColonelMürsel.

Pour la Noruege:
Haushaae.

Pourles Pays-Bas:
(I.S.) henBeerPooriugael.
(1.s.) Quaujer.
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Für dieVereinigtenStaatenvonBrasilien:
(L. S.) C. Lemgruber-Kropf.

OberstNobertoCrompowski
eitao d'Ameida.

Für dieVereinigtenStaatenvonMexiko:
(L. S.) JoseéM. Perez.

(ad referendum)

Für Frankreich:
(L. S.) Révoil.
(L. S.) L. Renault.
(L. S.) 5. O-livier.
(L. S.) E. Pauzat.

Für Großbritannien und Irland:
Unter Vorbehaltder Artikel 23, 27, 28.

(L. S.) JohnC. Ardagh.
(L. S.) C. E. Holland.
(L. S.) JohnFurlep.
(L. S.) # GrantMacpherson.

Für Griechenland:
MichelKebedgy.

Gnatemala:
(L. S.) ManuelArropo.
(I. S.) H.Wiswald.

Für Honduras:
OscarHoepfl.

Für Italien:
(L. S.) Maurigi.
(L. S.) Randone.

Japan:
(L. S.) KatoCsunetada.
Luxemburg:
(L. S.) Graf J. deC'serclaes.
Montenegro:
(L. S.) E. Odier.

OberstMürset.
Norwegen:

hans Dage.
Für die Niederlande:

(L. S.) DenBeerPoortugael.
(L. S.) Ouanier.

Für

Für
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Pour le Pérou:
(I.S.) Guslatodela Fuenle.

Pour la Perse:
Sous réserve de l’article dix-huit.

Pour le Portugal:
(l. S.) AlberloWulerra.
(l. S.) JoseMeolanRaposo-Bolello.

Pour la Roumanie:
(. s.) Dr.SucheKlephanesco.

Pour la Russie:
(I.S.) Harlews.

Pour la Serhie:
(I.S.) MianN.Markonilch.
(. s.) Dr.RomanSondermaser.

Pour le Siam:
(I.S.) (haroon.
(I.s.) (orragomWoorell.

Pour la Sucde:
(I.s.) OlofSreusen.

Pour la Suisse:
(I.S.) E.Oder.

ColonelMürsel

Pour I’Uruguan:
(I.S.) # Herosn.
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(I. S.) Gustavode la Tuente.

Persien:
Unter VorbehaltdesArtikel 18.
(L. S.) Momtaz-Os-SaltanehM.Lamad

bhan.
Portugal:
(L. S.) Albertob'Oliveira.
(L. S.) JoséMicolauRaposo-Botelho.
Rumänien:
(L. S.) br.SacheStephanesco.

(I. S.) Martens.

(I. S.) Milan St. Markovitch.
(L. S.) Dr.RomanSonbermayer.

Siam:
(1S.) )Charoon.
(L. S.) Corragionid’Orelli.

(L. S.) Olof Sörensen.

die Schweiz:
(L. S.) E. Odier.

OberstMürset.

Uruguayh:
(L. S.) A. herosa.

(Nr.3338.)

Vom 29. Mai 1907.

Reichs=Gesetzbl. 1907. 56
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worden ist und lautet, wie folgt:

»LEmpire allemand acc6de à la
Convemion de Geneve du 22 aoht
1864 et prend, selon, un accord fait
entre lui et les Etats allemands,
Signataires de cette Convention. iest
nàdius les Royaumes de Prusse, de
Bavière, de Saxe, de Wurtemberg
et les Grands- duchéesde Bade, de
Hesse et de Mecklenbourg-Sehwerin,
à l'égard de tous les droits et ob-
ligations, la place des susnommés
Etats allemands, comme si I’Empire

(lbersetzung.)
„Das Reich tritt der GenferKon=

ventionvom 22. August1864 mit der
Maßgabebei,daß durchdiesenBeitritt
nach Ubereinkunftzwischenihm und den
deutschenSignatarstaatendieserKonven=
tion, nämlichdenKönigreichenPreußen,
Bayern, Sachsen,Württembergund den
GroßherzogtümernBaden, Hessenund
Mecklenburg=Schwerin,alle für diese
Staaten aus der Genfer Konvention
herzuleitendenRechteund Pflichten auf
das Reichübergehen,dergestalt,als ob

allemand avait signé la Convention das Reichan ihrer Stelle dieKonvention
de 1864.“ unmittelbarmit abgeschlossenhätte.“

Das aus denVerhandlungenderKonferenzhervorgegangene,vor dieser
BekanntmachungabgedruckteAbkommenvom 6. Juli 1906 ist von seiten des
Reichs ratifiziert und es ist gemäßArtikel 29 desAbkommensam 27. Mai 1907
in Bern dieRatifikationsurkundedesReichshinterlegtund überdieHinterlegung
ein Protokoll aufgenommenworden.

Das Abkommenist fernerratifiziertwordenvon Großbritannien,Italien,
Rußland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Kongostaat
und Siam. Großbritannien hat bei derRatifikation dieVorbehalte fallen lassen,
die von seinenDelegiertenbei derUnterzeichnungwegender Artikel23, 27 und
28 desAbkommensgemachtwordenwaren. Nach denüberdie Hinterlegung
der RatifikationsurkundendieserStaaten in Bern aufgenommenenProtokollen
ist die Hinterlegung erfolgt: für Siam am 29. Januar 1907, für Rußland und
die Vereinigten Staaten von Amerika am 9. Februar 1907, für Italien am
9. März 1907, für Großbritannien,die Schweizund den Kongostaatam
16.April1907.

Berlin, den 29. Mai 1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Jnhalt: Handelsabkommen zwischen dem DeutschenReiche und den Vereinigten Staaten von Amerika.
S. 305.

(Nr. 3339.) Handelsabkommenzue dem DeutschenReiche und den Vereinigten Staaten
» 2.April

von Amerika. Vom 2. Mai 1907.

S 9 " : — & — Hi ½Oeine Mazjestätder DeutscheKaiser is Majesty the German Emperor,4 . P
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, einerseits, und der
Präsident der VeleinigtenStaaten von
Amerika, andererseits,von demWunsche
geleitet,bis zumZustandekommeneines
umfassendenHandelsvertragsdieHandels=
beziehungenzwischenbeidenLänderneinst=
weilig zu regeln, haben beschlossen,zu
diesemBehuf einevorläufigeVereinbarung
einzugehen,und zu Bevollmächtigtener—
nannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen,

SeineErzellenzHerrn Freiherrn
Speck von Sternburg, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenund
bevollmächtigtenBotschafter bei
den VereinigtenStaaten von
Amerika.

Reichs·Gesebbl.1907.

King of Prussia, in the name of the
German Empire, on the one hand.
and the bPresident of the United
States of America, on the other,
animated ber#àdesire to adjust the
commercial relations between the
two countries until à comprehensive
commercialtreaty canbeagreedupon.
have decided to conchude a tempo=-
rar#Commercial Agreement,andhave
appointed as their Plenipotentiaries
for that purpose, to wit:

His Majesty#the German Em=
Peror. King of Prussia.

His Excellency Baron Speck
von Sternburg, llis Am=
bassador Extraordinary and
Plenipotentiary to the United=
States of America,

57
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Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika,
HerrnElihu Root, Staatssekretär
der VereinigtenStaaten,

Welche,nachMitteilung ihrerin guter
und gehörigerForm befundenenVoll=
machten,übernachstehendeArtikel über=
eingekommensind:

Artikel I.
In Ubereinstimmungmit der dem

PräsidentendurchSektion3 desZoll=
tarifgesetzesderVereinigtenStaatenvon
Amerikavom 24.Juli 1897 erteiltenEr=
mächtigungwird seitensderVereinigten
Staaten vonAmerikazugestanden,daß
vomTage desInkrafttretensdiesesAb=
kommensan diefolgendenBoden=und
GewerbserzeugnisseDeutschlandsbeiihrer
Einfuhr nachdenVereinigtenStaaten
vonAmerikadenin dergedachtenSek=
tion 3 erwähntenermäßigtenZollsätzen
unterworfenwerden,nämlich:
RoherWeinsteinund roheWeinhefe

fünf Prozent.

BranntweinoderandereausGetreide
oderanderenMaterialien hergestellteoder
destillierteSpirituosen für eineGallone
von Normalstärkeein Dollar und fünf=
undsiebenzigCent.
ChampagnerundalleanderenSchaum=

weine in Flaschenvon nicht mehr als
1 Quart, aber mehr als 1 Pint sechs
Dollar für das Dutzend;in Flaschen
von nicht mehr als 1 Pint, aber mehr
als ½Pint dreiDollar für dasDutzend;
in Flaschenvon ½Pint oderweniger
ein Dollar fünfzig Cent für das
Dutzend;in FlaschenoderanderenGe=
fäßenvon mehr als 1 Quart als Zu=

The President olf the United
States of America,

the Honorable Elihn Root.
Secretary of State ofthe United
States,

Who. asfteran exchange of their re=
spective füull powers, tound to he in
due and proper form. have agreed=
upon the following Articles:

Article I.
In conformity with the authority,

conterred on the President of the
United States in Section 3 ofthe lariff
Act of the United States approved
July 24. 1897, it is agreed on the
Part of the United States that the
tollowing products of the soil and
industry of Germany imported into
the United States shall, from and
after the date when this Agreement
Sshallbe put in force. be subject to
the reduced Tariff rates provided=
by said Section 3. as follows:
Argols, or cerude tartar, or wine

lees, crude, five per centum ad
valorem.
Brandies, or other Spirits manu=

factured or distilled from grain or
]other materials, one dollar and se=
venty-five cents per proof gallon.

Champagne and all other Spark=
ling wines, in bottles containing not
more than one duart and more than
one Pint. Ssixdollars per dozen; con=
taining not more than one pint each
and more than one-half pint, three
dollars per dozen; containing one=
half pint each or less, one dollar
and fill cents per dozen; in bottles
#orother vessels containing more
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X

schlag zu den sechsDollar für das
DutzendFlaschenvon der 1 Quart über=
steigendenMengeeinDollar undneunzig
Cent für die Gallone.

NichtschäumendeWeine und Wermut
in Fässern für eine Gollone fünfund=
dreißig Cent) desgleichenin Flaschen
oder Krügen für die Kiste von einem
DutzendFlaschenoderKrügen von mehr
als Pint= bis zu Quartgehalt oder von
vierundzwanzigFlaschenoderKrügenbis
zu Pintgehalt für eineKiste ein Dollar
und fünfundzwanzigCent. In solchen
FlaschenoderKrügengefundenegrößere
Mengen sollen einemJolle von vier
Cent für ein Pint odereinenBruchteil
davon unterworfenwerden, jedochsoll
auf FlaschenoderKrüge kein besonderer
oderZuschlagszollgelegtwerden.
Gemäldein Ol= oderWasserfarben,

Pastellmalereien,Feder- und Tintezeich=
nungensowieBildhauerarbeitenfünfzehn
Prozent vom Wert.

Artikel ll.
Ferner wird seitensder Vereinigten

Staaten von Amerika zugesichert,daß
die in der anliegendenNote in Aussicht
gestellten,die bestehendenJoll= undKon=
sularbestimmungenabänderndenVerord=
nungen, welcheals Teil der amerikani=
schenZugeständnisseanzusehensind, als=
bald und spätestensam Tage des In=
krafttretensdiesesAbkommensin Wirk=
samkeitgesetztwerdensollen.

Artikel III.
Als Gegenleistungsichertdie Kaiser=

lichDeutscheRegierungden in der an=
liegendenListeaufgeführtenErzeugnissen

than one quart each, in addition
to six dollars per dozen bottles on
the duamities in excess of one quart,
at the rate of one dollar and ninety
cents per gallon.
Still wines, and vermuth, in casks,

thirty-Ive centsper gallon; in bottles
or jugs, per case of one dozen
bottles or jugs containing each not
more than one quart and more than
one pint, or twenty-four bottles or
jugs containing each not more than
one pint, one dollar and twenty-
five cents per case, and any excess
beyond these quantities found in
such bottlesor jugs shall be subject
to à duty of four cents per pint or
fractional part thereof, but no se=
Parate or additional duty shall be
assessed upon the bottles or jugs.
Paintings in oil or water colors,

Pastels, pen and ink drawings, and
statuary, filteen per centum ad va=
lorem.

Article lI.
It is fürther agreed on the part

of the United States that the modi=
lications of the Customs and Consular
Regulations set forth in the annexe
diplomatic note and madea part of
the consideration of this Agreement,
Shall ge into eflect as soon as possible
and not later than from the date
when this Agreement shall be put
in force.

Article III.
Reciprocally, the Imperial German

Government concedes to the pro=
ducts ol the soil and industry of the
United States enumerated in the
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nach Deutschland die daselbst
gebenenZollsätzezu.

ange=

Artikel IV.
Die Bestimmungen der Artikel l

und III finden nicht nur auf solche
Waren Anwendung, welche aus dem
Gebiete des einen vertragschließenden
Teiles in das des anderenunmittelbar
gelangen,sondernauchaufWaren, welche
über dritte Staaten eingeführtwerden,
ohne daß sie daselbsteine Bearbeitung
erfahrenhaben.

Artikel W.
Das gegenwärtigeAbkommenerstreckt

sich auch auf die mit einem der ver=
tragschließendenTeile gegenwärtigoder
künftigzollgeeintenLänderoderGebiete.

Artikel VI.
Das gegenwärtigeAbkommensollvon

SeinerMajestätdemDeutschenKaiser,
KönigvonPreußen, sobaldals möglich
ratifiziertwerden,undderPräsidentder
Vereinigten Staaten soll nach erfolgter
amtlicherMitteilung hiervon seinePro=
klamation erlassen,durchwelchedenbe=
treffendenBestimmungendiesesAbkom=
mens volle Rechtskraftgegebenwird.
Das gegenwärtigeAbkommen soll

am 1. Juli 1907 in Kraft tretenund
bis zum 30. Juni 1908 in Wirksamkeit
bleiben.
Im Falle keinerder vertragschließen=

denTeile sechsMonate vor diesemTer=
mine seineAbsicht, die Wirkungen des
Abkommensaufhörenzu lassen,kund
gibt, soll das letzterebis zumAblauf

OigitizedbyCo= gle

attached list upon their importation
into Germany the rates of duty in-
dicated therein.

Article IV.
The pDrowisionsOIArtieles l and lll

Shall applänet only to PDroductsim=
Dorted directle irom the country of
one ofthecomtfacting parties into that
of the other. but also t0 products
Which are imported imo the respe=
tivercountriesthrough athirdeomurys.
so long as such produets have not
been sibject to any further processes
of manusacture in that countriy.

Artiele V.
Ihe presemAgreemem shall appli

also 10 countrics or territories which
are now or max in the fiunre con=
stitute a partolthe Customs territor#=
1 either comntractingPartyr.

Artiele VI.
Tlihe present Agreement shall be

ratiliell by Ilis Majesto #theGerman
Emperor. King of Prussia, as s0n
as Dossible. and upon oflicial notice
thereof the Presidem of the United
States Thall issue his proclamation
Living fi#ll effect 10 ahe respective
Drovisions of this Agreement.

This Agreement shall take elect
on July 1. 1007. and remain in torce
ulmil June 30. 1908. In case neither
of the contracting Parties Shall have
given notice sik months betore the
Xpiration of ihe abere term. oklits
intemion 10terminate the Said Agree=
ment, it shall remain in 1orce until
six momnhsfrom the date when either
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von sechsMonaten von dem Tage an
in Geltungbleiben,an welchemdereine
oder der andereder vertragschließenden
Teile es gekündigthabenwird.
So geschehenin doppelterAusferti—

gung in deutscherund englischerSprache.
Zu Urkund dessenhabendie Bevoll—

mächtigten an den unter ihren Unter—
schriftenangegebenenOrten und Daten
unterzeichnet.

Sternburg (L. S.)
Levico, den 2tenMai 1907.

Elihu Root (L. S.)

Washington, April 22. 1907.

ofthe contracting Parties shall notily
the other of its intention to terminate
the same.

Done in duplicate in derman and
English texts.
In testimony whereof the HPleni=

Dotentinries abote memioned haube
ulscribed their names hereto at.
the places and on the dates er=
pressed undertheir several ignatures.

Sternburg (lI. S.)

Levico, den 2tenMai 1907.

Elihu Root (L. S.)
Washington. April 22. 1907.

Das vorstehendeAbkommenist von Seiner Majestät demDeutschenKaiser,
König von Preußen ratifiziert worden und die Aushändigung der Ratifikations=
urkundehat in Washington stattgefunden.

Department ol State.

Washington, April 22, 1907.

Excelleney: Relerring to the Commercial Agreement Signed this day
between the linperial German Goverument and the Government of the
United States. I have the honor to intorm you that instructions to the
customs and consular olficers of the United States and others concerned
Will be issued to cover the (ollowing Points and shall remain in force
tor the term of the atoresaid Agreement:

A.
Market value as defined by Section 19 of the Customs Administrative

Act shall be construed to mean the export price whenever 900ds. Wares.
und merchandise are sold wholly for eNport. or sold in the home market
only in limited (duantities, by reason of which lfacts there cannet be
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established a market value based upon the sale of such goods, wares.
and merchandise in usual wholesale duantities, Packed ready for shipment
to the United States.

B.
Statements provided for in section 8 of the Customs Administrative

Act are not be required by consular officers except upon the request
of the appraiser of the port, after entry of the goods. The Consular
Regulations of 1896, paragraph 674, shall be amended accordingly.

C.
In reappraisement cases, the hearing shall be open and in the

Presence of the importer or his attorney, unless the Board of Appraisers
shall certify to the Secretary of the Treasury that the public interest
Will suffer thereby; but in the latter case the importer shall be furnished
with a summary of the facts developed at the closed hearing upon
which the reappraisement is based.

D.
The practice in regard to personal appearance before consul,

»original bills«, „declaration of name of Ship“, shall be made uniform
in the sense —

I. That the personal appearance before the consular officer shall
be demanded only in exceptional cases, where Special reasons require
a Personal explanation.

2. That the original bills are only to be requested in cases where
invoices presented to the consular officer for authentication include goods
of various kinds that have been pDurchasedfrom different manufacturers
at places more or less remote from the consulate and that these bills
Shall be returned after inspection by the consular officer.

3. That the declaration of the name of the ship in the invoice shall
be dispensed with whenever the exporter at the time the invoice is
Presented for authentication is unuble to name the Ship.

Paragraph 678 of such regulations, as amended March 1. 1906,
shall be further amended by striking out the words:

„Whenever the invoice is presented to be consulated in à
county other than the one from which the merchandise
is being directly exported to the United States.

And by inserting after the first sentence the following clause:
»As place in which the merchandise was purchased, is (o
be considered the place where the contract was made.
whenever this was done at the place where the exporter
has his otlice .
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Paragraph 681 of the Consular Regulations of 1896 relative t0
„Sswearingto the invoice“ shall be revoked.

· E.
Special agents, confidential agents, and others sent by the Treasury

Department to investigate qduestionsbearing upon customs administration
shall be accredited to the German Government throungh the Departmem
of State at Washington and the Foreign Office at Berlin, and such
agents Shall cooperate with the several chambers of commerce located
in the territory apportioned to such agents. It is hereby understood
that the general principle as to persohac gratae shall apply# to these
officials.

F.
Fhe certificates as to value issued by German chambers ol commerce

Shall be accepted by appraisers as competent evidence and be considered
by them in connection with such other evidence as maybe adduced.

Accept. Excellency, the renewed asurance of my highest consi=
deration.

Elihn Root
His Excellency

Baron Speck von Sternburg.
Imperial German Embassador.

(llbersetzung.)

Staatsdepartement.

E Washington,den22. April 1907.
nereErzellenzbeehreichmichim Hinblickauf dieheuteerfolgteUnterzeichnung

eines deutsch=amerikanischenHandelsabkommenszu benachrichtigen,daß an die
Zoll= und Konsularbeamtender Vereinigten Staaten und an die sonstbeteiligten
Stellen Verordnungen,welchedie nachstehendenGegenständeregeln, erlassen
werdenund bis zum Ablauf des vorbezeichnetenAbkommensin Kraft bleiben
sollen:

A.
Der Begriff desMarktwertes,wie er in Abschnitt19 desZollverwaltungs=

gesetzesdefiniertist, soll in allen denjenigenFällen denErxportpreisbedeuten,in
denenWaren ausschließlichfür den Erport verkauftoder in dem Inlandsmarkt
nur in begrenztenMengenabgegebenwerden,weil in diesenFällen ein Markt=
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wert, der sichauf denVerkauf solcherWaren in denüblichenGroßhandelsmengen,
fertig verpacktfür die Versendungnach den VereinigtenStaaten, gründet, nicht
festgestelltwerden kann.

B.
Die in Abschnitt8 des ZollverwaltungsgesetzesvorgesehenenNachweisungen

(Statements) sollen von den Konsularbehördennur auf Erfordern der Zoll—
abschätzungsbehördenin denVereinigtenStaaten nachbewirkterDeklarationder
Waren zur Zollabfertigung verlangt werden. § 671 der Konsularverordnungen
(Consular Regulations) von 1896 ist entsprechendabzuändern.

C.
In Fällen wiederholterAbschätzung(reappraisement cases) soll die Ver—

handlung öffentlichund in Gegenwart des Importeurs oder seinesVertreters
stattfinden,es sei denn, daß der Board of Appraisers dem Schatzsekretärbe—
richtet, daß das öffentlicheInteressedadurchgefährdetwerde) in letzteremFalle
soll dem Importeur eine kurzeZusammenstellungder in dem nicht öffentlichen
Verfahren vorgebrachtenTatsachengegebenwerden, auf welchedie wiederholte
Abschätzungsichgründet.

D.
Die Handhabung der Konsularverordnungen,betreffend„das persönliche

Erscheinenvor dem Konsul“, „Originalfakturen") „Angabe des Namens des
Schiffes“, soll einheitlichgeregeltwerden,und zwar in folgendemSinne:

1. Das persönlicheErscheinenvor demKonsularbeamtensoll nur in Aus=
nahmefällenverlangt werden, in denenbesondereGründe eine mündlicheAus=
spracheerforderlichmachen.

2. Die Vorlegung von Originalfakturen soll nur in Fällen verlangt
werden, in denendie dem Konsularbeamtenzur Beglaubigung vorgelegtenFak=
turen Waren mannigfacher Art umfassen, welche der Erporteur von verschiedenen
Fabrikanten an verschiedenenvom Sitze des für die Legalisierung zuständigen
Konsulats mehr oder weniger entfernt gelegenenPlätzen gekauft hat;) diese
Fakturen sollen dem Exporteur nach Einsicht durch den Konsularbeamtenzurück=
gegebenwerden.

3. Von der Angabe des Schiffes in derFaktura soll in allen Fällen ab=
gesehenwerden, in denender Erporteur zu der Zeit, da er die Faktura zur
Legalisierungvorlegt, den Namen des Schiffes nicht angebenkann.

& 678 der Konsularverordnungen von 1896 in der Fassung der Bekannt=
machungvom 1.März 1906 soll abgeändertwerden:

1. durch Streichen der folgendenWorte:
„in allen Fällen, wo dieFakturazur konsularischenBeglaubigung
in einemanderenLande vorgelegtwird, als in demjenigen,von
dem die Ware direkt nach den Vereinigten Staaten ausgeführt
wird“.
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2. durchEinschaltender nachstehendenBestimmung hinter denerstenSatz:
„Als Kaufort soll der Ort angesehenwerden, wo der Vertrag
abgeschlossenworden ist, sofernder Exporteur daselbstseinenGe—
schäftssitzhat“.

& 681der Konsularverordnungenvon 1896, betreffendBeeidigungder
Faktura, soll aufgehobenwerden.

E.
Die Agenten des Schatzamts, insbesonderedie Special Agents und die

ContidentialAgents, die von demSchatzamtnachDeutschlandentsandtwerden,
um Erhebungen über die Zollverwaltung betreffendeFragen anzustellen,sollen
derDeutschenRegierungdurchVermittelungdesStaatsdepartementsinWashington
und desAuswärtigenAmts in Berlin angemeldetwerden;dieseAgentensollen
mit den verschiedenenHandelskammern ihres Bezirks zusammenarbeiten. Es
bestehtEinverständnisdarüber, daß derallgemeineGrundsatz, betreffendpersonne
gratae, auf dieseBeamtenAnwendungfindet.

Zeugnisse,die von deutschenHandelskammernüber den Wert ausgestellt
werden, sollen von den ZJollabschätzernals tauglichesBeweismaterial zugelassen
und von ihnen zusammenmit anderenbeigebrachtenBeweiemittelnberücksichtigt
werden.

GenehmigenEuere Exzellenzdie Versicherungmeiner ausgezeichnetsten
Hochachtung. «

An
Seine Exzellenzden Kaiserlich DeutschenBotschafter

Herrn FreiherrnSpeck von Sternburg.

Reichs·Gesetzbl.1907 58
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Zölle bei der Einfuhr in Deutschland.

Der im gegenwärtigenTarif erwähnte deutscheallgemeineTarif ist der Jolltarif vom 25. Dezember 1902
in seinerdurchdas deutscheReichsgesetzvom gleichenTage bestimmtenFassung.

Ber Zollsat

deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner

Tarifs. Mark.

rMI33 K&NNSZir—OD 5

2WeizenundSpelz........................................ 5,50

3 Gerste:

Malzgersste 4

anede Werfte 1,30

4Hafer..............................·................... 5

#Wts. b 232..s8—ss8zs 3

10 IRs niert ’.'a f..................... 4

11Speisebohnen...·.........·...·.............·............ 2

ExrbsenLinsen gssim 1,50

12 KFutter-(Pferde-usw.)Bohnen, Lupinen,Wicken 1,50



Numbers — — — 15 *

Articles. — St
general

— Alarksper100klos

1NNtnkisus. 5

2 West anei speit........ v.................... 5,50

3 Barley:

Misltg Lo. 886 ns 1.

gilier leamle.lunssz 1,30

rGGsizMstirsskntuuenrn 5

7NMaize (Indian corn) and sorghum IDaiii . . . . . . . .. 3

19 Rice, not cleaned lunpuliert 4

11Beansfort«00(l............·.............·.............·. 2

Passe-»lentjls.....................................·..... 1,50

12 Beans for fodder (horse-beuns, etc.), lupines, vetches . . . . . . . . .. 1,50

Oriqinal fromOigitizedbyOo gle



Nummer
des

Zollsatz

deutschen BenennungderGegenstände. für
all emeinen 1 Doppelzentner

arifs. Mark.

13 Deinssst Sfaacntttttt. , frei

18 Rotkleesaat, Weißkleesaatund andere Kleesaaten frei

19 Grassaat aller Artt frei

aus 45 Weintrauben (Weinbeeren):

frisch:
zumTafelgenuß, auf andereWeise als in Postsendungenvon einem
Gewichtebis 5 Kilogramm einschließlicheingehed 4

andere-........................·.................. 10

aus 46 Wal=undHaselnüsse,unreife(grüne)oderreife, auchausgeschält,gemahlen
odersonstzerkleinertodereinfachzubereittttt:t . . . . . . .. 2

(aus 47/9) AnderesObst:
aus 47 frisch:

Apfel, Birnen, Quitten:
in Postsendungenvon einemGewichtebis 5 Kilogrammeinschließlich
eingehend......................................... frei

auf andereWeiseeingehend:
unverpacktoder nur in Säcken bei mindestens50 Kilogramm
Rohgewicht:
vom 1. Septemberbis 30. November frei

dom 1. Dezemberbis 31. Augst . .. . 2

in andererVerpackung:
in einfacherUmschließung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,20

in mehrfacherUmschließung... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Oriqinal from



—

Numbers
of the 4
German Articles. Rate of duty:
general
tariff. Marks per 100kilos.

15 Linsesd, lieinsseI.%tlHNHBEERE: free

18 Red clover seed, white clover seed, and other clover Seecl tree

191 S# 1 E uNs# free

ex 45 Grapes:
fresh:
table grapes, sent otherwise than by post in packages weighing
uptid 5 Biles, inslust. 4

other............................................. 10

ex 46Walnuts and hazelnuts, unripe (green) or ripe, even if shelled,
ground, or otherwise broken up or simply preparel 2

(ex 47 to 49) Other fruit:
ex 47fresh:

apples, pears, quinces:

sent by post in packages weighing not more than 5 kilos free

imported otherwise:
unpacked or only in sacks of at least 50 kilos gross
weight:

from September1 to November 30 . . . . . . . . . . . . . .. tree

fiom December 1 to August 211... 2

otherwise packed:
in Siügle gorsri4tmmise-Or 3/,20

in more than one coverig. 5

Oriqinal fromOigitizedbr,Co gle



Nummer Zuhet
deutschen Benennungder Gegenstände. für
allgemeinen 1Doppelzentner
Tearifs. Mark.

(NochNr. 47/9. AnderesObst)

(NochNr. 47. frisch)

Aprikosen............................................. frei

Pfirsiche:
in Postsendungenvon einemGewichtebis 5 Kilogrammeinschließlich
eingehend.......·.....·........................... frei

auf andereWeiseeingehend.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Mispeln.......................·........·............. frei

Pflaumenaller Art, Kirschen,Weichseln:

in Postsendungenvon einemGewichtebis 5 Kilogrammeinschließlich
kingehend.. frei

auf andereWeiseeingehend:

Hauszwetschgen:

vom 1. Septemberbis 30. Novembrrrn '....... frei

vom1.Dezcmberbis31.August..................... 2

aͤnderePflaumen 2

Kirschen zur Branntweinbereitung,auf Erlaubnisscheinunter
ÜberwachungderVerwendgg . . . . . . . . . . . .. frei

andereKirschen;Weichseln. .... 1

Hagebuttenund Schlehen sowie anderesvorstehendnicht genanntes
Stein· und Kernobst frei

Erdbeeren:
in Postsendungenvon einemGewichtebis 5 Kilogrammeinschließlich
Emashhetttt.ttuiti.mmmiunt frei

auf andereWeise eingehend. 10



Numbers
of the
German
general
tariff.

Articles. Rate of duty:

Marks per 100 kilos.

(ex 47 to 49. Other fruit, continued)

(es 47. fresh, continued).

Spriecott nmizikktWikhfrmruur-

Deaches:

sent by Dost in backages weighing not more than 5 kilos.

imported otlierwiesgsshln

medlinss.............................................

plums of all kinds, cherries, mahalch cherries [Weichselus:

sent bpost in packages weighing not more than 5 kilos

imported otherwise:

PDrunusdomestica [Hauszwetschgens:

from September 1 to November 30 .. . . . . . . . . . . . . . ..

from December1 to August 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

otherplums......................................

cherries for use in the distillation of spirits, by permission
and with control over their use . . . . . . . . . . . . . . . . ...

other cherries; mahaleb cherries [Weichseln] . . . . . . . . . ..

hips and sloes and other stone or kernel fruit not mentioned
above...............................·.............

strawberries:

dsentby post in packages weighing not more than 5 kilos

müipotteilotherwise.77#-vmt

free

free

free

free

free

free

free

10

59
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des Zollsatz
deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs. Mark.

(NochNr. 47/9. AnderesObst)

(NochNr. 47. frisch)

Himbeeren)Johannisbeeren,Stachelbeeren,Brombeeren)Heidelbeeren,
Holunderbeeren,Wacholderbeerenund sonstigeBeerenzum Genuß,
mit Ausnahmeder Preiselberen . . . . . .. frei

Anmerkung. Apfel, Birnen und Quitten frisch, werden als
unverpacktbehandelt,wenn sie lose oder in Säcken von mindestens
50 KilogrammRohgewichtin Wagen eingehen,die mit nichtmehrals
achtAbteilungenversehensind.
In gleicherWeise sind als unverpacktzu behandelnApfel, Birnen

und Quitten, frisch, wenn sie lose oder in Säcken von mindestens
50 KilogrammRohgewichtin mit AbteilungenversehenenSchiffenein=
gehen,sofernder Rauminhalt jederAbteilungmindestens6 Kubikmeter
beträgt.
Die Wagen=oderSchiffsabteilungendürfenmit Stroh belegtoder

bedecktodermit Papier oderStroh ausgeschlagenseinund könnenauch
durchStrohlagen hergestelltwerden.

48 HLetrocknet,gedarrt(auchzerschnittenund geschält):

Apfel und Birnen einschließlichverwertbarerAbfälll

Aprikbsen,Prirsicg#..es 4

Mlaumen aller Art:
unverpacktodernur in FässernoderSäckenbei mindestens50 Kilo=
Ranim Nohgerhihtt.43——uzsns. 4

in Kisten bei mindestens10 KilogrammRohgewicht .

inandererVerpackung................................. 6

anderesgetrocknetesodergedarrtesOtt. 4

49 gemahlen,zerquetscht,gepulvertoder in sonstigerWeisezerkleinert,auch
eingesalzen,ohneJuckereingekocht(Mus) oder sonsteinfachzubereitet;

4gegoren...-..·.......................................
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Numbers
of the
German Articles. Rate of duty:
general

kerii Marks per 100kilos.

(er 47 to 49. Other fruit, continued)

(ex 47. fresh, continued)

raspberries, Currants, gooseberries, blackberries, bilberries (huckle=
berries), elderberries, juniperberries and other edible herries.
Erscht eranberrie 83N723 ...-........... free

Note. Apples, pears, and quinces, fresh, are treatel as un=
packed if they are imported loose or in sacks of at least 50 kilos
gross weight in vehicles provided with not more than eight
compartments.
Similarly. apples. pears, and quinçes, fresh, are treated as

unpacked if imported loose or in sacks of at least 50 kilos gross
weight in ships provideld with compartments, on condition that
the capacity#of each compartment is not less than 6 cubic
meters.
The compartments olf vehicles or ships may be carpeted or

covered with straw or lined with paper or straw, or may even
be formed of layers of straw.

48 dried, kiln-dried (cut up and peeled or not):

apples and pears, including waste capable oluse . ...

Sprieots akmipraches bttiinle

lums of all kinds:
loose or in casks or sacks weighing at lenst 50 kilos gross
Meislit.#tse ,................. 4

in boxes weighing at least 10 kilos gross weiglit. . . . . . .. 5

packed airermisess—9utntzg 6

o#therdried or kim. dried fraiit..

49 Kround, pulped, powdered. or otherwise broken; also salted, cooked.
without sugar, or otherwise simply prepared; fermented

59°.
Oriqinal from

DigitizedbyCeor gle PRINCETONUNVERSITY
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zuute
deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner

Tarifs. Mark.

mW51 Apfelsinen friß..tsstizin: 3,25

aus 59Säfte vonObst (mitAusnahmederWeintrauben)),ungegoren,nicht äther=
oder weingeisthaltig,uneingekochtoder ohne Zuckerzusatzeingekocht,
dich entfemtetterilisiettEte- 4

(74/6)Bau. undNutzholz,im allgemeinenTarife nichtbesondersgenannt:

74 nnbearbeitetoder lediglichin der Querrichtungmit der Axt oderSäge
bearbeitet,mit oder ohneRinde: 0,12
bartt.—————utsssststsssie nierfür18estmeter

1,08
für 1 Doppelzentner

. 012weich.............................................. ovnfükimestmm
?0,72

75 in der Längsrichtungbeschlagenoderanderweitmit der Axt vorgearbeitet
oderzerkleinert;auchgerisseneSpäne und in andererWeiseals durch
Reißen hergestellteKlärspäne: für rer0.

hart sssss.—.—.—.———————.— .————.———= ———————.———.——]s—d———— oder fuor'! Festmeter

B

für 1 Doppelzentner

1H#73 ¼|ärs. tr=- EL en eler
1,44

76 in der Längsrichtunggesägtoder in andererWeise vorgerichtet,nicht
gehobelt: fürl
hart ———— sbbuu —E für'1Festmeter

5,76

.,.«..« 1 Oriqinal from
Dioifiz7ed bv r ———

rdio l- alwTON UNWeRS



Numbers
of the c duis
German Articles. l’WDPäöê.
general

karis. Marks per 100kilos.

e 51 P.ansss, tessn4911 ........... 3,25

ex 59 Jjuicesof fruits sObst](exceptof grape),not fermented,not containing
ether or alcohol, not boiled down, or boiled down without the
addition of sugar, sterilized or not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

(74 to 76). Timber for building and industrial purposes, not
separately mentioned in the general tarisf:

74 rough or merelyceutacrosswith theax or saw, with or without thebark:

0/12
hard Sn # 5 —4G53 . r % E S „SE" E or por 55 meter

1,08
per 100 kilos

sotk....................·.......................... 0-1?
or per eubie meter

0,72

75 hewn longitudinally or otherwise prepared or cut up with the ax;
also shavings produced by rending and shavings intended for
the clarification of liquids produced otherwise than by rending: per 100kilos

hard.................·............................ 0724
or per eubie meter

1,92
per 100 kilos

la—tMiut“s. 0/24
or per cubic meter

1,44

76 sawn longitudinally or otherwiseprepared, not planed:

Oriqinal from
Oigitizedbr,Oo gle

per 100 kilos
0,72

or per cubic meter
5/76



Bolsat
deutschen Benennungder Gegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. n.

(NochNr. 74/6. Bau- und Nutzholzusw.)
(NochNr. 76. in der Längsrichtunggesägtusw.)

0,72
·.....................................·........ oderfür1Festmeterweich 152

Anmerkung zu Nr. 75 und 76. Durch bloßes Sägen genuteteSchindel=
brettersindwie bloß gesägteSchindelbretternachNr. 76 zu verzollen.

In der Längsrichtung beschlagene,gesägteoder in andererWeise vor=
gerichtete, nicht gehobelteKanthölzer (Balken, Bohlen und dergleichen),
welchenur mit Zapfenlöchern, Japfen, Schlitzen, Falzen oder Bohrlöchern
versehensind, werden nach den vertragsmäßigenSätzen der Nr. 75 und 76
mit einemZollzuschlageverzollt,welcherbeträgt:
im Falle der Verzollung nach Gewicht für 1 Doppelzentner0,20 Mark,

im Falle der VerzollungnachNaummaßfür 1 Festmeter:
hartesFelr“ts6#s=D 1,60Mark,
WeichesHozzz.4Ant#n= 1,20Mark.

Anmerkungen zu Nr. 74 bis 76.
1. Bloß gedämpftes(nicht zugleichgefärbtes),sowie zur Erhöhung der
Haltbarkeit getränktes (imprägniertes) oder nur zu diesemIweck auf
chemischemWegebehandeltesBau- undNutzholzwird ohneJollzuschlag
nach denvertragsmäßigenSätzen derNr. 74 bis 76 verzollt. Gefärbtes
oder zum Zweckeder Färbung auf chemischemWege behandeltesBau=
und NutzholzunterliegteinemZollzuschlage,welcherbeträgt:
im Falle der VerzollungnachRaummaßfür 1 Festmeter2,40Mark,
im Falle der VerzollungnachGewichtfür 1 Doppelzentner:
hartesSS... — 1—“! 0,30Mark,
weichesHotz . . . . . ..l·.........·....... 0,40Mark.

2. Die Verzollung des in diesenNummerngenanntenHolzes kann nach
Wahl desEinbringers nachGewicht für 1 Doppelzentner odernachMaß
für den Festmetererfolgen.



Numbers
of the
German
general
tarifl.

Articles. Rate of duty:

Marks per 100 kilos.

Shingle boards grooved by the saw only will pay duty under
No. 76 as shingle boards merely sawn.

Sduare timber (baulks, planks, etc.) hewn longitudinally, sawn
or otherwise prepared, not planed. having only peg holes, pegs, slits,
grooves, or bored holes, will pay conventional duty under Nos. 75
and 76, with a surtax as follows:

if the duty is paid by weight, 0.20 mark per 100kilos,
il the duty is paid by volume:
hard wvocdd. “ 1,60marks per cubic meter,
soft wod 1.(20marks per cubic meter.

I. Wood tor building or industrial purposes, merely steamed(not
at the same time Colored), as also the same wood impregnated or
otherwise chemically treated with the object only of increasing its
durability, will pay duty under Nos. 74—76 without a surtax.
Colored wood, or wood Site treated for the purpose of being
colored, is subjected to a surtax as follows:

if the duty is paid by volume, per cubic meter 2,.40marks,
if the duty is paid by weight, per 100 kilos:
bard ohf.— 0,30 mark,
Satte d fiAs.ux. 0,40 mark.

2. The duty on wood includel under these numbersmay be Paid
either by weight or by measure, at the importer's option.

Oriqinal from

0,72
or her enbie meter
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Eist Loussat
deutschen. BenennungderGegenstände. für
[] 1 Doppelzentner
arifs. Mark.

81Holzpflasterklötze: , 0.72

Ams Partent HHH92“tse: oderfür Festmeter
5/76

für 1 Doppelzentner

aus weichemHolz - »dekfürm·sp»»»
Anmerkung. Gedämpfte, getränkte (imprägnierte) oder sonst auf 4,32

chemischemWegebehandelteHolzpflasterklötzewerdenohneJollzuschlagzu
denvertragsmäßigenSätzender Nr. 81 vergollt.

82 Naben, Felgen, Speichen, sowie für dieseGegenständeerkennbarvor=
— gearbeiteteHölzer: für1Doppelzentner

* 0,72vonhartemHolz..................................... »d»sp·«1z·stm»»
5,7

für 1 Doppelzentner

bontweichenSetz. ——— ". e sstrenninser
4,32

83 Faßholz (Faßdaubenund Faßbodenteile),auchzu solchemerkennbarvor=
gearbeitetesHolz (Stabholz),ungefärbt,nichtgehobelt:

von Eichenholz 2 2 2 2 2 2 2 22 2 — — — 2 22e22

vonanderemhartenHolz ####22

von weichemHolz ########=A°#öe'¼ •: 322 2 2 22 22 2 3 3 3

Anmerkung. Die bloßeBehandlungmit demReifmesserodereine
Glättung der SchmalseitendurchHobelung bleibt auf die Verzollung
des FaßholzesohneEinfluß.

Originalfromr=
OI-ÖOmal IrOm

für 1 Doppelzentner
0/20

oder für 1Festmeter
1,60

für 1 Doppelzentner
0

oder für 1 Festmeter
2/40

für 1 Doppelzentner
0/½

oder für 1 Festmeter

1,80



Number-s

Ofttm - Rateofduty:German Articles. Ment quts:
general

tarist. Marks per 100kilos.

8#Wooden blocks for paving: 0.2
⸗

IlklkdW0()(1......-................................ or per cubie meter
5,76

per 100 kilos
0.72i-suftno()(l.........·....-.........·................ et. echiepister.

Note. Wooden Paving blocks, steamed. impregnated. or other= 1.32
Wise chemically# treatel, pay the conventional rates oOf No. Sl.
Withont surtax.

82 Naves, fellies. okes. as well as Pieces of wood recognizahlc as
roughly shaped for these objects: ber100kilos

0,72à 45 /oilikndw()0(1................................·...... p gcbi irte
—. 5/76

. her 100 kilos

0,72dt soll ...23 ssss#e Ügre
4,32

83Wood (or casks#(staves and headings), also Pieces of Wood recog=
nizahle as ronghliy shaped for these objects, not colored. not plane:

Ma.. tt.—— 2K=êk“ö 225#

if other hartt wocttttt.——= Q

got go ç

Note. The duty on wood for casks is not assectedby mere
treatment with the drawing knife or by smoothing the edgeswith
the plane.

OriqinealfromOigitizedbyCo= gle

per I0 kilos
0,20

or per cubic meter
1,60

ber 100 kilos
0,30

or Per cubie meter
2/10

her 100 Kilos
030

or ber cubic meter
1.80

60



Nummer Zollsatzdes
deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs.

107) Vi - «·1D(aus 100/107) Vieh, lebend: für

L04 Schafe äÊ 8

105Ziegen................................................. frei
für 1 Doppelzentner
Lebendgewicht

106 SSWWSfRRRR-.m#s 9

107Kedervieh:
Gänse................,...............·.......·...... frei

für 1 Doppelzentnern
Reingewicht

Hühneraller Art und sonstigesFedervieh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

108 Fleisch, ausschließlichdes Schweinespecks,und genießbareEingeweidevon
Vieh (ausgenommenFedervieh):

frisch,auchgekühlt
gefroren
Anmerkung.
legte Schweine einschließlich
verzollt.

einfachzubereitet
zumfeinerenTafelgenußzubereitet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Anmerkungen.
1. Nicht lebendesVieh, zum Genuß verwendbar, unterliegt der Ver=
zollungals frischesFleischvon Vieh.

2. Frisches und einfachzubereitetesknochenfreiesFleisch (auchZungen,
jedochnicht genießbareEingeweide)unterliegteinemZollzuschlage
von 10 vomHundert.
Gepökelteoder geräucherteSchweineschinken(Vorder- und Hinter=

schinken)werdennachdemvertragsmäßigenSatze für einfachzu=
bereitetesFleischohneJollzuschlagverzollt.

Ö.é .„„„„„„„„„„„¾„„„„„6

Jum ermäßigtenSatze von 35 Mark werdenauchzer=
des daran haftendenSchweinespecks

Ö HHT######## e2 2 — 2 2 25

Oriqinal from
Oigitizedbr,Oo gle

für 1 Doppelzenlner

35
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Numbers
of the · SS.
German Articles. #==
general

tariff. Marks per 100kilos

(ex 100 to 107). Live stock: ber100kiloslire
weighi

194. Sie.amusrmm 8

free

per 100 kilos live
weight

196 HN.“crsik#— 9

1074oultry:
Ss:n 1s sP u„—# free

per 100 kilos nei
weight.

fowls df all Einds and other poult)) 4

108 Heat, except bacon, and edible entrails of animals, edxcept those
of poultry:

#eR or ill. azilmuin#s#uz##z#-
frozen..................·.........................
Note. Hogs, cut up, including the bacon adhering thereto, are
dutiable at the conventional rate of 35 Marks.

simply prepared *#“ ussdoe nssaCJH“N—#ssb*s

Drepared for the table * “""JJNN% J.t „„

JNotes.
I. Slanghterel animals, ft for consumption, pay the same
duty as fresh meat.

2. Fresh and simply preparel meat. free from bone (also
tongues, but not edible entrails), is subject to a surtax olf
10 per cent.
Dieklel and smoked hams (lore and hind hams) pay

the conventional rate on meat simply prepared, without
a Surtax.

OriqinealfromOigitizedbyCo= gle

per 100 kuos
35
35

35

60“
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Nummerdes Jollsatz

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs. Mark.

aus 110 Federvieh:
geschlachtet,auch zerlegt, nicht zubereitt . . . .. 14

gespicktvder sansteinsechzubereittttttttt..... 20

aus 126JSchmalz und schmalzartigeFette (Schmalz von Schweinen und Gänsen,
Rindsmarkund andereschmalzartigeFette)ausgenommenOleomargarin 10

!27 Schweine=und Gänsefett, roh (uneingeschmolzen,unausgepreßt))mit Aus=
nahmedes Schweinespecksund der Flomen (Fliesen)Liesen), ferner
Bihen zum Kenf. htitaten 5

aus 162 Mehl aus Getreidemit Ausnahmevon Hafer, auchgebranntoder ge=
röstet..............·................................. 10,20

aus 180 Wein undfrischerMost vonTrauben, auchentkeimt(sterilisiert),in Fässern
oder Kesselwagen, mit einem Weingeistgehaltevon nicht mehr als
14 Gerichtsteilin im 19009)„—““s 20

aus 185 Obstwein(auchin Gärung begriffenerObstmost)in Fässen .. 3

198Gewöhnliches Backwerk(ohneZusatz von Eiern, Fett, Gewürzen,Zucker
#desdergleichenßß 10,20

aus 219 Nahrungs- und Genußmittelaller Art (mit Ausnahmeder Getränke)in
luftdichtverschlossenenBehältnissen,soweitsienichtan sichunterhöhere
Zollsätzefallen:
Aprikosenmus ohne Zusatz von Zucker oder Sirup, in Blechgefäßen
von mindestens5 KilogrammGewicht .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Tomatenkonserven;Oliven, auchin Essig,Ol oderSalzwassereingelegt 30

andereNahrungs undGenußmittel,ausgenommenMilch und Rahm,
in luftdicht verschlossenenBehältnissen)soweit sie nicht an sich
unter höhere Jollsätze fallen .. . . . . .. 60

Oriqinal from

— —
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Numbers
of the Rate of dutGerman Articles. Sie Lici
general
kariik Marksper100bilos

ex 110 JPoultry:

killed, not prepared, carvell up or nt4t4 . . . . ... 14

larded uorotherwise sinlly prepbare3lZz 20

=#X1265#ses and grease-like fats (hog's lard, goose greasc, beaf mar=
#roV and other grease-like fats), except oleomargarinn 10

127 Hlog's fat and goose fat, raw (not rendered nor pressed), except!
bacon and intestinal fat; also edible greare 5

ex 162Flour, burned or roasted or not, of grain, except dats 10,20

ex 180 Wine and fresh must of grapes, sterilized or not, in casks or tank
waggons, of an alcoholic strength of not more than 14 per cent

Neisdt. t-tinu 20

exr 185Fruit wine (also fruit must in Drocess of fermentation) in casks. 3

198% mmon baker'’s Droduce (without the addition ofeggs, lard, spices.
aus#or thuelik. .. «...................... 10,20

ex 219 JArticles of food or consumption of all sorts (not including beverages)
in hermetically sealed receptacles, unless subject as such to
higher duties:

apricot sauce, without addition of sugar or sirup, in tin
receptacles, weighing at least 5 kilos . . . . . . . . . . . . 5

Dreserved tomatoes; olives, whether preserved or not in vinegar.
Sil. r hlil. —“-#zs3 30

other artiches oOf 100d4or consumption, edgéept milk and cream.
in hermeticallt# scalcd receptacles. 80 für as they arc not!
Ssuhject to higher rates of duty as such . . . . . . . . . . . .-. 60

Oriqinal fromDigitizedbyCOoc gle



Nummer

— —

des Zolsab
deutschen Benennungder Gegenstände. füri
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. Mark.

225 Bimsstein,Schmirgel,Polier- oderPutzkalk(WienerKalk),Tripel undähnliche
mineralischeSchleif.,Polier undPutzmittel,roh,gemahlenodergeschlämmt:

in Büchsen,Gläsern, Krügen oder ähnlichenfür den Kleinverkauf
bestimmtenAufmachungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

in andererVerpackung,auchzu Ziegeln geformt... . . . . . . . . . .. frei

233 JSchiefer:
rohe Schieferbloͤne frei
rohe Schieferplatten,roher Tafelschiefer .. l
Dachfchiefer.............·........................... 0,65

Anmerkung. Schieferplatten von mehr als 20 Zentimeter Stärke
sindals Schieferblöckezu behandeln.

aus 23) Erdöl (Petroleum))flüssigernatürlicherBergteer(Erdteer),Braunkohlen=
· teeröl,Torföl, Schieferöl,Ol aus demTeer derBoghead-oderKännel—

kohleundsonstigeanderweitim allgemeinenTarif nichtgenannteMineral=
öle, roh oder gereinigt:
Schmieröle;auchteerartige,paraffinhaltigeundim Wassernichtunter=
sinkendepechartigeRückständevonderDestillationderMineralöle;Harzöl 6

Schwerbenzinmit einemspezifischenGewicht von mehr als 0,750
bis 0,770 einschließlichbei 15C.) zur VerwendungzumBetriebe
von Motoren) in inländischenBetriebsanstaltengewonnenoder

2aus dem Ausland eingehend,unter Überwachungder Verwendung
Gasöl mit einemspezifischenGewicht von mehr als 0,830 bis
0,880 einschließlichbei 1590., zur Verwendungzum Betriebe
vonMotorenoderzur KarburierungvonWassergas,in inländischen
Betriebsanstaltengewonnenoder aus demAusland eingehend,
unter Überwachungder Verwendung. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Anmerkung. Die Verzollung von Petroleum und anderengereinigten,

nicht besondersgenannten, zu BeleuchtungszweckengeeignetenMineral—
ölen kann nach Wahl des Einbringers nach Gewicht unter Zugrunde—
legung von 1 Doppelzentner oder nach dem Naumgehalt mit der Maß=
gabe zugelassenwerden, daß dabei für 125 Liter bei einer Temperatur
von 15 (.1 DoppelzentnerreinesFlüssigkeitsgewichtgerechnetwird.

Oriqinal from
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Articles. Rate of duty:

Marks per 100 Kilos.

233

ex 239

Pumice stone, emery, Vienna lime (powdered quicklime for polishing
or cleaning), tripoli and similar mineral grinding, polishing, and
cleaning substances, raw, ground, or washed:

in boxes, glasses, jars, or other packages suitable for retail sale

in other receptacles, also shaped in hries.

Slate:
rough Plots. „M ....... .....
rongh slabs, rough table slate ............ ....
roofingslxttes.............-.......... .........

Note. Slabs of slate more than 20 centimeters thick are to
be treated as blocks.

Petroleum, fluid natural mineral tar, brown coal tar oil, peat oil.
Shale oil, oil from the tar of hog-head or cannel coal, and
other mineral oils not otherwise cnhumerated in the gencral tarifl,
crude or relined:

lubricating oils; residues from the distillation of mineral eils.
containing Paraffin or of a tarrv or Pitchy nature, the latter
Drovided that they de not sink in water: rosin öd11l.

lleayy henzine of a specifie gravity of more than 0,750 up
t?o 0.770., inclusive, at 15%C., (or driving motors, manu=
lactured in inland factories or imported from fbreign
countries, under ente.... —

Gas oil of a Specific gravity of over 0.830 up to 0.880.
inclusive, at 156C., for driving motors, or ftor the carbu=
ration of water gas, manufnetured in inland factories or
imported from foreign countries, under control .. . . . . . ..

Note. Petroleum and other relined mineral oils. not specially
mentioned, suitable for illuminating Durposes, may, at the option
ol the importer, be assessed for duty according to weight on the
basis of 100 kilos, or according to volume, upon the condition
that 125 liters, at a temperature of 15%C., are Considered to be
equivalent to 100kilos, net weight, of the (luidl.

frec

free
1
0.65
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249 Erdwachs(Ozokerit),gereinigt,undCeresin(ausErdwachshergestellt,auch
mit Paraffin versetzt),in Blöcken, Täfelchenoder Kugeln; Wachs=
stümpfevon gereinigtemErdwachsund von Cerein 10

aus 250 Paraffin) roh (Paraffinschuppen)Paraffinbutterusw.) odergereinigt,mit
AmsnahmedesWeichpare#jise. 10

251. Weirtper#nfffnnJ... m-e ........ 8

für 1 Doppelzentner
3 Rohgewicht

aus 258Paraffinsalbe, Vaselin und Vaselinsalbe(nichtwohlriechenddd) 10

259

260

aus 316

aus 385

Wezenschmiee..:

AndereSchmiermittel,unterVerwendungvon FettenoderSlen hergestellt,
flüssigoder fest, auchgeformt.. .. . . .-

Calciumkarbid............................................

Käsestoff(Kasein),Käsestoffgummiund ähnlicheZubereitungen,soweitsie
nicht unter Nr. 206 des allgemeinenTarifs fallen

Rohleim (entkalkteKnochen)

Leimaller Art (mitAusnahmedesEiweißleims),fest oderflüssig;Gelatine,
auchgefärbt-...................·......·...............

Süßholzsaft:
mit Jucker,Honig, Anisöl, Salmiak odersonstigenGeschmackszutaten
oderHeilmittelnversetzt,oderin Aufmachungenfür denKleinverkauf

anderer,roh odergereinigt,auchin einfachin Kistenoderin andere
unmittelbarzum Versand dienendegrößereUmschließungenver=
packtenStangen

Oriqinal from

für 1 Doppelzentner

6

für 1 Doppelzentner
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für 1 Doppelzentner
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Rrish Marksper100kilos.

249 Mineral wax („Ozocerite),refined, and ceresin (made from mineral wax,
mixed or not with paraffin), in blocks, tablets, or balls; wax
stumps [Wachsstümpfe] of refined mineral wax and of ceresin 10

ex 250 Paraffin, erude (Paraffin scales, Paraffin butter, etc.) or retined,
espt sait nraftiit“ksies 10

251. Soft Narart-.-. .uss- 8

per 100kilos
gross weight

ex 258 Paraffin ointment, vaseline and vaseline ointment (not scented) 10

per 100kilos

259 rMals grsesse.sb#summmmmuumeins 6

» « per 100kilos
260 5ther lubricants, manufactured of fats or oils, liquid or solid, grossweight

melden into slapes nt... —teluu 7,50

316 Lalcium carbidee m - free

373asein, casein gum, and similar preparations, so far as they are per 100kilos
not included under No. 206 of the general tarimk . . . . .. 6

374 Glue in the rough (delimed bones). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (..... 3

375 Glue of all sorts (exceptalbuminous glue), solid or liquid; gelatin,
evencolored...........-..............-.............. 3

ex 385Licorice juice:
mixed with sugar, honey, oil of aniseed, salammoniac,or other
flavoring or medicinal ingredients, or made up for retail sale 60

other, raw or purified, even in sticks packed in boxes or
other larger coverings serring for the purpose of trans=
Bortation unnnnn..us free

Oriqinealfrom

61
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Nummer
des Zollsatz

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
arifs. Mark.

(aus 545/7) Leder, halb- oder ganzgar, auchzugerichtet,anderweit
im allgemeinenTarif nicht genannt:

545 bei einemReingewichtedes Stückesvon mehrals 3 Kilogramm:
ganzeHäute mit anhaftendenKöpfen, Hälsen, Bäuchenund Klauen,
auch in Hälften; Kopf.) Hals=) Bauchteileund Klauen sowie
RoßschilderohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückse 30

Schweinsleder,ohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes 18
Kernstckk.ssests-35 33

Anmerkung. Leder, einschließlichder Kernstücke,bei einem Rein=
ewichtedesStückesvon mehrals 3 Kilogramm, zur Herstellungvon
reibriemen, auf Erlaubnisschein unter Uberwachung der Verwendung 22

aus 546 bei einemReingewichtedes Stückesvon 1 bis 3 Kilogramm:
Kalbleder, naturferiz... 25
AuderesKilbleet.W-— 40

(aus 555/6) Schuheaus Lederaller Art, auchaus behaartenHäuten
oder aus Häuten von Fischen oder Kriechtieren:

556 mit anderenSohlen als Holzsohlen: «
dasPaarimGewichtevonmehrals1200Gramm.......... 60
dasPaar im Gewichtevon mehrals 600 bis 1200 Gramm auch
Schuhoberteileaus Lederaller Art mit elastischenEinsätzenohne
Rücksichtauf das Gewibt. 80

das Paar im Gewichtevon 600 Gramm oderdarunter 90
Pantoffel und HausschuheohneRücksichtauf das Gewicht 60

Anmerkungen.
1. Ausfütterungen,Besätze,ZierateundZutatenallerArt (Schnallen,

Maschen, Quasten, Stickereien, Schnürriemen usw.) aus anderen
Stoffen, einschließlichSeide,jedochausgenommenPelzwerk,bleiben
ohne Einfluß auf die Verzollung.

2. Als Pantoffel und Hausschuhesind solcheSchuhe anzusehen,die
wederRiststellung nochFersenstellunghaben noch in andererWeise
(z. B. durch Jugschnüre, Verschlußknöpfeoder elastischeEinsätze)
zur festenUmschließungdesFußes eingerichtetsind. Der vertrags=
mäßige Jollsatz ist auch auf Vantoffel und Hausschuhemit einem
Absatzfleck,jedochnichtauf solchemit Absätzen(Stöckeln)anzuwenden.

Oriqinal from
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exX 546

556

(ex 545 to 547) Leather, half or entirely dressed, whether pre=
Dared or not. not otherwise mentioned in the general tariff:

of à net weight of more than 3 kilos each piece:
entire hides or half hides, with the heads, necks, bellies, and
hoofsunseparated;head. neck, andbelly pieces and hoofs, as
Well ashorse shields, without regard to the weight of the pieces

Pig leather, without regard to the weight of the pieces.
bend leather [(Kernstickckcssssssss...

Note. Leather, including bend leather, of a net weight of
more than 3 kilos per piece, for the manufacture of driving belts,
Mitb mimit, andt under ontr — ——

of a net weight of from 1 to 3 kilos each piece:
calf, natural color (natural brown) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
otherca1k......................... -.................

(ex 555 to 556) Boots and shoes of leather of all kinds, inclu=
ding those made from hides with the hair still on and those
made from fish or reptile skins:

with soles of materials other than woode:
weighing more than 1200 grams per pair . . . . . . . . . . . . . ..
weighing more than 600 and up to 1200 grams per pair;
boot uppers of leather of all kinds, with elastic insertions,
Withont regard #0 weigtttt.. —

weighing 600 grams or less per pair . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
slippers and house shoes, without regard to weigüt.
Notes.
I. Linings, trimmings, and ornaments of all kinds (buckles.

bows, tassels, embroideries, laces, etc.), of other materials,
including silk., but not including fur, do not affect the tariff
treatment.

2. The following are to be treated as slippers and house
shoes: shoes which give no support to the instep or the
heel, and are not in any other way (e. g. by lacing, buttons,
or elastic sides), adapted for closely fitting the foot. The
conventional duty is also applicable to slippers and house
shoeswith a heel piece, but not to those with a raised heel.

OriqinealfromOigitizedbyCo= gle
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allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Zollsatz
für

1 Doppelzentner

Mark.

557

aus 560

561

578

Treibriemenund Treibriemenbahnenaus Lederaller Art sowieaus rohen
enthaartenHäuten, auchmit UnterlagenoderZwischenlagenaus groben
GesdinsiworenoderFilz u—t-OÜ

Sattler- und Täschnerwarensowieandereim allgemeinenTarif nicht be—
sondersgenannteWaren aus Lederaller Art, rohen enthaartenoder
behaartenHäuten, Pergament,tierischenBlasen, Goldschlägerhautoder
Häuten von Fischen oder Kriechtieren, oder damit ganz oder teilweise
überzogen;auchSattler- undTäschnerwarenaus grobenGespinstwaren
von pflanzlichenSpinnstoffenoder aus Seilerarbeit der Nr. 484 oder
485 des allgemeinenTarifs, oder damit ganz oderzumgrößerenTeile
überzogen;alle diese,soweitsie nicht durchdieVerbindungmit anderen
Stoffen unter höhereZollsätzefallen oderzu denmit Lederganz oder
teilweise überzogenenPapier- und Pappwaren der Nr. 667 bis 669
des allgemeinenTarifs gehören:

Schlagriemen,Nähriemen,Florteilriemen,Lederschnürefür Spinnerei
und Weberei, Bindriemen, Webervögel,ohneRücksichtauf das
Gewichtdes Stückes „ ;#32

im übrigen:
beieinemReingewichtedesStückesvon 2 Kilogrammund darüber:
Pferdegeschirr;Kratzenrücken,Kratzenbänder;Blätter für Flug—
walzen (Volantblätter)) Streifen und Blätter für Schützen.
treiber;Nitschelhosen(Laufleder,Manchonse . ..

andere.........................................
beieinemReingewichtedesStückesvonwenigerals 2 Kilogramm:
Pferdegeschirr;Kratzenrücken,Kratzenbänder;Blätter für Flug—
walzen (Volantblätter))Streifen und Blätter für Schützen=
treiber; Nitschelhosen(Laufleder, Manchonss . . ..

andere;)auchLedertapetenohneRücksichtaufdasGewichtdesStückes

Handschuhleder,zu Handschuhenzugeschnittenodergestatt

ReifenausKautschukfür Fahrzeugräder;auchSchutzdecken(Laufdecken)für die
zuFahrzeugrädernbestimmtenSchläuche,ausGespinstwaren,mitKautschuk
getränktoderüberzogenoderdurchZwischenlagenvonKautschukverbunden

50
65

65
80

125

60

— —
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Articles. Rate of duty:

Marks per 100kilos.

557

ex 560

561

578.

Driving belts and breadths of driving belts of leather of all kinds.
as well as of raw hide (without the hair), with or without
#es et Scarse tertiles ör f.ttt.

Saddler's and trunkmaker's wares, as well as other wares not se=
Parately mentioned in the general tariff, of leather of all kinds.
raw hide (with or without the hair), parchment, bladder, gold=
beater's skin, or fish or reptile skin, or entirely or Partly covered
with such materials: also saddler’'s and trunkmaker'’s wares ol
coarse vegetable textiles or ot the rope-maker'’s wares mentioned
under Nos. 484 or 485 of the general tariff, or wares entirelr#
or mainly covered with such materials; all these so far as thei=
are not chargeable with higher duties by reason of their com=
bination with other materials, or do not belong to the classes of
Paper and paper wares entirelyr or partly covered with leather.
included under Nos. 667 to 669 ot the general tarift:
Picking straps, sewing and binding laces, leather tapes for
dividers (Florteilriemen], leather laces for Spinning and
weaving, Pickers, without regard to weigit . . . . ..

other articles:
of a net weight of 2 kilos and more each:
harness for horses; card backs, card bends (card slivers):
card plates for fancy rollers; slips and plates for pickers;
sliders (rubbing belts, travelling leather bands)

Sttier.shmisiminmte ·...
ofanetweightlessthan2kiloseacharticle:
hamessforhorses:cardbacks,cardbends(cardslive1-s):
card plates for fancy rollers; slips and plates for pickers;
sliders (rubbing belts, travelling leather band)

other; also leather hangings without regard to weight .

Glove leather cut out or stamped for gloes

India-rubber tires for wheels of vehicles; also tire covers, of textiles
impregnated or coated with india-rabber or with an internal
Iilker ÖOtindis- ruhbeer

50

50
65

65

60
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Me Zollsab

deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgemeinen 1Doppelzentner
Tarifs. Nerig.

aus 580 Gespinstwaren,auch Filz, mit Kautschukgetränktoder überzogenoder
durch Jwischenlagenaus Kautschukverbunden;Kautschukwaren)mit
Gespinstwarenüberzogenoder mit Gespinstenumsponnen;alle diese,
wenndieGespinstwareoder das Gespinstaus anderenSpinnstoffenals
aus solchenganz oder teilweiseaus Seide bestett . . . .. 100

Gespinstwarenin Verbindungmit Kautschukfäden;Gewebeaus Kautschuk=
fädenin Verbindungmit Gespinsten;alle diese,wenndie Gespinstware
oder das Gespinstganz oder teilweiseaus Seide oderaus anderen
Kpinnstsffenbestett——tom 90

585 Röhren aus Hartkautschuk,ohneweitereBearbeitng 25

586 Andere, im allgemeinenTarif nichtbesondersgenannteHartkautschukwaren,
auch in Verbindungmit anderenStoffen, soweit sie nicht dadurch
unter höhermSollfätzefallirnnn.. . —u— 40

(aus 649/50) Halbzeug(Halbstoffzur Papier=und Pappenbereitung),
breiartigoder in festerForm, auchgebleichtoder gefärbtodermit
mineralischenStoffen, Leim usw. versetzt:

650ä us Holz, Stroh, Espartograsoder anderenPflanzenfasern:
Holzmasse(mechanischbereiteterHolzstoff, Holzschlifff)] 1,25
chemischbereiteterHolzstoff (Zellstoff, Cellulose); Stroh⸗, Esparto⸗
#ud#Z estöfff“o#e 1,25

aus 651 Pappen (Pappdeckel))geformt(geschöpft)oder gegautscht,auch aus zu=
sammengeklebtenPappen hergestellt:
Pappen aus mechanischoder chemischbereitetemHolzstoff, auchaus
solchemvon gedämpftemHolze, festgewalzt(Braunholzpappe,so=
genannteLederpappe),Stroh=) Schrenz, und Torfpappeund an=
derweitim allgemeinenTarif nicht genanntegrobePappen, auch
i Müsse,Kefeerttt...... 3: 1,50

gKseisWes see. 3
Gänz grokesgrauesLöschpariittttttt . . . . . . . . . . . . .. 2

Oriqinal from
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Marks per 100 kilos.

ex 580

585

586

650

ex 651

653

Textiles or felt impregnated or coated with india-rubber or with
internal layers of india-rubber; india-rubber wares coated with
textiles or with yarn wound thereon; all these if the textiles or
the yarn do not consist entirelr or Partly of silk Ö H

Textiles in combination with india-rubber threads; tissues of india=
rubber threads combined with threads or yarn; all these if the
tektiles or the yarn consist entirely or partly of silk or other
textile material

Tubes of hardened india-rubber, not füurther worked

Other wares of hardened india-rubber, not separately mentioned
in the general tariff, combined or not with other materials, so
far as not falling under higher duties by reason of such combination

(ex 649 to 650) Paper stock (half stuff for the manufacture of
Paperandpasteboard),in the form of pulp or solidified, whether
bleached, dyed, mixed with mineral substances, glue, etc., or not:

from woocd,straw, esparto grass, or other vegetable fiber:
Woodpulp (mechanicallypreparedwood meal, wood grindings)
cChemically prepared wood pulp (cellulose); straw, esparto,
and other fibrous materials ## n 2

Pasteboard, molded (dipped) or couched; also made of sheets of
Dasteboard stuck together:
Cardboard of mechanically or chemically preparedwood pulp;
also of wood pulp prepared from steamed wood, rolled
hard (Braunholzpappe, so alled leather board), strawboard.,
Schrenzpappe, and peat cardboard, and other coarse
cardboard not separately mentioned in the general tariff,
dyed in the pulp or not

Vellow straw paper
Very coarse gray blotting paper ....

Oriqinal fromOigitizedbyCOo= gle
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654 Packpapier,in der Massegefärbt,auchauf einerSeite glaüt 3

655Papier, nichtunter andereNummerndesallgemeinenTarifs fallend, ein—
schließlichdes Kartonpapiers,auchliniert, pergamentiertodergekörnt:
Packpapier,nichtunter Nr. 654 fallend.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
andereshierhergehörigesPapier.. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

656 Buntpapier einschließlichdes mit Kreide, Bleiweiß oder dergleichenüber=
strichenenoder mit MetalldruckversehenenPapiers; lackiertesPapier;
mit Glimmer=oder Glasschuppen,Streupulver oderWollstaubüber=
zogenesPapier; Papier mit gestrichenem,aufgelegtemoder galvano=
plastischemMetallüberzuge,sowie mit Gold= oder Silberschnitt ver=
sthenesWattr.—s 8

657,Drucke jedesVerfahrens,soweitsie nichtunter denzwölftenAbschnittdes
allgemeinenTarifs fallen, auchBilderpapier, einschließlichdes Kopier—
verfahrens auf Papier und Pappe; auch farbig oder schwarzgeränderte,
odersonstauf irgendeineWeiseverziertePapiere oderPappen:

einfarbig........................................... 6
mehrfarbig, auchmit Pressungenoder Rändern in Farben, Gold
oderanderenMetallen 4 44 6

aus 660 Tapetenund Tapetenbortenaller Art aus Papier, wedervergoldetnoch
versilbert,bronziert,gepreßtodersammetarg 12

aus 694 Schleif und Wetzsteine,ganzoderteilweiseaus Karborund . .. 12

(aus 737/10) Hohlglas:

737 wedergepreßtnochgeschliffen,poliert, abgerieben)geschnitten,geätztoder
gemustert:
Hat#rfeiii.. 3

weiß (auch halbweiß) durchsichtig, auch mit einzelnen Ringen von *
massivemweißen (auchhalbweißen)Glase . .. 8

Oriqinal from
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Marks per 100kilos.

654

655

657

ex 660

ex 694

—S —

Packing paper, dyed in the pulp, glazed on one side or not .. .

Paper not included under other numbers of the general tariff,
including cartonpaper,evenruled, madelike parchmentor grained:

22 3 22packing paper not included under No. 654
other s s a 2 —Ê2— 22 2 2 3 —2—Ê 2 — 2 Ê 2 —2Ê2—2 — 2 22 2 22 2 2 2 2 222 22

Colored paper, including paper coated with chalk, white lead, or
the like, or provided with metallic impressions; varnished paper;
Daper covered with scales of mica or glass, pounce or wool
flocks; paper provided with painted, applied, or galvancoplastie
metallic surfacing; also paper with gilt or silvered edges

Printed matter, printed by any process, §s0far as not included in
chapter 12 of the general tariff; also „picture paperJ, including
that produced br#a copying process on paper and cardboard:;
also paper or cardboard colored or black edged, or ornamented
in any way whatever:
DU ole Lele .. ““““r u.

f more than one color, also with impressions or edges in
colors, gold or other metals

Wall-paper and wall-paper borders of all kinds, neither gilt.
silversd, bronzed, embossed, nor velwettrtt..

Grindstones and whetstones, wholln or partly of carborundum

(ek 737 to 740)Hollow-glass:
neither molded nor ground, polished, smoothed, cut, etched, or
tigured:

etf nntural golll.“us.

white (or half white) transparent, with or without separate
rings of massive white (or half white) glass

OriqinealfromOigitizedbyCo= gle
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Lollsatz

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen “ 1 Doppeszentner
Tarifs. Mark.

(NochNr. 737. Hohlglas, wedergepreßtnochgeschliffenusw.)
gefärbtoderweiß undurchsichtig,auchmit gefärbtemodermit weißem
undurchsichtigenGlas überfangen:
Milch=, Alabaster-und Beinglas, wi. 10
andereshierhergehörigesHohlgllsss 15

738 bloß mit gepreßtenBöden oder durchSchleifen, Pressenusw. gestalteten
oderverziertenStöpseln:
gefärbtoderweißundurchsichtig,auchmit gefärbtemodermit weißem
undurchsichtigenGlas überfageen . . ... 15

anderes..............·.................... ,......... 12

739inandererWeisegepreßt,geschliffen,poliert,abgerieben,gefchnitten,geätzt
odergemustert:
gefärbtoderweißundurchsichtig,auchmit gefärbtemodermit weißem
undurchsichtigenGlas überfangnen . . . .. 15

anderes......·.·................................... 12

(aus 741/2 Spiegel- und Tafelglas, anderweitim allgemeinenTarif
nicht genannt,wedergeschliffennochpoliert, geschnitten,gemustert,
gerippt, geschuppt,gebogen,mattiert, geätzt,überfangen,gefeldert
(facettiert)oder belegt:

741 nichtgefärbt,nichtundurchsichtig:
Spiegelglas, gegossenesund geblasenes;sogenanntesRohglas (rohe
gegossenePlatten), mehrals 5 Millimeter stark,auchgerippt.. 3

Tafelglas einschließlichdes 5 Millimeter oderwenigerstarkenRoh—
glases, letzteresauchgerippt, wenn die einfacheHöhe und die
einfacheBreite zusammenbetragen:
120 Deutinteis odeirdarnstter.# 6

für 1 Doppelzentnen.
Rohgewicht

mehrals 120 bis 200 Jentimettenr . ..
mehrals 200 ZentimeterMpenb 10



Numbers
of the
German Articles. Rate of duty:
general
— Marks per 100kilos.

(ex 737 to 740) Hollow-glass, continued:
colored or white nontransparent, or even flashed with
colored or white nontransparent glass:

milk, alabaster, and bone glass, wmite . .. 10

other.·....................................... 15

738 With the bottoms only molded, or with the stoppers shaped or
rornamentedby grinding, molding, etc.:
colored or white nontransparent, or even flashedwith colored
er white nontransparent gslasss . 15

other..........·......-........................... 12

739molded,gr0und,polished,smoothed,cut,,engraved,orügure(1
in any other way:
colored or white nontransparent, or even flashedwith colored
#r white nontransparent glasss 15

Stthen *—#ssRsslsliee 12

(er 741 to 742) Plate and sheet glass, not separately men=
tioned in the general tariff, neither ground, polished, cut,
figured, ribbed, scolloped, curved, frosted, etched, flashed,
cut in facets, nor silvered:

741 ieither colored nor opaque:
Plate glass, cast and blown; so-called crude glass (rough cast -
plates)m0rethan5millimetersthick,ribbed0rnot;. 3

sheet glass, including »crude« glass (ribbed or not) having
a thickness of 5 millimeters or less, it the length and
breadth together amount tor

120 ventimeters dr 11868888...==4A 6
per 100kilos
gross weight

more than 120 and up to 200 centimetrs. 8
more than 200 centimetss . . . . . . . . .. 10

Oriqinal from
Oigitizedbr,Oo gle
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s Zollsatz

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. Nat.

für 1 Ooppelzentner
« Rohgewicht

ans742Butzenscheiben........................................... 12

758GlasbehängezuLeuchtern;Glasknöpfe;alledieseauchgefärbtodermitküHDpppkkzmtmk
Ofen...-............................................ 2

Anmerkung. Bemalte,vergoldeteoderversilberteGlasknöpfewerden
nachNr. 763 verzollt.

759 Glasplättchen;Glasperlen, Glasschmelzund Glasschuppen,auchlediglich
zum Jweckeder Verpackungund Versendungauf Gespinstfädengereiht;
Glastropfen (Glastränen, Springgläser)) Gflaskörner(Glaskügelchen,
massiveGlastropfen):
Weißauch gefärrsnst... #s= 2
bemalt, vergoldetoderversilbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·...... 15

760Glasflüsse(unechteEdelsteiuc),bleihaltigoderbleifrei,Glassteineund
Glaskorallen,ohneFassung,auchlediglichzum Zweckeder Verpackung
und Versendungauf Gespinstfädengereiht:
roh:

GlasflüsseundGlasstein ".......... 20
Gitatpratrit.———tR5 15

heerbeitet#geschliffenuvftltt.ttzer- 25

763 Glas, anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt,auchdurchPressen
oderStanzen hergestelltodergeschliffen,poliert, abgerieben,geschnitten,
geätzt,gemustert)Glasgespinstund Glaswolle:
nicht gefärbt,nicht undurchsichtig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
gefärbtoderundurchsichtig.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 15
bemalt, vergoldetoder versilbert,auchdurchAuftragenoder Ein—
brennenvon Farben gemustert... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20

Oriqinal from
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Numbers
of the
German Articles. Rate of duty:
general

tarick. Marks per 100 kilos.

per 100 kilos
gross weight

42 Balls-S is. sst—uus#n 12

758 Glass pendants for chandeliers; glass buttons; all these colored or per100küos

760

763

#ot Witli 1#oD or net tihss
Note. Painted, gilt or silvered glass buttons pay duty under

No. 763.

Small glass plates, glass beads, bugles, and scales, even if strung
on thread only for purposes of packing and transmission; glass
drops (glass tears, Prince Rupert's drops); Small glass balls
(massive glass drops):
Nhlis or Söleee..““nss Mo us

Glass pastes containing lead or not; artificial gems, and glass
corals, not mounted, even if strung on thread only for purposes
of packing and transmission:
rough:

glass pastes and artificial gnnnnns.

glasscorals....................................

worked(groundetc.)........................-.......

Glass not otherwise mentioned in the general tariff, molded,
stamped, ground, polished, smoothed, cut, etched, figured, or
not; glass threads and spun glass:

bet solben ine opatue. sms.iz:

##id er Sali # #ss 2sssriteßhnntse

Painted, gilt or silvered, figured or not bthe application
#h burnint in #Sr.Soler.tmtsn

12

1e

15

20
15
25

12
15

20
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28 Zolsab
deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. *P

ark.

(aus 777/843) Eisen und Eisenlegierungen:

782 NichtschmiedbarerGuß, anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt,roh:

“von mehr als 1 Doppelzentner. 2/50
. . »» vonmehrals 40 KilogrammbisbeieinemReingewichtedesStückes 1 Doppelzentner 3

von40 Kilogrammoderdarunter 3,50

797 isenbahnachsen,Eisenbahnradeisen(Naben,Radreifen,Radgestelle,Rad=
kränze),Eisenbahnräder,Eisenbahnradsätze... . . . . . . . . . . . . .. . . .. 2,50

800 EisenbauteileEisenkonstruktionen)aus schmiedbaremEisen,auchmit Anstrich
versehen.............................................. 4,50

aus820Eisenbahnlaschenschrauben,Schwellenschrauben,Spurstangen,Klemmplatten,
Hakennägel,Isolatorstützen:

SchraubenundNiete von mehrals 13 Millimeter Stiftstärke;Schrauben=
mutternund Unterlegscheibenfür Schrauben;Hufeisen,Schraub- und
Steckstollen:

roh...-........................................... 5

aus 821 Eisenbahnwagenbeschläge,Eisenbahnweichen-und Signalteile, roh.. . . .. 6

Eifsenhahnpuffer trrr. Êe , 3

Oriqinal from
Digitizedby CSo gle PRINCETONUNVERSITY



Numbers
of the
German Articles. Rateof duty:
general
k Marksper100kllos.

(ex 777 to 843) Iron and iron alloys:

782Nonmalleable cast iron, not otherwise mentioned in the general

800

ex 820

ex 821

tariff, rough:
more than 100 kills

weighing, per piece,netweight .6

40 kilos or less . . . . . . .. ...

Axles and parts of railway wheels (including hubs, tires, frames
and rims), railway wheels, sets of railway wheells ..

Construction pieces of malleable iron, paintec or . . . . . ..

Bolts for fish plates and sleepers, cross-tie bars, clips, hock nails,
insulator supports (brackets),

Screws and rivets of more than 13 millimeters shank diameter;
nuts and washers for screws; horseshoes, calkins,

Railway couplings, parts of switches and signals, rondgg . . ..

Railms#tbuffes. 1ou.. nns=s##r

2,50

3,50

2,50

4,50
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Zollsat

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner

Tarifs. Mark.

829 Ketten (mit Ausnahmeder Fahrradketten)und Teile von solchen:
roh:

zur Kettenschleppschiffahrntt ,.................. 1,50
andere.........................·............... 5

bearbeitet................................·.......... 15

0113839Federn,anderweitimallgemeinenTarifiiichtgenaiintz
an sich feine (Perrücken-,Handschuh-,Hut- und ähnlicheFedern)
sowiealle polierten,vernickelten,lackierten,verniertenoder sonst
weiterals durchbloßesAbschleifenbearbeitetenFedrrn ... 20

andere:
roh....................-................. -....... 6
bloßabgeschlissen............·...................·.. 10

(aus 869 bis 880) Kupfer und Kupferlegierungen:

875 Metalltuch aller Art für gewerblicheZwecke,insbesonderefür die Her—
stellungvon Papier, endlosoder in Rollen oderStücken,aus Draht,
auch mit Gespinsteinlagen;Vordruckwalzen(Egoutteure),glatt oder
gerippt,mit oderohneWasserzeihen .. «...·....·. 18

ans891Sprechmaschinen(Phonographen)einschließlichdermitihneninfester
VerbindungstchendenelektrischenMaschinen»...-.............. 40

aus 894 Verbrennungsmotorenund Erplosionsmotoren,für Motorfahrräder, bei
einemReingewichteder Maschinevon 40 Kilogrammoderdarunter 75

Oriqinal from
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Numbers
of the
German Articles. Ratsof duty:
general

Marksper100kilos.

829 JChains(except bycicle chains) and parts thercof. 5r
rough:

ö teing.iss= 1,50
gte. 8ct#tnntatsztz#n 5

Meile— ——z 15

ed 839 Springs not otherwise mentioned in the general tariff:
fine (for wigs, gloves, hats andthe like), including allsprings, poli=
shed, nickeled, lacquered, varnished, or which have undergone
any fürther process of working up other than meregrinding 20

other:

rough......................................... 6
### ss tsmtsses 10

(ex 869 to 880) Copper and copper alloys:
875 Wire gauze of all kinds for industrial purposes, especially for use

in themanufactureof paper, endlessor in rolls or pieces, composed
of wire, with or without insertions [Einlagen] of thread or
Jarn; drying Cylinders for printing establishments IVordruck=
walzenl, smoothed or ribbed, with or without watermark 18

ex 891Phonographs, including electrical machines in combination therewith 40

ex 894 Combustion and explosion motors for motor cycles, weighing, per
Piece, 40 kilos or less, net weighgngt . . .. . - 75

Reichs=Gesetzbl.1907. 63

Oriqinal from
Diqitized by Oo gle
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Nummer Zollsatz
des

deutschen BenennungderGegenstände. für
i*. 1 Doppelzentner

arie Mark.

(Noch aus Nr. 894.)
Dampfmaschinen,Dampfturbinen, Wasserturbinen;Verbrennungs=und
Erplosionsmotoren;Kraft- (Antriebs.)Maschinen(mit Ausnahmeder
Elektromotoren)in Verbindungmit Pumpen (einschließlichder Wasser=
haltungsmaschinen)odermit Kältemaschinen;Kranen:

von mehr als 5 bis 10 Doppelzentner 11
von mehrals 10 bis 25 Doppelzentner 7,50

bei einem Reingewichte)von mehr als 25 bis 50 Doppelzentner 6

der Maschine von mehrals 50 bis 500 Doppelzentner
von mehrals 500 bis 1000 Doppelzentner 4,50
von mehrals 1 000 Doppelzentner 3,50

Wassersäulenmaschinen:
von mehrals 10 bis 25 Doppelzentner 8

bei einem mehr als 25 bis 50 Doppelzentner 6,50

der Maschine von mehrals 50 bis 500 Doppelzentner 5,50

* mehrals 500 bis 1000 Doppelzentner 5

Dampfmaschinenin Verbindung mit Hämmern) Gebläsemaschinen(ein=
schließlichder Ventilationsmaschinen)odermit Fördermaschinen:
bei einem Reingewichte von mehr als 50 bis 500 Doppelzentner 5

der Maschine #vonmehrals 500 bis 1 000 Doppelzentner 4,50

AnderehierhergehörigeMaschinen:
mehrals 10 bis 25 Doppelzentner 10

bei einem Reingewichtevon mehr als 25 bis 50 Doppelzentner 8

derMaschine vonmehrals 50 bis 500Doppelzentner 6
von mehrals 500 bis 1000 Doppelzentner 5

Anmerkung. ODampfmaschinenzur Verwendungbeim Schiffbau
werdeneinschließlichder zugehörigen Schaufelräderund Schiffsschrauben
zollfrei zugelassen.

Oriqinal from
OigitizedbrCo gle PRINCETONUNVERSITY
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Numbers

Articles. —— ts
general
karik= Mark=per100bilos.

(ex 894 continued)

Steam engines, steam turbines, water turbines; combustion and
explosion motors; power (other than electromotive) machinery
in combination with pumps (including water engines)or freezing
machines; cranes:

over 500 up to 1000 kilos . . . . . . . .. 11
Over 1 000 up to 2 500 kills. 7,50

weighing. per piece. over 2 500 up to 5 000 kils. 6

netweight „orer 5000up to 50000kilss. 5
over 50 000 up to 100 000 kilos. 4,50
over 100 000 kilos . . . . . . . . . . .. 3,50

Water-pressure engines:
9s7 1 000 up to 2 500 killo .. 8

weighing, per piece, lover 2500 up to 5 000 kilos. . . . . .. 6,50

netweicht Jover5000up to 50000kilos.. . . . .. 5,50
* 50 000 up to 100 000 kilos. 5

Steam engines combined with hammers, blowing machines (including
ventilating machines). or with hoisting machines:

weighing, per piece, lover 5.000 uD to 50 000 kilss. 5

netweight over 50000up to 100000kilos. 450
Other machines of the kinds specified in No. 894 of the general tariff:

over 1 000 up to 2 500 kills. 10
weighing, per piece. 7 2 500 up to 5 000 kils. 8

netweight Jover5000upto50000kills .. 6
1 50 000 up to 100 000 kilos. 5

Note. Steam engines for use in shipbuilding, together with
the paddle wheels and serew propellers pertaining thereto, are
admitted duty free.

63°

Oriqinal fromOigitizedbyOeor gle
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Nummer
des Zollsat

deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner

rifs. Mark.

(aus 913/4) Fahrzeuge,zum Fahren auf Schienengleisenbestimmt:
aus 914ohne Verbindungmit Antriebsmaschinen:

Güterwagenungedecktddergedekt... 3

aus 915 Fahrzeuge,nicht zumFahren auf Schienengleisenbestimmt(ausgenommen
Wasserfahrzeuge),in Verbindungmit Antriebsmaschinen(Motorwagen
und Motorfahrräder):
Motorfahrräder:

von 50 Kilogrammoder darunter .. 100
bei einem giss=mehrals 50 Kilogrammbis 1 Doppelzentner 75Reingewichte 9 pelz
des Stückes von mehr als 1 Doppelzentnerbis 2,5 Doppel⸗

zentner.........-.............·.... 70

Motorwagenund Motorfahrräder:
von mehr als 2),5Doppelzentnerbis 5 Doppel=

bei einem #enster 40
Reingewichtevon mehr als 5 Doppelzentnerbis 10 Doppel=
des Stückes zentner.½ 25

von mehrals 10 Doppelzenier 15

(aus 916/8) Fahrzeuge,nichtzumFahrenauf Schienengleisenbestimmt
(ausgenommenWasserfahrzeuge))ohne Verbindung mit Antriebs=
maschinen:

aus 917 Personenwagen:
« vierrädrigemit nichtmehrals vier festenSitzen:

ohne Dach für1 Stück
beieinemReingewichte#von1,5Doppelzentneroderdarunter. 60

desWagens vonmehrals 1,5Doppelzentner 100
MmitL..sss# 150

GCocgle
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Numbers
of the
German Articles. Rate of duty:
general
taris. Marksper100küloe.

(er 913 to 914) Vehicles, intended to run on rails:
ex 914 Combined with motive machinery:

freight cars, covered dr n0tttt....ss- 3

ex 915 Vehicles not intended to run on rails (except water cratt),
combined with motive machinery (motor cars and motor eycles):

motor Cycles:
weighing, 50 kilos or less . . . . . .. —E 100
each, net (over 50 up to 100 kilos . . . . . . . . . . . . .. 75
weicht over100upto 250kilgaaaaa ... 70

motor cars and motor cycles:

over 250 up to 500 kilos . . . . . . . . . . . .. 40
weighing,
each, net (over 500 up to 1000 kilos . . . . . . . . . . . . 25
weight

o#er1000 kilsss. 15

(ex 916 to 918) Vehicles not intended to run on rails (except
water craft), without motive machinery:

ex 91714rriages:
four- Weeled. with not more than four fixed seats:

without cover perFises
weighing. cach, D15 Ellos cr 19888.

net weight more than 150kils. 100
withcove1-....................................... 150

Oriqinal from
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Nummer
des

deutschen
allgemeinen
Tarifs.

Benennungder Gegenstände.
Zollsatz
für

1 Doppelzentner

Mark.

aus 926

*

Anmerkungen:

sitz; ist in die Zahl der festenSitze nicht einzurechnen.

Hölzerne Wagenkastenohne Untergestell, auchmit Eisenbeschlag,sind
je nach ihrer Beschaffenheitals Holzwaren zu behandeln und bleiben
von der Verzollung als Personenwagen auch dann ausgenommen,
wenn die durch Scharniere befestigtenDachbogen und das mit den
eisernenSpangen, die den Wagenkastendurchziehen,fest verbundene,
schief ansteigendeFußgestell vor dem Kutschbockbereits angebracht
oderdie hölzernenTürtafeln zur Verstärkungoderzur Verhinderung
des Reißens mit groben Holzklötzchenoder Jutegeweben oder mit
Eisenblechbekleidetsind.

Für zusammengesetztevierrädrigePersonenwagenim Rohbau ist ein
Viertel der Sätze für Versonenwagen zu entrichten. Als Personen=
wagen im Rohbau sind solcheanzusehen,welchezwar die zumGebrauch
notwendigenJubehörteile und Einrichtungen (Federn, Achsen,Räder,
Vordergestell, Brems- und Anspannvorrichtungen usw.) aufweisen,
jedochweder angestrichen,lackiert, poliert oder bemalt nochmit Leder
oder Polsterarbeit (einschließlichlose eingelegterPolster) ausgestattet
sind.
Fußdecken,Laternen, Wagenkistenund ähnliche Gegenstände, welche
mit fertigenPersonenwageneingehenund dazu bestimmtsind, mit
ihnenin festeVerbindunggebrachtoderauf andereWeisezusammen=
gesetztzu werden, sind als Bestandteile der Wagen anzusehenund
nicht besonderszu verzollen.

Zur Herstellung von Motorwagen bestimmte, ohne Gestellrahmen
(Chassis)Motor und Räder eingehendePersonenwagenwerdenwie
2— Personenwagen behandeltund in fertigem Zustande nach
den vertragsmäßigenSätzen der Nr. 917, im Rohbau mit einem
Viertel dieserSätze verzollt.

Oriqinal from

für 1 Stück
150
160

für 1 Doppelzentner
60
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Numbers
of the
German
general
tariff.

Articles. Rate of duty:

Marks per 100 kilos.

ex 926

Mithgit W# 23#8““.tutdn

Mith cover . ....................·.....
Notes.

I. Folding seats are not reckonedas fixed seats. The box (driver's
seat) is not to be counted as one of the fixed seats.

as Wocden wares, according to their character, even if they are
litted with iron mounts; nor shall they be dutiable as Passenger
Carriages, even where the hinge-fastenedcover framesand the
sloping footboard of the driver's seat (which is securely faste=
ned to the iron clasps traversing the Carriage body) have
already been fixed in position, or where the wooden panels
of the doors have been covered with coarse blocks of woode,
or with jute tissue or sheet iron in order to strengthen them
or to keep them from splitting.
Four-wheeled carriages litted together in the rough bay one=
lourth the duty on Similar Kisihni linished. ½ cCarriagesin
the rough are meant those which, though provided with all
the parts and fittings necessaryin order to enable the Carriages
to be used (springs, axles, wheels, foreframe, brake, whiffle
trees, and parts for attaching the traces, etc.). are neither
Ccolored, varnished, polished. painted, nor covered with
leather or upholstered (nor contain loose cushions).

with carriages and intended to be litted securely to or other=
wise Lcnnstet with the same, shall be regarded as Parts of
Carriagesand not charged duty separately.

and intended for the construction of motor cars, shall be
treated as four-wheeled carriages, and shall be dutiable according
to the treaty rates under No. 917. i#lin a finished state, and at
one-lourth ol those rates if in the rough.

escept militen aumm. ois

ber piece

150

160

ber 100kilos

60
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Fuh# Lolsatz

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1Doppelzentner
Tarifs. Mun

927 Bügel, Federn,Hähneund Läufe, auchTeile von solchen,sowieandere
Teile von Handfeuerwaffen(ausgenommenSchlösserundVerschlußstücke),
aus unedlenMetallen oderaus LegierungenunedlerMetalle:

roh............................................... 6

bearbeitet:

Läufe, nur gebohrtund abgedrehtodergrob abgeschliffen 10

anderehierhergehörigeWaren ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

928 SchlösserundVerschlußstücke,auchTeile von solchen,zuHandfeuerwaffen:

rohvorgearbeitet.........................·......·.... 24

andere....................................·........ 60
Anmerkung zu Nr. 927 und 928. Läufeund Schäftezu Hand=

feuerwaffenmit eingefügtenoder beigepacktenSchlössern,Schloßkasten
oder Verschlußstückensind nach Nr. 926 zu verzollen.

4

929 TDaschenuhren,auchsolchemit Spielwerk:

in Gehäusen: sär1 Ls

ausGold...................................... 0,80

aus Silber, auch vergoldetoder mit vergoldetenRändern,
Bügeln oderKnöpfenversehen... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,60

aus unedlenMetallenoderaus LegierungenunedlerMetalle,
auchvergoldetoderversilbertodermit vergoldetenoderver=
silbertenRändern, Bügeln oder Knöpfen versehen;aus
amderenStoafsfe ten 0,40

Anmerkung. Nach Nr. 929 sind auchelektrischeTaschenuhrenzu
verzollen. -

Oriqinealfrom
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Numbers
of the —
German Articles. Rate of duty:
general

" · Marksporlmkilos.

927Triggerguards,springs,ooclcsmi(1ba1srels,it.ndI)art-st-hereof;also
otherpartsoksmallkusms(exceptlockskmdbreechbolts[Ver-
schlulzstziickehofcommonmetalsoralloys0i«commonmetals:

rough...........·...............-................. 6

worked:

Darrels only bored and turned or roughly ground. 10

bitrer artiles. —13stlztn-n.c 24

928, Locks andbreech bolts [Verschlußstücke] and parts thereof, for
small arms:

other.........................·................... 60

Note to Nos. 927 and 928. Barrels and stocks for small
arms with locks, lock cases, or breech bolts (Verschlußstücke)
litted to them or packed up with them have to pay duty accor=
ding to No. 926.

929 Watches, including those with chimes:

in cases: .per pieee

ofgold...·.................................... 0,80

of silver, gilt or not, or provided with gilt rims, pendants
or bb.aRMis 0,60

of common metals or alloys thereof, gilt or silvered or
not, or provided with gilt or silvered rims, pendants
or knobs; of other materiasssss . . . . . .. 0,40

Note. Electrical watches are dutiable under No. 929.

ReichsGesetzbl.1907. 64
Oriqinal from

OigitizedbyCo --gle PRINCETONUNVERSITY



Zollsat

deutschen Benennungder Gegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. Mark.

930 Uhrgehäusezu Taschenuhren: i##

s taeammiiiiesss 0,40
aus Silber oder aus unedlenMetallen oder aus Legierungenun=
edler Metalle, auch vergoldet oder mit vergoldetenRändern,
Bügeln oderKnöpfenversehen;aus anderenStossen 0,40
Anmerkung zu Nr. 930. Werden Uhrgehäusezu Taschenuhrenin

zerlegtemZustande, jedochfertig zum Jusammensetzeneingeführt, so sind
Böden mit der Hälfte, Ränder (mit oderohneGlasreifen) und Glas=
reifenje mit einemViertel desStückzollsfür das zusammengesetzteUhr=
gehäusezu belegen,währendStaubdeckelsowie andereTeile der Ver=
zollung nach Beschaffenheitdes Stoffes unterliegen.

Anmerkung zu Nr. 929 und 930. Mit Gold oder Silber belegte
(plattierte) Taschenuhren und Uhrgehäuse zu Taschenuhren werden wie ver=
goldeteoderversilberteverzollt.

931 Uhrwerkezu Taschenuhren,fertige,und Rohwerke . . . .. 0,40

für 1 Doppelzentner

932 Triebe und Unruhen(Balancen)aus Stahl für Taschenuhrten 60

933 Teile von Taschenuhrenaus unedlenMetallen oderaus Legierungenun=
edlerMetalle, in denvorhergehendenNummerndes allgemeinenTarifs
nichtgenannt:
Uhrfedernaus Stahl; Unruhen(Balancen)aus Bronze oderMessing 60
andere,auchvergoldet)versilbertodermit Gold oderSilber belegt
(plattiert) oder in Verbindungmit anderenStoffen) soweitsie
nichtdadurchunter höhereJollsätze fallen . . . .. 120

Anmerkung. Bügqel,Bügelringeund Aufziehkronenwerden,sofern
ihre Bestimmungzu Taschenuhrenaußer Iweifel steht, nachNr. 933
verzollt.

937 Pfleifenresss- 20
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Numbers
of theGerman Articles. 9#
general

tariff. Marksper100kilos.

930 Wateh cases: .per pieee
ofgold...............·.·..................... 0,40
of silver, of common metals or alloys thereof, gilt or not,
or provided with gilt rims, pendants, or knobs; of other
materials·...·...-·......................·....... 0,40
Note. If wateh cases are imported in pieces but ready

to be Put together. backs will pay half and rims (together with
bezels or not) and bezels each a quarter of the duty on entire
watch cases. So-ckalled .false- watch cases and other parts pay
duty according to the material of which made.

Note to Nos. 929 and 930. Watches and watch cases plated
with gold or silver will pay duty as gilt or silvered.

931 Aechanism for watches, complete, and rough worts. 0,40

per 100 kilos

932 Steel mainsprings and balances for watchs 60

933 arts of watches of commonmetals or alloys thereof not previously
mentioned in the general tariff;

watch springs of steel; balances of hronze or braass .. 60

other parts of watches, een gilt or silvered, or plated with
gold or silver, or in combination with other materials, in
#sofar as they may not be dutiable at higher rates by
2 3unr ilkN.4mtttantn 120
Note. Pendants,rings, and key caps are dutiable under No. 933

when they are obviously intended to form parts of watches.

937 I# GCith Bipe. uzs“n6“E 20
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n Zollsat

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. Mark.

943 MechanischeSpielwerke: 6

SpielwerkeohneGehäusebei einemReingewichtedes Stückesvon
500 Gramm oderdarurtee...... ... 20

anderemechanischeSpielwerke.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20

Vorrichtungenzur mechanischenWiedergabevon Tonstücken .. 25

Anmerkung. Wie die mechanischenSpielwerke werden auch Teile
derselbenverzollt, die als solcheerkennbarsind, fernerauchSpielwerke
ohne Laufwerk für Weckeruhren.

Oriqinal from
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Numbers
of the
German
general
tarifl.

Articles. Rate of duty:

Marks per 100 kilos.

943 Musical boxes:

ar liess, Der BDieees———uck 20

other mmusicalbhores..o“tmautss 20

apparatus for mechanical repetition of musical pieees 25

as musical boxes.
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ReihsGesebblatt
M 2I.

Inhalt: Verordnung zur Ausführung des Gesetzesvom 15. Februar 1900, betreffenddie Freundschafts=
verträge mit Tonga und Samoa und den Freundschafts=,Handels- und Schiffahrtsvertrag mit
Zanzibar. S. 367. — Bekanntmachung, betreffendden Notenwechselzwischendem Fürstlich
Bulgarischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten und dem Kaiserlichen Generalkonsul in
Sofia vom 14./23. Mai 1907 über die zollfreie Einfuhr von gebrauchtemUmzugsgut. S. 368.

(Nr. 3340.) Verordnungzur AusführungdesGesetzesvom 15.Februar1900,betreffenddie
Freundschaftsverträgemit Tonga und Samoa und den Freundschafts.,
Handels=und Schiffahrtsvertragmit Janzibar. Vom 11.Juni 1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen auf Grund des Gesetzesvom 15. Februar 1900, betreffenddie
Freundschaftsverträgemit Tonga und Samoa und denFreundschafts=,Handels=
und Schiffahrtsvertrag mit Zanzibar (Reichs=Gesetzbl.S. 37), im Namen des
Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats, was folgt:

1.
Die auf ErterritorialitätsrechtebezüglichenVorschriftendesFreundschafts=,

Handels=und Schiffahrtsvertragsmit Zanzibar vom 20. Dezember1885 (Reichs=
Gesetzbl.1886S. 261) werdenhierdurchaußerAnwendunggesetztmit derMaß=
gabe, daß die AngehörigendesDeutschenReichs und der deutschenSchutzgebiete
sowie die deutschenSchutzgenossenim Sultanate Zanzibar fortan der Gerichts=
barkeitder dort von GroßbritannieneingerichtetenGerichteunterworfensind.

2.
Die bei den deutschenKonsulargerichtenfür das Sultanat Zanzibar an—

hängigen bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund Strafsachen werden von diesen
GerichtennachdenbisherigenVorschriftenerledigt.

83.
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterÜnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, Potsdam, den 11.Juni 1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1907. 66

Ausgegebenzu Berlin den20. Juni 1907.
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stattgefunden.
Berlin, den14. Juni 1907.

Sophia, le 1/14mai 1907.

Monsieur le Baron,
Le paragraphe6, numéro4, de la

loi allemande du tarif douanier, du
25 décembre 1902, accordant ’entrée
en franchise de droits en Allemagne
aux objets ayant servi importés,
Dour leur propre usage, par des
Personnes venant habiter en Alle=
magne, le Gouvernement Baulgare
est egalement disposé nàaccorder la
memefranchise aux objets deménage
yant déjà servi et faisant partie du
mobilier desressortissantsdeIEmpire
Allemand qduivont Fétablir en Bul=
garie.
II est bien entendu due cette con=

cessionMst faiterdu’d titre de réci=
Procité et qu'elle ne sern applicahle
Gdu’entant que ladite disposition de
Ia loi allemande restera en force
Vis-à-vis de la Bulgarie.

(bersetzung.)

Sofia, den1./14.Mai 1907.
Herr Baron!

Mit Rücksichtdarauf, daß der Pa=
ragraph 6 Ziffer 4 des deutschenZoll=
tarifgesetzesvom 25. Dezember1902
für gebrauchteGegenstände,dievonnach
DeutschlandanziehendenPersonenzur
eigenenBenutzungeingeführtwerden,
Zollfreiheit bewilligt, ist dieBulgarische
Regierung gleicherweisegeneigt, dieselbe
Jollfreiheit für Haushaltungsgegen=
ständezu gewähren,dieschongebraucht
sindundBestandteiledesMobiliars von
deutschenReichsangehörigenbilden, die
im Begriffe sind, sich in Bulgarien
niederzulassen.
Es herrschtdarüber Einverständnis,

daß diesesZugeständnisnur unter der
VoraussetzungderGegenseitigkeiteinge=
räumtwird, und daß es nur solange
Anwendungfinden foll, wie die ge=
dachteBestimmung des deutschenGe=
setzesgegenüberBulgarien in Kraft
bleibenwird.

Oriqinealfrom



En Vous priant de porter ce qui
précède à la connaissancedeVotre
Gounvernement, je Saisis T’occasion
Pour Vous offrir, Monsieur le Baron,
I’assurance de ma tres-haute consi=
dération.

Staneioff.

Monsieur le Baron de Romberg,
Consul Général d’Allemagne,

Sophia.

Sophia, le 23 mai 1907.

Monsieur le Ministre,

Par la lettre que Votre Excellence
a bien voulu m'adresser sous la date
du 18/14 de ce mois, No 2810, Vons
m'avez fait part due le Gouverne-
ment Bulgare, tenant compte du
fait due le § 6, muméro4, de la loi
allemande du tarif douanier, du
25 décembre 1902, accordait Tentrée
en franchise de droits en Allemagne
aux objets ayant servi, importés,
bour leur propre usage, par des
Personnes venant habiter en Alle=
magne, le Gouvernement Bulgare
était Egalement disposé à accorder
la méme franchise aux objets de
ménage ayant déjà servi et faisant
partie du mobilier des ressortissants
de LEmpire Allemand qui vont
s'établir en Bulgarie.
En meme temps, Vous avez fait

observerdu’il était bien entendudue

Indem ich bitte, vorstehendeszur
KenntnisIhrer Regierungzu bringen,
ergreifeich die Gelegenheit,um Ihnen,
Herr Baron, die Versicherungmeiner
ausgezeichnetstenHochachtungdarzu=
bieten.

An
Herrn Freiherrnvon Romberg,
DeutschenGeneralkonsul,

Sofia.

(Ubersetzung.)

Sofia, den23. Mai 1907.

Herr Minister!
Durch Schreibenvom 1./14.d. M.,

Nr. 2810, habenEuere Exzellenzmir
mitgeteilt, daß die Bulgarische Regie=
rung, in BerücksichtigungderTatsache,
daß der Paragraph 6 Ziffer 4 des
deutschenJolltarifgesetzesvom 25. De=
zember1902 für gebrauchteGegen=
stände, die von nach Deutschlandan=
ziehendenPersonen zur eigenenBe=
nutzungeingeführtwerden, Zollfreiheit
bewilligt,gleicherweisegeneigtsei, Zoll=
freiheit für Haushaltungsgegenständezu
gewähren,die schongebrauchtsindund
BestandteiledesMobiliars vondeutschen
Reichsangehörigenbilden, die im Be=
griffe sind, sich in Bulgarien nieder=
zulassen.

Zugleich haben Sie bemerkt, es
herrschedarüber Einverständnis, daß

Oriqinealfrom



Gerteconcessionifötaitfnitequ·ä
tin-ederöciprocitöetqckellene
seisaitapplicablequ’entant,quela-
dite disposition de la loi allemande
resterait en foree vis-à-vis de la
Bulgarie.
Au nom de mon Gouvernement

j'ai honneur de prendre acte de
ces déeclarations contenues dans Votre
lettre précitée.
e Saisis Toccasion pour Vous

renouveler, Monsieur le Ministre,
Tassurance de ma haute considé=
ration.

Romberg.

A
Son Excellence Monsieur le
Dr. Stancioff, Ministre des Aflaires
Etrangères et des Cultes,

en Vuille.

diesesZugeständnisnur unterderVor=
aussetzungderGegenseitigkeiteingeräumt
wird, und daß esnur solangeAnwen=
dung findensoll, wie die gedachteBe=
stimmungdesdeutschenGesetzesgegen=
überBulgarien in Kraft bleibenwird.
Im Namen meinerRegierung habe

ichdieEhre, von diesenin Ihrem oben=
genanntenSchreibenenthaltenenEr=
klärungenAkt zu nehmen.
Ich ergreifedie Gelegenheit,um

Ihnen, Herr Minister, dieVersicherung
meinerausgezeichnetstenHochachtungzu
erneuern.

An
Seine ExzellenzHerrn Dr. Stanciow,
Minister der AuswärtigenAnge=
legenheitenund desKultus,

hier.

OigitizedbyCo= gle
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Inhalt:
S. 371. — Bekannt.

Sprengstoffen. S. 375.

protokolle.

Sa MajestéeIEmpercur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de IEmpire
Allemand, d’'unepart, et Sa Majesté“
TEmpereur des Ottomans, d’autre
Part,Ctantanimésdudésirdefavoriser
le dGveloppement des relations com=
merciales entre les deux pays, ont
nommé pour Leurs Plenipotentiaires
Savoir:
Sa Majesté I’Empereur d’Alle-
magne, Roi de Prusse:
Le Baron Adolphe Marschall
dehBieberstein, Son Ambassa=
deur Extraordinaire et Pléni=
Potentiaire pres Sa Majesté
TEmpereur des Ottomans,

Sa Majesté I'Empereur des
Ottomans:
Ahmed Tevfik Pacha,, Son
Ministre des Aflaires Etran=
geres,

lesquels,après 'etre donnérécipro=-
duement communication de leurs
Pleins pouvoirs, trouvyés en bonne
et due forme, sont tombés d'accord=
Reichs=Gesetzbl.1907.

(llbersetzung.)

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs,einerseits,undSeine
Majestät der Kaiser der Ottomanen,
anderseits, von dem Wunsche beseelt,
dieEntwickelungderHandelsbeziehungen
zwischendenbeidenLändernzu fördern,
habenzu Ihren Bevollmächtigtener=
nannt, und zwar:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Den Freiherrn Adolf Marschall
von Bieberstein Allerhöchstihren
außerordentlichen und bevoll=
mächtigtenBotschafterbei Seiner
Majestät dem Kaiser der Otto=
manen,

Seine Majestät der Kaiser der
Ottomanen:
Ahmed Tewfik Pascha, Aller=
höchstihrenMinister der Aus=
wärtigenAngelegenheiten,

welchenach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenen Vollmachten über folgende
Artikelübereingekommensind, welchedie

67
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Sur les articles suivants, concernant
la modification du numéro 1 du
Procès-verbal de signature du Traité
de commerce et de navigation,
concku entre PAllemagne et la
Turquie le 26 acüt 1890:

Aunricx 1.
Jusqu'à la mise en vigneur du

tarif annexéaudit Traité le Gouver=
nement lmpérial Ottoman aura le
droit d’dlever les droits Tentréeeen
Turquie de 8 à 11% ad valorem.

Toutefois, cetteaugmentation des
Groits dentrée ne pourra étre appli=
quée aux importations allemandes
een Turquie qu'à la condition de
TetreCgalementaux provenances des
Days des autres Puissances.

ARrICIE 2.
La présenteConventionformera

partie intégrante du Traité de com-
merce et de navigation, conclu
entre PAllemagne et la Turquie le
26 aoüt 1890.

ARrIcIE 3.
La présente Convention sera

ratifice et les ratifications en seront
Gchangéesà Constantinople aussitöt
due faire se pourra.

En foi de duoi les Plénipotenti=
aires respectifls Tont signée et yont
apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, en double
exemplaire, le 25 Avril 1907.

(. S.)
(#.S.)

Marschall.
Tevfik.

Abänderung der Ziffer 1 des Voll=
ziehungsprotokollszum Handels=und
SchiffahrtsvertragezwischendemDeut=
schenReiche und der Türkei vom
26. August 1890 betreffen:

Artikel 1.
Bis zur Inkraftsetzungdes dem

genanntenVertragebeigefügtenTarifs
soll die KaiserlichOttomanischeRegie=
rung das Recht haben,die Einfuhr=
zölle in der Türkei von 8 auf 11%
desWerteszu erhöhen.

Diese Erhöhung der Einfuhrzölle
soll jedoch auf die deutscheEinfuhr
nach der Türkei nur unter der Be=
dingung angewandtwerden können,
daß dies in gleicherWeise gegenüber
denausdenLändernderanderenMächte
kommendenWaren geschieht.

Artikel 2.
Die gegenwärtigeUbereinkunftwird

einenwesentlichenBestandteildesHandels=
undSchiffahrtsvertragszwischenDeutsch=
landundderTürkeivom26.August1890
bilden.

Artikel 3.
Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll

ratifiziertund dieRatifikationsurkunden
sollensobaldalsmöglichin Constantinopel
ausgetauschtwerden.

Zu Urkund dessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtendieselbeunter=
zeichnetund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenzu Constantinopelin
doppelterAusfertigung,am 25. April
1907.
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Procès-verbal de signature.

Au moment de procéder à la
signature de la Convention Addi=
tionnelle, conclue en date de ce jour
entre Allemagne et la Turquie pour
modilier le numéro 1 du Proces=
verbal de signature du Traité de
commerce et de navigation du
26 aoüt 1890 et vu la majoration
des droits Tentréeeen Turquie sur
les provenances allemandes, le Plé=
nipotentigire soussigné, Ministre des
Affaires Etrangeres de PEmpire Otto=
man, déclare due la Sublime Porte
Prend les engagements suivants:

I. La Sublime Porte mettra en
Pleine et entière exéeutionla nouwelle
loi sur les analyses en douane, pro=
mulgée le 29 Rébi- ul- ewel 1323
(20mail2juin 1905).

II. La Sublime Porte améliorera,
dans la mesuredu possible, les in=
stitutions douanières, telles due
entrepôts,installations des quais de
débarquementetc., dans les ports
principaux de la Turquie.

III. Les droits de dépot(ardic)ne
seront payables en Turquie due pour
Ia durée du séGjourdesmarchandises
au dépôt des douanes. Cettedurée
est comptéede la fin de la premieère
semaine Gcoulée aprèesTentrée en
dépôtdesmarchandisesjusqu’anjour
ou leurs propriétaires en auront
demandé le dédouanement et la
Srtie.

IV. L’horaire pour la vérification
desmarchandises dans les bureaux de

(lbersetzung.)

Vollziehungsprotokoll.

Im Begriff, zurUnterzeichnungder
amheutigenTage zwischendemDeutschen
Reiche und der Türkei abgeschlossenen
Zusatzübereinkunftzu schreiten,welche
die Ziffer1 desVollziehungsprotokolls
zudemHandels=undSchiffahrtsvertrage
vom26.August1890abändernsoll,und
im Hinblickauf dieErhöhungdertürki=
schenEinfuhrzölleauf Waren deutscher
Herkunft, erklärt der unterzeichneteBe=
vollmächtigte,MinisterderAuswärtigen
AngelegenheitendesOttomanischenReichs,
daß die Hohe Pforte nachstehendeVer=
pflichtungeneingeht:

I. Die Hohe Pforte wird das neue
Gesetzüber die Jollanalysen, welches
am 29. Rebi-ul-Evel 1323 (20. Mail
2. Juni 1905) verkündetworden ist,
voll undganzzurAusführungbringen.

II. Die HohePforte wird nachMög=
lichkeitdie Zolleinrichtungen,wie Zoll=
lager, Einrichtungender Entladungs=
quais usw.in denHaupthäfenderTürkei
verbessern.

III. DieLagergebühren(ardic)sollen
in der Türkei nur für die Zeitdauer,
während welcher die Waren sich im
Zollagerbefinden,bezahltwerdenmüssen.
Diese Zeitdauerwird von dem Ende
der erstenWoche,welchenachdemEin=
gang der Waren in das Lager ver=
strichenist, bis zu demTage berechnet,
an demihreEigentümerdieVerzollung
und Auslagerung derselbenverlangt
habenwerden.

IV. Die Dienststundenfür die Ab=
fertigungderWarenindenottomanischen

Oriqinealfrom



douaneottomansestfixé: duler ayril
Lusqu’à la fin dacut, de deux heures,
et demie à dix heures et demie; en
septembre, de trois heures à onze
heures; en octobre, de trois heures
et demie à onze heures; du ler no=
vembre jusqu'à la fin dejanvier, de
duatre heures à onze heures; en
Irier, de trois heures et demie à#
onze heures; et en mars, de trois
heures à dix heures et demie à la
turdue.

V. En cas d’envois de marchan=
dises du mémegenre, importéesà la
fois en petits emballages, contenant
des articles d’alimentation et de con=
sommation en récipients hermeti=
duement fermés et portant des mar=
ducs de fabrique, Pexamen en douane
enesera fait que sur des échantillons
Dris au hasard.

Cette stipulation ne Fappliqdue
Das au cas ou les circonstances
Spéciales font soupconner Tintention
de frauder les droits.

Le Scussigne Plénipotentiaire
’Allemagne prend acte de cette
déclaration.

Fait à Constantinople, en double
exemplaire, le 25 Ayril 1907.

Marschall.
Terftik.

(L.S.)
(I. S.)

Zollämternwerdenfestgesetzt:vomI.April
bis Ende August von zweieinhalbUhr
bis zehneinhalbUhr, imSeptembervon
dreiUhr bis elfUhr, im Oktobervon drei=
einhalbUhrbiselfUhr,vom1.November
bisEndeJanuar vonvierUhr biself Uhr,
im FebruarvondreieinhalbUhr biself Uhr
und im März vondreiUhr bis zehnein=
halb Uhr türkischerZeit.

V. Wenn Sendungengleichartiger
Waren in kleinenPackungengleichzeitig
eingeführtwerden,welcheNahrungs=
und Genußmittel in luftdicht ver=
schlossenen,mit Fabrikmarkenversehenen
Behältnissenenthalten,soll diezollamt=
liche Untersuchungnur mittels Stich=
probenerfolgen.

DieseBestimmungfindetkeineAn=
wendungauf Fälle, in denendie be=
sonderenUmständedieAbsichteinerZoll=
hinterziehungvermutenlassen.

Der unterzeichneteBevollmächtigte
des DeutschenReichs nimmt von dieser
ErklärungAkt.

So geschehenzu Constantinopelin
doppelterAusfertigung,am 25. April
1907.

stattgesunden.
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(Nr. 3343.) Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzgegendenverbrecherischenund gemein=
gefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen.Vom 20. Juni 1907.

A## Grund des § 1 Abs. 3 desGesetzesgegendenverbrecherischenund gemein=
gefährlichenGebrauch von Sprengstoffenvom 9. Juni 1884 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61) hat der Bundesrat beschlossen:

1. die Bestimmung unter Nr. I A Ziffer 1 der Bekanntmachungvom
29. April 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 211), betreffenddas Gesetzgegen
denverbrecherischenundgemeingefährlichenGebrauchvonSprengstoffen,
dahinzu ändern:

alle zum Schießenaus Handfeuerwaffenund Böllern sowie zur
Feuerwerkereiund zum Sprengen dienenden,aus Saldpeter,
Schwefel und Kohle hergestelltenPulver;

2. unterNr. I A der erwähntenBekanntmachungals neueZiffer 4 auf=
zunehmen:
4. der Sprengstoff „Cahücit“, ein zu festenPatronen gepreßtes
Gemengevon Kalisalpeter(50 bis 70 Prozent),Ruß (mindestens
8 Prozent),Schwefel,Zelluloseund Eisensulfat.

Verlin, den20. Juni 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStücktdesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs.Gesetzbl.1907. 68
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Reichs-Gesetzblatt.
/ 29.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die EisenbahnSignalordnung. S. 377. — Bekanntmachung,
betreffenddieAnderung derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnung vom 4. November1904. S. 394.—
Bekanntmachung, betreffend die Vereinbarung erleichternderVorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlands und Luxgemburgs. S. 400.

(Nr. 3344). Bekanntmachung,betreffend die Eisenbahn=Signalordnung. Vom 24. Juni 1907.

G demvomBundesratin derSitzung vom 20. Juni 1907 auf Grund
derArtikel42 und43 derReichsverfassunggefaßtenBeschlussetritt am 1. August
1907 an die Stelle der Signalordnungfür die EisenbahnenDeutschlandsvom
5. Juli 1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 733) und des dazu ergangenenNachtrags
vom 23. Mai 1898 (Reichs=Gesetzdl.S. 353) die nachstehendeEisenbahn=
Signalordnung (SO..

Berlin, den24. Juni 1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Eisenbahn=Signalordnung.
(So.

A. Allgemeine Bestimmungen.

Die Eisenbahn=Signalordnunggilt für Haupt=und Nebenbahnen.
Ihre Signale müssenauf jederBahn mindestensin dem Umfang angewendet
werden, den die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungvorschreibt.

(2) Zur Erteilung der in derSignalordnung vorgesehenenSignale dürfen
andereals die dort vorgeschriebenenFormen nicht verwendetwerden. Zur Er=
teilungvon Signalen, die in der Signalordnungnichtvorgesehensind, dürfen
die Formen der Signalordnung nicht benutztwerden.
Reichs.Gesetzbl.1907. 69

Ausgegebenzu Berlin den5. Juli 1907.

0%o Google
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(3) Maßgebend ist die Beschreibungder Signale. Die bildlichen Dar—
stellungendienenzur Erläuterung. Von ihnenkannabgewichenwerden,soweit
die Beschreibungnicht entgegensteht.

() Fehlen auf einer Bahn einzelneder nach dem folgendenerforderlichen
Einrichtungen, so können für ihre Aus- oder Durchführung von der Landes—
aufsichtsbehördemit Zustimmung des Reichs-EisenbahnamtsFristen bewilligt
werden.

(5) Für SchmalspurbahnenkönnenAusnahmen von der Landesaufsichts—
behördezugelassenwerden.

(6) Für die an derGrenzegelegenen,von ausländischenBahnverwaltungen
betriebenenvollspurigen Strecken könnenAusnahmen von der Landesaufsichts=
behördemit Zustimmung des Reichs=Eisenbahnamtsbewilligt werden.

□) Im übrigen ist das Reichs= euchant ermächtigt, in Berück=
sichtigungbesondererVerhältnissefür einzelneBahnstreckenauf Antrag derLandes=
aufsichtsbehördeAbweichungenzuzulassen.

(68)Ausführungsbestimmungensind demReichs=Eisenbahnamtemitzuteilen.

I.

Läutesignale.
Durch die Läutesignalewerdendie folgenden,den Lauf der Züge be=

treffendenMitteilungen gemacht.

Signal! (Abläutesignal).
Ein Zug fährt in der Richtung von A nach B

Einmal eine bestimmteAnzahl von Glockenschlägen.

Signal 2 (Abläutesignal).
Ein Zug fährt in der Richtung von B nach 4:

Zweimal dieselbeAnzahl von Glockenschlägenwie bei 1.

Signal 35(Rubesignal). !
ErsteBedeutung:Der Zugverkehr ruht.
ZweiteBedeutung: Ein Abläutesignal (Signal 1 oder 2) wird

zurückgenommen:
Dreimal dieselbeAnzahl von Glockenschlägenwie bei I.

' Signal 4 Gefahrsignal).
Es ist etwas Außerordentliches zu erwarten, alle Züge sind

aufzuhalten:
Sechsmal dieselbeAnzahl von Glockenschlägenwie bei J.

Oriqinal from
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Wärtersignale.

Durch dieWärtersignalewird derAuftrag zumLangsamfahrenoderHalten
derZüge erteilt. Sie werdengegebenals Handsignale,Scheibensignale,Knall=
signale,Horn= oder Pfeifensignale.

Die Wärtersignalekönnenauch gegenübervon Rangierabteilungenund
einzelnenFahrzeugenangewendetwerden.

Signal 5 (Langsamfahrsignal).

Der Zug soll langsam fahren.

Langsamfahrscheibe:

bei Tage: bei Dunkelheit:

DemJugeentgegeneinerundegrüne, DemZugeentgegenan derScheibe
weißgeränderte,mit &bezeichneteScheibe eine grün geblendeteLaternevor der
vor derlangsamzubefahrendenStrecke langsamzu befahrendenStrecke(An=
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Signal 6 (Haltsignal).

Der Zug soll halten.

a. Handsignal:
bei Tage: 1 bei Dunkelheit:

Eine roteSignalflaggeoderirgend Die Handlaterne,die,wenndieZeit
ein Gegenstandoder der Arm allein reicht, rot zu blendenist, wird dem
wird demZugeentgegenim Kreisege= Zuge entgegenim Kreisegeschwungen.
schwungen. «

C. Knallsignal:

Drei Knallkapselnhintereinanderauf demselbenSchienenstrange.

d. Horn=oderBPfeifensignal:

Mehrmalsdrei kurzeTöne:



381

III.

Hauptsignale.

Ein Hauptsignal zeigtan, ob derdahinterliegendeGleisabschnittvon einem
Zuge befahrenwerdendarf oder nicht. Es bestehtaus einemMaste, woran
als Tagsignalein bis drei Flügel und für die DunkelheitebensovieleLaternen
angebrachtsind.

Die Ablenkungvom durchgehendenHauptgleisewird durchzweiflüglige,in
besonderenFällen auchdurchdreiflügligeSignale gekennzeichnet.

bei Dunkelheit:

Vom Zuge aus gesehensteht der Dem Zuge entgegenrotes Licht der
Signalflügel— beimehrflügligenSig= Signallaterne — bei mehrflügligen
nalen der oberste Flügel — wagerecht Signalen der obersten Laterne

bei Tage:

)

—1



gesehenstehtder
Flügel des ein=
flügligen Sig=
nals oder der
oberste Flügel
der' mehrflüg=
ligen Signale
schrägaufwärts
nachrechts(unter
einem Winkel
von etwa 45
Grad).

Vom Zuge aus
gesehenstehenbeide
Flügel des zwei=
flügligenoderdie
beidenoberenFlü=
gel des drei=
flügligenSignals
schräg aufwärts
nach rechts (unter
einemWinkelvon
etwa 45 Grad).

382

DemSugeent=
gegen grünes
LichtderLaterne
des einflügligen
Signals oder
deroberstenLa=
terne der mehr=
flügligen Sig=
nale.

bei Tage:

gengrünes Licht
beider Laternen

bei Dunkelheit:

oder der beiden
oberen Laternen
des dreiflügligen
Signals.
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6) für ein anderesabzweigendesGleis:
bei Tasss bei Dunkelheit:

.r=*.

Vom Zuge aus ge= 4% Demuge entgegen
# #sehenstehendieFlügel grünes Licht derLa=

desdreiflügligenSig= 1qc ternen des dreiflüge
nals schrägaufwärts ligen Signals.
nach rechts(unter ei=
nemWinkelvonetwa
45 Grad).

—5

Vorsignale. «
Durch einVorsignal wird in einergewissenEntfernungvor einemHaupt—

signal angezeigt,welcheStellung am Hauptsignal zu erwartenist. Das Vor=
signal bestehtaus einerdrehbarenrunden,grün mit weißemRande gestrichenen
Scheibemit Signallaterne.

Signal 9.
Am Hauptsignal ist die Stellung „Halt“ zu erwarten:

bei Tage: bei Dunkelheit:
DemZugeentgegendievolleScheibe 7 DemJuge entgegengrünes Lichtder

Laterne.
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V.

Signal am Wasserkran.
Das Signal zeigtdieQuerstellungder drehbarenAuslegerderWasserkrane

an. Es bestehtaus einerüber demAusgussesitzendenLaterne.

Signal 11.
Die Durchfahrt ist gesperrt:

bei Tage: « bei Dunkelheit:
Kein besonderesSignal. Rotes Licht der Laterne.
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VI.

Weichen= und Gleissperrfignale.
Die Weichensignalezeigendie Stellung derWeiche,die Gleissperrsignale

die Sperrung desGleisesbei Tage wie bei DunkelheitdurchdasselbeBild an.

Signal 12.
Die Weiche steht auf den geraden Strang (beiBogenweichenauf

denwenigergekrümmten):
Nach beidenRichtungeneinerechteckigeweiße Scheibe.

#

Signal 13.
Die Weiche steht auf den krummen Strang (bei Bogenweichenauf

den stärkergekrümmten):
a) gegendieWeichenspitzegesehen:

Ein die Richtung der Ablenkung anzeigenderPfeil;
1 .

(

b) vom Herzstückaus gesehen:
Eine kreisrundeweiße Scheibe.

□

1

u *

Reichs.Gesetzbl.1907. 70

E

–
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Signal 14 (Gleissperrsignal).
Das Gleis ist gesperrt:

Ein wagerechterschwarzer Strich auf weißem Grunde.
—"4
* 7—

S—

#

VII.

Signale am Zuge.
Die Signale amZugedienenteils dazu,dieZüge,einzelnfahrendenTrieb=

wagenund Lokomotivenals geschlosseneZüge im Sinne des§ 54 0) der BO.
zu kennzeichnen,teils dazu, demStrecken=und StationspersonalegewisseMit=
teilungenzu machen.

Signal 15.
Kennzeichnung der Spitze:

a) wenn der Zug auf eingleisigerBahn oder auf dem für die Fahr=
richtung bestimmtenGleise einer zweigleisigenBahn fährt:
bei Tage: bei Dunkelheit:

Kein besonderesSignal. Snei weiß leuchtendeLaternenvorn
am erstenFahrzeuge.

** Oriqinealfrom
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b) wennder Zug auf zweigleisigerBahn das falscheGleis ausnahms=
weise befährt:

bei Tage: I bei Dunkelheit:
Eine runde rote, weiß geränderte Rote BlendungeinerderLaternen

Scheibevorn am erstenFahrzeuge. des Signals 15a.

Signal 16.

Zugschlußsignal=
a) für einzelnfahrendeTriebwagenund Lokomotiven:

bei Tage: bei Dunkelheit:
An derHinterwandeinerunde rote, An der Hinterwand eine rot leuch=

weiß geränderteScheibe(Schlußscheibe).tendeLaterne (Schlußlaterne).

|
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4) für andereZüge:
bei Tage: bei Dunkelheit:

Am letztenWagen dieSchlußscheibe Am letztenWagendieSchlußlaterne
nach a#und außerdem: nach à und außerdemzwei nach vorn

entweder grün, nach hinten rot leuchtendeLa=
zwei nach vorn und nach hinten sicht=ternen (Oberwagenlaternen).
bareviereckige,rot und weißgestrichene
Scheiben(Oberwagenscheiben)

oder
die für die Dunkelheit erforderlichen
Laternen.

Laterne.

2
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5) für andereZüge:
bei Tage: bei Dunkelheit:

Signal 16b mit derAbänderung, Signal 16b mit derAbänderung,
daß eine oder beideOberwagenscheibendaß eineoder beideOberwagenlaternen
durchrundegrüneScheibenersetztwerden. auchnachrückwärtsgrünes Lichtzeigen.

Signal 18.
Ein Sonderzug kommt in entgegengesetzterRichtung:

bei Tage: bei Dunkelheit:
Eine rundegrüneScheibevorn am Eine grün leuchtendeLaterneüber

erstenFahrzeuge. denLaternendes Signals 15.
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Signal 19.

Die Telegraphen= und Fernsprechleitung ist zu untersuchen:
bei Tage: bei Dunkelheit:

Eine runde weißeScheibevorn am Wird diesesSignal nicht gegeben.
erstenFahrzeugeoder an jederSeite des
Zuges.

Signal 20.
Die Strecke soll untersucht werden:

bei Tage: bei Dunkelheit:
Ein Zugbeamterschwingtirgendeinen Ein JugbeamterschwingtdieHand=

Gegenstandauf und ab oderwinkt mit laterne auf und ab.
dem Arme.

VIII.

Signale an einzelnen Fahrzengen.
Signal 21.

Kennzeichnung von Lokomotiven bei Rangierbewegungen:
bei Tage: I bei Dunkelheit:

Kein besonderesSignal. Vornundhinteneineweiß leuchtende
Laterne.Statt dereinenLaternekönnen
auchdiebeidenLaternendesSignals 15a
geführt werden.

Oriqinal from
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Signal 22.

Kennzeichnung stillstehender, mit Personen besetzter Bahnpost=,
Speise= oder Schlafwagen:

bei Tage: bei Dunkelheit:
An jederLangseiteeinegrüneFlagge. Innere BeleuchtungdesWagens.

Signal 25.
Kennzeichnung eines mit erplosiven Gegenständen beladenen

Wagens:
Uber beidenStirnwänden oder an beidenLangseitenviereckigeschwarze

Flaggen mit einemweißen P.

Signal 24.
Kennzeichnung von Kleinwagen:

bei Tage: bei Dunkelheit:
Kein besonderesSignal. Eine Laterne, die

auf eingleisigbetriebenerBahn
nachbeidenRichtungenrotes Licht,

auf zweigleisigbetriebenerBahn
bei der Fahrt in der Fahrrichtung
desGleisesnachvorwärts weißes,
nachrückwärtsrotes Licht,beider
Fahrt in derentgegengesetztenRich=
tung nachvorwärts rotes, nach
rückwärtsweißes Licht

zeigen muß.

IX.

Signale des Zugpersonals.
DieseSignale werdenvom Lokomotivführermit derDampfpfeife oder der

sie ersetzendenEinrichtung(BO. § 36 ()), vomZugführermit demHorne oder
der Mundpfeifegegeben.

A. Signale des Lokomotivführers.

Signal 25.

Achtung:
Ein mäßig langerTon.

* Oriqinal from
o#clzedb GOe gle PRINCETONUNVERSITY



392

Signal 26.

Bremsen anziehen:
a) mäßig:

Ein kurzerTon.

b) stark

Drei kurzeTöne schnellhintereinander.
— — —

B. Signale des Zugführers.

Signal 28.

Das ZJugpersonal soll seine Plätze einnehmen:
Ein mäßig langerTon.

Signal 29.

Abfahren:

Zwei mäßig langeTöne.

Mit Genehmigung der Landesaufsichtsbehördekann von der Anwendung
der Signale 28 und 29 abgesehenwerden.

Signal 30.

Halt:
Drei kurzeTöne.

— — —
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X.
Rangiersignale.

Die Rangiersignalewerdenvon demRangierleiter
a) mit derMundpfeifeoderdemHorne,
b) mit dem Arme

gegeben.
Signal 31.
Vorziehen:

a) mit derMundpfeifeoderdemHorne:
Ein langerTon;)

b) mit dem Arme:
bei Tage:

SenkrechteBewegungdesArmesvon
obennach unten.

bei Dunkelheit:
SenkrechteBewegung der Hand=

laternevon obennach unten.

Signal 32.
Zurückdrücken:

a) mit derMundpfeifeoderdemHorne:
Zwei mäßig langeTöne;

b) mit dem Arme:
bei Tage:

LangsamewagerechteBewegungdes
Armes hin und her.

bei Dunkelheit:
LangsamewagerechteBewegungder

Handlaternehin und her.

Signal 33.
Abstoßen:

a) mit derMundpfeifeoderdemHorne:
Zwei langeTöne und ein kurzerTon;

b) mit dem Arme:
bei Tage: bei Dunkelheit:

ZweimaleinewagerechteBewegung ZweimaleinewagerechteBewegung
desArmesvomKörpernachaußenund der HandlaternevomKörpernachaußen
eine schnellesenkrechteBewegung. 1und eine schnellesenkrechteBewegung.
Reichs=Gesetbl.1907. 71
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Signal 34.
Halt:

a) mit derMundpfeifeoderdemHorne:
Drei kurzeTöne schnellhintereinander;

b) mit dem Arme:
bei Tage: bei Dunkelheit:

KreisförmigeBewegungdesArmes. KreisförmigeBewegungderHand=
laterne.

— — —

(Nr. 3345.) Bekanntmachung,betreffenddie Anderungder Eisenbahn=Bau-und Betriebs=
ordnungvom 4. November1904. Vom 24. Juni 1907.

G. niß demvom Bundesratin derSitzung vom 20. Juni 1907 auf Grund
der Artikel 42 und 43 der ReichsverfassunggefaßtenBeschlussewird die Eisen—
bahn=Bau=undBetriebsordnungvom4. November1904(Reichs=Gesetzbl.S. 387)
mit Wirkung vom 1. August 1907 abgeändertwie folgt:

86.
Hauvptgleisesinddie Gleise,die von geschlossenenZügen(§ 540)) im

regelmäßigenBetriebe befahren werden mit Ausnahme der nur von einzeln
fahrendenLokomotivenbenutztenGleise. Die Hauptgleiseder freienStreckeund
ihre Fortsetzungdurch die Bahnhöfe sind durchgehendeHauptgleise. Die durch=
gebendenHauptgleise gelten auch im Bereiche der Haltepunkteals Gleise der
freienStrecke. Alle nichtzu denHauptgleisenzählendenGleisesindNebengleise.

#11.
(5)Der Abstand von 67 mm (Anlage A) zwischenSchieneninnenkanteund

festenGegenständeninnerhalb desGleiseskanngegendieMitte von Zwangschienen
mit Genehmigungder Landesaufsichtsbehördebis auf 45 mm,
beiWeichenund Kreuzungenbis auf 41 mm

eingeschränktwerden. In gekrümmtenGleisen ist auf die Spurerweiterung
soweiterforderlichRücksichtzu nehmen.

(63)Ausnahmen kann zulassen:
die Landesaufsichtsbehörde
von denBestimmungenin (2),

die Aufsichtsbehörde
für Ladegleisevon denBestimmungenin (1)und (0).

Oriqinel from
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15.
()Weasserkranemit drehbaremAusleger müssenmit einemSignale ver=

sehensein, das die Querstellungdes Auslegers bei Dunkelheitanzeigt. Für
wenig benutzteKrane könnenvon der AufsichtsbehördeAusnahmenzugelassen
werden.

8 28.
(5)Die in der durchgehendenFlucht der Langwändevon Personen-,Post=

und GepäckwagenliegendenTüren dürfen bei Mittelstellungder Fahrzeugeim
geradenGleise die Umgrenzungdes lichtenRaumes seitlich(senkrechtzur Mittel=
linie gemessen)äußerstenfallsum 50 mm überschreiten.Andere Türen solcher
Wagen müssenbei Mittelstellungder Fahrzeugeim geradenGleisenochinner=
halb derUmgrenzungdes lichtenRaumesverbleiben.

6 31.
(3) Die Räder der Tenderund Wagen müssenim Laufkreis einenDurch=

messervon mindestens850 mm haben.
Bemerkung. Der Laufkreisist der Schnitt einerzur Achsesenkrechten,

750mm von der AchsmitteentferntenEbenemit der Außenflächedes Rad=
reifens.

/ 33.
) An den Zug=und Stoßvorrichtungensinddie folgendenMaße ein=

zuhalten:
) Länge der Kuppelung von der Stirne der nicht eingedrücktenPuffer
bis zur AngriffsflächedesEinhängbügelsbei ganzausgeschraubterund
gestreckterKuppelung

mindestens450 mm,
höchstens 550 mm;

e) Länge,um die dieZugvorrichtungaus*# Kopfschwelleherausgezogen
werdenkann,

mindestens50 mm,
höchstens150mmf

und bei Wagen mit Ubergangsbrückenfür die Reisenden
höchstens65 mm;

8) Abstand derPufferscheibenvon der Kopfschwellebei völlig eingedrückten
Puffern

mindestens425 mm.

34.
Zu beidenSeiten der Zugvorrichtung muß je ein freier Raum von

folgendenAbmessungenverbleiben: »
Breite zwischenden Kuppelungsteilenund dem Innenrande der
Pufferscheibe
mindestens400 mm,

71“
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Tiefe zwischenden vor der KopfschwellevortretendenTeilen und der
völlig eingedrücktenPufferscheibe
mindestens300mm,

HöheüberSchienenoberkante
mindestens2 000 mm.

() Außerhalb dieserRäume vorspringendeTeile müssenhinter der völlig
eingedrücktenPufferscheibe

mindestens40 mm
zurückstehen.

K45.
G)Eisenbahnbetriebsbeamtesind die nachstehendaufgeführtenBeamten,

Bedienstetenund Arbeiter und ihre Vertreter:
3. die Vorsteher und Aufseher sowie die sonstigenFahrdienstleiterund
Aufsichtsbeamtender Stationen,

8. die Zugbegleitbeamten.
49.

G) Die Ulbergängeder verkehrsreicherenmit Handschrankenversehenenund
aller mit ZugschrankenversehenenöffentlichenWege sind bei Dunkelheitzu be=
leuchten,solangedie Schrankengeschlossensind.

- §53.
() Ausnahmen sind zulässig:
a) in Bahnhöfen,
b) bei Gleissperrungen,
I) für Arbeitszüge,Arbeitswagenund Kleinwagen,
d) für Hilfszügeund Hilfslokomotiven,
e) für zurückkehrendeSchiebelokomotiven,
4) zwischeneinemBahnhof und der auf freier Strecke liegendenWeiche
einesAnschlußgleises.

8 54.
(1) Züge im Sinne dieserOrdnung (geschlosseneZüge)sind die auf die

freieStreckeuͤbergehenden,aus mehrerenFahrzeugenbestehendenZüge, einzeln
fahrendenTriebwagenund Lokomotiven.

() Personenzügedürfenbei Geschwindigkeiten
bis zu 50 km bis zu 30 km
nichtüber80 Wagenachsen, nichtüber80 Wagenachsen,

von 51 bis 60 km von 31 bis 40 km
nichtüber60 Wagenachsen, nichtüber40 Wagenachsen,

von 61 bis 80 km von mehrals 40 km
nichtüber 52 Wagenachsen, nichtüber26 Wagenachsen

von mehr als 80 km
nichtüber44 Wagenachsen

stark sein.

** Oriqinalfrom
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Diese Zahlen dürfen bei den Zügen mit Geschwindigkeiten
von 61 bis 80 km von 31 bis 40 km
bis zu 60 Wagenachsen, bis zu 48 Wagenachsen,

von mehr als 80 km von mehr als 40 km
bis zu 52 Wagenachsen bis zu 30 Wagenachsen

für jedensechsachsigenWagen um zweiAchsenüberschrittenwerden.

855.
) Kommt auf einerStreckeeinestärkereNeigung(SteigungoderGefälle)

als 5% (1:200) von 1000 m Länge und darübervor oder ist die Ver=
bindungslinieder beidenPunkte der Bahn, die bei 1 000m Entfernungden
größtenHöhenunterschiedzeigen,stärkerals 5%- (1:200) geneigt,so muß der
letzteWagen einebedienteBremsehaben.

Dahinter darf
bei Güterzügen bei Zügen, die nicht mehr als

40 km Geschwindigkeiterreichen,
nochein leerer)beschädigteraber lauffähigerWagen, der inmittendesZuges
nichteingestelltwerdenkann, angehängtwerden.

56.
6) Wagen mit leicht feuerfangendenGegenständendürfen nicht in un=

mittelbareNähe der Lokomotivenoder der Wagen mit Ofenheizunggestellt
werden. Offene Wagen mit solcherLadung müssenmit einer Deckeversehen
sein. (Siehe Eisenbahn=Verkehrsordnung.)

(e) Am Schlusseeinesmit durchgehenderBremse gefahrenenPersonenzugs
dürfen innerhalb der zugelassenenZugstärke (§ 546)) einzelnean die Bremse
nichtangeschlosseneWagenmitgeführtwerden,und zwar:

a) bei Zügen bis 30 KkmGeschwindigkeitbis zu 30 Achsen,
b) bei Zügenvon 31 bis 40 km Geschwindigkeitbis zu 20 Achsen,
c) bei Zügen von 41 bis 50 km
Geschwindigkeit

bis zu 16 Achsen,
d) bei Zügen von 51 bis 60 km
Geschwindigkeit

bis zu 12 Achsen,
e) bei Zügen von 61 bis 80 km
Geschwindigkeit

bis zu 6 Achsen.
An Züge, diemit mehrals

80 km Geschwindigkeit 10 km Geschwindigkeit
fahren,dürfensolcheWagennichtangehängtwerden.

(0) An den Schluß der Züge dürfen nur Wagen gestelltwerden, woran
die Schlußsignaleangebrachtwerdenkönnen.
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§57.
(1)JndenzurPersonenbeförderungbestimmten,voneinerLokomotive

geführtenZügen ist von Reisendenfrei zu halten:
a) die vordersteAbteilungdeserstenWagens

1. bei denZügen, diemit mehr bei den Zügen, die mit mehr als
als 40 km,aber höchstensmit 40 km Geschwindigkeitfahren.
50 km Geschwindigkeitfahren,

2. beidenZügen, diemit mehr
als 50km, aberhöchstensmit
60km Geschwindigkeitfahren,
mit durchgehenderBremseaus=
gerüstetsind, nichtmehrals
40 Wagenachsenführen und
auf zweigleisigenStreckenver=
kehren,wo alleZügeeinander
mit derselbenGeschwindigkeit
folgen;

b) der ersteWagen bei den übrigen
mit mehr als 50 km Geschwin=
digkeitfahrendenZügen.

Im Dienste befindlicheEisenbahn=,Post= und ZollbeamtesowieBegleiter
von Leichenund Tierengeltennichtals Reisendeim Sinne dieserBestimmung.

858.
QDie Züge müssenSignale führen, die bei Tage den Schluß, bei

Dunkelheit die Spitze und den Schluß erkennenlassen.
Der Schluß eines aus mehrerenFahrzeugenbestehendenZuges ist auch

nachvorn kenntlichzu machen;für ÜbergabezügekönnenvonderAufsichtsbehörde
Ausnahmenzugelassenwerden.

61.
) Die nichtim GebrauchebefindlichenKuppelungenundNotkettenmüssen

währendder Fahrt derZüge aufgehängtsein.

l 63.
Das ZugpersonalbestehtausdemLokomotiv=unddemZugbegleitpersonale.

(:) Dampflokomotivenmüssenwährendder Fahrt
. in der Regel

mit einemFührer und einemHeizer besetztsein.
Ausnahmen können von der

Landesaufsichtsbehördezugelassen
werden,wennEinrichtunggetroffen
ist, daß ein Sugbegleitbeamter
während der Fahrt leicht zum
Führerstandegelangenkann.
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Uber dieBesetzungvonanderenLokomotivenundvonTriebwagenbestimmt
die Landesaufsichtsbehörde.

(5) Das Zugsbegleitpersonalist im Zuge angemessenzu verteilen(zuver—
gleichen§ 55 (0), 9 56 (6) und die einschlägigenBestimmungender Verkehrs=
ordnung).

Bei denZügenmit durchgehender
Bremse hat derZugführer oder in
seinerVertretungein andererZug=
begleitbeamterseinenPlatz so ein=
zunehmen,daß er die Bremsein
Tätigkeitsetzenkann.

*(65.
(3) Die Prüfung derFahrstraßeund derWeichenstellung(2)hat außer=

demzu erfolgen:
a)

b) wenn Einfahrsignalefehlen,
vor der bevorstehendenEin=
fahrteinesZuges. Steht der
Einfahrt ein Hindernis ent=
gegen,so ist derZug durch
WärtersignalezumHaltenzu
bringen.

(") Kein Zug darf ohneAuftrag des zuständigenBeamten von einer
Station abfahren.

/66.
(2) Abgesehenvon den vorstehendenund denaus (5)bis (1o)sichergebenden

Einschränkungenist die größtezulässigeGeschwindigkeitin der Stunde:
e) für Probefahrtenunbegrenzt.

Für solcheFahrten gelten
auchdieBeschränkungenunter
6) bis (()nicht.

867.
(neueZiffer.)

)Für iet nzen könnendurchdie LandesaufstchtsbehördeAus=
nahmenvon den Bestimmungenüber das Nachschiebender Züge zugelassen
werden.

69.
GZu denSonderzügengehörenauchdieBedarfszüge,dienichtregelmäßig

verkehrendenVor=undNachzüge,Arbeitszüge,LokomotivfahrtenundProbefahrten.
(0 Sonderzügesind denSchrankenwärternanzukündigen.Die Ankündigung

hat, wenn tunlichschriftlich,andernfalls durchFernsprecheroderdurchein Signal
an dem— in der einenoder anderenRichtung— vorhergehendenZuge zu
erfolgen.
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V4
C)Schneepflügeauf eigenenRädern oderWagenzumBrechendesGlatt=

eisesdürfenbei Zügen, die mit mehr als 30 km Geschwindigkeitfahren,nicht
vor die Juglokomotivegestelltwerden.

72.
() Derartige Fahrzeugemüssenvon einemverantwortlichenBetriebs=

beamtenbegleitetsein und spätestens15 Minuten vor dermutmaßlichenAnkunft
einesZuges aus dem Gleise entferntwerden. Sie sind bei Dunkelheitmit
Lichtsignalenzu versehen.

Von der Vorschriftüber das Entfernenaus demGleise kann die Auf=
sichtsbehördefür die von höherenBeamten geführtenDraisinen und für ein=
sitigeFahrräderAusnahmenzulassen.

Anlage A.
Bemerkungzu demunterenTeile derUmgrenzung:

41 mm bei denZwangschienenderWeichenund Kreuzungen,
b 45 mm bei anderenZwangschienenmit Genehmigungder Landes=

aufsichtsbehörde,
67 mm für alle übrigenunbeweglichenGegenstände.

Berlin, den24.Juni 1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3346.) Bekanntmachung,betreffenddie VereinbarungerleichternderVorschriften für
den wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund
Luxemburgs. Vom 24. Juni 1907.

D. in der Bekanntmachungvom 23. März d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 88)
veröffentlichtenAnderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnungfinden,
nachdemdieGroßherzoglichLuxemburgischeRegierungauf Grund dermit ihr ge=
troffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.von1893 S. 189) zugestimmthat, auch
im deutsch=luremburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den24. Juni 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

. Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
—W30.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Außerkurssetzungder EintalerstückedeutschenGepräges. S. 401.
— Bekanntmachung, betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S 402.— Bekanntmachung, betreffendAnderungder AnlagenV undVI zur Militär=Trans=
port.Ordnung. S. 403. — Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigungvon Kindern bei
der Reinigung von Dampfkesseln. S. 104.

(Nr. 3347.) Bekanntmachung,betreffenddie Außerkurssetzungder Eintalerstückedeutschen
Gepräges. Vom 27. Juni 1907.

Auf Grund der Artikel8, 15 Abs.1 Ziffer 1 des Münzgesetzesvom 9. Juli
1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 233) hat der Bundesrat die nachfolgendenBestim=
mungengetroffen.

SI.
Die EintalerstückedeutschenGeprägesgeltenvom 1. Oktober1907 ab

nicht mehr als gesetzlichesZahlungsmittel. Es ist von diesemZeitpunkt ab
außer den mit der EinlösungbeauftragtenKassenniemand verpflichtet,diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

82
Die Taler der im §#I dieserBekanntmachungbezeichnetenGattungwerden

bis zum 30. September1908 bei denReichs=und Landeskassenzu demWert=
verhältnissevon dreiMark gleicheinemTaler sowohlin Jahlung als auchzur
Umnmechselungangenommen.

m 3.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausche(§ 2) findet auf

durchlöcherteund anders als durch den gewöhnlichenUmlauf im Gewichtever=
ringertesowieauf verfälschteMünzstückekeineAnwendung.

Berlin, den27.Juni 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherr von Stengel.

— —

ReichsGesetzbl.1907. 72

Ausgegebenzu Berlin den5. Juli 1907.
.n Oriqinalfrom
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(Nr. 3348.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 28. Juni 1907.

Auf Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
AnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

I. In Nr. XIII werdendie Worte „mit Papier ausgeklebteFässer“
ersetztdurch:

mit Papier ausgelegteFässer.

II.In Nr.XXII:
1. Hinter Ziffer 3 wird eingeschaltet:

3a. Zu unschädlicher Beseitigung bestimmte tierische
Stoffe (ganze Körper, Körperteile und Abfälle) sind
bei Aufgabe in Wagenladungen in luft= und wasser=
dichteneisernenWagen zu befördern. Diese müssenmit
Ventilen versehensein, die bei zu hohemDruckeder sich
entwickelndenGase einem Aufreißen der Wagenwände vor=
beugen.

2. Der Eingang derZiffer5 wird gefaßt:
5. Die Beförderung der vorstehend unter Zifler 3, 3a
und 4 nicht genanntenGegenstündeusw.wie bisher.

3. Hinter Ziffer8 wird eingeschaltet:
9. Nach denselbenVorschriftensind die zur Beförderungvon
Stoffen derZiffer3a verwendetenWagen zu desinfizieren,
und zwar:

sofort nach der Entladung, wenn ihr Inhalt von
Tieren herstammte,die mit Rinderpest,Milzbrand,
Tollwut, Rotz oder Maul= und Klauenseuchebe=
haftetwaren, andernfallsalle 4 Wochen.

4. Die bisherigenZiffern 9 und 10 erhaltendie Bezeichnung10
und 11.

III. In Nr. XXXVe

1. Der mit „Ammon=Carbonit“beginnendeAbsatzerhält folgende
Fassung:

Ammon=Carbonit (Gemenge von Ammoniaksalpeter,
höchstens10 Prozent Kalisalpeter, Mehl und hbchstens
4 Prozentmit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin),.

** Oriqinalfrom
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2. Vor demmit „Anagon=Sprengpulver“beginnendenAbsatzewird
eingeschaltet:

Ammon=Nobelit (Gemengevon Ammoniaksalpetermit
Mehl, Ammonium=,Kalium=und Barium=Oxalat,Koch=
salz sowiehöchstens4 ProzentNitroglyzerin),

3. Hinter demmit „Gesteins=WestfalitC“ beginnendenAbsatzewird
eingefügt:

Neuwestfalit (Gemengeaus Ammoniaksalpeter,Pflanzen=
mehl, Kohlenwasserstoffen,mindestens16 Prozent neutralen
Salzen, z. B. Alkalichloriden,ferneraus Nitronaphthalin,
höchstens1 ProzentKollodiumwolle,aus Nitrotoluolen—
und zwar höchstens20 Prozent Dinitrotoluol oderMono=
und Dinitrotoluol oderhöchstens13 ProzentTrinitrotoluol,
diesesauchmit ZusatzandererNitrotoluolebis zu 20 Prozent
der Gesamtmenge— und endlichaus höchstens10 Prozent
Baryt=, Kali= oder Natronsalpeteroder aus hbchstens
10 Prozentvon MischungendieserSalpeterartenoder, bei
gleichzeitigemGehalt an Trinitrotoluol, aus höchstens
5 Prozent dieserStoffe),.

Die Anderungentretensofortin Kreft.
Berlin, den28. Juni 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

(Nr. 3349.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlagenV und VI zur Militär=
Transport=Ordnung. Vom 28. Juni 1907.

A## Grund derVorschrift im § 54, 18 derMilitär=Transport=Ordnung haben
die vereinigtenAusschüssedes Bundesrats für das Landheerund die Festungen
und für Eisenbahnen,Post und Telegraphenbeschlossen:

In derAnlageV zurMilitär=Transport=OrdnungistunterB nachzutragen:
a) unter laufendeNr. 4 hinterohne Zünder“:

„sowie Feldhaubitzgeschosse05 und Ubungsfeldhaubitzgeschosse05
ohne Kammerhülsenladungund ohne Zünder) aber mit ab=
dichtenderVerschlußschraube.“)

** Oriqinalfrom
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b)uiiterlaufendeNr.19hinter»FertigeGranatzünder096und04,«:

,,Haubitzziiiider05,«.
Auf Grund derselbenVorschrifthat der KöniglichPreußischeHerr Kriegs=

ministerbestimmt,daß die AnlageVI zur Militär=Transport=OrdnungunterB,
laufendeNr. 4 und 19, in derselbenWeiseergänztwird.

Berlin, den28.Juni 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

(Nr. 3350.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Kindern bei der Reinigung
von Dampfkesseln.Vom 1. Juli 1907.

A## Grund des § 4 Abs.2 des Gesetzes,betreffendKinderarbeitin gewerb=
lichenBetrieben,vom 30.März 1903(Reichs=Gesetzbl.S. 113) hatderBundes=
rat beschlossen:

Die Beschäftigungvon Kindern bei der Reinigungvon Dampf=
kesselnist verboten.

Berlin, den 1. Juli 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Dr. von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelnsStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
s 31.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Einrichtungund denBetrieb der Buchdruckereienund Schrift=
gießereien. S. 405.

—

(Nr. 3351.) Bekanntmachung,betreffenddieEinrichtungund denBetriebderBuchdruckereien
und Schriftgießereien.Vom 5. Juli 1907.

Auf Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat beschlossen:
Die Bestimmungenunter III der Bekanntmachung,betreffenddie Ein=

richtung und denBetrieb derBuchdruckereienund Schriftgießereien,vom 31. Juli
1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 614) werdendurchdie folgendenVorschriftenersetzt:

Abweichungenvon denVorschriftenunter I Ziffer 3 Abs. 1, 3 könnenauf
Antrag des Unternehmersdurch die höhereVerwaltungsbehördefür solcheAn=
lagen zugelassenwerden,in welchenin der Regelnichtmehrals fünf Arbeiter
beschäftigtwerden,soferndie für den Betrieb benutztenArbeitsräumebereitsam
31.Juli 1897 im BesitzedesjetzigenUnternehmersodereinesFamilienangehörigen
gewesensind.

Berlin, den5. Juli 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

ReichsGesetzbl.1907. 73

AusgegebenzuBerlinden8.Juli 1907. «
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Reichs-Gesetzblatt.
„ 32.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem— — übereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr beigefügteListe. S. 4107.— Bekanntmachung, betreffenddenSchutz von Erfindungen,
Mustern und Warenzeichenauf der Hygiene=Ausstellungin Berlin 1907. S. 408. — Bekannt.
machung, betreffenddas Außerkrafttretender zwischendemReiche und denVereinigtenStaaten
von Brasilien durch Notenwechselvom moee getroffenen Vereinbarung über die Mitwir-
kungder beiderseitigenkonsularischenVertreter beider Regelungvon Nachlässenihrer Staatsange=
hörigen. S. 400.

(Nr. 3352.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 7. Juli 1907.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabe vom Januar 1907
— Reichs=Gesetzbl.1907 S. 41ff. —) ist) wie folgt, geändertworden:

1. Unter „Italien“ hat die AbteilungA folgendeFassungerhalten:
1. Die sämtlichenvon der Generaldirektionder Staatsbahnenbe=
triebenenLinien.

2. Die von derSocietäVenetaper costruzioneedeserciziodi ferrovie
secondarieitaliane betriebenenLinien:
a) Cividale —Portogruaro,mit Abzweigungvon S. Giorgio
di Nogaro bis zur italienisch-österreichischenGrenze bei
Cervignano,

b) Parma-Suzzara,
J0)BolognaS. V. HPortomaggiore,mitAbzweigungvonBudrio
nachMassalombarda,

d) Arezzo-PratovecchioStia,
e) Conegliano—Vittorio,
1) Camposampiero—CastelfrancoVeneto-Montebelluna(Gemein=
schaftsbahnhöfederLinienPadova-Bassano,Treviso-Vicenza
und Treviso-Belluno der Staatsbahnen),und

8) Ferrara—-Copparo.
3. Die Nord-Milano-Eisenbahnenin Mailand, nämlich:

h) Milano-Bovisa-Seveso S. Pietro-Merone Pontenuovo
(Gemeinschaftsbahnhofder Linie Como—Leccoder Staats=
bahnen)Incino-Erba, mit Abzweigungenvon Bovisa nach

Reichs=Gesebl.1907. 74
Ausgegebenzu Berlin den 16. Juli 1907.
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Milano-Librera (Staatsbahnen)und von Seveso-S. Pietro
nach Camnago (Gemeinschaftsbahnhofder Linie Chiasso—
Milano der Staatsbahnen),

i) Milano- Bovisa-⸗Saronno,
L)Saronno- Malnate- Varese Nord-⸗LavenoNord, mit Ab—
zweigungenvon VareseNord nachVarese(Staatsbahnen)
undvonLavenoNordnachLavenoMombello(Staatsbahnen),

1!)Saronno-Grandate,
m) ComoLago Nord—Camerlata—-Grandate—-Malnate,mit Ab=

zweigungvon CamerlatanachAlbate Camerlata(Staats=
bahnen),

n) Novara Nord-Busto Arsizio Nord-Saronno-Seregno
(GemeinschaftsbahnhofderLinieChiassoMilano derStaats=
bahnen),mit Abzweigungenvon NovaraNord nachNovara=
(Staatsbahnen) und von Busto Arsizio Nord nach Busto
Arsizio (Staatsbahnen),

0) Castellanza-CairateLonateCeppinoin Val d'Olona.
Auf die Linie unter 21 findet das Ubereinkommenerst vom

28. d. Mts. ab Anwendung.
2. Unter „Schweiz. A.“ istmitWirkungvom29.d.Mts. nachgetragen:
21a. SchmalspurigeEisenbahnBern-Worb (StreckeGümligen-Worb).

Berlin, den7. Juli 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
von Misani.

— —

(Nr. 3353.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvonErfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf der Hygiene=Ausstellungin Berlin 1907. Vom 12.Juli 1907.

D. durch das Gesetzvom 18.März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichentritt ein für die
im Anschlußan denXIV. InternationalenKongreßfür HygieneundDemographie
in derZeit vom 22. Septemberbis 12.Oktober1907 im Reichstagsgebäudein
Berlin stattfindendeHygiene=Ausstellung.

Berlin, den12.Juli 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Oriqinel from
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(Nr. 3354.) Bekanntmachung,betreffenddasAußerkrafttretenderzwischendemReicheundden

VereinigtenStaatenvonBrasiliendurchNotenwechselvom30.November189
15. Februar 1898

getroffenenVereinbarungüber die Mitwirkung der beiderseitigenkonsulari=
schenVertreterbei der Regelung von Nachlässenihrer Staatsangehörigen.
Vom 16. Juli 1907.

D. zwischendemReicheund den VereinigtenStaaten von Brasilien mit
30.November1897 : » . .

Notenwechselvom cict isos getroffeneVereinbarung über die Mit—

wirkungder beiderseitigenkonsularischenVertreterbei der Regelungvon Nach=
lässenihrer Staatsangehörigen(Reichs=Gesetzbl.1899 S. 547) ist infolgeihrer
Kündigungdurchdie BrasilianischeRegierungmit demAblaufe des 15. d. M.
außerKraft getreten.

Berlin, den 16. Juli 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Mühlberg.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt
— 33.

Juhalt: Vertrag zwischendem DeutschenReiche und der Schweiz über die Beglaubigung öffentlicher Ur=
kunden. S. 111. — Bekanntmachung, betreffenddie Ratifikation des über die Beglaubigung
öffentlicherUrkunden am 14. Februar 1907 zwischen dem DeutschenReiche und der Schweiz unter=
zeichnetenVertrags und die Auswechselungder Ratifikationsurkunden, sowie die Anderung des dem
Vertrage beigefügtenVerzeichnissesvon obersten und höheren Verwaltungsbehörden. S. 115. —
Verordnung, betreffend die Aufhebung des Verbots der Ausfuhr von Waffen und Schießbedarf
nachAthiopien. S. 416.

Nr. 3355.) Vertrag zwischendemDeutschenReicheund der Schweizüber dieBeglaubigung
öffentlicherUrkunden. Vom 1. Februar 1907.

S# Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und der SchweizerischeBundesrat, von dem Wunschegeleitet,
hinsichtlichder Beglaubigung öffentlicherUrkunden im Verkehre zwischenbeiden
Läudern Erleichterungeneinzuführen, sind übereingekommen,zudiesem Zwecke
einen Vertrag abzuschließen,und habenzu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichen GeheimenRat, Staatssekretärdes Aus=
wärtigen Amts, Herrn Heinrich von Tschirschky und
Bögendorff,

der Schweizerische Bundesrat:
Seinen außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister
bei Seiner MajestätdemDeutschenKaiser,König vonPreußen,
Herrn Dr. Alfred von Clapareède,

welche,nachdemsie ihre Vollmacht einandernachgewiesenhaben, über folgende
Artikel übereingekommensind:

Artikel 1.
Die von Gerichten des einenTeiles, mit Einschluß derKonsulargerichte)

aufgenommenen,ausgestelltenoder beglaubigtenUrkundenbedürfen,wennsie mit
dem Siegel oder Stempel des Gerichts versehensind, zum Gebrauch in dem
Gebietedes anderenTeiles keinerBeglaubigung (Legalisation).

Zu den bezeichnetenUrkundengehörenauch die von dem Gerichtsschreiber
unterschriebenenUrkunden, soferndieseUnterschriftnach den Gesetzendes Teiles
genügt,demdasGerichtangehört.
ReichsGesetzbl.1907. 75

Ausgegebenzu Berlin den23. Juli 1907.
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Artikel 2. «
Urkunden,die von einerder in dembeigefügtenVerzeichnisaufgeführten

oberstenundhöherenVerwaltungsbehördendeseinenderbeidenTeileaufgenommen,
ausgestelltoderbeglaubigtund mit demSiegel oderStempelder Behördever—
sehensind, bedürfenzum Gebrauch in dem Gebiete des anderenTeiles keiner
Beglaubigung(egalisation).

Das Verzeichniskann im beiderseitigenEinverständnissejederzeitauf dem
VerwaltungswegedurchBekanntmachunggeändertoderergänztwerden.

Artikel 3.
Die Bestimmungen der Artikel 1 und 2 finden auch auf die deutschen

SchutzgebieteAnwendung.
Sie finden entsprechendeAnwendung, wenn Urkunden, die von Behörden

des einenTeiles aufgenommen,ausgestelltoderbeglaubigtsind, vor Behörden
des anderenTeiles, die ihren Sitz außerhalbdesGebietsdiesesTeiles haben,
gebrauchtwerden.

Artikel 4.
Dieser Vertrag soll ratifiziert werden,und dieRatifikationsurkundensollen

in Berlin ausgewechseltwerden.
Der Vertrag tritt einenMonat nach Auswechselungder Ratifikations=

urkundenin Kraft und soll nachKündigung,die jederzeitzulässigist, nochdrei
Monate in Kraft bleiben.

Zu Urkunddessenhabendie BevollmächtigtendiesenVertrag in doppelter
Ausfertigung unterzeichnetund mit ihren Siegeln versehen.

So geschehenin Berlin, den 14. Februar 1907.

(I. S.) von Tschirschky. (L. S.) Alfred von Claparede.
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Verzeichnis
derjenigen

keinerBeglaubigungbedürfen.

DeutschesReich.
A. RNeichsbehörden.

Die Gouverneurein denSchutzgebieten,derVizegouverneurin Ponape(OstKarolinen),
die Bezirksamtmännerin Jap (West=Karolinen),Saipan (Marianen) und Jaluit
(Marschall=Inseln). · «

B. Behörden der Bundesstaaten.
.Königreich Preußen. 1. Die Regierungspräsidenten.

2. Der Polizeipräsidentin Berlin.
KönigreichBayern. 1. Das Staatsministeriumdes Königlichen

Hausesund desAußern.
2. Die Kreisregierungen.

KönigreichSachsen. 1. Das Ministerium der auswärtigenAn=
. gelegenheiten.

2. Die Kreishauptmannschaften.
KönigreichWürttemberg. 1. Das Ministerium der auswärtigenAn=

gelegenheiten.
2. Die Kreisregierungen.

GroßherzogtumBaden. Das MinisteriumdesGroßherzoglichenHauses
und der auswärtigenAngelegenheiten.

GroßherzogtumHessen. Das Staatsministerium.
GroßherzogtumMecklenburg= Das Ministeriumder auswärtigenAngelegen=
Schwerin. heiten.
GroßherzogtumSachsen. Das Staatsministerium.

Oriqinel from
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X. GroßherzogtumOldenburg.
XI. HerzogtumBraunschweig.
XII. HerzogtumSachsen-Meiningen.
XIII. HerzogtumSachsen-Altenburg.
XIV. HerzogtumSachsen=Koburg=Gotha.
XV. HerzogtumAnhalt.
XVI. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
XVII. Fürstentum Schwarzburg=Sonders=

hausen.
FürstentumWaldeckund Pyrmont.
FürstentumReuß ältererLinie.
Fürstentum Reuß jüngerer Linie.

Fürstentum SchaumburgLippe.
FürstentumLippe.
Freie und HansestadtLübeck.
Freie HansestadtBremen.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV. Freie und HansestadtHambnrg.

. Elsaß-Lothringen.

Das Staatsministerium.
Das Staatsministerium.
Das Staatsministerium.
Das Staatsministerium.
Das Ministerium.
Das Staatsministerium.

Das Staatsministerium.
Das Ministerium.

Das Ministerium, Abteilung I.
Der Landesdirektor.
Die Landesregierung.
Das Ministerium.
Das Ministerium.
Das Staatsministerium.
Der Senat und die Senatskanzlei.
Die Senatskommissionfür Reichs-und aus=

wärtigeAngelegenheiten.
Die Senatskommissionfür die Reichs- und

auswärtigenAngelegenheiten.
1. Das Ministeriumfür Elsaß=Lothringen.
2. Die Bezirkspräsidenten.

Die Bundeskanzlei.

Kanton Bürich.
Kanton Bern.

Kanton Luzern.
Kanton Uri.
Kanton Schwyz.
Kanton Unterwalden ob dem Wald.

Kanton Unterwaldennid demWald.

Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Standeskanzlei.
Die Kantonskanzlei.
Die Staatskanzleiund Landammannamt.
Die Standeskanzlei.
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Kanton Glarus.
Kanton Zug.
Kanton Freiburg.
Kanton Solothurn.
Kanton Baselstadt.
Kanton Baselland.
Kanton Schaffhausen.

Kanton St. Gallen.
Kanton Graubünden.
Kanton Aargau.
Kanton Thurgau.
Kanton Tessin.
Kanton Waadt.
Kanton Wallis.
Kanton Neuenburg.
Kanton Genf.

Die Regierungskanzlei.
Die Regierungskanzlei.
La Chancellerie d’'Etat.

Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Kantonskanzlei.
Der LandammannunddieStandeskommission.
Die Staatskanzlei.
Die Standeskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
La Chancellerie d'Etat.
La Chancellerie cantonale.
La Chancellerie d’'Etat.
La Chancellerie d’Etat.
La Chancellerie d'’Etat.

gefunden.

Reichs.Gesetzbl.1907. 76
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„KantonaleBehörden“bei „Kanton Unterwaldenob demWald“ statt: „Die
Staatskanzleiund Landammannamt“zu lesenist: „Die Staatskanzleiund das
Landammannamt“.

Berlin, den19. Juli 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.

S.–..1

(Nr. 3357.) Verordnung, betreffenddie Aufhebungdes Verbots der Ausfuhr von Wassen
und SchießbedarfnachAthiopien. Vom 15. Juli 1907.

* „ 9

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs) nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,
was folgt:

Die Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr von Waffen und
SchießbedarfnachAthiopien,vom 27. Juli 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 423) tritt
mit demTage derVerkündunggegenwärtigerVerordnungaußerKraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenTromsö, an Bord M. Y. „Hohenzollern“,den 15. Juli 1907.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

GestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW. 9 zurichten.

** Originalfrom
OigitizedbyCeor gle PRINCETONUNIVERSITY
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ34.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Abänderungder Verordnungvom 13.Juli 1898 zur Aus=
führung des Gesetzesüber die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im Frieden. S. 417. —
Bekanntmachung, betreffenddenVerkehrmit Arzneimitteln. S. 418.— Berichtigungen. S. 418.

(Nr. 3358.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieAbänderungderVerordnungvom13.Juli 1898
(Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Ausführung desGesetzesüber die Natural=

A leistungen für die bewaffneteMacht im Frieden. Vom 6. August 1907.

uf denBerichtvom 28. Juli d. J. will Ich die anliegendeAbänderungder
Verordnungvom 13.Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Ausführungdes
Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Friedenhier=
durchgenehmigen.

Der gegenwärtigeErlaß ist nebstder Anlage durch das Reichs=Gesetzblatt
zu veröffentlichen.

Swinemünde,den6.August1907.
Wilhelm.

von Bethmann Hollweg.
An den Reichskanzler(Reichsamtdes Innern).

Abänderung
der

Verordnung vom 13. Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Aus=
führung des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffnete

Macht im Frieden.

III. Besondere Verpflichtungen der Besitzer von Grundstücken usw.
Zu §14. Dem AbschnitteB tritt als dritterAbsatzhinzu:
Beträgt in denFällen des § 9 Ziffer1 Abs.4, des§ 10 Abs.4 und der

§&&12 und 13 des Gesetzesdie Dauer des Abschätzungsgeschäfts,abgesehenvon
der Zureise bis zum Orte des Zusammentritts der Kommissionund der Heim=
reisevom letztenGeschäftsortaus, wenigerals sechsStunden, so ist den Sach=
verständigenein Tagegeld von nur sechsMark zu gewähren. Die BPuuschver=
gütung von sechsMark für jeden Abschätzungstagsteht in diesenFällen den
Sachverständigennichtzu.

— — — —

Reichs.Gesetzbl.1907. 77

Ausgegebenzu Berlin den 10.August 1907.
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(Nr. 3359.) Bekanntmachmg, betreffendden— mit .(3 Pom29. Juli 1907.

A## Grund.des 4 derKaifeulchenVerordnung,betreffenddenVerkehrmit

JohannisteeBrockhausluch * Galeopsis ochroleucavulcania der
Firma Brockhauss «

und "«·« .
Qtroopeillauchals HeilmittelStroops gegenKrebs.“Magen=und
Leberleiden,auchStroops Pulvey)

derApotheken,unbeschadetderBestimmungim 6 3der bezeichnetenVerordnung,

der VerordnungAnwendungfindet
Berlin, den29.Juli 1907.

Der StellvertreterdesReichskanzlere.
von Bethmann Hollweg.

— —

Berichtigungen.

1. In der Nummer 22 des Reichs-Gesetzblattsfür 1907 ist auf Seite 239
dasWort „Abersetzung“,dasüberdemdortzumAbdruckegelangtennorwegischen
WortlautedesZusatzvertragszwischendemDeutschenReicheundNorwegenvom
7. März 1907 zu demAuslieferungsvertragevom 19. Januar 1878 irrtümlich
hinzugefügtworden ist, nebstden diesesWort einfassendenKlammern zu löschen.

2. In derNummer33desReichs=Gesetzblattsfür1907 istdasaufSeite413
bis 415 als Anlage zu demVertragezwischendemDeutschenReicheund der
SchweizüberdieBeglaubigungöffentlicherUrkundenvom 14.Februar1907 ab=

derenBeurkundungenzumGebrauchim Gebietedes anderenLandeskeinerBe=

Abschnitte„Deutsches Reich“ unter B. „Behörden der th zu XV
bis XVII eineVerschiebungderDruchzeilenstattgefundenhat. Das Verzeichnis
ist an dieserStelle in folgenderberichtigterFassungzu lesen:

XV. Herzogtum Anhalt. Das Staatsministerium.
XVI. FürstentumSchwarzburg.Rudolstadt.Das Ministerium.
XVII. 8 Schwarzburg-Sonders- Das Ministerium,AbteilungI.

hausen
— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

OestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten
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und Kunst und an Photographien.

Seine Majestät der DeutscheKoaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und der Präsidentder
FranzösischenRepublik,gleichmäßigvon
dem Wunsche beseelt, in wirksamerer
Weisein beidenLänderndenSchutzan
Werken der Literatur und Kunst zu
gewährleisten,habendenAbschlußeiner
neuenbesonderenUbereinkunftzudiesem
Zweckebeschlossenund zu Ihren Bevoll=
mächtigtenernannt,nämlich:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Seine Durchlaucht den Fürsten
von Radolin, Seinen außer=
ordentlichenund bevollmächtigten
Botschafterbei demPräsidenten
der FranzösischenRepublik,

und
der Präsident der Französischen
Republik:
Seine ErcellenzHerrn Pichon,
Senator, Minister derAuswär=
tigenAngelegenheiten,

welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,folgendeArtikel
vereinbarthaben:

Artikel I.
Die am 19. April 1883 zwischen

DeutschlandundFrankreichabgeschlossene
Reichs=Gesetbl.1907.

.

Sa MasesteIEmpereur d'Allemagne,
Roi de Pruse, au nom de LEmpire
Allemand, et le Préesident de la Re=
Publique Française, Ggalement ani=
més du désir de garantir, d'une
manière plus eflicace, dans les deux
Days, la Protection des Guvres litté=
raires et artistidues, ont resoln de
conclure à cet elfet une nouvelle
Convention Spéciale, et ont nomme
Dour leurs Plenipotentiaires, Savoir:
Sa Majestel’Empereur d’'Alle=
magne, Roi de Prusse:
Son Altesse Scrchisime le Prince
de Radolin, Son Ambassa=
deur Extraordinaire et Pleni=
Dotentiaire pres le Président
de la RepublidqueFrançaise,

et
le Président de la Républidne
Francaise:
Son Excellenee M. Pichon,
Senateur, Ministre des Allaires
Etrangeres,

lesduels, apres Fetre communiducs
leurs Pleins-Douvoirs, trouvts en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

Article 17.
La Convention conclue entre IAlle-

magneet la France, le 19awril 1883,
78

Original from



UbereinkunftzumSchutzederWerkeder
Literatur und Kunst wird aufgehoben
unddurchdiegegenwärtigeUbereinkunft
ersetzt.

Artikel 2.
Zum Zweckeder Ergänzung derBe=

stimmungen der Berner Ubereinkunft
vom 9. September1886, betreffenddie
BildungeinesinternationalenVerbandes
zum Schutzevon Werkender Literatur
und Kunst, und entsprechendden Fest=
setzungender Zusatzakteund derDekla=
ration von Paris vom 4. Mai 1896
sinddie beidenHohenvertragschließenden
Teile übernachstehendeBestimmungen
übereingekommen:

§. DenUrhebernvonWerken,
welchezumerstenMale in demGe=
bieteinesderbeidenvertragschließen=
denTeile veröffentlichtwordensind,
stehtim Gebietedes anderenTeiles
währendder ganzenDauer ihres
Rechtesan demOriginalwerkedas
ausschließlicheRechtzu, ihreWerke
zu übersetzenoderderenÜUbersetzung
zu gestatten,ohnedaß es erforder=
lich wäre, daß der Urheber von
seinem ausschließlichenRecht der
Ubersetzunginnerhalbderim Ar=
tikel5 derBernerUbereinkunftvor=
gesehenenFrist von zehn Jahren
Gebrauchgemachthat.
§&2. Die Urhebervon Werken,

welchezum erstenMale in dem
Gebiet eines der beiden vertrag=
schließenden Teile veröffentlicht
wordensind, werdenim Gebiete
des anderen Teiles gegen öffent=
licheAufführung ihrermusikalischen
Werke ebensowie die inländischen
Urheber geschützt,auch wenn sie
dieöffentlicheAufführungnichtaus=
drücklichuntersagthaben.

en vue de protéger les œuvreslitté-
raires et artistiques, est abrogée et
remplacéepar la présenteConvention.

Article 2.

n vue de compléter les stipu=
lations de la Convention de Berne,
du 9 septembre1886, relative à la
formation dune Union internationale
Dour la Protection des Guyres litté=
raires et artistidues, et conformemen
aux termes de lActe additionnel et de
la Declaration de Daris, du 4 mai 1896,
les deuxgllauntesParties contractantes
soht convennes des dispositions ci=
abres:

I. Les auteurs desGuwres,
Publices pour la premiere tois
zur le territoire de une des
deux Parties contractantes,joni=
ront. Sur le territoire de Tautre
Dartie, pendam toute la durée
de leur droit sur Fanwre origi=
nale, du droit eclusif de tra=
duire leurs ouvrages ou d’en
Dermettre la traduction, sans
Guil soit néceSaire dueHauteur
ait lait usage de son droit ex=
clusif de traduction dans le delai
de dix anndes Dréru par l'ar—
ticle5 de la Conkventiondeherne.

s 2. Les auteurs des Guvyres.
Dublices pour la premire 10is
sur le territoire de hune des
denusxParties contractantes, sont
Droteges, sur le territoire de
Inutre Partie, contre Texécution
en public de leurs Guyres musi=
cales, à Tegal des auteurs
hationaux, méme s'ils wen ont
Das expressement interdit Texé=
cution publidue.
Oriqinel from



Artikel 3.
Die gegenwärtigeÜbereinkunftfindet

auchauf die bereitsvorhandenenWerke
Anwendung,sofern siezurZeitdesIn=
krafttretensder gegenwärtigenUberein=
kunft in ihremUrsprungslandenochnicht
Gemeingutgewordensind.

War jedochvor demInkrafttreten
dieserUbereinkunfteineUbersetzunger=
laubterWeiseganz oder zum Teil er=
schienen,so bleibt die Befugnis des
Ubersetzerszur Vervielfältigung,Ver=
breitungund AufführungdieserUber=
setzungunberührt.
Von dem Inkrafttretender gegen=

wärtigenUbereinkunftan genießtein
bereitsveröffentlichtesmusikalischesWerk
den Schutz, auch wenn es bis dahin
Mangels eines ausdrücklichenVerbots
gegenöffentlicheAufführung nicht ge=
schütztwar. Jedoch ist die öffentliche
AufführungeinessolchenWerkesohne
Einwilligung desUrheberszulässig,wenn
dieAufführendenPartiturenoderNoten=
blätter benutzen,die einenVerbotsver=
merk nicht tragen, und die sichbereits
vor demInkrafttretendergegenwärtigen
Ubereinkunftin ihremBesitzebefunden
hatten.

Artikel 4.
Der Genuß der Rechte, welcheden

Urhebernzustehen,die ihre Werke zum
erstenMale in dem Gebiet eines der
beiden vertragschließendenTeile ver=
öffentlichthaben, ist von demNachweise
der Erfüllung irgendwelcherFörmlich=
keiten vor den Gerichten des anderen
Teiles unabhängig.

Artikel 5.
Die HohenvertragschließendenTeile

sind darüber einverstanden,daß jeder
weitergehendeVorteil oder Vorzug,

Article 3.
La préesenteConvention Fapbhli=

duera également aux ouvrages, déjà
cxistants, pourvu qu'au moment de
l'entrée en vigueur de la présente
Convention ils ne soient pas encore
tombes dans le domaine public dans=
leur pays (origine.
Toutefois si, avant Tentréee en

vigueur de ladite Conbention, une
traduction, entière ou Partielle. a
Darn, a#cc autorisation, le deroit,
PDour le traducteur de reproduirc.
Dropager et faire reprisenter ceite
traduction, reste entier.
Des entrée en vigneur de lu

sente Convention, la protection
asurée à une Gurre musicale

Dr#-
Sora
déjà

publiée, si méme jusqu'alors elle
m'étaitpas protégée contre une exé-
cution publique faute (’'une inter=
diction expresse. Touteloss Tex“=
cution publique d'une GEuyrede cette
nature pourra avoir lieu, sans le
consentement de l'auteur, si les exé-
cutants se servent de partitions ou
de morceaux de musique ne portant
Das la mention interdiction et duils
avaient en leur possession avant
Tentréeenvigueurde la présenteCon=
vention.

Artiele 4.
TLajonissance des droits reconnus

aux auteurs qui ont public leurs
Gurres pour la premiere lois sur le
territoire de ’une des deux PDarties,
contractamnes ne sera subordonucc,
devant les tribunauf de l’autre Partie.
à la justilication de laccomplissement
d’aucune formalité.

Article 5.
Les IHantes Parties contractantes

conviennent due tout avantage ou
Priviluge plus Etendu qui serait

Oriqinel from



welcherkünftighinvon seiteneinesDer—
selbeneinerdrittenMacht in bezugauf
den Schutz an Werkender Literatur
und Kunst eingeräumtwird, denUr—
hebern des anderenLandes oder deren
Rechtsnachfolgernohneweitereszustatten
kommensoll.

Artikel 6.
Die WerkederPhotographieunddie

durcheinderPhotographieähnlichesVer=
fahren hergestelltenWerke genießendie
durchdieBestimmungender gegenwär=
tigenUbereinkunftfestgesetztenVorteile.

Artikel 7.
Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll

einenMonat nach dem Austauscheder
Ratifikationsurkundenin Kraft treten,
und ihreWirksamkeitsoll bis zumAb=
lauf einerFrist von einemJahre von
dem Tage ab, an welchemsie von
einem der Hohen vertragschließenden
Teile gekündigtwird, fortdauern.

Artikel 8.
Die gegemwärtigeUbereinkunftsoll

ratifiziertund die Ratifikationsurkunden
sollen sobald als möglichin Paris aus=
gewechseltwerden.
Zu Urkunddessenhabendie beider=

seitigen Bevollmächtigten die gegen=
wärtigeUbereinkunftvollzogenund ihre
Siegel beigedrückt.
So geschehenzuParis, in doppelter

Ausfertigung,den8. April 1907.
(I.S.)
(I.S.)

ultérieurement accordd par Tune
d'Elles à une tierce Puissance en ce
dui concerne la protection des Guyres,
littcraires et artistiques, sera acquis
de plein droit aux auteurs de Tautre
ays ou à leurs ayants-cause.

Article 6.
Les Geuyres Pphotographiques et

les Geuwresobtennespar un procédé
analogue sont admises au bénélice
des dispositions de la présente Con=
vention.

Article 7.
La présente Convention entrera

en vigueur un mois apres Péchange.
des ratifications et continuera ses
eflets jusdun Texpiration d’un dlai
d'un an à compter du jour on elle
auraé4cdenoncéeParh’unedeslautes
Parties contractantes.

Artiele 8.
L présenteConventionseraratifide

et les ratifications en SerontCchangées
à Paris le plus tot Dossible.

En foi de ducoilesPlénipotentiaires
respectils ont signéla présenteCon=
vention et Tont revetue du cachet
de leurs armes.
Fait à Paris, en double exemplaire,

le 8 Ayril 1907.

Oigitizedb Co= gle
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Reichs-Gesetzblatt.
/436.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffendAmtsbezeichnungund Rangverleihung für in Stellen für Unter=
direktorenbei Post., Telegraphen oderFernsprechämternverwendeteBeamte. S. 423. — Bekannt=
machung, betreffenddie AnderungderMilitär=Transport= Ordnung. S. 423. — Bekannt=
machung, betreffendden internationalen Verband zumSchutzedes gewerblichenEigentums. S. 421.

(Nr. 3361.) AllerhöchsterErlaß, betreffendAmtsbezeichnungund Rangverleihungfür in
Stellen für Unterdirektorenbei Post-, Telegraphen=oderFernsprechämtern
verwendeteBeamte. Vom 17.Juli 1907.

Ar# Ihren Berichtvom10.Juli 1907will Ich genehmigen,daßdenin Stellen
für Unterdirektorenbei Postämtern verwendetenBeamten die Amtsbezeichnung
Vize=Postdirektor,den in solchenStellen bei Telegraphen=oderFernsprechämtern
verwendetenBeamten die AmtsbezeichnungVize=Telegraphendirektormit dem
Range der Post=und Telegraphendirektorenverliehenwerde.

Narvik, an Bord M. M „Hohenzollern““den 17.Juli 1907.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

An denReichskanzler.
—„ —

(Nr. 3362.) Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der Militär-Transport-Ordnung
Vom 6. August1907.

Aw Grund des§ 2 derVerordnung,betreffend dieMilitär=Transport=Ordnung
für Eisenbahnen,vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) bestimmeich,
daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungenvorzunehmensind:

1. Die Spalte 2 derUbersichtzu § 30 Ziffer1 erhältfolgendeFassung
im Kopfe:

„„ZuschlagpflichtigeSchnellzüge,einschließlichderD=Züge,und zu=
schlagfreieSchnellzüge(Eilzüge)laut Aushang=Fahrplan.“

im Tert (obersteQuerspalte):
„Ausnahmsweise in dringlichenFällen Offiziereund Mannschaften
in geringerZahl# gegenBerechnungdes vollen tarifmäßigen
FahrpreisesdesgewöhnlichenVerkehrs.“

Reichs.Gesetzbl.1907. 79

Ausgegebenzu Berlin den 17. August 1907.
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2. Im 830 Ziffer 3 (vorletzteZeile) ist statt der Worte „mit Schnell—
zügen“zu setzen:

„mit zuschlagpflichtigenSchnellzügen und zuschlagfreienSchnell—
zügen(Eilzügen)“.

3. In Anlage J (linkeSeite 11. Zeile von unten) sind die Worte „mit
Schnellzug“zu ersetzendurch:
„mit zuschlagpflichtigemSchnellzug

zuschlagfreiemSchnellzug ilyig
4. In Anlage II erhält die 3. Zeile unter2 folgendeFassung:

13 Ez, Pz oderGz bedeuteteinenmilitärischbenutztenSchnell⸗,
„Personen- oderGüterzugdes öffentlichenVerkehrs,“.

5. In Anlage IV(Absehnitt1und2undfontrollzettehistanStelle
derWorte „mit gewöhnlichem,Schnell-,Militär-Zuge beziehungsweise
DeZuge von e bis·............... ¾zu setzen:

„mit gewöhnlichemZuge, zuschlagpflichtigemSchnellzuge,D=Juge,
zuschlagfreiem s9 (Eilzuge),Militärzugevon .... .. . ..
biß

Berlin, den6. August1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3363.) Bekanntmachung,betreffendden internationalenVerband zum Schutzedes
gewerblichenEigentums. Vom 9. August1907.

D. Königlich GroßbritannischeRegierung hat dem SchweizerischenBundesrat
unter dem 28. Juni 1907 den Beitritt des AustralischenBundes zu der Pariser
UbereinkunftzumSchutzedesSereasn Eigentumsvom 20. März 1883 nebst
Schlußprotokollvon demselbenTage und zur BrüsselerZusatzaktevom 14. De=
zember1900 (Reichs=Gesetzbl.1903 S. 148ff.) angezeigt.

Der Beitritt ist am 5. August 1907 in Kraft getreten.
Berlin, den9.August1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung.

Graf von Pourtales.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichsGesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

** Oriqinalfrom
OigitizedbyCeor gle PRINCETONUNIVERSITY



S. 426.

Gelbfieber.

Convention.

Sa MajestéEmpereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de F’lEm=
Pire Allemand; Sa MajestéeP’Empe=-
reur d’Autriche, Roi de Bohéme,
etc., etc., et Roi Apostolique de
Hongrie; Sa Majestée le Roi des
Belges; le Président de la Réepu=
blique des Etats-Unis du Brsil;
Sa Majesté le Koi d’Espagne; le
Président des Etats-Unis d’'Amé=-
rique; le Président de la République
Française; Sa Majesté le Koi du
Royaume-Uni de la Grande-Bre=
tagne et d’Irlande et des Territcires
Britanniqdues au- delà des mers,
Empereur des Indes; Sa Majesté le
Roi des Hellènes; Sa Majesté le
Roi d'Italie; Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg; Son
Altesse Royale le Prince de Monté=
naegro;Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas; Sa Majeste le Schah de
Reichs-Gesetzbl.1907.

Ausgegebenzu Berlin 1. 50.

p—Diqitized by,

(lbersetzung.)

Abereinkunft.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs; Seine Majestät der
Kaiser von Osterreich, König von
Böhmen rc. 2c. und ApostolischerKönig
vonUngarn;SeineMajestätderKönig
der Belgier; derPräsident derRepublik
der VereinigtenStaaten von Brasilien;
SeineMajestätderKönig vonSpanien;
der Präsidentder VereinigtenStaaten
von Amerika; der Präsident der Fran=
zösischenRepublikk Seine Majestät
der König desVereinigtenKönigreichs
von Großbritannien und Irland und
der überseeischenbritischenBesitzungen,
Kaiser von Indien) Seine Majestät der
König der Hellenen Seine Majestät
der König von Italien; Seine König=
licheHoheitderGroßherzogvonLuxem=
burg) Seine KöniglicheHoheitderFürst
von Montenegro; Ihre Mazjestät die
KöniginderNiederlande;SeineMajestät
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Perse; Sa Majesté le Roi de Portu-
gal et des Algarves; Sa Majesté
le Roi de Roumanie; Sa Majesté
TEmpereur de toutes les Russies;
Sa Majeste 1c Roi de Serbie; le
Conseil Fédéral Suisse, et Son Al=
tessele Khédive d’Egypte, agissant
dans les limites des pouvoirs à lui
conféréspar les firmans impériaux,

Ayant jugé utile d’arréter, dans
un méme arrangement, les mesures
propres à sauvegarder la santé pu=
blidue contre TPinvasion et la pro=
Pagation de la peste et du choléra
et désirant reviser, en les complé=
tant, les Conwentions sanitaires inter=
nationales actuellement en vigueur,
ont nommé pour Leurs Plénipoten=
tiaires, Ssavoir:

Sa Majesté I’Empereur d’'Alle-
magne, Roi de Prusse:i

M. le Comte de Groeben,
Conseiller de Légation et Pre=
mier Secrétaire à Ambassade
Impriale d’Allemagneà Paris;
M. Bumm, Conseiller intime
supérieurde Régence,Membre
du Conseil sanitaire de PEm=
Dire;
M. le Docteur Gaffky, Con=
seiller intime de Médecine
Grand ducal Hessois et Pro=
fesseur à IIUniversité de
Giessen, Membre du Conseil
Sanitaire de PEmpire;
M. le Docteur Nocht, Méde=
cin du port de Hambourg,
Membre du Conseil sanitaire
de I’Empire;

dbryOCo gle

derSchahvonPersien;SeineMajestät
derKönig vonPortugal undAlgarbien;
Seine Majestät der König von Ru=
mänien) Seine Majestät derKaiser von
Rußland Seine Majestät der König
von Serbien, derSchweizerischeBundes=
rat und Seine Hoheit derKhedivevon
Egypten,handelndinnerhalbderGrenzen
der ihm durch dieKaiserlichenFermane
übertragenenBefugnisse,
haben, da siees für nützlicherachten,

die zum Schutzeder öffentlichenGe=
sundheitgegendas Eindringenunddie
Verbreitungder Pest und der Cholera
getroffenenMaßnahmenin einemAb=
kommenzusammenzufassen,undda sie
wünschen, die gegenwärtig in Kraft
befindlicheninternationalenSanitäts=
Ubereinkünftenachzuprüfenund zu er=
gänzen,zu Ihren Bewvollmächtigtener=
nannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Herrn Grafen von der Groeben,
Legationsratund erstenSekretär
bei der KaiserlichDeutschenBot=
schaftin Paris;
Herrn Bumm, GeheimenOber=
Regierungsrat, Mitglied des
Reichs=Gesundheitsrats;

Herrn Dr. Gaffky, Großherzog=
lichHessischenGeheimenMedizinal=
rat und Professoran derUniversi=
tätinGießen,MitglieddesReichs=
Gesundheitsrats;

Herrn Dr. Nocht, Hafenarztin
Hamburg,Mitglied des Reichs=
Gesundheitsrats;

Oriqinel from



Sa Majesté I'’Empereur d’'’Au=
triche, Roi de Bohéme, etc.,
etc., et Roi Apostolique de
Hongrie:
M. le Chevalier Alexandre
de Suzzara, Chef de Section
au MinistereImnpérialet Royal
des Affaires Etrangères, Com=
mandeur de TOrdre de Fran=
cois-Joseph, Chevalier de
troisième classe de POrdre de
la Couronne de Fer;
M. Noöl Ebner d’Ebenthall,
Président de I’'Administration
maritime Impériale et Royale
à Trieste, Chevalier des Ordres
de Léppold et de François=
Joseph;
M. Joseph Daimer, Conseiller
au Ministre Impérial et Royal
de TIntérieur, Chevalier de
troisième classe de POrdre de
la Couronne de Fer, Chevalier
de TOrdre de François-Joseph;
M. Kornel Chyzer, Conseiller
au Ministre Royal Hongrois
de TlIntérieur, Chevalier des
Ordres de Léopold et de
François-Joseph;
M. Ernest Roediger, Con=
seiller de Section;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Beco, Secrétaire général
du Ministere de 1'Agriculture,
chargé de la Direction gené=
rale du Service de Santé et
de FHygièene publique, Com=
mandeur de TOrdre de Lé0o=
Pold, décoré de la Croix ci=
vique de 17 classe;

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich, König von Böh—
men �c.�c.und Apostolischer
König von Ungarn:
Herrn Ritter Alexander von
Suzzara, Sektionschefim K.
u. K. Ministerium der auswär=
tigenAngelegenheiten,Komman=
deur des Franz Joseph=Ordens,
Ritter der dritten Klasse des
OrdensderEisernenKrone;

Herrn Nobl Ebner von Ebent=
hall, PräsidentderK. K. See=
verwaltungin Triest, Ritter des
Leopold-und desFranz Joseph=
Ordens;

Herrn Joseph Daimer, Rat
imK. K. MinisteriumdesInnern,
Ritter der dritten Klasse des
OrdensderEisernenKrone,Ritter
desFranz Joseph=-Ordens;

Herrn Kornel Chyzer, Rat im
KöniglichUngarischenMinisterium
desInnern, Ritter desLeopold=
und des Franz Joseph=Ordens;

Herrn Ernst Roediger, Sek=
tionsrat;

Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Beco, Generalsekretärim
Ministerium für Ackerbau, be=
auftragtmit derGeneraldirektion
desGesundheitsdienstesund der
öffentlichen Gesundheitspflege,
KommandeurdesLeopoldordens,
dekoriertmit demZivilkreuzerster
Klasse,
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Le Président de la République
des Etats-Unis du Bresil,

M. G. de Piza, Son Enwoy
Extraordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire pres le Président
de la République Française;

Sa Majesté le Roi d'’Espagne,

M.Fernand ordan de Urries
Ruiz de Arana, Marquis

de Novallas, Chambellan de
Sa Majesté,Premier Secrétaire
de I’Ambassade Royalc d'ES-
PDagneà Paris, Commandeur
de I’Ordre de Charles Ill;

Le Président des Etats-Unis
d'Amérique,
M. le Docteur II. D. Geddings,
Chirurgien général adjoint du
Service de la santé et de VIHô-
Pital de la Marine;
M. Frank Anderson, Inspec=
teur médical de la Marine;

Le Président de la République
Française,
M. Camille Barrère, Ambassa=
deur de la République Fran=
Caisepres S. M. le Roi dlItalie,
GrandOflcier dePOrdrenatio=
nal de la Légion ’honneur;
M. Georges Louis, Ministre
Plénipotentiaire de 17 classe,
Directeur des Consulats et des
Affaires commerciales au Mi=
nistere des Affaires Etrangeres,
Oflicier de POrdre national de
la Légion Thonneur;
M. le Professceur Brouardel,
Doyen honoraire de la Faculté

5*

Der Präsident der Republik
der Vereinigten Staaten von
Brasilien:
HerrnG. dePiza, Seinenaußer=
ordentlichenGesandtenund bevoll=
mächtigtenMinisterbeidemPräfsi=
dentenderFranzösischenRepublik;

Seine Majestät der König von
Spanien:
Herrn Fernand Jordan de
Urries y Ruiz de Arana,
Marquis de Novallas, Aller=
höchstihrenKammerherrn, Ersten
SekretärderKöniglichSpanischen
Botschaftin Paris, Kommandeur
desOrdensKarls III.;

Staaten von Amerika:
Herrn Dr. H. D. Geddings,
Generalarzt,zugeteiltdemSani=
tätsdiente und dem Marine=
hospital;
Herrn Frank Anderson, Medi=
zinalinspektorderMarine;

Der Präsident derFranzösischen
Republik:
Herrn Camille Barw#e, Bot=
schafterderFranzösischenRepublik
bei Seiner MajestätdemKönig
von Italien, Großoffizier des
Nationalordens der Ehrenlegion;
Herrn Georges Louis, bevoll=
mächtigtenMinister ersterKlasse,
DirektordesKonsulats=undHan=
delswesensim Ministerium der
auswärtigenAngelegenheiten,Of=
fizier des Nationalordens der
Ehrenlegion;
Herrn Brofessor Brouardel,
Ehrendekander medizinischenFa=
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de médecine de Paris, Prési=
dent du Comité consultatif
dG'Iygiènepublique de France,
Membre de I’Institut et de
I’Académie de médecine, Grand
Olflicier de IOrdre national de
la Légion Thonneur;
M. Henri Monod, Conseiller
d'Etat, Directeur de I’Assistance
et de IHygiène publiques au
Ministere de Intérieur, Membre
de Académie de médecine,
Commandeur de FOrdre natio=
nal de la Légion d’honneur;
NM. le Docteur Emile Roux,
Sous- Directeur de I'’Institut
Pasteur, Vice-Droésident du Co=
mité consultatif dIIgiène pu=
blique de France, Membre de
I'Académie des sciences et de
I'Académie de médecine, Com=
mandeur de TOrdre national
de la Légion Thonneur;

Jacques de Cazotte, Sous=
Directeur des Affaires Consu=
laires au MinistöredesAffhires
Etrangeères,Oflicier de Ordre
national de la Légion d’hon=
neur;

kultät in Paris, Präsidentendes
beratendenKomitees für öffent=
liche Gesundheitspflegein Frank=
reich,MitglieddesInstitutsund
dermedizinischenAkademie,Groß=
offizier des Nationalordensder
Ehrenlegion;
Herrn Henri Monod, Staats=
rat, Direktor der öffentlichen
Armen=und Gesundheitspflegeim
Ministerium des Innern, Mit=
glieddermedizinischenAkademie,
KommandeurdesNationalordens
der Ehrenlegion)
Herrn Dr. Emile Roux, Unter=
Direktor des PasteurschenIn=
stituts, Vize=Präsident des be=
ratendenKomitees für öffentliche
Gesundheitspflegein Frankreich,
MitgliedderAkademiederWissen=
schaftenunddermedizinischenAka=
demie,KommandeurdesNational=
ordensder Ehrenlegion;
Herrn Jacques de Cazotte,
Unter=Direktor der Konsulats=
angelegenheitenim Ministerium
der auswärtigenAngelegenheiten,
Offizier des Nationalordensder
Ehrenlegion;

Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland
und der überseeischen britischen
Besitzungen,Kaiser vonIndien:

Sa Majestéle Roi du Royaume=
Uni de la Grande-Bretagne
et d’Irlande et des Terri=
toires Britanniques au dela
des mers, Empereur des
Indes,

M. Maurice William Ernest HerrnMaurice William Ernest
de Bunsen, Ministre Pléni=
Potentiaire, faisant fonctions de
Premier Secrétaire à IAmbas=
sadeRoyale britannique àParis,

de Bunsen, bevollmächtigten
Minister, beauftragt mit der
Wahrnehmung der Geschäftedes
erstenSekretärsbeiderKöniglich
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Commandeurde TOrdreRoyal
de Victoria, Compagnon de
TOrdre du Bain;

M.le Docteur Théodore Thom-
son, du „Local Government
Board“;
M. le Docteur Frank Gerard
Clemow, Ddéguédela Grande-
Bretagne au Conseil supérieur
de santé de Constantinople;
M. Arthur David Alban,
Consul de S. M. Britannique
au Caire;

Sa Majesté le Roi des Hel=-
lenes,

M. Delyanni, Son Enwoyé
Extraordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire pres le Président
de la République Française,
Grand Commandeur de IOrdre
Royal du Sauveur;

M. le Docteur S. Clado, Médecin
de la Légation Royale Hellé=
niqdue, à Paris;

Sa Majesté le Roi d’Italie,

M. le Commandeur Rocco San=
toliquido, Directeur général
de la Santé publique d'Italie;

M. le Marquis Paulucci
de'’Calboli, Conseiller à lAm=
bassadeRoyale T’Italie à Paris;
M. le Chevalier Adolphe Cotta,
Chef du bureau des Aflaires
générales à la Direction géné=
rale de la Santé publique
d'Italie;

Oigitizedby OCo= gle
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Britischen Botschaft in Paris,
Kommandeur des Königlichen
Victoria=Ordens,Genossendes
Bath-=Ordens;
Herrn Dr. Theodore Thomson
vom„LocalGovernmentBoard“

Herrn Dr. Frank Gerard Cle=
mow,britischenDelegiertenbeim
OberstenGesundheitsratin Con=
stantinopel;
Herrn Arthur David Alban,
SeinerBritischenMajestätKonsul
in Cairo;

Seine Majestät der König der
Hellenen:
HerrnDelyanni, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinisterbeidem
PräsidentenderFranzösischenRe=
publik, Groß=Kommandeurdes
KöniglichenErlöserordens;
Herrn Dr. S. Clado, Agzztder
Königlich GriechischenGesandt=
schaftin Paris;

Seine Majestät der König von
Italien:
HerrnKommandeurRocco San=
toliquido, General=Direktordes
öffentlichenGesundheitswesensin
Italien;

Herrn MarquisPaulucci deCal=
boli, Rat bei der Königlich
ItalienischenBotschaftin Paris;
Herrn Ritter Adolphe Cotta,
Vorstand des Bureaus der all=
gemeinenAngelegenheitenbei der
General=Direktiondesöffentlichen
Gesundheitswesensin Italien;
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Son Altesse Royale le Grand
Duc de Luxembourg:
M. Wannerus, Charge Tsaf=
faires de Luxembourg à Paris;

Son Altesse Royale le Prince
de Monténégro:
M. le Chevalier Alexandre de
Suzzara, Chef de Section au
Ministere Impgrial et Royal
des Aflaires Etrangères d'Au=
triche-Hongrie, Commandeur
de I’Ordre de François-Joseph,
Chevalier de troisième classe de
I’Ordre de la Couronne de Fer;

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
M. le Baron W. B. R. de Wel=-
deren Rengers, Conseiller
de la LégationRoyale desPays=
Bas à Paris;

M. le Docteur W. P. Ruijsch,
Inspecteurgénéral du Service
sanitairedans la Hollande mé=
ridionale et la Zélande, Membre
duConseilsupérieurd’IIygiène;
M. le Docteur C. Stékoulis,
Déleguc des Pays-Bas au
Conseil supérieur de santé de
Constantinople;
M. A. Plate, Président de la
Chambre de Commerce de
Rotterdam, Membre eztra=

d'IIygiène;

Sa Majesté le Schah dePerse:

M. le Général Nazare Aga
Vémin-es-Saltané, Son En=
Vové Extraordinaire et Ministre

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg:
HerrnVannerus, luxemburgischen
Geschäftsträgerin Paris;

Seine Königliche Hoheit derFürst
von Montenegro:
Herrn Ritter Alexander von
Suzzara, Sektionschefim K. u.
K.Osterreichisch=UngarischenMini=
sterium der auswärtigenAn=
gelegenheiten,Kommandeurdes
Franz Joseph=Ordens,Ritter der
dritten Klasse des Ordens der
EisernenKrone)

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
HerrnBaron W. B. R. de Wel=
deren Rengers, Rat bei der
Königlich NiederländischenGe=
sandtschaftin Paris;
HerrnDr.W. P. Ruissch,General=
inspektordes Gesundheitsdienstes
im südlichenHolland und in
Seeland, Mitglied desObersten
Rates für Gesundheitspflege; "
Herrn Dr. C. Stékoulis, nieder=
ländischenDelegiertenbeimObersten
Gesundheitsratin Constantinopel;

Herrn A. Plate, Präsidenten der
Handelskammer in Rotterdam,
außerordentlichesMitglied des
OberstenRates für Gesundheits=
pflege;

Seine Majestät der Schah von
Persien:
Herrn General Nazare Aga
YMémin=es=Saltanéc, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
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Plénipotentiaire pres le Pré=
sident de la RépubliqueFran=
caise, titulaire du portrait du
Schah en diamants, Grand
Cordon de VOrdre du Lion et
du Soleil en diamants;

Sa Majestéle Roi de Portugal
et des Algarves:
M. le Docteur José Joaquim
da Silva Amado, du Conseil
de S. M. Tres Fidele, Professeur
à TInstitut ’Iygiène de Lis=
bonne, Vice-Président de l’Aca=
démie royale des Sciences,
Commandeur de TOrdre de
Saint-Jacques;

SaMajestéle Roi deRoumanie:

M. Grégoire G. Ghika, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire preèsle
Président de la République
Française, Grand Officier de
J’Ordre del’Etoile de Roumanie,
Grand Olficier de I’Ordre de
la Couronne de Roumanie;
M. le Docteur Jean Cantacu=
zZene,Membre du Conseil sani=
taire supérieur de Roumanie;

sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei dem Präsidenten der
FranzösischenRepublik, Inhaber
des Bildnisses des Schah mit
Diamanten, Großkordon des
Löwen=und Sonnenordensmit
Diamanten;

Herrn Dr. José Joaquim da
Silva Amado vomRat Seiner
AllergetreuestenMajestät, Pro=
fessoram hygienischenInstitut in
Lissabon,Vize=PräsidentderKö=
niglichen Akademie der Wissen=
schaften,Kommandeur des San
Thiago=Ordens;

Herrn Grégoire G. Ghika,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei demPräsidenten der
FranzösischenRepublik,Großoffi=
zier desOrdens desStern von
Rumänien,GroßoffizierdesOr=
dens der Krone von Rumänien;
Herrn Dr. Jean Cantacuzene,
Mitglied desoberstenGesundheits=
rats in Rumänien;

Sa Majeste I'Empereur de
toutes les Russies:

M. Platon de Waxel, Conseiller
d’Etat actuel, Grand Cordon
de PTOrdre de Saint-Stanislas;

Sa Majesté le Roi de Serbie:

Seine Majestät der Kaiser von
Rußland:
HerrnPlaton deWaxel, Wirk=
lichenStaatsrat, Großkordondes
St. Stanislaus=Ordens;

Seine Majestät der König von
Serbien:
Herrn Dr. Michel Popovitch,
serbischenGeschäftsträgerinParis;

M. le Docteur Michel Popo=
vitch, Chargé d'Aflaires de
Serbie à Paris;
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Le Conseil Fédéral Suisse:
M. Charles Edouard Lardy,
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire de la
Confedération Suisse pres le
Président de la République
Française;
M. le Docteur F. Schmid, Di=
recteur du Bureau Sanitaire
F’édéral;

et Son Altesse le Khédive
D’Egypte:
Mohamed Chérif, Pascha,
Sous-SecréetaireJ’Etat au Mi=
histere des Affaires Etrangeères,
Grand Cordon de P’Ordre du
Medjidiéc, Grand Oflicier de
I’Ordre de I’'Osmanié;
M. le Docteur Mare Armand
Ruffer, Président du Conseil
sanitaire, maritime et dua=
rantenaire d’Egypte, Grand
Officier desOrdres de OsSma=
nié et du Medjidic;

Lesquels, ayant Cchangé leurs
Pleins pouvoirs trouy#ésen bonne et
due forme, sont convenas des dis=
Dositionssuivantes:

Titre I.

Dispositions générales.
Chapitre I.

Prescriptions à observer par les pays
signataires de la Convention deès qduela
peste ou le choléra apparait sur leur

territoire.

Section I. Notification et com=
munications ultériecures aux

autres Days.
Article premier. Chaque Gouver=

nement doit notifier immédiatement
Reichs. Geseybl.1907.

Der Schweizerische Bundesrat:
Herrn Charles Edouard Lardy,
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister der
SchweizerischenEidgenossenschaft
bei dem Präsidenten der Fran—
zösischenRepublik;
Herrn Dr. F. Schmid, Direktordes
schweizerischenGesundheitsamts;

und
Seine Hoheit der Khedive von
Egypten:
MohamedChérif Pascha, Unter=
Staatssekretir im Ministerium
derauswärtigenAngelegenheiten,
GroßkordondesMedjidié=Ordens,
GroßoffizierdesOsmanié=Ordens;

Herrn Dr. Marc Armand Ruf=
fer, PräsidentendesKonseils für
See=Sanitätswesenund Quaran=
tänesachenin Egypten, Groß=
offizier des Osmanié=und des
Medjidié=Ordens;

welche,nachgegenseitigerMitteilung
ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,folgendeBestim=
mungenvereinbarthaben:

Titel I.
AllgemeineBestimmungen.

Kapitel I.
Vorschriften, welche von den Vertrages=
ländern nach demAuftreten von Hest oder
von Tholera in ihrem Gebiete zu beobachten

sind.
Abschnitt I. Benachrichtigung

und weitere Mitteilungen an die
anderen Länder.

Art. 1. Jede Regierung muß von
demerstenAuftretenfestgestellterPest=

81

Oriqinel from



aux autres Gouvernementsla pre-
mière apparition sur son territoire
de cas avẽrẽs de peste ou de choléra.
Art. 2. Cette notification est ac=

compagnde ou trés promptement
suivie de renseignements circonstan=
ciés sur:
1 Tendroit ou la maladie estap=
Parue;

2 la date de son apparition, son
origine et sa forme;

3°’le nombre des Cas constatés
et celui des déces;

4 pourla peste: existence, parmi
les rats ou les scuris, de la=
pPesteou Tune mortalité in=
Ssolite;

5%es mesures immédiatement
Prises à la suite de cette pre=
mieèreapparition.

Art. 3. La notificationet les ren=
seignementsprévus aux articles 1 et 2
sont adressésaux agencesdiploma=-
tiqduesou consulaires dans la capitale
du pays contaminé.

Pour les pays qui n'y sont pas
représentés,ils sont transmis direc=
tement par télégrapheaux Gouver-
nements de ces pays.
Art. 4. La notificationet les ren=

seignementsprévus aux articles 1
et 2 sont suivis de communications
ultérieuresdonnéesd’unefaconrégu=
liere, de manière à tenir les Gou=
vernements au courant de la marche
de TPéepidémie.
Ces communications,qui se font

au moins une fois par semaine et
dui sont aussi completes que possible,
indiduent plus Particulièrement les
Drécautionsprises en vue de com=
battre Pextension de la maladie.

OigitizecbyOor gle

oderCholerafällein ihremGebieteden
übrigen Regierungen sofort Nachricht
geben.
Art. 2. DieserBenachrichtigungsollen

beiliegenodersehrbaldnachfolgennähere
Auskünfte über:

1. denOrt, wo die Krankheitauf=
getretenist;

2. denTag ihresAuftretens,ihren
Ursprungund ihre Artj

3. die Zahl der festgestelltenKrank=
heitsfälleund die der Todesfälle;

4. bei Pest: das Vorhandenseinder
Pest oder einer ungewöhnlichen
SterblichkeitunterdenRatten oder
Mäusen;

5. die infolgedieseserstenAuftretens
sofort ergriffenenMaßnahmen.

Art. 3. Die Benachrichtigungund
die Auskünfte, die im Art. 1 und 2
vorgesehensind, erfolgenan die diplo=
matischenoder konsularischenVertretun=
gen in der Hauptstadt des verseuchten
Landes.
Für Länder, welchedort nichtver=

tretensind, werdensie unmittelbar auf
telegraphischemWege an die Regierun=
gendieserLänderübermittelt.
Art. 4. Der Benachrichtigungund

den Auskünften, die im Art. 1 und 2
vorgesehensind, müssenweitere regel=
mäßigeMitteilungenfolgen,welchege=
eignetsind, die Regierungenüber den
Verlauf der Epidemieauf demLaufen=
denzu erhalten.
DieseMitteilungen,welchemindestens

einmal in derWocheerfolgenund so
vollständig wie möglich sein müssen,
habeninsbesondereauchdie zur Ver=
hütungder AusbreitungderKrankheit
ergriffenenMaßnahmen anzugeben.
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Elles doivent préciser: 1° les me=
sures prophylactiques appliqduéesre=
lativement à Pinspection sanitaire ou
à la visite médicale, à Tisolement
et à la désinfection; 2°%les mesures
exJéCcutéesau départdesnavires pour
eempöcherTexportation du mal et
Spécialement,dans le cas prévu par
le 4 de Darticle 2 ci-dessus, les me=
sures prises contre les rats.

Art. 5. Le prompt et sinceèreac=
complissementdes prescriptionsqui
Préc&èdentest d'une importancepri=
mordiale.
Les notifications Dy’ontde valeur

réelle que si chaque Gouvernement
estprévenului-méme, à temps, des
cas de peste, de choléra et des cas
douteux survenus sur son territoire.
Onne saurait donc trop recommander
aux diversGouvernementsde rendre
obligatoire la déclaration des cas de
beste et des cas de choléra, et de
se tenir renseignéssur toutemortalité
insolite des rats ou des souris, no=
tamment dans les ports.
Art. 6. II est entendu que les

pays voisins se réservent de faire
des arrangementsspéciaux en vue
Torganiser un service d'informations
directes entre les chefs des admi=
nistrations des frontières.

Section II. Conditions qui per=
mettent de considérer une eir=
conscription territorialecomme
contaminGe ou redevenuesaine.

Art. 7. La notification d'un pre=
mier cas de peste ou de choléra
Wntraine pascontrelacirconseription

Sie müssengenauangeben:1. die
vorbeugendenMaßregeln, welchehin=
sichtlichder gesundheitspolizeilichenBe=
sichtigungoder der ärnztlichenUnter=
suchung,derAbsonderungundderDes=
infektion getroffensind; 2. die bei der
Abfahrt der Schiffe zur Verhinderung
der Verschleppungder Seuche ange=
wandten Maßregeln und besonders,
in dem unter4 desvorstehendenArt. 2
vorgesehenenFalle, diegegendieRatten
ergriffenenMaßnahmen.
Art. 5. Die schnelleund zuverlässige

Erfüllung der vorstehendenVorschriften
ist von allergrößterWichtigkeit.

Die Benachrichtigungensindvonwirk=
lichemWertenur dann, wennjedeRe=
gierungselbstvon demAuftretenvon
Pest=,Cholera=undverdächtigenFällen
in ihremGebietebeiZeitenKenntnis er=
hält. Es kanndeshalbdeneinzelnenRe=
gierungennichtgenugempfohlenwerden,
dieAnzeigepflichtfür Pest=und Cholera=
fälle einzuführenund sichüber jedeun=
gewöhnlicheSterblichkeitderRattenund
Mäuse, namentlichin denHäfen, unter=
richtetzu halten.
Art. 6. Den aneinandergrenzenden

Ländernbleibtesvorbehalten,durchbe=
sondereAbkommeneinenunmittelbaren
NachrichtenaustauschzwischendenVor=
ständender Grenzbehördeneinzurichten.

Abschnitt II. Bedingungen, unter
denenein örtlicher Bezirk als ver=
seuchtoderwiederrein anzusehenist.

Art. 7. Die Benachrichtigungvon
einemerstenPest=oderCholerafallezieht
gegendenörtlichenBezirk,in demer sich

81“

Oriqinel from



territoriale ou il Sest produit, Lappli-
cation des mesures Prévués au cha=
Pitre II ci-apres.
Mais, lorsque plusieurs cas de

Peste non importés se sont manitestes
ou que les cas de choléra forment
1#oyer,la circonscription est décrlaréde
contamincée.
Art. S. Pour restreindre les me=

sures aux seules régions atteintes,
les Gouvernements ne doivent les
appliquer quaux provenances des
circonscriptions contaminéCces.
On entend par le mot eircon=

scription une partie de territoire
bien déetermindedans les renseig=
nementsqui accompagnentousuient
Ta notification, ainsi: une province,
un „gouvernement“, un district, un
département, un canton, une ile,
une commune, une ville, un quartier
de ville, un village, un port, un
polder, une agglomération, etc.,
duelles due scoientT’étendueet la
Population de ces portions de terri=
toire.
Mais cette restriction limitée à la

circonscription contaminédene doit
Eétreacceptéequ’aàla condition for=
melle que le Gouwernementdu pays
contaminé prenne les mesures né=
cessaires: 1°pour prévenir, à moins
de désinfection préalable, Texpor-
tation des objets visés aux 1° et 2°
de Tarticle 12, provenant de la cir=
Conscriptioncontaminée,et 2°pour
combattreTextensionde Tépidémie.
Quand une circonscription est con=

taminéde, aucune mesure restrictive
n'est Prise contre les provenances de
cette circonscription, si ces prove=
nances Tont quittée cind jours au
moins avant le début de Tepidémie.

ereignethat, nochnichtdieAnwendung
der in dem nachfolgendenKapitel II
vorgesehenenMaßnahmen nach sich.
Falls abermehrerenichteingeschleppte

Pestfälle vorgekommensind oder falls
CholerafälleeinenHerd bilden, wird
der Bezirk für verseuchterklärt.

Art. 8. Um dieMaßregeln ausschließ=
lich auf diebetroffenenGegendenzu be=
schränken,sollendieRegierungensienur
für Herkünfte aus den verseuchtenBe=
zirkenin Anwendungbringen.
Unter „Bezirk“ wird ein Gebietsteil

verstanden,welcherin dendie Benach=
richtigungbegleitendenoder ihr nach=
folgendenAuskünftengenauzubezeichnen
ist, wie zum Beispiel eineProvinz, ein
Gouvernement,ein Distrikt, ein De=
partement,ein Kanton, eineInsel, eine
Gemeinde,eine Stadt, ein Stadtteil,
ein Dorf, ein Hafen, einPolder, eine
Gruppevon Wohnstättenusw.,welches
auch immer die Ausdehnung und Be=
völkerungdieserGebietsteileseinmag.

IndessenbrauchtdieseBeschränkung
auf den verseuchtenBezirk nur unter
der ausdrücklichenVoraussetzung an=
erkanntzu werden,daß dieRegierung
des verseuchtenLandes die erforderlichen.
Maßregelntrifft: 1. um die Ausfuhr
derunterNummer1 und2 desArt. 12
bezeichnetenGegenständeaus dem ver=
seuchtenBezirke, ohnevorherigeDes=
infektion, zu verhüten, und 2. um die
Ausbreitungder Seuchezu bekämpfen.
Ist ein Bezirk verseucht,so unter=

liegenHerkünfteausdiesemBezirkekeiner
Einfuhrbeschränkung,wennsievondort
mindestensfünf Tagevor demAusbruch
der Seucheausgeführtwordensind.
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Art.9.Poiirqu’unecirconscription
ne soit plus considérée comme conta-
minéeil faut la constatationoflicielle:

1° du’il n'y a eu ni déces ni cas
nouweaudepesteou decholéra.
depuis cind jours scit apres
Tisolementh),soit apresla mort
ou la gucrison du dernier
Pesteux ou choléridque;

2° due toutes les mesuresde dés=
infection ont é6téappliquées,
et, Fil s’agit de cas de peste.
due les mesures contre les rats
ont été exécutées.

Chapitre II.

Mesures de défense par les autres pays
contre les territoires déclarés Ccontaminés.

Section I. Publication des
mesures presecrites.

Art. 10. Le Gouvernement de
chaque pays est tenn de publier
immédiatement les mesuresdwiil croit
devoir prescrire au sujet des prove=
nances d’'un pays ou T(Funecircon=
Sscriptionterritoriale contamintés.
Il communique aussitet cettepubli=

cation à Pagent diplomatique ou con=
sulaire du pays contaminé, résidant
dans sa capitale, ainsi qu’aux Con=
seils sanitaires internationaux.
II est également tenu de faire

connaitre, par les mémes voies, le
retrait de ces mesuresou les modi=
fications dont elles seraientTobjet.
A deéfautd’agence diplomatique

ou consulaire dans la capitale, les

1) Le mot eisolement- signifie: isolement
du malade, des personnesqui lui donnentdes
soins d’'une facon permanente et interdiction
des visites de toute autre personne.

Art. 9. Damit einBezirknichtmehr
als verseuchtangesehenwird, bedarfes
der amtlichenFeststellungdarüber:
1. daßin denaufdieAbsonderung!),
den Tod oder die Heilung des
letztenPest=oderCholerakranken
folgendenfünf Tagen weder ein
Todesfall noch ein neuerKrank=
heitsfall infolge von Pest oder
Choleravorgekommenistz

2. daß alle Desinfektionsmaßregeln
angewandtwordensind,und, falls
es sichumPest handelt,daßdie
MaßregelngegendieRatten zur
Ausführunggelangtsind.

Kapitel H.
AbwehrmaßregelnderanderenLänder gegen

die für verfeucht erklärten Gebiete.

Abschnitt I. Veröffentlichung der
getroffenen Maßregeln.

Art. 10. Die RegierungjedesLan=
des hat diejenigenMaßregeln sofort zu
veröffentlichen,derenAnordnung siebe=
züglich der Herkünfte aus einem ver=
seuchtenLande oder örtlichenBezirke
für erforderlichhält.
Sie teilt diese Veröffentlichung so=

gleich dem diplomatischenoder kon=
sularischenVertreterdesverseuchtenLan=
des in ihrer Hauptstadt sowieden inter=
nationalenGesundheitsrätenmit.
Sie hat dieAufhebungoderetwaige

AbänderungendieserMaßregelnaufdem=
selbenWegebekanntzu geben.

In Ermangelungeinerdiplomatischen
oder konsularischenVertretung in der

!1) Das Wort „Absonderung“ bedeutet: Ab=
sonderungdes Kranken, der Personen, welcheihn
ständig pflegenund Untersagung der Besuchejeder
anderenPerson.
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communicationssontfuitesdirs-cre-
ment au Gouvernement du pays
intéressé.

Section II. Marchandises. —
Désinfection. — Importation et

transit. — Bagages.
Art. 11. II Wexistepas de mar=

chandisesdui soientpar elles-memes
capables de transmettrela pesteou
le choldra. Elles ne deviennentdan=
gereusesqu’an Cas ou elles ont 6t6
Souillées par des produits pesteux
ou cholériques.
Art. 12. La désinfectionne peut

Etre appliduke du’aux marchandises
et objets due Pautorité sanitaire lo=
cale considerecomme contaminés.

Toutefois, les marchandises ou ob=
jets Gnumérésci-après peuvent étre
soumis à la désintection on méme
Prohibésà Pentrée,indépendamment
de toute constatation dw’ils seraient
ou non contaminés:
1%Les linges de corps, hardes
et vétements portés (effetsà
Uusage),les literies ayant servi.

Lorsquecesobjetssonttrans=
Dortés commebagagesou à la
suite d'un changement de do-
micile (effets d’installation), ils,
ne peuvent étre prohibés et
sont soumis au régime de
Tarticle 19.
Les paquets laissés par les

soldats et les matelots et ren=
VOyJESdans leur patrie apres
déGeès,sont assimilés aux ob=
jets compris dans le premier
alinéa du 10.
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—

Hauptstadterfolgendie Mitteilungen
unmittelbaran die Regierungdes be=
teiligtenLandes.

Abschnitt II. Waren. Desinfektion.
Einfuhr und Durchfuhr. Reise=

gepäck.
Art. 11. Es gibtkeineWaren,welche

an und für sich fähig sind, die Pest
oder die Cholerazu übertragen.Sie
werdennur dann gefährlich,wennsie
mit demAnsteckungsstoffederPestoder
der Choleraverunreinigtwordensind.

Art. 12. Die Desinfektionkannnur
bei solchenWaren und Gegenständen
vorgenommenwerden, welchedie ört=
liche Gesundheitsbehördeals verseucht
erachtet.
Die nachvperzeichnetenWaren und

Gegenständekönnenjedochunabhängig
von jederFeststellung,ob sie verseucht
oder nicht verseuchtsind, der Des=
infektion unterworfen oder sogar von
der Einfuhr ausgeschlossenwerden:
1. Leibwäsche,alte und getragene
Kleider (Bekleidungsgegenstände
des täglichenGebrauchs),ge=
brauchtesBettzeug.
WerdendieseGegenständeals

Reisegepäckoder infolge eines
Wohnungswechsels(als Umzugs=
gut)befördert,sokönnensie nicht
zurückgewiesenwerdenundunter=
liegen den Bestimmungendes
Art. 19.
Die von Soldaten und Ma=

trosenhinterlassenenPakete,welche
nach derenTod in ihre Heimat
zurückgesandtwerden,werdenden
unter 1 im erstenAbsatz aufge=
führtenGegenständengleichgestellt.
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20 Les chiffons et drilles, à l'ex-
ception, quant au choléra, des
chiffons compriméesqui sont
transportécscomme marchan=
dises en gros par ballots
cerclés.
Ne peuwent étre interdits

Les dechets neufs provenant
directement T’ateliers de fila=
ture, de tissage, de contec=
tion ou de blanchiment; les
laines artificielles (Kunstwolle,
Shoddy) et les rognures de
Papier neuf.

Art. 13. II MHya pas lieu d’inter=-
dire le transit des marchandiseset
objets spéciflécsaux 1e et 2° de
Tarticle qui précède, Fils sont em=
ballés de telle sortedwiilsnepuissent.
étre manipulés en route.
De meéeme,lorsque les marchan=

dises ou objets sont transportésde
telle facon du'’en cours de route ils
n’aient pu étre en contact avec les
objets souillés, leur transit à travers
une circonscription territoriale con=
taminéene doit pas étreun obstacle
à leur entrée dans le pays de desti=
nation.

Art. 14. Les marchandiseset ob=
jets spéciflts aux 1° et 2° de Tar-=
tiche 12 ne tombent pas sous P’appli=
cation des mesures de prohibition
à P’entrée, Fil est demontré à Tauto=
rité du pay#'sde destination du’ils
ont é6téexpediéscind jours au moins
avant le déebutde Tépidémie.
Art. 15. Le mode et Tendroit de

la deésinfection,ainsi due les pro=
cédés à employer pour assurer la
destructiondes rats, sont fixés par
Tautoritécdu pays de destination.

2. Hadern und Lumpen, ausge=
nommensindjedoch,wennes sich
um Cholera handelt, zusammen=
gepreßteLumpen,welchein um=
schnürtenBallen im Großhandel
versendetwerden.
Es dürfennichtverbotenwerden

neue Abfälle, welcheunmittelbar
ausSpinnereien,Webereien,Kon=
fektions-undBleichanstaltenkom=
men, Kunstwolle (S8hoddy)und
neuePapierschnitzel.

Art. 13. Die Durchfuhrder unter
Nummer1 und 2 des vorhergehenden
ArtikelsaufgeführtenWarenundGegen=
ständedarf nichtuntersagtwerden,wenn
sie so verpacktsind, daß sie unterwegs
nicht berührtwerdenkönnen.
Ebensosoll dieDurchfuhr derWaren

und Gegenständedurch einenverseuchten
örtlichenBezirk keinHindernis für ihre
Einfuhr in dasBestimmungslandbilden,
sofern die Beförderung so erfolgt ist,
daßunterwegseineBerührungmit den
verunreinigtenGegenständennicht hat
stattfindenkönnen.

Art. 14. Auf die unter Nummer 1
und2 desArt. 12 aufgeführtenWaren
und Gegenständefinden die Einfuhr=
verbotedann keineAnwendung,wenn
der Behörde des Bestimmungslandes
nachgewiesenwird, daß sie mindestens
fünfTagevordemAusbruchederSeuche
zur Absendunggelangtsind.
Art. 15. Die Entscheidungdarüber,

in welcherWeise und wo die Des=
infektion stattzufindenhat, sowie da=
rüber, welches Verfahren zur sicheren
VernichtungderRattenanzuwendenist,
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Ces opérations doivent étre faites
de manieèreà ne détériorer les objets
due le moins possible.

II appartient à chaque Etat de
régler la question relative au paye-
ment Cventuelde dommages-inGréts
résultant de la desinfectionou de
la destructiondes rats.
Si, à Toccasion des mesures prises

Pour assurer la destruction des rats
à bord des navires, des taxes sont
Perçues par TPautoritésanitaire, scit
directement, soit par Pintermédiaire
d’'unesocicté ou Tun particulier, le
taux de ces taxes doit étre fix par
un tarif publié Tavance et établi
de faconà#ccedu’il ne puisseresulter
de Tensemble de son application une
source de bénélice pour IEtat ou
Pour IAdministration sanitaire.

Art. 16. Les lettres et correspon=
dances, imprimés, livres, journaux
Papiers d’aflaires, etc. (non compris,
les colis postaux), ne sont soumis
à aucunc restriction ni désintection.

Art. 17. Les marchandises, arri=
vaht par terre ou par mer, ne
Peuvent étre retenuesaux frontières
ou dans les ports.
Les seulesmesuresqdu’ilscit per=

mis de prescrire à leur égard sont
spécifiéesdans Tarticle 12 ci-dessus.

Toutefois, si des marchandises,
arrivant par mer en vrac ou dans
des emballages déefectuenk,ont 614,
pendant la traversce, contamines
par des rats reconnus pesteux et si
elles ne peuvent étre désinfectées,
la destructiondes germespeut etre

steht der Behörde des Bestimmungs=
landes zu. Dabei muß derart ver=
fahrenwerden,daß dieGegenständeso
wenigals möglichbeschädigtwerden.
Die RegelungderFragedesetwaigen

Ersatzes des infolge der Desinfektion
oderder Vernichtungder Ratten ent=
stehendenSchadenswird jedemStaate
überlassen.
Wenn aus Anlaß derDurchführung

von Maßregeln zur Vernichtung der
Ratten an Bord der Schiffe von der
Gesundheitsbehörde,seies unmittelbar,
sei es durch Vermittelung einer Gesell=
schaftodereinerPrivatperson, Gebühren
erhobenwerden,so soll dieHöhedieser
Gebühren durch einen vorher zu ver=
öffentlichendenTarif festgesetztund derart
berechnetwerden, daß aus seiner An=
wendungein Gewinn für den Staat
oder die Gesundheitsverwaltungnicht
entsteht.

Art. 16. BriefeundKorrespondenzen,
Drucksachen,Bücher, Zeitungen, Ge=
schäftspapiereusw. (ausschließlichder
Postpakete)unterliegenwedereinerEin=
fuhrbeschränkungnocheinerDesinfektion.

Art. 17. Zu LandeoderzuWasser
ankommendeWaren dürfen an den
Grenzenoderin denHäfennichtzurück=
gehaltenwerden.
Die einzigenMaßnahmen, welche

diesengegenübervorgeschriebenwerden
dürfen, sind oben im Art. 12 auf=
geführt.
WennjedochzurSee eintreffendelose

oder in schadhaftenHüllen verladene
WarenwährendderReisedurchals pest=
krank erkannteRatten verseuchtworden
sindund ihreDesinfektionnichtmöglich
ist, so kanndieVernichtungderKeime
durcheineLagerungderWaren bis zur
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assuröepkirleiirmiseendeipötpew
dant une durée maxima de deux
semaines.
II est entendu due Tapplication

de cette dernière mesure ne deoit
entrainer aucun délai pour le nawire
ni des fraisextraordinairesrésultant
du défautTentrepôtsdans les ports.

Art. 18. Lorsque des marchandises
ont été deésintectées,par application
des prescriptions de Tarticle 12, ou
mises en dépôt temporaire, en vertu
du 3° alinda de Tarticle 17, le pro=
Priétaire ou son représentanta le
Gdroitde réclamer, de l'autorité sani=
taire dui a ordonné la déEsintection
ou le depôt, un certilicat indiquant
les mesures prises.
Art. 19.Bagages.— La dGinfection

du linge sale, des hardes, vétements
et objets qui font partie de bagages
Ou de mobiliers (ellets T’installation)
Provenant d’une circonscription terri=
toriale déclarde contaminéde, west
effectuke due dans les cas ou lau=
torité sanitaire les consideèrecomme
contaminés.

Section III. Mesures dans les
Ports et aux frontières de mer.
Art. 20. Classificationdesnavwires.

—. Est considédrécomme infecté le
navire qui a la peste ou le choléra
à bord ou qduia présente un ou
Plusieurs cas de pesteou de choléra
depuis sept jours.
Est considécrecomme suspect le

havire à bord dudquelil Va eu des
Cas de peste ou de choléra au mo=
ment du départ ou pendant la tra=
versce, mais aucun cas nouweau
depuis sept jours.
Meichs.Gesetbl.1007.

DauervonhöchstenszweiWochensicher=
gestelltwerden.

Die Anwendungder vorbezeichneten
Maßregel darf jedochfür das Schiff
weder eine Verzögerungnoch außer=
gewöhnlicheKostenmit sichbringen,die
infolge des Mangels an Lagerhäusern
in denbetreffendenHäfenentstehenkönnten.
Art. 18. Wenn Waren entsprechend

den Vorschriftenim Art. 12 desinfiziert
oder in Gemäßheitdes dritten Absatzes
des Art. 17 zeitweisegelagert worden
sind, hat derBesitzeroderseinVertreter
dasRecht,von derGesundheitsbehörde,
welchedieDesinfektionoder die Lage=
rungangeordnethat, eineBescheinigung
überdie durchgeführtenMaßnahmenzu
verlangen.
Art. 19. Reisegepäck.— Schmutiige

Wäsche,alteund getrageneKleiderund
Gegenstände,welchezumReisegepäckoder
Mobiliar (Umzugsgut)gehörenundaus
einem für verseuchterklärten örtlichen
Bezirkestammen,werdennur danndes=
infiziert,wenndie örtlicheGesundheits=
behördesieals verseuchterachtet.

Abschnitt III. Maßnahmen in den
Häfen und an den Meeresgrenzen.
Art. 20. Einteilung derSchiffe. —

Als verseuchtgilt das Schiff, welches
Pest oderCholeraan Bord hat, oder
auf welchemein oder mehrere Fälle
von Pest oder Cholera währendder
letztensiebenTage vorgekommensind.
Als verdächtiggilt das Schiff, auf

welchemzur Zeit der Abfahrt oder
während der Reise Pest=oderCholera=
fälle vorgekommensind, aberkeinneuer
Fall währendder letztensiebenTage.
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Est considéré eomme indemne,
bien que venant d'un port conta-
miné, le navire qui n'a eu ni déces
ni cas de peste ou de choléra à
bord, soit avant le départ, scit pen=
dant la traversée, soit au moment
de Tarrivée.
Art. 21. Les navires infectés de

bestesontsoumisau régimesuivant:
% visite médicale;
2°'les malades sont immédiate-
ment débarqués et isolés;

3° les autres personnes doivent
Etre écgalementdébarquées,si
Dossible, et soumises à dater
de Tarrivée, soit à une obser=
Vation!) qduine dépasserapas
cind jours et pourra étre
suivie ou non d’'une surveil=
lancemde cinq jours au plus,
soit simplement à une sur=
veillance qui ne pourra ex=
céder dix jours.
II appartient à Tautorité

Sanitaire du port Tappliquer
celle de ces mesures qui lui
Darait Ppréférableselon la date
du dernier cas, Tétat du na=
vire et les possibilités locales;

4° le linge sale, les elfets à
Uusageet les objets de T’équi-

1) Le mot „observation“ signilie: isolement
des voyrageurssoit à bord d’un nayire, scit
dans une station sanitaire, avant qu’ils n'ob-
tiennent la libre pratique.
„:)Le mot „surveillance“ signifie due les

voyageurs ne sont Das isoléès,du’ils obtiennent
tont de suite la libre pratique, mais sont sig=
nalés à l’autorité dans les diverses localitéson
ils se rendent ct soumis à un examenmedical
constatant leur état de santé.

Als rein gilt das Schiff, welches,
wenn auch aus einemverseuchtenHafen
kommend,wedervor der Abfahrt noch
währendder Reise, nochzur Zeit der
Ankunft einenTodes=oder Krankheits=
fall an Pest oder Cholera an Bord
gehabthat.
Art. 21. PestverseuchteSchiffe unter=

liegenfolgenderBehandlung:
1. ärztlicheUntersuchung
2. die Krankenwerdensofortaus.
geschifftund abgesondert;

3. die übrigen Personen müssen,
wenn möglich,ebenfallsausge=
schifft und vom Tage der
Ankunftan entwedereinerfünf
Tage nicht überschreitendenBe=
obachtung!),welchereinezusätzliche
fünftägigeUberwachung?)folgen
kann, oder nur einer Ulber=
wachung,derenDauer zehnTage
nicht überschreitendarf, unter=
worfen werden.
Es bleibtderHafengesundheits=

behördeüberlassen,diejenigedieser
Maßnahmenzur Anwendungzu
bringen, welche ihr nach dem
Zeitpunktedes letztenFalles dem
Zustandedes Schiffes und den
örtlichenVerhältnissenund Um=
ständen am vorteilhaftestener=
scheint;

4. die schmutzigeWäsche, die Be=
kleidungsgegenständedestäglichen

derungderReisenden,seiesanBord einesSchiffes,
sei es in einerGesundheitsstation,bevor sie zum
freien Verkehrezugelassenwerden.

:) Das Wort „Überwachung“bedeutet:dieRei.
sendenwerden nicht abgesondert;sie werdensofort
zum freien Verkehre zugelassen,werden aber den
Behörden der verschiedenenOrte, wohin sie sichbe.
geben, namhaft gemachtund einer ärztlichenKon.
trolle zur Feststellung ihres Gesundheitszustandes
unterworfen.
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Pagel)et despassagersqui, de
T’avis de Tautorite Sanitaire,
sont considerées comme conta=
minées seront désintectées;

5%les parties du nawire qui ont
éẽtéhabitées par des pesteux
rou, qui de Tavis de Tautorité
sanitaire, sont considérées
comme contaminées, doivent
étre désinfectées;

6° la destruction des rats du
nawire doit étre efflectuceavant
ou apres le déechargementde
la cargaison, le plus rapide-
ment possible et, en tout cas,
dans un délai maximum de
duarante-huit heures, en Gvi=
tant de deétériorer les mar=
chandises, les töles et les
machines.
Pour les navires sur lest,

cette opération doit se faire
le plus töt Possible avant le
chargement.

Art. 22. Les navires suspects de
Peste sont soumis aux mesures dui
sont indiquées sous les n“ 1, 4 et
5 de Tarticle 21.
En outre, T’equipageet les pas=

sagers peuvent étre soumis à une
surveillance dui ne dépassera pas
cind jours à dater de Tarrivée du
navire. On peut, pendant le meéme
temps, empécher le débarduement

1) Le mot „équipage“ s'applique aux per=
sonnes qduifont on ont fait Partie de l’équipage
ou du personnel de service du bord, y com=
Pris les maitres d’hötel, garcons, cafedji, etc.
C'est dans ce sens QJu’'ilfaut comprendrece
mot chaque fois qu’il est employé dans la
DrésenteConvention.

Gebrauchsund die Sachen der
Schiffsbesatzung!)undReisenden,
welchenach Ansicht der Gesund=
heitsbehördeals verseuchtzu er=
achtensind,werdendesinfiziert;

5. die Teile des Schiffes, welche
vonPestkrankenbewohntgewesen
sind, oder welche nach Ansicht
der Gesundheitsbehördeals ver=
seuchtzu erachtensind, müssen
desinfiziertwerden;

6. die Vernichtungder Ratten des
Schiffes muß vor oder nach
LöschungderLadungsoschnellals
möglich, in jedem Falle inner=
halb einer Frist von höchstens
achtundvierzigStunden, unter
VermeidungvonBeschädigungen
derWaren, MetallteileundMa=
schinenerfolgen.

Auf Schiffen in Ballast hat
diesesVerfahrensobaldals mög=
lichvor derBeladungAnwendung
zu finden.

Art. 22. PestverdächtigeSchiffeunter=
liegendenunterNummer1, 4 und 5
des Art. 21 aufgeführtenMaßregeln.

AußerdemkönnendieSchiffsbesatzung
und die Reisendenauf ihren Gesund=
heitszustandhin einer höchstensfünf=
tägigenUberwachungvom Tage der
Ankunft des Schiffes an, unterworfen
werden. Während der gleichenZeit

!) Das Wort „Schiffsbesatzung“beziehtsichauf
Personen,die zurSchiffsbesatzungoderzumDienst=
personal an Bord gehörenoder gehört haben, ein=
schließlich der Oberkellner, Kellner, Kaffeekocher
(cafedji)usp. In diesemSinne ist dasWort stets
zu verstehen,wenn es in dieserUbereinkunftange.
wendetist.
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de Téquipage,sauf pour raisons de
Sservice.

II est recommand de détruireles
rats du nawire. Cette destruction est
eflectuce,avant ou apres le déechar=
gement de la cargaison le plus
rapidement possible et, en tout cas,
dans un délai maximum de quarante=
huit heures, en Gvitant de detériorer
les marchandises, les töles et les
machines.
Pour les navires sur lest, cette

opération se fera, s'il y a lieu, le
plus tôt possible et, en tout cas,
avant le chargement.
Art. 23. Les navires indemnes de

Peste sont admis à la libre pratique
immadiate, duelle due soit la nature
de leur pateme.
Le seul régime duepeut prescrire

à leur sujet TPautoritédu port
(’arrivée consiste dans les mesures
suivantes:
1° visite médicale;
2° désinfection du linge sale, des
eflets à usage et des autres
objets de Téquipage et des
Dassagers, mais seulement dans
les cas exceptionnels, lorsque
Tautorité sanitaire a des raisons
Specialesde eroire à leur con=
tamination;

3%Sans due la mesure puisse
étre érigée en règle générale,
Tautorité sanitaire peut sou=
mettre les navires venant d’un
Port contaminéàune opération
destinéeà deétruireles rats à
bord, avant ou après le deé=

kann das Anlandgehender Schiffs=
besatzungverhindert werden, es sei
denn, daß dienstlicheGründe es not—
wendigmachen.
Es empfiehlt sich, die Ratten des

Schiffeszuvernichten.DieseVernichtung
ist so schnellals möglich vor odernach
Löschungder Ladung, in jedemFalle
innerhalb einer Frist von höchstens
achtundvierzigStunden, unterVermei=
dung von BeschädigungenderWaren,
MetallteileundMaschinenvorzunehmen.

Auf Schiffen in Ballast hat dieses
Verfahren,falls es erforderlichist, so=
bald als möglich, jedenfallsvor der
BeladungAnwendungzu finden.
Art. 23. Pestreine Schiffe werden

sofort zum freien Verkehre zugelassen,
wie auch immer ihr Gesundheitspaß
lauten mag.
Die einzigenBestimmungen,welche

die BehördedesAnkunftshafensihnen
gegenübertreffenkann, sind folgende:

I. ärztlicheUntersuchung;
2. Desinfektion der schmutzigen
Wäsche, der Bekleidungsgegen=
ständedes täglichenGebrauchs
und der sonstigenSachen der
Schiffsbesatzungund derReisen=
den, jedochnur in Ausnahme=
fällen, wenn die Gesundheits=
behördebesondereGründezu der
Annahmehat, daß dieseGegen=
ständeverseuchtsind;

3. ohnedaß dieseBestimmungals
allgemeineRegel aufgestelltwer=
den soll, kann die Gesundheits=
behördedie aus einemverseuchten
Hafen kommendenSchiffeeinem
Verfahren zur Vernichtungder
RattenvorodernachLöschungder
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chargement de la cargaison.
Cette opération doit étre faite
aussitöt que possible et, en
tout cas, ne doit pas durer
plus de vingt-quatre heures
eenCvitant de détériorer les
marchandises, les töles et les
machines et Tentraver la cir=
culation des passagers et de
Téquipage entre le navire et
la terre ferme. Pour les na=
Vires sur lest, il seraprocédé,
Fil y a lieu, à cette opération
le plus töt Possible et en tout
cas avant le chargement.

Lorsqdu'’unnawirevenant d’un port
contaminé a étéẽsoumis à la destruc=
tion des rats, celle-Ci ne peut étre
renouvelée due si le navire a fait
reläche dans un port contaminéen
#amarrant à quai, ou si la pré=
sence de rats morts ou malades est
Constatéeà bord.

L'équipage et les passagers peu=
vent étre soumis à une surveillance
dui ne dépasserapas cinq jours à
compter de la date on le nawire est
Parti du port contaminé. On peut
éGgalement,pendantle memetemps,
empécher le debarquement de Téqui=
Page, sauf Pour raisons de service.

L’autorité compétente du port
Tarrivée peut toujours réclamer
sous serment un certilicat du mé=
decin du bord. ou, à son défaut,
du capitaine, attestant qu'il n'y a
Daseu de cas de peste Sur le nawire

Ladungunterwerfen.DiesesVer=
fahrenmußsobaldalsmöglichAn=
wendungfindenunddarf in keinem
Falle länger als vierundzwanzig
Stunden dauern,wobeiBeschä=
digungender Waren, Metall=
teile und Maschinen, sowie Be=
schränkungendes Verkehrs der
ReisendenundderSchiffsbesatzung
zwischendem Schiffe und dem
Landezu vermeidensind. Auf
Schiffenin Ballast ist diesesVer=
fahren, falls es erforderlichist,
sobaldals möglich, jedenfallsvor
der Beladung, zur Anwendung
zu bringen.

Wenn auf einem,aus einemver=
seuchtenHafen kommendenSchiffe die
Vernichtungder Ratten vorgenommen
worden ist, kann sie nur dann wieder=
holt werden,falls das Schiff einenver=
seuchtenHafen angelaufenund dortam
Kai angelegthat, oder falls das Vor=
handenseinvontotenoderkrankenRatten
an Bord festgestelltworden ist.
Die Schiffsbesatzungund die Rei=

sendenkönneneinerUberwachungunter=
worfenwerden,welchefünf Tage nicht
überschreitensoll und von dem Tage
an gerechnetwird, an dem das Schiff
den verseuchtenHafen verlassenhat.
EbensokannwährendderselbenZeit das
Anlandgehender Schiffsbesatzungver=
hindert werden, es seidenn, daß dienst=
liche Gründe das Anlandgehennot=
wendigmachen.
Die zuständigeBehördedesAnkunfts=

hafens kann stets von dem Schiffsarzt
oder,falls einsolchernichtvorhandenist,
von dem Kapitän eine Bescheinigung
unterEid darüberverlangen,daß auf
demSchiffe seitder Abfahrt ein Pest=
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depuis le départ et qu’une mortalité
insolite des rats n’a pas été con=
statée.
Art. 24. Lorsque, sur un navire

indemne, des rats ont été reconnus
Pestenx après examen bactériolo=
gidue, ou bien due Ton constate
PDarmices rongeurs une mortalité
insolite, i1Iy a lieu de faire appli=
cation des mesuressuivantes:
I. Navires avec rats pesteux:
a) visite méedicale;
b) les rats doivent étre détruits,
avant ou apreèsle décharge=
ment de la cargaison le plus
rapidement possible et, en tout
cas, dans un délai maximum
dequarante-huitheures,en6vi=
tant de détériorerlesmarchan=
dises, les töoleset les machines.
Les navires sur lest subissent
cette opération le plus t6t
Dossible et, en tout cas, avant
le chargement:

c) les Parties du navire et les
objets due T’autorité sanitaire
locale suge etre contaminés
sont désintectés;

d) les passagers et T’équipage
Peuvent etre soumis à une
Ssurveillancedont la durée ne
doit pas dépasser cindqjours
comptés à Partir de la date
d’arrivée, sauf des cas ex-
ceptionnels on Tautorité sani=
taire Peut Drolonger la Sur=
vVeillancejusqduràdun maximum
de dix jours.

II. Navires ou est constatée une
Inortalité insolite des rats:

a) visite medicale;

fall nicht vorgekommenund daß eine
ungewöhnlicheSterblichkeit der Ratten
nicht beobachtetworden ist.
Art. 24. Wenn auf einem reinen
Schiffe Ratten auf Grund bakteriolo=
gischerUntersuchungals Pestrattener=
kannt worden sind, oder wenn man
unterdiesenNagerneineungewöhnliche
Sterblichkeitfeststellt,sosinddiefolgenden
MaßregelnzurAnwendungzubringen:
I. Schiffemit Pestratten:
a) ärztlicheUntersuchung;
b) die Ratten sind vor oder nach
Löschungder Ladung, so schnell
als möglich, jedenfalls inner=
halb einer Frist von höchstens
achtundvierzigStunden,unterVer=
meidungvonBeschädigungender
Waren,MetallteileundMaschinen,
zu vernichten. Schiffe in Ballast
sinddiesemVerfahrensobaldals
möglichzuunterwerfen,jedenfalls
vor der Beladung

) die Teile des Schiffes und die
Gegenstände, welchedie örtliche

Gesundheitsbehördefür verseucht
erachtet,werdendesinfiziert;

d) die Reisenden und die Schiffs=
besatzungkönnen einer Ulber=
wachung unterworfen werden,
derenDauer fünf Tage, von
demTage der Ankunft an ge=
rechnet, nicht übersteigensoll,
abgesehenvon Ausnahmefällen,
in denendie Gesundheitsbehörde
die hshee t auf höchstens
zehnTage verlängernkann.

II. Schiffe, auf deneneineungewöhn=
licheSterblichkeitderRatten beobachtet
worden ist:

a) ärztlicheUntersuchung)
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b) Texamendes rats au point de
vVuede la pestesera fait autant
et aussi vite due possible;

I0)8i la destruction des rats est
jugee nécessaire, elle aura
lieu, dans les conditions indi=
quẽes ci-dessus relativement
aux navires avec rats pesteus;

4) jusqu'n ce que tout soupcon
soit écarté, les Passagers et
Téquipage peuwentétre soumis
à une surveillance dont la
durée ne dépassera pas cind
jours comptésà Partir de la
date d’arrivée, sauf dans des
cas exceptionnels ou Pautorité
sanitaire peut prolonger la
surveillance jusqu'n un maxi=
mum de dix jours.

Art. 25. Lautorité sanitaire du
Dort dlivre au capitaine, à Tarma=
teur ou à son agent, toutes les fois
due la demande en est laite, un
certificat constatant due les mesures
de destructiondesrats ont 6téeflec=
tuées et indiquant les raisons pour
lesquelles cesmesuresont été appli=
duées.
Art. 26. Les navires infectés de

choléra sont soumis au régime sui=
Vant:

1° visite medicale;
2°'les malades sont immédiate=

ment débarqués et isolds;
3° les autres personnes doivent
etre égalementdébarquées,si
Dossible, et soumises à dater
de Tarrivde du navire à une
Oobservation ou à une Ssur=
veillance dont la dunce variera,
schon T’état sanitaire du navire
et selon la date du dernier

b) die UntersuchungderRatten auf
Pest ist so bald und so schnell
als möglich vorzunehmen;

J) falls dieVernichtungderRatten
für notwendigerachtetwird, soll
sieunterdenvorstehendfür Schiffe
mit PestrattenangegebenenBe=
dingungenerfolgen

) bis jederVerdachtbeseitigtist,
können die Reisenden und die
Schiffsbesatzungeiner Uber=
wachung unterworfen werden,
deren Dauer fünf Tage, von
dem Tage der Ankunft an ge=
rechnet, nicht überschreitensoll,
abgesehenvon Ausnahmefällen,
in denendie Gesundheitsbehörde
die Uberwachungauf höchstens
zehnTage verlängernkann.

Art. 25. Die Hafengesundheits=
behördeerteiltdemKapitän,demSchiffs=
eigner oder seinemAgentenauf Ver=
langen eineBescheinigungdarüber,daß
die Maßnahmenzur Vernichtungder
Rattendurchgeführtwordensind,wobei
die Gründeanzugebensind, aus denen
dieseMaßnahmenAnwendunggefunden
haben.
Art. 26. CholeraverseuchteSchifse

unterliegenfolgendenBestimmungen:

I. ärztlicheUntersuchung
2. die Kranken werden sofort aus=
geschifftund abgesondert;

3. die übrigen Personen müssen
womöglichgleichfallsausgeschifft
und vom Tage derAnkunftdes
Schiffes an einer Beobachtung
oder Uberwachungunterworfen
werden,derenDauer sichnachdem
Gesundheitsstandedes Schiffes
und nachdemTage des letzten
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cas, sans pouvoir dépasser
cind jours;

4° le linge sale, les effets à
usage et les objets de Tequi=
Dage et des passagers qui, de
Tavis de Tautoritésanitairedu
Port, sont considérés comme
Contaminés, sont désinfectés;

5° les parties du navire qduiont
6té habitées par les malades
atteints de choldra ou qui
sont considéréespar Pautorité
sanitaire comme contaminées,
sont désinfectées;

6° Teau de la cale est Cacuée
apreèsdesinfection.

Tautorité sanitairepeut ordonner
la substitution d’une bonne eau po=
table à celle qui est emmagasinée
à bord.
II peut étre interdit de laisser

s'écouler ou de jeter dans les eaux
du port les déjectionshumaines, à
moins de désintectionpréalable.
Art. 27. Les navires suspectsde

choléra sont soumis aux mesures qui
sont prescrites sous les numéros1,
4°, 5et 6° de Tarticle 26.
L’'équipage et les Passagers peu=

vent étre soumis à une surveillance
dui ne doit pas dépassercind jours
à dater de Tarrivée du navire. I
est recommandd d’empécher, pen=
dant le méme temps, le débarque-
ment de Téquipage, sauf pour rai=
sons de service.

Art. 28. Les navires indemnesde
choléra sont admis à la libre pra=

Krankheitsfallsrichtet, die in=
dessenfünfTagenichtüberschreiten
soll;

4. die schmutzigeWäsche,die Be=
kleidungsgegenständedestäglichen
Gebrauchsund die Sachender
SchiffsbesatzungundderReisenden,
welchenach Ansicht der Hafen=
gesundheitsbehördeals verseucht
zu erachtensind, werden des=
infiziert;

5. die Teile des Schiffes, welche
von Cholerakrankenbewohntge=
wesensind oder welchevon der
Gesundheitsbehördeals verseucht
zu erachten sind, werden des=
infiziert;

6. dasBilgewasserwirdnacherfolgter
Desinfektionausgepumpt.

Die GesundheitsbehördekanndenEr=
satzdes an Bord befindlichenWasser=
vorrats durch gutes Trinkwasseran=
ordnen.
Es kann untersagtwerden, mensch=

liche EntleerungenohnevorherigeDes=

zu lassenoderauszuschütten.
Art. 27. CholeraverdächtigeSchiffe

unterliegendenunterNummer1, 4, 5
und 6 des Art. 26 vorgeschriebenen
Maßregeln.
Die Schiffsbesatzungund dieReisen=

denkönneneinerhöchstensfünftägigen
Uberwachung,vom Tage der Ankunft
des Schiffes an, unterworfenwerden.
Es empfiehltsich, währendder gleichen
Zeit das Anlandgehender Schiffs=
besatzungzu verhindern,es sei denn,
daß dienstlicheGründe es notwendig
machen.

Art. 28. CholerareineSchiffewerden
sofort zum freienVerkehrezugelassen,
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tiqueimmcidiate,quellequesoitla
nature de leur patente.
Le seul régime que puisse pres-

crire à leur sujet lautorité du port
Tarrivée consiste dans les mesures
Drevues aux n“ 1°,4°%et 6° de Tar=
ticle 26.
L’eéquipage et les Passagers peu=

vent étre soumis, au point de vue
de leur état de santé, à une sur=
veillance qui ne doit pas dépasser
cind jours à compter de la date oh
le navire est Darti du port con=
taminé.
II est recommandé d’empecher,

Dendant le meme temps, le débarque-
meit de Tequipage, sauf pour rai=
sons de service.

L’'antorité compétente du port
Garrivéce peut toujours réclamer
sous serment un certificat du mé=
decin du bord ou, à son défaut,
du capitaine, attestant quil ny à
Das eu de cas de cholédrasur le
havire depuis le départ.
Art. 29. ULautorité compétente

tiendra compte, pour Tapplication
des mesures indiquces dans les ar=
ticles 21 à 28, de la présence Tun
médecin et d’appareils de dGsinlec-
tion (étuves) à bord des navires des
trois catégories susmentionnéCes.

En ce qduiconcerne la peste, elle
aura égard éGgalementà TPinstallation
à pbord d’appareils de desttuction
des rats. ,
Les autorites sanitaires des Etats

auxquels il conviendrait de s entendre
sur ce point, pourront dispenser de
la visite médicale et d’autres mesures
les navires indemnes qui auraient à
Reichs=Gesetzbl.1907.

wie auch immer ihr Gesundheitspaß
lauten mag.
Die einzigenBestimmungen,welche

die BehördedesAnkunftshafensihnen
gegenübertreffenkann, bestehenin den
unterNummer 1, 4 und 6 desArt. 26
vorgeschriebenenMaßnahmen.
Die Schiffsbesatzungund die Rei=

sendenkönnen auf ihren Gesundheits=
zustandhin einerhöchstensfünftägigen
Uberwachungunterworfenwerden,die
von demTage an zu berechnenist, an
demdas Schiff den verseuchtenHafen
verlassenhat.
Es empfiehltsich,währenddergleichen

Zeit, das Anlandgehen der Schiffs=
besatzungzu verhindern,es sei denn,
daß dienstlicheGründe es notwendig
machen.
Die zuständigeBehördedesAnkunfts=

hafens kann stetsvon dem Schiffsarzt
oder,falls ein solchernicht vorhanden
ist, von demKapitän eineBescheinigung
unterEid darüberverlangen,daß auf
demSchiffeseitderAbfahrteinCholera=
fall nicht vorgekommenist.
Art. 29. Wenn sich an Bord der

vorher bezeichnetendrei Gruppen von
Schiffen ein Arzt und Desinfektions=
apparate (Dampfkasten)befinden,wird
die zuständigeBehördediesenUmstand
bei Anwendungder in Art. 21 bis28
angeführtenMaßregeln in Rechnung
ziehen.
Ebensowird siehinsichtlichder Pest

dieAufstellungvonApparatenan Bord
zur Vernichtung der Ratten berück=
sichtigen.
Die GesundheitsbehördenderStaaten,

welchesich hierüber etwa verständigen
werden,könnendieärztlicheUntersuchung
undandereMaßnahmendenjenigenreinen
Schiffen erlassen,welcheeinen von
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bord un mẽdieinspécialementcom-
missionnépar leur pays.
Art. 30. Des mesures Spéciales

peuvent etre prescritesà Tégarddes
navires encombrés, notamment des
navires d’émigrants ou de tout autre
navire offrant de mauwaises condi=
tions d'hygiène.
Art. 31. Tout navire qui ne vent

Pas se soumettre aux obligations im=
posées par Fautorité du port en
vertu des stipulationsde la présente
Convention est libre de reprendre
la mer.
II peut étre autorisé à débarquer

ses marchandisesaprès due les pré=
cautionsnécessairesauront60éprises,
à Savoir:
1 isolementdu nayire, de l'équi-
Page et des passagers;

2° en ce qui concerne la peste,
demande de renseignements
relatils à Texistenced’'unmor=
talité insolite parmi les rats;

3° en ce qui concerne le choléra.
GCacuation de Teau de cale
apres désinfectionet substitu=
tion Tune bonne eau potable
à celle qui estemmagasinéeà
bord.

II peut Egalement étre autorisé à
dGébarquerdes Passagers dui en font
la demande, à la condition due ceus=
ci se soumettentaux mesurespres=
crites par H’autorité locale.

Art. 32. Les navires Tune prove=
nance contamindequi ont 6té dés=
infecteset ont 646hobjetdemesures
sanitaires appliduces Tune facon
sullisante, ne subiront pas une se=

ihremLandebesondersanerkanntenArzt
an Bord haben.
Art. 30. BesondereMaßregelnkönnen

vorgeschriebenwerden für stark besetzte
Schiffe, namentlichfür Auswanderer=
schiffe,sowiefür jedesandereSchiff,
welchesschlechteGesundheitsbedingungen
aufweist.
Art. 31. Jedem Schiffe, welches

sichden ihm von derHafenbehördeauf
Grund der Bestimmungender gegen=
wärtigenUbereinkunftauferlegtenVer=
pflichtungennichtunterziehenwill, steht
es frei, wiederin See zu gehen.
Es kanndie Erlaubnis erhalten,seine

Waren zu löschen,nachdemdie er=
forderlichenVorsichtsmaßregelngetroffen
worden sind, nämlich:

1. Absonderung des Schiffes, der
Schiffsbesatzungund der Reisen=
den;

2. wenn es sichum Pest handelt,
Auskunfterteilungüber unge=
wöhnlichesRattensterben;

3. wennessichum Cholerahandelt,
AuspumpendesBilgewassersnach
erfolgterDesinfektionund Ersatz
des an Bord befindlichenWasser=
vorrats durchgutesTrinkwasser.

Ebensokann dem Schiffe gestattet
werden,Reisende,welchees wünschen,
anLandzusetzen,unterderBedingung,
daß sie sichden von der Ortsbehörde
vorgeschriebenenMaßnahmen unter=
ziehen.
Art. 32. SchiffeverseuchterHerkunft,

welchedesinfiziertund in ausreichender
Weise den gesundheitspolizeilichenMaß=
nahmenunterworfenwordensind,unter=
liegen bei ihrer Ankunft in einemneuen
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condefois cesmesuresà leur arrivée
dans un port nouveau, à la con-
dition qu'il ne se soit produit aucun
cas depuis due la désinfectiona étẽ
Pratiquée, et qurils M’aientpas fait
escale dans un port contaminé.
Quand un navire débarqueseule=

ment des passagers et leurs bagages
ou la malle postale, sans avoir 61é
en communication avec la terre ferme,
i. Westpas considdrécomme ayant
touché le port.
Art. 33. Les passagersarrivés par

un nawire infecté ont la facultéede
réclamer de Tautorité sanitaire du
port un certificat indiquant la date
de leur arrivée el le mesures aux=
duelles ils ont été soumis, ainsi due
leurs bagages.
Art. 34. Les bateaux de cabotage

leront Tobjet d’'un régime spécial à
établir d’un commun accord entre
les pays intéressés.
Art. 35. Sans prdjudice du droit

du’ont les Gouvernements de se
mettre d’accord pour organiser des
stations sanitaires communes, chaque
ays doit pourveir au moins un des
Dorts du littoral de chacune de ses
mers d’une organisation et d’un
utillage suffisants pour recevoir un
navire, duel due soit son état sa=
nitaire.
Lorsqu’un nawire indemne, venant

d’'unport contaminé, arrive dans un
grand port de navigation maritime,
i! est recommandé de ne pas le ren=
Voyer à un autre port en vue de
Texécution des mesures sanitaires
Prescrites.
Danschaque pays, les ports ouverts

aux provenancesdeports contaminés

Hafen diesenMaßnahmen nicht wieder,
vorausgesetzt,daß seit Ausführung der
Desinfektionein neuerFall nichtvor=
gekommenist, und daß sie einen ver=
seuchtenHafen nichtangelaufenhaben.

Falls ein Schiff lediglich Reisende
und ihr GepäckoderdiePost ausschifft,
ohne mit dem festenLande in Ver=
bindung gewesenzu sein, wird es so
angesehen,als ob es den Hafen nicht
berührt hätte.
Art. 33. Die auf einemverseuchten

SchiffeangekommenenReisendenkönnen
von der Hafengesundheitsbehördeeine
BescheinigungüberdenTag ihrerAn=
kunft und die Maßnahmen verlangen,
denensie und ihr Gepäckunterworfen
worden sind.
Art. 34. Küstenfahrzeugeunterliegen

besonderen,zwischendenbeteiligtenLän=
dernzu vereinbarendenBestimmungen.

Art. 35. UnbeschadetdesRechtesder
Regierungen,sich wegenEinrichtung
gemeinsamerSanitätsstationenins Ein=
vernehmenzu setzen,muß jedesLand
wenigstenseinenHafen an der Küste
jedes seinerMeere mit ausreichender
Einrichtungund Ausrüstungversehen,
um Schiffe, ohne Rücksicht auf
ihrenGesundheitszustand,aufnehmenzu
können.
Wenn ein reines Schiff, das aus

einemverseuchtenHafenkommt,in einem
großenHafen mit überseeischemVerkehr
eintrifft, empfiehltes sich, dasselbezur
Vornahme der vorgeschriebenengesund=
heitspolizeilichenMaßnahmen nicht in
einen anderenHafen zu senden.
In jedemLandemüssendieHäfen,die

für Herkünfteaus pest=odercholeraver=
83°
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de peste ou de choldradoiventétre
Outilles de telle facon due les na=
Vires indemnes Puissent F subir, des
leur arrivée, les mesures preserites,
ct ne soient pas envoyts, à cet ellet,
dans un autre port.
Les Gouvernements feront con=

naitre les Ports dui sont ouverts
Chez enx aux provenances de ports
contaminésde peste ou de choléra.
Art. 36. II est recommand que,

dans les grands ports de navigation
maritime, il soit etahli:
a) un serviceméedicalrégulier du
Port et une surveillance médi=
cale permanentede Tétat sa=
nitaire des équipages et de la
Dopulation du port;

b) des locaux appropriés à PTiso=
lement des malades et à
Tobservation des personnes
Suspectes:

) les installations nécessaires à
une désinlectionellicaceet des
laboratoires bactérioliques;

4) un service Teau potahblenon
suspecte à PTusagedu port et
Tapplication d'un systemepré=
sentant toute la sécuritépos=
sible pour Fenlvement des
déchetset ordures.

Section IV. Mesures aufx fron=
tières de terre. — Voyageurs.
— Chemins de fer. — Zones
frontières. — Voies fluwiales.

Art. 37. IUnedoit plus étre établi
de qduarantainesterrestres.
Seules, les personnes présentant

des Imptômes de peste ou de
choldra peuvent étre retenues aux
frontières.

seuchtenHäfenoffensind,derartausge=
rüstetsein,daßdiereinenSchiffedortden
vorgeschriebenenMaßregelngleichnach
ihrerAnkunftunterworfenwerdenkönnen
undzudiesemZweckenichtin einenanderen
Hafen geschicktzu werdenbrauchen.
Die Regierungenwerden die Häfen

bekanntgeben,die bei ihnenfür Her=
künfte aus pest=oder choleraverseuchten
Häfen offen sind.
Art. 36. Es empfiehltsich, in den

großenHäfen mit überseeischemVerkehr
einzurichten:
a) einenregelmäßigenHafengesund=
heitsdienstund eineständigeärzt=
liche Uberwachung des Gesund=
heitszustandesder Schiffsbesatzun=
gen und der Hafenbevölkerung;

b) geeigneteRäumezurAbsonderung
derKrankenundzurBeobachtung
der verdächtigenPersonen;

0) die notwendigen Vorrichtungen
zur wirksamenDesinfektionund
bakteriologischeLaboratorien;

) die VersorgungdesHafensmit
unverdächtigemTrinkwasserund
die Anwendungeinesmöglichste
Sicherheit gewährendenSystems
zur Fortschaffungder Abgänge
und desUnrats.

Abschnitt IV. Maßnahmen an den
Landgrenzen. Reisende. Eisen=
bahnen. Grenzbezirke. Wasser=

wege.
Art. 37. Landquarantänendürfen

nichtmehrverhängtwerden.
Nur solchePersonen, die Merkmale

von Pest oderCholera aufweisen,können
an denGrenzenzurückgehaltenwerden.
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Ce principe n'exclut pas le droit,
pour chaque Etat, de fermer au
besoin une partie de ses frontières.
Art. 38. II importe due les

Voyageurs scient soumis, au point
de vue de leur état de santé, à une
surveillance de la part du personnel
des chemins de fer.
Art. 39. Lintervention médicale

se borne à une visite des voyageurs
et aux soins à donner aux malades.
Si cette visite se fait, elle est com=
binde, autant due possible, avec la
Visite douanière, de manière due les
Voyageurs soient retenus le moins
longtemps possible. Les personnes
Visiblement indisposées sont seules
soumisesà un examen medical ap=
Profondi.
Art. 40. Des que les voyageurs

venant T’un endroit contaminé seront
arrivés à destination, il serait de la=
plus haute utilité de les soumettre
à une surveillance qui ne devrait
Das dépasser dix ou cindqjours à
compterdela datedu départ,suivant
du’il Fagit respectivement de peste
ou de choléra.
Art. 41. Les Gouvernementsse

réservent le droit de pendre des
mesures particulières à l’égard de
certaines catégories de personnes,
notamment des bohémiens et des
vagabonds, des Gmigrants et des
Dersonnes Voyageant ou passant la
frontière par troupes.
Art. 42. Les voitures allectes au

transport des voyageurs, de la poste
et des bagagesne peuvent étre re=
tenues aux frontières.
S'il arrive qu'une de ces voitures

soit contamindeou ait été occupée

Dieser Grundsatzschließtnicht das
Recht jedes Staates aus, nötigenfalls
einenTeil seinerGrenzenzu sperren.
Art. 38. Es ist von Wichtigkeit,

daß die Reisenden auf ihren Gesund=
heitszustandhineinerUberwachungdurch
dasEisenbahnpersonalunterzogenwerden.

Art. 39. Das ärztlicheEingreifen
beschränktsichauf eineUntersuchungder
Reisenden und die Fürsorge für die
Kranken. Findet diese Untersuchung
statt, so wird sie tunlichstmit derZoll=
revisionverbunden,damit dieReisenden
sowenigwiemöglichaufgehaltenwerden.
Nur die Personen, welchesich sichtlich
unwohl fühlen, werden einer eingehen=
denärztlichenUntersuchungunterzogen.

Art. 40. Es wird von größtem
Nutzen sein, die aus einemverseuchten
OrtekommendenReisendenalsbaldnach
ihrer Ankunft am Bestimmungsorteiner
Uberwachungzuunterwerfen,welchezehn
oder fünf Tage, von demTage der
Abreisean gerechnet,je nachdemes sich
um Pest oder Cholera handelt, nicht
übersteigensoll.
Art. 41. Die Regierungenbehalten

sich das Recht vor, besondereMaß=
regelnfür gewisseArten von Personen
zu treffen, namentlichfür Zigeuner und
Vagabunden, für Auswandererund
solchePersonen, welchegruppenweise
reisenoderdie Grenzeüberschreiten.

Art. 42. Die zur Beförderungder
Reisenden, der Post und des Reise=
gepäcksdienendenWagen könnenan
der Grenzenichtzurückgehaltenwerden.
Wenn ein solcherWagen verseucht

oder von einemPest=oder Cholera=
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parimma-1:iileatteintdepestemi
de choléra, elle sera détachée du
train pour étre désinfectéele plus
töt possible.
II en sera de mémepour les wa=

gons à marchandises.

Art. 43. Les mesures concernant
le passage aux frontières du per=
sonnel des chemins de fer et de la.
Doste sont du ressort des admini=
strations interessces. LElles sont com=
bindes de facon à#ne pas entraver
le service.

Art. 44. Le reglement du trafic=
frontières et des duestions inhérentes
à ce trafic, ainsi due l’adoption des
mesures exceptionnelles de bur=
vVeillance, doivent éetre laisses à des
arrangements Spécinng entre les
Etats limitrophes.

Art. 45. II appartient auxk Gou=
vernements des Etats riverains de
regler, pPardes arrangementsSp#=
ciaux, le regime sanitaire des voies
lluviales.

Titre II.

Dispositions spéciales aux pays
situés hors d’'Europc.

Chapitre I.
Provenances par mer.

Scction I. Mesures dans les
PDorts contaminésd au départ des

mavires.

Art. 46. Lautoritc compétente
est tenne de prendre des mesures
efflicacespour empécher Pembarque-

krankenbenutztwordenist, wird erzur
möglichstschleunigen ——— vom
Zuge abgehängt.

Ebensoist mit den—— zu
verfahren.

Art. 43. Die bezüglichdes Grenz=
überganges für das Eisenbahn- und
Postpersonalzu treffendenMaßregeln
sindSachederbeteiligtenVerwaltungen.
Sie werdensogefaßt,daßsiedenregel=
mäßigenDienst nichtstören.

Art. 44. Die Regelungdes Grenz=
verkehrs und der damit zusammen=
hängendenFragen, sowie die Anord=
nung außerordentlicherUberwachungs=
maßnahmenbleiben besonderenVer=
einbarungenzwischenden aneinander
grenzendenStaaten überlassen.

Art. 45. Der Erlaß gesundheits=
polizeilicherBestimmungenfür dieFluß=
läufebleibt besonderenVereinbarungen
zwischendenRegierungenderUferstaaten
überlassen.

Titel II.
Einzelbestimmungenhinsichtlichder

außereuropäischenLänder.

Kapitel I.
Herkünfte zur See.

Abschnitt I.
verseuchten

Maßnahmen in den
Häfen bei Abfahrt
der Schiffe.

Art. 46. Die zuständigeBehörde
hat wirksameMaßnahmenzu ergreifen,
um die Einschiffung von Personen zu

Oriqinel from



ment des personnesprésentantdes
symptômesde peste ou de choléra.
Toute personne prenant passage

à bord d’un navire doit étre, au
moment de Tembarquement, exa=
minée individuellement, de jour, à
terre, pendant le temps nécessaire.
Par un médecindéleguéde Tautorité
Publique. Lautorité consulaire dont
releve le navwirepeut assister à cette
Visite.
Par dérogationà cettestipulation.

à Alexandrie et à Port-Said. la vi=
site médicale peut avoir lieu à bord.
duand Tautorité sanitaire locale le
juge utile, sous la réserve due les
Passagersde 3 classene serontplus
ensuite autorisés à quitter le bord.
Cette visite médicale peut étre faite
de nuit pour les passagers de I7 et
de 2· classes, mais non pour les
Passagersde 3 classe.

Art. 47. Lautorité compétenteest
tenue de prendre des mesures etli=
caces:

1%pour empecher Texportation
de marchandises ou objets
duelconques qdu’elle considé=
rerait comme contaminés et
qui mM’auraientpas été pré=
alablement désinfectesà terre
sous la surveillance du méde-
cin deleguc de Tautorité pu=
blique;

2° encasdepeste,pour empécher
Tembarquement des rats;

3° en cas de choldra, pour veiller
à ce qdueTeau potable ei=
bardutxescit saine.

verhindern,welcheMerkmalevon Pest
oderCholerazeigen.
Jede auf einem Schiffe Uberfahrt

nehmendePerson muß bei Tage und
am Lande unmittelbar vor der Ein=
schiffungwährend der dazunötigenZeit
durcheinenvonderöffentlichenBehörde
bestellten Arzt eingehend untersucht
werden. Die für dasSchiff zuständige
Konsularbehörde kann dieser Unter=
suchungbeiwohnen.
Abweichendvon dieserVorschriftkann

in Alegxandrienund in Port Said die
ärztlicheUntersuchung,falls die örtliche
Gesundheitsbehördedies für nützlicher=
achtet,unter der Bedingungan Bord
vorgenommenwerden,daßdenReisenden
dritterKlassenichterlaubtwird, nachher
das Schiff zu verlassen. Diese ärztliche
Untersuchungkann bei Reisendenerster
und zweiterKlasse, jedochnichtbeidenen
dritterKlasse,bei Nacht vorgenommen
werden.

Art. 47. Die zuständigeBehördehat
wirksameMaßnahmenzuergreifen,um:

1. die Ausfuhr von irgend welchen
WarenoderGegenständenzuver=
hindern, welchesie als verseucht
erachtetund welchenicht vorher
amLandeunterUberwachungdes
von der öffentlichenBehörde ab=
geordnetenArztesdesinfiziertwor=
den sind;

1 . im Falle der Pest zu verhindern,
daß Ratten an Bord gelangen;

3. im Falle derCholeradarüberzu
wachen,daß das an Bord genom=
meneTrinkwasserunverdorbenist.
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Section II. Mesures à I’égard
des navires ordinaires venant
des ports du Nord contaminés
et se présentant à l’entre du
canal de Suez ou dans les ports

égyptiens.
Art. 48. Les navires ordinaires

indemnes venant d'un port, conta-
miné de peste ou de choléra, d'Eu-
rope ou du bassin de la Méditerranée,
et se présentant pour passer le canal
de Suez, obtiennent le passageen
duarantaine. II8 continuent leur
trajet en observation de cinq jours.

Art. 49. Les navires ordinaires
indemnes, dui veulent aborder en
Egypte, peuvent F’arréter à Alexan=
drie ou à Port-Said, ounlespassagers,
achèveront le temps de Tobservation
de cind jours, soit à bord, scit dans
une station sanitaire, selon la déei=
sion de Tautorité sanitaire locale.
Art. 50. Les mesures auxquelles

seront soumis les navires infectéset
suspects, venant d'un port contamine
de peste ou de choléra d’Europeou
des rives de la Méditerrande, et deé=
sirant aborder dans un des ports
d’Egypte ou passer la canal de Suez,
seront détermindespar le Conseil
Sanitaire d'Egypte, conformement
aux stipulations de la présenteCon=
vention.
Les reglements contenant ces me=

sures devront, pour devenir exéeu=
toires, étre acceptés par les diverses
Puissances représentées au Conseil;
ils fixeront le régime imposé aux
navires, aux Passagerset aux mar=
chandises et devront étre présentés
dans le plus bref delal possible.

Abschnitt II. Maßnahmen hin=
sichtlich der gewöhnlichen, aus
verseuchten Häfen des Nordens
kommenden Schiffe, welche an der
Einfahrt in den Suezkanal oder
in egyptischen Häfen eintreffen.
Art. 48. Gewöhnlichereine Schiffe,

welche aus einem pest=oder cholera=
verseuchtenHafen Europas oder des
MittelländischenMeeres kommen und
den Suezkanal durchfahren wollen,
werden zur Durchfahrt in Quaran=
täne zugelassen.Sie setzenihre Fahrt
unter der fünftägigen Beobachtung
fort.
Art. 49. Gewöhnlichereine Schiffe,

welche in Egypten anlegen wollen,
könnenin Alexandrienoder in Port
Said anhalten,wo dieReisendennach
Bestimmung der örtlichenGesundheits=
behördedie fünftägigeBeobachtungszeit
entwederan Bord oderin einerSani=
tätsstationvollenden.
Art. 50. Für diejenigenverseuchten

und verdächtigenSchiffe, welche aus
einempest=odercholeraverseuchtenHafen
Europas oderder Ufer desMittelländi=
schenMeereskommenund in einemder
egyptischenHäfen anlegen oder den
Suezkanal durchfahrenwollen, werden
die Maßregeln von demGesundheits=
rat in Egypten entsprechendden Be=
stimmungender gegenwärtigenUber=
einkunftfestgesetzt.
Die dieseMaßregeln enthaltendenBe=

stimmungenmüssen,um vollstreckbarzu
werden,von den verschiedenenim Kon=
seil vertretenenMächten angenommen
werden) sie regeln die Behandlung der
Schiffe, Reisendenund Waren und
sollen in möglichstkurzerFrist vorgelegt
werden.
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Section III. Mesures dans la
Mer Rouge.

A. Mesuresà [’égarddesnaviresordinaires
venantdu Sud se présentantdans les ports
de la Mer Rouge ou allant vers la

Mléditerrance.

Art. 51. Indéependammentdesdis=
Positions géendralesdui font Tobjct
de la section III du chapitre 2 du
titre IL, concernant la classification
et le récgime des navires intectés,
suspects ou indemnes, les prescrip=
tions spéciales, contennes dans les,
articIes ci-après, sont applicables
auf navires ordinaires venant du
Sud et entrant dans la Mer Rouge.
Art. 52. Les navires indemnes

devront avoir complété ou auront
à compléter, en observation, eind
jours pleins à partir du moment de
leur départ du dernier port con=
taminé.
Ils auront la faculté de passerle

canal de Suez en quarantaine et
entreront dans la Méditerrandeen
continuant Tobservation susdite de
cind jours. Les navires ayant un
médecin et une étuve ne subiront
Pas la désintectionavant le transit
en duarantaine.
Art. 53. Lesnaviressuspectssont

traités d’une facon diflrente suilvant
du’ils ont ou quils n’ont pas à bord
un médecin et un appareil à dés=
intection (étuvc).
a) Les navires, ayant un médecin

et un appareil dedésinfection(étuve),
remplissant les conditions voulues,
sont admis à passer le canal de Suez
eenquarantaine dans les conditions
du règlement pour le transit.

Reichs=Gesetzbl.1907.

Abschnitt III. Maßnahmen im
Roten Meere.

A. Maßnahmen hinsichtlichder gewöhnlichen
vomSüdenkommendenSchiffe,welchein Häfen
des Roten Meeres eintreffenoder nach dem

Mittelmeeregehen.
Art. 51. Unabhängigvon denall=

gemeinenVorschriften im AbschnittIII
desKapitel2, Titel I überdieEinteilung
und die Behandlung der verseuchten,
verdächtigenund reinenSchiffe, finden
auf die vom Süden kommendenund
in das RoteMeer einlaufendenSchiffe
die in denfolgendenArtikeln enthaltenen
besonderenVorschriftenAnwendung.

Art. 52. Die reinenSchiffemüssen
den letztenverseuchtenHafen seit fünf
vollenTagen, vomAugenblickederAb=
fahrt an gerechnet,verlassenhabenoder
siemüssendiehieranfehlendeZeit unter
Beobachtungergänzen.
Sie könnendenSuezkanalin Quaran=

täne durchfahren und treten in das
Mittelmeerunter Fortsetzungder vor=
bezeichnetenfünftägigenBeobachtungein.
Die Schiffe, welcheeinen Arzt und
einen Dampfkasten an Bord haben,
unterliegender Desinfektionvor der
Durchfahrtin Quarantänenicht.
Art. 53. VerdächtigeSchiffe werden

verschiedenbehandelt, je nachdemsie
einen Arzt und einen Desinfektions=
apparat(Dampfkasten)an Bord haben
oder nicht.
a) Schiffe,welcheeinenArztanBord

habenund einenDesinfektionsapparat
(Dampfkasten) besitzenund die ge=
wünschtenBedingungenerfüllen, dürfen
denSuezkanalunterdenin derVerord=
nung für dieDurchfahrt aufgestelltenBe=
dingungenin Quarantänedurchfahren.

84
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b) Les autres nawires suspects.
’'ayant ni medecin ni uppareil de
(lEsintection (étuve), sont, avant d’etre
admis à transiter en quarantainc.
retenns à Sucz ou aux Sources de
Moise pendant le temps nécessaire
Dour CMeuter les mesures de dé8-
infection prescrites et Fassurer de
Tetat sanitaire du navire.

S'il Fagit de navires postaux ou
de paquchots spécialement aflectes
au transport des voyageurs, sans
appareil de désinfection((tuve),mais
ayant un médecin à bord. si Pautorit
loeale a Passurance, par une con=
statation oflicielle, qdueles mesures,
Tassainissement et de Gesiintection
ont 6té convenablementpratiquéces,
Soitau point de départ, soit pendant
latraversée. le passageenquarantaine
est accordé.
S'il Fagit de nayires postaux ou

de paquebots Spécialement aflectés
au transport des voyageurs, sans
appareil de déesintection((ture),mais
ayant un medeein à bord, s le
dernier cas de peste ou de choldra
remonte à plus de sept jours et si
Tetat sanitaire du nayire est satis=
faisant, la libre pratique peut étre
donndeà Suez, lorsdueles opérations
réglementaires sont termines.

Lorsqu’un bateaua un trajet in=
demne de moins de sept jours, les
Dassagersà destination d’Egypte sont
débarqués dans un Gtablissemen
dGésignépar le Conseil d’Alexandrie
t isolespendant le tempsnécessaire
Dour completer Tobservation de eind
Jours. Leur linge salc et leurs ellets
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b) AndereverdächtigeSchiffe,welche
wederArzt nochDesinfektionsapparat
(Dampfkasten)an Bord haben,werden,
bevor siezur Durchfahrt in Quarantäne
zugelassenwerden)in Suez oderan den
Mosesquellenso lange zurückgehalten
als nötig ist, um die vorgeschriebenen
Desinsfektionsmaßregeln auszuführen
und denGesundheitszustanddesSchiffes
festzustellen.

Handeltes sichum Postschiffeoder
um eigenszurBeförderungvonReisenden
bestimmteDampfschiffe, welchekeinen
Desinfektionsapparat(Dampfkasten),aber
einenArzt an Bord haben,sowirddie
Durchfahrt in Quarantäne gestattet,
wenn die Ortsbehördedurch amtliche
Feststellungdie Gewißheiterlangt,daß
die Assanierungs=und Desinfektions=
maßnahmen,sei es beiderAbfahrt oder
währendderReise, gehörigausgeführt
worden sind.
Handelt es sich um Postschiffeoder

eigenszur Beförderungvon Reisenden
bestimmteDampfschiffe, welche keinen
Desinfektionsapparat(Dampfkasten))aber
einenArzt an Bord haben, so kann,
wenn der letztePest=oderCholerafall
mehrals siebenTagezurückliegtundwenn
derGesundheitszustanddesSchiffesbe=
friedigendist, dieZulassung zum freien
Verkehr in Suez gewährt werden,so=
balddievorschriftsmäßigenMaßnahmen
beendetsind.
Wenn ein Schiff eine reine Fahrt

von wenigerals siebenTagen hintersich
hat, so werden die Reisenden, welche
sichnachEgyptenbegebenwollen, in
einervon demKonseil in Alexandrien
zu bezeichnendenAnstalt gelandetund
bis zumAblaufederfünftägigenBeob=
achtungabgesondert.Ihre schmutiige
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à usage sont désinfectées.IIs reçoivent
alors la libre pratique.

Les bateang ayant un trajet in=
demne de moins de sept jours et
demandantà obtenirla libre pratique
eenEgypte sont retenusdansun éta=
blissement deigné par le Conseil
d'’Alexandriele tempsnécessairepour
compléterTobservationdecindjours;
ils subissent les mesures réglemen=
taires Cconcernantles navires suspects.

Lorsdue la peste ou le choléra
s#est montré exclusivement dans
Téquipage, la désinfectionne porte
due sur le linge sale de celui-ci,
mais sur tout ce linge sale, et
#étend égalementaux postes d’hna=
bitation de P’équipage.
Art. 54. Les navires infectés se

divisent en navires avec médecinet
appareil de désinfection (étuve) et
navires sans médecin et sans ap=
Pareil de désinfection ((tuve).
a) Les navires sans médeein et

sans appareil de désintection (étuve)
sont arrétés aux Sources de Moisel);
les personnesprésentantdes symp=
tomes de peste ou de choléra sont
débarquéesetisoléesdansunhöpital.
La désinfectionest pratiquse T’une
fücon compleète.Les autres passagers
sont débarquéset isoléspar groupes
composes de personnes aussi peu
nombreuses due possible, de manière

1) Les malades sont autant qdueDossible
débarqués aux Sources de Moise; les autres,
Personnes peuvent subir Tobservation dans.
une station sanitaire désignée par le Conseil
sanitaire maritime ct duarantenairc d’Egypte
(lazaret des Dilotes).

WäscheundihreBekleidungsgegenstände
des täglichenGebrauchswerdendes=
infiziert. Sie werdensodannzumfreien
Verkehrezugelassen.
Schiffe mit reinerFahrt von weniger

als siebenTagen, welchezum freien
Verkehrin Egyptenzugelassenzu werden
wünschen, werden in einer von dem
Konseilin Alexandrienzu bezeichnenden
Anstaltwährendder zumAblaufe der
fünftägigenBeobachtungnötigenZeit
zurückgehalten;sieunterliegendenvor—
schriftsmäßigenMaßnahmen für ver—
dächtigeSchiffe.
Falls die Pest oderdie Cholerasich

ausschließlichunterder Schiffsbesatzung
gezeigthat, erstrecktsichdieDesinfektion
nur auf die schmutzigeWäschederselben,
aberauf sämtlicheschmutzigeWäscheund
auchauf die Wohnräumeder Schiffs=
besatzung.
Art. 54. VerseuchteSchiffe werden

in Schiffemit Arzt undDesinfektions=
apparat(Dampfkasten)undSchiffeohne
Arzt und ohne Desinfektionsapparat
(Dampfkasten)unterschieden.
a) SchiffeohneArzt und ohneDes=

infektionsapparat(Dampfkasten)werden
an den Mosesquellen!) angehalten;
Personen,welcheMerkmalevon Pest
oderCholerazeigen,werdengelandetund
in einemHospitalabgesondert.Die Des=
infektionwird vollständig durchgeführt.
Die übrigen Reisendenwerden ge=
landetundinmöglichstkleinenPersonen=
gruppenin derWeiseabgesondert,daßdie
Gesamtheitnicht in Mitleidenschaftge=

1) Die Kranken werden soweit als möglich an
denMosesquellenausgeschifft;die übrigenPersonen
könnender Beobachtungin einer von demKonseil
für See. Sanitätswesen und Quarantänesachenin
Egyptenzu bestimmendenSanitätsstation(Lotsen.
lazarett)unterzogenwerden.
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que Lensemble ne soit pas solidaire
d'un groupe particulier si la peste
ou le choléravenait à se développer.
Le linge sale, les objets à usage, les
Vveétementsde Tedquipageet des pas=
Sagers sont desintectes ainsi due le
navire.
Il est bien entendu qu'il ne s'agit

pas du déchargement des marchan-—
dises, mais seulement de la dés=
infection de la partie du navire dui
a C#téinfectee.
Les Passagers resteront pendant

cind jours dans un Ctablissement
dEigne par le Conseil Sanitaire
maritime et duarantenaire d’Egypte.
Lorsdue les cas de peste ou de cho=
IGra remonterontà plusieurs jours,
I durée de PTisolement sera diminnée.
Cette durée variera selon I’époque
de la guérison, de la mort ou de
Tisolement du dernier malade. Ainsi
lorsque le dernier cas de peste ou
de choléra se sera termine depuis
six jours par la guérison ou la
mort, ou qdue le dernier malade
aura été isolé depuis six jours,
Tobservation durera un jour; s'il
ne s'est GCcouléqu’un laps de eind
jours, Tobservation sera de deux
jours; Fil ne Fest Ceouledu’un laps
de quatre jours, Tobservationsera
de trois jours; Sil ne Fest Gcoulé
du'un laps de trois jours, Tobser-=
vation sera de quatre jours; §l
ne s'est Ceoulé qu’un laps de deux
jours ou d’un jour, Tobservation
sera de cindqjours.
b) Les navires avec médecin et

appareil de désinfection (Gtuve)sont
arrétés aux Sources de Moise. Le
médecin du bord doit declarer, sous
serment, duelles sont les personnes

zogen wird, wenn die Pest oder die
Cholerain einereinzelnenGruppeaus=
brechensollte. Die schmutzigeWäsche,
dieBekleidungsgegenständedestäglichen
Gebrauchs, die Kleidung der Schiffs=
besatzungund derReisenden,sowiedas
Schiff werdendesinfiziert.
Es handelt sich hierbei nicht etwa

um das Ausladen der Waren, sondern
nur um dieDesinfektiondesverseuchten
Teiles des Schiffes.

Die Reisendenhaben fünf Tage in
einervon demKonseilfür See=Sanitäts=
wesenundQuarantänesachenin Egypten
zubezeichnendenAnstaltzubleiben;wenn
die Pest= oder Cholerafälle mehrere
Tage zurückliegen,so wird die Dauer
derAbsonderungabgekürzt.DieseDauer
ist verschiedenje nach dem Zeitpunkte
derHeilung, desTodes oderderAbson=
derungdeszuletztErkrankten. So be=
trägt dieDauer derBeobachtungeinen
Tag, wennderletztePest=oderCholera=
fall vor sechsTagen durchHeilung oder
durchTod erloschen,oderwenn der zu=
letztErkrankteseitsechsTagenabgesondert
ist; falls nur fünf Tage verstrichensind,
dauertdieBeobachtungzweiTagej falls
nur vierTage verstrichensind, dauert
die Beobachtungdrei Tage; wenn nur
drei Tage verstrichensind, dauertdie
BeobachtungvierTage, und wennnur
zweiTage oderein Tag verflossenist,
dauertdie BeobachtungfünfTage.

b) SchiffemitArztundDesinfektions=
apparat(Dampfkasten)werdenan den
Mosesquellenangehalten.Der Schiffs=
arzt hat unter Eid anzugeben,welche
Personenan Bord MerkmalevonPest
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à bord présentant des symptômes
de peste, de choléra. Ces malades
ont debarqués et isolés.
Après le débarquement de ces

malades, le linge sale du reste des
Dassagers, due Tautorité sanitaire
considdcreracomme dangereux, et
de Téquipagesubira la désinlection
à bord.
Lorsque la peste ou le cholGra

se sera montré exclusivementdans
Téquipage, la désinfectiondu linge
ne portera due sur le linge sale de
F’édquipageet le linge des postes de
T’équipage.
Le médecin du bord doit indiquer

aussi, sous serment, la partie ou le
compartiment du navire et la section
de Ihöpital dans lesquels le ou les
maladesont 666transportées.II deit
déclarer également, sous serment,
duelles sont les personnes qui ont
44téen rapport awecle pestifrd ou
le cholérique depuis la premieère
manitestation de la maladie, soit
Dar des contacts directs, soit par
des contacts avec des objets qui
Pourraient etre contaminés. Ces
seules personnesseront considérées
comme suspectes.
La partie ou le compartimentdu

navire et la section de Phöpital dans
lesquels le ou les maladesauront 60é
transportés,serontcompletementdés=
infectes. On entend par „partie du
navire la cabine du malade, les
cabines attenantes, le couloir de ces
cabines, le pont, les parties du pont
sur lesquelles le ou les malades
auraient S(journé.
S'il est impossible de deésinlecter

la partie ou le compartiment du
navyire qui a Gté occupé par les

oder Cholera zeigen. Diese Kranken
werdengelandetund abgesondert.

Nach Landung dieserKrankenwird
die von der Gesundheitsbehördefür ge—
fährlicherachteteschmutzigeWäscheder
übrigen Reisendenund diejenigeder
SchiffsbesatzunganBord desinfiziert.

Ist die Pest oder die Cholera nur
unter der Schiffsbesatzungaufsgetreten,
so erstrecktsich die Desinfektion der
Wäschenur auf die schmutzigeWäsche
derSchiffsbesatzungund dieWäschein
den Räumen der Schiffsbesatzung.
Der Schiffsarzt hat ferner unter

Eid den Schiffsteil oder Schiffsraum
und den Krankenraumzu bezeichnen,
in welcheder oder die Krankengebracht
worden sind. Er hat ebenfallsunter
Eid zu erklären,welche Personen zu
dem Pest= dder Cholerakranken seit
dem ersten Anzeichen der Krankheit,
sei es durch unmittelbareBerührung
oder Berührung mit Gegenständen,
welcheverseuchtsein können, in Be=
ziehunggetretensind. DiesePersonen
allein werdenals „werdächtig““ange=
sehen.

Der SchiffsteiloderSchiffsraumund
der Krankenraum, in welcheder oder
die Kranken gebrachtworden sind,
werden vollständigdesinfiziert.Man
verstehtunter „Schiffsteil“ die Kabine
des Kranken, die daranstoßendenKa=
binen, den Gang, an welchemdiese
Kabinenliegen,dasDeck,dieTeile des
Decks, auf denen sich der oder die
Kranken aufgehaltenhaben.
Ist es nichtmöglich,den Schiffs=

teil oderSchiffsraum, welchervon den
Pest=oderCholerakrankenbenutztworden
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personnesatteintes de peste ou de
choldra, sans débarduer les per=
sonnesdéclarétessuspectes,ces per=
sonnes seront ou placées sur un
autre navire spécialement affectd à
cet usage, ou débarquéeset logées
dans T’tablissement sanitaire, sans
contact avec les malades, lesquels
doivent étre placcs dans Thöpital.
La durée de ce SO#ioursur le na=

vire ou à terre PDourla déäinlection
sera aussi courte due possible et
n'excédera pas vingt-duatre heures.

Les suspectssubiront,scit sur leur
bätiment, scit sur le navire affecte
à cet usage, une observation dont
la durée variera suivant les cas et
dans les termes prévus au 3 alinda
du paragraphe (a).

"
Le temps pris par les opérations

reglementairesest compris dans la
Gurdede Tobservation.

Le passage en quarantaine peut
étre accordé akant Texpiration des
délais indiquésci-dessus,si Pautorite
Sanitaire le juge possible. II sera,
en tout cas, accordé lorsque la des=
infection aura été accomplie, si le
navire abandonne, outre ses malades,
les personnes indiquses ei-dessus
comme „Suspectes“.
Une étuve placée sur un ponton

peut venir accoster le navire pour
rendre plus rapides les opérations
de désintection.
Les navires intectées demandant

à obtenir la libre pratidueen Egypte
Ssontretenus aux Sources de Moĩse
ceindJours; ils subissent, en outre,

ist, zu desinfizieren,ohne die für ver=
dächtig erklärtenPersonen zu landen,
so werdendiesePersonen entwederauf
ein eigenszu diesemLweckebestimmtes
Schiff gebrachtoderabergelandetund
in der Sanitätsanstalt untergebracht,
ohnemit den Krankenin Berührung
zu kommen; letzteremüssenin das
Hospital gebrachtwerden.
Die Dauer diesesAufenthalts auf

demSchiffe oderam Landezum Zwecke
derDesinfektionmuß möglichstkurzsein
und darf vierundzwanzigStundennicht
übersteigen.
Die Verdächtigenunterliegenent=

wederauf ihrem Schiffe oder auf dem
hierzu bestimmtenSchiffe einer Be=
obachtung,derenDauer verschiedenist
je nach Lage des Falles und je nach
den im Abs. 3 des Abschnittsa be=
zeichnetenUmständen.
Die aufdieAusführungdervorschrifts=

mäßigen Maßnahmen verwandte Zeit
wird auf die Beobachtungsdauerin
Anrechnunggebracht.
Die Durchfahrtin Quarantänekann

vor Ablauf derobenangeführtenFristen
zugestandenwerden, wenn die Gesund=
heitsbehördees für angängighält. Die
Durchfahrtwird, sobalddieDesinfektion
ausgeführtist, jedenfallszugestanden,
wenndasSchiff, außerseinenKranken,
die oben als „verdächtig“ bezeichneten
Personenzurückläßt.
Ein mit einemDampfkastenversehener

Leichterkann bei dem Schiffe anlegen,
damitdie Desinfektionmöglichstschnell
durchgeführtwird.
VerseuchteSchiffe,welchezum freien

Verkehrin Egyptenzugelassenzu werden
wünschen,werden fünf Tage an den
Mosesquellenzurückgehaltenund unter=
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les mémes mesures que celles adop-
téesDour les naviresinfectésarrivant
en Europe.

B. Mesures àPégarddesnaviresordinaires
venantde ports contaminésdu liedjaz, en

temps de pelerinage.

Art. 55. A T’époduedu pleri=
nage de la Mecque, si la peste ou
le choléra sévit au Hedjaz, les na=
vires provenant du IHedjaz ou de
touteautrePartie dela chtearabique
de la Mer Rouge, sans y avoir em=
barqu des pèlerins ou massesana=
logues et qui n’ont pas eu à bord,
durant la traversée, T’accident sus=
Pect, sont placés dans la catégorie
des nawires ordinaires suspects. II#
sont soumis aux mesures préventives
et au traitement imposés à ces na=
Vires.
S'ils sont à destination de Egypte.

ils subissent, dans un dtablissement
Sanitairedésignépar le Conseil sani=
taire maritime et quarantenaire, une
observationde cindqjours, à compter
de la date du départ, pour le cho=
Léra commepour la peste. II8sont
sOumis en outre à toutes les mesures
Prescrites pour les bateaux suspects
(désintection, etc.) et ne sont admis
à la libre pratidue qu’apres visite
médicale favorable.

II est entendu due si les navires,
durant la traversce, ont eu des acci=
dents suspects, Tobservation sera=
subie aux Sources de Molle et sera=
de cind jours, du’il Fagisse de peste
Ou de choléra.

liegen außerdemdenselbenMaßnahmen,
welche für die in Europa eintreffenden
verseuchtenSchiffegelten.

B. Maßnahmen binsichtlich der gewöhnlichen,
während der Pilgerzeit aus verseuchtenHäfen

desHedjazeintreffendenSchiffe.

Art. 55. Wenn währendderZeit der
Pilgerfahrt nachMekkaPestoderCholera
imHedjazherrscht,werdendievomHedjaz
oder von einem anderenTeile der
arabischenKüste des Roten Meeres
kommendenSchiffe, welchedort weder
Pilger nochähnlicheMassentransporte
an Bord genommenund währendder
UberfahrtverdächtigeFälle nicht an
Bord gehabthaben, als gewöhnliche
verdächtigeSchiffeangesehen.Sie wer=
den den Vorsichtsmaßnahmenund der
Behandlung unterworfen)welchefür
diesevorgesehensind.
Falls sienachEgyptenbestimmtsind,

unterliegensiein einer von demKonseil
für See=SanitätswesenundQuarantäne=
sachenbezeichnetenAnstalt sowohl bei
Choleraals bei Pest einer vom Tage
des Abgangesan zu rechnendenfünf=
tägigen Beobachtung. Sie werden
außerdemallen für verdächtigeSchiffe
vorgeschriebenenMaßnahmen (Des=
infektionusw.) unterworfenund werden
erstnachgünstigausgefallenerärztlicher
Untersuchungzum freienVerkehrezu=
gelassen.
Wenn dieSchiffewährendderÜlber=

fahrt verdächtigeFälle gehabt haben,
unterliegensie einer fünftägigenBe=
obachtungan denMosesquellen,gleich=
viel ob es sichum Pest oder Cholera=
handelt.
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Section IV. Organisation de la
surveillance et de la désinfec=
tion à Suez et aux Sources de

Moise.
Art. 56. La visitemédicaleprévne

Dar les rglements est faite pour
chaque navire arrivant à Suez par
un ou plusieurs médecins de la sta=
tion; elle est faite de jour pour les
provenances des ports contaminés
de peste ou de choldra. Elle peut
avoir lieu meme de muit sur ces
navires qui se présentent pour tran=
Siter le canal Fils sont Gelairés à la
lumieèredlectrique et toutes les tois
due Pautorité sanitaire locale a l'assu-
rance due les conditions d’éclairage
sont suffisantes.
Art. 57. Les médecinsdela station

de Suez sont au nombre de sept au=
moins, un médeecin en chef, six titu=
laires. II8 doivent éire pourvus d'un
diplome régulier et choisis de pré=
förence parmi les médecins ayant
fait des études spéciales pratiques,
Tépidémiologie et de bactcriologie.
Ils sont nomméspar le Ministre de
PIntérieur, sur la présentation du
Conseil sanitaire maritime et qua=
rantenaire d’Egypte. I8 reçcoivent
un traitement qui, de huit mille
francs, peut s'dever progressivement
à douze mille francs pour les sixk
médecins et de douze mille à quinze
mille francspour le médecinen chet.
Si le service médical était encore

insuffisant, on aurait recours aux
médecins de la marine des dillGrents
Etats: ces médecins seraient placés
sous I’autorité du médecin en chef
de la station sanitairc.

Abschnitt IV. Einrichtung der
Uberwachungund derDesinfektion
in Suez und an denMosesquellen.

Art.56. Die in denVerordnungen
vorgeseheneärztlicheUntersuchungwird
bei jedemin Suez eintreffendenSchiffe
durcheinenodermehrerederStations=
ärzte vorgenommen.Sie findet für
Herkünfte aus pest= oder cholera=
verseuchtenHäfen bei Tage stattj sie
kann aber auf den mit elektrischerBe=
leuchtung versehenenSchiffen, welche
denKanal durchfahrenwollen, auch bei
Nacht erfolgen, falls die örtliche Ge=
sundheitsbehördedie Beleuchtungfür
ausreichenderachtet.

Art. 57. Auf derStation in Suez
sollenwenigstenssiebenArztevorhanden
sein, ein leitenderArzt, sechsordentliche
Arzte. Sie sollenim Besitzeinesord=
nungsmäßigenDiploms sein und vor=
nehmlichunter solchenArzten ausge=
wähltwerden,welchebesonderepraktische
Studienauf demGebietederEpidemio=
logieundBakteriologiegetriebenhaben.
Sie werdendurchdenMinister desInnern
auf Vorschlag des Konseils für See=
Sanitätswesenund Quarantänesachen
in Egyptenernannt. Sie beziehenein
Gehalt, welchesfür die sechsArzte von
8000 Frankenbis12000Franken,und
für den leitendenArzt von 120000bis
15.000Frankensteigenkann.
Falls dieserärztlicheDienst nochnicht

ausreicht,wird man auf die Marine=
ärzteder verschiedenenStaaten zurück=
greifen;dieseArztesollendemleitenden
Arzte der Sanitätsstation unterstellt
werden.
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Art. 58. Un corps de gardessani-
taires est chargé d’assurer la sur=
veillance et Texécution des mesures
de prophylaxie appliquées dans le
canal de Sucz, à T’établissement des,
Sources de Moise et à Tor.

Art. 59. Ce corps comprend dix
gardes.
II est recruté parmi les anciens

Sous-oflciers des armées et marines
européenneset égyptiennes.
Les gardes sont nommés, apres

due leur compétencea 6 constatée
Par le Conseil, dans les formespré=
Vues à TarticIe 14 du décret khé=
divial du 19 juin 1893.

Art. 60. Les gardes sont divisés
en deufx classes:

la I' classe comprend quatre
gardes;

la 2° comprend six gardes.

Art. 61. La soldeannunellealloue
aux gardes est pour:

la I' classe, de 160 Il. ég. à
200 I. 6g.;

la 2·9classe, de 120 l. 6g. à
168 I. 6g.;

avec augmentation Drogressive jus=
dusa ce due le maximum soit atteint.

Art. 62. Les gardes sont investis
du caractere dagents de la force
ublique, avec droit de réquisition
en cas Trinfraction aux röglements
Sanitaires.
IIs sont placés sous les ordres im=

möédiats du directeur ne Toflice de
Suez ou de Tor.
II doivent étre inities à tontes

les pratiques et à toutes les opéra=
tions de désinfection usitées, et con=
Reichs=Gesetzbl.1907.

Art. 58. Ein KorpsvonGesundheits=
aufsehernist zur Uberwachungund Aus=
führung der prophylaktischenMaßnah=
men im Suezkanal,in derAnstalt an
denMosesquellenund in Tor bestellt.

Art. 59.
10 Aufseher.
Es rekrutiertsich aus ehemaligen

Unteroffizieren der europäischenund
egyptischenArmeenund Marinen.
Die Aufseher werden, nachdemihre

Wahlfähigkeit durch den Konseil fest=
gestelltist, gemäßden Vorschriftendes
Art. 14 der Khedivialverfügungvom
19. Juni 1893 ernannt.

Art. 60. Die Aufseherbestehenaus
zweiKlassen:

die ersteKlasse umfaßt vier Auf=
seher,

die zweiteumfaßt sechs.

Art. 61. Die jährlicheBesoldung
der Aufseherbeträgt:

für die ersteKlasse160 bis 200
egyptischePfund,

für diezweiteKlasse120 bis 168
egyptischePfund

mit allmählicherSteigerungbis zurEr=
reichungdes Höchstgehalts.

Art. 62. Die Aufseherhabenden
CharaktervonöffentlichenBeamtenmit
dem Rechte der Regquisitionim Falle
der Ubertretungder Gesundheitsverord=
nungen. ,
Sie stehen unmittelbar unter dem

Befehle des Direktors des Amtes in
Suez oderTor.
Sie sollen mit allen gebräuchlichen

Desinfektionsmaßnahmenbekannt ge—
macht werden und die Handhabung
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naitre la manipulationdessubstances
et instrumentsemployésà cet effet.
Art. 63. La stationde désinfection

et Tisolement des Sources deMoise
est placéesous’autorité du médecin
en chef de Sucz.
Si des malades y sont débarqués,

deux des méedecinsde Suez y seront
internés, un pour soigner les pesteux
ou les choléridues, T’autre pour
soigner les personnes non atteintes
de peste ou de choléra.
Dans le cas ou il yFaurait à la

fois des pesteux, des choléridueset
d’autres malades, le nombre des mé=
decins internés sera portéà trois:
un pour les Pestenx, un pour les
cholériques et le troisième pour les
autres malades.
Art. 64. La station de deésintec=

tion et isolement des Sources de
Moise doit comprendre:
1° trois étuves à désinfectionau=
moins, dont une placéesur un
PDonton,et Toutillage nécces=
saire pour la destructiondes
rats;

2°deux hoöpitaux diisolement,
chacun de douze lits, Tun
Dour les pesteux et les suspects
de peste, Tautre pour les per=
sonnes atteintes ou suspectes
de choldra. Ces hböpitaux
doivent étre disposésde facon
à ce due, dans chacun d’eux,
les malades, les suspects, les
hommes et les temmesscoient
isolés les uns des autres;

3° des baraquements, des tentes=
höpital et des tentes ordi=
naires pour les personnesde=
barquées;

derDesinfektionsmittelundzinstrumente
kennenlernen.
Art. 63. Die Desinfektions=und

Absonderungsanstaltan den Moses=
quellenist demleitendenArzte in Suez
unterstellt.
Wenn Krankedort ausgeschifftsind,

werdenzweider Arzteaus Suez dort
interniert, der eine zur Behandlung
der Pest= oder Cholerakranken, der
anderezur Behandlungder nicht von
Pest oder Cholera befallenenKranken.
Falls Pest=, Cholera= und andere

Krankegleichzeitigvorhandenseinsollten,
werdendrei Arzteinterniert, einer für
die Pestkranken,einer für die Cholera=
krankenund derdritte für die übrigen
Kranken.

Art. 64. Die Desinfektions=und
Absonderungsanstaltan den Moses=
quellen soll enthalten:
1. wenigstensdrei Desinfektions=
kasten,von deneneinerauf einen
Leichterzu stellenist, sowiedie
zur VernichtungderRattennot=
wendigeEinrichtung;

2. zwei Absonderungshospitälermit
jezwölfBetten,einsfür diePest=
krankenund Pestverdächtigen,das
andere für Cholerakranke oder
Choleraverdächtige.Diese Hospi=
täler sindderarteinzurichten,daß
in jedemderselbenKranke,Ver=
dächtige,Männer und Weiber
voneinandergetrenntwerden;

3. Baracken)Zelthospitälerund ge=
wöhnlicheZeltefür diegelandeten
Personen;
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40 des baignoires et des douches-
lavage en nombre suflisant;

5° les bätimentsnécessairespour
les services communs, le per=
sonnel médical, les gardes, etc.;
un magasin, une buanderie;

6°%un réservoir d’eau;
J77'les divers bätiments doivent
etre disposés de telle facon
dwil ny ait pas de contact
Dossible entre les malades, les
objets infectes ou suspectset
les autres personnes.

Art. 65. Un méecanicienest 8p=
cialement chargé de Tentretien des
Gtuvesplacéesaux Sourcesde Moise.

Section V. Passage en quaran=
taine du canal de Suez.

Art. 66. Lautorité sanitaire de
Suez accorde le passage en qua=
rantaine. Le Conseil en est immeé=-
diatement informé.
Dans les cas doutenk, la déeision

est Prise par le Conseil.
Art. 67. Des due Tautorisation

Prévue à Tarticle préecdent est
accordde,un télégrammeest expé=
dié à Tautorité désignéepar chaque
Puissance. Texpédition du télé=
gramme est faite aux frais du navire.
Art. 68. Chadue Puissance 4dic=

tera des dispositions pénales contre
les bätiments qui, abandonnant le
parcours indidud par le capitaine,
aborderaient indüment un des ports
du territoire de cette Puissance.
Seront exceptés les cas de force
majeure et de reläche force.

4. einegenügendeZahl Badewannen
und Vorrichtungen für Brause=
bäder;

5. die nötigenGebäudefür denge=
wöhnlichenDienst, das ärztliche
Personal,die Aufseherusw.,ein
Magazin, ein Waschhaus;

6. einenWasserbehälter;
7. die verschiedenenGebäude find
derarteinzurichten,daß eineBe=
rührung zwischenKranken, ver=
seuchtenoderverdächtigenGegen=
ständenund anderenPersonen
nicht möglich ist.

Art. 65. Ein Mechanikerwird aus=
schließlichmit der Unterhaltung der an
den MosesquellenvorhandenenDampf=
kastenbetraut.

Abschnitt V. Durchfahrt in Qua=
rantäne durch den Suezkanal.
Art. 66. Die Gesundheitsbehördein

Suez gestattetdie Durchfahrtin Qua=
rantäne;derKonseilwird davonsofort
benachrichtigt.
In zweifelhaftenFällen wird die

EntscheidungdurchdenKonseilgetroffen.
Art. 67. Sobald die in vorstehen=

dem Artikel erwähnteErlaubnis erteilt
ist, wird sofortein Telegramman die
von jeder Macht bestimmteBehörde
gesandt. Die KostendesTelegramms
trägt das Schiff.
Art. 68. Jede Macht wird Straf=

bestimmungengegen solcheSchiffe er=
lassen,welcheden von dem Kapitän
angegebenenKurs verlassenund unge=
hörigerWeiseeinenderHäfen desGe=
biets dieserMacht anlaufen. Ausge=
nommen sind die Fälle höhererGewalt
und AnlaufeneinesNothafens.
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Art.69.Lorsdel’arrujsoniie-
ment, le capitaine est tenn de dé=
clarer §il a à son bord des éGquipes
de chauffeurs indigènes ou de ser=
FTiteurs à gages duelconques, non
inscrits sur le röle d’équipage ou
le registre à cet usage.

Les duestions suivantes sont no=
tamment Posées aux capitaines de
tous les navires se présentant à
Sucz, venant du Sud. IIS8y ré-—
pondent sous serment:

„Avez-Vvous des auxkiliaires:
chauffeurs ou autres gens de
service, non inscrits sur le röle
de P’équipage ou sur le registre
spécial? Quelle est leur natio=
nalitéc? Ou les avcz-vous em=
barqués?“

Les médecins sanitaires doivent
assurer de la présence de ces
auxiliaires et Fils constatent qu’il y
a des manquants parmi eux, cher=
Cher avec soin les causes de Tab-
sence.
Art. 70. Un ollicier sanitaire et

deux gardes sanitaires montent à
bord. II doivent accompagner le
navire jusqu'à Port-Said. IIs ont
Dour mission d’empecher les com=
municationset de veiller à Texcu=
tion des mesures prescrites pendant
la traversdedu canal.
Art. 71. Tout embarquement ou

débarquement et tout transborde-=
ment de passagers ou de marchan=
dises sont interdits pendant le par=
cours du canal de Suez à Port-Said.

Toutelois, les voyageurs peuvent
s'embarquer à Port-Said en qua=
rantaine.

OigitizecbyOo gle

Art. 69. Bei der Befragung hat
der Kapitän zu erklären,ob er unter
demSchiffspersonaleingeboreneHeizer
oder sonstigegegen Lohn angestellte
Personen an Bord hat, die nicht in
die Musterrolleoder in das zu diesem
ZweckegeführteVerzeichniseingetragen
sind.
Den Kapitänen aller vom Süden

kommendenSchiffe,welchein Suezein⸗
treffen,werdenbesondersfolgendeFragen
vorgelegt. Sie habendaraufunterEid
zu antworten:

„HabenSie aushilfsweisean=
genommeneHeizer oder andere
Bedienstetean Bord, welchenicht
in die Musterrolleoder das Son=
derverzeichniseingetragensind?
Welches ist ihre Nationalität?
Wo habenSie sie eingeschifft?“

Die Sanitätsärzte müssensich von
derAnwesenheitdieserHilfsmannschaften
überzeugen,und sofernsiefeststellen,daß
diesenichtvollzähligsind,sorgfältignach
denUrsachender Abwesenheitforschen.

Art. 70. Ein Sanitätsoffizier und
zweiGesundheitsaufsehergehenan Bord.
Sie müssendas Schiff bis Port Said
begleiten.Es liegt ihnenob, während
der Durchfahrt durch den Kanal jeden
Verkehr mit demSchiffe zu verhindern
und über die Ausführung der vorge=
schriebenenMaßnahmenzu wachen.
Art. 71. JedesEin=oderAusschiffen

und jedesUmsteigenvon Reisendenso=
wie jedesLaden, LöschenoderUmladen
von Waren ist währendderFahrt durch
den Kanal von Suez bis Port Said
verboten

Reisendekönnensichjedochin Port
Said in Quarantäneeinschiffen.
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Art. 72. Les navires transitant
en quarantaine doivent effectuer le
parcours de Suez à Port-Saĩd sans
garage.
En cas d’échouage ou de garage

indispensable, les opérations né=
cessairessont effectuéespar le per=
sonnel du bord, en Gvitant toute
communication avec le personnel
de la Compagnie du canal de Sucz.

Art. 73. Les transportsde troupes
Dar bateaux suspects ou infectés
transitant en quarantaine sont tenus
de traverser le canal seulement de
jour. S'iils doivent sGcjournerde
nuit dans le canal, ils prennent leur
mouillage au lac Timsah ou dans
le grand lac.
Art. 74. Le stationnement des

navires transitant en quarantaine
est interdit dans le port de Port=
Said, sauf dans les cas prévus aux
articles 71, alinéa 2, et 75.
Les opérations de ravitaillement

doivent étre pratiquces avec les
moyens du bord.
Les chargeurs ou toutes autres

personnes, qui seraient montés à
bord, sont isolés sur le pontondua=
rantenaire. Leurs vétements y su=
bissent la désinfectionréglementaire.
Art. 75. Lorsdqu’il est indispen=

sable, pour les nawires transitant en
duarantaine de prendre du charbon
à Port-Said, ces navires doivent
exécuter cette opération dans un
endroit offrant les garanties u#cckes=
Saires Tisolement et de surveillance
sanitaire, dui sera indiqusépar le
Conseil sanitaire. Pour les navires
a bord desquels une surveillance

Art. 72. Die in Quarantänedurch=
fahrenden Schiffe müssen die Strecke
von Suez bis Port Said ohneanzu=
halten zurücklegen.
Im Falle desFestkommensodereines
nicht vermeidbarenAnhaltens müssen
die nötigenVerrichtungendurch das
an Bord befindlichePersonal unterVer=
meidungjedenVerkehrsmit demPer=
sonale der Suezkanalgesellschaftvor=
genommenwerden.
Art. 73. Truppentransporteauf ver=

dächtigenoderverseuchtenSchiffendürfen
in QuarantänedenKanal nur beiTage
durchfahren.Müssensie währendder
Nacht im Kanale bleiben, so haben sie
im Timsahseeoderim GroßenSee zu
ankern. '

Art. 74. Schiffen,welchein Qua=
rantäne durchfahren,ist es verboten,in
demHafen von Port Said zu halten,
außerin denim Art. 71 Abs. 2 und im
Art. 75 vorgesehenenFällen.
Die Verproviantierungmuß mit den

an Bord befindlichenMitteln bewerk=
stelligtwerden.
Die SchauerleuteoderjedeanderePer=

son, welchean Bord gegangen,werden
auf demQuarantäneleichterabgesondert.
Ihre Kleidung unterliegtdort der vor=
schriftsmäßigenDesinfektion.
Art. 75. Wenn es für die in Qua=

rantäne durchfahrendenSchiffe unerläß=
lich ist, in Port Said Kohlen einzu=
nehmen,so hat diesan einemvon dem
Konseil bestimmtenOrte zu geschehen,
welcherdie nötige Sicherheitfür die
Absonderungund gesundheitlicheUber=
wachung bietet. Bei Schiffen; auf
welcheneinewirksameUberwachungjener
Arbeit möglich ist, und wo jede Be=
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eflicace de cette opération est pos=
sible et ou tout contact avec les
gens du bord peut éetre Evité, le
charbonnage par les ouvriers du
Port est autorisc. La nuit, le lien
de Topération doit étre Eclaire à
la lumieèredlectrique.
Art. 76. Les pilotes, les Glectri=

ciens, les agents de la Compagnie
et les gardes sanitairessont déposés
à Port-Said, hors du port, entre
les jetées, et de là conduits directe-
ment au ponton de duarantaine, oh
leurs véetementssubissent la dés=
infection lorsqu’elle est jugee néces=
Saire.
Art. 77. Les navires #guerre

ei-apres determinésbénlcient, pour
lIe passage du canal de Suez, des
dispositions suiwantes:
Ils seront reconms indemnespar

Tautorité duarantenaire sur la pro=
duction Tun certificat Cmanantdes
médicins du bord. contresignépar
Ie Commandant et affirmant sous
serment:

a) du’il n'y a eu à bord, soit au
momentdudépartsoitpendant
la traversce, aucun cas de
peste, ou de choléra;

b) du’une visite minutieuse de
toutes les personnes existant
à bord, sans exception, a 06
Dasse moins de douzeheures
avant TParrivéedans le port
Gyptien et du’elle n’a révelü
aucun cas de ces maladies.

Ces navires sont exempts de la
Visite médicale et recoivent immé-
diatement libre pratique, à ln con=
dition qu’ils aient complété, à partir

OigitizedbyOeor gle

rührungmit denLeutenan Bord ver=
mieden werden kann, ist die Anbord=
beförderungder Kohlen durch Hafen=
arbeiter gestatttt. Während der Nacht
muß dieArbeitsstelleelektrischbeleuchtet
werden.

Art. 76. Die Lotsen,Elektrotechniker,
die Agenten der Gesellschaftund die
Gesundheitsaufseherwerden in Port
Said außerhalb des Hafens zwischen
den Molen abgesetztund von da un=
mittelbar auf den Quarantäneleichter
gebracht,wo ihreKleidungeinerDes=
infektionunterworfenwird, falls diese
für notwendigerachtetwird.
Art. 77. Für die unten näher be=

stimmtenKriegsschiffegeltenhinsichtlich
der Durchfahrt durch den Suezkanal
folgendeVorschriften:
Sie werdenvon der Quarantäne=

behördeals rein anerkannt,wenn sie
einevon den Schiffsärztenausgestellte
und von demKommandantenmitunter=
zeichneteBescheinigungvorlegen,in der
unter Eid versichertwird:

a) daß an Bord weder bei derAb=
fahrt, nochwährendder Uber=
fahrt ein Pest=oder Cholerafall
vorgekommenist;

b) daßeineeingehendeUntersuchung
aller an Bord befindlichenPer=
sonen ohneAusnahme innerhalb
derletztenzwölfStundenvor An=
kunft in dem egyptischenHafen
stattgefundenhat unddaßhierbei
ein Fall dieserKrankheitennicht
festgestelltworden ist.

DieseSchiffe sindvon der ärztlichen
Untersuchungbefreitund werdensofort
zum freien Verkehrezugelassen,sofern
seit ihrer Abfahrt aus demletztenver=
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de leur départ du dernierport con-
taminé, une Ei de cinq jours
Pleins.
Ceux de ces navires dui nont

Pas complété la période exigée, peu=
vent transiter le canal en quaran=
taine sans subir la visite médicale,
Dourvu du’ils produisent le susdit
certilicat à Tautorité quaramenaire.
L’autorité qduarantenairea ndan=

moins le droit de faire pratiquer,
Par ses agents, la visite médicale
à bord des navires de guerre toutes
les fois duelle le juge nécessaire.
Les navires de guerre, suspects

#n infectés, seront soumis aux regle=
ments en vigueur.
Ne sont considéréescomme na=

Vires de guerre due les unités de
combat. Les bateaux-transports, les
navires-höpitaux entrent dans la
catégorie des nawires ordinaires.
Art. 78. Le Conseil maritime et

duarantenaire d’Egypte est autorisé
à organiser le transit du territcire
6#ptien, par voie ferrde, des malles
Dostales et des passagersordinaires
venant de pays contaminés dans
des trains quarantenaires, sous les

nexe noI.

Section VI. Régime sanitaire
applicable au Golfe Persiquc.

Art. 79. Les navires, avant de
Pénétrerdansle Golfe Persique,sont
arraisonnésà T’établissementsanitaire
de Tile d’Ormuz. II§ sont, Tapres
T’etat sanitaire du bord et dapres
leur provenance, soumis au régime

seuchtenHafen fünf volle Tage ver—
flossensind.

DiejenigenSchiffe, bei welchendiese
Frist nicht erfüllt ist, könnendenKanal
ohne ärztlicheUntersuchungin Qua=
rantänedurchfahren,falls siederQua=
rantänebehördedie obenerwähnteBe=
scheinigungvorlegen.
Die Quarantänebehördehat nichts=

destowenigerdasRecht,falls siees für
nötigerachtet,dieärztlicheUntersuchung
an Bord der Kriegsschiffedurch ihre
Vertreter vornehmenzu lassen.
Die verdächtigenoder verseuchten

Kriegsschiffeunterliegenden in Kraft
befindlichenVerordnungen.
NurKampfeinheitenwerdenalsKriegs=

schiffeanerkannt.Transport=undHospi=
talschiffegeltenals gewöhnlicheSchiffe.

Art. 78. Der Konseil für See=
Sanitätswesenund Quarantänesachenin
Egyptenist ermächtigt,die Durchfuhr
der aus verseuchtenLändern eintreffen=
den Postsendungenund die Durchreise
gewöhnlicherReisender durch Egypten
mittels Eisenbahnin Quarantänezügen
unterden in Anlage1 festgesetztenBe=
dingungeneinzurichten.

Abschnitt VI. Gesundheitspolizei=
liche Maßregeln im Persischen

Golfe.
Art. 79. Die Schiffewerden,bevor

sie in den PersischenGolf einlaufen,
in der Sanitätsanstalt der Insel Or=
muz ausgefragt. Sie werdenin Be=
rücksichtigungdes Gesundheitszustandes
an Bord und ihrerHerkunftdenunter
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prévu par la sectionIII du cha—
Pitre II, du titre I.

Toutefois, les navires qui deivent
remonter le Chat-el-Arab seront
autorisécs,si la durée de Tobser=
vation n’'est pas terminée, à conti=
nuer leur route, à la condition de
Passer le Golte Persique et le Chat=
el-Arab en quarantaine. Un gardien=
cChefet deux gardessanitairespris à
Ormuz surveilleront le bateaujusqdu’à
Bassorah, ou une seconde visite mé=
dicale sera pratiquce et on se feront
les désinfectionsnécessaires.

En attendant due la station sani=
taire d’Ormuz scit organisée, ce se=
ront des gardes sanitaires pris dans
le poste provisoire éGtablien vertu
de Tarticle 82 ci-aprèes, alinda 2,
dui accompagneront les navires pas=
sant en quarantaine jusque dans le
Chat-el-Arab, dans Tétablissemem
placé aux environs de Bassorah.
Les batennxgqui doivent toucher

aux ports de la Perse pour yFdéG=-
bardquer des Ppassagersou des mar=
chandises pourront faire ces opé-
rations à Bender-Bouchir.
II est bien entendu qu’un navire

dui reste indemne à Texpiration des
cind jours à compter de la date à
laquelle il a duitté le dernier port
contamind de peste ou de choléra,
recevra la libre pratique dans les
pDortsdu Golfe aprés constatation,
à l’arriv##e, de son état indemne.
Art. 80. Les articles 20 à 28 de

la présente Conwemion sont appli=
cables, en ce qduiconcerne la clasi=
lication des nawvires ainsi qdue le

AbschnittIII KapitelII desTitels I vor=
gesehenengesundheitspolizeilichenMaß=
regeln unterworfen.
Doch wird Schiffen, welche den

Chat=el-=Arab hinauffahren müssen,
auchwenndieDauer derBeobachtung
nochnicht beendigtist, die Erlaubnis
zur Fortsetzungihrer Fahrt unter der
Bedingungerteilt, daß sie den Persi=
schenGolf und den Chat=el=Arab in
Quarantäne durchfahren. Ein Ober=
aufseherund zwei Gesundheitsaufseher,
welchein Ormuz aufgenommenwerden,
überwachendas Boot bis Bassorah,
wo eine zweiteärztlicheUntersuchung
stattfindetund die erforderlichenDes=
infektionenvorgenommenwerden.
Bis zur Errichtung der Sanitäts=

stationvon Ormuz werdenGesundheits=
aufsehervon demin Gemäßheitdesnach=
folgendenArt. 82 Abs. 2 vorläufig
eingerichtetenPosten die bis in den
Chat=el=Arabin Quarantänegehenden
Schiffe bis zu der in der Nähe von
BassorahbefindlichenAnstalt begleiten.

Schiffe, welchepersischeHäfen an=
laufenmüssen,um dort Reisendeoder
Waren zu landen, könnensich jenen
Maßnahmenin Bender=Buschirunter=
ziehen.
Ein Schiff, welches bis zum Ab=

laufe der fünftägigen Frist seit der
Abfahrt aus dem letzten pest= oder
choleraverseuchtenHafen rein bleibt,
wird zum freienVerkehr in den Häfen
des Golfes zugelassen,nachdembei
der Ankunft seineReinheit festgestellt
worden ist.
Art. 80. Die Art. 20 bis 28 der

gegenwärtigenUbereinkunftsind hin=
sichtlichder Einteilung der Schiffe und
ihrergesundheitspolizeilichenBehandlung
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régime à leur faire subir dans le
Golfe Persique, sous les trois r(Serves
Suivantes:
1° la surveillance des passagers
et de Téquipage sera toujours
remplacéepar une observation
de méme durée;

2°les navires indemnes ne pour=
ront y recevoir libre pratique
du’'’à la condition d’avoir com=
Plété cind jours pleins à Partir
du moment de leur départdu
dernier port contamindé;

3° en ce qui concerne les navires
suspectsle dlai de cinqjours
Pour Tobservation de T’équi=
Pageet despassagerscomptera
à partir du moment oun il
M’existeplus de cas de peste
u de choléra à bord.

Section VII. Etablissements
sanitaires du Golfe Persidque.
Art. 81. Des établissements sani=

taires doivent éetre construits sous
la direction du Conseil de santé de
Constantinople et à ses frais, P’un
à Tile d'Ormuz, ’autre aux environs
de Bassorah, dans un lieu à deéter=
miner.
II y aura à la station sanitaire

de Tile d'Ormuz deuf médicins au
moins, des agents sanitaires, des
gardes sanitaires et tout un outillage
de désintection et de destruction des
rats. Un petit höpital sera construit.

A la station des environs de Bas=
sdrah seront construits un grand
lazaret comportant un service mé=
dical composéde plusieursmedecins
et des installations pour la désintec=
tion des marchandises.
Reichs.Gesetzbl. 1907.

im PersischenGolfe unterfolgendendrei
Vorbehaltenanwendbar:

1. die Uberwachungder Reisenden
und der Schiffsbesatzungwird
stetsdurcheineBeobachtungvon
gleicherDauer ersetzt

2. die reinen Schiffe könnennur
dann zum freienVerkehrezuge=
lassenwerden, wenn fünf volle
Tage seit dem Zeitpunkt ihrer
Abfahrt aus demletztenverseuchten
Hafen verflossensind;

3. hinsichtlichderverdächtigenSchiffe
wird die Frist von fünf Tagen
zur Beobachtungder Schiffs=
besatzungund derReisendenvon
demZeitpunktan gerechnet,an
demein Pest=oderCholerafall an
Bord nichtmehrvorhandenist.

Abschnitt VII. Sanitätsanstalten
im Persischen Golfe.

Art. 81. Unter derVerwaltungdes
Gesundheitsratsin Constantinopelund
auf seineKostensindSanitätsanstalten
zu errichten,und zwar eine auf der
Insel Ormuz, die anderein der Um=
gegendvon Bassorah an einem näher
zu bestimmendenOrte.
Es müssenauf der Sanitätsstation

der Insel OrmuzwenigstenszweiArzte
vorhanden sein, ferner Sanitätsbeamte
undGesundheitsaufseher,sowieeinevoll=
ständigeVorrichtung zur Desinfektion
und zur VernichtungderRatten. Es
ist ein kleinesHospital zu errichten.
Auf der Station in der Umgegend

von Bassorahwird ein großesLazarett
nebsteinemdurchmehrereArzte ver=
sehenenSanitätsdienstundEinrichtungen
zur Desinfektionvon Waren errichtet.

86

Original from



Art. 82. Le Conseil supérieur de
santé de Constamtnople,dui a sous
sa dépendanceT’établissementssani=
taire de Bassorah, exercera la meme
Pouvoir en ce qui concerne celui
d'Ormuz.
En attendant due T’tablissement

sanitaire d'Ormuz scit construit, un
Dostesanitaire y sera établi par les
soins du Conseil supéricur de santé
de Constantinople.

Chapitre II.
Provenances par terre.

Section I. Règles générales.

Art. 83. Les mesures prises sur
la voie de terre contre les prove=
nances des régions contaminées de
Deste ou de choléra doivent étre
conformes aux prineipes sanitaires
formuléspar la présenteConvention.

Les Pratiquesmodernesde la dés=
infection doivent étre substituées aux
duarantaines de terre. Dans ce but,
des étuves et d’autres outillages de
désinfectionserontdisposésdans des
Points bien choisis sur les routes
suivies par les voyageurs.
Les mémesmoyens seront employés

sur les lignes de chemins de fer
cr(ées ou à créer.

Les marchandises seront désinfec-
téeessmivantles Principes de la pré=
sente Conwention.
Art. 81t. Chaqdue Gouwernement

est libre de fermer au besoin une
Partie de ses frontières aux passa=
gers et aux marchandises, dans les

Art. 82. Der ObersteGesundheitsrat
in Constantinopel,welchemdieSanitäts=
anstalt von Bassorah unterstellt ist,
wird hinsichtlichderjenigenvon Ormuz
die gleichenBefugnisseausüben.

Bis zur Errichtung der Sanitäts=
anstaltin Ormuz wird dort durchden
OberstenGesundheitsratin Constan=
tinopel ein Sanitätsposteneingerichtet
werden.

Kapitel II.
Herkünfte zu Lande.

Abschnitt I. Allgemeine
Bestimmungen.

Art. 88. Die auf dem Landwege
gegenHerkünfteaus pest=odercholera=
verseuchtenGegendenzu ergreifenden
Maßnahmenmüssenden in der gegen=
wärtigenUbereinkunftfestgelegtenge=
sundheitspolizeilichenGrundsätzenent=
sprechen.
Das moderneDesinfektionsverfahren

hat an dieStelle derLandquarantänen
zu treten. Zu diesem Zweckesollen
Dampfkastenund andereDesinfektions=
apparateauf den von denReisenden
benutztenWegen an sorgfältig aus=
gewähltenPunkten aufgestelltwerden.
DieselbenEinrichtungensollen auf

den bereitsvorhandenenund nochzu
erbauendenEisenbahnliniengetroffen
werden.
Die Waren sollennachdenGrund=

sätzender gegenwärtigenUbereinkunft
desinfiziertwerden.
Art. 84. Jeder Regierungstehtes

frei,nötigenfallseinenTeil ihrerGrenzen
für Reisendeund Waren in Bezirken
zu schließen,in denendie Einrichtung
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endroitsoül’organisationd’uncon-
trôle sanitaire rencontre des diffi-
cultés.

Section II. Frontières terrestres
turdues.

Art. 85. Le Conseil supérieur de
Sante de Constantinopledevra orga=
niser sans délai les Gtablissements
sanitaires de Hanikin et de Kisil=
Dizié, pres de Bayazid, sur les
frontières turco-persane et turco=
russe.

* Titre III.

Dispositions spéciales aux
pèlerinages.

Chapitre premier.
Prescriptions générales.

Art. 86. Les dispositionsdes ar=
ticles 46 et 47 du titre II sont appli=
cables aux personneset objets de=
vant étre embarquts à bord c’un
navire à Pélerins partant d’'un port
de TOcéan Indien et de I’Océanie,
alors méemedue le port ne serait
Pas contaminéde peste ou de cho=
MEra.
Art. 87. Lorsdu’il existe des cas

de pesteou de choléra dans le port,
Tembarquement ne se fait à bord
des nawires à Pélerins du’apres due
les personnes réunies en groupes
ont été soumisesà une observation
Permettant de Fassurer du’aucune
Telles West atteinte de la peste ou
du choléra.
II est entenduque, pour exéCcuter

cettemesure, chadue Gouvernement

einer gesundheitspolizeilichenKontrolle
Schwierigkeitenbegegnet.

Abschnitt II. Türkische Land=
grenzen.

Art. 85. Der ObersteGesundheitsrat
in Constantinopelwird ohne Verzug
Sanitätsanstalten in Hanikin und in
Kisil=Dizié bei Bayazid an dertürkisch=
persischenund dertürkisch russischen
Grenzeeinrichten.

Titel III.
BesondereBestimmungenfür die

Pilgerfahrten.
Erstes Kapitel.

Allgemeine Vorschriften.

Art. 86. Die Bestimmungen der
Art. 46 und47 desTitels II sind an=
wendbar auf Personen und Gegen=
stände,welchean Bord einesPilger=
schiffs eingeschifftwerden sollen, das
von einemHafen desIndischenOzeans
oder Australiens in See geht, und
zwar selbstdann, wennderHafennicht
pest=oder choleraverseuchtist.
Art.87. KommenPest=oderCholera=

fälle im Hafen vor, so darf die Ein=
schiffungan Bord der Pilgerschiffeerst
dann stattfinden,nachdemdiePersonen,
in Gruppenvereinigt,einerBeobachtung
unterworfen worden sind, welche die
Gewißheitbietet,daß keinevon ihnen
mit Pest oder Cholera behaftetist.

Jeder Regierungstehtes frei, bei
AusführungdieserMaßnahmedenört=

86“
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peut tenir compte des circonstances
et possibilités locales.
Art. 88. Les pèlerins sont tenus,

si les circonstances locales le per=
mettent, de justilier des moyens
strictement nécessaires pour accom=
PDlir le pélerinage, écialement du
billet d'aller et retour.
Art. 89. Les navires à vapeur

sont seuls admis à faire le trans=
Dort des pelerins au long cours.
Ce transport est interdit aux autres
bateaux.
Art. 90. Les navires à Pelerins

faisant le cabotage destinés aux
transports de courte durde (dits
„VoJyages au cabotage“ sont soumis
aux pPrescriptionscontennes dans le
reglementspécial applicable au pe=
lerinage du ledjaz qui sera publié
par le Conseil de santé de Con-
stantinople, conformémentaux prin=
cipes édictés dans la présenteCon=
vention.

Art. 91. N’est pas cConsidré
comme navire à Peôlerinscelui qui,
outre ses passagersordinaires, Parmi
lesquels peuvent étre compris les
Pôlerins desclassessupérieures,em=
barque des peèlerins de la dernière
classe, en proportion moindre d’un
Plerin par cent tonneaux de jauge
Drute.

Art. 92. Tout navire à Pelerins,
à Pentrée de la Mer Rouge et du
Colfe Persique, doit se contormer
aux Pprescriptionscontennes dans le
Réglement Spécial applicable au
Pôlerinage du lledjaz dui sera
Public par le Conseil de santd de
Constantinople, conformémentaux

lichen Verhältnissenund Umständen
Rechnungzu tragen.
Art. 88. Die Pilger haben, wenn

die örtlichenVerhältnissees gestatten,
nachzuweisen,daß sie die zur Pilger=
fahrt, besonderszur Hin= und Rückreise
unbedingtnotwendigenMittel besitzen.

Art. 89. Nur Damnpfschiffewerden
zur BeförderungderPilger auf weiter
Fahrt zugelassen.AnderenSchiffen ist
dieseBeförderungverboten.

Art. 90. Pilgerschiffe,welche die
Küstenschiffahrtbetreibenund zu Be=
förderungenvon kürzererDauer, soge=
nannten„Küstenfahrten“ bestimmtsind,
unterliegenden Bestimmungenin der
besonderenVerordnungfür die Hedjaz=
Pilgerfahrten, dievon demGesundheits=
rat in Constantinopelim Einklangemit
den in der gegenwärtigenUbereinkunft
aufgestelltenGrundsätzenveröffentlicht
werdenwird.
Art. 91. Als Pilgerschiffwird nicht

angesehenein Schiff, welches außer
seinengewöhnlichenReisenden,zu denen
diePilger der höherenKlassengerechnet
werdenkönnen, Pilger der untersten
Klasse an Bord nimmt, sofernauf
100TonnenBruttoraumgehaltweniger
als ein Pilger kommt.

Art. 92. Jedes Milgerschiffhat sich
bei der Einfahrt in das Rote Meer
und in den PersischenGolf nach den
Vorschriftender besonderenVerordnung
für dieHedjaz=Milgerfahrtenzu richten,
die von dem Gesundheitsratin Con=
stantinopelim Einklangemit den in
der gegenwärtigenUbereinkunftaufge=
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Principes édictés dans la présente
Convention.
Art. 93. Le capitaine est tenn

de Dayer la totalité des taxes sani=
taires exigibles des pélerins. Elles
doivent étre comprises dans le prix
du billet.
Art. 94. Autant qduefoire sepeut,

les pélerins qui débarquent ou em=
barduent dans lesstations sanitairesne
doivent avoir entre enx aucun contact
sur les points de débarquement.
Les navires, aprèsavoir débarqué

leurs Pôlerins, doivent changer de
mouillagepour opérerle rembarque=-
ment.
Lespèlerinsdébarquẽsdoiventétre

répartis au campement en gronupes
aussi peu nombreux que possible.
Il est nécessairede leur fournir

une bonne eau potable, soit qu'on
la trouve sur place, soit qu'on
Lobtienne par distillation.
Art. 95. Lorsqu'il y a de la peste

ou du choléra au Hedjaz, les vivres
emportés par les pélerins sont dé=
truits si Tautorité sanitaire le juge
necessaire.

Chapitre II.
Navires à pèlerins. — Installations

sanitaires.

Section I. Conditionnement
général des navires.

Art. 96. Le navire doit pouvoir
loger les pelerins dans Tentrepont.
En dehors de ’équipage, le nawire

doit fournir à chaque individu, duel
due scoit son áge, une surlace de
1 m. 50 carrés, ’est-à-dire 16pieds

stelltenGrundsätzenveröffentlichtwerden
wird.
Art. 93. Der Kapitän ist gehalten,

sämtlichevon denPilgern zu erlegenden
Gesundheitsabgabenzu zahlen. Diese
müssenin demPreise des Fahrscheins
einbegriffensein.
Art. 94. Die Pilger, welchesichbei

den Sanitätsstationen ein= oder aus=
schiffen,sollen unter sichauf den Lan=
dungsplätzenso wenig als möglichin
Berührungkommen.
Nach Ausschiffungder Pilger haben

die Schiffe zur Wiedereinschiffungder=
selbendie Ankerplätzezu wechseln.

Die ausgeschifftenPilger sollen in
so kleinenGruppenals irgendmöglich
nachdemLager gesandtwerden.
Es muß ihnen gutesTrinkwasserge=

liefertwerden,sei es, daßman es an
Ort und Stelle findet, oder durch
Destillation herstellt.
Art. 95. Wennim HedjazPestoder

Choleraherrscht,sinddievondenPilgern
mitgeführtenLebensmittelzu vernichten,
soferndie Gesundheitsbehördedies für
nötig erachtet.

Kapitel I.
Hilgerschiffe. — Sanitätseinrichtungen.

Abschnitt I. Allgemeine
Beschaffenheit der Schiffe.
Art. 96. Das Schiff muß diePilger

im Zwischendeckebeherbergenkönnen.
Abgesehenvon der Schiffsbesatzung

soll dasSchiff für jedePersonjeglichen
Alters eine Fläche von wenigstens
1½ Quadratmeter= 16 Quadratfuß
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carrés anglais, avec une hauteur
d'entrepont d'environ Lm. 80.

Pour les navires qui font le cabo-
tage, chaque pèlerin doit disposer
Tun espace d'au moins 2 mètres de
largeur dans le long desplats-bords
du navwire.
Art. 97. De chaque cöté du na=

vire, sur le pont, doit étre réser#e
un endroit dérobé à la vue et pourvun
Tune pompe à main, de manibre
à fournir de PTeaude mer pour les
besoins des pelerins. Un local de
cette nature doit étre exclusivement
allectée aux femmes.
Art. 98. Le navire doit étre

Dourvu, outre les licux d’aisanccs,
à PTusagede T’équipage,de latrines
à effet d’eau ou pourvues T’un ro=
Dinet dans la proportiond’au moins
une latrine pour chaque centaine de
Personnesembardquées.
Des latrines doivent étre aflectees,

exclusivement aux temmes.

Des lieux d’aisances ne doivent
Pas exister dans les entreponts ni
dans la cale.
Art. 99. Le navire doit étremuni

de deux locaux aflectesà la cuisine
Personnelle des péèlerins. I est in=
terdit aux peélerins de faire du feu
ailleurs, notamment sur le pont.
Art. 100. Une infirmerie regulière-=

ment installée et offrant de bonnes
conditions de sécurité et de salu=
brité doit étre réserrteeaux loge=
ments des malades.
Elle doit pouvoir recevoir au

moins5 p. 0/0desplerins embarqduts
à raison de 3 metrescarréspar tete.

englischbeieinerZwischendeckshöhevon
etwa einem Meter und 80 Zentimeter
bieten.
Auf Schiffen, welchedie Küsten=

schiffahrtbetreiben,solljederPilger über
einenRaum von wenigstens2 Meter
Breite in derLängedesSchandecksdes
Schiffesverfügen.
Art. 97. Auf Deck soll an jeder

Seite desSchiffesein Ort freigehalten
werden,welcherden Blicken entzogen
und mit einerHandpumpeversehenist,
umSeewasserfür denBedarfderPilger
zu liefern. Ein Raum dieserArt muß
zum ausschließlichenGebrauchefür die
Frauen vorbehaltensein.
Art. 98. Das Schiff muß außer

Aborten für die Schiffsmannschaft,
WasserklosettsoderKlosettsmit einem
Wasserhahnaufweisen,und zwar in
demVerhältnisse,daß auf je 100 ein=
geschifftePersonenwenigstenseinAbort
kommt.
Es müssenAborte für den aus=

schließlichenGebrauch der Frauen vor=
handensein.
Aborte dürfen weder im Zwischen=

decknochim Schiffsraumeliegen.

Art. 99. Das Schiff muß mit zwei
Räumen versehensein, in denen die
Pilger selbstkochenkönnen;denPilgern
istverboten,anderswo,insbesondereauf
Deck, Feuer anzumachen.
Art. 100. Ein ordnungsmäßigein=

gerichtetesLazarett mit guten Vorbe=
dingungenfür Sicherheitund Gesund=
heit muß als Unterkunftsraumfür die
KrankenzurVerfügunggehaltenwerden.
Es soll wenigstens5 Prozent der

eingeschifftenPilger beherbergenkönnen,
in derWeise, daß 3 Quadratmeterauf
denKopf kommen.
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Art. 101. Le navire doit étre
PDourvudes moyens ’isoler les per=
sonnesPrésentantdesSy#mptömesde
Peste ou de choléra.
Art. 102. Chaque navire deoit

avoir à bord les médicaments,les
dEsinfectantset les objetsnécessaires
anx soins des malades. Les regle=
ments faits pour ce genrede nawires
Dar chadue Gouvernement doivent
déterminerla nature et la quantité
des médicaments.) Les scins et les
remédes sont fournis gratuitement
aux Pôlerins.
Art. 103. Chaqduenavire embar=

duant des pelerins doit avoir à bord
un médecin régulièrement diplomé
et commissionné par le Gouverne-
ment du pag's auquel le navire
appartient ou par le Gouvernement
du port ou le nawireprend despé=
lerins. Un secondmédecindoit étre
embarquc des due le nombre des
Pôlerins portés par le navire dé=
Passe mille.
Art. 104. Le capitaine est tenu

de faire apposer à bord, dans un
endroit apparent et accessible aux
intéressées, des affiches rédigées dans
les principales langues des pays
habitéspar lesplerins à embarduer,
et indiquant:

1%la destination du navire;
2°'le prix des billets;
3° la ration journalière en eau
et en vivres allouée à chaque
Pôlerin;

1) II est désirable qdue chaque navire soit
muni des principaux agents d’immunisation
(serum antipesteux, vaccin de Haffkine, etc.).

Art. 101. Das Schiff muß so ein=
gerichtetsein, daß diePersonen, welche
MerkmalevonPest oderCholerazeigen,
abgesondertwerdenkönnen.
Art. 102. Jedes Schiff muß die zur

Pflege der Kranken nötigen Arznei=
mittel, Desinfektionsmittelund andere
Hilfsmittel an Bord haben. Die von
jederRegierungfür derartigeSchiffe
erlassenenVerordnungenbestimmenArt
und Menge der Arzneimittel!). Pflege
und Heilmittel werden den Pilgern
unentgeltlichgewährt.

Art. 103. Jedes Schiff, welches
Milger aufnimmt,muß einenArzt an
Bord haben,dermit einemordnungs=
mäßigenDiplome versehenund von der
RegierungdesHeimatlandesdesSchiffes
odervon derRegierungdesHafens, in
dem das Schiff die Pilger aufnimmt,
anerkanntwordenist. Ein zweiterArzt
muß an Bord genommenwerden,so=
bald sichmehr als 1000 Pilger auf dem
Schiffe befinden.
Art. 104. Der Kapitän istgehalten,

auf dem Schiffe an einer sichtbaren
und für die Beteiligtenzugänglichen
StelleAnschlagzettelanbringenzu lassen,
welchein den wichtigstenSprachen der
von den aufzunehmendenPilgern be=
wohntenLänderabgefaßtsindund fol=
gendeAngabenenthalten:
1. denBestimmungsortdesSchiffes;
2. den Preis der Fahrscheine;
3. die für jeden Pilger ausgesetzte
täglicheMenge an Wasserund
Lebensmitteln;

1) Es ist wünschenswert,daß jedes Schiff mit
den wirksamstenImmunisierungsmitteln versehen
werde(Antipest=Serum,HaffkineschemImpfstoff usw.).
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40 le tarif des vivres non com-
pris dans la rationjournalière
et devant étre payés à part.

Art. 105. Les gros bagages des
Pôlerins sont enregistres,numérotes
et placés dans la cale. Les pelerins
ne peuvent garder avcc eux due les
objets strictement nécessaires. Les
reglements faits pour ses navires par
cChaqueGouvernement endéterminent
la nature, la quantité et les di=
mensions.
Art. 106. Les prescriptions du

chapitre 1, du chapitre II Gections I.
II et III), ainsi due du chapitre III
du présent titre, seront aflichées,
sous la forme (F’unreglement, dans
la langue de la nationalité du navire
ainsi due dans les principales langues
des pays habités par les pelerins à
embarquer, en un endroit apparent
et accessible, sur chaque pont et
entrepont de tout navire transportant
des pelerins.

Section II. Mesures à prendre
· avant le départ.
Art. 107. Le capitaineou,à déelnnt

du capitaine, le proprictaire ou
Fagent de tout navire à pelerins
esttenu de déclarerà ’autorité com=
Pétente du port de départ son in=
tention dembarquer les peèlerins,au
moins trois jours avant le départ.
Dans les ports ’escale, le capitaine
rou, à delaut de capitaine, le pro=
Prictaire ou agent de tout navire
à Peèlerins est tenn de faire cette
mémedéelaration donze heures avant
le départ du navire. Cette déclara-
tion doit indiquer le jour projeté

4. dasPreisverzeichnisfürdieLebens=
mittel,welchenichtindietäglicheBe=
köstigungmiteinbegriffensindund
besondersbezahltwerdenmüssen.

Art. 105. Das großeGepäckder
Pilger wird eingeschrieben,mitNummern
versehenund im Schiffsraum unterge=
bracht. Die Pilger dürfen nur die
unbedingtnötigenGegenständebei sich
behalten. Die von jederRegierung für
ihre Schiffe erlassenenVerordnungenbe=
stimmenArt, MengeundUmfangdieser
Gegenstände.
Art. 106. Die VorschriftendesKa=

pitel I, des Kapitel II (AbschnitteI, II
undIII) sindebensowiediejenigendesKa=
pitelIII desgegenwärtigenTitels in der
Form einerVerordnungan sichtbarerund
zugänglicherStelle in jedemDeckund
Zwischendeckauf allen Pilger befördern=
denSchiffenin derSprachedesjenigen
Landes,demdas Schiff angehörtund
in den wichtigstenSprachen der von
denaufzunehmendenPilgern bewohnten
Länder anzuschlagen.

Abschnitt II. Maßnahmen vor der
Abfahrt.

Art. 107. Der Kapitän oder,wenn
einsolchernichtvorhandenist,derEigen=
tümer oderAgent einesjedenPilger=
schiffsist gehalten,der zuständigenBe=
hörde des Abgangshafens wenigstens
drei Tage vor der Abfahrt von seiner
Absicht, Pilger aufzunehmen,Anzeige
zu machen. In den Zwischenhäfenist
derKapitänoder,wenneinsolchernicht
vorhandenist, der Eigentümeroder
Agent einesjedenPilgerschiffs gehalten,
dieselbeAnzeigezwölf Stunden vor Ab=
gang des Schiffes zu machen.In dieser
Anzeigemuß derzurAbfahrtbestimmte
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pour le départ et la destination
du navire.
Art. 108. A la suite de la décla=

rationprescriteparTarticleprécédent,
Tautorité competentefait procéder,
aux frais du capitaine, à Tinspection
et au mesurage du navire. Lautorité
consulaire dont relèe le nawire peut
assister à cette inspection.

II est procédé seulementà Tin=
spection, si le capitaine est deja
Pourvu d’'un certificat de mesurage
délivré par Pautorité compétentede
son pays, à moins qdu'’il ny ait
soupcon due le decument ne réponde
Plus à Tétat actuel du navire.))

Art. 109. Lautorité compétente
ne permet le départ T’un nawire à
Pelerins qu’apres S’étre assurée:

a) due le nawirea étémis en état
de propreté perfaite et, au
besoin, désinfecté;

b) due le navire est en état d’en=
treprendre le voyage sans
danger, du’il est bien équipé,
bien aménagé, bien cré,
Pourvu d’'un nombre suffisant
d’embarcations, quil ne con=
tient rien à bord qui soit ou
Duisse devenir nuisible à la

1) L’antorité compétente est actnellement:
dans les Indes anglaises un fonctionnaire (ollicer)
désigné à cet effet par le Gouvernement local
(Native passenger Ships Act, 1887, art. 7); —
dans les Indes néerlandaises, le maitre du port;
— en Turquie, Tautorité sanitaire; — en
Autriche-Hongrie, l’autorite du port; — en
Italie, le capitaine de port; — en France, en
Tunisie et en Espagne, Tautorité sanitaire; —
en Egypte, H’autoritéesanitaire duarantenairc, etc.
Reichs=Gesetzbl.1907.

Tag und der Bestimmungsort des
Schiffesangegebenwerden.
Art. 108. NachErstattungderdurch

den vorhergehendenArtikel vorgeschrie—
benenAnzeigeläßt die zuständigeBe=
hörde auf Kosten des Kapitäns die
Untersuchungund Vermessung des
Schiffes vornehmen. Die für das
Schiff zuständigeKonsularbehördekann
dieserUntersuchungbeiwohnen.
Die Untersuchungallein findetstatt,

wennderKapitänschonmit einemvon
der zuständigenBehördeseinesLandes
ausgestelltenZeugnis über die Ver=
messungdesSchiffes versehenist, sofern
nicht etwa der Verdachtvorliegt,daß
das Zeugnis nicht mehr dem gegen=
wärtigenZustandedes Schiffes ent=
spricht.)
Art. 109. Die zuständigeBehörde

gestattetdie Abfahrt eines Pilgerschiffs
erst, nachdem sie sich über folgende
PunkteGewißheitverschaffthat:
a) daß das Schiff vollkommen ge=
reinigtodernötigenfallsdesinfiziert
wordenist;

b) daß das Schiff imstande ist,
die ReiseohneGefahr zu unter=
nehmen, daß es gut bemannt,
gut ausgerüstet,hinreichendluftig
und mit einergenügendenAnzahl
von Rettungsbootenversehenist,
daß es nichtsan Bord enthält,
was derGesundheitoderSicher=

1!)Die zuständige Behörde ist zur Zeit: in
Britisch Indien ein von der Lokalregierung hierzu
bestimmterBeamter (Oflicer) (Native Passenger
Ships Act. 1887, art. 7)) — in Niederländisch.
Indien der Hafenmeister;— in der Türkei die
Gesundheitsbehörde,— in Österreich- Ungarn die
Hafenbehörde;— in Italien derHafenkapitän;—
in Frankreich, Tunesien und Spanien die Gesund=
heitsbehördein EgyptendieGesundheitsbehörde,usw.
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d)

f)

8)

santéou à la sécuritédespas=
sagers, due le pont est en bois
ou en ter recouvert de bois;

dw’il existe à bord, en sus de
Tapprovisionnementde Téqui=
Page et convenablement ar=
rimés, des vivres ainsi due du
Ccombustible, le tout de bonne
dgualitéet enquantitésuflisante
Pour tous les pelerins et pour
toute la duree déclarde du
Voyage;
due Teau potable embarque
est de bonne qualité et a une
drigine à Tabri de toute con=
tamination; qu’elle existe en
duantité suflsante; qu' bord
les réservoirs d’eau potable
sont à Tabri de toutesouillure
et fermés de sorte due la di=
stribution de Teau ne puisse
se faire due par les robinets
ou les pompes. Les appareils
de distribution dits ssucoirs"
sont absolument interdits;

due le navire possède un ap=
Pareil distillatoirepouvantpro=
duire une quantité Teau de
5 litres au moins, par téteet
Par jour, pour toutepersonne
embarquée, y compris Téqui=
page;
que le navire possède une
étuve à désinfection dont la
sécurité et l'efficacité auront
44é constatécespar Tautorité
sanitaire du port d’embarque-
ment des pelerins;
due Téquipage comprend un
médecin diplömé ectcommissi=

d)

e)

heit der Reisendenschädlichist
oder schädlichwerden kann, und
daß Deck und Zwischendeckaus
Holz oderausmitHolz bedecktem
Eisen sind;
daßanBord, außerdemProviant
für dieSchiffsmannschaft,gehörig
verladeneLebensmittelund**
materialienvorhandensind,alles
von guter Beschaffenheitund in
solcherMenge,daßesfür sämtliche
Pilger und für die angegebene
Reisedauerausreicht;

daß das an Bord befindliche
Trinkwasservon guterBeschaffen=
heit und durchausunverdächtigen
Ursprungesist, daß es in hin=
reichenderMengevorhandenist;
daß die Trinkwasserbehälteran
Bord vor jederVerunreinigung
geschütztund derart verschlossen
sind, daß die Entnahme des
Wassersnur mittels der Hähne
oder Pumpen erfolgen kann;
die Saugheber(ucoirs) genann=
tenApparatezurWasserentnahme
sindstrengverboten;
daß das Schiff einenDestillier=
apparatbesitzt,der für alle an
Bord befindlichenPersonen,ein=
schließlichder Schiffsbesatzung,
eineWassermengevonmindestens
5 Liter für den Kopf und für
denTag zu liefernvermag;
daß das Schiff einen Damypf=
desinfektionsapparatbesitzt,dessen
SicherheitundWirksamkeitdurch
die Gesundheitsbehördedes Ein=
schiffungshafensder Pilger fest=
gestelltist;
daßnachMaßgabeder Art. 102
und 103 unter der Schiffsbe=



onn61),soitpa,rleGouverne-
ment du pays auquel le navire
appartient, soit par le Gou-
vernement du port ou le na=
vire prend des pélerins, et que
le navire possède des médica=
ments, le tout conformément
aux articles 102 et 103;

h) qduele pont du navire est dé=
gagé de toutes marchandises
et objets encombrants;

i) due les dispositions du nawire
sont telles due les mesures
Drescrites par la Section III ei=
apres peuvent étre exécutées.

Art. 110. Le capitaine ne peut
Partir qu’autant du’il a en mains:

1° une liste visécepar Tautorité
compétente et indiquant le
nom, le sexe et le nombre
total des pelerins du’il est
autorisé à embarquer;

2 °unepatente de santé constatant
le nom, la nationalitée et le
tonnage du navire, le nom du
capitaine, celui du médeein,
le nombre exgxactdes personnes
embarqutes: équipage, pele=
rins et autres Passagers, la
nature de la cargaison, le lieu
du départ.

L’autorité Ccompétenteindique sur
la patente8#lechiffre réglementaire
des péèlerinsest atteint ou non, et,
dans le cas ou il ne le serait pas,
le nombrecomplémentairedespassa=

1) Exception est faite pour les Gouverne-
mentsqui nV'ontpasdemédecinscommissionnés.

satzungsichein diplomierterund
von der RegierungdesHeimat=
landesdesSchiffesodervon der
Regierungdes Hafens, in dem
das Schiff die Pilger aufnimmt,
anerkannter!)Arzt befindet,und
daß das Schiff Arzneimittelmit
sichführt;

h) daß das Schiffsdeckfrei von jeg=
lichenden Verkehrbehindernden
Waren und Gegenständenist;

i) daßdieEinrichtungendesSchiffes
derartigsind, daß die in dem
nachfolgendenAbschnitteIII vor=
geschriebenenMaßnahmen aus=
geführtwerdenkönnen.

Art. 110. Der Kapitän darf nicht
abfahren, bevor er folgendesin Händen
hat:
1. einevon derzuständigenBehörde
visierte,Namen, Geschlechtund
Gesamtzahlder Pilger, die er
anBord nehmendarf, angebende
Listet

. einen Gesundheitspaß, welcher
Namen,NationalitätundTonnen=
gehaltdes Schiffes, die Namen
desKapitäns und desArztes,die
genaueAnzahl der eingeschifften
Personen,und zwarderSchiffs=
besatzung,der Pilger und der
anderenReisenden,die Art der
Ladung und den Abgangsort
angibt.

Die zuständigeBehörde wird auf
dem Gesundheitspaßangeben,ob die
vorschriftsmäßigzulässigeZahl von
Pilgern erreichtist oder nicht, und in
letzteremFalle die Zahl der Reisenden,

1

) Ausnahmen finden für diejenigenRegierungen
statt,welcheanerkannteUrztenichthaben.

87“

Oriqinel from



gers que le navire est autorisé à
embarquer dans les escales subsé=
duentes.

Section III. Mesures à prendre
pendant la traversce.

Art. 111. Le pont doit, pendant
la traversée,resterdégagédesobjets
encombrants;il doit étreréservéjour
et nuit aux personnesembarquées
et mis gratuitement à leur dispo=
sition.

Art. 112. Chaque jour, les entre=
Dontsdoivent étrenettoyésavec soin
et frottéesau sable sec, avec lequel
on mélange des désinfectants,pen=
dant due les pèlerins sont sur le pont.

Art. 113. Les latrines destinées
aux Passagers, aussi bien qduecelles
de Téquipage, doivent étre tenues
Droprement, nettoyéeset désinfectées
trois fois par jour.
Art. 114. Les exerétions et dé=

jections despersonnes présentant des
mptömes de peste ou de choléra
doivent étre recueillies dans des vases,
contenantune solution désinfectante.
Ces Vases sont vidés dans les latrines,
dui doivent étre rigoureusement
GEsinfectes après chaqueprojection.
de matieères.
Art. 115. Les objets de literie,

les tapis, les vétementsqui ont 66
en contact avec les malades visés
dansTarticle précédent,doivent étre
immédiatementdésinfectés. Lobser-
Vation de cette regle est Speciale-
ment recommanddepour les vete=
ments des personnes dui approchent
Ccesmalades, et qui ont pu étre
Ssouillés.

OigitizedbyOo gle

welchedas Schiff bei seinemAnlaufen
in anderenHäfen nochaufnehmendarf.

Abschnitt III. Maßnahmen
während der Fahrt.

Art. 111. Das Deck soll während
derFahrt frei von Gegenständenbleiben,
welcheden Verkehrbehindern;es soll
Tag und Nacht für die an Bord ge=
nommenenPersonenfreigehaltenwerden.
und ihnenunentgeltlichzur Verfügung
stehen.
Art. 112. JedenTag müssen,wäh=

rendsichdie Pilger auf Deckbefinden,
dieZwischendeckssorgfältiggereinigtund
mit trockenemSande, der mit Des=
infektionsmittelnzu mischenist, abge=
riebenwerden.
Art. 113. Die für dieReisendenbe=

stimmtenAborte, ebensowie die für
dieSchiffsbesatzungmüssenin sauberem
Zustandegehaltenund täglichdreimal
gereinigtund desinfiziertwerden.
Art. 114. Die Ausscheidungenund

die Entleerungender Personen,welche
MerkmalevonPestoderCholerazeigen,
müssenin Gefäßenaufgefangenwerden,
welche eine Desinfektionslösung ent=
halten. DieseGefäßesind in dieAborte
zu entleeren,welch letzterenach jeder
solchenEntleerungsorgfältigdesinfiziert
werdenmüssen.
Art. 115. Bettgerät,Teppicheund

Kleidungsstücke,die mit denim vorigen
Artikel bezeichnetenKranken in Be=
rührung gekommensind, müssensofort
desinfiziertwerden. Die Beobachtung,
dieserVorschrift wird besondershinsicht=
lich derKleidung der in die Nähe der
KrankenkommendenPersonenempfohlen,
welchebeschmutztworden sein kann.
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Ceux desobjetsci-dessusqui n'ont
Pas de valeur doivent étre, scit jetés
à la mer, si le navire West pas dans
un port ni dans un canal, scit deé=
truits par le feu. Les autresdoivent
tre portés à PTétuvedans des sacs
imperméableslavésavecunesolution
desinfectante.

Art. 116. Les locaux occupéspar
les malades, visés dans Darticle 100,
doivent eétrerigoureusement désin=
tectés.
Art. 117. Les navires à pblerins

sont obligatoirement soumis à des
opérationsde désintectionconformes
aux rèeglementsen vigueur sur la
matière dans le pays dont ils portent
le pavillon.
Art. 118. La quantité d’eau po=

table mise chaque jour gratuitement
à la disposition de chaque pelerin,
duel que soit son äge, doit étre d’au
moins5 litres.
Art. 119. S'’il y a doute sur la

dqdualitéde I’eau potable ou sur la=
Dossibilité de sa contamination,scit
à son origine, scit au cours du trajet,
Tenaudoit étre bouillie ou sterilisée
autrement et le capitaine est tenu
de la rejeter à la mer au premier
Port de relächeou il lui estpossible
de s'en procurer de meilleure.

Art. 120. Le médeecinvisite les
Pôlerins, soigne les malades est veille
à ce due, à bord, les reèglesde
Thygiène soient observées. II doit
notamment:
1%Fassurer due les vivres distri=
buésauxpelerinssontdebonne

Diejenigenvon den obenerwähnten
Gegenständen,welchekeinenWerthaben,
sindentwederins Meer zuwerfen,wenn
das Schiff sich nicht in einem Hafen
oderKanale befindet,oderaber durch
Feuer zu vernichten. Die anderen
müssen in undurchlässigen,mit einer
DesinfektionslösungdurchtränktenSäcken
in den Dampfkastengebrachtwerden.
Art. 116. Die im Art. 100 be=

zeichneten,von den Krankenbenutzten
Räumemüssenstrengdesinfiziertwerden.

Art. 117. Die Pilgerschiffewerden
aufs strengsteden Desinfektionsmaß=
nahmen nach denVerordnungenunter=
worfen, welchein dem Lande, dessen
Flagge sieführen, in dieserBeziehung
in Kraft sind.
Art. 118. An Trinkwassermüssen

jedemPilger ohne Rücksicht auf sein
Alter täglichwenigstensfünf Liter un=
entgeltlichzurVerfügunggestelltwerden.

Art. 119. Wenn die Beschaffenheit
des Trinkwassers zu Zweifeln Anlaß
gibt, oderdie Möglichkeitbesteht,daß
es entwedervon vornherein verseucht
war oder während der Fahrt verseucht
wordenist, somuß dasWassergekocht
oder auf andereWeise keimfreigemacht
werden,und der Kapitän ist gehalten,
dasselbein dem erstenZwischenhafen,
wo er sich besseresWasser beschaffen
kann, ins Meer gießenzu lassen.
Art. 120. Der Anzt besuchtdie

Pilger, behandelt die Kranken und
wachtdarüber,daßan Bord dieRegeln
derGesundheitspflegebeobachtetwerden.
Insbesonderehat er:

1. sichzu vergewissern,daß die an
die Pilger verabreichtenLebens=
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dualité, que leur quantité est
conforme aux engagements
Pris, qu’ils sont convenable=
ment pPréparés;

2°Fassurer due les prescriptions
de T’article 118 relatif à la
distribution de Teau sont ob=
Servées;

3° Fil ya doute sur la qualité
de Teau potable, rappeler par
Gcritau capitaine les prescrip-
tions de Tarticle 119;

4%Fassurer due le navire est
maintenn en état constant de
Propreté, et spécialementque
les latrines sont nettoy'Gescon=
formément aux prescriptions
de Tarticle 113;

5%Fassurer due les logements des
Plerins sont maintenus sa-
lubres, et due, en cas de ma=
ladie transmissible, la désin=
fection est faite conformément
aux articles 116 et 117;

6° tenir un journal de tous les
incidents sanitaires survenns
au cours du voyage et pré=
senter ce journal à T’autorité
compétentedu port d’arriée.

Art. 121. Les personnes chargécs
de soigner les malades atteints de
peste ou de choléra peuvent seules
Dénétrerauprès d’eux et ne doivent
avoir aucun contact avec les autres
Personnes embarqutes.

Art. 122. En cas de décèssurvenu
Dendant la traversée, le capitaine

mittelvonguterBeschaffenheitsind,
daßihreMengedeneingegangenen
Verpflichtungenentspricht,unddaß
sie angemessenzubereitetsind;
sichzuvergewissern,daßdieVor=
schriftendes Art. 118, betreffend
die Verabreichungdes Wassers,
beobachtetwerden

3. wenn hinsichtlichder Beschaffen=
heit des TrinkwassersZweifel be=
stehen,denKapitän schriftlichan
die VorschriftendesArt. 119 zu
erinnern;

4. sichzuvergewissern,daßdasSchiff
andauerndin reinlichemLustande
gehaltenwird, und insbesondere
daß dieAbortein Gemäßheitder
Vorschriften des Art. 113 ge=
reinigtwerden;

5. sichzuvergewissern,daßdieUnter=
kunftsräumeder Pilger in einer
der GesundheitzuträglichenVer=
fassunggehaltenwerden,und daß
im Falle einer übertragbaren
KrankheitdieDesinfektiongemäß
Art. 116 und117 vorgenommen
wird;

6. ein Tagebuchüber alle während
der Reise stattgehabtenVorfälle
von gesundheitlicherBedeutungzu
führenundesderzuständigenBe=
hördedesAnkunftshafensvorzu=
legen.

Art. 121. Nur die mit der Pfflege
von Pest= oder Cholerakrankenbeauf=
tragtenPersonenhabenzu diesenZutritt
und dürfen mit den übrigen an Bord
befindlichenPersonennichtin Berührung
kommen.
Art. 122. Tritt einTodesfallwäh=

rend der Uberfahrt ein, so hat der

1#
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doitmentionnerledöcdsenfacedu
nom sur la liste visée par l'autorité
du port de départ, et, en outre,
inscrire sur son liyre de bord le
nom de la personne décédée, son
age, sa provenance, la cause pré=
sumée de la mort Tapres le cer=
tilicat du médecin et la date du
déces.
En cas de décès par maladie

transmissible, le cadavre, préalable=-
mentenveloppéd’unsuaire imprégné
d’'une solution désinfectante, doit
être jeté à la mer.

Art. 123. Le capitaine doit veiller
à ce due toutes les Opérations
Prophylactiques exéutées pendant
le voyage scient inscrites sur le livre
de bord. Ce liyre est présentépar
lui à T’autoritécompetentedu port
d’arrivée.
Dans chaque port de reläche, le

Capitainedoit faireviser par F’autorité
compétentela liste dresséeen exé=
cution de Tarticle 110.
Dans le cas ou un pelerin est

débarquc en cours de voyage,
1e capitaine doit mentionner sur
cette liste le débarquement en face
du nom du pelerin.
En cas Tembarquement, les per=

somnes embarquces doivent étre
mentionnéessur cette liste confor=
mémentà Farticle 110 précité et
Préalablement au visa nouveau due
doit apposer Pautorité compétente.

Art. 124. La patente déelivréeau
PDortde départ ne doit pas étre
changéeau cours du voyage.

Kapitän ihn neben dem betreffenden
Namen auf der von der Behördedes
Abgangshafens visierten Liste zu ver—
merkenund außerdemin seinemSchiffs=
tagebucheden Namen desVerstorbenen,
dessenAlter undHerkunft, sowiedienach
dem Zeugnissedes Arztes vorliegende
vermutlicheTodesursacheund den Tag
desTodesfallseinzutragen.
Ist der Tod infolge einer übertrag=

barenKrankheiterfolgt,so ist derLeich=
nam,nachdemerzuvorin einmit einer
DesinfektionslösungdurchtränktesTuch
eingehülltworden ist, ins Meer zu
werfen.

Art. 123. Der Kapitän hat darüber
zu wachen,daß alle währendderReise
ausgeführtenVorbeugungsmaßregelnin
demSchiffstagebuchevermerktwerden.
Letztereswird von ihm der zuständigen
Behörde des Ankunftshafens vorgelegt.

In jedem Zwischenhafen hat der
Kapitän die nach Art. 110 aufgestellte
ListevonderzuständigenBehördevisieren
zu lassen.
Ist ein Pilger währendder Reise

ausgeschifftworden,so hat derKapitän
dies auf jener Liste nebendem Namen
des betreffendenPilgers zu vermerken.

WerdenPersoneneingeschifft,somüssen
sie in dieseListe in Gemäßheitdes vor=
erwähntenArt. 110 und vor Erteilung
des von der zuständigenBehördeaus=
zustellendenneuenVisums eingetragen
werden.

Art. 124. Der in demAbgangs=
hafen ausgestellteGesundheitspaßdarf
während der Reise nicht abgeändert
werden.
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Elle est visée par l'autorité sani-
taire de chaque port de reläche.
Celle-ci yF inscrit:
1le nombredespassagersdébar-
qués ou embarqués dans ce
Dort;

2 les incidents survenusen mer
et touchant à la santé ou à
la vie des personnes embar=
duées;

3° T’état sanitaire du port de
reläche.

Scction IV. Mesures à prendre
à Tarrivée des pelerins dans

la Mer Rouge.
A. Régimesanitaireapplicableaux naviresà
Pôlerinsmusulmansvenantd'unportcontamin

et allant du Sud vers le Hedjax.

Art. 125. Les navires à pelerins
venant du Sud et se rendant au
Hedjaz doivent, au préalable, faire
escale à la station sanitaire de
Camaran, et sont soumis au régime
fixé Par les articles 126 à 128.
Art. 126. Les navires reconnus

indemnes apreès visite médicale re=
coivent libre pratique, lorsque les
Prations suivantes sont termines:

Les Pôlerins sont débarqués; ils
Prennent une deouche-layage ou un
bain de mer; leur linge sale, la
Dartie de leurs eflets à usage et de
leurs bagages qui peut étre suspecte.
d’aprs Tappréciation de Tautorit
Sanitaire, sont désinfectés; la durée
de ces opérations, en yomprenant
le dbarduement et Iembarquement,
ne doit pas dépasser duarante-huit
heures.

Er wird von derGesundheitsbehörde
jedesZwischenhafensvisiert. Diese ver=
merktdarauf:

1. dieZahl der in diesemHafen ge=
landetenoder eingeschifftenRei=
senden;

2. die auf See vorgekommenen,die
GesundheitoderdasLebenderein=
geschifftenPersonen betreffenden
Ereignisse

3. denGesundheitszustanddes Zwi=
schenhafens.

Abschnitt IV. Maßnahmen bei
der Ankunft der Pilger im

Roten Meere.
A. GesundheitspolizeilicheBehandlungder aus
einem verseuchtenHafen des Südens kommen=
denundnachdemHedjazfabrendenSchiffemit

muselmanischenPilgern.

Art. 125. Die aus dem Süden
kommendenPilgerschiffe,welchesichnach
demHedjaz begeben,habenzunächstdie
SanitätsstationvonCamarananzulaufen
und sichder in Art. 126 bis 128 vor=
gesehenenBehandlung zu unterziehen.
Art. 126. Schiffe,welchenachärzt=

licherUntersuchungreinbefundenworden
sind, werdenzum freienVerkehrezu=
gelassen,sobaldfolgendeMaßnahmen
durchgeführtwordensind:
Die Pilger werden gelandetund

nehmenein Brause=oder Seebad) ihre
schmutzigeWäscheund was von ihren
Bekleidungsgegenständendes täglichen
GebrauchsundihremGepäckenachAn=
sicht der Gesundheitsbehördeverdächtig
sein kann, wird desinfiziert;die Dauer
dieserMaßnahmen einschließlichderAus=
und Einschiffung,darf achtundvierzig
Stunden nichtübersteigen.
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siaucuncasavöröoususpectde
peste ou de choléra n'est constaté
Pendant ces opérations, les pelerins
seront réembarqutéksimmédiatement
et le navire se dirigera vers le
Hedjaz.
Pour la peste, les prescriptions de

Particke 23 et de Tarticle 24 som
appliqukes en ce qui concerne les

rats pouvant se trouver à bord des
navires.
Art. 127. Les navires suspects, à

bord desquels il y a eu des cas de
peste ou de choléra au momentdu
départ, mais aucun cas nouveau de
Pesteou decholéradepuisseptjours,
sont traités de la manièresuivante:
Les pélerins sont débarqués; ils

prennent une douche-lavage ou un
bain de mer; leur linge sale, la
Partie de leurs eflets à usageet de
leurs bagages qui peut étre suspecte,
d'après T’appréciationde Tautorité
Sanitaire, sont désintectés.
LEntemps de choléra, Peau de la

cule est changeéc.
Les partiesdu navire habitéespar

les malades sont désinfectées. La
durée de cesopérations,en y com=
prenant le débarquement et lTem=
barquement, ne doit pas dépasser
duarante-uit heures.
Si aucun cas avré ou suspect de

peste ou de choldra miest constaté
Dendant ces opérations, les pelerins
sont rdembarqués immédiatement, et
le navire est dirigé sur Djeddah.,
où une seconde visite médicale a
lieu à bord. Si son résultat est
favorable, et sur le vu de la decla=
ration Gcrite des médecins du bord
certiliant, sous serment, duil n'y a
Daseu de cas de peste ou de choléra,
Reichs=-Gesetzbl. 1907.

Wird imVerlaufedieserMaßnahmen
kein wirklicher oder verdächtigerFall
von Pest oder Cholera festgestellt,so
werden die Pilger sofort wieder ein—
geschifftund das Schiff begibtsichnach
demHedjaz.
Bei PestfindendieBestimmungender

Art. 23 und 24 hinsichtlichder etwaan
Bord befindlichenRatten Anwendung.

Art. 127. „Verdächtige“Schiffe,auf
denenzur Zeit der Abfahrt Pest= oder
Cholerafälle vorgekommensind, aber
kein neuer Pest= oder Cholerafall
währendder letztensiebenTage, werden
folgendermaßenbehandelt:
Die Pilger werden gelandetund

nehmenein Brause=oderSeebad)ihre
schmutzigeWäscheund was von ihren
Bekleidungsgegenständendes täglichen
Gebrauchs und ihrem Gepäcke nach
AnsichtderGesundheitsbehördeverdächtig
seinkann,wird desinfiziert.
In Cholerazeitenwird das Bilge=

wassererneuert.
Die von den Krankenbewohntge=

wesenenSchiffsteile werdendesinfiziert.
Die Dauer dieser Maßnahmen ein=
schließlichder Aus= und Einschiffung
darf achtundvierzigStundennichtüber=
steigen.
Wird im VerlaufedieserMaßnahmen

kein wirklicher oder verdächtiger Fall
von Pest oder Cholera festgestellt,so
werden die Pilger sofort wieder ein=
geschifftund das Schiff hat sichnach
Djeddah zu begeben,wo eine zweite
ärztlicheUntersuchungan Bord statt=
findet. Fällt diese günstig aus und
wird eine schriftliche Erklärung der
Schiffsärztevorgelegt,in der dieseeid=
lich bescheinigen,daßwährendderlber=
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pendant la traversée, les pèlerins
sont immédiatementdébarqués.

Si, au contraire, un ou plusieurs
cas avé#résou suspectsde peste ou
de choléra ont été constatéspendant
le voyage ou au moment de Tarrivée,
Ie navire est renvoyé à Camaran,
ounil subit de nouveau le régime
des navires intectés.

Pour la peste, les preseriptions
de PTarticle 22, troisième alinéa, sont
appliduées en ce qdui concerne les
rats pouvant se trouver à bord des
navires.
Art. 128. Les navires infeectés,

ciest-à-dire ayant à bord des cas
de peste ou de choléra, ou bien
yant présentédes cas de peste ou
de choléra depuisseptjours, subissent
le régime Suivant:
Les personnes atteintes de peste

ou de choléra sont débarquées
et isolées à Fhöpital. Les autres
Dassagerssont débarduéset isolés
Dar groupes composésde personnes
aussi peu nombreuses due possible,
de manière due TPensemblene scit
Pas solidaire &’un groupe particulier
si la peste ou le choléra venait à
s'y développer.
Le linge sale, les objets à usage,

les vétements de léquipage et des
Passagers, sont désinlectés ainsi que
le navire. La désintectionest pra=
tiquée d'une facon complete.

Toutefois, ’autorité sanitaire locale
Peut décider due le déchargement
des gros bagageset desmarchandises
M’'estpas nécessaire, et du’une partie
seulement du navire doit subir la
désintection.

fahrt keinePest=oder Cholerafälle vor=
gekommensind, so werdendie Pilger
sofort gelandet.
Sind dagegenein odermehrerewirk=

liche oder verdächtigeFälle von Pest
oderCholerawährendderReiseoder im
AugenblickederAnkunft festgestelltwor=
den, sowird das Schiff nach Camaran
zurückgeschickt,wo essichvonneuemder
für verseuchteSchiffeangeordnetenBe=
handlung zu unterziehenhat.
Bei Pest finden die Bestimmungen

des Art. 22, dritterAbsatz,hinsichtlich
der etwaan Bord befindlichenRatten
Anwendung.

Art. 128. VerseuchteSchiffe, d. h.
solche, welchePest= oder Cholerafälle
an Bord haben, oderauf denenwährend
der letztensiebenTage derartigeFälle
vorgekommensind,untetliegenfolgender
Behandlung:
Die von Pest oderCholera befallenen

Personenwerdengelandetund im Hospi=
tal abgesondert.Die übrigenReisenden
werdengelandetundin möglichstkleinen
Personengruppenin der Weise abge=
sondert, daß die Gesamtheitnicht in
Mitleidenschaftgezogenwird, wenndie
Pest oderdieCholerain einereinzelnen
Gruppeausbrechensollte.

Die schmutzigeWäsche, die Be=
kleidungsgegenständedes täglichenGe=
brauchsund die Kleidungder Schiffs=
besatzungund der Reisendensowie das
Schiff werdendesinfiziert. Die Des=
infektionwird vollständig durchgeführt.
Die örtlicheGesundheitsbehördekann

bestimmen,daßdasAusladendesgroßen
Gepäcksund derWaren nichtnötig ist,
und daß nur einTeil desSchiffesdes=
infiziertwerdensoll.
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Les passagersrestent à l'ẽtablisse-
ment de Camaran sept ou einq jours,
suivant du’il §Fagit de peste ou de
cholera. Lorsdue les cas de peste
ou de choléra remontent à plusieurs
jours, la durée de Tisolementpeut
Etre diminude. Cette durée peut
Varier selon Tépoque de Tapparition
du dernier cas et Tapres la deision
de Tautorité sanitaire.
Le navire est dirigé ensuite sur

Djeddahn, ou est faite une visite
médicale individuelle et rigoureuse.
Si son résultat est favorable, le
navire recoit la libre pratique. 8Si,
au contraire, des cas awé##résde
peste ou de cholérase sontmontrés
à bord pendant le voyage ou au
moment de Tarrivée, le navire est
renvoyé à Camaran, ou il subit de
nouveau le régime des nawires in=
lectés.
Pour la peste, le réegimeprévu

Par Tarticle 21 est appliqud en ce
qdui concerne les rats pouvant se
trouver à bord des navwires.

1° Station de Camaran.

Art. 129. La station de Camaran
doit répondre aux conditions ei=
apres:
ile sera Gvacuée complètement

par ses habitants.
Pour assurerla sécuritéet faciliter

le mouvement de la navigation dans
la baie de l’ile de Camaran, il doit étrei
1%installé des bouces et des
balises en nombre suffisant;

2° constrnit un möle ou quai
Principal pour débarquer les
Passagerset les colis;

Die Reisendenhabensiebenoderfünf
Tage in der Anstalt von Camaranzu
bleiben,jenachdemessichum Pestoder
Cholerahandelt.LiegendiePest-oder
CholerafällemehrereTage zurück,so
kann die Dauer derAbsonderungab—
gekürztwerden. Diese Dauer kann
je nachdemZeitpunktedesAuftretens
des letztenFalles von der Gesundheits=
behördeverschiedenfestgesetztwerden.
Das Schiff begibtsichsodannnach

Dieddah,wo einestrengeärztlicheUnter=
suchungjedereinzelnenPerson an Bord
stattzufindenhat. Ist ihr Ergebnis
günstig,sowird dasSchiff zum freien
Verkehrezugelassen.Sind aber wäh.
rendderReiseoderzurZeitderAnkunft
festgestelltePest= oder Cholerafälle an
Bord vorgekommen,sowird dasSchiff
nachCamaran zurückgeschickt,wo es sich
von neuemder für verseuchteSchiffe an=
geordnetenBehandlungzuunterziehenhat.
Bei Pest findendieBestimmungendes

Art. 21 hinsichtlichder etwaan Bord
befindlichenRatten Anwendung.

1. Die Station Camaran.

Art. 129. Die Station Cameran
soll folgendenBedingungenentsprechen:

Die Insel soll von ihren Bewohnern
vollständiggeräumtwerden.
Zur SicherungundErleichterungdes

Schiffsverkehrsin der Bucht der Insel
sollen:
1. Bojen undBaken in genügender
Anzahl angebrachtwerden;

2. eine Mole oder ein Hauptkai
für die Landung der Reisenden
und Frachtstückeerbautwerden;

88“
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3° disposé un appontementGif=
lerent pour TP’embarquemem
séparé des pèlerins de chaque
campement;

4 ncquis des chalands en nombre
Suflisant, avec un remorqueur
à vapeur. pour assurer le ser=
vice de débarquement et dem=
barquement des pelerins.

Art. 130. Le déebarqucmentdes
Pelerinsdesnawiresinfectésestopéré
par les moyens du bord. Si ces
moyens sont insuflisants, les per=
sonnes et les chalands qui ont aidé
au débarquement, subissent le ré=
gime des pélerins et du nawire in=
tecté.

Art. 131. La station sanitaire
comprendra les installations et Tou=
tillage ci-apres:

1%un réseau de voies ferrées
reliant les débarcaderes aux
locaux de DAdministration et
de deEsinfectionainsi qu'’aux

aux Campements;
2 des locaux pour I'Administra=-
tion et pour le personnel des
seorvices Sanitaires et autres;

3° des bätiments pour la deésin=
fection et le lavage des eflets
à usage et autres objets;

4°%des bätimentsou les pblerins
seront soumis à des bains=
douches ou à des bains de
mer pendant due Ton désin=
lectera les vétements en usage;

3. einebesondereLandungsbrückean=
gelegtwerden,umdiePilger der
einzelnenLagergesonderteinschiffen
zu können;

4. genügendLeichterschiffemit einem
Schleppdampferangeschafftwer=
den,umdieAus=undEinschiffung
der Pilger sicherzu stellen.

Art. 130. Die Ausschiffungder Pil=
ger aus verseuchtenSchiffen ist mit den
an Bord befindlichenMitteln zu be=
werkstelligen.Falls dieseungenügend
sind, unterliegendie beiderAusschiffung
zu Hilfe genommenenPersonen und
Leichterderfür Pilger unddasverseuchte
Schiff vorgeschriebenenBehandlung.

Art. 131. Die Sanitätsstationer=
hält folgendeEinrichtungenund Aus=
rüstungen:
1. ein Schienennetz, welches die
Landungsplätzemit den Verwal=
tungs-=undDesinfektionsräumlich=
keiten, sowiemit den Räumlich=
keitender verschiedenenDienst=
stellenund denLagernverbindet;

2. Räumlichkeitenfür die Verwal=
tung und das Personal des Ge=
sundheitsdienstesund deranderen
Dienstzweige;

3. Gebäudefür dieDesinfektionund
WaschungderBekleidungsgegen=
ständedes täglichenGebrauchs
und sonstigenSachen;

4. Gebäude,in denendie Pilger
währendder Desinfektionder in
GebrauchbefindlichenKleidungs=
stückeBrause= oder Seebäder
nehmen;
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6°

7°

80P

9°

10%

des höpitaux séparéspour les
deux sexes et compleètement
isolés:
a) Pour Tobservationdessus=

Dects,
b) pour les pesteux,
) pour les cholériqucs,
d) pour les malades atteints
d’autres affections conta=
gieuses,

0) pour lesmalades ordinaires;
des campementsséparés les
uns des autres d’'unemanieère
eflicace la distance entre eux
doit étre la plus grande pos=
sible; les logements destinés
aux Pèlerins deivent étre con=
struits dans les meilleures
conditions hygiéniques et ne
doivent contenir due vingt=
cind personnes;
un cimetière bien situk et
cloigné de toute habitation.
sans contact avec une nappe
d'eau souterraine, et drainé
à 0 m. 50 au-dessous du plan
des fosses;
desétuvesà vapeurennombre
suffisant et présentanttoutes
les conditions de Stccurité,
Tetlicacité et de rapidité; des
appareils pour la destruction
des rats;
des pulvérisateurs, étuves à
désinfection et moyens neces=
saires pour une désintection
chimique;
des machines à distiller T’eau:
des appareils destines à la
stérilisation de l’eau par la
chaleur; des machines à fa=
briduer la glace. Pour la
distribution de Teau potable:

Diqitized by,Oo gle

5.

10.

für jedesder beidenGeschlechter
getrennteundvollständiggesonderte
Hospitäler:
a) zur Beobachtungder Ver=
dächtigen,

b) für die Pestkranken,
J) für die Cholerakranken,
d) für die von anderen an=
steckendenKrankheitenBe=
fallenen,

e) für diegewöhnlichenKranken;

getrennteLager; die Entfernung
zwischenihnenmußmöglichstgroß
sein;die für diePilger bestimmten
Unterkunftsräumemüssen unter
den besten hygienischenBedin—
gungenhergestelltseinunddürfen
nicht mehr als 25 Personenauf—
nehmen;

einen günstig und von jeder
WohnstätteentferntgelegenenBe=
gräbnisplatz, welcher nicht mit
demGrundwasserin Verbindung
steht und 50 Zentimeter unter
der Gräberflächedrainiert ist;
eineausreichendeZahl vonDampf=
kasten, welche alle Vorbedingun=
gen für sichere, erfolgreicheund
schnelleWirkung bieten;Vorrich=
tungenzurVernichtungderRatten;

Zerstäubungsapparate,Desinfek=
tionskastenunddiezurchemischen
DesinfektionnötigenMittel;

Wasserdestilliermaschinen:Vor=
richtungenumWasserdurchHitze
keimfreizumachen;Eismaschinen.
Für die Zuführung von Trink=
wasser:Röhrenleitungenund ver=
schlossenewasserdichteBehälter,
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des canalisationset réservoirs
fermés, Ctanches, et ne pouvant
se vider due par des robinets
ou des pompes;
un laboratoire bactériologique
avec le personnel nécessaire;
une installation de tinettes
mobiles pour recueillir les
matièresföcalespréalablement
désintectées et Tépandage de
Ces matières sur une des par=
ties de Tile les plus éloignées
des campements, en tenant
compte des conditions néces=
Saires pour le bon fonctionne-
ment de ces champs d’épan=
dage au point de vue de
Fhygiene;
les eaux sales doivent étre
Gloignéesdescampementssans
PDouvoir stagner ni servir à
F’alimentation. Les enux-Vannes
duisortent deshopitaux deivent
Etre désintectées.

Art. 132. Lautorité sanitaire as=
sure. dans chaque campement, un
Ctablissement pour les comestibles,
un pour le combustible.
Le tarif des prik fixés par Tauto=

rité compétenteest alliché en plu=
sieurs endroits du campement et
dans les principales langues des
Pays habilés par les pelerins.
Le controle de la gqualité des

vivres et d'un approvisionnement
Suffisantest fait chaquejour par le
médecin du campement.
L’eau est fournie gratuitement.

2°%Stations d’'Abou-Ali, Abou=
Saad, Djeddah, Vasta et VLambo.

11

12=

13°

Art. 133. Les stations sanitaires
d'Abou-Ali, d'Abou-Saad, de Vasta,

welchesich nur mittels Hähnen
oderPumpen leerenlassen;

11. einbakteriologischesLaboratorium
mit dem nötigen Personal)

12. Aufstellung von beweglichenZu=
bern zur Aufnahme der vorher
desinfiziertenFäkalien. Abfuhr
dieserStoffe auf eineder von den
Lagernam weitestenentferntge=
legenenStellen derInsel, wobei
darauf zu achten ist, daß die
Bodenverhältnissevomgesundheit=
lichen Standpunkt aus hierfür
geeignetsind

13. die Schmutzwässersind aus den
Lagernzu entfernen,ohnedaß sie
stehendesWasser bilden oder zu
Genußzweckenverbrauchtwerden
können. Die Abwässeraus den
Hospitälern sind zu desinfizieren.

Art. 132. Die Gesundheitsbehörde
sorgt dafür, daß in jedemLager ein
MagazinfürLebensmittelundeinsolches
für Brennmaterial vorhandenist.
Das Verzeichnisdervonderzuständi=

genBehördefestgesetztenPreisewird im
Lager an mehrerenStellen in den
wichtigstenSprachendervon denPilgern
bewohntenLänder angeschlagen.
JedenTag hat derArzt desLagers

die Beschaffenheitder Lebensmittelzu
prüfen und festzustellen,ob ein ge=
nügenderVorrat vorhandenist.
Wasserwird unentgeltlichverabfolgt.

2. Stationen in Abou=Ali,
Abou=Saad, Djeddah, Vasta und

Yambo.
Art. 133. Die Sanitätsstationen in

Abou=Ali, Abou=Saad, Vasta sowie
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création à Abou-Ali, de quatre
höpitaux, deux pour pesteux,
hommes et femmes, deux pour
cholériques, hommes etfemmes;

création à Vasta d’'un höpital
Dour malades ordinaires;
installation à Abou-Saad et
à Vasta de logementsen pierre
capables de contenir cinqduante
Personnes par logement;
trois étuves de (désinfection
placces à Abou-Ali, Abou=
Saadet Vasta, avec buanderies,
accessoireset appareils pour
la destruction des rats;

Gtablissementde douches-la=
vages à Abou-Saad et àVasta;
dans chacune des iles d’Abou=
Saad et de Vasta, Etablissement
demachinesà distiller pouwant
fournir ensemble 15 tonnes
Teau par jour;
Pour les matières IEcaleset les
eaux sales, le régime sera
églé d’après les principesad=
mis pour Camaran;
un cimetière sera établi dans
une des iles;
installations sanitairesà Djed=
dah et Vambo prévues dans
T’article 150, et notamment des
Gtuves et autres moyens de
désinfection pour les pelerins
duittant le Hedjaz.

Les règles Prescrites

Saad et de Vasta.

Herstellungvon vier Hospitälern
in Abou=Aliund zwar zweifür
Pestkranke—MännerundFrauen
—und zwei für Cholerakranke
— Männer und Frauen;

gewöhnlicheKranke in Vasta;

kunftsräumenin Abou=Saadund
Vasta,welche je fünfzigPersonen
aufnehmenkönnen;

in Abou=Ali, Abou=Saad und
Vasta aufzustellensind, nebst
Waschanstalten, Zubehör und
Vorrichtungenzur Vernichtung
derRatten;

Brausebäder in
Abou=Saadund Vastaz
auf jederderInseln Abou=Saad
und Vasta Destilliermaschinen,
welchezusammentäglich 15 Ton=
nen Wasser liefern können;

dieBeseitigungderFäkalienund
Schmutzwässerwird nachden für
Camaran aufsgestelltenGrund=
sätzengeregelt)
ein Begräbnisplatzwird auf einer
der Inseln angelegt;
dieim Art. 150vorgesehenenSa=
nitätseinrichtungenin Dieddah
undYambo,vorzugsweiseDampf=
kastenund andereDesinfektions=
mittel für die den Hedjaz ver=
lassendenPilger.

Bezüglich der Lebens=
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B. Régime sanitaire applicable aux na-
vires à pélerins musulmans venant du Nord

et allant vers le Hedjaz.

Art. 135. Si la présence de la
Peste ou du choléra M’estpas con=
statée dans le port de départ ni
dans ses environs, et du’aucun cas
de peste ou de choldra ne se scit
Produit pendant la traversée, le na=
vire est immédiatement admis à la
libre pratique.
Art. 136. Si la présencede la

peste ou du choléra est constatée
dans le port de départ ou dans ses
environs, ou si un cas de peste ou
de choléra Fest produit pendant la
traversée, le navire est soumis, à
El-Tor, aux rgles instituces pour
les navires qui viennent du Sud et
dui s'’arrétentà Camaran. Les na=
vires sont ensuite recus en libre
pratique.

Section V. Mesures à prendre
au retour des Pelerins.

A. Javires à pélerins retournantvers
le Nord.

Art. 137. Toute navire à desti=
nation de Suez ou d’un port de la
Mediterrande, ayant à bord des pe=
lerins ou masses analogues, et pro=
venant d’'un port du lledjaz ou de
tout autre port de la cote arabiqdue
de la Mer Rouge, est tenn de se
rendre à El-Tor pour y subir Tob-
servation et les mesures sanitaires
indiquées dans les articles 141 à 143.

Art. 138. Les navires ramenant
les pelerins musulmans vers la Mé=
diterrande ne traversent le canal
du'’en quarantainc.

B. GesundheitspolizeilicheBehandlung der
von Norden kommendenund nach demHedjaz
sahrendenSchiffe mit muselmanischenPilgern.

Art. 135. Wenn weder im Ab=
gangshafennoch in dessenUmgegend
Pest oder Cholera festgestelltworden,
und keinPest=oderCholerafall während
der Uberfahrt vorgekommenist, wird
das Schiff sofort zum freienVerkehre
zugelassen.

Art. 136. WennPest oderCholeraim
Abgangshafenoderin dessenUmgegend
festgestelltworden,oderwenneinPest=
oderCholerafallwährendderllberfahrt
vorgekommenist, so unterliegtdas
Schiff in El=Tor denjenigenMaß=
nahmen, welchefür dieaus demSüden
kommendenund in Camarananhalten=
den Schiffe angeordnet sind. Die
Schiffe werdendarauf zum freienVer=
kehrezugelassen.

Abschnitt W. Maßnahmen bei der
Rückreise der Pilger.

A. Pilgerschiffe,welchenachdemNorden
zurückkehren.

Art. 137. Jedes aus einemHafendes
Hedjazoderaus irgendeinemanderen
Hafen der arabischenKüste des Roten
MeereskommendeSchiff, welchesPilger
oderähnlicheMassentransporteanBord
hatundnachSuez odereinemHafendes
MittelländischenMeeresbestimmtist, hat
sichnachEl=Tor zu begeben,um dort
der Beobachtungund denin Art. 141
bis 143 aufgeführten gesundheitlichen
Maßregelnunterworfenzu werden.
Art. 138. Die Schiffe, welchedie

muselmanischenPilger nachdemMittel=
meerzu zurückbringen,dürfendenKa=
nal nur in Quarantäne durchfahren.
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Art. 139. Les agents des com-
pagnies de navigation et les capi-
taines sont prévenus qu'après avoir
fini leur observation à la station
sanitaire de El-Tor, les pelerins
GSyptiens seront seuls antorisés à„
duitter dérinitivement le navire pour
rentrer ensuite dans leurs foyers.
Ne serontreconnus,commeEgyp-

tiens ou résidant en Egypte duc les
Pôlerins porteurs dune carte de ré=
sidence émanant d’une autorité 6yp-
tienne et conformeaumodeleétabli.
Des exemplaires de cette carte seront.
déposésauprès des autorités consu=
laires et sanitaires de Djeddah et de
Vambo, on les agents et capitaines
de nawires pourront les examiner.
Les Pelerins non égyptiens, tels

due les Tures, les Russes, les Per=
sans, les Tunisiens, les Algériens,
les Marocains, etc., ne peuvent,
après avoir quitte El-Tor, étre dé=
barqués dans un port égyptien. En
Conséduence,lesagentsdenavigation
et les capitainessont prévenusdue
Ie transbordement des pelerins
étrangersà IEgypte soit à Tor, scit
à Sucz, à Port-Said ou à Alexandrie,
est interdit.
Les batcaux qui auraient à leur

bord des peèlerinsappartenantaux
nationalitésdécnomméesdansTPalinéa.
Précédent suivront la condition de
Ces pelerins et ne seront recus dans
aucun port égyptien de la Médi-
terranée.

Art. 140. Les Pélerins é6yptiens
subissent soit à El-Tor, soit à Soua=
kim, ou dans tonte autre station
designée par le Conseil sanitaire
d’Egypte, une observation de trois
Reichs-Gesetzbl.1907.

Art. 139. Die Agentender Schiff=
fahrtsgesellschaftenund die Kapitäne
werdendavonin Kenntnisgesetzt,daß
allein die egyptischenPilger nach Be=
endigung ihrer Beobachtungin der
Sanitätsstationvon El=Tor berechtigt
sind, das Schiff endgültigzu verlassen,
um alsdann nachHause zurückzukehren.
Es werdenals Egypter oder in

Egypten wohnhaft nur die Pilger an=
gesehen,welcheim Besitzeinervon einer
egyptischenBehörde ausgestelltenund
dervorgeschriebenenForm entsprechenden
Aufenthaltskarte sind. Muster dieser
Karte werden bei den Konsular=und
Gesundheitsbehördenin Djeddah und
Mumboniedergelegt,wo dieAgentenund
Schiffskapitänesie einsehenkönnen.
DienichtegyptischenPilger, wieTürken,

Russen, Perser, Tunesier, Algerier,
Marokkaner usw. dürfen, nachdemsie
El=Tor verlassenhaben, nicht in einem
egyptischenHafen ausgeschifftwerden.
Infolgedessenwerden die Schiffahrts=
agentenund die Kapitäne davon in
Kenntnis gesetzt,daß das Unsteigen
vonin EgyptennichtheimischenPilgern,
seies in Tor, Suez, Port Said oder
Alexandrienverbotenist.

Die Schiffe, welchePilger der im vor=
stehendenAbsatzaufgeführtenNationali=
tätenan Bord haben,unterliegender
gleichenBehandlungwie diesePilger
und werdenin keinemegyptischenHafen
desMittelländischenMeereszugelassen.

Art. 140. Die egyptischenPilger
unterliegenvor ihrer Zulassungzum
freienVerkehr entwederin El=Tor oder
in Suakim oder in jederanderenvom
Konseilin EgyptenbezeichnetenStation
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jours et une visite médicale, avant
étre admis en libre pratique.
Art. 141. Si la présencede la

Peste ou du choléra est constatée
au Hedjaz ou dans le port d’ou
Provient le navire, ou a été au
Hedjaz au cours du pelerinage, le
navire est soumis, à El-Tor, aux
rögles instituéesà Camaranpour les
navires infectés.
Les personnesatteintes de peste

ou de choléra sont débarquées et
isoléesà Phöpital. Les autrespassa=
gers sont debarqués et isoles par
groupes composésde personnesaussi
Deu nombreuses due possible, de
manière due T’ensemblene scit pas
solidaire d’un groupe particulier, si
la peste ou le choléra venait à §y).
développer.
Le linge sale, les objets à usage.

les vétemens de T’équipageet des
Passagers, les bagages et les mar=
chandises suspectes d’etre conta=
minées sont déebarquéspour étre
dGsinfectésLeur desintectionet celle
du navire sont pratiquées d’une
lacon complete.

Toutefois, Iautorité sanitaire locale
peut décider due le déchargement
des gros bagages et des marchan=
dises n’est pas necessaire, et du’une
Partie seulement du nawiredoit subir
la desinlection.
Le régimeprévupar les articles21

et 24 est appliquc en ce qui con=
Cerne les rats qui pourraient se
trouver à bord.
Tous les pôlerins sont soumis, à

Partir du jour ou ont été termines
les opérationsde désinfection,à une

OigitizedbyCeo= gle

einerdreitägigenBeobachtungund einer
ärztlichenUntersuchung.
Art. 141. WennPest oderCholera

im Hedjazoderim Abgangshafendes
Schiffesfestgestelltwird oderwährend
der Pilgerfahrt im Hedjaz festgestellt
worden ist, unterliegt das Schiff in
El=Tor den in Camaran für verseuchte
Schiffe angeordnetenBestimmungen.

Die von Pest oderCholera befallenen
Personen werden gelandet und im
Hospital abgesondert. Die übrigen
Reisendenwerden gelandet und in
möglichstkleinenPersonengruppenab=
gesondert,so daß die Gesamtheitnicht
in Mitleidenschaftgezogenwird, wenn
Pest oderCholera in einer einzelnen
Gruppeausbrechensollte.

Die schmutzigeWäsche,die Beklei=
dungsgegenständedestäglichenGebrauchs
und die Kleidung der Schiffsbesatzung
und der Reisenden,das Reisegepäck
und die Waren, von denenzu be=
fürchten ist, daß sie verseuchtsind,
werdenzum Zweckeder Desinfektion
ausgeschifft. Ihre Desinfektion wird
ebensowie die des Schiffes vollständig
durchgeführt. «
Die örtlicheGesundheitsbehördekann

bestimmen, daß das Ausladen des
großenGepäcksund der Waren nicht
nötig und das Schiff nur teilweisezu
desinfizierenist.

Die BestimmungenderArt. 21 und
24 finden hinsichtlichder etwa an Bord
befindlichenRatten Anwendung.

Alle Pilger unterliegen,wenn es sich
um Pest oder Cholera handelt, einer
Beobachtungvon siebenvollen Tagen,
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observation de sept jours pleins,
qu'il s'agissede pesteou de choléra.
Si un cas de peste ou de choléra
s'est produit dans une section, la
Période de sept jours ne commence
pour cette section qu'à partir du jour
où le dernier cas a été constaté.

Art. 142. Dans le cas prévu par
Tarticle précédent,les plerins é#yp
tiens subissent en outre une obser=
Vation supplémentairede troisjours.
Art. 143. Si la présencede la

Peste ou du choldra west constatée
ni au lledjaz, ni au port d'où
Provient le navire, et ne l’a pas
#4 au lledjaz au cours du pele=
rinage, le navire est soumis à El-
Tor aux regles institudes à Camaran
Dour les navires indemnes.
Les Plerins sont débarqués; ils

Prennent une douche-lavageou un
bain de mer; leur linge sale ou la
Partie de leurs effets à usage et de
leurs bagages dui peut étre suspecte,
d’après T’appréciation de Tautorité
sanitaire, sont désinfectés. La durée
decesopérations,ycompris le débar-
duement et Tembarquement, ne doit
Das dépasser soixante-douze heures.
Toutelois, un nawire à pölerins,

appartenant à une des nations ayant
adhéré aux stipulations de la pré=
sente convention et des conventions
antérieures, il n’a pas eu de ma=
lades atteints de peste ou de choléra
en cours de route de Djeddah à
Vambo et à El-Tor, et si la visite
médicale individuelle, faite à El-Tor
apreèsdébarquement, permet de con=
stater qu’l ne contient pas de tels
malades, peut etre autorisé, par le

von demTage an gerechnet,an welchem
die Desinfektionsmaßnahmenbeendigt
worden sind. Wenn ein Pest= oder
Cholerafall in einerAbteilungvorge=
kommenist, beginnt die siebentägige
Frist für dieseAbteilung erst mit dem
Tage, an demderletzteFall festgestellt
worden ist.

Art. 142. In demim vorigenAr=
tikelvorgesehenenFalle unterliegendie
egyptischenMilger außerdemeinerzusätz=
lichenBeobachtungvon drei Tagen.
Art. 143. Wenn Pest oderCholera

im Hedjaz oder im Abgangshafen des
Schiffes nicht festgestelltwird und
während der Milgerfahrt im Hedjaz
nicht festgestelltworden ist, unterliegt
das Schiff in El=Tor den in Camaran
für reine Schiffe angeordnetenBe=
stimmungen.
Die Pilger werden gelandet;sie

nehmenein Brause=oderSeebad, ihre
schmutzigeWäscheund was von ihren
Bekleidungsgegenständendes täglichen
Gebrauchsund ihremReisegepäckenach
AnsichtderGesundheitsbehördeverdächtig
sein könnte,wird desinfiziert;dieDauer
dieserMaßnahmen einschließlichderAus=
und Einschiffung,darf zweiundsiebenzig
Stundennichtübersteigen.
Wenn auf einemMilgerschiffe,welches

einer Nation angehört, die der gegen=
wärtigenund früherenUbereinkünften
beigetretenist, währendder Reisevon
Djeddah nach YBambound El=Tor
Pest= oder Choleraerkrankungennicht
vorgekommensind, und wenndie nach
der Ausschiffungin El=Tor vorge=
nommene ärztliche Untersuchungjeder
einzelnenPerson die Annahme gerecht=
fertigt erscheinenläßt, daß sich der=
artigeKrankenicht an Bord befinden,
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Conseilsanitaired'Egypte,à traverser kann dem Schiffe von dem Konseil
en quarantaine le canal de Suez, in Egypten die Erlaubnis erteilt werden,
méme la nuit, lorsque sont réunies den Suezkanal auch während der Nacht
les quatre conditions suivantes: in Quarantänezu durchfahren,falls fol=

gendevier Bedingungenerfüllt sind:
Ile service médical est assurd 1. der Gesundheitsdienstan Bord
à bord par un ou plusieurs wird durch einen oder mehrere
médecinscommissionnéspar le von der Regierung, der das
Gouvernement auquel appar= Schiff angehört,anerkannteArzte
tient le navire; sichergestellt;

2°le navire est Dourvu d’étuves, 2. das Schiff ist mit Desinfektions=
à déeintection, et il est con= kastenversehenund es wird fest=
statc due le linge sale a 6.6é gestellt,daßdieschmutzigeWäsche
dGsinfectéen cours de route; während der Reise desinfiziert

worden ist;
3° il est Gabli due le nombre des 3. eswird nachgewiesen,daßdieZahl
Pelcrins M’est pas supérieur à der Pilger nichtgrößerist, als es
celui autorisé par les regle= dieVerordnungenfür diePilger=
ments du pelerinage; fahrt gestatten;

4° le capitaineengage à#serendre 4. derKapitän verpflichtetsich,un=
directement dans un des ports mittelbar nach einemHafen des
du pays auquel appartient le Landeszu fahren, demdasSchiff
navire. angehört.

La visite médicale après débarque- Nach Ausschiffungin El-Tor muß
ment à El-Tor doit étre faite dans die ärztlicheUntersuchungin möglichst
lIe moindre dlai possible. kurzerFrist durchgeführtwerden.
La taxe sanitaire payde à I’Ad- Die an die Quarantäneverwaltung

ministration quarantenaire est la zu zahlendeSanitätsgebühr ist dieselbe
meémedue celle qu'’auraientpaye wie die, welchedie Pilger zu zahlen
les plerins Fiils étaient restéstrois habenwürden,falls sie drei Tage in
jours en qduarantaine. El=Torin Quarantäneverbliebenwären.
Art. 144. Le navire qui, pendant Art. 144. Das Schiff, welches

la traversée de El-Tor à Suez, aurait während der Uberfahrt von El=Tor
en un cas suspect à bord, sera re- nach Suez einen verdächtigenFall an
Doussé à El-Tor. Bord habensollte, wird nach El=Tor

zurückverwiesen.
Art. 145. Le transbordement des Art. 145. In den egyptischenHäfen

Pelerins est strictementinterdit dans ist die Umschiffungvon Milgern streng
les ports égyptiens. untersagt.
Art. 146. Les navires Partant du Art. 146. Die denHedjazverlassen=

IHedjaz et ayant à leur bord (les den Schiffe, welchePilger mit derBe=
Telcrins à destination d’'un port de stimmungnach einemHafen der afri=
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lacöteakricainedelaMerRouge
sont autorisés à se rendre directe-
ment à Souakim, ou en tel autre
endroit que le Couseil sanitaire
d'Alexandrie décidera,pour y subir
le méemerégime quarantenaire qu'à
El-Tor. ·

Art. 147. Les navires venant du
Hedjaz ou d'un port de la coòteara-
bique de la Mer Rouge avec patente
nette, n'ayant pas à bord des pèle-
rins ou masses analogues et qui
n'ont pas eu d'accident suspect du—
rant la traversce, sont admis en libre
pratique à Sucz, apres visite médi=
cale favorable.

Art. 148. Lorsque la peste ou le
choldra aura étéconstatéau Hedjiaz:
I6les caravanes composéesde
Plerins é6gyptiens doivent,
avant de se rendre en Egyptc,
subir une quarantaine de ri=
gueur à El-Tor, de sept jours
en cas de choléra ou de peste;
elles doivent ensuite subir à
El-Tor uneobservationdetrois
jours, après laquelle elles ne
sont admises en libre pratique
du’après visite médicale favo=
rable et désinfection des ellets;

2° les caravanes composéesde
Pôlerins étrangers devant se
rendre dans leurs foyers par
la voie de terre sontsoumises
aux mémes mesures due les
caravanes6gyptienneset doi=
vent étre accompagnéespar des
gardes sanitaires jusqu'’aux li=
mites du désert.

kanischenKüstedes Roten Meeresan
Bord haben,sind berechtigt,sich un—
mittelbarnachSuakim odernachjedem
anderen von dem Gesundheitsrat in
Alexandrienzu bezeichnendenPunkt zu
begeben,um dort derselbenBehandlung
wie in El=Tor zu unterliegen.
Art. 147. Die mit reinemGesund=

heitspaß aus dem Hedjaz oder aus
einemHafen der arabischenKüste des
RotenMeereskommendenSchiffe,welche
keine Pilger oder ähnliche Massen=
transporte an Bord haben, und auf
denenwährendder Uberfahrt kein ver=
dächtigerFall vorgekommenist, werden
in Suez nach günstig ausgefallener
ärztlicherUntersuchungzum freienVer=
kehrezugelassen.
Art. 148. Falls Pest oder Cholera

im Hedjaz festgestelltwordenist) sollen:
1. die aus egyptischenPilgern be=
stehendenKarawanen, bevor sie
sichnach Egypten begeben,einer
strengenQuarantäne von sieben
Tagen, sowohlbei Pest wie bei
Cholera, in El=Tor unterliegen
sie werden darauf in El=Tor
noch einerdreitägigenBeobach=
tung unterworfen,worauf sie
erst nach günstig ausgefallener
ärztlicherUntersuchungund Des=
infektionihrer Effektenzumfreien
Verkehrezugelassenwerden;
die aus fremdenPilgern bestehen=
den Karawanen, welchesichauf
dem Landwege nach Hause be=
geben müssen, denselbenMaß=

nahmen unterliegen,wie dieegyp=
tischen Karawanen; außerdem
müssensie von Gesundheitsauf=
sehernbis zumWüstensaumebe=
gleitetwerden.

1
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Art. 149. Lorsque la peste ou le
choldra n'a pas été signalé au Hed-
jaz, les caravanes de pèlerins venant
du Hedjaz par la route de Akaba
Ou de Moila sont soumises, à leur
arrivée au canal ou à Nakhel, à la
Visite médicale et à la déEsintection
du linge sale et des eflets à usage.

B. Pelerins retournant vers le Sad.

Art. 150. IIy aura dans les ports
d’embarquement du lledjaz des in=
stallations sanitaires asscz completes
Pour du’on Puisse appliquer aux
Pelerins qui doivent se diriger vers
Ie Sud pour rentrer dans leur pays
les mesures dui sont obligatoires, en
vertu des articles 46 et 47, au mo=
ment du départde cespélerinsdans
les ports situés au-delaà du détroit
de Bab-el-Mandeb. ,
Lapplication de ces mesures est

sfacultative, c'est-à-dire qu'elles ne
sont appliquées que dans les cas où
Tautorité consulaire du pays auduel
appartient le plerin, ou le médecin
du navire à bord duquel il va Fem=
barquer, les juge nécessaires.

Chapitre III.

Penalités.

Art. 151. Tout capitaine con=
Vvaincude ne pas s'éêtreconformé,
Pour la distribution de Teau, des
Vvivres Ou du combustible, aux en=
gagements pris par lui, est passible
FTuneamendede 2 livres turquesj.
Cette amende est perçcueau prolit

1)La lre turdue vaut 22 fr. 50.
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Art. 149. Wenn über Pest oder
Choleraim Hedjaznichtsverlautethat,
unterliegendie aus dem Hedjaz auf
dem Wege von Akaba oder Moñla
kommendenKarawanen bei ihrer An=
kunftamKanal oderin Nakhelderärzt=
lichenUntersuchung,und ihre schmutzige
Wäscheund ihreBekleidungsgegenstände
destäglichenGebrauchsderDesinfektion.

B. NachdemSüden zurückkehrendePilger.
Art. 150. Es sind in den Einschif=

fungshäfen des Hedjaz gesundheitliche
Einrichtungen zu treffen, welcheaus=
reichen,um auf die nachdemSüden
ziehenden,in ihreHeimatzurückkehrenden
Miger diejenigenMaßnahmen zur An=
wendung zu bringen, welche in den
jenseits der Meerengevon Babeel=
MandebgelegenenHäfen gemäßArt. 46
und 47 bei der Abfahrt dieserPilger
vorgeschriebensind.
Die AnwendungdieserMaßnahmen

steht frei, das heißt sie werdennur
dann angewendet,wenndieKonsulats=
behördedesLandes, welchemderPilger
angehört,oder der Arzt des Schiffes,
auf welchemer sicheinschiffenwill, es
für nötig erachtet.

Kapitel III.

Strafbestimmungen.

Art. 151. Jeder Kapitän, welcher
überführtwird, bezüglichderZuteilung
von Wasser,LebensmittelnundBrenn=
material die von ihm eingegangenen
Verpflichtungennicht erfüllt zu haben,
verfällt in eine Geldstrafe von zwei
türkischenPfund"). Diese Geldstrafe

1) Das türkischePfund gilt 22,50 Franken.
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du pèlerin qui aurait étévietimedu
manquement et qui éẽtablirait qu'il
a en vain réclamé l'exécution de
Tengagement pris.

Art. 152. Toute infraction àParticle
104 est punie d’une amende de 30
livres turques.
Art. 153. Tout capitaine qui a

commis ou qui a sciemment laissé
commettre une fraude quelconque
concernant la liste des pèlerins ou
la Patentesanitaire, Prévues à Tar=
ticle 110, est passible d’une amende
de 50 livres turques.
Art. 154. Tout capitaine de navire

arrivant sans patente sanitaire du
Dort de départ, ou sans visa des
Dorts de reläche, ou non muni de
la liste réglementaire et régulière-
ment tenue suivant les articles 110,
123 et 124, est passible, danschaque
cas, V’une amende de 12 liyres tur=
dues.
Art. 155. Tout capitaineconvaincu

Tavoir ou d’avoir eu à bord plus
de cent pélerins sans la présence
dun médecincommissionné,contor=
mément aux prescriptions de Tar-
ticke 103, est passible d’'uneamende
de 300 livres turques.

Art. 156. Tout capitaine convaincu
d’avoir ou d'’avoir eu à sonbord un
nombre de Pélerinssupérieurà celui
dqu’ilest autoriséà embarquer, con=
formémentaux prescriptionsde Par=
ticke 110, est passible d'une amende
de 5 livres turques par chaque pe=
lerin en surplus.
Le débarquementdesPèlerinsdé=

Passant le nombre régulier est el=

wird zu GunstendesPilgers erhoben,
der unter der Unterlassungzu leidenge=
habthatund nachweist,daßer vergeblich
die Erfüllung der eingegangenenVer=
pflichtungverlangt hat.
Art. 152. Jeder Verstoß gegenArt.

104 wird mit einerGeldstrafevon 30
türkischenPfund geahndet.
Art. 153. Jeder Kapitän, der hin

sichtlichder im Art. 110 vorgesehenen
Schiffspapiere,nämlich der Pilger=
listeund desGesundheitspasses,irgend
eine Täuschung begehtoder eine solche
wissentlichzuläßt, verfällt in eineGeld=
strafevon 50 türkischenPfund.
Art. 154. Jeder Schiffskapitän, der

ohneGesundheitspaßdesAbgangshafens
oder ohneWisa der Zwischenhäfenein=
trifft oder der nicht mit der nach Art.
110, 123 und 124 vorgeschriebenen
und ordnungsmäßiggeführtenListever=
sehen ist, verfällt für jeden einzelnen
Fall in eineGeldstrafevon 12 türkischen
Pfund.
Art. 155. Jeder Kapitän, derüber=

führt wird, beimFehleneinesgemäß
den Vorschriftendes Art. 103 aner=
kanntenArztes mehr als 100 Pilger
an Bord zu haben oder gehabt zu
haben, verfällt in eine Geldstrafe von
300 türkischenPfund.
Art. 156. Jeder Kapitän, welcher

überführtwird, mehr Pilger an Bord
zu habenoder gehabtzu haben, als er
nach denVorschriftendesArt. 110 auf=
zunehmenberechtigtist, verfällt in eine
Geldstrafevon 5 türkischenPfund für
jedenüberzähligenPilger.

Die überzähligenPilger werdenauf
der erstenStation, wo einezuständige
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fectuöälapremidrestationoüröside
une autorité compétente,et le capi=
taine est tenu de fournir aux pèlerins
débarqués Targent nécessaire pour
Doursuivre leur voyage jusqu’à de=
stination.

Art. 157. Tout capitaine conwaincu
Tavoir débarduédesplerins dansun
endroit autre due celui de leur de=
stination, sauf leur consentement
ou hors le cas de force majeure,
estDassible d’une amendede20 lyres
turques par chaque peèlerindébar-
du à tort.

Art. 158. Toutcsautresinfractions
aux prescriptions relatives aux na=
Vires à Péèlerinssont Punies d’une
amende de 10 a 100 liyres turques.

Art. 159. Toute contravention
constatée en cours de voyage est
annotce sur la patente de santé,
ainsi due sur la liste des pelerins.
Lautorité compétenteen dressepro=
cs-verbal pour le remettre à qui
de droit.

Art. 160. Dans les ports ottomans,
Ia contravention aux dispositions
concernant les navires à plerins est
Constatée,et Tamendeimposéepar
Tautorité compétenteconformeément
aux articles 173 et 174.
Art. 161. Tous les agentsappelés.

à concourir à TPexcution des pre=
scriptions de la présente Convention
eence qdui concerne les navires à
Pôlerins sont Ppassiblesde punitions
conformément aux lois de leurs pays
respectils en cas de fautes commises
Par eux dans T’applicationdesdites
Drescriptions.
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BehördeihrenSitz hat, an Land ge—
setzt,und der Kapitän ist gehalten, die
gelandetenPilger mit dem zur Fort=
setzungderReisebis zumBestimmungs=
ortenötigenGeldezu versehen.

Art. 157. Jeder Kapitän, welcher
überführtwird, Pilger, ohne ihre Zu=
stimmungoderohnedurchhöhereGewalt
dazugezwungenzu sein,an eineman=
deren als dem Bestimmungsorte ge=
landetzu haben,verfällt in eineGeld=
strafevon 20 türkischenPfund für jeden
zu UnrechtgelandetenPilger.

Art. 158. Jeder sonstigeVerstoßgegen
dieVorschriften,welchesichauf diePilger=
schiffebeziehen,wird mit einerGeldstrafe
von10bis100 türkischenPfund geahndet.

Art. 159. Jede während der Reise
festgestellteUbertretungwird auf dem
Gesundheitspassesowieauf derListeder
Pilger vermerkt.Die zuständigeBe=
hörde nimmt über den Vorfall ein
Protokoll auf, um dasselbean zustän=
digerStelle vorzulegen.
Art. 160. In dentürkischenHäfen

erfolgtdieFeststellungeinerUbertretung
der Vorschriften für die Pilgerschiffe
und die Auferlegungeiner Geldstrafe
durch die zuständigeBehördegemäß
Art. 173 und 174.

Art. 161. Alle zur Mitwirkung bei
derAusführungdergegenwärtigenlber=
einkunfthinsichtlichder Pilgerschiffebe=
rufenenBeamten werden,wenn sie sich
hierbeiFehlerzuSchuldenkommenlassen,
nach den GesetzendesLandesbestraft,
demsieangehören.
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Surveillange et Exécution.

I. Conseil sanitaire, maritime et
duarantenaire d’Egypte.

Art. 162. Sont conlirmées les sti=
Dulations de Tannexe III de la Con=
Vention sanitaire de Venise du 30Jan=
vier 1892, concernant la composition,
les attributions et le fonctionnement
du Conseilsanitaire,maritimeetqua=
rantenaire d’Egypte, telles dwelles
résultent des décrets de S. A. le Khé=

25 décembre 1894, ainsi qdue de
Tarrétéministériel du 19juin 1893.

Lesditsdécretset arrétédemeurent
annexés à la présente Convention.

Art. 163. Les dépensesordinaires
résultant des dispositionsde la pré=
sente Convention relatives notam=
ment à H’augmentationdu personnel
relevantdu Conseil sanitgire, mari=
time et quarantenaire d’Egypte, se=
ront couvertes à Daide d’'un verse=
ment annuel complémentaire par
le Gouvernement égyptien, d’une
somme de quatre mille livres égyp-
tiennes, qui pourrait étre prélev#ée
sur Pexcédent du service des phares
resté à la dispositionde ce Gouwer-
nement.
Toutefois il sera déduit de cette

somme le produit Tune taxe qua=
rantenaire supplémentaire de 10P. T.
(biastres tarif) par péèlerin,à pré=
lever à El-Tor.
Au cas ou le Gouvernement égyp-

tien verrait des diflicultéesà sup=
Reichs=Gesetzbl.1907.

Titel IV.
ÜberwachungundAusführung.

I. Konseil für See=Sanitätswesenund
Quarantänesachenin Egypten.

Art. 162. Die Bestimmungender
AnlageIII derSanitätsübereinkunftvon
Venedig vom 30. Januar 1892, be=
treffenddie Zusammensetzung,die Be=
fugnisseund die Tätigkeit des Konseils
für See=SanitätswesenundQuarantäne=
sachenin Egypten, wie sie sichaus den
VerfügungenSeinerHoheitdesKhedive
vom 19.Juni 1893 und25.Dezember
1894 sowie aus der Ministerialver=
ordnung vom 19. Juni 1893 ergeben,
werdenbestätigt.
Die bezeichnetenVerfügungenunddie

Ministerialverordnungsind der gegen=
wärtigenUbereinkunftbeigefügt.
Art. 163. Die sichaus denBestim=

mungender gegenwärtigenUbereinkunft
ergebendengewöhnlichenAusgaben,na=
mentlichdiejenigenfür Vermehrungdes
dem Konseil für See=Sanitätswesen
undQuarantänesachenin Egyptenunter=
stehendenPersonals, werden mit Hilfe
jährlicherAnweisungeinerSumme von
4000 egyptischenPfund durchdieEgyp=
tischeRegierunggedeckt.DieseSumme
kannzumvorausdemdieserRegierung
aus derLeuchtturmverwaltungzurVer=
fügung stehendenUberschußentnommen
werden.
Jedochwird von dieserSumme der

Ertrag einer in El=Tor zu erhebenden
Zuschlags=Quarantänegebührvon 10 P.
astern Tarif für jeden Pilger abge=
zogen.
Sollte dieEgyptischeRegierungAn=

stand nehmen,diesenTeil der Aus=
90
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porter cette part dans les dépenses,
les Puissances représentéesau Conseil
sanitaire sentendraientavec le Gou=
vernement khédivial pour assurer la
Participation de ce dernier aux deé=
bensesprévues.
Art. 164. Le Conseil sanitaire,

maritime et qduarantenaired'Egypte
est chargé de mettre en concordance
avec les dispositionsde la présente
Convention les règlements actuelle=
ment appliqués par lui concernant
la peste, le choléra et la flüvre
jaune, ainsi que le réglement relatif
aux provenances des ports arabiqdues
de la Mer Rouge, à Tépoque du
Pôlerinage.
II revisera, ’il ya lieu, dans le

mémebut, le reglementgénéralde
Police sanitaire, maritime et quaran-=
tenaire présentementen vigueur.

Cesreglements,pour devenirexc=
cutoires, doivent eire acceptéspar
les diversesPuissances représentées
au Conseil.

II. Conseil supérieur de santé de
Constantinople.

Art. 165. Le. Conseil supérieur de
santé de Constantinopleest chargé
d’arréter les mesuresà prendrepour
Prévenir P’introductiondans ’Empire
ottomanetla transmissionàTétranger
des maladies éCpidémiques.
Art. 166. Le nombre desDélégués

ottomans au Conseil supérieur de
Santé qui prendront part aux votes
est fik à quatre membres, savoir:

le Président du Conseil ou, en
son absence,le Président eflectif
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gaben zu übernehmen,so werden die
in demKonseil vertretenenMächte sich
mit derKhedivialregierungins Beneh=
men setzen,um die Beteiligungdieser
letzterenan denvorerwähntenAusgaben
zu sichern.
Art. 164. Der Konseil für See=

Sanitätswesen und Quarantänesachen
in Egyptenwird beauftragt,die von
ihm hinsichtlichder Pest, der Cholera
und des Gelbfiebersgegenwärtigzur
Anwendung gebrachtensowie die für
Herkünfte aus den arabischenHäfen
des Roten Meeres für die Zeit der
PilgerfahrterlassenenVerordnungenmit
den Bestimmungen der gegenwärtigen
Ubereinkunftin Einklangzu bringen.
Es wird, erforderlichenfalls,zu dem=

selbenZweckedie zur Zeit gültige all=
gemeinePolizeiverordnungfür See=
Sanitätswesenund Quarantänesachen
nachgeprüft.
DieseVerordnungenbedürfenzu ihrer

InkraftsetzungderGenehmigungderver=
schiedenenim KonseilvertretenenMächte.

II. ObersterGesundheitsratin Con=
stantinopel.

Art. 165. Der ObersteGesundheits=
rat in Constantinopelwird beauftragt,
Maßnahmenzu treffen,um der Ein=
schleppungansteckenderKrankheiten in
dasOttomanischeReichund ihrerUber=
tragungins Ausland vorzubeugen.
Art. 166. Die Zahl der türkischen

Delegiertenim OberstenGesundheitsrate,
welchean denAbstimmungenteilnehmen,
wird auf vier festgesetzt,nämlich:

derPräsident desGesundheitsrats,
oder in seinerAbwesenheit,der
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de la séance. Ils ne prendront
part au vote qu'en cas de par-
tage des voix;
TInspecteurgénéraldesServices
sahitaires;
TInspecteur de service;
Ie Delégué intermédiaire entre
e Conseil et la Sublime Porte,
dit Mouhassébedgi.

Art. 167. La nomination de UIn=
specteur général, de TInspecteur de
service et du Délégué précité, dé=
signés par le Conseil, sera ratifiée
Par le Gouvernementottoman.
Art. 168. Les Hautes Parties Con=

tractantes reconnaissent à la Rou=
manie le droit, comme Puissance
maritime, d’étre représentée au sein
du Conseil par un Délégué.
. Art. 169. Les Déléguésdesdivers
Etats doivent étre des médecins#ré=
gulièrementdiplöméspar une faculté
de médecineeuropéenne,nationaux
des pays du’ils représentent,ou des
fonctionnaires consulaires, du grade
de Vice-Consul au moins ou d'un
grade équivalent.
Les Délégués ne doivent avoir

d’attache d’aucun genre avec l'au-
torité locale ni avec une compagnie
maritime.
Ces dispositions ne F’appliquent

Pas aux titulaires actuellement en
fonctions.
Art. 170. Les déecisionsdu Con=

seil supérieur de santé, Prises à la
majorité des membres qui le com=
Posent, ont un caractère exécutoire,
Sahs autre recours.
Les Gouvernementssignatairescon=

viennentdue leurs Représentantsà

wirklichePräsidentder Sitzung.
Sie nehmenan derAbstimmung
nur bei Stimmengleichheitteil
der Generalinspektordes Gesund=
heitsdienstes;
der Dienstinspektor;
derzwischendemGesundheitsratund
derHohenPforte vermittelndeDe=
legierte,genanntMouhassebedgi.

Art.167. Die ErnennungdesGeneral=
inspektors,desDienstinspektorsund des
vorbezeichnetenDelegiertenerfolgt auf
Vorschlag des Gesundheitsratsdurch
die TürkischeRegierung.
Art. 168. Die Hohenvertragschließen=

denTeile erkennenRumänienals See=
macht das Recht zu, im Gesundbeits=
rate durcheinenDelegiertenvertreten
zu sein.
Art. 169. Die Delegiertender ver=

schiedenenStaaten müssenvon einer
europäischenmedizinischenFakultät ord=
nungsmäßigdiplomierteArzteundAn=
gehörigedes Landes sein, welchessie
vertreten, oder Konsulatsbeamteim
Range mindestenseines Vizekonsuls
oderim gleichenRange.
Die Delegiertensollenwedermit der

Ortsbehördenochmit einerSchiffahrts=
gesellschaftin irgend einer Verbindung
stehen.
Diese Vorschriften beziehensichnicht

auf die gegenwärtigim Amte befind=
lichenStelleninhaber.
Art. 170. Die BeschlüssedesObersten

Gesundheitsrats,welchevon seinenMit=
gliedernmit Stimmenmehtheitgefaßt
worden sind, sind vollstreckbar;Rechts=
mittel sind ausgeschlossen.
Die Vertragsmächtewerdenüberein=

stimmendihre Vertreterin Constanti=
90“
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Constantinople seront chargés de
notilier au Gonvernement ottoman
la présente Convention et Tinter=
venir anpres de lui pour obtenir
son accession.
Art. 171. La mise en pratique

et la surveillance des dispositions
de la présente Convention, en ce
qui concerne les pelerinages et les
mesures contre Pinvasion et la pro=
Pagation de la peste et du choléra,
sont confiées, dans T’étendue de la
compétencedu Conseil supérieur de
SantédeConstantinople,à un Comité
Pris execlusivementdans le sein de
ße Conseil, et composé de représen=
tants des diverses Puissances qui
auront adhéré à la présente Con=
vention.
Les représentants de la Turquie

dans ce Comité sont au nombre de
trois: P’un d’eux a la présidence du
Comité. En cas de partage des voix,
le président a voix prépondérante.
Art. 172. Un corps de médecins

diplöomées,de désintecteurs et de
mécaniciens bien exercés, ainsi dque
de gardes sanitaires recrutés parmi
les personnes ayant fait le service
militaire, comme ofliciers ou sous=
olliciers, esteréketaurapourmission
F'assurer, dans le ressort du Conseil
supérieurde santédeConstantinople,
le bon fonctionnement des divers
Gtablissementssanitairestuuméré¾set
institués par la présente Convention.

Art. 173. L’autorité sanitaire du
Dort ottoman de reläche ou darriyée.
(dlui constate une contravention, en
dresse un prochs-verbal, sur lequel
le capitaine peut inscrire ses obser=

DigitizedbyGCOo gle

nopel beauftragen, die gegenwärtige
UbereinkunftderTürkischenRegierungzur
Kenntniszu unterbreitenund Schritte
zu tun, um ihrenBeitritt zu erlangen.

Art. 171. Die Inkraftsetzungund
die Uberwachungder auf die Pilger=
fabrt und die Maßnahmen gegen das
Eindringen und die Verbreitungder
Pest und der Cholera bezüglichenBe=
stimmungender gegenwärtigenUberein=
kunft wird, soweitdieZuständigkeitdes
oberstenGesundheitsratsin Constanti=
nopelin Frage kommt,einemaus seinem
Schoße zu bildenden Ausschussevon
VertreternderverschiedenenMächteüber=
tragen,welcheder gegenwärtigenUber=
einkunftbeigetretensind.

In diesem Ausschussesollen drei
türkischeVertreter sein; einer von ihnen
führt den Vorsitz in dem Ausschusse.
Bei Stimmengleichheithat der Vor=
sitzendedie entscheidendeStimme.
Art. 172. Ein Korps von diplo=

miertenArzten,von Desinfektorenund
gut geübtenMechanikernsowie von
Gesundheitsaufsehern,welche aus den
beimMilitär als OffiziereoderUnteroffi=
zierein Dienst gewesenenPersonen ent=
nommenwerdensollen, wird geschaffen,
um im Bereichedes OberstenGesund=
heitsratsin Constantinopeldenrichtigen
Betrieb der verschiedenenin der gegen=
wärtigenUbereinkunftaufgeführtenund
durchsieeingerichtetenSanitätsanstalten
zu sichern.
Art. 173. Die Gesundheitsbehörde

hafens, welcheeine Ubertretungfest=
stellt, nimmt darüberein Protokoll auf,
welchem der Kapitän seinerseitsBe=
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vations. Une copie certilice con=
formede ce proceès-verbalest trans=
mise, au port de reldche ou d’arrivée,
à Tautoritéconsulairedu pays dont
le navire porte le pavillon. Cette
autorité assure le dépôtde Tamende
entre ses mains. En Tabsence d’'un
Consul, Pautorité sanitaire reçgoitcette
amende en dépôót. L’amende m’est
définitivement acquise au Conseil
supérieur de santé de Constantinople
due lorsque la Commission consulaire
indiquéeà Particlesuivantaprononcé
sur la validité de Tamende.

Un deuxièmeexemplaireduproccès=
verbal certiféc conforme doit étre
adressé par Tautorité sanitaire qui
a cConstatéla contraventionau Prési=
dent du Conseil de santé de Con=
stantinople, qui communique cette
pièce à la Commissionconsulaire.

Une annotation est inscrite sur la
Patentepar l’autorité sanitaire oucon=
sulaire, indiquant la contravention
releyée et le dépöt de Tamende.

Art. 174. II est créésà Constan=
tinople une Commission Cconsulaire
pour juger les déclarations contra=
dictoires de H’agent sanitaire et du
capitaine inculpé. Elle estdésignde
chaque annéepar le corps consulaire.
L/Administration sanitaire peut étre
représentéepar un agentremplissant
les fonctions de ministere public. Le
Consul de la nation intéresséeest
toujours convoqué; il a droit de vote.

Art. 175. Les dépensesTetablisse-
ment, dans le ressort du Conseil

merkungenhinzufügenkann. Eine be=
glaubigte Abschrift dieses Protokolls
wird in dem Zwischen=oder Ankunfts=
hafen der Konsularbehördedes Landes
zugestellt,dessenFlagge dasSchiff führt.
Diese Behörde sorgt dafür, daß die
Geldstrafebei ihr hinterlegtwird. Ist
ein Konsul nicht vorhanden, so nimmt
die GesundheitsbehördedieseGeldstrafe
in Verwahrung. Die Geldstrafe fällt
dem OberstenGesundheitsratin Con=
stantinopelendgültig erst zu, nachdem
die in dem folgendenArtikel erwähnte
Konsularkommissiondie Gültigkeit der
Geldstrafeausgesprochenhat.
Ein zweitesExemplarder beglaubig=

ten Abschrift des Protokolls ist durch
dieGesundheitsbehörde,welchedieUber=
tretungfestgestellthat, an den Präsi=
dentendes Gesundheitsratsin Con=
stantinopel zu richten, welcher dieses
SchriftstückderKonsularkommissionmit=
zuteilenhat.
Ein Vermerküberdie gerügteUber=

tretungund dieHinterlegungderGeld=
strafe ist durch die Gesundheits=oder
Konsularbehördein denGesundheitspaß
aufzunehmen.
Art. 174. Es wirdin Constantinopel

eineKonsularkommissiongebildet,welche
überdie gegenseitigenErklärungendes
Sanitätsbeamtenund desbeschuldigten
Kapitäns abzuurteilenhat. Dieselbe
wird jedesJahr durchdas Konsular=
korpsbestimmtwerden.Die Sanitäts=
verwaltung kann sich durch einenBe=
vollmächtigtenmit denBefugnisseneines
Staatsanwalts vertreten lassen. Der
Konsulder beteiligtenNation ist immer
zuzuziehen;er hat Stimmrecht.

Art. 175. Die Kostenfür dieEinrich=
tung der im BereichedesOberstenGe=
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supérieurdesantédeConstantinople,
des postes sanitaires définitifs et pro=
Visoires prévus par la présenteCon=
vention sont, quant à la construction
des bätiments, à la charge du Gou=
vernement ottoman. Le Conseil
supérieurde santéde Constantinople
est autorisé, si besoin est et vu
Turgence, à faire Pavance des som=
mes nécessairessur le fonds de ré=
serve; cessommeslui seront fournies,
sur sa demande, par la „Commission
mixte chargée de la revision du tarif
sanitaire“. II devra, dans ce cas,
veiller à la construction de ces éta=
blissements.

Le Conseil supérieur de santé de
Constantinople devra organiser sans
dlai les établissements sanitaires de
Hanikin et de Kisil-Dizié, pres de
Bayazid, sur les frontières turco=
Persane et turco-russe, au moyen
des fonds qui sont des maintenant
mis à Sa disposition.
Les autres frais occasionnés, dans

#eressort dudit Conseil, par le ré=
gime Ctabli par la présente Con=
vention, sont répartis entre le Gou=
vernement ottoman et le Conseil
supérieur de santéde Constantinople,
conformément à Tentente interveme
entre le Gouwernement et les Puis=
sancesreprésentéeesdans ce Conseil.

III. Conseil sanitaire international
de Tanger.

Art. 176. Dans Tintérét de la
santé publique, les Hautes Parties
Contractantes conviennent qdueleurs
Représentants au Maroc appelleront

OigitizedbyCeo= gle

sundheitsrats in Constantinopel durch
die gegenwärtigeUbereinkunftvorge=
sehenenendgültigenund vorübergehen=
den Sanitätspostenfallen, soweit es
sichum die Herstellung von Gebäuden
handelt,der TürkischenRegierungzur
Last. Der ObersteGesundheitsratin
Constantinopelist ermächtigt, im Be=
dürfnisfall und bei Dringlichkeitaus
dem Reservefonds die erforderlichen
Summen vorzuschießen,welcheihm auf
seinenWunsch von der mit der Nach=
prüfung der Sanitätsgebührenordnung
beauftragtengemischtenKommissionzur
Verfügung gestelltwerden. Der Konseil
muß in diesemFalle über die Her=
stellungdieserAnstaltenwachen.
Der ObersteGesundheitsratin Con=

stantinopelsollohneVerzugdieSanitäts=
anstaltenvon Hanikin und Kisil=Dizie
bei Bayazid an dertürkisch,persischen
und der türkisch=russischenGrenze mit
den ihm bereits zur Verfügung ge=
stelltenMitteln einrichten.

Die übrigenKosten,welcheimBereiche
des Gesundheitsratsaus dem durchdie
gegemwärtigeUbereinkunfteingeführten
Verfahren entstehen,sind auf Grund
einer Verständigung der Ottomanischen
Regierungmit den in diesemGesund=
heitsratevertretenenMächten zwischen
derOttomanischenRegierungund dem
OberstenGesundheitsratin Constanti=
nopel zu teilen.

III. InternationalerGesundheitsrat
in Tanger.

Art. 176. Im Interesseder öffent=
lichenGesundheitvereinbarendie Hohen
vertragschließendenTeile, daß ihre Ver=
treter in Marokko von neuemdie Auf=
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de nouveau l'attention du Conseil
sanitaire international de Tanger sur
la nécessiteéTapplidquer les stipula=
tions des Conventionssanitaires.

IV. Dispositions diverses.
Art. 177. Chaque Gouvernement

déterminera les moyens à employer
Dour opérer la désinfection et la
destruction des rats!).

1) Les moyens de désinfection suivants sont
donnésà titre d’indications:

Les hardes, vieux chiffons, pansements in=
fectes, les ros et autres oljets sans valeur
doivent etre détruitspar le feu.

Les eflets à usage individuel, les objets de
literie, les matelas souillès par le bacille pesteux
sont sürement désinfectés:
Par le Passage à l’étute à vapeur sous

pression ou à T’étuveà vapeur fluente à 100
degrés;
Par ’exposition aux vapeurs de formol.

Les objets qui peuvent, sans détérioration,
etre trempés dans des solutions antiseptidues
(couvertures’ linges, draps de lit) peuvent etre
désinfectes au moyen des solutions de sublime
à 1 p. 1,000, d’acide phénique à 3 p. 100,
de Iysol et de crésyl commercial à 3 p. 100,
de formol à 1 p. 100 (une partie de la so=
lution commerciale de formaldéhyde à 40 p.
100), ou au moyen des hypochlorites alcalins
(de soude, de potasse) à 1P. 100, c'est-à-dire
1 partie de la solution usuelle #Thypochlorite
commercial.
II va sans dire que le temps de contact

doit etre assez long pour qdueles germes des=
séchés soient bien pénétrés Par les solmions
antiseptigues. Quatre à sik heures suflisent.
Pour la destruction des rats, trois Proccdes

sont actuellement mis en pratique:
% Celui à acide sullureng mélangé d’une
petite duantité d’anhydride sulfurique,
Propulsé sous Ppression dans les cales,
avec brassage de l’air, qui fait Périr
les rats et les insectes et détruirait en
meme temps les bacilles pesteux lorsque
la teneur en anhydride sulfureux-sul=
furique est assez elevée.

merksamkeitdes internationalenGesund=
heitsratsin Tangerauf dieNotwendig=
keit hinlenkensollen,die Abmachungen
derSanitätsübereinkünftezurAnwendung
zu bringen.

IV. VerschiedeneVorschriften.
Art. 177. JedeRegierungwird die
. Desinfektionund Vernichtungder
atten anzuwendendenMittel fest=

stellen?.
1) FolgendeDesinfektionsverfahrenwerden bei=

spielshalberangeführt:
Alte Kleider, alte Lumpen,verseuchteVerband=

stücke,Papier und andereGegenständeohneWert
sind zu verbrennen.

Mit Pestbazillen beschmutzteKleidungsstückedes
täglichen Gebrauchs, Bettzeug, Matratzen werden
sicherdesinfiziert:

durch Behandlung in einem Dampf.
desinfektionsapparatemit gespanntemWasser=
dampf oder mit strömendemWasserdampfe
von 100° oder durch Behandlung mit
Formoldämpfen.

Gegenstände,die, ohne Schaden zu leiden, in
antiseptischeFlüssigkeitengetaucht werden können
(Decken,Wäsche, Bettlaken), lassen sich mit Hilfe
einer Sublimatlösung (1:1000), einerKarbolsäure=
lösung (3:100), einerLösung von Lysol und käuf.
lichemKresol (31100), einer einprozentigenLösung
von Formol (ein Teil der käuflichen40 prozentigen
Formaldehydlösung auf 100), oder mittels unter=
chlorigsaurer Alkalien (unterchlorigsauresNatrium
oder Kalium) im Verhältnis 1: 100 (d. h. ein Teil
der gewöhnlichen,käuflichenHypochloritlösung)des=
infizieren.

SelbstverständlichmußdieBerührungsdauerlange
genug sein, damit die angetrocknetenKeime gut von
denantiseptischenFlüssigkeitendurchdrungenwerden.
Vier bis sechsStunden genügen.
Zur Vernichtung der Ratten sind z. J. drei

Verfahren in Gebrauch:
1. das Verfahren, bei welchem schweflige
Säure, der eine kleine Menge Schwefel.
säureanhydrid beigemischtist, unter Druck
und unter Bewegung der Luft in die
Schiffsräumeeingeleitetwird. Durch dieses
Verfahren werden die Ratten und die
Insektengetötetund gleichzeitiggehenauch
die Pestbazillenzu Grunde, wenn der Ge.
halt an Schwefligsäure-und Schwefelsäure=
anhydrid genügendhoch ist;
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Art. 178. Le produit des taxes
et des amendes sanitaires ne peut,
en aueun cas, étre employé à des
objets autres que ceux relevant des
Conseils sanitaires.
Art. 179. Les HautesPartiesCon=

tractantes §engagent à faire rédiger
Dar leurs Administrations sanitaires
une instruction destinée à mettre
les capitaines des navires, surtout
lorsquil uy a pas de médecin à
bord, en mesure d’appliquer les
Prescriptions contenues dans la pré=
sente Conwention en ce qui concerne
la peste et le choléra, ainsi due les
rglements relatifs à la flvre jaune.

V. Colle Persique.
Art. 180. Les frais de construction

et Tentretien de la station sanitaire,
dont la création à lile d'Ormuz est
Prescrite par Tarticle 81 de la pré=

20 Le procédé qui envoie dans les cales
un mélangenon combustible de pro=
torxydeet de dioxyde de carbone.

3%Le procédéqui utiliseT’acidecarbonique
de facon qduela teneur de ce gaz dans
T’air du navire soit de 30 p. 100 environ.

Ces deux derniers procêédésfont périr les
rongeurs sans avoir la pretention de tuer les
insecteset les bacilles de la peste.

La Commission technique de la Conférence
sanitaire de Paris (1903) a indiqué les trois
Procêédésci-aqres:

mélange d’anhydrides
furique,

mélange d'’oxyde de carbone et d'acide
carbonique,

acide carbonique,
Parmi ceux auxquels les Gouvernements pour=
raient avoir recours, et elle a &t d’avis due,
dans le cas on ils ne seraient pas mis en
cCeuvre par ’administration sanitaire elle-meme,
celle -ci devrait contröler chaque opération et
constater due la destruction des rats a eté
réalisce.

sulfureux- ul=

Art. 178. Der Ertrag derSanitäts=
gebührenund Strafen darf in keinem
Falle zu anderenZweckenverwandt
werden,als solchen,welchein denBe=
reichder Gesundheitsrätefallen.
Art. 179. Die Hohen vertrag=

schließendenTeile verpflichtensich, durch
ihre Sanitätsverwaltungeneine An=
weisungausarbeitenzu lassen,um die
Schiffskapitäne, namentlich wenn sich
ein Arzt nichtan Bord befindet,in die
Lagezusetzen,diein dergegenwärtigen
Ubereinkunfthinsichtlichder Pest und
der Cholera enthaltenenVorschriften
sowiediedasGelbfieberbetreffendenVer=
ordnungenzur Anwendungzu bringen.

V. PersischerGolf.
Art. 180. Die Kosten für den

Bau und die Unterhaltungder gemäß
Art. 81 der gegenwärtigenUbereinkunft
zu schaffendenSanitätsstation auf der

2. das Verfahren, bei welchemin die Schiffs.
räume ein nicht brennbares Gemisch von
Kohlenoxyd und Kohlendioxyd eingeleitet
wird;

3. das Verfahren, bei welchemKohlensäure
so angewendetwird, daß der Gehalt der
Luft im Schiffe an diesemGase ungefähr
30 Prozent beträgt.

Die beiden letztgenanntenVerfahren vernichten
die Nagetiere,machenjedochkeinenAuspruch darauf,
die Insektenund Pestbazillen abzutöten.
Die technischeKommissionder Sanitätskonferenz

zu Paris (1903) hat auf diedrei nachstehendge=
nannten Verfahren

mittels eines Gemischesvon Schweflig=
säure, und Schwefelsäureanhydrid,

mittels eines Gemisches von Kohlen=
oxyd und Kohlensäure,
mittels Kohlensäure

als solchehingewiesen,deren sich die Regierungen
bedienenkönnten; sie hat dabei vorausgesetzt,daß,
wenn die Desinfektion nicht durch die Sanitäts.
behörde selbst erfolgt, diese die Ausführung im
einzelnenzu überwachenund festzustellenhabe, daß
die Ratten wirklich vernichtetsind.
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sente Convention, sont mis à la
charge du Conseil supérieur de santé
de Constantinople. La Commission
mixte derevisiondudit Conseildevra
#seréunir le plus töt possible pour
lui fournir, sur sa demande, les
ressourcesnécessairesprises sur les
réservesdisponibles.

VI. D’un Ollice international de santé.

Art. 181. La Conférence ayant

de saCommission desvoies etmoyens
sur la eréation d'un Oflice sanitaire
international à Paris, le Gouverne-
ment français saisira, quand il le
Jugera opportun, de propositions à
Cet effet, par la voie diplomatique,
les Etats représentésà la Conférence.

Titre V.

Fievre jaune.
Art. 182. II est recommandé aux

ays intéresscs de modisier leurs
raglements sanitaires de manière à
les mettre en rapport avec les don=
nées actuelles de la science sur le
mode de transmissionde la füô#re
jaune, et surtout sur le röle des
moustiques comme vchicules des
germes de la maladie.

Titre VI.

Adhésions et ratifications.

Art. 183. Les Gouvernementsqui
DVontpas signé la présente Conven=
tion sont admis à y adhérer sur leur
demande. Cette adhésionseranoti=
Reichs=Gesetzbl.1907.

Insel Ormuz trägt der ObersteGesund=
heitsratin Constantinopel.Die gemischte
RevisionskommissiondiesesKonseilswird
sobaldals möglichzusammentreten,um
ihm auf sein Verlangen die nötigen
Mittel aus den verfügbarenRücklagen
zu beschaffen.

VI. Uber ein internationalesGesund=
heitsamt.

Art. 181. Nachdemdie Konferenz
von denhierbeigefügtenBeschlüssenihrer
Kommissionfür Mittel undWegeüber
dieSchaffung eines internationalenGe=
sundheitsamtsin Paris Kenntnis ge=
nommenhat, wird die FranzösischeRe=
gierung, wenn sie es für zweckmäßiger=
achtet,denauf derKonferenzvertretenen
Staaten auf diplomatischemWege in
dieserHinsicht Vorschlägemachen.

Titel V.
Gelbfieber.

Art. 182. Den beteiligtenLändern
wird empfohlen,ihre Sanitätsverord=
nungen derart abzuändern,daß siemit
demgegenwärtigenStande derWissen=
schafthinsichtlichderUbertragbarkeitdes
Gelbfiebers, vor allem hinsichtlichder
Rolle derMoskitosals Uberträgerder
Krankheitskeimeim Einklangestehen.

Titel VI.
Beitritt und Ratifikation.

Art. 183. Die Regierungen,welche
diegegenwärtigeUbereinkunftnichtunter=
zeichnethaben, werdenauf ihrenAntrag
zumBeitrittezugelassen.8 Beitritt
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Üt#epar la voie diplomatique au
Gouvernement de la République fran=
caise et, par celui-ci, aux autres
Gouvernementssignataires.
Art 184. La présenteConvention

sera ratifice et les ratilications en
seront déposéesà Paris aussitoötdque
faire se pourra.
Elle seramiseà exécutiondesdque

la publication en aure é6télaitecon=
formément à la législation des Etats
signataires. Elle remplacera, dans
les rapports respectils des Puissances
qui lauront ratilice ou y auront
accéedé, les Conventions Sanitaires
internationales signées les 30 janvier
1892, 15 avril 1893, 3 avril 18941
et 19 mars 1897.
Les arrangementsantérieursénu=

mérés ci-dessus demeureronten vi=
gueur à Tégard des Puissances qui,
les ayant signéesou Fayant adhéré,
ne ratifieraient pas le présent acte
ou n'y accéderaientpas.
n f#oidequoi lesPlénipotentiaires

respectils ont signé la présemeCon=
vention et yont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le trois décembre
mil neuf cent trois, en un seul exem=
Plaire qui restera déposé dans les
Archives du Gouvernement de la
République Française et dont des
copies, certifiéces conformes, seront
remises par la voie diplomatique
aux Puissances contractantes.

(L. S.) Groeben.
(L. S.) Bumm.
(L. S.) Gatfky.
(L. S.) Nocht.
(L. S.) Suzzara.
(L. S.) Ebner.

wird auf diplomatischemWegederRe=
gierungderFranzösischenRepublikund
durchdiesedenübrigenVertragsmächten
mitgeteiltwerden.
Art. 184. Die gegenwärtigeUber=

einkunftsoll ratifiziert werden und die
Ratifikationsurkundensollen sobald als
möglich in Paris niedergelegtwerden.
Sie wird, nachdemihre Veröffent=

lichungentsprechendderGesetzgebungder
Vertragsstaatenerfolgt ist, in Wirk=
samkeitgesetzt.Für die gegenseitigen
Beziehungender Mächte, welchediese
Ubereinkunftratifizierenoderihr beitreten
werden, tritt sie an Stelle der inter=
nationalen Sanitätsübereinkünftevom
30. Januar 1892, 15. April 1893,
3. April 1894 und 19. März 1897.
Die ebenaufgeführtenUbereinkünfte

bleiben hinsichtlichderjenigenMächte,
welchesiegezeichnethabenoderihnenbei=
getretensind, in Gültigkeit, falls diese
Mächteden vorliegendenVertrag nicht
ratifizierenoder ihm nicht beitreten.
Zu Urkunddessenhabendie betreffen=

den Bevollmächtigtendie vorliegende
UbereinkunftvollzogenundihreInsiegel
beigedrückt.
So geschehenzu Paris, den dritten

DezemberEintausendneunhundertdreiin
einemExemplare,welchesin denArchiven
der Regierung der FranzösischenRe=
publik verwahrt bleibtund von welchem
beglaubigte Abschriften den vertrag=
schließendenMächtenauf diplomatischem
Wegezugehenwerden.

Oriqinal from



—515—

D’Daimer.
Chyzer.
Roediger.
E. Beco.
Gabriel de Piza.
Marquis de Novallas.
II. D. Geddings.

——————————

FPPPPPPFSFPPPFPFÖPPPFPFPPPSPPPFEEnnn#hn##nnnnndnhd
————.————————

Camille Barrere.
Georges Louis.
P. Brouardel.
Henri Monod.
D.i Roux.
J. de Cazotte.
Maurice de Bunsen.
Théodore Thomson.
Frank G. Clemow.
Arthur D. Alban.
N. Delyanni.
S. Clado.
Rocco Santoliquido.
Paulucci de’Calboli.
Adolle Cotta.
Vannerus.
Suzzara.
W. Welderen Rengers.
W. Ruijsch.
D’ C. Stékoulis.
A. Plate.
Nazare Aga.
J. J. da Silva Amado.
G. G. Ghika.
D’ J. Cantacuzeène.
Platon de Waxel.
D Michel Popovitch.
Lardy.
D' Schmid.
M. Chérif.
Marc Armand Ruffer.

91°

Oriqinal from
OigitizedbyCo= gle eINCETONUNIVERSTIN



Annerxc I.
(Voir art.78.)

BReglement
relatif

au transit, en train quaran=
tenaire, par le territoire 6Vp-
tien, des voyageurs et des
malles postales provenant des

ays contaminéd.

Article premier. L'Administration
des Chemins de fer égyptiens dé-
sirant un train quarantenaire en
correspondance avec Tarrivée des
navires provenant de ports con=
taminés devra en aviser Tautorité
duarantenaire locale au moins deux
heures avant le départ.
Art. 2. Les Passagersdébarque=-

ront à PTendroitindiqué par Tauto=-
ritc quarantenaire d’accord avec
IAdministration des Chemins de fer
et le Gouvernement 68Fptien, et
Passeront dGirectement, sans- aucune
communication, du bateau au train,
sous la surveillance d’un oflicier du
transit et de deux ou plusieurs
gardes sanitaires.

Art. 3. Le transport des eflets,
bagages, etc., des Passagers sera
efllectuk en quarantaine par les
moyens du bord.
Art. 4. Les agents du chemin

de fer sont tenus de se conformer,

Anlage I.
(Vgl. Art. 78.)

Derordnung,
betreffend

den Durchgangsverkehrder aus
verseuchten Ländern eintreffenden
Reisendenund Postsendungendurch
Egyptenim Quarantänczuge.

Artikel 1. Wenn dieegyptischeEisen=
bahnverwaltungeinenQuarantänezugim
Anschlußan dieAnkunftvon Schiffen
wünscht,die aus verseuchtenHäfen ein=
treffen, so muß sie davon die örtliche
Quarantänebehördemindestens zwei
StundenvorderAbfahrtbenachrichtigen.

Art. 2. Die Reisenden sollen an
einer von der Quarantänebehördein
Ubereinstimmungmit derEisenbahnver=
waltung und derEgyptischenRegierung
bestimmtenStelle gelandetwerdenund
sichunmittelbar,ohneweiterenVerkehr,
vom Schiffe in denZug begeben,und
zwar unter der Aufsicht eines hiermit
betrautenBeamten und zweier oder
mehrererGesundheitsaufseher.
Art. 3. Die Beförderungder Be=

kleidungsgegenstände,desGepäcksusw.
der Reisenden erfolgt in Quarantäne
mit den an Bord befindlichenMitteln.
Art. 4. Die Eisenbahnbeamtensind

gehalten, sich in allem, was Quaran=
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en ce qui concerne les mesures
duarantenaires,aux ordres de Tofli=
cier du transit.

Art. 5. Les wagons affectés à
ce service seront des wagons à
couloir. Un garde Ssanitaire sera=
Placé dans chaque wagon et sera
chargé de la surveillance des pas=
sagers. Les agents du chemin de
fer n’auront aucune communication
avec les passagers.
Un médecin du service quarante-

naire accompagnera le train.
Art. 6. Les gros bagages des

Passagers seront placés dans un
wagon Spécial qui sera scellé au
départ du train par Toflicier du
transit. A Tarrivée, les scellés se=
ront retirés par Toflicier du transit.

Tout transbordement ou embar=
duement sur le parcours est interdit.
Art. 7. Les cabinets seront mu=

nis de tinettes contenant une cer=
taine quantité T’antiseptique pour
recevoir les dGjections des passagers.

Art. 8. Le quai des gares ou le
train sera obligé de s’'arréter sera.
completement évacué sauf par les
agents de service absolumen in=
dispensables.

Art. 9. Chaque train pourra avoir
un wagon-restaurant. La desserte
de la table sera détruite. Les em=
ployés de ce wagon et les autres
employés du chemin de fer qui,
PDourune raison quelconque, ont
té en contact avec les passagers,

tänemaßregelnanlangt, den Befehlen
des mit derUberwachungdes Durch=
gangsverkehrsbetrautenBeamten zu
fügen.
Art. 5. Die für diesenDienst be=

stimmtenWagen sollen Durchgangs=
wagen sein. Ein Gesundheitsaufseher
wird jedemWagenbeigegebenund mit
derUberwachungderReisendenbeauf=
tragt. Die Eisenbahnbeamtensollen
keinenVerkehrmit denReisendenhaben.

Ein Arzt vomQuarantänedienstebe=
gleitetdenZug.
Art. 6. Das großeGepäckderRei=

sendenwird in einembesonderenWagen
untergebracht,welcherbei Abfahrt des
Zugesvon demmit derUberwachung
des DurchgangsverkehrsbetrautenBe=
amtenversiegeltwird. Bei derAnkunft
werdendie Siegel von demselbenBe=
amtenwiederentfernt.
Jedes Um=oder Einladenwährend

der Fahrt ist verboten.
Art. 7. Zur Aufnahme der Ent=

leerungenderReisendensinddieAborte
mit Kübeln zu versehen, die ein anti=
septischesMittel in gewisserMengeent=
halten.

Art. 8. Der Bahnsteig,an demder
Zug haltenmuß, wird vollständigge=
räumt;)ausgenommensind die dienst=
tuendenBeamten, die durchausun=
entbehrlichsind.

Art. 9. JederZug kanneinenSpeise=
wagen haben. Die Speiseresteder
Tafel werden vernichtet. Die An=
gestelltendiesesWagensunddieanderen
Eisenbahnbeamten,welche aus irgend
einemGrunde mit denReisendenin Be=
rührung gekommensind, werden der=
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seront assujettis au méme traitement
due les pilotes et les dlectriciensà
Port-Said ou à Suez ouà telles
mesures due le Conseil jugera né=
Cessaires.
Art. 10. II estabsolumentdélendu

aux Passagers de jeter quoi due ce
soit par les fenétres, portières, etc.
Art. 11. Dans chaque train un

compartiment-infirmerieresteravide
Pour y isoler les malades si le cas
#seprésente. Ce compartimentsera
installé d'’après les indications du
Conseil quarantenaire.
Si un cas de peste ou de choléra

#sedécrlarait parmi les passagers, le
malade serait immédiatementiscld
dans le compartiment spécial. Ce
malade, à Tarrivée du train, sera
iimmédiatementtranstéréau lazaret
duarantenaire. Les autres passagers,
continueront leur voyage en qua=
rantaine.
Art. 12. Si un cas de peste ou

de choléra se déclarait pendant le
Parcours, le train serait deésinfecté
Par Tautorité duarantenaire.
Dans tous les cas, les fourgons.

ayant contenu les bagages et la
malle seront desinlectosimmédiate-
ment apres Tarriyée du train.
Art. 13. Le transbordementdu

train au bateau sera fait de la meme
facon qu'aàParrivée. Le bateau re=
cevant les passagerssera immédiate-
ment mis en quarantaine et men=
tion sera faite sur la patente des
accidents qui auraient pu survenir
en cours de route, avec désignation
Sspécialedes personnes qui auraient
64é%en contact avec les malades.

Oigitizedby,COo#rgle

selbenBehandlung unterworfenwie die
Lotsenund die Elektrotechnikerin Port
Said oder in Suez, oder den Masß=
nahmen,die derKonseilfür notwendig
erachtet.
Art. 10. Den Reisendenist streng

verboten,irgendetwasaus denFenstern,
Türen usw. zu werfen.
Art. 11. In jedem Zuge hat ein

Krankenabteil leer zu bleiben, um
vorkommendenfallsdie Kranken dort
abzusondern.Dieses Abteil wird nach
denAngabendes Konseilseingerichtet.

Sollte sichein Fall von Pest oder
Cholera unter den Reisendenzeigen,
sowürdederKrankeunverzüglichin dem
dazu bestimmtenAbteil abzusondern
sein. DieserKrankewird beiderAnkunft
desZugesunverzüglichin dasQuaran=
tänelazarettüberführt. Die anderen
Reisendensetzenihre Reise in Quaran=
täne fort.
Art. 12. Sollte sich ein Fall von

Pest oder Cholera während der Fahrt
zeigen,so würde der Zug durch die
Quarantänebehördezu desinfizierensein.
In allen Fällen sinddieGüterwagen,

in denendas Gepäckund die Post sich
befundenhat, unverzüglichnach der
Ankunft des Zuges zu desinfzzieren.
Art. 13. Das UmsteigenvomZuge

in das Schiff hat in derselbenWeise
zu erfolgenwie bei derAnkunft. Das
Schiff, das die Reisendenaufnimmt,
wird unverzüglichunterQuarantänege=
stelltund in demGesundheitspassesollen
die Fälle erwähntwerden,die etwa
während der Reise vorgekommensind,
unter besondererBezeichnungder Per=
sonen,diemitdenKrankenin Berührung
gekommensind.
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Art. 14. Les frais encouruspar
I'Administration qduarantenairesont
à la charge de qui aura fait la
demande du train quarantenaire.

Art. 15. Le Président du Con=
seil, ou son remplacant, aura le
droit de surveiller ce train pendant
tout son Parcours.
Le Président pourra, en plus,

charger un emploz’é supérieur (Outre
Pollicier du transit et les gardes)
de la surveillance dudit train.

Cet employé aura accès dans le
train sur la simple Présentation Tun
ordre signé par le Président.

Art. 14. Die der Quarantänever=
waltung entstehendenKosten fallen dem=
jenigenzur Last, derdie Stellung des
Quarantänezugsnachgesuchthat.
Art. 15. Der PräsidentdesKonseils

oderseinStellvertreterhat das Recht,
diesenZug währendder ganzenFahrt
zu überwachen.
Der Paäsident kann überdies einen

höherenBeamten (abgesehenvon dem
mit derUberwachungdesDurchgangs=
verkehrs betrauten Beamten und den
Aufsehern)mit der Besichtigungdes
genanntenZugesbeauftragen.
Dieser Beamte hat zu dem Zuge

auf das einfacheVorzeigeneinesvom
PräsidentengezeichnetenAuftragsZutritt.
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Annexe II.
Voir art.162.)

Décret Khédivial
du 19juin 1893.

Nous, Khédive d'’Egypte,
Sur la proposition de Notre Mi=

nistre de UIntérieur, et D’avis con=
forme de Notre Conseil des Ministres,
Considérant qdu’il a été nécessaire

Tintroduire diverses modifications
dans notreDécretdu 3janvier 1881
(2 Safer 1298),

Décrétons:
Article premier. Le ConseilSani=

taire, Maritime et Quarantenaire est
chargé Tarréter les mesures à pren=
dre pour prévenir Tintroduction en
Egypte, ou la transmission à T’étran-=
ger, des maladies épidémiqueset
des Cpizooties.
Art. 2. Le nombre desDélégués

éFptiens sera réduit à quatremem=
bres:
1 LePrésidentduConseil,nommé
Par le GouvernementEgyptien,
et qui ne votera du’en cas de
Partage de voix;

2° Un Docteur en médecine euro=
Péen, Inspecteur général du
Service Sanitaire, Maritime er
Quarantenaire;

3° L’Inspecteur sanitaire de la
Ville d’Alexandrie, ou celui
dui remplit ses fonctions;

Anlage II.
(gl. urt.162.)

Kbedivialverfügung
vom 19. Juni 1893.

Wir, Khedivevon Egypten,
Auf denVorschlag UnseresMinisters

des Innern und nachZustimmungUn=
seresMinisterrats,
in Erwägung, daß es notwendig

gewesenist, verschiedeneAnderungen in
UnsererVerfügungvom3.Januar 1881
(2 Safer 1298) vorzunehmen,

Verfügen:
Art. 1. Der Konseilfür See=Sanitäts=

wesenundQuarantänesachenwird beauf=
tragt, dieMaßnahmenzu treffen,die er=
forderlichsind,um dieEinschleppungvon
epidemischenKrankheitenunterMenschen
undTierennachEgyptenoderihrelber=
tragungin dasAusland zu verhindern.
Art. 2. Die Zahl der egyptischen

Delegiertenwird auf4Mitgliederherab=
gesetzt: -

1. der Präsident des Konseils, er=
nannt von derEgyptischenRe=
gierung, der nur im Falle der
Stimmengleichheitabstimmt;

2. eineuropäischerArzt, Generalin=
spektordesSee=Sanitätsdienstes
und derQuarantänesachen;

3. der Sanitätsinspektorder Stadt
Alexandrien,oderderjenige,wel=
cherseineDiensteversieht;
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4«L’Inspecteuxvöt6rinairedel’Ad-
ministration des services sani-
taires et de Thygiène publique.

Tous les Délégués doivent étre
médecinsrégulièrementdiplomés,scit
PDarune Faculté de médecine euro=
PDéenne,soit par I’Etat, ou étre
fonctionnaires effectils de carri6re,
du grade de viceconsul au moins,
ou d’un grade équivalent. Cette
disposition ne Fapplique pas aux
titulaires actuellement en fonctions.

Art. 3. Le Conseil Sanitaire, Mari=
time et Quarantenaire exerce une
surveillance permanente sur Tétat
Sahitaire de Egypte et sur les prove=
nances des pays étrangers.

Art. 4. Ence quiconcerne IEgypte,
LIe Conseil Sanitaire, Maritime et
Quarantenaire recevra chaque se=
maine du Conseil desanté#etdihygiène
Publique, les bulletins sanitairesdes
villes du Caire et d’Alexandrie, et,
chaque mois, les bulletins sanitaires
desprovinces. Cesbulletinsdevront
étre transmis à des intervalles plus
rapprochés lorsque, à raison de
circonstances spéeciales, le Conseil
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
en fera la demande.
De son cöté, le Conseil Sanitaire,

Maritime et Quarantenaire communi=
duera au Conseil de santéetdThygiène
Publique les décisions qu’il aura
PDriseset les renseignements qu’i
aura recus de Tétranger.

Les Gouvernements adressent au
Conseil, Sils le jugent à propos, le
bulletin sanitaire de leur pays ct
Reichs. Gesetzbl.1907.

4. der Veterinärinspektorder Ver=
waltungdesSanitätsdienstesund
der öffentlichenGesundheitspflege.

Alle DelegiertenmüssenAnztesein,
diesichim Besitzeinesihnenordnungs=
mäßig von einer europäischenmedizini=
schenFakultät oder vom Staate ver=
liehenenDiploms befinden,oder wirk.=
licheBerufsbeamtemindestensimRange
einesVizekonsulsoderin gleichemRange.
DieseBestimmungfindetauf diegegen=
wärtig im DienstebefindlichenStellen=
inhaberkeineAnwendung.

Art. 3. Der Konseilfür See=Sani=
tätswesenund Quarantänesachenübt
einedauerndeAufsichtüber denGesund=
heitszustandEgyptensundüberdieHer=
künfteaus dem Ausland aus.

Art.4. Was Egyptenanlangt,sowird
derKonseilfür See=Sanitätswesenund
QuarantänesachenjedeWochevon dem
Rate für Sanitätswesenund öffentliche
GesundheitspflegedieGesundheitsberichte
derStädteCairo undAlegxandrien,und
jedenMonat dieGesundheitsberichteder
Provinzenempfangen.DieseBerichte
müssenin kürzerenZwischenräumener=
stattetwerden,wenn der Konseil für
See=Sanitätswesen und Quarantäne=
sachenin AnbetrachtbesondererUmstände
darumersucht.
Seinerseitshat derKonseilfür See=

Sanitätswesen und QOuarantänesachen
demRatefür Sanitätswesenundöffent=
licheGesundheitspflegedieBeschlüssemit=
zuteilen,welcheer gefaßthat und die
Nachrichten,welcheer aus demAus=
land empfangenhat.
Die Regierungenübersendendem

Konseil, wenn sie es für ratsamhalten,
denGesundheitsberichtihresLandesund
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lui signalent, des leur apparition,
les Epidéemieset les 6pizooties.

1

Art. 5. Le Conseil Sanitaire, Mari=
time et Quarantenaire Fassure de
Tétat sanitaire du pays et envoie
des commissions dinspection partout
ou il le juge nécessaire.

Le Conseil de santé et d’hygièene
Publique sera avisé de l'envoi de
ces commissions et devra semployer
à laciliter Taccomplissement de leur
mandat. «

Art.6.Leconseilansåtelesme-
sures préventives ayant pour objet
d'empècher lintroduetion en Egypte.
par les frontières maritimes ou les
frontières du désert, des maladies
cpidémiques ou des épizooties, et
determine les points ou devromtétre
installés les campements proviscires
et les établissements permanents
duarantenaires.
Art. 7. II formule l’annotation à

inscrire sur la patente délivrée par
les oflices sanitaires aux nawires en
Partance.
Art. 8. En cas d’apparition de

maladlieséCpidémiquesou iépizooties
een Egypte, il arréte les mesures
Prévemives ayant pour objet d’em=
Pécher la transmission de ces mala=
dies à Tetranger.
Art. 9. Le Conseil surveille et

contröleTexécutiondesmesuressani=
taires duarantenaires du’il a arrétées.
II tormule tous les réglements

relatiss au service quarantenaire,
veille à leur stricte execution, tant
en ce qduiconcerne la protection du

machenihm über epidemischeKrankheiten
unterMenschenundTieren)von ihrem
Auftretenan, Mitteilung.
Art. 5. Der Konseil für See=Sani=

tätswesenund Quarantänesachenver=
schafftsichSicherheit über denGesund=
heitszustanddes Landes und schickt
Inspektionskommissionenüberall dahin,
wo er es für nötig hält.
DerRat fürSanitätswesenundöffent=

licheGesundheitspflegewird vonderEnt=
sendung dieser Kommissionen benach=
richtigt und muß es sichangelegensein
lassen, ihnen die Ausführung ihres
Auftrags zu erleichtern.
Art. 6. Der Konseil trifft dieVor=

beugungsmaßnahmen,welchedie Ein=
schleppungvon epidemischenKrankheiten
unterMenschenundTierennachEgypten
überdieMeeresgrenzeoderdieGrenzen
an derWusteverhindernsollen,undbe=
stimmt die Orte, an welchendie zeit=
weiligenLagerunddieständigenQuaran=
täneanstalteneingerichtetwerdensollen.

Art. 7. Er bestimmtdenVermerk,
der auf denGesundheitspaßzusetzenist,
welchendieGesundbeitsämterdenSchiffen
bei der Abreiseausstellen.
Art. 8. Im Falle desAuftretensvon

epidemischenKrankheitenunterMenschen
undTierenin Egyptentriffter dieVor=
beugungsmaßnahmen,welchedie Uber=
tragung dieser Krankheiten nach dem
Auslande verhindernsollen.
Art. 9: Der Konseil überwachtund

kontrolliertdieAusführungderQuaran=
tänemaßregeln,welcheer beschlossenhat.
Er erläßtalleVerordnungen,dieden

Quarantänedienstbetreffen,wacht über
ihre genaue Ausführung, sowohl in=
soweitessichumdenSchutzdesLandes,
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pays que le maintien des garanties
stipulées par les conventions sani=
taires internationales.

Art. 10. II réglemente,au point
de vue sanitaire, les conditions dans
lesduelles doit seflectuer le transport
des péèlerins à PTaller et au reicur
du Iedjaz, et surveille leur état de
santé en temps de peélerinage.

Art. 11. Les déeisionsprises par
Ie Conseil Sanitaire, Maritime et
QuarantenairesontCommuniquéesau
Ministöre de TIntérieur; il en sera
éGgalementdonné connaissance au
Ministere des Aflaires étrangäres,
dui les notifiera, §’l y a lieu, aux
agenceset consulatsgénéraux.

Toutefois, le Président du Conseil
est auterisé à correspondredirecte-
ment avec les Antorités consulaires
des villes maritimes pour les aflaires
courantes du service.

Art. 12. Le Président, et, en cas
Tabsence ou dempechement decelui=
ci. PInspecteurgénéral du Service
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire,
est chargé assurer Texécutiondes
décisions du Conseil.

cet elflet, il correspond directe-
ment avec tous les agents du Ser=
vice Sanitaire, Maritime et Quarante=
naire, et avec les diverses Autorités,
du pays. HIdirige, T’apres les avis,
du Conseil, la police sanitaire des
Dorts, les établissementsmaritimes
Guaranmtenaireset les stations qua=
rantenairesdu désert.
Ensin il expécdieles assairescou=

rantes.

als um dieAufrechterhaltungderSicher=
heitsmaßregelnhandelt, die in deninter=
nationalen Sanitätsübereinkünftenfest=
gesetztsind.

Art. 10. Er regelt, vom sanitären
Standpunkt aus, die Bedingungen,
unterdenendieBeförderungderPilger
auf der Hin= und Rückreisenach und
von dem Hedjaz zu geschehenhat und
überwachtden Gesundheitszustandzur
Zeit der Pilgerfahrt.

Art. 11. Die vom Konseil für See=
Sanitätswesenund Quarantänesachen
gefaßtenBeschlüssesinddemMinisterium
des Innern mitzuteilen; ebensowird
davondemMinisteriumderauswärtigen
AngelegenheitenKenntnisgegeben,wel=
chesdieBeschlüsseerforderlichenfallsden
Vertretungen und Generalkonsulaten
übermittelt.
Jedochist derPräsident desKonseils

ermächtigt,in laufendenAngelegenheiten
des Dienstes unmittelbarmit denKon=
sularbehördender Seestädte in brief=
lichenVerkehr zu treten.

Art. 12. Dem Präsidenten,und im
Falle seinerAbwesenheitoder Behinde=
rung, dem Generalinspektordes See=
Sanitätsdienstesund der Quarantäne=
sachenliegt es ob, die Ausführung der
Beschlüssedes Konseils zu sichern.
Zu diesemZweckestehter mit allen

AgentendesSee=Sanitäts-undQuaran=
tänedienstesin unmittelbarembrieflichem
Verkehr, und ebensomit den verschie=
denenLandesbehörden.Er leitet, den
WeisungendesKonseilsentsprechend,die
Gesundheitspolizeider Häfen, die See=
Quarantäneanstaltenund die Quaran=
tänestationender Wüste.
Schließlicherledigter die laufenden

Geschäfte.
92•
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Art.13.L’Inspecteurgön6mlsa-
nitaire, les directeurs des oflices
Sanitaires, les medecins des stations
Sanitaires et campements quarante=
naires doivent étre choisis parmi
les médecinsrégulièrementdiplömés,
soit Par une faculté de médecine
européenne,soit par IEtat.

Le déléguédu Conseilà Djeddah
PourraétremédecindiploméduCaire.

Art. 14. Pour toutes les fonctions
et emplois relevant du Service Sani=
taire, Maritime et Quarantenaire, le
Conseil, par Tentremise de son Pré=
sident, désigne ses candidats au
Ministre de IIntérieur, qui seul aura
le droit de les nommer.
II sera procédé de méme pour

les révocations, mutations et avan=
cement:s.
Toutefois le Président aura la

nomination directe de tous les agents
subalternes, hommes de peine, gens
de servicc, etc.
La nomination des gardes de santé

est reservdeau Conseil.

Art. 15. Les directeursdesoflices
sanitaires sont au nombre de sept,
ayant leur résidence à Alexandrie,
Damiette, Port-Said, Sucz, Tor,
Souakim et Kosseir.
Toflice sanitaire de Tor pourra

ne fonctionner qduependant la durée
dupelerinageouentempsd’épidémie.

Art. 16. Les directeurs des oflices
sanitaires ont sous leurs ordres tous
les employés sanitaires de leur cir=
conscription. II8 sont responsables
de la bonne exécution du service.
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Art. 13. DerGeneral=Sanitäts=
inspektor,dieDirektorenderGesundheits=
ämter, die Arzteder Sanitätsstationen
und der Quarantänelagermüssenaus
Arzten ausgewähltwerden, welchesich
im Besitz eines ihnen ordnungsmäßig
von einer europäischenmedizinischen
Fakultätodervom Staate verliehenen
Diploms befinden.
DerDelegiertedesKonseilsinDjeddah

kanneinin Cairo diplomierterArzt sein.

Art. 14. Für alleAmterundStellen
im Bereiche des See=Sanitäts= und
Quarantänedienstesbenenntder Konseil
durchVermittelungdesPräsidenten,seine
Kandidaten dem Minister des Innern,
welcherallein das Recht hat, sie zu
ernennen.
Ebensowird bei Absetzungen,Ver=

änderungenund Beförderungenver=
fahren.
JedochstehtdemPräsidentendie un=

mittelbareErnennung aller unterenAn=
gestellten,Arbeitsleute,Dienerusw.zu.

Die Ernennung der Gesundheits=
aufseherist demKonseilvorbehalten.

Art. 15. Die DirektorenderGesund=
heitsämtersindsiebenan derZahl) sie
haben ihren Sitz in Alexandrien, Da=
miette,Port Said, Suez, Tor, Suakim
und Kosseir.
Das Gesundheitsamtin Tor übt seine

Tätigkeitnur währendderDauer der
PilgerfahrtoderzurZeit einerEpidemie
aus.

Art. 16. Die DirektorenderGesund=
heitsämterhabenalleGesundheitsbeamten
ihres Bezirkesunter ihremBefehle. Sie
sind verantwortlichfür die gute Aus=
führungdesDienstes.
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Art. 17. Le chef de l'agence sani=
taire ’EI Ariche a les mémesattri=
butions qduecelles consfiéesaux di=
recteurs par Tarticle qui précède.
Art. 18. Les directeurs des stations

sanitaires et campements quarante=
naires ont sous leurs ordres tous
les employés du service médical et
du service administratif des établisse-
ments qu’ils dirigent.
Art. 19. LInspecteurgénéralsani=

taire est chargé de la surveillance
de tous les services dépendant du
Conseil Sanitaire, Maritime et Qua=
rantenaire.
Art. 20. Le delégué du Conseil

Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
à Djeddah a pour missionde fournir
au Conseil des informations sur Tétat
sanitaire du Hedjaz, spécialement
eentemps de pelerinage.
Art. 21. Un Comitéde discipline,

composé du Président, de TInspecteur
géndral du Service Sanitaire, Mari=
time et Quarantenaire et de trois
Délégués Glus par le Conseil, est
chargéGexaminerlesplaintesportées
contre les agents relevant du Service
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
I dresse sur chadque aflaire un

rapport et le soumet à Tappréciation
du Conseil, réuni en assembléegẽé-
nérale. Les Délégués seront re=
nouvelées tous les ans. II8 sont
rééligibles.
La décision du Conseil est, par

les soins de son Président, soumise
à la Sanction du Ministre de TIu=
térieur.
Le Comité de discipline peut in=

fliger, sans consulter le Conseil:
1° le bläme;
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Art. 17. Der Leiter der Sanitäts=
agenturin El Arichehat diegleichenBe=
fugnisse,welchedenDirektoren im vor=
stehendenArtikel zugewiesensind.
Art. 18. Die DirektorenderSanitäts=

stationenund Quarantänelagerhaben
unter ihrem Befehl alle Beamten des
ärztlichenDienstesunddesVerwaltungs=
dienstesder von ihnen geleitetenAn=
stalten.
Art. 19. Der General=Sanitäts=

inspektor ist mit der Beaufsichtigung
aller Dienstzweigebeauftragt,die zum
Konseil für See=Sanitätswesenund
Quarantänesachengehören.
Art. 20. Der DelegiertedesKonseils

für See=SanitätswesenundQuarantäne=
sachenin Djeddahhat dieAufgabe, dem
Konseil Nachrichtenüber den Gesund=
heitszustanddes Hedjaz, besonderszur
Zeit der Pilgerfahrt zu beschaffen.
Art. 21. Ein Disziplinarausschuß,be=

stehendausdemPräsidenten,demGeneral==
inspektordes See=Sanitätsdienstesund
derQuarantänesachenunddreivomKon=
seilgewähltenDelegierten,istbeauftragt,
die Klagen zu prüfen, die gegendie
BeamtendesSanitäts=undQuarantäne=
dienstesvorgebrachtwerden.
Er verfaßt über jede Angelegenheit

einen Bericht und unterbreitetihn der
Prüfung der Hauptversammlung des
Konseils. Die Delegiertenwerdenalle
Jahre neugewählt. Sie sind wieder=
wählbar.
Die EntscheidungdesKonseilswird,

durch seinen Präsidenten, der Ge=
nehmigung des Ministers des Innern
unterbreitet.
Der Dißzplinarausschußkann, ohne

denKonseilzu befragen:
1. Rügen erteilen
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2olasuspensiondutraitement
jusqu'à un mois.

Art. 22. Les peines disciplinaires
sont:

1° le bläme;
2°' la suspension de traitement
depuis huit jours jusqu trois
mois;

3° le déplacementsansindemnité;
4° la revocation.
Le tout sans prtijudice des pour=

suites à exercer pour les crimes ou
dGli1#sde droit commun.

Art. 23. Les droits sanitaires et
duarantenaires sont percus par les
agents qduireldèventdu Service Sani=
taire, Maritime et Quarantenaire.
Ceux-ci se conforment, en ce qui

concerne la comptabilité et la tenne
des lres, aux röglements génédraux
Gtablis par le Ministere des Financcs.
Les agents comptables adressent

leur comptabilité et le produit de
leurs perceptionsà la Presidencedu
Conseil.
D’agent comptable, chef du bureau

central de la comptabilité, heur en
donne déechargesur le visa du Pré=
sident du Conseil.
Art. 24. Le Conseil Sanitaire,

Maritime et Quarantenaire dispose
de ses finances.
Dadministration des recettes et

des dépenses est confice à un Comits
composé du Président, de PInspecteur
genéral du Service Sanitaire, Mari=
time et Quarantenaire et de trois
Déleguésdes PuissancesGus par le
Conseil. II prend le titre de Co=
mité des Finances“. Les trois Dedé-=

2. die Entziehungdes Gehalts bis
zur Dauer eines Monats als
Strafe anordnen.

Art. 22. Die Disziplinarstrafensind:

1. Rüge;
2. Gehaltsentziehungauf dieDauer
von achtTagen bis zu dreiMo=
naten;

3. VersetzungohneEntschädigung;
4. Absetzung.
Das alles ohneden Folgen vorzu=

greifen, die wegen Verbrechen oder
Vergehennach gemeinemRechtePlatz
greifen.
Art. 23. Die Sanitäts=und Qua=

rantänegebührenwerdenvon den Be=
amten, die imSee- Sanitäts= und
Quarantänedienstestehen,erhoben.
Diese habensichin ihrer Rechnungs=

undBuchführungnachdenallgemeinen
Verordnungenzurichten,diedasFinanz=
ministeriumerlassenhat.
Die rechnungführenden Beamten

legenihre AbrechnungunddieSumme
ihrer Einnahmen dem Präsidium des
Konseils vor.
Der rechnungführendeBeamte,welcher

Leiter des Zentralbureaus für die Ab=
rechnungist,erteiltihnenauf dasVisum
desPräsidentendesKonseilsEntlastung.
Art. 24. Der Konseil für See=

Sanitätswesen und Quarantänesachen
verwaltetseineFinanzen.
Die Verwaltung derEinnahmenund

Ausgabenwird einemAusschußüber=
tragen, der aus dem Plräsidenten,
demGeneralinspektordesSee=Sanitäts=
dienstesund der Quarantänesachenund
drei von demKonseilgewähltenDele=
giertenderMächtebesteht.Er führt den
Titel „Finanzausschuß“.Die dreiDele=
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gués des Puissancessontrencuvelés
tous les ans. Il§ sont rédligibles.
Ce Comité fixe, sauf ratilication

Par le Conseil, le traitement des
employés de tout grade; il déeide
les dépenses lixes et les depenses
imprévues. Tous les trois mois,
dans une stéancespéciale, #l fait au
Conseil un rapport détaillé de sa
gestion. Dans les trois mois dui
Suivront T’expiration de Tannée bud=
gGetaire,le Conseil, sur la proposition
du Comité, arréte le bilan dédlinitif
et le transmet, Par Temremtse de
son Président, au Ministöere de UIn=
terieur.
Le Conseil prépare le budget de

ses recettes et celui de ses depenses.
Ce budget sera arrété par le Conseil
des Ministres, en meme temps qdue
le budget général de I’Etat, à titre
de budget annexe. — Dais le cas
on le chillre des dépensesexcéderait
le chiflre des recettes, le déficit sera
comblé par les ressources générales
de I’Etat. Toutefois, le Conseil devra
Gtudier sans retard les moyens
d’équilibrer les recettes et les dé=
Denses. Ses propositions seront, par
les soins du Président, transmises
au Ministre de ’Intérieur. iexeé-
dent des recettes, §il en existe,
restera à la caisse du Conseil Sani=
taire, Maritime et Quarantenaire; il
sera, apresdécisiondu ConseilSani=
taire ratilice par le Conseil des Mi=
nistres, affecte exclusivement à la
créationd’un fondsderéservedestind
ànfaire face aux bescins imprévus.

Art. 25. Le Président est tenu
Tordonner qduele vote aura lieu au
scrutin secret, toutes les fois due
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giertenwerdenjedesJahr neugewählt.
Sie sindwiederwählbar.
DieserAusschußbestimmt,vorbehalt=

lichderGenehmigungdurchdenKonseil,die
BesoldungderAngestelltenjedenRanges,
setztdie bestimmtenund die unvorher=
gesehenenAusgaben fest. Er erstattet
alle drei Monat in einer besonderen
Sitzung demKonseileinengenauenBe=
richt über seineGeschäftsführung.Im
Verlaufe der drei Monate, welchedem
Ende des Rechnungssjahrsfolgen, stellt
der Konseil auf Vorschlagdes Aus=
schussesdieSchlußbilanz auf und über=
sendetsiedurchVermittelungseinesPräsi=
dentendemMinisterium desInnern.
Der Konseil ennvirft das Budget für

seineEinnahmenundAusgaben. Dieses
Budget wird vom Ministerrate gleich=
zeitig mit dem allgemeinen Staats=
budgetunter demTitel einesAnhangs=
budget festgestellt.Falls die Summe
der Ausgaben die Summe der Ein=
nahmen übersteigensollte, wird der
Fehlbetrag aus allgemeinenStaats=
einnahmen gedeckt. Jedoch soll der
Konseilunverzüglichdie Mittel prüfen,
um Einnahmen und Ausgaben ins
Gleichgewichtzu bringen. Seine Vor=
schlägewerden durch den Präsidenten
dem Ministerium des Innern über=
mittelt. Falls ein Uberschußvon Ein=
nahmenvorhanden ist, so soll er der
Kasse des Sons für See-Sanitäts=
wesenund OQuarantänesachenverbleiben;
er wird durch einen vom Ministerrate
bestätigtenBeschlußdes Konseilsaus=
schließlichzur Schaffung einesReserve=
fonds verwandt, der bestimmtist, un=
vorhergesehenenBedürfnissenzu dienen.
Art. 25. Der Präsidentistgehalten,

anzuordnen,daßdieAbstimmunggeheim
vorgenommenwird, sobalddrei Mit—
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trois membres du Conseil en font
la demande. Le vote au Scrutin
secret est obligatoire toutes les fois
qu’il sagit du choix des Délégués
des Puissances pour faire partie du
Comité de discipline ou du Comité
des Finances et lorsquiil sagit de
nomination, révocation, mutation ou
avancement dans le personnel.
Art. 26. Les Gouverneurs, Préfets

de police et Moudirs sont respon=
sables, en ce qui les concerne, de
Texécutiondesröglementssanitaires.
II doivent, ainsi due toutes les
autorités eiviles ct militaires, donner
leur concours lorsqu’ils ensontGgale=
ment requis par les agents du Ser=
vice Sanitaire, Maritime et Quaran=
tenaire, pour assurer la prompte
exécution des mesures prises dans
Tintérét de la santé publique.

Art 27. Tous décrets et regle=
ments antérieurssont abrogésen ce
du’ils ont de contraire aux disposi=
tions qui précdèdent.
Art. 28 Jotre Ministre de IInté-

rieur est chargé de Texecution du
Présent décret, qui ne deviendra
exécutoire qu'à partir du 1 No=
vembre1893.
Fait au palais de Ramleh, le

19 juin 1893.

Abbas Hilmi.

Par le Khédive:

Le Président du Conseil, Ministre de
TIntérieur,

Riaz.

Diqitized by,Oo gle

gliederdesKonseilses verlangen. Die
geheimeAbstimmung ist obligatorisch
in allen Fällen, in denen es sich um
die Wahl der Delegiertender Mächte
für die Teilnahme an demDisziplinar=
oder Finanzausschuß oder um eine
Ernennung, Absetzung, Veränderung
oderBeförderunginnerhalbdes Per=
sonals handelt.
Art. 26. Die Gouverneure,Polizei=

präfektenund Moudirs sind, soweites
sie angeht, für die Ausführung der
Gesundheitsverordnungenverantwortlich.
Sie müssen,ebensowie alle Zivil= und
Militärbehörden,ihre Unterstützungge=
währen, wenn sie darum von den Be=
amtendesSee=Sanitäts=undQuaran=
tänedienstesin gesetzmäßigerWeisezu
demZweckeangegangenwerden, die
schnelleAusführung der im Irnteresse
der öffentlichenGesundheit getroffenen
Maßregelnzu sichern.
Art. 27. Alle früherenVerfügungen

und Verordnungenwerdenaufgehoben,
soweitsie mit den vorstehendenAnord=
nungen im Widerspruchestehen.
Art. 28. UnserMinister desInnern

wirdmitderAusführungdervorliegenden
Verfügung,welcheerstvom1. November
1893 in Kraft tretensoll) beauftragt.

Gegebenim Palast zuRamleh, den
19. Juni 1893.

Abbas Hilmi.
Auf Befehl des Khedive:

Der Ministerpräsident, Minister des Innern:

Riaz.
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Décret khedivial
du 25 décembre 1894.

Nous, Khédive d'Egypte,
Sur la proposition de Notre Mi=

nistre des Finances et Tavis con=
forme de Notre Conseil des Mi=
nistres;

Vu Tavis conforme de MM. les
Commissaires-Directeurs de la Caisse
de la dette publique en ce qduicon=
cerne Tarticle 7;

Avec Passentiment des Puissances,

Déerétons:

Article premier. A Partir de Texer-
cice financier 1894, il sera prélevée
anmuellement sur les recettes actuelles
des droits de phare, une somme de
40 000 L. E., qui sera employée
comme il est explidus dans les
articles suivants.

Art. 2. La somme prélevée en
1894 sera affectée:16 à combler le
délicit Wventuelde Pexerecicefinancier
1894 du Conseil qduarantenaire, au
cas ounce deficit n’aurait pas pu
étre entièrement couwert avec les
ressources provenant du fonds de
r(serve dudit Conseil, ainsi duil
sera dit à Tarticle qui suit; 2° à
faire füce aux dépenses estraordi=
naires nicessiteespar Faménagement
Reichs=Gesetzbl.1007.
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Khedivialverfügung
vom 25. Dezember1894.

Wir, Khedivevon Egypten,
Auf den Vorschlag UnseresFinanz=

ministersund nachZustimmungUnseres
Ministerrats;

Nach Einholung derZustimmungder
Herren delegiertenDirektoren der Kasse
der öffentlichenSchuld betreffs des
Artikel 7
Mit Zustimmungder Mächte;

Verfügen:
Art. 1. Vom BeginnedesFinanz=

jahrs 1894 an soll jährlich von den
gegenwärtigen Einnahmen aus den
Leuchtturmabgabeneine Summe von
40 000 egyptischenPfund zum vor=
aus entnommenwerden. Diese wird
verwendet, wie es in den folgenden
Artikeln näher ausgeführt ist.

Art. 2. Die 1894 zum voraus
entnommeneSumme soll dazu bestimmt
sein: 1. den etwaigenFehlbetragdes
Konseils für Quarantänesachenaus dem
Finanzjahr1894 zu decken,falls es
nichtmöglich sein sollte, ihn völlig mit
Hilfe des Reservefondsdes erwähnten
Konseilszudecken,wiedasim folgenden
Artikel bestimmtwird; 2. die außer=
ordentlichenAusgaben zu bestreiten,
welche durch die Unterhaltung der

93

Oriqinal from



desötablissementssanitairesckEl
Tor, de Suez et des Sources de
Moise.

Art. 3. Le fondsde réserveactuel
du Conseil quaramenaire sera em=
Ployé à combler le ddficit de Texer=
cice 1894, sans due ce fonds puisse
etre reduit à une sommeinférieure
à 10 000L. E.
Si le déficit ne se trouve pas

entiörement couvert, il y sera f#it
face, pour le reste, avec les res=
sourcescréé#esà Tarticle premier.

Art. 4. Sur la somme de L. E.
80 000, provenant des esercices,
1895 et 1896. il sera prélevé: 10
une somme 6gale à celle qui aura
444payée en 1894 sur les mémes
recettes, à valoir sur le déficit de
ladite annde 1894, de maniere à
PDorter à L. E. 40 000 le montant
des sommes affectéesaux travanzx
extraordinaires prévus à Tarticle
1“ Pour El Tor, Suez et les Sources
de Moise; 25°les sommes nécessaires
Dour combler le déficit du budget
du Conseil duarantenaire, pour les
exercices financiers 1895 et 1896.

Le surplus, aprös le prélèvement
ci-dessus, sera aflectc à la con=
struction de nouveaux phares dans
la Mer Rouge.

Art. 5. A partir de Texereice
financier 1897, cette somme annnelle
de L. E. 40 000 sera affectéee à
combler les déficits Wentuels du
Conseil quarantenaire. Le montant
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Sanitätsanstaltenin El-Tor, Suez und
an den Mosesquellennotwendigge—
worden sind.
Art. 3. Der gegenwärtigeReserve=

fonds desKonseils für Quarantänesachen
soll dazu verwendetwerden,um den
FehlbetragdesRechnungsjahrs1894 zu
decken,jedochdarfer nichtauf einege=
ringereSumme als 10 000 egyptische
Pfund herabgemindertwerden. Wenn
der Fehlbetragnicht völlig gedecktist,
so soll der Rest aus den im Art.1 ge=
schaffenenHilfsquellen gedecktwerden.

Art. 4. Von der Summe von
80 000 egygtischenPfund, die für die
Rechnungsjahre1895 und 1896 zur
Verfügung stehen, soll zum voraus
entnommenwerden: 1. eine Summe,
die derjenigengleichist, die im Jahre
1894 aus denselbenEinnahmen zur
DeckungdesFehlbetragsvon 1894 ge=
zahlt wordenist, um so den Betrag
der Summe, die zu den außerordent=
lichen, im Art. 1 für El=Tor, Suez
und dieMosesquellenvorgesehenenAr=
beiten notwendig geworden ist, auf
40 000 egyptischePfund zu bringen;
2. die Summen, die notwendigsind,
um den Fehlbetragim Budget des
Konseils für Quarantänesachenin den
Rechnungsjahren1895 und 1896 zu
decken. «
Der nachobigerVorwegnahmever—

bleibendeBetrag soll auf die Erbauung
neuerLeuchttürmeim Roten Meere ver—
wandt werden.

Art. 5. Vom Finanzjahr1897 ab
wird diesejährlicheSumme von 40 000
egyptischenPfund dazu bestimmt,die
möglicherweisevorhandenenFehlbeträge
des Konseils für Quarantänesachenzu
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deLTsommenöcessaireäoeteWet
sera arrété définitivement en prenant
PDourbase les résultatsfinanciers
des exercices 1894 et 1895 du
Conseil.
Le surplus sera affecté à une

réduction des droits de phares: il
est entendu qdueces droits seront
reduits dans la méme proportion
dans la Mer Rouge et dans la
Méditerrande.

Art. 6. Moyennant les préleève=
ments et aflectations ci-dessus, le
Gouvernementest,à partir deannde
1894, déchargé de toute obligation
duelconque en ce dqui concerne les
dépenses soit ordinaires, scit extra=
ordinaires du Conseil duarantenaire.
II est entendu, toutelois, due les

dépenses supportées jusqdu'd ce jour
Dar le Gouvernement Egyptien con=
tinueront à rester à sa charge.

Art. 7. A partir de Texercice
1894, lors du reglement de compte
des exeédents avec la Caisse de la
Dette publique, la part de cesexcé=
dents revenant au Gouvernement
sera majorded’une sommeannnelle
de 20 000L. E.

Art. S. II a été convenn entre le
GouvernementEgyptien et les Gou=
vernementsd’Allemagne, deBelgique.
de Grande-Bretagne et d’'Italie que
la somme aflectée à la réduction
des droits de phares, aux termes
de Tarticke 5 du présent decret,
viendra en déduction de celle de
40 000 L. E. prévue dans les lettres
annexées aux Conventions, Commer=
ciales intervennes entre IEgypte et
lesdits Gouvernements.

decken.Die Höhe der hierfürnötigen
Summe wird endgültig festgesetzt,in=
demdie finanziellenErgebnissederRech=
nungsjahre1894 und 1895 zu Grunde
gelegtwerden.
Der Uberschußwird zurHerabsetzung

der Leuchtturmabgabenbestimmt:diese
Abgabensollenim gleichenVerhältnis
im Roten Meereund im Mittelmeere
herabgesetztwerden.

Art. 6. Durch die oben erwähnten
Vorschüsseund Anweisungenwird die
Regierung vom Jahre 1894 ab von
jederVerpflichtunghinsichtlichderordent=
lichen wie der außerordentlichenAus=
gaben des Konseils für Quarantäne=
sachenbefreit.
Jedoch bleiben die bisher von der

EgyptischenRegierung getragenenAus=
gabenauchweiter zu ihren Lasten.

Art. 7. Vom Rechnungsjahr18941
an soll bei der Abrechnung der Über=
schüssemit der Kasseder öffentlichen
Schuld derTeil der derRegierungzu=
kommendenUberschüsseum eineSumme
von jährlich 20 000 egyptischenPfund
vergrößertwerden.

Art. 8. Es istzwischenderEgyptischen
und der Deutschen,Belgischen, Groß=
britannischenundItalienischenRegierung
vereinbartworden, daß die nachden
Bestimmungendes Art. 5 dieserVer=
fügung für die HerabsetzungderLeucht=
turmabgaben bestimmteSumme von
derjenigender40 000 egyptischenPfund
abgezogenwerdensoll, die in denAn=
hängenzu den zwischenEgypten und
jenen Staaten vereinbarten Handels=
verträgenvorgesehenist.

93.
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Art. 9. Notre Ministre des Finances
est chargé de l'exécutiondu présent
déeret.

Fait au Palais de Koubbeh, le
25 décembre 1894.

Abbas Hilmi.

Par le Khédive:

Le Président du Conseil des Ministres,

N. Nubar.

Le Ministre des Finances,

Ahimer Mazloum.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Boutros CGhali.

Arrété ministériel
du 19 juin 1893

Concernant

le fonctionnement du Service
sahitaire, Maritime et OQuaran-=

tenaire.

Le Ministre de TIntérieur, vu le
Decret en date du 19 juin 1893,
arréte:

Titre I.
Du Conseil Sanitaire, Maritime et

Ouarantenaire.

Article premier. Le Présidentest
tenn de conwodquerle Conseil Sani=
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Art. 9. UnserFinanzministerwird mit

Gegebenim Palast zuKoubbeh,den
25. Dezember1894.

Abbas Hilmi.

Auf Befehl des Khedive:

Der Hräsident des Ministerrate:

N. Nubar.

Der Finanzminister:

Ahmer Mazloum.

Der Minister der auswärtigen Angelegen=
beiten:

Boutros Ghali.

Ministerialbeschluß
vom 19. Juni 1893,

betreffend

dieTätigkeitdesSee=Sanitäts=und
Quarantänedienstes.

Der Minister desInnern,
Im Hinblickauf dieVerfügungvom

19. Juni 1893),
Verfügt:

TitelI.
Hom Konseil für See=Sanitätswesen und

Quarxantänesachen.

Art. 1. Der Präsident ist gehalten,
denKonseilfür See=Sanitätswesenund
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taire,MaritimeetQuarantenaire,
en séanceordinaire, le premier mardi
de chaque mois.
Il est également tenu de le con=

voquer lorsque trois membres en
font la demande.
Il doit enfin réunir le Conseil, en

séance extraordinaire, toutes les fois,
due les circonstances exigent Fadop=
tion immédiate d'une mesure grave.

Art. 2. La lettre de convocation
indique les questionsportéesà Tordre
du jour. A moins Turgence, il ne
Dourraétre pris de décisionsdélini=
tives due sur les questions men=
tionnéesdans la lettre deconvocation.

Art. 3. Le secrétairedu Conseil
rCdige les procès-verbaux desstances.
Ces procès-verbaux doivent étre

Drésentés à la signature de tous les
memhres qui assistaient à la séance.
IIs sont intégralement copiés sur

un registre qdui est conservé dans
les archives concurremment avec les
originaux des procès-verbaux.
Une copie pProvisoire des proccès=

verbaux sera délivrée à tout membre
du Conseil qui en fera la demande.

Art. 4. Une Commission perma=
nente composée du Président, de IIn=
Sspecteurgénéraldu ServiceSanitaire,
Maritime et Quarantenaire, et de
deux Délégués des Puissances dlus
Par le Conseil, est chargée de prendre
les déecisionset mesures urgentes.

Le Déléguéde la nation intéressce
est toujours convoqué. II a droit
de vote.

Oigitizedbr,Oo Kle

Quarantänesachenam erstenDienstag
jedes Monats zu einer ordentlichen
Sitzungzusammenzuberufen.
Ebensoist er gehalten,ihn zusammen=

zuberufen,wenn dreiMitglieder darauf
antragen.
Er muß endlicheine außerordentliche

SitzungdesKonseilsanberaumen,sooft
die Umständeden unverzüglichenErlaß
einerwichtigenMaßregel erfordern.

Art. 2. Das Einberufungsschreiben
enthält die auf die Tagesordnung ge=
setztenFragen. Abgesehenvon drin=
gendenFällen könnenendgültigeEnt=
scheidungennur in denFragengetroffen
werden,diein demEinberufungsschreiben
aufgeführtworden sind.

Art. 3. Der Sekretär des Konseils
nimmtdie Sitzungsprotokolleauf.
DieseSitzungsprotokollemüssenallen

Mitgliedern zur Zeichnung vorgelegt
werden)welchederSitzung beiwohnten.
Sie werdenvollständigin ein Ver=

zeichniseingetragen,welcheszusammen
mit den Urschriftender Sitzungsproto=
kollein denArchivenaufbewahrtwird.
Eine vorläufigeAbschriftderSitzungs=

protokolle wird jedem Mitgliede des
Konseils auf Ansuchenzugestellt.

Art. 4. Eine ständigeKommission,
bestehendaus dem Präsidenten, dem
Generalinspektordes See=Sanitäts=
dienstesund der Quarantänesachenund
zweivom KonseilgewähltenVertretern
der Mächte, wird damit beauftragt,
eilige Entscheidungenund Maßnahmen
zu treffen.
Der Delegierteder beteiligtenNation

ist immerzuzuziehen.Er hat Stimm=
recht.
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Le Président ne vote qu'en cas
de partage.
Les décisions sont immédiatement

Ccommuniquéespar lettres à tous les
membres du Conseil.
Cette Commission sera renouvelée

tous les 3 mois.

Art. 5. Le Président ou, en son
absence, Inspecteur genéral du Ser=
vice Sanitaire, Maritime et OQuaran=
tenaire, dirige les délibérations du
Conseil. II ne vote qu'fen cas de
Dartage.
Le Présidenta la directiongenérale

du Service. II est chargé. de faire
eKcuter les déeisions du Conseil.

Secrétariat.

Art. 6. Le secrétariat, placé sous
la direction du Président, centralise
In correspondance tant avec le Mi=
nistre de UIntérieur qu’avec les di=
vers agents du Service Sanitaire,
Maritime et OQuarantenaire.
II est chargé de la statistiqueet

des archives. II lui seraadjoint des
commis et interpreètes en nombre
Suflisant pour assurer Texpédition
des aflaires.

Art. 7. Le secrétaire du Conseil,
chef du secrétariat, assiste aux
sances du Conseil et rédige les
Drocès-verbaux.
II a sous ses ordres les employés

et gens du service du secrétariat.
II dirige et surveille leur trawail,

sous Pautorité du Président.
II a la garde et la responsabilite

des archives.
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Der Präsident stimmt nur im Falle
der Stimmengleichheitab.
Die Beschlüssewerdenunverzüglich

allen Mitgliedern des Konseils brieflich
mitgeteilt.
Alle dreiMonatefindeteineNeuwahl

dieserKommissionstatt.

Art. 5. Der Präsident oderin seiner
Abwesenheitder Generalinspektordes
See=Sanitätsdienstesund der Quaran=
tänesachen leitet die Beratungen des
Konseils. Er stimmt nur im Falle der
Stimmengleichheitab.
Der Präsident hat die allgemeine

LeitungdesDienstes.Er istbeauftragt,
die Beschlüssedes Konseils zur Aus=
führungzu bringen.

Sekretariat.

Art. 6. Das Sekretariat, das der
Leitung des Präsidenten unterstellt ist,
erledigtden brieflichenVerkehrsowohl
mit dem Ministerium des Innern wie
mit denverschiedenenBeamtendesSee=
Sanitäts= und Quarantänedienstes.
Es ist beauftragt,die Statistikund

dieArchive zu führen. Es werdenihm
GehilfenundDolmetscherin genügender
Lahl zugeteilt,um die Erledigungder
Geschäftezu sichern.

Art. 7. Der Sekretär des Konseils,
der gleichzeitigLeiter des Sekretariats
ist, wohnt den Sitzungen des Konseils
bei und nimmt die Protokolleauf.
Er hat dieBeamten und Diener des

SekretariatsunterseinemBefehle.
Er leitetund überwachtihreArbeit

unter der Oberaufsichtdes Präsidenten.
Er hat die AufsichtüberdieArchive

und ist für sieverantwortlich.
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Bureau de comptabilité.

Art. 8S. Le chef du bureau central
de la comptabilitéest „agentcomp-
table.

II ne pourra entrer en fonctions
avant d’avoir fourni un cautionne=
ment, dont le quantum sera fixé par
lLle Conseil Sanitaire, Maritime et
OQunrantenaire.
II contröle, sous la direction du

Comité des finances, les opérations
des préposésà la recette des droits
Sanitaires et duarantenaires.
II dresseles étatset comptesqui

doivent étre transmis au Ministère de
lntérieur aprèsawoirétéarrétéspar
Ie Comité desfinanceset approuwés
Par le Conseil.

De T’Inspecteur général sanitaire.

Art. 9. LInspecteur genéralsani=
taire a la surveillance de tous les
services dépendant du Conseil. II
exerce cette surveillancee dans les
conditions prévues par Tarticle 19
du Décret en date du 19juin 1893.
II inspecte, au moinsune fois par

an, chacun des offices, agences ou
Postes sanitaires.
En outre, le Président détermine,

sur la proposition du Conseil et selon
les besoins du service, les inspections
auxquelles TInspecteurgénéral devra
Drocéder.
En cas d’'empéchement de TIn=

spectenr général, le Président deé=
signera, d’accord avec le Conseil,
le fonctionnaire appelé àble suppléer.

Rechnungsbureau.

Art. 8. Der Leiter des Zentral—
bureaus für das Rechnungswesenist
„rechnungführenderBeamter“.
Er kannseinAmt nur nachBestellung

einer Sicherheit antreten, deren Höhe
vom Konseil für See=Sanitätswesen
und Quarantänesachenfestgesetztwird.

Er überwachtunterder Leitungdes
FinanzausschussesdieMaßnahmenderer,
die mit der Erhebungder Sanitäts=
und Quarantänegebührenbetrautsind.
Er stelltdieVoranschlägeundRech=

nungen auf, welchedem Ministerium
desInnern vorgelegtwerden,nachdem
sie vom Finanzausschussefestgesetztund
vom Konseilgenehmigtwordensind.

Lom General=Sanitäteinspektor.

Art. 9. Der General=Sanitätsinspek=
torhatdieAufsichtüberalleDienststellen,
die dem Konseil unterstehen.Er übt
dieseAufsichtunter den Bedingungen
aus, die im Art. 19 desDekretsvom
19.Juni 1893 vorgesehensind.
Er besichtigtmindestenseinmal im

Jahre jedesGesundheitsamt,jedeAgen=
tur und jedenPosten.
Außerdem ordnet der Präsident auf

Vorschlag desKonseils oderje nachden
Bedürfnissendes Dienstes die Besich=
tigungenan, die der Generalinspektor
vorzunehmenhat.
Im Falle der Behinderung des

Generalinspektorshat der Präsident
im Einvernehmenmit demKonseil den
Beamten zu bestimmen,der ihn ver=
tretensoll.
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Chaque fois que l'Inspecteur géné-
ral a visité un office, une agence,
un poste sanitaire, une station sani=
taire, ou un campement quarante=
naire, il doit rendre compte à la
Présidence du Conseil, par un rap=
port special, des résultats de sa
Vérification.
Dans Tintervalle de ses tournées,

TInspecteurgénédralprend part. sous
Tautoritc du Président, à la dirce=
tion du service général. II supplée
le Président en cas d’absencc ou
d’empechement.

Titre II.
Service des ports, stations duarante-=

naires, stations sanilaires.

Art. 10. La police sanitaire, mari=
time et duarantenaire, le long du
littoral 6(gyptien de la Méditerrande
et de la Mer Ronge, aussi bien due
Ssurles frontières de terre du coté
du désert, est confice aux directeurs
des offices de santeé, directeurs des
stations sanitaires ou campements
duarantenaires, chefs des agences
Sanitaires ou chefs des postes sani=
taires et aux employés placés sous
leurs ordres.

Art. 11. Les directeurs des oflices
de santé ont la direction et la re=
Ssponsabilitédu service, tant de
Toflice à la téte duquel ils sont
Placés due des postes sanitaires qui
en dépendent.

Ils doivent veiller à la stricte
eNGeution des reglements de police

Jedesmal,wennderGeneralinspektor
einGesundheitsamt,eineAgentur,einen
Sanitätsposten,eineSanitätsstationoder
einQuarantänelagerbesichtigthat, muß
er dem Präsidium des Konseils einen
besonderenBericht über die Ergebnisse
seinerWahrnehmungenerstatten.

In der Zeit zwischenseinenReisen
nimmt der Generalinspektorunter der
Oberaufsicht des Präsidenten an der
Leitung des allgemeinenDienstesteil.
Er vertritt den Präsidenten im Falle
seinerAbwesenheitoderBehinderung.

Titel I.
Hafendienst, Dienst der Duarantäne- und

Sanitätsstationen.

Art. 10. Die See=Sanitäts=und
Quarantänepolizeilängs deregyptischen
KüstedesMittelländischenunddesRoten
Meeres wie an der Landesgrenzeauf
der Seite der Wüste ist denDirektoren
der Gesundheitsämter,den Direktoren
der SanitätsstationenoderQuarantäne=
lager, den Vorständender Sanitäts=
agenturenoder den Vorständender
Sanitätsposten und den unter ihren
Befehl gestelltenBeamten anvertraut.

Art. 11. Die DirektorenderGesund=
heitsämter haben die Leitung und die
Verantwortlichkeitfür den Dienst, und
zwar sowohl für den des Amtes, an
dessenSpitze sie gestelltsind, wie für
denderSanitätsposten, die ihnenunter=
stehen.
Sie müssenauf die genaueDurch=

führungderfür dieSee=Sanitäts-und
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sanitaire, maritime et quarantenaire.
Ils se conforment aux instructions
qu'ils recoivent de la Présidenee du
Conseil et donnent à tous les em=
ployés de leur office, aussi bien
Gdu’auxemployés des postes sani=
taires qui y sont rattachés, les
ordres et les instructions nécessaircs.
IIs sont chargés de la reconnais=

sance et de l’araisonnementdes na=
Vires, de Tapplication des mesures
duarantenaires, et ils proc&èdent,
dans les cas prévus par les regle=
ments, à la visite médicale, ainst
du’aux enquétes sur les contraven=
tions duarantenaires.
IIs correspondent seuls pour les

aflaires administratives avec la bré=
Sidence, à laquelle ils transmettent
tous les renseignements sanitaires
du’ils ont recueillis dans Texercice
de leurs fonctions.

Art. 12. Les directeurs des ofliccs
de santé sont, au point de vue du
traitement, divisés en deufx elasses:

Les oflices de premieèreclasse, qui
sont au nombre de quatre:

Alexandrie;
Port-Said;
Bassin de Sucz et campement
aux Sources de Moise;

Tor.

Les ollices de deuxième classe,
dui sont au nombre de trois;

Damiette;
Souakim;
Kosseir.

Art. 13. Les chefs des agences
sanitaires ont les meémeattributions,
Reichs.Gesetzbl.1907.
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QuarantänepolizeierlassenenVerordnun=
gen achten. Sie richtensichnach den
Weisungen,die sievom Präsidium des
Konseils empfangen und geben allen
Beamten ihres Amtes wie auch den
Angestelltender Sanitätsposten, die
ihnenzugeteiltsind, die nötigenBefehle
und Anweisungen.
Sie sindbeauftragtmit der Unter=

suchungunddemAusfragenderSchiffe,
der Anwendungder Quarantänemaß=
nahmen, und sie schreitenin den von
den Verordnungen vorgesehenenFällen
zur ärztlichenUntersuchungwie zu den
UntersuchungenüberVerstößegegendie
Quarantänebestimmungen.
Sie allein führen den Briefwechsel

überdieVerwaltungsangelegenheitenmit
demPräsidium und übersendenihm alle
gesundheitlichenNachrichten,die ihnen
in AusübungihresDiensteszugegangen
sind.

Art. 12. Die Direktorender Ge=
sundheitsämterwerden hinsichtlichihres
Gehalts in zweiKlasseneingeteilt:
Amter ersterKlasse,derenZahl vier

beträgt:
Alexandrien,
Port Said,
Beckenvon Sucz und Lager an
denMosesquellen,

Tor;
AmnterzweiterKlasse,derenZahl drei

beträgt:
Damiette,
Suakim,
Kosseir.

Art. 13. Die Leiter der Sanitäts=
agenturenhabenbezüglichihrerAgentur

94

Oriqinal from



en ce qui concerne l'agence, que
les directeurs en ce qui concerne
leur ollice.

Art. 14. II Va une seule agence
Sanitaire à El Ariche.

Art. 15. Les chefs des postes
Sanitaires ont scus leurs ordres les
cemployésdu poste qu’ils dirigent.
IIS sont placés sous les ordres du
directeur d’'un des oflices de santé.
II sont chargés de Texccution

des mesures sanitaires et quarante=-
naires indiqudes Par les réglements.

Ils ne peuvent délivrer aucune
Patente et ne sont autorisésà viser
due les patentes des bätiments par=
tant en libre pratique.
Ils obligent les navires dui arri=

Vent à leur Echelle avec une patente
brute ou dans des conditions irré=
gulières à se rendre dans un port
où existe un oflice sanitaire.

Ils ne peuvent eux-méme pro=
cdder aux enquétes sanitaires, mais
i|s doivent appeler à cet effet le di=
recteur de Tollice dont ils relèvent.
En dehors des cas Turgence ab=

Solue, ils ne correspondent quayec
ce directeur pour toutes les aflaires
administratives. Pour les aflaires
sanitaireset duarantenairesurgentes,
telles due les mesures à prendre au
sujet d’'un navire arrivant, au ’an=
notation à inscrire sur la patente
d’'un navire en partance, ils corre=
spondent directement avec la Pré=
sidence du Conseil; mais ils deivent
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dieselbenBefugnissewie die Direktoren
bezüglichihresAmtes.

Art. 14. Es gibt nur eineSanitäts=
agentur,und zwar in El Ariche.

Art. 15. Die Leiter der Sanitäts=
postenhabenunter ihremBefehle die
BeamtendesPostens,demsievorstehen.
Sie sindunter den Befehl desDirektors
einesderGesundheitsämtergestellt.
Sie sind beauftragtmit der Durch=

führung der Sanitäts=und OQuaran=
tänemaßregeln,diein denVerordnungen
vorgeschriebensind.
Gesundheitspässekönnensienichtaus=

stellen; sie sind nur befugt, die Ge=
sundheitspässeder Schiffe zu visieren,
die in freiemVerkehrauslaufen.
Sie veranlassendie Schiffe, welche

mit einemunreinenGesundheitspaßoder
unter nicht ordnungsmäßigenBedin=
gungenan ihrem Landungsplatzan=
kommen,sichin einenHafenzu begeben,
in demein Gesundheitsamtbesteht.
Sie könnengesundheitspolizeilicheEr=

hebungennichtselbstvornehmen,müssen
vielmehrhierzudenDirektordesAmtes
herbeirufen,dem sie unterstehen.
AbgesehenvonFällen größterDring=

lichkeit, verkehrensie in allen Verwal=
tungsangelegenheitennur mit diesem
Direktor.Wegendringendergesundheits=
polizeilicherund Quarantäneangelegen=
heiten,so z. B. wegenMaßnahmen,
diebezüglicheinesankommendenSchiffes
zu treffensind, oderwegeneinesVer=
merkes,der auf den Gesundheitspaß
einesabfahrendenSchiffeszu setzenist,
verkehrensieunmittelbarmit demPrä=
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donner sans retard communication
de cette correspondance au direc=
teur dont ils dépendent.

II sont tenus d’aviser, par les
Voies les plus rapides, la Présidence
du Conseil des naufrages dont ils
auront connaissance.

Art. 16. Les postes sanitaires sont
aunombrede sik éumérés ci-apres:
Postes du Port-Neuf, d'’Abonukir,

Brullos et Rosette, relevant de Tot=
lice d’Alexandrie.
Postes de Kantara et du port in=

térieur d’lsmailia, relevant de Toflice
de Port-Said.

Le Conseil pourra, suivant les
nécessites du service, et suivant ses
ressources, créer de nouveanuxpostes
sahitaires.

Art. 17. Le service permanent
Ou Provisoire des stations sanitaires
et des campements quarantenaires
est consic à des directeurs dui ont
sous leurs ordres des employéssani=
taires, des gardiens, des portefaix
et des gens de service.

Art. 18. Les directeurssontchar=
gẽs de faire subir la duarantaine
aux personnes envoyées à la station
sanitaire ou au campement. I8
veillent, de concert avec les méde=
cins, à TPisclement des diflérentes
catégoriesde qduarantenaireset em=
Pôchent toute compromission. Alex=
Piration du délai fixé, ils donnent
la libre pratique ou la suspendent
conformément aux réèglements,sont
Pratiquer la désinfection des mar=

sidium des Konseils; jedochmüssensie
demDirektor, demsieunterstehen,von
diesemBriefwechselunverzüglichMit=
teilung machen.
Sie sind verpflichtet,auf schnellstem

Wegedas PräsidiumdesKonseilsvon
Schiffsbrüchen zu benachrichtigen,die
zu ihrerKenntniskommen.

Art. 16. Sanitätspostengibtessechs,
die nachstehendaufgezähltsind:
die Posten in Port=Neuf, Aboukir,

Brullos undRosette,die demAmte in
Alegandrienunterstehen
die Posten in Kantara und dem

inneren Hafen in Ismailia, die dem
Amte in Port Said unterstehen.
Der Konseil wird nachdenErforder.

nissen des Dienstes und entsprechend
seinen Mitteln neue Sanitätsposten
schaffen.

Art. 17. Der ständigeund derzeit=
weiligeDienstderSanitätsstationenund
Quarantänelagerist denDirektorenan=
vertraut,welcheunterihremBefehleGe=
sundheitsbeamte,Aufseher,Gepäckträger
und Diener haben.

Art. 18. Die Direktorensindbeauf=
tragt, diePersonenderQuarantänezu
unterwerfen,welchezu dem Sanitäts=
postenoderin dasLager geschicktwerden.
Sie überwachenzusammenmit den
AxztendieAbsonderungderverschiedenen
Gruppen der in QuarantäneBefind=
lichen und verhindern jeden Verstoß
gegenbestehendeVorschriften. Nach Ab=
lauf der festgesetztenFrist erteilensiedie
Erlaubnis zum freien Verkehr oder
schiebenderenErteilungnachMaßgabe
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chandises et des essetsà usage, et
appliquent la quarantaine aux gens
cinployés à cette opération.

Art. 19. Ils exercent une sur-
veillance constante sur Texéecution
des mesures prescrites, ainsi due
sur Pétat de samé des duarantenaires
et du personnel de Tétablisscment.

Art. 20. II8 sont responsables de
la marche du service et en rendent
compte, dans un rapport journalier,
à la Présidence du Conseil Sanitaire,
Maritime et Quarantenaire.

Art. 21. Les médecins attach.és
aux stations sanitaires et aux campe=
ments quarantenaires relévent des
directeurs de cesétablissements.IIs
ont sous leurs ordres le pharmacien
et les infrmiers.
IIs surveillent Tétat de santé des

duarantenaires et du personnel, et
dirigent Pinfirmerie de la station
sanitaire ou du campement.
La libre pratique ne peut étre

donnde aux personnes en quaran=
taine du’apres visite et rapport favo=
rable du médecin.

Art. 22. Dans chaque ollice sani=
taire, station sanitaire ou campement
duarantenaire, le directeur est aussi
„agent comptable.
II désigne, sous sa responsabilité

personnelle eflective, Vemployé pré=
Doséà PTencaissementdesdroitssani=
(aires et dquarantenaires.

Diqitized by,Oo gle

derVerordnungen hinaus)jsielassendie
DesinfektionderWarenundderzumtäg=
lichenGebrauchebestimmtenKleidungs=
stückevornehmenundverhängendieQua=
rantäneüber die mit Ausführung dieser
Maßregel beschäftigtgewesenenLeute.

Art. 19. Sie übeneine beständige
Aufsicht über die Ausführung der vor=
geschriebenenMaßregeln aus, ebensowie
über den Gesundheitszustand der in
QuarantäneBefindlichenund desPer=
sonalsderAnstalt.

Art. 20. Sie sindverantwortlichfür
den Gang des Dienstesund erstatten
darüber dem Präsidium des Konseils
für See ·Sanitätswesenund Quaran=
tänesachentäglichBericht.

Art.21. DieArzte,diedenSanitäts—
stationenund den Quarantänelagern
beigegebensind, unterstehendenDirek=
toren dieserAnstalten. Sie habenunter
ihrem Befehleden Apothekerund die
Krankenwärter.
Sie überwachenden Gesundheitszu=

stand der in Quarantäne Befindlichen
unddesPersonalsund leitendasLazarett
der Sanitätsstationoder des Lagers.
Die Zulassungzum freienVerkehre

kann den in Quarantäne befindlichen
Personen nur nach ärztlicher Unter=
suchungund günstigemBerichtedes
Arztesgewährtwerden.

Art. 22. In allenGesundheitsämtern,
SanitätsstationenoderQuarantänelagern
istderDirektorauch„rechnungführender
Beamter“.
Er ernenntunter seinervollen per=

sönlichen Verantwortlichkeit den Be=
amten,dermit derErhebungderSani=
täts=undQuarantänegebührenbetrautist.
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Les chess d'agences ou postes sani=
taires sont égalementagents comp=
tables; ils sont chargés personnelle-
ment T’flectuer la perception des
droits.
Les agents chargés du recouvre=

ment des droits doivent se conformer,
Dour les garanties à présenter, la
tenne des Gcritures, épodque des
versements, et genéralement tout ce
dui concerne la partie financière de
leur service, aux reglementsCmanant
du Ministere des Finances.

Art. 23. Les dépensesdu Service
Sanitaire, maritime et quarantenaire
seront acquittées par les moyens
Dropres du Conseil, ou d’accord avce
LeMinisteredesFinances, Par le ser=
vice des caisses du’il désignera.
Le Caire, le 19 juin 1893.

Riaz.
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Ebenso sind die Leiter der Sani=
tätsagenturen oder posten rechnung=
führendeBeamte; sie sind beauftragt,
persönlichdie Erhebung der Gebühren
vorzunehmen.
Die mit der Einziehungder Ge=

bühren beauftragtenBeamten müssen
sich wegen der zu stellendenSicher=
heiten, der Führung der Bücher, des
Zeitraums der Zahlungen und über=
haupt in allemwas diefinanzielleSeite
ihres Dienstes anlangt, nach den vom
FinanzministeriumerlassenenVerordnun=
gen richten.

Art.23. DieKostendesSee=Sanitäts=
und Quarantänediensteswerdenaus den
eigenenMitteln desKonseilsodernach
Ubereinkunftmit demFinanzministerium
von der Verwaltung der Kassenbe=
stritten,welchejenesbezeichnenwird.
Cairo, den 19. Juni 1893.
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Annexe III.
(Voir art.181.)

Résolutions
de la

Commission des voies et
moyens de la Conférence

sahitaire de Paris
relatives,

à un Oftice international
de Santé.

I. II est crckc un Oflice inter=
national de Santé d’apres les prin=
cipes dui ont présidé à la formation
et au fonctionnement duhurcau inter-=
national des Poids et Mesures. Ce
bureau aura son siège à Paris.

II. L.Oflficeinternationalaurapour
mission de recueillir les renseigne=
ments sur la marche des maladies
infectieuses. II recevra à cet ellet
les intormations dui lui seront com=
muniquées Par les autorités sup#-
rieures Thygiène des Etats partici=
Dants.

III. LOffice exposeraPériodiqdue-
ment les résultats de ces travaux
dansdesrapports ofliciels qui seront
communiqués aux Gouvernements
contractants. Ces rapports devront
Etre rendus publics.
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Anlage III.
(Vgl. Art. 181,)

Beschlüsse
der

Kommissionfür Mittel und Wege
derSanitätskonferenzzu Paris,

betreffend

ein internationalesGesundheitsamt.

I. Es wirdeininternationalesGesund=
heitsamt nach den Grundsätzen ge=
schaffen,die für die Bildung und die
Tätigkeit des internationalenBureaus
für Maß und Gewicht leitend gewesen
sind. DiesesAmt soll seinenSitz in
Paris haben.
II. Die Aufgabedes internationalen

Amtes soll darin bestehen,Nachrichten
überdenGang der ansteckendenKrank=
heitenzu sammeln.Es wird zu diesem
ZweckedieMitteilungenempfangen,die
ihm von den oberstenBehörden für
GesundheitspflegederbeteiligtenStaaten
gemachtwerden.

III. Das Amt wird in regelmäßigen
ZeiträumendieErgebnissedieserArbeiten
in amtlichenBerichtenniederlegen,welche
den Vertragsstaatenmitgeteiktwerden.
DieseBerichtesollenveröffentlichtwerden.
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IV. LOflice sera alimentépar les
contributions desGouvernements con=
tractants.

V. Le Gouwernement, sur le terri=
toire duquel sera établi POffice inter=
national de Santé, sera chargé, dans
un dlai de trois mois apresla signa=
ture des actes de la Conférence, de
soumettre à Tapprobation des Etats
contractants un Réèéglementpour Pin=
stallation et le fonctionnementde
cette institution.

IV. Das Amt wird durchBeiträge
derVertragsstaatenunterhalten.

V. Die Regierung,in derenGebiet
das internationale Gesundheitsamter=
richtetwerdenwird, hat den Auftrag,
innerhalb einerFrist von dreiMonaten
nachder UnterzeichnungderKonferenz=
akteeineVerordnung für dieErrichtung
und die TätigkeitdiesesInstituts der
Prüfung der Vertragsstaatenzu unter=
breiten.

Rumänien, Die Ratifikations=

niedergelegtworden.
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ständigung. S. 558.

(Nr. 3365.) Traité Thiextradition entre
I’/Allemagne et la Grece. Du
12 mars
27 férrier 1907.

Sa Majestẽl'Empereurd'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de lEmpire
d'Allemagne,etSaMajestéle Roi des,
Hellènes étant convenus de conclure
un traité pour Textradition réciproque
des mallaiteurs, ont muni dans ce
but, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l’Empereur d’'Alle=
magne, Roi de Prusse:
le Comte Emmerich de Arco
Valley, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire pres la Cour
dAthenes;

Sa Majes té le Roi des llel=
lenes:
le sieur Alexandre G. Skonses,
Son Ministre des Allaires
Etrangeères;

lesquels, apres setre communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en
Reichs- Gesetzbl. 1907.

(Ubersetzung.)

(Nr. 3365.) Auslieferungsvertrag zwischen
Deutschland und Griechenland.

12. März ...
27. Februar 1907.

Nachdem Seine Majestät derDeutsche
Kaiser,KönigvonPreußen,im Namen
des Oeutschen Reichs, und Seine
Majestät der König der Hellenenüber=
eingekommensind, einenVertrag wegen
gegenseitigerAuslieferungderVerbrecher
abzuschließen,habenAllerhöchstdieselben
zu diesemZweckemit Vollmacht ver=
sehen,und zwar:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
denGrafen Emmerich von Arco
Valley, Allerhöchstihrenaußer=
ordentlichen Gesandten und be=
vollmächtigtenMinister bei dem
Hofe in Athen,

Seine Majestät der König der
Hellenen:
denHerrnAleranderG. Skouses,
AllerhöchstihrenMinister deraus=
wärtigenAngelegenheiten,

welchenachgegenseitigerMitteilungihrer
in guterundgehörigerForm befundenen

95
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bonne et due sorme, sont convenus
des articles suivants:

Artiele 1.
Les Hautes Parties contractantes

s engagentàse livrer réciproquement,
duns lescirconstances et lesconditions
Elablies par le présent traité, les in=
dividus dui, Gtantpoursuivis ou con=
damnis comme auteurs ou compliccs
Par les tribunaux de la Partie re=
Gduérantepour les crimes et ddlits
Chumérésdans Tarticle ci-apres, se
rélugieraient sur le territoire deTautre
Partie.

Article 2.
Les crimes et ddlts pour lesquels

il y aura lieu à extradition, sont:

1° Assassinat, empoisonnement,
Parricide, infanticide, meurtre;

2° Coups portés ou blessures
faites volontairement ayant
causé scit la mort sans Tin=
tention de la donner, scit une
maladie ou incapacité de tra=
Vail personnel pendantplusde
trois mois, soit une mutilation
grawe,la perte ou la privation
de Tusage dGun membre ou
Tun organe, scit d'’autres in=
firmités permanentes;

3“ Avortement;
4° Bigamie;
5° Rapt de personnesaudessous
de Täge de qduatorzeans, en=
IEvement de mineurs;

6°“Exposition et dlaissement
d'enfant;

7° Wiol;
8° Vol commis à Taide de
violence ou sans violence,
abus de confiance, escro=
duerie, extorsion;
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VollmachtenüberfolgendeArtikelüber=
eingekommensind:

Artikel 1.
Die HohenvertragschließendenTeile

verpflichtensich, unter den durchden
gegenwärtigenVertragvorgesehenenUm=
ständenund Bedingungensicheinander
diejenigenPersonenauszuliefern,welche
von denGerichtendesersuchendenTeiles
wegender im folgendenArtikel auf=
geführtenVerbrechenund Vergehen,sei
es als Täter oderTeilnehmer,verfolgt
werdenoderverurteiltwordensindundsich
aufdasGebietdesanderenTeilesflüchten.

Artikel 2.
Die VerbrechenundVergehen,wegen

deren die Auslieferung stattzufinden
hat, sind:

1. Mord, Vergiftung,Elternmord,
Kindesmord,Totschlag;

2, vorsätzlicheMißhandlung oder
Verletzung,die denTod, ohne
denVorsatzzu töten,odereine
längerals dreiMonatedauernde
Krankheit oder Arbeitsunfähig=
keit oder eine schwereVer=
stümmelung, den Verlust eines
Gliedes oderOrgans oder des
Vermögenszu ihremGebrauch
oderanderedauerndeGebrechen
verursachthat;
AbtreibungderLeibesfrucht;
mehrfacheEhej;

. Raub von Personenunter vier=
zehnJahren, Entführung von
Minderjährigen;

6. AussetzungundVerlassungeines
Kindes; Q„
Notzucht;
Diebstahl),obmit oderohneGe=
walt begangen,Unterschlagung,
Betrug, Erpressung;

—

#
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Privation volontaire et illegale
dela libertéindividuelle com=
mise par des particuliers;

Fausse monnaie comprenant
Ia contrefacon et FPaltération
de la monnaie, T’émission et

11

125

13%
14°
15

16°

connaissance, de la monnaie
contrefaite ou altérée;
Contrefacon ou talsilication
Tieffletspublics ou de billets
de banque, de titres publics
ou privés; Cmissionou mise
en circulation, avec connais=
sance, de ces eflets, Hillets
Ou titres contrefaits ou tal=
siliés; faux en Geritures oll
dans les dépéches télégra=
Phiques et usage, avec con=
naissance, de ces dépeches,
effets, billets ou titres con=
trelaits, fabriqués ou falsiliés;

Contrefacon ou falsilication
de sceaux, timbres, poincons,
timbres-poste ou autres tim=
bres adhésits; usage, avec
Connaissance, de ces objets
contrefaits ou falsifiés; usage
Préjudiciable et avecune in=
tention frauduleuse de vFrais
sceaux, timbres et poinçons;

Faux téemoignage;
Faux serment;
Concussion, deétournement,
commis par les tonctionnai=
gres publics; corruption de
fonctionnaires publics;
Banqueroute frauduleuse, et
fraudes commises dans les
faillites;

vorsätzlicheundrechtswidrigeEnt=
ziehungderpersönlichenFreiheit,
falls durch Privatpersonen be=
gangen;
Falschmünzerei,nämlichNach=
machungund Veränderungvon
Geld sowiewissentlicheAusgabe
und Inumlaufsetzungvon nach=
gemachtemoder verändertem
Gelde;
NachmachungoderVerfälschung
vonStaatspapieren,vonBank=
notenodervon öffentlichenoder
privatenWertpapieren;wissent=
liche Ausgabe und Inumlauf=
setzungsolchernachgemachtenoder
gefälschtenStaatspapiere,Bank=
notenoderWertpapiereFälschung
vonUrkundenodertelegraphischen
Depeschenund wissentlicherGe=
brauch solcher nachgemachten,
fälschlichangefertigtenoder ver=
falschten Depeschen, Staats=
papiere,BanknotenoderWert=
papiere;
NachmachungoderVerfälschung
vonSiegeln, Stempeln,Stem=
pelzeichen,Postfreimarken oder
anderenzu klebendenMarken;
wissentlicherGebrauch solcher
nachgemachtenoder verfälschten
Gegenstände,nachteiligerundin
betrügerischerAbsicht erfolgter
Gebrauch von echtenSiegeln,
Stempelnund Stempelzeichen;
falschesZeugnis)
eineid;

ErpressungundUnterschlagung,
falls von öffentlichenBeamten
begangen)Bestechungöffentlicher
Beamten)
betrüglicherBankrottundbetrüg=
licheHandlungenbeiKonkursen

95=
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17"Incendievolontaire;
18»1)est1«ucti0n,dögradationou

suppression volontaire et illé=
gale d’un titre public ou
Privé commisedans le but de
causer du dommage à autrui;

1 Rsistance et voies de fait des
gens de I’équipage envers le
capitaine ou ses remplacants;

20° Recelementdes objetsobtenus
à l’aide d’'un des crimes ou
dclits prévus par la présente
convention.

Sont comprises dans les quali=
fications précédentesles tentatives,
lorsqufelles sont punies par les
TI&gislationsdes deux pays.
En matière de delits, I’extradition

aura lien:
1° pourles condamnés,lorsque la
Peine prononcéesera aumoins
d’'un an d’emprisonnement;

2° Pour les prévemss, lorsqdue le
maxsimumde la peine appli=
cable au fait incriminé sera,
d’après les Igislations des
deux pays, au moins de deux
ans d'emprisonnement.

Article 3.
Aucun sujet allemand ne sera

extradd à la Grece et aucun sujet
helleneneseraextrad àl[Allemagne.
Si le prévenu ou le condamné#iest

Pas sujet de celui des deux pays qdui
le reclame, le Gouvernement saisi de
la demanded’eextraditionresteralibre
de donner à cette demande la suite
dui lui Paraitra convenable et de
livrer lindividu réclamé, soit à son
Dropre pay’s, soit au pays ou le
crime aura été commis. -
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17. vorsätzlicheBrandstiftung;
18. vorsätzlicheundrechtswidrigeVer=

nichtung, Beschädigungoder
Unterdrückungeiner öffentlichen
oderPrivaturkundein derAbsicht,
einemAnderenzu schaden;

19. WiderstandundTätlichkeitenvon
SchiffsleutengegendenKapitän
oderseineVertreter;

20. Verhehlung von Sachen, die
durcheinesderimgegenwärtigen
VertragevorgesehenenVerbrechen
oder Vergehenerlangt sind.

Unter vorstehendenBezeichnungenist
der Versuchmitinbegriffen,soferner
durch die GesetzgebungbeiderLänder
mit Strafe bedrohtist.
Bei Vergehensoll die Auslieferung

stattfinden:
1. hinsichtlichderVerurteilten,wenn
die erkannteStrafe mindestens
ein Jahr Gefängnisbeträgt;

2. hinsichtlich der Beschuldigten,
wenn das Höchstmaßder auf
dieStraftat angedrohtenStrafe
nach der Gesetzgebungbeider
Länder mindestenszwei Jahre
Gefängnisbeträgt.

Artikel 3.
Kein Deutscherdarf an Griechenland

und keinGrieche an Deutschlandaus=
geliefertwerden.
Wenn der Beschuldigteoder Ver=

urteiltenichtdemStaate angehört,der
ihnbeansprucht,sosollesderRegierung,
an welchederAuslieferungsantragge=
richtet ist, freistehen,auf den Antrag
das ihr geeignetErscheinendezu ver=
anlassen und die beanspruchtePerson
entwederihrem Heimatstaat oder dem
Lande, wo die Straftat begangen
wordenist, auszuliefern.
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Article 4.
Liextradition n’aura as lieu:
1°8& la prescription de Taction
rou de la peine est acquise,
d'après les lois du pays re=
qduis, au moment ou la de=
mande est faite;
lorsdue la demande cex=
tradition sera motivée Par
le méme fait pour lequel
Pindividu réclamé a été pour=
suivi ct mis hors de cause
u est encore poursuivi ou
a deja#été jugé dans le pays
auquel TPextradition est de=
mand=e.

2°

Article 5.
Si Pindividu réelamé est poursuivi

Ou condamné, dans le pays requis,
Pour une infraction autre due celle
Gdui a donné lieu à la demande
Viextradition, son extradition pourra
GStredifldréejusqu’à la fin de la pour-
Suite et, en cas de condamnation,
jusdu’au moment ou il aura subi sa
peine.

Dans le cas ou il serait poursuivi
u détenndanslemémepays àraison
d’obligations contractées envers des
Particuliers, son extradition aura lieu
néGanmoinssous réserve,pour ceux=
ci, de faire valoir ensuite leurs
droits devant T’autorité compétente.

Article 6.
L'extradition ne sera pas accordée

tsi Pinfraction pour laquelle elle est
demandée,estConsidéréepar la partie
requise commeun ddlit politique ou

Oigitizedbr,Oo gle

Artikel 4.
Die Auslieferungsoll nichtstattfinden:
1. wenndieVerjährungderStraf=
verfolgungoderder Strafvoll=
streckungzur Zeit der Stellung
desAntrags nachdenGesetzen
desersuchtenLandesvollendetist;

2. wenn der Auslieferungsantrag
durchdieselbestrafbareHandlung
veranlaßtwird, wegenderendie
beanspruchtePerson in demum
dieAuslieferungersuchtenLande
verfolgt war und außer Ver=
folgung gesetztworden ist, oder
nochverfolgtwird oderbereits
abgeurteiltwordenist.

Artikel 5.
Wenn diebeanspruchtePerson in dem

ersuchtenLande wegen einer anderen
strafbaren Handlung als derjenigen,
durch welcheder Auslieferungsantrag
veranlaßt ist, verfolgt wird oder ver=
urteilt worden ist, so kann ihre Aus=
lieferungbis zur BeendigungderVer=
folgungund im Falle derVerurteilung
bis nach vollendeterVollstreckungder
Strafe aufgeschobenwerden.
Falls sie in demselbenLandewegen

Verbindlichkeiten,die siePrivatpersonen
gegenübereingegangenist, verfolgtwird
oder in Haft genommenist, soll ihre
Auslieferungdennocherfolgen,und es
bleibt jenenPersonenvorbehalten,ihre
Rechtedemnächstvor der zuständigen
Behördegeltendzu machen.

Artikel 6.
Die Auslieferungsoll nichtbewilligt

werden, wenn die strafbareHandlung,
wegenderensie beantragtwird, von
dem ersuchtenTeile als ein politisches
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unfaitconnexeälmsemblabledchit,
oüsil’i11dividuröolamdprouvequela
demanded’ext1-aditiona6t6tdite,en
1-6a1ite«,danslebutdelepoursuivre
pour une infraction de cette nature.

Lindividu extradé ne pourra ètre
poursuivi ou puni pour aucune in-
fraction autre que celle qui a motivé
Lextradition. Cela ne s'applique pas
aux infractions commises après hex=
tradition.

Lextradẽéne pourra étre réextradé
à un Etat tiers sans le consentement
du Gouvernement qduiI’a livré. Le
consentementsera demand et donne
conformémentau modedeprocédure
Gtabli par les articles 7 et 8.

Article 7.

La demande Txtradition devra
toujoursétre faite par la voie diplo=
matique.

Article 8.
La procédure Textradition sera

déterminéepar la législationdu pays
requis ou Par Pusagey établi.

Article 9.
Lextradition sera accorddesur la

Production de Toriginal ou de lex=
Pedition authentiqduesoit du jzugement
ou de Tarrét de condamnation, soit
de Tacte de procédure eriminolle
Gmanédu juge compétent, décrétant:
formellement ou opérant de plein
droit le renvoi du prévenu ou de
Taccusé devant la juridiction ré=
PDresive, soit Tune décision formelle
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Vergehenoderals einemit einemsolchen
Vergehen im Zusammenhangestehende
Handlung angesehenwird, oderwenn
die beanspruchtePerson beweist, daß
derAuslieferungsantragin Wirklichkeit
zu demZweckegestelltwordenist, um
sie wegen einer strafbaren Handlung
dieserArt zu verfolgen.
Der Ausgeliefertedarf wegenkeiner

anderenStraftat als wegenderjenigen,
welcheseineAuslieferungveranlaßthat,
verfolgt oder bestraft werden. Dies
findet keineAnwendung auf die nach
derAuslieferungbegangenenstrafbaren
Handlungen.
Der Ausgeliefertedarf ohne Zu=

stimmungder Regierung,welcheihn
ausgelieferthat, nichtan einendritten
Staat weitergeliefertwerden. Die Zu=
stimmung sol nachderin denArtikeln7
und8 festgesetztenArt desVerfahrens
beantragtund erteiltwerden.

Artikel 7.
Der Auslieferungsantragsoll stets

auf diplomatischemWegegestelltwerden.

Artikel 8.
Das Auslieferungsverfahrenrichtet

sichnachderGesetzgebungdesersuchten
Landesodernachderdaselbstbestehenden
Übung.

Artikel 9.
Die Auslieferungsollbewilligtwerden

gegenBeibringung der Urschrift oder
beglaubigterAbschrift des Urteils oder
dersonstigenverurteilendenEntscheidung,
einervom zuständigenRichterim Straf=
verfahrenerlassenenVerfügung, welche
die Verweisung des Beschuldigtenoder
Angeklagtenvor denerkennendenRichter
ausdrücklichanordnetodervon Rechts
wegenbewirkt,oder eines förmlichen
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du tribunal compétentpour la mise
en état d’accusationou Touverture
de la poursuite principale. Elle
Pourra étre éEgalementaccordée sur
la production du mandat d’arrét ou
de tout autre acte ayant la méme
force, décerné, par Tautorité étrangeère
judiciaire compétente,pourvu qdue
CesactesrenfermentPindicationpré=
cise du fait pour lequel ils ont é#é
delivrés.
Ces Pieèces seront accompagnées

d'unecopie du textede la loi, appli=
cable au fait incriminé, Tune tra=
duction authentique dans la langue
du pays requis et autant due possible
du signalement de PTindividuréclamé
-u de toute autre indication de nature
à constater son identité.

Dans le cas ou il y aurait doute
sur la qduestionde savoir si le crime
#udelit, objet de la poursuite, rentre
dans les prévisions de la présente
convention, le Gouvernement reduis
Pourra demander toutes les expli=
cations du’il considérerait nécessaires
#uutiles pour Geclairersa conviction;
apres duoi il statuera sur la suite
à donnerà la demandeTextradition.
Le Gouvernement requérant, en

fournissant au Gouvernement requis
ces explications, mettra en méme
temps à la dispositionde ce dernier
tous les decuments nécessaires ou
utiles pour eclairer sa conviction.

Article 10.
En cas d’urgence, Tarrestation

Provisoire pourra éetreeflectue sur
avis, transmis Par la poste oule téld—
graphe et tonjours par voie diplo=
matique, de Texistence d’un des do=

BeschlussesdeszuständigenGerichtsauf
Versetzungin denAnklagezustandoder
auf Eröffnung des Hauptverfahrens.
Sie kann auchbewilligtwerdengegen
BeibringungdesHaftbefehlsodereiner
die gleicheGeltung habendensonstigen
Verfügung, die von der zuständigen
ausländischenGerichtsbehördeerlassen
sind, sofern sie den Tatbestand der
Handlung, wegenderensie ergangen
sind,genauangeben.
DiesenStückensoll beigegebensein:

AbschriftdergesetzlichenBestimmung,die
auf dieStraftat Amwendungfindet,be=
glaubigteUbersetzungin derSprachedes
ersuchtenLandesund, soweitmöglich,
eine Beschreibung der beanspruchten
Person oderirgendeinesonstigezurFest=
stellungihrer Identität geeigneteBe=
zeichnung.
Falls es zweifelhaftsein sollte, ob

das den Gegenstandder Verfolgung
bildendeVerbrechenoderVergehenunter
dieBestimmungendiesesVertrags fällt,
kann die ersuchteRegierungalle die=
jenigenAufklärungenverlangen,die sie
für nötig odernützlicherachtet,um sich
einUrteil zu bilden;sie entscheidetdarauf=
hin überdie demAuslieferungsantrage
zu gebendeFolge.
Die ersuchendeRegierung wird der

ersuchtenRegierung,indemsieihr diese
Aufklärungengibt, gleichzeitigalle zur
Beurteilung notwendigenodernützlichen
Urkundenzur Verfügungstellen.

Artikel 10.
In dringendenFällen kann die vor=

läufigeFestnahmeauf Grund einerbrief=
lichenodertelegraphischenund stetsauf
diplomatischemWegezu übermittelnden
Nachrichtvon demVorhandenseineiner
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cuments mentionnés à l'article 9, à
la condition, toutesois, que cet avis
Seraregulièrement donnéauMinistre
des aflaires Grangères du pays requis.

Larrestation provisoire aura lien
dans les formes et suivant les rögles
ctablies par la Lgislation du Day’s
reqduisou en usage dans ce payss.
Lelle cessera d’étre maintenue si. dans
le délai d'un mois à partir du mo=
ment on elle aura 6té eflectuce, le
Gouvernement requis M’'a pas recu,
Par voie diplomatique, une demande
Vextradition, accompagnee de lun
desdocumentsmentionnésà l’article 9
de la presente convention.

Article 11.
Quand il y aura lieu à extradition,

tous les objets provenant du crime
ou du delit ou pouwantservir de
Diecesà conviction, dui seront trou=
VEs en la possession de Tindividu
réelaméau momentde son arresta=
tion ou qduiseront découvwertsulteé=
rieurement, seront remis à I’Etat
reduérant.
Cette remise se fera méme si hex=

tradition ne peut Faccomplir par
suite de Tévasionou de la mort de
Pindividu réclamé.

Sont cependant réservés, les droits,
due des tiers auraient pu acquérir
sur lesdits objets, qui devront, le
cas éCchéant, leur étre rendus, sans
frais, à la fin du procces.

Artiele 12.
Le frais d’arrestation, d’entretien

et de transport de Tindividu, dont

der im Artikel9 erwähntenUrkunden
bewirktwerden,jedochunter der Be=
dingung,daßdieseNachrichtregelmäßig
dem Ministerium der auswärtigenAn=
gelegenheitendesersuchtenLandeszugeht.
Die vorläufigeFestnahmewird in den

FormenundgemäßdenRegelnerfolgen,
die durch dieGesetzgebungdes ersuchten
Landesfestgesetztoder in diesemLande
in Ubungsind. Sie wird nichtaufrecht=
erhalten,wennnichtinnerhalbderFrist
von einemMonate von demZeitpunkt
ihrer Bewirkung an die ersuchteRe=
gierungauf diplomatischemWege den
Auslieferungsantragnebsteinerder im
Artikel9 diesesVertragserwähntenUr=
kundenerhaltenhat.

Artikel 11.
Wenn die Auslieferung statthaft ist,

sollen alle zur Zeit der Festnahmeim
Besitzeder beanspruchtenPerson vor=
gefundenenoderspäterentdecktenGegen=
stände, die aus dem Verbrechenoder
Vergehenherrühren oder als Uber=
führungsstückevon Bedeutung sind,
demersuchendenStaate ausgeantwortet
werden.
DieseAusantwortungsollselbstdann

geschehen,wenn die Auslieferung in=
folge desEntweichensoder desTodes
der beanspruchtenPerson nichtzur Aus=
führunggebrachtwerdenkann.
Jedoch bleibendieRechtevorbehalten,

welchedritte Personen an den bezeich=
netenGegenständenetwaerworbenhaben
sollten, und es sollen die Gegenstände
gegebenenfallsam Schlusse des ge=
richtlichenVerfahrens ihnen kostenfrei
zurückaegebenwerden.

Artikel 12. .
Die KostenderFestnahme,des Unter=

halts und derBeförderungderPerson,
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Pextraclitionaumötöaccordäe,ainsi
que ceux de consignation et de trans-
port des objets qui, aux termes de
l'article précédent,doiventétreresti=
tucs ou remis, resteront à la charge
des deux pay's dans les limites de
leurs territoires respectifs.

Les frais de transport ou antres
Sur le territoire des Etats intermeédi=
aires sont à la charge de T’Etat
reclamant.
Les frais de transport ou autres

PDarmer resteront égalementà la
charge de I’Etat réelamant.
Lindividu à extrader sera conduit

au port du pays reduis, ou au point
de la frontière due désignera le
Gouvernementréclamant.

Article 13.
Si Pindividu réclaméet arrétédans

les conditions de la présente con=
vention n’est pas emment dans les
trois mois apres son arrestation, il
sera mis en liberté et ne pourra plus
GEtreréclamé pour la méme cause.

N'est pas comprisdans ce dolai
de trois mois le tempspendant lequel,
apres Tarrestation, Pindividu réclamé
a du satisfaire à la justice du pay’s
requis.

Article 14.
Liextradition, par voie de transit

sur les territoires respectifs des Etats,
contractants, d’un individkiiieppar=
tenant pas au pays de transit, sera
accordée sur la simple production en
„originalou en expédition authemidue,
Reichs=Gesetzbl.1907.
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derenAuslieferungbewilligtwordenist,
sowie diejenigen Hinterlegung und
der Versendungder nachMaßgabe des
vorhergehendenArtikelszurückzugebenden
oder auszuantwortendenGegenstände
sollenvon beidenLändern,je innerhalb
der Grenzendes eigenenGebiets, ge—
tragen werden.
Die Beförderungskostenodersonstige

KostenimGebietederdazwischenliegenden
Staaten fallen dem ersuchendenStaate
zur Last.
Die Beförderungskostenodersonstige

Kosten auf dem Seewegefallen gleich—
falls demersuchendenStaate zur Last.
Der Auszuliefernde soll nach dem—

jenigenHafen des ersuchtenLandesoder
an diejenigeStelle der Grenzegeführt
werden,welchedieersuchendeRegierung
bezeichnet.

Artikel 13.
Wenn die gemäßdenBedingungen

diesesVertrags beanspruchteund fest=
genommenePerson nicht binnen drei
Monaten nach ihrer Festnahmeaußer
Landesgeschafftwird, soll siein Freiheit
gesetztwerdenund wegenderselbenAn=
gelegenheitnichtmehrbeanspruchtwerden
dürfen.
Bei dieserFrist von drei Monaten

wird dieZeit nichtmitgerechnet,während
welcher die beanspruchtePerson nach
ihrer Festnahme der Rechtspflegedes
ersuchtenLandes hat Genüge leisten
müssen.

Artikel 14.
Die DurchlieferungeinerdemDurch=

lieferungslandenichtangehörendenPerson
durch dieGebietedervertragschließenden
Teile soll gegendie bloßeBeibringung
der Urschrift oder beglaubigterAbschrift
einerderimArtikel9 erwähntenUrkunden
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äePundesdocumentsmentjonnös
dans l'article 9, pourvu quele fait,
servant de base à Textradition, scit
compris dans la présente convention
et ne rentre pas dans les prévisions
des articles 4 et 6.
Les frais de transit seront à la

charge du pays reqduérant.

Article 15.

Lorsdue, dans la poursuite d’une
allairepénalenonpolitique,Taudition
de personnes se trouvant dans lun
des deux pays, ou tout autre acte
Tinstruction serontjugés nécessaires,
une commission rogatoire, accom=
Pagnée d’une traduction authentique
duns la langue du pays requis, sera
adressée à cet effet, par la voie
diplomatique, et il V sera donnésuite
en observant les lois du pays dans
lequel ’audition ou acte dinstruction
devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions roga=
toires tendantà faire opérerscit une
Visite domiciliaire, soit la saisie du
corps du ddlit ou de pieces à con=
viction, ne pourront étre exécutées
due pour un des faits éCnumérésà
Tarticle 2 et sous la r(serve exprimée
au dernier paragraphe de Particle 11
i-dessus.
Les Gouvernements respectils re=

noncent au remboursement des frais
r(sultant de Texécution des com=
missions rogatoires enmatièrePénale,
méme dans le cas ou il Sagirait
d’expertise, pourvu toutefois due
cette expertise n’ait pas entraind
plus d’'unevacation.
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bewilligtwerden,soferndiederDurch=
lieferungzu Grunde liegendeHandlung
in diesemVertragevorgesehenist und
nicht unter die Bestimmungender
Artikel 4 und6 fällt.

Die Durchlieferungskostenfallen dem
ersuchendenStaate zur Last.

Artikel 15.
Wenn im Verlauf einesnicht po=

litischenStrafverfahrensdie Verneh=
mung von Personen, die sich in einem
derbeidenLänderaufhalten,oderirgend
eine andereUntersuchungshandlungfür
notwendigerachtetwerdensollte, so soll
zu diesemZweckeein Ersuchungsschreiben
nebstbeglaubigterUbersetzungin der
Sprache desersuchtenLandesauf diplo=
matischemWegeübersandtundihmnach
MaßgabederGesetzgebungdesLandes,
wo der Zeuge vernommenoder die
Untersuchungshandlung vorgenommen
werdensoll, Folge gegebenwerden.
Indes sollendieErsuchungsschreiben,

die auf Vornahme einer Haussuchung
oder einer Beschlagnahmedes Gegen=
standes der strafbarenHandlung oder
von Uberführungsstückenabzielen,nur
wegeneinerderimArtikel2 aufgeführten
Straftatenundunterdemim letztenAb=
satzedesobigenArtikel11zumAusdrucke
gebrachtenVorbehalterledigtwerden.
Die beidenRegierungenverzichtenauf

ErstattungderihnendurchdieErledigung
von Ersuchungsschreibenin Strafsachen
erwachsendenKosten, selbstwenn es sich
um eineBegutachtunghandelt,sofern
nur dieseBegutachtungnichtmehrals
einenTermin erforderlichgemachthat.
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Article 16.
En matière Pénale non politiqdue,

lorsdue le Gouvernement de Tun
des deux pays jugera nécessaire la
notification d'un acte de procédure
ou d’'un jugement à un individu
résidant sur le territoire de Tautre
Days,la piece,transmisediplomatique-
mentetaccompagnéed’unetraduction
authentique dans la langue du pays
requis, sera, en tant due les lois du
pays requis ne Sy 0pposent pas,
signilice à personne à la requcte
du ministere public du lieu de la
résidence par les soins d’'un officier
compétent, et Toriginal constatant
la notification sera renvoyé par la
méme voie au Gouvernement re=
Gduérantsans restitution des frais.

Artiele 17.
Lorsque, dans une cause Pénale

non politique, la comparution per=
sonnelle d’un témoin sera jugée né=
Cessaire,IleGouvernementdu pays
ou réside le témoin Tengagera à
se rendre à Tassignation qui lui
sera adressée à cet effet, par voie
diplomatique, de la part des au=
toritécsde P’autrepays.
En cas de consentement du témoein,

les frais de voyage et de séejourlui
seront accordésGapres les tarifs et
reglements en vigueur dans le payss
Ou Taudition devra avoir lieu ou,
à Son choix, daprès les tarifs#e#t
reglements de IEtat requis. L’Etat
requérant indiquera le montant de
Tavance due I’Etat requis Dourra,
sauf remboursementde I’Etat re=
duérant, faire au témoin sur la
sommeintégrale.
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Artikel 16.
Wennin nichtpolitischenStrafsachen

die RegierungeinesderbeidenLänder
dieBekanntmachungeinerim Verfahren
erlassenenVerfügungodereinesUrteils
an eineim Gebietedes anderenLandes
sichaufhaltendePerson für notwendig
erachtet,so soll das auf diplomatischem
Wegezu übermittelndeSchriftstück,mit
einer beglaubigtenUbersetzungin der
Sprache des ersuchtenLandes versehen,
soferndie Gesetzedes ersuchtenLandes
nicht entgegenstehen,auf Veranlassung
derStaatsanwaltschaftdesAufenthalts=
orts durcheinenzuständigenBeamten
derPerson zugestelltwerden,und es soll
dieUrschriftmit Zustellungsurkundeauf
demselbenWegeder ersuchendenRegie=
rung zurückgesandtwerdenohne Er=
hebungvon Kosten.

Artikel 17.
Wennineiner nichtpolitischenStraf=

sache das persönlicheErscheineneines
Zeugen für notwendig erachtetwird,
so soll die RegierungdesLandes, wo
derZeuge sichaufhält, ihn auffordern,
der Ladung Folge zu leisten,die auf
diplomatischemWege zu diesemZwecke
von seitender Behörden des anderen
Landesan ihn ergeht.
Stimmt der Jeuge zu) so werden

ihm dieKostenderReiseund desAuf=
enthalts nach seiner Wahl entweder
nach den Sätzen und Bestimmungen,
die in demLandegelten,wo die Ver=
nehmungstattfindensoll, odernachden
Sätzenund Bestimmungendesersuchten
Staatesgewährtwerden.Der ersuchende
Staat wird denDs angeben,den
derersuchteStaat unter demVorbehalte,
daßderersuchendeStaat ihnzurückzahlt,
demZeugenauf dieGesamtsummevor=
schießenkann.
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Aucuntömoin,quellequesoitsa
nationalit(3,q11i,citödansrundes
deuxpays,comparaitmvolontajre-
ment devant les juges de l'autre
pays, ne pourra y éê—trepoursuivi
ni détenu pour des faits ou con-
damnations antérieurs, civils ou
criminels, ni sous Prétexte de com=
Plicité dans les faits, objets du procces,
Ou il figurera comme témoin.

Article 18.
Lorsdque, dans une cause Pénale

non politidue, instruite dans lun des
deux pays, la communication de
Pièces de conviction ou de docu=
ments, se trouvant entre les mains
des autorités de Tautre pays, sera.
Jugée nécesaire ou utile, la de=
mande en sera faite par la voie
diplomatique, et on y donnera suite,
a moins due des considérations par=
ticulières ne y opposent et sous
Tobligation de renvoyer, dans le
plus brei délai possible, les pièces
et documents.
Les Gouvernements contractants

renoncent au remboursement des
frais decasionnés, dans les limites de
leurs territoires respectils, par Tenvoi
et la restitution des pieces de con=
viction et decuments.

Artiele 19.

LesdeuxGouvernementss'engagent
à sc communiqduer réeiproquement.
Sans restitution de frais, les condam=
nations pour crimes ou dolits de
toute espce, dui auront 66é pro=
noncées Par les tribunangx de l’un
des deux Etats contre les sujets de
Fautre.
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Ein Zeuge,der aufLadungin einem
der beidenLänder freiwillig vor den
Richtern des anderenLandes erscheint,
darf daselbst— ohne daß es hierbei
auf seineStaatsangehörigkeitankäme—
weder wegen früherer zivil- oder straf—
rechtlicher Vorkommnisse oder Ver—
urteilungennochunterdemVorwande
der Mitschuld an denHandlungen, die
GegenstanddesVerfahrens sind, worin
er als Zeuge erscheinensoll, verfolgt
oderin Haft genommenwerden.

Artikel 18.
Wennin einernichtpolitischen,in

einemder beidenLänder anhängigen
Strafsachedie Mitteilung von Über=
führungsstückenoderUrkunden,die sich
in denHändenderBehördendesanderen
Landes befinden,für notwendigoder
nützlicherachtetwird, sosoll das Ersuchen
dieserhalb auf diplomatischemWege
gestelltwerdenund es soll ihm, sofern
nichtbesondereBedenkenentgegenstehen,
stattgegebenwerden gegen die Ver=
pflichtungzur möglichstbaldigenRück=
sendungderBeweisstückeund Urkunden.

Die vertragschließendenRegierungen
verzichtenauf den Ersatz der Kosten,
die ihnen, je innerhalbderGrenzendes
eigenenGebiets, durch die Hin= und
Rücksendungder Beweisstückeund Ur=
kundenverursachtworden sind.

Artikel 19.
Die beidenRegierungenverpflichten

sich zur gegenseitigenund kostenlosen
Mitteilung der Verurteilungenwegen
Verbrechenoder VergehenjederArt,
die von den Gerichten des einen der
beidenStaaten gegenAngehörigedes
anderenStaates ausgesprochenwerden.
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Cette communication sera effectuce
moyrnnant Tenvoi Par la voie diplo=
matique T’un bulletin ou extrait de
la décision délinitive, au Gouver=-
nement du pays auquel appartient
le condamné.

Article 20.

dix jours apres Sa publication dans
les formes presecritespar les lois des
deux pays.
Les faits antérieursà la mise en

vigueur du traité ne pourront étre
Tobjet dune demande dextradition
due dans le cas ou les personnes
reclamées se seraient réflugiées sur
le territoire de IEtat requis apres
la signature.
ChacunedesParties contractantes,

Pourra en tout temps dénoncer le
Present traité en prévenant Tautre
Partie de son intention six mois à
Tavance.
II sera ratific et les ratifications

en seront Echangéesà Athenes dans
un dlai de six mois ou plus tot si
faire se Peut.

En foi deduoi,lesPlénipotentiaires
respectiflsTont signé et y ont apposé
leurs cachets.
Fait endoubleexpéditionàAthenecs,
12Mars

le 27 Février 1907.

(„TL.S.) Arco Valley.
(L. S.) A. G. Skouses.

DieseMitteilung soll bewirktwerden,
indem auf diplomatischemWege eine
Strafnachricht oder ein Auszug aus
der rechtskräftigenEntscheidungderRe=
gierungdesLandes,demderVerurteilte
angehört,übersandtwird.

Artikel 20.
DieserVertrag soll in Kraft treten

zehnTage nachseinerVeröffentlichung
in den durch die Gesetzeder beiden
LändervorgeschriebenenFormen.
Die vor dem Inkrafttreten desVer=

trags begangenenHandlungenkönnen
GegenstandeinesAuslieferungsantrags
nur in dem Falle sein, daß die bean=
spruchtenPersonen nach der Unter=
zeichnungin das Gebiet des ersuchten
Staates geflohensein sollten.
Jeder der beidenvertragschließenden

Teile kann jederzeitden gegenwärtigen
Vertrag aufkündigen,indem er den
anderenTeil von seiner Absicht sechs
Monate vorher benachrichtigt.
Er wird ratifiziertwerdenund die

Ratifikationsurkundenwerdenin Athen
binnensechsMonaten oderwomöglich
früherausgewechseltwerden.

Zu Urkund dessenhaben die beider=
seitigenBevollmächtigtenihn unter=
zeichnetund mit ihrenSiegeln versehen.

ti 12. — —fertigungam 27.Febrar

(L. S.) Arco Valley.
(L. S.) A. G. Skouses.
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(Nr. 3366.) Bekanntmachung,betreffend die Ratifikation desAuslieferungsvertragszwischen
demDeutschenReicheund Griechenlandvom 12. März 1907 und den
Austauschder Ratifikationsurkunden,sowie eine in Ansehungder Be=
stimmungendesArtikel2 desVertrags durchSchriftwechselvom 30. Mai
1907 getroffeneVerständigung.Vom I17.August1907.

D. vorstehendeAuslieferungsvertrag zwischendem DeutschenReiche und
Griechenlandist ratifiziert worden. Die Ratifikationsurkundensind am 23. Juli
1907 in Athenausgewechseltworden.

Vor der beiderseitigenRatifikation sind zwischendemKaiserlichenGesandten
in Athen und demKöniglichGriechischenMinister der auswärtigenAngelegen=
heiten, die den Vertrag als Bevollmächtigte der Hohen vertragschließenden
Teile unterzeichnethaben, zur Vermeidung jedesMißverständnisses,zu dem sich
in AnsehungdesArtikel2 hätteAnlaß ergebenkönnen,die nebstdeutscherUber=
setzungnachstehendabgedrucktenSchreibenvom30.Mai 1907 gewechseltworden,
um festzustellen,von welcherAuffassung die Bevollmächtigten bei der Unter=
zeichnungdesVertrags ausgegangensind.

Wilhelmshöhe,den 17. August1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschkv.

Athenes,le 17/30Mai 1907.

Monsieur le Ministre,
En ma qualité de Plenipotentiaire

de Sa Majeste PEmpereur d’Alle=
magne, Roi de Prusse, ayant eu

Inr7 Ferier
avcc Votre Excellence, comme blé=
nipotentiaire de Sa Majestéele Rei
des Ilellenes, le traite Textradition
entre IAllemagne et la Grece, sur
les instructions du Gouvernement
Impérial et pour Cviter tout mal=

Thonneur de signer,#e
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(lbersetzung.)

Athen, den17./30.Mai 1907.

Herr Minister,
In meinerEigenschaftals Bevoll=

mächtigterSeinerMajestätdesDeutschen
Kaisers,Königs von Preußen, in der ich

H 1907 mit Euerer Ex=
zellenz,als demBevollmächtigtenSeiner
Majestät desKönigs der Hellenen, den
Auslieferungsvertragzwischen dem
DeutschenReiche und Griechenlandzu
unterzeichnendie Ehre hatte, bin ich
zufolgedenWeisungenderKaiserlichen
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entendu, je suis autorisé à déclarer
à Votre Excellence due:

„En signant le dit traité, les Plé=
nipotentiaires des deux Hautes Par=
ties contractantes étaient de Tavis
due Pextradition pour les infractions
amuméréesdans Tarticle 2 du traité
maurait lieu, dans les conditions
stipuléespar le traité, due lorsque
Ces infractions sont prévues par les
Lgislations des deux pays; et qdue,
Dar conséduent, pour ce dui regarde
spécialement les actes prévus par
Tarticle 2 numéro 19, T’extradition
Mnepourrait étre aussi demandée due
dans le cas ou ces actes seraient
considdrés, aussi selon la législation
du pays requis, comme un crime
Ou ddlit.“

Veuillez agréer, Monsieur le Mi=
mistre, les assurances de ma haute
Considération.

Arco.

A Son Exrcellence
Monsieur A. Skouses, Ministre
des Aflaires Etrangeres.

Athénes, le 17/30 Mai 1907.

Monsieur le Ministre,
Je viens de recevoir votre lettre

en date d’aujourd’hui, concernant
e Traite Textradition entre la Grece
et I'Allemagne due j ai eu Thonneur
de signer avec Votre Excellence le
27 Pévrier
12 Mars. 1907, par laquelle vons

Regierungund zur Vermeidungjedes
Mißverständnisses ermächtigt, Eunerer
Exzellenznachstehendeszu erklären:
„Bei Unterzeichnungdes bezeichneten

Vertrags sind die Bevollmächtigtender
beidenHohen vertragschließendenTeile
von der Auffassung ausgegangen,daß
dieAuslieferungwegenderim Artikel2
des Vertrags vorgesehenenstrafbaren
Handlungenunterdenim Vertrag an=
gegebenenBedingungennur dann statt=
findensoll, wenn diesestrafbarenHand=
lungenin der Gesetzgebungder beiden
Länder vorgesehensind, und daß dem=
gemäß insbesonderewegen der im
Artikel 2 Nr. 19 vorgesehenenStraf=
tatendieAuslieferungnur in demFalle
wird beanspruchtwerdenkönnen,wenn
dieseHandlungenauchnachderGesetz=
gebung des ersuchtenLandes als ein
Verbrechen oder Vergehen anzusehen
sind.“

GenehmigenSie, Herr Minister,
dieVersicherungmeinerausgezeichnetsten
Hochachtung.

Arco.

An Seine Erzellenz
Herrn A. Skouses,Minister
der auswärtigenAngelegenheiten.

Athen, den17./30.Mai 1907.

Herr Minister,
SoebenerhieltichIhr Schreibenvon

heute,betreffenddenAuslieferungsvertrag
zwischenGriechenlandunddemDeutschen
Reiche,den ich die Ehre hatte, mit
Euerer Erzellenzam n 10

12. März
zu unterzeichnen.Sie habendieGute,
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voulez bien porter à ma connaissance
duc, sur les instructions du Cou=
vernement Impérial et pour Giter
tout malentendu, vous é6tes autorisé
à me déclarer due:
„En signant le dit traité, les

Pléenipotentiaires des deux llautes
Parties contractantes Gtaientde Tavis,
due P’extradition pour les infractions
Enumérées dans Tarticle 2 du traité
n’aurait lieu, dans les conditions
stipulées par le traité, due lorsdue
es infractions sont prévues par les
législations des deux pays; et que,
par conséquent,pour ce qui regarde
spécialement les actes prévus par
T’artiche 2 numéro 19, l'extradition
Mnepourrait étre aussi demandéedue
dans le cas ou Ccesactes seraient
Considérés, aussi selon la législation
du pays requis, commeun crime ou
Adlit.“

En prenant acte de cette déela=
ration, qui correspond entièrement
à la manière de voir du Gouverne=
ment Royrnl. je saisis Poccasion pour
Prier Votre Excellence d’agréer les
aSurances de ma haute consideé=
ration.

A. Skouses.

Son Excellence,
Monsieur le Comte d’Arco Vallerx,
LEnvoyéExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire d'Allemagne.

mir darin mitzuteilen,daßSie zufolge
denWeisungenderKaiserlichenRegie=
rung und zur VermeidungjedesMiß=
verständnissesermächtigtsind,mir 8
stehendeszu erklären:
„Bei Unterzeichnungdesbezeichneten

Vertrags sinddieBevollmächtigtender
beidenHohen vertragschließendenTeile
von derAuffassungausgegangen,daß
dieAuslieferungwegenderim Artikel2
des Vertrags vorgesehenenstrafbaren
Handlungenunterdenim Vertrag an=
gegebenenBedingungennur dann statt=
findensoll, wenndiesestrafbarenHand=
lungenin derGesetzgebungder beiden
Ländervorgesehensind, und daß dem=
gemäßinsbesonderewegender im Ar=
tikel2 Nr. 19 vorgesehenenStraftaten
dieAuslieferung nur in demFalle wird
beanspruchtwerdenkönnen,wenn diese
HandlungenauchnachderGeltgchung
des ersuchtenLandes als einVerbrechen
oderVergehenanzusehensind.“
Indem ich von dieserErklärung, die

der Auffassungder KöniglichenRe—
gierung vollkommenentspricht,Akt
nehme,ergreifeichdenAnlaß, um Euere
Exzellenz zu bitten, die Versicherung
meinerausgezeichnetstenHochachtungzu
genehmigen.

A. Skouses.

Seiner Exzellenz,
dem Herrn Grafen von Arco Valley)
außerordentlichemGesandtenund be=
vollmächtigtemMinisterDeutschlands.
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Reichs-Gesetztlat.
) 39.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehr beigefügteListe. S. #l.

(Nr. 3367.) Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 24. August 1907.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
überden 22 Anwendungfindet(AusgabevomJannar 1907,
Reichs=Gesetzbl.1907S. 41 ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

1. Unter„Deutschland.“ ist in der AbteilungA. II. mitWirkung vom
14. Septemberd. J. nachgetragenworden:

1. hinter Ziffer 29:
29a. Elmshorn=Barmstedt—OldesloerEisenbahn.

.hinter Ziffer 52;
52. Löwenberg-Lindow#RheinsbergerEisenbahn.

3. in Ziffer 872:
b)Esperstedt-Oldisleben.

Die bisherigenBuchstabenb bis e werdenin c bis " geändert.

2. Unter „OÖsterreichund Ungarn.“ I. A. hat die Ziffer13 folgende
Fassungerhalten:
13. NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus den Linien:

GänserndorfMistelbach)Gmünd Litschau-Heidenreichsteinund
Gmünd=Groß=Gerungs)Korneuburg—Ernstbrunn—Hohenau
und DobermannsdorfPoysdorf) St. Pölten Mariazell mit
AbzweigungOber=GrafendorfRuprechtshofen.

Auf die Linie der Lokalbahnstrecke
Dobermannsdorf-Poysdorf

findet das Ubereinkommenerst vom 16. September d. J. ab An=
wendung.

Reichs=Gesetzbl.1907. 97

Ausgegebenzu Berlin den3. * 1907.
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3. Der Abschnitt„Rumänien“ hat folgendeFassung erhalten:

Rumänien.

A. Von rumänischen Verwaltungen betriebene Bahnen
und Bahnstrecken.

1. Königlich RumänischeStaatseisenbahnen.

B. Bahbistrecken, welche sich im Mitbetrieb auswärtiger
Derwaltungen befinden.

2. Die von den KöniglichRumänischenStaatseisenbahnenbe=
triebene und von den russischenSüd-West=Bahnen mit=
betriebeneStrecke von derrussisch=rumänischenGrenze bei
Unghenibis Rumänisch=Ungheni.

Anmerkung: Betreffend die Bahnstrecken, welche von der
rumänischenVerwaltung im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Jiffer 56.
Rußland, Ziffer 45.

4. Im Abschnitt„Rußland.“ C. Grenzstrecken,welchesichim Mitbetrieb
auswärtigerVerwaltungen befinden,ist neu hinzugefügt:

III. RumänischerVerwaltungen.
Die von den Süd West=Bahnen betriebeneund von

den Königlich Rumänischen Staatseisenbahnenmitbetriebene
Streckevon der rumänisch=russischenGrenze:

45. beiUnghenibis Russisch=Ungheni.
In der Anmerkungam SchlussediesesAbschnittsist hinter

„Osterreich,Ziffer53, 54, 55“
hinzugefügtworden:

„Rumänien, Ziffer2./.
Berlin, den24. August1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

HerausgegebenimReichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ40.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendVorschriftenüber die gesundheitlicheBehandlungder Seeschiffein
den deutschenHäfen nebstDesinfektionsanweisung. S. 563.

(Nr. 3368.) Bekanntmachung, betreffendVorschriften über die gesundheitlicheBehandlung
derSeeschiffein dendeutschenHäfen nebstDesinfektionsanweisung.Vom
29.August1907.

D. BundesrathataufGrund der9§822 und24 Abs.2 desGesetzes,betreffend
die Bekämpfung gemeingefährlicherKrankheiten, vom 30. Juni 1900 (Reichs=
Gesetzbl.S. 306) und mit Rücksichtauf die Bestimmungender Internationalen
UbereinkunftüberMaßregelngegenPest,CholeraundGelbfiebervom3.Dezember
1903 (Reichs=Gesetzbl.Nr. 37 von 1907 S. 425) die nachstehendenVorschriften
über die gesundheitlicheBehandlung der Seeschiffein deutschenHäfen sowiedie
beigefügteDesinfektionsanweisungfür Seeschiffein dendeutschenHäfen beschlossen.

Berlin, den29. August1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

I. Dorschriften über die gesundheitlicheBehandlung
der Seeschiffe in den deutschenHäfen.

#.
Die einendeutschenHafen odereineLösch=oderLadestelleauf einemdeutschen Augemeine

Strome anlaufendenSeeschiffeunterliegenwährendihres Aufenthaltsdaselbst Iestimmungen,
einer gesundheitspolizeilichenUberwachung.
Reichs. Gesetzbl.1907. 98

Ausgegebenzu Berlin den7. September1907.
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Bei der Uberwachungist daraufBedachtzu nehmen,daß die Eröffnung

des Verkehrs mit dem Lande nicht behindert, das Anlandgehen der Reisenden
nichtverzögertund das Löschenund Ladennichterschwertwird.

Sofern jedochTatsachenvorliegen,welchedie Einschleppungeiner gemein=
gefährlichenKrankheit (Aussatz, Cholera, Fleckfieber,Gelbfieber, Pest, Pocken)
befürchtenlassen,kann derSchiffsbesatzung(Kapitän, Schiffsoffiziereund Schiffs=
mannschaft)das Anlandgehen nach der Ankunft des Schiffes, soweitnicht der
Schiffsdienstes erfordert,bis nach erfolgterBesichtigungoderUntersuchungdurch
den beamtetenArzt oder den Gesundheitsbeamtenverbotenwerden.

Die an Bord befindlichenKrankensind, soweitder beamteteArzt es zur
Verhütung der Verbreitung einer gemeingefährlichenKrankheit für erforderlich
und ausführbar hält, auszuschiffenund in geeigneterWeise, womöglichin einem
Krankenhaus, unterzubringen. Auch sind die nach dem Ermessendes beamteten
ArzteserforderlichenDesinfektionenvorzunehmen.

82.
Eine ärztlicheUntersuchungdes Schiffes und seinerInsassenist bei seiner

Ankunft vor der Zulassung des Schiffes zum freienVerkehrestetsvorzunehmen,
1. wenn das Schiff im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedoch
längstensin den letztensechsWochen,Cholera(asiatische),Fleckfieber
(Flecktyphus), Gelbfieber, Pest (orientalischeBeulenpest), Pocken
(Blattern) an Bord gehabthat,

2. wennauf demSchiffeim Abfahrtshafenoderwährendder Reisedie
Rattenpest oder ein auffälliges Rattensterbenfestgestelltworden ist

3. wenn das Schiff aus einem Hafen kommt oder während der Reise
einenHafen berührt hat, gegendessenHerkünftezur Zeit derAnkunft
in dem deutschenHafen (§ 1 Abs. 1) die Untersuchungvorgeschrieben
ist, und wenn seit der Abfahrt aus dem vorbezeichnetenHafen noch
nicht sechsWochenverflossensind.

Die Untersuchunghat zu unterbleiben,wenndas Schiff nachdemEintreten
eines odermehrererder im Abs. 1 unter Nr. 1 bis 3 angeführtenFälle bereits
einendeutschenHafen angelaufenund sichdort derUntersuchungund denübrigen
auf Grund dieserVorschriften ihm auferlegtenMaßregeln unterzogenhat.

Ist das Schiff in einem ausländischenHafen der gesundheitspolizeilichen
Untersuchungund Behandlungin ausreichenderWeiseunterworfenworden, so
kann es) falls es hierübergenügendeschriftlicheAusweisevorlegt, und falls seit
dem VerlassendiesesHafens keinerder im Abs. 1 Nr. 1 bis 3 angeführtenFälle
eingetretenist, im deutschenHafen von der Untersuchungund von allen oder
einemTeile der übrigen auf Grund dieserVorschriften zu treffendenMaßregeln
auf Antrag befreitwerden; die Entscheidung, ob die Ausweise genügendsind,
und in welcherAusdehnungErleichterungeneintretenkönnen,stehtdem beamteten
Arzte zu.
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Falls das Schiff in dem im Abs.1 Nr. 3 bezeichnetenHafen lediglich

Reisendeund ihr Gepäckoder die Post ausgeschiffthat, ohnemit demLande in
Verbindunggekommenzu sein, ist es so anzusehen,als ob es denHafennicht
berührt hätte.

3.
Soweit es sichum Gelbfieberhandelt, findetdie im § 2 vorgeseheneUnter=

suchungin der Regel nur in derZeit vom 15.Mai bis 15.Septemberstatt.

84.
Jedes gemäß&2 derUntersuchungunterliegendeSchiff muß beimEin=

laufen in das zum Hafen führendeFahrwasser, jedenfalls aber, sobald es sich
demHafen auf Sehweite nähert, eine gelbeFlagge am Fockmastehissen.

Das Schiff darf unbeschadetderAnnahme einesLotsen odereinesSchlepp=
dampferswedermit demLandenochmit einemanderenSchiffe,abgesehenvom
Zollschiff, in Verkehr treten,auch die vorbezeichneteFlagge nicht einziehen,bevor
es durch Verfügung der Hafenbehördezum freien Verkehrezugelassenist. Der
gleichenVerkehrsbeschränkungunterliegensämtlicheSchiffsinsassen(Schiffsbesatzung,
Reisendeund sonstan Bord befindlichePersonen).

Privatpersonenist derVerkehr mit einemSchiffe, welchesdie gelbeFlagge
führt, untersagt.Wer diesesVerbot übertritt,wird als zu demuntersuchungs=
pflichtigenSchiffe gehörendbehandelt.

85.
Der Lotse und die Hafenbehördehaben durch Befragung des Kapitäns

oder seinesVertretersfestzustellen,ob das Schiff gemäß§ 2 derUntersuchung
unterliegt.

Ist dies der Fall, so haben sie auf die Befolgung des § 4 zu achten
sowiedemKapitän oderseinemVertretereinennachMaßgabederAnlage auf=
gestelltenFragebogenauszuhändigen. «

Die auf demFragebogengestelltenFragen sind von demKapitän und
demSteuermanne,falls jedochein Arzt als Schiffsarztdie Reisemitgemacht
hat, von dem Kapitän und diesemArzte (von dem letzterennur die mit den
Nummern10, 11, 12, 13, 14, 17 und18 bezeichnetenFragen)wahrheitsgemäß
und vollständig so zu beantworten,daß die dabei gemachtenAngaben von ihnen
eidlich bestärktwerden können. Die Richtigkeit der Antworten ist durch eigen=
händigeNamensunterschriftzu versichern. Der ausgefüllteFragebogenist nebst
den sonstigenzur Beurteilung der Gesundheitsverhältnissedes Schiffes geeigneten
Ausweisensowie der Musterrolle, dem Verzeichnisseder Reisendenund den
Papieren, aus denenhervorgeht,welcheHäfen das Schiff angelaufenhat und
an welchenTagen dies geschehenist, zur Verfügung derHafenbehördezu halten.

98“
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86.
Jedes gemäß§X2 derUntersuchung unterliegendeSchiff nebst seinen In=

sassenwird — nachErfüllung der im § 4 und 95 Abf. 3 vorgesehenenBe=
stimmungen— sobaldwie möglich nach der Ankunft, jedochin derRegel nicht
während der Nachtzeit, durcheinen beamtetenArzt untersucht.

87T.

Ergibt die ärztlicheUntersuchung,daß das Schiff Cholera (asiatische)oder
Pest (orientalischeBeulenpest)an Bord hat oder innerhalb der letzten sieben
Tage gehabthat, oderdaß ein odermehrereverdächtigeFälle vorhandenoder
innerhalb der letztensiebenTage vorgekommensind, oder daß Rattenpest an
Bord bestehtoder im Abfahrtshafen oder währendderReise bestandenhat, oder
daß ein auffälliges Rattensterbenauf dem Schiffe herrschtoder im Abfahrts=
hafen oder während der Reise geherrschthat, so ist hiervonderoberstenLandes=
Medizinalbehördeund demKaiserlichenGesundheitsamtetelegraphischNachricht
zu geben;eine gleicheAnzeigeist denselbenStellen zu erstatten,wennGelbfieber,
Pocen, Fleckfieberoder Aussatz an Bord festgestelltsind.

98.
Wenn das Schiff einenodermehrereCholerakrankean Bord hat oder

wenn auf ihm in den letztensiebenTagen vor seinerAnkunft ein oder mehrere
Cholerafällevorgekommensind, so gilt es als verseuchtund unterliegtfolgender
Behandlung:

1. Die an Bord befindlichenkrankenund krankheitsverdächtigenPersonen
werden ausgeschifftund in einem geeignetenKrankenhaus oder in
einem anderen geeignetenUnterkunftsraum abgesondert,wobei eine
Trennung der Krankenvon den Krankheitsverdächtigenstattzufinden
hat. Sie verbleiben dort bis zur Genesung oder bis zur Be—
seitigungdesVerdachts.
An Bord befindlicheLeichen sind unter den erforderlichenVorsichts=
maßregelnalsbaldzu bestatten.

3. Die übrigen Schiffsinsassenwerdennach dem Ermessendes beamteten
Arztes einerAbsonderungodereinerBeobachtungunterzogen,deren
Dauer sichnachdemGesundheitszustandedesSchiffesund nachdem
Zeitpunktedes letztenErkrankungsfalls richtet, keinesfallsaberdenZeit=
raum von fünf Tagen, vom Tage der AnkunftdesSchiffesan ge=
rechnet,überschreitendarf.

Die abzusonderndenPersonen sind, soweitnachdemErmessender
Hafenbehördeihre Ausschiffungtunlichist, an Land in einemgeeigneten
Raume unterzubringen. Für die Schiffsbesatzunggilt dies insbesondere
dann, wenn sie zum Zweckeder Abmusterungdas Schiff verläßt.

*#
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Den der BeobachtungunterliegendenReisendenist dieFortsetzung
ihrer Reise zu gestatten,jedochhat in diesemFalle die Hafenbehörde
der oberstenLandes=Medizinalbehördeund der Polizeibehörde,welche
für das nächsteReisezielzuständigsind,die bevorstehendeAnkunfteiner
jedender BeobachtungunterliegendenPerson unverzüglichmitzuteilen.

Findet die AbsonderungoderBeobachtungder Schiffsbesatzung
an Bord statt,so ist ihr dasAnlandgehenwährendderAbsonderungs=
oder Beobachtungszeitvorbehaltlich der Zustimmung des beamteten
Arztes nur insoweit zu gestatten,als der Schiffsdienst es erfordert.

Bei abgemusterten,abernochin BeobachtunggehaltenenPersonen
der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffsinsassenist wie beiReisenden
zu verfahren.

4. Alle nach dem Ermessendes beamtetenArztes als cholerainfiziertzu
erachtendenSchiffsräumlichkeitenund teile, schmutzigenWäschestücke,
gebrauchtenBekleidungsgegenständeund sonstigenSachender Schiffs=
insassensindzu desinfizieren.

5. Bilgewasser, von welchemnach dem Ermessendes beamtetenArztes
angenommenwerdenmuß, daß es Cholerakeimeenthält, ist zu des=
infizierenund demnächst,wenn tunlich, auszupumpen.

6. Ballastwasser, welchesin einem verseuchtenoder verdächtigenHafen
eingenommenist, darf in dem deutschenHafen nur nach erfolgter
Desinfektionausgepumptwerden.

Das an Bord befindlicheTrinkwasserist, wenn es nicht völlig unver=
dächtig erscheint,nach erfolgter Desinfektionauszupumpenund durch
gutes Trinkwasserzu ersetzen.

In allen Fällen ist darauf zu achten, daß Choleraentleerungen
und verdächtigesWasser nicht undesinfiziertaus dem Schiffe in das
Hafenwassergelangen.

1

**
Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafenoder währendderReise, jedoch

längstens in den letztensechsWochen, aber nicht innerhalb der letztensieben
Tage vor der Ankunft ein oder mehrereCholerafälle vorgekommensind, so gilt
es als verdächtig.

Nach erfolgter ärztlicherUntersuchungist die Schiffsbesatzung,wenn der
beamteteArzt es für notwendigerachtet, einer Beobachtung zu unterwerfen,
welchenicht länger als fünf Tage, vom Tage der Ankunft des Schiffes an ge=
rechnet,dauerndarf. WährendderBeobachtungszeitkanndasAnlandgehender
Schiffsbesatzungverhindertwerden, soweites nicht zum ZweckederAbmusterung
geschiehtoder aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.

Den Reisendenist dieFortsetzungihrer Reisezu gestatten,jedochhat, wenn
der beamteteArzt ihre fernereBeobachtungfür notwendigerachtet,die Hafen=
behördeder oberstenLandes=Medizinalbehördeund derPolizeibehörde,welchefür
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das nächsteReisezielzuständigsind, die bevorstehendeAnkunft jederder Be—
obachtungunterliegendenPerson umverzüglichmitzuteilen.

Auch bei denReisendendarf dieBeobachtungnichtlängerals fünf Tage,
vom Tage der AnkunftdesSchiffesan gerechnet,dauern.

Bei abgemustertenPersonen der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffs=
insassenist wie bei Reisendenzu verfahren.

Im übrigengeltendie Bestimmungendes§ 8 Nr. 4 bis 7.

* 10.
Wenn auf einemnach § 2 Abs. 1 Nr. 3 wegenCholeragefahrderUnter=

suchungunterliegendenSchiffe innerhalb der letztensechsWochenweder im Ab=
fahrtshafennoch während der Reise, noch auch seit der Ankunft Cholera vor=
gekommenist) so gilt es als rein und ist, wenn die Untersuchungbefriedigend
ausfällt, sofort zum freienVerkehrezuzulassen,nachdemerforderlichenfallsMaß=
nahmen im Sinne von § 8 Nr. 5 bis 7 ausgeführtworden sind.

Hat die Reise des Schiffes seit dem Verlassen des Hafens, gegen dessen
Herkünftedie Untersuchungangeordnetist, wenigerals fünf Tage gedauert,so
könnendie Schiffsinsassenauf Anordnung des beamtetenArztes nach Maßgabe
derBestimmungendes § 9 weiterhineinerBeobachtungbis zur Dauer von fünf
Tagen, vom Tage der Abfahrt des Schiffes aus dem vorerwähntenHafen an
gerechnet,unterworfenwerden.

&11.
Wenn das Schiff einen oder mehrerePestkrankean Bord hat oder wenn

auf ihm in den letztensiebenTagen vor seinerAnkunft ein oder mehrerePest=
fälle vorgekommensind, so gilt es als verseuchtund unterliegtfolgender
*si

eGN an Bord befindlichenkrankenund krankheitsverdächtigenPersonen
werden ausgeschifftund in einem geeignetenKrankenhaus oder in
einem anderenSrprne Unterkunftsraumabgesondert,wobei eine
Trennungder Krankenvon den Krankheitsverdächtigenstattzufinden
hat. Sie verbleibendort bis zur Genesungoderbis zur Beseitigung
desVerdachts.
An Bord befindlicheLeichensind unter den erforderlichenVorsichts=
maßregelnalsbaldzu bestatten.

3. Die übrigen Schiffsinsassenwerdennach dem Ermessendes beamteten
Arztes einer Absonderungoder einerBeobachtungunterzogen.Die
Absonderung darf den Zeitraum von fünf Tagen, vom Tage der
Ankunft des Schiffes an gerechnet,nicht überschreiten;es kann ihr
jedocheineBeobachtungangeschlossenwerden,welchebis zum zehnten
Tage, vomTage derAnkunftdesSchiffesan gerechnet,dauerndarf.
Wird von vornhereinnur eine Beobachtungfür erforderlicherachtet,
so darf sie im ganzen nicht länger als zehn Tage, vom Tage der
Ankunft des Schiffes an gerechnet,dauern.

n :
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Die abzusonderndenPersonensind, soweitnach demErmessender
Hafenbehördeihre Ausschiffungtunlichst, an Land in einemgeeigneten
Raume unterzubringen. Für dieSchiffsbesatzunggilt dies insbesondere
dann, wennsiezum ZweckederAbmusterungdas Schiff verläßt.

Den der BeobachtungunterliegendenReisendenist dieFortsetzung
ihrer Reisezu gestatten,jedochhat in diesemFalle die Hafenbehörde
der oberstenLandes-Medizinalbehördeund der Polizeibehörde,welche
für das nächsteReisezielzuständigsind, die bevorstehendeAnkunft einer
jedender BeobachtungunterliegendenPerson unverzüglichmitzuteilen.

FindetdieAbsonderungoderBeobachtungderSchiffsbesatzungan
Bord statt,so ist ihr das Anlandgehenwährendder Absonderungs=
oder Beobachtungszeitvorbehaltlich der Zustimmung des beamteten
Arztesnur insoweitzu gestatten,als der Schiffsdienstes erfordert.

Bei abgemusterten,aber nochin BeobachtunggehaltenenPer=
sonen der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffsinsassenist wie bei
Reisendenzu verfahren.

achtendenSchiffsräumlichkeitenund zteile,schmutzigenWäschestücke,ge=
brauchtenBekleidungsgegenständeund sonstigenSachen der Schiffs=
insassensind zu desinfizieren.

Gesetzes,betreffenddieBekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten,vom
30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) ergehendenEinfuhrverbote,
zum freienVerkehrezuzulassen,soweitsienicht nach demErmessendes
beamtetenArztes als pestinfiziertzu erachtensind. In diesemFalle ist
gemäß§ 14 Abs. 4 zu verfahren.

Es ist dafür zu sorgen,daßnachMöglichkeitallean Bord befindlichen
Ratten getötetwerden, bevor das Schiff am Lande festgemachtwird.
Die MaßnahmenzurTötung derRatten sindwomöglichauszuführen,
ehedie Erlaubnis zum Beginne des Lösch=und Ladegeschäftserteilt
wird) sie müssenlängstensinnerhalb 48 Stunden beendetsein. So=
dann ist das Löschenund Laden an einem von der Hafenbehördeim
Einvernehmenmit dembeamtetenArzte bestimmtenPlatze und unter
Beobachtung der von dem beamtetenArzte angeordnetenVorsichts=
maßregelnalsbald zu gestatten. Alle vorgefundenentotenRatten sind,
soweitsienichtbakteriologischuntersuchtwerdensollen, nachvorheriger
Anfeuchtungmit einemDesinfektionsmittelin einemgeeignetenBehälter
zu sammelnund dann zu verbrennen.

Wird Rattenpest festgestellt,so finden die Bestimmungen des
§4 sinngemäßeAnwendung.
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812.
Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafen oderwährend derReise, jedoch

längstensin den letztensechsWochen, aber nicht innerhalb der letztensieben
Tage vor der Ankunft ein oder mehrerePestfälle vorgekommensind, so gilt es
als verdächtig.

Nach erfolgterärztlicherUntersuchungist die Schiffsbesatzung,wenn der
beamteteArzt es für notwendig erachtet, einer Beobachtung zu unterwerfen,
welchenicht länger als fünf Tage, vom Tage der Ankunft des Schiffes an ge—
rechnet,dauern darf. Während der Beobachtungszeitkann das Anlandgehen
derSchiffsbesatzungverhindertwerden,soweites nichtzumZweckederAbmusterung
geschiehtoder aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.

Den Reisenden ist die Fortsetzungihrer Reise zu gestatten, jedochhat,
wenn der beamteteArzt ihre fernereBeobachtungfür notwendigerachtet,die
Hafenbehördeder oberstenLandes-Medizinalbehörde und der Polizeibehörde,
welchefür das nächsteReisezielzuständig sind, die bevorstehendeAnkunft jeder
der BeobachtungunterliegendenPerson unverzüglichmitzuteilen. Auch bei den
Reisenden darf die Beobachtungnicht länger als fünf Tage, vom Tage der
Ankunftdes Schiffesan gerechnet,dauern.

Bei abgemustertenPersonen derSchiffsbesatzungund beisonstigenSchiffs—
insassenist wie bei Reisendenzu verfahren.

Im übrigengeltendie BestimmungendesH 11 Nr. 4, 5 und 6.

13.
Wenn auf einemnach§ 2 Abs. 1 Nr. 3 wegenPestgefahrder Unter=

suchungunterliegendenSchiffe innerhalb der letztensechsWochenwederim Ab=
fahrtshafen noch während der Reise, noch auch seit der Ankunft Pest vorge=
kommen ist, so gilt es als rein und ist, wenn die Untersuchungbefriedigend
ausfällt, sofort zum freien Verkehrezuzulassen.

Hat die ReisedesSchiffes seitdemVerlassendesHafens, gegendessen
Herkünftedie Untersuchungangeordnetist, wenigerals fünf Tage gedauert,so
könnendie Schiffsinsassenauf Anordnung des beamtetenArztes nach Maßgabe
der Bestimmungendes 9§11 weiterhin einer Beobachtungbis zur Dauer von
fünf Tagen, vom Tage der Abfahrt des Schiffes aus dem vorerwähntenHafen
an gerechnet,unterworfenwerden.

Die schmutzigenWäschestücke,gebrauchtenBekleidungsgegenständeund
sonstigenSachen der Schiffsinsassenkönnen in Ausnahmefällen, wenn der be=
amteteArzt besondereGründe hat, sie als pestinfiziertzu erachten,desinfiziert
werden. Auch kann das Schiff in geeignetenFällen nachAnordnungdes be=
amtetenArztes einerBehandlung zur Vernichtung derRatten an Bord vor oder
nach dem Löschender Ladung unterworfenwerden)jedochdarf sie den Verkehr
der Reisendenund der Schiffsbesatzungmit dem Lande nicht hindern und muß
längstensinnerhalb 24 Stunden beendetsein. Ist auf dem Schiffe bereitsdie
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Vernichtungder Ratten vorgenommen,so ist dieseMaßnahmenur dann zu
wiederholen,wenn das Schiff seithereinen verseuchtenHafen angelaufenund
dort am Kai angelegthat oder wenn das Vorhandenseinvon toten oder kranken
Ratten an Bord festgestelltwordenist. Auf leerenSchiffen hat dieseMaßnahme,
falls sie erfolgen soll, sobald als möglich, jedenfalls vor Beginn des Ladens
stattzufinden.

814.
Wenn auf dem Schiffe im AbfahrtshafenoderwährendderReiseoder

seit derAnkunft Rattenpestfestgestelltworden ist, so ist das Schiff sofort, bevor
es am Lande festmachendarf, einerBehandlung zur Tötung der noch an Bord
befindlichenlebendenRatten zu unterwerfen; dieseBehandlung muß längstens
innerhalb 48 Stunden beendetsein. Sodann ist das Löschenund Laden unter
den im 9 11 Nr. 6 vorgesehenenVorsichtsmaßregelnalsbald zu gestatten.

Die Schiffsinsassenkönnen auf Anordnung des beamtetenArztes nach
MaßgabederBestimmungendes§ 11 Nr. 3 einerBeobachtungbis zurDauer
von fünf Tagen, vom Tage der Ankunft des Schiffes an gerechnet,unter=
worfen werden. In Ausnahmefällen kann die Beobachtungszeitbis auf zehn
Tage ausgedehntwerden.

Alle nach dem Ermessendes beamtetenArztes als pestinfiziertzu er=
achtendenSchiffsräumlichkeitenund =teile, schmutzigenWäschestücke,gebrauchten
Bekleidungsgegenständeund sonstigenSachen der Schiffsinsassensind zu des=
infizieren.

Waren sind, unbeschadetder auf Grund von 924 Abs.1 Nr. 2 des
Gesetzes,betreffenddie Bekämpfung gemeingefährlicherKrankheiten, vom
30. Juni 1900 ergehendenEinfuhrverbote,zum freienVerkehrezuzulassen,so=
weit sie nicht nach dem Ermessendes beamtetenArztes als pestinfiziertzu er=
achtensind. In diesemFalle sind die Waren oder ihre Umhüllungen zu des=
infizieren. Handelt es sichum loseWaren oderum Waren mit schadhaften
Umhüllungen und ist die DesinfektionohneBeschädigungderWaren oder ihrer
Umhüllungen nicht ausführbar, so können sie einer Lagerung in einem vor
Ratten sicherenRaume bis zurDauer von höchstenszwei Wochenunterworfen
werden. Diese Maßnahme K jedochwedereine Verzögerungfür das Schiff
noch außergewöhnlicheKostenmit sichbringen, die aus Mangel an Lagerräumen
entstehenkönnten.

Falls Rattenpesterstfestgestelltwird, nachdemdie Ladungganzoderteil=
weiseausgeschifftund weiterbefördertworden ist, hat dieHafenbehördederPolizei=
behörde,welchefür den Bestimmungsortder Waren zuständigist, von dem
SachverhaltunverzüglichKenntniszu geben.

ü.
Wenn auf demSchiffe im Abfahrtshafenoderwährendder Reiseoder

seit der Ankunft ein auffälliges Rattensterbenbemerktworden ist, so ist die
bakteriologischeUntersuchungder an Bord gefundenenRatten oder Rattenkadaver
Reichs=Gesetzbl.1907. 99
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sofort zu veranlassen. Wird durch dieseUntersuchungder Verdachtder Ratten=
pestnicht alsbald beseitigt,so ist das Schiff demim § 11 Nr. 6 vorgesehenen
Verfahrenzu unterwerfen.

Die Schiffsinsassenkönnen,solangenicht der Verdacht der Rattenpestbe=
seitigtist, auf AnordnungdesbeamtetenArztesnachMaßgabederBestimmungen
des§ 11 Nr. 3 einerBeobachtungbis zur Dauer von fünf Tagen, vom Tage
der Ankunft des Schiffes an gerechnet,unterworfenwerden. In Ausnahme=
fällenkanndieBeobachtungszeitbis auf zehnTage ausgedehntwerden.

Bestätigt die bakteriologischeUntersuchungden Pestverdacht,so ist gemäß
4 zu verfahren.

16.
Wenn das Schiff einenodermehrereGelbfieberkrankean Bord hat oder

wenn auf ihm im AbfahrtshafenoderwährendderReise) jedochlängstensin
den letztensechsWochen, ein odermehrereGelbfieberfällevorgekommensind, so
sind nach erfolgterUntersuchungdie noch an Bord befindlichenGelbfieberkranken,
falls derbeamteteArzt es für notwendigerachtet,auf demSchiffe oder in einem
geeignetenKrankenhausoder in einemanderengeeignetenUnterkunftsraumab=
zusondern.Die übrigenSchiffsinsassensind in derRegel zum freienVerkehre
zuzulassen. Wenn jedoch ausnahmsweisebesondereTatsachen dafür sprechen,
daß sichderAnsteckungsstoffdesGelbfiebersnochin wirksamerForm an Bord
befindet, so können auch die nicht gelbfieberkrankenSchiffsinsasseneiner Be=
obachtungbis zurDauer von zehnTagen, von der letztenAnsteckungsgelegenheit
an gerechnet,unterworfenwerden.

Die Schiffsräumlichkeiten,in welchendie Kranken sich befundenhaben,
sowiedie von ihnen benutztenGegenständekönnen,falls der beamteteArzt es
für notwendigerachtet,desinfiziertwerden.

An Bord befindlicheLeichenvon Gelbfieberkrankensindunterdenerforder=
lichenVorsichtsmaßregelnalsbaldzu bestatten.

Wenn auf einemnach§#2Abs.1 Nr. 3 in Verbindungmit § 3 wegen
Gelbfiebergefahrder UntersuchungunterliegendenSchiffe innerhalb der letzten
sechsWochenweder im Abfahrtshafen noch während der Reise, noch auch seit
derAnkunft Gelbfiebervorgekommenist, so gilt es als rein und ist nacher=
folgterUntersuchungohneweitereszum freienVerkehrezuzulassen.

17.
Wenn das Schiff einenodermehrerePockenkrankean Bord hat oder

wenn auf ihm im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedochlängstensin
den letztensechsWochenein oder mehrerePockenfällevorgekommensind, so
sind nach erfolgter Untersuchungdie noch an Bord befindlichenPockenkranken
und krankheitsverdächtigenPersonen auszuschiffenund in einem geeigneten
Krankenhausoderin einemanderengeeignetenUnterkunftsraumabzusondern.
Dasselbehat mit denPersonenzu geschehen)welchedieKrankheitwährendder
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beamtenArztesnochTräger desAnsteckungsstoffssind.
Die übrigenSchiffsinsassenkönnennachdemErmessendesbeamtetenArztes

einerkörperlichenReinigungund einerBeobachtungbis zur Dauer von vierzehn
Tagen, von der letztenAnsteckungsgelegenheitan gerechnet,unterworfenwerden;
eineAbsonderungkannbei ansteckungsverdächtigenPersonenstattfinden,diemit
einemPockenkrankenodermit einerPockenleichein Berührunggekommensind,
sofernsie wedermit Erfolg geimpft sind, noch die Pockenüberstandenhaben.

WährendderBeobachtungszeitkanndas AnlandgehenderSchiffsbesatzung
verhindertwerden, soweit es nicht zum Zweckeder Abmusterunggeschiehtoder
aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.

Den Reisendenist, soweitsienichtnachAbs.1 oder2 abgesondertwerden,
dieFortsetzungihrerReisezu gestatten,jedochhat, soweitderbeamteteArzt ihre
fernere Beobachtung für notwendig erachtet, die Hafenbehördeder obersten
Landes=Medizinalbehördeund derPolizeibehörde,welchefür das nächsteReiseziel
zuständigsind, die bevorstehendeAnkunft jederder Beobachtungunterliegenden
Personunverzüglichmitzuteilen.

Bei abgemustertenPersonender Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffs=
insassenist wie bei Reisendenzu verfahren.

Die Schiffsräumlichkeiten,in welchendie Kranken und die sonst als
Träger desAnsteckungsstoffserachtetenPersonen sichbefundenhaben, sowie ihre
schmutzigenWäschestücke,gebrauchtenBekleidungsgegenständeund sonstigemit
ihnenin BerührunggekommeneSachensindzu desinfizieren.Dasselbehatmit
den übrigen Schiffsräumlichkeitenund Gegenständenzu geschehen,die nach dem
Ermessendes beamtetenArztes als infiziert anzusehensind.

An Bord befindlicheLeichenvon Pockenkrankensind unter den erforder=
lichenVorsichtsmaßregelnalsbald zu bestatten.

Bei solchenPersonen, die nicht die Pockenüberstandenhabenoder durch
Impfung hinreichendgeschütztsind, hat der beamteteArzt, namentlichsoweites
sichum Angehörigeder Schiffsbesatzunghandelt, auf die Durchführungder
Schutzpockenimpfungin geeigneterWeisehinzuwirken. -

s18.
Wenn das Schiff einen oder mehrereFleckfieberkrankean Bord hat oder

wenn auf ihm im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedochlängstens in
den letztensechsWochenein oder mehrereFleckfieberfällevorgekommensind, so
sind nach erfolgterUntersuchungdie noch an Bord befindlichenFleckfieberkranken
und krankheitsverdächtigenPersonen auszuschiffenund in einem geeigneten
Krankenhausoder in einemanderengeeignetenUnterkunftsraumabzusondern.
Dasselbehat mit Personenzu geschehen,welchedie Krankheitwährendder
Reise überstandenhaben, sofernund solangesie nachdemErmessendes be=
amtetenArztesnochTräger desAnsteckungsstoffssind.

99.
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Die übrigen Schiffsinsassenkönnen nach dem Ermessendes beamteten

ArzteseinerkörperlichenReinigungund einerBeobachtungbis zur Dauer von
vierzehnTagen, von der letztenAnsteckungsgelegenheitan gerechnet,unterworfen
werden;eineAbsonderungkannbei ansteckungsverdächtigenPersonenstattfinden,
die mit einem Fleckfieberkrankenoder mit einer Fleckfieberleichein Berührung
gekommensind.

Während der Beobachtungszeitkann das AnlandgehenderSchiffsbesatzung
verhindertwerden, soweit es nicht zum Zweckeder Abmusterunggeschiehtoder
aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.

Den Reisendenist, soweitsie nicht nachAbs.1 oder2 abgesondertwerden,
die Fortsetzungihrer Reise zu gestatten,jedochhat, soweit der beamteteArzt
ihre fernereBeobachtungfür notwendig erachtet,die Hafenbehördeder obersten
Landes=Medizinalbehördeund derPolizeibehörde,welchefür das nächsteReiseziel
zuständigsind, die bevorstehendeAnkunft jederderBeobachtungunterliegenden
Person unverzüglichmitzuteilen.

Bei abgemustertenPersonen der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffs=
insassenist wie bei Reisendenzu verfahren.

Die Schiffsräumlichkeiten,in welchendieKranken und diesonstals Träger
desAnsteckungsstoffserachtetenPersonensichbefundenhaben,sowieihre schmutzigen
Wäschestücke,gebrauchtenBekleidungsgegenständeund sonstigemit ihnen in Be=
rührung gekommeneSachen sind zu desinfizieren.Dasselbehat mit den übrigen
Schiffsräumlichkeitenund Gegenständenzu geschehen,die nach demErmessendes
beamtetenArztesals infiziertanzusehensind.

An Bord befindlicheLeichenvon Fleckfieberkrankensind unter den erforder=
lichenVorsichtsmaßregelnalsbald zu bestatten.

19.
Aussatzkranke,welchezu Schiff ankommen,sind nach dem Ermessendes

beamtetenArztes an Bord abzusondernoder in einemgeeignetenKrankenhaus
oderin einemanderengeeignetenUnterkunftsraumunterzubringen,falls sienicht
alsbald nach dem Auslande weiterreisen.

Die Weiterreisenach demInland ist ihnen nur dann zu gestatten,wenn
der beamteteArzt es für zulässig erachtet. In diesemFalle hat die Hafen=
behördeder oberstenLandes=Medizinalbehördeund derPolizeibehörde,welchefür
das nächsteReisezielzuständigsind, die bevorstehendeAnkunftderAussatzkranken
mitzuteilen.

Die Näumlichkeiten,in denendieKrankensichbefundenhaben,sowiedie
von ihnen benutztenoder mit ihnen in Berührung gekommenenGegenstände
sindzu desinfizieren,soweitder beamteteArzt es für notwendigerachtet.

8 20.
Gegenüberstark besetztenSchiffen, namentlichgegenübersolchen,dieAus=

wandereroderRückwandererbefördern,sowiegegenüberSchiffen,die besonders
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ungünstigeGesundheitsverhältnisseaufweisen,könnenweitereüberdieBestimmungen
des§ 1 und der 9§.6 bis 19 hinausgehendeMaßnahmenvon derHafenbehörde
getroffenwerden.

* 21.
Jedem Schiffe, welchessichden ihm auf Grund dieserVorschriften auf=

erlegtenMaßregelnnichtunterwerfenwill, stehtes frei, wiederin See zu gehen.
Es kann jedochdie Erlaubnis erhalten,seineWaren zu löschen,nachdemdie
erforderlichenVorsichtsmaßregelngetroffensind, nämlich:

1. Absonderungdes Schiffes und seinerInsassen;
2. Desinfektionund Entleerungdes Bilgewassersund Ersatz des an
Bord befindlichenTrinkwassersdurchgutesTrinkwasser,soferndas
Schiff wegenCholeragefahruntersuchungspflichtigist;

3. Erkundigungüber das Vorkommenvon auffälligemRattensterben,
soferndas Schiff wegenPestgefahruntersuchungspflichtigist.

Auch kann dem Schiffe gestattetwerden, Reisendeauf ihren Wunsch an
Land zu setzen,sofernsiesichdenvon derHafenbehördevorgeschriebenenMaß=
regelnunterwerfen.

8 22.
Wenn auf einemSchiffeinnerhalbzehnTage nachseinerAnkunft (51

Abs. 1) ein oder mehrereFälle von Aussatz, Cholera) Fleckfieber,Gelbfieber,
Pest, Pocken oder Rattenpest festgestelltwerden oder ein auffälliges Ratten=
sterbenbemerktwird, so finden die Bestimmungen der 7 bis 20 mit der
MaßgabesinngemäßeAnwendung,daß die Dauer der Absonderungund der
Beobachtung von ansteckungsverdächtigenPersonen von der letztenAnsteckungs=
gelegenheitan zu bemessenist.

Bei längeremAufenthaltefindendiefür dasInland geltendenBestimmungen
unter tunlichsterBerücksichtigungder eigenartigenVerhältnisseder Schiffahrt
Anwendung.

d2
Auf Antrag ist demKapitän, demReederoderseinemBeauftragtenvon

der HafenbehördeeineBescheinigungüber die gesundheitspolizeilicheBehandlung
des Schiffes und ihre Gründe zu erteilen, insbesondereüber die zum Töten der
Ratten an Bord getroffenenMaßnahmen.

Ebenso ist den mit einem verseuchtenSchiffe angekommenenReisenden
auf Verlangen eine Bescheinigungüber den Tag ihrer Ankunft und die Maß=
nahmenzu erteilen,denensieund ihr Gepäckunterzogenwordensind.

Sind Waren gemäß§14 Abs.4 desinfiziertodergelagertworden,so
kannderBesitzeroderseinVertretereineBescheinigungdarüberverlangen.

8 24.
Auf das Lotsen-, Zoll- und Sanitätspersonal, welchesmit den gemäß

H2 derUntersuchungunterliegendenSchiffen in Verkehrzu tretenhat, finden
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die in diesenVorschriftenvorgesehenenVerkehrsbeschränkungenund Desinfektions—
maßnahmenkeineAnwendung. Die für diesesPersonalerforderlichenVorsichts=
maßregelnwerdenvon der vorgesetztenBehördefestgestellt.

*25.
Die Anordnung undDurchführungdernachdiesenVorschriftenzu treffenden

Maßnahmenund Einrichtungenliegt den Landesregierungenob, welcheins=
besondereauch darüber zu bestimmenhaben, wo die in den §8 6 bis 22 vor=
gesehenenMaßregelnauszuführensind. VerseuchteundverdächtigeSchiffekönnen
zur Ausführungder von dembeamtetenArzte für erforderlicherachtetenMaß=
nahmennacheinerfür die BehandlungderartigerSchiffeeingerichtetenStation
verwiesenwerden.

( 26.
Strandet ein Schiff an der deutschenKüste, so habendieStrandbehörden

die nachdiesenVorschriftenerforderlichenMaßnahmenzu treffen.
Läuft ein nach diesenVorschriften der UntersuchungunterliegendesSchiff

einendeutschenHafen als Nothafen an, so kann es dort, um die erforderliche
Hilfe zu erhalten,für die Dauer desNotfalls nachHissungder gelbenFlagge
unterBewachungund unterBeobachtungdervon derHafenbehördeangeordneten
Schutzmaßregelnliegenbleiben.

8 27.
Auf Schiffender KaiserlichenMarine liegt dieAusführungdieserVor—

schriftenden Schiffskommandos ob. Von dem Ergebnisseder ausgeführten
Untersuchungund von dengetroffenenMaßnahmenist der Hafenbehördeseitens
des Schiffskommandossobald als tunlich Mitteilung zumachen. Die Hafen—
behördeist befugt,falls es ihr geeigneterscheint,das Echisfskommmtoum die
Befolgung einzelnerVorschriftennoch besonderszu ersuchenund ihm davon
Kenntnis zu geben, wie die Ausführung der einzelnenBestimmungen in dem
betreffendenHafen vorgesehenist. Die Hafenbehördeist gehalten,das Schiffs=
kommandoauf seinenAntrag bei derAusführungderVorschriftennachMög=
lichkeitzu unterstützen.

Auf Truppentransportschiffe,die von der bewaffnetenMacht gemietet
wordensindund einenSanitätsoffizieran Bord haben,findendieBestimmungen
des Abs.1 sinngemäßeAnwendung,soweites sichum Angehörigedesaktiven
Dienststandesoder um Sachen handelt, welcheEigentum der Armee oder der
Marine sind. Dasselbegilt von Schiffsräumlichkeiten,soweitund solangesie
von AngehörigendesaktivenDienststandesbewohntwerden.
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Fragebogen.

Die nachstehendenFragensindvon demKapitän und demSteuermanne,falls
jedochein Arzt als SchiffsarztdieReisemitgemachthat, von demKapitän und
diesemArzte (vondemletzterennur diemit denNummern10,11,12, 13,14,17
und 18 bezeichnetenFragen) alsbald wahrheitsgemäßund vollständig so zu be=
antworten, daß die dabei gemachtenAngaben eidlich bestärktwerden können.
Die Richtigkeitder Antwortenist durcheigenhändigeNamensunterschriftzu ver=
sichern. Der ausgefüllteFragebogenist nebstdensonstigenzurBeurteilungder
Gesundheitsverhältnissedes Schiffes geeignetenAusweisen sowie der Musterrolle,
demVerzeichnissederReisendenund |nMfMPapieren,aus denenhervorgeht,welche
Häfen das Schiff angelaufenhat und an welchenTagen diesgeschehenist, zurVer=
fügung derHafenbehördezu halten (I#5Abs. 3 derVorschriftenüber die gesund=
heitlicheBehandlung der Seeschiffein den deutschenHäsenvom 29. August 1907).
1. Wie heißtdas Schiff?
2. Wie heißtderKapitän?
3. UnterwelcherFlagge fährt das Schiff?
4. a) Wo hat das Schiff seineLadung ein=

genommen?
b) Woraus bestehtsier
JO)Enthält sieLeibwäsche,alteundgetragene
Kleidungsstücke,gebrauchtesBettzeug,
HadernoderLumpen?

5. a) Wie heißt der Abfahrtshafen?
b) Wann hattedas Schiff ihn erreicht?
J) Wann hat es ihn verlassen?

6. WelcheHäfen hatdasSchiff auf seinerReise
berührtund an welchenTagen bbeijedem
einzelnenHafenistAnkunfts=undAbfahrtstag
gunhen
Wie heißt der Bestimmungshafen?
a) Wie groß ist die Jahl der Schiffs=
besatzung(einschließlichKapitän und
Schiffsoffiziere)

b) Wieviel Reisendesind an Bord?
9. a) Hat das Schiff währendderReisePer=

sonenaufgenommen?
b) Wo und wie viele?

*
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10. a) Ist an Bord jemandkrank?
b)“) An welcherKrankheit?
c)* Seit wann?

11. a) Ist im Abfahrtshafenoderwährendder
Reise an Bord jemand krank gewesen?!

b)") An welcherKrankheit?
)“) Wann und wie lange?

12. a) Ist im Abfahrtshafenoderwährendder
Reise von den Schiffsinsassenjemand
gestorben?

b)) An welcherKrankheit?
J)“) Wann?

13. Sind Leichenan Bord?
14. Sind die Bettenoderdie Bekleidungsgegen=

ständenochan Bord, welchedie verstorbenen
oder erkrankt gewesenenPersonen benutzt
haben?

15. a) Ist Ballastwasseran Bord?
b) Woher stammt es?

16. Woher stammt das an Bord befindliche
Trinkwasser?

17. Ist im AbfahrtshafenoderwährendderReise
an Bord Rattenpestfestgestelltworden?

18. Ist im AbfahrtshafenoderwährendderReise
eine auffälligeSterblichkeitder Ratten an
Bord bemerktworden?
Hierdurchversichereich die RichtigkeitundVollständigkeitvorstehenderAnt=

worten und erkläremich zu ihrer eidlichenBestärkungbereit.
...................................................,den BE 190

Der vorstehendenVersicherungund Der vorstehendenVersicherungund
Erklärungtreteich bei. Erklärung treteich bezüglichder Ant=

wortenauf dieunterNr. 10,11,12,13,
14)17 und 18 gestelltenFragen bei.

Der Steuermann. Der Schiffsarzt.

*) Falls einArzt als SchiffsarztdieReisemitgemachthat, sind die unter10b unde
IIb undc und 12b undc gestelltenFragen durchBeifügung eines von demSchiffsarst
unterschriebenenund von dem Kapitän durch Unterschrift beglaubigten, die erforderlichen
AngabenenthaltendenabschriftlichenAuszugsaus demKrankenbuchezu beantworten.
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Gesetz, betreffenddie Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten,
vom 30. Juni 1900.

46.
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark odermit Haft wird, sofernnicht nach

denbestehendengesetzlichenBestimmungeneinehöhereStrafe velwirktist, bestraft:
1.........................
2.......·.................
3wirdeiiaufGrunddc18824,·)62ierlassenenVorschriftenziiwideis
handelt

Strafgesetzbuch.
327.

Wer dieAbsperrungs=oderAufsichtsmaßregelnoderEinfuhrverbote,welche
von der zuständigenBehörde zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens
eineransteckendenKrankheit angeordnetworden sind, wissentlichverletzt,wird mit
Gefängnisbis zu zweiJahren bestraft.

Ist infolge dieserVerletzungein Mensch von der ansteckendenKrankheit
ergriffenworden,so tritt Gefängnisstrafevon dreiMonaten bis zu dreiJahren ein.

II. Deeinfektionsanweisung für Seeschiffe in den
deutschenHäfen.

I. Allgemeincs.
1.

Der Desinfektion unterliegen diejenigenGegenständeund Olrtlichkeiten,
welchenach dem Ermessendes beamtetenArztes als infiziert zu erachtensind.
Hauptsächlichkommenin Betracht:die Räumlichkeiten,in welchenan übertrag=
barenKrankheitenleidendeKrankeoder sonstals Träger des Ansteckungsstoffs
zu erachtendePersonen sichbefundenhaben, ihre Ausscheidungenund Abgänge
und die von ihnen benutztenoder verunreinigtenGegenstände,wie dieLagerstätte,
die Kleidungsstücke,Bett=und Leibwäsche,Eß=und Trinkgeschirr,Spuckgefäß,
Nachtgeschirr,Waschbecken,Badewanne, Abort sowiediesonstmit Ausscheidungen
Reichs=Gesebl.1907. 100
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oder AbgängenverunreinigtenGegenständeund Stellen an Deckund in den
Schiffsräumlichkeiten,fernerWischtücher,Schwabber,Besenusw.,welchebei der
Wartung des Kranken und der Reinigung seinesAufenthaltsraums verwendet
worden sind, endlich die Kleidung der um den Kranken beschäftigtenPersonen.

Ob die Desinfektionsich auf alle vorbezeichnetenGegenständeoder nur
einenTeil davon zu erstreckenhat, ist im Einzelfallezu entscheidenund hängt
von derArt derVerbreitungdesAnsteckungsstoffsab. Bei Aussatz,Cholera,
Fleckfieber,Pest und Pocken sind der Desinfektion in der Regel die in 8§ 33
bis 37 aufgeführtenGegenständezu unterwerfen.

& 2.
Unter Umständenist die Desinfektionnoch auf andereals die im § 1

bezeichnetenRäumeund Gegenständeauszudehnen.
Wenn auf stark besetztenSchiffen, namentlichAuswandererschiffen,bei dem

Auftreten einer übertragbarenKrankheit unter den in gemeinschaftlichenRäumen
untergebrachtenPersonendieVerbreitungdesAnsteckungsstoffssichnicht übersehen
läßt, sind nicht nur dieKrankenräumeund die von denKrankeninnegehabten
Wohnräume,sondernauchalle übrigenin BetrachtkommendenSchiffsräumlich=
keitenzudesinfizieren,ebensoerforderlichenfallsnichtnur dieKleidungderKranken
und ihrer Pfleger, sondernauch sämtlicherMitreisendenderselbenAbteilung oder
Klasse. Das verschlosseneReisegepäck,welcheswährend der Reise nicht benutzt
wordenist, ist dagegennur dann zu desinfizieren,wennbesondereGründedafür
vorliegen,es als infiziertzu erachten.

Auf Schiffen, welchewegenCholeragefahrder Untersuchung(§ 2 der
VorschriftenüberdiegesundheitlicheBehandlungderSeeschiffein deutschenHäfen)
unterliegen,ist, einerleiob sieals verseucht,verdächtigoderreinbefundenwerden
( 8 bis 10 der Vorschriften), das Trink= und Gebrauchswasser zu des=
infizieren, wenn es nicht völlig unverdächtigerscheint,und durch gutes Trink=
wasser zu ersetzen;auch ist das Ballastwasser, welchesim Hafen entleert
werdensoll, vorher zu desinfizieren,wenn es in einemcholeraverseuchtenoder
verdächtigenHafen eingenommenist.

Auf solchenSchiffenist fernerdasBilgewasser zu desinfizierenund als=
dann, soweittunlich, auszupumpen,)wenn es nach dem Ermessendes beamteten
Arztes Cholerakeimeenthält. Maschinenbilgewasser von eisernenSchiffen,
welcheaus choleraverseuchtenHäfen nachkürzererals fünftägigerReiseankommen,
ist regelmäßigzu desinfizieren;dieDesinfektionderBilge unterdenLaderäumen
von eisernenSchiffen kann auf reinenSchiffen in der Regel unterbleiben,jeden=
falls empfiehltes sich, damit zu warten, bis das Schiff leer und derBilgeraum
bequemzugänglichgewordenist.

Auf Schiffen,welchewegenPestgefahrderUntersuchungunterliegen,dabei
aberals rein befundenwerden(§ 13 derVorschriften),könnendie schmutzigen
Wäschestücke,gebrauchtenBekleidungsgegenständeund sonstigenSachen der
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Schiffsinsassendesinfiziertwerden,wennbesondereGründedafür sprechen,daß
dieseGegenständemit demErregerder Pest behaftetsind.

Bei Schiffen, auf welchenRattenpestfestgestelltist (§ 14 derVorschriften),
sind alle nach demErmessendes beamtetenArztes als pestinfiziertzu erachtenden
Schiffsräumlichkeitenund=teile,schmutzigenWäschestücke,gebrauchtenBekleidungs=
gegenständeund sonstigenSachen der SchiffsinsassensowieWaren und deren
Umhüllungenzu desinfizieren.BesondereSorgfalt ist auchderDesinfektiondes
Kehrichtszuzuwenden.

II. Desinfektionsmittel.

83.
Als Desinfektionsmittelsindzu verwenden:
1. Verdünntes Kresolwasser (2) prozentig). Zur Herstellungwerden
entweder50 KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli sapo=
natus des Arzneibuchsfür das DeutscheReich) oder ½Liter Kresol=
wasser(Aqua cresolica, des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)mit
Wasserzu 1 Liter Desinfeltionsflüssigleitaufgefüllt und gut durch—
gemischt.

2. Karbolsäurelösung (etwa3prozentig).30Kubikzentimeterverflüssigte
Karbolsäure (Acidum carbolicum liquelactum des Arzneibuchsfür
das DeutscheReich) werden mit Wasser zu 1 Liter Desinfektions=
fllissigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

3. Sublimatlösung (7/0prozentig).Zur Herstellungwerdenvon den
käuflichen, rosa gefärbten Sublimatpastillen (Pastilli hydrargyrri
bichlorati desArzneibuchsfür dasDeutscheReich)entweder1 Pastille
zu 1 Gramm oder 2 Pastillen zu je ½Gramm in 1 Liter Wasser
aufgelöst.

4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalk wird unzerkleinertin ein geräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser (etwader halbenMenge desKalkes)
gleichmäßigbesprengt;jer zerfällthierbeiunterstarkerErwärmungund
unterAufblähenzu Kalkpulver.

Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverall=
mählichunterstetemRühren 3 LiterWasserhinzugesetztwerden.

Falls frisch gebrannterKalk nicht zur Verfügung steht, kann die
KalkmilchauchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschtenKalkes, wie
er in einer Kalkgrube vorhanden ist, mit 3 Liter Wasser bereitet
werden. Jedoch ist darauf zu achten,daß in diesenFällen die oberste)
durchdenEinfluß der Luft veränderteKalkschichtbeseitigtwird.

Die Kalkmilchistvor demGebrauchumzuschüttelnoderumzurühren.
5. Chlorkalkmilch wird aus Chlorkalk(Calcaria chlorata desArznei=
buchsfür das DeutscheReich),der in dichtgeschlossenenGefäßenvor
Lichtgeschütztaufbewahrtwar und stechendenChlorgeruchbesitzensoll,

100“
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in der Weise hergestellt,daß zu je 1Liter Chlorkalkallmählich
unterstetemRühren5 LiterWasserhinzugesetztwerden.Chlorkalkmilch
ist jedesmalvor dem Gebrauchefrisch zu bereiten.

6. Formaldehyd. Formaldehyd ist ein stechendriechendes,auf die
SchleimhäutederLuftwege,derNaseund derAugenreizendwirkendes
Gas, das in etwa35prozentigerwässerigerLösung(Formaldehydum
solutum des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)käuflichist. Die
Formaldehydlösungist gut verschlossenund vor Licht geschütztaufzu=
bewahren. Formaldehydlösung, in welcher sich eine weiße, weiche,
flocige Masse, die sich bei vorsichtigemErwärmen nicht auflöst
(Paraformaldehyd), abgeschiedenhat, ist wenigerwirksam, unter Um=
ständensogar vollkommenunwirksam und daher für Desinfektions=
zweckenicht mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfform) zu diesemZweckewird die käufliche
Formaldehydlösungin geeignetenApparatenmit Wasserverdampft
oderzerstäubtoderdasFormaldehydgasdurcheinandereserprobtes
Verfahren entwickelt;

b) oder in wässerigerLösung (etwa1prozentig).Zur Herstellung
werden30 Kubikzentimeterder käuflichenFormaldehydlösungmit
Wasser zu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefüllt und gut
durchgemischt.

7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur
des bei AtmosphärendrucksiedendenWassers haben. Zur Desinfektion
mit Wasserdampfsind nur solcheApparatezu verwenden,welchesowohl
bei der Aufstellung als auch später in regelmäßigenZwischenräumen
von Sachverständigengeprüftund geeignetbefundenwordensind.

Neben Apparaten, welchemit strömendemWasserdampfvon
Atmosphärendruckarbeiten, sind auch solche, die mäßig gespannten
Dampf verwerten,verwendbar.UberhitzungdesDampfesist zu ver=
meiden.

Die Prüfung derApparatehat sichnamentlichauf die Art der
Dampfentwickelung,dieAnordnungderDampfzu=undableitung, den
Schutz der zu desinfizierendenGegenständegegenTropfwasserund
gegenRostflecke,die Handhabungsweiseund die für eine ausreichende
Desinfektion erforderlicheDauer der Dampfeinwirkung zu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaue
Anweisungfür seineHandhabungaußzustellenund nebendemApparat
an offensichtlicherStelle zu befestigen.
Die Bedienung der Apparate ist, wenn irgend angängig, nur

geprüftenDesinfektorenzu übertragen.Es empfihhltsich,tunlichstbei
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jederDesinfektiondurcheinengeeignetenKontrollapparatfestzustellen,
ob die vorschriftsmäßigeDurchhitzungerfolgt ist.

8. Auskochen in Wasser, dem Soda zugesetztwerdenkann. Die
Flüssigkeit muß kalt aufgesetztwerden, die Gegenständevollständig
bedeckenund vom Augenblickdes Kochensab mindestens¼Stunde
lang im Siedengehaltenwerden.Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen, anwendbar bei leicht brennbaren Gegenständenvon
geringemWerte.
Anmerkung.

Unter den angeführten Desinfektionsmitteln ist die Auswahl nach Lage des Falles
zu treffen. Auch dürfen unter Umständenanderein bezugauf ihre desinfizierendeWirk=
samkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobteMittel angewendetwerden, jedochmüssenihre
Mischungs-und Lösungsverhältnissesowie ihre Verwendungsweiseso gewähltwerden,daß
nach demGutachtendes beamtetenArztes der Erfolg ihrer Anwendungeiner Desinfektion
mit denunter 1 bis 9 bezeichnetenMitteln nichtnachsteht.

III. Ausführung der Desinfektion.
84.

Ausscheidungen des Kranken.
a) Auswurf, Rachenschleim und Gurgelwasser sind in Gefäßenauf—
zufangen,welchebis zur Hälfte gefüllt sind
a) entwedermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösung; in diesemFalle dürfen die Gemischeerst nach
mindestenszweistündigemStehenbeseitigtwerden,ambestendurch
Ausgießenin denAbort;

6) odermit Wasser, welchemSoda zugesetztwerdenkann) in diesem
Falle müssendieGefäßemit Inhalt ausgekochtoder in geeigneten
Desinfektionsapparatenmit Wasserdampfbehandeltwerden.
Auch läßt sichderAuswurf in brennbaremMaterial auffangen

und mit diesemverbrennen.
b) Erbrochenes, Stuhlgang undHarn sindin Nachtgeschirren,Steck=

beckenoder dergleichenaufzufangenund alsdann sofortmit dergleichen
MengevonKalkmilch,verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung
zu übergießen.Die Gemischedürfen erst nachmindestenszweistündigem
Stehen in den Abort geschüttetwerden.

J) Blut, blutige, eitrige und wässerige Wund= und Geschwürs=
ausscheidungen, Nasenschleim sowiediebeiSterbendenaus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeit sind in Watte=
bäuschchen,Leinen=oder Mulläppchen oder dergleichenaufzufangen.
Diese sind sofort zu verbrennen,oder wenn dies nicht angängig ist,
in Gefäßezu legen,welchemit verdünntemKresolwasser,Karbolsäure=
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lösungoderSublimatlösunggefülltsind; siemüssenvonderFlüssigkeit
vollständigbedecktsein und dürfenerst nach zweiStunden beseitigt
werden.

d) Hautabgänge (Schorfe, Schuppen und dergleichen) sind zu
verbrennenoder, wenn dies nicht angängigist, in der unter c be=
zeichnetenWeisezu desinfizieren.

85.
Verbandgegenstände, Vorlagen von Wöchnerinnen und der—

gleichen sindnachderunter§ 4 gegebenenVorschriftzu behandeln.

86.
Schmutzwässer sind mit Chlorkalkmilchoder Kalkmilch zu desinfizieren;

von derChlorkalkmilchist soviel hinzuzusetzen,daß das Gemischstarknach Chlor
riecht, von der Kalkmilch soviel, daß das Gemischkräftig rotgefärbtesLackmus=
papier deutlichund dauernd blau färbt; in allen Fällen darf die Flüssigkeiterst
zwei Stunden nach Zusatzdes Desinfektionsmittelsbeseitigtwerden.

*
Badewässer von Krankensindwie Schmutzwässerzu behandeln.
Mit Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich,hiereine

durchAbsetzenoder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

5)5
Waschbecken,Spuckgefäße, Nachtgeschirre, Steckbecken,Bade=

wannen und dergleichen sind nach Desinfektiondes Inhalts (vergleiche
& 4, 6 und 7) gründlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungauszuscheuernund dannmit Wasserauszuspülen.

*
Eß= und Trinkgeschirre, Tee=und Eßlöffel und dergleichen sind

15 Minuten lang in Wasser,demSoda zugesetztwerdenkann,auszukochenund
dann gründlich zu spülen. Messer, Gabeln und sonstigeGeräte, welchedas
Auskochennicht vertragen,sind 1 Stunde lang in1prozentigeFormaldehyd=
lösungzu legenund dann gründlichtrockenzu reiben.

Sl
LeichtbrennbareSpielsachen von geringeremWerte sindzu verbrennen,

andereSpielsachenvon Holz oderMetall sindgründlichmit Lappenabzureiben,
welchemit 1prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtetsind, unddannzu trocknen.
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11.
Bücher, auch Akten, Bilderbogen und dergleichensind, soweitsie

nichtverbranntwerden,mit Wasserdampf,trockenerHitzeoderFormaldehydzu
desinfizieren.

812.
Bett- und Leibwäsche, zur Reinigung benutzteTücher, waschbare

Kleidungsstücke und dergleichen sind in Gefäßemit verdünntemKresol—
wasseroder Karbolsäurelösungzu legen. Sie müssenvon dieserFlüssigkeitvoll—
ständig bedecktsein und dürfenerst nach 2 Stunden weitergereinigtwerden.
Das dabeiablaufendeWasserkannals unverdächtigbehandeltwerden.

13.
Kleidungsstücke, die nicht gewaschenwerdenkönnen,Federbetten,

wollene Decken, Matratzen ohne Holzrahmen, Bettvorleger, Gar=
dinen, Teppiche, Tischdecken und dergleichen sind in Dampfapparaten
odermit Formaldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,
soweit sie nicht verbrannt werden. -

§14.
Die nach denDesinfektionsanstaltenoder -apparatenzu schaffendenGegen—

ständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösung angefeuchtetsind, einzuschlagenund tunlichst nur in gut
schließenden,innen mit Blech ausgeschlagenenKästen oder Wagenzu befördern.
Ein Ausklopfen der zur DesinfektionbestimmtenGegenständehat zu unterbleiben.
Wer solcheGegenständevor der Desinfektionangefaßthat, soll seineHändein
der unter§ 17 angegebenenWeisedesinfizieren.

15.
Gegenstände aus Leder oderGummi (Stiefel, Gummischuheund der=

geleichen)werdensorgfältigundwiederholtmit Lappenabgerieben,welchemit ver=
dünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung befeuchtetsind.
GegenständedieserArt dürfennichtmit Dampf desinfiziertwerden.

* 16.
Pelzwerk wird auf der Haarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=

säurelösung,SublimatlösungoderIprozentigerFormaldehydlösungdurchfeuchtet,
feuchtgebürstet,zum Trocknenhingehängtund womöglichgesonnt. Pelzwerk
darf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.

§ 17.
Hände undsonstigeKörperteile müssenjedesmal)wennsiemit infizierten

Gegenständen(Ausscheidungender Kranken,beschmutzterWäscheusw.) in Be=
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gekommensind, mit Sublimatlösung, verdünntemKresolwasseroder
n gründlich abgebürstetund nach etwa 5 Minuten mit warmem

Wasser und Seife gewaschenwerden. Zu diesemZweckemuß in dem Kranken=
zimmerstetseineSchalemit Desinfektionsflüssigkeitbereitstehen.

18.
Haar-=,Nagel= und Kleiderbürsten werden2 Stunden lang in Ipro=

zentigeFormaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschenund getrocknet.

10.
Durch Ausscheidungenvon KrankenbeschmutzteOrtlichkeiten an Deck

sowie in den Logis= und anderenSchiffsräumen sind mit verdünntemKresol=
wasser, Karbolsäurelösung oder Sublimatlösung gründlich abzuwaschen.Der
Fußbodendes Krankenraums ist täglich mindestenseinmal feuchtaufzuwischen,
geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung.

8 20.
Kehricht ist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenicht möglich, so ist

er reichlichmit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung
zu durchtränkenund erstnachzweistündigemStehenzu beseitigen.

#21.
Gegenstände von geringem Werte, Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte

Lappeneinschliedlhder bei derDesinfektionverwendeten,abgetrageneKleidungs=
stücke,Lumpenund dergleichen,sindzu verbrennen.

6‚22.
Leichen sind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,

Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung getränktsind, und alsdann in dichte
Särge zu legen,welcheamBodenmit einerreichlichenSchichtSägemehl,Torf=
mull oderanderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.

§ 23.
Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,

namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichengestandenhaben,
sind zunächstdieLagerstellen, Gerätschaftenund dergleichen,ferner die Wände
Eeester bis zu2 Meter Höhe, dieTüren, die Fensterund derFußbodenmittels
Lappen, die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösunggetränktsind,
gründlich abzuwaschenoder auf andereWeise mit den genanntenLösungenaus=
reichendzu befeuchten;dabei ist besondersdarauf zu achten, daß die Lösungen
in alle Spalten, Risseund Fugen eindringen.
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Die Lagerstellenvon Kranken oder von Verstorbenenund die in der Um—
gebungauf wenigstens2 Meter EntfernungbefindlichenGerätschaften,Wand- und
Fußbodenflächensind bei dieserDesinfektionbesonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichendenMenge heißem
Seifenwasserzu spülen und gründlich zu lüften. GetünchteWände sind mit
einemfrischenKalkanstrichezu versehen.

24.
Zur Desinfektion geschlosseneroder allseitig gut abschließbarerRäume

empfiehltsichauch dieAnwendung desFormaldehydgases)sie eignetsichzur Ver=
nichtungvon Krankheitskeimen,diean freiliegendenFlächen oberflächlichoderdoch
nur in geringerTiefe haften. Vor Beginn derDesinfektionsind alle Undichtig=
keitender Fensterund Türen, Ventilationsöffnungenund dergleichengenauzu
verklebenoderzuverkitten.Es istüberhauptdiegrößteSorgfalt auf dieDichtung
desRaumes zu verwenden,da hiervonder Erfolg der Desinfektionwesentlich
abhängt. Auch ist durcheinegeeigneteAufstellung,Ausbreitungoder sonstige
Anordnungder in demRaume befindlichenGegenständedafür zu sorgen,daß
derFormaldehyd ihre Oberflächenin möglichstgroßer Ausdehnung trifft.

Für je 1 KubikmeterLuftraummüssenmindestens5 GrammFormaldehyd=
gas oder 15guhtent Formaldehydlösung(Formaldehydum solutum des
Arzneibuchs für das DeutscheReich) und gleichzeitigetwa 30 Kubikzentimeter
Wiseer verdampftwerden.Die OffnungderdesinfiziertenRäumedarf frühestens
nach 4 Stunden, soll aber womöglichspäterund in besonderenFällen (Üüberfüllte
Räume) erstnach 7 Stunden geschehen.Der überschüssigeFormaldehyd ist vor
dem Betreten des Raumes durch Einleiten von Ammoniakgas zu beseitigen.

Die Desinfektion mittels Formaldehnds soll tunlichst nur von geprüften
Desinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführtwerden.

Nach der Desinfektion mittels Formaldehyds können die Wände, die
Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals desinfiziertgelten.
Augenscheinlichmit Ausscheidungender Kranken beschmutzteStellen des Fuß=
bodens,derWändeusw. sind jedochgemäßdenVorschriftenunter9 23 noch
besonderszu desinfizieren.

(25.
Soll die Desinfektionvon Räumlichkeiten wegen der zu befürchtenden

Beschädigungenoder wegendes längereZeit haften bleibendenGeruchs desDes=
infektionsmittelsnicht nach den Bestimmungenin 99 23 und 24 stattfinden,so
hat sie in nachbezeichneterWeise zu geschehen:

Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden
werdenmit Kalkmilch angetüncht;dieserAnstrich ist nach 3 Stunden zu wieder=
holen. Erst nach dem Trocknen des zweitenAnstrichs darf wieder feuchtabge=
scheuertwerden.

Wände mit Plüsch=oder ähnlichenBezügenkönnennachMaßgabeder
Vorschriften im 9 27 desinfiziertwerden.
Reichs Gesetzbl. 1907. 101
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Die mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußbödenwerden
frischgestrichen,jedochdarf zuvor der alte Anstrich nicht durch Abkratzenoder
dergleichenbeseitigtwerden.

* 26.
Holz= und Metallteile von Kosen, Nachttischen und anderen

Möbeln sowieähnlicheGegenständewerdensorgfältigundwiederholtmit Lappen
abgerieben,die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösungbefeuchtet
sind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar. Haben sichGegen=
ständedieserArt in einemRaume befunden,während diesermit Formaldehyd=
gas desinfiziertworden ist, so erübrigt sich die vorstehendangegebenebesondere
Desinfektion.

827.
Sammet-, Plüsch- und ähnliche Möbelbezüge werden mit ver—

dünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung,Iprozentiger zässs hbi oder
Sublimatlösung durchfeuchtet,feuchtgebürstetund mehrereTage hintereinander
gelüftet.HabensichGegenständedieserArt in einemRaumebefunden,während
diesermit Formaldehndgasdesinfiziertworden ist, so erübrigt sichdie vorstehend
angegebenebesondereDesinfektion.

8 28.
Aborte. Die Tür, besondersdieKlinke, dieInnenwändebis zu 2 Meter

Höhe, dieSitzbretterund derFußboden sindmittelsLappen, die mit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung getränkt sind, gründlich
abzuwaschenoder auf andereWeise ausreichendzu befeuchten;in jedeSitzöffnung
sindmindestens2 Liter verdünntesKresolwasser,KarbolsäurelösungoderKalkmilch
zu gießen. Der Inhalt von Tonnen, Kübeln und dergleichenist mit etwa der
gleichenMenge Kalkmilch zu versetzenund nicht vor Ablauf von 24 Stunden
nachZusatzdes Desinfektionsmittelszu entleeren.Die Tonnen,Kübel und der—
gleichensind nach dem Entleeren außen reichlichmit Kalkmilch zu bestreichen.

Pissoire sind mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung zu
desinfizieren.

8 29.
Boote, welchezur Krankenbeförderung gedient haben, Kranken—

tragen und dergleichen sind mit Lappen, Schwabbern usw., die mit ver—
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösunggetränktsind, gründlichabzuwaschen.
Bei den Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.

830.
Trink-, Gebrauchs- und Ballastwasser ist mit Kalkmilch oder mit

Chlorkalkmilchzu desinfizieren.Von der Kalkmilch sind 2 Liter zu je 100 Liter
desWasserszuzusetzen;es ist einemindestenseinstündigeEinwirkungdesDes=
infektionsmittelserforderlich. Chlorkalkmilchist demWasser im Verhältnissevon
1! zu 10.000 zuzusetzen;es ist eine mindestenshalbstündigeEinwirkung der
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Chlorkalkmilcherforderlich,Kalkmilch und Chlorkalkmilch sind mit demWasser
sorgfältig durch wiederholtesUmrühren zu vermischen. Unter Umständenkann
Trink- und Gebrauchswasserauch durch Einleiten von Wasserdampfdesinfiziert
werden.

Liegen Wasserbehälterim Doppelbodendes Schiffes, so wird es sich in
der Regel empfehlen,das Wasser aus ihnen nach und nach in den Maschinen=
bilgeraumüberpumpenzu lassenund hier mit KalkmilchoderChlorkalkmilchzu
desinfizieren.

Handelt es sichum stehendeWdasserbehälterin den Laderäumen, so kann
man unterUmständendie Kalkmilch unmittelbar in sie hineinschüttenund kräftig
umrühren lassen. Zu diesenMaßnahmen ist der Schiffsmaschinisthinzuzuziehen.

831.
Die Desinfektiondes Bilgeraums mit seinemInhalte geschiehtdurch

Kalkmilch, die mit 9 Teilen Wasser verdünnt ist (Kalkbrühe),in folgenderWeise:
In diejenigenTeile des Bilgeraums, welche leicht durch Abheben der

Garnierungen und derFlurplatten zugänglichgemachtwerdenkönnen(Maschinen=
und Kesselraum, leere Laderäume), ist an möglichst vielen Stellen Kalkbrühe
eimerweisehineinzugießen.Durch Umrühren mit Besenmuß dieKalkbrühekräftig
mit demBilgewasservermischtund überall, auch an die Wände des Bilge=
raums, angetünchtwerden. Zur Desinfektion derMaschinenbilgekannan Stelle
der Kalkbrühe verdünntes Kresolwasserin gleicherWeise angewendetwerden.

lUberallda, wo derBilgeraum nicht frei zugänglichist, wird durchdie
vom Deck herunterführendenPumpen (Notpumpen)und Peilrohre so viel Kalk=
brühe eingegossen,bis sie denBilgeraum, ohnedieLadung zu berühren,anfüllt.
Nach 12 Stunden kann die Bilge wiederentleertwerden. Im einzelnenwird
folgendermaßenverfahren:

a) Der Wasserstandin den Peilrohren wird gemessen;
5) 100 bis 200 Liter Kalkbrühe— je nachderGröße desSchiffesoder
der einzelnenAbteilungen— werdeneingefüllt

))der Wasserstandin den Peilrohren wird wiedergemessen.
Zeigt sich jetztschonein erheblichesAnsteigendes Wasserstandes,

so ist anzunehmen,daß sich irgendwo die Verbindungslöcherder ein=
zelnenAbschnittedes Bilgeraums verstopft haben, so daß keine freie
Zirkulation des Wassers stattfindet. In solchenFällen muß wegen
derGefahr desUberlaufensderKalkbrüheund der dadurchbedingten
Beschädigung der Ladung das Einfüllen unterbrochenwerden, die
Desinfektiondes Bilgeraums kann dann erst bei leeremSchiffe statt=
finden.

0) Steigt das Wassernur langsam,so ist, währendvon Zeit zu Zeit
der Wasserstandgemessenwird, so viel Kalkbrühe einzufüllen,als der
Bilgeraum ohneSchadenfür die Ladungaufnehmenkann.
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Als Anhaltspunkt diene, daß auf 1 Meter Schiffslänge beiHohzschiffen
10 bis 60 Liter, bei eisernenSchiffen 60 bis 120 Liter Kalkbrüheerforderlichsind.

Auf manchenSchiffen sindRohrleitungen vorhanden,welche nicht wie die
Pumpen und Beilrohre in die hinterstenTeile des Schiffsbodens oder der
einzelnenAbteilungen, sondern in die vorderen, höher gelegenenTeile führen.
Diese sind dann vorzugsweisezu benutzen,weil dadurch die Vermischung des
Desinfektionsmittelsmit dem Bilgewassererleichtertund bessergesichertwird.

Auf Schiffen mit getrenntenAbteilungen muß jedeAbteilung für sich in
der angegebenenWeise behandeltwerden.

* 32.
Abweichungenvon den vorstehendenBestimmungen sind zulässig, soweit

nach dem Gutachtendes beamtetenArztes die Wirkung der Desinfektionge=
gesichertist.

IV. Besondere Vorschriften für die Desinfektion bei Aussatz,
Cholera, Fleckfieber,Pest und Pocken.

33. Aussath (Cepra).
Bei Aussatz hat die Desinfektion in der Regel sichzu erstreckenauf:

alle Ausscheidungendes Kranken, insbesondereden Auswurf (&4a),
Nasenschleim(#ta), die Schuppen und die sonstigenAbgänge der
Haut (§ 44) sowie den Eiter der Geschwürsflächen(§ 4e), auf die
gebrauchtenVerbandgegenstände(§ 5), die zum Reinigen von Mund
und Nase verwendetenLäppchen(§ 4e6), die Bett= und Leibwäsche
(6 12), Kleidungsstücke(X 12 und § 13), das Eß= und Trinkgeschirr
(§9) und die Feisen Gebrauchsgegenstände,das Wasch=(§ 6) und
Süru (6 7), das Waschbecken,das Spuckgefäß und die Bade=
wanne (§ 8), das Krankenbett(§ 13 und § 26), den Krankenraum
und die ¼4 infiziertenRäume (§8 23 bis 25) nebst Inhalt, den
Kehricht(§ 20), die Hände (§ 17) und die rPr der Wartung des
Kranken benutztenKleidungsstücke(X 12 und 9§13) der Bffleger, unter
Umständenauch auf die Beförderungsmittel,welchezur Fortschaffung
des Kranken gedienthaben (§ 29), und auf die Leiche(§ 22).

34. TCholera.
Bei Cholera hat sichdie Desinfektionin der Regel zu erstreckenauf:

die Abggaut des Kranken (Stuhlentleerungen, Erbrochenes, Harn
#40, denAbort(§28), dieBett=undLeibwäsche(§12),dieKleidungs=
stücke(§ 12 und § 13), das Eß= und Trinkgeschirr(§ 9) und die
sonstigenGebrauchsgegenstände,das Wasch=(§ 6) und Badewasser
(§ 7), das Waschbecken,das Nachtgeschirr,das Steckbeckenund die
Badewanne (§ 3), das Krankenbett(§ 13 und § 26), den Kranken=
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raum und die sonst infiziertenRäume (§§ 23 bis 25) nebstInhalt,
besondersin der näherenUmgebung des Krankenbetts(§ 19), den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung des
Kranken benutztenKleidungsstücke(XJ12 und §13) der Pfleger, die
Beförderungsmittel,welchezur Fortschaffungdes KrankenoderGe=
storbenengedienthaben(§ 29), die Leiche(F 22).

Außerdem kommendas Trink=, Gebrauchs=und Ballastwasser
(§30) sowiederBilgeraum (§21) in Betracht(vergleiche§2 Abs.3 und4).

Anmerkung.
Den zur bakteriologischenUntersuchungbestimmtenAusleerungenderKranken

darf ein Desinfektionsmittel nicht zugesetztwerden, auch dürfen sie nicht einem
Gefäß entnommenwerden, das vorher desinfiziertesMaterial ent=

halten hat.

35. FSlecksieber(Flecktpphus).
Bei Fleckfieberhat sichdieDesinfektionin der Regelzu erstreckenauf:

die Ausscheidungen(Kot, Harn, Auswurf § 4a und b), die Bett=
und Leibwäsche(§ 12), die Kleidungsstücke(§J12 und §913), das
Eß= und Trinkgeschirr (§ 9) und die sonstigen Gebrauchsgegen=
stände, das Wasch=(§ 6) und Badewasser(§ 7), das Waschbecken,
das Spuckgefäß,das Nachtgeschirr,das Steckbeckenund die Bade=
wanne (§ 8), das Krankenbett (§ 13 und § 26), den Krankenraum
und die sonst infiziertenRäume (§§ 23 bis 25) nebst Inhalt, den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung des
KrankenbenutztenKleidungsstücke(&12 und §.13) derPfleger, dieBe=
förderungsmittel,welchezur FortschaffungdesKrankenoderGestorbenen
gedienthaben(§ 29), die Leiche(§ 22).

836. Pest.
Bei Pest hat sichdie Desinfektionin der Regel zu erstreckenauf:

alle AusscheidungendesKranken(Wund=und Geschwürsausscheidungen,
Auswurf, Nasen=und Rachenschleim,aus Mund und Nase her=
vorgequolleneschaumigeFlüssigkeit, Blut, Harn, Erbrochenesund
Stuhlgang § 4a bis c), die Läppchen,die zum Reinigen von
Mund und Nase verwendetwurden(&40), die Verbandstoffe(§ 5),
die Bett=und Leibwäsche(§ 12), dieKleidungsstücke#12 und§ 13),
das Eß=und Trinkgeschirr(§9) und die sonstigenGebrauchsgegen=
stände,das Wasch=(§6) und Badewasser(§7), das Waschbecken,
das Spuckgefäß, das Nachtgeschirr,das Steckbeckenund die Bade=
wanne(68), das Krankenbett(§ 13 und § 26), denKrankenraum
und die sonst infiziertenRäume (§§ 23 bis 25) nebstInhalt, den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung des
KrankenbenutztenKleidungsstücke(§J12 und § 13) der Pfleger, die
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Beförderungsmittel, welchezur Fortschaffungdes Kranken oder Ge=
storbenengedienthaben(§ 29), die Leiche(§ 22). Außerdem sind,
wenn diePest unterTieren (Rattenusw.) festgestelltist, alle nachdem
Ermessendes beamtetenArztes als pestinfiziertzu erachtendenRäumlich=
keitenund Gegenständezu desinfizieren(vergleiche§ 2 letzterAbsatz).

Die aufgefundenenTierkadaversind in feuchte,mit verdünntem
Kresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung getränkteLappen
einzuschlagen,ohne daß sie dabei mit den bloßen Fingern berührt
werden;)alsdann sind sie durch gründlichesAuskochenunschädlichzu
machenoder bessersofortzu verbrennen,oder, wennbeidesnichtdurch=
führbar ist, in einer mindestens1 Meter tiefenGrube zu vergraben.
Der Platz, auf welchemdie Tierkadaver gefundenwurden, ist durch
Ubergießenmit verdünntem Kresolwasser, Karbolsäurelösung oder
Sublimatlösungzu desinfizieren.

Die Desinfektion von Waren ist je nach ihrer Beschaffenheitmit
einemder in AbschnittII bezeichnetenDesinfektionsmittelvorzunehmen.
Vielfachwird es genügen,nur die UmhüllungenderWaren zu des=
infizieren. LoseWaren, zum Beispiel Getreideund Waren mit schad=
haftenUmhüllungen,können,wenndieDesinfektionohneBeschädigung
derWaren oderihrer Umhüllung nicht ausführbar ist, durchLagerung
in einemvor Ratten sicherenRaume bis zur Dauer von höchstens
2 Wochenvon dem Ansteckungsstoffeder Pest befreitwerden.

37. Docken (Blattern).
Bei Pockenhat sichdie Desinfektionin der Regel zu erstreckenauf:

die Ausscheidungen(Kot, Harn, Auswurf § 4a und b), Pockeneiter
(&40 und Schorfe (§ 4), die gebrauchtenVerbandgegenstände(§ 5),
die Läppchen,die zur Reinigungvon Mund und Nase verwendet
wurden (§ 4c), die Bett= und Leibwäsche(§ 12), die Kleidungsstücke
(12 und § 13), das Eß=und Trinkgeschirr(§9) und die sonstigen
Gebrauchsgegenstände,das Wasch=(§ 6) und Badewasser(§7), das
Waschbecken,das Spuckgefäß,das Nachtgeschirr,das Steckbecken,die
Badewanne(§ 8), das Krankenbett(§ 13 und § 26), denKrankenraum
und die sonst infiziertenRäume (§§ 23 bis 25) nebst Inhalt, den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung der
Kranken benutztenKleidungsstücke(IJ12 und §13) der Pfleger, die
Beförderungsmittel,welchezur Fortschaffungdes KrankenoderGe=
storbenengedienthaben(§ 29), die Leiche(§22).

— —

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Jeitschriften. S. 710.

conclue entre I’'Allemagne et
les Protectorats Allemands, les
Ktats- Unis 'Amérique et les
Possessions Insulaires desEtats-
Unis d’Amérique,la République
Argentine, I'Autriche, la Bel=
gidue, la Bolivie, la Bosnie=
IIerzégovine, le Brésil, la Bul=
garie, le Chili, I’Empire de
Chine, la République de Co=
lombie, I’Etat Indépendantdu
Congo, P’Empire de Corée, la
République de Costa-Rica, la
Créte, la République de-Cauba,
le Danemark et les Colonies
Danoises, la Républiqdue Do=
minicaine, ’Egypte, TEquateur.
IEspagne et les Colonies Es=
Dagnoles, I’Empire d'’Ethiopie,
la France, IAlgérie, les Colonies.
et Drotectorats Français de
I Indo-Chine, ’Ensemble des
Autres Colonies Françaises, la

(Ubersetzung.)

Weltpostverein.

Weltpostvertrag,abgeschlossen
zwischenDeutschlandunddendeut=
schenSchutzgebieten,denVereinig=
ten Staaten von Amerika und den
im BesitzederVereinigtenStaaten
von Amerika befindlichenInseln,
derArgentinischenRepublik, Oster=
reich,Belgien,Bolivien, Bosnien=
Herzegowing,Brasilien,Bulgarien,
Chile,demChinesischenKaiserreiche,
der Republik Columbien, dem
UnabhängigenCongostaate,dem
KaiserreicheKorea, der Republik
Costarica,Kreta, der Republik
Cuba, Dänemarkund dendäni=
schenKolonien, der Dominikani=
schenRepublik, Egypten, Ecnador,
Spanien und denspanischenKolo=
nien, demKaiserreichAthiopien,
Frankreich,Algerien, den franzöfi=
schenKolonienundSchutzgebieten
von Indochina, der Gesamtheit
deranderenfranzösischenKolonien,
Großbritannienund verschiedenen
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Grande-Bretagne et diverses
Colonies Britanniques, PInde
Britannique, la Commonwealth
de I’Australie, le Canada, la
Nouvwelle-Zélande, les Colonies
Britanniques de I'Afrique du
Sud, la Grece, le Guatemala,
la République d’Iaiti, la Ré=
publiqgue du Honduras, la
Hongrie, PlItalieet les Colonies
Italiennes, le Japon, l Ré=
publiquedeLibéria, le Luxem-
bourg, le Mexique, le Monté=
négro, le Nicaragua, la Nor=
vege, la République de Panama,
le Paraguay, les Pays-Bas, les
Colonies Néerlandaises, lePérou,
la Perse, le Portugal et les
Colonies Portugaises, la Rou=
manie la Russie, le Salvador,
la Serbie, I Royaume de Siam.
la Suèede,la Suissc# la Tunisie,
la Turquie, I’Uruguay et les
Etats-Unis de Venezuela. Du
26 mai 1906.

Les soussignés,plénipotentiairesdes
Gouvernements des pays ci-dessus
éGnumérés,s'étant réunis en Congres
à Rome, en vertu de Tarticle 25 de
la Convention postale universelle
conclue àWashingtonle 15juin 1897.
ont, d’un commun accord et sous
erve de ratification, revisé ladite
Convention conformément aux dis=
Positions suivantes:

ARTICIE PREMIER.
Définition de l'Union postale.

Lespays entrelesquelsestconclue
la présenteConvention, ainsi dueceuk
qdui y adhereront ultérieurement,

Diqitized by Ceo= gle

britischenKolonien,Britisch- In⸗
dien, dem AustralischenBunde,
Canada,Neu-Seeland,den briti=
schenKolonien in Südafrika,
Griechenland,Guatemala,derRe=
publikHaiti, der Republik Hon=
duras,Ungarn, Italien und den
italienischenKolonien, Japan, der
Republik Liberia, Luxemburg,
Megxico,Montenegro,Nicaragua,
Norwegen,derRepublikBanama,
Paraguay, denNiederlanden,den
niederländischenKolonien, Pern,
Persien,Portugal unddenportn=
giesischen Kolonien, Rumänien,
Rußland,Salvador,Serbien,dem
KönigreicheSiam, Schweden,der
Schweiz,Tunis, derTürkei, Urn=
guayunddenVereinigtenStaaten
von Venezuelan.Vom 26. Mai
1906.

Die Unterzeichneten,Bevollmächtigte
der Regierungender vorstehendaufge=
führtenLänder, sind auf Grund des
Artikel 25 des am 15. Juni 1897 in
Washington abgeschlossenenWeltpost=
vertrags zu einemKongreß in Rom
zusammengetretenund haben im Ein=
vernehmenmiteinanderund unterVor=
behaltder RatifikationdiesenVertrag
folgendermaßengeändert:

Artikel 1.
Begriff „Weltpostverein“.

Die Länder, zwischendenen der
gegenwärtigeVertrag abgeschlossenist,
sowiediejenigen,die ihm in Zukunft
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forment,sousla dénominationd'Union
postale universelle, un seul territoire
Dostal pour l'ẽchange réciproque des
correspondances entre leurs bureaux
de poste.

ARrTicIE 2.
Envois auxquels s'applique la Convention.

Les dispositions de cette Con=
vention s'étendent aux lettres, aux
Cartespostales simpleset avec réponse
Dayée, aux imprimés de toute nature,
aux Papiers Taflaires et aux échan=
tillons de marchandises originaires de
’un des pay“s de ’Union et à desti=
nation Tun autre de cespays. Elles
appliquent éGgalementà Téchange
Dostal des objets ci-dessusentreles
ays de I’Union et les pays étrangers
à TUnion, toutes les sois qduecet
Gehange emprunte les services de
deux des parties contractantes au
moins.

Anricz 3.
Transport des déepechesentrepays limitrophes;

services tiers.

1. Les Administrations des postes
des pays limitrophes ou aptes à
correspondre directement entre eux
sans emprunter Tintermédiaire des
services Tune tierce Administration,
déterminent, d’'un commun accord,
les conditions du transport de leurs
dépeches reciproques à travers la
frontière ou d’unefrontièreà Tautre.
2. A moins d'’arrangement con=

traire, on considerecommeservices
tiers les transports maritimes eflectués
directement entre deux pay's, au
moyen de paquebots ou bätiments
déependant de Tun d’enx, et ces
transports, de méme due ceux ellec=

beitreten,bilden für den gegenseitigen
Austauschder Briefsendungenzwischen
ihren Postanstalten ein einzigesPost=
gebiet,dasdenNamen„Weltpostverein“
führt. ’

Artikel 2.
GegenständedesVertrags.

Die BestimmungendiesesVertrags
erstreckensichauf Briefe, einfachePost—
karten,Postkartenmit bezahlterAnt—
wort, Drucksachenjeder Art, Ge—
schäftspapiereund Warenproben,die
aus einemderVereinsländerherrühren
und nach einemanderenvon ihnen ge=
richtetsind. Sie geltenauchfür den
PostaustauschdieserSendungenzwischen
denVereinsländernunddendemVereine
nichtangehörigenLändern,wennan dem
Austauschemindestenszwei dervertrag=
schließendenLänderbeteiligtsind.

Artikel 3.
Beförderung der Briefposten zwischenangrenzenden

Ländern; Leistungendritter Verwaltungen.

1. Die Postverwaltungenangrenzen=
der odersolcherLänder, die unmittel=
bar miteinanderin Verbindungtreten
können,ohnesichderVermittelungeiner
drittenVerwaltungzu bedienen,setzen
in gegenseitigemEinvernehmendie Be=
dingungenderBeförderungihrerBrief=
postenüber die Grenzeodervon einer
Grenzezur anderenfest.
2. Wenn keineandereAbmachung

besteht,gelten als Leistungendritter
Verwaltungen die Seebeförderungen,
die unmittelbarzwischenzwei Ländern
durch die von einemvon ihnen ab=
hängigenPostdampfer oder anderen
Schiffe besorgtwerden. Diese Beför=

103“
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tiiösentredeuxbuiseauxckunmöme
pnys,parTintermöiliairedeservices
maritimes ou territoriaux dépendant
d'un autre pays, sont régis par les
Gispositions de Tarticle suivant.

ARricIE 4.
Frais de transit.

1. La liberte du transit estgarantie
dans le territoire entier de I’Union.
2. En conséquence, les diverses,

Administrations postales de IUnion
pDeuventexpédier reciproduement,
Dar PTintermédiaired’une ou de plu=
Sicurs Tentre elles, tant des depeches,
choses due des correspondances à#
déecouvert.suivantles bescinsdutrafic
et les Cconvenancesdu service postal.
3. Les correspondancesCchangeécrs

en dépéchescloses entre deux Ad=
ministrations de IUnion au mojen
des services J’une ou de plusieurs
antres Administrations de I’Union,
sont soumises, au prolit de chacun
des pays traverses ou dont les ser=
vVicesParticibent au transport, aux
frais de transit Ssuivants, sawoir:

4%Dour les Parcours territoriaux:
a) à 1 franc 50 centimes par
kilogramme de lettres et de
cartes postales et à 20 cen=
times par kilogramme d’autres
objets. si la distanceparcourne
#n’eede pas 3000 kilometres;

b) à 3 franes par kilogramme
de lettres et de cartes postales
et à 40 centimes par kKilo=-
gramme (’autres objets, s#i#
la distance parcourue est
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derungensowiediejenigen,die zwischen
zweiPostanstalteneinunddesselbenLandes
durch die von einem anderen Lande
abhängigenSee= oder Landpostverbin=
dungenbesorgtwerden,unterliegenden
Bestimmungen des folgendenArtikels.

Artikel 4.
Transitkosten.

1. Die Freiheit des Transits ist im
gesamtenVereinsgebietegewährleistet.
2. Infolgedessenkönnendieverschie=

denenVereins=Postverwaltungendurch
Vermittelungeineroder mehrerervon
ihnen je nach dem Verkehrsbedürfnis
und den ErfordernissendesPostdienstes
einander geschlosseneBriesposten oder
Briefschaftenin offenemTransit über=
senden.
3. Briefschaften, die zwischenzwei

Vereinsverwaltungenin geschlossenen
BriefpostendurchdiePostverbindungen
einer oder mehrerer anderer Vereins=
verwaltungenausgetauschtwerden,unter=
liegenzuGunstenjedesderDurchgangs=
länder oder der Länder, derenPost=
verbindungenbei der Beförderungbe=
teiligt sind, den nachstehendenTransit=
kosten:
1. für die Landbeförderung:
a) 1 Franken50 Centimenfür das
Kilogramm Briefe und Post=
kartenund 20 Centimenfür das
KilogrammandererSendungen,
wenn die zurückgelegteEnt=
fernung 3000 Kilometernicht
übersteigt

bb)3 Frankenfür das Kilogramm
Briefe und Postkarten und
40Centimenfür dasKilogramm
andererSendungen,wenn die
zurückgelegteEntfernunggrößer
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O)

d)

supérieure à 3000 kilomètres,
mais n'excède pas 6 000 kilo=
metres;
à 4 francs 50 centimes par
kilogramme de lettres et de
Cartes postales et à 60 cen=
timespar kilogramme d’autres
bjets, si la distance parcourue
est supérieure à 6000 kilo=
métres, mais M’excède pas
9 000 kilometres;
à 6 francs par kilogramme
de lettres et de cartes postales
et à 80 centimes par kilo=
gramme d’autres objets, si
In distance parcourue elcède
9 000 kilomctres.

a)

b)

à 1 franc 50 centimes par
kilogramme de lettres et de
cartes postales et à 20 ren=
timespar kilogramme d’autres
objets, si le trajet W’excèdepas
300 milles marins. Toutetois,
le transport maritime sur un
trajet wexcédant pas 300
milles marins est gratuit
si ’Administration intéressée
recçoitdéjà, du chef des deé=
Déches transportées, la remu=
nération allérente au transit
territorial;
à 4 franes par kilogramme de
lettres et de cartes postales et
à 50 centimespar kilogramme
d’autres objets. pour les
GCchangesellectuls sur un
Parcours excédant300milles
marins, entre pays d’Europe,
entre IEurope et les ports
d'’Afrique et d’Asie sur la
Mediterrandeet la mer Noire
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0)

als 3000 Kilometerist, aber
6 000Kilometernichtübersteigt;

4 Franken 50 Centimenfür das
Kilogramm Briefe und Post==
kartenund 60 Centimenfür das
KilogrammandererSendungen,
wenn die zurückgelegteEnt=
fernunggrößerals 6000 Kilo=
meterist, aber9000Kilometer

d) 6 Frankenfür das Kilogramm
Briefe und Postkarten und
80Centimenfür dasKilogramm
andererSendungen,wenn die
zurückgelegteEntfernung9000
Kilometerübersteigt.

a) 1 Franken 50 Centimenfür das
Kilogramm Briefe und Post==
karten und 20 Centimen für
das Kilogramm andererSen=
dungen,wenndieBeförderungs=
strecke300Seemeilennichtüber=
steigt. Die Seebeförderungfür
eineStreckevon nicht mehrals
300 Seemeilenist jedochun=
entgeltlich,wenn die beteiligte
Verwaltungfür dieBeförderung
der Briespostenschondie Land=
transitvergütungempfängt)

4 Franken für das Kilogramm
Briefe und Postkarten und
50 Centimen für das Kilo=
grammandererSendungenbei
Beförderungsstreckenvon mehr
als 300 Seemeilen zwischen
europäischenLändern, zwischen
Europa und den afrrikanischen
und asiatischenHafenplätzenam
Mitelländis chenundamSchwar=
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oudekunlirautkedeces
ports,etentkel’EuI-opeet
l’Aii)6riqueduNord.Les
mömesprixsontapplicables
aux transports assurés dans
tout le ressort de T’Union
entre deux ports d’un meme
Etat, ainsi, du’entre les ports
de deux Etats desservis par
la méme ligne de paquebots
Lorsdue le trajet maritime
n'excède pas 1500 milles
marins;

c) à 8 francs par kilogramme de
lettres et de cartes postales et
a#1 franc par kilogramme
Tantres objets, pour tous les
transports ne rentrant pas
dans les catégoriesénoncces,
aux alinéas a##ct0 ci-dessus.

En cas de transport maritime
eflectuk par deux ou plusieurs Ad=
ministrations, les frais du parcours
total nepeuventpas dépasser8francs
Par kilogramme de lettres et decartes
Dostales et 1 franc par kilogramme
d'autres objets; ces frais sont, le
Cas échéant, répartis entre les Ad=
ministrations participant au transport,
au Prorata desdistancesparcourues,
sans prcjudice des arrangements
diflerents dui peuvent intervenir
entre les parties intéressées.
4. Les correspondances Cchangées

à découwert entre deux Administra=
tions de TUnion sont soumises, par
articke et sans égard aunpoids ou
à la destination, aux frais de transit
suivants, savoir:

lettrese 6 centimespiece;
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zenMeere oder zwischendiesen
Hafenplätzenuntereinanderund
zwischenEuropa und Nord—
amerika. Die gleichenSätze
geltenin demgesamtenBereiche
desVereinsfürdieBeförderungen
zwischenzwei Hafenplätzenein—
unddesselben Staates sowie
zwischendendurcheinunddieselbe
Dampferliniemiteinanderver—
bundenenHafenplätzenzweier
Staaten, wenn die Seebeför—
derungnichtmehrals 1500See=
meilenbeträgt;

) 8 Franken für das Kilogramm
Briefe und Postkarten und
1 Franken für das Kilogramm
andererSendungen für alle
Beförderungen,dienichtzu den
in den vorstehendenAbsätzena
und b aufgeführtenFällen ge=
hören.

WenndieSeebeförderungvon zwei
oder mehrerenVerwaltungenbesorgt
wird, dürfen die Kosten für die ge=
gesamteBeförderung8 Franken für
das KilogrammBriefe und Postkarten
und 1 Frankenfür dasKilogramman=
dererSendungennichtübersteigen.Diese
KostenwerdenunterdieVerwaltungen,
diean derBeförderungteilnehmen,nach
demVerhältnissederzurückgelegtenEnt=
fernungen verteilt; doch können hier=
überzwischendenBeteiligtenabweichende
Vereinbarungengetroffenwerden.
4. Briefschaften,die in offenem

Transit zwischenzwei Vereinsverwal=
tungenausgetauschtwerden,unterliegen
ohne Rücksichtauf Gewichtund Be=
stimmungslandfolgendenTransitkosten:

Briefe 6 Centimendas Stück
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cartespostales 2½centimespiece;
autresobjets. 2½centimespiece.

5. Les prix de transit spécifiésau
Drésentarticke ne s’appliquent pas
aux transports dans’Union aumoyen
de services extraordinaires spéciale-
ment créés ou entretenuspar une
Administration sur la demande d’une
ou de plusieurs autres Administra=
tions. Les conditions de cette cateé=
gorie de transports sont réglées de
gré à gré entre les Administrations
intéressces.
En outre, partout ou le transit,

tant territorial due maritime, est
actuellement gratuit ou soumis à des
conditions plus avantageuses, ce
régime est maintenn.
Toutefois, les services de transit

territorial dépassant3000 kilometres
PDeuventbénéficier des dispositions
du § 3 du présent article.

6. Les frais de transit sont à la
charge de IAdministration du pays
Forigine.
7. Le décompte général de ces

frais a lieu sur la base de relevés
Etablis une fois tous les six ans,
pendant une période de 28 jours à
déterminer dans le Règlement d’exé-
cution prévu par Particle 20 ci-apres.

Pour la Ppériodeentrela datede la
mise àxécution de la Conwentionde
Rome et le jour de Tentréeen vigueur
des statistiques de transit, dont fait
mention le BReglement d’exécution
PrévunhTParticle20, les fraisdetransit
Serontpayésd’apresles prescriptions
de la Convention de Washington.

Postkarten2½CentimendasStück;
andereSendungen2½ Centimen
das Stück.

5. Die im gegenwärtigenArtikel
angegebenenTransitsätzegeltennichtfür
PostbeförderungeninnerhalbdesVereins
durchsolcheaußergewöhnlichenVerbin=
dungen,die von einerVerwaltungauf
Verlangeneinerodermehrereranderen
Verwaltungenbesondershergestelltoder
unterhaltenwerden. Die Bedingungen
für dieseArt von Postbeförderungen
werdenzwischenden beteiligtenVerwal==
tungenin freierVereinbarunggeregelt.
Außerdemwirdüberall,wo derLand=

oder Seetransitgegenwärtigunentgelt=
lich oder unter vorteilhafterenBedin=
gungenstattfindet,diesesVerhältnisbei=
behalten.
Doch könnenauf Landtransitbeför=

derungenvon mehr als 3000 Kilo=
meterdie Bestimmungendes§ 3 des
gegenwärtigenArtikels angewandtwer=
den.
6. Die Transitkostensind von der

Verwaltung des Ursprungslandeszu
tragen.
7. Die AbrechnungüberdieseKosten

erfolgtauf Grund vonNachweisungen,
die alle sechsJahre während eines
28tägigenZeitraumsaufgestelltwerden;
derZeitraumist durchdiein demnach=
folgendenArtikel 20 vorgeseheneVoll=
zugsordnungzu bestimmen.
Für dieZeit zwischendem Inkraft=

tretendesVertrags vonRom unddem
Tage, von dem ab die in der Voll=
zugsordnung (Artikel20 des gegen=
wärtigenVertrags) erwähntenTransit=
zählungengelten,werdendie Transit=
kosten nach den Vorschriften des
WashingtonerVertrags gezahlt.
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S. Sont exemptes de tous frais,
de transit territorial du maritime,
les correspondancesmentionnéesaux
S3 et 4 de Tarticle 11 ci-apres; les
cartespostales-réponserenvoyéesanu
Days Torigine; les objets réexpédis
Ou mal dirigés; les rebuts; les avis
de réception; les mandats de poste
et tous autres documents relatils au=
service postal.
9. Lorsdue le solde annnel des

décomptes des frais de transit entre
deux Administrations ne dépassepas
1 000 franes, I’Administration deé=
bitrice est exondréede tout payement
de ce chet.

ARricLE 5.
Taxes et conditions généralesapplicables

aux envois.

1. Les taxes pour le transport des
envois postaux dans toute Tétendue
de I’Union, y compris leur remise
au domicile des destinataires dans
les pays de l'Union où le service de
distribution est ou sera organisé,
sont fixéGescomme Suit:
4 pour les lettres, à 25 centimes
en cas d’affranchissement, et au
double dans le cas contraire,
Par chaque lettre ne dépassant
Das le poids de 20 grammes,
et à 15 centimes en cas Taflran-
chissement, et au double dans,
Ie cas contraire, par chaque
Doids de 20grammes ou fraction
de 20 grammes au-dessus du
Dremier poids de 20 grammes;

2° Dour les cartes postales, en cas
(F’affranchissement. à 10 centimes,
Dour la carte simple ou pour
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8. Befreit von jeglichenLand- und
Seetransitkostensind die in den §§ 3
und 4 des nachfolgendenArtikel 11
erwähntenBriefsendungen,dienachdem
UrsprungslandezurückgesandtenAnt=
wortpostkarten,die nachgesandtenoder
unrichtiggeleitetenSendungen,die un=
anbringlichenSendungen,dieRückscheine,
ferner die Postanweisungenund alle
anderenpostdienstlichenPapiere.
9. Wenn das ausdenAbrechnungen

über die Transitkosten zwischen zwei
Verwaltungen festgestelltejährlicheGut=
haben nicht mehr als 1000 Franken
beträgt, so ist die schuldendeVerwal=
tung von jederZahlung in dieserBe=
ziehungbefreit.

Artikel 5.
Porto und allgemeineVersendungs=

bedingungen.

1. Das Porto für Postsendungen
im gesamtenVereinsgebiet,einschließlich
ihrer Bestellungin denVereinsländern,
in denenein Bestellungsdienstbesteht
oderspätereingerichtetwird, wird wie
folgt festgesetzt:

1. für jedenBrief bis zumGewichte
von 20 Gramm einschließlichauf
2)5 Centimenim Frankierungsfall,
anderenfallsaufdasDoppelte,und
für jedeweiteren20 Gramm oder
einenTeil von 20 Gramm auf
15 Centimenim Frankierungsfall,
anderenfallsauf das Doppelte;

2 für die einfachePostkarteoderfür
jedenderbeidenTeile derPostkarte
mit bezahlterAntwortauf 10 Cen=
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chacune des deux parties de la
carte avec réponsepayde, et au
double dans le cas contraire;

3 pour les imprimés de toutena=
ture, les papiers d’aflaires et les
Gchantillons de marchandises, à
5 centimes par chaque objet ou
Daquet portant une adresse par=
ticulière et par chaque poids de
50 grammes ou fraction de
50 grammes, pourvu due cet
objet ou paquet ne contienne
aucune lettre ou note manuscrite
ayant le caractère de correspon=
dance actuelle et personnelle,
et Scit conditionné de maniere
à pouwoirétrefacilementvérilé.

La taxe des papiers T’aflaires ne
Peut étre inférieure à 25 centimes
Par envoi, et la taxe des échan=
tillons ne peut étre intérieure à
10 centimes par enwoi.
2. II peut étre percu, en sus des

taxes fikéeSpar le paragraphepré=
édent:
1%pour tout envoi soumis augxfrais
detransitmaritimeprévusaus 3,
2%C, de Harticle 4 et dans toutes
les relations auxquelles ces frais
de transit sont applicables, une
surtaxe uniforme qui ne peut
Das dépasser 25 centimes par
PDort simple pour les lettres,
5 centimes Par carte postale et
5 centimes par 50 grammes ou
fraction de 50 grammes pour
les autres objets;

2°%Dour tout objet transporté par
des services dépendant d’Admi=-
nistrations étrangères à I’Union,
ou Par des services extraordi=

Reichs,Gesetzbl.1907.

timenimFrankierungsfall,anderen=
falls auf das Doppelte;

3. bei Drucksachenjeder Art, Ge=
schäftspapierenund Warenproben
für jedenmit einerbesonderenAuf=
schriftversehenenGegenstandoder
jedederartigeSendungund für je
50 Gramm oder einenTeil von
50 Gramm auf 5 Centimen,doch
darf der Gegenstandoder die
Sendung wedereinenBrief noch
einengeschriebenenVermerk, der
die Eigenschaft einer eigentlichen
und persönlichenMitteilung hat,
enthaltenund muß derartbeschaffen
sein,daß derInhalt leichtgeprüft
werdenkann.

Das Porto für Geschäftspapieredarf
nichtwenigerals 25 Centimenunddas
für Warenproben nicht weniger als
10 Centimenfür jedeSendung betragen.

2. Außer den in dem vorstehenden
Paragraphen festgesetztenPortobeträgen
könnenerhobenwerden:
1. für jedeSendung, die den im
Artikel 4 § 3 unter 2) c vorge=
sehenenSeetransitsätzenunterliegt,
nund zwar in allen Fällen, in
denendieseTransitsätzeanwendbar
sind,ein einheitlichesZuschlagporto,
das beiBriefen 25Centimenfür den
einfachenPortosatz, beiPostkarten
5Centimenfür jedeKarteund bei
anderenSendungen5 Centimenfür
je 50 Gramm oder einenTeil von
50 Gramm nicht übersteigendarf;

2. für jedeSendung, die mit Post=
verbindungenvon Niichtvereins=
verwaltungen oder mit außer=
gewöhnlichenVerbindungeninner=
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naires dans IUnion donnant lieu
à des frais spéciaux, une sur=
taxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d’affranchissement
de la cartepostalesimple comprend
Tune ou Fautre des surtaxes autori=
Ses Par les deux alinéasprécédents,
cemémetarif estapplicable à chacune
des parties de la carte postale aven
reponse payee.
3. En cas T’insuflisance Taffran-

chissement, les objets de correspon=
dance de toute nature sont Passibles,
à la charge des destinataires, Tune
taxe deuble du montant de Tin=
Suflisance, sans due cette taxe Ppuisse
dépasser celle dui est percue dans
Ie pays de destination sur les
correspondances non affranchies de
mémss nature, poids et origine.
4. Les objetsautresdue les lettres

et les cartes postales doivent étre
affranchis au moins partiellement.
5. Les paduets d’échantillonsde

marchandises ne peuvent rentermer
aucun objet ayant une valeur mar=
chande; ils ne doivent pas dépasser
le poids de 350 grammes, ni pré=
senter des dimensions suptrieures
à 30 centimeèétresen longueur,
20 centimetres en largeur et 10
centimètres en Cpaisseur ou, Fils
Oontla forme de rouleau, à 30 centi=
métres de longueur et 15 centi=
métres de diametre.
6. Les paquetsdepapiersTaffaires

et Timprimés ne peuvent pas dé=
Passer le poids de 2 kllogrammes,
ni preenter, sur aucun de leurs
cotes, une dimension supérieure
à 45 centimeétres.On peut, toute=
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halb des Vereins befördertwird,
die zu besonderenKostenAnlaß
geben, ein diesen Kosten ent—
sprechendesZuschlagporto.

Wenn das eine oder andere nach
denbeidenvorhergehendenAbsätzenzu⸗
lässigeZuschlagportofür die einfache
frankierte Postkarte erhoben wird, so
gilt das Zuschlagportoauch für jeden
Teil derPostkartemitbezahlterAntwort.

3. Für unzureichendfrankierteBrief—
sendungenjederArt wird vomEmpfän⸗
ger das Doppeltedes Fehlbetragsein=
gezogen,dochniemals mehr, als im
BestimmungslandefürunfrankierteBrief=
sendungenvongleicherGattung,gleichem
— und gleicherHerkunfterhoben
wird.

4. Andere Gegenständeals Briefe
und Postkartenmüssenwenigstensteil—
weisefrankiertsein.
5. Warenprobensendungendürfen

keinenGegenstandvonHandelswertent=
halten;siesollennichtüber350Gramm
schwersein und in ihren Ausdehnungen
30Zentimeterin der Länge, 20 Zenti=
meterin der Breite und 10 Zentimeter
in derHöheoder,wennsieRollenform
haben,30 Zentimeterin derLängeund
15 Zentimeterim Durchmessernicht
überschreiten.

6. SendungenmitGeschäftspapieren
und Drucksachensollen das Gewicht
von 2 Kilogramm nicht überschreiten
und an keinerSeite eineAusdehnung
von mehr als 45 Zentimeter haben.
JedochkönnenSendungenin Rollen=
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fois, admettre au transport par la
poste les paquets en forme de rouleau
dont le diamètre ne dépasse pas
10 centimeètreset dont la longueur
#n’exchêdepas 75 centimetres.

—7. Sont exclus de la modération
de taxe les timbres ou formules
T’affranchissement, oblitérés ou non,
ainsi due tous imprimés constituant
le signe représentatif d’une valeur,
Sauf les exceptionsautoriséespar le
Reglement Texécution prévu à Tar=
tickhe20 de la présenteConvention.

ARriciæ 6.
Objets recommandés;avis de réception;

demandes de renseignements.

1. Les cbjets désignes dans
Tartiche 5 peuvent étre expédics
sous recommandation.
Toutefois, les parties „Réponse“

allhérentes aux cartes postales ne
Peuvent étre recommandéespar les
eNxpditeursprimitifs de ces envois.
2. Tout envoi recommandé est

Passible, à la charge de Texpéditeur:
½du prix T’affranchissement or=
dinaire de Tenvoi, selon sa
mature;

2 G'un droit fixke de recomman=
dation de 25 centimes au
maximum, y compris la ddli=
vrance d'un bulletin de dépôt
à l'expẽditeur.

3. Lexpéditeur d'un objet recom-
mandé peut obtenir un avis de
reception de cet objet, en payant,
au moment ou il demande cet awis,
un droit fxe de 25 centimes au
maxrimmm. Le méme droit peut
Etre pereu pour les demandes de

form, derenDurchmesser10 Zentimeter
und derenLänge 75 Zentimeternicht
übersteigt,zurPostbeförderungzugelassen
werden.

7. Ausgeschlossenvon demermäßig=
ten Porto sind, soweitdie Vollzugs=
ordnung(Artikel20 desgegenwärtigen
Vertrags) nicht Ausnahmen zuläßt,
die zu Frankierungszweckendienenden
Marken und Formulare, gleichvielob
sieentwertetsindodernicht,ferneralle
Drucksachen,wenn sie die Merkmale
einesWertpapiersaufweisen.

Artikel 6.
Einschreibsendungen)Rückscheine)Nachfragen.

1. Die im Artikel 5 bezeichneten
SendungenkönnenunterEinschreibung
versandtwerden.
Jedoch können die Absendervon

Postkarten mit Antwort die mit diesen
verbundenenAntwortteile nicht ein=
schreibenlassen.
2. Für jede Einschreibsendunghat

derAbsenderzu entrichten:
1. das gewöhnlichePorto für eine
frankierteSendung gleicherGat=
tung

2. eine festeGebühr von höchstens
25 Centimenfür dieEinschreibung
einschließlichderAusfertigungeines
Einlieferungsscheinsfür den Ab=
sender.

3. Der Absenderkann über die
Aushändigungeiner Einschreibsendung
eineBescheinigung(Rückschein)erhalten,
wenn er bei Stellung seinesAntrags
einefesteGebührvonhöchstens25 Cen=
timen entrichtet.Die gleicheGebühr
kannfür NachfragenwegenEinschreib=
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renseignementsrelatives aux objets
recommandés,si l'expéditeurn'a pas
dein acquitté la taxe spécialepour
obtenir un avis de reception.

ARrICIE T.
Envois contre remboursement.

1. Les Correspondances recom=
mandées peuvent étre expédices,
grevées de remboursement dans les
relations entre les pays dont les Ad=
ministrations conviennent Tissurer
#Weservicc.
Les objets contre remboursement

sont Soumis aux formalites et aux
tagxesdes envois recommandés.
L#eemaximum du remboursement

est fixé, par envoi, à 1.000 francs
Ou à Tequivwalentde cette somme.

2. A moins d’arrangement con=
traire entre les Administrations des
Pays intéresses, le montant encaisd
du destinataire doit étre transmis à
Texpéditeur au moyen Tun mandat
de Doste, apres deduction d’un droit
’encaissement de 10 cemtimeset de
la tagxeordinaire des mandats cal=
culée sur le montant du reliquat.
Le montant d’un mandat de rem=

boursement tombé en rebut reste à
Ia disposition de IAdministration du
Daz's T’origine de lenvoi gren de
remboursement.
3. La perte Tune correspondance

recommandée grerde de rembomse-
ment engage la responsabilité du
Service postal dans les conditions
determines Dar Tarticle 8 ei-ahres
Dour les envois recommandés non
Ssuivisde remboursement.
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sendungenerhobenwerden,wenn der
AbsendernichtschondiebesondereGebühr
für einenRückscheingezahlthat.

Artikel 7.
Nachnahmesendungen.

1. Einschreibsendungenkönnen im
VerkehrezwischendenLändernmitNach=
nahmebelastetwerden,derenVerwal=
tungen die Ausführung eines solchen
Dienstesvereinbaren.

Nachnahmesendungenunterliegender=
selbenBehandlung und denselbenGe=
bührenwie Einschreibsendungen.
Der Hoöchstbetragder Nachnahme

wird für die einzelneSendung auf
1000 Frankenoderden gleichenWert
dieserSumme festgesetzt.
2. Wenn keine andere Abmachung

zwischendenVerwaltungenderbeteiligten
Länder besteht,ist der vom Empfänger
eingezogeneBetrag nach Abzug einer
Einziehungsgebührvon 10 Centimen
und der gewöhnlichenPostanweisungs=
gebühr, die nach dem verbleibenden
Betragezu berechnenist, dem Absender
durchPostanweisungzu übersenden.
Der Betrag einerunbestellbarenNach=

nahmepostanweisungbleibt zur Ver=
fügungderVerwaltungdesLandes,in
demdieNachnahmesendungaufgeliefert
worden ist.
3. Im Falle des Verlustes einer

mit Nachnahme belastetenEinschreib=
sendungistdiePost nachdenVorschriften,
die im nachfolgendenArtikel8 für Ein=
schreibsendungenohne Nachnahme ge=
troffensind,zurErsatzleistungverpflichtet.
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Apisåsslalivraisondel’0hjet,
IAdministration du pays de desti=
nation est responsable du montant
du remboursement, à moins dqu’elle
ne Puisse prouver qdueles dispositions.
PDrescritesen ce qui concerne les rem=
boursements,par le Reglement prévu
à Tarticle 20 de la présente Conven=
tion, n’ont pas étéobservées.Toute=
fois, PTomission Cventuelle dans la
feuille d’avis de la mention „Remb.“
et du montant du remboursement
HM’'altèrepas la responsabilitéde I’Ad-
ministration du pays de destination
Pour le nonencaissementdu montant.

ARrTICLE 8.
Responsabilitéenmatire d’envoisrecommandés.

1. En cas de perte d’un envoi
recommandé et sauf le cas de force
majeure, Texpéditeur ou, sur sa de-
mande, le destinataire a droit à une
indemnité de 50 francs.

2. Les pays disposés à se charger
des risques pouvant dériver du cas
de force majeure sont autorisés à
Percevoir de ce chef sur Pexpéditeur
une surtaxe de 25 centimes au magxi=
mumpourchadue envoi recommand.
3. LTohligation de payer Tin-

demnité incombe à I’Administration
dont relève le bureau expéditeur.
Est réserve à cette Administration
le recours contre I’Administration
responsable, ’est-a-dire contre IAGd-
ministration sur le territoire ou dans.
le service de laquelle la perte a culieu.
En cas de perte, dans des cir=

Constances de force majeure, sur le
territore ou dans le service d’un

Nach Aushändigungder Sendung
ist die Verwaltungdes Bestimmungs=
landesfür denNachnahmebetraghaftbar,
wenn sie nicht beweisenkann, daß die
Bestimmungen,welchedie Vollzugs=
ordnung(Artikel20 desgegenwärtigen
Vertrags) hinsichtlichder Nachnahmen
trifft, nichtbeachtetwordensind. Doch
bleibt die Verantwortlichkeitder Ver=
waltung des Bestimmungslandesfür
dieunterbliebeneEinziehungdesBetrags
auch dann bestehen,wenn etwa der
Vermerk„Remb.“ oderdieAngabedes
Nachnahmebetragsin der Briefkarte
fehlt.

Artikel 8.
Gewährleistungfür Einschreibsendungen.

1. Geht eine Einschreibsendungver=
loren, so hat der Absenderoder auf
dessenVerlangender Empfänger,den
Fall höherer Gewalt ausgenommen,
Anspruchauf eineEntschädigungvon
50 Franken.
2. Die Länder, die bereitsind,für

den durch höhere Gewalt entstehenden
Schaden einzustehen,können hierfür
vom AbsendereineZuschlaggebührvon
höchstens25 Centimen für jedeEin=
schreibsendungerheben.
3. Die Verpflichtung zur Jahlung

des Ersatzbetragsliegt der Verwaltung
ob,derdieAufgabe=Postanstaltangehört.
DieserVerwaltungbleibtder Rückgriff
auf dieverantwortlicheVerwaltung, das
heißt auf diejenigevorbehalten,in deren
GebietoderBetriebedieSendungver=
lorengegangenist.
Wenn im GebietoderBetriebeines

Landes,dasfür denim vorhergehenden
Paragraphen erwähntenSchaden ein=
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pays se chargeant des risques men-
tionnes au paragraphe précédent,
d'un objet recommandéprovenant
FTun autre pays, le pays on la perte
a eu lieu en est responsable devant
FOffce expéditeur, 8###cedernier se
charge, de son coté, des risques en
cas de force majeure à Tégard de
ses expéditeurs.

4. Jusqufahpreuve du contraire,
Ia responsabilitc incombe à ITAGd-
ministration qui, ayant reçu Tobjet
Sans faire Tobservation, ne peut
Gtablir ni la ddlvrance au destina=
taire, ni, §il y a lieu, la transmission
regulière à IAdministration suivante.
Pour lesenvoisadressésposterestante,
ou conservés en instance à la dis=
Dosition des destinataires, la respon=
sabilité cesse par la délivrance à
une pPersonnequi a justilüc de son
identitésuivant les reglesenvigueur
dans le pays de destination, et dont
les noms et qualité sont conformes
auf indications de Tadresse.

5. Le payement de Tindemnité
par Posflice expéditeur doit avoir
lieu le plus töt possible et, au plus
tard, dans le ddlai dun an à partir
du jour de la réclamation. LOflice
responsahle est tenu de rembourser
sans retard, à TOflice expéditeur, le
montant de Tindemnité payée par
celui-eii.
L'Ollce Torigine est autorisc à

désintéreser Texpéditeur pour le
compte de TOffice intermédiaireou
destinataire qui, régulièrement saisi,
a laissé une annde F’ouler sans
donner suite à Taffaire. En outre,
dans le cas ou un Ollice dont la

OigitizedbyOCeorgle

tritt, eine aus einemanderenLande
herrührendeEinschreibsendunginfolge
höhererGewalt verlorengeht, so ist
das Land, in dem der Verlust vor=
gekommenist, der Aufgabeverwaltung
gegenüberhierfürverantwortlich;eswird
dabeivorausgesetzt,daßdieseVerwaltung
ihrerseitsdieErsatzverbindlichkeitim Falle
der höherenGewalt ihren Absendern
gegenüberübernimmt.
4. Bis zumNachweisedes Gegen=

teilsliegtdieVerantwortlichkeitderjenigen
Verwaltung ob, welchedie Sendung
unbeanstandetübernommen hat und
weder die Aushändigung an den
Empfängernoch die vorschriftsmäßige
Weitersendungan die folgendeVer=
waltung nachweisenkann. Die Ver=
antwortlichkeitfür postlagerndeoder
sonst zur Abholung bereitgehaltene
Sendungenhört auf, sobaldsiean eine
Person ausgehändigt sind, die sich
nachdenim Bestimmungslandegelten=
den Vorschriftenausgewiesenhat und
derenNamen und Eigenschaftmit den
Angaben in der Aufschrift überein=
stimmen.
5. Der Ersatzbetragsoll von der

VerwaltungdesAufgabegebietssobald
als möglich und spätestensinnerhalb
einesJahres, vomTage derNachfrage
ab gerechnet,gezahltwerden.Die ver=
antwortlicheVerwaltungist verpflichtet,
der Verwaltung des Aufgabegebiets
den von diesergezahltenErsatzbetrag
ohneVerzugzu erstatten.
Die Aufgabeverwaltungist berech=

tigt, den Absenderfür sstterg der
Zwischen=oderderBestimmungsverwal=
tungzuentschädigen,wenndiese,nachdem
die Sache ordnungsmäßiganhängig
gemachtworden ist, ein Jahr hat
verstreichenlassen,ohne ihr Folge zu
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responsabilité est düment établie, a
tout Tabord décliné le payement
de Pindemnité,il doit prendre à Sa
charge, en plus de Pindemnité, les
frais accessoiresrésultant du retard.
non justifik apporté au payement.

6. II est entendu due la réela=
mation n’est admise due dans le
délai Tun an, à partir du dépot à
la poste de Tenvoi recommand:
passé ce terme, le réclamant ##
droit à aucune indemnité.

7. Si la perte a eu lien en cours
de transport sans qu’il soit possible
Teétablirsur le territoire ou dans le
service de duel pays le fait Fest
accompli, les Administrations en
cause supportent le dommage par
Parts Ggales.
S. Les Administrations cessent

F’étre responsablesdes envois recom=
mandés dont les ayants droit ont
donné reçu et pris livraison.

Anricrz 9.
Retrait de correspondances;modification
d’adresse ou des conditions d’envoi.

1. Lexpéditeur d’'un objet de
correspondance peut le faire retirer
du service ou en faire mocdifier
Tadresse, tant due cet objet MW'apas
étẽ liyré au destinataire.
2. La demandeà formuler à cet

eflet est transmise par voie postale
ou Par voie télégraphique aux frais
dePexpéditeur,dui doitpayer,savoir:
1%pour toute demande par voie
Postale, la tagxe applicable à
une lettre simple recommandée;

geben.Wenn fernereineVerwaltung,
deren Verantwortlichkeitgehörig fest=
gestelltist, anfangs die Jahlung der
Entschädigungabgelehnthat, so muß
sieaußerdemErsatzbetragedieNeben=
kostentragen,die durchdie ungerecht=
fertigteVerzögerungder Zahlung ent=
stehen.
6. Der Anspruch auf Entschädigung

sollnur zulässigsein,wennerinnerhalb
einesJahres, vom Tage derAufgabe
der Einschreibsendungan gerechnet,er=
hoben wird) nach Ablauf diesesZeit=
raums kann der Antragstellerkeine
Entschädigungmehrbeanspruchen.
7. Wenn sichder Verlustwährend

derBeförderungereignethat, ohnedaß
das Land ermitteltwerdenkann, in
dessenGebietoderBetriebedies ge=
schehenist, so wird der Schadenvon
denbeteiligtenVerwaltungenzugleichen
Teilen getragen.
8. Die PostverwaltungensindfürEin=

schreibsendungen,dievondenEmpfangs=
berechtigtengegenQuittungin Empfang
genommenwordensind, nichtmehrver=
antwortlich.

Artikel 9.
Juräckziehungvon Briefsendungen; Anderung der

Aufschrift oder der Versendungsbedingungen.

1. Der Absender kann eine Brief=
sendung,solangesie demEmpfänger
nochnichtausgehändigtist, zurückziehen
oderihre Aufschriftändernlassen.

2. Ein solchesVerlangenwirdbrieflich
oder telegraphischauf Kosten des Ab=
sendersübermittelt. Dieser hat zu ent=
richten:
1. wenn die Ubermittelungbrieflich
erfolgt,dieGebührfür einenein=
fachenEinschreibbrief;
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2° Dour toute demande par voie
tGléegraphique,la taxe du tél(=
gramme Tapres le tarif ordi=
naire.

3 Hixpéditeur d’'un envoi re=
commandé grevé de remboursement
Peut, aux conditions fixécspour les
demandesdemodificationdeT’adresse,
demander le déegrevementtotal ou
Dartiel umontantduremboursement.
4. Les dispositions du prcsent

article ne sont pas obligatoires pour
les pays dont la législation ne
Permet pas à Texpéditeur de disposer
d’'un envoi en cours de transport.

Anrierr 10.
Fixation des taxes en monnaie

autre que le franc.

Ceux des pays de I’Union qui
n’ont pas le franc pour unitémoné=
taire fikent leurs taxes à l'équivalent,
dans leur monnaie respective, des
taux déterminéespar les divers
articles de la présente Convention.
Ces pays ont la faculté ’arrondir
les fractionsconklormémentautableau
inscré au Reglement dexécution
mentionné à Tarticle 20 de la pré=
senteConvention.
Les Administrations qui entre=

tiennent des burenux de poste rele=
vant de IUnion dans des pays
Gtrangersà I’Union fixent leurs taxes
Hlans la monnaie locale, de la méme
manière. Lorsdue deux ou plusieurs
Administrations entretiennent de ces
bureaux dans un mémePays étranger
à I’Union, les équivalents locanzx à
adopter par tous ces bureaux sont
fKG# de gré à gré entre les Ad=
ministrations intéressées.
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2. wenn dieUbermittelungauf tele=
graphischemWege geschieht,die
Telegrammgebührnach dem ge=
wöhnlichenTarife.

3. Der Absender einer mit Nach=
nahme belastetenEinschreibsendungkann
unter den Bedingungen,die fur die
AnträgeaufAnderungderAufschriftfest=
gesetztsind,dieStreichungoderErmäßi=
gung desNachnahmebetragsverlangen.
4. Die Bestimmungendes gegen=

wärtigenArtikels sind für die Länder
nicht verbindlich,deren Gesetzgebung
dem Absendernicht gestattet,über eine
Sendungwährendder Beförderungzu
verfügen.

Artikel 10.

Frankenwährung.

Die Vereinsländer,die nicht den
Frankenals Münzeinheithaben,setzen
dieGebührenin ihrereigenenWährung
auf die Beträge fest, die den in den
einzelnenArtikelndesgegenwärtigenVer=
trags bezeichnetenSätzen gleichkommen.
DieseLändersindbefugt,dieBruchteile
nach der Ubersichtabzurunden,die in
der Vollzugsordnung(Artikel20 des
gegenwärtigenVertrags) enthaltenist.

Die Verwaltungen,die Vereinspost=
anstaltenin Nichtvereinsländernunter=
halten,setzenihre Gebührenin gleicher
Weise in der örtlichenWährung fest.
Wenn zweiodermehrereVerwaltungen
derartige Postanstalten in demselben
Nichtvereinslandunterhalten,so werden
die von allendiesenPostanstaltenanzu=
nehmendenörtlichenGegenwertezwischen
den beteiligtenVerwaltungenin freier
Vereinbarungfestgesetzt.
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ARTICLEIL
Affranchissementdes envois; coupons-réponse;

franchise de port.

1. Daffranchissement de tout
envoi qduelconquene peut étreopéré
dufau moyen de timbres-poste va=
lables dans le pays Torigine pour
In correspondance des particuliers.
Toutefois, il n’'est pas permis de
faire usage, dans le service inter=
national, de timbres-postecréeésdans
un but spécial et particulier au pays
d’émission, tels que les timbres-poste
dits commémoratifs d'une validité
transitoire.
Sont considérés comme düment

affranchis les cartes-réponseportant
destimbres-postedu pays d’émission
de ces cartes et les journaux ou
Daquets de journauk non munis de
timbres-poste,mais dont lasuscription
porte la mention „Abonnements=
Poste“ et qui sont expédiésen vertu
de I’Arrangement particulier sur les
abonnements aux journaux, prévu à
Tarticle19de la présenteConvention.

2. Des coupons-réponsepeuwent
étre Echangésentre les pays dont
les Administrations ont accepté de
Participer à cet Echange. Le prix
de vente minimum du couponrré=
Ponse est de 28 centimes ou de
Téquivalent de cette somme dans la
monnaie du pays qui le dbite.
Ce coupon est échangeabledans

tout pays Pparticipantcontre untimbre
de 25 centimes ou de T’équivalent
de cette somme dans la monnaie
du pays ou Téchange est demandé.
Le Réèglementd’exdcution prévu à
Tarticke 20 de la Convention dé=
Meichs-Gesetzbl.1907.

Artikel 11.
Frankierung der Sendungen) Antwortscheine)

Gebührenfreiheit.

1. Die SendungenjederArt können
nur durch die im Aufgabelandefür
die Briefsendungendes Mrivatverkehrs
gültigenPostwertzeichenfrankiertwerden.
Doch ist es nicht gestattet,im Aus=
landsverkehr Postwertzeichenzu ver=
wenden,die zu einembesonderenund
das Ausgabelandallein berührenden
Zweckehergestelltwordensind, wie die
sogenanntenErinnerungsmarkenmitvor=
übergehenderGültigkeit.

Als gültig frankiertwerdendieAnt=
wortpostkartenangesehen,auf denensich
Postwertzeichen des Ursprungslandes
dieserKarten befinden,sowiedieZeitun=
gen oderZeitungspakete,die nichtmit
Postwertzeichenversehensind, in der
Aufschriftaber die Angabe„Abonne=-
ments-poste“tragenund auf Grund
des im Artikel 19 des gegenwärtigen
Vertrags vorgesehenenbesonderenUber=
einkommensüber den Zeitungsbezug
versandtwerden.
2. Antwortscheinekönnen zwischen

denLändernausgetauschtwerden,deren
Verwaltungenübereingekommensind,an
einem solchenAustauscheteilzunehmen.
Der Mindestverkaufspreiseines Ant=
wortscheinsbeträgt28 Centimenoder
den gleichenWert dieserSumme in der
Währung desverkaufendenLandes.
Ein solcherSchein kann in jedemteil=

nehmendenLande umgetauschtwerden
gegenein Wertzeichenzu 25 Centimen
oderdemgleichenWertedieserSumme
in derWährung desLandes, in dem
der Umtauschverlangt wird. Die im
Artikel 20 des Vertrags vorgesehene
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termine les autres conditions de cet
échange et notamment l'intervention
du Bureau international dans la
confection, Tapprovisionnement et la
comptabilité desdits coupons.

3. Les correspondances oflicielles
relatives au service postal, Cchangées
entre les Administrations postales,
entre cesAdministrations et le Bureau
international et entre les bureaux
de poste des pays de I’Union, sont
exemptéesde Taffranchissementen
timbres-posteordinaires et sont ad=
mises à la franchise.

4. Hen estdemémedescorrespon=
dances concernant les prisonniers
de guerre, expédiées ou recues, scit
directement, soit à titre Ti’inter=-
médiaire par les bureaux de ren=
seignements qui seraient établis
GCventuellement pour ces personnes,
dans des pays belligérants ou dans
des pays neutres ayant recueilli des
belligérants sur leur territoire.
Les correspondancesdestinéesaux

Prisonniers de guerre ou expédiées
Par eux sont égalementaffranchies
de toutes taxes postales, aussi bien
dans les pays Torigine et de desti=
nation que dans les pays inter=
mdiaires.
Lesbelligérantsrecueillisetinternés

dans un pays neutre sont assimilés
aux prisonniers de guerre proprement
dits, en ce qui concerne Tapplication
des dispositions ci-dessus.

5. Les correspondancesdéposées
en pleine mer à la boite Tun paque-
bot ou entre les mains des agents
des postes embarquts ou des com=
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Vollzugsordnungbestimmtdiesonstigen
BedingungendiesesUmtausches,ins=
besonderedie Beteiligung des Inter=
nationalenBureaus an derHerstellung
undVersendungderbezeichnetenScheine
sowiean derAbrechnung.
3. Die auf den Postdienstbezüg=

lichen, zwischenden Postverwaltungen
untereinander,zwischendiesenund dem
InternationalenBureau desWeltpost=
vereinsund zwischendenPostanstalten
der Vereinsländerausgetauschtenamt=
lichen Briefsendungensind von der
Frankierungdurch gewöhnliche.Post=
wertzeichenausgenommenund werden
gebührenfreibefördert.
4. Dasselbegilt für Briefsendungen,

die sich auf Kriegsgefangenebeziehen
und unmittelbarodermittelbarvonden
Auskunftstellenüber Kriegsgefangene
aufgeliefertwerdenoderfür siebestimmt
sind. Solche Auskunftstellen können
in denkriegführendenLändernoderin
neutralenLändern, die Kriegführende
auf ihremGebietaufgenommenhaben,
eingerichtetwerden.
Briefsendungen,die für Kriegsgefan=

genebestimmtsind oder von ihnen ab=
gesandt werden, sind gleichfalls von
allen Postgebührenim Aufgabe=und
im Bestimmungslande sowie in den
Zwischenländernbefreit.

Die in einneutralesLandaufgenom=
menen und daselbst untergebrachten
Kriegführendensind hinsichtlichderAn=
wendungderobigenBestimmungenmit
ie *i8. Kriegsgefangenengleich=
estellt.
5. Briefsendungen,die auf offenem

MeeredurchSchiffsbriefkastenoder
Händen der an Bord befindlichenPofr
beamtenoder der Schiffsführeraufge=
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mandants de navires peuvent étre
affranchies au moyen des timbres=
Poste et d’après le tarif du pays
auquel appartient ou dont dépend
ledit paquebot. Si le dépot à bord
a lieu pendant le stationnement.aux
deux points extrémes du parcours
ou dans Tune des escales inter=
médiaires, PTaffranchissement w’est
valable qu’autant qdu’il est eflectus
au moyen de timbres-poste et Tapres
le tarif du pays dans les enauxdu=
duel se trouve le paquebot.

Anrz 12.
Attribution des taxes.

1. Chaque Administration garde
een entier les sommes du’elle a
Percues en exécution des articles 5,
6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la
bonification due pour les mandats
Prévus au § 2 de Tarticle 7 et
exception faite en ce qui concerne
les coupons-réponse (article 11).
2. En conséquence, il ny a pas

lieu, de ce chef, à un décompte
entre les diverses Administrations
de IUnion, sous les réservesprévues
au §1 du présent article.
3. Les lettres et autres envois

Postaux ne peuvent, dans le pays
Torigine, romme dans celui de desti=
nation, étre frappés à la charge
des expéditeurs ou des destinataires,
d’aucune taxe ni Taucun droit postal
autres due ceux prévus par les
articles susmentionnés.

——
Envois-expres.

1. Les objets de correspondance
de toute nature sont, à la demande
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liefertwerden,könnenmitPostwertzeichen
undnachdemTarife desLandesfrankiert
werden,demdas Schiff angehörtoder
dessenFlagge es führt. Geschiehtdie
Auflieferung an Bord während des
Aufenthalts am Anfangs=oder End=
punkteder Fahrt oder in einemder
Zwischenhäfen,so ist die Frankierung
nur mit Wertzeichenund nach dem
Tarife des Landes gültig, in dessen
GewässernsichdasSchiff befindet.

Artikel 12.
Gebührenbezug.

1. Jede Verwaltung behältunver=
kürztdievon ihr auf Grund dervorher=
gehendenArtikel 5, 6, 7, 10 und 11
erhobenenSummen mit Ausnahme der
Vergütungfür dieim § 2 desArtikel7
bezeichnetenPostanweisungenund der
für Antwortscheine(Artikel 11) verein=
nahmtenBeträge.
2. Daher findetunter denim § 1

des gegenwärtigenArtikels gemachten
Vorbehalten zwischenden verschiedenen
VereinsverwaltungenkeineAbrechnung
überdie erhobenenBeträgestatt.
3. Für Briefe und anderePost=

sendungendürfenwederim Ursprungs=
nochim Bestimmungslandevom Ab=
senderoder Empfänger andereals die
in den obenangegebenenArtikelnvor=
gesehenenPorto=oderGebührenbeträge
erhobenwerden.

Artikel 13.
Eilsendungen.

1. Auf Verlangen des Absenders
werdenBriefsendungenjederArt sogleich
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des expéditeurs, remis à domicile
Par un porteur spécialimmédiatement
apres Tarrivée, dans les pays de
IUnion qui consentent à se charger
de ce service dans leurs relations
réeiproques.
2. Ces envois, qui sont qualifiés

„expres“, sont soumis à une taxe
spéciale de remise à domicile; cette
taxe est fixée à 30 centimeset doit
Etre acquittéeecompletementet à
Tavance, par Texpéditeur, en sus
du port ordinaire. Elle est acquise
à Administration du pays Torigine.
3. Lorsque Tobjet est destind à

une localité ou il Mn’existepas de
bureau de poste chargé de la remise
à domicile des expreès, I’Administra=
tion des postes destinataire peut per=
cevoir une taxe complémentaire,
jusqu'à concurrence du prix fixGpour
la remisepar expreèsdans son service
interne, deduction faite de la taxe
fixe payée par Texpéditeur, ou de
son équivalent dans la monnaie du
Pays qui percoit ce complément.
La taxecomplémentaireprévueei=

dessus, reste exigible en cas de ré=
expédition ou de mise en rebut de
Tobjet; elle est acquise à IAdmini=
stration qui Ta percue.
4. Les objets expres non com=

Pletement affranchis pour le montant
total des taxes payables à Pavance
sont distribu4s par les moyens
ordinaires, à moins du’ils Waient 646
traitcs commeexprèspar le bureau
origine.

An#icrz 14.
Réexpedition; rebuts.

1. II wWestpercu aucun supplé=
ment de taxe pour la réexpédition
d’envois postaux dans Tintérieur de
IUnion.
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nach ihrer Ankunft dem Empfänger
durch besonderenBoten in denVereins=
ländernzugestellt,diebereitsind,sichin
ihremgegenseitigenVerkehremit diesem
Dienstzweigezu befassen.

2. Solche Sendungenwerdenals
„Eilsendungen“bezeichnetund unter=
liegen einer besonderenBestellgebühr,
die auf 30 Centimenfestgesetztist und
vom Absendernebendemgewöhnlichen
Porto zum vollen Betrag im voraus
entrichtetwerdenmuß. Die Gebühr ver=
bleibtderVerwaltungdesAufgabelandes.
3. Ist die Sendung nach einem

Orte gerichtet,wo keinePostamhaaltmit
Eilbestelldienstbesteht,so kanndie Post=
verwaltungdesBestimmungslandeseine
Ergänzungsgebührerheben,welchedie
Höhedesin ihrem innerenVerkehrefür
die EilbestellungfestgesetztenBotenlohns
erreichendarf; dabeiwird die vom Ab=
senderentrichtetefesteGebühr oder der
gleicheWertin derWährungdesLandes,
das die Ergänzungsgebührerhebt,an=
gerechnet.
Die Ergänzungsgebührwird auchim

Falle der Nachsendungoder Unbestell=
barkeitderSendungeingezogen;siever=
bleibtder Verwaltung, die sieerhoben
hat.
4. Eilsendungen,dienichtzumvollen

Betrageder im vorauszuentrichtenden
Gebührenfrankiertsind, werdenauf dem
gewöhnlichenWegebestellt,es seidenn,
daß sievon derAufgabeanstaltals Eil=
sendungenbehandeltwordensind.

Artikel 14.
Nachsendung;unbestellbareSendungen.

1. Für die Nachsendungvon Post=
sendungeninnerhalb des Vereins wird
keineNachschußgebührerhoben.
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2. Les correspondancestombées
en rebut ne donnent pas lieu à
restitution des droits de transit
revenant aux Administrations inter=
médiaires,pour le transportantérieur
desdites correspondances.
3. Les lettres et les cartes postales

non affranchies etles correspondances
detoutenatureinsuflisammentaflran=
chies,qui font retour au pays Torigine
Par Suitede réexpéditionou demise
en rebut, sont passibles, à la charge
des destinatairesou desexpéditeurs,
des mémes taxes qdue les objets
similaires dirSctement adress# du
Pays de la premieèredestinationau
Pays Torigine.

An#ichE 15.
Echange de dépechesclosesavec les bätiments

de guerre.

1. Des dépéches closes peuvent
Gétreéchangéesentre les bureauxde
Poste de T’un des pays contractants
et les commandants de divisions
navales ou bätiments de guerre de
cemémepays en stationà l'étranger
ou entre le commandant d’une de
ßes divisions nawales ou bätiments
de guerre et le commandant d’une
autre division ou bätiment du méme
Pays, par Tintermédiairedesservices
territoriaux ou maritimesdépendant
d’autres pays.
2. Les correspondances de toute

nature comprisesdans ces dépéches
doivent étre exclusivement à Tadresse
ou en provenance des états-majors.
et des Cquipages des bätiments desti=
nataires ou expéditeurs des dépéches;
les tarils et conditions Tenvoi qui
leur sontapplicablessontdéterminés,
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2. Bei unbestellbarenBriefschaften
wird dieTransitentschädigung,die den
Zwischenverwaltungenfür die ersteBe=
förderungder Briefschaftenzukommt,
nicht erstattet.

3. Für unfrankierteBriefe und Post=
karten sowiefür unzureichendfrankierte
BriefsendungenjederArt, dienachdem
Aufgabelandenachgesandtwerden oder
alsunbestellbardahinzurückgehen,werden
vom Empfängeroder vom Absender
dieselbenGebühren erhoben wie für
gleichartigeGegenstände,die vomersten
Bestimmungsland unmittelbar nach
demUrsprungslandegerichtetsind.

Artikel 15.
AustauschgeschlossenerBriefposten

mit Kriegsschiffen.

1. Zwischenden Postanstalteneines
der vertragschließendenLänderund den
Befehlshabernder Geschwaderoder
KriegsschiffedesselbenLandes, die in
fremdenGewässernweilen,könnendurch
dieLand=undSeepostverbindungenan=
dererLändergeschlosseneBriefpostenaus=
getauschtwerden.Dies gilt auchfür den
VerkehrzwischendemBefehlshabereines
dieserGeschwaderoder Kriegsschiffeund
dem Befehlshaber eines anderen Ge=
schwadersoder Kriegsschiffesdesselben
Landes.
2. In diesenBriefpostendürfennur

solcheBriefsendungenjederArt enthalten.
sein,diean dieStäbe undMannschaften
der die Briefpostenempfangendenoder
absendendenSchiffe gerichtetsind oder
von ihnen herrühren. Die Tarife und
Versendungsbedingungenwerden von
der Postverwaltungdes Landes, dem
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d'aprèssesrèglementsintérieurs,par
I Administration des postes du pays
auquel appartiennent les batiments.
3. Sauf arrangement contraire

entre les Offices intéressés, l'Office
Postal expéditeurou destinatairedes
dépéchesdont il sagit est redevable.
envers les Offices intermédiaires,de
frais detransitcalculésconformément
aux dispositionsde Tarticle 4.

AnricrE 16.
Interdictions.

1. I Mest pas donné cours aux
Papiers T’affaires, échantillons et
imprimés qui ne remplissent pas les
conditions requises, pour ces catsé=
gories d’envois, par Tarticle 5 de la
Présente Convention et par le Regle=
mentd’exécutionprévuà Particle20.
2. Le caséchéant,cesobjetssont

renvoyC au timbre Torigine et remis,
iil est possible, à Texpéditeur, sauf
le cas, il Fagit d’objets affranchis
au moins partiellement, on I’Admini=
stration du pays de deostination
serait autorisée, par sa législation
ou par ses règlementsintérieurs, à
les mettre en Gdistribution.

3. L est interdit:
1%Texpédier par la poste:
a) des éEchantillons et autres
objets qui, par leur nature,
Peuvent présenterdu danger
Pour les agents postaux, salir
rou détériorer les correspon=
dances;

b) des matièresexplosibles, in=
flammables ou dangereuses;
des animaux et insectes,

die Schiffe gehören,nach ihren in=
ländischenVerordnungenbestimmt.

3. Wenn keineandereVereinbarung
zwischenden beteiligtenVerwaltungen
besteht, hat die Postverwaltung, die
solcheBriefpostenabsendetoderempfängt,
den DurchgangsverwaltungenTransit=
kostennach den Bestimmungenim
Artikel 4 zu zahlen.

Artikel 16.
Verbote.

1. Nicht befördertwerdensolcheGe=
schäftspapiere,Mustersendungenund
Drucksachen,diedenfür dieseSendungen
nachArtikel 5 desgegenwärtigenVer=
trags und nachder Vollzugsordnung
(Artikel20 desVertrags)erforderlichen
Bedingungennichtentsprechen.
2. KommensolcheSendungentrotz=

demvor, sowerdensienachdem Aufgabe=
ortezurückgeleitetunddemAbsender„wenn
möglich,wiederzugestellt,es sei denn,
daß die Verwaltung desBestimmungs=
landes,falls es sichumwenigstensteil=
weise frankierte Gegenständehandelt,
durch ihre Gesetzeoder inneren Ver=
ordnungenzurBestellungderSendungen
ermächtigtist.
3. Es ist verboten:
1. mit der Post zu versenden:
a) WarenprobenundandereGegen=
stände,dieihrerNatur nachfür
die PostbeamtenGefahrenmit
sich bringen oder die Brief=
sendungenbeschmutzenoderver=
derbenkönnen;

b) explodierbare,leichtentzündliche
odergefährlicheStoffe, lebende
oder toteTiere und Insekten,
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vivants ou morts, sauf les
exceptions mentionnées au
Rèeglementd'exécutionprévu
à l'article 20 de la Convention;

2 T’insérr dans les correspon=
dances ordinaires ou recom=
mandéesconsignéesà la poste:
a) des pièces de monnaie;
b) des objets passiblesde droits

de douane;
0) desmatièresd’or ou d’argent,
des pierreries, des bijoux et
autres objets précieux, mais
seulement daus le cas on leur
insertion ou expéditionserait
défendued’apresla lGgislation
des pays intéressés;

d) des objets duelconques dont
Tentréeou la circulation sont
interdites dans le pays de
destination.

4. Les envois tombant sous les
Prohibitions du paragraphe##qui
Précède et qduiauraient 606à tort
admis à Texpédition doivent étre
renvoyés au timbre Torigine, sauf
le cas on IAdministration du pays
de destination serait autorisée, par
a Iégislationou par sesreglements
intérieurs, à en disposer autrement.
Toutefois, les matières explosibles,

inflammables ou dangereusesne sont
Pas renvoyées au timbre Torigine;
elles sont détruites sur place par
les soins de IAdministration qui en
Constatela présence.
5. Est d’ailleurs rervé le droit

du Gouvernementde tout pays de
I Union de ne pas effectuer, sur son
territoire, le transport ou la distri=
bution, tant des objets jouissant de
la modération de taxe à Tégard

soweitnicht in der Vollzugs=
ordnung(Artikel20 des Ver=
trags) Ausnahmen vorgesehen
sind

2. in die gewöhnlichenoder einge=
schriebenenBriefsendungeneinzu=
legen:
a) Münzen;
b) zollpflichtigeGegenstände;

c) Gold= oder Silbersachen,Edel=
steine,Schmucksachenundandere
kostbareGegenstände,jedochnur,
wenn das Einlegen oder die
Beförderungdurch die Gesetz=
gebungder beteiligtenLänder
verbotenist;

4) Gegenständejeder Art, deren
Einfuhr oderUmlauf im Be=
stimmungslandeverbotenist.

4. Sendungen,die unterdieVerbote
des vorhergehendenParagraphen 3
fallen und zu Unrechtzur Beförderun
zugelassenworden sind, müssen9n.
dem Aufgabeortezurückgesandtwerden,
es sei denn, daß die Verwaltung des
Bestimmungslandesdurchihre Gesetze
oder innerenVerordnungenermächtigt
ist, darüberanderweitzu verfügen.
Explodierbare,leicht entzündlicheoder

gefährlicheStoffe werden jedochnicht
nach dem Aufgabeortezurückgesandt,
sondernvon der Verwaltung, die ihr
Vorhandenseinfeststellt,auf der Stelle
vernichtet.
5. Der Regierung jedesVereins=

landesbleibtübrigensdas Rechtvor=
behalten,vonderBeförderungoderBe=
stellung auf ihrem Gebietesolchedem
ermäßigtenPorto unterliegendenSen=
dungen auszuschließen,die den be=
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desquels il n’a pas été satislait aux
lois, ordonnances ou déerets qui
reglent les conditions de leur publi=
cation ou de leur circulation dans
Ibepays, due des correspondances de
toute nature qui portent ostensible=
ment des inscriptions, dessins, etc.,
interdits par les dispositionsLgales
Ou réglementaires en vigueur dans
1Ieméme pays.

AnricrE 17.
Relations avec les pays étrangers à I'Union.

1. Les Offices de IUnion qui ont
des relations avec des pays situcs
en dehors de I’Union, doivent préter
leur concoursà tousles autresOflices
de IUnion:
% Pour la transmission, par leur
intermédiaire, soit à decouvert,
soit en dépéches closes, si ce
mode de transmissionest admis
d’un commun accord par les
OfficesTorigine etdedestination
des dépéches, des correspon=
dancesà destinationou prove=
nant des pays en dehors de
IiUnion;

2 PDourT’échangedes correspon=
dances, soit à découvert, soit enm
dépéches closes, à travers les
territoires ou par Pintermédiaire
de services dépendant desdits
Pays en dehors de I’Union;

3 Dour due les correspondances
soient soumises en dehors de
I Union, comme dans le ressort
de I’Union, aux frais de transit
déterminéspar TParticle4.

2. Les frais totaux de transit ma=
ritime dans IUnion et en dehors de

OigitizedbyOo gle

stehendenLandesgesetzen,Verordnungen
und Vorschriftenüber dieBedingungen
ihrer VeröffentlichungoderVerbreitung
nicht genügen;dasselbegilt für Brief=
schaftenjederArt, dienachdengesetzlichen
oderVerwaltungsvorschriftenihresLandes
unstatthafteBemerkungen,Zeichenusw.
offensichtlichtragen.

Artikel 17.
Verbindungenmit Nichtvereinsländern.

1. Die Vereinsverwaltungen,diemit
NichtvereinsländernVerbindungenunter=
halten,müssenallen anderenVereins=
verwaltungendazubehilflichsein,

1. daß durchihreVermittelungBrief=
schaftennach und aus Nichtver=
einsländernbefördertwerdenkönnen,
sei es in offenemTransit, sei es
ist geschlossenenBriefposten,wenn
diese Versendungsweisevon der
Abgangs=und der Bestimmungs=
verwaltungderKartenschlüssenach
gemeinsamerUlbereinkunftzuge=
lassenist;

2. daßBriefschaftenin offenemTransit
oder in geschlossenenBriefposten
über Gebiete von Nichtvereins=
ländern oder durchVermittelung
vonVerbindungen,diediesenLän=
derngehören,ausgetauschtwerden
können; ·

3.daßdieBriefschafteninNichts
vereinsländern ebensowie inner=
halb des Vereinsgebietsden im
Artikel 4 festgesetztenTransitkosten
unterworfenwerden.

2. Die gesamtenKostenfür dieSee=
beförderunginnerhalbund außerhalb
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1’Uni0nnepeuventpasexcöder
15francsparkjlogrammedelettres
et de cartes postales et 1 franc par
kilogramme d’autres objets. Le cas
GEchéant,ces frais sont répartis au
Proratadesdistances,entrelesOfüces
intervenant dans le transport.

3. Les frais de transit, territorial
Ooumaritime, en dehors des limites
de VUnion comme dans le ressort
de IUnion, des correspondancesaux=
duelles sapplique le Présent article,
sont constatés dans la méme forme
due les frais de transit afférents aux.
correspondancesCchangéesentrepays
de DPUnion au moyen des services
d’autres pays de IUnion.
4. Les frais de transit des cor=

respondances à destination des pays
en dehors de I’Union postale sont à la.
charge de Toffice du pays Torigine,
qui fixe les taxes d’affranchissement
dans son service desdites correspon=
dances, sans due ces taxes Puissent
être inférieures au tarif normal de
IUnion.
5. Les frais de transit des cor=

respondances originaires des pays en
dehors de IUnion ne sont Pas à la
charge de TOfflicedu pays de desti=
nation. CetOfficedistribuesanstaxe
les correspondances qui lui sont
livrées comme complétement affran=
chies; il taxe les correspondances
non affranchies au double du tarif
d’affranchissement applicable dans
son propre service aux envois simi=
laires à destination du pays d’o#
Proviennent lesdites correspondances,
et les correspondancesinsuflisamment
affranchies au double de l’insuffisance,
sans due la taxe puisse dépasser
Reichs=Gesetzbl.1907.

OigitizedbyOo gle

desVereins dürfen15 Franken für das
KilogrammBriefe undPostkartenund
1 Frankenfür das Kilogrammanderer
Sendungen nicht übersteigen.Diese
Kostenwerdennach demVerhältnisse
der Entfernungenunter die Verwal=
tungen, die an der Beförderungteil=
nehmen,geteilt.
3. Die Kostenfür denLand- und

Seetransitaußerhalbwie innerhalbdes
Vereinsgebietswerdenfür dieim gegen=
wärtigenArtikel behandeltenBriefsen=
dungenin derselbenWeise ermitteltwie
die Transitkostenfür Briefschaften,die
zwischenVereinsländerndurchVermitte=
lungandererVereinsländerausgetauscht
werden.

4. Die Transitkostenfür Brief=
sendungennachLändernaußerhalbdes
Weltpostvereinssind von der Verwal=
tung des Aufgabelandeszu tragen;
diesesetztdie in ihremBetriebefür solche
Briefsendungenzu erhebendenGebühren
fest; jedochdürfen die Gebühren nicht
niedrigersein als die Normalsätzedes
Vereins.
5. Die Transitkosten für Brief=

sendungenaus Nichtvereinsländernsind
nicht von der Verwaltung des Bestim=
mungslandeszu tragen. Diese Ver=
waltunghändigtdieSendungen,dieihr
als vollständig frankiert überliefert
werden, ohne Erhebung von Porto
aus; siebelegtdie unfrankiertenBrief=
sendungenmit dem Doppelten des
Portos, das in ihrem eigenenBetriebe
für gleichartigeGegenständenachdem
Ursprungslandeder bezeichnetenSen=
dungenerhobenwird, und die un=
zureichendfrankiertenBriefsendungenmit
demDoppeltendes Fehlbetrags;doch
darf der Betrag) der für unzureichend
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celloquiestpekcuesurlesoori
respondances non affranchies de
mémesnature, poids et origine.

6. A Tégardde la responsabilité
en matière Tobjets recommandeés,
les correspondancessont traitées:

Pour le transportdansle ressort
de VUnion, d’après les stipu=
lations de la PprésenteCon=
vention;

Pour le transporten dehorsdes
limites de I Union, d’apres les
conditionsnotificesparTOflice
de IUnion qui sert Tinter-
médiaire.

AnricIx 18.
Timbres-poste contrefeits.

Les hautes parties contractantes
Sengagent à prendre, ou à proposer
à leurs Igislatures respectives, les
mesures nécessaires pour punir
Temploi frauduleux, pour Taffran=-
chissement de correspondances, de
timbres-poste contrefaits ou ayant
déjaservi. Elles engagent (galement
àaprendre, ou à proposer à leurs
Tégislaturesrespectives, les mesures
nécessairespour interdireet réprimer
les opérationsfrauduleusesde fabri=
cation, vente, colportage ou distri=
bution de vignettes et timbres en
usage dans le service des postes,
contrefaitsou imitésde telle manière
du'ils pourraient étre confondus avec
les vignettes et timbres émis par
IAdministration dun des pays ad=
hérents.

Oigitizedby COorngle

frankierteBriefsendungenerhobenwird,
denSatz nicht übersteigen,der für un—
frankierteBriefsendungenvon gleicher
Gattung, gleichemGewichtundgleicher
Herkunft berechnetwird.
6. Hinsichtlichder Gewährleistung

für Einschreibsendungenwird wie folgt
verfahren:

bei derBeförderung innerhalb des
Vereinsgebietsnach den Fest=
setzungendesgegenwärtigenVer=
trags;

bei derBeförderungaußerhalbder
Vereinsgrenzennachdenvonder
vermittelndenVereinsverwaltung
bekanntgemachtenBedingungen.

Artikel 18.
FalschePostwertzeichen.

Die HohenvertragschließendenTeile
verpflichtensich,die notwendigenMaß=
nahmenzuergreifenoderbeiihrengesetz=
gebendenKörperschaftenvorzuschlagen,
um die betrügerischeVerwendungge=
fälschteroderschongebrauchterPostwert=
zeichenzur Frankierung von Post=
sendungenunterStrafe zustellen. Sie
verpflichtensichferner,dienotwendigen
Maßnahmen zu treffen oder bei ihren
gesetzgebendenKörperschaftenvorzuschla=
gen, um alle betrügerischenHandlungen
zum ZweckederHerstellung,des Ver=
kaufs, des Vertriebs oder der Ver=
breitungsolcherpostdienstlichenVignetten
und Wertzeichenzu verbietenund zu
verhindern, die gefälschtoder derart
nachgemachtsind, daß sie mit den
VignettenundWertzeichen, die von
der Verwaltung eines der vertrag=
schließendenLänder ausgegebensind,
verwechseltwerdenkönnten.
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Anna-ZW.
Services faisant l'objet d'arrangements

Particuliers.

Le service des lettres et boeites
avec valeur déeclarée, et ceux des
mandats de poste, des colis postaux,
des valeurs à recouvrer, des livrets
Tidentitéc, des abonnements aux
journaux, etc., font Tobjet d’arrange=

ments particuliers entre les divers
Pays ou groupes de pays de IUnion.

*—— 20.
Reglement d’extcution; arrangementsspéciauxz

entre Administrations.

1. Les Administrations postales
des divers pays qui composent
I Union sont compétentespour arréter
d’'un commun accord, dans un Begle=
ment d'’exécution, toutes les mesures
sTordreet de détail qui sontjugées
nécessaires.
2. Les différentesAdministrations

peuvent, en outre, prendre entre
elles les arrangements nécessairesau
sujet des duestionsqui ne concernent
pas Tensemblede IUnion, pourvu
due ces arrangementsne dérogent
Pas à la présenteConvention.
3. I est toutefois permis aux
Administrations intéresséesde Fen-=
tendre mutuellement pour Tadoption
de taxes réduites dans un rayon de
30 kilomeètres.

—.2
Législation interne; unions restreintes.

. La présenteConventionneporte
point altération à la Ilégislationde
chaque pays dans tout ce qui Miest
pas Prévu par les stipulations con=
tenuesdans cette Convention.

Artikel 19.
Dienstzweige,die Gegenstandbesonderer

Übereinkommensind.

Der Dienst der Briefe undKästchen
mit Wertangabe,derPostanweisungen,
der Postpakete,der Postaufträge, der
Ausweisbücherund desZeitungsbezugs
wird durch besondereUbereinkommen
zwischendenLändernoderLändergruppen
desVereins geregelt.

Artikel 20.
Vollzugsordnung)besondereVerwaltungs=

kommen.

1. Die Postverwaltungender Ver=
einsländersindbefugt,im Einvernehmen
miteinanderalle für notwendigerachteten
Dienstvorschriften in einer Vollzugs=
ordnungfestzusetzen.

2. Die Verwaltungenkönnenaußer=
dem unter sich die erforderlichenAb=
kommenüber solche Angelegenheiten
treffen, die nicht die Gesamtheit des
Vereins angehen,vorausgesetzt,daßdie
AbkommendenFestsetzungendesgegen=
wärtigenVertrags nichtwidersprechen.
3. Den beteiligtenVerwaltungenist

jedochgestattet,sichüber die Annahme
ermäßigterGebühren im Umkreisevon
30 Kilometeruntereinanderzu verstän=
digen.

Artikel 21.
Innere Gesetzgebung)engereVereine.

1. Die innere Gesetzgebungder
Länder bleibt von demgegenwärtigen
Vertrag in allemunberührt, was durch
dieBestimmungendiesesVertragsnicht
vorgesehenist.
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2. Elle ne restreint pas le droit
des parties contractantes demaintenir
et de conclure des traités, ainsi due
de maintenir et d’tablir desunions
plus restreintes, en vue de la
rduction des taxes ou de toute
autre amélioration des relations
Postales.

AnricrE 22.
Bureau international.

1. Est maintenne T’institution, sous
le nom de Bureau international de
I Union postaleuniverselle, d’un Oflice
central qui fonctionne sous la haute
surveillance de I’Administration des
Dostes suisses, et dont les frais sont
supportéespar toutes les Admi=
nistrations de I’Union.
2. Ce Burcau demeure chargé de

réunir, de coordonner, de publier et
de distribuer les renseignements de
toute nature qui intéressentle service
international des postes; d’émettre,
à la demande des parties en cause,
un avis Sur les questions litigieuses;
Tinstruire les demandes en modi=
fication des Actes du Congres; de
notifier les changementsadoptés,et,
eengénéral, de procéder aux études
et aux travaux dont il serait saisi
dans Tintérét de IUnion postale.

Anricr 23.
Litiges à régler par arbitrage.

1. En cas de dissentiment entre
deux ouplusieurs membresde’Union,
relativement à Tinterprétation de la
Drésente Convention ou à la respon=
Sabilitedrivant, pouruneAdministra=
tion, deTapplication de ladite Conven=
tion, la questionen litige est réglée

2. Auch beschränktderVertragnicht
die Befugnis der vertragschließenden
Teile, zur Herabsetzungder Gebühren
oderzu jederanderenVerbesserungdes
PostverkehrsVerträge untereinanderbe=
stehenzu lassenoder abzuschließensowie
engereVereineaufrechtzu erhaltenoder
zu gründen.

Artikel 22.
Internationales Bureau.

1.UnterdemNamen„Internationales
Bureau des Weltpostvereins“soll die
Zentralstelle,die unter der oberenLei=
tung der schweizerischenPostverwaltung
wirkt und derenKosten von sämtlichen
Vereinsverwaltungenbestrittenwerden,
bestehenbleiben.

2. DiesesBureau wird auchkünftig
dieMitteilungen,die sichauf denAus=
lands=Postdienstbeziehen,sammeln,zu=
sammenstellen,veröffentlichenund ver=
teilen, sich in streitigenFragen auf
Verlangen der Beteiligten gutachtlich
äußern, Anträgen auf Anderungder
Kongreßurkundendie geschäftlicheFolge
geben,angenommeneAnderungenbe=
kanntmachenund sichüberhauptmit den
AufgabenundArbeitenbefassen,dieihm
für dieZweckedesPostvereinsübertragen
werden.

Artikel 23.
Erledigungvon StreitigkeitendurchSchiedsgericht.

1. Meinungsverschiedenheitenzwischen
zwei odermehrerenVereinsmitgliedern
überdie Auslegungdesgegenwärtigen
Vertrags oder über die Verantwort=
lichkeit,diesichausderAnwendungdes
Vertrags für eineVerwaltung ergibt,
sollen durch ein Schiedsgericht aus=
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par jugement arbitral. cet effet,
chacune des Administrations en cause
choisit un autre membre de l'Union
qui M'est pas directementintéressé
dans T’aflaire.
2. La déeision des arbitres est

donnéeà la majoritéabsoluedesvoix.
3. En cCasde partage des voix,

les arbitres choisissent, pour trancher
le difförend, une autre Administration
éGalementdésintéresséedansle litige.

4. Les dispositions du présent
article sappliquent éCgalementà tous
lIes Arrangements conclus en vertu
de Tarticle 19 précédent.

AnrichE 24.
Adhésions à la Convention.

1. Les pays qduiwont point pris
Part à la présenteConvention sont
admisà y adhérersur leur demande.

2. Cette adhésion est notifice, par
la voie diplomatique, au Gouverne-
ment de la Confédération suisse et,
Par ce Gouvernement, à tous les
Pays de T’Union.
3. Elle emporte, de plein droit,

accession à toutes les clauses et ad=
missionà tous les awantagesstipulés
Par la présenteConvention.

4. LI appartientauGouvernement
de la Confédérationsuisse de dé=
terminer, d’'un commun accord avec
Ie Gouvernementdu pays intéressé,
la part contributive de IAdmi=
nistration de ce dernier pays dans
les frais du Bureau international, et,

getragenwerden. Zu diesemSchieds=
gerichtewählt jededer beteiligtenVer=
waltungenein anderes,bei der An=
gelegenheitnicht unmittelbarbeteiligtes
Vereinsmitglied.
2. Das Schiedsgerichtentscheidetnach

einfacherStimmenmehrheit.
3. Bei Stimmengleichheitwählendie

Schiedsrichterzur Entscheidungder strei=
tigen Frage eine andereVerwaltung,
die bei derAngelegenheitebenfallsunbe=
teiligt ist.
4. Die BestimmungendiesesArtikels

gelten auch für alle Ubereinkommen,
die auf Grund des vorstehendenAr=
tikel19 abgeschlossensind.

Artikel 24.
Beitritt zum Vereinsvertrage.

1. Die Länder,die an demgegen=
wärtigenVertragenicht teilgenommen
haben, könnenihm auf ihren An=
trag beitreten.
2. Der Beitritt wird auf diplo=

matischemWege der Regierung der
SchweizerischenEidgenossenschaftange=
zeigt, die davon allen Vereinsländern
Nachrichtgibt.
3. Der Beitritt schließtvon Rechts

wegendie Anerkennungaller Bestim=
mungendes gegenwärtigenVertrags
und die Zulassungzu allen durchihn
gewährtenVorteilenin sich.
4. Es ist Sache der Regierung der

SchweizerischenEidgenossenschaft,im
Einvernehmenmit der Regierungdes
beteiligtenLandes die Höhe des Bei=
trags zu bestimmen,den die Ver=
waltung diesesLandes zu den Kosten
für das Internationale Bureau zu
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s’ilyalieu,1ætaxæäpercevoik
Par cette Administration en con=
formité de Tarticle 10 précédent.

Anric# 25.
Congrèeset conférences.

1. DesCongresdeplénipotentiaires
des pays contractantsou de simples
Conférences administratives, selon
Timportancedesquestionsà résoudre,
sont réunis lorsque la demande en
est faite ou approuvé#epar les deux
tiers, au moins, des Gouvernements
Ou Administrations, suivant le cas.

2. Toutefois, un Congres doit avoir
lieu au plus tard cind ans apres la
datede la miseà exéçcutiondesActes
conclus au dernier Congres.
3. Chaqdue pays peut se faire

représenter, soit par un ou plusieurs

autre pays. Mais il est entendu que
le délegué ou les déeldguésd’un pays
ne Peuvent eire chargés due de la
représentation de deux pays, y
compris celui qdu’ilsreprésentent.
4. Dans les delibérations,chaque

Pays dispose d’'une seule voix.
5. Chaque Congres fixe le lieu

de la réunion du prochain Congres.
6. Pour les Conférences, les Ad=

ministrations fixent les lieux de
réunionsur la propositiondu Bureau
international.

Anrick# 26.
Propositions dans l’intervalle des réunions.

1. Dans Tintervalle qui s’éoule
entre les réunions, toute Admi=

zahlenhat; das gleichegilt für dieGe⸗
bühren, die von dieser Verwaltung
nachdemvorhergehendenArtikel10 zu
erhebensind.

Artikel 25.
Kongresseund Konferenzen.

1. Je nachder Wichtigkeitder zu
entscheidendenFragen tretenKongresse
von Bevollmächtigtender vertrag=
schließendenLänder oder einfacheKon=
ferenzender Verwaltungenzusammen,
sobaldein dahingehenderAntrag von
mindestenszweiDrittel derRegierungen
oderVerwaltungengestelltodergebilligt
wird.
2. Ein Kongreßsoll jedochspätestens

fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der
auf dem letztenKongreß geschlossenen
Akte abgehaltenwerden.
3. Jedes Land kann sich durch

einenodermehrereBevollmächtigteoder
durchdieBevollmächtigteneinesanderen
Landes vertretenlassen;jedochdürfen
Bevollmächtigteeines Landes nur mit
derVertretungzweierLändereinschließlich
deseigenenbeauftragtwerden.

4. Bei den Beratungenhat jedes
Land nur eineStimme.
5. Jeder Kongreß bestimmtdenOrt

desnächstenKongresses.
6. Für die e setzendie

VerwaltungenaufVorschlagdesInter=
nationalen Bureaus den Ort der Zu=
sammenkunftfest. -

Artikel 26.
Vorschlägein der Zeit zwischenden Ver=

sammlungen.

1. In der Zeit zwischenden Ver=
sammlungenist jede Postverwaltung
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nistration des postes d'un pays de
I’Union a le droit d’adresser aux
autres Administrations participantes,
Par Tintermédiairedu Bureau inter=
national, des propositions Cconcernant
1e régime de IUnion.
Pour étre mise en Glibération,

chaque proposition doit étre appuyée
Dar au moins deux Administrations,
Sanscomptercelledontla proposition
Gmane. Lorsque le Bureau inter=
national ne recoit pas, en méme
tempsdue la proposition, le nombre
nécessaire de declarations d’appui,
la proposition restesans aucune suite.
2. Toute proposition est soumise

au procédé suivant:
Un deélaide six mois est laissé

aux Administrations de I'Unionpour
examiner les propositions et pour
faire parvenir auBureau international,
le cas échéant, leurs observations.
Les amendementsne sont pas admis.
Les réponses sont réunies par les
soins du Bureau international et
communiquces aux Administrations
avec Tinvitation de se prononcer
pour ou contre. Celles qui n'ont
Point fait parvenir leur vote dans
un dlai de six mois, à compter de
Ia date de la secondecirculaire du
Bureau international leur notiflant
les observations apportées, sont con=
sidéréescommes’'abstenant.

3. Pour devenir exécutoires, les
Propositions doivent réunir, savoir:
½ Tunanimité des suffrages, Fil
Fagit de Paddition de nouvelles
dispositions ou de la modifica=
tion des dispositions du présent
article et des articles 2, 3, 4, 5,

2
eines Vereinslandes berechtigt, den
anderenVereinsverwaltungendurchVer=
mittelungdesInternationalenBureaus
Vorschlägein Vereinsangelegenheitenzu
unterbreiten.

Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
ratunggestelltzuwerden,vonmindestens
zweiVerwaltungenunterstütztsein,die=
jenigenicht eingerechnet,von welcher
der Vorschlag herrührt. Geht dem
InternationalenBureau nichtzu gleicher
Zeit mit dem Vorschlage die erforder=
licheZahl vonUnterstützungserklärungen
zu, so bleibtderVorschlagohneFolge.
2. JederVorschlagunterliegtfolgen=

demVerfahren:
Die Vereinsverwaltungenhabensechs

MonateZeit, um dieVorschlägezu
rüfenunddemInternationalenBureau
ihre etwaigenBemerkungenzukommen
zu lassen. Abänderungsvorschlägesind
unstatthaft. Die Antwortenwerdenvon
demInternationalenBureauzusammen=
gestelltund den Verwaltungenmit der
Aufforderung mitgeteilt, sich für oder
gegendenVorschlagauszusprechen.Die
Verwaltungen, die nicht binnen sechs
MonatenihreStimmeabgegebenhaben,
vom Zeitpunktedes zweitenRund=
schreibensab gerechnet,mit dem das
InternationaleBureau dieBemerkungen
zu ihrerKenntnisgebrachthat, werden
als der Abstimmung sich enthaltend
angesehen.
3. Die Vorschlägemüssen,um voll=

streckbarzu werden,erhalten:
1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
die Aufnahme neuer Bestimmun=
genoderum dieAnderungder
Bestimmungendes gegenwärtigen
Artikelsund derArtikel2, 3, 4,
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6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27,
28 et 29;

2° les deux tiers des sullrages,
il Fagit de la modification des
dispositions de la Convention
autres que celles des articles2,
3, 4, 5. 6. 7, 8. 9, 12,13,15, 18,
26, 27, 28 et 29;

3° la simple majorité absolue, Fil
s'agit de Tinterprétation des
dispositions de la Convention,
hors le cas de litige préyu à
Tarticle 23 précédent.

4. Les résolutions valables sont
consacrées, dans les deux premiers
cas,Darunedeclarationdiplomatique
due le Gouvernement de la Con=
#Edérationsuisseest chargéd’établir
et de transmettre à tous les Gou-=
Vernements des pays contractants, et,
dans le troisième cas, par une simple
notification du Bureau international
à toutes les Administrations de
IUnion.
5. Toute modification ou Tréso=

lution adoptée west exécutoire due
trois mois, au moins, apres sa noti=
lication.

AnricrE 27.
Protectorats et colonies dans I'Union.

Sont considérds comme formant,
Dour Tapplication des articles 22,
25 et 26 précédents, un seul pays
Ou un seule Administration, suivant
le cas:
1%Les protectorats allemands de
Afrique;

2 Les protectorats allemands de
I’Asie et de I'Australasie;

3“ L’Empire de UInde britannidue;

OigitizedbyOo gle

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18,
27, 28 und 29 handelt,

2. zwei Drittel der Stimmen,wenn
es sichum dieAnderunganderer
Vertragsbestimmungenhandeltals
derjenigender Artikel2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26,
27,28und29;

3. einfacheStimmenmehrheit,wennes
sichumdieAuslegungderVertrags=
bestimmungenhandelt;)dochgelten
im Falle einerStreitigkeitdie im
vorhergehendenArtikel 23 vorge=
sehenenBestimmungen.

4. Die gültigenBeschlüssewerden
in den beidenerstenFällen durch eine
diplomatischeErklärung bestätigt,welche
dieRegierungderSchweizerischenEidge=
nossenschaftauszufertigen und allen
Regierungen der vertragschließenden
Länder zu übersendenhat, im dritten
Falle durch eine einfacheMitteilung
des Internationalen Bureaus an alle
Vereinsverwaltungen.

5. Die angenommenenAnderungen
oder Beschlüssetreten frühestens drei
Monate nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

Artikel 27.
Schutzgebieteund Kolonien im Vereine.

Als ein einzigesLand oder eine
einzigeVerwaltung im Sinne der vor=
hergehendenArtikel 22, 25 und 26
werdenangesehen:

1. diedeutschenSchutzgebietein Afrika;

2. die deutschenSchutzgebietein Asien
und Australien;

3. das Britisch=IndischeKaiserreich;
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4%Le Dominion du Canada;
5%La Confédération australienne
(Commonwealth of Australia)
avec la Nouvelle-Guinée bri=
tannique;

6%L’ensemble descoloniesetprotec=
toratsbritanniques de I-Afrique
du Sud;

7° LT’ensemble de toutes les autres
colonies britanniques;

%T’ensemble des possessions in=
Sulaires des Etats-Unis dAmé-
riqduecomprenant actuellement
les iles Hawai, les ües Plilip=
Pines ct les iles de Porto-Rico
et de Guam;

% L’ensemble des colonies da-
hoises;

10%T’ensemble des
Dagnoles;

i1 L’Algérie;
12%Les colonies et protectorats

français de T’Indo-Chine;
13°Tensemble des autres colonies

Colonies es=

francaises;
1%Lensemble des colonies ita=

liennes;
15%Lensemble des colonies néer=

landaises;
6%Les cColonies portugaises de

Afrique;
17 L’ensemble des autres colonies

Dortugaises.

ARTICIE 28.
Durée de la Convention.

La présenteConventionseramise
à exéccutionle 1“ octobre 1907 et
demeurera en vigucur pendant un
temps indéterminé; mais chaque
Partie contractante a le droit de se
retirer de VUnion, moyennant un
Reichs=Gesetzbl.1907.

4. das Dominium Canada;
5. der AustralischeBund (Common-
wealth of Australia)mit Britisch=
Neuguinea;

6. die Gesamtheitder britischenKo=
lonienund Schutzgebietein Süd=
afrika

7. dieGesamtheitaller anderenbriti=
schenKolonien;

s. die Gesamtheitder im Besitzeder
VereinigtenStaaten von Amerika
befindlichenInseln,dassindgegen=
wärtig Hawai, diePhilippinen,
Porto Rico und Guam,)

9. die Gesamtheitder dänischenKo=
lonien;

lo. die Gesamtheitder spanischenKo=
lonien;

I1. Algerien;
12.die französischenKolonien und

Schutzgebietevon Indochina)
13.dieGesamtheitderanderenfranzö=
sischenKolonien;

14.die Gesamtheitder italienischen
Kolonien;

I5. dieGesamtheitderniederländischen
Kolonien;

16.die portugiesischenKolonien in
Afrika;

17.die Gesamtheitder anderenportu=
giesischenKolonien.

Artikel 28.
Dauer desVertrags.

Der gegenwärtigeVertrag soll am
1. Oktober1907 in Kraft tretenund
für unbestimmteZeit gelten; jeder der
vertragschließendenTeile hat jedochdas
Recht, auf Grund einer von seiner
RegierungderRegierungderSchweize=
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avertissement donné une annde à
Tavance par son Gouvernementau
Gouvernement de la Confederation
Suisse.

An#icE 29.
Abrogation des traites antérieurs; ratification.

1. Sont abrogéesà partir du jour
de la mise à exécution de la pré=
sente Conwentiontoutes les disposi=
tions des Traités, Conventions, Ar=
rangements ou autres Actes conclus
antérieurement entre les divers pays
OuAdministrations, pour autant due
es dispositions ne seraient pas con=
iliables avec les termes de la pré=
sente Convention, et sans préjudice
des droits réservéespar Tarticle 21
i-dessus.
2. La présente Convention sera

ratifiée aussitot due faire sepourra.
Les actes de ratification seront
GEchangésà Rome.
3. En soi de duoi, les plénipoten=

tiaires des pays ci-dessus éhumérés
ont signé la présente Convention à
Rome, le vingtsik mai mil neuf
cent six.

Pour I'Allemagneet les

rischenEidgenossenschaftein Jahr vorber
gemachtenMuteilung aus demVerein
auszutreten.

Artikel 29.
Aufhebung früherer Verträge; Ratifkation.

1. Mit demTage desInkrafttretens
des gegenwärtigenVertrags werdenalle
Bestimmungen der früher zwischenden
Ländern oder Verwaltungen abge=
schlossenenVerträge, Ubereinkommen
odersonstigenAkte insoweitaufgeboben,
als sie mit denFestsetzungendesgegen=
wärtigenVertrags nicht im Emklange
steben; doch werden die im vorber=
gehendenArtikel21 vorbehaltenenRechte
hierdurchnicht berührt.

2. Der gegenwärtigeVertrag soll
sobald als möglich ratifiziert werden.
Die Ratifikationsurkundensollenin Rom
ausgewechseltwerden.
3 Zu Urkund dessenhabendie Be=

vollmächtigtenderobenbezeichnetenLän=
der den gegenwärtigenVertrag unter=
zeichnetzuRom, densechsundzwanzigsten
Mai eintausendneunhundertsechs.

Pour le Brésil:
protectoratsallemands: Kb#r#l. Laqum(amenodeNrandaeNorta.

Vieseke. Pberan.

Fnt Pourla Belglaue: Ponrla Bulgarie:
Pour lesEtats-Unis Slerpin. D.Kojanonuch.
adkAmérlaueet les L.Wodun. T.oulchefl.

PossessionsInsulalresdes lanbin.
Eltals-Unisd'Amérique: .

lltmh PourlaBollyie: dsghsint
2 - os IaamIdiiarclllodevaler. JJHEIIWM ltmhswspsnmälw

Pour la Répuhlique PourlaBosnie-Hlerzégovine:
Argemtine: schleyer. PourI'EmpiredeChine:
Abertoblancas. Loyanchi. 7
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Pour la République
de Colombie:
C.Uchelsen.

PourI'FtatIndependant
du Congo:
J. Slerpiu.
L.Vodon.
Lambu.

Pour I'EmpiredeCorée:
KamnchroNaisuk
Talenkayamura.

Pour la Repuhblique
deCosta-Rica:
LalaelNontealegre.
1—

Pour la Crête:
ElooNorpurgo.
CarloCamoud.
Purone.

CleseppeCreborio.
Delmal.

Pour la République
de Cuba:

Dr.CarlosdePedroso.

Pour le Danemark
# les coloniesdanolses:

Klörboe.

Pour la République
Dominicaine:

PourIPgypte:
I. Saba.

PourI'Pquateur:
NlecorK.Comer.
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PourI’Espagne

CCarlosFlorex.

Jarolel.
luctenKaunt.
Hlerman.

Pour les colonies
et protectoratsfrançals
de I’Indo-Chine:

C.Schmadl.

olonies Francaises:
lorgal.

et diversescolonles
hritanniques:
I. BabingtonSuulh.
A.B.Walller.
H.Danes.

H.N.Kssch.
P.A.Doran.

Pour la Commonwealth
de IAustralle:
Austn(hapman.

Pour le Canada:
K 1 (ouleer.

I.C.MardparAusunChapma.

Pour les colonles
britanniques

del'Arique duSud:
SommersetR.Prench.
HecerTod.
J. PrankBrom.
A Fald.

Pour la Crece:
Chriss.Minnopoulos.
C.N.Nartnos.

Pour le Cuatemala:
ThomäsSegariul.

Pour la Réepublique
d'llaĩii:
Luhr.

Pour la République
deHonduras:

JeanGiordanohucd'raline.

Pour la Hongrie:
PieredeKalay.
Dr.deHeuazel.

Pour I'ltalie et les
Coloniesitaliennes:

ElioMorpurgo.
CarloGamond.
Pirroue.

luseppebreborio.
P.Deimal.

Pour le Japon:
KanchiroMaisube.
TalenKanamma.

Pourla République
doLiberia:
K.deluchi.
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Pourle Luxembourg:
PourI. Mongenast:
A.W.kumelll.

Pourle Mexique:
O.A.Fstena.
K Deminguer.

Pour le Montéenégro:
Lug.Popovilch.

Pour le Nicaragua:

Pourla Norvoge:
Thb.llegerdall.

Pour la Républiqdue
dePanama:
HanuelF.Amador.

Pour le Paraguay:
F.S.Beuucil.

PourlesPays-Bas:
PourN.ö.J.(. . Eop:
A.V.Kunmel.
A.W.jumell.
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Pour les colonies
NEerlandaises:

Perk.

Pour le Pérou:

Pour la Perse:
HadNirzaAl Khan,

m— bullan.
(. Lolllor.

Pourle Portugal
et les coloniesportugaises:

AlredoPereira.

Pour la Roumanie:
Or.Cerkel.
C.Cabrielescu.

Pour la Russie:
ViclorBillbiue.

Pour le Salvador:

Pour la Serbie:

Pour le Royaume
deSiam:
H.Keuchenius.

Pour la Sucède:
Predr.Crönwall.

Pour la JSuisse:
J.B.Poda.
A.Käger.
(. belessert.

Pour la Tunisie:
AlbertLegrand.
F. Maoger.

Pourla Turquie:
Al.Fahrr.

A.FuadHmet.

Pour I'Uruguay:
NleclorR.Cömer.

Pour les Etats-Unis
deVenezuela:
CarlosF.Hahn.
DomingoF.Casll.



Protocole final.

Au moment de Procécder à la
signature des Conwentionsarrétées
Par le Congrespostal universel de
Rome,lesplénipotentiairessoussignés
sont conwenus de ce qui suit:

J.
Il est pris acte de la déclaration

faite par la délégation britannique
au nom de son Gouwernement et
Portant qdu’ila cédé à la Nouvelle-
Zclande avec les iles Cocoket autres
iles dépendantes,la voix dueParticle
27, 7°, de la Convention attribue à
„Tensemblede toutes les autresco=
lonies britanniques“.

II.
En dérogation à l'article 27 de la

Conventionprincipale, unedeuxième
Voix est accordée aux colonies néer-
landaises en faveur des Indes néer-—
landaises.

II.
En dérogationaux dispositionsdu

8 lde l'article 5, il est entendu que,
Dar mesure de transition, les Admi=
nistrations Postales qui, en raison de
Torganisationdeleurserviceintérieur.
u pour d’autres causes,nepourraient
adopter le principe de T’Glévationdu
Doids unitaire des lettres de 15 à
20grammes et celui de T’abaissement
de la taxe au-dessusde la première
unité de poids à 15 centimespar port
supplementaireaulien de 25 centimes,
sont autorisées à ajourner Tappli=
cation de ces deux dispositions ou
de Pune ou F’autre, en ce qui con=

Schlußprotokoll.

Im Begriffe, zur Unterzeichnungder
durchdenWeltpostkongreßin Rom ver=
einbartenVerträgezu schreiten,sinddie
unterzeichnetenBevollmächtigten über
folgendesübereingekommen:

I
Es wirdKenntnisgenommenvonder

Erklärung, welchedie britischenBevoll=
mächtigtenim Namenihrer Regierung
abgeben,daß dieStimme, die derAr=
tikel 27)7 desVertrags der „Gesamt=
heit aller anderenbritischenKolonien“
zuteilt,anNeu=SeelandnebstdenCook=
und denübrigenzugehörigenInselnab=
getretenwird.

II
Abweichend vom Artikel 27 des

Hauptvertragswirddenniederländischen

Indien eine zweiteStimme bewilligt.

III
Abweichendvon den Bestimmungen

desArtikel5, §1 gilt für diePostver=
waltungen,die mit Rücksichtauf die
Gestaltung ihres innerenDienstes oder
aus sonstigenGründen den Grundsatz
der Erhöhung der Gewichtseinheitfür
Briefe von 15 auf 20 Gramm sowie
den Grundsatzder Ermäßigung des
Portos für Briefe, die über die erste
Gewichtseinheithinausgehen,von 25 auf
15 Centimen für jedenweiterenPorto=
satznicht annehmenkönnen,folgende
Übergangsvorschrift.Diese Postver=
waltungensind berechtigt,die beiden
erwähntenBestimmungenoder die eine

Oriqinal from



cerne les lettres originaires de leur
service, jusqu'au jour où elles seront
en mesure de le faire, et à se con=
former entre temps, aux prescriptions
établies à ce sujet par le Congres
de Washington.

IV.
En dérogation à Tarticle 6 de la

Convention, qui fixe à 25 centimes
au maximum le droit de recomman=
dation, il est convenn due les Etats
hors d’Europe sont autorisés à main=
tenir Ce maximum à 50 centimes, y
compris la delivrance d’un bulletin
de dépôt à PTexpéditeur.

1
Par exception aux dispositions du

83 de T’article 12 de la Convention,
la Perse a la faculié de percevoir sur
les destinatairesdes imprimés de toute
sorte arrivant de Pétranger une taxe
de 5 centimespar envoi distribué.

titre proviscire.
La mémefacultéestaccordéeà la

Chine pour le cas on elle adhérerait
à la Convention principale.

VI.
Par exception aux dispositionsde

Tarticle 4 de la Convention principale
etdes paragraphes correspondants du
Reglement relatif à cette Convention,
i. est convenn ce qui suit en ce qui
concerne les frais de transit à payer
à IAdministration russedu chef des
correspondances Cchangées par la
Voie du chemin de ter sibérien:
%Le décompte des frais de transit
concernantles correspondances

OigitizedbyOo gle

oder andere von ihnen auf die bei
ihnen aufgeliefertenBriefe erst anzu—
wenden, wenn sie hierzu in der Lage
sind, und sichin der Zwischenzeitnach
denvomWasbingtonerKongreßhierüber
aufgestelltenVorschriftenzu richten.

IV.
Abweichendvom Artikel 6 des Ver=

trags, der die Einschreibgebührauf
höchstens25 Centimen festsetzt,wird
vereinbart, daß die außereuropäischen
Staaten befugtsind, für dieEinschrei=
bungeinschließlichderAusfertigungeines
Einlieferungsscheinsfür den Absender
eineMeistgebührvon 50 Centimenbei=
zubehalten.

V.
Als Ausnahmevon denBestimmun=

gendesArtikel 12, 9 3 desVertrags
hat PersiendieBerechtigung,von den
Empfängerndervom Ausland eingehen=
den DrucksachenjederArt eineGebühr
von 5 Centimenfür jedeausgehändigte
Sendung zuerheben.
Diese Berechtigungist Persien vor=

übergehendeingeräumt.
Die gleicheBefugnis wird China

für denFall eingeräumt,daß es dem
Hauptvertragebeitritt.

VI.
Als Ausnahme von denBestimmun=

gen des Artikel4 des Hauptvertrags
und der entsprechendenParagraphen
derVollzugsordnungzu diesemVerrag
ist bezüglichder Transitkosten,die der
russischenPostverwaltung für die mit
der sibirischenEisenbahnzu befördernden
Briefschaftenzu zahlensind, folgendes
verabredetworden:
1. Die AbrechnungüberdieTransit=
kostenfür die oben bezeichneten

Original from
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susmentionnéesauralieu.àpartir.
de la date de Touventure du
chemin de fer précité, sur la
base de relevéesspéciaux Gtablis
tous les trois ans pendant les
vingt-huit premiers jours du
mois de mai ou du mois de
novembre (alternativement) de
la deuxième année de chaque
Période triennale, pour sortir
leurs effets rétroactivement à
Damir de la première année.
La statistigue de mai 1908
reglera les payements à lire
depuis la dateducommencement
GKemuel du trafic dont il Fagit
jusqu'à la fin de Tannée1909.
La statistique de novembre 1911
#Siappliqueraaux années 1910,
1911 et 1912, et ainsi de suite.
Si un pays de I’Union commence
Texpédition de ses correspon=
dances en transit par le chemin
de fer sibérien, pendant lappli=
cation de la Statistidue sus=
menmtionnée,la Russie àmlafaculté
de réeclamer une Statistique à
Partse rapportant exclusivement
à cette correspondance.
Les payements des frais de
transit dus à la Russie pour la
Première et, au besoin, pour la
secondeanndedechaque Période
triennale, Fellectuent proviscire-
ment, à la fin de Tannée, sur les
basesdelastatistiqueprécédente,
sauf reglement ultérieur des
comptes d’apreèsles résultats de
la statistique nouvelle.

admis par le chemin de fer
Précité.

5.

Briefschaften erfolgt vom Tage
der Eröffnung der genannten
Eisenbahn ab auf Grund beson=
dererNachweisungen,die alle drei
Jahre abwechselnd während der
ersten28 Tage des Monats Mai
oderNovemberdeszweitenJahres
jedes dreijährigenZeitraums auf=
gestellt werden und rückwirkende
Kraft vonBeginndeserstenJahres
ab haben.

Die Zählung vomMai 1908 regelt
dieZahlungen,dievomTage der
etwaigenEröffnungdes Verkehrs
an bis zumEnde desJahres 1909
zu leisten sind. Die Zählung
vom November1911 beziehtsich
auf die Jahre 1910, 1911 und
1912 ufw.
Wenn ein Vereinslanddie Ver=
sendungseiner Briefschaftenim
Durchgang überdiesibirischeEisen=
bahn während der Geltungedauer
der oben erwähnten Zählung be=
ginnt, hat Rußland das Recht,
eine besondere,sich ausschließlich
auf dieseBriefschaftenbeziehende
Zählung zu fordern.
Die Transitkosten,die Rußland

das ersteund nötigenfallsfür
as zweiteJahr jedesdreijährigen
Zeitraums zustehen,werden am
Ende des Jahres auf Grund der
vorhergehendenZählung vorläufig
bezahlt;dieRechnungensindspäter
nach den Ergebnissender neuen
Zählung zu regeln.

Der offeneTransit ist auf der er=
wähntenEisenbahnnichtzugelassen.
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du présentarticle en ce dui concerne
le décomptedes frais de transit dus
au Japon pour le transit territorial
ou maritime des correspondances
CchangéesPar la voie du chemin de
ser japonais en Chine (Mandcehourie)
et en cequi concernela non-admission
du transit à déecouvert.

VII.
Le Salvador, qui fait partie de

J’Union postale, ne Fétant pas fait
repreenter au Congres, le Protocole
lui reste ouvert pour adhérer aux
Conventions qui y ont 666conclues,
ou seulement à Pune ou à Tautre
entre elles.
II reste aussi ouvert dans le méme

but:
a)Au Nicaragua et au Pérou,
dont les déléguésau Congres
’étaient pas munis de pleins
Douvoirs;

b) Ala République Dominicaine,
dont le déléguéa düs’absenter
au moment de la signature
des Actes.

Le Protocole resteégalementouvert
en faveur de l'Empire de Chine et
de Empire de IEthiopie, dont les
déelécgucsau Congres ont doclaré
Tintention de cespays d’entrerdans
IUnion postale universelle à partir
d’'unedate à fixer ultérieurement.

VIII.
Le Protocole demeureouvert en

faveur despays dont lesreprésentants
Dwontsigné aujourd’hui qduela Con=
vention principale, ou un certain
nombre seulement des Conventions
arrétées par le Congres, à Peffet de
leur permettred'adhérer aux autres
Conventions signées ce jour, ou à
D’uneou lautre Tientre elles.

OigitizedbyOo gle

gegenwärtigenArtikelssowohlhinsichtlich
der Abrechnungüber die Transitkosten
anzuwenden,diean Japan für denLand=
und Seetransit der auf der japanischen
Eisenbahn in China (Mandschurei)be=
fördertenBriefschaftenzu zahlensind,
als auchhinsichtlichdesAusschlussesdes
offenenTransits.

VII.
Für Salvador, das demVerein an=

gehört,sichaberauf demKongreßnicht
hatvertretenlassen,bleibtdasProtokoll
für den Beitritt zu dendaselbstabge=
schlossenenVerträgenoderzu einzelnen
von ihnen offen.

Es bleibtfernerzu demselbenZwecke
offen:

a) für Nicaragua und Peru, deren
Vertreter für denKongreß nicht
mitVollmachtenversehenwaren;

b) für dieDominikanischeRepublik,
derenVertreterverhindertwar,
derUnterzeichnungderAktebei=
zuwohnen.

Das Protokoll bleibt ebenfalls offen
zu Gunstendes ChinesischenKaiserreichs
und des KaiserreichsAthiopien, deren
BevollmächtigtezunkKongreßdieAbsicht
ihrer Ländererklärthaben,von einem
späterfestzusetzendenZeitpunktab in den
Weltpostvereineinzutreten.

VIII.
Das Protokoll wird zuGunstender

Länder offengehalten,derenVertreter
heutenur denHauptvertragodernur
einegewisseZahl der vomKongreßver=
einbartenVerträge unterzeichnethaben,
damit sieauchden übrigen heuteunter=
zeichnetenVerträgenodereinzelnenvon
ihnen beitretenkönnen.
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IX-
LesadhösionsprövuesTr1’articleVII

ci-dessusdevrontåtrenotikiöesau
GouvernementderImlieparles
Gouvernementsrespectils, en la forme
diplomatique. Le delai qui leur est
accordé pour cette notification ex=
Pirera le 17 juillet 1907.

X.
Dans le cas ou une ou plusieurs

des Parties contractantes aux Con=
ventionspostalessignéesaujourd’hui
à Rome ne ratifieraient Das P’une ou
Tautre de ces Conventions, cette Con=
vention n’en sera pas moins valable
Dour les Etats qui Pauront ratifie.
En foi deqduoi,lesplénipotentiaires

ci-dessous ont dressé le présent
Protocole final, qui aura la méme
force et la méme valeur due §i ses
dispositions étaient inséréesdans le
texte méme des Conventions aux=
duelles il se rapporte, et ils Pont
signé en un exemplaire qui restera
déeposéaux Archives du Gouverne-
ment de lItalie et dont une copie
sera remise à chaque partie.
Fait à Rome, le vingt-six mai mil

neul cent six.

IX.
Die in demvorstehendenArtikelVII

vorgesehenenBeitrittserklärungenmüssen
durch die beteiligtenRegierungenin
diplomatischerForm beiderItalienischen
Regierung angemeldetwerden. Die
Frist, die ihnen für dieseAnmeldung
bewilligtwird, läuft mit dem1. Juli
1907 ab.

X
Für denFall, daßeinsodermehrere

derLänder,welchedieheutein Rom unter=
zeichnetenPostverträge abschließen,den
einenoderanderendieserVerträgenicht
ratifizierensollten,bleibendiesetrotzdem
für dieStaaten,die sieratifizierthaben,
verbindlich.
Zu Urkund dessenhaben die unter=

zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtige Schlußprotokoll aufgenommen,
das dieselbeKraft und dieselbeGültigkeit
habensoll, als wennseineBestimmungen
in denVerträgen, auf diees sichbezieht,
selbstständen,und habendas Schluß=
protokollin einemExemplarunterzeichnet,
dasin demArchivederItalienischenRegie=
rungniedergelegtundwovonjedemTeile
eineAbschriftzugestelltwerdenwird.
Geschehenzu Rom, den sechsund=

zwanzigstenMai eintausendneunhundert=
sechs.

Pour I/Allemagneet les Pourla République Pourla Bolivie:
prolecioratsallemands: Argentine: . deLemoine.

Gieseke. AberloPlancas.
Kocl. Auntriche: ·

» PaarHist-new konklallosnlellekzisgovlaeePourlesFtats-Unis L gdde,,. ser.dimériqueetles 22 Wnschn.
Possessionsinsulairesdes Pourla Belgique:
Etats-Unisd'’Amérilque: I.Kerpn.

—. L.Wolln. PourleBresil:
EdwardRoseyaler. 4 Laubin. ToaqumCameirodeMirandateHorta.
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Pour le Chlll:
CarlosLarran(laro.
lus anlosRoadriguer.

PourI'EmpiredeChine:

Pourla République
de Colombie:
C.Uchelsen.

FourI'Etat indépendant
du Congo:
1.Kerpm.
L.
A lanbu.

FourI'EmpiredeCorée:
LanichiroNatsuk.
lalerKavamura.

Pourla République
deCosta-Rica:
RalaelVoolealegre.
Al.Lquivel.

Pour la Crète:
ElioLorpurgo.
(arloCamond.
Purone.

CiuseppeCreborio.
K.beimal.

Pourla République
de Cuba:

hr.(arlosdePedroso.
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Pour le Danemark
ei les colonlesdanoises:

Lorboe.

Pour la République
Dominicaine:

PourIEgypte:
I. ##ba.

Pour1Equateur:
HeclorK.Comer.

Pour I'Espagne
et les coloniesespagnoles:

CarlosFlorer.

PourI'Empired’Ethlople:

Pourla FranceetI/Algérie:
acole.

Luciendaiul
llerman.

Ponr les colonies
et protectoratsfrangals

de I’'Indo-Chine:
6 Schmad.

PourI’ensembledesautres
coloniesfrançaises:

Lorgal.

Pour la Crande-Bretagne
ei dlversescolonles
britannlaues:
H.BabugionSuilh.
A.. Walkier.
I. Danes.

Pour I'Indebritannique:
H.u. Kah.
K.A Doran

Pour la Commonwealth
de I'Anstralle:
Ausu#(bapman.

Pour le Canada:
K.N.Coulker.

Pour la Nouvelle-Zelande:
J.C.MardparAustu(hapman.

Pour les colonles
britanniques

de IAlrique du Sud:
FSommerselN.French.

S##encerTodd.
J 8 Prom.
4 kak.

Pour la Creècke:
(hrislT
(. N Harnos.

Pour le Cuatemala:
ThomäsSegaru.

Pour la République
dsHalll:
Rulr.

Pour la Républlque
de Hlonduras:

NeanGiordanohucGralino.

Pour la Hongrie:
—=
Dr.deHeamgel.



Poiikl’llnlleelles
Colonies ilaliennes:

ElooNorpurgo.
CarloGamond.
Prrone.

Ciusehpebreboro.
K.Deimal.

Pour le Japon:
LanichiroLalgubi.
LakejiLawamura.

Pourla Röpuhlique
de Liberia:
K.deLuchl.

Pourle Luxremhourg:
PourM.Nongenast
A.. Klnnell.

Pour le Mevique:
6.A.Pieia.
X Domugoe.

Pour le Montéenégro:
Lug.Popovilch.

Pour le Nicaragua:

Pour la Norvege:
Thb.Hegerdal.
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Pourla Répuhlique
de Panama:
LauuelK.Amador.

Pour le Paraguaf:
E.S.Beuacc..

Pour les Pays-Bas:
——. C.A Eop:.

M.Kmumell.
A.W.Klumell.

Pour les colonies
Néerlandaises:

berk.

Pour le Pérou:

Pour la Perse:
HadiMuzaAllK-an,
La esKullan.
C.Nohtor.

Pour le Portugal
etlescoloniesportugaises:

MredoPereua.

Pour la Roumaine:
Cr.(erker.
C.Cabnelescu.

Pour la Russie:
—

Pour le Salvador:

Pour la Serble:

Pour le Royaume
deSliam:
I. Keuchenius.

Pour la Sucde:
Predr.Crönwall.

Pour la Suisse:
J.B.Dode.
A.Käger.
C.Delesserl.

Pour la Tunisie:
AbertLegraud.
L. Lauoser.

Pourla Turqule:
Al. Fah-r.

A huadUllmet.

PourI'Uruguaf:
LeclorH.CGemer.

PourlesFtats-Uuls
de Venezuela:
OarlosK.llahn.
DomungoF.Castllo.
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Union postale universelle.

(No. 3370.) Arrangement concernant
l'échange des lettres et des
boites avec valeur déclarée
conelu entre I’Allemagne et
les Protectorats Allemands, la
République Argentine, l'Au-
triche, la Belgique, la Bosnie=
IHerzégovine, le Brésil, la Bul=
garie, le Chili, la République
de Colombie, le Danemark et
les ColouiesDanoises,TEaypte.
I’Espagne, la France, I’Algérie.
les Colonies et Protectorats
Français de I’Indo-Chine, IEn=
semble des Autres Colonies
Françaises, la Grande-Bretagne
et diverses Colonies Britan-=
niques, I’Inde Britannique, la
Grece, IeGuatemala, la lHongrie,
T’ltalie et les Colonies Italiennes,
le Japon, le Luxembourg, le
Monténégro, la Norvege, les
Pays-Bas, les Indes Néerlan=
daises, le Portugal et les Co=
lonies Portugaises, la Roumanie,
la Russie, la Serbie, la Suce, la
Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Du 26 mai 1906.

Les s ussignés,Dlénipotentiairesdes
Gouvernements des pays ci-dessus
Gnumérés,vu Tarticle 19 de la Con=
vention principale, ont, dun commun
accord et sous réserve de ratilication,
arrte Arrangement suivant:

3t ARTICLE PREMIER.
Etendue de l'Arrangement; poids maximum

des boites.

1. II peut étre expédié, de l’un
des pays mentionnésci-dessuspour

(Ubersetzung.)
Weltpostverein.

(Nr. 3370.) Ubereinkommen,betreffendden
AustauschvonBriefen undKästchen

· mit Wertangabe, abgeschlossen
zwischenDeutschland und den
deutschenSchutzgebieten,der Ar=
gentinischenRepublik, Osterreich,
Belgien, Bosnien=Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, Chile, der
Republik Columbien, Dänemark
und den dänischenKolonien,
Egypten,Spanien,Frankreich,Al=
gerien, den französischenKolo=
nienundSchutzgebietenvonIndo=
china, der Gesamtheit der anderen
französischenKolonien, Großbri=
tannien und verschiedenenbri=
tischenKolonien, Britisch=Indien,
Griechenland,Guatemala,Ungarn,
Italien und denitalienischenKo=
lonien,Japan,Luxemburg,Monte=
negro, Norwegen, den Nieder=
landen, Niederländisch- Indien,
Portugal und denportugiesischen
Kolonien, Rumänien, Rußland,
Serbien,Schweden,der Schweiz,
Tunis und der Türkei. Vom
26.Mai 1906.

Die Unterzeichneten,Bevollmächtigte
der Regierungen der vorstehendauf=
geführtenLänder, haben auf Grund
des Artikel 19 des Hauptvertragsim
Einvernehmen miteinander und unter
Vorbehalt der Ratifikation folgendes
Ubereinkommenabgeschlossen:

Artikel 1.
Geltungsbereichdes Ubereinkommens;Meistgewicht

der Wertkästchen.

1. Zwischen den obenbezeichneten
LändernkönnenBriefemitWertpapieren
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un autre de ces pays, des lettres
contenant des valeurs-papier dé=
clarées et des boites contenantdes
bijoux et objets précieux déclarés
avec assurance du montant de la
déclaration.
La participation au service des

boitesavecvaleur déclaréeestlimitée
aux échangesentre ceux des pays
adhérents dont les Administrations
sont convenues d’établir ce service
dans leurs relations réeciproques.
2. Le poids maximum desbeites

est fx à 1 kilogramme par envoi.

3. Les divers Oflices, pour leurs
rapports respectifs,ont la facultéde
determiner un maximum de dé=
claration de valeur qui, dans aucun
Cas,ne peut étre inférieur à 10 000
francs par enwoi, et il est entendu
due les diverses Administrations
intervenant dans le transport ne sont
engagéesdue jusqu'n concurrence du
maximum queellesont respectivement
adopté.

ARTICIE 2.
Remboursements.

1. Les lettres et boites avec valeur
déclarce peuvent étre grevées de
remboursement, aux conditions ad=
mises par les §§ 1 et 2 de article 7
de la Convention principale. Ces
objets sont soumis aux formalités
et aux taxes des envois de valeur
déclarde de la catégorie à laquelle
ils appartiennent.
2. Après la livraison de Tohjet,

IAdministration du pays de desti=
nation est responsable du montant
du remboursement, à moins dweelle
ne Duisseprouver due les dispositions

sowieKästchenmit Schmucksachenund
kostbarenGegenständenunter Versiche=
rung des angegebenenBetragsversandt
werden.

Die TeilnahmeamWertkästchendienst
ist auf die vertragschließendenLänder
beschränkt,derenVerwaltungendieEin=
führung diesesDienstesin ihremgegen=
seitigenVerkehreverabredethaben.

2. Das Meistgewicht der Kästchen
ist auf 1 Kilogramm für jedeSen=
dung festgesetzt.
3. Die Verwaltungensindberechtigt,

für ihren gegenseitigenVerkehr einen
Meistbetragder Wertangabezu be=
stimmen)doch darf dieserin keinem
Falle unter 10000 Franken für die
einzelneSendung heruntergehen.Die
bei der BeförderungbeteiligtenVer=
waltungen sind nur bis zur Höhe des
von ihnenangenommenenMeistbetrags
haftpflichtig.

Artikel 2.
Nachnahmen.

1. Briefe und Kästchenmit Wert=
angabekönnenunterdenBedingungen,
die in den §§ 1 und 2 des Artikel7
des Hauptvertrags angegebensind, mit
Nachnahmebelastetwerden. Derartige
SendungenunterliegenderselbenBehand=
lung und denselbenGebührenwie Sen=
dungenmit WertangabederGattung,
zu der siegehören.
2. NachAushändigungderSendung

ist die Verwaltung desBestimmungs=
landes für den Nachnahmebetraghaft=
bar, wenn sie nicht beweisenkann, daß
dieBestimmungen,welchedieVollzugs=
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prescritespar le Règlementen ce qui
concerne les remboursements, n'ont
pas été6observées. Lomission éven=
tuelle dans la feuille d'’envoi, de
la mention „Remb.“ et du montant
du remboursement,n’altere pas la
responsabilitede IAdministration du
Pays de destination, pour le non=
encaissementdu montant.

An#icrz 3.
Mode de transmission des envois

de valeur déclaree.

. La libertédu transitestgarantie
sur le territoire de chacundespays
adhérents, et la responsabilité des
Oflices duiParticipent à ce transport
est engagee dans les limites dé=
terminées par Tarticle 12 ci-apres.

II en est de méme à Téegarddu
transportmaritimeeffectuéou assuré
Par les Oflices des pays adhérents,
Pourvu toutefois due ces Ollices
soient enmesured’accepter la respon=
Sabilitédesvaleursà borddespaque=
bots ou bätiments dont ils font
emploi.
2. A moins d'arrangement con-

traire entre les Oflices ’origine et
de destination, la transmission des
valeurs déclarées échangées entre
ays non limitrophes süopeèereà dé=
couvert et par les voies utilisées
Pour acheminement des correspon=
dancesordinaires.
3. L’echange de lettres et de

boitescontenantdesvaleursdéclarées
entre deux pays qui correspondent,
Pour les relations ordinaires, par
Tintermédiaired’'un ou de plusieurs
Pays non participant au prcésent

OigitizedbyOo gle

ordnunghinsichtlichder Nachnahmen
trifft, nicht beachtetworden sind. Die
Verantwortlichkeitder Verwaltung des
Bestimmungslandesfür dieunterbliebene
EinziehungdesBetragsbleibtauchdann
bestehen, wenn etwa der Vermerk
„Remb.“ oder die AngabedesNach-⸗
nahmebetragsin derGeldkartefehlt.

Artikel 3.
VersendungsweisederSendungen

* mit Wertangabe.

1. Die Freiheit desTransits ist auf
demGebietejedesdervertragschließenden
Länder gewährleistet;die bei der Be—
förderungbeteiligtenVerwaltungenüber=
nehmen die Verantwortlichkeit in den
Grenzen,diedernachfolgendeArtikel12
bestimmt.
Dasselbegilt fürSeebeförderungen,

die durchdie Verwaltungender ver=
tragschließendenLänder ausgeführtoder
vermittelt werden, jedoch nur, wenn
dieseVerwaltungenin der Lage sind,
die Verantwortlichkeit für die Wert=
sendungenauf den Postdampfernoder
Schiffen,diesiebenutzen,zuübernehmen.
2. Wenn keineandereAbmachung

zwischendenVerwaltungendesAufgabe=
und des Bestimmungsgebietsgetroffen
ist,werdendiezwischennichtangrenzenden
LändernausgetauschtenWertsendungen
in offenemTransit und auf denfür die
gewöhnlichenBriefschaftenbenutztenBe=
förderungswegenversandt.
3. Wenn Briefe und Kästchenmit

WertangabezwischenzweiLändernaus=
getauschtwerden, die sichfür ihren ge=
wöhnlichenVerkehr der Vermittelung
eines oder mehrereran dem gegen=
wärtigenUbereinkommennichtbeteiligten

Original from



Arrangement, ou au moyen de ser=
vices maritimes déegagésde respon=
sabilité, est subordonnéà P’adoption
de mesuresspécialesà concerterentre
les Administrations despays ’origine
et de destination: telles que lemploi
dune veie détournée, Texpédiion
eendépechescloses,etc.

Anricz 4.
Port et droit d'assurance.

1. Les frais de transit prévuspar
Tarticle4 de la Conventionprincipale
sont payables par DOllice Torigine
aux Oflices qui participent au trans=
Dort imermédiaire, à découwertou
en dépéchescloses, des lettres con=
tenant des valeurs declarées.
2. Un port de 50 centimes par

envoi est payable par I’Oflice d’ori-
gine des boites de valeur déclarée
à l’Administration du pays de desti=
nation et, il yFa lieu, à chacune des
Administrations participant au trans=
Port territorial intermédiaire.L’Ollice
’origine doit payer, en outre, le cas
GEchéant,un port d'un franc àAchacune
des Administrations participant au
transport maritime intermédiaire.
3. Indépendammentde ces frais

et ports, IAdministration du pays
’origine est redevable, à titre de
droit d’assurance, envers I’Admi=
nistrations du pays de destination
et, §il ya lieu, envers chacune des
Administrations Participant au transit
territorial avec garantie de respon=
sabilité, d’'un droit proportionnel de
5 centimes par chaque somme de
300 francs ou fraction de 300 francs
declarée.

Länder oder von der Verantwortlichkeit
befreitenSeepostverbindungenbedienen,
so haben sich die Verwaltungen des
Aufgabe=und des Bestimmungslandes
überetwaigebesondereMaßnahmen,wie
die BenutzungeinesUmwegs,die Be=
förderungin geschlossenenBeutelnusw.,
miteinanderzu verständigen.

Artikel 4.
Porto und Versicherungsgebühr.

1. Die im Artikel 4 des Haupt=
vertragsvorgesehenenTransitkostensind
vonderAufgabeverwaltungan dieVer=
waltungenzu zahlen,die bei der Be=
förderungder Briefe mit Wertangabe
in offenemoder geschlossenemTransit
beteiligtsind.
2. Ein Porto von 50 Centimen ist

für jedesWertkästchenvon derAufgabe=
verwaltungan dieVerwaltungdesBe=
stimmungslandes und an jede bei der
LandtransitbeförderungbeteiligteVer=
waltung zu entrichten.Die Aufgabe=
verwaltunghat außerdemeinPorto von
einemFrankenan jedebeiderSeetransit=
beförderungbeteiligteVerwaltung zu
zahlen.

3. Unabhängig von diesen Kosten
und Portobeträgenhat dieVerwaltung
desAufgabelandesan die Verwaltung
des Bestimmungslandesund an jede
am Landtransit verantwortlichbeteiligte
Verwaltung eine Versicherungsgebühr
von 5 Centimen für je 300 Franken
oder einenTeil von 300 Franken des
angegebenenWerteszu entrichten.
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4. En outre, s'il y a transport
Par mer avec la meme garantie,
Administration Torigine est rede=
vable, envers chacun des Olliccs
Participant à ce transport, d'un droit
d’'assurancemaritime de 10 centimes
Par chaqdue somme de 300 franes
ou fraction de 300 francs déclarée.
5. Le décomptede ces ports et

droits a lieu sur la base de relenés
établis tous les ans, pendant une
Période de 28 jours à determiner
Par le Röglementd'’exécutionprévu
Par Tarticle 16 ci-apres.

Anmicr# 5.
Taxes.

1. La taxe des lettres et des
boites Ccontenantdes valeurs déclarées
doit étre acquittée à Tavance et se
compose:
1%pour les lettres, du port et du
droit fike applicables à une
lettre recommandde du méme
Poids et pour la méme desti=
nation, — port et droit acquis
enentieràOflice expéditeur;—
Pour les beites, d’'un port de
0 fr. 50 par pays participant
au transport territorial et, le
casSEchéant,d’'unport d'un frane
par pays participant au trans-
port maritime;

2 pour les lettres et les boites,
d'un droit proportionnel d'assu-
rance comprenant,par 300francs
ou fraction de 300 francs dé=
clarés, autant de fois 5 centimes
qu’il y a d'’Oflces participant
au transport territorial, avec
addition, s'il y a lieu, du droit

4. Außerdemhat die Aufgabever=
waltung,wennes sichum eineSeebe=
förderungmit Verantwortlichkeithandelt,
an jedebeidieserBeförderungbeteiligte
VerwaltungeineSeeversicherungsgebühr
von 10 Centimenfür je 300 Franken
oder einen Teil von 300 Franken des
angegebenenWerteszu vergüten.
5. Die AbrechnungüberdiesePorto=

undGebührenbeträgeerfolgtauf Grund
vonNachweisungen,die jährlichwährend
eines 28tägigenZeitraums aufgestellt
werden;)derZeitraumist durchdie in
demnachfolgendenArtikel16 vorgesehene
Vollzugsordnungzubestimmen.

Artikel 5.
Gebühren.

1. Die Gebührfür BriefeundKäst=
chenmit Wertangabeist im voraus zu
entrichtenund setztsichzusammen:

1. für Briefe aus dem Porto und
der festenGebühr für einenEin=
schreibbriefvon gleichemGewicht
undBestimmungsort— Porto und
Gebührungeteiltder absendenden
Verwaltung verbleibend—; für
Kästchenaus einemPorto von
50 Centimen für jedes an der
Landbeförderungund von einem
Franken für jedes an der See=
beförderungteilnehmendeLand;

2. für Briefe undKästchenaus einer
Versicherungsgebühr,die sichaus
so viel mal 5 Centimenfür je
300 Franken oder einenTeil von
300 Franken des angegebenen
Wertes zusammensetzt,als Ver=
waltungenan derLandbeförderung
teilnehmen)hierzu tritt erforder=
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Tassurancemaritime prévu au
4°%paragraphe de Tarticle 4
Précédent.
Toutefois, cromme mesure de

transition, est réservée à cha=
cune des parties contractantes,
Pour tenir compte de ses con=
venancesmonétairesou autres,
la faculté de percevoirun droit
autre due celui indiqué ci-dessus,
moyennant due ce droit ne dé=
Passe pas un qduart pour cent
de la sommedéclarée.

2. Lexpéditeur d’'un envoi con=
tenant des valeurs déclarées reçoit,
sans frais, au moment du dépeôt,un
récépissésommairede son envoi.
3. Sauf dans le cas de réex=

Pédition prévu au §2 deTarticle10
ci-apres, les lettres et les boites ren=
fermant des valeurs déclarées ne
peuvent étre frappées, à la charge
desdestinataires,d’aucundroit postal
autre due celui de remise à domicile,
*il ya lieu.
4. Ceux des pays adhérents qui

#bontpas le franc pour unité mo=
nétaire fixent leurs taxes à Téqui=
valent, dans leur monnaie respective,
des taux determinés par le para=
graphe premier dui préccde. Ces
Pays ont la facultéed’arrondir les
fractions conformémentau tableau
inscré au Réglement d’exéçcutionde
la Convention principale.

AnricrE 6.
Franchise.

1. Les lettres de valeur déclarée
GEchangéessoitpar lesAdministrations
Postales entre elles, soit entre ces
Administrations et le Bureau inter=
Reichs.Gesetzbl.1907.

lichenfalls die im Paragraphen 4
des vorhergehendenArtikel4 vor=
geseheneSeeversicherungsgebühr.
Jedem der vertragschließenden

Teile ist jedochmit Rücksichtauf
seineWährungs=oder sonstigen
Verhältnissedas Rechtvorbehalten,
eineandereals dieobenangegebene
Versicherungsgebührzu erheben,
sofernsie/8 vomHundertdesan=
gegebenenBetragsnichtübersteigt.
DieseBestimmunghat die Eigen=
schafteinerUbergangsmaßregel.

2. Der Absendereiner Sendung
mit Wertangabeerhält bei der Auf=
lieferung unentgeltlicheinen Einliefe=
rungsschein.
3. Abgesehenvon demim § 2 des

nachfolgendenArtikel 10 bezeichneten
Falle derNachsendungdarf für Briefe
und Kästchenmit Wertangabeaußer
dem etwaigenBestellgeldekeinePost=
gebührvomEmpfängererhobenwerden.

4. Diejenigenam Ulbereinkommen
teilnehmendenLänder, die nicht den
Frankenzur Münzeinheithaben,setzen
dieGebührenin ihrereigenenWährung
auf dieBeträge fest, diedenim vorher=
gehenden§&1 bezeichnetenSätzen gleich=
kommen.DieseLändersindbefugt,die
BruchteilenachderUbersichtabzurunden,
diein derVollzugsordnungzumHaupt=
vertragenthaltenist.

Artikel 6.
Gebührenfreiheit.

1. Briefe mit Wertangabe, welche
diePostverwaltungenuntereinanderoder
mit dem Internationalen Bureau aus=
tauschen,sind unter den im § 3 des
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national, sont admises à la franchise
de port, de droit fixe et de droit
d'assurancedanslesconditionsdéter=
minées par Tarticle 11, §3, de la
Conventionprincipale.
2. II en est de méme des lettres

et des boites avec valeur déclarée ex=
Pédiéesou recuespar desprisonniers
de guerre, soit directement, soit par
Tintermeédiairedes bureaux de ren=
seignements dont il est question au
4 de Tarticle 11 précité.
3. Les envoisavecvaleur déclarée

expédiés en franchise ne donnent
Pas lieu aux bonifications prévues
Par Particle4duprésentArrangement.

An#rz 7.
Avis de réception et demandes

de renseignements.

1. Lexpéditeur d'un envoi con=
tenant des valeurs déclaréespeut,
aux conditions deéterminéespar le
m3 de Tarticle 6 de la Convention
Principale en ce qui concerne les
objets recommandés, obtenir qu’il
lui soit donné avis de la remise de
et objet au destinataire ou demander
des renseignementssur le sort de son
envoi, postérieurement au dépét.
2. Le produit du droit applicable

aux avis de réception et, le cas
GEchéant,aux demandesde renseigne=
ments sur le sort des envois, est
acquis en entierà IOflice dupays dui
le percoit.

ARrIcIE 8.
Demandes de retrait ondemodification d’adresse;
déegrèvementdu montant d’'’unremboursement;

remise par expres.
. L’expéditeur d’'un envoi avec

valeur declarée peut le retirer du
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Artikel 11 des Hauptvertragsange=
gebenenVoraussetzungenvon Porto,
festerGebuhr und Versicherungsgebühr
befreit.

2. Dasselbe gilt für Briefe und
Kästchen mit ertangabe, die un=
mittelbar oder durch Vermittelung der
im 9 4 desvorhergenanntenArnikel11
erwähntenAuskunftstellenvon Kriegs=
gefangenenabgesandtoder an sie ge=
richtetsind.
3. Für die gebührenfreienSendun=

gen mit Wertangabe werden die im
Artikel 4 des gegenwärtigenUberein=
kommensSesspepbte Beträge nicht
vergütet.

Artikel 7.
Räückscheineund Nachfragen.

1. Der Absenderkann unter denBe=
dingungen,dieim §3 desArtikel6 des
Hauptvertrags für Einschreibsendungen
festgesetztsun eineBescheinigungüber
dieZustellungeinerSendung mit Wert=
angabe an den Empfänger (Rückschein)
erbaltenodernachderEinlieferungseiner
SendungAuskunftüber ihrenVerbleib
verlangen.

2. Die Gebührfür Rückscheineund
eintretendenfallsfür Nachfragen nach
demVerbleibeder Sendungengehäört
ungeteiltderVerwaltungdes Landes,
das sieerhebt.

Artikel 8.
Anträgeauf Jurückziehungoderauf AUnderungder
Aufschrift) Ermäßigung des Nachnahmebetrags)

Eilbestellung.

1. Der Absender kann unter den
Bedingungenund Vorbehalten,die im
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serviooouenkajromodiüerkadresse
pourröexpödierceteuvoLsoitä
1’"mte«rieurdupaysdedestination
primiersojtsurl’unqueloonque
des pays contractants, aussi long-
tempsqu'il n'a pas é6télivré au desti=
nataire, aux condmions et sous les
réservesdéterminéces,pour les cor=
respondances ordinaires et recom=
mandées, par Uarticle 9 de la Conven=
tion principale.
Liexpédireur d’'un envoi avec

Valeur déclaréegrevéde rembourse=-
ment peut, sous les conditions fixées
Pour les demandesde modification
de Tadresse, demander le dégreve=
ment total ou partiel du montant
du remboursement.
2. I peut, de méme, demander

la remise à domicile par porteur
spécial aussitót apres Tarrivée, aux.

Par Tarticle 13 de ladite Conven=
tion.
Est, toutefois, réservée à I’Oflice

du lieu de destination, la faculié de
faire remettre par exprès un avis
d’arrivée de Tenvoi au lieu de Pen=
voi lui-mémelorsquesesreglements
intérieurs le comportent.

Anricrz 9.
Interdictions.

1. Toute déclaration frauduleuse
de valeur supérieure à la valeur
réellementinseréedansune lettre ou
dans une boite est interdite.
En cas de déclaration frauduleuse

de cette nature, Texpéditeur perd.
tout droitàindemnité, sansprejudice
des poursuites judiciaires due peut
comporter la Iégislation du pays
Forigine.

Artikel 9 des Hauptvertragsfür ge=
wöhnlicheund eingeschriebeneBrief=
sendungenvorgesehensind, eineSen=
dungmit Wertangabe,solangesiedem
Empfängernochnichtausgehändigtist,
zurückziehenoder ihre Aufschrift zum
Zweckeder Nachsendunginnerhalbdes
ursprünglichenBestimmungslandesoder
nacheinemanderendervertragschließenden
Länderändernlassen.

Der Absendereinermit Nachnahme
belastetenSendung mit Wertangabe
kann unter denBedingungen,die für
die Anträge auf Anderung der Auf=
schrift festgesetztsind, die Streichung
oderErmäßigungdesNachnahmebetrags
verlangen.
2. Er kann fernerverlangen,daß

die Sendung sogleichnach ihrer An=
kunftunterdenimArtikel13desHaupt=
vertragsangegebenenBedingungenund
VorbehaltendemEmpfängerdurchbe=
sonderenBoten zugestelltwerde.
Der VerwaltungdesBestimmungs=

orts ist indes das Recht vorbehalten,
an Stelle derSendungselbstnur eine
Meldung von ihrem Eingange durch
Eilbotenbestellenzu lassen,wenn ihre
inländischenVerordnungenes bedingen.

Artikel 9.
Verbote.

1. Jede betrügerischeAngabe eines
höherenals deswirklichenWertesdes
Inhalts einesBriefes oderKästchens
ist verboten.
Im Falkt einerderartigenbetrüge=

rischen Angabe verliert der Absender
jedesRechtauf Ersatz;auchkannge=
richtlicheVerfolgung nach der Gesetz=
gebungdesAufgabelandeseintreten.
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2. I est interdit d’insérer dans
les lettres de valeur:

a) des especes monnayées;
b) des objets passibles de droits
de douane,à Texceptiondes
Valeurs-apier;

J0)des matières T’or et d’argent,
des pierreries, des bijoux et
autres objets précieux;

d) des objets dont Tentréeou
la circulation sont prohibées
dans le pays de destination.

II est également interdit d’insérer
dans les boites avec valeur déclarde
des lettres ou notes pouvant tenir
lieu de correspondance, desmonnaies
ayant cours, des billets de banque
ou valeurs duelconquesau porteur,
des titres et des objets rentrant dans
la catégorie des papiers d’aflaires.
Les objets dui auraient été à tort

admis à Texpédition, doivent étre
renvoyés au timbre d’origine, sauf
le cas on I’Administration du pays
de destination serait autorisée par
sa législation ou par ses reglements
intérieurs à les remettre aux desti=
nataires.

Anricrz 10.
Réexpedition.

1. Une lettre ou beite de valeur
dérlarde. réeKpédiécepar suite du
changement de residence du desti=
nataire, à Tintérieur du pays de
destination, Mn’'estpassible d’aucune
taxe supplémentaire.
2. En cas de réexpéditionsur un

des pays contractants autre due le
pPays de destination, les droits
G’assurance fixés par les 8§ 3 et 4

OigitizedbyOo le

2. Es ist verboten,in die Wert=
briefeeinzulegen:

a) Geldstücke;
b) zollpflichtige Gegenstände mit
Ausnahme von Wertpapieren;

Jc)Gold= und Silbersachen, Edel=
steine,Schmucksachenund andere
kostbareGegenstände;

d) Gegenstände,derenEinfuhr oder
Umlauf im Bestimmungslande
verbotenist.

Ferner ist verboten,in die Käst=
chenmit WertangabeBriefe oderAn=
gaben,diedieEigenschafteinerbrieflichen
Mitteilung haben, im Umlaufe befind=
licheMünzen,Banknotenoderauf den
Inhaber lautendeWertpapiere,Urkun=
den und Gegenständeaus der Gat=
tung derGeschäftspapiereaufzunehmen.
Sendungen,die zu Unrechtzur Be=

förderungzugelassenwordensind,müssen
nach dem Aufgabeorte zurückgesandt
werden,es sei denn, daß die Verwal=
tung desBestimmungslandesdurchihre
Gesetzeoder innerenVerordnungener=
mächtigtist, siedenEmpfängernaus=
zuhändigen.

Artikel 10.
Nachsendung.

*1 Briefe und Kästchenmit Wert=
angabe,dieausAnlaß derVeränderung
desWohnorts des Empfängersinner=
halb des Bestimmungslandesnach=
gesandtwordensind, unterliegenkeiner
Nachschußgebühr.
2. Für dieNachsendungnacheinem

anderen vertragschließendenLande als
dem Bestimmungslandewerden zu
Gunsten jederbei der neuen Beför=
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de Tarticle4 duprésentArrangement
sont percus sur le destinataire, du
Cchefde la réexpédition, au profit
de chacun des Oflices intervenant
dans le nouveau transport. Quand=
i. s'agit d’une boeite avec Faleur
déclarée, il est percu, en outre, le
port sixéau § 2 de Tarticle 4 susvisé.
3. La réexpédition par suite de

fausse direction ou de mise en rebut
ne donne lieu à aucune perception
Postale supplémentaireà la charge
du public.

Anricr 11.

Droits de douane; garantie; droits fliscaux et
frais d’essayage.

1. Les boitesavecvaleur déclarée
sont soumises àlla LGgislationdu pay’s
Torigine ou du pays de destination,
en ce qduiconcerne, à Texportation,
la restitution des droits de garantie,
et, à Timportation, Texercice du
contrôle de la garantie et de la
douane.
2. Les droits flscaux et frais

d’essayage exigibles à Timportation
sont percus sur les destinataires lors
de la distribution. Si, par suite de
changement de réidence du desti=
nataire, de refus ou pour toute autre
cause, une boite de valeur declarGe
vient à étre réexpédiéesur un autre
Pays participant à l’échange onu
renvoyde au pays d'origine, ceux
des frais dont il sagit dui ne sont
Dasremboursablesà la rCexportation
sont répétes d’Oflice à Ollice pour
Etre recouvréssur le destinataireou
sur Texpéditeur.

derungbeteiligtenVerwaltung die in
den §§ 3 und 4 des Artikel 4 des
gegemwärtigenUbereinkommensfestgesetz=
tenVersicherungsgebührenvomEmpfän=
ger eingezogen.Handelt es sich um
ein Kästchenmit Wertangabe,so wird
außerdemdas im § 2 desvorerwähnten
Artikel 4 festgesetztePorto erhoben.
3. Für dieNachsendunginfolgeun=

richtigerLeitung oder für die Rück=
sendung im Falle der Unbestellbarkeit
wird vomPublikum keineweiterePost=
gebuhrerhoben.

Artikel 11.
Lollgebühren)Stempelkontrolle)Stempelgebühren

und Prüfungskosten.

1. Die Wertkästchensind in bezug
auf die ErstattungderAbstempelungs=
gebührenbeiderAusfuhr und in bezug
auf die Ausübung der Stempel-=und
Zollkontrollebei derEinfuhr derGesetz=
ebungdes Ursprungs=oder des Be=
Ränmmungslandesunterworfen.

2. Die bei der Einfuhr fälligen

werdenvon den Empfängernbei der
Bestellungeingezogen.Wird ausAnlaß
der Veränderungdes Wohnorts des
Empfängers, derAnnahmeverweigerung
oder aus einemanderenGrunde ein
Kästchenmit Wertangabe nach einem
anderen am Austauscheteilnehmenden
LandenachgesandtodernachdemAuf=
gabelandezurückgesandt,so werdendie
Gebühren, die bei der Weitersendung
nicht niedergeschlagenwerdenkönnen,
zur Einziehungvom Empfängeroder
Absendervon Postverwaltungzu Post=
verwaltungweitergerechnet.
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Agnel-IM.
Responsabilitâ.

1. Sauf le cas de force majeure,
lorsqu’une lettre ou une boite con=
tenant des valeurs déclarées a 6.
Perdue, spolice ou avariée, Texpé=
diteur ou, sur sa demande, le desti=
nataire, a droit à une indemnité
correspondantau montantréel de la
pPerte,de la spoliation ou de T’avarie,
à moins due le dommagen'ait 60é
causé par la faute ou la négligence
de Texpéditeur,ou ne proviennede
la nature de Tobjet, et sans due
Tindemnitépuissedépasseren aucun
cas la somme declarée.

En cas de perte, et si le rem=
boursementest effectuéau profit de
Texpéditeur, celui-ci a, en outre,
droit à la restitution des frais d'ex=
Pédition, ainsi due des frais postaux
deréclamationlorsquela réclamation
a été motivé par une faute de la
Poste. Toutefois, le droit d’'assurance

reste acquis aux Acdministrations
Postales.
2. Les pays disposésà se charger

des risques pouvant dériver du cas
de force majeure, sont autorisé à
bercevoir de ce chef une surtaxe
dans les limites tracées dans le
dernier aliné du 8 1 de Tarticle 5
du présentArrangement.
3. Lobligation de payer Pindem=

nité incombeà I’Administrationdont
releve le bureau expéditeur. Est
réservé à cetteAdministration le re=
cours contre I'Administration respon=
sable, C’est-à-dire contre I’Admi=
nistration sur le territoire ou dans
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Artikel 12.
Gewährleistung.

1. Wenn ein Brief oder ein Käst=
chenmit Wertangabeverloren geht,
beraubtoder beschädigtwird, so hat,
denFall höhererGewaltausgenommen,
der Absenderoder auf sein Verlangen
derEmpfängerAnspruchauf einendem
wirklichenBetrage des Verlustes, der
BeraubungoderderBeschädigungent=
sprechendenErsatz, es sei denn, daß der
Schadendurchdie Schuld oderFahr=
lässigkeitdes Absendersoder durch die
natürliche Beschaffenheitdes Gutes
herbeigeführtworden ist. Die Ent=
schädigung darf in keinemFalle den
angegebenenBetrag übersteigen.
Ist dem Absenderim Falle desVer=

lustes einer Sendung Ersatz geleistet
worden, so hat er außerdemAnspruch
auf Erstattung der Beförderungsge=
bührenund, wenndurchVerschuldender
Post eine Nachfrage veranlaßt worden
ist, auf Ersatzder postseitigerhobenen
Laufzettelgebühren.Die Versicherungs=
gebührverbleibtjedochdenPostverwal=
tungen.
2. Die Länder, die bereitsind, für

den durchhöhereGewalt entstehenden
Schadenzu haften,könnenhierfür in
den Grenzen, die im Artikel 5, 5 1
letzterAbsatz,des gegenwärtigenUber=
einkommensgezogensind,eineZuschlag=
gebühr erheben.
3. Die Verpflichtung zur Zahlung

desErsatzbetragsliegt derVerwaltung
ob, der die Qusgade.Postanstalt an-
gehört.DieserVerwaltungistderRück=
griffaufdieverantwortlicheVerwaltung,
das heißt auf diejenige vorbehalten,
in derenGebietoderBetriebesichder
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le service de laquelle la perte, Tavarie
ou la spoliation a eu lieu.
En cas de perte, de spoliationou

d'avarie dans des circonstancesde
force majeure, sur le territoire ou
dans le service dun pays sechargeant
des risques mentionnés au §2 ci=
dessus, d’une lettre ou d'une boite
de valeur déclarée, le pays ou la
Perte, la spoliation ou Iavarie a eu
lieu en estresponsabledevantI’Oflice
expéditeur, si ce dernier se charge,
de son cöté, des risques en cas de
force majeure à Légard de ses ex=
Péditeurs, quant aux envois de valeur
declarée.
4. Jusqu’a preuve du contraire,

la responsabilitéincombe à IAdmi=
nistrationqui, ayant reçuDobjetsans
faire d’observation, ne peut établir
ni la delivrance au destinataire ni,
*il yalieu, la transmissionrégulière
à IAdministration suivante.

5. Le payementdePindemnitépar
TOflice expeédireurdoit avoir lieu le
Pplustöt possible, et, au plus tard,
dans le delai dun an àpartir du
jour de la réclamation. LOflice
responsable est tenu de rembourser,
sans retard et au moyen d’'unetraite
ou d’'unmandat de poste, à TOflice
expéditeur, le montant de Pindem=
nite payée par celui-ei.
IOflice T’origine est autorisé à

desintéresserTexpéditeur pour le
compte de T’Ofliceintermédiaireou
destinatairequi, régulièrementsaisi,
a laissé une annédes'écouler sans
donner suite à Talfaire. En outre,
dans le cas ou un Ollice dont la
responsabilitéest düment établie a
tout d’abord déclinéle payementde

Verlust, die BeschädigungoderdieBe⸗
raubung ereignethat.
Wenn im GebietoderBetriebeines

Landes,dasfür denin demvorstehenden
#&#2erwähntenSchadeneintritt, ein
WertbriefodereinWertkästcheninfolge
höherer Gewalt verloren geht, be=
raubt oderbeschädigtwird, 8 ist das
Land, in dem der Verlust, die Be=
raubungoder die Beschädigungerfolgt
ist, der Aufgabeverwaltunggegenüber
hierfür verantwortlich;es wird dabei
vorausgesetzt,daßdieseVerwaltungihrer=
seitsdie Ersatzverbindlichkeitfür Wert=
sendungenim Falle derhöherenGewalt
ihren Absenderngegenüberübernimmt.
4. Bis zumNachweisedesGegenteils

liegt die Verantwortlichkeitderjenigen
Verwaltung ob, welchedie *9s
unbeanstandetübernommen hat un
wederdieAushändigungandenEmpfän=
er noch die vorschriftsmäßigeWeiter=
Ererns an die folgendeVerwaltung
nachweisenkann.
5. Der Ersatzbetragsoll von der

Verwaltungdes Aufgabegebietssobald
als möglichund spätestensinnerhalb
einesJahres, vom TagederNachfrage
ab gerechnet,gezahltwerden.Die ver⸗
antwortlicheVerwaltungist verpflichtet,
der Verwaltung des Aufgabegebiets den
vondiesergezahltenErsatzbetragohneVer=
zug durchWechseloder Postanweisung
zu erstatten.
Die Aufgabeverwaltungist berech=

tigt, den Absenderfür Rechnungder
Zwischen=oderderBestimmungsverwal=
tung zu entschädigen,wenn diese,
nachdemdieSache ordnungsmäßigan=
hängig gemachtwordenist, ein Jahr
hat verstreichenlassen, ohne ihr Folge
zu geben. Wenn fernereineVerwal=.
tung, derenVerantwortlichkeitgehörig
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1’indemnites,jlcloitpkendreiisa
charge, en plus de Pindemnité, les
frais accessoires résultant du retard
non justilié apporté au payement.

6. II est entendu due la récla=
mation mMestadmise due dans le
délai d’un an à partir du dépôtà la
postede Tenvoi portant déclaration;
Passé ce terme, le réclamant #’'a
droit à aucune indemnité.

7. L'Administrationpour lecompte
delaquelle estopéréle remboursement
du montant des valeurs déclarées,
non parvenues à destination, est
subrogée dans tous les droits du
Ppropriétaire.
S. Si la perte, la spoliation ou

Tavarie a eu lieu en cours de trans=
Port entre les bureauxd’échangede
deux pays limitrophes, sans du’il
soit possible d'établir sur lequel des
deux territoiresle fait Sist accompli,
les deux Administrations en cause
supportent le dommage par moitié.

II en est demémeen cas Téchange
een dépéches closes, si la perte, la
spoliation ou Tavarie a eu lieu sur
le territoire ou dans le service d’'un
Offliceintermédiairenon responsable.

9. Les Administrations Ccessent
d’étre responsables des valeurs dé=
clarées contennes dans les envois
dont les ayants droit ont donné recu
et pris livraison.

Pour les envois adressés poste
restante ou conservés en instance à
la disposition des destinataires, la
responsabilité des Administrations
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festgestelltist, anfangsdieZahlung der
Entschädigungabgelehnthat, somuß sie
außer demErsatzbetragedieNebenkosten
tragen, die aus der ungerechtfertigten
VerzögerungderZahlung entstehen.
6. Der Anspruch auf Entschädigung

soll nur zulässigsein,wenner innerhalb
einesJahres, vom Tage derAufgabe
der Sendung mit Wertangabean ge—
rechnet,erhobenwird;nachAblaufdieses
Zeitraumskannder Antragstellerkeine
Entschädigungmehr beanspruchen.
7. Die Verwaltung, für deren

RechnungdieErsatzleistungfür abhan=
dengekommeneWertsendungenerfolgt,
tritt in alleRechtedesEigentümersein.

8. WennderVerlust,dieBeraubung
oderdie Beschädigungsichwährendder
Beförderungzwischenden Auswechse=
lungspostanstaltenzweierangrenzenden
Länderereignethat, ohnedaßfestgestellt
werdenkann)auf welchemder beiden
Gebiete dies geschehenist, so wird der
Schadenvon denbeidenbeteiligtenVer=
waltungenzu gleichenTeilen getragen.
Das istauchderFall, wennbeidem

Austauschin geschlossenenPosten der
Verlust, die Beraubungoderdie Be=
schädigungim GebietoderBetriebeiner
nichtverantwortlichenDurchgangsverwal=
tung stattgefundenhat.
9. Die Postverwaltungensind für

denInhalt der Sendungenmit Wert=
angabe,die von den Empfangsberech=
tigtengegenQuittung in Empfangge=
nommenwordensind, nichtmehrver=
antwortlich.
Die Verantwortlichkeitder Verwal=

tungenfür postlagerndeoder sonstzur
Abholung bereitgehalteneSendungen
hört auf, sobald sie an eine Person

Oriqinal from



est dégagéepar la ddlivranceà une
Personnequia justifié de son identité
suivant les rgles en vigueur dans
le pays de destination, et dont les
nom et qualité sont conformes aux
indications de Tadresse.

Anricrz 13.
Législation des pays contractants;

arrangements speciaux.

1. Est réserré le droit de chaque
pays Tappliquer, aux envois con=
tenant des valeurs déclarées à desti=
nation ou Provenant d’autres pays,
ses lois ou règlements intérieurs, en
tant qu’il ny est pas dérogépar le
PrésentArrangement.
2. Les stipulations du présent

Arrangement ne portent pas restric=
tion au droit desparties contractantes
de maintenir et de conclure des
arrangements spéeciaux,ainsi due de
mainteniret d'établir desunionsplus
restreintesen vuede la.réductiondes
taxes ou de toute autreamélioration
de service.
3. Dans les relations entre Oflices

qui se sont mis d’accord à cet égard,
les expeéditeursde boites avec valeur
déclarce peuvent prendre à leur
charge les droits non postaux dont
Tenvoi serait passible dans le pays
dedestination,moyennant déclaration
Préalable au bureau de dépet et
obligation de payer, sur la demande
du bureau de destination, les sommes
indiquéespar ce dernier.

AnrichE 14.
Suspension temporaire du service.

Chacune des Administrations des
pays contractants peut, dans des cir=
Reichs-Gesetzbl.1907.

ausgehändigt sind, die sich nach den
im BestimmungslandegeltendenVor=
schriften ausgewiesenhat und deren
Name undStand mit denAngabenin
derAufschriftübereinstimmen.

Artikel 13.
Gesetzgebungder vertragschließendenLänder)

besondereAbkommen.

1. Jedem Lande ist das Recht vor=
behalten,auf Sendungenmit Wert=
angabenachoderausanderenLändern
seineinnerenGesetzeoderVerordnungen
anzuwenden,soweit nicht durch das
gegenwärtigeUbereinkommenetwasan=
deresbestimmtist.
2. Die Festsetzungendes gegenwär=

tigen Ubereinkommensbeschränkennicht
die Befugnis der vertragschließenden
Teile, zur Herabsetzungder Gebühren
oderzu jederanderenVerbesserungdes
Dienstes besondereAbkommen unter=
einanderbestehenzu lassenoderabzu=
schließensowie engereVereine aufrecht
zu erhaltenoderzu gründen.
3. Im VerkehrezwischenVerwal=

tungen, die sich hierüber verständigt
haben,könnendie Absendervon Wert=
kästchenauf Grund vorgängigerEr=
klärungbeiderEinlieferungs=Postanstalt
die BezahlungdernichtpostalischenGe=
bühren, die etwa im Bestimmungsland
erhobenwerden,übernehmen,wennsie
sich verpflichten,auf Verlangen der
Bestimmungs=Postanstaltdievondieser
Anstalt angegebenenBeträgezu zahlen.

Artikel 14.
VorübergehendeEinstellung des Dienstes.

Jede derVerwaltungender vertrag=
schließendenLänderkanndenAustausch
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constancesextraordinairesdenature
à justifier la mesure,suspendretem=
Porairement le service des valeurs
déclarées,tant à Texpéditionqu' la
réception et d’'unemanière générale
u partielle, sous la condition d’en
donner immediatement avis, au bescin
Par le téelégraphe,à IAdministration
ou aux Administrations interessces.

Anricrz 15.
Adlhésions. »

Les pays de l'Union qui n'ont
point pris part au présentArrange-
ment sont admis ày adhérer sur
leur demande et dans la forme
Prescrite par Tarticle 24 de la Con=
vention principale, en ce qui concerne
lLes adhesions A T’Union postule
universelle.

Annd#x 16.
Röglementd’extcution.

Les Administrations des postes
des pays contractants règlent la
forme et le mode de transmission
des lettres et des boites contenant
des valeurs déclarées et arrétent
toutes les autres mesures de detail
ou d’ordre nécessaires pour assurer
Texécutiondu présentArrangement.

Anndrz 17.
Propositions formuléesdans PTintervalle

des Congres.

1. Dans Tintervalle qui s’écoule
entre les reunionsprévuesà Particle
25de la Conventionprincipale, toute
Administration des postes d'un des
Pays contractants, alle droit d'adresser
aux autres Administrations partici=
Pantes,par Tintermédiairedu Bureau
international, des propositions con=
cernant le service des lettres et des
boites avec valeur déclarée.

von Wertsendungenzeitweise,abgehend
wie eingehend,ganzoderzumTeil ein=
stellen, wenn außergewöhnlicheVerhält=
nissevorliegen, die einederartigeMaß=
nahme zu rechtfertigengeeignetsind.
Sie muß jedochin solchemFalle die
beteiligtenVerwaltungenunverzüglich,
nötigenfallsauf telegraphischemWege,
davonbenachrichtigen.

Artikel 15.
Beitritt neuerLänder.

Den Vereinsländern,die an dem
gegenwärtigenUbereinkommennichtteil=
genommenhaben,ist der Beimitt auf
ihrenAntrag und in derForm gestattet,
die durchArtikel 24 des Hauptvertrags
für denEintritt in denWeltpostverein
vorgeschriebenist.

Artikel 16.
Vollzugsordnung.

Die Postverwaltungender vertrag=
schließendenLänder regeln die Form
und Versendungsweiseder Briefe und
Kästchenmit Wertangabeund setzen
alle weiterenDienstvorschriftenfest, die
erforderlich find, um die Ausführung
desgegenwärtigenUbereinkommenszu
sichern.

Artikel 17.
Vorschlägein derZeit zwischenden

Versammlungen.

1. In der Zeit zwischenden Ver=
sammlungen,die im Artikel 25 des
Hauptvertragsvorgesehensind, ist jede
Postverwaltungeinesvertragschließenden
Landesberechtigt,denanderenbeteiligten
VerwaltungendurchVermittelungdes
InternationalenBureaus Vorschlägein
betreffdesWertbrief-undWertkästchen=
diensteszu unterbreiten.



Pour étre mise en délibération,
chaque proposition doit étre appuyée
Par au moins deux Administrations
sans compter celle dont la pro=
Position Emane. Lorsque le Bureau
international ne recoit pas, en méme
temps qduela proposition, le nombre
nécessaire de declarations d’appui,
la proposition reste sans aucune suite.
2. Toute proposition est soumise

auprocédédéeterminéparle 82delar=
tiche26 de la Convention principale.
3. Pour devenir exécutoeires,les

Propositions deivent réunir, savoir:
1%Tunanimitée des suflrages, §il
Sagit de Taddition de nouvelles
dispositions ou de la modili=
cationdesdispositionsduprésent
article et des articles 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7.,8, 12 et 18;

3° les deux tiers des suflrages, §iil
agit de la modisication des
dispositions du présent Arrange=
ment autres due celles des
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,
17 et 18;

3%la simple majorité absolue, Fil
s'agit de Pinterprétationdesdis=
Positions du présent Arrange=
ment, sauf le cas delitige prévu
à Tarticle23 de la Convention
Prineipale.

4. Les résolutions valables sont
consacrées,dans les deux premiers
cas, par une déclaration diplomatique
et, dans le troisième cas, par une
notification administrative, selon la
forme indiquse à Tarticle 26 de la
Convention principale.
5. Toute modilication ou résolu=

tion adoptée Mest exécutoire due
trois mois, au moins, après sa noti=
fication.

Jeder Vorschlag muß, um zur Be=
ratunggestelltzuwerden,vonmindestens
zwei Verwaltungen unterstütztsein, die=
jenigenicht eingerechnet,von welcher
der Vorschlag herrührt. Geht dem
InternationalenBureaunichtzugleicher
Zeit mit dem Vorschlage die erforder=
licheZahl vonUnterstützungserklärungen
zu, so bleibtder Vorschlag ohneFolge.
2. Jeder Vorschlagunterliegtdem

im § 2 des Artikel 26 des Hauptver=
trags festgesetztenVerfahren.
3. Die Vorschlägemüssen,um voll=

streckbarzu werden,erhalten:
1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
die Aufnahme neuerBestimmun=
genoderumdieAnderungderBe=
stimmungendesgegenwärtigenAr=
tikelsund derArtikel 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 12 und 18 handelt

2. zwei Drittel der Stimmen,wenn
es sichum die Anderunganderer
Bestimmungendesgegenwärtigen
Ubereinkommensals derjenigen
der Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
8, 12, 17 und is handelt

3. einfacheStimmenmehrheit, wenn
es sich um die Auslegungder
Bestimmungendes gegenwärtigen
Ubereinkommenshandelt,dochgelten
im Falle einerStreitigkeitdie im
Artikel23 desHauptvertragsvor=
gesehenenBestimmungen.

4. Die gültigenBeschlüssewerdenin
den beidenerstenFällen durch eine
diplomatischeErklärung, im drittenFalle
durcheineMitteilung im Verwaltungs=
wegein derim Artikel26 desHauptver=
trags bezeichnetenForm bestätigt.

5. Die angenommenenAnderungen
oder Beschlüssetretenfrühestensdrei
Monate nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.
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Anricrr 18.
Durée de I’Arrangement; abrogation

des dispositions antérieures.

1. Leprésent Arrangement entrera
en vigueur le 1° octobre 1907 et il
aura la méme durée due la Con=
vention Principale, sans préjudice
du droit, réservé à chaque pays,
de se retirer de cet Arrangement
moyennant un avis donné, un an à
Tavance, Dar son Gouvernement au
Gouvernement de la Confédération
suisse.
2. Sont abrogéCes,à partir du jour

de la mise à exéccutiondu présent
Arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les
divers pays contractants ou entre
leurs Administrations, pour autant
du’elles ne sont pas conciliables avec
les termes du présent Arrangement,
et sans proejudicedes dispositions de
Tarticle 13 précédent.

3. Le présent Arrangement sera
ratilié aussitöt due faire se pourra.
Les actes de ratilication seront
GEchangésà Rome.
En foi de dquoi, les Plénipoten-

tiaires des pays ci-dessus écnumérés
ont signé le présent Arrangement
à Rkome,le vingt-six mai mil neuf
ent six.

Pour I'Allemagneet les

Artikel 18.
DauerdesÜbereinkommens;Aufhebung

früherer Bestimmungen.

1. Das gegenwärtigeUbereinkommen
soll am 1. Oktober1907 in Kraft
treten und gleicheDauer haben wie
derHauptvertrag)jedemLandeist jedoch
das Rechtvorbehalten,auf Grund einer
von seinerRegierungder Regierung
derSchweizerischenEidgenossenschaftein
Jahr vorher gemachtenMitteilung von
demUbereinkommenzurückzutreten.

2. Mit demTage desInkrafttretens
des gegenwärtigenUbereinkommens
werdenalle früher zwischendenvertrag=
schließendenLändern oder ihren Ver=
waltungen vereinbartenBestimmungen
insoweit aufgehoben,als sie mit den
Festsetzungendes gegenwärtigenUber=
einkommensnichtim Einklangestehen;
dochwerdendieBestimmungendesvor=
hergehendenArtikel 13 hierdurchnicht
berührt.
3. Das gegenwärtigeUlbereinkommen

soll sobaldals möglichratifiziertwerden.
Die Ratifikationsurkundensollenin Rom
ausgewechseltwerden.
Zu Urkund dessenhabendie Bevoll=

mächtigtender obenbezeichnetenLänder
das gegenwärtigeUbereinkommenunter=
zeichnetzu Rom, den sechsundzwan=
zigstenMai eintausendneunhundertsechs.

Pourla Bosnie-Herzégovine:
Protectoralsallemands: Kl#ral. Schlezer.

Giesele. Lberan. Lovarschil.
Kool.

Pour la Belgique:
Pourla République Kerpin. Pourle Brésil:
Aggentine: L.Woln. Lraqum(aweirodeMirandaellorla
Aberloblaucas. lLaubin.
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Pourla Grande-Bretagne
el diversescolonies

Pourla Bulgarie:
ly.Koxanonicch.
T.Koulchef. britanniques:

H.BabingtonSmilh.

rourleChill: à
" Ales.

OarlosLarrain(laro.
I. LuisdaulosRodriguen.PourIIndebritannique:

« ll.ll.l(lseli.

Pour la République F.A Deru.
deColombie: PourIaCrece:
C.Nchelsen. Chrisl.Minopouts.

(C.N.Haros.

Pourle Cuatemala:
ThomäsSegariul.

Pour le Danemark
et les coloniesdanoises:

Körboe.
Pour la Hongrie:

Pour IFypte: PieredeKalar.
J. Kbba. Dr.delleunzei.

Pour I'stalie et les
PourI'Espagne: coloniesitaliennes:
CarlosFlorer. LlioHorpurgo.

CarloGamond.
Pirrone.

Pourla FranceetI'Agerie: CinseppeGrebori
lacole. L Delmali.
Luciendaiul.
Aarder PourleJapon:

KanichroHatsuli.
TakesiKawamura.

Pour les colonies I
et protectoratsfrançais
deI’Indo-Chine:

C.Schmid.

Pour le Luxembourg:
PouM.Mongenast:A.W.Klumell.

Pour le Monténégro:

PourI’ensembledesautres m—
coloniesfrancaises:

Lorgal.
Pour la Norvege:
Ihb.Heferdal.

GCocgle

Pour les Pays-Bas:
PorN.C.J.(.4.bop
A.W.Kunmell.
1 M. Unell.

Pour les Indes
neerlandalses:

Perl.

Pour le Portugal
et lescoloniesportugaises:

AlredoPereira.

Pour la Roumanie:
Or.Cerler.
C.Cabneelescu.

Pour la Russie:
VickorBunbine.

Pour la Serbie:

Pour la Sucde:
Predr.Crönvall.

Pour la Suisse:
J. B.Pioda.
I. Käger.
C.Delessert.

Pour la Tunisie:
IbertLegand.
L.Maoer.

Pour la Turquie:
Al.Faher.
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Protocole final.

Au moment de proccder à la
signature de IArrangement con=
cernant Téchange des lettres et des
boites avec valeur déclardée, les
Plénipotentiairessoussignéssont con=
venus de ce qui suit:

Anricrz umtoux.
En dérogationà la dispositiondu

á3de Tarticlepremierde I'Arrange=
ment qui fixe à 10 000 francs la
limite au-dessous de laquelle le
maximum de déclaration de valeur
ne peut en aucun cas étre fixé, il
est convenuquesi un pays a adopté
dans son service intérieur un maxi=
mum inférieur à 10 000 francs, 1l aà
la facultéde le fixer éCgalementpour
ses SCchangesinternationaux de lettres
et de boites avec valeur déclarée.
En foi deduoi, lesplénipotentiaires

ci-dessous ont dressé le présent
Protocole final, qgui aura la méme
force et la méme valeur que si ses
dispositions étaient inséréesdans le
texte méme de IArrangement auquel
i. se rapporte, et ils Tont signé en
un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement
italien et dont une copie sera remise
à chaque partie.

Fait à Rome, le vingt-six mai mil
neuf cent six.

Schlußprotokoll.

In Begriffe, zur Unterzeichnungdes
Ubereinkommens,betreffendden Aus=
tauschvon Briefen und Kästchenmit
Wertangabe,zuschreiten,sinddieunter=
. Bevollmächtigtenüberfolgen=
es übereingekommen:

Einziger Artikel.
AbweichendvonderBestimmungim

Artikel1, § 3 desUbereinkommens,daß
bei Festsetzungdes Meistbetragsder
Wertangabein keinemFalle unter den
Betrag von 10000 Franken herunter=
gegangenwerdendarf, wird vereinbart,
aß ein Land, das in seineminneren
Verkehr einen geringerenMeistbetrag
als 10000 Frankenangenommenhat,
dieseSumme auchfür seinenAustausch
von Wertbriefenund Wertkästchenmit
dem Auslande festsetzendarf.
Zu Urkund dessenhabendie unter=

zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeSchlußprotokollaufgenommen,
das dieselbeKraft und dieselbeGültig=
keit haben soll, als wenn seine
Bestimmungenin dem Ulbbereinkom=
men, worauf es sich bezieht, selbst
ständen,und habendas Schlußprotokoll
in einemExemplar unterzeichnet,das
im Archive der ItalienischenRegierung
niedergelegtundwovonjedemTeileeine
Abschrift zugestelltwerdenwird.
Geschehenzu Rom, den sechsund=

zwanzigstenMai eintausendneunhundert=
sechs.

PourI'Allemagneet les Pour la République PourI'Autriche:
protectoratsallemands: Argentine: Sübral.

* Aberioblaucas. Iberau.
L
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Pour la Belgiquo: Pourl'ensembledesautres Pour la Norvege:
Keryun. coloniesfrançalses: L. llezerdall.

7Rich * PourlesPays-Bas:
Pour la Crande-Bretagne kourM.6.J.(.A.Pe:

Pourla Bosnie-Herzégovine: ei diversescolonies LV. Immell.
schlejer. britanniques: lel.
Lowarschi. H.BabugionSuulb.A##Faleer. PourlesIndes

PourleBrésil: KH. néerlandaises:
JoadumCarneirodeLiraudaellorla.Fourl'Indebritanulque: ben.

Pourla Bulgarle: U.1.Lsdg. DPpourlePortugal
P.Soraponich. P.A.Doran. etlescolonlesportugalses:
iY¾ç Pour la Crece: Ishn

PourleChill: Orisl.Kupaules Pourla Roumanie:
CulosLaran(lae (. N.Karmos. br.Lerter

t P Pourle Cuatemala: P*

——————..—.... alit6 Uchchen, Pourla Hongrie: Uoborbilbiue.
bemedeKalal.

PourleDanemark Dr.deHeumeer.
et les colonlesdanolses:

Köchee. PourI’stalieet les
colonieslealiennes:

Pour1IFgypte: HioUorpurgo.
I. Kabe. Carlobawond.
“ % Purore.

Pour1'Espagne: Ceinmsephebreborio.CarlosFlorer. N.Delmall.

PourlaFranceetl'Algerie: PourleJapon:
heoel. Lauichirolalsuli.
*— laleskawamma.
llemman.

Barn Pourle Luxembourg:
our lescolonies « .

otpmlccmmlskmaw Pouklsongenasi.klljimmell

allwo-chine- Pourlellonteaegkoi
C.sclimlili. Bug.Poponich.

Co= gle

Pour la Serbie:

Pour la Sucde:
Fredr.Crönyall.

Pour la Suisse:
J. B.Poda.
A.Küger.
C.Delessert.

Pour la Tunisie:
AbertLegraud
L.Luojer.

Pour la Turquie:
Al. Fahrj.

A FuadUAmet.



Union postale universelle.

(No. 3371.) Arrangement concernant le
serrice des mandats de poste
Concluentre’Allemagne et les
Protectorats Allemands, la Ré=
publique Argentine, I'Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-
Herzégovine, le Brésil, la Bul=
garie, le Chili, la République
de Colombie, la Crète, le Dane=
mark et les Colonies Danoises,
TEgypte.la France,DAlgérie,
lIes Colonies et Protectorats
Français de I’Indo-Chine, l'En-
semble des Autres Colonies
Françaises, la Grece, la Hon-
grie, IItalie et les Colonies
Italiennes, le Japon, la Ré=
publique de Libéria, le Luxem=-
bourg, le Monténdégro, la Nor=
VöOge,les Pays-Bas, les Colonies
Néerlandaises, le Pérou, le
Portugal et les ColoniesPortu=
gaises, la Roumanie, la Serbie,
le Royaume de Siam, la Suede,
la Suisse,la Tunisie, la Turquie
et I’Uruguay. Du 26 mai 1906.

Les s,ussignés,plénipotentiairesdes
Gouvernements des pays ci-dessus
Gnumérés,
Vu Tarticle 19 de la Convwention

Principale, ont, d’'un commun accord
et sous réserve de ratification, arrété
IArrangement suivant:

ARTICIEPREMIER.
Dispositions préliminaires.

L’échangedesenvoisde fondspar
la voie de la poste et au moyen de

OigitizedbyOo gle

(Obersetzung.)

Weltpostverein.

(Nr.3371.) Ubereinkommen,betreffendden
Postanweisungsdienst,abgeschlossen
zwischen Deutschland und den
deutschenSchutzgebieten,der Ar=
gentinischenRepublik, Osterreich,
Belgien,Bolivien, Bosnien=Herze=
gowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, der Republik Columbien,
Kreta, Dänemark und den dä=
nischenKolonien,Egypten,Frank=
reich,Algerien, den französischen
Kolonien und Schutzgebietenvon
Indochina, der Gesamtheitder
anderen französischenKolonien,
Griechenland,Ungarn, JItalien
und den italienischenKolonien,
Japan, der Republik Liberia,
Luxemburg, Montenegro, Nor=
wegen, den Niederlanden,den
niederländischenKolonien, Peru,
Portugal und denportugiesischen
Kolonien, Rumänien, Serbien,
demKönigreicheSiam, Schweden,
der Schweiz, Tunis, der Türkei
undUruguay.Vom26.Mai 1906.

Die Unterzeichneten,Bevollmächtigteder
Regierungendervorstehendaufgefuͤhrten
Länder,habenaufGrund desArtikel19
des Hauptvertrags im Einvernehmen
miteinander und unter Vorbehalt der
RatifikationfolgendesUbereinkommenab=
geschlossen:

Artikel 1.
EinleitendeBestimmungen.

Der AustauschvonGeldbeträgenim
Wegeder Postanweisungzwischenden=
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mandats, entre ceux des pays con-
tractants dont les Administrations
Conviennent d'établir ce service, est
régi par les dispositionsdu présent
Arrangement.

ARTICIE 2.
Versement; montant maximum; transmissibilité.

1. En principe, le montant des
mandats doit étre versé par les dé=
Posants et payé aux bénéliciaires
en numCraire; mais chaque Admi=
nistration a la faculté de recevoir et
d’employer elle-méme,à cet effet.
tout papier-monnaie ayant cours
Legal dans son pays, sous réserve de
tenir compte, le cas échéant, de la
différencede cours.
2. Aucunmandatnepeutexcéder

la somme de 1000 francs effectifs
ou une sommeapproximative dans la:
monnaie respective de chaque pays.
3. Sauf arrangement contraire

entre les Administrations intéressées,
le montant de chaque mandat est
exprimé dans la monnaiemétallique
du pays ou le payement doit avoir
lieu. A cet eflet, I'Administration
du pays Torigine détermine elle=
méme, §il yFa lieu, le taux de con=
version de sa monnaie en monnaie
métallique du pays de destination.
LAdministration du pays Torigine

détermine également, Fil yFa lieu,
Ie cours à payer par Texpéditeur,
lorsque ce pays et le pays de desti=
nation possèdent le méme systeme
montétaire.
4. Est réservé#à chacun des pays

contractants le droit de déclarer
transmissible par voie Tendosse=-
Reichs=Gesetbl.1907.

jenigenvertragschließendenLändern,deren
Verwaltungen die Einführung dieses
Dienstes verabreden,unterliegt den
BestimmungendesgegenwärtigenUber⸗
einkommens.

Artikel 2.
Einzahlung)Meistbetrag)Übertragbarkeit.
1. Grundsätzlichsollen die Postan=

weisungsbeträgein klingenderMünze
von den Absenderneingezahltund an
die Empfängerausgezahltwerden;die
Verwaltungensindaberbefugt,zu diesem
Zweckejedesin ihremLandein gesetz=
lichemUmlaufe befindlichePapiergeld
anzunehmenund zu verwenden,doch
muß dabei der etwaigeKursunterschied
berücksichtigtwerden.
2. Der Betrag einerPostanweisung

darf 1000 Franken Metallgeld oder
eineannäherndgleicheSumme in der
WährungjedesLandesnichtübersteigen.
3. Wenn keineandereVereinbarung

zwischenden beteiligtenVerwaltungen
besteht,wird derBetrag jederPostan=
weisung in der Metallwährung des
Landesausgedrückt,in demerausgezahlt
werdensoll. Zu diesemZweckesetzter=
forderlichenfallsdieVerwaltungdesAuf=
gabelandesselbstdasVerhältnisfest,nach
demihreWährungin dieMetallwährung
desBestimmungslandesumzuwandelnist.
Die Verwaltungdes Aufgabelandes

setzterforderlichenfallsdenEinzahlungs=
kurs auch dann fest,wenn diesesLand
unddasBestimmungslanddieselbeWäh=

4. JedemdervertragschließendenLän=
der ist das Recht vorbehalten,das
Eigentuman denPostanweisungen,die
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ment, sur son territoire, la propriété
des mandats de poste provenant
FTun autre de ces pays.

Anrierz 3.
Taxes; avis de payement; retrait et change=

ment d’adresse; remise Par expres.
1. La taxe génédraleà payer par

Texpéditeur pour chaque envei de
fonds effectuc en vertu de Tarticle
Précédentest fixée, valeur métallique,
à 25 Ccentimes par 50 francs ou
fraction de 50 francs, ou à Téqui=
valent dans la monnaie respective
des pays contractants, avec laculté
FTarrondir, le cas Cchéant, les fractions.

Sont exempts de toute taxe les
mandats Toflice relatils au service
des posteset Cchangésentreles Ad=
ministrations postales ou entre les
bureaux relevant de ces Administra=
tions, ainsi due les mandats destinés
aux prisonniersdeguerreouexpédiés
Par eux.

2. L'Administration qui a ddlivré
des mandats tient compte, à lAd=
ministration qui les a acquittés, Tun
droit de ¼pour cent du montant
total des mandats payés, abstraction
faite desmandatsémis en franchise
de taxe.
3. Les mandats éGchangés,par

Pintermédiaire d’un des pays parti=
cipant à I’Arrangement, entre un
autre de ces pays et un pays non
Darticipant, peuvent étre soumis, au
Profit de TOffice intermédiaire, à un
droit supplémentaire,prdleyé sur le
montant du titre et représentant la
duote-Partdu pays non participant.
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auseinemanderendieserLänderherrühren,
innerhalbseineseigenenGebietsfür über=
tragbardurchIndossamentzu erklären.

Artikel 3.
Gebühren) Auszahlungsscheine)Zurückziehungund

Underung der Aufschrift) Eilbestellung.

1. Die vomAbsenderzu entrichtende
allgemeineGebühr für jedeauf Grund
des vorhergehendenArtikels stattfindende
Geldübermittelungwird in Metallgeld
auf 25 Centimen für je 50 Franken
oder einenTeil von 50 Franken, oder
auf dengleichenWert in derWährung
dervertragschließendenLänderfestgesetzt,
wobei etwaigeBruchteile abgerundet
werdenkönnen.
Die auf den Postdienstbezüglichen

amtlichenPostanweisungen,die zwischen
den Postverwaltungenoder den diesen
VerwaltungenunterstelltenPostanstalten
ausgetauschtwerden,sindvon jederGe=
bühr befreit;das gleichegilt auch für
Postanweisungen,die für Kriegsge=
fangenebestimmtsind odervon ihnen
aufgegebensind.
2. Die Verwaltung,welchediePost=

anweisungenangenommenhat,vergütet
derVerwaltung,die sieausgezahlthat,
eineGebührvon ¼ vom Hundert des
Gesamtbetragsder ausgezahltenPost=
anweisungen)abzüglichder gebühren=
eien.
3. Die Postanweisungen,die durch

Vermittelungeinesder Länder, die an
demUbereinkommenteilnehmen,zwischen
einemanderendieserLänderund einem
nichtteilnehmendenLande ausgetauscht
werden,könnenzuGunstender Vermitte=
lungsverwaltungeiner uschlaggebühr
unterworfenwerden;dieseGebührwird
vom BetragederAnweisungabgezogen
undstelltdenAnteil desandem i
kommennichtteilnehmendenLandesdar.
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4. Les mandats de poste et les
acquits donnẽs sur ces mandats, de
mémeque les récépisss ddlivrésaux
déposants,ne peuwentétre soumis,
à la charge des expediteursou des
destinataires des fonds, à un droit
ou à une taxe duelconque en sus
de la taxe percue en vertu du § 1
du présent article, sauf, toutefois, le
droit de factage pour le payement
à domicile, s#l yalieu, et le droit
supplémentaire prévu par le § 3 ci=
dessus.
5. L’expéditeurd’un mandatpeut

obtenir un avis de payement de ce
mandat, en acquittant dG’avance,au
Profit exclusif de IAdministration du
Pays 'origine, un droit fixzeégal à
celui qui est percu dans ce pays
Pour les avis de réceptiondes cor=
respondancesrecommandées.

Toutefois, si cet avis M’est pas
reclaméaumomentde lTémisiondu
mandat, Texpéditeurpeutultérieure=
ment en faire la demande, mais
dans le delai fxé“ par le § 3 de
Tarticke 7 et moyennant payement
d'un droit fxe de 25 centimes au
maximum.
6. Lexpéditeur dun mandat de

Poste peut le faire retirer du service
ou en faire modilier PTadresseaux
conditions et sous les réserves dé=
terminéespour les correspondances
ordinaires par Tarticle 9 de la Con=
vention principale, tant que le bené=
ficinire n'a Pas Pris livraison, scit
du titre lui-méme, soit du montant
de ce titre.
7. Lexpéditeur peut également

demander la remise des fonds à
domicile,par porteurSpécial,aussitet.

4. Für Postanweisungenund die
auf ihnen erteiltenQuittungensowie
für die den Absendernausgehändigten
Einlieferungsscheinedarf über die nach
g 1 des gegenwärtigenArtikels zu
hlendeGebühr hinaus außer dem
Feestellgenfür dieetwaigeAuszahlung
in der Wohnung und der im vor=
stehenden§ 3 vorgesehenenZuschlag=
gebührkeineAbgabeoderGebührer=
hobenwerden.

5. Der AbsenderkannüberdieAus=
zahlung einer Postanweisung eine Be=
scheinigung(Auszahlungsschein)erhalten,
wenn er eine festeGebühr im voraus
entrichtet,welchederjenigengleichkommt,
die im Aufgabelandefür Rückscheinezu
Einschreibsendungenerhobenwird. Die
Gebühr verbleibt ungeteilt der Ver=
waltungdesAufgabelandes.
Wenn ein solcherSchein nichtbei der

Einlieferung der Postanweisung gefor=
dert worden ist, kann derAbsenderihn
auch späterverlangen,jedochnur in
der durch §&3 des Artikel7 festge=
setztenFrist undgegenEntrichtungeiner
festenGebühr, die 25 Centimennicht
übersteigendarf.
6. Der Absender kann unter den

Bedingungenund Vorbehalten,die im
Artikel9 desHauptvertragsfür gewöhn=
licheBriefsendungenfestgesetztsind, eine
Postanweis zurückziehenoder ihre
Aufschrift ändern lassen, solange der
Empfänger weder die Postanweisung
selbstnoch ihren Betrag in Empfang
genommenhat.

7. Desgleichenkann der Absender
verlangen,daßderPostanweisungsbetrag
unter denim Artikel13 desHauptver=
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après Tarrivée du mandat, aux con=
ditions fixées par Tarticle 13 de la=
dite Convention.

S. Est toutefoisréservéeà T’Oflice
du pays de destinationla facultéede
faire remettre par exprès, au lieu
des fonds, un avis d’arrivée du
mandat ou le titre lui-méme, lorsque
ses reglements intérieurs le com=
PDortent.

An##icrz4.
Mandats telégraphiques.

1. Les mandats de poste peuvent
étre transmis par le télegraphe, dans
les relations entre les Oflices dont
les pays sont reliéspar un téeléegraphe
d'Etat ou qui consentent à employer
à cet effet la téelégraphieprivée; ils
sont dualifiés, en ce cas, de mandats
téelégraphiques.
2. Les mandats télégraphiques

peuvent,commeles téelégrammesor=

es derniers, étre soumis aux for=
malités de PTurgence, de la réponse
Day’ée, du collationnement et de
Taccusé de réception, ainsi qu’aux
formalitésde la transmissionpar la
Poste ou de la remise par expres,
s'ils sont à destinationT’unelocalité
non desservie par les télégraphes
internationauk. II8 peuvent, en
outre, donner lieu à des demandes
avis de payement à dlivrer et à
expédier par la poste.
Les expéditeurs de mandats tlé=

graphiques peuvent les faire retirer
du service ou en faire mocilier
Tadresse aux conditions et sous les
réserves déterminéespour les cor=

trags angegebenenBedingungendem
Empfänger sogleichnach Ankunft der
AnweisungdurchbesonderenBotenzu=
gestelltwerde.
8. Der Verwaltung des Bestim=

mungslandesist indesdas Rechtvor=
behalten,an Stelle desGeldesnur eine
Meldung von demEingangederPost=
anweisungoderdiePostanweisungselbst
durchEilbotenbestellenzulassen,wennihre
inländischenVerordnungenes bedingen.

Artikel 4.
TelegraphischePostanweisungen.

1. Die Postanweisungenkönnenim
VerkehrezwischendenjenigenPostverwal=
tungen telegraphischüberwiesenwerden,
derenLänder durcheinenStaatstelegra=
phenverbundensind oderdiebereitsind,
zu diesemZweckedie Privattelegraphen
zu benutzen;solchePostanweisungen
werdenals telegraphischebezeichnet.
2. Die telegraphischenPostanweisun=

genkönnenwie die gewöhnlichenTele=
grammeund unter denselbenBedin=
gungen wie diese dem Verfahren der
Dringlichkeit,derbezahltenAntwort,der
Vergleichungund derEmpfangsanzeige
unterworfenund, wenn sie nach einem
an denausländischenTelegraphenverkehr
nicht angeschlossenenOrte bestimmtsind,
durch die Post weiterbefördertoder
durchEilboten bestelltwerden. Auch
kanndieAusstellungeinesvonderPost
zu übersendendenAuszahlungsscheins
verlangtwerden.

Die AbsenderkönnenunterdenBe=
dingungenund Vorbehalten,die im
Artikel 9 des Hauptvertrags für ge=
wöhnlicheBriefsendungenfestgesetztsind,
telegraphischePostanweisungenzurück=

Original from



respondances ordinaires par l'article
9 de la Convention principale, tant
que le bénésiciairen'a pas pris li=
Vraison, soit du titre lui-méme, scit
du montant de ce titre. Le bureau
destinataire ne peut toutefois donner
suite auxr demandes de l'’'espece
dqu’aprèsréception de Tavis confir
matif.
Les expéditeurs des mandats télé=

graphiques peuvent ajouter à la
formule réglementaire du mandat
des communications pour le desti=
nataire, pourvu qu’ils en payent le
montant d’apres le tarif.
3. Lexpéditeur d’'unmandattélé=

graphique doit payer:
a) la taxe ordinaire des mandats
de poste et, si un avis de
Payement est demandé, le
droit fike de cet avis;

b) la taxe du télégramme.
4. Les mandatstéelégraphiquesne

sont grevésd’aucunsfrais autresdue
ceux prévus au présent article, ou
due ceux qui peuvent étre percus
en conformitée des reglements télé=
graphiqduesinternationaux.

Anrickhe#5.
Récxpédition.

1. Par suite du changementdu
résidence du bénéficiaire, les mandats
ordinaires peuvent étre réexpédiés
d'un des pays participant à IAr=
rangementsur un autre de cespays.
Lorsdquele pays de la nouvelle desti=
nation a un autre systeme moné=
taire duc le pays de la destination
Primitive, la conversiondu montant
du mandat en monnaie du premier
de ces pays est opéréepar le bureau.

ziehen oder deren Aufschrift ändern
lassen,solangeder Empfängerweder
die Postanweisung selbst noch ihren
Betrag in Empfang genommenhat.
Die Bestimmungsanstalt darf jedoch
einemderartigenVerlangen erstnach
EingangderEinzahlungsmeldungFolge
geben.

Die AbsendertelegraphischerPostan=
weisungenkönnendem vorgeschriebenen
WortlautederAnweisungRüteilungen
für den Empfängerhinzufügen,wenn
sie die tarifmäßigeGebühr dafür ent=
richten.
3. Der Aufgebereinertelegraphischen

Postanweisunghat zu entrichten:
a) diegewöhnlichePostanweisungs=
gebührund, wenneinAuszah=
lungsscheinverlangtist, diefeste
Gebührfür diesenSchein;

b) dieGebühr für dasTelegramm.
4. Die telegraphischenPostanweisun=

genwerdenmit keinenanderenGebühren
als denjenigenbelastet,diein demgegen=
wärtigenArtikelvorgesehensindoderderen
ErhebungnachdenTelegraphenordnun=
genfür denAuslandsverkehrzulässigist.

Artikel 5.
Nachsendung.

1. Bei VeränderungdesWohnorts
des Empfängerskönnendie gewöhn=
lichenPostanweisungenaus einem der
Länder,dieamllbereinkommenteilnehmen,
nacheinemanderendieserLändernach=
gesandtwerden. Hat das neue Be=
stimmungslandeine andereWährung
als dasursprüngliche,sowirdderBetrag
derPostanweisungvon dernachsendenden
Postanstalt in dieWährung des neuen
BestimmungslandesnachdemVerhältnis
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röexpöditeur,d’apråsletauxconvenu
pour les mandats à destination de
ce pays et émanantdu pays de la
destination primitive. I n'est percu
aucun supplément de taxe pour la
réexpédition, mais le pays de la
nouvelle destination touche en tout
cas à son profit la qduote-part de
taxe qui lui serait dévolue si le
mandat lui avait été primitivement
adressé, méme dans le cas ou, par
suited’unarrangementspécialconclu
entre le pays d’origine et le pays
de la destination primitive, la taxe
eflectivement percue serait inférieure
à la taxe prévue par Tarticle 3 du
PrésentArrangement.
Toutefois, la conversion du mon=

tant n’est pas opéréeduand le man=
dat estréexpédiécsur lepaysTorigine,
sur le pays de premieèredestination
ou sur un pays ayant le méme
iteme monétaire due Fun de ces
deux pays. Suivant le cas, le titre
est payé pour son montantprimitif
ou pour la sommeverséeenmonnaie
du pays Torigine et figurant aux
indications de service.

2. Les mandats télégraphiques
Peuvent étre réexpédiés sur une
nouwelle destination Pparvoie postale,
aux mémes conditions que les man=
dats ordinaires.
3. Si Administration du nouveau=

Pays de destination entretientavec
celle de la destinationprimitive un
GEchangede mandats téelégraphiques,
la réexpédition des mandats or=
dinaires ou téelégraphiquespeut, à
la demande de Texpéditeur ou du
destinataire,étreopéréepar voie 4é14—
graphique dès la réceptionde Tavis
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umgerechnet,dasfür dieUmwandlungvon
Postanweisungenaus demursprünglichen
nachdemneuenBestimmungslandegilt.
Für dieNachsendungwird eineZuschlag=
gebührnichterhoben.Das neueBestim=
mungslandbeziehtindesin jedemFalle
für sichden Gebührenanteil,der ihm
zustehenwürde, wenn die Anweisung
von vornhereindorthin gerichtetge=
wesenwäre;)das geschiehtauchdann,
wenn die wirklich erhobeneGebühr in=
folgeeineszwischendemAufgabe=-und
dem ursprünglichenBestimmungslande
bestehendenSonderabkommensnmiedriger
ist als dieGebühr,dieim Artikel3 des
gegenwärtigenUbereinkommensvorge=
sehenist. «
Die UmrechnungdesBetrags unter=

bleibtjedoch,wenndieAnweisungnach
dem Aufgabelande, nach dem ersten
BestimmungslandodernacheinemLande,
das dieselbeWährung wie eins dieser
beidenLänder hat, nachgesandtwird.
Je nachLage desFalles wird die Post=
anweisungentwedermit ihremursprüng=
lichenBetrag oder mit der Summe,
die in derWährungdesAufgabelandes
eingezahltundim Postvermerkangegeben
ist, ausgezahlt.
2. Die telegraphischenPostanwei=

dingungenwie die gewöhnlichenauf
dem Postwegenach einem neuen Be=
stimmungsortenachgesandtwerden.
3. Unterhält die Verwaltung des

neuenmit der des ursprünglichenBe=
stimmungslandeseinen Austausch von
telegraphischenPostanweisungen,sokann
die Nachsendungder gewöhnlichenoder
dertelegraphischenPostanweisungennach
Eingang der Einzahlungsmeldungauf
telegraphischemWegeerfolgen, wenn
der Absenderoder der Empfängeres
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ooniirmatiLEnpareiloasJemandat
original est quittancé par le bureau
réexpéditeuret comptabilisécomme
mandat payé, et les frais postaux
et telégraphiques afférentsau nouveau
Parcours sont deduits du montant
à transmettre.

ARricoIE6.
Decomptes.

1. Les Administrationsdespostes
des pays contractantsdressent,aux
6ébquesfixées par le Règlementci=
apres, les comptes sur lesquels sont
récapituléestouteslessommespayées
Dar leurs bureaux respectifs; et ces
comptes, après avoir été6débattus
et arrétés contradictoirement, sont
soldés, sauf arrangement contraire,
en monnaie Tor du pays créancier,
Par I'Administrationqduiestreconnue
redevable envers une autre, dans le
délai fxé par le mémeRéglement.
2. A cet eflet, et sauf autre

arrangement, lorsque les mandats
ont ét4épayés dans des monnaies
différentes,la créancela plus faible
est convertieen mémemonnaie due
la créancela plus forte, au pair des
monnaiesd’or des deux pays.

3. En cas de non-payement du
solde d’'un compte dans les ddlais
fixés, le montant de ce solde est
Productif d’rintéréts,à dater du jour
de Texpiration desdits délais jusqu’au
jour on le payement a lieu. Ces
intéréts sont calculés à raison de
5% Tan et sont portés au débit de
IAdministration retardataire sur le
compte suivant.

verlangt. In solchemFalle wird die
Ursprungs=Postanweisungvon der nach=
sendendenAnstalt quittiert und wie eine
ausgezahlte Postanweisung verrechnet;
die für die neueBeförderungentstehen=
den Post= und Telegrammgebühren
werdenvon demweiterzusendendenBe=
trag abgezogen.

Artikel 6.
Abrechnungen.

1. Die Postverwaltungendervertrag=
schließendenLänder stellenzu den in der
nachstehendenVollzugsordnung festge=
setztenZeitpunktenrrirüren auf, die
alle beiihrenPostanstaltenausgezahlten
Postanweisungsbeträgeenthalten;nach
gegenseitigerPrüfung und Feststellung
werden die Rechnungen,wenn keine
andereVerabredungbesteht,von der
schuldendenVerwaltungin Goldgelddes
Landes,für dassicheinGuthabenergibt,
in der durchdie Vollzugsordnungfest=
gesetztenFrist beglichen.
2. Zu diesemZweckewird, wenn

die Postanweisungen in verschiedenen
Währungenausgezahltwordensind,die
geringereForderungin die Währung
umgewandelt, auf welchedie größere
Forderunglautet,und zwarzumPari=
wertederGoldmünzenderbeidenLänder;
dochkönnenabweichendeVereinbarungen
getroffenwerden.
3. Wird das aus einerRechnungsich

ergebendeGuthabennicht in den fest=
gesetztenFristen bezahlt, so ist der Be=
trag diesesGuthabensvom Tage des
Ablaufs der Fristen ab bis zum Tage
der Zahlung zu verzinsen. Die Zinsen
werdenmit jährlich 5 vom Hundert be=
rechnetunddersäumigenVerwaltungin
dernächstenRechnungin Schuldgestellt.
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ARTICIE T.
Responsabilité; mandats non distribuables

Périmés.

1. Les sommes Cconverties en
mandats de poste sont garanties aux
déposants,jusqu'au momentou elles
ont ét#érégulièrement payées aux
destinataires ou aux mandataires de
ceux-ei.
2. Les sommes encaisséespar

chadue Administration, en échange
de mandats de poste dont le mon=
tant n’'a pas é6téréclamé par les
ayants droit dans les délais fixés
Par les lois ou reglements du pays
Torigine, sont délinitivement ac=
quises à IAdministration qduia deé=
livré ces mandats.
3. I est toutefois entendu qduela

réclamation concernant le payement
d'un mandat à une personne non
autorisce M’est admise due dans le
délai T’un anà partir du jour de
Texpiration de la validité normale
du mandat; passé ce terme, les
Administrations cessentd’etre respon=
sables des payements sur faux
acquits.

Pour les mandats adressésposte
restante, la responsabilité cesse égale-
ment par le payement à une personne
qui a justiliüé, suivant les régles en
vigueur dans le pays de destination,
due sesnom et qdualitésont conformes
aux indications de T’adresse du
mandat.

Anric 8.
Unions restreintes.

Les stipulations du présent Ar=
rangement ne portent pas restriction
au droit des parties contractantes de
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Artikel 7.
Gewährleistung)Verjährungunanbringlicher

Postanweisungen.

1. Für dieauf Postanweisungenein=
gezahltenBeträgewird denAbsendern
bis zum Zeitpunkteder richtigenAus=
zahlungan dieEmpfängeroderanderen
BevollmächtigteGewährgeleistet.

2. Die von jederVerwaltung ver=
einnahmten Summen für Postanwei=
sungen, derenBetrag in den durch
die Gesetzeoder Verordnungendes
AufgabelandesfestgesetztenFristen von
den Berechtigtennicht zurückgefordert
wordenist, verfallenendgültigderVer=
waltung,die diesePostanweisungenan=
genommenhat.
3. Der Anspruchauf Entschädigung

wegenAuszahlungeinesPostanweisungs=
betragsan eineunberechtigtePerson soll
nurzulässigsein,wennerinnerhalbeines
Jahres, vomTagedesAblaufs derbe=
stimmungsmäßigenGültigkeitsfristder
Postanweisungangerechnet,erhobenwird;
nach Ablauf diesesZeitraums hört die
Haftpflicht der Verwaltungen für Aus=
zahlungenauf Grund gefälschterQuit=
tungen auf.
Desgleichenhört die Haftpflichtfür

postlagerndeAnweisungenmit derAus=
whlung an einePersonauf, die nach
eenim Bestimmungslandegültigen
Vorschriftennachgewiesenhat, daß ihr
NameundStand mit denAngabenin
der Aufschrift der Anweisungüberein=
stimmen.

Artikel 8.
Engere Vereine.

Die Festsetzungendes gegenwärtigen
Ubereinkommensbeschränkennicht die
Befugnis der vertragschließendenTeile,
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maintenir et de conclure des arrange-
ments spéciaux, ainsi que de main-
tenir et d'établir des unions plus
restreintes en vue de la réduction
des taxes ou de toute autre amélio=
ration du service.

Anricr 9.
Suspensionextraordinaire du service.

Chaque Administration peut, dans
des circonstances extraordinaires qui
sont de nature à justifier la mesure,
suspendre temporairement le service
des mandats internationaux, d’une
manière généraleou partielle, sous
la condition den donner immé=
diatement avis, au besoin par le
telcgraphe, à TAdministration ou
aux Administrations intéressées.

An#iczz#10.
Adhésions à I'Arrangement.

Les pays de IUnion qduiwont
Point pris Part au présent Arrange=
ment sont admis à y adhérer sur
leur demande, et dans la forme
Prescrite par Tarticle 24 de la Con=
vention principale en ce qui con=
Cerneles adhésionsà I'Unionpostale
universelle.

ARTICIE II.
Désignation des bureaux Participant à
Techange; Règlement d’exécution.

Les Administrationsdespostesdes
Pays contractants désignent, chacune
Pour ce qui la concerne, les bureaux
dqduidoivent dlivrer et payer les
mandats à émettre en vertu des
articles précédents.Elles reglent la
forme et le mode de transmission
des mandats, la forme des comptes
désignesà Tarticle 6 et toute autre
Reichs=Gesebl.1907

zur HerabsetzungderGebührenoderzu
jederanderenVerbesserungdesDienstes
besondereAbkommen untereinanderbe=
stehenzu lassenoderabzuschließensowie
engereVereineaufrechtzu erhaltenoder
zu gründen.

Artikel 9.
AußergewöhnlicheEinstellung des Dienstes.

JedeVerwaltungkanndenAustausch
von Postanweisungenim Verkehremit
demAuslandevorübergehendganzoder
teilweiseeinstellen,wenn außergewöhn=
licheVerhältnissevorliegen, die eineder=
artigeMaßnahmezurechtfertigengeeignet
sind. Sie muß jedochin solchemFalle
diebeteiligtenVerwaltungenunverzüglich,
nötigenfallsauf telegraphischemWege
davonbenachrichtigen.

Artikel 10.
Beitritt zumÜbereinkommen.

Den Vereinsländern,die an dem
gegenwärtigenUbereinkommennichtteil=
genommenhaben, ist derBeitritt auf
ihrenAntrag und in derForm gestattet,
die durchArtikel24 desHauptvertrags
für denEintritt in denWeltpostverein
vorgeschriebenist.

Artikel 11.
Bezeichnungder am Postanweisungsaustauscheteil=

nehmendenPostanstalten) Vollzugsordnung.

Die Postverwaltungender vertrag=
schließendenLänderbezeichnen,jedefür
ihrenBereich,diejenigenPostanstalten,
diePostanweisungennachMaßgabeder
vorstehendenArtikel annehmenund aus=
zahlen sollen. Sie setzendieForm und
Versendungsweiseder Postanweisungen,
die Form der im Artikel 6 bezeichneten
AbrechnungensowiealleweiterenDienst=
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mesiuededötailouckordrenäcessairc
pour assurer Texécutiondu présent
Arrangement.

An#icrz 12.
Propositions dans Tintervalle des réunions.

1. Dans Tintervalle qui §'eoule
entre les réunions prévues à Tar=
tiele 25 de la Conventionprineipale,
touteAdministration des postesd'un
des pays contractants a le droit
d’adresseraux autresAdministrations
Participantes, par Pintermédiairedu
Bureauinternational,despropositions
concernant le service des mandats
de poste.
Pour étre mise en dolibération,

chaquepropositiondoit étreappuy'iße
Par au moins deux Administrations,
Sanscomptercelledontla proposition
émane. Lorsque le Bureau inter=
national ne reçcoit pas, en méme
temps qduela proposition, le nombre
nécessaire de déclarations d’appui,
Ia proposition reste sans aucune
suite.
2. Toute proposition est soumise

an procédédéterminépar le § 2 de
Tarticle 26 de la Convention prin=
cipale.
3. Pour devenir exécutoires, les

Propositions doivent réunir, savoir:
½ Tunanimité des suffrages, Fiil.
Fagit de P’addition de nouvelles
dispositionsoudelamodification
des dispositionsdu présent ar=
tiche et des articles 1, 2, 3, 4,
6 et 14;

2° les deux tiers des suffrages, Fil
Fagit de la modificationdesdis=
Dositions autres due celles des
articles précités;
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vorschriftenfest,dieerforderlichsind,um
dieAusführungdesgegenwärtigenUber=
einkommenszu sichern.

Artikel 12.
Vorschlägein derZeit zwischendenVersammlungen.

1. In der Zeit zwischenden Ver=
sammlungen,die imArtikel25desHaupt=
vertrags vorgesehensind, ist jedePost=
verwaltung eines vertragschließenden
Landesberechtigt,denanderenbeteiligten
VerwaltungendurchVermittelungdes
InternationalenBureaus Vorschlägein
betreffdes Postanweisungsdiensteszu
unterbreiten.

Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
ratunggestelltzuwerden,vonmindestens
weiVerwaltungenunterstütztsein, die=
jenigenicht eingerechnet,von welcher
der Vorschlag herrührt. Geht dem
InternationalenBureaunichtzugleicher
Zeitmit demVorschlagedieerforderliche
Zahl von Unterstützungserklärungenzu,
so bleibtder VorschlagohneFolge.

2. Jeder Vorschlag unterliegtdem
im §#2des Artikel 26 des Hauptver=
trags festgesetztenVerfahren.

3. Die Vorschlägemüssen,um voll=
streckbarzu werden,erhalten:
1. Einstimmigkeit, wenn es sich um

dieAufnahmeneuerBestimmungen
oder um die Anderungder Be=
stimmungen des gegenwärtigen
Artikels und der Artikel 1, 2, 3,
4, 6 und 14 handelt;

2. zweiDrittel der Stimmen, wenn
es sichum dieAnderunganderer
als der vorstehendbezeichneten
Artikel handelt;
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301asimp10majoritöabsolue,s’il
s'agit de linterprétation desdis-
Positions du présent Arrange=
ment, sauf le cas de litige prévu
Par ’article 23 de la Convention
Principale.

4. Les résolutions valables sont
consacrées,dans les deux premiers
Ccas, par une declaration diploma=-
tique, et, dans le troisième cas, par
une notification administrative, selon
la forme indiquée à Tarticle 26 de
la Convention principale.
5. Toute modification ou résolution

adoptée M’est exécutoire due trois
mois, au moins, apres sa notification.

AnricrE 13.
Participation d'autresAdministrationsauservice

des mandats.

Les pays dans lesquelsle service des
mandats releve d’une Administration
autre due celle des Postes, Peuvent
Participer à Techange régi par les
dispositionsdu présentArrangement.

II appartient à Administration
chargée, dans ces pays, du service
des mandats, de sv'entendre avec
IAdministration postale,pourassurer
la compleèteexécution de toutes les
clauses de IArrangement.
Elle leur servira Tintermédiaire

Pour toutes leurs relations avec les
Administrations postales des autres
Pays contractants et avec le Bureau
international.

Annlrz 14.
Durée de I’Arrangement; ratification.

1. LeprésentArrangemententrera
en vigueur le 1“ octobre 1907.

3. einfacheStimmenmehrheit,wenn
es sich um die Auslegung der
Bestimmungendes gegenwärtigen
Ubereinkommenshandelt; doch
geltenimFalle einerStreitigkeitdie
im Artikel 23 des Hauptvertrags
vorgesehenenBestimmungen.

4. Die gültigen Beschlüssewerden
in den beidenerstenFällen durch eine
diplomatischeErklärung, im drittenFalle
durcheineMitteilung im Verwaltungs=
wegein der im Artikel26 desHaupt=
vertragsbezeichnetenForm bestätigt.

5. Die angenommenenAnderungen
oder Beschlüssetreten frühestens drei
Monate nachihrerBekanntmachungin
Kraft.

Artikel 13.
BeteiligungandererVerwaltungenam Post=

anweisungsdienste.

Die Länder, in denender Postan=
weisungsdienstvon eineranderenVer=
waltungals derPostverwaltungwahr=
genommenwird, könnenan demAus=
tauscheteilnehmen,der durch die Be=
stimmungendes gegenwärtigenUber=
einkommensgeregeltist.
Es ist Sache derVerwaltung, die in

diesenLändernmit demPostanweisungs=
dienstebeauftragtist, sichmit derPost=
verwaltungzuverständigen,umdievoll=
ständigeAusführungallerBedingungen
desUbereinkommenszu sichern.
Die Postverwaltungdientderanderen

Verwaltungin allenihrenBeziehungen
mit denPostverwaltungender übrigen
vertragschließendenLänder und dem
InternationalenBureau alsVermittlerin.

Artikel 14.
Dauer desÜbereinkommens)Ratifkation.

1. Das gegenwärtigeUbereinkommen
soll am 1.Oktober1907 in Kraft treten.

112“

Oriqinel from



2.Ilauralamåmeduröequela
Conventionprincipale,sanspréjudice
du droit réservéà chaque pays de
se retirer de cet Arrangement moyen=
nant un avis donné, un an à l’a=
vance, par sSonGouvernement auGCou=
vernementde la Confédérationsuisse.
3. Sont abrogées,à partir du jour

de la mise à exéccutiondu présent
Arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les
divers GouvernementsouAdministra=
tions des Parties contractantes, pour
autant qu’elles ne seraient pas con=
ciliables avec les termes du présent
Arrangement, le tout sans prejudice
des droits réservés par Tarticle 8.
4. Le présent Arrangement sera

ratilié aussitot due faire se pourra.
Les actes de ratilication seront
GEchangésà Rome.
En foi de ducoi, les plénipoten=

tiaires des pays ci-dessus Gnumérés
ont signé le présent Arrangement à
Rome, le vingt-six mai mil neuf
cent six. Mai eintausendneunhundertsechs.

PourI’Allemagneet les PourIa Bolivie: Pourla Républiquede
protectoratsallemands: de lemoine. Colombie:

Oiesete. C.Mchelsen.
Lunl. PourlaBosnie-Herzégovine:

shlezer. Pour la Crète:
PourlaRepublique Koyasschil. LlioLorpurgo.

Argentine: (arloCamond.
Abertohlancas gnn Eisn) 7“—9—u Pirroue.

Oadum Larneiro de Mrandae Horl. 1. 1

Pour IAutriche: 1 u Rih *
Kübral. Pourla Bulgarie:
Pberan. PF.Soranonidh. Pour le Danemarket les

I. Nonschefl. Coloniesdanoises:
Pour la Belgique: Küörboe

I.Nepn. Pourle Chili: "
L.Volhrn. Cmlesaran(#Wo. PourTgymte:
4 Lanbu. I. lusFanlosRodriguer. I.Sba.
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2. Es solldiegleicheDauerhabenwie
derHauptvertrag)jedemLandeist jedoch
das Recht vorbehalten,auf Grund einer
von seinerRegierungderRegierungder
SchweizerischenEidgenossenschafteinJahr
vorhergemachtenMitteilung von dem
Ubereinkommenzurückzutreten.
3. Mit demTagedesInkrafttretens

desgegenwärtigenÜbereinkommenswer=
den alle früher zwischenden Regie=
rungenoderVerwaltungendervertrag=
schließendenTeile vereinbartenBestim=
mungeninsoweitaufgehoben,als siemit
denFestsetzungendesgegenwärtigenUber=
einkommensnichtim Einklangestehen;
dochwerdendie im Artikel8 vorbe=
haltenenRechtehierdurchnicht berührt.
4. Das gegenwärtigeUbereinkommen

soll sobaldals möglichratifiziertwerden.
Die Ratifikationsurkundensollenin Rom
ausgewechseltwerden.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=

mächtigtender obenbezeichnetenLänder
das gegenwärtigeUbereinkommenunter=
zeichnetzuRom, densechsundzwanzigsten
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Pourla FranceetFAlgerle: Pourle Japon:
lacolej. KanschiroHalsull.
Lucienbaiul. IakejiLawanura.
Nlerman.

Pour la République
Pourles colonieset les deLiberia:
protectoratsfrancaisde ##n

Tlndo-Chine:

C.cmid. PourleLuxembourg:

PourFensembledesautres t "| z5.“
coloniesfrancalses:

Lorhal. PourleMonténégro:

Pourla Crèce: Mhifg=

ati PourlaNorrige:
Thb.lleyerdall.

PourIaHongrie:
PiewedeKalar.

=

Pour les Pays-Bas:
PourM.6.J.C.A.Pop

A.V.Kunmelll.

Pour Pltalie et les colonies nri
ftaliennes:
. Pour les coloniesnéerlan=
LlioLorpurgo. dalses;
CarloCamond.
Purone. Perk.

CiseppeCreborio. Pourle Pérou:
P.Delmall.

Goosgle

Pourle Portugalet les
coloniesportugaises:

AlredoPereira.

Pour la Roumanie:
Cr.Cerkez.
C.CabreelescN.

Pour la Serbie:

Pour le RoyaumedeSiam:
H.Keuchenmus.

Pour la Sucde:
Predr.Crönvall.

Pour la Suisse:
J.F.Poda.
I. Näger.
C.Delessert.

Pour la Tunisie:
AbertLegrand.
k.Iuoser.

Pourla Turquie:
A#Falrr.

A.huadHämet.

PourFUruguay:
HectorR.Cömer.



Protocole final.

Au momentde procéderà la signa=
ture de IArrangement concernant
le service des mandatsde poste, les
Plénipotentiairessoussignéssont con=
venus de ce qui suit:

ARTICIE UNIQuE.

En dérogationà la disposition de
Tarticle 2, § 2, de ’Arrangement qui
fxe à 1000 francs efllectifs du à
une somme approximative dans la
monnaie respective de chaque pays
le montant maximum d’un mandat,
I11est convenu due la Bolivie, la
Bulgarie, la République de Colombie,
la Grece et la Turquie sont autorisés à
restreindre ce maximum à 500 francs
eflectifs.
En outre, est réservé à TOffice de

Bulgarie dont la 1é6gislationsoppose
actuellement à Tapplication des taxes
PrévuesàParticle3 del’Arrangement,
Ia faculté d’appliquer les taxes pré=
vues par ’Arrangement deWashing-=
tonpourlesmandatsCmisenBulgarie.

En foi dequoi,lesplénipotentiaires
ci-dessous ont dressé le présent Pro=
tocole final, qui aura la méme force
et la méme valeur qduesi ses dis=-
Positions étaient insérées dans le
texte méme de IArrangement auquel
il se rapporte, et ils Tont signé en
un exemplairedui resteradéposéaux
Archives du Gouvernementd'Italie
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Schlußprotokoll.

Im Begriffe, zur Unterzeichnungdes
Übereinkommens,betreffendden Post⸗
anweisungsdienst,zu schreiten,sinddie
unterzeichnetenBevollmächtigten über
folgendesübereingekommen:

EinzigerArtikel.
Abweichendvon derBestimmung im

Artikel 2, §&2 des ÜUlbereinkommens,
daß derMeistbetrageinerPostanweisung
1.000FrankenMetallgeldodereinean=
nähernd gleicheSumme in der Wäh=
rung jedesLandes beträgt,wird ver=
einbart, daß Bolivien, Bulgarien, die
RepublikColumbien,Griechenlandund
die Türkei diesen Meistbetrag auf
500 Franken Metallgeld beschränken
dürfen.
Außerdem ist der bulgarischenPost=

liss derenGesetzgebungdieAn=
wendung derim Artikel3 desUberein=
kommensvorgesehenenGebührengegen=
wärtig nicht zuläßt, die Befugnis zu=
gestandenworden,für diein Bulgarien
eingeliefertenPostanweisungendie im
WashingtonerUbereinkommenvorge=
sehenenGebührenanzuwenden.
Zu Urkund dessenhabendie unter=

zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtige Schlußprotokoll aufgenommen,
das dieselbeKraft und dieselbeGültig=
keithabensoll, als wennseineBestim=
mungenin demUbereinkommen,wo=
rauf es sichbezieht,selbststnden, und
haben das Schlußprotokoll in einem
Exemplarunterzeichnet,das im Archive

Oriqinel from



—671—

chaque partie.

Fait à Rome, le vingt-six mai mil
neuf cent six.

PourI’Allemagneet les Pourla Républiquede
protectoratsallemands: Colombie:

Gfieseke. C.Uchelsen.
Kuol.

Pourla Crète:
Pour la République HoLorpurzo.
Argemine: OarloGamood.
AberloBlancas. Prrove.

Gieseppebreborio.
PourI’Antriche: F.Delmat.

Kbral.
Eberan. Pour le Danemark

et0les colonlesdanoises:
Pourla Belglue: Körboe.

J.Slerpin.
L.Wodon. PourTEgypte:
A lanbe. I.Kba.

Pourla Bollyie: PourlaFranceetPlgérie:
de lemoine. Lacolel.

LucienSaut.
PourlaBosnie-Herzégovine: lerman.

schlezer.
Lowarschi. Pour les colonies

et proteckoratsfrancals
Pour le Brésil: deTIndo-Chine:

ToaquimCameirodeMirandae Horta. C.Schund.

Pour la Bulgarie: Pour PFensembledesautres
D.Normoyich. coloniesfrançalses:
I. Uoulchell. Uorgal.

Pourle Chill: Pourla Crècke:
CarlosLarran(laro. Chris.Muropoules.
I lusKanlosRodriger. C.A.Karkes.
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Pour la Hongrie:
PierredeKala.
Pr.deHeuazel.

Pour Ttalie

EhoUorpurgo.
CarloCamood.
Pirrone.

Ciuseppebreborio.
L Delmal.

Pour le Japon:
KanchroMatsul#
TalenKayamura.

Pourla République
de Liberia:
1.deluchl.

Pourle Luxembourg:
PourM.Nongenast:
A.M.Kkunmmell.

Pour le Monténégro:
Pug.Popouich.

Pour la Norvege:
Ihb.Hegerdahl.

Pour lesPays-Bas:
PourM.C.J.(.A bog:

A.V.Lumell.
A.W.Uumel.
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Pour les colonles Pour la Serbie:
néerlaudaises:

2 Pour le zuse

Pourle Pérou: —*

PourlePortugal Pourla Sucde:
etlescolonlesportugaises: M

MrredoPerera.
Pour la Suisse:

Pour la Roumanie: J.B.Pioda.
Cr.(erker. I. Säger.
C.Cabrielescu. C.Delesserl.

— —

Pour la Tunisie:
IbertLegrand.
—=

PourIa Turquie:
Al.Fahrr.

A huadHmet.

PourVPUruguay:
llecorH.Cemer.

Union postale universelle.

(Ubersetzung.)

Weltpostverein.

Téchange des colis postaux
conclue entre I’Allemagne et les
Protectorats Allemands, la Ré=
Publique Argentine, I-Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la Bos=
nie-Herzégovine, la Bulgarie,
le Chili, la République de Co=
lombie, la Crete, le Danemark
et les Colonies Danoises,
DTEypte, I’Espagne, la France,
I’Algérie, les Colonies et Pro=
tectorats Français de I’'Indo=
Chine, ’Ensemble des Autres
Colonies Françaises, la Grece,
le Guatemala, la Hongrie, IInde
Britannique, TItalie et les Co=
lIonies Italiennes, le Japon, le
Luxembourg, le Monténdgro,

von Dostpaketen, abgeschlossen
zwischen Deutschland und den
deutschenSchutzgebieten,der Ar=
gentinischenRepublik, Osterreich,
Belgien,Bolivien, Bosnien=Herze=
gowina,Bulgarien,Chile,derRe=
publikColumbien,Kreta,Dänemark
unddendänischenKolonien,Egyp=
ten,Spanien,Frankreich,Algerien,
den französischenKolonien und
SchutzgebietenvonIndochina,der
Gesamtheitder übrigenfranzösi=
schenKolonien,Griechenland,Gua=
temala,Ungarn, Britisch=Indien,
Italien unddenitalienischenKolo=
nien, Japan, Luxemburg,Monte=
negro,Norwegen,denNiederlanden,
den niederländischenKolonien,



la Norvege, les Pays-Bas, les
Colonies Néerlandaises,le Pérou,
la Perse, le Portugal et les Co=
lonies Portugaises, la Roumanie,
la Russie, la Serbie, IleRoyaume
de Siam, la Suede, la Suisse,
la Tunisie, la Turquie, IUru-
guay et les Etats-Unis de Vene=
zuela. Du 26 mai 1906.

Les soussignées,plénipotentiaires des
Gouvernementsdes pays ci-dessus
Snumérés, vu Tarticle 19 de la Con=
vention principale, ont, d’'uncommun
accord et sous réserve de ratification,
arrété la Convention suivante:

ARTICLE PREMIER.
Objet de la Convention.

1. II peut étre expédié, sous la
dénomination de colis postaux, de
Tun des pays mentionnés ci-dessus
pour un autre de cespays, descolis
avec ou sans valcur déclaréejusqu’a
concurrence de 5 kilogrammes.
Par exception, il est loisible à

chaque pays de ne pas se charger
des colis avec déclaration de valeur,
ni des colis encombrants.
Chaque pays fixe, en ce qui le

concerne, la limite supérieure de la
déeclaration de valeur, laquelle ne
Peut, en aucun cas, descendre au=
dessousde 500 francs.
Dans les relations entre deux ou

Plusieurs pays dui ont adopté des
maxima diflérents, cest la limite la
Plus basse dui doit étre réeciproqdue=
ment observée.
2. Les Administrations des postes

despays correspondants peuventcon=
Reichs=Gesetzbl.1907.

Peru, Persien,Portugal undden
portugiesischenKolonien, Rumä=
nien, Rußland, Serbien, dem
KönigreicheSiam, Schweden,der
Schweiz,Tunis, derTürkei,Uru=
guayunddenVereinigtenStaaten
von Venezuela. Vom 26. Mai
1906.

Dee Unterzeichneten,Bevollmächtigte
derRegierungender vorstehendaufge=
führten Länder, haben auf Grund des
Artikel19 desHauptvertragsim Ein=
vernehmenmiteinanderund unter Vor=
behaltder RatifikationfolgendenVer=
trag abgeschlossen:

Artikel 1.
GegenstanddesVertrags.

1. Unter der Bezeichnung„Post=
pakete“könnenzwischenden obenge=
nanntenLändern Pakete mit oder ohne
Wertangabebis zum Gewichtevon
5 Kilogrammversandtwerden.

Als Ausnahmehiervonist es jedem
Landegestattet,sichmitderBeförderung
vonPaketenmitWertangabesowievon
sperrigenPaketennichtzu befassen.
Jedes Land setztfür seinGebiet den

MeistbetragderWertangabefestzdieser
darfin keinemFalle unter500 Franken
heruntergehen.

Im Verkehre zwischen zwei oder
mehrerenLändern,dieMeistbeträgevon
verschiedenerHöheangenommenhaben,
muß die niedrigsteGrenze gegenseitig
eingehaltenwerden.
2. Die Postverwaltungender be=

teiligtenLänder könnendie Zulassung
113
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venir Tadmettre les colis Tun poids
de plus de 5 kilogrammes sur la base
des dispositions de la Convention,
sauf augmentation de la tagxeet de
la responsabilité en cas de perte,
de spoliation ou d’avyarie.

3. Le Reglementd'exécutiondeé=
termine les autres conditions aux=
duelles les colis sont admis au trans=
Port.

Anriczz 2.
Transit des colis.

1. La liberté du transit est ga=
rantie zur le territoire de chacun
des Pays adhérents, et la responsa=
PililE des Oflices dui participent au
transport est engagée dans les li=
mites détermindespar Tarticle 15
i-apres.
2. A moins d’arrangement con=

traire entre les Oflices intéressés, la
transmission des colis postaux échan-
6 entrepaysnonlimitrophes'opère
à déecouvert.

Anricrz 3.
Rétribution du transport.

1. LAdministration du pays Tori=
Gine est redevable, envers chacune
des Administrations Participant au
transit territorial, Gun droit de
0 fr. 50 par colis.
2. En outre, §il y a un ou plu=

sieurs transports maritimes, I/Admi=
nistration du pays Torigine doit, à=
chacun desOflices dont les services
Participent au transport maritime,

von Paketenim Gewichtevon mehr als
5 Kilogramm auf der Grundlageder
BestimmungendesVertragsverabreden;
hierbeibleibtdenVerwaltungenvorbe=
halten, das Porto und im Falle des
Verlustes, der Beraubung oder der
Beschädigungden Ersatzbetragzu er=
höhen.
3. Die Vollzugsordnungenthältdie

sonstigenBedingungen,unterdenenPakete
zurBeförderungzugelassenwerden.

Artikel 2.
Tranfit der Pakete.

1. Die Freiheit des Transits ist auf
demGebietejedesdervertragschließenden
Länder gewährleistet;die bei der Be=
förderungbeteiligtenVerwaltungenüber=
nehmen die Verantwortlichkeit in den
Grenzen,diedernachfolgendeArtikel15
bestimmt.
2. Wenn keineandereAbmachung

zwischenden beteiligtenVerwaltungen
getroffen ist, werden Postakete, die
zwischennichtangrenzendenLändern aus=
getauschtwerden,bloßgehendüberwiesen.

Artikel 3.
Transitvergütungen.

1. Die VerwaltungdesUrsprungs=
landeshatan jedeamLandtransitteil=
nehmendeVerwaltung50 Centimenfür
das Paket zu vergüten.

2. Außerdemhat die Verwaltung
desUrsprungslandesbei ein-odermehr=
facherSeebeförderungan jedeVerwal=
tung, die an der Seebeförderungteil=
nimmt, und eintretendenfallsfür jeden
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et,leoasöchc«:int,pourchkicunde
ces services, un droit dont le taux
est fixé par colis, savoir:

à 0 fr. 25 pour tout parcours n'ex-
cédant pas 500 milles marins;
0 fr. 50 pour tout parcours
supérieurà 500millesmarins,
mais 'excécdant pas 2500
milles marins;
1 franc pour tout Parcours
superieur à 25500milles ma=
rins, mais n’'excédantpas 5000
milles marins;

à 1½francs pour tout Parcours
supérieur à 5.000 milles ma=
rins,maiswiexcédantpas8000
milles marins;

à 2 (rancspour tout parcours su=
Périeurà 8.000milles marins.

Ces Parcours sont calculés, le cas
GEchéant,dapres la distancemoyenne
entre les ports respectifs des deux
Pays Ccorrespondants.
Toutelois, pour les colis jusqu'

1 kilogramme, le droit du à chacun
des Ollices dont les services parti=
cipent au transport maritime, ne
doit pas excéder le taux de 1 frane
Par colis, sans égard aux parcours.

à

3. Pour les colis encombrants,
les bonilications fixéespar les para=
graphes1 et 2 précédentssont aug=
mentées de 50 pour cent.
4. Indépendammentde ces frais

de transit, I'Administration du pays
Torigine est redevable, à titre de
droit d'assurance pour les colis avec
valeur déeclarée, envers chacune des
Administrations dont les services
Participent au transport avec re=
sponsabilité et, le cas Schéant, pour

—

Dienst derselbenVerwaltung für das
Paket zu vergüten:

25 Centimenfür jedeStrecke,die
500 Seemeilennichtübersteigt;

50 Centimenfür jedeStrecke,die
größer als 500 Seemeilen ist,
aber2500Seemeilennichtüber=
steigt;

1 Franken für jedeStrecke,die
größerals 2 500 Seemeilenist,
aber5.000Seemeilennichtüber=
steigt

1 Franken 50 Centimen für jede
Strecke,die größerals 5 000
Seemeilenist, aber8.000See=
meilennichtübersteigt;
Franken für jede Streckevon
mehrals 8 000 Seemeilen.

Die Beförderungsstreckenwerdennach
der mittlerenEntfernungzwischenden
in BetrachtkommendenHäfenderbeiden
inVerbindungstehendenLänderberechnet.
Bei Paketen bis zu 1 Kilogramm

darf jedochdieVergütung,die an jede
an der SeebeförderungbeteiligteVer=
waltung zu zahlenist, ohneRücksicht
auf die Entfernungsstreckeden Betrag
von 1 Franken für das Stück nicht
übersteigen.
3. Für sperrigePaketewerdendie

durch die vorstehendenParagraphen 1
und2festgesetztenVergütungssätzeum
50 vom Hunderterhöht.
4. Unabhängigvon diesenTransit=

vergütungenhat die Verwaltung des
Aufgabelandes für Pakete mit Wert=
angabean jedeVerwaltung,die an der
Beförderungverantwortlichteilnimmt,
und eintretendenfallsfür jedenDienst
derselbenVerwaltung einen Anteil an
Versicherungsgebührzuentrichten;dieser

11#3#
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chacun de ces services, d'une quote-
part de droit d'assurance sixée par
300 fr., ou fraction de 300 fr., à
0 fr. 05 pour transit territorial et à
0 fr. 10 pour transit maritime.

Anicrz 4.
Obligation de I’affranchissement.

Daffranchissementdescolispostaux
est obligatoire.

An#icerz 5.
Taxes et surtaxes; avis de réception.

1. La taxe des colis postaux se
composed'undroit comprenant,pour
chaque colis, autant de fois 0 fr. 50.
ou Téquivalent dans la monnaie
respective de chadue pays, qu'il y a
TOffices participant au transport
territorial, avec addition, sil ya
lieu, du droit maritime prévu par
le §2 de Tarticle 3 précédent et des
taxes et droits mentionnésdans les
Paragraphes ci-après. Les Cquivalents
sont fixés par le Règlement d’exé-
cution.
2. Les colis encombrants sont

soumis à une taxe additionnelle de
50 pour cent qui est arrondie, s'il
ya lieu, par 5centimes.
3. Pour les colis avecvaleur dé=

clarée, il est ajouté, par fraction
indivisible de 300 francs:

a) un droit de 5 centimes par
Administration participant au
transport territorial;

b) un droit de 10 centimcs par
service maritime emprunté.

Toutefois, romme mesure de tran=
sition, est resérvéeà chacune des
Darties contractantes, pour tenir
compte de ses convenances moné=

OigitizedbyOo le

Anteil beträgtbeimLandtransit5 Cen=
timenund beimSeetransit 10 Centimen
für je 300 FrankenodereinenTeil von
300 Franken.

Artikel 4.
Frankierungszwang.

Postpaketemüssenfrankiertwerden.

Artikel 5.
Gebührenund Zuschlaggebühren)Rückscheine.

1. Das Porto für Postpaketesetztsich
auseinerGebührzusammen,die für jedes
Paket so viel mal 50 Centimenoderden
gleichenWert in der Währung jedes
Landes beträgt,als Verwaltungenan
der Landbeförderungteilnehmen)hierzu
tretenerforderlichenfallsdie im § 2 des
vorhergehendenArtikel 3 vorgesehene
Vergütungfür denSeetransitund die
in den nachfolgendenParagraphener=
wähnten Porto= und Gebührenbeträge.
Die GegenwertewerdendurchdieVoll=
zugsordnungfestgesetzt.
2. SperrigePaketeunterliegeneinem

Portozuschlagevon 50 vomHundert,der
nötigenfalls auf eine durch 5 Centimen
teilbareSumme abgerundetwird.
3. Bei Paketen mit Wertangabe

tritt für den unteilbarenBetrag von
je 300Frankenhinzu:

a) eineGebührvon 5 Centimenfür
jede an der Landbeförderung
teilnehmendeVerwaltung;

b) eine Gebühr von 10 Centimen
für jedeSeebeförderung.

Jedem der vertragschließendenTeile
ist jedochmit Rücksichtauf seineWäh=
rungs=oder sonstigenVerhältnissedas
Rechtvorbehalten,einevon denobigen
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taires ou autres, la faculté de perce=
vVoir un droit autre due ceux indi=
dués ci-dessus, moyennant due ce
droit ne dépassepas ¼pour cent
de ln somme déclarce.
4. Comme mesure de transition,

chacun des pays contractants a la
faculte d’appliquer aux colis postaux
Provenant ou à destination de ses
burecauxune surtaxe de 0 fr. 25 par
colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe

Peut étre devée à 0 fr. 75 au maFzi=
mum pour la RépubliqueArgentine,
la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Co=
lombie, I’Inde britannique, les co=
lonies néerlandaises, le Guatemala,
Ie Nicaragua, le Pérou, la Russie
d’Europe et la Russie d'’Asie prises
chacune séparément, le Salvador,
le Siam, la Sueède,la Turquie d'Asie,
IUruguay, le Venezucla, à 50 cen=
times pour la Grece et à 40 centimes
Pour la République Dominicaine.
5. Le transport entre la France

Continentale, d’une part, I’Algérie et
la Corse, Tautre part, donne lieu, à
la charge de Texpéditeur, à une
surtaxe de 0 fr. 25 par colis à titre
de droit maritime, et pour les colis
de valeur declardée,à un droit supplé=
mentaire d'assurancede 10 centimes
par 300 francs ou fraction.
Tout colis postal avec déclaration

de valeur en provenance ou à desti=
nation de la Corse et de ’Algérie
donne lieu, à titre de droit territorial
corse ou algérien, à une taxe supplé=
mentaire d’assurance de 5 centimes
Par 300 francs ou fraction, dui est
à la charge de Texpéditeur.
Il est loisible à I’Administration

espagnolede percevoir une Surtaxe

SätzenabweichendeVrrsicherungsgebühr
zu erheben,sofernsie¼vom Hundert
desangegebenenBetrags nichtübersteigt.
DieseBestimmunghat die Eigenschaft
einerUbergangsmaßregel.
4. Den vertragschließendenLändern

stehtdieBefugnis zu, für jedesbei ihren
Anstalteneingelieferteoderdahinbestimmte
PostpaketeinZuschlagportovon 25 Cen=
timenzuerheben.DieseBestimmunggilt
als Ubergangsmaßregel.
Ausnahmsweisekann diesesZuschlag=

porto für die ArgentinischeRepublik,
Bolivien, Brasilien, Chile,Columbien,
Britisch=Indien,dieniederländischenKo=
lonien,Guatemala,Nicaragua, Peru,
das Europäischeund dasAsatische *
land — für jedesbesonders—,Sal=
vador, Siam, Schweden,dieAsatssche
Türkei, Uruguay und Venezuelaauf
höchstens75 Centimen,für Griechen=
land auf 50 Centimen und für die
DominikanischeRepublikauf40Centimen
erhöhtwerden.
5. Für dieBeförderungzwischendem

Festlandevon Frankreicheinerseitsund
Algerienund Corsicaandererseitswird
als SeetransitvergütungeinZuschlagvon
25 Centimenfür jedesPaket vomAb=
sendererhoben,außerdembei Paketen
mitWertangabealsVersicherungsgebühr
ein Zuschlagvon 10 Centimenfür je
300 Franken oder einenTeil davon.
Für jedesPaketmit Wertangabevon

odernachCorsicaund von odernach
Algerienwird als corsischeroder als
algerischerLandgebührenanteilein Zu=
schlag zur Versicherungsgebührvon
5 Centimenfür je 300 Frankenoder
einenTeil davonvom Absendererhoben.

Der spanischenVerwaltungstehtes
frei, für dieBeförderungzwischendem
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de 0 fr. 25 pour le transport entre
TEspagne continentale et les iles Ba-
léares et de O fr. 50 pour le trans-
Port entre IEspagne continentale et
les iles Canaries.

6. Lenvoyeur d’'un colis postal
Peut obtenir un avis de reception
de cet objet en payant d’avance un
droit fxe de 0 fr. 25 au maximum.
Le méme droit peut étre appliqué
aux demandes de renseignementssur
Ie sort de colis qui se Produisent
Postérieurementau dépot, si Pexpé-
diteur W’apas déjaàacquittéela taxe
Sspécialepour obtenir un avis de ré=
ception. Ce droit est acquis en entier
à LAdministration du pays Torigine.

Anricr 6.

Bonifications aux Offices de destination et aux
Oflices intermediaires.

L'Ollice expéditeur bonilie pour
chaque colis:

a) à ’Ollice destinataire, 0fr. 50,
avec addition, s'il y a lieu,
des surtaxes prévues aux 882,
4 et ö deParticle5 précédent;
d’un droit de 0 fr. 05 pour
chaqduesomme de 300 francs
u fraction de 300 francs de
valeur déclarée et du droit de
remise à domicile par expres
Prévu à Tarticle 8;

b) Vventuellement, à chadue
Ollice intermédiaire, les droits.
fixés par Tarticle 3.

Oigitizedby COor gle

FestlandevonSpanienunddenBalearen
einZuschlagportovon 25 Centimenund
für dieBeförderung zwischendemFest=
landevon Spanien und denCanarischen
Inseln ein solchesvon 50 Centimen zu
erheben.
6. Der Absendereines Postpakets

kanngegeneineim voraus zu entrich=
tendefesteGebührvon höchstens25 Cen=
timen eine Bescheinigungüber die Zu=
stellungdesPakets (Rückschein)erhalten.
Die gleicheGebühr kann für die nach
der Einlieferung gehaltenenNachfragen
nach dem Verbleibe von Paketen er=
hobenwerden,wenn derAbsendernicht
schon die besondereGebühr für Er=
langungeinesRückscheinsentrichtethat.
DieseGebührverbleibtungeteiltderVer=
waltungdesUrsprungslandes.

Artikel 6.
Vergütungenan die Bestimmungs-und die

Durchgangsverwaltungen.

Die absendendeVerwaltungvergütet
für jedesPaket:

a) an die Verwaltung des Be=
stimmungsgebiets50 Centimen;
hierzu tretenerforderlichenfalls
die in den §§ 2, 4 und 5 des
vorhergehendenArtikel 5 vor=
gesehenenZuschlagbeträge,eine
Gebührvon 5 Centimenfür je
300 FrankenodereinenTeil von
300 Franken des angegebenen
WertbetragsunddieimArtikel8
vorgeseheneEilbestellgebühr;

1) an jedeetwaigeDurchgangsver=
waltung die im Artikel3 vor=
gesehenenSätze.

Oriqinel from



AUGUST
Droits de factageet de formalitésen douane.

II est loisible au pays de desti=
nation de percevoir, pour le factage
et pour Taccomplissement des for=
malités en douane, un droit dont le
montant total ne peut pas excéder
0 fr. 25 par colis. Sauf arrange=
ment contraire entre les Oflices imdé-
ressés, cette taxe est percue du desti=
nataire au moment de la livraison
du colis.

AnricrTx 8.
Colis contre remboursement.

1. Les colis peuventétreexpédiés
grevés de remboursementdans les
relations entre les pays dont les Ad=
ministrations conviennent d’assurer
ce service. Le maximum du rem=
boursement est flxé, par colis, à mille
francs ouà l’équivalem decettesomme
ennmonnaie du pays T'origine.

Chaque Administration atoutefois
la facultéed’abaisserce maximumà
500 francs ou à Téquivalent de cette
somme dans son systememonétaire.
2. II est percu sur Texpéditeur

Tun colis grevé de remboursement
une taxe spéciale qui ne peut dé=
Passer 20 centimes par fraction in=
divisible de 20 francs du montant
du remboursement.
Cette taxe est Partagée entre I’Ad=

ministration du pays Torigine et
celle du pays de destination de la
manière prescrite par le Reglemem
’exécution.
3. La liquidation des montants

des remboursements encaissés est

Artikel 7.
Gebührenfür dieBestellungund für dieErfüllung

von Zollförmlichkeiten.

Das Bestimmungslandkann für die
Bestellungundfür dieErfüllungderZoll=
förmlichkeiteneineGebühr erheben,deren
Gesamtbetrag25 Centimenfür jedes
Paketnichtübersteigendarf. Wennkeine
andereVereinbarungzwischenden be=
teiligtenVerwaltungenbesteht,wird diese
Gebuhr vom Empfänger bei der Aus=
händigungdesPaketseingezogen.

Artikel 8.
Nachnahmepakete.

1. Paketekönnenim Verkehrezwischen
den Ländern mit Nachnahme belastet
werden,derenVerwaltungensichüber
die Einführung eines solchenDienstes
verständigen.Der HöchstbetragderNach=
nahme ist für jedesPaket auf 1000
Franken oder den gleichenWert dieser
Summe in derWährungdesAufgabe=
landesfestgesetzt.
JedeVerwaltunghatjedochdasRecht,

diesenHöchstbetragauf 500 Franken
oder den gleichenWert dieserSumme
in ihrer Währung herabzusetzen.
2. Vom Absendereinesmit Nach.

nahme belastetenPakets wird eine be=
sondereGebühr erhoben,die 20 Cen=
timenfür denunteilbarenSatz von je
20FrankendesNachnahmebetragsnicht
übersteigendarf.
DieseGebühr wird zwischenderVer=

waltungdesAufgabelandesundderdes
Bestimmungslandesin der durchdie
VollzugsordnungvorgeschriebenenWeise
geteilt.
3. Die Abwickelungdereingezogenen

NachnahmebeträgegeschiehtdurchNach=
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effectukeau moyen de mandats de
remboursement, qui sont dlivrés
gratuitement.
Le montant d’'un mandat de rem=

boursementtombé en rebut reste à
la disposition de I’Administration du
Pays Torigine du colis grevéderem=
boursement.

tousles autreségards, les man=
dats de remboursementsont soumis
aux dispositionsfixéespar I’Arrange=
ment concernant Téchange des man=
dats deposte, sous les réservespré=
vues au Reèglementd'’exécution.
4. La perte d'un colis grevé de

remboursementengagela responsa=
bilité du servicepostal dans les con=
ditions détermineéespar Tarticle15
ci-après pour les colis non grevés
de remboursement.
Apres la livraison de Tobjet, I’Ad=

ministration du pays de destination
est responsable du montant du rem=
boursement, à moins qu’elle ne puisse
Prouver due le colis et le bulletin
sTexpéditiony afférentne portaient
Das, lors de la transmission à son
service, les désignationsprescrites,
Pour les colis grevés de rembourse=
ment, par le Règlementd’exEcution.

Anriczx 9.
Remise pParexpres.

1. Les colis sont, à la demande
desexpéditeurs,remis à domicilepar
un porteur spécial immédiatement
apres leur arrivée, dans les pays de
IUnion dont lesAdministrationscon=
viennent de se charger de ce service
dans leurs relations réciproques.
Ces envois, qui sont gqualifiés

„exprès“, sont soumis à une taxe

nahme=Postanweisungen,die unentgelt=
lich ausgefertigtwerden.

Der BetrageinerunbestellbarenNack=
nahme=Postanweisungbleibt zur Ver=
fügung der Verwaltungdes Aufgabe=
landesder Nachnahmesendung.

In jedersonstigenBeziehungsinddie
Nachnahme=Postanweisungenden Be=
stimmungendes Ubereinkommens,be=
treffendden Austausch von Postanwei=
sungen,unterdeninderVollzugsordnung
vorgesehenenVorbehaltenunterworfen.
4. Für denVerlust einesNachnahme=

paketsist die Post unter den im nach=
folgendenArtikel 15 für Pakete ohne
NachnahmefestgesetztenBedingungen
haftpflichtig.
NachAushändigungderSendungist

dieVerwaltungdesBestimmungslandes
für denNachnahmebetragverantwortlich,
wenn sie nicht beweisenkann, daß das
Paket und die zugehörigeAdressebei
derUberweisungan ihreDiensttstelledie
Bezeichnungennicht trugen, welchedie
Vollzugsordnungfür Nachnahmepakete
vorschreibt.

Artikel 9.
Eilbestellung.

1. Auf Verlangen des Absenders
werdendiePaketesogleichnachihrerAn=
kunftdemEmpfängerdurchbesonderen
Boten in denVereinsländernzugestellt,
derenVerwaltungensichüberdieEin=
führungdiesesDienstesin ihremgegen=
seitigenVerkehreverständigen.
Derartige Sendungen werdenals

Eilsendungenbezeichnetund unterliegen



spöciale;certataxeestiixöeäOfnöO
et doit étre entièrement acquittée
d’avancepar Texpéditeur,en susdu
Port ordinaire, due le colis puisse,
Ou non, éetre remis au destinataire
ou seulementsignalépar expresdans
e pays de destination. Elle fait partie
des bonificationsdévolucsà cepays.

2. Lorsdquele colis est destiné à
une localité ou il ’existe pas de ser=
vice de remise par expres, Folice
destinataire peut percevoir, pour la
remise du colis ou pour Tavis in=
vitant le destinataire à venir le re=
tirer, une taxe complémentairepou=
Vant §'elever jusqu’àdconcurrence du
prix fixé pour la remisepar expres
dans son service intérieur, déduction
faite de la taxe fike payée par l'ex-
Péditeur ou de son équivalent dans
la monnaie du pays qui percoit cette
taxe complémentaire. La taxe com=
Plémentaire prévue ci-dessus, reste
exigible, en cas de réexpéditionou
de mise en rebut de Tobjet; elle est
acquise à TOffice qui a percue.
3. La remise ou TPenvoi d’'un

avis ’invitation au destinataire wWest
essayé qdu'uneseule fois. Apreèsun
essai infructueux, le colis cessed’étre
considéré Comme expres et sa remise
s'effectuedans les conditions requises
Pour les colis ordinaires.

4. Si un colis de Tespeceest, par
suite de changement de domicile du
destinataire, réexpédié à un autre
Pays sans due la remisepar expres
ait éEtétentée, la taxe fixe payée par
Texpéditeurest bonificeau nouweau
Reichs. Gesetzbl.1907

einerbesonderenGebühr; diesebeträgt
50 Centimen und muß vom Absender
nebendem gewöhnlichenPorto zum
vollen Betrag im voraus entrichtet
werden, ohne Unterschiedob im Be—
stimmungslandedas Paket selbstoder
nur eineMeldungvon seinemEingange
demEmpfängerdurchEilbotenzugestellt
wird. Die Gebührgehörtzu denVer=
gütungen,die demBestimmungslande
zukommen.
2. Ist das Paket nach einemOrte

ohne Eilbestelldienstgerichtet,so kann
dieVerwaltungdesBestimmungslandes
für dieBestellungdesPakets oderfür
die Aufforderungan denEmpfänger,
das Paketabzuholen,eineErgänzungs=
gebühr erheben,welchedie Höhe des
in ihreminnerenVerkehrefür dieEilbe=
stellungfestgesetztenBotenlohnserreichen
darf) dabeiwirddievomAbsenderent=
richtetefesteGebühr oderdergleicheWert
in derWährungdesLandes,dasdieEr=
gänzungsgebührerhebt,angerechnet.Die
Ergänzungsgebührwird auchim Falle
derNüchsinkangoderderUnbestellbar=
keit der Sendung eingezogen;sie ver=
bleibtder Verwaltung)die sie erhoben
at.
—3. Die Bestellungoderdie Uber=
sendung einer Aufforderung an den
Empfängerwird nur ein einzigesMal
versucht. Ist dieserVersuch erfolglos,
so wird das Paket nicht mehr als Eil=
sendungangesehenundunterdenfür ge=
wöhnlichePateiegeltendenBedingungen
bestellt.
4. Wird ein EilpaketwegenVer=

änderungdesWohnortsdesEmpfängers
nacheinemanderenLandenachgesandt,
ohnedaß eineBestellungdurchEilboten
versuchtworden ist, so wird die vom
AbsenderentrichtetefesteGebühr dem
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ays de destination, si celui-cei a
consenti à se charger de la remise
Par exprès; dans le Ccascontraire,
cette taxe reste acquise à P’Ollce du
Pays de la premiere destination, de
méme qu’en ce qui concerne les colis
tombés en rebut.

ARTICIE 10.
Colis pour les prisonniers de guerre.

Les colis postaux, à l'exception
des colis grevés de remboursement,
destinés aux prisonniers de guerre
ou expédiés par eux, sont aflranchis
de toutes taxes prévues par la pré=
sente Convention, aussi bien dans
les pays Torigine et de destination
due dans les pays intermédiaires.
Ces colis postaux expédiéesen fran=
Chise ne donnent pas lieu aux boni=
fications prévues parles articles 3,
5,6, 7 et 9 de la presente Conwention.

Anricrz 11.
Interdiction de percevoir des droits autresque
ceux prévus Par la Convention;Payementdes

droits de douane.

1. Les colis auxquels Fapplique
la présenteConvention ne peuvent
Etrefrappésd’aucundroit postalautre
due ceux prévus par les divers ar=
ticles de ladite Convention.
Est accordéeaux Oflices de desti=

nation, la faculté de prélever des
destinataires, un droit de depôt pour
les colis dui ne seraient pas retirés
de la poste dans un dlai stipulé
Par les règlementsinternes de ces
Days. Lemontant du droiten question
est fixé par la Igislation intérieure
de chaque pays.

neuenBestimmungslandevergütet,wenn
es sich mit der Eilbestellung befaßt;
ist dies nicht der Fall, so verbleibtdie
Gebühr, wie auch bei unbestellbaren
Paketen, der Verwaltung desersten
Bestimmungslandes.

Artikel 10.
Paketefür Kriegsgefangene.

Mit AusnahmederNachnahmepakete
sindPostpakete,die an Kriegsgefangene
gerichtetodervon ihnenaufgeliefertsind,
im Aufgabe=und im Bestimmungs.
landesowiein denDurchgangsländern
von allen durch den gegenwärtigen
Vertrag vorgesehenenGebühren befreit.
Für diesegebührenfreibefördertenPakete
werdendie in denArtikeln3, 5, 6,7
und9 desgegenwärtigenVertrags vor=
gesehenenBeträgenichtvergütet.

Artikel 11.
Verbot, andereals die im Vertragevorgesehenen
Gebührenzu erheben)Entrichtungder Zollgebühren.

1. Die Pakete,auf diesichdergegen=
wärtigeVertragbezieht,dürfenmitkeinen
anderenals denin deneinzelnenArtikeln
diesesVertragsvorgesehenenPostgebühren
belastetwerden.
Dem Bestimmungslandestehtdas

Rechtzu, für Pakete, die nichtinner=
halbderdurchihreInlandsbestimmungen
festgesetztenFrist von der Post abgeholt
werden, eine Lagergebührvon den
Empfängernzu erheben.Die Höheder
Gebühr wird durch die innere Gesetz=
gebungjedesLandesbestimmt.
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2. Les droits de douaneou autres
droits non postaux doivent étre ac=
quittẽspar les destinatairesdescolis.
Toutesois, dans les relations entre
Ofsices qui se sont mis d'accord à
cet égard, les expéditeurs peuvent
prendreà leur chargeles droits dont
il Fagit,moyennantdéclarationpréa-
lable au bureau de départ. Dans ce
cas, ils doivent payer, sur la demande
du bureau de destination, les sommes
indiquées par ce bureau.

LAdministration qui fait opérerle
dédouanementpour le compte de
Texpéditeur, est autorisée à percevoir,
de ce chef, un droit spéecialqui ne
Peut dépasser25 centimespar colis.

Anricrz 12.

Retrait ou modification G’adresse; annulation ou
modilication du montant du remboursement.

Liexpéditeurd’un colis postal peut
le faire retirer du service ou en faire
modilier Tadresse aux conditions et
sous les réserves déterminéespour
les correspondances par Tarticle 9 de
la Convention principale, avec cette
addition que, si Pexpéditeur demande
le renvoi ou la réexpédition d'un colis,
i. est tenu à garantir d’avance le
Payement du port dü pour la nou=
velle transmission.
Liexpéditeurd’uncolispostalgrevé

de remboursementpeut aussi faire
annuler ou réduire le montant de ce
remboursement; les demandes à cet
effet sont transmises de la méme
manière que les demandes de retrait
ou de modification d’adresse.

2. Zollgebühren oder andere nicht—
postalischeGebühren sind von den
Empfängern derPakete zu zahlen. Es
könnenjedochim Verkehrezwischenden
Verwaltungen, die sich hierüberver—
ständigthaben,auchdie Absenderauf
Grund vorgängigerErklärung bei der
Einlieferungs-PostanstaltdieBezahlung
dieserGebühren übernehmen;siesind in
solchemFalle auf Verlangen der Be=
stimmungs=Postanstaltzur Zahlung der
von dieserAnstalt angegebenenBeträge
verpflichtet.
Die Verwaltung, welchedie Ver=

zollung für Rechnungdes Absenders
vornehmenläßt, ist berechtigt,hierfür
einebesondereGebührzu erhebendiese
Gebührdarfnichtmehrals 25Centimen
für das Paket betragen.

Artikel 12.
Zurückziehungoder Anderung der Aufschrift) Strei=
chungoderErmäßigungdesNachnahmebetrags.

Der Absenderkann unter den Be=
dingungenundVorbehalten,dieim Ar=
tikel9 des Hauptvertragsfür Brief=
sendungenfestgesetztsind, einPaket zu=
rückzjiehenoder die Aufschrift ändern
lassen;verlangter die Rück=oder die
Nachsendungeines Pakets, so ist er
verpflichtet,dieZahlung desPortos für
die neueBeförderungvorhersicherzu=
stellen.

Der AbsendereinesNachnahmepakets
kannauchdenBetrag der Nachnahme
streichenoderermäßigenlassen. Anträge
hierauf werden in gleicherWeise wie
Anträge auf ZurückziehungoderAuf=
schriftänderungübersandt.

114°

Oriqinal from



Äntht.I-:13.
Réexpédition; rebuts; annulation des droits

de douane.

La réexpédition d'un pays sur un
autre de colis postaux, par suite de
changement de résidence des desti-
nataires, ainsi que le renvoi des colis
Postauxtomb en rebut, ou refoulés
Par la douane, donne lieu à la per=
ceptionsupplémentairedestaxesfixées
Par les paragraphes 1 à 5 de Tar=
tiche 5 à la charge des destinataires
ru, le cas échéant, des expéditeurs,
sans préjudice du remboursement
desdroits de douaneou autres frais
spéciaux dont le pays de destination
n’accorde pas Tannulation.
Les Administrations contractantes

#’engagentà intervenir aupres des
Administrations des douanesrespec=
tives pour due les droits de douane
soient annulés sur les colis postaux
renvoyés au pazs Torigine ou ré=
expédiéssur un tiers pays.

ARricIE 14.
Interdictions.

1. Sauf arrangement contraire
entre les pays contractants, il est
interdit dexpédier par la voie de
la poste des colis contenant:

a) des matières explosibles, in=
flammables ou dangereuses,
des animaux ou insectes vi=
Vants, sauf les exceptions
Prévues au BReèglementd’exé-
cution;

b) des lettres ou des notes ayant
le caractere de correspon=
dance;

Diqitized by Oo gle

Artikel 13.
NachsendungunbestellbarerPakete,Niederschlagung

der Zollgebühren.

Für dieNachsendungvon Postpaketen
von einemLande nach einem anderen
ausAnlaßderVeränderungdesWohn=
orts der Empfängerwerdendie in den
Paragraphen 1 bis 5 des Artikel5 fest=
gesetztenGebührenvon denEmpfängern
odervon denAbsenderneingezogen;)das
gleichegilt für dieRücksendungunbestell=
barerodervonderZollbehördezurückge=
wiesenerPostpakete.EmpfängeroderAb=
sendersindauchzur Erstattungvon Zoll=
und sonstigenbesonderenGebührenver=
pflichtet,derenNiederschlagungim Be=
stimmungslandenichtgestattetist.
Die vertragschließendenVerwaltungen

verpflichtensich,bei ihrenZollbehörden
dahin zu wirken, daßZollgebühren,die
auf dennachdemAufgabelandezurück=
gesandtenodernacheinemdrittenLande
nachgesandtenPaketen lasten, niederge=
schlagenwerden.

Artikel 14.
Verbote.

1. Wenn keineandereAbmachung
zwischendenvertragschließendenLändern
besteht,ist es verboten,Pakete mit der
Post zu versenden,die enthalten:

a) explodierbare,leichtentzündliche
odergefährlicheStoffe, lebende
Tiere und Insekten,soweitnicht
in der VollzugsorbnungAus=
nahmenvorgesehensind;

b) Briefe oder Angaben, die die
EigenschafteinerbrieflichenMit=
teilunghaben
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c)des0bjetsdont1’admissi0n
m'est pas autorisée par les
lois ou reglements de douane
ou autres.

I est également interdit d’expédier
des especes monnayées, des matieères,
d’or et d'argent et d’autres objets
Précienx, dans les colis sans valeur
déclarée à destination des pays qui
admettentla déclaration de valeur.
Toutefois, il est permis dl'insérer
dans Tenvoi la facture ouverte
réduite à ses énonciations constitu=
tives, de méme qu’nne simple copie
de Tadressedu colis avec mention
de Padressede Texpéditeur.
2. Dans le cas ou un colis tom=

bant sous Fune de ces prohibitions
est yré par P’unedes Administra=
tions de IUnion à une autre Ad=
ministration de I'Union, celle-ci
Procècde de la manière et dans les
formes prévues par sa Iégislation et
Par ses règlementsintérieurs.

AnrickE 15.
Responsabilité.

1. Sauf le cas de force majeure,
Lorsqu'funcolis postal a été perdu,
spolié ou avarié, Texpéditeur et, à
défaut ou sur la demandede celui=
ci, le destinataire a droit à une in=
demnité correspondantau montant
réel de la perte, de la spoliation ou
de Tavarie, à moins dquele dommage
n'ait été causé par la faute ou la
négligencede Texpéditeurou nepro=
vienne de la nature de Tobjet et
sans due cette indemnité puisse dé=
Passer, pour les colis ordinaires,
25 francs, et pour les colis avec
valeur deéclarde, le montant de cette
valeur.

c) Gegenstände,deren Zulassung
durch die Zoll- oder sonstigen
GesetzeundVerordnungennicht
gestattetist.

Außerdemist esverboten,nachLän=
dern,dieWertangabezulassen,gemünztes
Geld,Gold-oderSilbersachenundandere
kostbareGegenständein Paketen ohne
Wertangabezu versenden.Doch ist es
gestattet,die offeneRechnung,wennsie
keineanderenAngabenals solcheenthält,
diedasWesenderRechnungausmachen,
und eineeinfacheAbschriftder Aufschrift
desPaketsmit AngabederAdressedes
Absendersin die Sendungeinzulegen.

2. Wird eine Sendung, die unter
eins dieserVerbote fällt, von einer
Vereinsverwaltungan eineandereaus=
geliefert,so verfährt diesein der Weise
und unter Beobachtungder Formen,
die durchihreGesetzeund innerenVer=
ordnungenvorgesehensind.

Artikel 15.
Gewährleistung.

1. WenneinPostpaketverlorengeht,
beraubtoderbeschädigtwird, so hat,
denFall höhererGewaltausgenommen,
derAbsenderundin dessenErmangelung
oderauf seinVerlangenderEnnesängei
Anspruch auf einen dem wirklichenBe=
tragedesVerlustes,derBeraubungoder
derBeschädigungentsprechendenErseag,
es sei denn,daßderSchadendurchdie
Schuld oderFahrlässigkeitdesAbsenders
oderdurchdienatürlicheBeschaffenheit
desGutesherbeigeführtwordenist. Die
Entschädigungdarf bei gewöhnlichen
Paketen25 Frankenund beiWertpaketen
denBetrag derWertangabenichtüber=
steigen.
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Dans le cas où une indemnité a
été payée pour la perte ou la
destructioncomplèted'un colis, lex-
péditeur a, en outre, droit à la
restitution des frais d'expẽéditon.
Lorsqu'une réclamation a ẽtémotivée
par une saute de la poste, les srais
Postaux de réclamation sont restitués
à Texpediteur.
Toutefois, le droit d’assurance

reste acquis aux Administrations
Postales.
2. Les pays disposésà se charger

des risques pouvant dériver du cas
de force majeure sont autorisés à
Prélever de ce chef, sur les colis avec
Valeur déeclarde, une surtaxe dans
les conditions détermindespar Tar=
tiche 12, § 2, de I/Arrangement con=
cernant Téchange des lettres et boites
de valeur declarée.
3. Lobligation de payer PTindem=

nité incombe à IAdministration dont
relève le bureau expéditeur. Est ré=
servé à cette Administration le re=
Cours contre IAdministration respon=
sable, C’est-à-dire contre IAdmi=
nistration sur le territoire ou dans
le service de laquelle la perte, spo=
liation ou avarie a eu lieu.
En cas de perte, de spoliation ou

d’avarie, dans des circonstances de
force majeure sur le territoire ou
dans le service dun pays se char=
geant des risques mentionnés au 82
ei-dessus d'un colis avec valeur dé=
clarée, le pays ou la perte, la spolia=
tion ou Tavarie a eu lieu en est
responsable devant TOflce expédi=
teur, si ce dernier se charge, de son
côté, des risques en cas de force
majeureà Tégardde sesexpéditeurs,
duant aux envoisde valeur déclarée.

OigitizedbyOo gle

Wenn für denVerlust oderdenvoll=
ständigenVerderbeinesPakets Ersatz
geleistetworden ist, so hat derAbsender
außerdemAnspruchauf Erstattung der
Beförderungsgebühren.Ist durch Ver=
schuldender Pent eine Nachfrage ver=
anlaßt worden, sowerdendemAbsender
auchdiepostseitigerhobenenLaufzettel=
gebühren erstattet.
Die Versicherungsgebührverbleibt

jedochdenPostverwaltungen.

2. Die Länder,die bereitsind, für
den durch höhereGewalt entstehenden
Schaden zu haften, könnenunter den
Bedingungen,dieimArtikel12, §2 des
Ubereinkommens,betreffendden Aus=
tausch von Briefen und Kästchenmit
Wertangabe,angegebensind,für Pakete
mit WertangabeeineZuschlaggebührer=
heben.
3. Die Verpflichtung zur Zahlung

desErsatzbetragsliegtderVerwaltung
ob, der die Aufgabeanstaltangehört.
Desser Verwaltungbleibtder Rückgriff
auf dieverantwortlicheVerwaltung, das
heißt auf diejenigevorbehalten,in deren
GebietoderBetriebederVerlust,dieBe=
raubungoderdieBeschädigungerfolgtist.

Wenn im GebietoderBetrieb eines
Landes,das für denin demvorstehen=
den§ 2 erwähntenSchadeneintritt,ein
Paketmit Wertangabeinfolgehöherer
Gewalt verlorengeht, beraubtoderbe=
schädigtwird, so ist dasLand, in dem
sichderVerlust, dieBeraubung oderdie
Beschädigungereignethat, derAuf=
gabeverwaltunggegenüberhierfür ver=
antwortlich)es wird dabei vorausge=
setzt,daß dieseVerwaltung ihrerseitsdie
ErsatzverbindlichkeitfürWerssendungen
im Falle derhöherenGewalt ihrenAb=
senderngegenüberübernimmt.
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4.Jusqu’lr.preuvec1uoontkaiko,
la responsabilité incombe à IAdmi=
nistration qui, ayant reçu le colis
sans faire T’observation, ne peut
Gtablir ni la déelivranceau destina=
taire ni, s'il y a lieu, la transmission
régulière à LAdministration suivante.
5. Le payement de Tindemnité

Par IOflice expediteurdoit awoirlieu
le plus tôt possible et, au plus tard,
dans le délai d'un anà partir du
jour de la réclamation. I"Oflice
responsable est tenu de rembourfser
sans retard à T’ollice expeéditeurle
montant de Tindemnité payée par
celui-ei.
T'Oflice Torigine est autorisé à

dsintéresser Texpéditeur pour le
compte de T’Ofliceintermédiaireou
destinataire qui, régulièrement saisi,
a laissé une annédes'écouler sans
donner suite à Lallaire. En outre,
dans le cas ou un Oflice dont la
responsabilité est dument établie, a,
tout d’abord, décliné le payement
de Tindemnité, il doit prendre à sa
charge, en plus de Tindemnité, les
frais accessoiresrésultant du retard
non justilüé apporté au payement.

6. II est entendu due la récla=
mation n’est admise due daus le ddlai
d’'un an à partir du dépôt du colis
à la poste; Passé ce terme, le récla=
mant n’'a droit à aucune indemnité.

7. Si la perte, la spoliation ou
Tavarie a lieu en cours de transport
entre les bureaux Téchange de deux
Pays limitrophes, sans du’il scit
Possibled’établir sur lequel desdeux
territoires le fait sest accompli, ou

4. Bis zumNachweisedesGegenteils
liegtdieVerantwortlichkeitderjenigenVer⸗
waltungob, diedasPaketunbeanstandet
übernommenhat und wederseineAus=
händigung an denEmpfänger nochdie
vorschriftsmäßige Weitersendung an die
folgendeVerwaltung nachweisenkann.
5. Der Ersatzbetragsoll von derVer=

waltungdesAufgabelandessobaldals
möglich und spätestensinnerhalb eines
Jahres, vom Tage der Nachfrageab
gerechnet,gezahltwerden.Die verant=
wortlicheVerwaltung ist verpflichtet,der
VerwaltungdesAufgabelandesdenvon
diesergezahltenErsatzbetragohneVer=
zug zu erstatten.
Die Aufgabeverwaltungist berechtigt,

denAbsenderfür RechnungderZwischen=
oderderBestimmungsverwaltungzuent=
schädigen,wenndiese,nachdemdieSache
ordnungsmäßigaanhängiggemachtworden
ist, einJahr hatverstreichenlassen,ohne
ihr Folgezu geben. Wenn fernereine
Verwaltung,derenVerantwortlichkeitge=
hörig festgestelltist,anfangsdieZahlung
derEntschädigungabgelehnthat, somuß
sie außer dem Ersatzbetragedie Neben=
kostentragen, die durchdie ungerecht=
fertigteVerzögerungderZahlung ent=
stehen.
6. Der Anspruchauf Entschädigun

soll nur zulässign wenner innerhal
einesJahres,vomTagederEinlieferung
einesPostpaketsan gerechnet,erhoben
wird)nachAblauf diesesZeitraumskann
der AntragstellerkeineEntschädigung
mehr beanspruchen.
7. Wenn der Verlust, die Berau=

bung oderdieBeschädigungsichwährend
der Beförderung zwischenden Aus=
wechselungsanstaltenzweierangrenzenden
Länder ereignethat, ohne daß fest=
gestelltwerdenkann, auf welchemder
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si, en cas d'inseription globale des
colis ordinaires sur les feuilles de
route, il ne peut étre établi sur quel
territoire un colis a été perdu, spoli
Ou Avarié, les Administrations en
cause supportent le dommage par
Parts égales.

Pour les envois adressésbureau
restant ou conservésen instance à
la disposition des destinataires, la
responsabilitécessepar la délivrance
à une personnequiajustifié de son
identitésuivant les rgles en vigueur
dans le pays de destination et dont
lIesnoms et qualités sont conformes
aux indications de Tadresse.
S. Les Administrations Cessent

d’étre responsables des colis postaux
dont les ayants droit ont pris li=
Vraison.

Anricr 16.
Declaration frauduleuse.

Toute déclaration frauduleusede
valeur supérieureà la valeur réelle
du contenu d’un colis est interdite.
En cas de déclarationfrauduleusede
cette nature, Texpéditeurperd tout
droit à une indemnité,sanspréjudice
des poursuitesjudiciaires due peut
comporter la Iégislation du pays
Torigine.

Anric# 17.
Suspensiontemporairedu service.

ChaqueAdministrationpeut, dans
des circonstancesextraordinairesqui
sont de natureà justifier la mesure,
suspendre temporairement le service
des colis postaux d’unemaniere gé=

beiden Gebiete dies geschehenist, so
wird der Schadenvon den beteiligten
Verwaltungenzu gleichenTeilen ge=
tragen;das gleichegilt für den Fall)
daß bei der summarischenEintragung
der gewöhnlichenPakete in die Fracht=
kartennichtfestgestelltwerdenkann, auf
welchemGebieteder Verlust, die Be=
raubung oder die Beschädigungdes
Maketseingetretenist.
DieVerantwortlichkeitfürpostlagernde

odersonstzurAbholungbereitgehaltene
Sendungenhört auf, sobaldsiean eine
Person ausgehändigtsind, die sichnach
den im Bestimmungslandegeltenden
Vorschriftenausgewiesenhat und deren
Name undStand mit denAngabenin
der Aufschrift übereinstimmen.

8. Die Verwaltungen sindfür Post=
pakete,dievondenEmpfangsberechtigten
in Empfang genommenwordensind,
nichtmehrverantwortlich.

Artikel 16.
BetrügerischeWertangabe.

JedebetrügerischeAngabeeineshöheren
alsdeswirklichenWertesdesPaketinhalts
ist verboten.Im Falle einerderartigen
betrügerischenAngabe verliert der Ab=
senderjedesRechtauf Ersatz; auchkann
gerichtlicheVerfolgung nach der Gesetz=
gebungdesAufgabelandeseintreten.

Artikel 17.
VorübergehendeEinstellungdesDienstes.

JedeVerwaltungkanndenAustausch
vonPostpaketenvorübergehendganzoder
teilweiseeinstellen,wennaußergewöhnliche
Verhältnissevorliegen,dieeinederartige
Maßnahme zu rechtfertigengeeignetsind.
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nérale ou partielle, à la condition
d'en donner immédiatement avis, au
besoin par le télégraphe, à lAdmi-
nistration ou ,aux Administrations
interessees.

AnicrE 18.
Legislation interienre.

La lgislation intérieure de chacun
des paz#scontractants demeureappli=
cable en tout ce qui M'estDasDrevu
Dar les stipulations contenues dans
la presenteConvention.

An##erzk 19.
Unions restreintes.

1. Les stipulations de la présente
Convention ne portent pas restriction
au droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des Con=
ventions spéciales, ainsi due de main=
tenir et d’établir des unions plus
restreintes, en vue de la réduction des
taxes ou de toute autre amdlioration
de service.
2. Toutefois, les Ollices des pays,

Participant à la présenteConvention,
dui entretiennent un échange de
Colis postaux avec des pays non
contractants, admettent tous les autres
Oflices participants à proliter de ces
relations pour T’echange des colis
Postaux avec ces derniers pays.

Anricnr 20.
Adlesions à la Convention.

1. Les pa#s de T’Union postale
universelle dui n'ont point pris part
à la présente Convention sont admis
à y adhérer sur leur demande et
MReichs· Geschbl.1807.

Sie muß jedochin solchemFalle die
beteiligtenVerwaltungenunverzüglich,
nötigenfallsauf telegraphischemWege,
davonbenachrichtigen.

Artikel 18.
Innere Gesetzgebung.

Die innereGesetzgebungjedesderver=
tragschließendenLänder bleibt in allem
anwendbar,was durch die Bestim=
mungen des gegenwärtigenVertrags
nicht vorgesehenist.

Artikel 19.
Engere Vereine.

1. Die Festsetzungendes gegenwär=
tigenVertrags beschränkennicht dieBe=
fugnis dervertragschließendenTeile, zur
Herabsetzungder Gebühren oder zu
jederanderenVerbesserungdesDienstes
besondereVerträgeuntereinanderbestehen
zu lassenoderabzuschließensowieengere
Vereine aufrechtzu erhaltenoder zu
gründen.
2. WennjedochdiePostverwaltungen

der Länder, die an demgegenwärtigen
Vertrage teilnehmen,mit nichtam Ver=
trageteilnehmendenLänderneinenAus=
tauschvon Postpaketenunterhalten, so
gestattensieallen anderenteilnehmenden
Verwaltungen,dieseVerbindungenzum
Austauschevon Postpaketenmit den
Ländern, die nicht am Vertrage teil=
nehmen,zu benutzen.

Artikel 20.
Beitritt zum Vertrage.

1. Den LänderndesWeltpostvereins,
diean demgegenwärtigenVertragenicht
teilgenommenhaben,istderBeitritt auf
ihrenAntrag und in derForm gestattet,
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dansla formeprescritepar l'artiels24
de la Convention principale en ce
qui concerne les adhésions à l'Union
postale universelle.
2. Toutefois, si le pays dui désire

adhérer à la présente Convention
réclame la faculté de percevoirune
surtaxe supérieure à 25 centimes
Par colis, le Gouvernement de la
Confédérationsuisse soumet la de=
mande d’adhésion à tous les pays
contractants.Cettedemandeestcon=
sidersce comme admise si, dans un
delai de six mois, aucune objection
n’'a 6té présentce.

Anricrz 21.
Riglement d'excution.

Les Administrations des postes
des pays contractantsdésignent les
bureaux ou localites qu’elles ad=
mettent à I’échange international des
Colis postaux; elles reglent le mode
de transmission de cCescolis et
arrétent toutes les autres mesures de
détail et Tordre nécessairespour
assurer PTexécutionde la présente
Convention.

Anriczz 22.
Congres et Conferences.

La présenteConwentionestsoumise
aux conditions de revision déter=
minées par Tarticle 25 de la Con=
vention principale.

ARrIoIE 23.
Propositions de modification formulées dans

l'intervalle des Congrès.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule
entre les réunions prévues à l'ar-
ticlo 25 de la Conwentionprincipale,

die durch Artikel 24 des Hauptvertrags
für den Eintritt in den Weltpostverein
vorgeschriebenist.

2. Wenn indesdas Land, dasdem
gegenwärtigenVertrage beizutreten
wünscht, die Befugnis in Anspruch
nimmt, ein höheresZuschlagportoals
25 Centimenfür jedesPaketzuerheben,
soteiltdieRegierungderSchweizerischen
EidgenossenschaftdasBeitrittsgesuchallen
vertragschließendenLändernmit. Das
Beitrittsgesuchgilt als genehmigt,wenn
binnensechsMonaten keinEinsprucher=
hobenwordenist.

Artikel 21.
Vollzugsordnung.

Die Postverwaltungender vertrag=
schließendenLänder bezeichnendie An=
staltenoderOrte,diesiezumAustausche
vonPostpaketenmit demAuslandezu=
lassen;sie regelndie Versendungsweise
dieserPakete und setzenalle weiteren
Dienstvorschriftenfest, die erforderlich
sind, um die Ausführung des gegen=
wärtigenVertrags zu sichern.

Artikel 22.
Kongresseund Konferenzen.

Eine Revisiondes Vertrags findet
unterden im Artikel25 des Haupt=
vertragsfestgesetztenBedingungenstatt.

Artikel 23.
Vorschlägein derZeit zwischendenKongressen.

1. In derZeit zwischendenVersamm=
lungen, die im Artikel 25 des Haupt=
vertragsvorgesehensind)ist jedePostver=
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toute Administration des postes d'un
des pays contractants a le droit d'a-
dresser aux autres Administrations
participantes,par PTintermédiairedu
Bureau international, des propo=
sitionsConcernantle servicedescolis
Postaux.
Pour étre mise en dolibération,

chaque proposition doit étre appuyée
Par, au moins, deux Administrations,
Ssanscompter celle dont la propo=
sition Gmane. Lorsque le Bureau
international ne recoit pas, en méme
temps qduela proposition, le nombre
nécessairede déclarationsd’appui, la
Proposition reste sans aucune Suite.
2. Toute proposition est soumise

au procédédéterminéau paragraphe
2 de Tarticle 26 de la Convention
Principale.
3.Pour devenir exécutoires, ces

Propositions doivent réunir, sawoir:
a) P’unanimitédes suflrages,’il
S#agit de Paddition de nou=
velles dispositions ou de la
modilication des dispositions
du Présent article et des ar=
tiches 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
9. 19. 11, 12, 14, 15. 18,
17, 22 et 24 de la présente
Convention;

b) les deux tiers des suffrages,
Eil Fagit de la modification
desdispositionsdela présente
Conwention autres que celles
des articles précités;

c) la simple majorité absoluc,
Wil Fagit de Tinterprétation
des dispositions de la présente
Convention, sauf le cas de
litige prévu à Tarticle 23 de
la Convention principale.

waltungeinesvertragschließendenLandes
berechtigt,denanderenbeteiligtenVer=
waltungendurchVermittelungdesInter=
nationalenBureausVorschlägein betreff
des Postpaketdiensteszu unterbreiten.

Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
ratunggestelltzuwerden,vonmindestens
zweiVerwaltungenunterstütztsein,die=
jenigenichteingerechnet,vonwelcherder
Vorschlagherrührt. Geht demInter=
nationalenBureau nicht zu gleicherZeit
mit demVorschlagedieerforderlicheZahl
von Unterstützungserklärungenzu, so
bleibtderVorschlagohneFolge.
2. Jeder Vorschlag unterliegt dem

im §2 des Artikel 26 des Hauptver=
trags festgesetztenVerfahren.

3. Die Vorschlägemüssen,um voll=
streckbarzu werden,erhalten:

a) Einstimmigkeit,wennessichum
die Aufnahme neuer Bestim=
mungenoderumdieAnderung
der Bestimmungendes gegen=
wärtigenArtikelsundderArtikel1,
254 E 2. G1
11,12,14,15.16 17.22
und24 desgegenwärtigenVer=
trags handelt;

b) 9 DrittelderStimmen,wenn
essichumdieAnderunganderer
Bestimmungendesgegenwärtigen
Vertragsals derjenigendervor=
bezeichnetenArtikel handelt;

) einfacheStimmenmehrheit,wenn
essichumdieAuslegungderBe=
stimmungendes gegenwärtigen
Vertragshandelt)dochgeltenim
Falle einer Streitigkeitdie im
Artikel 23 des Hauptvertrags
vorgesehenenBestimmungen.
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4. Les résolutions valables sont
consacrées, dans les deux premiers
cas, par une déclaration diploma=
tique, et, dans le troisième cas, Par
une notification administrative, selon
la forme indiquce à Tarticle 26 de
la Convention principale.
5. Toute modification ou réso=

lution M’est exérutoire due trois mois,
au moins, apres Sa notification.

An#ierz 24.
Durée de la Convention; abrogation des traites

antrieurs; ratifications.

1. La présente Convention sera
miseà exçcutionle 1“ octobre1907.
2. Elle aura la méme durée due

la Convention Principale, sans pré=
judice du droit laisscà chaduepPartie
contractante de se retirer de cette
Convention moyennant un avis donnd,
un an à Tavancc, par son Gou=
vernement au Gouvernemen de la
Confédérationsuisse.
3.Sont abrogécs, à partir du jour

de la mise à execution de la pré=
sente Convention, toutes les Gis=
Positions convennes antérieurement
entre les divers pays contractams,
ou entre leurs Administrations, Dour
autant qu'elles ne seraient pas con-
ciliables avec les termes de la pré=
sente Convention, et sans Projudice
des droits réservés par les articles 18
et 19 précédents.
4. La Presente Convention sera

ratiliéceaussitöt due faire se pourra.
Les actesderatificationserontéchan=
gés à Rome.
En foi de quoi, les plénipotentiair es

des pays ci-dessusénumérẽsontsigné

4. Die gültigenBeschlüssewerdenin
den beiden ersten Fällen durch eine
diplomatischeErklärung, im drittenFalle
durch eineMitteilung im Verwaltungs=
wegein der im Artikel26 desHaupt=
vertragsbezeichnetenForm bestätigt.

5. Die Anderungen oder Beschlüsse
tretenfrühestensdreiMonate nach ihrer
Bekanntmachungin Kraft.

Artikel 24.
Dauer des Vertrags, Aufhebung früherer

Vereinbarungen; Ratifikation.

1. Der gegenwärtigeVertrag soll
am 1. Oktober1907 in Kraft treten.
2. Er soll gleicheDauer habenwie

di Hauptvertrag;jedemLande ist jedoch
das Rechtvorbehalten,auf Grund einer
von seinerRegierungderRegierungder
SchweizerischenEidgenossenschafteinJahr
vorhergemachtenMitteilung von dem
Vertragezurückzutreten.

3. Mit demTage desInkrafttretens
desgegenmwärtigenVertragswerdenalle
früher zwischen den vertragschließenden
Ländernoder ihrenVerwaltungenver=
einbartenBestimmungeninsoweitauf=
gehoben,als sie mit den Festsetzungen
des gegenwärtigenVertrags nicht im
Einklangestehen;dochwerdendie in den
vorhergehendenArtikeln 18 und 19 vor=
behaltenenRechtehierdurchnichtberührt.

4. Der gegenwärtigeVertrag soll
sobald als möglich ratifiziertwerden.
Die Ratifikationsurkunden sollen in Rom
ausgewechseltwerden.
Zu Urkund dessenhabendie Bevoll=

mächtigtender obenbezeichnetenLänder
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la présente Convention à Rome, le
Vingt-six mai imil neuf cent Sik.

Pour PAllemagneet les
Pprotectoratsallemands:

Oiescie.
Kuof.

Pour la République
de Colombie:
6 Mrchelen.

Pour la Creète:
LlioUorpurgo.
(aroCGamond.
Pirone.

CusseppeCrebor.
P.Deimall.

Pour la République
Argentine:
Aber“loBlancas.

Pour IAntriche:
Kbral. PourleDanemark
kberun. et lescoloniesdanoises:

Klörboe.

Pour la Belgique:
I.Lehin. PourTgypte:
L.Wodon. I. Saba.
A.Lambin.

PourIEspagne:
Pour la Bolivie: (arlosPlorcl.
J.deLemome.

Pour la FranceetPUgerie:
PourlaBosnie-Herzégovine: Lucolel.

= luchenKaul.
Konascht. lema.

Pour les colonies
t protectoratsfrancais

de T’Indo-Chine:
(. Schumdl.

Pour la Bulgarie:
ly.Koranonich.
T.Tronichell.

Pour le Chili:
(ulosLarrain(laro.
I.LusSaulosRodnigucz.

Pour Fensemble des autres
Coloniesfrancaises:

Lbergal.

DigitizedbyOor gle

Pour la Crece:
(lin-.Mmmopoul.
(. Larinos.

Pour le Cuatemala:
IbomäsSegarin.

Pour la Hongrie:
DenedeKala.
Dr.deHeuwel.

H.M.Ksch.
k.A.Doran.

Haliennes:
PlooMorpurgo.
CaloCamond.
Prrone.

CiuseppeCrebono.
. Desmal.

Pourle Japon:
KamchiroNalsuk.
TalehKapamma.

Pour le Luxembourg:
PourN.Hongenast
A.W.Kunmell.

Pour le Montenégro:
kug.Popovilch.
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konklallorvegei
llilrllexerilalil

Pourles Pays-Bas:
PourM.ö.J.(.A.Pop
A.. kumell.
L V.Uunel.

Pour les colonies
néerlandaises:

Perk.

Pour le Pérou:

Pour la Perse:
HadnM#zaAl Khan,
LearesKullan.
(.Kohtor.
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Pourle Portugalet les
coloniesportugaises:

AlredoPereira.

Pour la Roumanie:
Or.Cerker.
O.Cabmielescu.

Pour la Russie:
HilorBülbme.

Pour la Serbie:

II.Keuchenius.

Pour la Sucde:
Predr.Crönwall.

Pour la Suisse:
J.B.Pioda.
I. Säger.
C.Delessert.

Pour la Tunisie:
AberlLegraud
. Kuorer.

Pourla Turquie:
An.Pahrr.

A.PuadIUmet.

PourIUruguan:
HeclorK.Comer.

Pour les Etats-Unis
de Venezuela:
CarlosL.Hahn.
Domingok.Casull.



Protocole final.

Au moment de Pprocéder à la
signature de la Conwention conclue
à la date de ce jour, relativement à
Téchange des colis postaux, les
Plénipotentiairessoussignéssont con=
venus de ce qui suit:

J.
Tout pays ou la poste ne so

charge pas actuellement du trans=
port de colis postaux et qui adheère
à la Conventionsusmentionnédeaura
la faculté d’en faire exécuter les
clauses par les entreprises de chemins
de fer et de navigation. II pourra.
een méme temps limiter ce service
aux colis provenantou à destination
de localités desserviespar cesentre=
Prises.
LAdministration postale de ce

Pays devra Fentendre avec les entre=
Prises de cheminsde fer et de navi=
gation pour assurerla compleèteexé=
cution, par ces dernières, de toutes
les clauses de la Convention, spé=
cialement pour organiser le service
Téchange à la frontière.
Elle leur servira T’intermédiaire

pour toutes'leurs relations avec les
Administrations postales des autres
pays contractantset avec le Bureau
international.

U.
Par exception aux dispositions du

Paragraphe 1 de Tarticle premier
et respectivement de Tarticle 15 de
la Convention,la Bolivie a la faculté

Oigitizedby,Oo gle

Schlußprotokoll.

Im Begriffe,zurUnterzeichnungdesam
heutigenTage abgeschlossenenVertrags,
betreffend den Austausch von VPost=
paketen, zu schreiten,sind die unter=
osä Bevollmächtigtenüber folgen=
es übereingekommen:

J.
Jedes Land, in demsichdiePost zur

Zeit nicht mit der Beförderungvon
Postpaketenbefaßtund das dem oben
erwähntenVertragebeitritt, ist befugt,
denVertrag durchdie Eisenbahn=und
Schiffahrtsunternehmungenausführenzu
lassen.Es kannzugleichdenDienstauf
Pakete von und nach solchenOrten be=
schränken,für diedieseUnternehmungen
denBetriebwahrnehmen.

Die Postverwaltungeines solchen
Landeshat sichmit denEisenbahn=und
Schiffahrtsunternehmungendarüber zu
verständigen,daß die vollständigeAus=
führungallerFestsetzungendesVertrags
durch dieseUnternehmungensichergestellt
und insbesondereder Auswechselungs=
dienst an der Grenze eingerichtetwird.
Sie wird ihnenfür alleBeziehungen

mit denPostverwaltungender übrigen
vertragschließendenLänder sowiemit dem
InternationalenBureau als Vermittlerin
dienen.

II.
Als AusnahmevondenBestimmungen

des §1 des Artikel 1 und desArtikel 15
desVertrags wird Bolivien das Recht
eingeräumt,vorläufigdas Gewichtder
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de limiter proviscirement à 3 kilo=
grammes, le poids des colis à ad=
mettre dans son service et à 15 francs
le maximum de Pindemnitéà payer
en cas de perte, spoliation ou avarie
Tun colis postal sansvaleur declarée
ne dépassantDas ce poids.

III.
Par exception aux dispositions du

#1 de Tarticle 2, des 88 1 et 2 de
Tarticle 3 et.respeetivement des 881
et 4 de Tarticle 5 de la Convention:

1 Le Gouvernement russe à la
faculte de porter à 1 franc 25
LIedroit de transit territorial
Pour la Russie d’Eurobe et Dour
celle d'Asie prises chacune sé=
Parément.

Le Gouvernementottomana la
faculte de porter à 1 franc 25
Ie droit de transit territorial
pour les Ccolis postaux qui
doivent traverser la Turdquie
d'Asie.
Est appliqué, pour le transport
des colis postaux provenant ou
à destination desbureaux argen=
tins de la Costa del Sud, Tierra
del Fuego et iles adjacentes,
une surtaxe ne dépassantpas
1 franc 25 centimes par colis et,
Pour le transport des colis avec
déclaration de valeurà desti=
nation ou provenantdesmémes
bureaux,undroitsupplémentaire
de 10 centimes par 300 francs.
u fraction de 300 francs.

4 La Républiguede Colombie, le
Pérou, les Etats-Unis de Vene=

20

3°%

Pakete,diein seinemBetriebezugelassen
sind, auf 3 Kilogrammund denMeist—
betragderEntschädigung,derim Falle
desVerlustes,derBeraubungoderder
Beschädigungeines das Gewicht von
3 Kilogramm nichtüberschreitendenPost=
pakets ohneWertangabe zu zahlen ist,
auf 15 Franken zu beschränken.

III.
Von denBestimmungendes§ 1 des

Artikel 2, der §§ 1 und 2 des Artikel 3
und der 1 und 4 des Artikel 5 des
Vertrags werdenfolgendeAusnahmen
zugelassen:
1. Die RussischeRegierung darf die
LandtransitvergütungfürdasEuro=
päischeund AsiatischeRußland —
für jedesbesonders— auf! Franken
25 Centimenerhöhen.

2. Die TürkischeRegierungdarf die
Landtransitvergütungfür Post=
pakete,die im Durchgangedurch
die Asiatische Türkei befördert
werden,auf 1 Franken25 Cen=
timenerhöhen.

3. Für die Beförderungder bei den
argentinischenPostanstalten der
Südküste, in Feuerland und auf
den anliegenden Inseln einge=
liefertenund dahin bestimmten
Postpaketewird ein Zuschlagporto
bis zu 1 Franken23 Centimenfür
dasStück und für dieBeförderung
der Paketemit Wertangabevon
und nach denselbenPostanstalten
eineErgänzungsgebührvon10Cen=
timen für je 300 Franken oder
einenTeilvon300Frankenerhoben.

4. Die Republik Columbien, Peru,
dieVereinigtenStaatenvonVene=
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zucla et le Brésil ont la faculté
de porter transitoirement:
a) à 1 franc le droit de transit
territorial;

b) à 1 franc 25 la surtaxe à
appliquer aux colis postaux
„originaires ou à destination
de leur territoire.

La Persea la faculté de ne pas
assurer le transport des colis
Dostaux en transit par son terri=
toire.Cettefacultélui estaccordde
à titre proviscoire.

L’Inde britannique a la faculté
d’apliduer aux colis postaux
originaires de son pays à desti-
nation des autres pays, un tarif
gradué correspondant à diflé=
rentes catégories de poids, à
la condition due la moyenne
des taxes ne dépassepas la taxe
normale, y compris la surtaxe
à laquelle elle aurait droit.
Cette dernière facultestgale-

ment accordée aux pays qui ad=
héreront à la Convention dans
Pintervalle, jusdu'au prochain
Congres.

Les pays qui, liés actuellement
Dar des contrats à long terme
avec des compagnies de navi=
gation, ne peuwent appliquer
desà présent les droits de transit
maritime fixés à Tarticle 3, sont
autoris(§ à maintenir les droits
fixés par la Convention de
Washington, jusqu'à ce qu'ils
soient en mesure d'appliquer
les nouveaux tariss.

6.

–

zuela und Brasilien dürfen vor=
übergehenderhöhen:
a) die Landtransitvergütung auf

1 Franken;
b) das Zuschlagporto für die in

ihrem Gebiet aufgeliefertenund
dahin bestimmtenPostpaketeauf
1 Franken 25 Centimen.

Persien braucht Postpakete im
DurchgangedurchseinGebietnicht
u befördern.DieseBefugnis ist
Passen nur vorläufigeingeräumt.

Britisch=Indienhat die Befugnis,
auf die aus seinemGebiete her=
rührendenPostpaketenachanderen
Ländern einennachverschiedenen
GewichtssätzenEi estuftenTarif
anzuwenden;doch darfderDurch=
schnittderPortosätzedasNormal=
porto, einschließlichdes Zuschlag=
portos, auf das es Anspruchhat,
nichtübersteigen.
Diese Befugnis ist auchallen

Ländern,diedemVertragin der
Zeit bis zum nächstenKongresse
beitreten,zugestanden.

Die Länder,die gegenwärtigdurch
langfristigeVerträgemit Schiffs=
gesellschaftengebundensind und
daher die im Artikel 3 festgesetzten
Seetransitsätzenicht sogleichan=
wendenkönnen,dürfendie durch
denWashingtonerVertrag festge=
setztenSätzeaufrechterhalten,bis
sie in der Lage sind, die neuen
Tarife einzuführen.
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IV.
La Grece, la Tunisie et la Turquie

4Asie ont la faculté de ne pas ad=
mettre provisoirement les colis dont
les dimensions ou le volume erx=
céderaientle maximumautorisépour
les services maritimes dans le Boegle=
ment Tiexécution.
En foi de duci, les plénipoten=

tiairesci-dessousont dresscle present.
Protocole final, dui aura la méme
lorce et la méme Faleur due i les
ispositions du’il contient Gtaient in=
sérées dans la Convention, et ils
Tont signé sur un exemplaire qui
resteradéposéaux archivesdu Gon=
Vernement italien et dont une copie
sera remise à chadquePartie.
Rom, le vingt-sik mai mil neuf

Cent six.

PourFAllemagneet les

IV.
Griechenland,Tunis und die Asia=

tischeTürkei habendieBefugnis, Pakete,
derenAusdehnungundRaumgrößedas
in der Vollzugsordnungfür die See=
beförderungenzugestandeneMeistmaß
überschreiten,vorläufig nicht zuzulassen.

Zu Urkund dessenhabendie unter=
zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeSchlußprotokollaufgenommen,
das dieselbeKraft unddieselbeGültigkeit
habensoll,alswennseineBestimmungen
in demVertrageständen,undhabendas
Schlußprotokollin einemExemplarunter=
zeichnet,dasim ArchivederItalienischen
Regierungniedergelegtund wovon jedem
Teile eineAbschriftzugestelltwerdenwird.
Rom, den sechsundzwanzigstenMai

eintausendneunhundertsechs.

Pour la Creie:
protectoratsallemands: 1.deLemonee. SlhoUorpurgo.

Giesele. CauloCamond.
Kocl. PourlaBosnie-Herzégovine: Prrone.

schleyer. biugeppebreborio.

PourlaRepublique K#nanschl=. kheun5
Argentine:
Aber“loBlancas. Pour leDanemark

el les coloniesdanoises:
PourF’utriche: Lü#rboe.

re PourleChill:
* arlosLarraiuClaro. p

I.LusBodriguer. "0 —8 let
Pourla Belgique: '

l·sli«rpin. Pourla Republique
L.Wodon. deColombie: PourTEspagne:
A lanb. C.Uchelsen. CualosFlorer.
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Poarlakrarieeetl’kllgerle:
lacoler.

Luclrnsaini.
llerman.

Pour les colonies
et protectoratsfrancçals

de Indo-Chine:
C.Schmadl.

PourFensembledesautres
coloniesfrancaises:

Lorgal.

Pour la Crèce:
Clussl.Minopoules.
C. Lariuos.

Pour le Guatemala:
IbomäsFegarin.

Pour la Hongrie:
PienedeKaalal.
Dr.deHeunzei.

PourFIndebritannique:
H#.N.Kiscb.
P.A.Doran.

Pour F’ltalie et les colonies
italiennes:
LlioHorpurgo.
CarloCamond.
burone.

CluseppeGreboroo.
P.Delmall.
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Pour le Japon:
RauichiroLalgubi.
LalesKanamma.

Pour la Roumanie:
Cr.Cerker.
C.Gabmielescu.

Pour la Russie:1 "

Pourleluxembours: HietorMlline.PourH.Hongenast:
A.W.Uunell. PourlaFerbie:

Pourle Monténégro:
Kug.Popoiich. Pour le RoyaumedeSiam:

H.Keuchenius.
Pourla Norvöge:
Ilb.Hezerdahl. Pour la Suede:

PFredr.Crönyall.

Pour les Pays.Bas: Pour la Suisse:
PourM.C.J.(.4.Pop:
A.W.Kumell. . *A.W.Kuumell. C.Delessert.

Pour les colonies
neGerlandaises:

berk.

Pour la Tunisie:
AberlLegiaud.
K. Iuorer.

bour le Pérou: Pour la Turquie:
Ab.Palur.

A.FuadHimet.
Pour la Perse:
HadziMuzaAliKhu.
No esKullan.
(.Mohfor.

PourI’Uruguay:
HectorR.Gemer.

bourlesEtats-Unis
deVenezuela:
CaulosE.Hahn.

AlredoPereira. DomingoF.(asbllo.
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Union postale universelle.

(No. 3373.) Arrangement concernant le
service des recouvrements con-
clu entrel'Allemagneet lesPro-
tectorats Allemands, l'Autriche,
la Belgique, le Chili, la Crete,
Ie Danemark, I’Eypte, la
France et I’Algérie, la Grece,
la Hongrie, TP’Italieet les Co=
lonies ltaliennes, le Luxem-
bourg, la Norvege, les Pays=
Bas, les Indes Nerlandaises,
le Portugal et les Colonies
Portugaises, la Roumanie, la
Suède, la Suisse, la Tunisie
et la Turquie. Du 26mai 1906.

Les soussignés,plénipotentiairesdes
Gouvernements des pays ci-dessus
dénommés, vu Tartickhe19 de la
Convention principale, ont, d'un
commun accord et sous réserre de
ratiftcation, arrétéc I’Arrangement
suivant:

ARTICIEPREMIER.
Dispositions préliminaires.

T’cchange des valeurs à recouvrer
Par la poste entre ceux des pay’s
contractants dont les Administrations
Dostales conviennent de se charger
reciproqduement de ce service, est
régi par les dispositionsdu présent
Arrangement.

An#irz 2.
Papiers admis à l’encaissement; maximum du

montant; protets.

1. Sont admis à Tencaissement
les quittances, factures, billets à

(lbersetzung.)

Weltpostverein.

(Nr. 3373.) Ubereinkommen,betreffendden
Vostauftragsdienst,abgeschlossen
zwischen Deutschland und den
deutschenSchutzgebieten,Osterreich,
Belgien, Chile, Kreta,Dänemark,
Egypten, Frankreichund Algerien,
Griechenland, Ungarn, Jtalien
und den italienischenKolonien,
Luxemburg,Norwegen,denNieder=
landen, NiederländischIndien,
Vortugal und denportugiesischen
Kolonien, Rumänien, Schweden,
derSchweiz,Tunis undderTürkei.
Vom 26.Mai 1906.

Die Unterzeichneten,Bevollmächtigteder
Regierungendervorstehendaufgeführten
Länder,habenauf Grund desArtikel19
des Hauptvertragsim Einvernehmen
miteinanderund unter Vorbehalt der
RatifikationfolgendesUbereinkommen
abgeschlossen:

Artikel 1.
Einleitende Bestimmungen.

Der AustauschderdurchVermittelung
der Post einzulösendenWertpapiere
zwischendenjenigenvertragschließenden
Ländern, deren Postverwaltungenver=
abreden, sich in ihrem gegenseitigen
Verkehremit diesemDienstezu befassen,
unterliegtdenBestimmungendesgegen=
wärtigenUbereinkommens.

Artikel 2.
Jur Einlösung zugelassenePapiere) Meistbetrag

roteste.

1. Zur Einlösung sind zugelassen
Quittungen,Rechnungen,Anweisungen,
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ordre,traites,conponsckintekretset
de dividendes, titres amortis, et géné-

ralement toutes les valeurs commer=
ciales ou autres, payables sans frais,
et dont le montant total par envoi
n’excède pas 1.000 francs eflectifs ou
une somme égquivalente dans la
monnaie de chaque pays. Les Ad=
ministrations des postes de deux
ays correspondants peuvent, dun
commun accord, adopter un maxi=
mum plus dlevé.
Toutefois, les Administrations qui

ne pourraient se charger de Teu=
caissement des coupons Tlintéréts
u de divivendes et de titres amortis
le notifieront aux autres Administra=
tions intéresséespar TPintermédiaire
du Bureauinternational.
2. Les Administrations des postes

des pays contractants peuvent égale=
ment se charger de faire protcster
les effets de commerce, de faire exer=
er des poursuites juridiques au sujet
de créances et de prendre, d’un
commun accord, les dispositions né=
Cessaires au sujet de ce service.

An#icrE 3.
Alontant à recouvrer.

Sauf arrangement contraire entre
les Administrations intéressées, le
montantdesvaleurs à recouvrerpar
la poste est exprimé en monnaie
du pays chargé du recouvrement.

ARricIE 4.
Expédition; nombre des annexes.

1. L’enwoi des valeurs à recouvrer
est fait sous forme de pli recom=
mand adressé directement par le

Oigitizedby,Oo gle

Wechsel,Zins=und Dividendenscheine,
abgelaufeneWertpapiereund überhaupt
alleHandels=odersonstigenWertpapiere,
die ohneKostenzahlbarsindund deren
Gesamtbetragfür dieeinzelneSendung
1000FrankenMetallgeldodereinegleiche
Summe in derWährung jedesLandes
nicht übersteigt. Die Postverwaltungen
zweiermiteinanderin Verkehr stehenden
Länderkönnenin gegenseitigemEinver=
nehmeneinenhöherenMeistbetragzu=
lassen.
Die Verwaltungen,die sichmit der

Einlösungvon Jins=oderDividenden=
scheinenund von abgelaufenenWert=
papieren nicht befassenkönnen) teilen
diesdenanderenbeteiligtenVerwaltungen
durchVermittelungdesInternationalen
Bureaus mit.
2. Die Postverwaltungendervertrag=

schließendenLänder könnenes auchüber=
nehmen, Handelspapiereprotestierenzu
lassen, bei Schuldforderungendie Ein=
leitungdesgerichtlichenVerfahrensher=
beizuführenund im Einvernehmenmit=
einanderdieerforderlichenBestimmungen
überdiesenDienstzu treffen.

Artikel 3.
EinzuziehenderBetrag.

Wenn keine andereVereinbarung
zwischenden beteiligtenVerwaltungen
getroffenist, wird der durch die Post
einzuziehendeBetrag derWertpapierein
der Währung des Landes angegeben,
das mit der Einziehungbeauftragtist.

Artikel 4.
Versendung;Jahl der Anlagen.

1. Die Versendungdereinzulösenden
Wertpapieregeschiehtin eingeschriebenem
Briefe, den derAbsenderunmittelbaran
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déposant au burean de poste dui
doit encaisserles fonds.
2. Le méme envoi peut contenir

Dlusieurs valeurs recouvrables par
un méme bureau de poste sur des
débiteurs différents, au profit dG’une
méme Personne. Cependant, leméme
cnvoi ne peut contenir des valeurs
recouvrablessur plus de eind döbi=
teurs différents.

Anrictk# 5.
Taxe; récépissé.

1. La taxe d’un envoi fait en
conformite de Tarticke 4 précédem
ne doit pas dépasser celle d’une
lettre recommandée du poids de cet
envoi. Cette taxe appartient en entier
à I’Administration desDostesdu pays
Torigine.
2. Un récébissé de Tenyoi est

remis gratuitement à Tintéresséau
moment du dépot.

An#ichE 6.
Inadmissibilité de payements Particls.

II W’est pas admis de payement
Partiel. Chaqdue valeur doit étre
ayée intégralement et en une seule
fois, sinon elle est teime comme
refusce.

Annic# 7.
Droit d’encaissement.

1. LlAdministration chargde de
Tencaissement prolere, sur le mon=
tant de chaque Faleur encaisséc,und
retribution de 10 cemimes ou léqui-
valent dans la monnaie du Ppayssde
destination.
2. Le pProduitde cette rétribution

ne donne lieu à aucun décompteemre
les Administrations intéressces.

OigitizedbyCeo= gle

diePostanstaltzu richtenhat, welchedie
Beträgeeinziehensoll.
2. Eine Sendung darf mehrere

Wertpapiereenthalten,derenBeträge
durch dieselbePostanstalt von mehreren
ZahlungspflichtigenzuGunstenderselben
Personeinzuziehensind. EineSendung
darf indes Wertpapierefür höchstens
5 verschiedeneZahlungspflichtige ent=
halten.

Artikel 5.
Gebühr; Einlieferungsschein.

1. Die Gebühr für eineSendung,
die dem vorhergehendenArtikel 4 ent—
spricht, darf nicht über die für einen
Einschreibbriefvon gleichemGewichte
hinausgehen.Sie verbleibtungeteiltder
Postverwaltung des Aufgabelandes.

2. Ein Einlieferungsscheinwird dem
BeteiligtenbeiderAufgabederSendung
unentgeltlichausgehändigt.

Artikel 6.
Unzulässigkeitvon Teilzahlungen.

Teilzahlungensind nicht gestattet.
Jedes Wertpapier muß zum vollen
Betragundauf einmaleingelöstwerden,
anderenfallsgilt es als verweigert.

Artikel 7.
Einziehungsgebühr.

1. Die Verwaltung,die mit derEin=
ziehung beauftragtist, erhebtvon dem
BetrageinesjedeneingelöstenWertpapiers
eine Gebühr von 10 Centimenoderden
gleichenWert in derWährungdesBe=
stimmungslandes.
2. UberdieseEinziehungsgebührwird

zwischenden beteiligtenErianlungen
nicht abgerechnet.
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Amte-ers
Transmission du montant recouvré; renvoi

des valeurs non recouvrées.

1. La Somme recouvree,
deduction:

a) de la rétribution fixée à Tar=
ticle 7,

b) de la taxe ordinaire des man=
dats de poste, et

) Fil y a lieu, des droits fis=
caux applidués aux valeurs
et de la différence de coms.

est convertie, par le bureau qui a
Ilait le recouvrement, en un mandat
de poste au pProfitdu déposant. Ce
mandat lui est envorrd sans frais.

apres

2. Les valcurs qui n'ont puétre re=
couwrées sont renvoytGesau bureau
de dépôöten franchise de port et
sans étre grevées d’un droit duel=
conque. L'Administration chargée du
recouvrement M'est tenue à aucune
mesure conservatoire ou constatation
de nature quelcondue du non=
Dayement.

Anrich 9.
Apblication des dispositions de I’Arrangement

concernant les mandats.

1. Les dispositions de I'Arrange=
ment concernant I’echange des man=
dats de poste sont applicables, en
tout ce dquimest pas contraire au
Drésent Arrangement, aux mandats
de poste deliyrds en vertu de Tar=
tickhe8 précédent, pour la liquida=
tion des valeurs recouvrées par la
Doste.
Toutelois, les mandats de re=

couvrementqui n’ont pas étépayés
aux bénliciaires pour un motif

Artikel 8.
ÜbermittelungdeseingezogenenBetrags; Rück.

sendungnichteingelösterWertpapiere.

1. Uber den eingezogenenBetrag
wird nachAbzug:

a) derimArtikel7 festgesetztenEin=
ziehungsgebühr,

b) der gewöhnlichenPostamwei=
sungsgebührund

) der für dieWertpapiereetwaauf=
zirzur Stempelgebührenund
des etwaigenKursunterschiedes

von der Postanstalt, welche die Ein=
ziehungbesorgthat, zuGunstendesAuf=
traggeberseinePostanweisungausge=
fertigt. DiesePostanweisungwird ihm
kostenfreiübersandt.
2. Die Wertpapiere,derenBetrag

nichthateingezogenwerdenkönnen,wer=
den portofrei und ohne Anrechnung
irgendeinerGebühr an die Aufgabe=
Postanstalt zurückgesandt. Die Ver=
waltung, die mit der Einziehungbe=
auftragt ist, ist zu keinerMaßnahme
derRechtswahrungoderFeststellungder
Nichtzahlungverpflichtet.

Artikel 9.
Anwendung der BestimmungendesPostanweisungs=

übereinkommens.

1. Die BestimmungendesUberein=
kommens,betreffenddenAustauschvon
Postanweisungen,gelten,soweitsiedem
gegenwärtigenUbereinkommennicht
widersprechen,auch für Mostanwei=
sungen)die nachdemvorstehendenAr=
tikel8 zur Abführung der durchdie
Post eingezogenenBeträge ausgestellt
werden.
Postauftrags=Postanweisungen,die

ausirgendeinemGrundeandieEmpfän=
gernichtausgezahltwordensind,werden
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queleonque,ne sont pas remboursés
à TOffice d’émission et le montant en
revientdeéfinitivementà I’Administra=
tion du pays expéditeur des valeurs
à recouvrer, apres I’expiration du
delai légal de prescription.

2. Ces mandats sont admis jus=
qu'au maximum fixé en vertu du
Premier paragraphe de Tarticle 2.

An#ichr 10.
Retrait des recouvrements; rectification du

borderau.

Le déposant d’un envoi contenant
des valeurs à recourer peut, aux
conditions et sous les réserves déter=
minées pour les correspondances
ordinaireset recommandéespar l'ar-
ticle 9 de la Convemtonprincipale:

% retirer Tenvoi entier ou une
ou plusieurs des valeurs y
contenues, et

2°%faire rectifter en cas Terreur
les indications inscrites au bor=
dereau accompagnant Tenvoi,

aussi longtemps due la ou les valeurs
en cause n'ont été ni DayéCespar le
ou les débiteurs ni renvoyces ou
réexpédiéespar le bureau chargé
du recouvrement.

An#icrR 11.
Responsabilite en cas de perte.

1. Sauf le cas de force majeure,
la perte d'un pli recommandéconte=
nant des vValeursà recouwrer donne
lieu au pProfitdu déposant à une
indemnite de 50 francs dans les
conditions determinéesPparla Con=
vention principale.

OigitizedbyOorn gle

jedochnicht an die Verwaltung des
Aufgabelandes der Postanweisungen
zurückgezahlt;der Betrag dieserPost—
anweisungenverbleibtnachAblauf der
gesetzlichenAufbewahrungsfristderVer=
waltung desAufgabelandesder einzu=
lösendenWertpapiere.
2. Postauftrags=Vostanweisungensind

bis zu dem im § I des Artikel 2
festgesetztenMeistbetragezulässig.

Artikel 10.
Zurückziehungder Postaufträge; Berichtigung des

Auftragsformulars.

Der Absendereiner Postauftrags=
sendungkann unter den Bedingungen
und Vorbehalten,die im Artikel9 des
Hauptvertragsfür gewöhnlicheund ein=
geschriebeneBriefsendungenvorgesehen
find,
1. die ganzeSendung oder einzelne
in ihr enthalteneWertpapierezu=
rückziehensowie

2. irrtümlicheAngaben auf demFor=
mulare,dasdieSendungbegleitet,
berichtigenlassen,

solangedieWertpapierewedervon den
Zahlungspflichtigeneingelöstnochvon
derPostanstalt,diemit derEinziehung
beauftragtist, zurückgesandtoderweiter=
gegebenwordensind.

Artikel 11.
Gewährleistungim Falle des Verlustes.

1. Im Falle des Verlustes eines
Einschreibbriefs,der einzulösendeWert=
papiereenthält,wird demAuftraggeber,
denFall höhererGewalt ausgenommen,
eine Entschädigungvon 50 Franken
unter den im Hauptvertragefestgesetzten
Bedingungengezahlt.
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2. Les cas ou un pli contenant
desvaleurs non encaisséesestperdu
au retour tombent sous les dispo=
sitions du § 1ci- dessus.

3. En cas de perte de sommes
encaissées,IAdministration auservice
de laquelle la perte est attribuable
est tenueau remboursementintégral
des sommesperdues.

Anricr 12.
Responsabilitéen cas de retard.

Les Administrations ne sont tenues
à aucune responsabilitédu chef de
retards dans la transmission, soit des
plis recommandéscontenantles va=
leurs à recouvrer, soit de ces valeurs
elles-mémesou desmandats de paye=
ment.

Anricrz 13.
Unions restreintes.

Les stipulations du présent Ar=
rangement ne portent pas restriction
au droit des parties contractantes de
maintenir et de conclure des ar=
rangements spéciaux, ainsi due de
maintenir et Toétablir des unions
Plus restreintes, en vue d’amdliorer le
service des recouvrements internatio=
naux.

Anricik 14.
Législation intérieure.

En outre, le présentArrangement
ne porte pas atteinteà la législation
intérieure despays contractants, dans
tout ce qui Miestpas prévu par cet
Arrangement. "

Reichs· Gesetzbl.1907.

2. Die Fälle, in deneneineSen=
dungmit nichteingelöstenWertpapieren
auf demRückwegin Verlust geratenist,
fallenunterdieBenzrpue desvor=
stehenden§ 1.
3. Im FalledesVerlusteseingezogener

Geldbeträgeist dieVerwaltung,welcher
derVerlust zuzuschreibenist, zur vollen
Erstattung der verloren gegangenen
Summen verpflichtet.

Artikel 12.
Gewährleistungim Falle derVerzögerung.

Die Verwaltungenübernehmenweder
für Verzögerungenin der Beförderung
der Einschreibbriefe,welchedie einzu=
lösendenWertpapiereenthalten,nochfür
Verzögerungenin der Beförderungder
WertpapiereselbstoderderPostauftrags=
anweisungenirgendwelcheVerantwort=
lichkeit.

Artikel 13.
Engere Vereine.

Die Festsetzungendes gegenwärtigen
Ubereinkommensbeschränkennicht die
Befugnis der vertragschließendenTeile,
zurVerbesserungdes Postauftragsdienstes
mit demAuslande besondereAbkommen
untereinanderbestehenzu lassenoder
abzuschließensowie engereVereine auf=
rechtzu erhaltenoderzu gründen.

Artikel 14.
Innere Gesetzgebung.

Fernerbleibtdie innereGesetzgebung
der vertragschließendenLänder von dem
gegenwärtigenUbereinkommenin allem
unberührt,was durch diesesUberein=
kommennichtvorgesehenist.
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Anna-DIE
Application desdispositionsduservice intérieur.

1. II est entenduqu'n défaut de
dispositions formelles du présent
Arrangement, chaque Administration
a la taculté d’appliquer les dispo=
sitions régissant la matiere dans son
service imérieur.
2. II est toutefois formellement

interdit de percevoir, soit dans le
Pays Torigine, soit dans le pays de
destination, une taxe ou rétribution
duelconque autre due celles qui sont
Drévuespar le présentArrangement.

An##icrzZ16.
Suspension extraordinaire du service.

Chaque Administration peut, dans
des circonstancesextraordinaires de
natureà justifier la mesure,suspendre
temporairement le service des re=
couvrements, d’une manière générale
ou partielle, sous la condition d’en
donner immédiatement avis, au be=
soin par voie télégraphique, à IAd=
ministration ou aux Administrations
intéressées.

Anricrz 17.
Bureaux Participant au serrice; Rèeglemen

d’excution.

1. Les Administrations des postes
des pays contractants admettent au
service des recouvrements tous les
bureaux chargés du service des
mandats de poste internationaux.
2. Elles reglent, d’'un commun

accord, le mode du deépotet de
Tenvoi des valeurs à recouvrer, ainsi
due toutes les autres mesures de

Artikel 15.
AnwendungderBestimmungendes innerenVerkehrs.

1. JedeVerwaltungsoll befugtsein,
in ErmangelungausdrücklicherBestim=
mungendesgegenwärtigenUbereinkom=
mens die entsprechendenBestimmungen
ihres innerenVerkehrsanzuwenden.

2. Es istjedochausdrücklichuntersagt,
im Aufgabe= oder im Bestimmungs=
land irgendeineandereAbgabe oder
Gebührals die durchdasgegenwärtige
Ubereinkommenvorgesehenenzu erheben.

Artikel 16.
AußergewöhnlicheEinstellung des Dienstes.

Jede Verwaltung kann den Postauf=
tragsdienstvorübergehendganzoderteil=
weiseeinstellen,wenn außergewöhnliche
Verhältnissevorliegen,dieeinederartige
Maßnahmezurechtfertigengeeignetsind.
Sie muß jedochin solchemFalle die
beteiligtenVerwaltungenunverzüglich,
nötigenfallsauf telegraphischemWege,
davonbenachrichtigen.

Artikel 17.
Beteiligung der Postanstalten am VPostauftrags.

dienste)Vollzugsordnung.

1. Die Postverwaltungen der ver=
tragschließendenLänderlassenzumAuf=
tragsdienstalle Postanstaltenzu, die am
Postanweisungsverkehremit dem Aus=
lande teilnehmen.
2. Sie setzenim Einvernehmenmit=

einanderdie Art der Einlieferungund
derUbersendungder einzulösendenWert=
papieresowie alle weiterenDienstvor=
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dẽtail ou d'ordre nécessairespour
assurer l’exéccutiondu present Ar=
rangement.

Annde 18.
Adhésions à IArrangement.

Les Etats de TUnion qui n'ont
Point pris Part au Présent Arrange=
ment sont admis à y adhérer sur
leur demande, et dans la forme
Drescrite par la Convention princi=
Pale en ce qui concerne les adhésions
à I’Union postale universelle.

Anric 19.
Proposition dans Pintervalle des réunions.

1. Dans Tintervalle qui s’coule
entre les réunions prévues par la
Convention principale, toute Ad=
ministrationdespostesd'un despays
contractants a le droit d’adresser aux
autres Administrations participantes,
par TPintermédiairedu Bureau inter=
national, despropositions Cconcernant
le service des recouvrements.
Pour étre mise en dolibération,

chaque proposition doit étre appuyiée
Par au moins deux Administrations,
sans compter celle dont la propo=
sition Gmane. Lorsque le Bureau
international ne recoit pas, en méme
tempsdue la proposition, le nombre
nécessaire de declarations d’appui,
la proposition reste sans aucune suite.

2. Toute proposition est soumise
au procédédeterminépar le §#2de
TarticIe 26 de la Convention prin=
cipale.

schriftenfest, die erforderlichsind, um
dieAusführungdesgegenwärtigenUber=
einkommenszu sichern.

Artikel 18.
Beitritt zumÜbereinkommen.

Den Vereinsstaaten,die an dem
gegenwärtigenUbereinkommennichtteil=
genommenhaben,ist der Beitritt auf
ihrenAntrag undin derForm gestattet,
die durch denHauptvertragfür den
Eintritt in den Weltpostvereinvor=
geschriebenist.

Artikel 19.
Vorschlägein der Zeit zwischenden

Versammlungen.

1. In derZeit zwischendenVersamm=
lungen,dieimHauptvertragevorgesehen
sind,istjedePostverwaltungeinesvertrag=
schließendenLandesberechtigt,denanderen
beteiligtenVerwaltungendurchVermitte=
lungdesInternationalenBureausVor=
schlägein betreffdesPostauftragsdienstes
zu unterbreiten.

Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
ratunggestelltzuwerden,vonmindestens
zwei Verwaltungen unterstütztsein, die=
jenigenichteingerechnet,von welcherder
Vorschlagherrührt. Geht demInter=
nationalenBureau nichtzu gleicherZeit
mit dem Vorschlage die erforderliche
Zahl von Unterstützungserklärungenzu,
so bleibtderVorschlagohneFolge.

2. Jeder Vorschlag unterliegt dem
im §2 desArtikel26 desHauptvertrags
festgesetztenVerfahren.
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3. Pour devenir exécutoires, les
propositions doivent réunir, savoir:
1%Tunanimité des suffrages, §iil
Fagit de ’addition de nouvelles
dispositions ou delamodilication
des dispositionsdu présentar=
tiche et des articles 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12 13,
14, 15, 16, 18 et 20 du présent
Arrangement;

20 les deux tiers des suffrages, §'il.
s agit de la modification des
dispositionsde Tarticle 17;

3%la simple majorité absolue,§il.
Fagit de Tinterprétationdesdis=
Positions du présent Arrange=
ment, sauf le cas de litige préru
à Tarticle 23 de la Convention
Principale.

4. Les résolutions valables sont
Consacrées,dans les deux premiers
Cas,Dar une déclaration diplomatique,
et dans le troisième cas, par une
notification administrative, selon la
forme prévue par la Convention
Principale.
5. Toute modification ourésolution

adoptée mest exécutoire due trois
mois, au moins, aPres Sa notification.

ARTICIE.20.
Durée de I'Arrangement; ratification.

1. Leprésent Arrangement entrera
en vigueur le 1° octobre 1907.
2. II aura la méme durée due la

Convention principale, sansprdudice
du droit réservé à chaque pays de
se retirer de cet Arrangement moyen=
nant un avis donné, un an à Tavance,

3. Die Vorschlägemüssen,um voll—
streckbarzu werden,erhalten:
1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
dieAufnahmeneuerBestimmungen
oder um die Anderungder Be=
stimmungendesgegenwärtigenAr=
tikelsund der Artikel1, 2, 3, 4,
5 n½ns 10,11 12,12
14, 15, 16, 18 und20 desgegen=
wärtigenUbereinkommenshandelt;

2. zweiDrittel der Stimmen, wenn
es sichum dieAnderungderBe=
stimmungendesArtikel17handelt;

3. einfacheStimmenmehrheit,wenn
es sich um die Auslegung der
Bestimmungendes gegenwärtigen
Ubereinkommenshandelt; doch
geltenim Falle einer Streitigkeit
die im Artikel 23 des Hauptver=
trags vorgesehenenBestimmungen.

4. Die gültigen Beschlüssewerden
in den beidenerstenFällen durch eine
diplomatischeErklärung,imdrittenFalle
durcheineMitteilung im Verwaltungs=
wegein derimHauptvertragebezeichneten
Form bestätigt.

5. Die angenommenenAnderungen
oderBeschlüssetretenfrühestensdreiMo=
natenachihrerBekanntmachunginKraft.

Artikel 20.
Dauer desÜbereinkommens)Ratifikation.

1. Das gegenwärtigeUbereinkommen
soll am 1.Oktober1907 in Kraft treten.
2. Es soll gleicheDauer habenwie

derHauptvertrag)jedemLandeist jedoch
dasRechtvorbehalten,auf Grund einer
von seinerRegierungderRegierungder
SchweizerischenEidgenossenschafteinIahr
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par son Gouvernementau Gouverne-
mentde la Confédérationsuisse.Pen=
dant cette dernière annde, Arrange=
ment continuera d’avoir son exé=
cution pleine et entière,sans preju=
dice de la liquidation et du solde
des comptesapres Texpirationdudit
terme.
3. Sont abrogées,à Partir du jour

de la mise à exéçution du preésent
Arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les
divers Gouvernements ou Admi=
nistrationsdes parties contractantes,
Pour autant du’elles ne seraient pas
conciliables avec les termes du présem
Arrangement, le tout sans prejudice
des droits réserv##spar Tarticle 13.
4. Le présent Arrangement sera

ratilié aussitöt dquefaire se pourra.
Les actes de ratilication seront
GEchangésà Rome.
En foi de duoi, les plénipoten=

tiaires des pays ci-dessusdénommés
ont signé le présentArrangement à
Rome, le vingt-six mai mil neuf
ent six.

vorher gemachtenMitteilung von dem
Ubereinkommenzurückzutreten.Während
diesesletztenJahres bleibtdas Uberein=
kommenvoll und ganz in Kraft;) die
Abwickelungund BegleichungderAb=
rechnungennachAblauf des genannten
Zeitraumswird dadurchnichtberührt.

3. Mit demTagedesInkrafttretens
desgegenwärtigenUbereinkommenswer=
denalle früherzwischendenRegierungen
oderVerwaltungendervertragschließenden
Teile vereinbartenBestimmungen inso=
weit aufgehoben,als sie mit den Fest=
setzungendes gegenwärtigenUlberein=
kommensnichtim Einklangestehen;doch
werdendie im Artikel13 vorbehaltenen
Rechtehierdurchnicht berührt.
4. Das gegenwärtigeUbereinkommen

soll sobaldals möglichratifiziertwerden.
Die RatifikationsurkundensolleninRom
ausgewechseltwerden.
Zu Urkund dessenhabendie Bevoll=

mächtigtender obenbezeichnetenLänder
das gegenwärtigeUbereinkommenunter=
zeichnetzuRom, densechsundzwanzigsten
Mai eintausendneunhundertsechs.

PourFlemagneetles PourleChili: PourThgypte:
protectoratsallemands: OurlosLarrain(laro. I. Sba.

un= I. LusSanlosRodriguecr.Pour la FranceetPgerie:

· Pourlacretei lacole].
PourIAutriche: LloLorpurgo. lucienKaull.

Sübral. CarloCamond. lenma.
bera. " Fisu Pourla Crece:

iuseppebreborio. ·.·kouklagelgjqllm slllimmaa clirisi.llrzzopouloe

Nil-sie Pour la Hongrie:
Il.n PourleDanemark: DieredeKalil.
1 landu. Kürboe. Dr.deHenmel.

Oriqinal from



— 710 —

PourPltalieet les colonies Pour les Pays-Bas:
italieunes: E—
LlioLorpurgo. A.L nmel.
(arlohamoni. U.Lumell.
Pirrone.

L Pourles Indes
I.Demal. noerlandaises:

bett.

PourLeLurembourg:PemIePortugaletles
(M coloniesportugaises:
A.W.Kkumell. AlredoPereira.

Fourla Roumanie:
Pour la Norvege: Or.Cerker.
IIh.Hezerdall. (. babrielesc.

Pour la Subde:
PFredr.Crönwall.

Pour la Snisse:
B. Pioda.
X.Käger.
C.Delesserl.

Pour la Tunisie:
AberiLegrand.
E.Kucje.

Pour la Turquie:
Ah.Fahrj.

A.FuadHimet.

Union postaleuniverselle.

(No. 3374.) Arrangement concernant (Nr. 3374.)
Pintervention de la poste dans
les abonnements aux journaux
et publications Périodiques
conclu entre L'Allemagne et
lIes Protectorats Allemands, la
République Argentine, IAu=
triche, la Belgique, la Bulgarie,
le Chili, la République de Co=
lombie, le Danemark et les
Colonies Danoises, TEgypte, la
Grce, la Hongrie, TItalie et
lesColonies Italiennes, le Luxem-
bourg, le Monténégro, la Nor=

(bersetzung.)

Weltpostverein.

Ubereinkommen,betreffendden
PostbezugvonZeitungenundBeit=
schriften,abgeschlossenzwischen
Deutschlandund den deutschen
Schutzgebieten,derArgentinischen
Republik,Osterreich,Belgien,Bul=
garien,Chile,derRepublikColum=
bien,Dänemarkunddendänischen
Kolonien, Egypten,Griechenland,
Ungarn,Italienunddenitalieni=
schenKolonien,Luxemburg,Monte=
negro, Norwegen, den Nieder=
landen,Portugal und denportu=
giesischenKolonien, Rumänien,



vögo,lesPays-Bas,loPox--
tugal et les Colonies Portu=
gaises, la Roumanie, la Serbie,
la Suède, la Suisse, la Turquie
et I’Uruguay. Du 26mai 1906.

Les s ussignés,plénipotentiairesdes
Gouvernementsdes pays ci-desus
Gnumérés, vu Tarticle 19 de la Con=
vention principale, ont, d’'un com=
mun accord et sous réservede rati=
fication, arrétéCIArrangement suivant:

ARTICLE PREMIER.
Dispositions préliminaires.

Le servicepostal desabonnements
aux journaux et publications pé=
riodiques entre ceux des pays con=
tractants dont les Administrations
Dostalessentendent pour établir ré-
ciproquementce service, est régi par
les dispositions du présentArrange=
ment.

Anricrx 2.
Réception des souscriptions.

Les bureaux de poste de chadue
ays reçoivent les souscriptionsdu
Public aux journaux et ouvrages
Périodiques publiés dans les divers
Pays contractants.
Ce service siétend éGgalementà des

Publicationsde tousautrespays, due
certaines Admidnistrations seraient
en mesure de fournir, sous réserve
de Tapplication des dispositions de
Tarticle 16 de la Convention prin=
cipale.

Serbien, Schweden,der Schweiz,
der Türkei und Uruguay. Vom
26.Mai 1906.

Die Unterzeichneten,Bevollmächtigte
der Regierungen der vorstehendauf=
geführtenLänder, haben auf Grund
des Artikel 19 des Hauptvertragsim
Einvernehmen miteinander und unter
Vorbehalt der Ratifikation folgendes
Übereinkommenabgeschlossen: -

Artikel 1.
EinleitendeBestimmungen.

Der Bezugvon ZeitungenundZeit=
schriftendurch die Post zwischenden—
jenigenvertragschließendenLändern,deren
Postverwaltungensichüber die Einfüh—
rungdiesesDienstesin ihremgegenseitigen
Verkehreverständigen,unterliegtdenBe⸗
stimmungendesgegenwärtigenUberein==
kommens.

Artikel 2.
Annahme der Bestellungen.

DiePostanstaltenjedesLandesnehmen
BestellungendesPublikums auf die in
den vertragschließendenLändern erschei=
nendenZeitungen und Geitschriftenan.

DieserDienst erstrecktsichauchauf
die in allen anderen Ländern erschei=
nendenZeitungenund Zeitschriften,die
einzelneVerwaltungenzu liefernin der
Lage sind) dochwerdendieVorschriften
desArtikel16 desHauptvertragshier=
durchnichtberührt.
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ARTICIE 3.
Prix et périodes d'abonnement.

. Leprix deTabonnementestexi=
gible au moment de la sousecription
et pour toute la période d’abonne-
ment.
Les modificationsde prix ne sont

applicables du’aux abonnementsqui
se font après notification des prix
modifcs au bureau de poste où
Fabonnement est souscrit. Elles
m'ontpas dl'effetrétroactif.
2. Les abonnements ne peuvent

étre demandésdue pour les périodes
fkGes aux listes oflicielles.

ARTICIE 4.
Responsabilité.

Les Administrationsdespostes,en
se cChargeantdes abonnementsàtitre
’intermédiaires, n’'assumentaucune
responsabilitéquant aux chargeset
obligations qui incombent aux édi-
teurs.
Elles ne sont tenues à aucun rem=

boursement en cas de cessation ou
iinterruption d'une publication en
cours d’abonnement.

An#icr# 5.
Bureaux d’échange.

Leserviceinternationaldesabonne=
ments F'effectue par TPentremisede
burcaux d’échangeà désignerrespec=
tivement par chaque Administration.

Anmic 6.
Fixation des prix d'’abonnement.

1. Chaque Administration fixe les
Drix auxqduelselle fournit aux autres

Artikel 3.
Bezugspreisund Bezugszeiten.

1. Der Bezugspreisist bei der Be=
stellung für die ganzeBezugszeitzu
entrichten.

Preisänderungenkommennur für
Zeitungsbestellungenin Betracht,dieer=
folgen, nachdemdie verändertenPreise
derAbsatzpostanstaltbekannt geworden
sind. Sie haben keine rückwirkende
Kraft.
2. Der Bezugkann nur für die in

denamtlichenVerzeichnissenangegebenen
Zeiträumeverlangtwerden.

Artikel 4.
Verantwortlichkeit.

Die Postverwaltungenübernehmen
beiderVermittelungdesZeitungsbezugs
keine Verantwortlichkeitin betreff der
denHerausgebernzufallendenObliegen=
heitenund Verbindlichkeiten.

Sie sind zu keinerErstattungver=
pflichtet,wenn eineZeitungoderZeit=
schriftim Laufe der Bezugszeitzu er=
scheinenaufhört oder ihre Herausgabe
unterbrochenwird.

Artikel 5.
Auswechselungs=Postanstalten.

Der BezugausländischerZeitungen
wirddurchAuswechselungs=Postanstalten,
die von jederVerwaltungzu bezeichnen
sind, vermittelt.

Artikel 6.
Festsetzungder Bezugspreise.

1. Jede VerwaltungsetztdiePreise
fest, zu denensie den anderenVer=
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Administrations ses publications na-
tionales et, s'il y a lieu, les publi=
cations de toute autre origine.
Toutelois, ces prix ne peuvyent,

dans aucun cas, étre supérieurs à
ceux qui sont imposésaux abonnés
à Tintérieur, sauf addition, pour ce
dui concerne les relations entre des
Pays non limitrophes, des droits de
transit dus aux Officesintermẽédiaires
(article4 deIaConventionprincipale).

2. Les droits de transit sont éta=
blis d’avance à forfait, en prenant
pour base le degré de Périodicité
combiné avec le poids moyen des
journaux.

Anricrz 7.
Fixation du prix à payer par l’abonné.

1. L/'Administration des postes
du pays destinatairefixe le prik à
Payer par T’abonné,en ajoutant, au
Prix de revient établi en vertu de
Tarticle 6 précédent,telle taxe, droit
de commission ou de factage dwelle
juge utile d’adopter,mais sans due
ces redevances puissent dépasser
celles qui sont percues pour ses
abonnementsà Tintérieur. Elle
ajoute, le cas échéant, le droit de
timbre fixé par la gislation de son
pays.
2. Lorsque deux pays en relation

n'ont pas le même système moné-
taire, le prix de revient est converti
par TOffice du pays de destination
en monnaie de ce pays. Si les Ad=
ministrationsont adhéréà lArrange=
ment concernant les mandats, la
conversion se fait d’apres le taux
Reichs=Gesetzbl.1907.

waltungendieZeitungenundZeitschriften
des eigenenund eintretendenfallsjedes
anderenLandesliefert.
JedochdürfendiesePreise in keinem

Falle höherseinals die, welchedieBe=
zieherimInlandezuzahlenhaben)beim
VerkehrezwischennichtangrenzendenLän=
dern treten die den Durchgangsver=
waltungenzu zahlendenTransitkosten
(Artikel4 desHauptvertrags)hinzu.

2. Die Transitkostenwerdenim vor=
aus auf Grund derHäufigkeit des Er=
scheinensund des Durchschnittsgewichts
der Zeitungenüberschläglichberechnet.

Artikel 7.
Festsetzungdes vom Bezieher zu zahlendenPreises.

I1. Die PostverwaltungdesBestim=
mungslandessetztden Preis, den der
Bezieherzu zahlenhat, fest, indemsie
dem nach dem vorstehendenArtikel 6
berechnetenEinkaufspreisedie ihr gut
scheinendeVergütung, Vermittelungs=
oder Bestellgebühr hinzurechnet;doch
dürfen dieseAufschlägedie Sätze nicht
überschreiten,die für denZeitungsbezug
im Innern desBestimmungslandeser=
hoben werden. Zutreffendenfalls tritt
noch die durch die Gesetzgebungdieses
LandesfestgesetzteStempelgebührhinzu.
2. HabenzweimiteinanderinVerkehr

stehendeLändernichtdieselbeMünzwäh=
rung, so rechnetdie Verwaltung des
Bestimmungslandes den Einkaufspreis
in ihreWährung um. NehmendieVer=
waltungenam Postanweisungs=lber=
einkommenteil, so wird nach dem für
PostanweisungengeltendenVerhältnis
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applicable aux mandats de poste,à
moins qw’eellesne conviennent d’un
taux moyen de conversion.

Anic 8.
Exondration de mise en compte des taxes et

droits.

Les taxesou droitséCtablisenvertu
des articles 6 et 7 précédents ne
donnent lieu à aucun décompte
spécial entre les Ollices correspon=
dants.

An#cTE 9.
Lrégularités.

Les Administrations postales sont
tenues de donner suite, sans frais
Pour les abonnés,à touteréclamation
fondée concernant des retards ou des
irrégularitecs qduelconquesdans le
service des abonnements.

ARriciæ 10.
Comptes trimestriels.

1. Les comptesdes abonnements
fournis et demandés sont dressés
trimestriellement.Après avoir 66édé=
battus et arrétés contradictoirement,
ces comptes sont soldes en monnaie
métalliqduedu pays créancier.

2. A cet effet et sauf entente
contraire entre les Offices intéressés,
la difflérenceest quidée, le plus tot.
Possible, par mandat de poste.

Lorsque deux pays en relation
n’ont pas le méme Systèmemoné=
taire, la créance la plus faible est,

umgerechnet,falls dieVerwaltungennicht
einmittleresUmrechnungsverhältnisver=
abreden.

Artikel 8.
Befreiungvon der AbrechnungüberVergütungen

und Gebühren.

Uberdie auf Grund dervorhergehen=
den Artikel 6 und 7 festgesetztenVer=
gütungenund Gebührenwird zwischen
den beteiligtenVerwaltungennicht ab=
gerechnet.

Artikel 9.
Unregelmäßigkeiten.

Die Postverwaltungenhaben jeder
begründetenBeschwerdeüber Verzöge=
rungenoderUnregelmäßigkeitenirgend=
welcherArt im Zeitungsbezugohne
Kostenfür dieBezieherFolgezu geben.

Artikel 10.
VierteljährlicheRechnungen.

1. Die Rechnungenüber gelieferte
und bestellteZeitungenwerdenviertel=
jährlich aufgestellt.Nach gegenseitiger
Prüfung und Feststellungwerdendiese
Rechnungenin MetallgelddesLandes,
für das sichein Guthabenergibt, be=
glichen.
2. Zu diesemZweckewird, wennkeine

andereVerabredungzwischendenbetei=
ligtenVerwaltungenbesteht,derUnter=
schiedsobald als möglichdurchPost=
anweisungbeglichen.
Haben zweimiteinanderin Verkehr

stehendeLänder nicht dieselbeMünz=
währung, so wird, falls keineandere

—
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sauf autre arrangement, convertie
en la monnaiede la eréancsela plus
forte, conformément à l'article 6 de
I Arrangement concernant les man=
dats.

3. Les mandats de poste émis à
cette fin ne sont soumis à aucun
droit et ils peuvent excéder le
maximum déterminé par cet Ar=
rangement.
4. Les soldes en retard portent

intcrct à 5% Tan, au profit de
IAdministration créeditrice.

An#ierz 11.
Unions restreintes.

Les stipulations du présent Ar=
rangement ne portent pas restriction.
au droit des parties contractantes de
maintenir ou de conclure desArrange=
ments spéciaux en vue d’amdliorer,
de faciliter ou de simplifier le service
des abonnementsinternationaux.

Anrickk 12.
Adhésions à I'Arrangement.

Les pays de IUnion qui Wontpas
Pris part au présent Arrangement
sont admis à y adhérer sur leur
demandeet dans la forme prescrite
Par Tarticle 24 de la Convention
Principale en ce qduiconcerne les ad=
hésionsà I’Union postaleuniverselle.

Anicrz 13.
Formes et délais des comptes;

Règlementd'exécution.

Les Administrationsdespostesdes
Pays contractants arrétent la forme

Vereinbarunggetroffenist, entsprechend
den Bestimmungendes Artikel 6 des
Postanweisungs=Ubereinkommensdiege=
ringereForderungin dieWährungum=
gewandelt,aufwelchediegrößereForde=
rung lautet.
3. Die zudiesemZweckeausgestellten

PostanweisungenunterliegenkeinerGe=
bühr und könnenüberdendurchjenes
UbereinkommenfestgesetztenMeistbetrag
hinausgehen.
4. RückständigeZahlungensindmit

jährlich 5 vom Hundert zu Gunsten der
forderndenVerwaltungzu verzinsen.

Artikel 11.
EngereVereine.

Die Festsetzungendes gegenwärtigen
Ubereinkommensbeschränkennicht die
Befugnis der vertragschließendenTeile,
zur Verbesserung,Erleichterungoder
VereinfachungdesBezugs ausländischer
ZeitungenbesondereAbkommenunterein=
anderbestehenzulassenoderabzuschließen.

Artikel 12.
Beitritt zumÜbereinkommen.

Den Vereinsländern,die an dem
gegenwärtigenUbereinkommennichtteil=
genommenhaben,ist der Beitritt auf
ihrenAntrag und in derForm gestattet,
die durchArtikel24 desHauptvertrags
für denEintritt in denWeltpostverein
vorgeschriebenist.

Artikel 13.
Form und FristenderRechnungen)Vollzugsordnung.

Die Postverwaltungender vertrag=
schließendenLänderstellendieForm der

118“
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des comptes désignésà Tarticle 10
Précédent, fixent les époquesaux=
duelles ils doeivent étre dressés et
reglent toutes les autres mesures
ordre et de détail nécessairespour
assurer Texécution du présent Ar=
rangement.

—
Application des dispositions du service

intrieur.

II est entendu qufh délaut de dis=
Positions formelles du présent Ar=
rangement, chaqdue Administration
a la taculté d’appliquer les dis=
Positions régissant la matière dans
son service interieur.

Anricrz 15.
Propositions dans l’intervalle des réunions.

1. Dans Tintervalle qui s'eoule
entre les réunions prévues par la
Convention principale, toute Ad=
ministration des postesd’un des pays
contractantsale droit d’'adresseraux
autres Administrations participantes,
Par PintermédiaireduBureauinterna=
tional, des propositions Cconcernantle
servicedesabonnementsauxjournaux.
Pour étre mise en deolibération,

chaque proposition doit étre appuyé#e
Par au moins deux Administrations,
sans compter celle dont la pro=
Position Cmane. Lorsdquele Bureau
international ne reçoit pas, en méme
temps due la proposition, le nombre
nécessaire de deéclarationsd’appui,
la proposition reste sans aucune
Suite.
2. Toute proposition estsoumiseau

procédédéterminépar le §#2de lar#
ticke26 de la Conventionprincipale.

Oigitizedby,Oo gle

Rechnungen,die imvorstehendenArtikel10
erwähnt sind, fest,bestimmendieZeiten,
zudenensieaufgestelltwerdensollen,und
regeln alle weiterenDienstvorschriften,
dieerforderlichsind,um dieAusführung
des gegenwärtigenUbereinkommenszu
sichern.

Artikel 14.
Anwendungder Bestimmungendes innerenVerkehrs.

Jede Verwaltung soll befugt sein,
in ErmangelungausdrücklicherBestim=
mungendesgegenwärtigenUbereinkom=
mens die entsprechendenBestimmungen
ihres innerenDienstesanzuwenden.

Artikel 15.
Vorschlägein der Zeit zwischenden

Versammlungen.

1. In derZeit zwischendenVersamm=
lungen,die im Hauptvertragevorgesehen
sind,ist jedePostverwaltungeinesver=
tragschließendenLandesberechtigt,den
anderenbeteiligtenVerwaltungendurch
VermittelungdesInternationalenBu=
reausVorschlägein betreffdesZeitungs=
bezugszu unterbreiten.

Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
ratunggestelltzuwerden,vonmindestens
zwei Verwaltungen unterstütztsein, die=
jenigenicht eingerechnet,von welcher
der Vorschlag herrührt. Geht dem
InternationalenBureau nichtzu gleicher
Zeit mit demVorschlagedieerforderliche
Zahl von Unterstützungserklärungenzu,
so bleibt der Vorschlag ohneFolge.

2. Jeder Vorschlag unterliegt dem
durch § 2 des Artikel 26 des Haupt=
vertragsvorgeschriebenenVerfahren.
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3. Pour devenir exécutoires, les
Propositions doivent réunir, savoir:
% Punanimité des suffrages, Fil
s'agit de ’addition de nouvelles
dispositionsou delamodilication
des dispositionsdu présent ar=
tiche et des articles 1, 2, 3, 4,
5, 6. 1. 8. p. 10, 11, 12, 14,
16 et 17 du présent Arrange-
ment;

2° les deux tiers des suffrages, Fil
ssagit de la modification de
Tarticle 13;

3°%la simple majorité absolue, il
s'agit de Tinterprétation des
dispositions du présent Ar=
rangement, sauf le cas de litige
Prévu par Tarticle 23 de la
Convention principale.

4. Les résolutions valables sont
consacrées,dans les deux premiers
cas, Par une déclaration diploma-
tique, et dans le troisième cas, par
une notification administrative selon
la forme indiquée à Tarticle 26 de
Ia Convention principale.
5. Toute modification ou réso=

lution adoptéeM’est exécutoiredue
trois mois, au moins, apres sa noti=
fication.

ARTICIE 16.

Durée de IArrangement.

. Le présentArrangemententrera
en vigueur le 1“ octobre 1907.
2. II aura la méme durée que

la Convention principale, sans pré=
judice du droit rüservé, à chaque
Pays, de se retirer de cet Arrange=
ment moyennantun avis donné, un

3. Die Vorschlägemüssen,um voll=
streckbarzu werden, erhalten:
1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
dieAufnahmeneuerBestimmungen
oderum die AnderungderBe=
stimmungen des gegenwärtigen
Artikelsund derArtikel 1, 2, 3,

W“ #10 11.12
14, 16 und 17 desgegenwärtigen
Ubereinkommenshandelt;

2. zweiDrittel der Stimmen, wenn
es sich um die Anderung des
Artikel13 handelt

3. einfacheStimmenmehrheit,wenn
es sichum dieAuslegungder Be=
stimmungen des gegenwärtigen
Ubereinkommenshandelt; doch
geltenim Falle einerStreitigkeit
die im Artikel23 des Hauptver=
tragsvorgesehenenBestimmungen.

4. Die gültigenBeschlüssewerden
in den beidenerstenFällen durcheine
diplomatischeErklärung, im drittenFalle
durcheineMitteilung im Verwaltungs=
wegein der im Artikel26 desHaupt=
vertragsbezeichnetenForm bestätigt.

5. Die angenommenenAnderungen
oder Beschlüssetreten frühestens drei
Monate nachihrerBekanntmachungin
Kraft.

Artikel 16.
Dauer des Ubereinkommens.

1. Das gegenwärtigeUbereinkommen
soll am 1.Oktober1907 in Kraft treten.
2. Es soll die gleicheDauer haben

wie derHauptvertrag;jedemLandeist
jedochdasRechtvorbehalten,aufGrund
einervon seinerRegierungbei derRe=
gierungderSchweizerischenEidgenossen=
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an à Tavance,par sonGouvernement
au Gouvernement de la Conféedération
Suisse.

3. Le cas Schéant,les abonnements
courants devront étre servis dans
les conditions prévuespar le présent
Arrangement, jusqu’h Texpiration du
terme pour lequel ils ont été de=
mandés.

schaftein Jahr vorher gemachtenMit=
teilungvondemUbereinkommenzurück=
zutreten.

3. In einemsolchenFalle sollendie
laufendenZeitungsbestellungenbis zum
Ende der Bezugszeitnach den Be=
stimmungendesgegemwärtigenUberein=
kommensbesorgtwerden.

Anrierr 17. Artikel 17.
Abrogation des dispositions anttrieures; AufhebungfrühererBestimmungen)

ratification. Ratifikation.

1. Sont abrogẽées,à partir du jour
de la mise à exécution du présent
Arrangement, toutes les dispositions
sur la matière convenuesantérieure=
ment entre les Gouvernements ou
Administrations des parties con=
tractantes, pour autant qu’elles ne
seraient pas conciliables avec les
termes de cet Arrangement, le tout
sans prcjudice des droits réservés
Par Tarticle 11.
2. Le présent Arrangement sera

ratifié aussitOtdue faire se pourra.
Les actes de ratification seront
GEchangésà Rome.
3. En toi de quci, les pléni=

potentiaires des pays ei-dessus
énumérésont signé le présent Ar=
rangementà Rome, le vingt-six mai
mil neuf cent six.

1.MitdemTagedesInkrafttretensdes
gegenwärtigenlbereinkommenswerden
alle früher zwischenden Regierungen
oderVerwaltungendervertragschließenden
Teile vereinbartenBestimmungenüber
denZeitungsbezuginsoweitaufgehoben,
als siemit denFestsetzungendes gegen=
wärtigenlbereinkommensnichtimEin=
klange stehen;doch werden die im
Artikel 11 vorbehaltenenRechtehier=
durchnichtberührt.
2. Das gegenwärtigeUbereinkommen

soll sobaldals möglichratifiziertwerden.
Die Ratifikationsurkundensollenin Rom
ausgewechseltwerden.

3. Zu Urkund dessenhaben die
Bevollmächtigtender obenbezeichneten
LänderdasgegenwärtigeUbereinkommen
unterzeichnetzu Rom, den sechsund=
zwanzigstenMai eintausendneunhundert=
sechs.

PourFaAllemagneetles Pourla Republique PourI’Autriche:
protecioratsallemands: Argentine: Küral.

Giesele. AbertoHlancas. Tberan.
Lol.
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Pour la Belgique: Pourla Hongrie: Pour le Portugalet les
J.* bienedeKala. coloniesportugalses:
L.Wodon. Dr.deHeunzer. AllredePeretra.

Hlüet PourT’talie etles colonlourI’Italie etles colonies .
Pour la Bulgarie: italiennes: Im " * *
H..Koranonilch. KloN en
I.Tonlchefl. Cue 333 ies

Pourle Chill: 6 Purdg. Pourla Serbie:
, tuseppeckebortm

carloslarrain(laro. K.Delmali.

.6 — — PourlaSucde:
PourlaRepubliquede # k Lihs: Fredr.Erönnal.

Colombie: Pour. Longenasl:

C.Achelsen. M.unedh Pourla Sulsse:

PourleDanemarket1es PourleMontenégro: nt.
tu ahswo Tug.Poponcch. (

PourlaNorwege:
PourPbgypte: Unb.leesertall. *W* —*[*s

lvt PourlesPays-Bas: . IuadHinel.
PourlaGrece: ——— Z„
Ourisl.inopoulen. — PourPUruguay:
C.N.Harkos. A.W.umell. HectorR.OEmez.

Der vorstehendeWeltpostvertragnebst Schlußprotokoll,das Uberein=
kommen,betreffend denAustauschvon Briefen und Kästchenmit Wertangabe,
nebstSchlußprotokoll, das Ubereinkommen,betreffendden Postanweisungsdienst,
nebst Schlußprotokoll, derVertrag, betreffendden Austausch von Postpaketen,
nebstSchlußprotokoll,das Ubereinkommen,betreffendden Postauftragsdienst,
und das Ubereinkommen,betreffendden Postbezugvon Zeitungenund Zeit=
schriften,sind ratifiziertworden. Die Ubergabeder Ratifikationsurkundenhat
in Rom stattgefunden.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlin W.9 zurichten.
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ReichsGesetzbcatt
Æ42

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt desDeutschenReichs für die deutschenSchutzgebiete
zu dem in Paris am 18. Mai 1904 unterzeichnetenAbkommen über Verwaltungsmaßregeln zur
GewährungwirksamenSchutzesgegenden Mädchenhandel.S. 721. — Abkommen über die
Lazarettschiffe. S. 722. — Bekanntmachung, betreffenddie Ratifikation des am 21. Dezember
1904 im Haag unterzeichnetenAbkommens über die Lazarettschiffeund die Hinterlegung der Rati=
fikationsurkunden sowie den Vorbehalt, mit dem das Abkommen vom Reiche unterzeichnetund
ratifiziert worden ist. S. 730. — Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und
sonstigenGegenständendes Gartenbaues. S. 731.

(Nr. 3375.) Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt desDeutschenReichs für die deutschen
Schutzgebietezu dem in Paris am 18. Mai 1904 unterzeichnetenAbkommen
über Verwaltungsmaßregelnzur GewährungwirksamenSchutzesgegenden
Mädchenhandel.Vom 28. August 1907.

In Anschlußan den Vorbehalt, der bei Unterzeichnungdes Abkommens
DischendemDeutschenReicheund anderenStaaten überVerwaltungsmaßregeln
zurGewährungwirksamen— gegendenMädchenhandelvom18.Mai 1904
(Reichs=Gesetzbl.1905 S. 695, S. 715), im Artikel2 Abs.1 des Unterzeichnungs=
protokolls von demselbenTage (Reichs=Gesetzbl.1905 S. 702) wegenderdeutschen
Schutzgebietegemachtwordenwar, istgemäßArtikel1 desUnterzeichnungsprotofolls
durch die KaiserlicheBotschaft in Paris am 14. Mai 1907 der Französischen
Regierung gegenüberdie Erklärung abgegebenworden, daß das DeutscheReich
dem bezeichnetenAbkommenfür alle deutschenSchutzgebietebeitritt.

Berlin, den28. August 1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.

Reichs=Gesetzbl.1907. 119

Ausgegebenzu Berlin den 18. September1907.
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(No.3376.)comcntioasuklesbätiments
hospitaliers. Du 21 décembre
1904.

Sa Majestél'Empereur d'Allemagne,
Roi dePrusse;SaMajestél'Empereur
GAutriche, Roi de Bohéme etc.,
etc. et Roi Apostolique de longrie;
Sa Majesté le Roi des Belges; Sa
Majeste Empereur de Chine; Sa
Majeste TEmpereur de Corée; Ja=
Majeste le Roi de Danemark; Sa
MajestéleRoi dEspagne;le Président
desEtats-Unis d'Amériqdue;le Prési=
dent des Etats-Unis Mexicains; le
Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa
Majeste le Roi d’Italie; Sa Majesté
JTEmpereurdu Japon; Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Luxem=
bourg, Duc de Nassau; Son Altesse
le Prince de Montéenégro;Sa Majeste
la Reine des Pays-Bas; le Président.
de la BRépubliquePéruvienne; Sa
Majestélmpériale le Schah dePerse;
Sa Majesté le Roi de Portugal et
des Algarves, etc.; Sa Ilajeste le
Roi de Roumanie; Sa Majeste Em=
pereur de Toutes les Russies; Sa
Majesté le Roi de Serbie; Sa Ma=
jeste le Roi de Siam et le Conseil
Fedéral Suisse

Considérant due la Convention,
conclue à la Haye le 29 juillet 1899
Pour Tadaptation àla guerremaritime
des principes de la Convention de
Genedvedu 22 act 1864, a consacré
Ie Prineipe de Tintervention de la
Croix Rougedanslesguerresnavales

(Ubersetzung.)

(Nr. 3376.) Abkommenuver die Lazarett=
schiffe.Vom21.Dezember1904.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, Seine Majestär
der Kaiser von Osterreich,König von
Böhmen usw. und ApostolischerKönig
vonUngarn, SeineMajestätderKönig
derBelgier, SeineMajestätder Kaiser
von Chma, Seine Majestätder Kaiser
von Korea, Seine Majestätder König
von Dänemark, Seine Majestät der
König vonSpanien, derPräsidentder
VereinigtenStaaten von Amerika,der
Präsidentder VereinigtenStaaten von
Meriko, derPräsident derFranzösischen
Republik, Seine Majestät der König
derHellenen,SeineMajestätderKönig
vonItalien, SeineMajestätderKaiser
von Japan, Seine KöniglicheHoheit
derGroßherzogvonLuremburg,Herzog
zu Nassau,SeineHoheitderFürst von
Montenegro,Ihre MajestätdieKönigin
der Niederlande,der Präsident der Re=
publikPeru, Seine KaiserlicheMajestät
derSchahvonPersien,SeineMajestät
der König von Portugal und Algar=
vien usw., Seine Majestätder König
von Rumänien, Seine Majestät der
KaiserallerReußen,SeineMajestätder
König von Serbien, Seine Majestät der
König vonSiam undderSchweizerische
Bundesrat
von der Erwägung ausgehend,daß

das im Haag am 29. Juli 1899 ge=
troffeneAbkommen,betreffenddie An=
wendungder Grundsätzeder Genfer
Konventionvom 22. August1864 auf
den Seekrieg,den Grundsatzder Be=
tätigungdesRotenKreuzesin denSee=
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par des dispositions en faveur des
bätiments hospitaliers;
DSiram conclure une convention

à Teffet de faciliter par des dis-
Positions nouvelles la mission des
Gits bätiments;
Ont nommé commePlöénipotenti=

aires, Savoir: .

sahlajestöklsmpereurckAlles
magne, Roi de Prusse:
M. de Schlözer, Son envoryé
xtraordinaire etministre pleni=
Potentiaire à La Iaye;

Sa Majesté I'Empereur d’Au-
triche, Roi de Bohéme etc.,
etc. et Roi Apostolique de
Hongrie:
M. Alexandre Okolicsanyi
d’O kolicsna, Son envoy)ß
extraordinaire etministre pléni=
Potentiaire à La Haye;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. le Baron Guillaume, Son
envoyé extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire à La
Haye;

Sa Majesté
Chine:
IHloo Wei-Teh, Son envoyd
extraordinaire etministre pléni=
Potentiaire à St. Pétersbourg;

I Empereur de

Sa Mayesté I’Empereur de
Core:
Toung Chan Min, Son en=
voyẽ extraordinaire et ministre
Plenipotentiaire à Paris;

kriegendurchBestimmungenzuGunsten
der Lazarettschiffeanerkannthat,
und von demWunschegeleitet, ein

Abkommenzutreffen,um dieAufgaben
dieserSchiffedurchneueBestimmungen
zu erleichtern,
habenzu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Herrn von Schlözer, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinisterim
Haag,

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich, König von Böhmen
usw. und Apostolischer König
von Ungarn:
Herrn Alexander Okolicsanyi
d’Okolicsna, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister im
Haag,

Seine Majestät der König der
Belgier:
HerrnBaron Guillaume, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten
Minister im Haag,

Seine Majestät der Kaiser von
China:
Hoo Wei=Teh, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister in St.
Petersburg,

Seine Majestät der Kaiser von
Korea:
Boung Chan Min, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister in
Paris,

119“
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Sa Majesté le Roi de Dane=
mark: «
M. W. de Grevenkop Castens=
kiold, chargé Taffaires du
Royaume à La Haye;

Sa Majesté le Roi d'’Espagne:

M. Arthur de Baguer, Son
envoyéd extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire à La
Ilaye;

Le Président des Etats-Unis
d'Améridue:
M.JohnW.Garrett,charge
Tallaires int4rimaire de la Ré=
Publidue à La llaye;

Le Président des Etats-Unis
Mexicains:
M. Zenil, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotemtairede
la Réepubliqueà Vienne;

LeDrésident delaRépublique
Française:
M. de Monbel, envoys extra=
ordinaire et ministre pleni=
potentiaire de la République
à La Haye;

SaMajesté le Roi desHelleènes:

M. D. G. Métaxas, Son envoyt
extraordinaireetministrepléni=
Dotentiaire à La llage;

Sa Majesté le Roi d’Italie:

M. Tugini, Son envoré extra=
ordinaire et ministre pléni=
Potentiaire à La llaye;

Seine Majestät der König von
Dänemarkt:
Herrn W. von Grevenkop
Castenskiold, Geschäftsträger
des Königreichs im Haag,

Seine Majestät der König von
Spanien:
Herrn Arthur deBaguer, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten
Minister im Haag,

der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:
Herrn John W. Garrett, interi=
mistischenGeschäftsträgerder Re=
publikim Haag,

der Präsident der Vereinigten
Staaten von Merxiko:
Herrn Zenil, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister derRepublikin Wien,

der Präsident der Französischen
Republik:
Herrn de Monbel, außerordent=
lichen Gesandten und bevoll=
mächtigtenMinister derRepublik
im Haag,

Seine Majestät der König der
Hellenen:
Herrn D. G. Métaxas, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandten und bedvollmächtigten
Minister im Haag,

Seine Majestät der König von
Italien:
Herrn Tugini, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister im
Haag,
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saMajestöPlEmpereurdu
Japon:
M. Nobukata Mitsuhashi,
Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaireà La
Haye;

Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembourg, Duc
de Nassau:
M. le Comte II. de Villers,
chargé T’aflaires du Grand
Ducheé à Berlin;

Son Altesse le Prince de Mon=
tenégro:
M. N. Tcharykow, envoyé
extraordinaire etministre pléni=
PotentiairedeSaMajestél'Em-
Pereur de Toutes les Russics
àaLa Haye;

Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas:
M. Ie Baron Melvil de
Lynden, Son ministre des
aflaires Ctrangeères, et
M. T. M. C. Asser, Son ministre
G’état, membre de Son conseil
V'etat;

Ie Président dela République
DPéruvienne:
M. C. G. Candamo, envoyé
extraordinaire etministre pléni=
Potentiaire de la République
à Daris et à Londres;

Sa Majesté mpériale le Schah
de Perse:
Mirza Samad Khan, Momta=
208 Saltanech, Son envoré
Xtraordinairc etministre pléni=
Dotentiaire à La llaye;

Seine Majestät der Kaiser von
Japan:
Herrn Nobukata Mitsuhashi,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister im Haag,

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau:
Herrn Grafen H. de Villers,
Geschäftsträgerdes Großherzog=
tums in Berlin,

Seine Hoheit der Fürst von
Montenegro:
Herrn N. Tcharykow, außer=
ordentlichenGesandten und be=
vollmächtigtenMinister Seiner
Majestät desKaisers aller Reußen
im Haag, .

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Herrn Baron Melvil von Lyn—
den, AllerhöchstihrenMinister der
auswärtigenAngelegenheiten,und
Herrn T. M. C. Asser, Aller—
höchstihrenStaatsminister, Mit—
gliedAllerhöchstihresStaatsrats,

der Präsident Republik
Peru:
Herrn C. G. Candamo, außer=
ordentlichenGesandten und be=
vollmächtigtenMinister der Re=
publikin Paris und in London,

Seine Kaiserliche Majestät der
Schah von Persien:
Mirza Samad Khan, Mon=
tazos Saltaneh, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister im
Haag,

der
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Sa Majestéle Roi de Portugal
et des Algarves, etc.:
M. le Comte de Selir, Son
envoyé extraordinaire et mi=
nistre plenipotentiaire à La
Ilaye;

Sa Majesté le Roi de Rou=
manie:
M. Jean N. Papiniu, Son
envoyrd extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire à La
Ilaye:

Sa Majestéeé I'’Empereur de
Toutes les Russies:
M. Martens, Son conseiller
Privé, membre permanent du
conseil du ministere lmprial
des aflaires étrangeres;

Sa Majesté le Roi de Serbie:

M. M. Vesnitch, Son envoyd
extraordinaire etministre pléni=
Potentiaire à Paris;

Sa Majesté le Roi de Siam:

Phya Raja Nupraphandh,
Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaireà La
Haye;

Le Conseil Fédéral Suisse:
M. G. Carlin, envoyé extra=
ordinaire et ministre pléni=
Potentiairede la Confeédération
à La Haye;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien usw.:
Herrn Grafen de Selir, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMi=
nister im Haag,

Seine Majestät der König von
Rumänien:
Herrn Jean N. Papiniu, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nisterim Haag,

Seine Majestät der Kaiser aller
Reußen:
Herrn Martens, Allerhöchstihren
GeheimenRat, ständigesMitglied
des Beirats des KaiserlichenMi=
nisteriumsder auswärtigenAn=
gelegenheiten,

Seine Majestät der König von
Serbien:
Herrn M. Vesnitch, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister in
Paris,

Seine Majestät der König von
Siam:
Phya Raja Nupraphandh,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister im Haag,

der Schweizerische Bundesrat:
Herrn G. Carlin, außerordent=
lichenGesandtenund bevollmäch=
tigtenMinister der Eidgenossen=
schaftim Haag,
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Donne et due forme, sont convenus
des dispositionssuivantes:

Article premier.
Les DPätiments hospitaliers, L

Tegarddesduelsse trouventremplies
les conditions prescrites dans les
articles 1, 2 et 3 de la Convention,
conclue à la IHaye le 29 juillet 1899
Dour Tadaptation à la guerre mari=
time des principes de la Convention
de Uendve du 22 naoht1864, seront.
exemptés, en temps de guerre, dans
les ports des Parties comtractantes
de tous droits et taxes, imposésaux
navires au profit de I’Etat.

Article 2.
La dispositiondeT’articleprecédent

#n’empäche pas Tapplication, au
moyen de la visite et d’autres for=
malités, des lois flscales ou autres
lois en vigueur dans ces ports.

Article 3.
La règle contenne dans Torticle

Premier West obligatoire due pour
les Puissances contractantes, en cas
de guerre entre deux ou plusieurs
d'entre elles.
La dite règle cessera d’étre obli=

gatoire du moment où, dans une
guerre entre des Puissances con=
tractantes, une Puissance non con=
tractante se joindrait à Pun des
belligérants.

Article 4.
La présente Conwention qui, por=

tant la date de ce jour, pourra étre
si#néejusqu’au premier octobre 1905
Par les Puissances qui en auraient

OigitizedbhCeor gle

Form befundenhaben, über folgende
Bestimmungenübereingekommensind:

Artikel 1.
Die Lazarettschiffe,in Ansehungderen

dieVoraussetzungenerfüllt sind, die in
denArtikeln1,2,3 desam29.Juli 1899
im Haag getroffenenAbkommens,be=
treffenddie AnwendungderGrundsätze
derGenferKonventionvom22.August
1864 auf den Seekrieg, aufsgestellt
werden, sollen im Kriegsfall in den
Häfen der vertragschließendenTeile von
allen Gebühren und Abgaben befreit
sein, die denSchiffenzu Gunstendes
Staates auferlegtsind.

Artikel 2.
Die Bestimmungdes vorstehenden

Artikels steht der Anwendung der in
den Häfen geltendenfiskalischenoder
sonstigenGesetzebeiBesichtigungenoder
anderen Förmlichkeitennicht entgegen.

Artikel 3.
Die im Artikel 1 enthalteneVor=

schriftist für die Vertragsmächtenur
bindendim Falle einesKriegeszwischen
zweiodermehrerenvon ihnen.

Die bezeichneteVorschrift hört mit
demAugenblickauf verbindlichzu sein,
wo in einemKriegezwischenVertrags=
mächten eine Nichtvertragsmachtsich
einerderKriegsparteienanschließensollte.

Artikel 4.
Dieses Abkommen, welches das

Datum von heuteträgt und bis zum
1. Oktober1905 von denMächtenunter=
zeichnetwerdenkann, die denWunsch
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manilestéele désir, sera ratifice dans
le plus bref delai possible.
Les ratilications seront déposées

à La Ilaye. J sera dressédu depot
des ratifications un procès-verbal,
dont une copie, certilice conforme,
sera remise apres chadue dépôt par
la voie diplomatique à toutes les
Puissances contractantes.

Article 5.
Les Puissances non Signataires

sont admises à adhérer à la pré=
sente Convention après le premier
octobre 1905.
LElles auront, à cet effet, à faire

connaitre leur adhésion aux Puis=
sancescontractantes, aumoyen d’une
notilication Gerite, adressée au Gou=-
vernement des Pays-Bas et com=
muniquée Par celui-Tai à tontes les
autres Puissances contractantes.

Article 6.

S'il arrivait quune des Hautes
Parties contractantes denoncat la
Présente Convention, cette dénon=-
ciation ne produirait ses eflets qu'un
an apres la notification faite par
Gerit au Gouvernement des Pays-Bas
et communiquceimmédiatementpar
Celui-dei à toutes les autres Puis=
sances contractantes.
Cette dénonciation ne produira

scs effets qdu’d D’égard de la Puis=
sance qui Paura notifice.
En soi de quoi, les Plénipotentiaires,

ont signé la présente Convention et
Tont revétue de leurs cachets.
Fait à la Haye le vingt et un

décembre mil neuf cent quatre, en

hierzugeäußerthabensollten, soll so
bald wie möglich ratifiziert werden.
Die Mutsstatonsurkinien sollen im
Haag hinterlegt werden. Uber die
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden
solleinProtokollaufgenommenwerden)
von diesemsoll eine beglaubigteAb=
schrift nach jeder Hinterlegung allen
Vertragsmächten auf diplomatischem
Wegemitgeteiltwerden.

Artikel 5.
Die Nichtsignatarmächtekönnenihren

Beitritt zu diesemAbkommennachdem
1.Oktober1905 erklären.

Sie haben zu diesemZwecke ihren
Beitritt denVertragsmächtendurcheine
schriftlicheBenachrichtigungbekanntzu
geben,diean dieRegierungderNieder=
lande zu richtenund von dieserallen
anderenVertragsmächtenmitzuteilenist.

Artikel 6.
Falls einer der Hohen vertrag=

schließendenTeile dieses Abkommen
kündigensollte,würdedieseKündigung
erst ein Jahr nach der schriftlichan die
RegierungderNiederlandeerfolgtenund
vondieserallenanderenVertragsmächten
unverzüglichmitzuteilendenErklärung
wirksamwerden.

Diese Kündigung soll nur in An=
sehungderMacht wirksam sein, die sie
erklärt hat.
Zu Urkund dessenhaben die Be=

vollmächtigtendiesesAbkommenunter=
zeichnetund mit ihrenSiegelnversehen.
Geschehen Haag am einund=

zwanzigstenDezemberneunzehnhundert=
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un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gou=
vernement des Pays-Bas et dont des
copies, certiliées conformes, seront
remises par la voie diplomatique
aux Puissances contractantes.

Sous réserve de la
déelaration faite dans la
séancede la Confkrence
du 21 décembre 1901.

(lL.S.)Okolicsanyi d’Okolicsna.
(I..) Guillaume.
(I.s. Too Wei-Teh.
(I'S.)Voung Chan Min.
(I.S.)W. Grevenkop Castenskiold.
(I.S.)A. de Baguer.
(I.S.)Jahn W. Garrett.
(I.S.)J. Zenil.
(I.S.)Monbel.
(I.S.)D. G. Métaxas.
(I.S.)Tugini.
(I..) Nobukata Mitsuhashi.
(I.S.)Ctede Villers.
(I.S.)N. Tcharykow.
(I.S.)Bu Melvil de Lynden.
(I.s.) T. M. C. Asser.
(I.s.) C. G. Candamo.
(I. .) M. Samad.
(I.S.)Conde de Selir.
(I.S-)J. N. Papiniu.
(I.s.) Martens.
(I. .) Mil R. Vesnitch.
(. s-)Raja Nupraphandih.
(I.S.)Carlin.

(. S.) von Schlözer.

Sous réservre de la
réeiproeité et des taxcs
de pilotage.

vier in einer einzigenAusfertigung,
die im Archive der Regierung der
Niederlandehinterlegtbleibensoll und
wovonbeglaubigteAbschriftendenVer=
tragsmächtenauf diplomatischemWege
übergebenwerdensollen.

Mit deminder Sitzung
der Konferenzvom21.De=
zember1901erklärtenVor=(L. S.) von Schlözer.
behalte.

(L. S.) Okolicsanyi d'Okolicsna.
(I. S.) Guillaume.
7 S.) Hoo Wei=Teh.

) Boung Chan Min.
) W. Grevenkop Castenskiold.
) A. deBaguer.
John W. Garrett.
J. Zenil.
M
D.

–

PPPPEPPFEPP

)
)
.) Monbel.

( ) G. Métaxas.
(L. S.)Tugini.
( ) Nobukata Mitsuhas hi.
(L. S.)Graf de Villers.
(I. S.) N. Tcharykow.
(I. S.) Baron Melvil von Lynden.
(I. S.) T. M. C. Asser.
(L. S.) C. G. Candamo.
(L. S.) M. Samad.
(L. S.)Graf deSelir.

UnterVorbehaltderGe=
(I. S. ) N. P ap in iu. g zliene. undderLotsen·

(L. S.) Martens.
(L. S.) Mil R. Vesnitch.
(L. S.) Raja Nupraphandh.
(L. S.) Carlin.

Reichs=Gesetzbl.1907. 120
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(Nr. 3377.) Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation des am 21. Dezember1904 im

Haag unterzeichnetenAbkommens über die Lazarettschiffeund die Hinter=
legungder NatifikationsurkundensowiedenVorbehalt, mit demdas Ab=
kommenvom Reiche unterzeichnetund ratifiziert worden ist. Vom 9. Sep=
tember1907.

D vorstehendabgedruckteAbkommenüber die Lazarettschiffevom 21. De=
zember1904 ist von den Staaten, derenVertreter es unterzeichnethaben, mit
AusnahmePersiens und Serbiens ratifiziert worden, von Japan auch für Korea.

Die Ratifikationsurkundensind gemäß Artikel 4 Abs. 2 des Abkommens
im Haag hinterlegtworden. Die Protokolleüberdie Hinterlegungder Ratifi=
kationsurkundendesReichs,Osterreich=Ungarns,Belgiens, Chinas, Dänemarks,
der VereinigtenStaaten von Amerika, der VereinigtenStaaten von Meriko,
Griechenlands,Japans, für sichund Korea, Luremburgs,Montenegros,der
Niederlande,Perus, Portugals, Rumäniens,Rußlands,Siams undderSchweiz
sind am 26. März 1907, über dieHinterlegungder RatifikationsurkundeFrank=
reichsam 10. April 1907, derjenigenSpaniens am 10. Mai 1907 und derjenigen
Italiens am 14. August 1907 aufgenommenworden.

Gemäß Artikel 5 des Abkommens sind ferner von Nichtsignatarmächten
demAbkommenbeigetreten:

Guatemalaam 24. März 1906 und
Norwegenam 8. Januar 1907.

Der Vorbehalt,mit dem das Abkommenvon demReicheunterzeichnet
und ratifiziert worden ist, ist mit deutscherUbersetzungnachstehendabgedruckt.

Berlin, den9. September1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.

Der auf der HaagerKonferenzzur Beratung einesAbkommensüberdie
Lazarettschiffevon demBevollmächtigtendesReichsin derSitzung vom 21. De=
zember1904 erklärteVorbehalt, mit dem das Abkommenfür das Reich unter=
zeichnetund ratifiziertwordenist, lautetwie folgt:

(lbersetzung.)
Le Gouvernement Impérial se

Gerve la facultéede ne pas appli=
duer la, presente Convemion vis-à=
Vis desEtats dans les ports desduels
des droits et taxes sont imposés aux
havires hospitaliers allemands à un
Drofit autre due celui de I’Etat.

Oigitizedby,Oo gle

Die KaiserlicheRegierung behält
sich das Recht vor, das Abkommen
solchenStaatengegenübernichtzurAn—
wendungzu bringen,in derenHäfen
deutschenLazarettschiffenGebühren und
AbgabenzuGunstensonstjemandesals
des Staates auferlegtwerden.

Oriqinal from



—731—

(Nr. 3378.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues. Vom 11.September1907.

A## Grund der Vorschriftim § 4 Ziffer1 der Verordnung,betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich mit Rücksichtauf die Aufhebung desKaiserlichenNebenzollamtsI. in
Basel folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien, welcheaus Pflanzschulen, Gärten oder
Gewächshäusernstammen, über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über
die nachbezeichneten,demHauptzollamteSt. Ludwig unterstelltenvier Kaiserlich
deutschen(elsaß=lothringischen)Zollabfertigungsstellenerfolgen:

1. Zollabfertigungsstelleauf dem Personenbahnhofeder Schweizerischen
Bundesbahnenzur Personen=und Gepäckabfertigungsowiezur Post=
vorabfertigung;

2. Zollabfertigungsstelleauf dem Personenbahnhofeder Schweizerischen
Bundesbahnenfür denEilgutverkehr;

3. Zollabfertigungsstelleauf dem Güterbahnhofe St. Johann für den
Frachtgutverkehrund

4. Zollabfertigungsstelleauf dem GüterbahnhofeWolf für den Fracht=
gutverkehr.

Berlin, den11. September1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
43. —

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderung der Nr. VII Abs. (2) in AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung. S. 733. — Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Uberein=
kommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 733.

(Nr. 3379.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderNr. VII Abs. (2) in AnlageB zur
A Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 16.September1907.

uf Grund des Abs. (2) der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn-Verkehrs—
ordnungwird in AbänderungderVorschrift unter Nr. VII Abs. (2) derAnlage B
zu dieserOrdnung verfügt, daß gebrauchteeisen-oder manganhaltigeGas=
reinigungsmasse,dienachAngabeim Frachtbriefevollkommenorydiert(regeneriert)
ist, bis auf weiteresauch in bedecktenWagen oder in offenenWagen unter ge=
wöhnlichenWagendeckenbefördertwerdendarf.

Berlin, den16.September1907.
Das Reichs=Eisenbahnamt.

Schulz.

(Nr. 3380.) Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 18.September1907.

— ie in der Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Uberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(Ausgabevom Januar
1907),Reichs=Gesetzbl.1907 S. 41ff.), unterII. Ungarn.“) Nr. 8 und 11,
aufgeführtenschmalspurigenLokalbahnen

Nagy=Käroly- Somkut und
Szatmär-Erdöd

sind am 1. Januar 1907 in den Betrieb der KöniglichUngarischenStaatseisen=
bahnen(Nr. 1) übergegangenund daherals selbständigeUnternehmungenge=
strichenworden.

Berlin, den 18.September1907.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage: «
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Herlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9 zurichten.
Reichs=Gesetzbl.1907. 121

Ausgegebenzu Berlin den24. September1907. «
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Reichs-Gesetzblatt.
„„ 44.

Inhalt: Verordnung, — das Gericht zweiter Instanz für das Schrsgebir Kiautschon. S. 735.
— Verordnung, betreffenddie RechtsverhältnissederLandespolizei in Deutsch.Südwestafrika. S. 736.
— Bekanntmachung, betreffendAnderungderMilitär=Transport. Ordnung. S. 798.

(Nr. 3381.) Verordnung, betreffenddas Gericht zweiter Instanz für das Schutzgebiet
Kiautschon. Vom 28. September1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund des § 6 Nummer6 des Schutzgebietsgesetzes(Reichs=
Gesetzbl.1900 S. 813) in Abänderungdes § 8 Abs. 1 UnsererVerordnung,
bmer dieRechtsverhältnissein dendeutschenSchutzgebieten,vom 9. November
1900(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 1005) im NamendesReichs,was folgt:

Im Schutzgebietevon Kiautschouwird ein Gericht errichtet,welchesaus
dem zur Ausübung der(GerichtsbarkeitzweiterInstanz ermächtigtenBeamten als
Vorsitzendenund vier Beisitzern besteht. Diesem Gerichte wird die nach dem
Gesetzüber die Hothilrgert barkeit vom 7. April 1900 begründeteZuständig=
keit desReichsgerichtsfür dasgenannteSchutzgebietübertragen. Auf dieBeisitzer
und den Gerichtsschreibersowie auf das Verfahren finden die Vorschriften des
§8 Abfs.2 bis 5 UnsererVerordnung, betreffenddie Rechtsverhältnissein den
deutschenSchutzgebieten,vom 9. November1900 Anwendung.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1908 in Kraft. Die zu diesem
Zeitpunktebei demKaiserlichenKonsulargerichtin Schanghai als dem bisherigen
Gerichte zweiterInstanz für das Schutgebiet von KiautschonanhängigenSachen
gehen in der prozessualenLage, in welcher sie sich befinden, auf die neu
errichteteGerichtsbehördeüber.

GegebenRominten,den28. September1907.

(L. S.) Wilhelm.
In VertretungdesReichskanzlers:

von Tirpitz.

Reichs=Gesetzbl. 1907. 122

Ausgegebenzu Berlin den22. Oktober1907.

Oriqinal from
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(Nr. 3382.) Verordnung, betreffenddie Rechtsverhältnisseder Landespolizeiin Deutsch=

Südwestafrika. Vom 4. Oktober1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen auf Grund des § I des Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900
S. 813) im NamendesReichs,was folgt:

e
Der Reichskanzlerregelt die Einrichtungder Landespolizeiin Deutsch=

Südwestafrika.Die Angehörigender Landespolizeihaben,soweitsienichtEin=
geborenesind, die Rechte und Pflichten der Landesbeamtendes Schutzgebiets
und sind den für die letzterengeltendenVorschriftenunterworfen,jedochmit den
aus dem NachstehendensichergebendenAbweichungen.

82.
Der ReichskanzlerbestimmtdieBewaffnungund UniformierungderLandes=

polizeisowiedie Form und Art der Anstellungihrer Angehörigenund deren
Titel und Rang.

83.
Im Falle des Ausscheidensaus dem Dienste stehtden Angehörigender

Unterklassender Landespolizeiund im Falle desTodes ihrenHinterbliebenenein
Anspruchauf Versorgung gegen den Landesfiskusunter denselbenVoraus=
setzungenund in dem gleichenUmfangezu wie denaus demReichsheerüber=
nommenenPersonen der Unterklassender KaiserlichenSchutztruppendesselben
Dienstgrads und derenHinterbliebenen. Die über die Versorgung dieser er=
gangenenVorschriften finden entsprechendeAnwendung, wobei als Dienstzeit so=
wohl diejenigein derLandespolizeials auch dieDienstzeitim Reichsheer,in der
KaiserlichenMarine und bei den KaiserlichenSchutztruppensowieaußerdemeine
sonst im PolizeidienstezugebrachteZeit anzusehenist. Jedoch ist ein Anspruch
auf Rente ohneden NachweisverminderterErwerbsfähigkeit(§ 1 Abs. 3 des
Mannschaftsversorgungsgesetzes)frühestensnach einer wirklichen Dienstzeit von
drei Jahren in der Landespolizeibegründet.

Die AngehörigenderLandespolizeisind bei Anwendungder im Abs. 1
Satz 2 erwähntenVorschriften als Gehaltsempfängerzu behandeln. Den Be=
trag des pensionsfähigenDiensteinkommens(§ 10 Abs. 2 des Mannschaftsver=
sorgungsgesetzes)bestimmtderReichskanzler.

Steht einemausgeschiedenenAngehörigender Unterklassender Landes=
polizeiein Anspruchauf Versorgungaus Abs.1 mangelsentsprechenderVor=
aussetzungennicht zu und ist sein AusscheidenwegeneingetretenerTropendienst=
unfähigkeiterfolgt,so könnenihmGebührnissebis zu derHöhebewilligtwerden,
wie sie einemLandesbeamtengewährtwerdenkönnten.

B.. Original from
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84.
Die im 83 Abs.1 Satz 2 erwähntenBestimmungenbleibenaußerAn=

wendung, soweitsie einenAnspruch auf Zivilversorgung gewähren. Doch kann
einemausscheidendenAngehörigenderUnterklassenderLandespolizei,welchernach
den für die letzteregeltendenGrundsätzen den Zivilversorgungsscheinerhalten
könnte,indes für den Beamtendienstin der Heimat nichtmehrbrauchbarist,
eineZivilversorgungsentschädigungodereinmaligeAbfindungnachMaßgabejener
—gegebenenfalls auchhinsichtlichder Verpflichtungzur Rückzahlungder Ab—
findung und des Ruhens der Entschädigungentsprechendanzuwendenden—
Bestimmungengewährtwerden.

D.

Der Reichskanzler.bestimmt,welcheAngehörigender Landespolizeizu den
Unterklassengehören,und erläßt die weiterenzur Ausführung der 9§83 und 4
erforderlichenAnordnungen.

86.
Was in den im H1 und im g3 Abs. 1 Satz 2 erwähntenVorschriften

hinsichtlichder militärischenUnternehmungenbestimmtist, gilt auchhinsichtlich
der entsprechendenUnternehmungender Landespolizei.

87.
Sofern für einenausscheidendenAngehörigenderLandespolizeiein Anspruch

auf Offizierspension(I 75 des Offizierpensionsgesetzes)begründetist, fallen die
Versorgungsansprücheaus dieserVerordnungfort.

88.
. GegendieAngehörigenderUnterklassenderLandespolizeikannalsOrdnungs=
strafeauchArreststrafeauf dieDauer von höchstensachtTagen verhängtwerden,
welchejedochnur in solchenRäumen zu vollstreckenist, die denVerhältnissen
der zu bestrafendenBeamten angemessensind.

Zur Verhängungvon Arreststrafensinddas Reichs=Kolonialamtund der
Gouverneurberechtigt.Der GouverneurkannseineBefugnis mit Ermächtigung
desReichs=Kolonialamtsan andereBehördenoderBeamteweiterübertragen.

89.
Personen,welcheauf Probe in die Landespolizeieingestelltsind, haben

Beamteneigenschaftund sind durch Handschlag an Eidesstatt auf gewissenhafte
Amtsführung zu verpflichten. Sie unterliegenden Vorschriften der FH1 bis 7
dieserVerordnungnur hinsichtlichder Verpflichtungzur Amtsverschwiegenheit,
der Disziplin, der Bestrafungder Dienstvergehensowieder Verfolgung ihrer
vermögensrechtlichenAnsprüche. Jedoch könnenihnen und ihren Hinterbliebenen
diejenigenVersorgungsgebührnissebewilligt werden, welche im Falle der An—
stellunggewährtwerdenkönnten. Die gleichenBestimmungengeltenfür Per—
sonen,welchezu vorübergehendenDienstleistungenin der Landespolizeiver—
wendetwerden.
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810.

Die Befugnisse,welchenachdieserVerordnungdemReichskanzlerzustehen,
könnendurch das Reichs-Kolonialamt oder mit dessenErmächtigung durch den
Gouverneurwahrgenommenwerden.

S II.
Diese Verordnungtritt mit Wirkung vom 1. April 1907 ab in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenenUnterschriftundbeigedrucktemKaiser—

lichenInsiegel.
GegebenJagdhaus Rominten,den4. Oktober1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3383.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär-Transport=Ordnung. Vom
15.Oktober1907.

A## Grund des § 2 der Verordnung, betreffenddie Militär=Transport=
Ordnung für Eisenbahnen,vom 18.Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) be=
stimmeich, daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungenvorzunehmensind:

1. Statt „Linien=Kommissionen“ist zu setzen
. Linien-Kommmcdantmen
im 8 1. A. 3.b), § 7. 1. und §. 42. 4. zweiterWiatzt

2. statt„Linien=ien ist zu setzen
Linien=Kommandantur

im 9 10.2.) im §31. 10.,TabelleA. Kopf derSpalte 5 und in der
Anlagell unterA. desausgefülltenMusters;

3.statt „KommissionenKommandanturen“ ist zu setzen
Kommandanturen

im 89. u.)in derRandschriftzum §9 undim Inhaltsverzeichnissebei§ 9)

4. statt „Kommission Kommandantur““ ist zu setzen

Kommandantur
in den§#§10. 3.,12. 4.,14. 3.,15. 2.,19. 3.,48. 1.und3., in derAn=
lagelI auf derTitelseiteund in der AnlageIV auf der Titelseite.

Berlin, den 15.Oktober1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

* Oriqinal from
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Reichs-Gesetzblatt.
45.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Garten=
baues. S. 739.

(Nr. 3384.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues. Vom 23. Oktober1907.

Auf Grund der Vorschrift im §&4 Liffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorie der Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen, über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über
das GroßherzoglichMecklenburgischeHauptzollamtRostockerfolgen.

Berlin, den23. Oktober1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1907. 123

Ausgegebenzu Berlin den29. Oktober1907.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ46.

Inhalt: Verordnung, betreffenddieÜbertragungcoburgischerRechtssachenauf dasReichsgericht.S. 741.
— Verordnung, betreffenddie Pensionen und die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Reichs,
bankbeamten. S. 742. — Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Anrechnung der Jahre 1905 und
1906 als KriegsjahreausAnlaß vonGefechtenundKriegszügeninDeutsch-OstafrikaundKamerun
S. 742.

(Nr. 3385.) Verordnung,betreffenddieÜbertragungcoburgischerRechtssachenauf dasReichs.
gericht. Vom 30. Oktober1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichsin Gemäßheitdes§ 3 Abs.2 desEinführungs=
gesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetzevom 27. Januar 1877 (Reichs=Gesetzbl.
S. 77) auf denAntrag desHerzogtumsSachsen=CoburgundGotha und nach
erfolgterZustimmungdesBundesrats,was folgt:

In den bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,welchenach dem zwischendem
KönigreichePreußenund demHerzogtumeSachsen=Coburgund Gotha abge=
schlossenenStaatsvertrage,betreffenddieUbertragungderLeitungderGrundstücks=
zusammenlegungenim HerzogtumeCoburgan KöniglichPreußischeAuseinander=
setzungsbehörden,vom 22. April 1907 (PreußischeGesetzsamml.S. 239, Gesetz=
samml.für das HerzogtumCoburgS. 112) zur Zuständigkeitder Königlich
PreußischenBehörden gehören,wird die GerichtsbarkeitletzterInstanz, soweitsie
in gleichartigenpreußischenAngelegenheitendemReichsgerichtezusteht,demReichs=
gerichtübertragen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den30.Oktober1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzb.1907. 124

Ausgegebenzu Berlin den 11.November1907.
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(Nr. 3386.) Verordnung,betreffenddie Pensionenund die Fürsorgefür dieHinterbliebenen
der Reichsbankbeamten.Vom 4. November1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Bankgesetzesvom 14.März 1875 (Reichs=Gesetzbl.
S. 177) zur ErgänzungdesStatuts derReichsbankvom21.Mai 1875 (Reichs=
Gesetzbl.S. 203) nachEinvernehmenmit demBundesrat,im NamendesReichs,
was folgt:

Die VorschriftendesGesetzesvom17.Mai 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 201),
betreffendAnderungendesReichsbeamtengesetzesvom 31.März 1873, und die
VorschriftendesBeamtenhinterbliebenengesetzesvom17.Mai 1907(Reichs=Gesetzbl.
S. 208) findenauf die ReichsbankbeamtenundderenHinterbliebeneentsprechende
Anwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den4. November1907.

(#.S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3387.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnungder Jahre 1905 und 1906 als
Kriegsjahreaus Anlaß vonGefechtenundKriegszügenin Deutsch=Ostafrika
und Kamerun. Vom 17.November1906.

IJ⸗ bestimme)daß die folgendenvonTeilenderSchutztruppenfür Deutsch=Ost=
afrika undKamerun im Jahre 1905 und 1906 geliefertenGefechteund ausgeführten
Kriegszügeim Sinne des§ 16 desGesetzesüberdiePensionierungderOffiziere
einschließlichSanitätsoffiziere des Reichsheeres,der KaiserlichenMarine und der
KaiserlichenSchutztruppenvom 31.Mai 1906 und des § 6 desGesetzesüber
die Versorgungder PersonenderUnterklassendesReichsheeres,derKaiserlichen
Marine und der Kaiserlichen Schutztruppenvom 31. Mai 1906 als Kriege
gelten sollen, für welcheden daranbeteiligtgewesenenDeutschenein, eventuell
zweiKriegsjahrein Anrechnungzu bringensind.

I. Deutsch=Ostafrika.
1. GefechtgegenWawundi=Wassigeam 9. Juli 1905,
2. Gefechtauf denMassaibergenam 10.August 1905.
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II. Kamerun.
GefechtgegenDjauro-Jobdi am 11. Januar 1905,
Gefechtegegendie Bapeas am 6., 12. und 22. Februar 1905,
Gefechtegegendie Galims vom 26. bis 28. April 1905,
GefechtegegendieKango=Heidenam 19., 20.) 21.),22. und23.Juni 1905,
Bameta=Erpeditionvom 16. bis 22. Juni 1905,
Gefechtbei Bamenom 9.) 10. und 11. Juli 1905,
Gefechtbei Baham am 13. Juli 1905,
UnterwerfungderDumbos vom 5. bis 8. September1905,
ErpeditiongegenBaussa, Bamumgom, Baling, Baugulap 5. bis 16.
und 27. bis 28. Dezember1905,

tember1905,
Gefechtegegen die aufständischenJetsangs, Jebekoles und Makas vom
20. Juli bis 5. Oktober1905,
GefechtegegendieMuturua=undPillim=Heidenam10. und12.Oktober1905,
Bestrafung der Eingeborenenvon Munken 18. und 19. Oktober 1905,
Gefechtegegendie Paga, Betengi=und Nguli=Heidenvom 26. November
bis 4. Dezember1905,
GefechtegegendieMiltu=undPfutu=Heidenam9. und14. Dezember1905,
Gefechtegegendie Gauar=Heidenam 17.Dezember1905,
Mbo=Expeditionvom 2. Dezember1905 bis 21.März 1906.
HinsichtlichderunterZiffer 18 aufgeführtenMbo=Expeditionsind diejenigen

Donaueschingen,den 17.November1906.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

— —

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Inhalt:
S. 748.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, das hierbei Preußen
auf dessenAntrag vertritt, und Seine
Majestät der König der Belgier sind
übereingekommen,zur Verbesserungder
EisenbahnverbindungenzwischenPreußen
undBelgieneinenVertrag abzuschließen
und habenzu diesemZweckezuBevoll=
mächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=
heimenLegationsratHerrnFranz
von Aichberger,
Allerhöchstihren Geheimen Ober=
Baurat HerrnBalduinWiesner,

AllerhöchstihrenGeheimenOber=
FinanzratHerrnGustavLacomi,

AllerhöchstihrenGeheimenFinanz=
rat Herrn Rudolf Ottendorff,

Reichs=Gesetzbl.1907.

Sa MajestéEmpereur d'’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de ’Empire
Allemand qui représenteici la Prusse,
à Sa demande, et Sa Majesté le Roi
des Belges sont convems de con=
clure une convention pour T’amé=-
lioration des communications par
voie ferrée entre la Prusse et la
Belgique, et ont désigné à cet eflet,
pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majestél’Empereur d’'Alle=
magne, Roi de Prusse:

Monsieur Franz von Aich=
berger, Son Conseiller Ac=
tucl Intime de Légation,
Monsienr Balduin Wiesner,
Son Conseiller Supérieur Intime
(ingenieur en chet), 6
Monsieur Gustav Lacomi, Son
ConseillerSupérieurIntimedes
Finances,

Monsleur Rudolf Ottendorkf,
Son Conseiller Intime des
Henances,
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AllerhöchstihrenGeheimenFinanz=
rat Herrn Max Vieregge

und
Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Karl HeinrichBruno Ra=
maeckers,General=Sekretärdes
Ministeriums der Eisenbahnen,
Postenund Telegraphen,
Herrn Joseph Leopold Garnir,
Betriebs=Administratorin der
Verwaltung der Staatseisen=
bahnen,
Herrn Eduard de Rudder, Bau=
Administratorin derVerwaltung
der Staatseisenbahnen,

von welchennach geschehenerMitteilung
und gegenseitigerAnerkennungihrer
VollmachtenunterdemVorbehalteder
Ratifikation der nachstehendeVertrag
verabredetund abgeschlossenworden ist:

Artikel I.
Die beiderseitigenRegierungenbeab=

sichtigen:
1. dieEisenbahnverbindungzwischen

2. eine Eisenbahnverbindungzwi=
schenMalmedy und Stavelot
herzustellen.

Artikel II.
Zur Verbesserungder Eisenbahnver=

bindung zwischenLöwen und Aachen
stelltBelgien auf eigenemGebiet,um
nebenanderenVorteilen einewesentliche
Verminderungder Fahrzeit für den
internationalenSchnellzugverkehrzu er=
zielen, für seine Rechnungeine Ab=

Oigitizedby,Co= gle

Monsieur Max Vieregge, Son
Conseiller Intime des Finances,

et

Sa Majesté le Roi des Belges:

Monsieur Charles Henri Bruno
Ramaeckers, Seerétaire Géné=
ral du Ministere des Chemins
de fer, Postes et Telégraphes,
Monsieur JosephLéopold Gar=
nir, Administrateur de I’Ex=
Ploitation à I'Administration
des Chemins de fer de T’Etat,
Monsieur Edouard de Rudder,
Administrateur des Voies et
Travaux à I'Administration
des Chemins de fer de I’Etat,

lesquels, apres s'’etre communiduc
leurs pleins-Pouwoirs et les avoir
trourés en bonne et due forme ont
arrêté et conclu, sous réserve de
ratification, la convention suivante:

Article I.
Les deux Couwernements ont lin=

tention:
1. damliorer les communi=
cations par voie ferrée emtre
Louvain et Aix-la-Chapelle;

2. de construire une ligne de
chemin de fer entre Malmed)r
et Stavelot.

Article II.
En vue d’amdliorer les communi=

cationspar voie ferrdeentreLouvain
et Aix-la-Chapelle, et Tobtenir entre
autres avantages une réduction
notable de la durée du trajet des
XPress internationaux, la Belgique
fera construire, sur Sson territoire et
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kürzungslinievon Löwen bis Welken=
raedt her; Preußen ändert auf eigene
KostendieLinienführungderbestehenden
StreckeHerbesthal-Aachenderart,daß
die Steilrampe bei Ronheidebeseitigt
wird.

Artikel III.
Die zur Herstellung einer durch=

gehendenEisenbahnverbindungzwischen
Malmedy und Stavelot erforderliche
Bahnstreckeerbautjededer beidenver=
tragschließendenRegierungenauf ihrem
Gebietefür eigeneRechnungbis zur
beiderseitigenGrenze.
Die spezielleFeststellungder Bahn=

linie sowie des gesamten Bauplans
und der einzelnenBauentwürfebleibt
jederderbeidenhohenRegierungenfür
ihr Gebietvorbehalten.
NachdemdieFeststellungdesPunktes,

wo die Eisenbahndie Grenze über=
schreitet,bereitserfolgtist, genehmigen
die beiden hohen vertragschließenden
Regierungendie diesbezüglichgetroffene
Vereinbarung.

Artikel IV.
Die Eisenbahnvon Malmedy nach

Stavelot, die von den beiderseitigen
Eisenbahnverwaltungengemeinschaftlich
betriebenwerdensoll, wird mit einem
durchgehendenGleise versehenund auf
preußischemGebietenach den dort für
denBau undBetriebvonNebenbahnen
geltendenBestimmungenerbautwerden.

Die Spurweite der Gleise soll in
Ubereinstimmungmit denanschließenden
Bahnen 1/135Meter im lichten der
Schienenbetragen.

Oigitizedby,Oor gle

Pour son compte, une ligne de rac=
coureissement de Louvain à Welken-=
raedt. De son cété, la Prusse modi=
fiera à ses frais le tracc de la ligne
existante entre Herbesthal et Aix-la=
Chapelle, de manière à supprimer
le plan incliné près de Ronheide.

Article III.
Chacun des deux Gouvernements

contractants construira, à ses frais
et sur son territoire jusqu'à la limite
sGparative des deux Etats, la section
nécessaire à T’établissement d'une
voie ferrde directe entre Malmed)
et Stavelot.
Chacun des deux Gouvernements

s réserve de statuer. pour son propre
territoire, sur le tracé de la ligne,
sur le plan général et sur les projets.
Sspéciauxde construction.
Le point de jonction à la frontière

ayant 6té flxé, les Hautes Parnries
contractantes approuvent T’accord
intervenn à ce sujet.

Artiele IV.
Le chemin de fer de Malmedy à

Stawelot,qui seraexploitc encommun
Dar les deux administrations in=
téressées, sera pourvu Tune seule
Voie Principale et sera établi sur le
territoire prussien selonles reglements
en usage en Prusse pour la con=
struction et Texploitation des lignes
secondaires.
La voie à construire aura entre

les bords intérieurs des rails une
largeur de un metre quatre cent
trente cind millimetres, afin de se
raccorder aux lignes aboutissantes.
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Auch im bsr sollen die Konstruk=
tionsverhältnissederanzulegendenBahn=
streckeundderenBetriebsmitteldergestalt
nachgleichmäßigenGrundsätzenfestgestellt
werden,daßaufdenbeiderseitigenBahn=
streckenein ineinandergreifenderBetrieb
stattfindenkann, insbesondereauch die
Betriebsmittel von und nach den an=
schließendenBahnen ungehindertüber=
gehen,beziehungsweisewechselseitigbenutzt
werdenkönnen.
Die von einer der beidenhohenRe=

gierungengeprüftenBetriebsmittelwerden
ohnenochmaligePrüfung auch auf der
im GebietederanderenliegendenBahn=
streckezugelassenwerden.
Die Bahn wird an ihrenEndpunkten

in angemessenedenUbergangder Be=
triebsmittelgestattendeSchienenverbin=
dungmit den zur Zeit daselbstan=
schließendenEisenbahnengesetztwerden.

Artikel V.
Für den Fall, daß eine der beiden

Verwaltungen ganz oder teilweisedie
Betriebsführung auf der im Gebiete
des fremdenStaates liegendenStrecke
der neuen Linie Malmedy -Stavelot
übernimmt, wird vereinbart, daß die
Ausübung des Oberaufsichtsrechtsüber
diese Verwaltung der Regierung des
Landesverbleibt,in dem die Verwal=
tung ihren Sitz hat.
Durch dieseBestimmungwerdendie

volle Landeshoheitund das Aufsichts=
recht (also auch die Ausübung der
Justiz= und Polizeigewalt) der beiden
hohenvertragschließendenTeile über die
in ihrem Gebiete gelegeneBahnstrecke
und überdendaraufstattfindendenBe=
trieb nicht berührt.
Die Bahnpolizei wird unter Aufsicht

der dazu in jedemder beidenGebiete
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Les dimensionsde la voie et du
matériel d'exploitation seront arrè-
tées d'après les mémes bases de
manière à permettre une circulation
non interrompue d’une section à
Tautre, et spécialement, le passage
du matériel roulant en provenance
u en destination des lignes aboutis=
Santes de telle sorte duil puisse étre
reciproduementutilisé.

LematérielTexploitationapprourd
Par Hun des deux Hauts Gouverne=
ments, sera admis sans examen
ultéGrieur Sur le territoire de ’autre.

Les points terminus seront raccor=
d6 aux lignes aboutissantes de
manière à permettre le passage du
matériel roulant de Pune à Tautre.

Article V.
Au cas ou une des deux admi=

nistrations serait chargée, en ce dui
concerne la nouvelle ligne Malmedy-
Stavelot, de Texploitation de tout
Ou Dartie de la ligne située sur le
territoire de l’autre Etat, il est en=
tendu due T’exercice du droit de
haute surveillance sur cette admini=
stration reste maintenn au Gouverne-
mentdu pays on elle est domicilice.
Cette disposition ne porte aucun

Drejudice aux droits de souveraineté
et de surveillance (Ficompris Pexer-
cice de la Justice et de la Policce)
des Iantes Parties contractantes sur
la section situce sur leur territoire
respectif et sur PFexploitationde cette
Ssection.
La police de la ligne seraexerce

en Dremier lieu par les agents de
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zuständigenBehörden in Gemäßheitder
für jedesGebietgeltendenVorschriften
und Grundsätzezunächstdurch die
Beamtender Eisenbahnverwaltungge—
handhabtwerden.

Artikel VI.
Die RegelungdesgemeinsamenBe—

triebs auf der neuen Strecke von
Malmedy bis Stavelot bleibt einem
besonderenVertragezwischendenbeider=
seitigenEisenbahnverwaltungenvorbe=
halten.
Angehörigedeseinender beidenver=

tragschließendenStaaten, die von einer
der beidenEisenbahnverwaltungenim
Gebietedes anderenStaates etwaan=
gestelltwerdensollten, scheidendadurch
nicht aus demUntertanenverbandihres
Heimatlandesaus, sind aberdenGe=
setzendesLandes, in demsieangestellt
sind, unterworfen.
Insoweit eine der beiden Verwal=

tungenden Betrieb auf dem Gebiete
des fremdenStaates führt, hat siesich
rücksichtlichaller aus dem Betriebe der
Bahn gegen sie etwa herzuleitenden
Entschädigungsansprücheden Gesetzen
und der Gerichtsbarkeitdes Staates,
in welchemdieSchadenszufügungstatt=
gefundenhat, zu unterwerfen,insofern
der Entschädigungsanspruchnicht aus
einem mit der betriebführendenBahn=
verwaltungodermit einerder übrigen
an demTransportebeteiligtenBahnen
abgeschlossenenFrachtgeschäftehergeleitet
wird.

Artikel VII.
Die im Interesseder Erleichterung

des gegenseitigen Eisenbahnverkehrs
zwischen den beiden hohen vertrag=
schließendenRegierungenjeweilig be=

l'administration du chemin de fer,
sous le contrôle des autorités com-
Pétentes de chacun des deux Pays
ct d’aprs les prescriptions et les
Principes établis dans chacun des
Pays.

Article VI.
La réglementation de Pexploitation

commune de la nouvelle ligne Mal=
medy—Stavelot est réserv#éeet fera
Tohjet d’une convention Spéciale
entre les deux administrations de
chemin de fer.
Les ressortissantsJ’un des Etats

contractants,nomméspar Fune des
deux administrations sur le territoire
de Tautre, ne perdront pas, par ce
fait, leur qdualitéde sujets du Pazs
auquel ils appartiennent, mais seront
soumis aux lois du Pays ou ils ont
é44tnommé,/,.

Dans le cas ou la ligne serait ex=
ploitécepar Tune des deux admi=
mistrations sur le territoire de l’autre,
cette administrationsera, à Tégard
de toutes les réclamations en dé=
dommagement f#ites contre elle à
raison de cette exploitation, soumise
aux lois et à la justice de I’Etat
ou le dommageaura été causé, à
moins duc la réclamation ne dérive
d’'un contrat de transport conclu
avec ’administration exploitante ou
avec une des autres administrations
dui ont participé au transport.

Article VII.

Les reglementsen vigueur entre
les deux Gouvernements pour la
facilitation du trafic réeiproque par
chemin de fer seront également
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stehendenVertragsbestimmungenfinden
auch auf den durch den gegenwärtigen
Vertrag gesichertenneuenEisenbahnan—
schlußzwischenMalmedyund Stavelot
Anwendung.
Beide hohenvertragschließendenTeile

verpflichtensich:
1. daß auf dieserneuenEisenbahn
möglichst im Anschluß an die
Züge der angrenzendenBahn—
streckenmindestenszwei für die
Personenbeförderung geeignete
Zügetäglichin beidenRichtungen
und für denGüterverkehrsoviel
Zügeeingerichtetwerden,als zur
Bewältigungdesselbenerforder—
lich sind, sowiedaß diesonstigen
Betriebsanordnungenden Ver—
kehrsinteressenentsprechendge—
regeltwerden;

2. daßdiebeidenin Redestehenden
Eisenbahnverbindungen(Löwen-—
AachenundMalmedy—Stavelot)
zur Aufnahme in die Liste der
dem internationalenUlerein=
kommenfür denEisenbahnfracht=
verkehr unterworfenenEisen=
bahnenangemeldetwerden.

Artikel VIII.
Die wegenHandhabungder Paß=

undFremdenpolizeiimEisenbahnverkehre
schonbestehendenoder noch zu verein=
barendenBestimmungensollenauchauf
die neueEisenbahnverbindungzwischen
Malmedy und Stavelot Anwendung
finden.

Artikel IX.
Die Regulierung des Post= und

Telegraphendienstesbleibtderbesonderen

Oigitizedby,Ceo= gle

applicables à la nouvelle jonction
entre Malmedy et Stavelot, qui fait
Tobjet de la présenteConvention.

Les deux llautes Parties
tractantes Fobligent

. à organiser sur cette nouvelle
ligne pour le service des
Voyageurs, au moins deux
trains par jour et danschaqdue
direction, en correspondance
autant que posible, avec les
trains des lignes attenantes,
à mettre en marche pour le
service des marchandises au=
tant de trains du’il sera né=
cessaire pour en assurer le
transport et à ragler toutes
les autres dispositions con=
cernant Texploitation au
miens des intéréts du tralfic,

2. à faire porter les deux lignes
de chemin de fer en question
(Louwain—Aix-la-Chapelle et
Malmedy — Stavelot) sur la
liste deschemins de fer soumis
à la convention internationale
pour le transport des mar-
chandisespar chemin de fer.

Con=

Article VIII.
Les arrangements existants du à

conclure concernant les formalités
à remplir pour Texamen des passe=
Ports et pour la police des voya=
geurs, seront également applicables
à la nouvelle ligne entre Malmedy
et Stavelot.

Article IX.
T’organisation duservice despostes

et telégraphesest réservéepour faire
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Verständigungzwischendenbeiderseitigen
Post=undTelegraphenverwaltungenvor=
behalten.

Artikel X.
Zur AusführungderdenGegenstand

diesesVertrags bildendenEisenbahn=
verbindungennachMaßgabeder in Ar=
tikelI bis IV getroffenenVereinbarungen
erklärt sichjededer beidenRegierungen
bereit, sobald siediegesetzlicheErmächti=
gung hierzu erhaltenhaben und die
ErfüllungderjenigenBedingungen,von
denenderBau etwagesetzlichabhängig
gemachtwerdensollte, sichergestelltsein
wird. Bei EintrittdieserVoraussetzungen
wird jededer beidenRegierungender
anderen hiervon längstens innerhalb
dreierMonateNachrichtgebenundden
Bau derart vorbereitenund fördern,
daß die neuenStreckenbaldmöglichst
demBetriebübergebenwerdenkönnen.
Die InbetriebnahmederBahnensoll

halesen stattfinden:
1. für die Bahn Löwen-achen:
10 Jahre nachVeröffentlichung
derGesetze,dieüber dieseBahn
Entscheidungtreffen;

2. für die Bahn von Malmedy
nach Stavelot: 5 Jahre nach
Veröffentlichungderübersieent=
scheidendenGesetze.

Beide Regierungen verpflichtensich,
die zur Erfüllung des Vertrags er=
forderlichenGesetzesvorlagenden gesetz=
gebendenKörperschaftentunlichstbei
deren nächstemZusammentreten,spä=
testensaberam 1. Mai 1905 zuunter=
breiten.

Artikel XI.
Der KöniglichPreußischenRegierung

soll es freistehen,die aus diesemVer=

Tobjet d’une entente spéciale entre
les administrations des postes et des
telcgraphesdes deux Payss.

Article X.
Chacun des deux Gouvernements

#seedéclare prét à entreprendre la
construction des lignes visées aux
artiches I, II, III et IV ei-dessus et
conformémentaux dispositions de
Ces articles, des qu#il en aura recu
Tautorisation léegaleet qdueles con=
ditions due la loi Pourra exiger
auront 6t6 assurées.
En ce cas, chacun des deux Gou=

vernements en donnera avis à T’autre
au plus tard dans le dlai de trois
mois et préparera et acheèverala
construction de telle sorte due les
lignes nouvelles puissent étre mises
en exploitation le plus töt possible.

La mise en exploitation de ces
lignes aura lieu au plus tard:

. pour la ligne de Louvain à
Aix-la-Chapelle, 10 ans apres
la promulgation des loeisqni
la décrèétent, et

2. pour cellé de Malmedy à
Stavelot: 5 ans apres la pro=
mulgation des lois qui la
decretent.

Les deux Gouvernements Fobli=
gent à Présenter à leurs assemblées
Iégislatives un proset de loi relatil
aux fins de la présente Convention,
si possible pendant la session pro=
chaine, mais en tout cas et au plus
tard le 1“ mai 1905.

Article XlI.
DLeGouvernement royal prussien

a la faculté de transmettreà TEm-

Oriqinal from



tragefür siehervorgehendenRechteund
Pflichten auf das DeutscheReich zu
übertragen.

Artikel XII.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati—

fiziert und es sollen die Ratifikations=
urkundensobaldals möglichin Berlin
ausgetauschtwerden.
Zur Beglaubigungdessenhabendie

Bevollmächtigtendenselbenunterzeichnet
und besiegelt.
So geschehenzuBerlin am 15. Au=

gust 1903.

(I. S.) v. Aichberger.
(L. S.) Wiesner.
(I. S.) Lacomi.
(I. S.) Ottendorff.
(I. S.) Vieregge.

fikationsurkundenhat stattgefunden.

Dire allemand, les droits et les
charges qdui résultent du présent
Contrat.

Article XlII.

La présenteConvention sera rati=
lice et les ratifications en seront
SEchangéesà Berlin le plus töt possible.

En foi de qducoiles Plénipoten=
tiaires respectifs Tont signée et y
ont apposé leurs cachets.
Fait à Berlin, le 15 Acuüt 1903.

(L. S.) Ch. Ramaeckers.
(L. S.) Garnir.
(L. S.) E. de Rudder.
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Reichs-Gesetzb1att.
JF48.

Juhalt: Verordnung, betreffendAbänderung der Verordnung über die Führung der Reichsdienstflagge.
Vom 8. November 1892. S 153. — Bekanntmachung, betreffenddiedemInternationalen Über⸗
einkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 754.

(Nr. 3389.) Verordnung, betreffendAbänderungder Verordnung über die Führung der
Reichsdienstflaggevom8. November1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 1050). Vom
9. Oktober1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund desArtikel55 derReichsverfassungim NamendesReichs,
was folgt: »

§38iffcr1derVerordnungvom8.November1892erhältfolgende
Fassung:

1. im BereichedesAuswärtigenAmts und desReichs=Kolonialamts,
einschließlichderKaiserlichenBehördenundFahrzeugein dendeutschen
Schutzgebieten,der Reichsadlermit derKaiserlichenKrone.“

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenCadinen,den9. Oktober1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1907. 126

Ausgegebenzu Berlin den22. November1907.
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(Nr. 3390.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 12.November1907.

D. ListederEisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommenüber
denEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1907, Reichs=
Gesetzbl.1907 Seite 41ff.), ist wie folgt geändertworden:

I. Unter„Deutschland. A. II.“ istmitWirkungvom11.Novemberd.J.
bei Ziffer91 nachgetragen:

a.)JagstfeldNeuenstadt(Kocher).
Die jetzigenlit, e und 1#erhaltendie Bezeichnungk und g.

II. Unter„Osterreich und Ungarn. I. A.“ habendieZiffern13 und20
folgendeFassung erhalten:
13. NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus den Linien:

Gänserndorf—Mistelbach, Gmünd=Litschau-Heidenreichsteinund
Gmünd-Groß=Gerungs; Korneuburg-Ernstbrunn—Hohenauund
Dobermannsdorf-Poysdorf)St. Pölten-Kirchberga.d. VM.Mank=
Mariazell-GußwerkmitderAbzweigungObergrafendorfRuprechts=
hofen.

20. Südbahngesellschaft(auf österreichischemGebietebetriebeneLinien),
mit Ausschluß der Lokalbahnen:
J) Grobelno-Rohitsch (RohitscherLokalbahn),
) Kapfenberg- Seebach- Au,
e) Kühnsdorf-Eisenkappel,
) MödlingHinterbrühl nächstWien (mitelektrischemBetriebe),
9) Pöltschach-Gonobitz,
I) Preding=Wieselsdorf-Stainz,
i) Rittnerbahn(LokalbahnBozen-Klobenstein)),
k) Uberetscherbahn(LokalbahnBozen-Kaltern) und die elektrisch
betriebeneKleinbahnKaltern Mendel (Mendelbahn).
In Nr. 23 ist lit. k auf lit. 1 abgeändert.
Auf die TeilstreckeMariazell-Gußwerk findet das Uberein=

kommenerstvom 15. Novemberd. J. ab Anwendung.

III. Unter
„Rußland.“,

A. Dom Staate betriebene Bahnen und Bahnstrecken,

ist mit Wirkung vom 30.Novemberd. J. neu hinzugefügt:
19a. Transbaikal=Bahn.
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Mit Wirkung vom 2. Dezemberd. J. ist zwischen„Rußland“

Schweden.

S1

Berlin,

Die SchwedischenStaatseisenbahnen,mit Ausnahme der von
denselbenbetriebenenStreckeLuleä—Reichsgrenzemit den Ab—
zweigungenGelliware—MalmbergundGelliware-Koskullskulle').

Bahnstrecken, welche sich im Mitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen befinden.
I. DänischerVerwaltungen.

Die von den SchwedischenStaatseisenbahnen gemeinschaftlich
mit den Dänischen StaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren=
streckezwischenMalmö und demFreihafenKopenhagen.
den 12. November 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

—�—Ü — — —

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ49.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendesGartenbaues.
S. 757.

(Nr. 3391.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues. Vom 21.November1907.

A## Grund derVorschrift im § 4 Liffer 1 derVerordnung,betreffend das Ver=
bot der Einfuhr und derAusfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Wein=undGartenbaues,vom 4. Juli 1883(Reichs=Gesetzbl.S. 153) bestimme
ich folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorieder RebenichtgehörigenPflänzlinge,
Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,überdieGrenzendesReichs darf fortanauch überdie
KöniglichPreußischeZollabfertigungsstelleim Freibezirke Stettin, Hauptamts=
bezirkStettinI, und überdas BremischeHauptzollamtBremen (Bindwams)
erfolgen.

Berlin, den21. November1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquières.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesethblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Inhalt: Verordnung, betreffenddie UbertragunglandesherrlicherBefugnisseauf den Statthalter in
Elsaß=Lothringen. S. 7590.— Bekanntmachung, betreffenddie Ratifizierung der in Paris am
19.März 1902 unterzeichnetenUbereinkunftzumSchutzeder für die LandwirtschaftnützlichenVögel
durchPortugal. S. 762. — Bekanntmachung, betreffendAnderung der besonderenBestimmung(12)
zu Abschnitt1 des Militärtarifs für Eisenbahnen. S. 763. — Vertrag zwischen dem Deutschen
Reiche und den Niederlanden über Umnfallversicherung.S. 763. — Bekanntmachung, betreffend
die Ratifikation des am 27. August 1907 unterzeichnetenVertrags zwischendemDeutschenReicheund
den Niederlanden über Unfallversicherung. S. 7609.

(Nr. 3392.) Verordnung, betreffenddie Ubertragung landesherrlicherBefugnisseauf den
Statthalter in Elsaß=Lothringen.Vom 23.November1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

tun kundund fügenzu wissen:
NachdemWir Umnserenbisherigenaußerordentlichenund bevollmächtigten

Botschafter,General derKavallerie und GeneraladjutantenKarl Grafen vonWedel
zumKaiserlichenStatthalterin Elsaß=Lothringenernannthaben,übertragenWir
demselbenhierdurchauf Grund des§ 1 desGesetzes,betreffenddie Verfassung
und Verwaltung Elsaß=Lothringens,vom 4. Juli 1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 165)
die nachstehendenBefugnisse,insoweitsienachgeltendemRechtedemStaatsober==
hauptevorbehaltensind:

1. Die Vollziehungder Verordnungen,welchezum Gegenstandehaben:
die Berufung sowie die Schließung der Bezirkstageund der
Kreistage;

die Suspensionund die Vernichtungvon Beschlüssender Be=
zirkstageund derKreistage;

die FeststellungderHaushalts=Etatsder Bezirkeund derWohl=
tätigkeitsanstaltensowiedas Rechnungswesender Bezirke;

Abänderungenin derUmgrenzungderKreiseundderGemeinden;
die Verteilungder gesetzlichenZahl derMitgliederder Kreisver=
tretungauf die KantonederLandkreise;

Reichs.Gesetzbl.1907. 128
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die Auflösungvon Kreistagenund von Gemeinderäten;
die Ermächtigungvon Bezirken, Gemeindenund öffentlichen
Anstaltenzur Aufnahmevon Anleihen;

dieErnennungundEntlassungderBürgermeisterundBeigeordneten;
die Gleichstellungvon Gemeindenunter 25 000 Einwohner mit
denGemeindenvon 25 000 und mehrEinwohnern;

die Ermächtigungzur Erhebungvon Verbrauchsabgabenin Ge=
meindenund die Genehmigungder auf die Erhebungdieser
AbgabenbezüglichenSteuerordnungen;

die ErmächtigungöffentlicherBehördenoderKorporationen,über
die Verleihung von Ehrengeschenkenoder sonstigeEhrenbezei=
gungenBeschlußzu fassen;

die VerleihungderRechtsfähigkeitan Vereineund die Genehmi=
gung von Stiftungen sowiederenZurücknahme;

die Errichtungvon rselgesunreren, einschließlichderFestsetzung
ihrer Mitgliederzahlund der Umgrenzungihrer Bezirke, die
Errichtung und Auflösung von öffentlichenKranken= und
Siechenhäusern,öffentlichenPfandhäusern,Sparkassen,Pen=
sions=und Hilfskassenund von sonstigenöffentlichenAnstalten;

die Erteilungder staatlichenGenehmigung,welcherSchenkungen
undVerfügungenvonTodeswegenzuGunstenjuristischerPer=
sonenzu ihrer Wirksamkeitbedürfen

denErlaß allgemeinerpolizeilicherVorschriften,insbesondereauch
über den Fuhrverkehr,die Anlegungvon Dampfkesselnund
denVerkaufgiftigerStoffe;

die Erklärung derGemeinnützigkeitvon Mineralquellenund die
FestsetzungeinesSchutzbezirkesfür derartigeQuellen;

die Ermächtigungzur AusführunggemeinnützigerArbeitenund
dieFeststellungderDringlichkeit derartigerArbeiten, soweitdie=
selbennichtfür das Reichausgeführtwerden;

dieKlassierungoderDeklassierungöffentlicherStraßen;
die FestsetzungallgemeinerBaufluchtpläne;
die Ausdehnung der gesetzlichenSondervorschriftenfür die Stadt
Straßburg über Beschränkungender Baufreiheit auf andere
Gemeindenoder bestimmteTeile derselben;

die Bestimmung der Zahl der Senate beim Oberlandesgerichte
sowieder Zahl, des Sitzes und der Bezirkeder Landgerichte
und derZahl ihrer Kammern;

die AbänderungderUmgrenzungund die VerlegungdesPfarr=
sitzeskatholischeroder protestantischerPfarreien;

die Abgrenzungvon Inspektionsbezirkender KircheAugsburgischer
Konfession, von protestantischenKonsistorialbezirken, von
israelitischenKonsistorial-und Rabbinatsbezirken;
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die Ermächtigungzur EröffnungneuerKultusstätten;
dieGenehmigungzurBeisetzungvonBischöfenin ihrenKathedral=
kirchenund von Pfarrern in ihren Pfarrkirchen)

die Ermächtigungzur Erhebungvon Brückengeld,Fährgeld;
die BezeichnungderGewässer,welcheals schiff=oderflößbaran=
zusehensind

die Erlaubnis zu baulichenVorrichtungenin derartigenGewässern
und die Erlaubnis, aus denselbenWasserabzuleiten;

die Ausräumung der nicht schiffbarenKanäle und Flüsse sowie
dieUnterhaltungder dazugehörigenDämmeundKunstbauten;

die VerteilungdesWasserszwischenIndustrieundLandwirtschaft
an nicht schiff=oder flößbarenWasserläufen; .

dieGenehmigungvonVerträgen,durchwelcheHolzberechtigungen
gegenAbtretungvon Waldgrundstückenabgelöstwerden;

die FestsetzungdesMeist- und Mindestbetragsdesfür denBesuch
der höherenSchulen zu erhebendenSchulgeldes.

2. Die Befugnis zum Erlassevon Geldstrafenund sonstigenVermögens=
strafenoderVermögensnachteilen,welchedurchgerichtlicheEntscheidung
oderim Verwaltungswegeverhängtsind, und die Befugnis zur Ge—
währung der Rehabilitation;

die Befugnis zum Erlassevon Steuern, Gebühren,Gefällen,
zur Nieberschlagungvon Kassendefektenund fiskalischenForderungen
sowiedie Befugnis zur GenehmigungnachträglicherAbänderungfür
denLandesfiskusund für die BezirkeabgeschlossenerVerträge;

die Befugnis zur Bewilligung eines den Zeitraum von vier
MonatenübersteigendenStrafaufschubsin denFällen des§ 488 der
Strafprozeßordnung.

3. Die Ernennungder Präsidentender Vereinezu gegenseitigerUnter=
stützung;

die Ernennung der Mitglieder der Spezialkommissionenfür die
Austrocknung von Sümpfen und ähnlichenArbeiten von öffentlichem
Interesse;

die Entscheidungim Falle von Meinungsverschiedenheitenzwischen
dem Bischof und einemGemeinderatehinsichtlichder Ausgaben einer
Kirchenfabrik;

die Genehmigungder von den Bischöfen vorgenommenen
Ernennungenzu geistlichenAmtern und die Genehmigungder
Abberufungvon solchenAmtern;

dieBestätigungderErnennungundderAbberufungprotestantischer
Marrer;

die GenehmigungderWahlen derPräsidenten der protestantischen
Konsistorien,die Ernennung der geistlichenInspektorender Kirche
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AugsburgischerKonfessionund die Genehmigungder Wahlen der
weltlichen Inspektoren;

die Bestätigungder Ernennung und Wahlen zu Amtern des
israelitischenKultus.

Ist der Statthalter an der Ausübung der ihm übertragenenBefugnisse
verhindert,so sind in denvorbezeichnetenAngelegenheitenUnsereEntschließungen
einzuholen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloß Highcliffe,den23. November1907.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3393.) Bekanntmachung,betreffend dieRatifizierungder in Paris am 19.März 1902
unterzeichnetenUbereinkunftzum Schutzeder für die Landwirtschaftnütz=
lichenVögel durchPortugal. Vom 29.November1907.

D. am 19. März 1902 in Paris unterzeichneteUbereinkunftzum Schutze
der für die LandwirtschaftnützlichenVögel (Reichs=Gesetzbl.1906 S. 89) ist
auch von Portugal ratifiziert worden. Die Ratifikationsurkundeist der Fran=
zösischenRegierungunterm18. April 1907 übermitteltund bei ihr niedergelegt
worden.

Berlin, den29. November1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Schoen.

*1*: Oriqinel from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



763

(Nr. 3394.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der besonderenBestimmung(13) zu
Abschnitt 1 des Militärtarifs für Eisenbahnen. Vom 30. November 1907.

A## Grund des §929 (2. Absatz)des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom
13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) sowiedes § 15 desGesetzesüberdie
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875

(Nr. 3395.) Vertrag zwischendemDeutschen
Reiche und den Niederlanden
über Unfallversicherung.Vom
27. August1907.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Ihre Majestät
die Königin der Niederlande,von dem
Wunschegeleitet,dieBeziehungenbeider
Länder zu einanderauf dem Gebiete
der Unfallversicherungzu regeln, sind
übereingekommen,zudiesemZweckeeinen
Vertrag abzuschließen,und haben zu
Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=
heimenRat, Staatssekretärdes

OigitizedbyCon= gle

(Nr. 3395.) Verdrag tusschenhetDuitsche
Rijk enNederland betreflende
ongevallenverzekering. Van
den 27. Augustus 1907.

Zijne Majesteit de Duitsche LKeizer,
Koning van Pruisen, in naam van
het Duitsche Rijk, en Hare Majesteit
de Koningin der Nederlanden, geleid
door den wensch, de betrekkingen
der beide landen tot elkander op
het gebied der ongevallenverzekering
te regelen, ziju overeengekomen te
dien einde een verdrag te Sluiten,
en hebben tot gevolmachtigden be=
noemd:

Zijne Majesteit de Duitsche
Keizer, Koning van Pruisen:
IHoogstdeszelfsWerkelijken Ge=
heimen Raad, Staatssecretaris
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AuswärtigenAmts, HerrnHein=
rich von Tschirschky und
Bögendorff,

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten

Minister beiSeinerMajestätdem
DeutschenKaiser, König von
Preußen,HerrnBaron Wilhelm
AlexanderFriedrichGevers,

welche,nachdemsie ihre Vollmacht ein=
andernachgewiesenhaben,überfolgende
Artikel übereingekommensind:

Artikel 1.
Auf die nachdenGesetzenbeiderver=

tragschließendenTeile der Unfallver=
sicherungunterliegendenBetriebe,welche
ihren Sitz in dem Gebiete des einen
Teiles haben und ihre Tätigkeit auch
in demGebietedesanderenTeilesaus=
üben, finden, vorbehaltlichder in den
Artikeln 2 und 3 vorgesehenenAus=
nahmen,für die im Gebieteinesjeden
Teiles ausgeführtenTätigkeitenaus=
schließlichdie Unfallversicherungsgesetze
diesesTeiles Anwendung.

Soweit nach Abs. 1 die aus dem
GebietedeseinenTeiles übergreifenden
Betriebstätigkeitender Gesetzgebungdes
anderenTeiles unterstelltsind, gelten
sieals Betrieb im Sinne dieserGesetz=
gebung. Weitere Ausführungsbestim=
mungenzudiesemVertragewerdenvon
jedemTeile, soweitsie für seineUnfall=
versicherungerforderlichsind, selbständig
getroffen,und zwar auf deutscherSeite
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Van Buitenlandsche Zaken, den
IIeer Hendrik von Tschirsch=
ky en Bögendorkf,

Hare Majesteit de Koningin
der Nederlanden:
Hoogstderzelver Buitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Mi=
nister bij Zijne Majesteit den
Duitschen Keizer, Koning van
Pruisen, den He#er Wilhel
Alefgander Frederik Baron
Gevers,

die, na elkander hunne volmacht
vertoond te hebben, welke in goede
orde is bevonden, omtrent de vol=
gendeartikelen zijn overeengekomen:

Artikel 1.
Op de naar de wetten van beide

contracteerendePartijen aan de onge=
vallenverzekering onderworpen on=
dernemingen, welke binnen het ge=
bied van een der Partijen gevestigd=
zijn, en haar bedriif, ook binnen het
gebied van de andere Partij uit=
Oelenen, is, behoudens de in de ar=
tikelen 2 en 3 gemaakte uitzonde=
ringen, ten aanzien van de binnen
het gebied van elk der Partijen
verrichte werkzaamheden, uitsluitend
Van toepassing de ongevallenwet der
Partij, binnen wier gebied de werk=
zaamheden verricht worden.
Voor 200ver tengevolge van de

bepaling van het eerste lid werk=
Zaamheden, deor een binnen het
gebied van een der Partijen ge=
vestigle onderneming binnen het
gebied van de andere Partij uit=
gevoerd, aan de ongevallenwet ge=
Ving van laatstbedoelde Partiji onder=
worpen zisn, worden die werkzaam=-
heden als een onderneeming in den
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durch den Reichskanzleroder die von
ihm zubestimmendeBehörde, auf nieder=
ländischerSeite durch die jeweilig zu=
ständigeStelle. Die hiernach ge=
troffenenBestimmungenwerdensichdie
beidenRegierungenmitteilen.

Artikel 2.
Auf Beförderungsbetriebe,welcheaus

demeinenLande in das andereüber=
greifen, finden für den beweglichen
(fahrenden)Teil des Betriebs, ohne
Rücksichtauf den Umfang der in dem
einenund der in dem anderenLande
ausgeführtenBetriebstätigkeiten,aus=
schließlichdie Unfallversicherungsgesetze
desjenigenLandes Anwendung, in
welchemder Betrieb seinenSitz hat.
In dieser Versicherung verbleibt das
Personal des fahrenden Teiles, auch
soweites in den übrigensichin dem
anderenLandevollziehendenTeilen des
Beförderungsbetriebsbeschäftigtwird.

Artikel 3.
Bei BetriebenjederArt bleiben,un=

beschadetder Bestimmungen des Ar=
tikel2, ausschließlichdie Unfallversiche=
rungsgesetzedesLandes, in welchemder
Betrieb seinenSitz hat, für die Ge=
samtheit der Betriebstätigkeitenim
anderenLandewährenddererstensechs
Monate ihrerAusübunghinsichtlichder=

Oigitizedby,Co= gle

zin dier wetgeving beschouwd.
Verdere bepalingen tot uitvoering
van dit verdrag worden door elk
der beide Partijen, voor zoover die
voor hare ongevallenverzekering
noodig zisn, zellstandig vastgesteld.
en wel van Duitsche ziide door den
Rijkskanselier of de door hem aan
te wijzen autoriteit, van Nederland=
sche zijde door de daartoe bevoegde
macht. De beide Regeeringen zullen
de volgens het vorenstaande vast=
gestelde bepalingen aan elkander
mededeelen.

Artikel 2.
Ten aanzien van transportonder=

nemingen, welke in een der beide
landen gevestigd ziju en haar be=
driff ook in het andere land uit=
Oefenen, is op het zich bewegend
(vbarend o⅝frijdend) gedeelte der
onderneming, onafhankelijk van den
Omvang der werkzaamheden, in elk
der beide landen uitgevoerd, uit=
sluitend de ongevallenwet van het
land, waar de onderneming gevestigd
is, van toepassing. Aanndeze onge=
vallenwet blifft het personeel van
het varend of rijdend gedeelteonder=
worpen, ook voor 200verhet in de
overige in het andere land uit=
gevoerde werkzaamheden van de
transportonderneming werkzaam is.

Artikel 3.
Onverminderd het bij artikel 2

bepaalde, blifft ten opzichte van
alle ondernemingen uitsluitend de
ongevallenwet van het land, waar
de onderneming gevestigd is, van
tOepassingop de gezamenlizke werk=
zZaamhedenin het andere land ge=
durende de eerste2esmaanden na
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jenigenPersonenin Anwendung,welche
bis zurBeschäftigungim anderenLande
in demderUnfallversicherungdeseigenen
LandesunterliegendenTeiledesBetriebs
tätiggewesensind. Ruht dieAusübung
des Betriebs im anderenLande nicht
längerals dreißigTage, sowirddieZeit
desRuhens in densechsmonatlichenZeit=
raum eingerechnet.Beträgt die Zeit
des Ruhens mehr als dreißigTage, so
wird derLauf des sechsmonatlichenZeit=
raums unterbrochen;nachBeendigung
der Unterbrechungbeginnt ein neuer
Lauf von sechsMonaten. Die Zeit
vor dem Inkrafttretendes Vertrags
kommtbeiAnwendungdervorstehenden
Bestimmungennicht in Betracht.

Artikel 4.
Im Falle der AnwendungderUn=

fallversicherungsgesetzedes einenLandes
findendieVorschriftendieserGesetzeüber
die Geltendmachunganderweitiger,in=
folge des Unfalls nach den Gesetzen
diesesLandes begründetenAnsprüche
entsprechendeAnwendungauf solcheEr=
satzansprüiche,welche infolge eines im
anderenLandeeingetretenenUnfalls nach
dessenGesetzenbegründetsind.

Artikel 5.
Bei der Durchführungder Unfall=

versicherungleisten sich die zuständigen
VerwaltungsstellenzumZweckederFest=
stellungvon TatsachengegenseitigBei=
stand.
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haar aanvang verricht, doch alleen
ten aanzien van die personen, die
tot aan hun tewerkstelling in het
andere land, werkzaam waren in
het aan de ongevallenverzekering
van het eigen land onderworpen
deel der onderneming. Staat de
uitoelening van het bedriit in het
andere land niet langer dan dertig
dagen stil, dan worden voor de
berekening van den termijn van zes
maanden de werkzaamheden geacht
niet te zijn algebroken. Staat de
uitoelening van het bedriif gedurende
meer dan dertig dagen stil, dan
wordt de loop van den termisn van
zes maanden gestuit; bis hervatting
der werkzaamheden begint een
nieuwe termisn van 2es maanden te
loopen. De tijd vödr het in werking
treden van het verdrag blijtt bij
de toepassing der vorenstaande be=
Palingen buiten aanmerking.

Artikel 4.
Bij toepassing eener ongevallen=

wWwetvan het eene land zisn de be=
Palingen dezer wet betreffende het
doen gelden van andere, krachtens
de wetten van dat land uit een
ongeval voort-vloeiende aanspraken.
analogisch van toepassing op de
aanspraken op schadevergoeding,
die Krachtens de wetten van het
andere land uit een in dat land
Voorgekomen ongeval voortvloeien.

Artike!l 5.
Bij de uitvoering der ongevallen=

wetgeving verleenen de bevoegde
administratieve autoriteiten elkander
wederkeerig bisstand ter vastelling
Van teiten.
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WenndieBehördendeseinenLandes

in einem bei ihnen in einerUnfallver—
sicherungssacheanhängigen Verfahren
die eidlicheVernehmungim anderen
Lande befindlicherZeugen und Sach—
verständigenfür notwendigerachten,so
wird einem entsprechenden,auf diplo—
matischemWege mitgeteiltenErsuchen
Folge geleistetwerden. Die von der
Regierung des anderenLandes beauf—
tragte oder auch ohne solchenAuftrag
zuständigeBehördewird dieZeugenoder
SachverständigenvonAmtswegenladen
und nötigenfallsdieselbenZwangsmittel
anwenden,wie in einementsprechenden
VerfahrendeseigenenLandes.

Artikel 6.
Die Vorschriftendes einenLandes,

nachwelchenauf demGebietederUn—
fallversicherunghinsichtlichder Stempel
und Gebühren Befreiungen bestehen,
findenentsprechendeAnwendung,soweit
es sichdarumhandelt,in diesemLande
dieUnfallversicherungdesanderenLandes
durchzuführen.

Artikel 7.
Betriebsunternehmerdürfen zu der

UnfallversicherungdeseinenLandesnicht
deshalbmit höherenBeiträgen oder
Prämien herangezogenwerden,weilder
Betrieb seinenSitz in dem anderen
Lande hat.

Artikel 8.
Die BestimmungenderArtikel4 bis7

gelten für die der Unfallversicherung
einesder beidenLänder unterliegenden
Betriebe,auchwenndieVoraussetzungen
desArtikel1 nichtvorliegen.

Reichs.Gesetzbl.1907.

Wanneer de rechterlikke autori=
teiten van het eene land in een bi
haar nanhangig rechtsgeding in zake
ongevallenverzekering het noodig
achten, dat in het andere land ver=
blijvende getuigen of deskundigen
onder eede worden gehoord, zal
aan een ter zake langs diplomatieken
Weg medegedeeld verzoek gevolg
worden gegeven. De autoriteit, door
de Regeering van het andere land
aungewezen of ook zonder zoodanige
Aanwiszing bevoegd, zal de getuigen
of deskundigen ambtshalve oproepen
een 700 noodig dezellde dwang=
middelen aanwenden als in een
Overeenkomstig geding in haar eigen
land gevoerd.

Artikel 6.
De in het eene land bestaande

Voorschriften, volgens welke op het
gebied der ongevallenverzekering in
Zzakezegel en andere rechten Frif=
stellingenworden verleend.zijn ana=
logisch van toepassing, wanneer in
dat land de ongevallenwetgeving
Vvanhet andere land moet worden
uitgevoerd.

Artikel 7.
Van ondernemers mag niet in een

der beide landen een hoogere bifj=
drage of premie gevordered worden,
op grond dat hun onderneming in
het andere land gevestigd is.

Artikel 8.
De bepalingen van de artikelen 4

tot en met 7 gelden voor onder=
nemingen, welke aan de ongevallen=
Verzekering van eender beide landen
onderworpen zisjn, ook indien het
geval voorzien bij artikel 1 niet
aanwezig is.

129
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Artikel 9.
Die BestimmungendiesesVertrags

findenentsprechendeAnwendungauf die⸗
jenigenBeamtendesDeutschenReichs,
eines deutschenBundesstaats oder eines
deutschenKommunalverbandes, welche
inunfallversicherungspflichtigenBetrieben
beschäftigtsind, für die jedochan Stelle
derdeutschenUnfallversicherungeineUn⸗
fallfürsorgeim Sinne derdeutschenGe=
setzgebungbesteht.

Artikel 10.
Soweit es bei der Anwendungder

Unfallversicherungsgesetzedes einen
Landes auf die Berechnungeines in
derWährung des anderenLandesaus=
gedrücktenArbeitsverdienstesankommt,
erfolgt dieUmrechnungnach einemall=
gemeinzuGrunde zu legendenMittel=
werte, dervon jederder beidenRe=
gierungenfür die AnwendungderGe=
setzeihres Landes festgestelltwird und
der anderenRegierungmitzuteilenist.

Artikel 11.
DieserVertrag soll ratifiziertwerden

und die Ratifikationsurkunden sollen
sobaldals möglichausgetauschtwerden.
Der Vertrag tritt einenMonat nach
demBeginne des auf den Austausch
der Ratifikationsurkundenfolgenden
Monats in Kraft.

Der Vertragkannvon beidenTeilen
jederzeitgekündigtwerdenund tritt mit
dem Ablaufe des auf die Kündigung
folgendenKalenderjahrsaußer Kraft.

VerpflichtungenausUnfällen,welche
sichvor demInkrafttretendesVertrags

Oigitizedby,Oo gle

Artikel 9.
De bepalingen van dit verdrag

worden analogisch toegepastop die
ambtenaren van het Duitsche Rijk,
Van een Duitschen Bondsstaat of van
een Duitsch „Kommunalverbande-,
die in een verzekeringsplichtige
onderneming werkzaam ziju, doch
Voor wie in plaats van de Duitsche
ongevallenverzekering een Unfall
fürsorger in den zin der Duitsche
wetgeving geldt.

Artikel 10.
Wanneer bij de toepassing der

ongevallenwetten van het eene land
de berekening van een in de munt
van het andere land bepaald arbeids=
Loon noodzakelijk is, geschiedt de
Omrekening op den grondslag van
een vaste waardeverhouding, die
door elk der beide Regeeringen,
voor 2oover betreft de toepassing
der wetten van haar land, vast=
gesteld en aan de andere Regeering
medegedeeld zal worden.

Artikel 11.
Dit verdrag zal worden bekrach=

tigd en de akten van bekrachtiging
Zzullenzoo spoedigmogeliskworden
uitgewisseld. Het verdrag treedt in
werking eene maand na den aan=
vang der maand, volgend op die,
waarin de uitwisseling der akten
Van bekrachtiging plaats heeft.
Dit verdrag kan door elk der

beide contracteerende Partijen ten
allen tide opgezegdworden enhoudt
alsdan op van kracht te zijn aan
het einde van het op de opzegging
volgend kalender-Jaar.
Verplichtingen voorvyloeiend uit

ongevallen, die plaats vonden vödr
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ereignethaben,sindauchweiterhinvon
demjenigenVersicherungsträgerzu er—
füllen, beiwelchemderBetriebsteilbis=
her versichertwar. Entsprechendsind
auch bei Aufhebung dieses Vertrags
die Verpflichtungenaus denjenigenUn=
fällen, welchesichwährendderGeltung
desVertrags ereignethaben,von dem
bisherigenVersicherungsträgerweiterzu
erfüllen.

Zu UrkunddessenhabendieBevoll=
mächtigtendiesenVertrag in doppelter
Ausfertigungunterzeichnetundmit ihren
Siegeln versehen.
So geschehenin Berlin,
den27. August 1907.

(L. S.) von Tschirschky.
(L. S.) Gevers.

het in werking treden van het ver=
drag, moeten ook verder worden
nagekomen door den verzekerings=
drager, bi; wien het betrokken
deel der onderneming tot dusver
verzekerd was. In overeenstemming
daarmede zullen bij het eindigen
vVandit verdrag de verplichtingen,
Voortvloeiend uit ongevallen, welke
Plaats vonden terwijl dit verdrag
Van kracht was, moeten worden
nagekomen door den verzekerings=
drager, op wien zij tot op dat
Oogenblik rustten.
Ten oorkonde waarvan de gevol=

machtigden dit verdrag in dubbel
exemplaaronderteekenden met hun
wapen gezegeld hebben.
Gedaan te Berlijn,
den 27. Augustus 1907.

(L. S.) von Tschirschky,.
(L. S.) Gevers.

Die Auswechselung

Berlin, den1. Dezember1907.
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Reichs-Gesetzblatt.
51. 9

Inhalt: Gesetß, betreffenddieHandelsbeziehungenzumBritischenReiche. S. 771.— Bekanntmachung,
betreffend die Handelsbeziehungenzum Britischen Reiche. S. 772. — Verordnung, betrefsend
die Beaufsichtigung bremischerprivater Versicherungsunternehmungen.S. 772. — Ausführungs.
bestimmungen zu demam 27. August 1907 abgeschlossenenVertrage zwischendemDeutschen
Reicheund denNiederlandenüberUnfallversicherung.S. 773. — Bekanntmachung, betreffend
den Verkehr mit Arzneimitteln. S. 774.

(Nr. 3397.) Gesetz,betreffenddie HandelsbeziehungenzumBritischenReiche. Vom 16.De=
zember1907.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,für die Zeit nachdem31. Dezember1907, was folgt:

Der Bundesratwird ermächtigt,denAngehörigenund denErzeugnissen
des VereinigtenKönigreichsvon Großbritannienund Irland sowieden An=
gehörigenunddenErzeugnissenbritischerKolonienundauswärtigerBesitzungenbis
zum 31. Dezember1909 diejenigenVorteileeinzuräumen,die seitensdesReichs
den Angehörigenoder den Erzeugnissendes meistbegünstigtenLandes gewährt
werden.

Dieses Gesetztritt mit dem 1. Januar 1908 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den16.Dezember1907.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs,Gesetzbl.1907. 130
Ausgegebenzu Berlin den20. Dezember1907.
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(Nr. 3398.) Bekanntmachung,betreffenddie Handelsbeziehungenzum Britischen Reiche.
Vom 19.Dezember1907.

Aw# Grund des vorstehendenGesetzeshat der Bundesrat beschlossen,die
Geltungsdauerderin derBekanntmachungvom 11. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.
S. 205) enthaltenenBestimmungenfür die Zeit nachdem31. Dezember1907
bis auf weitereszu verlängern.

Berlin) den 19.Dezember1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3399.) Verordnung, betreffenddie Beaufsichtigungbremischerprivater Versicherungs=
unternehmungen.Vom 4. Dezember1907.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim NamendesReichsin AbänderungderKaiserlichenVerordnung,
betreffenddieBeaufsichtigunghessischerund bremischerprivaterVersicherungsunter=
nehmungen,vom 3. Februar 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 43), nacherfolgterZu=
stimmungdesBundesrats,was folgt:

Die Beaufsichtigungaller bestehendensowie aller zumGeschäftsbetriebeneu
zuzulassendenprivaten Versicherungsunternehmungen,deren Geschäftsbetriebauf
dasGebietderfreienHansestadtBremenbeschränktist, erfolgtvom 1. Januar 1908
an wiedergemäß§ 2 desGesetzesüberdieprivatenVersicherungsunternehmungen
vom 12.Mai 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 139) durchdie Landesbehörde.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloß Highceliffe,den4. Dezember1907.

(#.S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

*1*: Originealfrom
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(Nr. 3100.) Ausführungsbestimmungenzu dem am 27. August 1907 abgeschlossenenVer=
trage zwischendemDeutschenReicheund den NiederlandenüberUnfall=
versicherung. Vom 16. Dezember 1907.

Auf Grund des Artikel 1 Abs. 2 des Vertrags zwischendemDeutschenReiche
und den Niederlandenüber Unfallversicherung(Reichs=Gesetzbl.1907 S. 763)
werdendie nachstehendenAusführungsbestimmungenerlassen:

SI.
Soweit ein Betrieb, der seinenSitz in den Niederlandenhat, hinsichtlich

der nachDeutschlandübergreifendenBetriebstätigkeitenden deutschenUnfallver—
sicherungsgesetzenunterstelltist, jedochin Deutschlandeinen besonderenSitz nicht
hat, ist der UnternehmerMitglied derjenigenBerufsgenossenschaft,welchefür
BetriebedesGewerbszweigserrichtetist, zu demjenerBetriebgehört,soferndie
übergreifendenBetriebstätigkeitenim BezirkederGenossenschaftausgeübtwerden.
Die Mitgliedschaftbeginntmit demZeitpunkt, in welchemdie Betriebstätigkeiten
im Inland aufgenommenwerden.

82.
Bei Unfällen in den Niederlanden, auf welchedie deutscheGesetzgebung

Anwendungfindet,hat der BetriebsunternehmerdieUnfallanzeige(§963, 147
Abs.2 desGewerbe=Unfallversicherungsgesetzes,§ 37 Abs. 1, § 45 Abs.2 des
Bau=Unfallversicherungsgesetzes)bei derjenigenOrtspolizeibehördeim Inlande zu
erstatten,in derenBezirkeseinBetrieb denSitz hat. Ereignetsichein Unfall
auf der Reise(§ 68 desGewerbe=Unfallversicherungsgesetzes,§ 37 Abs. 1 des
Bau=Unfallversicherungsgesetzes),so ist dieAnzeigean diejenigeOrtspolizeibehörde
desInlandes zu richten,in derenBezirkeder ersteAufenthaltnachdemUnfalle
genommenwird.

Die Untersuchungdes Unfalls (§ 64 des Gewerbe=Unfallversicherungs=
gesetzes,§37 Abs.1 desBau=Unfallversicherungsgesetzes)erfolgtdurchdieimAls.1
bezeichneteOrtspolizeibehörde.Auf AntragBeteiligter(§ 65 desGewerbe=Unfall=
versicherungsgesetzes)kann jedoch die der OrtspolizeibehördevorgesetzteBehörde
die UntersuchungdurcheineandereOrtspolizeibehördeherbeiführen.

Für Unfälle in Reichs=und Staatsbetriebenbewendetes bei den Vor=
schriftenim § 63 Abs. 5) §967, § 68 Abs. 2 desGewerbe=Unfallversicherungs=
gesetzes,§ 37 Abs. 1 desBau=Unfallversicherungsgesetzes.

83.
Der Wert derNaturalbezüge,welcheden nachdeutschemRechteversicherten

Personen in den Niederlandengewährtwerden(Fe6 des Gewerbe-Unfallver—
sicherungsgesetzes,9 9 desBau=Unfallversicherungsgesetzes),wird durchdiefür den
Sitz des Betriebs örtlich zuständigeuntereVerwaltungsbehördefestgesetzt.
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84.
Liegt derBeschäftigungsorteinerder im § 10 Abs.4 desGewerbe=Unfall=

versicherungsgesetzes(§ 9 desBau=Unfallversicherungsgesetzes)bezeichneten,nach
deutschemRechte versichertenPersonen in den Niederlanden, so ist für die Be=
rechnungdesJahresarbeitsverdienstesder für denSitz desBetriebsim Inlande
festgesetzteortsüblicheTagelohngewöhnlichererwachsenerTagearbeitermaßgebend.

K 5.
Bei ZuwiderhandlungengegenUnfallverhütungsvorschriftenim Auslande

fließen die im § 112 Abs.1 Ziffer 2 des Gewerbe=Unfallversicherungsgesetzes
(§ 40 des Bau=Unfallversicherungsgesetzes)bezeichnetenGeldstrafen,wenn der zu
ihrer Zahlung VerpflichtetekeinerKrankenkassein Deutschlandangehört)in die
Kasseder Gemeinde=KrankenversicherungdesBetriebssitzes.

Berlin, den16. Dezember1907.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3401.) Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit Arzneimitteln. Vom 17. De=
zember1907.

Auf Grund des§&4 der KaiserlichenVerordnung,betreffenddenVerkehrmit
Arzneimitteln,vom 22. Oktober1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 380) wird bestimmt:

Acidum acetylosalichlicum(Aspirinum), Acetylsalizylsäure(Aspirin)
und

Urea diacthylmalonylica, Acidum diaethylbarbituricum (Vero=
nalum), Diäthylmalonylharnstoff,Diäthylbarbitursäure(Veronal)

werdenvom 1. März 1908 ab von demFeilhaltenund Verkaufenaußerhalb
derApothekenunbeschadetder Bestimmungim §93 der bezeichnetenVerordnung
mit derWirkung ausgeschlossen,daß auf siedie Bestimmungdes § 2 derVer=
ordnungAnwendungfindet.

Berlin, den 17. Dezember1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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A.
Aachen, Eisenbahnverbindungmit Löwen (Vertr. v.
15.Aug.03.)745.

Abgaben, Befreiung davon für Lagzarettschiffe(Abk. v.
21.Oez.04.Art.1)727.

Abkommen überdieLazarettschiffe(v. 21. Dez.04.) 722.
Abkömmlinge, Bewilligungen an Abkömmlingevon
Reichsbeamten (G. v. 17. Mai Art. 1) 201. (Bek.
v. 18. Mai Anl. S§ 7, 69) 246. — Besteuerung
der ihnenausReichs-oderStaatsfondsoderaus öffent=
lichenVersorgungskassenzufließendenBezüge(Bek. v.
18. Mai Anl. § 19) 249. — Zulässigkeit des Rechts=
wegs über ihre Ansprüche(das. § 149) 276.

Abläutesignal nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 378.

Ablehnung von Disziplinarrichtern(Bek. v. 18.Mai
Anl.§90)264.

Ablieferung vonKassengeldernin bezugauf denDefekten=
beschlußgegenReichsbeamte(Bek. v. 18.Mai Anl.
S141)274.

Aborte in Zigarrenfabriken (Bek.v. 17.Febr.§6)
36. — Desinfektion von Aborten im allgemeinen
(Bek. v. 11.April Anl.) 102. — bei Aussatz
(das. Anl.) 112. — bei Cholera (das. Anl.) 120.
—bei Fleckfieber(das.Anl.)130.— beiPest
(das.Anl.) 139. — bei Pocken (das.Anl.) 147. — auf

Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II

g28)588.
Abon=Ali, Pest- und Cholerastationdaselbst(Vertr. v.
3.Dez.03.Tit. III Kap.I1Abschn.IV) 494.
Reichs=Gesetbl.1907.
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Abon=Saad, Pest- undCholerastationdaselbst(Vertr.
v. 3. Dez.03 Tit. III Kap. II Abschn.IV) 494.

Abrechnung überPostanweisungen imWeltpostvereins=
verkehr(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 6) 663. — über
Vergütungen und Gebühren beim Postbezugevon Zei=
tungen und Zeitschriften im Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 8 u. 10) 714.

Abrundung des Wartegeldes der einstweilig in den
RuhestandversetztenReichsbeamten(Bek. v. 18.Mai
Anl. §26)250.— derPension derReichsbeamten
(das.§40)253.

Abschätzungskommission, Vergütung der Sachver=
ständigen der Abschätzungskommissionfür Flurschäden
(A. E. v. 6. Aug.) 417.

AbsonderungvonanCholeraerkranktenoderkrankheits=
verdächtigenPersonen (Bek. v. 5. April) 91.

Abteilungschefs deroberstenReichsbehörden,einstweilige
Versetzungin denRuhestand(G. v. 17. Mai Art. 1, V)
202. (Bek. v. 18.Mai Anl. § 25) 250.

Abtretung von Diensteinkünftenusw.derReichsbeamten
(Bek.v. 18.MaiAnl.§6) 246.

Abwehrmaßregeln gegenPest, CholeraundGelbfieber
im internationalenVerkehre(Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit. 1 Kap.11)437.

Abzeichen der Sanitätsanstaltenim Felde (Vertr. v.
6. Juli 06. Kap.6) 295.

Acetylsalizylsäure darf außerhalbderApothekennicht
verkauft werden (Bek. v. 17. Dez.) 774.

Administrativexekution im Defektenverfahrengegen
Reichsbeamte(Bek.v. 18.Mai Anl. S 146,147)276.

A
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Admiralität, ihr Chef kann jederzeiteinstweiligin
den Ruhestandversetztwerden(Bek.v. 18. Mai Anl.
8 25) 250.

Aghpten, Teilnahmean derinternationalenÜbereinkunft,
betr. Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelb=
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — Behandlung der
Reisenden und Postsendungenim Quarantänezuge
(das.Anl. 1) 516.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26.Mai06.)
593. — desgl. am UbereinkommendesWeltpostvereins
über denAustauschvon Briefen und Kästchenmit Wert=
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl. über den
Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. —
desgl. über den Austausch von Postpaketen (o.
26. Mai 06.) 672. — desgl.über den Postauftrags=
dienst (v. 26. Mai 06.)700. — desgl.überdenPost=
bezugvonZeitungen undZeitschriften(v.26.Mai 06.)
710.

Akten im Pensionsverfahren bei Reichsbeamten
(Bek.v. 18.Mai Anl. § 65) 259. — desgl.im Dis.
ziplinarverfahren (das.§ 96, 97, 101) 265.

Alexandrien, Sitz eines Gesundheitsamts(Vertr. v.
3. Dez. 03. Anl. II) 524.

Algeciras, RatifizierungderGeneralakteder internatio=
nalen Konferenz daselbst(Bek. v. 9. Jan.) 19.

Algerien, Teilnahme am Weltpostvertrage (ov.
26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593. — desgl.am
ÜbereinkommendesWeltpostvereinsüberdenAustausch
von Briefen und Kästchen mit Wertangabe (v.
26. Mai 06.) 636. — desgl.über denPostanwei=
sungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. — desgl. über
den Austausch von Postpaketen (v. 26. Mai 66.)
672. — desgl. über den Postauftragsdienst (v.
26. Mai 06.) 700.

Alkali=Chromate, Vorschriftenüber Einrichtungund
Betriebvon Anlagenzur Herstellungderselben(Bek.v.
16. Mai) 233. — Aufßerkraftsetzungder gleichartigen
Vorschriften vom 2. Febr. 1897 (das. § 17) 237.

Alkoholometer, Eichung(Bek.v. 9. März Beil. Art. 6
5 7) 92.

Amerika f. Vereinigte Staaten von Amerika.
Ammon=Carbonit, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 28. Juni) 402.

Ammon=Nobelit, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 28. Juni) 403.

Amt, Fernhaltung einesReichsbeamten vonseinem
Amt ohne den vorschriftsmäßigenUrlaub (Bek. v.
18.Mai Anl. § 14) 248. — Annahmevon Neben=

Oigitizedb OCeo=gle

1907.

Amt (Forts.)
ämtern seitensder Reichsbeamten(das.§ 16) 248. —
Versetzung derselbenin ein anderesAmt (das. § 23)
249. — Ubertragung eines Amtes an Wartegeld.
eempfänger (das. § 28) 251. — Entfernung aus
dem Amt als Disziplinarstrafe der Reichsbeamten
(das. §§ 73, 75, 76) 261. — Suspension vom
Amte(das.88125bis 131)271.

Amtseid der Reichsbeamten (Bek.v. 18.Mai Anl.
53) 245. — Berechnung der Dienstzeit nach der
ersteneidlichenVerpflichtung(das.§ 45) 254.

Amtsverschwiegenheit der Reichsbeamten(Bek. v.
18.Mai Anl. I§ 11, 12) 247.

Anderungen an Werkender bildendenKünste und der
Photographie (G. v. 9. Jan. § 12) 9.

ünderung von Aufschriften bei Briefsendungen
im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 9)
607. — desgl. bei Wertsendungen (tbereink.v.
26. Mai 06. Art. 8) 642. — desgl. bei Postan=
weisungen (Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 6,
Art. 4 zu2) 659. — desgl. bei Postpaketen (Vertr.
v. 26. Mai 06. Art. 12)683. — Anderungender An=
gaben auf dem Postauftragsformular im Welt=
postvereinsverkehr(Übereink.v.26.Mai 06.Art. 10) 704.

Anfechtung der Bescheideim VerfahrenwegenUnter=
sagungder Ausführung oder Leitung von Bauten
(G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. — Anfechtung gerichtlicher
Entscheidungenin Prozessender Reichsbeamten gegen
dasReich(Bek.v. 18.Mai Anl.8§152,153)277.

Angeschuldigter im DisziplinarverfahrengegenReichs=
beamte(Bek. v. 18.Mai Anl. 8§75 bis 77, 88, 90,
94, 97, 98, 100 bis 108, 110, 111, 114 bis 116,
119, 124, 126, 128, 133) 261.

Ankleideräume in Zigarrenfabriken (Bek.v.17.Febr.
§ 6) 36. — in Anlagenzur Herstellungvon Alkali=
Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.

Anlagen, Vorschriftenüber die Einrichtungund den
Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten
Anlagen (Bek. v. 17.Febr.) 34. — desgl.von An.
lagenzur Herrichtungvon Alkali=Chromaten (Bek.
v. 16.Mai) 233.

Anlagen zu Postaufträgen im Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 4) 702.

Anleihen zurBestreitungaußerordentlicherAusgabenfür
das Rechnungsjahr 1906 (G. v. 16. März § 2) 69.
(G. v. 16. März § 2) 71. — desgl. für das Rechnungs=
jahr 1907 (G. v. 25. März § 4) 82. (G. v. 17.Mai
5§2)155.
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882, 4, 32, 37, 156) 245. — Anstellungsurkunden
(das. § 4) 246. — Wiederanstellung ausgeschiedener
Beamten (das. § 33) 251. — desgl. pensionierterBe=
amten (das. §§ 57 bis 60) 257. — Anstellung der
Reichstagsbeamten (das. § 156) 278. — An=
stellung der Angehörigen der Landespolizei in
Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 2) 736.
Anstellungsurkunde derReichsbeamten(Bek.v. 18.Mai
Anl. §4) 246.

Antrag auf StrafverfolgungwegenVerletzungdesUr=
heberrechtsan Werken der bildenden Künste und der
Photographie(G. v. 9. Jan. §#§41, 43 bis 45) 15.

Antwortscheine im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 11) 609.

Anweisungen, EinlösungdurchPostauftragim Welt=
postvereinsverkehr(Ubereink.v. 26.Mai 06. Art. 2) 700.

Apotheke, EinschränkungdesVerkaufsvonAxzneimitteln
außerhalbderApotheken(Bek.v. 29. Juli) 418. (Bek.
v. 17.Dez.) 774.

Aräometer, EichungundBeschaffenheit(Bek.v. 9.März
Beil. Art. 6) 92.

Arbeiter s. jugendliche Arbeiter.
Arbeiterinnen, Beschäftigungin Jigarrenfabriken
(Bek. v. 17.Febr. § 7) 36. — desgl. in Werkstätten
der Tabakindustrie (V. v.21. Febr.) 65. (Bek. v.
27. Febr.) 66. — desgl. auf Steinkohlenberg.
werken usw. im Regierungsbezirk Oppeln (Bek. v.
12. April) 93. — in Anlagen zur Herstellung von
Alkali=Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 9) 235.

Arbeitskleider, Ausbewahrungin Anlagen zur Zi=
garrenfabrikation (Bek. v. 17. Febr. § 5) 36. —
Lieferung bei Herstellung von Alkali=Chromaten
(Bek. v. 16.Mai 885f.) 234.

Arbeitsordnung für Zigarrenfabrikationsbetriebe
(Bek. v. 17. Febr. § 10) 37. — für Anlagen zur Her=
stellung von Alkali=Chromaten (Bek. v. 16. Mai
* 15)236.

Arbeitsräume in AnlagenzurHerstellungvonZigarren
(Bek.v. 17.Febr. §§2ff.) 35. — desgl.von Alkali=
Chromaten (Bek.v. 16.Mai 851 bis 4) 233.

Argentinische Republik, Teilnahmeam Abkommen
zur Verbesserungdes Loses der Verwundeten und
Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr.
v. 6. Juli 06.) 279.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
593. — desgl. am UbereinkommendesWeltpostvereins
über denAustauschvon Briefen und Kästchenmit Wert=
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Argentinische Republik (Forts.)
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den
VPostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. —
desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.
26. Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll,III, 3) 696. —
desgl. über den Postbezug von Zeitungen und Zeit.
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Arnsberg, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Aul.
g887, 88) 264.

Arreststrafen gegenAngehörigeder Landespolizeiin
Deutsch- Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 8) 737.
Arzneimittel, Ausnahmenvom freienVerkehredamit
(Bek. v. 29. Juli) 418. (Bek. v. 17. Dez.) 774.

Aspirin darf außerhalbder Apothekennicht verkauft
werden (Bek. v. 17. Dez.) 774.

Athiopien, AufhebungdesAusfuhrverbots für
Waffen und Schießbedarfdahin (V. v. 15. Juli) 416.
— Teilnahme amWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
593. (Schlußprotokoll,VII) 632.

Aufschrift, AnderungvonBriefaufschriften imWelt.
postvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 9) 607.—
desgl. von AufschriftenbeiWertsendungen (Übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 8) 642. — desgl. bei Post.
anweisungen (Ubereink.v. 26.Mai 06. Art. 3 zu6,
Art. 4 zu2) 659.— deßgl.beiPostpaketen (Vertr.v.
26.Mai 06. Art. 12) 683.

Aufsicht in denWerkstättenderTabakindustrie (V.
v. 21. Febr.) 65. — über bremische private Ver.
sicherungsunternehmungen (V. v. 4. Dez.) 772.

Ausfsichtsrat, Eintritt von Reichsbeamtenin denAuf.
sichtsrateiner Erwerbsgesellschaft(Bek. v. 18. Mai
Anl.§16)248.

Aufstand, AnrechnungeinesKriegsjahrsausAnlaß des
Aufstandesin Deutsch=Ostafrika (V. v. 30. Jan.) 39.
(A. E. v. 17.Nov.06.) 742. — desgl.in Südwest.
afrika (A. O. v. 12.April) 154.

Ausführung, UntersagungderAusführungeinesBaues
(G. v. 7. Jan.) 3.

Ausführungsbestimmungen zu demGesetzüber die
Kriegsleistungen, Abänderung derselben (V. v.
29. Dez. 06.) 5. — desgl. zu dem Gesetzevom
30. Juni 1900 über die Bekämpfung gemeingefähr=
licher Krankheiten, Abänderung derselben(Bek. v.
5. April) 91. — desgl.zum Vertragemit denNieder.
landen vom 27. August 1907 überUnfallversiche.
rung (Bek.v. 16.Dez.)773.
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Ausfuhrverbot von Waffen und Schießbedarfnach
Athiopien, Aufhebung desselben(V. v. 15. Juli) 416.

Aushang in denArbeitsräumenvonZigarren fabriken
(Bek. v. 17. Febr. § 11) 38. — desgl. von Anlagen
zur Herstellungvon Alkali=Chromaten (Bek. v.
16.Mai § 16) 236.

Aushebung, Fahrkartenfür Wehrpflichtigebei Reisen
zur Aushebung(Bek.v. 30.Nov.) 763.

Auskleideräume in Zigarrenfabriken (Bek. v.
17. Febr. § 6) 36. — in Anlagen zur Herstellungvon
Alkali=Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.

Auslagen, bare, im Disziplinarverfahren gegen
Reichsbeamte(Bek.v. 18.Mai Anl. §§100, 124) 266.
— desgl. im Pensionsverfahren (das. § 65) 259.

Ausland, Gerichtsstand der Reichsbeamten im
Auslande (Bek. v. 18.Mai Anl. § 21, 22) 249.
— Umzugskosten an zu pensionierendeBeamte im
Auslande(das.§ 40) 253.— AnrechnungderDienst.
zeit im Auslande(das.§ 52) 256.— Erweiterungder
Berufungsfrist im Disziplinarverfahren für im
Auslande wohnendeReichsbeamte(das. § 114) 269.
— Zuständigkeit der Disziplinarkammer in
Potsdam für solche(das. § 88) 264.

Auslieferungsvertrag zwischenDeutschlandundNor=
wegen vom 19. Januar 1878, Zusatzvertragdazu (v.
7. März) 239. — desgl. zwischenDeutschland und
Griechenland (v. 12. März/27. Februar) 545.

Ausrüstung der Sanitätsformationenim Felde (Vertr.
v. 6. Juli 06. Kap.4) 293.

Aussatz, Desinfektionsanweisung (Bek. v. 11.April
Anl.) 106. — Desinfektionsmittel (das. Anl.)
106. — Ausführung der Desinfektion (das.
Anl.) 108. — besondereVorschriften für die Desin=
fektion auf Schiffen und Flößen (das. Anl.) 113.

Behandlung von Seeschiffen mit Aussatzkranken
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. I. § 19) 574.
—Desinfektionsanweisung (das. II. § 33) 590.

Ausscheidungen von Kranken, Desinfektion im
allgemeinen(Bek.v. 11.April Anl.) 98. — beiAus.
satz (das.Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117.
— bei Fleckfieber (das. Anl.) 126. — bei Pest
(das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.) 143. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II.
§&4, 33, 35 bis 37) 583.

Ausstellung, Schutz von Erfindungenusw. auf der
Ausstellung von Erfindungen der Kleinindu=
strie in Berlin 1907 (Bek. v. 11. Mai) 154.
—deögl. auf der landwirtschaftlichen Ausstellung
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Ausstellung (Forts.)
in Düsseldorf 1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. — desgl.
auf der Hygiene- Ausstellung zu Berlin 1907 (Bek.
v. 12. Juli) 408.

Australien, Einfuhrbeschränkungenfür Warenvondaher
wegender San=José-Schildlaus (Bek. v. 2. Juni) 243.

AustralischerBund, BeitrittzuminternationalenVer=
bandezum Schutzedes gewerblichen Eigentums
(Bek. v. 9. Aug.) 424. — desgl. zum Weltpostver=
trage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594.

Auswandererschiffe, DesinfektionbeimAuftretenge=
meingefährlicherKrankheiten(Bek. v. 29. Aug. II.) 579.

Auswärtiges Amt, AbtrennungderKolonialabteilung
als Reichs=Kolonialamt (A. E. v. 17. Mai) 239. —
Beamte desselben,die jederzeit einstweilig in den
Ruhestand versetztwerden können (G. v. 17. Maie
Urt.1,V) 202.(Bek.v. 18.MaiAnl.§25)250.

Auswurf vonKranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussatz (das.
Anl.) 109. — beiFleckfieber (das.Anl.) 126. —bei
Pest (das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.) 143.
— auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v.
29.Aug.II.8#4, 33,35bis37)583.

Auszahlung von Postanweisungsbeträgenim Weltpost.
vereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.

Auszahlungsschein für Postanweisungenim Weltpost=
vereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 5,
Art. 4 zu 2) 659.

Außzerkurssetzung der deutschenEintalerstücke(Bek. v.
27. Juni) 401.

B.
Baden (Großherzogtum), Bildung von Weinbaube=
zirken (Bek. v. 12. Febr.) 29. — Umlauf österreichi.
scher Scheidemünzen innerhalb badischerGrenzbezirke
(Bek. v. 21. Febr.) 68.

Badewannen von Kranken,Desinfektion im allge=
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.) 109.— beiCholera(das. Anl.) 117.—beie
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — beiPest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 144. —auf See=
schiffen in deutschenHäfen(Bek. v. 29. Aug. II. 8§8,
33 bis 37) 584.

Badewässer von Kranken,Desinfektion im allge=
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das. Anl.) 109. — bei Cholera (das. Anl.) 117.
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Badewässer (Forts.)
—bei Fleckfieber (das. Anl.) 127. — bei DPest
(das.Anl.) 136. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II.
§&7, 33 bis 37) 584.

Bahnanlagen der Eisenbahnen,Underungder Vor=
schriftenvom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 394.

s. auchEisen bahnen.
Bahnbetrieb derEisenbahnen,AnderungderVorschriften
vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 394.

s. auch Eisenbahnen.
Bauten, UntersagungderAusführung oderLeitung
von Bauten (G. v. 7. Jan.) 3. — Schutz von Bau=
werken mit künstlerischen Zwecken(G. v. 9. Jan.
&2, 15,18,20,21)7.

Baugewerbe, UntersagungdesBetriebseinzelnerIweige
desselben(G. v. 7. Jan.) 3.

Bauleiter, Untersagungdes Gewerbebetriebsals Bau=
leiter (G. v. 7. Jan.) 3.

Bauunternehmer, UntersagungdesGewerbebetriebsals
Bauunternehmer (G. v. 7. Jan.) 3.

Bauwerke mit künstlerischenZwecken,Schutz derselben
(G. v. 9. Jan. §§2, 15, 18, 20, 21) 7.

Bayern, Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
12. Febr.) 28. — Einführung des Beamtenhinter=
bliebenengesetzes (G. v. 17. Mai 524) 214. —
desgl.desMilitärhinterbliebenengesetzes (G. v.
17. Mai § 57) 233.

Beamtenhinterbliebenengesetz (v. 17.Mai) 208.
Bedürftigkeit, Vorbedingung bei Bewilligung von
Gnadenbezügenan Hinterbliebenevon Reichsbeamten
(Bek. v. 18.Mai Anl. 8§8, 69) 246.

Befangenheit einer Disziplinarkammeroder einzelner
Mitgliederderselben(Bek. v. 18.Mai Anl. § 90)264.

Befugnisse des Urhebersvon Werken der bildenden
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. §§ 15
bis 24) 9.

Beginn derDienstzeitderReichsbeamtenzurBerechnung
ihres Diensteinkommensund ihrer Pension (Bek. v.
18.MaiAnl.8§4,48)246.

Beglaubigung öffentlicherUrkundenim Verkehrzwischen
Deutschlandund der Schweiz (Vertr. v. 14. Febr.) 411.
(Bek. v. 19.Juli) 415.

Begnadigung, kaiserliche,bei Disziplinarstrafengegen
Reichsbeamte (Bek. v. 18. Mai Anl. § 118) 270.

Beiträge zu Schriftwerken,SchutzdesUrheberrechts(G.
v. 9. Jan. § 11) 9.
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Beitreibungsbeschluß, Abfassungmotivierter Bei=
treibungsbeschlüsseüber Defekteder Reichsbeamten(Bek.
v. 18.Mai Anl. §§137 bis 147) 273.

Bekämpfung, AnderungderAusführungsbestimmungen
vom 21. Februar 1904 zu dem Gesetzevom 30. Juni
1900 über die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten (Bek. v. 5. April) 91. — internationale
Übereinkunft, betr. Maßregeln gegenPest, Cholera
und Gelbfieber (Vertr. v. 3. Dez. 03.) 425.

Belgien, Eisenbahnstrecken,beteiligtamInternationalen
Übereinkommenüber den Eisen bahnfrachtverkehr
(Bek. v. 16. Febr.) 53, 55, 59. — Vertrag wegen
Herstellung der Eisenbahnen Löwen-—achen und
Malmedy —Stavelot (Vertr. v. 15. Aug. 03.) 745.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
593. — desgl.am UbereinkommendesWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
—desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.
26.Mai 06.) 672. — desgl.überdenPostauftrags.=
dienst (v. 26. Mai 06.) 700. —desgl. über denPost=
bezugvon Zeitungen und Beitschriften(v. 26.Mai 06.)
710.

Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 27)9.
—desgl. an der internationalen Ubereinkunft, betr.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommen über
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Belohnungen an Reichsbeamtein bezugauf ihr Amt
(Bek. v. 18.Mai Anl. § 15) 248.

Benachrichtigung überPest. undCholerafälleim inter=
nationalen Verkehre(Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. 1
Abschn.1)433.

Beraubung von Wertsendungen imWeltpostvereins.
verkehr (Ubereink. v. 26. Mai 06. Art. 12) 646. —
desgl. von Postpaketen mit oder ohneWertangabe
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 1 zu2, Art. 15) 674.

Bergwerk, Beschäftigung von Arbeiterinnen auf Stein.
kohlenbergwerkenusw. im Regierungsbezirk Oppeln
(Bek.v. 12.April)93.

Berichtigung derAngabenaufdemPostauftragsformular
im Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06.
Art. 10) 704.

Berlin, SchutzvonErfindungenusw.aufderAusstellung
von ErfindungenderKleinindustrie in Berlin 1907
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Berlin (Forts.)
(Bek.v. 11.Mai) 154.— desgl. auf der Hygiene=
Ausstellung 1907 (Bek.v. 12. Juli) 408.

Berufszählung für 1907 (G. v. 25. März) 87.
Berufung gegenEntscheidungenderDisziplinarkammern
(Bek.v. 18.Mai Anl. §§110 bis 117) 268.

BeschädigungvonReichsbeamten im Dienste(Bek.
v. 18.Mai Anl. § 36) 252— vonWertsendungen
im Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06.
Art. 12) 646 — desgl. von Postpaketen mit oder
ohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 1 zu 2,
Art. 15) 674.

Beschäftigung von Arbeiterinnenund jugendlichenAr=
beitern in Werkstättender Tabakindustrie (Bek. v.
17.Febr. § 7) 36. (V. v.21. Febr.) 65. (Bek. v.
27. Febr.) 66. — von Arbeiterinnen auf Stein=
kohlenbergwerken usw. im RegierungsbezirkOppeln
(Bek. v. 12. April) 93. — Verbot der Kinderbe=
schäftigung bei Dampfkesselreinigungchn (Bek. v.
1. Juli) 404.

Bescheid auf denEinspruchgegendie Untersagungder
Ausführung oder Leitung von Bauten (G. v. 7. Jan.
Art. 4) 4.

Beschlagnahme der Diensteinkünfte,Wartegelderund
Pensionen der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai
Anl. §§&6, 7, 19, 20, 69) 246 (G. v. 17.Mai
Art. 1, XXI) 206. — von Vermögensstückenderselben
zum Ersatze von Defekten (Bek. v. 18. Mai Anl.
§&142 bis 147).275.

Beschwerden der Reichsbeamten gegendie Ver=
hängung von Ordnungsstrafen (Bek. v. 18. Mai
Anl. § 83) 263. — BeschwerdengegenDefekten.
beschlüsse(das.§ 144) 275.

Bestellgebühren für Postpaketeim Weltpostvereins=
verkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7) 679.

Betrug, betrügerischeWertangabebei Postpaketenim
Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 16)
688.

Betten von Kranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussatz (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 117 — bei
Fleckfieber (das. Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl).
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II §§ 13,
33 bis 37) 585. — Bettzeug aus pest- und cholera=.
verseuchten Gebieten (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1
Kap. II Abschn.II Art. 12) 438.

Betriebszählung für 1907 (G. v. 25. März) 87.
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Beurlaubtenstand,
17.Mai) 214.

Bewaffnete Macht im Frieden, Vergütungssätzefür
ihre Naturalverpflegung(V. v. 29. Dez. 06.) 5. —
Abänderung der Ausführungsbestimmungendes Gesetzes
darüber (A. E. v. 6. August) 417.

Bewaffnung derLandespolizeiin Deutsch.Südwestafrika
(V. v. 4. Okt. § 2) 736.

Beweis im Defektenverfahren gegenReichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. § 144) 275. — im Disszipli=
narverfahren (das. 8§ 94 ff.) 265. — im Pensio=
nierungsverfahren (das. § 53) 256. —bei der
zwangsweisen Densionierung (das. § 64) 259.

Bezirke derDisziplinarkammern (Bek.v. 18.Mai
Anl. § 88) 264. — pest- oder choleraverseuchte
Bezirke(intern.Ubereink.v. 3. Dez. 06. Tit. 1 Kap. 1
Abschn.1) 433.

Bezug von JZeitungen und Zeitschriftenim Weltpost=
vereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06.) 710. —
Bezugspreiseund Bezugszeiten(das.Art. 3, 6, 7) 712.

Bildende Künste, Urheberrecht anWerkenderselben
(G. v. 9. Jan.) 7. — Voraussetzungendes Schutzes
(das.§§1 bis 14) 7. — BefugnissedesUrhebers(das.
§§15 bis 24) 9. — Dauer desSchutzes(das.§§25
bis 30) 12. — Rechtsverletzungen(das.8§31 bis 50)
13. — TeilweiseAufhebungder Gesetzedarübervom
9. und 10. Januar 1876 (das. § 55) 18.

Bildhaucrarbeiten, Einfuhrzollin Nordamerika(Vertr.
v. 22. April/2. Mai Art. 1) 307.

Bildnisse, Urheberrecht daran (G. v. 9. Jan.) 7. —
Vervielfältigungsrecht an Bildnissen von Per=
sonen(das.§ 18) 10. — Recht der Verbreitung
oder öffentlichen Schaustellung von Personenbild=
nissen(das. §§ 22 bis 24) 11.

Blattern, Desinfektionsanweisung (Bek.v.11.April
Anlage) 141. — Desinfektionsmittel (das.Anl.)
141. — Ausführung der Desinfektion (daf Anl.)
143. — besondereVorschriften für die Desinfektion
auf Schiffen und Flößen (das. Anl.) 148. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 1I
837) 592.

Bleierzbergwerke, Beschäftigungvon Arbeiterinnen
daselbstim RegierungsbezirkOppeln (Bek. v. 12. April)
93.

Blut von Kranken, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anlage) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.)109.—bei Fleckfieber(das.Anl.)127.
—bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.

Militärhinterbliebenengesetz(v.
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Blut (Foris.)
Anl.) 144. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Ang. II §§P4, 36) 583.

Bolivien, Teilnahmeam Weltpostvertrage (v.
26.Mai 06.) 593. — desgl. am ÜUbereinkommendes
Weltpostvereinsüber den Postanweisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) 656. (Schlußprotokolldazu) 670. —
desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.
26.Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll,II) 695.

Bosnien=Herzegowina, Eisenbahnstrecken,beteiligtam
InternationalenUbereinkommenüberdenEisenbahn.
frachtverkehr (Bek. v. 16. Febr.) 51, 53.

CTeilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 593. — desgl. am Ubereinkommendes Weltpost=
vereinsüber den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26.Mai 06.) 636. — deögl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
656.— desgl.überdenAustauschvon Postpaketen
(v.26.Mai 06.) 672.

Branntwein, Regelung des Verkehrs damit an der
deutschniederländischen Grenze (Vertr. v. 18. Mai
06.) 23. — Anderung des Branntweinsteuer.
gesetzes (G. v. 8. April) 91. — Einfuhrzölle in
Nordamerika (Vertr.v. 22.April/2. Mai Art. 1) 306.
Brasilien, Teilnahmeam AbkommenzurVerbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei den
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.)
279.— deögl.an der InternationalenUbereinkunft,
betr. Maßnahmen gegenPest, Cholera und Gelb=
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — Außerkrafttretender
mit Deutschland getroffenen Vereinbarung über die
MitwirkungderKonsulnbeiNachlaßregulierungen
(Bek. v. 16. Juli) 409.

Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.)593. — desgl.amUbereinkommendesWeltpost.
vereinsüber denAustauschvon Briefenund Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
656. «
Brausteuer, BrausteuergemeinschaftzwischenDeutschland
undLuxemburg(Vertr. v. 2. März) 149.

Bremen, ErrichtungeinerDisziplinarkammer daselbst
und Abgrenzung ihres Bezirkes (Bek. v. 18. Mai Anl.
& 87, 88) 264. — Einfuhr von Pflanzen usw. über
das Hauptzollamt Bremen (Bindwams) (Bek. v.
21. Nov.) 757. — Beaufsichtigungbremischerprivater
Versicherungsunternehmungen (V. v. 4. Dez.)
772.
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Bremsen derEisenbahnfahrzeuge,AnderungderVor
schriften vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni)
397.

Brennereien, Anderung des Branntweinsteuergesetzes
(G. v. 8. April) 99.

Breslau, Errichtungeiner Disziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzung ihreb Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
S&87, 88) 264.

Briefe im Weltpostvereinsverkehre (Vertr. v.
26. Mai 06.) 593. — eingeschriebene Briefe (das.
Art. 6 bis 9, 12, 16, 17, 26) 603. (Schlußprotokoll,
IV) 630. — Briefe und Kästchenmit Wertangabe
(Übereink,v. 26. Mai 06.) 636.

Briefporto im Weltpostvereinsverkehre
26. Mai 06. Art. 5 ff.) 600.

s. auch Frankierung und Porto.
Briefposten, AustauschgeschlossenerBriefpostenmit
Kriegsschiffen im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 15) 613.

Britische Kolonien, Teilnahme am Weltpostver=
trage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594. —
desgl. am UbereinkommendesWeltpostvereinsüber den
Austausch von Briefen und Kästchenmit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — Handelsbezichungen
zwischenihnen und Deutschland (G. v. 16. Dez.) 771.
(Bek. v. 19. Dez.) 772.

Britisches Reich s. Großbritannien.
Britisch=Indien, Teilnahmeam Weltpostvertrage
(v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594. — desgl.am
ÜbereinkommendesWeltpostvereinsüberdenAustausch
von Briefen und Kästchen mit Wertangabe (v.
26. Mai 06.) 636. — desgl. über den Austausch von
Yostpaketen (v. 26. Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll,
III, 6) 697.

Bromberg, Errichtung einer Disziplinarkammer daselbst
und Abgrenzungihres Bezirks(Bek. v. 18.Mai Anl.
g887, 88) 264.

Brückenwagen, Eichung(Bek. v. 9. März Beil. Art.8
u. 4) 92.

Brunnen, Desinfektion bei gemeinge fährlichen
Krankheiten im allgemeinen(Bek. v. 11. April
Anlage)103. — bei Cholera (das.Anl.) 121.

Buchdruckereien, Abweichungenvon den Vorschriften
über ihre Einrichtung und ihren Betrieb (Bek. v.
5. Juli) 405.

Bücher von Kranken, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anlage) 100. — bei Aussatz
(das.Anl.) 110. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 127.

(Vertr. v.
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Bücher (Forts.)
—bei Pest (das.Anl.) 136. — bei Pocken (das.
Anl.) 145. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Aug. II § 11) 585.

Bulgarien, TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei den
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—zollfreie Einfuhr von gebrauchtemUmzugsgute
nach und aus Deutschland(Bek. v. 14. Juni) 368.

Teilnahme am Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 593. — desgl.am UbereinkommendesWeltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 66.)
656. (Schlußprotokolldazu)670. —desgl. überdenAus=
tausch von Postpaketen (v. 26. Mai 066.) 672. —
desgl. über den Postbezug von Zeitungen und Zeit=
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Bundesamt für das Heimatwesen, Rechtsverhält=
nisse seiner Mitglieder (Bek. v. 18. Mai Anl. §158)
278.

Bundesrat,, ErmächtigungzurErhöhungderVergütung
für Naturalverpflegung der bewaffnetenMacht
im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 6. — Justimmung
zur Vereinbarung über Regelung des Verkehrs mit
Branntwein und Spirituosen im deutsch.nieder=
ländischenGrenzverkehr(Anm. zur Vereinb. v. 18. Mai
06.) 24. — Erlaß von Vorschriften, betr. die Ein=
richtungund den Betrieb der zur Anfertigungvon
Zigarren bestimmtenAnlagen (Bek. v. 17. Febr.) 34.
— Aufhebung der darüber erlassenenVorschriften vom
8. Juli 1893 und vom 9. April 1905 (das. § 12) 38.
— Erlaß von Vorschriften, betr. die Einrichtung und
den Betrieb von Anlagen zur Herstellungvon Alkali=
Chromaten (Bek. v. 16. Mai) 233. — desgl. über
die Beschäftigungvon jugendlichen Arbeitern und
von Arbeiterinnen in Werkstättender Tabakin=
dustrie mit Motorbetrieb (Bek.v. 27. Febr.) 66.
— Genehmigung des Umlaufs österreichischer
Scheidemünzen innerhalb badischerGrenzbezirke(Bek.
v. 21. Febr.)68. — Erlaß nähererBestimmungenfür
die Berufs- und Betriebszählung im Jahre 1907
(G. v. 25. März) 87. — Anderungder Ausführungs.
bestimmungenvom 21. Februar 1904 zu dem Gesetze
vom 30. Juni 1900 über die Bekämpfunggemein=
gefährlicher Krankheiten (Bek. v. 5. April) 91.
—desgl. der Vorschriftenüber die Einrichtungund
denBetriebderDruckereien undSchriftgießereien

Ugitiesstr Oo gle

1907.

Bundesrat (Forts.)
(Bek. v. 5. Juli) 405. — Verlängerungder Gültig=
keitsdauer der Vorschriften über die Beschäftigungvon
Arbeiterinnen auf Steinkohlenbergwerken usw.
im RegierungsbezirkOppeln (Bek. v. 12. April) 93.
— Zustimmung zu den neuen Desinfektionsan=
weisungen beimAuftretengemeingefährlicherKrank.
heiten (Bek. v. 11. April) 95. — Befugnissein bezug
auf die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten
(Bek.v. 18.Mai Anl. §§5, 18, 39, 51, 52, 66, 68,
87, 88, 91 bis 93) 246. — Ergänzung der Militär=
Transport= Ordnung (Bek. v. 28. Juni) 403. —
Vorschriften über die gesundheitliche Behandlung
der Seeschiffe in deutschenHäfen nebst Desin=
fektionsanweisung (Bek. v. 29. Aug.) 563. —
Zustimmung zur Verordnung, betr. Übertragung
koburgischer Rechtssachen auf das Reichsgericht
(V. v. 30. Okt.)741. — ErmächtigungzurGewährung
der Vorteile der meistbegünstigten Länder an
Großbritannien und Irland (G. v. 16. Dez.) 771.
(Bek. v. 19. Dez.)772.

Anderungder AnlageB zur Eisenbahn Ver=
kehrsordnung (Bek. v. 23. März) 88. (Bek. v.
28. Juni) 402.

Bundesstaaten, Einrichtungvon Sachverständigenkam=
mern für Fragen des Urheberrechts an Werken der
bildendenKünste und der Photographie (G. v. 9. Jan.
* 46) 16. — Matrikularbeiträge für das Rech.
nungsjahr1907 (G. v. 25. März § 1, 2) 76.

Bürsten vonKranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anl.) 101. — bei Aussatz (das.
Anl.) 111. — bei Cholera (das. Anl.) 118. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
137. — bei Pocken (das. Anl.) 146. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 11
§*18) 586.

Buzßze für unerlaubte Nachbildung usw. von Kunstwerken
und Photographien(G. v. 9. Jan. § 35) 13.

C.
Cahücit als Sprengstoffim Sinne des Gesetzesgegen
denverbrecherischenund gemeingefährlichenGebrauchvon
Sprengstoffen(Bek. v. 20. Juni) 375.

Camaran, Pest und Cholerastationdaselbst(Vertr. v.
3.Deg.03.Tit.1I1Kap.11Abschn.IV,1)491.
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Cassel, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbstund
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
8 87, 88) 264.

Champagner, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.
22.April/2.Mai Art.1)306.

Chile, Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.

Teilnahme am Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 593. (Schlußprotokoll, V und VII) 630. —desgl.
am ÜUbereinkommendes Weltpostvereinsüber den Aus=
tausch von Briefen und Kästchenmit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den Postan=
weisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. — desgl.
über denAustausch von Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
672. — desgl. über den Postauftragsdienst (v.
26. Mai 06.) 700. —desgl. über denPostbezugvon
Zeitungen und Geitschriften(v. 26. Mai 06.) 710.

China, Bestimmungenüber das nachChina gesandte
Ostasiatische Expeditionskorps (G. v. 17. Mai
5 6) 156. — Teilnahme am Abkommen zur Ver=
besserungdesLosesder Verwundeten und Kranken
bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli
06.) 279. — desgl. am Weltpostvertrage (v.
26. Mai 06.) 593. — desgl. am Abkommenüber die
Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Chlorkalkmilch als Desinfektionsmittel allgemein
(Bek. v. 11. April Anl.) 97. — bei Aussatz (das.
Anl.) 107. — bei Cholera (das. Anl.) 115. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das.Anl.)
133. — bei Pocken (das. Anl.) 142. — für See=
schiffe in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II §3)
581.

Cholera, Absonderung und Untersuchung der
daran erkranktenPersonen (Bek. v. 5. April) 91. —
Desinfektionsanweisung (Bek. v. 11. April Anl.)
114. — Desinfektionsmittel (das. Anl.) 114.—
Ausführung der Desinfektion (das.Anl.) 116.—
besondereVorschriftenfür die Desinfektionauf Schiffen
und Flößen (das. Anl.) 121.

Internationale Übereinkunft, betreffendMaß=
regeln gegen Cholera usw. (v. 3. Dez. 03.) 425. —
Behandlung von choleraverseuchtenSeeschiffen in
deutschen Häfen (Bek. v. 29. Aug. 1 § 8) 566. —
Desinfektionsanweisung(das. II § 34) 590.

Chromammonit, Versendungmit derEisenbahn(Bek.
v. 23. März) 88.

Chromate s. Alkali=Chromate.
Reichs=Gesetbl.1907.

OigitizedbyOCeo=gle
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Cöln, Erweiterungder Festungsrayons (Bek. v.
22. März) 85. — Errichtungeiner Disziplinar.
kammer daselbstund Abgrenzungihres Bezirks (Bek.
v.18.MaiAnl.#87,88)264.

Costarica (Republik),Teilnahmeam Weltpostvertrage
(v.26.Mai06)593.

D.

Damiette, Sitz einesGesundheitsamts(Vertr.v. 3.Dez.
0. Unl.10)524.

Dampfkessel, Verbot der Beschäftigungvon Kindern
bei der Reinigung von Dampfkesseln(Bek. v. 1. Juli)
404.

Dänemark, Eisenbahnstrecken,beteiligtam Internatio=
nalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehr (Bek.v. 16. Febr.)48, 54. (Bek.v. 12.Nev.)
755. — Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei den
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.)
279. — desgl. am Abkommen über die Lazarett=
schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722. — TeilnahmeDänemarks
und seiner Kolonien am Weltpostvertrage (v.
26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. am
Übereinkommendes Weltpostvereinsüber den Aus.=
tausch von Briefen und Kästchenmit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den Postan=
anweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. —desgl.
über denAustausch von Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
672. — desgl.über denPostbezugvon Zeitungen
und Zeitschriften(v. 26. Mai 06.) 710. — Teilnahme
Dänemarks (ohne Kolonien) am Ubereinkommendes
Weltpostvereinsüber den Postauftragsdienst (v.
26. Mai 06.) 700. ·

Danzig, Errichtung einer Disziplinarkammerdaselbstund
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl. 8887,
88) 264.

Darlehn an das SüdwestafrikanischeSchutzgebietzum
Bau einer Eisenbahn von Lüderitzbuchtnach Keetmans.
hoop (G. v. 16. März) 73.

Darmstadt, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
g887, 88) 264.

DefektederReichsbeamten(Bek.v. 18.Mai Anl. 8820,
134 bis 148) 249.

B
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Defektenbeschluß, Abfassung motivierter Oefekten=
beschlüsseüberDefektederReichsbeamten(Bek. v. 18. Mai
Anl. §§137 bis 147) 273.

Desinfektion beim Auftreten gemeingefährlicher
Krankheiten, allgemeineBestimmungenfür die Aus=
führung (Bek. v. 11. April Anl.) 98. — Ausführung
bei Aussatz (Lepra) (das.Anl.) 108. — bei Cholera
(das. Anl.) 116. — bei Fleckfieber (Flecktyphus)(das.
Anl.) 126. — bei Pest (das.Anl.) 134. — bei
Pocken (Blattern) (das. Anl.) 143.

Desinfektion auf Schiffen und Flößen, allge=
meine Bestimmungen (Bek. v. 11. April Anl.) 104.
— bei Aussatz(Lepra) (das. Anl.) 113. — bei Cholera
(das.Anl.) 121. — bei Fleckfieber(Flecktyphus)(das.
Anl.) 131.— bei Pest (das.Anl.) 140.—bei Pocken
(Blattern)(das.Anl.)148.

Desinfektion von Eisenbahnwagen (Bek. v.
28. Juni) 402. — von Waren und Gegenständenaus
pest und choleraverseuchten Gebieten im inter=
nationalen Verkehre(Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II
Abschn. II) 438. — von Seeschiffen in deutschen
Häfen(Bek. v. 29. Aug. II) 579.

Desinfektionsanweisung (neue)beim Auftretenge=
meingefährlicher Krankheiten (Bek. v. 11. April)
95. — allgemeineBestimmungen(das. Anl.) 96. —
bei Aussatz (Lepra) (das.Anl.) 106. — bei Cholera
(das.Anl.) 114. — bei Fleckfieber (Flecktyphus)
(das.Anl.) 124.— bei Pest (das.Anl.) 132. — bei
Pocken (Blattern) (das.Anl.) 141.— Aufhebungder
gleichenAnweisungenvom 6.Oktober1900 und 21.Fe=
bruar 1904 (Bek. v. 11. April) 96.

Desinfektionsanweisungfür Seeschiffe in deutschen
Häfen(Bek. v. 29. Aug. II) 579.

Desinfektionsmittel, allgemeine(Bek. v. 11. April
Anl.) 96. — bei Aussatz (Lepra) (das. Anl.) 106.
—bei Cholera (das. Anl.) 114. — bei Fleckfieber
(Flecktyphus)(das. Anl.) 124. — bei Pest (das.Aul.)
132. — bei Pocken (Blattern)(das.Anl.) 141.

Desinfektionsmittel für Seeschiffe in deutschen
Häfen(Bek.v. 29. Aug. II § 3) 581.

Detachement, Ostasiatisches(G. v. 17.Mai §6) 156.
Deutsch, Uberweisungvon Geldstrafenan die deutschen
Niederlassungsgemeindenin Tientsin und Hankau(V.
v. 30. Dez. 06.) 1.

Deutschlands. Reich (Deutsches).
Deutsch=Ostafrika, AnrechnungdesJahres 1905 als
Kriegsjahr aus Anlaß des Aufstandes daselbst(V.
v. 30. Jan.) 39. — Haushalts=Etat für 1907 (G.

OigitizedbyCo= gle

1907.

Deutsch=Ostafrika (Forts.)
v. 17. Mai) 190. — Anrechnungder Jahre 1905 und
1906 als Kriegsjahre (A. E. v. 17.Nov. 06.)742.

Deutsch=Südwestafrika s. Südwestafrikanisches
Schutzgebiet.

Diäthylmalonylharnstoff und Diäthylbarbitur=
säure dürfen außerhalbder Apothekennichtverkauft
werden(Bek.v. 17.Dez.)774.

Djeddah, Pest. und Cholerastationdaselbst(Vertr.v.
3. Dez. 03. Tit. III Kap. II Abschn.IV) 494.

Dienstaufwandskosten der Reichsbeamtenfür das
Gnadenvierteljahr und bei der Pensionierung (G. v.
17.Mai Art. 1) 201. (Bek. v. 18.Mai Anl. §§7,
27,42,57,60)246.

Diensteid der Reichsbeamten (Bek.v. 18.Mai Anl.
§*l3) 245. — Berechnung der Dienstzeit nach der
ersteneidlichenVerpflichtung(das.§ 45) 254.

DiensteinkommenderReichsbeamten (Bek.v. 18.Mai
Anl. §§ 4ff.) 246. — Zahlung desselbenfür das
Gnadenvierteljahr (G. v. 17. Mai Art. 1, II) 201.
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 7) 246. — pensionsfähiges
Diensteinkommender Landespolizei in Deutsch=
Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 3) 736.
s. auch Gehalt.

Dienstenthebung (vorläufige)der Reichsbeamten(Bek.
v. 18.Mai Anl. 8§125 bis 131) 271.

Dienstentlassung als Disziplinarstrafe gegenReichs=
beamte(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§75, 76) 261. — Ent.
lassung der auf Probe, Kündigung oder auf
Widerruf angestelltenBeamten (das. § 32) 251. —
des Reichskanzlers und der Staatssekretäre
(das.§ 35) 252.

Dienstreisen, EntschädigungderReichsbeamtenbeiDienst=
reisen (Bek. v. 18. Mai Anl. § 18) 248.

Dienstunfähigkeit derReichsbeamten (Bek.v. 18.Mai
Anl. §§34 bis 36, 39, 53, 54, 61, 68) 252. — der
Landespolizei in Deutsch=Südwestafrika (V.
v. 4. Okt. § 3) 736.

DienstvergehenderReichsbeamten,Begriff (Bek.v.
18.Mai Anl. §72) 261. — Bestrafung (das.§§73
bis 133) 261.

Dienstvorgesetzte der Reichsbeamten,Disziplinarbefug.
nisse(Bek. v. 18.Mai Anl. 8§80, 81) 263.

Dienstwohnung verstorbenerReichsbeamten(Bek. v.
18.Mai Anl. § 9, 42) 247.

Dienstzeit, BerechnungderpensionsfähigenDienstzeitder
Reichsbeamten (G. v. 17.Mai Art. 1, XII bis XVI)

(Bek. v. 18.Mai Anl. I#§s45 ff.) 254. — ins.
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DienstzeitGorts.)
besondereder gesandtschaftlichen und der Konsu=
latsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl. § 51) 256. —
Anrechnungder Militärdienstzeit auf die Dienstzeit
derReichsbeamten(das. 8§ 46 bis 50) 255. — pen=
sionssähigeDienstzeit der Angehörigen der Landes=
polizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.
g 3) 736.
DiplomingenieurenkannnichtderVorwurfdesMan.

werden(G. v. 7. Jan. Art. 2) 4.
Direktoren der oberstenReichsbehörden,einstweiligeVer=
sezungin den Ruhestand (G. v. 17. Mai Art. 1, V)
202.(Bek.v.18.MaiAnl.§25)250.

Disziplinarbefugnisse der Reichsbehördenund ihrer
Vorsteher(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 80 bis 83) 263.

Disziplinarbehörden fürReichs Zivilbeamte (Bek.
v.18.MaiAnl.8§86bis93)264.— fürReichs=
Militärbeamte (das. 8§ 120 bis 123) 270.

Disziplinarhof für Reichsbeamte(Bek. v. 18. Mai
Ual.z586bis88,90bis93,110bis116)264.

Disziplinarkammern für Reichsbeamte(Bek.v. 18.Mai
Unl.§#86bis90,92,93,101bis116)264.

Disziplinarstrafen gegenReichsbeamte(Bek.v. 18.Mai
Anl.8873bis76)261.

Disziplinarverfahren gegen Reichs=Zivilbeamte
(Bekv.18.MaiAnl.8§77bis119)262.—gegen
Reichs.Militärbeamte(das.88120bis123)270.

Dividendenscheine, Einlösung durch Postauftrag im
Weltpostvereinsverkehr(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 2)
701.

Dominika (Republik), Teilnahmeam Weltpostvertrage
65.26.Mai06.)593.(Schlußprotokoll,VII)632.

Drucksachen im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26.Mai 06. Art. 2, 4 bis 6, 12, 14, 16, 26) 595.
Düngerstätten,Desinfektion im allgemeinen(Bek.
v. 11. April Anl.) 103. — bei Cholera (das. Anl.)
120.

Durchfuhr von WarenundGegenständenaus pest-und
choleraverseuchtenGebieten(Vertr. v. 3. Dez.03. Tit. 1
Kop.II Abschn.11)438.

Durchgangsverkehr durchAgyptenim Quarantänezuge
(Vertr.v. 3. Dez. 03. Anl. 1) 516.
Düffeldorf, Schutzvon Erfindungen,Musternund
Warenzeichenauf der landwirtschaftlichenAusstellung
daselbst1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. — Errichtung
einerDisziplinarkammer daselbstund Abgrenzung
ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 87, 88) 264.

OigitizedbyOeor gle

1907. 11

E.
Ehescheidung, Ratifizierungdes internationalenAb-
kommensvom 12. Juni 1902 über den Geltungsbereich
der Gesetzeund der Gerichtsbarkeit darüber seitens
Portugals (Bek. v. 21. März) 84.

Eheschließung, Ratifizierung des internationalenAb.
kommensvom 12. Juni 1902 überdenGeltungsbereich
der Gesetze darüber seitens Portugals (Bek. v.
21. März) 84.

Ehrenzeichen, Annahmevon Ehrenzeichenvon anderen
RegierungenseitensderReichsbeamten(Bek.v. 18.Mai
Anl. § 15) 248.

Eichgebühren für Eichungvon Handelswagen (Bek.
v. 9. März Beil. Art. 4) 92. — desgl.desGetreide.
probers (das. Art. 5, III) 92. — desgl. von Aräo,
metern (das.Art. 6 § 8) 92.

Eichgebührentaxe,AbänderungundErgänzung(Bek.
v. 9. März Beil.) 92.

Eichordnung, Abänderungund Ergänzung(Bek. v.
9. März Beil.) 92.

Eichung von Flüssigkeitsmaßen (Bek.v. 9. März,
Beil. Art. 1)92.— von Fässern (das.Art. 2) 92.—
von Handelswagen (das. Art. 3 u. 4) 92. — von
Getreideprobern (das. Art. 5) 92. — von Aräo=
metern (das.Art. 6) 92.

Eid, VereidigungderReichsbeamten(Bek.v.18.Mai
Anl. § 3) 245. — Berechnung ihrer Dienstzeit
nach der ersteneidlichenVerpflichtung (das.§ 45) 254.
— Vereidigung der Zeugen im Disziplinar=
verfahren gegenReichsbeamte(das.§ 94) 265.

Eidelstedt, VersendungungereinigterKnochenmit der
Bahn nach Rendsburg (Bek. v. 22. März) 85.

Eigentum, BeitrittdesAustralischenBundeszuminter=
nationalenVerbande zumSchutzedesgewerblichenEigen=
tums (Bek. v. 9. Aug.) 424.

Eilbestellung von Briefen im Weltpostverekus.
verkehre (Vertr.v. 26.Mai 06. Art. 13)611.—desgl.
vonBriefen undKästchenmitWertangabe (übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 8 zu 2) 643. — desgl. von Post=
anweisungen (Uübereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 7
u. 8, Art. 4 zu 2) 659. — desgl.von Postpaketen
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 6 zu a, Art. 9) 678.

Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desGartenbauesüber gewisseJollämter (Bek.v.22.Febr.)
66. (Bek.v. 1.Mai) 151. (Bek. v. 11.Sept.) 731.
(Bek.v. 23. Okt.) 739. (Bek.v. 21. Nov.) 757. —

B“
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Einfuhr (Forts.)
Einfuhrbeschränkungenfür Warenusw.aus Australien
wegender San=José=Schildlaus (Bek. v. 2. Juni)
243.— ZollfreieEinfuhrvongebrauchtemUmzugsgut
im VerkehrzwischenDeutschlandund Bulgarien (Bek.
v. 14. Juni) 368. — Einfuhr von Waren und Gegen=
ständenaus pest. und choleraverseuchten Gebieten
(Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II Abschn.II) 438.

Eingangszölle, türkische,aufWarendeutscherHerkunft,
Erhöhung derselben(Vertr. v. 25. April Art. 1) 372.

Einkaufspreis für Zeitungen und Zeitschriftenim
Weltpostvereinsverkehr(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 6
u. 7) 712.

Einlieferungsschein für Wertsendungen im Welt=
postvereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 5)
641. — desgl.für Postanweisungen (Ubereink.v.
26.Mai 06. Art. 3) 659.— desgl.für Postaufträge
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 5) 702.

Einschleppung derSan=José=.Schildlausaus Australien,
Einfuhrbeschränkungendieserhalb(Bek. v. 2. Juni) 243.

Einschreibsendungen im Weltpostvereinsverkehre
(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 6 bis 9, 12, 16, 17, 26)
603. (Schlußprotokoll,IV) 630. — Einschreibsendungen
im Postauftragsdienst (Übereink.v. 26. Mai 66.
Art. 4) 701.

Einspruch gegendie Untersagungder Ausführungoder
Leitung von Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. —
Einspruchder Reichsbeamten gegenihre Pensionie=
rung (Bek.v. 18.Mai Anl. 8§63f) 259.

Eintalerstücke, Außerkurssetzungder deutschenEintaler=
stücke(Bek. v. 27. Juni) 401.

Einzahlung von Postanweisungsbeträgenim Weltpost=
vereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.

Einziehung desWartegeldes derReichsbeamten(Bek.
v. 18. Mai Anl. § 29) 251. — desgl. ihrer Pensionen
(das.5§57ff.) 257.

Einziehungsgebühr für Nachnahmen im Weltpost=
vereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7) 604.—
desgl. für Postaufträge (Übereink.v. 26. Mai 66.
Art. 7 u. 8) 702.

Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung vom4. No=
vember1904, Anderung(Bek.v. 24. Juni) 394.

Eisenbahnbetriebsbeamte, Anderungder Vorschriften
vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 396.

Eisenbahnbetriebsordnungvom4. November1904,
Anderung(Bek.v. 24. Juni) 394.

Eisenbahnen, Berichtigungder Liste der am Inter=
nationalenUbereinkommenüber denEisenbahnfracht.

Dioitized by, Oo gle

1907.

Eisenbahnen (Forts.)
verkehr beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 23. Jan.)
24. — neueListe(Bek. v. 16.Febr.)41. — Berichti=
gung der Liste(Bek. v. 7.Juli) 407. (Bek. v. 24. Aug.)
561. (Bek.v. 18.Sept.) 733. (Bek.v. 12.Nov.) 754.

Darlehn an das Südwestafrikanische Schutz.
gebietzumBau einerEisenbahnvonLüderitzbuchtnach
Keetmanshoop(G. v. 16. März) 73. — Ersetzungder
Signalordnung für die EisenbahnenDeutschlands
vom 5. Juli 1892 und des Nachtrags dazu vom
23. Mai 1898 durchdieneueEisenbahn-Signalordnung
(Bek.v. 24.Juni) 377.— AnderungderEisenbahn.
Bau. und Betriebsordnung vom 4. November1904
(Bek. v. 24. Juni) 394. — Vereinbarung erleichternder
Vorschriften im Wechselverkehremit Luxemburg (Bek.
v. 24. Juni) 400. — Maßnahmen im internationalen
Eisenbahnverkehrebei Pest und Cholera (Vertr. v.
3. Dez. 03. Tit. I Kap. II Abschn.IV) 453. —
Quarantänezug in Agypten (das.Anl. 1) 516.—
VertragzwischenDeutschlandundBelgien wegenHer=
stellungderEisenbahnenLöwen—AachenundMalmedy—
Stavelot (Vertr. v. 15. Aug. 03.) 745.

Anderungder AnlageB der Eisenbahn=Ver=
kehrsordnung (Bek. v. 22. März) 85. (Bek. v.
23.März)88. (Bek.v. 28.Juni) 402. (Bek.v.
16. Sept.) 733. — Anderung und Ergänzung der
Militär-Transport-Ordnung (Bek. v. 28. Juni)
403. (Bek. v. 6. Aug.) 423. (Bek. v. 15.Okt.) 738.
— Anderung des Militärtarifs für Eisenbahnen
(Bek. v. 30. Nov.) 763.

Beförderungungereinigter Knochen zwischen
Eidelstedt und Rendsburg (Bek. v. 22. März) 85. —
desgl. von Schmierölen (Bek. v. 23. März) 88. —
desgl.von Chromammonit (Bek. v. 23. März) 88.
—desgl. von zu unschädlicherBeseitigung bestimmten
tierischen Stoffen (Bek. v. 28. Juni) 402. —
desgl. von Ammon=Carbonit, Ammon Nobelit
und Neuwestfalit (Bek.v. 28. Juni) 402. — desgl.
von Feldhaubitzgeschossen (Bek. v. 28. Juni) 403.

desgl. von Gasreinigungsmasse (Bek. v.
16.Sept.) 733.

Eisenbahn=Signalordnung(v. 24.Juni) 377.
Eisenbahn=Verkehrsordnung s.Eisenbahnen.
Eisenbahnwagen, Desinfektion im allgemeinen(Bek.
v. 11.April Anl.)103.— beiAussag (das.Anl.)
113. — bei Cholera (das.Anl.) 121. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.)131.— beiPest (das.Anl.)140.
—bei Pocken (das.Anl.) 148. — nach Beförderung
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Eisenbahnwagen (Forts.)
von Tieren mit ansteckenden Krankheiten (el.
v. 28. Juni) 402.

ünderungderVorschriftenvom4. November1904
überihreBeschaffenheit usw. (Bek. v. 24. Juni) 395.

s. auchFahrzeuge.
Eiter von Kranken, Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anl.) 99. — bei Aussatz (das.
Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das. Anl.) 127. —
beiPest (das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.)
144.— auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek.
v. 29.Aug. II §§4, 33, 37) 583.

Eknador, TeilnahmeamWeltpostvertrage(v.26.Mai 06.)
593.

Elsaß=Lothringen,BildungvonWeinbaubezirken
(Bek. v. 12. Febr.) 30. — Kontrolle des Landes=
haushalts für 1906 (G. v. 18.April) 95. — Über=
tragung landesherrlicher Befugnisse auf den Statt=
halter in Elsaß=Lothringen(V. v. 23. Nov.) 759.

Entfernung vomAmte ohneUrlaub (Bek.v. 18.Mai
Anl. § 14) 247. — Entfernung aus dem Amt als
Disziplinarstrafe gegen Reichsbeamte(das. §§ 73,
75, 76, 84) 261.

Entlassung desReichskanzlers und der Staats=
sekretäre (G. v. 17. Mai Art. 1, IX) 202. (Bek.
v. 18.Mai Anl. § 35) 252.— desgl.der auf Probe,
Kündigungoder auf Widerruf angestelltenBeamten
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 32) 251. — Dienstentlassung
als Disziplinarstrafe gegen Reichsbeamte (das.
& 75,76)261.

Entwürfe für ErzeugnissedesKunstgewerbes,Schutzder=
selben(G. v. 9. Jan. § 2) 7. — Entwürfe als Werke
der bildenden Künste (das. § 4) 7.

Epidemie, internationaleUbereinkunftüber Maßregeln
gegenPest, CholeraundGelbfieber(v. 3.Dez.03.)425.

Erben des Urhebersvon Werkender bildendenKünste
und der Photographie (G. v. 9. Jan. § 10) 8S.

Erbrochenesvon Kranken,Desinfektion im allge=
gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Cholera
(das.Anl.) 117. —bei Fleckfieber (das.Anl.) 126.
—bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.
Anl.) 144. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Aug. II. §§4, 34, 36) 583.

Erfindungen, Schutzderselbenauf der Ausstellung
vonErfindungenderKleinindustrie in Berlin 1907
(Bek. v. 11. Mai) 154. — desgl. auf der landwirt.=

OigitizecbyCo= gle

Erfindungen (Forts.)
schaftlichen Ausstellung in Düsseldorf 1907 (Bek.
v. 18.Mai) 237. — desgl. auf der Hygiene. Aus=
stellungzu Berlin 1907 (Bek.v. 12.Juli) 408.

Erfurt, Errichtung einer Disziplinarkammer daselbstund
AbgrenzungihresBezirks(Bek.v. 18.Mai Anl. §8887,
88) 264.

Ergänzungsgebühr bei Eilbestellungenim Weltpost.
vereinsverkehre(Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 13,3) 612.
(Übereink.v. 26.Mai 06. Art. 8, 2) 643. (Ubereink.v.
26.Mai 06. Art. 3, 7) 659. (Vertr. v. 26.Mai 06.
Art.9,2)681.

Erlöschen desUrheberrechtsan Werkender bildenden
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. 88 10, 11,
25 bis 30) 8.

Ersatzleistungbei Defekten derReichsbeamten(Bek.
v. 18.Mai Anl. 8§140ff.) 274. — für Nachnahme.
sendungen im Weltpostverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 7) 604. — desgl. für Einschreibsendungen
(das.Art. 8 u. 17) 605. — desgl. für Wertsendungen
(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 12) 646. — desgl. für
Postanweisungsbeträge (Ubereink.v. 26.Mai 06.
Art. 7) 664. — desgl. für Postpakete mit oder ohne
Wertangabe(Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 1, 8, 15,16)
674. — desgl. im Postauftragsverkehr (Ubereink.
v. 26.Mai 06. Art. 11u. 12) 704.

Erzengnisse desKunstgewerbes,Schutzderselben(G. v.
9. Jan. §2) 7.

Eßgeschirre für Kranke,Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Aul.)
136. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. 889,
33 bis 37) 584.

Eßlöffel für Kranke, Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussat (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. 8§9,
33 bis 37) 584.

Expeditionskorps, Ostasiatisches(G. v. 17.Mai §6)
156.
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F.
Fabrik, Vorschriftenüber die Einrichtungund den
Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten
Anlagen (Bek. v. 17. Febr.) 34. — Aufshebungder
darüber erlassenenVorschriften vom 8. Juli 1893 und
vom 9. April 1905 (das. § 12) 38. — Vorschriften
über die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen
zur Herrichtung von Alkali=Chromaten (Bek. v.
16.Mai) 233.

FahrgeschwindigkeitderEisenbahnzüge,Anderungder
Vorschriften darüber vom 4. November 1904 (Bek. v.
24. Juni) 399.

Fahrkarten, Militärfahrkartenfür Militärmusikerund
Wehrpflichtige(Bek. v. 30. Nov.) 763.

Fahrlässigkeit, fahrlässigeVerletzungder Urheberrechte
an Werkender bildendenKünsteund derPhotographie
(G. v. 9. Jan. 8§31 ff.) 13.

Fahrordnung auf denEisenbahnen,AnderungderVor=
schriften darüber vom 4. November 1904 (Bek. v.
24. Juni) 396.

Fahrpläne für Sonderzüge,Anderungder Vorschriften
darübervom 4. November1904 (Bek. v. 24. Juni) 399.

Fahrzeuge, AbänderungderNot- undLotsensignal.
ordnung vom 14. August 1876 (V. v. 7. Febr.) 27. —
Desinfektion von Fahrzeugenfür Kranke im all=
gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 103. — bei Aus.
satz (das.Anl.) 113. — bei Cholera (das.Anl.)
120. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 131. — bei
Pest (das.Anl.) 139. — bei Pocken (das.Anl.) 147.
s. auch Eisenbahnwagen.

Fässer, Eichung und Stempelung(Bek. v. 9. März
Beil. Art 2) 92.

Federbetten von Kranken, Desinfektion im allge=
meinen(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussatz
(das.Anl.) 110.— bei Cholera (das.Anl.) 117.—
bei Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.
Anl.) 136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen(Bek.v. 29. Aug. II.
K 13,33bis37)585.

Feilhalten von Akzneimitteln,Einschränkung(Bek.v.
29. Juli) 418. (Bek. v. 17.Dez.)774.

Feld, Abkommenzur Verbesserungdes Losesder Ver=
wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren(v. 6. Juli 06.) 279.

Festnahme, vorläufige,desAngeschuldigtenimDisziplinar-
verfahren gegen Reichsbeamte ist unzulässig (Bek. v.
18.Mai Anl. § 94) 265.

OigitizedbyCo= gle

Festung, Erweiterungder Rayons für die FestungCöln
(Bek. v. 22. März) 85.

Fiskus als Erbe desUrhebersvon Kunstwerken(G. v.
9. Jan. § 10) 8.

Flagge, Führen der gelbenFlagge auf Seeschiffenbei
gemeingefährlichen Krankheiten (Bek. v. 29. Aug.
84) 565.— Underungenin derFührungder Reichs.
dienstflagge (V. v. 9. Okt.) 753.

Flecksieber, Desinfektionsanweisung (Bek. v.
11. April Anl.) 124. — Desinfektionsmittel
(das. Anl.) 124. — Ausführung der Desin=
fektion (das. Anl.) 126. — besondereVorschriften
für die Desinfektionauf Schiffen und Flößen (dafs.
Anl.) 131.
Behandlung von Seeschiffen mit Fleckfieberkranken

in deutschenHäfen(Bek. v. 29.Aug. I. § 18)573.—
Desinfektionsanweisung(das. II. § 35) 591.

Flecktyphus, Desinfektionsanweisung (Bek. v.
11.April Anl.) 124. — Desinfektionsmittel (das.
Anl.) 124. — Ausführung der Desinfektion
(das. Anl.) 126. — besondereVorschriften für die
Desinfektion auf Schiffen und Flößen (das. Anl.)
131. — desgl. auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Aug. II. § 35) 591.

Flöße, allgemeineVorschriftenfür die Desinfektion
derselbenbeim Auftreten gemeingefährlicherKrankheiten
(Bek. v. 11. April Anl.) 104. — bei Aussatz
(Lepra) (das. Anl.) 113. — bei Cholera (das. Anl.)
121. — bei Fleckfieber (Flecktyphus) (das. Anl.)
131. — bei Pest (das. Anl.) 140. — bei Pocken
(Blattern) (das. Anl.) 148.

Flurschäden, Vergütungder Sachverständigender Ab.
schätzungskommissionfür Flurschäden(A. E. v. 6. Aug.)
417.

Flüsse, Maßnahmenfür FlußläufebeiPest undCholera
(Vertr. v. 3. Dez.03. Tit. 1 Kap. II Abschn.IV) 454.

Flüssigkeitsmaße, Eichung(Bek. v. 9. März Beil.
Art. 1) 92.

Formaldehyd als Desinfektionsmittel allgemein
(Bek. v. 11. April Anl.) 97. — bei Aussatz (das.
Anl.) 107. — bei Cholera (das. Anl.) 115. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 124.— bei Pest (das.Anl.)
133. — bei Pocken (das. Anl.) 142. — für Sece=
schiffe in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. §3)
582.

Formen, Vernichtungder Formenzu unerlaubtenNach=
bildungenvon Kunstwerken(G. v. 9. Jan. 8#§37ff.)14.
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Frankfurt a. M., Errichtungeiner Disziplinarkammer
daselbstundAbgrenzungihresBezirks(Bek.v. 18.Mai
Anl. §§87, 88) 264.

Frankfurt a. O., Errichtungeiner Disziplinarkammer
daselbstund Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai
Anl. §§87, 88) 264.

FrankicrungderSendungenim Weltpostvereinsverkehre
(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 11) 609. (Vertr. v.
26.Mai 06. Art. 4) 676.

s. auch Porto.
Frankreich, Eisenbahnstrecken,beteiligtam Internatio=
nalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehr (Bek. v. 16. Febr.) 47, 53, 55, 57, 63. —
Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes Loses
der Verwundeten und Kranken bei den im Felde
stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. —
besgl.an der internationalenUbereinkunft,betreffend
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommen über
dieLazarettschiffe (v. 21. Dez.04.) 722. — Über.
einkunftmit Deutschland,betreffendden Schutzan
Werkender Literatur und Kunst und an Photo=
graphien und Aufhebung der Literarkonventionvom
19.April 1883 (Vertr. v. 8. April) 419.

Teilnahme Frankreichsmit Algerien, den fran=
zösischenKolonien und Schutzgebietenvon Indochina
undallen anderenfranzösischenKolonien am Welt=
postvertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593.
—desgl. am UbereinkommendesWeltpostvereinsüber
denAustausch von Briefen und Kästchenmit Wert=
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl. über den
Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. —
desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.
26. Mai 06.) 672. — Teilnahme Frankreichs mit Al.
gerienam Übereinkommendes Weltpostvereinsüber den
Postauftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700.

Fristen im VerfahrenwegenUntersagungderAusführung
oderLeitung von Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4.
— Schutzfristen für Urheberrechte an Werken der
bildendenKünste und der Photographie (G. v. 9. Jan.
& 25 bis 30) 12. — Verjährung des Anspruchs
aufSchadenersatzund der StrafverfolgungwegenVer=
leung dieserUrheberrechte (das.8§47 bis 50) 16.

Fristen im Disziplinarverfahren gegenReichs=
beamte (Bek. v. 18. Mai Anl. 8§§99, 108, 111 bis
116, 126, 133) 266. — desgl. im Defektenver=
fahren(das.85144,147)275.— desgl.imPen=
sionsverfahren (das. §#§63, 66) 259. — desgl. bei

OigitizedbyOeor gle

Fristen (Forts.)
Beschreitungdes Rechtswegs gegenden Fiskus (das.
*s150) 276.

Fuhrkosten der Reichsbeamten(Bek. v. 18.Mai Anl.
*s18) 248.

Fürsorge für die WitwenundWaisen,Gründungeines
Hinterbliebenen Versicherungsfonds (G. v.
8. April) 89. — Bewilligungenfür Hinterbliebenevon
Reichsbeamten (G. v. 17. Mai) 201. (Bek. v.
18. Mai Anl. # 7 bis 9, 19, 31, 69) 246. — Be.

amtenhinterbliebenengesetz (v. 17. Mai) 208. —
Außerkraftsetzungdes Gesetzesv. 20. April 1881 (G. v.
17.Mai § 23) 213. — Militärhinterbliebenen.
gesetz (v. 17. Mai) 214. — Außerkraftsetzungdes Ge.
setzesvom 17. Juni 1887 über die Fürsorge für die
Witwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheers
und der Marine (G. v. 17.Mai § 23) 213. — Für.
sorge für die Hinterbliebenen der Landespolizei in
Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.8§3ff.) 736.
—desgl. der Reichsbankbeamten (V. v. 4. Nov.)
742.

G.
Garderoberäume in SZigarrenfabriken (Bek. v.
17. Febr.) 34. — in Anlagen zur Herstellung von
Alkali= Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.

Gartenbau, Gestattung der Einfuhr von Gegenständen
desGartenbauesüber gewisseJollämter (Bek. v. 22. Fehr.)
66. (Bek.v. 1.Mai)151. (Bek.v. 11.Sept.)731.
(Bek. v. 23. Okt.)739. (Bek.v. 21. Nov.) 757.

Gasreinigungsmasse, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 16. Sept.) 733.

Gebühren im Disziplinarverfahren gegenReichs=
beamte(Bek. v. 18.Mai Anl. § 124) 271. — im
Defektenverfahren (das.§ 148) 276. — für die
Erfüllung von Zollförmlichkeiten bei Postpaketen im
Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7)
679. — Gebährenfreiheit für Briefsendungen im
Weltpostvereinsverkehre (Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 11 zu 3 u. 4) 610. — desgl.für Briefe und
Kästchenmit Wertangabe (Übereink.v. 26. Mai 06.
Art. 6) 641. — desgl.für Postanweisungen (Über=
eink. v. 26. Mai 06. Art. 3 u. 4) 658. — desgl. für
Postpakete (Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 10) 682. —
Gebührenfreiheitfür Lazarettschiffe (Abk. v. 21. Dez.
04. Art. 1) 727. — Gebührenbezug im Weltpost=
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Gebühren (Forts.)
vereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 12) 611.
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 5) 640. (Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 3, 5) 658. (Schlußprotokoll dazu)
670. (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 3, 5, 6, 8, 9 u.
Schlußprotokoll)674. (Übereink.v. 26.Mai 06. Art. 5,
7, 9) 702.

Gebührentarif für denKaiser=Wilhelm.Kanal, Ver=
längerungseinerGültigkeitsdauer(G. v. 8. Mai) 153.

Gefahrsignal nachderEisenbahnSignalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 378.

Gefängnisstrafe wegenVerletzungderUrheberrechtean
Werkender bildendenKünste und der Photographie
(G. v. 9. Jan. §S§32, 33, 34) 13.

Gehalt (Diensteinkünfte)der Reichsbeamten,JZahlung
desselben(Bek.v. 18. Mai Anl. S#§4, 5) 246. —
Zession, Verpfändung und Beschlagnahme
(das. §§ 6, 19) 246. — Zahlung für das Gnaden.
vierteljahr (das. S§ 7, 8) 246. (G. v. 17. Mai
Art.1,II) 201. — desgl.in Krankheitsfällen und
bei Beurlaubungen (Bek. v. 18.Mai Anl. § 14)
247. — AnrechnungsfähigesEinkommenbeiBerechnung
derPension (das.§§ 42 bis 44) 253. — Zahlung
des Gehalts bis zum Zeitpunkte der Pensionierung
(das.§§ 63, 67) 259. — bei Suspension vom
Amte (das.§§126, 128 bis 131) 271. — Zulässigkeit
des Rechtswegs über Ansprüche auf Gehalt (das.
§8149 bis 153) 276. — Annahme von Gehaltsbezügen
von fremden Regierungen seitens der Reichs.
beamten(das. § 15) 248.

Gelbfieber, internationale lbereinkunft, betreffend
Maßregeln gegenGelbfieberusw. (v. 3.Dez.03.) 425.—
Behandlung von Seeschiffen mit Gelbfieberkrankenin
deutschen Häfen (Bek. v. 29. Aug. I. § 16) 572.

Geldstrafen, Uberweisungvon Geldstrafenan die
deutschenNiederlassungsgemeindenin Tientsin und
Hankau (V. v. 30.Dez. 06.) 1. — Geldstrafenwegen
Zuwiderhandlungengegendas Gesetzüber dasUrheber.
recht an Werken der bildendenKünste und der Photo=
graphie (G. v.9. Jan. 8§32 bis 35, 40) 13. — desgl.
wegenfalscher Angabenbei der Berufs und Betriebs.
zählung im Jahre 1907 (G. v. 25. März § 5) 88.—
Geldstrafen als Disziplinarstrafen gegenReichs.
beamte (Bek.v. 18. Mai Anl. S§74, 76, 81 bis 83,
98 bis 100, 108, 130) 261.

Gemälde, Einfuhrzoll in Nordamerika
22.April/2.MaiArt.1)307.

(Vertr. v.
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Gemeinde, ÜberweisungvonGeldstrafenan diedeutschen
Niederlassungsgemeindenin Tientsin und Hankau (V. v.
30. Dez. 06.) 1.

GemeingefährlicheKrankheiten, AnderungderAus=
führungsbestimmungenvom 21. Februar 1904 zu dem
Gesetzevom 30. Juni 1900 über ihre Bekämpfung
(Bek.v. 5.April) 91.—Desinfektionsanweisungen
(Bek.v. 11.April) 95.— InternationaleUbereinkunft,
betreffendMaßregelngegenPest, Cholera undGelb=
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — Untersuchung von
Seeschiffen (Bek. v. 29. Aug) 563.

Generalakte der InternationalenKonferenzvonAlge=
ciras, ihreRatifizierung(Bek.v. 9.Jan.) 19.
General=Sanitätsinspektor in Agypten(Vertr. v.
3. Dez. 03. Anl. II) 520.

Genf, Abkommenzur Verbesserungdes Losesder Ver=
wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — TeilweiseAufhebung
der Genfer Konvention vom 22.August 1864 (das.
Art. 31) 299. — Beitritt des DeutschenReichs zur
Genfer Konvention vom 22. August 1864 (Bek. v.
29. Mai) 303. — Abkommenüber die Lazarettschiffe
in Ergänzung der Genfer Konvention (v. 21. Dez. 04.)
722.

Gerichte, ihre Zuständigkeit bei Verfolgung ver=
mögensrechtlicherAnsprüche der Reichsbeamten und
gegendieselben(Bek.v. 18.Mai Anl. §§79, 149 bis
155) 262. — Mitwirkung im Defektenverfahren
(das. §§143 ff.) 275. — Errichtung eines Gerichts
zweiterInstanz für das SchutzgebietKiautschou (V. v.
28.Sept.)735.

Gerichtsstand der Reichsbeamten im Auslande
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§21, 22) 249. — der Deut.
schenim SultanateZanzibar (V. v. 11. Juni) 367.

Geschäftsordnungbei denOisziplinarbehörden(Bek.
v. 18.Mai Anl. § 92) 265.

Geschäftspapiere im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 2, 4 bis 6, 12, 14, 16, 26) 595.

Geschenke,AnnahmevonGeschenkenseitensderReichs=
beamten(Bek. v. 18.Mai Anl. § 15) 248.

Gesundheit, Vorschriftenüber die gesundheitlicheBe=
handlung der Seeschiffe in deutschenHäfen (Bek. v.
29. Aug. 1) 563.

s. auch Krankheiten.

Gesundheitsamt, internationales,zuParis (Vertr.v.
3. Dez. 03. Titel IV, VI und Anl. III) 513. — Gesund=
heitsämterin Agypten (das.Anl. II) 520.
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Gesundheitsaufseherin Agypten(Vertr.v. 3.Dez.03.
Anl. I u. II) 516.

Getreideprober, Eichungund Beschaffenheit(Bek. v.
9.März Beil. Art. 5) 92.

Gewalt (vis major), Nichthaftungfür Einschreib=
sendungen im Weltpostvereinsverkehrim Falle höherer
Gewalt(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 8) 605. — desgl.
fürWertsendungen (Ubereink.v. 26.Mai 06.Art. 12)
646.— desgl. für Postpakete (Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 15) 685. — desgl. im Postauftragsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 11) 701.

Gewährleistung für Einschreibsendungen imWelt.
postvereinsverkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 8
u.17)605.— desgl.für Wertsendungen (Übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 12) 646. — desgl. für Post=
anweisungsbeträge (Übereink.v.26.Mai 06. Art. 7)
664.— desgl. für Postpakete (Vertr. v. 26. Mai 06.
Art.1, 8, 15, 16) 674.— desgl.im Postauftrags=
verkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 11 u. 12)704.

Gewahrsam der Reichsbeamtenvon öffentlichemoder
Privatvermögen(Bek. v. 18.Mai Anl. §§ 136, 141)
273.

Gewerbebetrieb, Untersagungdes Betriebs des Ge=
werbesals Bauunternehmer, Bauleiterusw. (G.v.
7. Jan.) 3. — Gewerbebetriebdurch Reichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. § 16) 248.
Gewerbeordnung,Abänderungund Ergänzungder=
selben (G. v. 7. Jan.) 3. (Bek. v. 17. Febr.) 34.
(V. v. 21. Febr.) 65. (Bek. v. 27. Febr.) 66. (Bek. v.
12.April) 93. (Bek.v. 16.Mai) 233. (Bek.v. 1. Juli)
404. (Bek. v. 5. Juli) 405.

Gewerbliches Eigentum, Beitritt des Australischen
Bundes zum internationalen Verbande zumSchupzedes
gewerblichenEigentums (Bek. v. 9. Aug.) 424.
Gleisanlagen der Eisenbahnen,Anderungder Vor=
schriftendarüber vom 4. November1904 (Bek. v.
24.Juni) 394.

Gleissperrsignale nachderEisenbahn=Signalordnung
(Bek. v. 24. Juni) 385.

Gnadenbezüge von HinterbliebenenverstorbenerReichs=
beamten(G. v. 17.Mai Art. 1) 201. (Bek. v. 18. Mai
Anl. S§7, 8, 9, 31, 69) 246.
Gouverneur, Befugnissegegendie Angehörigender
Landespolizei in Deutsch=Südwestafrika (V. v. 1. Okt.
&8 und 10) 737.

Grenzen, Maßnahmenan denMeeres undLandgrenzen
beim Auftreten von Pest und Cholera (Vertr. v.
3.Dez.03. Tit. 1 Kap.II Abschn.1IIIu. IV) 441.
Riichs=-Gesetzbl.1907.
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des Loses der Verwundeten und Kranken bei den
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl. an der internationalen Ubereinkunft, betr.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber die
Lazarettschiffe (v. 21. Dez. o4.) 722. — Aus.
lieferungsvertrag mit Deutschland (v. 12. März“
27. Febr.)545.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.)
594. — desgl. am UbereinkommendesWeltpostvereins
über denAustausch der Briefe und Kästchenmit Wert.
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den
Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 96.) 656.
(Schlußprotokolldazu)670. — desgl. überdenAustausch

protokoll, IV) 698. — desgl. überdenPostauftrags.
dienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über denPost.
bezugvon Zeitungen und SBeitschriften(v. 26. Mai 06.)
710.

kommenzur VerbesserungdesLosesder Verwundeten
und Kranken bei den im Felde siehendenHeeren
(Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. — desgl. an der inter.
nationalen Ubereinkunft, betr. Maßregeln gegenPest,
Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez. 03.) 425. —
Unterstellung der Deutschen im Sultanate Janzibar
unter die großbritannischenGerichte (V. v. 11. Juni)
367.

Teilnahme Großbritanniens mit verschiedenenbri.
tischenKolonien amWeltpostvertrage (v. 26. Mai 00.
Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. am Übereinkommen
des Weltpostvereins über den Austausch von Briefen
und Kästchenmit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636.

Handelsbeziehungen zumBritischenReiche(G.
v. 16.Dez.)771. (Bek.v. 19.Dez.)772.

des Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
— desgl. am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
594. — desgl.am UbereinkommendesWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über
den Austausch von Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
672. — desgl. am Abkommen über die Lazarett==
schiffe (Bek. v. 9. Sept.) 730.

meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussag
·0
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Gurgelwasser (Forts.)
(das.Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126.
—bei Dest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.
Anl.) 143. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Aug. II §4) 583.

Gutachten von Sachverständigenvor Untersagungdes
Gewerbebetriebsals Bauunternehmer, Bauleiter
usw. (G. v. 7. Jan.) 3. — in Sachen des Urheber=
rechts an Werken der bildendenKünsteund der Photo=
graphie (G. v. 9. Jan. § 46) 16. — Abgabe außer=
gerichtlicherGutachtenvon Reichsbeamten als Sach=
verständige(Bek.v. 18.Mai Anl. § 12) 247.

H.
Haag, Abkommenüber die Lazarettschiffe(v. 21. Dez. 04.)
722.

Hadern aus pest undcholeraverseuchtenGebieten(Vertr.
v.3.Dez.03.Tit.1 Kap.II Abschn.Il Urt.12)439.

Hafen, Maßregeln in denHäfen beimAuftretenvon
Pest und Cholera (Vertr.v. 3.Dez.03.Tit. 1Kap. II
Abschn.III) 441. — Vorschriften über die gesund=
heitliche Behandlung der Seeschiffe in deutschen
Häfen nebst Desinfektionsanweisung (Bek. v.
29.Aug.)563.

Haftpflicht der zu Bußen für unerlaubteNachbildung
von Kunstwerken Verurteilten (G. v. 9. Jan. § 35)
13. — der Reichsbeamten für Defekte (Bek. v.
18. Mai Anl. 8135) 273.

s. auch Gewährleistung.
Haftung s. Haftpflicht.
Haiti, Teilnahmeam Weltpostvertrage(v. 26.Mai 06.)
594.

Haltscheibe als Haltsignal nachderEisenbahn=Signal=
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.

Haltsignal nachderEifenbahn-Signalordnung(Bek. v.
24. Juni) 380.

Hände von Kranken, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussatz (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 118. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 128.— bei Pest (das.Anl.)
137. — bei Mocken (das.Anl.) 145. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. § 17)
585.

Handelsabkommen zwischendemDeutschenReich und
den VereinigtenStaaten von Amerika (v. 22. Apri!
2.Ma) 305.
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Handelsbeziehungen zum Britischen Reiche (G. v.
16. Dez.) 771. (Bek. v. 19. Dez.) 772.

Handelspapiere, EinlösungdurchPostauftragimWelt=
postvereinsverkehr(ÜUbereink.v. 26.Mai 06. Art. 2) 701.

Handelsvertrag, JusatzübereinkunftzumHandelsvertrage
zwischenDeutschlandund der Türkei vom 26. August
1890 (v. 25. April) 371.

Handelswagen, Eichung(Bek.v. 9.März Beil. Art. 3
und 4) 92.

Handsignal als HaltsignalnachderEisenbahn=Signal=
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.

Handwerkskammer, Ernennungvon Sachverständigen
lur Begutachtungfür handwerksmäßigeGewerbebetriebe
im BaugewerbeerfolgtnachAnhörungderHandwerks=
kammer(G. v. 7. Jan. Art. 1) 3.

Hankan, Uberweisungvon Geldstrafenan die deutsche
Niederlassungsgemeindedaselbst(V. v. 30. Dez. 06.) 1.

Hannover, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbsft
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
§&87, 88) 264.

Harn von Kranken,Desinfektion im allgemeinen(Bek.
v. 11. April Anl.) 99. — bei Cholera (das. Unl.)
117. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. — bei Pest
(das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.) 144. —
auf Seeschiffen in deutschenHäfen(Bek.v. 29.Aug.
II. §§4, 34 bis 37) 583.

Haubitnzgeschosse,Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 28. Juni) 403.

Haupteisenbahnen, AnderungderEisenbahn-Bau.und
Betriebsordnungvom 4. November1904 (Bek. v.
24. Juni) 394.

Hauptsignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 381.

Haushalts=Etat für dieSchutzgebietefür 1906, erster
Nachtrag dazu (G. v. 16.März) 70. — zweiter
Nachtrag dazu (G. v. 16. März) 72.

Kontrolle des Haushalts derSchutzgebietefür
1906 (G. v. 18.April) 95.

Vorläufige Regelung des Haushalts der Schutz=
gebietefür April und Mai 1907 (G. v. 25.März)
83. — FeststellungdesHaushalts=-Etatsfür 1907 (G.
v. 17. Mai) 188.

Haushaltungsgegenstände, Jollfreiheitfür gebrauchtes
Umzugsgutim VerkehrzwischenDeutschlandund Bul.
garien(Bek. v. 14.Juni) 368.

Hedjaz, Auftretenvon Pest und Cholera(Vertr. v.
3. Dez. 03. Tit. II Kap.1 Abschn.III. B) 463.
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Heer, Abkommenzur VerbesserungdesLosesder Ver=
wundetenund Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren(v. 6. Juli 06.) 279.

Herausgeber als UrhebervonKunstwerken(G.v. 9. Jan.
&5, 6, 9)8.

Herzegowina s. Bosnien Herzegowina.
Hessen(Großherzogtum),Bildung von Weinbaubezirken
(Bek. v. 12. Febr.) 29.

Hinterbliebene,GründungeinesHinterbliebenen=Ver=
sicherungsfonds (G. v. 8. April) 89. — Bewilli=
gungen für Hinterbliebene von Reichsbeamten (6.
v. 17.Mai) 201. (Bek. v. 18.Mai Anl. §§7 bis 9,
19,31, 69) 246. — ZulässigkeitdesRechtswegs
über ihre Ansprüche(Bek. v. 18. Mai Anl. § 149) 276.
— Beamtenhinterbliebenengesetz (v. 17. Mai)
208.— Militärbinterbliebenengese)k (v. 17. Mail)
214. — Hinterbliebene der Unterklassender Landes=
polizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.
53) 736. — Fürsorge für die Hinterbliebenen der
Reichsbankbeamten (V. v. 4. Nov.) 742.

Honduras, Tellnahmeam Abkommenzur Verbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei den
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
— desgl. am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
594.
HornsignalalsHaltsignalnachderEisenbahn=Signal.
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.

Hygiene=Ausstellung zu Berlin 1907, Schutz von
Erfindungen,Musternund Warenzeichendaselbst(Bek.
v. 12.Juli) 408.

J.
Japan, TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
— desgl. am Weltpostvertrage (v. 26.Mai 66.)
594. (Schlußprotokoll,VI) 631. — desgl.am Uber=
einkommendesWeltpostvereinsüber denAustausch von
Briefen und Kästchenmit Wertangabe (v. 26. Mai
06.) 636. — desgl. über denDostanweisungsdienst
(v. 26. Mai 066.)656. — desgl. über den Austausch
von Postpaketen (v. 26. Mai 06.) 672. — Teil-
nahmeam Abkommen über die Lazarettschiffe (v.
21.Dez.04.) 722.
Indigenat, EinziehungdesWartegeldes derReichs=
beamtenbei Verlust des deutschenIndigenats (Bek.

OigitizedbyOeor gle

1907. 19

Indigenat (Forts.)
v. 18.Mai Anl. 5 29) 251. — desgl.der Pension
(das.§ 57) 257.

Indochina — französisch— Teilnahmeam Weltpost.
vertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593.
—desgl. am Ubereinkommendes Weltpostvereinsüber
den Austausch von Briefen und Kästchenmit Wert.
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den
Postanwelsungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
— desgl. über den Austausch von PVostpaketen (v.
26. Mai 06.) 672.

Indossament, Ubertragung von Postanweisungsbeträgen
im WeltpostvereinsverkehredurchIndossament(Ubereink.
v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.

Infizierte Räume bei gemeingefährlichenKrankheiten,
Desinfektion im allgemeinen (Bek. v. 11. April
Anl.) 101. — bei Aussag (das.Anl.) 111. — bei
Cholera (das. Anl.) 119. — bei Fleckfieber (das.
Anl.) 129. — bei Pest (das. Anl.) 137. — bei
Pocken (das. Anl.) 146. — auf Seeschiffen in
deutschenHäfen(Bek. v. 29. Aug. II. 9823, 33 bis
37) 586.

Instanz, letzte,für Klagenübervermögensrechtliche
Ansprücheder Reichsbeamten oder gegen diese ist
das Reichsgericht(G. v. 17.Mai Art. 1, XXII und
XXIII) 206. — ErrichtungeinesGerichtszweiterIn=
stanzfür das SchutzgebietKiautschou (V. v. 28. Sept.)
735. — EinsetzungdesReichsgerichtsals letzteInstanz
für gewissekoburgische Rechtssachen(V. v. 30. Okt.)
741.

rung ihrer Generalakte(Bek. v. 9. Jan.) 19.
Internationale Übereinkunft, betreffendMaßregeln
gegenPest, Cholera und Gelbfieber(v. 3. Dez. 03.) 425.

Internationaler Verband zumSchutzedesgewerblichen
Eigentums, Beitritt des AustralischenBundes (Bek. v.
9.Aug.)424.

Internationaler Vertrag, betreffendden Austausch
von Postpaketen(v. 26. Mai 06.) 672.

Internationales Abkommen über die Lazarettschiffe
(v.21.Dez.04.)722.

Internationales Bureau desWeltpostvereins(Vertr.
v. 26. Mai 06. Art. 22) 620.

Internationales Gesundheitsamt zu Paris (Vertr.
v. 3.Dez.03.Tit.IV, 6 undAnl.110)513.

Internationales Privatrecht, RatifizierungderAb.
kommendarüber vom 12. Juni 1902 seitensPortugals
(Bek.v.21.Mär))84.
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Internationales übereinkommen über den Eisen=
bahnfrachtverkehr,Berichtigung der Liste der daran be=
teiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.) 24. —
neueListe(Bek. v. 16.Febr.) 41. — Berichtigungder
Liste(Bek. v. 7. Juli) 407. (Bek.v. 24. Aug.) 561.
(Bek.v. 18.Sept.) 733. (Bek.v. 12.Nov.) 754.

Internationales Ubereinkommen,betreffenddenAus=
tausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — betr. denPostanweisungs=
dienst (v. 26. Mai 06.) 656. —betr. den Post=
auftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. —betr.
den Postbezug von JZeitungen und Zeitschriften (v.
26. Mai 06.) 710.

Invalidenversicherung, Sählung der Versicherungs=
pflichtigen und Rentenempfängerim Jahre 1907 (G.
v. 25. März) 87.

Johannistee Brockhaus darf außerhalbderApotheken
nicht verkauft werden (Bek. von 29. Juli) 418.

Irland s. Großbritannien und Irland.
Italien, Eisenbahnstrecken,beteiligtam Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 16. Febr.) 50, 56, 57, 64. (Bek. v. 7. Juli)
407. — Teilnahme am Abkommen zur Verbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei den
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl. an der internationalenUbereinkunft,betr.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez.03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Teilnahme Italiens und der italienischenKolonien
am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u.
Art. 27) 594. — desgl.am UbereinkommendesWelt.
postvereinsüber denAustauschvon Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
656. — desgl. über denAustauschvon Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Postauf=
tragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.über
den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften (v.
26. Mai 06.) 710.

Jugendliche Arbeiter, Beschäftigungin Zigarren=
fabriken (Bek. v. 17. Febr. 8 7) 36. —desgl. in
Werkstättender Tabakindustrie (V. v. 21. Febr.) 65.
(Bek. v. 27. Febr.) 66. — in Anlagen zur Herstellung
von Alkali=Chromaten (Bek. v. 16. Mai §9) 235.

Juristische Personen als Urheber von Kunstwerken
(G. v. 9. Jan. § 5) 8. — als Erbe desUrhebersvon
Kunsiwerken(das. §&10) 8.
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K.

der Reichsbeamten(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 1, 14, 15,
17, 18,25, 49, 54, 66, 67, 87,88,93, 118,159)245.

von Geldstrafen an die deutschenNiederlassungsge=
meindenin Tientsin undHankau (V. v. 20.Dez.066.)1.
— überAbänderungder Ausführungsbestimmungenzu
demGesetzüberdieKriegsleistungen (V. v. 29.Dez. 6.)
5. — betreffenddie Einberufung desReichstags (V.
v. 4. Febr.) 25. —betreffend Lotsensignalordnung
(V. v. 7. Febr.) 27. —betreffend die Anrechnungdes
Jahres 1905 als Kriegsjahr aus Anlaß des Auf.
standesin Deutsch=Ostafrika (V. v. 30. Jan.) 39.—
desgl. in Südwestafrika (A. O. v. 12. April) 154.
—betreffend die Beschäftigungvon Kindern, jugend=
lichenArbeiternund Arbeiterinnenin Werkstättender
Tabakindustrie sowie die Aufsicht daselbst(V. v.
21.Febr.)65.—betreffenddieErrichtungeinesReichs.
Kolonialamts (A. E. v. 17.Mai) 239. —betreffend
die Aufhebungder Exterritorialitätsrechte der
Deutschenim Sultanate Zanzibar (V. v. 11. Juni)
367. —betreffend die Aufhebung des Ausfuhrver=
bots für Waffen und Schießbedarf nach Athiopien
(V. v. 15. Juli) 416. — betr. Abänderung der Aus=
führungsbestimmungendesGesetzesüberdie Natural.
leistungen für die bewaffneteMacht im Frieden
(A. E. v. 6. August) 417. — betr. die Verleihung des
Titels Vize. Postdirektor und Vize=Telegraphen.
direktor (A. E. v. 17.Juli) 423. — betr. das Gericht
zweiter Instanz für das SchutzgebietKiautschou (V.
v. 28. Sept.) 735. — betr. die Rechtsverhältnisseder
Landespolizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v.
4.Okt.) 736. — betr.dieÜbertragungkoburgischer
Rechtssachen auf das Reichsgericht(V. v. 30.Okt.)
741. —betr. die Pensionen und Fürsorge für die
Hinterbliebenen der Reichsbankbeamten (V. v.
4. Nov.) 742. — betr. die Anrechnung von Kriegs=
jahren aus Anlaß von Gefechtenusw. in Deutsch=
Ostafrikaund Kamerun (A. E. v. 17. Nov. 06.) 742. —
betr. Anderungin der Führung der Reichsdienst.
flagge (V. v. 9. Okt.) 753. — betr. Übertragung
landesherrlicherBefugnisse auf den Statthalter in
Elsaß.Lothringen (V. v. 23. Nov.) 759. —betr. die
Beaufsichtigungbremischer privater Versicherungs.
unternehmungen (V. v. 4. Dez.) 772.
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Kaiser=Wilhelm=Kanal, Verlängerungder Gültig=
keitsdauerdes Gebührentarifs (G. v. 8. Mai) 153.

Kalkmilch als Desinfektionsmittel allgemein(Bek.
v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz (das. Anl.)
106.— bei Cholera (das.Anl.) 114. — bei Fleck=
sieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das. Anl.) 132.
— bei Pocken (das. Anl.) 141. — für Seeschiffe
in deutschenHäfen(Bek. v. 29. Aug. II §3) 581.

Kamerun, Haushalts Etat für 1907(G. v. 17.Mai)
191.— Anrechnungder Jahre 1905 und 1906 als
Kriegsjahre (A. E. v. 17. Nov. 06.) 742.

Kanada,TeilnahmeamWeltpostvertrage(v.26.Mai 06.
Einl. u. Art. 27) 594.

Karbolsäurelösungals Desinfektionsmittel allge=
mein (Bek. v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz
(das.Anl.) 106. — bei Cholera (das. Anl.) 114.—
bei Fleckfieber (das. Anl.) 124. — bei Pest (das.
Anl.) 132. — bei Pocken (das. Anl.) 141. — für
Seeschiffe in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II
g3)581.

Karlsruhe, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
& 87, 88) 264.

Karolinen, Haushalts-Etatfür1907(G.v.17.Mai)195.
Kästchenmit Wertangabeim Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v. 26.Mai 06.) 636.

Kaution, Inanspruchnahmebei Defektender Reichs=
beamten(Bek. v. 18.Mai Anl. § 142) 275.

Keetmanshoop,Darlehnan das Südwestafrikanische
Schutzgebietzum Bau einerEisenbahn von Lüderitzbucht
nachKeetmanshoop(G. v. 16. März) 73.

Kehricht,BeseitigungbeigemeingefährlichenKrank.
heiten (Bek. v. 11.April Anl.) 101.— bei Aussatz
(das.Anl.) 111. — bei Cholera (das.Anl.) 118.—
bei Fleckfieber (das.Anl.) 129.— bei Pest (das.
Anl.) 137. — bei Pocken (das. Anl.) 146. —
auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug.
II. §§20, 33 bis 37) 586.

Kiantschon,Haushalts=Etat für 1907(G.v. 17.Mai)
197. — Errichtung eines Gerichts zweiter Instanz
für das SchutzgebietKiautschon (V. v. 28. Sept.) 735.

Kinder, Beschäftigungin Werkstättender Tabak.,
industrie (V. v. 21. Febr.) 65. (Bek. v. 27. Febr.)
66. — Verbot ihrer Beschäftigung bei der Reinigung
von Dampfkesseln (Bek. v. I1.Juli) 404. —
Beamtenhinterbliebenengesetz (v. 17. Mai) 208.
— Militärhinterbliebenengeset (v. 17. Mai) 214.

s. auch Fürsorge.

OigitizedbyOeo= gle
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Klagen überzivilrechtliche Verpflichtungen der
Reichsbeamten bei Dienstvergehen(Bek. v. 18. Mai
Anl. § 79) 262. — über vermögensrechtliche
Ansprüche der Reichsbeamtenoder gegendiese(G. v.
17.Mai Art. 1, XXII undXXIIl) 206.(Bek.v.
18. Mai Anl. §§ 149 bis 155) 276. — Klagen gegen
Defektenbeschlüsse (Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 144,
145) 275.

Kleidung von Kranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anl.)100.— beiAussagt(das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 117. —bei
Fleckfieber (das. Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II.
12,13,33bis37)585.— Kleiderauspest.

undcholeraverseuchten Gebieten(Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit.1 Kap.II Abschn.1IArt.12, 19)438.

s. auch Arbeitskleider.
Kleinindustrie, Schutzvon Erfindungen,Musternund
Warenzeichenauf der Ausstellung von Erfindungen der
Kleinindustrie zu Berlin 1907 (Bek. v. 11. Mai) 154.

Klingenthal, Einfuhr von Mlanzen usw. über das
Nebenzollamtdaselbst(Bek. v. 22. Febr.) 66.

Knallsignal als HaltsignalnachderEisenbahn-Signal=
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.

Knochen, BahnversandungereinigterKnochenzwischen
Eidelstedtund Rendsburg (Bek. v. 22. März) 85.

Koburg s. Sachsen=Koburg.Gotha.
Kolonialabteilung desAuswärtigenAmtes,Errichtung
als selbständigesReichs=Kolonialamt(A. E. v. 17.Mai)
239.

Kolonialamt s. Reichs=Kolonialamt.
Kolumbien (Republikl),Teilnahmeam Weltpostver.
trage (v. 26.Mai 06.)593. — desgl.amUberein=
kommendes Weltpostvereins über den Austausch von
Briefen undKästchenmit Wertangabe (v. 26. Mai 06.)
636. — desgl. über den Postanweisungsdienst (v.
26. Mai 06.) 656. (Schlußprotokoll dazu) 670. —
desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.
26. Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll, III, 4) 696. —
desgl. über den Postbezug von Zeitungen und Zeit.
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Konferenz, Internationale,vonAlgeciras,Ratifizicrung
ihrer Generalakte(Bek. v. 9. Jan.) 19.

Kongostaat, TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei
denim Felde stehendenHeeren (Vertr.v. 6.Juli 06.)279.
—desgl. amWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.) 593.
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sKtongreßzs. Postkongresse.
Königsberg, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzungihres Bezirks(Bek.v. 18. Mai Unl.
5 87, 88) 264.

Konkurs, Vorzugsrechtde#Reichs im Konkursverfahren
gegenReichsbeamte(Bek.v. 18.Mai Anl. § 20) 249.

Konseil für See-SanitätswesenundQuarantänesachenin
ügoypten(Vertr. v. 3. Dez.03. Titel 1IV,1undAnl. U)
505.

Konstantinopel, TätigkeitdesoberstenGesundheitsrats
daselbstbeimAuftretenvon Pest und Cholera(Vertr.
v. B. Dez. 03. Tit. IV, II) 506.

Konstanz, UmlaufösterreichischerScheidemünzenimJoll=
grenzbezirkedes badischenHauptsteueramtsdaselbst(Bek.
v. 21. Febr.)68.

Konfuln, AuherkrafttretenderzwischenDeutschlandund
BrasiliengetroffenenVereinbarungüberdieMitwirkung
derKonsulnbeiNachlaßregulierungen(Bek.v. 16.Juli)
409.

Kontingentierung der vondenBranntweinbrennereien
herzustellendenJahretzmenge Alkohol, Anderung des
Kontingentsfußes (G. v. 8. April) 91.

Kontrollversammlung, Fahrkartenfür Wehrpflichtige
bei Reisenzur Kontrollversammlung(Bek.v. 30.Nov.)
763.

Kopfwasser, Lollbehandlungimdeutschniederländischen
Grenzverkehre(Vereinb.v. 18.Mai 06. Art. 2) 24.

Korea, Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl. am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 66.)
593. — deßgl.am Abkommenüber die Lazarettschiffe
(v. 21. Dez. 04.) 722.

Köslin, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbstund
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mat Anl. 8887,
88) 264.

Kosten des Disziplinarverfahrens gegenReichs=
beamte(Bek. v. 18.Mai Anl. §§100, 124) 266. —
des Defektenverfahrens (das. § 148) 276. — des
Pensionsverfahrens (das. § 65) 259.

Kosseir in Agypten, Sitz einesGesundheitsamts(Vertr.
v. 3. Dez. 03. Anl. II) 524.

Kranke, Abkommenzur Verbesserungdes Loses der Ver=
wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren(v. 6. Juli 06.) 279.

s. auch Krankheiten.
Krankenbett, Desinfektion am Krankenbettim all=
gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aus=

OigitizedbyOor gle
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strankenbett (Forts.)
sat (das.Anl.) 108.— bei Cholera (das.Anl.) 116.
—bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. — bei Pest
(das. Anl.) 134. — bei Pocken (das. Anl.) 143. —
auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II
§ 13, 33 bis 37) 585.

Krankenbuch,Führungeinessolchenfür dieArbeiterin
Anlagen zur Herstellungvon Alkali-Chromaten (Bek. v.
16.Mai § 14) 236.

Krankenwagen, Desinfektion im allgemeinen(Bek.
v. 11. April Anl.) 103. — bei Aussag (das. Anl.)
113. — bei Cholera (das.Anl.) 120. — beiFleck=
fieber (das. Anl.) 131. — bei Pest (das.Anl.) 139.
—bei Pocken (das.Anl.) 147.

Krankenzimmer, Desinfektion im allgemeinen(Bek.
v. 11.April Anl.) 101. — bei Aussag (das.Anl.)
111. — bei Cholera (das.Anl.) 118. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.) 137.
—bei Pocken (das.Anl.) 146. — auf Seeschisfen
in deutschenHäfen(Bek.v. 29. Aug. II §519, 33 bis
37) 586.

Krankheiten, gemeingeführliche,Anderung der Aus.=
führungsbestimmungenvom 21. Februar 1904 zu dem
Gesetzevom 30. Juni 1900 über ihre Bekümpfung
(Bek.v.5. April) 91.— Desinfektionsanweisungen
(Bek. v. 11. April) 95. — Erkrankungenvon Reichs=
beamten (Bek.v. 18.Mai Anl. §#14, 36) 247. —
Internationale Übereinkunft,betr.Maßregelngegen
Dest, Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez. 03.) 425.
— Schaffung eines internationalen Gesundheits=
amts zu Paris (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. IV, VI und
Anl. III) 513. — Vorschriften über die gesundheitliche
Behandlung der Seeschiffe in deutschen Häfen
nebstDesinfektionsanweisung(Bek.v. 29. Aug.) 563.

Kresolwasser als Desinfektionsmittel allgemein
(Bek. v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz (das.Anl.)
106. — bei Cholera (das.Anl.) 114. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das.Anl.) 132.
—bei Pocken (das.Anl.) 141. — für Seeschiffe
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. 5 3) 581.

Kreta, Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26.Mai
06.) 593. — desgl.am UbereinkommendesWeltpost=
vereinsüberdenPostanweisungsdienst (v.26.Mai
06.) 656. —desgl. über denAustauschvon Post.
paketen (v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den
VMostauftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700.

Krieg, Abkommenzur Verbesserungdes Loses der Ver.
wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
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strieg(Forts.)
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — Abkommenüber die
Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Kriegsgefangene, Briefsendungen an dieselbenim
Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 11
zu4)610.— desgl.Wertsendungen(lbereink.v.
26.Mai 06. Art. 6 zu 2) 642. — desgl. Postpakete
(Vertr.v. 26.Mai 06. Art. 10) 682.

Kriegsjahr, AnrechnungdesJahreß1905als Kriegs=
jahr aus Anlaß desAufstandesin Deutsch=Ostafrika
(V. v. 30. Jan.) 39. — desgl. in Südwestafrika
(A.O. v. 12. April) 154. — Anrechnungvon Kriegs.
jahrenbei Densionierung von Reichsbeamten (G. v.
17.Mai Art. 1, XIV) 204. (Bek.v. 18.Mai Anl. §49)
255. — Unrechnung der Jahre 1905 und 1906 als
Kriegsjahre aus Anlaß von Gefechtenusw. in Deutsch=
Ostafrika und Kamerun (A. E. v. 17. Nov. 06.) 742.

Kriegsleistungen,AbänderungderAusführungsbestim=
mungenzu demGesetzüber die Kriegsleistungen(V.
v.29.Dez.06.) 5.

Kriegsschiffe, AustauschgeschlossenerBriefpostenmit
Kriegsschiffenim Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.26.Mai
06. Art. 15) 613.

KriegsversorgungderSinterbliebenenvonAngehörigen
des Reichsheers,der Marine und der Schutztruppen
(G.v.17.Mal)214.

Kuba (Republik),Teilnahmeam Weltpostvertrage(v.
26.Mai06.)593.

Kündigung, Anstellung der Reichsbeamten auf
Kündigung(Bek.v. 18.Mai Anl. §2) 245. — Ent.
lassung der auf KündigungangestelltenReichsbeamten
(das.§§32 und37) 251.

Kunst, Urheberrecht an Werkender bildendenKünste
und der Photographie(G. v. 9. Jan.) 7. — Überein=

treffenddenSchutz anWerkenderKunst(v.S.April) 419.
Kunstgewerbe, SchußzseinerErzeugnisse(G. v. 9. Jan.
2)7.

Kunstwerke,UrheberrechtanWerkenderbildendenKünste
und derPhotographie(G. v. 9. Jan.) 7.

Kurator für zwangsweisezu pensionierendeReichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. 864) 259.

Kürzung desWartegeldes derReichsbeamten(Bek.
v. 18. Mai Anl. §§30, 132) 251. — ihrer Pension
(das.8§ 57 ff.) 257. — ihres Diensteinkommensbei der
Amtssuspension (das.§§ 126, 128bis 133) 271.

Küstengewässer, Abänderungder Not. und votsen=
signalordnungvom 14. August 1876 (V. v. 7. Febr.) 27.

Oigitizedbr,Ooe= gle
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L.
Ladungen im OiszivlinarverfahrengegenReichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8894, 101,116, 133) 265.

Lagerräume in Zigarrenfabriken(Bek. v. 17.Febr.
§ 35.

Landbeförderung von Briefsendungen im Welt.
postvereine (Vertr. v. 26. Mai 06. Urt. 3, 4, 15,
17, 26) 595. (Schlußprotokoll,VI) 630. — desgl.
vonBriefen undKästchenmit Wertangabe (lbereink.
v. 26. Mai 06. Art. 4) 639. — desgl. von Post.
paketen mit oderohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 3 und 6 zu b) 674.

Landes=Aufsichtsbehörden, Genehmigungzu Ab.
weichungenvon der Eisenbahn Signalordnung
(Bek. v. 24. Juni) 377. — von der Eisenbahn Bau=
und Betriebsordnung vom 4. November 1904 (Bek.
v. 24. Juni) 394. — Aufsicht über die bremischen
privaten Versicherungsunternehmungen (V. v.
4. Dez.) 772.

Landeshaushalt von Elsaß=Lothringen,Kontrolle für
1906(G.v. 18.April)95.

Landesherren, ÜbertragunglandesherrlicherBefugnisse
auf denStatthalter in ElsaßLothringen (V. v. 23.Nov.)
759.

Landespolizei, Rechtsverhältnisseder Landespollzeiin
DeutschSüdwestafrika(V. v. 4. Okt.)736.
Landesregierungen könnenbestimmen,daß die Un=
fechtungder Bescheide,betr.Untersagungder Ausführung
oder Leitung von Bauten, im Verwaltungsstreitver=
fahren zu erfolgen hat (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. —
Berufs= und Betriebszählung im Jahre 1907
(G. v. 25. März) 87. — Ausführung der Maßnahmen,
betr.die gesundheitliche BehandlungderSeeschiffe
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. I. § 25) 576.

Landes=Zentralbehörden, ihreBefugnissebetreffsder
Untersagung des Gewerbebetriebsals Bauunternehmer,
Bauleiter ufsw.(G. v. 7. Jan.) 3.

Landgrenzen, Maßnahmenan den Landgrenzenbeim
Auftreten von Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit. 1 Kap. II Abschn.IV) 452.

Landheer, Servisklassenfür die einzelnenStellen des=
selben(G. v. 17.Mai § 5) 156.

Landwirtschaft, Schutzvon Erfindungen,Musternund
Warenzeichenauf der landwirtschaftlichenAusstellung
zu Düsseldorf 1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. —
Beitritt Portugals zur UbereinkunftüberdenSchutz
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Landwirtschaft(Forts.)
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel (Bek.
v. 29. Nov.) 762.

Langsamfahrsignal nachderEisenbahn=-Signalordnung
(Bek.v. 24.Juni)379.

Läutesignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.
v. 24.Juni)378.

Lazarett imFelde,Schutzdesselben(Vertr.v.6.Juli 06.
Kap. 2) 290.

Lazarettschiffe, Abkommendarüber(v.21.Dez.04.)722.
Legalisation öffentlicherUrkundenim Verkehrzwischen
Deutschlandund der Schweiz (Vertr. v. 14. Febr.) 411.
(Bek. v. 19. Juli) 415.

Legationssekretärekönnenjederzeiteinstweiligin den
Ruhestand versetztwerden (G. v. 17. Mai Art. 1, V)
202. (Bek. v. 18.Mai Anl. § 25) 250.

Legitimation, Bewilligungen an legitimierte Abkömm=
linge von Reichsbeamten(G. v. 17.Mai Art. 1) 201.
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8 7) 246.

Leichen bei gemeingefährlichen Krankheiten, Be=
handlungim allgemeinen(Bek.v. 11.April Anl.) 101.
— bei Aussatz (das. Anl.) 111. — bei Cholera
(das. Anl.) 119. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 129.
—bei Pest (das. Anl.) 137. — bei Pocken (das.
Anl.) 146. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Aug. II. 8§22, 33 bis 37) 586.

Leipzig, Errichtung einerDisziplinarkammerdaselbstund
AbgrenzungihresBezirks(Bek.v. 18.Mai Anl. 8587,
88)264.

Leitung, Untersagung der Leitung eines Baues (G. v.
7. Jan.) 3.

Lepra, Desinfektionsanweisung (Bek. v. 11. April
Anl.) 106. — Desinfektionsmittel (das.Anl.)
106.— Ausführung derDesinfektion (das.Anl.)
108. — BesondereVorschriften über die Desinfektion
auf Schiffen und Flößen (das. Anl.) 113.

s. auch Aussatz.

06.) 594. — desgl.am UbereinkommendesWeltpost=
vereinsüberdenPostan weisungsdienst (v.26.Mai
06) 656.

Liegnitz, Errichtung einerDisziplinarkammerdaselbstund
AbgrenzungihresBezirks(Bek.v. 18.Mai Anl. s 87,
88) 264.

Liste — neue—der amInternationalenUbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehrbeteiligten Eisenbahn=
strecken(Bek.v. 16.Febr.) 41. — Berichtigungder
Liste (Bek. v. 7. Juli) 407. (Bek. v. 24. Aug.) 561.
(Bek. v. 18. Sept.) 733. (Bek. v. 12.Nov.) 754.

OigitizedbyCo= gle

1907.

Literarkonvention mit Frankreichvom 19.April 1883
aufgehoben(Vertr. v. 8. April) 419.

Literatur, ÜbereinkunftzwischenDeutschlandundFrank.=
reich, betreffendden Schutzan Werkender Literatur
(v. S. April) 419.

Lokomotiven derEisenbahnen,AnderungderVorschriften
darüberam 4.November1904 (Bek.v. 24.Juni) 396.

Lotsenflagge (V. v. 7. Febr. § 2a 1) 27.
Lotsensignale (V. v. 7.Febr. § 2) 27.
Lotsensignalordnung, Lotsensignale(V. v. 7.Febr.)27.
— AufhebungeinesTeils der Not=und Lotsensignal=
ordnungvom 14.August1876 (das.§ 4) 28.

Löwen, Eisenbahnverbindungmit Aachen (Vertr. v.
15.Aug. 03.) 745.

Lübeck, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbstund
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 87,
88) 264.

Lüderitzbucht,DarlehnandasSüdwestafrikanischeSchutz
gebietzumBau einerEisenbahnvon Lüderitzbuchtnach
Keetmanshoop(G. v. 16.März) 73.

Lumpen aus pest-und choleraverseuchtenGebieten(Vertr.
v. 3. Dez. 03. Tit. 1Kap.II Abschn.II Art. 12) 439.

Luxemburg, Eisenbahnstrecken,beteiligtamInternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek.v. 16.Febr.) 53. 58. — Vereinbarungerleich=
ternderVorschriften im Wechselverkehremit den Eisen.
bahnen Deutschlands (Bek. v. 24. Juni) 400.

Abkommen mit dem Deutschen Reiche wegen
Begründung einerGemeinschaftder Zigarettensteuer
(v. 11.Juli 06.) 67. — desgl.einerBrausteuer.
gemeinschaft (Vertr. v. 2. März) 149. — Teilnahme
am Abkommen zur Verbesserungdes Loses der Ver=
wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. — desgl. an

der internationalenUbereinkunft,betr.Maßregelngegen
Pest, Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez. 03.)
425. — desgl.am Abkommenüber die Lazarett=
schiffe (v. 21.Dez.04.) 722.

Teilnahme am Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl. am Ubereinkommendes Weltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
über denPostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
656. — desgl. über denAustausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Postauf.=
tragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.über
den Yostbezug von Zeitungen und Zeitschriften (v.
26.Mai 06.)710.

Oriqinal from
PRINCETON UNIVEBRSITTTN



M.
Mädchenhandel, Beitritt der deutschenSchutzgebiete
zumAbkommen über den Schutz gegen den Mädchen=
handelvom 18. Mai 1904 (Bek. v. 28 Aug.) 721.

Madrid, Hinterlegungder Ratifikationsurkundender
Generalakteder Internationalen Konferenzvon Algeciras
vom7. April 1906 daselbst(Bek. v. 9. Jan.) 19.

Magdeburg, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
87,88) 264.

Malereien, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.
22.April/2. Mai Art. 1) 307.

Malmedy, Eisenbahnverbindungmit Stavelot (Vertr.v.
15.Aug. 03.) 745.

Mannschaftsversorgungsgesetz s. Unterklassen.
Marianen, Haushalts-Etat für 1907 (G. v. 17.Mai)
195.

Marine, Militär=Disziplinarkommission für die.
selbe(Bek. v. 18.Mai Anl. §S§121, 122) 270. —
Gesundheitliche Behandlung der Schiffe der
KaiserlichenMarine in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Ang.
I. 5 27) 576.

Marinebehörden, Militär=Disziplinarkommissionfür die
Marine (Bek. v. 18.Mai Anl. §§ 121, 122) 270.

Marineverwaltung, Servisklassen der einzelnen
Stellen der Marine (G. v. 17.Mai § 5) 156. —
Militärhinterbliebenengesetz (v. 17. Mai) 214.
— Beamte derselben,die jederzeiteinstweilig in den
Ruhestand versetztwerden können (G. v. 17. Mai
Art. 1,V) 202. (Bek. v. 18.Mai Anl. § 25) 250.

Marktwert bei der Einfuhr nachNordamerika(Vertr.
v. 22. April/2. Mai Anl.) 311.

Marokko, Beitritt zu derGeneralaktederInternationalen
Konferenz von Algeciras vom 7. April 1906 (Bek. v.
9. Jan.) 19.

Marschallinseln, Haushalts-Etat für 1907 (G. v.
17.Mai) 195.

Matrikularbeiträge derBundesstaatenfür dasRech=
nungsjahr1907 (G. v. 25. März § 1, 2) 76. (G. v.
17.Mai § 7) 156.

Meeresgrenzen, MaßnahmenandenMeeresgrenzenbeim
Auftreten von Dest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit. 1 Kap. II Abschn.III) 441.

Meistbegünstigung,Zugeständnisderselbenin denVer=
kehrsbeziehungenzwischen Deutschland einerseits und
Großbritannien und Irland sowie den britischenKolo=
Reichs=Gesetzbl.1907.
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Meistbegünstigung (Forts.)
nien und auswärtigen Besitzungen anderseits (G. v.
16. Dez.) 771. (Bek. v. 19. Dez.) 772.

Mexiko, TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
— desgl. am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 0//1.)
594. — desgl. am Abkommen über die Lazarett.=
schiffe(v.21.Dez.04.)722.

Militärbeamte, Dissiplinarverfahrengegendieselben
(Bek.v. 18.MaiAnl.8§120bis123)270.

Militärdienst der Reichsbeamten,Aurechnungbei der
Pensionierung(Bek. v. 18.Mai Anl. § 47) 255.

Militär=Disziplinarkommissionen (Bek.v. 18.Mai
Anl. S§121, 122)270.

Militärfahrkarten fürMilitärmusikerundWehrpflichtige
(Bek. v. 30. Nov.) 763.

Militär=Justizbeamte, Rechtsverhältnisse(Bek. v.
18.Mai Anl. § 158) 275.

Militärmusiker, Fahrkartenfürdieselben(Bek.v.30.Nov.)
763.

Militärpersonen der Unterklassen,Militärhinter.
bliebenengeseßz (v. 17. Mai) 214. — Abkommen
zur Verbesserungdes Loses der Verwundeten und
Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr.
v. 6.Juli 06.)279.

Militärtarif fürEisenbahnen,Anderung(Bek.v.30.Nov.)
763.

Militär=Transport=Ordnung, Anderung derselben
(Bek. v. 28. Juni) 403. (Bek. v. 6. Aug.) 123. (Bek.
v. 15.Okt.)738.

Minderjährige, Ratifizierungdes internationalenAb.
kommensvom 12. Juni 1902 zur Regelung der Vor=
mundschaftüber Minderjährige seitensPortugals (Bek.
v. 21. März) 84.

Mineralöle, Eichung der Aräometerfür Mineralöle
(Bek. v. 9. März Beil. Art. 6 57) 92.

Ministerium, Beamte,welchejederzeiteinstweilenin den
Ruhestand versetzt werden können (G. v. 17. Mai
Art.I,V) 202. (Bek.v. 18.Mai Anl.§25)250.

Mitglieder derDisziplinarkammern unddesDisszi.
plinarhofs (Bek.v.18.Mai Anl.§ 89,91bis93)
264. — des Reichsgerichts, des Bundesamts für
das Heimatwesen und desRechnungshofs, Rechts.
verhältnisse(Bek. v. 18.Mai Anl. § 158)278.

Mitteilungen über Pest. und Cholerafälleim inter=
nationalenVerkehre(Vertr. v. 3. Dez. 03.) 433.

D
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Möbel in Krankenräumen, Desinfektionim allge=
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 102. — bei Aus=
saßz (das.Anl.) 112. — bei Cholera (das.Anl.) 120.
—bei Fleckfieber (das. Anl.) 130. — bei Pest
(das. Anl.) 147. — auf Seeschiffen in deutschen
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II. § 26) 588.

Mobiliar, Lollfreiheit für gebrauchtesUmzugsgutim
Verkehr zwischenDeutschland und Bulgarien (Bek.v.
14. Juni) 368.

Montenegro, TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserung
desLoses derVerwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl. an der internationalenUbereinkunft,betr.
Maßnahmen gegenPest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Teilnahme am Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl. am UbereinkommendesWeltpost.
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — dezsgl.
über denPostanweisungsdienst (v. 26. Mai 66.)
656. — desgl. über denAustausch von Postpaketen
(v. 26.Mai 06.) 672. — desgl. über den Dostbezug
von Zeitungen und Zeitschriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Mosesquellen, Einrichtungder Uberwachungund Des.=
infektiondaselbstbei Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez.
03. Tit. II Kap.1 Abschn.IV) 464.

Moskitos als Überträgerder KrankheitskeimedeßGelb.
fiebers(Vertr.v.3.Dez.03.Tit.V) 513.

Motorbetrieb, BeschäftigungjugendlicherArbeiterund
von Arbeiterinnen in Werkstätten der Tabakindustrie
mit Motorbetrieb (Bek. v. 27. Febr.) 66.

Mündliche Verhandlung imDisziplinarverfahrengegen
Reichsbeamte(Bek.v. 18.Mai Anl. §§ 84, 89, 91,
10|bis116)263.

Mundwasser, Lollbehandlungimdeutsch.niederländischen
Grenzverkehre(Vereinb.v. 18.Mai 06. Art. 2) 24.

Mühnster, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbstund
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
S-,88)264.

Münzen, Außerkurssetzungder deutschenEintalerstücke
(Bek. v. 27. Juni) 401.

Muster, Schutz derselbenauf der Ausstellung von
Erfindungen der Kleinindustrie in Berlin 1907
(Bek. v. 11. Mai) 154. — desgl. auf der land=
wirtschaftlichen Ausstellung in Düsseldorf 1907
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Muster (Forts.)
(Bek. v. 18. Mai) 237. — desgl. auf der Hygiene.
Ausstellung zu Berlin 1907 (Bek. v. 12. Juli) 408.

Musterung, Fahrkartenfür Wehrpflichtigebei Reisen
zur Musterung(Bek.v. 30. Nov.) 763.

N.
Nachbildung, verbotene,von Werkender bildenden
Künste und der Photographie(G. v. 9. Jan.) 7.

Nachfragen wegenEinschreibsendungen im Welt=
postvereinsverkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 6)
603. — desgl. wegen Wertsendungen (Ubereink.
v. 26.Mai 06.Art.7) 642.

Nachlaß, MitwirkungdesReichsbeiderSiegelungdes
Nachlasses von Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai
Anl. § 20) 249. — Außerkrafttreten der zwischen
Deutschlandund Brasilien getroffenenVereinbarung
über die Mitwirkung der Konsuln bei Nachlaßregulie=
rungen (Bek. v. 16. Juli) 409.

Nachnahmen auf Briefsendungen im Weltpost.
vereinsverkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7
und 9) 604. — desgl. auf Briefen und Kästchenmit
Wertangabe (Ubereink.v. 26.Mai 06. Art. 2 und8)
637. — desgl.auf Dostpaketen(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 8 und 12) 679.

Nachsendung von Briefen im Weltpostvereins.
verkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 14) 612. —
desgl.vonWertsendungen (lbereink.v. 26.Mai 066.
Art. 10) 644. — desgl. von Postanweisungen
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 5) 661. — desgl.von
Postpaketen (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 13) 684.

Nachtgeschirr von Kranken,Desinfektion im allge=
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —
bei Fleckfieber (das. Anl.) 127. — bei Pest (das.
Anl.) 136 — bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug.
I#1KS, 34bis37)ö84.

Nachzahlung desDiensteinkommensderReichsbeamten
nach beendeterSuspension (Bek. v. 18. Mai UAnl.
§&129,130,132)272.

Namen desUrhebersauf Werkender bildendenKünste
und der Vbotographie (G. v. 9. Jan.) 7.

Nasenschleim von Kranken,Desinfektion im allge=
meinen (Bek. v. 11.April Anl.) 99. — bei Aussatz
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Nasenschleim(Forts.)
(das.Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 127.
— bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.
Anl.) 144. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Ang. II. 4, 33) 583.

Verpflegungssätze (V. v. 29 Dez. 06.) 5. — Ab=
änderungder Ausführungsbestimmungen (IA.E.
v. 6. August) 417.

Nebenamt (Nebenbeschäftigung),Annahme eines solchen
seitensder Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl.
5 6) 248. — Berechnung der Dension von dem
Diensteinkommen für Nebenämter (das. § 44) 254.

Nebeneisenbahnen, #AnderungderEisenbahn Bau=
und Bemebsordnung vom 4. November 1904 (Bek. v.
24Juni)394.

Neuguinca, Haushalts-Etat für 1907 (G. v. 17.Mal)
194.

Neuseeland (engl. Kolonie), Teilnahme am Weltpost=
vertrage(v. 26. Mai 06.) 594. (Schlußprotokoll,1)629.

Neuwestfalit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
28. Juni) 403.

Nicaragua, TeilnahmeamWeltpostvertrage(v.26.Mai6.)
594. (Schlußprotokoll, VI1) 632.

Niederlande, Vereinbarungmit demDeutschenReiche
zu Regelung des Verkehrs mit Branntwein und
Spirituosen an der Grenze (v. 18. Mai 06.) 23. —
Eisenbabnstrecken,beteiligt am Internationalen Über=
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr (Bek.
v. 16.Febr.) 47. 59. — Teilnahme am Abkommen
zur Verbesserungdes Loses der Verwundeten und
Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr.
v. 6. Juli 06.) 279. — desgl. an der internationalen
Ülbereinkunft,betr. Maßregeln gegen Pest, Cholera
undGelbfieber (v.3.Dez.03.)425.— desgl.amAb.
kommenüberdieLazarettschiffe (v.21.Dez.04.)722.

Teilnahme der Niederlande und ihrer Kolonien am
Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06. Einl. und Art. 27)
594. (Schlußprotokoll, II) 629. — desgl. am Uberein=
kommendesWeltpostvereins über den Postanweisungs=

dienst (v. 26. Mai 06.) 656. — desgl. über denAus=
tausch von Postpaketen (v. 26. Mai 06.) 672. —
Teilnahme der Niederlande und von Niederländisch=
Indien am Übereinkommendes Weltpostvereinsüber
den Austausch von Briefen und Kästchenmit Wert.
angabe (v. 20. Mai 06.) 636. — dezgl. über den
Dostauftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — Teil.
nahme der Niederlande am Ubereinkommendes Welt.=
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Niederlande (Forts.)
postvereins über den Destbezug von Zeitungen und
Zeitschriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Vertrag mit dem DeutschenReich über Unfall—
versicherung (v. 27. Aug.) 763. — Ratifzierung
diesesVertrags (Bek. v. 1.Dez.) 769. — Ausführungs.
bestimmungendazu (Bek. v. 16. Dez.) 773.

Niederlassungsgemeinden, Uberweisungvon Geld.
strafen an die deutschenNiederlassungsgemeindenin
Tientsin und Hankau (V. v. 30. Dez. 06.) 1.

Normal=Eichungskommission, Abänderungund Er=
gänzung der Eichordnungund der Eichgebührentaxe(Bek.
v. 9. März) 92.

Norwegen, Jusatzvertragzum Auslieferungsver=
trage mit Deutschland vom 19. Jannar 1878 (v.
7. März) 239. — Teilnahme am Abkommenzur Ver.
besserungdes Loses der Verwundeten und Kranken
bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli
06.) 279. — am Abkommenüberdie Lazarettschiffe
(Bek. v. 9. Sept.) 730.

Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl.am ÜUbereinkommendesWeltpost.
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl. über
den Dostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
— desgl. über den Austausch von Vostpaketen (ov.
26. Mai 06.) 672. —desgl. über denPostauftrags.=
dienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über den
Postbezugvon Zeitungen und Zeitschriften(v. 26. Mai
06.) 710.

Not= und Lotsensignalordnung,Bestimmungneuer
Lotsenfignaleund AufhebungeinesTeiles derOrdnung
vom 14.August1876 (V. v. 7. Febr.)27.

O.
Oberkommandoder Schutztruppen,Errichtungdes.
selbenmitderKolonialabteilungdesAuswärtigenAmtes
als selbständigesReichs= Kolonialamt (A. E. v.
17. Mai) 239. — Entscheidungüber die Anrechnung
von Kriegsjahren (A. E. v. 17. Nov. 06.) 712.

Ober=Rechnungskammer (Preußische)als =Rechnungs.
hof des DeutschenReichs=, Kontrolle über den Reichs.
haushalt usw. für 1906 (G. v. 18. April) 95.

Oberste Reichsbehörden, Befugnissein bezugauf die
Rechtsverhältnisseder Reichsbeamten(Bek. v. 18. Mai
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Oberste Reichsbehörden (Forts.)
Anl. 888, 15, 16, 33, 54, 62, 64 bis 69, 75,
81, 84, 85, 96 bis 101, 121, 122, 127, 128, 131,
139 bis 141, 146, 150 bis 153, 159) 246.

Offentlichkeit der Verhandlungenvor denDisziplinar=
kammern und dem Disziplinarhofe (Bek. v. 18. Mai
Anl. 8§8103, 116) 267.

Offiziere, Militärhinterbliebenengesetß (v. 17.Mai)
214. — Offizierspensionfür Angehörige der Landes=
polizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.
87) 737.

Oppeln, Beschäftigungvon Arbeiterinnen auf Stein=
kohlenbergwerkenusw. im RegierungsbezirkOppeln (Bek.
v. 12. April) 93. — Errichtung einer Disziplinar==
kammer in Oppeln und Abgrenzung ihres Bezirks
(Bek. v. 18.Mai Anl. §§87, 88) 264.

Orden, Annahme von Ehrenzeichenvon fremdenRegie=
rungen seitens der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl.
* 15) 248.

Ordnungsstrafen gegen Reichsbeamte (Bek. v.
18.Mai Anl. §§73, 74, 76, 80 bis 83, 98 bis 100,
108, 130) 261. — gegenAngehörigeder Landes=
polizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.
g 8) 737.

Ostafrikanisches Schutzgebiet s.Deutsch-Ostafrika.
Ostasiatisches Detachement, Bestimmungendarüber
(G. v. 17.Mai § 6) 156.

Ostasiatisches Expeditionskorps, Bestimmungendar=
über(G. v. 17.Mai F. 6) 156.

Österreich, Berichtigungder Liste der am Internatio=
nalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.)
24. — neueListe(Bek. v. 16.Febr.)46, 48, 58, 62,
63. — Berichtigung derselben(Bek. v. 24. Aug.) 561.
(Bek. v. 12.Nov.) 754.

Umlauf österreichischerScheidemünzen innerhalb
badischer Grenzbezirke (Bek. v. 21. Febr.) 68. —
TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserungdesLosesder
Verwundeten und Kranken bei denim Felde stehenden
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. — desgl. an der
internationalenUbereinkunft, betreffendMaßregeln gegen
Mest, Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez. 03.)
425. — desgl. am Abkommen über die Lazarett=
schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Teilnahme amWeltpostvertrage (v. 26. Mai06.)
593. — desgl. an dem Ubereinkommendes Weltpost.
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — dekgl.
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Osterreich (Forts.)
über denPostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
656. — desgl.überdenAustauschvonPostpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Post=
auftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.

ülber den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften
(v. 26. Mai 06.) 710.

P.
Palau, Haushalts-Etat für 1907(G. v. 17.Mai) 195.
Panama (Republik), Teilnahme am Weltpostvertrage
(v. 26. Mai 06.) 594.

Paraguay, TeilnahmeamWeltpostvertrage(v.26.Mai 06.)
594.

Parfümerien, Jollbehandlungim deutschniederländischen
Grenzverkehre(Ver. v. 18. Mai 06. Art. 2) 24.

Paris, Abschlußder internationalen Ubereinkunft,
betr. Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelb=.
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — internationales
Gesundheitsamt daselbst (Vertr. v. 3. Dez. 03.
Titel IV, VI u. Anl. III) 513.

Pelzwerk, Desinfektion im allgemeinen(Bek. v.
11. April Anl.) 100. — bei Aussatz (das.Anl.) 110.
—bei Cholera (das. Anl.) 118. — bei Fleckfieber
(das. Anl.) 128. — bei Pest (das. Anl.) 137. — bei
Pocken (das. Anl.) 145. — auf Seeschiffen in
deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 11 § 16) 585.

Pension desReichskanzlers und der Staatssekre.
täre (G. v. 17. Mai Art. 1, IX) 202. (Bek.
v. 18. Mai Anl. § 35) 252. — Densionierung
der Reichsbeamten (G. v. 17. Mai Art. 1) 202.
(Bek. v. 18. Mai Anl. §#§34 bis 71) 252. —
Betrag der Pension(G. v. 17.Mai Art. 1, X u.Xl)
203. (Bek. v. 18.Mai Anl. §§41 bis 44) 253. —
Zahlung, Einziehung und Wiedergewährung
der Pension (G. v. 17. Mai Art. 1, XVIa bis XX)
205. (Bek.v. 18.Mai Anl. §§55 bis 60) 257. —
Verlust des Pensionsanspruchs bei Dienstentlassung
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 75 zu 2) 261. — Zession,
Verpfändung und Beschlagnahme der Pension
(das.856, 19) 246. — ZulässigkeitdesRechtswegs
über Ansprüche auf Pension (das. §§ 149 bis 155)
276. (G. v. 17.Mai Art. 1, XXII undXXlIII) 206.

Pension der Angehörigen der Landespolizei in
Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 3) 736.
— der Reichsbankbeamten (V. v. 4. Nov.) 712.
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Persien, Teilnahme am Abkommenzur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl. an der internationalen Ubereinkunft, betr.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Weltpostver=
trage (v.26. Mai 06.) 594. (Schlußprotokoll,V) 630.
—desgl. am UbereinkommendesWeltpostvereinsüber
den Austausch von Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
673. (Schlußprotokoll, III, 5) 697. — desgl. am Ab=
kommenüber die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.)
722.

Persischer Golf, gesundheitspolizeilicheMaßregelnund
Sanitätsanstalten daselbstbeim Auftreten von Pest und
Cholera(Vertr. v. 3. Dez.03. Tit. 1IIKap.1Abschn.VI
u. VII) 471.

Pern, Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.—
amWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.)594.(Schluß=
protokoll,VII) 632. — am UbereinkommendesWelt=
postvereins über den Postanweisungsdienst (v.
26. Mai 06.) 656. — desgl. über den Austausch von
Postpaketen (v. 26. Mai 06.) 673. (Schlußprotokoll,
III,4) 696. — am Abkommenüber die Lazarett=
schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Pest, Desinfektionsanweisung (Bek.v. 11. April
Anl.) 132. — Desinfektionsmittel (das. Anl.)
132. — Ausführung derDesinfektion (das.Anl.)
134.— besondereVorschriftenfür dieDesinfektionauf
Schiffen und Flößen (das. Anl.) 140.

Internationale Übereinkunft,betreffendMaß=
regeln gegen Pest usw. (v. 3. Dez. 03.) 425. — Be=
handlung pestverseuchterSeeschiffe in deutschen
Häfen (Bek.v. 29.Aug.1§ 11)568.— Desinfektions.
anweisungfür dieselben(das.1I § 36) 591.

Pfändung desDiensteinkommensder Reichsbeamten
(Bek.v. 18.Mai Anl. § 6) 246. — deran Hinter=
bliebene verstorbenerReichsbeamtenzahlbarenBeträge
(G. v. 17.Mai Art. 1) 201. (Bek.v. 18.Mai Anl.
&7, 69) 246.

Pfeifensignal alsHaltsignalnachderEisenbahnSignal=
ordnung(Bek. v. 24. Juni) 380.

Pflanzen, Gestattungder Einfuhr über gewisseJoll.
ämter (Bek. v. 22. Febr.) 66. (Bek. v. 1. Mai) 151.
(Bek.v. 11.Sept.) 731. (Bek.v. 23. Okt.)739. (Bek.
v. 21. Nov.) 757.
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Photographie, Urheberrecht an Werkender Photo=
graphie (G. v. 9. Jan.) 7. — Voraussetzungendes
Schutzes(das. 8§81 bis 14) 7. — Befugnissedes Ur.
hebers(das.§8§&15 bis 24) 9. — Dauer desSchugtzes
(das. 8§ 25 bis 30) 12. — Rechtsverletzungen(das.
31 bis 50) 13. — TeilweiseAufhebungderGesetze

darüber vom 9. und 10. Januar 1876 (das. § 55) 18.
UÜbereinkunftzwischenDeutschlandund Frankreich,

betreffendden Schutz an Photographien (v. 8. April)
419.

Pilger, Auftretenvon Pest undCholera währendder
Pilgerzeit (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 11 Kap. 1
Abschn.III B) 463. — besondereBestimmungenfür die
Pilgerfahrten bei Pest und Cholera (das. Tit. 1II)
475. — insbesondereüber Pilgerschiffe und Sani=
tätseinrichtungen (das.Tit. III Kap.II) 477.

Platten, Vernichtungder Platten zu unerlaubtenNach=
bildungenvonKunstwerkenusw.(G. v.9. Jan. 8837 ff.) 14.

Plüschbezüge, Desinfektion bei gemeingefährlichen
Krankheitenim allgemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 102.
104. — bei Aussatz (das. Anl.) 112, 114. — bei
Cholera (das. Anl.) 120, 122. — bei Fleckfieber
(das.Anl.) 130, 132. — bei Pest (das.Anl.) 139,
141. — bei Pocken (das. Anl.) 147, 148. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II
827) 688.

Pocken, Desinfektionsanweisung (Bek.v. 11.April
Anl.) 141. — Desinfektionsmittel (das.Anl.) 141.
— Ausführung derDesinfektion (das.Anl.) 143.
—besondere Vorschriften für die Desinfektion auf
Schiffen und Flößen (das.Anl.) 148.

Behandlung von Seeschiffen mit Pockenkranken
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 1 § 17) 572.—
Desinfektionsanweisung(das.II § 37) 592.

Polizei, GeldstrasenwegenJuwiderhandlungengegen
polizeilicheVorschriften für die deutschenNiederlassungs.
gemeindenin Tientsin undHankau (V.v. 30.Dez.066.)
1. — Rechtsverhältnisseder Landespolizei in Deutsch#
Südwestafrika (V. v. 4. Okt.) 736.

Porto für Briefsendungen im Weltpostvereins.
verkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5ff.) 600. —
desgl. für Briese und Kästchen mit Wertangabe
(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 4 u. 5) 639. — desgl.
für Postanweisungen (Ubereink. v. 26. Mai 06.
Art. 3 u. 4) 658. — desgl. für Postpakete mit oder
ohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06. Art.1 zu 2,
Art. 4 bis 7) 674. — desgl. für Postaufträge
(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 5) 702.
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Porträt s. Bildnis.
Port Said, Sitz eines Gesundheitsamts(Vertr. v.
3. Dez. 03. Anl. II) 524.

Portugal, RatifizierungderAbkommenüberdas inter=
nationale Privatrecht vom 12. Juni 1902 (Bek.
v. 21. März) 84. — desgl. der Übereinkunftvom
19.März 1902 zumSchutzeder für die Landwirt.=
schaft nützlichen Vögel (Bek. v. 29. Nov.) 762.
— Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—degl. an der internationalenÜbereinkunft,betreffend
Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.). 722.

TeilnahmePortugals und seiner Kolonien am
Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27)
594. — desgl.am ÜUbereinkommendesWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchenmit
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
—desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.
26. Mai 06.) 673. — desgl. über den Postauf=
tragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — dezgl. über
den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften (v.
26. Mai 06.) 710.

Posen, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbstund
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
§587, 88) 264.

Postanweisungen im Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06.) 656. — Telegraphische
Postanweisungen(das.Art. 4) 660. — Dostanweisungen
über Nachnahmebeträge im Weltpostvereinsverkehr
(ÜUbereink.v. 26. Mai 06. Art. 7) 604. (Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 8 zu 3) 679. — desgl.überPost=
aufträge (Übereink.v. 26. Mai 06.Art.8 und9)703.

Postaufträge im Weltpostvereinsverkehr(Übereink,v.
26.Mai 06.)700.

Postkarten imWeltpostvereinsverkehre(Vertr.v.26.Mai06.
Urt.2, 4 bis6, 11,12,14,26)595.— Postkarten
mit bezahlter Antwort im Weltpostvereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 2, 5, 11, 12, 26) 595.

Postkongrefse, periodische(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 25) 622. (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 22) 690.

Poftnachnahmen s. Nachnahmen.
Postpakete, Austausch von Postpaketenmit oder ohne
WertangabeimWeltpostvereine(Vertr. v. 26.Mai 06.)
672. (Schlußprotokoll dazu) 695.
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Postsendungen, ihre BehandlungimQuarantänezugin
Agypten (Vertr. v. 3. Dez. 03. Anl. 1) 516.

Postwertzeichen im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 11 und 18) 609.

Potsdam, Errichtungeiner Disziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzungihres Bezirks (Bek. v. 18.Mai Anl.
§ 87, 88) 264.

Präsident derDisziplinarkammern (Bek.v. 18.Mai
Anl. 8§89, 92) 264. — desDisziplinarhofs (das.
§§ 91, 92) 265. — Anstellung der Reichstagsbeamten
durch den Präsidenten des Reichstags (das. § 156)
278.

Preußen, Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.
12.Febr.)28.

Privatrecht — internationales—, Ratifizierungder
Abkommen darüber vom 12. Juni 1902 seitens Por=
tugals (Bek. v. 21. März) 84.

Privatversicherungsunternehmungen, Beaufsichtigung
bremischerprivater Versicherungsunternehmungen(V. v.
4. Dez.) 772.

Probe, auf Probe angestellteBeamte (Bek.v. 18.Mai
Anl. § 46) 255. — Entlassung der auf Probe an=
gestelltenReichsbeamten(das. Anl. § 32) 251. — auf
Probe eingestelltePersonen der Landespolizei in
Deutsch· Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 9) 737.

Protest, Protestierungvon Handelspapierenim Post=
auftragsverkehredes Weltpostvereins(Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 2) 701.

Protokoll im Disziplinarverfahren gegen Reichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. Is 64,95,103,109,111,
116, 119) 259.

Prüfungen von Baugewerbetreibenden,derenAblegung
den Vorwurf desMangels an theoretischeroder prakti=
scherVorbildung ausschließt(G. v. 7. Jan. Art. 2) 3.

O.
Quarantäne gegenSeeschiffe beim Auftreten von
Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II
Abschn.III) 441.— Landquarantänen (das. Abschn.IV)
452. — Durchfahrt in Quarantäne durch den Sucz.
kanal (das. Tit. II Kap. 1 Abschn.V) 467. — Kon=
seil für See.Sanitätswesen und Quarantänesachenin
Agypten (das.Tit. IV, 1) 505. — Verordnungüber
denDurchgangsverkehrdurchAgypten im Quaran.
tänezug (Vertr. v. 3. Dez. 03. Anl. 1) 516.
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(G.v.9.Jan.8 19,41)10.
Quittungen, EinlösungdurchVostauftragimWeltpost=
vereinsverkehr(Ubereink.v. 26.Mai 06. Art. 2) 700.

R.
Rachenschleim von Kranken, Dosinfektion im all=
gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussatz
(das.Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126.
—bei Pest (das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.)
143. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek.v.
29.Aug. II. §§4, 36) 583.

RangderReichsbeamten(Bek.v.18.Mai Anl. 8§817,
75) 248. — der Angehörigender Landespolizei in
Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4.Okt.§2) 736.

Rangiersignale nachderEisenbahn=Signalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 393.

Ratifikation der Generalakteder Internationalen Kon=
ferenzvon Algeciras vom 7. April 1906 (Bek.v.
9. Jan.) 19. — der Abkommenüber das Inter.
nationale Privatrecht vom 12. Juni 1902 seitens
Vortugals (Bek.v. 21.März)84.— desAbkommens
zur Verbesserungdes Loses der Verwundeten und
Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Bek. v.
29. Mai) 303. — des Vertrags mit der Schweiz vom
14. Februar 1907 über die Beglaubigung öffentlicher
Urkunden (Bek. v. 19. Juli) 415. — des Aus=
lieserungsvertrags mit Griechenland (Bek. v.
17.Aug.) 558. — desAbkommensüberdieLazarett=
schiffe (Bek.v. 9.Sept.)730. — derUÜbereinkunft
zum Schutzeder für die Landwirtschaft nüglichen
Vögel durch Vortugal (Bek. v. 29. Nov.) 762.

Rattenpest auf Seeschiffen(Vertr. v. 3. Dez. 03.) 425.
—auf Seeschiffenin deutschenHäfen(Bek.v. 29.Aug.)
563.

Räume, Desinfektion im allgemeinen(Bek. v.
11. April Anl.) 101. — bei Aussat (das.Anl.) 111.
—bei Cholera (das. Anl.) 119. — bei Fleckfieber
(das. Anl.) 129. — bei Pest (das.Anl.) 137. —bei
Pocken (das. Anl.) 146.

Rayons, ErweiterungderRayonsfür dieFestungCöln
(Bek. v. 22. März) 85.

Reblaus, Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.
12.Febr.) 28.

Rechnungen, EinlösungdurchPostauftrag im Welt.
postvereinsverkehr(Ubereink. v. 26. Mai 06. Art. 2)
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700. — RechnungenbeimPostbezugevon Zeitungen
und Seitschriftenim Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 10 u. 13.) 714.

Rechnungshof desDeutschenReichs,Kontrolle des
Reichshaushalts, des Landeshaushalts für Elsaß.
Lothringenund deßtHaushalts der Schuggebictesowie
der Rechnungen der Reichsbank für 1906 (G. v.
18. April) 95. — Rechtsverhältnisse seiner Mit.=
glieder (Bek. v. 18. Mai Anl. § 158) 278.

Rechte des Urhebersvon Werkender bildendenKünste
und der Photographie (G. v. 9. Jan. §5 10 bis 24)
8. — Rechtsverletzungen(das.§ 31 bis 50) 13.

Rechtsanwalt, AnrechnungderBeschäftigangszeit
bei demselben bei der Densionierung der Reichs=
beamten(Bek. v. 18.Mai Anl. §552) 256. — Ver=
treter deßAngeschuldigtenim Disziplinarverfahren
gegen Reichsbeamte (das.S§ 101, 102, 116) 266.

Rechtsmittel imStreitverfahrenwegenUntersagungder
AusführungoderLeitungvon Bauten (G. v. 7. Jan.
Art. 4) 4. — gegenEutscheidungender Disziplinar.
kammern (Bek. v. 18.Mai Anl. §§ 110 bis 117)
268. — gegenDefektenbeschlüsse (das. 5 144 bis
148, 153, 154) 275. — in betreffvermögensrecht.
licher Ansprüche der Reichsbeamten (das. 88 149
bis 152,154)276.

Rechtssachen, UbertragungkoburgischerRechtssachenauf
das Reichsgericht(V. v. 30. Okt.) 741.

Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten (Bek. v.
18. Mai) 245. — Rechtsverhältusssederselben, über
welche nicht durch ReichsgeseqzeBestimmung getroffen
ist (das. § 19) 248. — Rechtsverhältnisse der Landes.=

polizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.)
736.

Rechtsverletzungen gegenüberdemUrhebervonWerken
der bildenden Künste und der Dhotographie (G. v.
9. Jan. I§ 31 bis 50) 13.

Rechtsweg, Beschreitung des Rechtswegs wegen De=
sektenbeschlüsse gegen Reichsbeamte (Bek. v.
18. Mai Anl. § 144) 275. — desgl. bei vermögens.
rechtlichen Ansprüchen der Reichsbeamtenaus ihrem
Dienstverhältnisse(das. 88 149 ff.) 276.

Regulativ über die Geschäftsordnungbei denDisziplinar=
behörden(Bek. v. 18. Mai Anl. § 92) 265.

Reich (Deutsches),Vereinbarungmit denNieder=
landen zur Regelung desVerkehrsmit Branntwein
und Spirituosen an der Grenze (v. 18. Mai 06.) 23.
— Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v. 12.Febr.)
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Reich(Forts.) Reich(Forts.)
28.— Abkommenmit Luxemburg wegenBegründung
einerGemeinschaftder Zigarettensteuer(v. 11.Juni 6.)
67. — desgl. einer Brausteuergemeinschaft (Vertr.
v. 2.März) 149.— Darlehnan dasSüdwestafrikanische
SchutzgebietzumBau einer Eisenbahn von Lüderitz.
bucht nachKeetmanshoop (G. v. 16.März)73. —
Berufs= und Betriebszählung im Jahre 1907
(G. v. 25. März) 87. — Zusatzvertrag zum Aus=
lieferungsvertrage vom 19. Januar 1878 zwischen
Deutschlandund Norwegen (v. 7. März) 239. —
desgl. zum Handels= und Schiffahrtsvertragemit der
Türkei vom 26. August 1890 (v. 25. April) 371. —
Abkommen zur Verbesserung des Loses der Ver=
wundeten und Krankenbei den im Feldestehenden
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — Beitritt zur Genfer
Konvention vom 22. August 1864 (Bek. v. 29. Mai)
303. — Handelsabkommen mit den Vereinigten
Staaten von Amerika (v. 22. April/2. Mai) 305. —
Zollfreie Einfuhr von gebrauchtemUmzugsgute nach
und aus Bulgarien (Bek. v. 14 Juni) 368. —
VereinbarungerleichternderVorschriftenim Eisenbahn=
Wechselverkehremit Luxemburg (Bek. v. 24. Juni)
400. — Außerkurssetzungder deutschenEintalerstücke
(Bek. v. 27 Juni) 401. — Außerkrafttreten der mit
Brasilien getroffenenVereinbarung über die Mit=
wirkung der Konsuln bei Nachlaßregulierungen
(Bek. v. 16. Juli) 409. — Beglaubigung öffent.
licher Urkunden im Verkehr mit der Schweiz
(Vertr. v. 14.Febr.)411. (Bek.v. 19.Juli) 415. —
Übereinkunftmit Frankreich, betr den Schutz an
Werkender Literatur und Kunst und an Pho=
tographien, und Aufhebungder Literarkonvention
vom 19. April 1883 (Vertr. v. 8. April) 419. —
Teilnahme an der internationalen Ubereinkunft,
betr. Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelb.
fieber (v. 3. Dez. ö3.) 425. — Auslieferungs.=
vertrag mit Griechenland (v. 12. März/27. Febr.)
545. — Vorschriften über die gesundheitliche Be.
handlung der Seeschiffe in deutschenHäfen nebst
Desinfektionsanweisung (Bek.v. 29.Aug.) 563.
— Teilnahme am Abkommenüber die Lazarettschiffe
(v. 21.Dez.04.)722. — Vertragmit Belgien wegen
Herstellung der Eisenbahnen Löwen-achen und
Malmedy —Stavelot (v. 15 Aug. 03.) 745. — Vertrag
mit den Niederlanden über Unfallversicherung
(v. 27. Aug.) 763. — RatifizierungdiesesVertrags
(Bek. v. 1. Dez.) 769. — Ausführungsbestimmungen

OigitizedbyOCeo=gle

dazu(Bek.v. 16.Dez.)773. — Handelsbeziehungen
zum Britischen Reiche (G. v. 16. Dez.) 771. (Bek.
v. 19. Dez.) 772.

Berichtigungder Liste der am Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.) 24. —
neueListe(Bek. v. 16.Febr.)41, 50, 54, 56, 58, 59,
61, 63. — Berichtigung derselben(Bek. v. 24. Aug.)
561. (Bek.v. 12.Nov.) 754.

Teilnahme Deutschlandsmit den deutschenSchutz=
gebietenan demWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.
Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. an dem Uberein=
kommendes Weltpostvereins über den Austausch von
Briefen und Kästchenmit Wertangabe (v. 26. Mai 06.)
636. — desgl. über denPostanweisungsdienst (v.
26. Mai 06.) 656. — desgl.über denAustauschvon
Postpaketen (v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über
den Postauftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. —
desgl. über den Postbezug von Jeitungen und Zeit=
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

gütungssätzefür Naturalverpflegung der bewaffneten
Macht im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 6.

direktorium für 1907 (G. v. 25. März § 6) 83.
(G. v. 17. Mai § 4) 156. — Kontrolle der Rech=
nungen für 1906 (G. v. 18. April) 95.

Pensionenund Fürsorge für die Hinterbliebenen
der Reichsbankbeamten (V. v. 4. Nov.) 742.

vom31. März 1873 (G. v. 17. Mai) 201. — Ver=
öffentlichung der neuestenFassung desselben(Bek. v.
18. Mai) 245. — Rechte, Pflichten und Dienst.
verhältnisse der Reichsbeamten(das. §§ 1 bis 23)
245. — Versetzungin den Ruhestand (das. 8§ 24
bis 71) 250. — Dienstvergehen und deren Be=
strafung (das. §§ 72 bis 133) 261. — Defekte (das.
§&134 bis 148) 273. — Verfolgung vermögens.
rechtlicher Ansprüche (das. 88 119 bis 155) 276.

Beamtenhinterbliebenengesetz (v. 17. Mai)
208.

Zahlung desGnadenvierteljahrs an Hinterbliebene
verstorbenerReichsbeamtenauf andere Behörden (G.
v. 17. Mai Art. 1, IV) 202. — Beamte der obersten
Reichsbehörden,die jederzeiteinstweilig in denRuhe=
stand versetztwerdenkönnen(das.Art. 1, V) 202. (Bek.
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Reichõbehörde(Forts.)
v. 18.Mai Anl. § 25) 250. — Befugnisseder obersten
Reichsbehördenin bezugauf die Rechtsverhältnisse
derReichsbeamten(Bek. v. 18.Mai Anl. 8§8, 15,
16, 33, 54, 62, 64 bis 69, 75, 81, 84, 85, 96
bis101,121,122,127,128,131,139bis141,
146,150 bis 153, 159) 246.

Reichsdienstflagge,Anderungenin ihrer Führung(V.
v. 9. Okt.)753.

Reichs=Eisenbahnamt, Ergänzungund Anderungder
AnlageB zurEisenbahn= Verkehrsordnung (Bek.
v. 22.März) 85. (Bek.v. 16.Sept.) 733.

Zustimmung zu Abweichungenvon der Eisenbahn=
Signalordnung (Bek.v. 24.Juni) 377.— Anderung
derEisenbahn-Bau= und Betriebsordnung vom
4. November1904 (Bek. v. 24. Juni) 394.
Reichsflagge,Anderungenin derFührungderReichs=
dienstflagge(V. v. 9. Okt.) 753.

Reichsgericht ist letzteInstanz für KlagenwegenVer=
letzungdes Urheberrechts an Werken der bildenden
Künsteund der Photographie (G. v. 9. Jan. 5 52) 17.
—desgl. für Klagen über vermögensrechtlicheAnsprüche
derReichsbeamten oder gegendiese(G. v. 17. Mai
###.1, XXII u. XXIII) 206. (Bek.v. 18.Mai Anl.
& 152, 154) 277. — Teilnahme von Mitgliedern des=
selbenam Disziplinarhofe (Bek. v. 18. Mai Anl.
& 87, 91) 264. — NichtanwendungmehrererVor=
schristendes Reichsbeamtengesetzes auf seineMit=
glieder(das.§ 158) 278. — Ubertragungkoburgi=
scher Rechtssachen auf das Reichsgericht (V. v.
30.Ott.)741.

Reichshauptkasse,Ausgabevon Schatzanweisungenzur
Verstärkungihrer Betriebsmittel(G. v. 25. März § 5)
83. (G. v. 17.Mai § 3) 155.
Reichshaushalt,Reichshaushalts=Etatfür1906,erster
Nachtrag dazu (G. v. 16. März) 69. — zweiter
Nachtrag dazu (G. v. 16. März) 71.

Kontrolle desReichshaushalts für 1906 (G. v.
18.April) 95.

Vorläusige Regelung des Reichshaushaltsfür
April und Mai 1907 (G. v. 25. März) 75.—Fest=
stellungfür das Rechnungsjahr 1907 (G. v. 17. Mai)
155.

Reichsheer, Vergütungssätzefür die Naturalver.
pflegung der bewaffnetenMacht im Frieden (V. v.
29.Dez. 06.) 5. — Servisklassen der einzelnen
Stellen der Landheers (G. v. 17. Mai § 5) 156. —
Militärhinterbliebenengesetz (v. 17.Mai) 214.
Reichs-Gesetzbl.1907
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Verwaltung des Hinter=
bliebenen.Versicherungsfonds(G. v. 8. April) 89.

in denRuhestandversetztwerdenkönnen(G. v. 17. Mai
Art. 1, V) 202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 25) 250.

gütungssätzefür Naturalverpflegung der bewaffne=
ten Macht im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 6. — Er=
laß von Bestimmungenüber die Jusammensetzungund
den Geschäftsbetriebder Sachverständigenkammernfür
Fragen des Urheberrechts an Werken der bildenden
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. 8 46) 16.
— Bildung vonWeinbaubezirken (Bek.v. 12.Febr.)
28. — Leitung desHinterbliebenen Versiche.
rungsfonds (G. v. 8. April) 89. — Erlaß neuer
Desinfektionsanweisungen beimAuftreten gemein=
gefährlicherKrankheiten(Bek. v. 11. April) 95.— einst.
weilige Versetzungin denRuhestand (G. v. 17. Mai
Art. 1, V) 202. (Bek. v. 18.Mai Anl. § 25) 250.
— Entlassung undPension (G. v. I7. Mai Art. 1,
IX) 202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 35) 252. — Ver=
öffentlichung der neuesten Fassung des Reichs.
beamtengesetzes (Bek. v. 18. Mai) 245. — Rege.
lung der Einrichtungusw. der Landespolizei in
Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.) 736.

Ermächtigung zu Anleihen für das Rechnungs=
jahr 1906(G. v. 16.März § 2) 69. (G. v. 16.März
§ 2) 71. — desgl. für das Rechnungsjahr1907 (G. v.
25.März §4) 82. (G. v. 17.Mai § 2) 155.— Ermächti=
gung zur Ausgabe von Schatzanweisungen (G. v.
25. März § 5) 83. (G. v. 17.Mai § 3) 155.

v. 17. Mai) 239. — Befugnissein Sachender Landes.
polizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.
§*10) 738. — Führung der Reichsdienstflagge
(V. v. 9. Okt.) 753.

Servisklassen der
Stellen desselben(G. v. 17. Mai § 5) 156.

einzelnen

letzteInstanz in Klagen über vermögensrechtlicheAn=
sprücheder Reichsbeamtenoder gegendiesedas Reichs=
gericht (G. v. 17. Mai Art. 1, XXII und XXIII)
206 (Bek. v. 18.Mai Anl. 88152 u. 154) 277.

Telegraphenverwaltung,
Schaffung der Vize=Postdirektorenund der Vize=Tele=
graphendirektoren(A. E. v. 17. Juli) 423.

bliebenen=Versicherungsfonds(G. v. 8. April) 89.
r
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Reichstag, Einberufung(V. v. 4. Febr.)25.
Reichstagsbeamte, Anstellungund Rechtsverhältnisse
derselben(Bek. v. 18.Mai Anl. § 156) 278.

Reichstagspräsident, AnstellungderReichstagsbeamten
durch denselben(Bek. v. 18. Mai Anl. § 156) 278.

Reisegepäck aus pest. und choleraverseuchtenGebieten
(Vertr.v. 3.Dez.03.Tit. 1Kap.II Abschn.I Art. 12.19)
438.

Reisen, Fahrkarten für Militärmusiker
pftichtige(Bek. v. 30. Nov.) 763.

Reisende im Quarantänezugin Ugypten(Vertr. v.
3. Dez. 03. Anl. 1) 516.

Rekurs gegendenBescheidauf den Einspruchwegen
Untersagung der Ausführung oder Leitung von
Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. — Rekursrecht
gegen zwangsweise Densionierung von Reichs=
beamten(Bek. v. 18.Mai Anl. § 66) 259.

Rendsburg, VersendungungereinigterKnochenmit der
Bahn nach Eidelstedt(Bek. v. 22. März) 85.

Rente für erwerbsunfähigeAngehörigeder Landespolizei
inDeutsch.-Südwestafrika(V. v. 4. Okt. § 3) 736.

Repräsentationskosten der Reichsbeamtenfür das
Gnadenvierteljahr und bei der Densionierung (G. v.
17.Mai Art. 1) 201. (Bek.v. 18.Mai Anl. 8§7, 27,
4, 57, 60) 246.

Nom, Abschlußdes Welipostvertrags daselbst(v.
26.Mai 06.) 593. — deögl.desÜbereinkommensdes
Weltpostvereins über den Austausch von Briefen und
Kästchenmit Wertangabe (v.26.Mai 06.) 636. —
desgl. über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai
06.) 656. — deßSgl.über den Austausch von Post=
paketen (v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den
Postauftragsdienst (v.26.Mai 06.) 700.—desgl.
über den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften
(v.26.Mai 06.) 710. «

Rostock,EinfuhtvonPstanzennsmübetbasöaupti
zollamtdaselbst(V. v. 23.Okt.) 739.

Rotes Kreuz nur als Abzeichen von Sanitätsforma=
tionenusw.(Vertr. v. 6. Juli 066.Art. 23,27) 296.— Ab.
kommenüber die Lazarettschiffe (v. 21.Dez.04.) 722.

Rotes Meer, MaßnahmenbeimAuftretenvonPestund
Cholera(Vertr.v. 3. Dez.03. Tit. 1IKap.1Abschn.III)
457.

Rückscheineüber eingeschriebene Briefsendungen
im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 6)
603. — desgl. für Wertsendungen (üÜbereink.v.
26. Mai 06. Art. 7) 642. — desgl. für Postpakete
(Vertr.v. 26.Mal 06.Art. 5 zu6) 678.

und Wehr⸗

DigitizedbyOeor gle

1907.

Ruhesignal nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.v.
24.Juni) 378.

Ruhestand, AnderungderBestimmungenüberGewährung
von Wartegeld an einstweilenin denRuhestand ver=
setzteBeamte (G. v. 17. Mai Art. 1, V bis VIII) 202.
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§25,26,27,30) 250.— einst.
weilige Versetzungvon Reichsbeamtenin den Ruhe=
stand(Bek.v. 18.Mai Anl. §§24 bis31)250.—end
gültige Versetzungin denselben(das.§ 34 bis 71) 252.
— zwangsweise Versethzungin den Ruhestand (das.
§861 bis 68) 258. — Disziplinar=Strafverfahren
gegen einstweilig in den Ruhestand versetzteBeamte
(das.5 119) 270.

Rumänien, Eisenbahnstrecken,beteiligtam Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 16. Febr.) 51, 59. (Bek. v. 24. Aug.) 562. —
Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes Loses
der Verwundeten und Kranken bei den im Felde
stehendenHeeren (Bek. v. 6. Juli 066.)279. — desgl.
an der internationalenUbereinkunft,betr.Maßregeln
hegenPest, Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez.03.)
425. — desgl. am Abkommenüber die Lazarett=
schiffe (v.21.Dez.04.) 722.

Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl. am ÜbereinkommendesWeltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mitWertangabe (v.26.Mai 06.)636. — desgl.über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
—desgl. über den Austauschvon Postpaketen (v.
26.Mai 066.)673 — desgl.überdenPostauftrags.
dienst (v.26.Mai 06.) 700. — desgl.überdenPost=
bezugvon JZeitungen und Beitschriften(v. 26.Mai
06.) 710.

Rußland, BerichtigungderListederamInternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.) 24. —
neue Liste (Bek. v. 16. Febr.) 45, 51, 60. — Berichti=
gungdieserListe(Bek.v.24.Aug.)562.(Bek.v.12.Nov.)
754.

Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. —
desgl. an der internationalen Übereinkunft, betr. Maß.
regelngegenPest, Cholera und Gelbfieber (v.
3. Dez. O3.) 425. — desgl. am Abkommenüber die
Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
594 (Schlußprotokoll, VI) 630. — desgl. am Uberein=
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Rußland(orts.)
kommendes Weltpostvereins über den Austausch von
BuiefenundKästchenmit Wertangabe (v. 26. Mat 06.)
636.— desgl. über denAustausch von Postpaketen
(v.26.Mai 06.) 673 (Schlußprotokoll,1II 1) 696.

S.
Saccharimeter, Eichung(Bek.v. 9. März Beil. Art. 6
87)92.

Sachsen (Königreich),
(Bek.v. 12. Febr.) 28.

Sachsen=Koburg=Gotha (Herzogtum),ÜUbertragung
koburgischerRechtssachenauf das Reichsgericht(V. v.
30 Ok.) 741.

Sachsen=Meiningen (Herzogtum),Bildung von Wein=
baubezirken(Bek, v. 12. Febr.) 30.

Sachsen=Weimar (Großherzogtum),Bildung vonWein=
baubezirken (Bek. v. 12. Febr.) 30.

Sachverständige, Anhörung vor UntersagungdesGe=
werbeben#ebsals Bauunternehmer, Bauleiterusw.
(G. v. 7. Jan.) 3. — desgl. in Fragen des Urheber.
rechts anWerkender bildendenKünsteundderPhoto=
graphie(G. v. 9. Jan. § 46) 16. — Abgabeaußer=
gerichtlicherGutachtenvon Reichsbeamten als Sach=
verständige(Bek,v. 18.Mai Anl. § 12) 247. — Ver=
nehmungvon Sachverständigenbei zwangsweiser
Pensionterung der Reichsbeamten(das. § 64) 259.
— Vergütung für Sachperständigeder Abschätungs.
kommissionfür Flurschäden (A. E. v. 6. August)
417.

Sachverständigenkammern für Fragen des Urheber=
rechtsan Werkender bildendenKünsteund derPhoto=
graphie (G. v. 9. Jan. § 46) 16.

Salvador,TeilnahmeamWeltpostvertrage(v.26.Mai06.)
594. (Schlußprotokoll, VII) 632.
Sammelwerk,wer als Urheberim SinnedesGesetzes
über den Schutz des Urheberrechtsgilt (G. v. 9. Jan.
66) 8. — Schutzdes Urheberrechtsan Beiträgenzu
Sammelwerken(das. § 11) 9.

Sammetbezüge, Desinfektion bei gemeingefährlichen
Krankheiten im allgemeinen (Bek. v. 11. April Anl.)
102. — bei Aussatz (das.Anl.) 112. — bei Cholera
(das.Anl.) 120. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 130.
— bei Pest (das. Anl.) 139. — bei Pocken (das.
Anl.) 147. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
(Bek.v. 29. Aug. II § 27) 588.

Samoa, Haushalts-Etat für 1907 (G. v. 17.Mai) 196.

Bildung von Weinbaubezirken

OigitizedbyCeo= gle
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San=José=Schildlaus, Einfuhrbeschränkungenfür
Waren usw. aus Australien (Bek. v. 2. Junl) 243.

Sanitatsanstalten im Felde, Schuß derselben(Vertr.
v. 6. Juli 06. Kap. 2ff.) 290.

Sanitätsformationen im Felde,Schugzderselben(Vertr.
v. 6. Juli 06. Kap. 2 f.) 290.

Sanitätsinspektoren in Agypten(Vertr.v. 3. Deg.03.
Unl.II)520.

Sanitätskonferenz, internationale,zu Paris (Vertr.
v. 3. Dez. 03.) 425.

Sanitätsoffiziere des Kriedensstandes,Militärhinter.
bliebenengesetz(v. 17. Mai) 214.

Sanitatepersonal im Felde, Schug desselben(Vertr.
v. 6. Juli 06. Kap. 3) 291.

Sanitätswesen, internationaleUbereinkunft,betr.Maß=
nahmengegenVest, Cholera und Gelbfieber (v.
3. Dez. 03.) 425. — Konseil fürSer. Sanitätswesen
und Quarantänesachenin Agypten (das.Anl. II) 520.

Schadenersatz wegenVerletzungder Urheberrechte
an Werkender bildendenKünste und der Photographie
(G. v. 9. Jan. § 31) 13. — Verjährung desAnspruchs
darauf (das.5ö547 bis 50) 16. — Schadenersagklagen
gegenReichsbeamte (Bek.v. 18. Mai Anl. 8§79,
154)262.

Schadenersah für Nachnahmesendungen im
Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Urt. 7)
604. — desgl. für Einschreibsendungen (das.
Art. 8 u. 17) 605. — desgl.für Wertsendungen
(Übereink.v. 26. Mai 06. Urt. 12) 646. —dezgl. für
Postanweisungsbeträge (lbereink.v. 26. Mai 06.
Urt. 7) 664. — desgl. für Postpakete mit oder ohne
Wertangabe(Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 1,8, 15, 16) 674.

Schatzanweisungen, Ausgabezur VerstärkungderBe.
triebsmittel der Reichshauptkasse(G. v. 25. März §5)
83. (G. v. 17. Mai § 3) 155.

Schaumwein, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.
22. April/2. Mai Art. 1) 306.

Schaustellung,rechtswidrige,vonBildnissenvonPer=
sonenusw. (G. v. 9. Jan.) 7.

Scheibensignale nach derEisenbahn Signalordnung
(Bek. v. 24 Juni) 379.

Scheidemünzen, Umlauf österreichischerScheidemünzen
innerhalb badischerGrenzbezirke(Bek. v. 21. Febr.) 68.

Schiedsgericht über Streitigkeitenim Weltvostvereins.
verkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 23) 620.

Schießbedarf, Aufhebung des Ausfuhrverbots für
Waffen und Schießbedarf nach Athiopien (Vertr. v.
15.Juli)416.

K.
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Schiefzmittel nachdemGesetzegegendenverbrecherischen
und gemeingefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen
(Bek. v. 20. Juni) 375.

Schiffahrtsvertrag, Jusatzübereinkunftzum Handels=
und Schiffahrtsvertrage zwischenDeutschland und der
Türkei vom 26. August 1890 (v. 25. April) 371.

Schiffe, neueLotsensignale (Vertr.v. 7. Febr.)27.
—allgemeine Vorschriften für die Desinfektion beim
AuftretengemeingefährlicherKrankheiten(Bek.v. 11.April
Anl.) 104. — bei Aussatz (Lepra) (das.Anl.) 113.—
bei Cholera (das. Anl.) 121. — bei Fleckfieber
(Flecktyphus)(das.Anl.) 131. — bei Pest (das.Anl.)
140. — bei Pocken (Blattern) (das.Anl.) 148.

EinteilungundBehandlungder Schiffe,ihrerBe=
satzungund Ladung sowie der ReisendenbeimAuftreten
von Pest und Cholera (Vertr. v. 3.Dez. 03. Tit. 1
Kap.II Abschn.III) 441.—Vorschriften überdiegesund.
heitliche BehandlungderSeeschiffein deutschenHäfen
nebst Desinfektionsanweisung (Bek. v. 29. Aug.)
563. — Abkommen über die Lazarettschiffe (v.
21. Dez. 04.) 722.

Schildlaus, Einfuhrbeschränkungenfür Warenusw.aus
Australien wegen der San=José-Schildlaus (Bek. v.
2. Juni) 243.

Schleim von Kranken, Behandlung im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussatz (das.Anl.)
109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. — bei Pest
(das.Anl.) 135.— beiPocken(das.Anl.)143.—
auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug.
II & 4,33,36)583.

Schleswig, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbst
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
§887, 88) 264.

Schlußdesinfektion, Ausführung imallgemeinen(Bek.
v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussatz (das. Anl.)
108. — bei Cholera (das.Anl.) 116. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 126. — bei Pest (das.Anl.) 134.
—bei Pocken (das.Anl.) 143.

Schmalspurbahnen, AbweichungenvonderEisenbahn.
Signalordnung (Bek.v. 24. Juni) 377. — Ande=
rungderEisenbahn=Bau- undBetriebsordnung
vom4. November1904 (Bek.v. 24. Juni) 394.

Schmieröl, Versendungmit der Eisenbahn(Bek. v.
23. März) 88.

Schmutzwässer vonKranken,Desinfektion im allge=
meinen(Bek.v. 11.April Anl.) 99. — bei Aussat (das.
Anl.)109.— beiCholera(das.Anl.)117.—bei
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)

OigitizedbyOCeo=gle
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Schmutzwässer(Forts.)
135. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II 8§ 6,
33 bis37)584.

Schorf von Kranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anl.) 99.— beiAussat (das.Anl.)
109. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf Sec=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II §§ 4,
33, 37) 584.

Schriftgießereien, AbweichungenvondenVorschriften
über ihre Einrichtung und ihren Betrieb (Bek. v.
5. Juli) 405.

Schriftwerke, SchutzdesUrheberrechtsan Beiträgenzu
Schriftwerken(G. v. 9. Jan. § 11) 9.

Schuppen von Kranken, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatg (daf.
Anl.) 109. — bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II
§&4, 33, 37) 584.

Schutz desUrheberrechts anWerkenderbildendenKünste
und derPhotographie (G. v. 9. Jan.) 7. — von Erfin=
dungen, Mustern und Warenzeichenauf der Aus=
stellung von Erfindungender Kleinindustrie in
Berlin 1907 (Bek. v. 11. Mai) 154. — desgl. auf
der landwirtschaftlichen Ausstellung zu Düssel.
dorf 1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. —desgl. auf der
Hygiene- Ausstellung zu Berlin 1907 (Bek. v.
12. Juli) 408. — Schutz der Sanitätsformationen und
Sanitätsanstalten im Felde (Vertr. v. 6. Juli 06.
Kap.2 ff.) 290. — UbereinkunftzwischenDeutschland
und Frankreich, betreffendden Schutz an Werken der
Literatur und Kunst und an Photographien
(v.8. April) 419. — Beitritt desAustralischenBundes
zum internationalenVerbandezumSchutzedesgewerb.
lichen Eigentums (Bek. v. 9. Aug.) 424. — desgl.
der deutschenSchutzgebietezum Abkommen über den
SchutzgegendenMädchenhandel vom18.Mai 1904
(Bek. v. 28. Aug.) 721. — desgl. Portugals zur
Übereinkunftüber den Schutz der für die Landwirt.
schaft nützlichen Vögel (Bek. v. 29. Nov.) 762.

s. auch Fristen.

Schutzgebiete, Etatsforderungen aus Anlaß von
Expeditionen in die afrikanischen Schutzgebiete
(G. v. 16. März) 70. (G. v. 16. März) 72.

Haushalts- Etat für 1906, erster Nachtrag
dazu (G. v. 16.März) 70. — zweiter Nachtrag
dazu (G. v. 16. März) 72.
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Schutzgebiete(Forts)
Kontrolle des Haushalts der Schutzgebietefür

1906 (G. v. 18.April) 95.
Vorläufige Regelung ihres Haushalts für April

undMai 1907 (G. v. 25. März) 83. — Feststellung
desHaushalts für 1907 (G. v. 17. Mai) 188.

Darlehn an das SüdwestafrikanischeSchutzgebiet
zumBau einer Eisenbahn von Lüderitzbucht nach
Keetmanshoop (G. v. 16. März) 73. — Anrech.
nungdesJahres 1905 als Kriegsjahr aus Anlaß des
Aufstandesin Deutsch. Ostafrika (V. v. 30. Jan.) 39.
—desgl. in Südwestafrika (A. O. v. 12.April) 154.
— desgl. der Jahre 1905 und 1906 aus Anlaß von
Gefechtenusw. in Deutsch. Ostafrika und Kamerun
(A. E. v. 17. Nov. 06.) 742. — Errichtung desReichs.
Kolonialamts (A. E. v. 17. Mai) 239.

Teilnahme Deutschlandsmit den deutschenSchutz.
gebietenan demWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.
Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. an dem Uberein=
kommenüber den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
656. — desgl. über denAustausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Postauf=
tragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.über
den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften(v.
26.Mai 06.) 710. — Beitritt der deutschenSchutz.
gebiete zum Abkommen über den Schutz gegen den
Mädchenhandel vom 18. Mai 1904 (Bek. v.
28. Aug.) 721.

Errichtung eines Gerichts zweiter Instanz für
das SchutzgebietKiautschon (V. v. 28. Sept.) 735.
—Rechtsverhältnisse der Landespolizei in Deutsch=
Südwestafrika (V. v. 4. Okt.)736.

Schutztruppen, Militärhinterbliebenengeset (v.
17. Mai) 214. — Errichtung der Kolonialabteilung des
Auswärtigen Amtes nebst dem Oberkommando der
Schutztruppenals selbständigesReichs=Kolonialamt
(A. E. v. 17.Mai) 239.

Anrechnung des Jahres 1905 als Kriegsjahr
aus Anlaß des Aufstandes in Deutsch=Ostafrika
(V. v. 30. Jan.) 39. — desgl. in Südwestafrika
(A. O. v. 12.April) 154. — desgl.der Jahre 1905
und 1906 aus Anlaß von Gefechtenusw. in Deutsch.=
Ostafrika und Kamerun (A. E. v. 17. Nov. 06.) 742.

SchutzwagenderEisenbahnen,UnderungderVorschriften
darüber vom 4. November1004 (Bek. v. 24. Juni) 998.

oigitizedb)COcu=gle
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Gegenständendes Gartenbauesüber das Nebenzollamt
daselbst (Bek. v. 1. Mai) 151.

desLoses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v.26.Mai 06.)
594. — desgl.am UbereinkommendesWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchenmit
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
den Bostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
— desgl. über den ustausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl. über den DPost.
auftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. —desgl. über
den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften
(v.26. Mai 06.) 711.

Beitritt zum Internationalen Ubereinkommenüber
denEisenbahnfrachtverkehr (Bek. v. 12. Nov.) 755.

säure (Bek. v. 9. März Beil. Art. 6 §7) 92.

Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek.v. 16.Febr.)46, 56, 58, 62. (Bek. v. 7. Juli)
408. — Teilnahme am Abkommenzur Verbesserungdes
LosesderVerwundeten undKrankenbei denim Felde
stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. —
desgl. an der internationalen Ubereinkunft,betr. Maß.
regelngegenPest, Cholera undGelbfieber (v.3.Dez.
03.) 425. — desgl.amAbkommenüberdieLazarett.
schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722. — Beglaubigung öffent.
licher Urkunden im Verkehr mit Deutschland(Vertr.
v. 14.Febr.) 411. (Bek. v. 19. Juli) 415.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
594.— desgl.amUbereinkommendesWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
— desgl. über den Austausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl. über den Post.
auftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.
über den Postbezug von Jeitungen und Zeitschriften
(v. 26. Mai 06.) 711.

Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbauesaus derSchweiznachDeutsch=
land (Bek. v. 11. Sept.) 731.

und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
###,S) 264.
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Seebeförderung von Briefsendungen im Welt=
postvereine (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 3 bis 5, 12,
15, 17, 26) 595. — desgl. von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 3)
638. — desgl. für Postpakete mit oder ohneWert=
angabe(Vertr.v.26.Mai 06. Art. 3,Art. 5 zu5, Art. 6)
674.

Seekrieg,
(v. 21. Dez.04.) 722.

See=Sanitätswesen, Konseil für See. Sanitätswesen
undQuarantänesachenin Agypten(Vertr.v. 3. Dez.03.
Anl. II) 520.

Seeschiffe, neueLotsensignale (V.v. 7.Febr.)27.
— Vorschriftenüber die gesundheitliche Behandlung
derSeeschiffein deutschenHäfennebstDesinfektions=
anweisung (Bek. v. 29. Aug.) 563. — Abkommen
über die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Seeversicherungsgebühr für Briefe und Kästchenmit
Wertangabeim Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v.
26.Mai 06. Art. 4) 640.

Serbien, TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserungdes
Loses der Verwundeten und Krankenbei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
— desgl. an der internationalenÜbereinkunft,betr.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez.03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.)
594. — desgl.am UbereinkommendesWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Käsichen mit
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
—desgl. über den Austausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl.über denPostbezug
von Jeitungen und Beitschriften(v. 26. Mai 06.) 711.

SeucheubezirkebeiPestundCholera(Vertr.v.3.Dez.03.
Tit. 1 Kap.1 Abschn.II) 435.

Siam, Teilnahmeam AbkommenzurVerbesserungdes
Loses der Verwundeten und Krankenbei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
— am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.) 594.—
amÜbereinkommendesWeltpostvereinsüberdenPost.
anweisungsdienst (v.26. Mei 06.) 656. — desgl.
über denAustauschvon Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
673. — am Abkommenüber die Lazarettschiffe
(v.21.Dez.04.)722.

Signal, neueLotsensignale (V. v. 7.Febr.82) 27.—
neueEisenbahn Signalordnung(v.24.Juni) 377.—

Abkommen über die Lazarettschiffe

OigitizedbyOor gle

1907.

Signal (Forts.)
Anderung der Eisenbahn=Bau- und Betriebs
ordnung vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni)
394.

Signalordnung, teilweiseAbänderungderNot- und
Lotsensignalordnung vom 14. August 1876 (V. v.
7. Febr.) 27. — Ersetzungder Signalordnung für die
EisenbahnenDeutschlands vom 5. Juli 1892 und des
Nachtragsdazu vom23. Mai 1898 durchdieEisen=
bahn=Signalordnung (Bek. v. 24. Juni) 377.

Eingen, Umlauf österreichischerScheidemünzeninnerhalb
des Jollgrenzbezirks des badischenHauptsteueramtsda=
selbst(Bek. v. 21. Febr.) 68.

Soda als Desinfektionsmittel allgemein (Bek. v.
11. April Anl.) 97. — bei Aussatz (das. Anl.) 108.
—bei Cholera (das. Anl.) 116. — bei Fleckfieber
(das.Anl.)125.— beiPest(das.Anl.)134.—bei
Pocken (das.Anl.) 143.

Soldatenstand, teilweiseAnwendungdesReichsbeamten=
gesetzesauf Personen desselben(Bek. v. 18. Mai Anl.
5 157 278.

Sonderzüge derEisenbahnen,AnderungderVorschriften
darübervom4.November1904(Bek.v. 24.Juni) 399.

Spanien, Teilnahme am Abkommenzur Verbesserungdes
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
FeldestehendenHeeren (Vertr.v. 6. Juli 06.)279.—
deßgl.an derinternationalenÜbereinkunft,betr.Maß=
regeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

TeilnahmeSpaniens und seinerKolonien amWelt=
postvertrage (v. 26.Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593.
— Teilnahme Spaniens am Ubereinkommendes Welt=
postvereinsüber den Austausch der Briefe und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl.
über denAustauschvon Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
672.

Speiseraum in Anlagen zur Herstellungvon Alkali=
Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.

Sperriges Postgut im Weltpostvereinsverkehre(Vertr.
v. 26. Mai 06. Art. 3 zu3, Art. 5 zu2, Art. 6 zua)
675.

SpielsachenvonKranken,Desinfektion imallgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussag (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei
Fleckfieber (das. Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen(Bek.v.29.Ang.II 810)584.
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Spirituosen, RegelungdesVerkehrsdamitan derdeutsch=
niederländischen Grenze (Ver. v. 18. Mai 06.) 23.
— Einfuhrzölle in Nordamerika (Vertr. v. 22. April“
2. Mai Art. 1) 306.

Sprengstoffe,dievorzugsweisealsSchießmittelgebraucht
werden (Bek. v. 20. Juni) 375.

Spucknäpfe in JZigarren fabriken (Bek. v. 17. Febr.
* 4, 4 36.

Desinfektion bei Kranken im allgemeinen(Bek.
v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz (das.Anl.)
109. — bei Cholera (das.Anl.) 117.— bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.) 136.—
bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf Seeschiffen in
deutschenHäfen(Bek. v. 29. Aug. II §§8, 33 bis 37)
584.

Staatsanwaltschaft, WahrnehmungihrerVerrichtungen
im Disziplinarverfahren gegen Reichsbeamte(Bek. v.
18. Mai Anl. I#§85, 90, 94, 96, 101 bis 107, 110
bis 116, 122) 263.

Staatssekretäre,einstweiligeVersetzungindenRuhe=
stand (G. v. 17.Mai Art. 1, V) 202. (Bek.v. 18.Mai
Anl. 5 25) 250. — Entlassung und Pension (G. o.
17.Mai Art. 1, IX) 202.(Bek.v.18.Mai Anl. 835)252.

Stationen der Eisenbahnen,Anderungder Vorschriften
darübervom4.November1904(Bek.v. 24. Juni) 394.

Statistik, Berufs-undBetriebszählungim Jahre1907
(G.v. 25.März)87.

Statthalter in Elsaß=Lothringen,ÜUbertragunglandes=
herrlicher Befugnisse(V. v. 23. Nov.) 759.

Stavelot, EisenbahnverbindungmitMalmedy(Vertr. v.
15.Aug. 03.) 745.

SteckbeckenvonKranken,Desiufektion imallgemeinen
(Bek. v. 11.April Anl.) 99. — bei Aussatz (das.
Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117.— bei
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II 8§ 8,
34 bis 37) 584.

Steine, Vernichtung der Steine zu unerlaubten Nach=
bildungen von Kunstwerken usw. (G. v. 9. Jan.
8&37 ff.) 14.

Steinkohlenbergwerke, BeschäftigungvonArbeiterinnen
daselbstim RegierungsbezirkOppeln (Bek.v. 12.April) 93.

Stellvertretung derReichsbeamten (Bek.v. 18.Mai
Anl. § 14) 247. — Stellvertretungskostenfür er=
krankte und beurlaubte Beamte (das. § 14) 247.
— desgl. für suspendierte Beamte (das.8§ 128 bis
130)272.

Oigitizedbr,COoc gle
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Stettin, ErrichtungeinerDisziplinarkammer daselbst
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
5§ 87, 38) 264. — Einfuhr von Pflanzen usw. über
die ZJollabfertigungsstelleim FreibezirkeStettin (Bek.v.
21. Nov.) 757.

Steuern, AbkommenzwischendemDeutschenReichund
Luxemburg wegen Begründung einer Gemeinschaft
der Zigarettensteuer (v. 11. Juli 06.) 67. —desgl.
einer Brausteuergemeinschaft (Vertr. v. 2. März)
149.— #nderungdes Branntweinsteuergeseges
(G. v. 8. April) 91. — Heranzlehungder Reichs.
beamten zu Steuern (Bek. v. 18. Mai Anl. §5.19)249.

Steuerfreiheit für Branntwein und Spirituosen im
deutschniederländischenGrenzverkehre(Vertr. v. 18.Mai
06.) 23.

Stiefel von Kranken, Desinfektionim allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussat (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 118. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Ang. II
g15)686.

Strafen, UberweisungvonGeldstrafenan diedeutschen
Niederlassungsgemeindenin Tientsin und Hankau
(V. v. 20. Dez. 06.) 1. — Strafen wegen Zuwider=
handlungen gegendas Gesetzüber das Urheberrecht
an Werkender bildendenKünsteund derPhotographie
(G. v. 9. Jan. 8§ 31 ff.) 13. — Disziplinarstrafengegen
Reichsbeamte (Bek.v. 18.Mai Anl. S§73 bis 76)
261. — StrafengegenAngehörigederLandespolizei
in Deutsch. Südwestafrika (V. v.4. Okt.§ 8)737.

s. auch Geldstrafen.
Strafverfolgung wegenVerletzungdes Urheberrechts
an Werkender bildendenKünste und der Photographie
(G. v. 9. Jan. § 41) 15. — Verjährungderselben(das.
§&47 bis 50) 16.

Strafversetzungvon Reichsbeamten(Bek.v. 18.Mai
Anl. § 75, 76) 261.

Stroopal darf außerhalbder Apothekennicht verkauft
werden (Bek. v. 29. Juli) 418.

Stuhlgang vonKranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anl.) 99. — bei Cholera (dafs.
Anl.) 117. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. —
bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das. Anl.)
144.— auf Seeschiffen in deutschenHäfen(Bek.v.
29. Aug II §§4, 34 bis 37) 583.

Suakim in Agypten,Sitz einesGesundheitsamts(Vertr.
v. 3. Dez.03. Anl. II) 524.
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Sublimatlösung als Desinfektionsmittel allgemein
(Bek. v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz (das.
Anl.) 106. — bei Cholera (das. Anl.) 114. — bei
Flecksieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das.Anl.)
132. — bei Pocken (das. Anl.) 141. — für See=
schiffe in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. ll § 3) 581.

Südafrika (britischeKolonien),TeilnahmeamWeltpost=
vertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet, Etatsforde.
rungen aus Anlaß der Expedition dahin (G. v.
16.März)70. (G.v.16.Mär))72.

Erster Nachtrag zum Haushalts=Etat für
1906 (G. v. 16. März) 70. — zweiter Nachtrag
dazu(G. v. 16.März) 72.— Haushalts-=Etatfür 1907
(G. v. 17.Mai) 193. "

Darlehn zumBau einerEisenbahn von Lüderitz=
bucht nach Keetmanshoop (G. v. 16. März) 73.
— Anrechnung des Jahres 1907 als Kriegsjahr
aus Anlaß der Aufstände daselbst(A. O. v. 12. April)
154. — Rechtsverhältnisseder Landespolizei in
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 4. Okt.)736.
Suez, Einrichtungder Überwachungund Desinfektion
daselbstbei Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit.II Kap.1 Abschn.IV) 464.— SitzeinesGe.
sundheitsamts (das.Anl. II) 524.

Suczkanal, MaßnahmenbeimAuftretenvon Pest und
Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. II Kap. 1 Abschn.11
u. V) 456.

Suspension der Neichsbeamten(Bek.v. 18.Mai Anl.
8&125bis131)271.

Jx
—

Tabak,. VorschriftenüberdieEinrichtungunddenBetrieb
der zur Anfertigung von Zigarren bestimmtenAnlagen
(Bek, v. 17. Febr.) 34. (Bek. v. 27. Febr.) 66. — Auf.
hebungderdarübererlassenenVorschriftenvom8.Juli 1893
und vom 9. April 1905 (Bek. v. 17. Lebr. § 12) 38.

Tabakindustrie, BeschäftigungvonKindern,jugendlichen
Arbeitern und Arbeiterinnen sowie Aussicht in den
Werkstätten der Tabakindustrie (V. v. 21. Febr.) 65.
(Bel. v. 27. Febr.) 66.

Tafelwagen, Eichung (Bek.v. 9. März Beil. Art. 3
u. 4) 92.

Tagegelder der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai
Anl. § 18) 248. — der Sachverständigen der
Abschätzungskommissionfür Flurschäden (A. E. v.
6. Aug.) 417.

OigitizedbyOCeo=gle

1907.

Taler, Außerkurssetzungder deutschenEintalerstücke(Bek.
v. 27. Juni) 401.

Tanger, internationalerGesundheitsratdaselbst(Vertr.
v. 3. Dez.03. Tit. IV, III) 510.

Teelöffel für Kranke, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussat (das.Anl.)
110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.) 136.
— bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf Seeschiffen
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II 8§ 9, 33
bis 37) 584.

Teilzahlungen, Unzulässigkeitbei Postaufträgenim
Weltpostvereinsverkehr(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 6)
702.

Telegraphische Postanweisungen imWeltpostvereins=
verkehr(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 4) 660.

Tientsin, Überweisungvon Geldstrafenan die deutsche
Niederlassungsgemeindedaselbst(V. v. 30.Dez.06.) 1.

Tierkadaver, Behandlungbei Pestverdacht (Bek. v.
11. April Anl.) 140. — insbesondereauf Seeschiffen
in deutschenHäfen(Bek.v. 29.Aug. II § 36) 592.

Titel derReichsbeamten(Bek.v.18.Mai Anl.8§17,
75 zu 2) 248. — Annahmevon Titeln von anderen
Regierungen (das. 5 15) 248. — Verlust des Titels
der Reichsbeamtenbei Dienstentlassung(das.8§§75, 76)
261. — Verzicht darauf (das.§ 100) 266.

Titel der Angehörigen der Landespolizei in
Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.§2) 736.
Togo, Haushalts.Etatfür 1907 (G. v. 17.Mai) 192.
Tor in Agypten, Sitz eines Gesundheitsamts(Vertr. v.
3. Okt. 03. Anl. 1I) 524.

Transitfreiheit für Briefsendungen im Weltpost.
vereinsverkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 4)
596. — desgl. für Briefe und Kästchenmit Wert.
angabe (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 3) 638.
—desgl. für Postpakete mit oderohneWertangabe
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 2) 674.

Transitkosten für Briefsendungen im Weltpost.
vereinsverkehre(Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 4, 5, 15,
17) 596. (Schlußprotokoll, VI) 630. — desgl. für
Briefe und Kästchenmit Wertangabe (1Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 4) 639. — desgl. für Postpakete
mit oder ohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 3 u. 6 zu b) 674.

Trennung von Tisch und Bett, Ratifzierung des
internationalen Abkommens vom 12. Juni 1902 über
den Geltungsbereichder Gesetzeund der Gerichtsbarkeit
darüberseitensPortugals (Bek. v. 21. März) 84.
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Trier, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbstund
AbgrenzungihresBezirks(Bek.v. 18.Mai Anl. S§87,
88) 264.

Trinkgeschirre für Kranke,Desinfektion im allge=
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.) 110.— bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei
Fleckfieber(das.Anl.)127.—bei Pest(das.Anl.)136.
—bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf Seeschiffen
in deutschenHäfen(Bek. v. 29. Aug. II §§9, 33 bis
37)584.

Trockenräume in Zigarrenfabriken(Bek. v. 17.Febr
8§ 2 ff.) 35.

Tropendienstunfähigkeit vonAngehörigenderLandes=
polizei in Deutsch.Südwestafrika(V. v. 4. Okt. § 3) 736.

Tücher von Kranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussat (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 117. — bei
Fleckfieber (das. Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See=
schiffen in deutschenHäsen (Bek. v. 29. Aug. II
5§12, 33 bis 37) 585.

Tunis, TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl.am UbereinkommendesWeltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
656. — desgl. über denAustausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. (Schlußprotokoll, IV) 698.
—desgl. überdenPostauftragsdienst (v.26. Mai
06.) 700.

Türkei, ZJusatzvertragzum Handelsvertrage mit
Deutschlandvom26. August1890 (v. 25. April) 371.

Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl. am UbereinkommendesWeltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mitWertangabe (v.26.Mai 066.)636.— desgl.über
den Vostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
(Schlußprotokoll dazu) 670. — desgl. über den Aus=
tausch von Postpaketen (v. 26. Mai 06.) 673.
(Schlußprotokoll, III, 2 und IV) 696. — desgl. über
den Postauftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700.
— desgl. über den Postbezug von Zeitungen und
Seitschriften(v. 26. Mai 06.) 711.

Reichs=Gesetzbl.1907.
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u.
Übereinkommen— Internationales— überdenEisen.
bahnfrachtverkehr, Berichtigung der Listeder daran
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.) 24.— neue
Liste (Bik. v. 16. Febr.) 41. — Berichtigung der Liste
(Bek. v. 7. Juli) 407. (Bek.v. 24. Aug.) 561. (Bek.
v. 18.Sept.) 733. (Bek. v. 12.Nov.) 754.

Übereinkommen,internationales, betreffendden
Austausch von Briefen und Kästchenmit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — betreffeud den Postan=
weisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. —betreffend
den Vostauftragsdienst (v 26. Mai 06.) 700.
—betreffend denPostbezug von Zeitungen und Seit.=
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Übereinkunft zwischenDeutschlandund Frankreich,
betreffendden Schutz an Werken der Literatur und
Kunst und an Photographien (v. 8. April) 419.
— internationale Ubereinkunft,betreffendMaß.=
regelngegenPest, Cholera und Gelbfieber (o.
3. Dez.03.) 425.

ÜbertragungdesUrheberrechtsanWerkenderbilden=
denKünste und derPhotographie (G. v. 9. Jan. 8 10,
II, 12, 15 bis 24) 8. — der Diensteinkünfte,
Wartegelder und Pensionen der Reichsbeamten
(Bek. v. 18.Mai Anl. §#§6, 19) 246. — von Post.
anweisungsbeträgen im Weltpostvereinsverkehredurch
Indossament(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.

überweisung von Geldstrafenan die deutschenNieder=
lassungsgemeindenin Tientsin und Hankau (V. v.
30. Dez.06.) I.

Umlauf österreichischerScheidemünzeninnerhalbbadischer
Grenzbezirke(Bek. v. 21. Febr.) 68.

Umzugsgut, Jollfreiheit für gebrauchtesUmzugsgutim
Verkehr zwischenDeutschland und Bulgarien (Bek.
v. 14. Juni) 368. — Umzugsgut aus pest. und
choleraverseuchten Gebieten (Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit. 1 Kap. 11 Abschn.1IIArt. 12, 19.) 438.

Umzugskosten der ReichsbeamtenbeiVersetzungen(Bek.
v. 18.Mai Anl. 8§18, 23, 40) 248.

Unanbringliche Postanweisungen imWeltpostvereins.
verkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 7) 664.

Unbrauchbarmachung von Vorrichtungenzu unerlaub.
ten Nachbildungenvon Kunstwerkenusw. (G. v. 9. Jan.
§&37ff.)14.

Unfallversicherung, Zählung der Rentenempfänger
im Jahre 1907 (G. v. 25. März) 87. — Vertrag mit
denNiederlanden überUnfallversicherung(v.27. Aug.)

p
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Unfallversicherung(Forts.)
763. — RatifizierungdiesesVertrags (Bek.v. 1.Dez.)
769. — Ausführungsbestimmungen dazu (Bek. v.
16.Dez.) 773.

Ungarn, Eisenbahnstrecken,beteiligtam Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 16. Febr.)52. (Bek.v. 18.Sept.)733. (Bek.
v. 12.Nov.)754.

Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserungdes
Losebder Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl. an derinternationalenÜbereinkunft,betreffend
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.)
594. — desgl.am UbereinkommendesWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchenmit
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
—desgl. über denAustausch von Postpaketen (v.
26. Mai 06.) 672. — desgl. über denPostauftrags.=
dienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über den
Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften (v.
26. Mai 06.) 710.

Uniform der Reichsbeamten(Bek.v. 18.Mai Anl.
§#7) 248. — der Landespolizei in Deutsch=
Südwestafrika (V. v. 4. Okt. 8 2) 736.

uUnterklassenderLandespolizelinDeutsch-Südwestafrika,
ihre Versorgung (V. v. 4. Okt. § 3) 736.

Untersagung der AusführungoderLeitungeinesBaues
(G. v. 7. Jan.) 3. "1

Unterstaatssekretäre, einstweiligeVersetzungin den
Ruhestand(G. v. 17.Mai Art. 1, V) 202. (Bek.v.
18.Mai Anl. § 25) 250.

Untersuchung von anCholeraerkranktenPersonen(Bek.
v. 5. April) 91.

Unzuverlässigkeit im BetriebedesGewerbesals Bau=
unternehmer,Bauleiter usw. begründetUntersagungdes
Betriebs (G. v. 7. Jan.) 3.

Urheber, wer in gewissenFällen als Urheber von
Werken der bildenden Künste und der Photographie
gilt (G. v. 9. Jan. 3§5 bis 9) 8.— RechteundBefug=
nissedesUrhebers(das.8§ 10bis 24) 8.

urheberrecht an Werkender bildenden Künste und
der Photographie (G. v. 9. Jan.) 7. — Voraus.
setzungendes Schutzes(das. 8§81 bis 14) 7. — Be.
fugnissedesUrhebers (das. 8§§P15 bis 24) 9. — Dauer

OigitizedbyCeo=t gle

1907.

Urheberrecht (Forts.)
des Schutzes(das. §§25 bis 30) 12. — Rechtsver=
letzungen(das. §§ 31 bis 50) 13. — Teilweise Außer=
kraftsetzungderGesetzedarüber vom 9. und 10. Januar
1876(das.8§55)18.

Übereinkunftmit Frankreich, betreffendden
Schutz an Werken der Literatur und Kunst und an
Pbotographien (v. 8. April) 419.

Urkunden, BeglaubigungöffentlicherUrkundenim Ver=
kehr zwischenDeutschland und der Schweiz (Vertr. v.
14.Febr.)411(Bek.v. 19.Juli) 415.

Urlaub derReichsbeamten(Bek. v. 18.Mai Anl. § 14)
247.

Uruguay, Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei den
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
594. — am Ubereinkommendes Weltpostvereinsüber
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
—desgl. über den Austausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl. über den Dostbezug
von JZeitungen und Beitschriften(v. 26. Mai 06.) 711.

V.
Vasta, Pest=und Cholerastationdaselbst(Vertr. v.
3. Dez. 03. Tit. III Kap. II Abschn.IV) 494.

Benezuela, Teilnahme am Weltpostvertrage (v.
26. Mai 06.) 594. — desgl.am Ubereinkommendes
Weltpostvereinsüber denAustausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. (Schlußprotokoll,III, 4) 696.

Verbandgegenstände, Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anlage)99. — bei Aussat (das.
Aul.) 109. — bei Fleckfieber (das. Anl.) 127. —
bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das. Anl.)
144. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek.
v.29.Aug.II 8§5,33,36)584.

Verbote für die Beförderung bestimmterGegenständein
Briefsendungen im Weltpostvereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 16) 614. — desgl. in
Wertsendungen (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 9)
643. — desgl.in Postpaketen (Vertr.v. 26.Mai 06.
Art. 14) 684.

Verbrecher, Zusatzvertragzum Auslieferungsver=
trage mit Norwegen vom 19. Januar 1878 (ov.
7. März) 239. — Auslieferungsvertrag mit Griechen
land (v. 12. März/27. Febr.) 545.
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Verbreitung, rechtswidrige,von Werkender bildenden
Künsteund der Photographie(G. v. 9. Jan. 8§ 15
bis 24) 9.

Vereinigte Staaten von Amerika, ihr Vorbehaltzur
Generalakte der Internationalen Konferenz von Alge=
ciras vom7. April 1906(Bek.v. 9. Jan.) 20.— Teil=
nahme am Abkommen zur Verbesserungdes Loseszder
Verwundeten und Kranken bei den im Felde stehen=
den Heeren (Vertr. v. 5. Juli 06.) 279. — desgl.an
der internationalenUbereinkunft,betreffendMaßnahmen
gegenMest, Cholera undGelbfieber (v. 3. Dez. 03.)
425. — Handelsabkommen mit dem Deutschen
Reiche (v. 22. April/2. Mai) 305. — Teilnahme der
Vereinigten Staaten und der in ihrem Besitze befind=
lichen Inseln an demWeltpostvertrage (v. 26. Mai
06. Einl. und Art. 27) 593. — desgl. am Abkommen
über die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Verfahren bei zwangsweiser Pensionierung der
Reichsbeamten (Bek. v. 18.Mai Anl. 8§62 bis 68)
259. — bei Feststellung von Defekten derselben
(das.55 134 bis 148,153)273. — in Disziplinar==
sochen gegendieselben(das. 8§ 77 bis 133) 262. —
VorzugsrechtedesReichs im Konkursverfahren gegen
dieselben(das.§ 20) 249.

Vergütung für Naturalverpflegung derbewaffneten
Macht im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 5. — deßgl.
der Sachverständigender Abschätzungskommissionfür
Flurschäden (A. E. v. 6. Aug.) 417. — Vergütungen
an die Bestimmungs=und die Durchgangsverwaltung
für Postpakete im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 6) 678.

Verhaftung, Unzulässigkeitder Verhaftungdes Ange=
schuldigtenim Disziplinarverfahren gegenReichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. § 94) 265.

Verjährung desAnspruchsaufSchadenersatzundStraf.
verfolgung wegen Verletzung des Urheberrechts an
Werkender bildenden Künste und der Photographie
(G. v. 9. Jan. §§ 47 ff.) 16. — desgl. der Ersatzan=
sprüchefür Einschreibsendungen imWeltpostvereins=
verkehre(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 8 zu 6) 607. —
desgl.für Wertsendungen (übereink.v. 26. Mai 06.
Art. 12 zu 6) 648. — desgl. für Postanweisungs=
beträge (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 7) 664.—
desgl. für Postpakete (Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 15,6) 687.

Verkauf von Arzneimittelnaußerhalbder Apotheken,
Einschränkung(Bek. v. 29. Juli) 418. (Bek. v.
17. Dez.) 774.

OigitizedbyGoc gle
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Verkehrsordnung, Eisenbahn., ErgänzungundAnde=
rung der AnlageB (Bek. v. 22. März) 85. (Bek.v.
23. März) 88. (Bek. v. 28. Juni) 402. (Bek. v.
16.Sept.) 733.

Verleger als Urhebervon Kunstwerken(G. v. 9. Jan.
§&6 u. 9) 8. — VerfügungsrechtübereinenBeitrag
für eine Jeitung usw. (das.8 11) 9.

Verletzung der Urheberrechtean Werkender bildenden
KünsteundderWhotographie(G. v. 9.Jan. §#831ff.) 13.

Verlust von Postsendungens. Ersatzleistungen.
Vernichtung der Vorrichtungenzu unerlaubtenNach=
bildungen von Kunstwerkenusw. (G. v. 9. Jan.
& 37 ff) 14.

Veröffentlichung der im internationalenVerkehrege=
troffenen Abwehrmaßregeln gegenBest, Cholera und Gelb.=
fieber(Vertr.v.3.Dez.03.Tit.1Kap.I1Abschn.I)437.

Veronal darf außerhalbder Apothekennicht verkauft
werden(Bek.v. 17.Dez.)774.

Verpfändung der Diüensteinkünfte,Wartegelderund
Pensionen der Reichsbeamten(Bek. v. 18. Mai Anl.
5 , 19)246.

Verschwiegenheit, Amtsverschwiegenheitder Reichs.
beamten(Bek.v. 18.Mai Anl. §§11, 12) 247.

Versetzung der Reichsbeamten in ein anderesAmt
(Bek.v. 18.Mai Anl.§§23,28, 158)249.— Ent.
schädigung bei Versetzungen(das. §§18, 40) 248.
— einstweilige Versetzung von Reichsbeamten in
den Ruhestand (G. v. 17. Mal Art. 1, V bis VIII)
202. (Bek.v. 18.Mai Anl. I§s24 bis 31) 250. —
endgültige Versetzungderselbenin den Ruhestand
(Bek.v. 18 Mai Anl. § 34 bis 71)252.— zwangs.
weise Versetzungin denRuhestand (das.89 61 bis 68)
258. — Disziplinar=Strafverfahren gegeneinst=
weilig in den Ruhestand versetzteBeamte (das.§ 119)
270 — Strafversetzung gegenReichsbeamte(das.
§&75, 76) 261.

Versicherung, Gründung des HSinterbliebenen=Versiche=
rungsfonds (G. v. 8. April) 89.

Versicherungsgebühr für Briefe und Kästchen mit
Wertangabe im Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 4 u. 12) 639. — dezgl.für Post=
pakete mit Wertangabe(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 3
zu 4, Art. 5 zu 3 u. 5, Art. 6, a) 675.

Versicherungsunternehmungen, Beaufsichtigungbre=
mischer privater Versicherungsunternehmungen(V. v.
4. Dez.) 772.

Versorgung, Gründung desHinterbliebenen=Ver=
sicherungsfonds zur Witwen- und Waisenversorgung

F
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Versorgung(Gorts,)
(G. v. 8. April) 89. — Beamtenhinterbliebenen.
gesetz (v. 17. Mai) 208. — Militärhinter=
bliebenengesetz (v. 17. Mai) 214. — Versorgung
der Unterklassen der Landespolizei in Deutsch=
Südwestafrika und ihrer Hinterbliebenen (V. v.
4.Okt. § 3) 736.

s. auch Fürsorge.
Verteidigung angeschuldigterReichsbeamtenim Disizi=
plinarverfahren(Bek.v. 18. Mai Anl. §§ 101, 102)
266.

Vervielfältigung vonBeiträgenzuSchriftwerkensowie
vonWerkender bildendenKünsteundderPhotographie
(G. v. 9. Jan.) 7.

Verwaltungsbehörde, höhere,Ernennungvon Sach=
verständigenzur BegutachtungdesGewerbebetriebsvon
Bauunternehmern, Bauleitern usw. (G. v. 7. Jan.)
3. — Befugnis zur Gestattung von Ausnahmen von
den Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb
der zur Anfertigung von Zigarren bestimmtenAn=
lagen(Bek.v. 17. Febr.§ 8) 36. — desgl.derBuch
druckereien und Schriftgießereien (Bek.v. 5. Juli)
405. — untere: Untersagung der Ausführung oder
Leitung von Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 3) 4.

Verzeichnis der VerwaltungsbehördenDeutschlands
und der Schweiz, deren Beurkundungen keinerBe.
glaubigungbedürfen(Vertr. v. 14. Febr.) 413, 418.
(Bek.v. 19. Juli) 415.

Verwaltungsrat, Eintritt von Reichsbeamtenin den
Verwaltungsrat einerErwerbsgesellschaft(Bek. v. 18.Mai
Anl. § 16) 248.

Verwaltungsstreitverfahren zur Anfechtungder Be=
scheide,betr. Untersagungder Ausführung oderLeitung
von Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4.

Verwandten der aufsteigendenLinie von Reichsbeamten
kann das Gnadenvierteljahr gezahlt werden (G. v.
17.Mai Art. 1,n) 201. (Bek.v. 18.Mai Anl. §8)246.

Verweis als OrdnungsstrafegegenReichsbeamte(Bek.
v. 18.Mai Anl. 88§74, 80, 82, 83) 261.

Verwundete, Abkommenzur Verbesserungihres Loses
und des der Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — Abkommenüber die
Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.

Veterinärinspektor in Agypten(Vertr.v. 3. Dez. 03.
Art. 1II)520.

Vize=Postdirektor undVize=Telegraphendirektor,
Verleihung dieserTitel an die UnterdirektorenbeiPost=
und Telegraphenämtern(A. E. v. 17. Juli) 423.

OigitizecbyOor gle

1907.
Vögel, Beitritt Portugals zur Ubereinkunftüber den
Schutz der für die LandwirtschaftnützlichenVögel (Bek.
v. 29. Nov.) 762.

Vorführung, rechtswidrige,vonWerkender bildenden
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. 3§ 15,
20, 21, 31, 32, 36, 37, 53) 9. — Vorführung des
Angeschuldigten im Disziplinarverfahren gegen
Reichsbeamteist unzulässig(Bek.v. 18.Mai Anl. § 94)
265.

Vorladungen imDisziplinarverfahrengegenReichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. I§ 94, 101, 116, 133) 265.

Vorgesetzte, Disziplinarbefugnisseder Dienstvorgesetzten
vonReichsbeamten(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§80,81)263.

Vorgesetzte Dienstbehörde der Reichsbeamten,ihre
Befugnisse(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§7, 12,32, 38, 53,
62,81,85,131,134bis141,146,147,151,159)
246.

Vorläufige Festnahme desAngeschuldigtenim Diszi=
plinarverfahren gegenReichsbeamteist unzulässig(Bek.
v. 18. Mai Anl. § 94) 265.

Vormundschaft über Minderjährige,Ratifizierungdes
internationalenAbkommensvom 12. Juni 1902 seitens
Portugals (Bek. v. 21. März) 84.

Vorrichtungen, Vernichtungder Vorrichtungenzu un=
erlaubten Nachbildungen von Kunstwerkenusw. (G. v.
9. Jan. §§ 37 ff.) 14.

Vorsatz, VorsätzlicheVerletzungder Urheberrechtean
Werkender bildendenKünste und der Photographie
(G. v. 9. Jan. §#§31 ff.) 13.

Vorsignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.v.
24. Juni) 383.

Vorsitzender der Disziplinarbehördenfür Reichsbeamte
(Bek.v. 18.MaiAnl.8§89,91bis93)264.

Vorstand, Eintritt von Reichsbeamtenin denVorstand
einer Erwerbsgesellschaft (Bek. v. 18. Mai UAnl.
§l16) 248.

Voruntersuchung im DisziplinarverfahrengegenReichs=
beamte (Bek. v. 18. Mai Anl. §#§84, 85, 94
bis 100) 263.

Vorzugsrechte des Reichs bei vermögensrechtlichen
AnsprüchengegenReichsbeamte(Bek.v. 18.Mai Anl.
§220)249.

W.
Waffen, AufhebungdesAusfuhrverbotsfür Waffenund
Schießbedarfnach Athiopien (V. v. 15. Juli) 416.

Wagen, Eichung (Bek. v. 9. März Beil. Art. 3
u.4)92.
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Wagen für Kranke,Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 103. — bei Aussatz (das.
Anl.) 113. — bei Cholera (das. Anl.) 120. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 131. — bei est (das.Anl.)
139. — bei Pocken (das.Anl.) 147.

s. auch Eisenbahnwagen.

Wahlkonsuln, Nebenämterderselben(Bek.v. 18.Mai
Anl. § 16) 248.

Waisen, Jählung der Waisenbei der Berufs. und
Betriebszählung im Jahre 1907 (G. v. 25. März) 87.
— GründungdesHinterbliebenen=Versicherungs.
fonds (G. v. 8. April) 89. — Beamtenhinter=
bliebenengesetz (v. 17. Mai) 208. — Militär=
hinterbliebenengesetz (v. 17. Mai) 214.

s. auch Hinterbliebene.
Waisengeld für Kinder verstorbenerReichsbeamten
(G. v. 17. Mai) 208. — für Kinder verstorbenerAn=
gehörigen des Reichsheers, der Marine und der
Schutztruppen (G. v. 17. Mai) 214.

Waren, Desinfektion bei Pest (Bek. v. 11. April Anl.)
140. — Behandlung bei Herkunftaus pest. oder
choleraverdächtigen Gebieten(Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit. 1 Kap. II Abschn.II) 438.

Warenproben im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26.Mai 06. Art. 2, 4 bis 6, 12, 14, 26) 595.

Warenzeichen, Schutzderselbenauf derAusstellung
von Erfindungen der Kleinindustrie in Berlin 1907
(Bek. v. 11. Mai) 154. —desgl. auf der landwirt.
schaftlichen Ausstellungin Düsseldorf 1907 (Bek.
v. 18. Mai) 237. — desgl. auf der Hygiene- Aus=
stellung zu Berlin 1907 (Bek. v. 12. Juli) 408.

Warnung als OrdnungsstrafegegenReichsbeamte(Bek.
v. 18. Mai Anl. 8§74, 80, 82, 83) 261.

Wartegeld, GewährungvonWartegeldan einstweilig
in den Ruhestand versetzteReichsbeamte (G. v.
17.Mai Art. 1, V bis VIII) 202. (Bek. v. 18.Mai
Anl. §§24 bis 31, 132) 250. — Zession, Ver=
pfändung und Beschlagnahme derselben(Bek. v.
18. Mai Anl. §#§&6, 19) 246. — Zulässigkeitdes
Rechtswegs über Ansprüche auf Wartegeld (das.
& 149bis153)276.

Wärtersignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.
v. 24.Juni)379.

Waschbecken von Kranken,Desinfektion im allge=
meinen(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —
bei Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.
Anl.) 136. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf

Oigitizedby,Ceo= gle
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Waschbecken (Forts.)
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II
8§&8, 33 bis 37) 584.

Wäsche von Kranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anl.) 100.— beiAussatz(das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das.Anl.) 145. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 11
12, 33 bis 37) 585.
Wäscheaus pest. und choleraverdächtigenGe.

bieten(Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II Abschn.II
Art. 12, 19) 438.

Wascheinrichtungen in JZigarrenfabriken (Bek.v.
17. Febr. §&4, 5) 36. — in Anlagen zur Herstellung
von Alkali=Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.

Waschwasser von Kranken,Desinfektion im allge=
meinen(Bek. v. 11.April Aul.) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —
bei Flecksieber (das.Anl.) 127. — bei Dest (das.
Anl.) 135. — bei Vocken (das.Anl.) 144. — auf
Seeschiffen in deutseahenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 1I
g86, 33 bis 37) 584.

Wasserdampf als Desinfektionsmittel allgemein
(Bek.v. 11. April Anl.) 97. — bei Aussat (das.
Anl.) 107. — bei Cholera (das.Anl.) 115. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 125. — bei Pest (das.Anl.)
133. — bei Pocken (das.Anl.) 142. — für Seec.
schiffe in deutschenHäfen (Bek.v. 29. Aug. II § 3) 582.

Wasserkransignale nachderEisenbahn-Signalordnung
(Bek. v. 24. Juni) 384.

Wasserwege, Maßnahmenfür dieselbenbei Pest und
Cholera(Vertr.v.3.Dez.03.Tit. 1Kap. II Abschn.IV)454.

Wechsel, EinlösungdurchPostauftragimWeltpostvereins=
verkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 701.

Wehrpflichtige, Fahrkarten für dieselben(Bek. v.
30. Nov.) 763.

Weichensignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 385.

Wein, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr.v.22.April)2 Mai
Art. 1) 307.

Weinbau, GestattungderEinfuhr vonGegenständendes
Weinbaues über gewisseJollämter (Bek. v. 22. Febr.)
66. (Bek.v. 1.Mai)151. (Bek.v. I11.Sept.)731.
(Bek.v. 23. Okt.)739. (Bek.v. 21. Nov.) 757.

Weinbaubezirke, Bildungvonsolchen(Bek.v.12Febr.)2S.
Weinhefe, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v. 22.April
2. Mai Art. 1) 306.
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Weinstein, EinfuhrzollinNordamerika(Vertr.v.22.April“
2.Mai Art.1)306.

Weltpostverein, AbschlußdesWeltpostvertrags zu
Rom (v. 26. Mai 06.) 593. — Ubereinkommenüber
den Austausch von Briefen und Kästchenwit Wert=
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. — deögl.über denPost=
anweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. — desgl.
über denAustauschvon Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
672. — desgl. über den Postauftragsdienst
(v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über den Postbezug
von Jeitungen und geitschriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Weltpostvertrag zu Rom (v. 26. Mai 06.) 593.
Werte, UrheberrechtanWerkenderbildendenKünsteund
derPhotographie(G. v. 9. Jan.) 7. — TeilweiseAuf.
hebungderGesetzedarübervom 9. und 10. Januar 1876
(das.855)18.

Werkstätten derTabakindustrie,BeschäftigungvonKin=
dern, jugendlichenArbeiternund Arbeiterinnensowie
Aussichtdaselbst(V. v.21.Febr.)65. (Bek.v.27.Febr.)66.

Wermut, EinfuhrzollinNordamerika(Vertr.v.22.Apri“
2. Mai Art. 1) 307.

Wertpapiere, EinlösungdurchPostauftragimWeltpost.
vereinsverkehr(Ubereink.v. 26.Mai 06.Art. 1 und 2) 700.

Wertsendungen, AustauschvonBriefen undKästchen
mit Wertangabeim Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v.
26.Mai 06.) 636. — desgl. von Vostpaketen mit
oderohneWertangabe(Vertr. v. 26.Mai 06.) 672.

Widerruf, Anstellung der Reichsbeamten auf
Widerruf (Bek. v. 18. Mai Anl. § 2) 245. — Ent=
lassung der auf Widerruf angestelltenReichsbeamten
(das.§§ 32 und 37) 251.

Wiederanstellung ausgeschiedener Reichsbeamten
(Bek. v. 18.Mai Anl. I§ 28 bis 30, 33) 251. —
pensionierter Beamten(das.I§ 57 bis 59) 257.

Wiedergewährung der Pensionender Reichsbeamten
(Bek.v. 18.Mai Anl. 88 57 ff.) 257.

Witwen, Jählung derWitwen bei der Berufs, und
Betriebszählungim Jahre 1907 (G. v. 25.März) 87.
—Gründung desHinterbliebenen=Versicherungs=
fonds (G. v. 8. April) 89. — Beamtenhinter=
bliebenengesetz (v. 17. Mai) 208. — Militär=
hinterbliebenengesetz (v. 17. Mai) 214.

s. auch Hinterbliebene.

Witwengeld an Witwenvon Reichsbeamten (G. v.
17. Mai) 208. — desgl. an Witwen von Angehörigen
des Reichsheers, der Marine und der Schutz=
truppen (G. v. 17. Mai) 214.

s. auchFürsorge, Hinterbliebene und Ver=
sorgung.
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Wohnsitz, dienstlicher,derReichsbeaiten(Bek.v. 18.Mai
Anl.8 19,88,119,133)248.

Württemberg, BildungvonWeinbaubezirken(Bek.v.
12Febr.)28.

Yambo, Pest. und Cholerastationdaselbst(Vertr. v.
3.Dej.03.Tit.IIIKap.Il Abschn.IV)494.

Z.
Zahlungsmittel, Außerkurssetzungder deutschenEin=
talerstücke(Bek. v. 27. Juni) 401.

Zahnwasser, Jollbehandlungimdeutschniederländischen
Grenzverkehre(Vereinb. v. 18. Mai 06. Art. 2) 24.

Zanzibar, Aufhebungder deutschenExterritorialitäts.
rechte(V. v. 11. Juni) 367.

Zeichnungen, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.
22. April/2. Mai Art. I) 307.

Zeitschriften, SchutzdesUrheberrechts an Beiträgen
zu Zeitschriften (G. v. 9. Jan. § 11) 9. — Dostbezug
von Jeitungen und Beitschriftenim Weltpostvereins.=
verkehr (Übereink.v. 26. Mai 06.) 710.

Zeitungen, SchutzdezUrheberrechts an Beiträgen
zu Zeitungen (G. v. 9. Jan. § 11) 9. — Dostbezug
von Jeitungen und Zeitschriftenim Weltpostvereins.
verkehr (Übereink.,v. 26. Mai 06.) 710.

Zentralbehörden s.. Landes. Zentralbehörden,
Reichs=Kolonialamt.

Zentralblatt für das Deutsche Reich, Veröffent=
lichungder Erhöhungder Vergütungssätzefür Natural.
verpflegung der bewaffnetenMacht im Frieden (V. v.
29. Dez. 06.) 6.

Zession derDiensteinkünfte,WartegelderundPensionen
der Reichsbeamten(Bek. v. 18.Mai Anl. 8§6, 19)
246.

Zeugen im DOisziplinarverfahren gegen Reichs=
beamte(Bek.v. 18.MaiAnl.§ 94,106,107,116)
265. — im Verfahren wegen ihrer zwangsweisen
Pensionierung (das. §64) 259.

Zeugnisse, welcheden Vorwurf des Mangels an
theoretischeroder praktischer Vorbildung für Bau=
gewerbetreibende ausschließen(G. v. 7. Jan. Art. 2)
3. — Zeugnis pensionierterReichs beamten (Bek. v.
18. Mai Anl. § 12) 247.
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Zigarren, Vorschriftenüber die Einrichtungund den
Benieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten
Anlagen(Bek. v. 17. Fedr.) 34. (Bek. v. 21. Febr.) 65.
(Bek.v. 27. Febr.) 66. — Aufhebungder darüber
erlassenen Vorschriften vom 8. Juli 1893 und vom
9. April 1905 (Bek. v. 17. Febr. § 12) 38.

Zigaretten, AbkommenzwischendemDeutschenReich
und Luxemburg wegen Begründung einer Gemeinschaft
der Zigarettensteuer(v. 11. Juli 06.) 67.

s. auch JZigarren.
Zinkbergwerke,BeschäftigungvonArbeiterinnendaselbst
im RegierungsbezirkOppeln (Bek. v. 12. April) 93.

Zinsen für das Darlehn an das Südwestafrikanische
Schutzgebietzum Bau einerEisenbahn von Lüderitzbucht
nachKeetmanshoop(G. v. 16. März) 73.

Zinsscheine, Einlösung durch Postauftrag im Welt.
postvereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2)701.

Zivilgerichte, ihre Zuständigkeitbei Verfolgung ver=
MmögensrechtlicherAnsprücheder Reichsbeamtenund gegen
dieselben(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§79, 149 bis 155)262.

Zivilversorgung von AngehörigenderLandespolizeiin
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 4. Okt. § 4) 737.
Zollämter, Einfuhr von Pflanzen über gewisseZoll=
ämter (Bek. v. 22. Febr.) 66. (Bek. v. 1. Mai) 151.
(Bek.v. 11.Sept.) 731. (Bek.v. 23.Okt.)739. (Bek.
v. 21.Nov.)757.

Zollangelegenheiten bei Postpaketenim Weltpost=
vereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art.7, 11, 13)679.

Zölle, Gründung desHinterbliebenen Versiche.
rungsfonds aus den Mehrerträgen an Böllen (G. v.
8. April) 89. — Zollsätzeim VerkehrzwischenDeutsch=
land und denVereinigtenStaatenvonNordamerika
(Vertr.v. 22.April/2.Mai)305.

Zollfreiheit fürgebrauchtesUmzugsgutimVerkehrzwischen
Deutschland und Bulgarien (Bek. v. 14. Juni) 368.

Zugpersonal, SignaledesselbennachderEisenbahn=
Signalordnung (Bek. v. 24. Juni) 391. — Ande=
rung derEisenbahn=Bau= undBetriebsordnung
vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 398.

Zugsignale nachder Eisenbahn=Signalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 386.

ZurücknahmedesAntragsauf Strafverfolgungwegen
VerletzungdesUrheberrechtsan Werkender bildenden
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Zurücknahme (Fortsf.)
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. §§ 41,
43,44)15.

Zurückziehung von Briefsendungen im Weltpost.
vereinsverkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 9) 607.
— desgl. von Wertsendungen (Übereink. v. 26. Mai
06. Art. 8) 642. — dsgl. von Dostanweisungen
(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 6, Urt. 4) 659.
— desgl.von Postpaketen (Vertr. v. 26. Mai 66.
Art. 12) 683. — dsgl. von Postaufträgen (Über.
eink. v. 26. Mai 06. Art. 10) 704.

Zusatzvertrag zumAuslieferungsvertrage zwischen
Deutschland und Norwegen vom 19. Januar 1878
(v. 7. März) 239. — zum Handels= und Schiffahrts=
vertragemit der Türkei vom 26. August 1890 (v.
25.April)371.

Zuschlaggebühr für Postanweisungen imWeltpost.
vereinsverkehr(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 3)
658. — Zuschlagan Porto, SeetransitgebührundVer=
sicherungsgebührbei Postpaketen im Weltpostvereins=
verkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5 zu 4 u. 5,
Art. 6, a) 677.

Zuschlagporto für unfrankierteBriefsendungen im
Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5)
600. — Juschlag an Porto, Sertransitgebühr und
Versicherungsgebührbei Postpaketen im Weltpost=
vereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5 zu 4 u.
5,Urt.6,2)677.

Zuständigkeit derGerichtebeiVerfolgungvermögens=
rechtlicherAnsprüche der Reichsbeamten und gegen
dieselben(Bek.v. 18.Mai Anl. §§.79, 149 bis 155)
262. — Zuständigkeit der Disziplinarkammern
für Reichsbeamte(das. § 88) 264.

Zuwiderhandlung, GeldstrafenwegenZuwiderhandlung
gegen polizeilicheVorschriften für die deutschenNieder=
lassungsgemeindenin TientsinundHankau(V. v. 30. Dez.
06.)1.

s. auch Geldstrafen und Strafen.
Zwangsvollstreckung in das RechtdesUrhebers
von Werken der bildendenKünste und derPhotographie
(G. v. 9. Jan. § 14) 9. — in Vermögensstückeder
Reichsbeamten wegen Defekte (Bek. v. 18. Mai
Anl. 8§143 bis 146, 153) 275.
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